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II

(Vorbereitende Rechtsakte)

WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS

Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine Richtlinie
des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 90/22/EWG über die

absichtliche Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt“ (1)

(98/C 407/01)

Der Rat beschloß am 9. April 1998, den Wirtschafts- und Sozialausschuß gemäß Artikel 100 a
des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.

Die mit derVorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Umweltschutz, Gesundheitswe-
sen und Verbrauch nahm ihre Stellungnahme am 7. Juli 1998 an. Berichterstatter war
Herr Colombo.

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 357. Plenartagung (Sitzung vom 9. September 1998)
mit 80 gegen 2 Stimmen bei einer Stimmenthaltung folgende Stellungnahme.

Der Wirtschafts- und Sozialausschuß begrüßt den Ände- 1. Zusammenhang und wesentliche neue Elemente des
Vorschlagsrungsvorschlag unter dem Vorbehalt folgender Bemer-

kungen. Er verfolgt mit größtem Interesse die Entwick-
lungen der Rechtsetzung im zukunftsträchtigen Biotech- 1.1. Dieser von derKommission schon lange, nämlich
nologiesektor, in dem die Dynamik und Wettbewerbsfä- bereits in ihrer Mitteilung von 1994 über Biotechnologie
higkeit der europäischen Industrie gefördert und flan- und das Weißbuch über Wachstum, Wettbewerbsfähig-
kiert werden müssen, und zwar nicht nur durch keit, Beschäftigung sowie später in dem Bericht über die
Forschungs- und Entwicklungsaktionen innerhalb des Änderung der Richtlinie 90/220/EWG(3) angekündigte
Rahmenprogramms(2), sondern auch durch transparen- ÄnderungsvorschlagstehtunterdemZeichenzunehmen-
te Verfahren der Risikobewertung und Information der den Interesses an diesem Sektor und, damit verbunden,
Öffentlichkeit, ohnewelchekeinWachstumdesMarktes wachsender Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit in den
in diesem Spitzensektor gewährleistet werden kann; Mitgliedstaaten für die Auswirkungen der neuen Gen-
dabei muß der Nutzen für die Gesundheit, den Umwelt- veränderungstechnologien auf Gesundheit, Verbrau-
schutz und die Lebensqualität bewertet werden. cherschutz und Umwelt.

1.2. Wenn inderMitteilung von1994dasHauptanlie-
gen gewesen sein dürfte, flexiblere Regelungen und

(1) ABl. C 139 vom 4.5.1998, S. 1. vereinfachte Verfahren für eine Spitzentechnologie zu
(2) Die Kommission hat unlängst, nämlich am 9. Juni 1998, gewährleisten, die hinsichtlich Wettbewerbsfähigkeit

154 neue Forschungsprojekte in diesem Sektor auf den und Beschäftigung vielversprechend ist, so wird heute
Weg gebracht, für die Finanzmittel in Höhe von 138 Millio- bei derRechtsetzung stärker darauf geachtet, die Öffent-nen ECU zur Verfügung stehen; somit sind seit 1995 lichkeit zu beruhigen und umfassender zu informiereninsgesamt 456 Projekte innerhalb des vierten Rahmenpro-

und eine Bewertung und Überwachung der unmittelba-gramms finanziert worden. Das fünfte Rahmenprogramm
ren und der langfristigen Risiken für Gesundheit undsieht eine verstärkte Unterstützung des Sektors Lebensqua-
Umwelt sicherzustellen.lität und Management der biologischen Ressourcen vor;

der Ausschuß nimmt spezifisch zu den Prioritäten Stellung,
die hinsichtlich des Nutzens in den Bereichen Lebensqua-
lität, Gesundheit und Umweltschutz gelten. (3) KOM(96) 630 endg. vom 10.12.1996.
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1.3. Dieser Ansatz berücksichtigt die Reaktionen der Richtlinie 90/220/EWG vorgesehenen Verfahren zuge-
lassen sind, zu beschränken oder zu verbieten; dazuVerbraucherverbände und Umweltschützer in zahlrei-

chen Mitgliedstaaten auf das Inverkehrbringen und den haben sie sich auf Artikel 16 dieser Richtlinie berufen;
aufgrund der dadurch aufgetretenen SchwierigkeitenImport der ersten genetisch veränderten Produkte nach

Europa im Bereich Saatgut und Pflanzen, die für den wird vorgeschlagen, das Komitologieverfahren III Vari-
ante b) statt Variante a) anzuwenden und den Mitglied-Verzehr durch Tiere und Menschen bestimmt sind. Die

Forderung nach angemessener Information, Transpa- staaten größeren Einfluß auf das Beschlußfassungsver-
fahren zu gewähren: Auf diese Weise kann der Rat denrenz und stärkeren Garantien hinsichtlich der Risiken

hat sich im Zuge der allgemeinen Forderung nach Kommissionsvorschlag mit einfacher Mehrheit ableh-
nen, während nach Variante III a) eine qualifizierteSicherheit und Etikettierung von Lebensmitteln weiter

verstärkt, wobei eine Kontrolle des gesamten Produk- Mehrheit erforderlich war und die Kommission die
vorgeschlagenen Maßnahmen bisweilen anpassentionszyklus vom Acker, Stall oder Labor bis auf den

Tisch gefordert wird. Die Kontroversen über das „novel mußte.
food“ und genetisch veränderte Soja- und Maissorten
haben sich auf die Mechanismen der Richtlinie 220 1.8. Es wird ein Mehrstaatenverfahren vorgesehen,niedergeschlagen und zu einigen technischen Teilände- das die Harmonisierung der Risikobewertungssystemerungen geführt, insbesondere im Hinblick auf die Etiket- fördern kann.tierung, die in der ursprünglich verabschiedeten Fassung
nicht vorgesehen war(1).

1.9. Es werden eine Überwachung und Sanktionen
eingeführt.1.4. Ein weiterer hervorzuhebender Aspekt ist die

Konsolidierung der Verpflichtung, unabhängige wissen-
schaftliche Gutachten über die Sicherheit und Auswir-

2. Allgemeine Bemerkungenkungen auf Gesundheit und Umwelt vorzulegen und
sich nicht mit den Verwaltungsmechanismen des Komi-
tologieverfahrens zu begnügen. Infolge der durch die 2.1. Die Neufassung der Richtlinie über die absichtli-
Ausbreitung des Rinderwahns geschürten Vertrau- che Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die
enskrise der Verbraucher sind nämlich auf breiter Ebene Umweltwarschon lange fällig,weildie Biotechnologie in
die möglichen Risiken von technologischen Methoden den letzten sieben Jahren beträchtliche Fortschritte
und Verfahren stärker ins Bewußtsein getreten, wenn erzielt hat, das Inverkehrbringen von GVO rasch eine
das Vorsorgeprinzip nicht ausreichend berücksichtigt bedeutende Dimension annimmt und die Öffentlichkeit
wird, und es werden unabhängige Bewertungs- und eine Regelung fordert, die bessere und aktuellere Infor-
Überwachungsmechanismen gefordert. Der neue Kom- mationen und einen Risikoschutz gewährleistet. Diese
missionsvorschlag enthält den neuen Ansatz der Kom- Forderung wird auch von den Unternehmen erhoben,
mission und sieht die Verpflichtung vor, wissenschaftli- die Klarheit sowie flexible und präzise Vorschriften
che Ausschüsse mit allen Aspekten zu befassen, die verlangen und auf die Gefahren des Wettbewerbsnach-
Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen und teils hinweisen, die durch die Komplexität der Vorschrif-
die Umwelt haben könnten. ten und Verfahren und die zeitraubenden Genehmi-

gungsverfahren in Europa verursacht werden.
1.5. Und schließlich berücksichtigt der Vorschlag die
zwischen den Mitgliedstaaten aufgetretenen Probleme 2.2. In seiner Stellungnahme über die Neufassung der
und Konflikte im Rahmen des dezentralen Risikobewer- Richtlinie 90/219/EWG hatte es sich der Ausschuß
tungssystems (Nichtanerkennung der Bewertung der vorbehalten, zu den Verbindungen zwischen den beiden
Anmeldung, die der erste Mitgliedstaat vorgenommen Neufassungen der Richtlinien 219 und 220 Stellung zu
hat, dem diese vorgelegt wurde, durch die anderen beziehen, und empfahl unter Ziffer 2.9 darin insbesonde-
Mitgliedstaaten): Deshalb wird versucht, zwischen den re, es „muß eine deutliche Trennung zwischen der
Mitgliedstaaten eine gemeinsame Strategie hinsichtlich Richtlinie 90/219/EWG und der Richtlinie 90/220/EWG
der Ziele und Methoden der Risikobewertung auszuar- beibehalten werden, um zu gewährleisten, daß die für
beiten (neuer Anhang II). Ziel dabei sind Fortschritte in die Phase der Anwendung in umschlossenen Systemen
Richtung auf eine stärkereZentralisierung desGenehmi- erfolgte Einstufung bestimmter genetisch veränderter
gungssystems der Gemeinschaft (Erwägungsgrund 13). Mikroorganismen als ungefährlich keine entsprechen-

den automatischen Auswirkungen auf die Anwendung
der Richtlinie 90/220/EWG hat“(2).1.6. Es wird ausdrücklich die Möglichkeit vorge-

sehen, bei der Bewertung auch ethische Aspekte zu
berücksichtigen. 2.3. Der nun vorliegende Kommissionsvorschlag

enthält diesbezüglich einige bedeutende Fortschritte,
auch im Vergleich zur ursprünglichen Fassung des1.7. Einige Mitgliedstaaten haben beschlossen, die
Vorschlags zur Änderung der Richtlinie 90/219/EWG,Verwendung und/oder das Inverkehrbringen von gene-
zu der der Ausschuß eine Reihe kritischer Vorbehaltetisch veränderten Produkten, die aufgrund der in der
zum Ausdruck gebracht hat (2), die teilweise in den
gemeinsamen Standpunkt desRates eingeflossen sind(3).

(1) Durch eine technische Anpassung von Anhang III wurde
am 18. Juni 1997 die Etikettierungspflicht für alle im Sinne
der Richtlinie zur Markteinführung zugelassenen GVO (2) ABl. C 295 vom 7.10.1996.

(3) ABl. C 62 vom 26.2.1998.eingeführt.
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2.3.1. Im einzelnen werden in diesem Kommissions- der horizontalen Richtlinie 90/220/EWG bewertet wur-
den, und es stellt sich die Frage, ob die in diesem Bereichvorschlag
zentral gesammelte Erfahrung auch gegenüber der Öf-

a) zwar zwei Kategorien von Freisetzungen vorgesehen, fentlichkeit nicht einebessereGarantie fürdieBewertung
deren erste nach einem vereinfachten Verfahren der GVO bietet. Schließlich darf nicht vergessen werden,
verläuft, jedoch liegt der Unterschied zwischen den daß die Schaffung dieser beiden spezifischen horizonta-
beiden Kategorien im wesentlichen in den Fristen len Instrumente (90/219/EWG und 90/220/EWG) ja
zwischen der Anmeldung und der Antwort, betrifft gerade durch die Spezifizität der Risikobewertung ge-
jedoch in erheblich geringerem Maße die Art der rechtfertigt worden war.
genetischen Veränderung; somit werden auch die als

2.4.3. DieVerordnung (EWG)Nr. 258/97über neuar-sicher betrachteten Organismen einer Anmeldung
tige Lebensmittel verweist in Artikel 9 ihrer derzeitigenund Kontrolle unterzogen, wenn auch in einem
Fassung auf die alte Fassung der Richtlinie 90/220/EWGbeschleunigten Verfahren;
hinsichtlich der einzuhaltenden Verfahren, der vorzule-
genden Dokumentation, der Risikobewertung usw. Dieb) es wird der Begriff der Überwachung nach der
darin enthaltenen Verweise auf die Artikel und AnhängeFreisetzung eingeführt und eine Frist gesetzt, nach
müssendaherandienunvorliegende Änderungangepaßtderen Ablauf die Genehmigung verlängert werden
werden, oder die Verordnungmuß selbst eine spezifischemuß;
Risikobewertung enthalten. Dies wird auch für die in
ArbeitbefindlichenRichtliniengelten, ebensowerdendiec) es wird eine Etikettierung der Produkte nach ver-
Verweise in der Verkehrsrichtlinie und in 90/679/EWGschiedenenKategorien eingeführt; dadurchwird eine
über die Sicherheit am Arbeitsplatz auf den neuestendeutliche Forderung der Verbraucher aufgegriffen,
Stand gebracht werden müssen.dieauchunlängst inderStellungnahmedesAusschus-

ses zur Lebensmittelgesetzgebung bekräftigt
2.4.4. Angesichts der Fortschritte beim Erlaß vertika-wurde(1);
ler Rechtsvorschriften liegt es auf der Hand, daß die
Richtlinie 220 und deren Anhänge noch längere Zeit beid) es werden Höchstfristen für eine Reihe vorgesehener
der Risikobewertung der wesentliche Bezugspunkt seinVerfahrensschritte eingeführt;
und ein Vorbild für spezifische Bewertungsschemata
sein werden. Daher sind die in Anhang II enthaltenene) durch die Festlegung der gemeinsamen Ziele und
Risikobewertungsprinzipien so wichtig, an denen sichMethoden zur Risikobewertung soll der Konsens
auch die vertikalen Rechtsakte inspirieren. Hierzu istund die Harmonisierung der Ergebnisse zwischen
mit Sorge zu bemerken, daß in dem Vorschlag undden Mitgliedstaaten erleichtert werden.
insbesondere indenAnhängenderTeil überdieWechsel-
wirkung zwischen GVOund den Ökosystemen, in denen2.4. Nachdem der neue Ansatz als insgesamt positiv
diese freigesetzt werden, seien es Ökosysteme außerhalbgewürdigt wurde, drängen sich jedoch einige erhebliche
des Produktionsorts als auch in biologischen Produk-Einwände auf:
tionsprozessen involvierte Ökosysteme, nur unzurei-
chend entwickelt ist.2.4.1. Die Entstehungsgeschichte dieser Richtlinie

scheint nicht ausreichend auf jene anderen Rechtsvor- 2.4.4.1. Im ersten Fall wäre eine Anbindung an die
schriften abgestimmt zu sein, die ebenfalls die Freiset- bestehenden Rechtsvorschriften hinsichtlich der Um-
zung genetisch veränderter Organismen behandeln. Die weltfolgenabschätzung bei Markteinführung sehr
Diskrepanzen gegenüber der Richtlinie 90/219/EWG zweckmäßig; diese sollte auch eine ökonomische und
wurden schon angesprochen, ebenso wichtig ist jedoch ökologische Kosten-Nutzen-Analyse für die freigesetz-
eine gute Koordinierung mit den in Artikel 5 und 10 der ten GVO hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die land-
neuen Fassung erwähnten Rechtsvorschriften, in denen wirtschaftlichen Praktiken und somit auch auf die
eine „spezielle Umweltverträglichkeitsprüfung“, die der landwirtschaftlichen Ökosysteme umfassen. Kurz vor
in Artikel 6 bis 9 und 11 bis 18 festgelegten entspricht, der Verabschiedung der „Agenda 2000“ ist dies von
vorgesehen ist. Dabei handelt es sich um die bereits in erheblicher Bedeutung, da darin eine Verstärkung der
Kraft getretene(2) vertikale Gesetzgebung über „neuarti- schon im Rahmen der GAP eingeleiteten Maßnahmen
ge“ Lebensmittel (novel food), aber auch um die noch zur Verringerung der Auswirkungen der Agrartätigkeit
in Arbeit befindlichen Vorschriften über „neuartiges“ auf die Umwelt vorgesehen ist (3).In diesem Rahmen
Saatgut, „neuartige“ Futtermittel und Pestizide, die müßten beispielsweise die Folgen der Einführung von
GVO enthalten. herbizid-resistenten Pflanzen hinsichtlich ihrer größeren

oderkleinerenchemischenAuswirkungeingehendunter-2.4.2. Es muß vermieden werden, daß ein rechtsfreier sucht werden. Allgemeiner gesagt sollten im HinblickRaum entsteht, in dem auf vertikale Rechtsvorschriften auf die möglichen Auswirkungen auf die Artenvielfaltverwiesen wird, die noch gar nicht bestehen oder noch die laufenden internationalen Verhandlungen über einnicht aktualisiert sind. Die bei der Festlegung der Protokoll zur „Biosicherheit“ und über die Leitlinien
vertikalen Richtlinien eingetretenen Verzögerungen ha- für einUmweltfolgenabschätzungssystemberücksichtigtben bisher dazu geführt, daß die Produkte im Rahmen werden.

(1) ABl. C 19 vom 21.1.1998. (3) Zu den Auswirkungen der genetisch veränderten Organis-
men auf die GAP verabschiedete der WSA eine separate(2) Verordnung (EG) Nr. 258/97 über neuartige Lebensmittel

und neuartige Lebensmittelzutaten, in ABl. L 43 vom Initiativstellungnahme, inderdie imAgrarsektorgesehenen
Vorteile und Risiken detailliert untersucht werden.14.2.1997.
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2.4.4.2. Analog dazu müßte angesichts des steigenden der Frist von 90 Tagen werden die Zeitspannen nicht
berücksichtigt, in denen die zuständige Behörde eineInteresses an der Erzeugung von Nichtnahrungsmitteln

aus landwirtschaftlichen Rohstoffen die Auswirkung öffentlicheUntersuchungoderAnhörungendurchführt);
es wäre angebracht, eine Harmonisierung der Kriteriendieser neuen Stoffe sowohl am Produktionsort im

Hinblick auf die Sicherheit als auch beim gewöhnlichen vorzusehen und zu prüfen, ob es angesichts der dies-
bezüglichen Sensibilisierung der Öffentlichkeit nichtGebrauch imHinblickaufdieUmweltauswirkunganaly-

siert werden, auch im Vorgriff auf ihre mögliche zweckmäßig wäre, Beratungsmechanismen auf europäi-
scher Ebene einzuführen.Aufnahme in das System des Umweltzeichens.

2.7. Bei der Festlegung von Kriterien zur Analyse2.5. Die Zweckmäßigkeit eines vereinfachten Verfah-
von genveränderten Organismen bestehen noch vielerens wird zwar eingeräumt, es ist jedoch zu bemerken,
Mängel. Insbesondere ist zu bemerken, daß in dendaß der entscheidende Auswahlmechanismus zwischen
Anhängen Pflanzen viel Raum gewidmet wird, dieeinem normalen und einem vereinfachten Verfahren und
Kriterien fürTiere und fürdurchTiergene genverändertedie dafür geltenden Kriterien bislang nicht definiert
Pflanzen werden jedoch nur unzureichend behandelt;worden sind.Die in der früherenRichtlinie vorhandenen
dabei kommt diesen beiden Fragen große Bedeutung zu,Bestimmungen über das vereinfachte Verfahren werden
sowohl hinsichtlich der Risiken für Gesundheit undgestrichen, der Beschluß 94/730/EG über die Einführung
Umwelt als auch hinsichtlich der ethischen Aspektevereinfachter Verfahren bei genetisch veränderten Pflan-
der Verwendung menschlicher und tierischer Genezen bleibt jedoch bestehen. Es wird somit von den
in menschlichen und tierischen Organismen (siehe ingewonnenen Erfahrungen, also im wesentlichen von
diesem Zusammenhang die Schwierigkeiten bei derPflanzen ausgegangen. Tiere und Mikroorganismen
Entstehung der Richtlinie über biotechnologische Pa-werden bislang völlig außer acht gelassen. Diese fallen
tente).zwar grundsätzlich unter die Richtlinie 90/219/EWG,

wenn sie jedoch in Herstellungsverfahren eingesetzt
werden, die nicht als abgegrenzte Milieus gelten, besteht 2.7.1. Der Ausschuß nimmt zur Kenntnis, daß die
die Gefahr, daß sie sich der Regelung entziehen. detaillierteren Kriterien für höhere Pflanzen 1994 auf

der Grundlage der vorhandenen Erfahrung durch ein
technisches Änderungsverfahren eingefügt wurden und2.5.1. Die bisher vom wissenschaftlichen Pflanzen-
die Erfahrungen mit anderen Organismen noch nichtausschuß bei der Bearbeitung derThemen, die genverän-
sehr weit entwickelt sind, und geht davon aus, daß diederte Organismen betreffen, unternommenen Anstren-
Aktualisierung der Anhänge bis zu weiteren Anpassun-gungen sind zwar zu würdigen, wie auch seine Verbin-
gen an den technischen Fortschritt aufgrund von Arti-dungen zu den wissenschaftlichen Ausschüssen für die
kel 20 verschoben wird.Ernährung von Mensch und Tier im Hinblick auf die

Aspekte, die die menschliche Ernährung betreffen und
über die Kompetenzen dieses Ausschusses hinausgehen, 2.8. Von besonderer Bedeutung ist die in Anhang VII
zu bemerken ist jedoch, daß es bisher keinen Ausschuß beschriebene Erarbeitung von Kriterien für die Überwa-
gibt, der die Auswirkungen der Freisetzung von GVO chung, insbesondere hinsichtlich der Auswirkungen
in die Produktionsprozesse von Lebensmitteln und auf die menschliche Gesundheit; der Einsatz eines
Nichtlebensmitteln auf das Endprodukt untersucht antibiotika-resistenten Gens als Marker, der die Ver-
(Textilfasern, Lederwaren, Schmiermittel, Bioplastik braucher alarmiert hat, ist ein Beispiel für die möglichen
sowie eine Reihe von Industrieverfahren, in denen undvermeidbarenRisiken imZusammenhangmitdiesen
GVO sinnvoll eingesetzt werden können, um chemische neuen Technologien, wenn das Vorsorgeprinzip außer
Substanzen zu vermeiden oder einfach, weil sie billiger acht gelassenundnichtdiebestenverfügbarenTechnolo-
sind). gien (BAT) eingesetzt werden. Dieses Beispiel zeigt, wie

wichtig im Einzelfall eine frühzeitige Anhörung der
Wissenschaftlichen Ausschüsse ist.2.6. Da das in Artikel 21 vorgesehene Ausschußver-

fahren und seine Verbindungen zur Konsultation des
2.8.1. Aus Gründen der Umwelt- und Gesundheits-oder der wissenschaftlichen Ausschüsse für die Festle-
vorsorge ist der Ausschuß deshalb der Ansicht, daß beigung einer Reihe bisher ungeklärter Aspekte der Vor-
der absichtlichen Freisetzung gentechnisch veränderterschrift wesentlich sind, sollten die Mechanismen der
Organismen in die Umwelt auf jegliche Art von Marker-Arbeitsweise, der Beteiligung, der Transparenz und die
GenenmitAntibiotikaresistenz-Eigenschaften verzichtetWechselwirkung zwischen dem Ausschuß der Vertreter
werden sollte.der Mitgliedstaaten und den durch Beschluß der Kom-

mission 97/579/EG vom 23. Juli 1997 eingerichteten
wissenschaftlichen Ausschüssen geklärt werden. 2.9. In einem Sektor, der in der Öffentlichkeit so

große Besorgnis auslöst, muß die Erarbeitung einer
angemessenen Rechtsetzung zur Bewertung und Kon-2.6.1. Allgemeiner gesagt bemerkt der Ausschuß zu

den Mechanismen der Konsultation der Öffentlichkeit trolle des Risikos nach Überzeugung des Ausschusses
mit einer starken Sensibilisierungsinitiative und einerund bestimmter Gruppen, daß Artikel 7 in seiner

unveränderten Fassung die Zuständigkeit weiterhin wissenschaftlichen Debatte, mit einer korrekten Infor-
mation der Öffentlichkeit und einer Intensivierung desbei den Mitgliedstaaten beläßt; derzeit besteht ein

erhebliches Ungleichgewicht, das auch zu Verzerrungen Dialogs mit den Behörden, der Industrie und den
Verbänden von Arbeitgebern, Arbeitnehmern, Umwelt-bei den Genehmigungsmechanismen führen kann (siehe

Artikel 6 b Absatz 4 b, wo es heißt, bei der Berechnung schützern und Verbrauchern einhergehen.
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3. Besondere Bemerkungen Hinblick auf die Risiken des Produkts (...) bekannt
geworden sind“ (Artikel13 c Absatz 2) vorlegen muß.

3.1. Zu Artikel 1 und 2: Anwendungsbereich und 3.6.3. Da der Anmelder jedoch gemäß Artikel 13 eBegriffsbestimmungen verpflichtet ist, der Kommission und den zuständigen
Behörden regelmäßig Berichte über die Überwachung3.1.1. Der Anwendungsbereich und die Begriffs-
zu übermitteln und neue Informationen über die Risikenbestimmungen werden deutlich definiert; besonders
unverzüglich mitzuteilen, stellt sich die Frage, ob esbedeutsam ist die Erwähnung der „direkten und indirek-
erforderlich ist, eine Siebenjahresfrist für die Verlänge-tenRisiken“,„die eventuellmitderFreisetzungvonGVO
rung der Zustimmung vorzusehen, da in Artikel 6 d undin die Umwelt verbunden sein könnten“(1), wodurch
16 bereits eine Reihe von Instrumenten für den Widerrufder Begriff der Umweltverträglichkeitsprüfung erweitert
der Zustimmung vorgesehen ist.und die Voraussetzungen für den neuen Anhang II

geschaffen werden.
3.6.4. Denn übertriebene Strenge wirkt auf die Indu-
strie abschreckend, ohne jedoch die Sicherheitsgarantien

3.2. Zu Artikel 4 für die Öffentlichkeit zu erhöhen.

3.2.1. Eine Bezugnahme auf das Vorsorgeprinzip bei 3.6.5. Größere Flexibilität bei der Geltungsdauer der
potentiellen Risiken für Gesundheit und Umwelt könnte Zustimmung könnte anläßlich der Anmeldung und
angebracht sein (siehedieAusführungen zudenMarkern Vorlage des Überwachungsplans (Artikel 11 Absatz 2 b)
unter Ziffer 2.8). vorgesehen werden, und zwar im Einzelfall und je nach

den Risiken, die die Wechselwirkung zwischen dem
spezifischen GVO und dem Ökosystem mit sich bringt3.3. Zu Artikel 5 und 10
und die einen mehr oder weniger langen Zeitraum
benötigen, um in Erscheinung zu treten.3.3.1. Siehe die obigen Bemerkungen über die erfor-

derliche enge Koordinierung zwischen dieser horizonta-
len Richtlinie und den vorhandenen oder zu entwickeln- 3.7. Zu Artikel 17den sektoralen Richtlinien; dabei gilt, daß für Produkte,
die nicht von sektoralen Bestimmungen abgedeckt sind, 3.7.1. In Absatz 2 sollte geklärt werden, wie die
diese horizontale Richtlinie den Bezugsrahmen darstellt. Informationen an die Öffentlichkeit gelangen.

3.4. Zu Artikel 6 b) 3.8. Zu Artikel 18
3.4.1. In Artikel 6 b Absatz 4 b) wird auf eine

3.8.1. Der Ausschuß beantragt, den in Absatz 2öffentliche Untersuchung oder Anhörungen gemäß Arti-
genannten Bericht ebenfalls zu erhalten.kel 7 Bezug genommen, die dem Ermessen der Mitglied-

staaten überlassen bleiben. Zur Vermeidung vonVerzer-
rungen und Diskriminierungen von Bürgern bei der 3.9. Zu Artikel 20 a: Anhörung wissenschaftlicher
Information sollte eine stärkere Harmonisierung dieser Ausschüsse
Konsultation vorgesehen sein.

3.9.1. Die Anhörung der wissenschaftlichen Aus-
schüsse bei der Erarbeitung der Kriterien für das verein-3.5. Zu Artikel 13 a: Kriterien für die Anwendung des
fachte Verfahren und im Fall von Einwänden, die einvereinfachten Verfahrens
Mitgliedstaat aufgrund von Artikel 16 erhebt, ist äußerst
zweckmäßig; dieses Verfahren soll nach außen hin3.5.1. Die Kriterien und Informationsanforderungen
transparent gestaltet werden, und es soll eine effizientefür das vereinfachte Verfahren werden zu Recht einer
Koordinierung zwischen den verschiedenen wissen-Konsultation der wissenschaftlichen Ausschüsse und
schaftlichen Kompetenzen gewährleistet sein, um einedem Verfahren nach Artikel 21 unterworfen.
umfassende Bewertung aller Risiken für Gesundheit und
Umwelt vornehmen zu können.

3.6. Zu Artikel 13 b, c und e
3.9.2. Der Ausschuß stellt fest, daß die im Rahmen

3.6.1. In Artikel 13 b Absatz 4 sollte geklärt werden, der Bewertung anzuhörenden wissenschaftlichen Aus-
in welcher Form die Anmeldungsakte der Öffentlichkeit schüsse nicht spezifiziert werden, und empfiehlt eine
zugänglich gemacht wird. horizontale und vollständige Risikobewertung.

3.6.2. In Artikel 13 b Absatz 6 sollte der Ablauf der
3.10. Zu Artikel 21: RegelungsausschußZustimmung nach sieben Jahren überdacht werden. Er

steht im Zusammenhang mit dem Überwachungsplan,
3.10.1. Das Ersetzen der Ausschüsse des Typs III aüber dessen Ergebnisse der Anmelder im Jahr vor Ablauf
durchAusschüssedesTyps IIIbstärktdieEntscheidungs-der Zustimmung einen Bericht zusammen mit „eine(r)
befugnis derMitgliedstaaten gegenüber derKommissionKopie der Zustimmung für das Inverkehrbringen der
(der Kommissionsvorschlag kann durch einfache Mehr-GVO“ sowie jegliche „neue(n) Informationen, die im
heit abgelehnt werden); es ist jedoch nicht gesagt, daß
dadurchdieZustimmungder Öffentlichkeit eher erreicht
und die Harmonisierung der Bewertungen zwischen den(1) Anmerkung des Übersetzers: So heißt es in der italienischen

Fassung von Artikel 2 Absatz 6. Mitgliedstaaten erleichtert würde.
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3.11. Zu Artikel 22 a: Sanktionen Sorgen an und nimmt zur Kenntnis, daß die Verordnung
(EG) Nr. 1139/98 des Rates (1) eine erste Lösung für

3.11.1. Als äußerst zweckmäßig erscheint die Einfüh- einige Lebensmittel (die genetisch verändertes Soja und
rung der Klausel über Sanktionen bei Verletzung der Mais enthalten) bietet.
einzelstaatlichen Durchführungsbestimmungen; erwo-

3.13.2. Zu berücksichtigen ist jedoch, daß die Richtli-genwerdenmuß jedochauchdasProblemderHaftpflicht
nie 90/220/EWG im Unterschied zur Verordnung (EG)bei Schäden, die durch die absichtliche Freisetzung
Nr. 258/97 eine horizontale Richtlinie ist, die jede Artgenetisch veränderter Organismen verursacht werden.
von GVO enthaltende Produkte umfaßt, die nicht
unbedingt für den Endverbraucher bestimmt sind, son-3.11.2. In Erwartung eines horizontalen Bezugsrah-
dern als Rohstoffe in Produktionsprozessen verwendetmens für die Umweltschadenshaftpflicht muß geprüft
werden, in denen der Hersteller die Eigenschaft deswerden, ob es zweckmäßig ist, einen Verweis auf die
Produkts nur schwer nachprüfen und somit auch daseinzelstaatlichen Vorschriften aufzunehmen, die für
Vorhandensein vonGVOnur schwer ausschließen kann.GVOenthaltendeProdukteVersicherungenoderGaran-
Nach Ansicht des Ausschusses sollten die vertikalentiefonds vorschreiben.
Richtlinien dazu beitragen, die Frage der Etikettierung
entsprechend ihrer Gebrauchsbestimmung zu lösen und
dabei eine vollständige Information der Verbraucher

3.12. Zu Anhang III gewährleisten. Die horizontale Richtlinie sollte an diese
Abstufung angepaßt werden.

3.12.1. In die Informationen, die in der Anmeldung
enthalten sein müssen, sollte ein Verweis auf die besten

3.14. Zu Anhang Vverfügbaren Technologien (BAT) und eine Kosten-
Nutzen-Analyse aufgenommen werden. 3.14.1. Die ständige Verwendung der Bedingungs-

form („sollten“) führt zu einer Aufweichung der Krite-
rien, die vielmehr für die Einstufung in Kategorie I
verbindlich vorgeschrieben sein sollten.3.13. Zu Anhang IV

3.13.1. Hinsichtlich der Angaben für die verbindliche 3.15. Zu Anhang VI
Etikettierung haben die Verbraucherverbände schon

3.15.1. Der Bewertungsbericht sollte auch ElementeEinwände gegen die Formulierung „Dieses Produkt kann
der Anknüpfung an die unter Ziffer 2.4.4.1 erwähnteGVO enthalten“ bei „novel food“ angemeldet und eine
Umweltfolgenabschätzung enthalten.sichere Information gefordert. Die Erzeuger hingegen

sind darüber besorgt, daß diese Formulierung zu unnöti-
gerAlarmierung führt.DerAusschuß schließt sichdiesen (1) ABl. L 159 vom 3.6.1998.

Brüssel, den 9. September 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Tom JENKINS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema „Antibiotika-Resistenz —
eine Bedrohung der Volksgesundheit“

(98/C 407/02)

Der Wirtschafts- und Sozialausschuß beschloß am 27. Januar 1998 gemäß Artikel 23 Absatz 3
der Geschäftsordnung, eine stellungnahme zu dem vorgenannten Thema zu erarbeiten.

Die mit derVorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Umweltschutz, Gesundheitswe-
sen und Verbrauch nahm ihre Stellungnahme am 7. Juli 1998 an. Berichterstatterin war Frau
Ström.

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 357. Plenartagung (Sitzung vom 9. September 1998)
mit 101 gegen 3 Stimmen folgende Stellungnahme.

1. Einleitung internationale)wie Überwachungssysteme für Antibioti-
ka-Resistenz geliefert. Im weiteren Verlauf werden
Empfehlungen für künftige Maßnahmen auf einzelstaat-

1.1. Ziel dieser Initiativstellungnahme ist es, das licher und EU-Ebene gegeben, wobei betont wird, daß
Problem der Antibiotika(1)-Resistenz zu untersuchen, die vorgeschlagenen Maßnahmen am besten Teil einer
das die Volksgesundheit in zunehmendem Maße umfassenden und integrierten Politik sein sollten.
bedroht. Durch resistente Bakterien verursachte Infek-
tionen tragen zu einer Erhöhung der Erkrankungsziffern 1.3. Wenngleich die Bemühungen, das wachsende
und der Sterblichkeit und damit zu steigenden Gesund- Resistenzproblem in den Griff zu bekommen, Human-
heitsfürsorge- bzw. Behandlungskosten bei. Die Trag- und Veterinärmedizin sowie Haustierhaltung als Ele-
weite des Problems wird in immer größeren Kreisen mente desselben Ökosystems berücksichtigen müssen,
anerkannt.Das zeigen zahlreiche Initiativen der jüngsten konzentriert sich die Stellungnahme hauptsächlich auf
Zeit auf Ebene der Mitgliedstaaten (dazu gehören das Problem der Resistenz in Gesundheitsfürsorge und
ein Bericht von 1998 des Oberhauses des britischen Krankenbehandlung sowie auf Muster des Antibiotika-
Parlaments (1) undeine internationaleKonferenz,die von verbrauchs in der Humanmedizin. Sie geht von der
der dänischen Regierung im September 1998 veranstaltet Annahme aus, daß die Bekämpfung dieses Problems
wurde), im Rahmen der EU (z. B. die kürzlich erfolgte gemeinsame, koordinierte Bemühungen aller beteiligten
Entscheidung des im Auftrag der Kommission tätigen Handlungsträger erfordert: das sind die Öffentlichkeit,
Wissenschaftlichen Lenkungsausschusses, eine multidis- Behörden, Ärzte, Patienten, Tierärzte, Industrie, For-
ziplinäre Ad-hoc-Arbeitsgruppe mit dem Auftrag einzu- scher, Verbraucher, Landwirte usw.(2).
setzen, dieses Thema unter allen seinen verschiedenen
Gesichtspunkten zu untersuchen) und auf internationa-

1.4. Resistente Bakterien wurden zwar schon kurzler Bühne (die Tätigkeit im Rahmen des Überwachungs-
nach der Einführung des Penicillins in die klinischeprogrammsderWHOfür dieResistenz gegen antimikro-
Praxis entdeckt, das Problem hat aber erst in den letztenbielle Wirkstoffe sowie die vor kurzem von der Weltge-
Jahren verbreitet öffentliche Beachtung gefunden. Dassundheitsversammlung verabschiedete Entschließung).
liegt daran, daß es der pharmazeutischen Industrie bis
vor kurzem noch immer gelang, neue Antibiotika zu
entwickeln, wenn Resistenzen gegen die vorhandenen1.2. Als Beitrag zu dieser Diskussion und auch vor
Wirkstoffe auftraten. Bakterien weisen heute allerdingsdemHintergrundderDebatteüberdie jüngsteMitteilung
mehrere unterschiedliche Resistenzen gehäuft auf, wasder Kommission über die Zukunft der Gesundheitspoli-
die Entwicklung neuer Mittel zunehmend erschwert.tik in der Europäischen Gemeinschaft werden in dieser
Die Verbreitung antibiotikaresistenter Bakterien nimmtStellungnahme verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt,
zu und macht es immer schwieriger, bakterielle Erkran-wie das Problem der Antibiotika-Resistenz anzupacken
kungen wirksam zu behandeln. Obwohl ständig nachist. Zunächst wird der Hintergrund der Problemstellung
Einsatzmöglichkeiten für neue Medikamente gegen re-beschrieben, und es werden Beispiele für Initiativen auf
sistente Bakterien geforscht wird, bleibt ungewiß, wannverschiedenen Ebenen (einzelstaatliche, EU und
solche Medikamente schließlich zur Verfügung stehen
werden. Deswegen ist es von allergrößter Bedeutung, die
Antibiotika, die weiterhinwirksamsind, mit Überlegung

(1) Antibiotika sind von Mikroorganismen erzeugte natürliche und Vorsicht einzusetzen. Zusätzlich sollte Forschungen
Substanzen, die andere Mikroorganismen im Wachstum zum Einsatz spezifischer Antibiotika sowie zu anderenhemmen oder töten, während chemotherapeutische

Resistenzrisikofaktoren hohe Priorität eingeräumt wer-Wirkstoffe synthetisch hergestellte Substanzen mit solchen
den.Eigenschaften sind. Der Begriff antimikrobieller Wirkstoff

ist definiert als jede Substanz natürlichen, halbsyntheti-
schen oder synthetischen Ursprungs, die Mikroorganismen
tötet oder im Wachstum hemmt, dem Wirt aber wenig (2) In diesem Zusammenhang sind Initiativen wie die geplante

Zusammenarbeit zwischen WHO und der pharmazeuti-oder gar nicht schadet. Der Einfachheit halber wird der
Begriff Antibiotika im folgenden sowohl für klassische schen Industrie [vertreten durch den Internationalen Bund

der Arzneimittelherstellerverbände (IFPMA)] von entschei-Antibiotika als auch für antimikrobielle Wirkstoffe mit
antibakterieller Wirkung verwendet. dender Bedeutung.
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2. Hintergrundinformation (Mutationen) auftreten, die Antibiotika-Resistenz her-
vorrufen können. Die Zellwand des Bakteriums kann
beispielsweise Veränderungen erfahren, die das Eindrin-2.1. Geschichtlicher Abriß
gen von Antibiotikamolekülen in seineZelle verhindern,
oder das Bakterium kann Enzyme bilden, die dasSeit Milliarden von Jahren spielen Antibiotika in der
Antibiotikum zerstören. Auch durch die AufnahmeNatur eine äußerst wichtige Rolle für das empfindliche
genetischer Elemente, die von anderen resistenten Bakte-Gleichgewicht zwischen den Mikroorganismen auf der
rienübertragenwerden, könnenBakterien antibiotikare-Erde. Antibiotika wurden wahrscheinlich auch schon
sistent werden. Eine solche Übertragung von Genen istJahrhunderte vor ihrer Entdeckung durch die moderne
auch zwischen verschiedenen Spezies angehörendenWissenschaft als Therapeutika verwendet. Spuren von
Bakterien möglich. Untersuchungen zur Genetik derTetracyclin wurden in tausendjährigen nubischen Mu-
Bakterien zeigten, daßResistenz-Gene häufig aus beweg-mien gefunden, und manche Wissenschaftler gehen
lichen Elementen bestehen, die gleichzeitige Resistenzdavon aus, daß das lange Überleben der nubischen
gegen mehrere Antibiotika verleihen. Antibiotika-Kultur teilweise auf das Vorhandensein und den Einsatz
Resistenz sollte von daher als eine Erscheinung dervon Antibiotika zurückzuführen ist. Die moderne wis-
Genökologie betrachtet werden. Eine sehr große Anzahlsenschaftliche Bakteriologie wurde zu Ende des neun-
Bakterien,diewir alsdienormaleBakterienflorabezeich-zehnten Jahrhunderts eingeführt, und mit der Ent-
nen, lebt in Menschen und Tieren z. B. auf der Haut, indeckung des Penicillins durch Sir Alexander Fleming im
der Schleimhautmembran und im Darm, wo sie fürJahre 1928wirdüblicherweise fürAntibiotikaderBeginn
gewisse somatische Schlüsselfunktionennotwendig sind.der Moderne angesetzt. Um sich eine Vorstellung von
Solche Bakterien werden durch die Behandlung mitder erstaunlichen Wirkung der Einführung von Antibio-
Antibiotika beeinflußt, die dann eine Selektion vontikakuren auf die menschliche Gesundheit zu machen,
resistenten Bakterien in der normalen Flora veranlassengenügt es, sich vor Augen zu führen, daß Bettenstationen
können. Da sich die meisten Bakterien in sehr kurzenin den dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts von Patien-
Zeitabständen teilen, kann sich Resistenz auf dieseten mit Lungen-, Hirnhautentzündung, Blutvergiftung,
Weise schnell ausbreiten.Typhus, Streptokokkenrheumatismus, Syphilis, Tuber-

kulose und Wundinfektionen überfüllt waren. Es gab
nur wenige wirksame Behandlungsmethoden für diese 2.3. Wie weit verbreitet ist Antibiotika-Resistenz?
Erkrankungen. Die Einführung antibakterieller Wirk-
stoffe hatte einen ungeheuren Durchschlag auf Erkran- Heute herrscht bei Gesundheitsbehörden, Ärzten,

Tierärzten und Forschern im Bereich Infektionskrank-kungsziffernundSterblichkeit bei Infektionskrankheiten
undwar zweifellos einer der größtenErfolge derMedizin heiten weltweit große Besorgnis, daß die sich schnell

ausbreitende Antibiotika-Resistenz die Behand-im zwanzigsten Jahrhundert. Doch schon 1944, kurz
nach der Entdeckung des Penicillins, stellte Fleming fest, lungsmöglichkeiten für gewöhnliche Infektionskrank-

heiten bedeutend einschränken wird. Obschon Anstren-daß bestimmte Stämme von Staphylococcus aureus in
der Lage waren, Penicillin zu zerstören, und warnte gungen unternommen werden, um die Ausbreitung der

Antibiotika-Resistenz zu bremsen, wächst das Problemdavor, daß der unsachgemäße Einsatz von Penicillin
zur Selektion genetischer Veränderungen bei Bakterien ständig. Bakterien und ihre Gene können zwischen

verschiedenen Ökosystemen frei übertragen werdenführen könnte, die dadurch resistent gegen das Medika-
ment würden. Heute, nach einem halben Jahrhundert (z. B. von Mensch zu Mensch in und außerhalb von

Krankenhäusern, von Tieren auf Nahrung, oder von derdes Einsatzes von Antibiotika, kommen Gene, die
Antibiotika-Resistenzen bewirken, mehr oder weniger Nahrung auf den Menschen), so daß Resistenz sich

überall dort ausbreiten kann, wo Bakterien Verbreitungin praktisch allen größeren bakteriellen Krankheitserre-
gern vor. Diese Entwicklung wird sehr schnell zu einer finden. Allerdings geht aus jüngsten Berichten von

mehreren Ländern hervor, daß, sofern geeignete Maß-erheblichen Bedrohung der menschlichen Gesundheit
im weltweiten Maßstab. Tuberkulose-Bakterien, die nahmen ergriffen werden, noch genügend Zeit sein

könnte, um die weitere Entstehung und Ausbreitungmehrere Antibiotika-Resistenzen aufweisen, werden
neuerlich zur bedeutendsten Todesursache der Welt. resistenter Bakterien einzudämmen.
Heute leiden stationäre Patienten an Infektionen, die von
gegen die meisten Antibiotika-resistenten Enterokokken 2.3.1. K r a n k h e i t e n i m K o n t e x t d e s
verursacht werden, was zu hoher Sterblichkeit führt. In m e n s c h l i c h e n G e m e i n w e s e n s
manchen Teilen der Welt einschließlich Europa müssen
beiKindernbisweilengewöhnlicheMittelohrentzündun- Durch Pneumokokken hervorgerufene Lungenentzün-
gen mit starken Antibiotika behandelt werden, weil sich dung gehört zu den häufigsten in menschlichen Gemein-
vor kurzem eingeführte resistente Pneumokokkenstäm- wesen auftretenden Krankheiten in der Welt; am
me ausgebreitet haben. In Entwicklungsländern verursa- stärksten betroffen sind ältere Menschen und Kleinkin-
chen mehrfachresistente Bakterienstämme, die Darmin- der. Eine weitere durch dieses Bakterium verursachte
fektionen verursachen, hohe Sterblichkeit, da die Mittel Krankheit ist die Mittelohrentzündung (otitis media).
fehlen, um die wenigen gegen diese Infektionen noch Penizillinresistente Pneumokokken sind heute in vielen
wirksamen (teuren) modernen Antibiotika zu kaufen. Ländern verbreitet. In Europa werden die höchsten

Resistenzraten in Frankreich und Spanien (35 bis 50 %)
verzeichnet. So kommt es, daß diese verbreiteten Infek-2.2. Was bedeutet Antibiotika-Resistenz?
tionen immer schwieriger zu behandeln sind und in
manchen Fällen hohe Antibiotika-Dosen erfordern, dieBakterien weisen große genetische Unterschiede und

Flexibilität auf. Wenn sie sich teilen und vermehren, nur als Injektionen verabreicht werden können, so daß
die Behandlungskosten erheblich steigen.können in ihrem Genotyp zufällige Veränderungen
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Gegen Antibiotika mehrfachresistente Tuberkulose- 2.4. Faktoren der Entwicklung und Ausbreitung von
Antibiotika-Resistenz(TB)-Bakterien stellen in Entwicklungsländern, aber

auch in Europa und sonst in der industrialisierten
Welt, ein erhebliches Problem dar. Ausbrüche von Die Veränderungen im Genotyp der Bakterien (d.h.
mehrfachresistenter TB wurden aus 35 Staaten der USA Chromosomenmutationen), die der Entwicklung von
wie auch aus vielen europäischen Ländern gemeldet. Antibiotika-Resistenz zugrundeliegen, treten ständig
Die weltweite Verbreitung von TB wurde durch die auf, unabhängig davon, ob der Mikroorganismus dem
HIV-Epidemie begünstigt, da Patienten mit herabgesetz- Einfluß von Antibiotika ausgesetzt ist oder nicht. Ein
ter Immunabwehr sich leichter solche schwierig zu Schlüsselfaktor für die Ausbreitung eines Bakteriums
behandelnden Infektionen zuziehen. mit erworbener Antibiotika-Resistenz ist die Frage, ob

Antibiotika, die die normalen, antibiotikaempfindlichen
Bakterien dezimieren oder ausrotten, in der Umgebung

2.3.2. D i e N a h r u n g s k e t t e vorhanden sind und dadurch „Lebensraum“ für die
resistenten Bakterien schaffen. Diese Erscheinung wird

Salmonelleninfektionen beim Menschen sind in vielen als selektiver antibiotischer Druck bezeichnet.
europäischen Ländern in den letzten Jahrzehnten erheb-
lich vermehrt aufgetreten. Salmonellen, die vonRindern, InallenÖkosystemen,woAntibiotikaeingesetztwerden,
Hühnern oder Eiern aus Massentierhaltungen stammen, verstärken zwei wichtige Faktoren die Bedeutung des
können auf dem Wege der Nahrungskette übertragen Problems Antibiotika-Resistenz. Heute besteht unter
werden. Gelegentlich können Salmonelleninfektionen ÄrztenundForschernweltweit Übereinstimmungdahin-
zur bakteriellen Invasion von Geweben bzw. des gehend,daßdernicht sachgerechteEinsatzvonAntibioti-
Blutkreislaufs führen — dann wird wirksame Behand- ka einen der Schlüsselfaktoren für das Entstehen der
lung mit Antibiotika nötig. In vielen europäischen Resistenz darstellt. Diese Kausalbeziehung wird von
Ländern sind einige Stämme des Salmonellenbakteriums zahlreichen Übersichten und Untersuchungen. Abgese-
durch die besorgniserregende Ausbreitung mehrfacher hen vom Antibiotikaeinsatz stellen die Möglichkeiten
Antibiotikaresistenz zunehmend resistent geworden. und Fähigkeiten des Bakteriums, sich in der Umgebung
Campylobacter, ein anderes Darmbakterium, das über auszubreiten, sowie Umweltbedingungen, die die Über-
die Nahrungkette übertragen wird, weist heute zuneh- tragung unter Menschen begünstigen, einen weiteren
mende Anzeichen von Resistenz gegen bestimmte Anti- Schlüsselfaktor dar.
biotika auf.

2.4.1. D a s G e m e i n w e s e n
2.3.3. D i e K r a n k e n h a u s s i t u a t i o n

Für das Auftreten und die Verbreitung resistenter Bakte-
rien in menschlichen Gemeinwesen heutzutage gibt esHospitalismus verursachende Bakterien treten immer

häufiger auf. Hier stellen Staphylokokken immer noch mehrere unterschiedliche Erklärungen:
das häufigste Bakterium, aber auch andere Stämme sind
zu wichtigen Ursachen für Krankenhausinfektionen — Viele Faktoren können den nicht sachgemäßen Ein-
geworden. Die Ausbreitung von methicillinresistenten satz von Antibiotika verursachen und das Entstehen
Staphylokokken (MRSA), die häufig multiple Antibioti- von Resistenz beeinflussen:
ka-Resistenzen aufweisen, ist bezeichnend für die gegen-

• Die größten Antibiotikamengen werden für diewärtigen Probleme des Gesundheitswesen mit schwierig
Behandlung von Atemwegsinfektionen eingesetzt,zu behandelnden Krankheiten. Die Verbreitung von
die aber mehrheitlich von Viren hervorgerufenMRSA ist inEuropa vonLand zu Land ganz unterschied-
werden und mit Antibiotika nicht zu behandelnlich. 1992 zeigte eine Untersuchung an mehr als 10 000
sind. Die meisten Ärzte verfügen nur über ein-Patienten auf über 1 400 Intensivstationen in 17 Ländern
geschränkte Hilfsmittel, um festzustellen, ob eineWesteuropas, daß durchschnittlich 60% aller Staphylo-
Krankheit von Viren oder Bakterien verursachtkokken MRSA waren.
wird. Im Zweifelsfall mag die Befürchtung, eine
bakterielle Infektion zu übersehen, oder die Sorge,

Auch Enterokokken sind Bakterien, die Krankenhausin- wegen eines Kunstfehlers verklagt zu werden, eine
fektionen erzeugen können. Diese sind von sich aus Verschreibung „zur Sicherheit“ veranlassen;
gegen viele Antibiotika resistent, und häufig stand nur

• hohe Ansprüche oder Erwartungen seitens dereine Antibiotikagruppe (die Glykopeptide) für Behand-
Patienten oder Angehörigen hinsichtlich der Ver-lungszwecke zur Verfügung. Nunmehr breiten sich
schreibung von Antibiotika zur Behandlung vonglykopeptidresistente Enterokokken in den Kran-
Infektionen, die oft nicht bakteriellen Ursprungskenpflegeeinrichtungen vieler Länder aus und machen
sind (z. B. Erkältungen und virale Atemwegsinfek-damit eine wirksame Behandlung unmöglich. Beispiele
tionen);wie dieses rechtfertigen die Furcht vor einem „post-

antibiotischen Zeitalter“. Da Enterokokken zur norma- • geringerBewußtseinsgradunter ÄrztenundPatien-len Darmflora des Menschen zählen, kann man sie ten hinsichtlich der Resistenzrisiken, die sich auspraktisch nicht ausrotten. Eine horizontale genetische der unsachgemäßen Verwendung dieser Medika-Übertragung derVancomycinresistenz auf Staphylokok- mente ergeben;ken scheint nur mehr eine Frage der Zeit zu sein, und
im Gesundheitssystem wachsen die Befürchtungen, daß • die in manchen Ländern gegebene Möglichkeit,

Antibiotika ohne Rezept „über den Ladentisch“diese Bedrohung wirklich wird und dann schwerwiegen-
de Behandlungsprobleme zu gewärtigen sind. zu kaufen;
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• suboptimale Verabreichungen von Antibiotika, Pflanzenproduktion) verwendet werden; der größte
Teil wird zur Wachstumsförderung bei Masttierenwie z. B. ungeeignete Dosierung und/oder Behand-

lungsdauer; eingesetzt. Die Verabreichung von Antibiotika an Tiere
kann in der Tierpopulation die Selektion antibiotikare-• der Verkauf von nachgemachten Antibiotikaprä- sistenter Bakterien bewirken, die dann über die Nah-paraten in manchen Ländern und insbesondere rungskette auf den Menschen übertragen werden. EinigeEntwicklungsländern. Die Verwendung solcher dieser Bakterien, wie Salmonellen oder Campylobacter,Erzeugnisse,diekeine, nichtgenugoderandersarti- können über die Nahrungskette direkt schwere Erkran-ge Wirkstoffe enthalten, kann zu einer „Mangelbe- kungen beim Menschen verursachen. Auf einer Tagunghandlung“ führen, die ihrerseits Resistenz hervor- der WHO mit einschlägigen Sachverständigen im Okto-ruft. ber 1997 wurde betont, es gebe direkte Nachweise dafür,
daß der Einsatz von antimikrobiellen Wirkstoffen bei— Schlechte sozio-ökonomische Bedingungen in
Tieren die Selektion von gegen diese Wirkstoffe resisten-Ländern, wo Armut und Überbevölkerung herr-
ten nicht-typhoiden Salmonella-Serotypen bewirke undschen,begünstigendasAuftretenunddieVerbreitung
daß diese Bakterien bereits über die Nahrung oder durchvon resistenten Bakterien.
direkte Berührung mit Tieren auf Menschen übertragen

— Auch in den Industrieländern beeinflussen soziale würden. Es wurden weiter Nachweise dafür erbracht,
Faktoren die Ausbreitung von Resistenz. Dazu gehö- daß die Verwendung von Futtermittelzusätzen bei Ente-
ren Umgebungen, in denen „enger Kontakt“ stattfin- rokokken zur Bildung eines Reservoirs von Resistenzge-
det, wie Kinderpflegeeinrichtungen, Schulen und nen gegen Glykopeptide beigetragen hat. Des weiteren
Kindertagesstätten. In Island wurde z. B. der hohe war die Sachverständigengruppe der Auffassung, daß
Anteil von Kindern, die Tagesstätten besuchen, als die mit dem verbreiteten Einsatz von Fluoroquinolonen
signifikante Ursache für die schnelle Verbreitung als Tierarzneimittel verbundenen Risiken Beachtung
von penizillinresistenten Pneumokokken in diesem finden müßten, zumal diese Medikamente unter den
Land angesehen. Antibiotika in der Humanmedizin eine wichtige Gruppe

darstellen. Zu diesem Zweck wurde im Juni 1998 eine— Vermehrte Reisehäufigkeit ermöglicht die schnelle Tagung der WHO zum Thema „Die Verwendung vonÜbertragungvonmedikamentenresistentenOrganis- Quinolonen bei Nahrungstieren und ihr potentiellemen. Rückwirkung auf die menschliche Gesundheit“ ver-
anstaltet.— Die Globalisierung der Nahrungsmittelversorgung

schafft Bedingungen, die zur schnellen Ausbreitung
von an die Nahrungskette gebundenen Bakterien 2.4.4. L a n d w i r t s c h a f t
führen.

Antibiotika werden auch in der Landwirtschaft verwen-
det. Sie dienen zur Vorbeugung gegen Pflanzenkrankhei-2.4.2. D i e K r a n k e n h a u s s i t u a t i o n
ten, zum Ernte- und Holzschutz. Zahlen sind noch nicht
verfügbar. Als Beispiel sei angeführt, daß in den USA— Der Einsatz von Breitbandantibiotika ist in der
jährlich mindestens 10 000 kg Streptomycin zurGesundheitsversorgung oft unumgänglich, da Pa-
Bekämpfung von Feuerbrand bei Äpfeln und Birnentienten, die heutzutage behandelt werden, sich z. B.
eingesetztwerden.StreptomycinundTetracyclinwerdenim Zusammenhang einer Therapie, die ihre Immu-
auch gegen Bakterienflecken bei Tomaten und Pfeffer-nabwehr herabsetzt, häufig schwerwiegende bakte-
schoten sowie Naßfäule bei Kartoffeln verwendet. Inrielle Infektionen zuziehen. Solche Antibiotikabe-
der EU sind mehr als 800 Substanzen, darunter auch einehandlungenbegünstigendie Selektionvonresistenten
Reihe Antibiotika, für den Pflanzenschutz zugelassen.Bakterien.

— Der Einsatz komplizierten technischen Gerätes in
der Gesundheitsversorgung schafft „Nischen“ für 2.5. Finanzielle Rückwirkungen der Antibiotika-
neue Bakterien, die sonst nicht gedeihen würden. Resistenz auf die Gesundheitsfürsorge
Lüftungsanlagen, Blutwäschegeräte und das Legen
von Kathetern sind solche Beispiele. Die für den einzelnen mit antibiotikaresistenten Bakte-

rien infizierten Patienten entstehenden „Kosten“ in Form
— Hygiene und geeignete Isolationseinrichtungen in von längeren Krankenhausaufenthalten, Schmerzen,

Krankenhäusern sind von größter Bedeutung, um mißlungenen Operationen oder gar seines Todes auf-
die Ausbreitung von resistenten Bakterienstämmen grund einer unheilbaren Infektion erscheinen offensicht-
zu verhindern. lich. Es ist indessen schwierig, die Kosten der zunehmen-

den Verbreitung von Antibiotika-Resistenz für die Ge-
2.4.3. V e t e r i n ä r m e d i z i n u n d H a u s - sellschaft als ganzes einzuschätzen. Eine Übersicht von

t i e r h a l t u n g Holmberg et alii ergibt: „wenngleich negative Auswir-
kungen von medikationsresistenten bakteriellen Infek-
tionen auf Volkswirtschaft und -gesundheit nur grobBei Tieren werden Antibiotika sowohl in Form von

Futtermittelzusätzen für die Wachstumsförderung quantifiziert werden können, (...) stellt Resistenz gegen
antimikrobielle Arzneimittel ein bedeutendes Problem(Masttierhaltung), als auch in der Tiermedizin zu

Heilzwecken und zur Seuchenvorbeugung eingesetzt. für die Volksgesundheit und eine wirtschaftliche Be-
lastung für die Gesellschaft dar“. Dazu paßt, daß dieEinige Länder melden, daß mehr als 50% ihrer Ge-

samtproduktion an antimikrobiellen Verbindungen in US-amerikanischen Zentren zur Seuchenbekämpfung
und -verhütung (CDC) vor kurzem die direkten Behand-der Landwirtschaft (d.h. für Viehzucht, Fisch und



28.12.98 DE C 407/11Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

lungskosten für einen Patienten mit einer durch vanomy- 3.1.2. Initiativen zur Bekämpfung von Antibiotika-
Resistenz — die in manchen Ländern wie Dänemarkcinresistente Enterokokken hervorgerufenen Infektion

des Blutkreislaufs mit 18 000 US$ per Krankenhausauf- und Schweden Teile einer integrierten Strategie bilden(2)
— sowie Empfehlungen für künftige Maßnahmen (s.u.enthalt bezifferten. Vergleichbare Zahlen für Europa

sind sehr rar; andeutungsweise sei vermerkt, daß eine Teil 4) lassen sich in den folgenden groben Kategorien
darstellen:Woche Intensivpflege bei einer schwierig zu behandeln-

den Infektion in manchen Mitgliedstaaten mindesten
— Anwendung von Antibiotika bei Menschen und12 000 US$ kosten dürfte.

Tieren: Bestandteile guter Praxis;

— Überwachung des Einsatzes von Antibiotika;
2.6. Ist Antibiotika-Resistenz reversibel?

— Überwachung der Antibiotika-Resistenz bei aus
Menschen und Tieren entnommenen Bakterien;

Es wird häufig unterstellt, das „Tragen“ antibiotikare-
— Infektionsbekämpfung bei stationärer und nicht-sistenter Gene bedeute eine Belastung für die Bakterien,

stationärer Pflege;die sie unter anderem langsamer wachsen ließe als
normale Bakterien. Diese Annahme liegt auch der — Forschung;
vernunftgemäßen Schlußfolgerung zugrunde, daß eine
verringerte Aufnahme von Antibiotika zur Verdrängung — Weiterbildung und andere Maßnahmen.
resistenter Bakterien aus der Zellgemeinschaft beitragen
könnte, da diese dann von den „wieder in Erscheinung 3.2. Anwendung von Antibiotika bei Menschen,tretenden“ normalen Bakterien im Wettbewerb geschla- Tieren und im Pflanzenschutz: Bestandteile gutergen würden. Es lassen sich einige jüngere Beispiele zur PraxisUntermauerung der Annahme anführen, daß Änderun-
gen bei der Aufnahme von Antibiotika das Auftreten 3.2.1. Den Maßnahmen zur Förderung von Verhal-bestimmter Arten von Antibiotika-Resistenz auf ein- tensänderungen bei allen beteiligten Handlungsträgernzelstaatlicher bzw. örtlicher Ebene eindämmen können. im Hinblick auf eine vernunftgemäßere Anwendung vonNeue genetische Untersuchungen haben jedoch gezeigt, Antibiotika kommt große Bedeutung zu. Dazu gehörtdaß sich resistente Bakterien zusätzliche Gene einverlei- die Erstellung von Leitlinien für Ärzte und Patienten wieben können, die die von der Resistenz verursachte auch für Tierärzte und ihre Kunden darüber, wann und„Belastung“ ausgleichen, so daß die resistenten ebenso wie Antibiotika zu verschreiben bzw. zu verwendenwettbewerbsfähig werden wie normale Bakterien. Es sind; die Bestimmungen darüber, wer Antibiotika ver-gilt, rasch zusätzliche Erkenntnisse über die der Entste- schreiben und verkaufen darf, sollten überprüft werden;hung von Antibiotika-Resistenz zugrundeliegenden mo- die Erstattungssysteme sind neu zu bewerten; es werdenlekularen und genetischen Phänomene zu gewinnen. Bildungmaterialen über die Eigenart des Resistenz-

problems und die Möglichkeiten seiner Bekämpfung für
die einschlägigen Handlungsträger gebraucht.

3. Initiativen auf verschiedenen Ebenen zur Bekämp-
fung der Antibiotika-Resistenz 3.2.2. A n w e n d u n g v o n A n t i b i o t i k a b e i m

M e n s c h e n

3.2.2.1. Die Antworten auf die Fragebögen zu „Ver-3.1. Einleitung
fügbarkeit und Verbrauch antimikrobieller Wirkstoffe
inderHumanmedizin“(3) undzu„Leitlinien undFortbil-

3.1.1. Weiter unten wird eine Übersicht über einige dungsmaßnahmenzurAnwendungvonantimikrobiellen
Initiativen zur Bekämpfung des Problems Antibiotika- Wirkstoffen“(4) lassenhinsichtlichderVorschriftenüber
Resistenz auf einzelstaatlicher, EU- und internationaler die Anwendung von Antibiotika auf der Ebene der
Ebene gegeben. Diese gründet sich teilweise auf die Mitgliedstaaten folgende Rückschlüsse zu:
Antworten,diedieVersendung thematischerFragebögen

— inallenMitgliedstaaten, vondenenAuskünfte vorlie-andie entsprechendenKontaktpersonen indenMitglied-
gen, sind oral und parenteral zu verabreichendestaaten (und auch Ungarn und der Tschechischen Repu-

blik) Anfang 1998 ergab(1). Ohne eine erschöpfende
Darstellung der Situation in den Mitgliedstaaten liefern

(2) In Dänemark wird eine solche Strategie seit 1995 imzu wollen, werfen die vermittels der Fragebögen gewon-
RahmendesDänischen integriertenForschungsprogrammsnenen Informationen doch ein bezeichnendes Licht auf
zur Überwachung und Erforschung von Resistenzen gegeneinige Bereiche, die derweiteren Analyse und Diskussion
antimikrobielle Medikamente (DANMAP) verfolgt; invorbehalten bleiben. Schweden läuft seit 1994 ein strategisches Programm für
den rationellen Einsatz von Antibiotika und die Überwa-
chung von Resistenzen (STRAMA).

(3) Informationen gingen ein von Kontaktpersonen in Öster-(1) Diese Fragebögen sowie einige zusätzliche Informationen
über Beispiele guter Praxis in den Mitgliedstaaten, das reich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechen-

land, Ungarn, Italien, Luxemburg, den Niederlanden,WHO-Programm zur Überwachung antimikrobieller Re-
sistenzen sowieBespiele bestehender Initiativenauf interna- Portugal, Schweden und dem Vereinigten Königreich.

(4) Informationen gingen ein von Kontaktpersonen in Öster-tionalerundEU-Ebene imZusammenhangmitder Überwa-
chung antimikrobieller Resistenzen und Infektionen sind reich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechen-

land, Ungarn, Italien, Luxemburg, den Niederlanden,der Stellungnahme der Fachgruppe (CES 567/98 fin) als
Anlagen beigefügt. Portugal, Schweden und dem Vereinigten Königreich.
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Antibiotika nur auf ärztliche Verschreibung erhält- 3.2.3.3. Avoparcin, das früher zur Wachstumsförde-
rungeingesetztwurde, ist engmitVancomycinverwandt,lich; in keinem dieser Länder können verschriebene

Antibiotika von anderen Stellen als von Ärzten, daseinesderwichtigstenAntibiotika indermenschlichen
Gesundheitsfürsorge darstellt. Die Verwendung vonKrankenhäusern oder zugelassenen Apothekern be-

zogen werden. Hinzu kommt, daß in allen diesen Avoparcin in der Tierhaltung wird kritisiert, da es die
Selektion von Vancomycinresistenz bewirkenden GenenLändern verschriebeneAntibiotika vomErstattungs-

system erfaßt werden; verursachen kann, die sich z. B. über die Nahrungskette
ausbreiten. Im Mai 1995 bzw. Januar 1996 sprachen

— in vielen Mitgliedstaaten wurden einzelstaatliche Dänemark und Deutschland unter Berufung auf die
Leitlinien zur Behandlung mit Antibiotika (sei es in Artikel 11 der Richtlinie 70/524/EWG enthaltene
allgemeinoderbei spezifischen Indikationen) erstellt. Schutzklausel für ihreHoheitsgebiete einseitig einVerbot
In einigen Ländern (Italien, Luxemburg, Portugal) der Verwendung von Avoparcin in Tierfuttermitteln
scheinen bis heute keine derartigen Leitlinien zu aus. Dementsprechend setzte die Europäische Kommis-
existieren; in den Niederlanden wurden gerade die sion im Januar 1997 aufgrund des Vorsorgeprinzips
ersten Einigungsversuche im Hinblick auf solche vorbehaltlich einer Untersuchung der möglicherweise
einzelstaatlichen Leitlinien unternommen; damit verbundenen Risiken die Genehmigung zur Ver-

wendung von Avoparcin bei Tieren vorläufig aus (Richt-— wo solche Leitlinien bereits bestehen, wird in man-
linie 97/6/EG vom 30. Januar 1997 zur Änderung derchen Fällen die Einhaltung überwacht, während dies
Richtlinie 70/524/EWG des Rates über Zusatzstoffe inin anderen Ländern (z. B. Vereinigtes Königreich,
der Tierernährung).Deutschland, Frankreich) bislang nicht üblich ist;

— in einigen Mitgliedstaaten werden Kurse für Ärzte 3.2.3.4. Hier ist allerdings festzuhalten, daß auch
zur Auffrischung der Kenntnisse (in mündlicher andere Antibiotika als Wachstumsförderer in der Mast-
bzw. schriftlicher Form) über die Verwendung von tierhaltung verwendet werden. Für manche dieser Anti-
Antibiotika veranstaltet, während in anderen biotika (z. B. Avilamycin, Spiramycin, Tylosin, Virgini-
Ländern (Portugal, Vereinigtes Königreich) solche amycin) gilt ebenfalls, daß ähnliche Substanzen in der
Kurse bislang nicht regelmäßig angeboten werden. Humanmedizin verwendet (oder für diese weiterent-

wickelt) werden. Es gibt bereits Anzeichen dafür, daß
3.2.2.2. Was Tätigkeiten auf EU-Ebene betrifft, ist sich gegen diese Antibiotika eine Resistenz entwickelt,
unter anderem der Antrag der Europäischen Agentur was bedeuten kann, daß die effektive Zeitspanne für
für die Bewertung medizinischer Produkte (EMEA) zu ihren Einsatz in der Humanmedizin reduziert ist. Auf-
nennen, in dem sie die Mitgliedstaaten auffordert, den grund dieser Tatsache wurde die Schutzklausel der
zu ihr gehörenden Ausschuß für Arzneispezialitäten Richtlinie 70/524/EWG kürzlich von Finnland (für
(CPMP) über alle amtlichen Leitlinien zur rationellen Tylosin und Spiramycin) und Dänemark (für Virgini-
Verwendung von Antibiotika zu informieren. amycin) in Anspruch genommen.

3.2.3. V e r w e n d u n g v o n A n t i b i o t i k a b e i 3.3. Überwachung des Einsatzes von Antibiotika
T i e r e n

3.3.1. Das Vorhandensein von Überwachungssyste-
3.2.3.1. Hier sollte zwischen der Verwendung von men und Statistiken über den Einsatz bzw. Verkauf von
Antibiotika als Tierarzneimittel einerseits und als Antibiotika ist von entscheidender Bedeutung, da diese
Wachstumsfördermittel in Tierfutter andererseits unter- wertvolle Informationen über den Zusammenhang zwi-
schieden werden. Die jüngsten Diskussionen in der schen dem Umfang des Einsatzes und Resistenzmustern
Gemeinschaft konzentrieren sich besonders auf das ergeben können.
letztere Phänomen.

3.3.2. Ü b e r w a c h u n g d e s E i n s a t z e s v o n3.2.3.2. Gegenwärtig sind in der EU ungefähr zehn A n t i b i o t i k a i n d e r H u m a n m e d i z i nverschiedene antibakterielle Wirkstoffe als wachstums-
fördernde Substanzen anerkannt. EinigeMitgliedstaaten Die bislang auf den Fragebogen „Verfügbarkeit und
schränken jedoch die Verwendung solcher Wachstums- Verbrauch antimikrobieller Wirkstoffe in der Human-
förderer entweder durch Gesetzesvorschriften oder medizin“(2) eingegangenen Antworten lassen folgende
durch freiwillige Verpflichtungen ein. Der einzige Mit- Schlüsse zu:
gliedstaat, der den Einsatz von Antibiotika als

— In einigen Mitgliedstaaten sind amtliche Statistikenwachstumsfördernde Futtermittelzusätze (1) verbietet,
über verschriebene bzw. verkaufte Antibiotikamen-ist Schweden (das Verbot gilt seit 1986). Anläßlich
gen erhältlich; inmanchenFällen (z. B. in Österreich,von Schwedens Beitritt zur Europäischen Union wurde
Dänemark und Luxemburg) erfassen solche amtli-vereinbart, daß es bis zum 31. Dezember 1998 sein
chen Statistiken nur einen Teil des Antibiotika-allgemeines Verbot der Verwendung von Antibiotika als
verbrauchs (z. B. weil die Verwendung in Krankenh-Futtermittelzusätze beibehalten darf. Außerdemwurden
äusern oder die nicht durch den Staatlichen Gesund-FinnlandAusnahmeregelungen hinsichtlich derVerwen-
heitsdienst erstattete Verwendung nicht überwachtdung bestimmter Antibiotika zur Wachstumsförderung
werden). Für eine Reihe Länder (Italien, Frankreich,(gültig bis Ende 1997) zugestanden.

(2) Informationen gingen ein von Kontaktpersonen in Öster-
reich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechen-(1) Es sei jedoch vermerkt, daß einige dieser Substanzen (z. B.

Tylosin)nachVerschreibungweiterhin für tiermedizinische land, Ungarn, Italien, Luxemburg, den Niederlanden,
Portugal, Schweden und dem Vereinigten Königreich.Zwecke verwendet werden.
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Niederlande) gaben die Korrespondenten an, solche in Verona stattfand, eine Übersicht der einzelstaatlichen
Tätigkeiten zur Überwachung der Resistenz gegen anti-amtlichen Statistiken seien normalerweise nicht ver-

fügbar. mikrobielle Medikamente vorgelegt.

— Hinsichtlich der Ebenen, bis zu denen die Statistiken 3.4.2.1. Aus den Informationen, die durch den Frage-
aufgeschlüsselt werden können (einzelstaatlich, re- bogen zur „Überwachung von Antibiotika-Resisten-
gional, örtlich, nach Krankenhäusern bzw. einzelnen zen“(2) gewonnen wurden, kann gefolgert werden, daß:
Verschreibern) scheinen sich die Mitgliedstaaten

— in den meisten Ländern, aus denen Informationensehr zu unterscheiden. Aus nur zwei Ländern wurde
eingegangen wurden, besteht ein irgendwie geartetesgemeldet, daß Daten auf allen genannten Ebenen
System der freiwilligen oder obligatorischen Bericht-greifbar seien (Portugal und Finnland; im letzteren
erstattung über ausgewählte bakterielle Krankheits-Land sind Statistiken auf örtlicher, Krankenhaus-
erreger, die gegen bestimmte in der menschlichenund Verschreiberebene nur für Verwaltungs- und
Gesundheitsversorgung verwendete Antibiotika re-Forschungszwecke erhältlich).
sistent sind. Es bestehen allerdings große Diskrepan-
zen bei der Erfassungsdichte: während in machen
Ländern (z. B. der Tschechischen Republik, Grie-3.3.3. Ü b e r w a c h u n g d e s E i n s a t z e s v o n
chenland, Italien, Ungarn, den Niederlanden undA n t i b i o t i k a b e i T i e r e n
Schweden) eine große Anzahl einschlägiger Krank-
heitserreger (u.a. MRSA, VRE, und PC-resistenteVon wenigen Ausnahmen (z. B. Dänemark und Schwe-
Pneumokokken sowie multiresistente gramnegativeden) abgesehen, stehen nutzbare Daten über den Einsatz
Bakterien) erfaßt werden, ist die Bandbreite dervon Antibiotika bei Tieren in keinem der EU-
Überwachungstätigkeit vonAntibiotika-ResistenzenMitgliedstaaten zur Verfügung. Es ist jedoch anzumer-
in anderen Ländern beschränkter. In den meistenken, daß die Richtlinie 95/69/EWG(1) seit 1. April
dieser Länder (mit Ausnahme des Vereinigten1998 Herstellern von Antibiotika als Zusatzstoffen zu
Königreichs und Italiens) werden diese Informatio-Futtermitteln vorschreibt, ein Dokumentationssystem
nen amtlich veröffentlicht. In einigen MitgliedstatenzufümitdemdieverwendetenAntibiotikamengenmäßig
(Deutschland, Irland, Luxemburg, Portugal undzurückverfolgt werden können, und das u.a. die Art und
Spanien) besteht bislang kein einzelstaatliches Be-die Menge des gekauften Zusatzstoffes angibt. Dieses
richtssystem.Dokumentationssystem steht den zuständigen Behörden

der Mitgliedstaaten zur Verfügung. Zusätzlich ist jede — In den meisten Mitgliedstaaten bestehen einzelstaat-
für den Verkauf von Tierarzneimitteln zugelassene liche Qualitätssicherungsprogramme zur Prüfung
zwischengeschaltete Person verpflichtet, detailliert Buch derPrädisposition fürantimikrobielleMedikamente;
über die verschiedenen Aspekte der An- und Ver- bis auf drei Fälle (Dänemark, Griechenland und
kaufstransaktionen zu führen. Spanien) erfassen diese Programme auch private

Laboratorien. In Österreich, Belgien, Irland, Italien
undPortugal existieren keine derartigenProgramme;

3.4. Überwachung der Antibiotika-Resistenz bei aus in Österreich, Irland und Portugal nehmen einige
Menschen und Tieren entnommenen Bakterien Labore das Angebot des vom englischen und walisi-

schen Labordienst für das öffentliche Gesundheits-
wesen betriebenen staatlichen Systems zur externen3.4.1. Systeme zur umfassenden und ständigen Über-
Qualitätssicherung wahr.wachung sind unerläßlich, um die Grundlagen zur

Änderung von Verschreibungs- und Verwendungs-
mustern zu schaffen und Antibiotika-Resistenzen aktiv 3.4.3. E s g i b t z a h l r e i c h e B e i s p i e l e
zu bekämpfen. In den letzten Jahren wurden mehrere j ü n g e r e n D a t u m s f ü r I n i t i a t i v e n
Initiativen sowohl in den Mitgliedstaaten als auch auf a u f e u r o p ä i s c h e r u n d i n t e r n a t i o -
EU- bzw. internationaler Ebene ergriffen, um Überwa- n a l e r E b e n e
chungssysteme einzurichten oder zu verstärken. Dies ist
zwar an sich eine positive Entwicklung, es bleibt aber 3.4.3.1. Besondere Erwähnung verdient das kürzlich
die Frage zu prüfen, ob noch zusätzliche Maßnahmen angelaufene Projekt EARSS zur Schaffung eines europäi-
und/oder verstärkte Koordinierung unter den bestehen- schen Überwachungssystems für die Überwachung von
den Initiativen nötig sind. Gemeinsame Probleme beste- Resistenzen gegen antimikrobielle Wirkstoffe, sowie
hen darin, daß in einer Reihe von Fällen die örtlichen die Global Information Bank, die im Rahmen des
Überwachungssysteme ihreDaten nicht an das staatliche WHO-Programms zur Überwachung von Resistenzen
System weitergeben, sowie in der Vergleichbarkeit bzw. gegen antimikrobielleWirkstoffe aufgebautwird.Dieser
der eingeschränkten Zugänglichkeit der Daten, fehlen- Aufgabe sind u.a. einige EU-finanzierte Projekte wie
den Verknüpfungen zwischen klinischen und Laborda- das Tuberkulose-Überwachungsnetz, das vom EZUS in
ten usw. Lyon koordinierte Projekt zu nosokomialen Infektionen

3.4.2. Im Rahmen des WHO-Überwachungs-
(2) Bislang gingen Informationen von Kontaktpersonen inprogramms für Resistenzen gegen antimikrobielleMedi-

Österreich, Belgien, der Tschechischen Republik, Däne-kamente wurde auf einer Tagung, die im Dezember 1997 mark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland,
Ungarn. Irland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden,
Portugal, Spanien, Schweden und dem Vereinigten König-
reich ein.(1) ABl. L 332 vom 30.12.1995, S. 15.
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(Hospitalismus) sowie das Salmnet/Enternet-Projekt Krankenhäusern und in der außerklinischen Pflege
veröffentlicht. In Finnland befindet sich ein landes-gewidmet.
weiter Infektionsbekämpfungsplan noch in der

3.4.3.2. In diesem Zusammenhang sollte auch die Erprobungsphase; ein entsprechender Plan wird in
Bedeutung der Tätigkeiten der EMEA hervorgehoben Ungarn gegenwärtig erarbeitet. In Österreich existie-
werden. Das gilt insbesondere für die vor kurzem vom ren einzelstaatliche Leitlinien zur Infektions-
Ausschuß für Arzneispezialitäten (CPMC) gebilligte bekämpfung bislang nicht.
„Note for Guidance on the Pharmacodynamic Section

— Indenmeisten der betreffenden Staaten (mitAusnah-of the Summary of Product Characteristics (SPC) for
me von Frankreich, Luxemburg und Ungarn) ist dieAnti-Bacterial Medicinal Products“ („Leitfaden zum
DurchführungvonInfektionsbekämpfungsprogram-pharmakodynamischen Teil der Zusammenfassung der
men in Krankenhäusern vorgeschrieben.Produkteigenschaften (SPC) fürantibakteriellemedizini-

sche Erzeugnisse“). DiesesDokument ist an die Industrie — In manchen Ländern werden zwar formelle Fortbil-
und die Regelungsbehörden gerichtet und bietet Anlei- dungsprogramme zur Infektionsbekämpfung für
tung für die Gestaltung von Produktinformationen für Ärzte und Krankenpflegepersonal angeboten — in
Angehörige von Gesundheitsberufen und Patienten vor anderen (z. B. Luxemburg, Spanien und Schweden)
der (Markt)einführung eines neuen Antibiotikums. An- gibt es solche Programme jedoch nicht.
gesichts des Problems geographischer Disparitäten beim
Auftreten von Resistenzen in der EU, verpflichtet das 3.6. Forschung
Dokument Genehmigungsinhaber dazu, Informationen

3.6.1. Sowohl in der akademischen als auch in derüber örtliche Resistenzmuster zu liefern und regelmäßig
Forschung der pharmazeutischen Industrie wird derzu aktualisieren. Diese Informationen für Klinikärzte
Thematik Antibiotika-Resistenz zunehmende Aufmerk-über die Indikation solcher Erzeugnisse zur Behandlung
samkeit gewidmet. Zu den Forschungstätigkeiten zählenvon Infektionen werden sodann in den Teil der SPC
Projekte für ein besseres Verständnis der Mechanismen,über pharmakodynamische Eigenschaften sowie in die
die dem Auftreten von Antibiotika-Resistenzen zugrun-europäischen öffentlichen Beurteilungsberichte ein-
deliegen, und für die Entwicklung von neuen Technikengefügt.
zur Identifizierung von Zielmolekülen für neue Antibio-

3.4.4. Zur Überwachung von Antibiotika-Resisten- tika.
zen bei Tieren sei u.a. die Tätigkeit des Ausschusses für

3.6.2. Die wissenschaftliche und technologische For-Tierarzneimittel der EMEA erwähnt, der gegenwärtig
schungsgemeinde in Europa arbeitet an diesem ThemadasVorkommen vonAntibiotika-Resistenzen beiTieren
besonders intensiv im Rahmen der mehrjährigen For-und ihre mögliche Übertragung auf den Menschen
schungsprogramme der EU sowie der Initiativen EURE-untersucht. Zusätzlich sei auf das Überwachungspro-
KA und COST. Das JRC (gemeinsames Forschungszen-gramm hingewiesen, das gemäß Artikel 2 der Richtlinie
trum) und Ispra sind an der direkten Forschungsarbeit97/6/EG (siehe 3.2.3.3) durchgeführt werden soll. In
der EU aktiv beteiligt.einem ersten Schritt ist dieses Programm, daß später

erweitert werden könnte, auf einen Mikroorganismus 3.6.3. Im Kontext des 3. und 4. FTE-Rahmen-beschränkt (Enterokokkus faecium) und konzentriert programms der Gemeinschaft konzentrieren sich zweisich auf eine Auswahl antibakterieller Verbindungen als spezifische Programme (BIOMED 1 und 2) auf dieFutterzusätze sowie bestimmte Mitgliedstaaten. Forschung in diesem Bereich. Im Zusammenhang mit
dem Vierten Rahmenprogramm ist auch das FAIR-

3.5. Infektionsbekämpfung in Krankenhäusern und Programm im Bereich Landwirtschaft und Fischerei zu
außerklinischer Pflege erwähnen, aus dem eine Reihe Forschungsprojekte zu

Antibiotika-Resistenzen bei aus Tieren stammenden
3.5.1. Gegenwärtig laufen mehrere Initiativen, um Bakterien finanziert wurden. Weiter sei vermerkt, daß
einen Überblick über die Strategien zur Bekämpfung das 5. Rahmenprogramm (1998-2002), zu dem der
von Infektionen in den Mitgliedstaaten zu gewinnen. Ausschußgeradeeine Stellungnahmevorbereitet, spezifi-
Dazu gehören die Studiengruppe der ESCMID (Europäi- scheMaßnahmen zur Bekämpfung von Infektionskrank-
sche Gesellschaft für klinische Mikrobiologie und Infek- heiten vorsieht, deren Strategien teils auf Behandlung
tionskrankheiten) zum Thema Krankenhausinfektio- und Vorbeugung teils auf der Erforschung der Pathoge-
nen, die Europäische Arbeitsgruppe zu Nosokomialen nese vonResistenzen und der Überwachung von Immun-
Infektionen HELICS und das einschlägige von EZUS reaktionen fußen. Weitere Schlüsselmaßnahmen des
koordinierte Projekt in Lyon. 5.Rahmenprogrammssindu.a.dieForschungzugesund-

heitsrelevanten innovativen Produkten und Prozessen
3.5.2. Die bis jetzt eingegangenen Antworten auf mit besonderer Berücksichtigung von Molekularmani-
den Fragebogen über „Infektionsbekämpfung“(1) lassen pulation für antibiotische Zubereitungen zur Anwen-
folgende Schlüsse zu: dung sowohl beim Menschen als auch beim Tier.
— In einer Vielzahl von Mitgliedstaaten wurden ein-

zelstaatliche Leitlinien zur Infektionsbekämpfung in 4. Empfehlungen für künftige Massnahmen auf ein-
zelstaatlicher und EU-Ebene

(1) Informationen gingen ein von Kontaktpersonen in Öster-
reich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutsch- 4.1. Einleitung
land, Ungarn, Italien, Luxemburg, den Niederlanden,

Unter Berücksichtigung der in Teil 3 dieser Stellungnah-Portugal, Spanien, Schweden und dem Vereinigten König-
reich. me beschriebenen gegenwärtigen Aktivitäten und
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Strukturen, gibt der Ausschuß im folgenden eine Reihe 4.3. Überwachung des Einsatzes von Antibiotika
Empfehlungen für künftige Maßnahmen zur

— LaufendeUntersuchungen vonUmfangund MusternBekämpfung von Antibiotika-Resistenzen auf ein-
des Antibiotika-Einsatzes auf einzelstaatlicher undzelstaatlicher und, wo angebracht und machbar, EU-
europäischer Ebene sind von wesentlicher Bedeu-Ebene (siehe unten Ziffer 4.2 bis 4.7). Da das Problem
tung; in diesem Sinne sollten auf der Ebene jedesmultidisziplinär gelagert ist, geht es darum, daß die
Mitgliedstaates mit dem Sammeln und der Analysevorgeschlagenen Maßnahmen im Rahmen einer allum-
der entsprechenden Informationen betraute Stellenfassenden integrierten Politik von einer zentralen Stelle
eingerichtet werden. Derartige Überwachungspro-koordiniert werden. Bislang wurden die verschiedenen
gramme solltenMengen und Arten der bei MenschenGesichtspunkte des Resistenz-Problems zu häufig ge-
(in und außerhalb von Krankenhäusern) und Tierentrennt betrachtet. Angesichts dessen sind Initiativen
sowie zu Pflanzenschutzzwecken eingesetzten Anti-wie das dänische DANMAP- und das schwedische
biotika erfassen. Um Vergleiche sinnvoll zu machen,STRAMA-Programm (siehe oben 3.1) sowie die jüngste
sollte die Datenerhebung der Mitgliedstaaten nachEntscheidung des Wissenschaftlichen Lenkungsaus-
Klassifizierungssystemen für verschiedene Antibioti-schusses, die Frage der Antibiotika-Resistenz unter allen
ka und im Hinblick auf die Einheiten zur MessungBlickwinkeln zu untersuchen, positiv zu beurteilen.
des Umfangs der Anwendung harmonisiert werden.
Es sind Anstrengungen erforderlich, um statistische
Daten so nahe wie möglich an der untersten Ebene
zu erheben. In diesem Zusammenhang sollte auch

4.2. Anwendung von Antibiotika bei Menschen und für ein regelmäßiges (d.h. mindestens jährliches)
Tieren: Bestandteile guter Praxis Berichtssystem gesorgt werden.

— Zusätzlich zu einzelstaatlichen Stellen bedarf es der
— DieKommission sollte dieErarbeitungvonLeitlinien Einrichtung eines europäischen „Brennpunkts“ für

zum rationellen Einsatz von Antibiotika in der die Koordinierung und den Austausch von Informa-
Human- undVeterinärmedizin in allenMitgliedstaa- tionen seitens der Mitgliedstaaten.
ten anregen und fördern. Diese Leitlinien sollten
aufgrund neuer wissenschaftlicher Informationen

4.4. Überwachung der Antibiotika-Resistenz bei ausund klinischer Erfahrung regelmäßig aktualisiert
Menschen bzw. Tieren entnommenen Bakterienwerden und müssen auf örtliche Antibiotikastrate-

gien und Resistenzmuster zugeschnitten sein. Wenn-
— Zur ÜberwachungundAnalyse derLage beiAntibio-gleich solche Leitlinien eher als Empfehlungen und

tika-Resistenzen in den Mitgliedstaaten und aufEntscheidungshilfen denn als strikte Vorschriften zu
europäischer Ebene sollten auf einzelstaatlicher Ebe-betrachten sind, die womöglich die therapeutische
ne zur Antibiotikaüberwachung geeignete SystemeHandlungsfreiheit des Arztes einschränken würden,
ähnlich den oben vorgeschlagenen Strukturen zurist es entscheidend, die Befolgung dieser Leitlinien
Überwachungdes Einsatzes vonAntibiotika geschaf-regelmäßig zu überwachen.
fen werden. Diese Systeme sollten auch Daten über
die Resistenz bei Bakterien, die Tieren entstammen,

— Der rationelle Einsatz von Antibiotika ist am besten einbeziehen. Antibiotika-Resistenz sollte nicht nur
sicherzustellen, indem ihr Verkauf „über den Laden- bei krankheitserregenden bzw. Tierseuchen hervor-
tisch“ vermieden wird. Von daher gilt es, Tendenzen rufendenBakterien sondernauchbei Indikatorbakte-
zur Deregulierung des Angebots von Antibiotika rien(1) überwachtwerden. Die kombinierte Überwa-
durch Änderung ihres Status als „verschrei- chung von Resistenzmustern bei Menschen und
bungspflichtige Medikamente“ entgegenzuwirken. Tieren kann zu einem verbesserten Verständnis der
Mit anderen Worten, die Verschreibung muß Sache Wechselwirkungen zwischen Ökosystemen führen
der Ärzte und Tierärzte bleiben. und eine Grundlage für die Forschungszusammenar-

beit schaffen. Dieses System muß geeignet sein, ein
genauesBilddesProblemsauf einzelstaatlicherEbene— Bei Tieren sollte der Einsatz von Antibiotika auf
zu liefern und zu Vergleichszwecken auch eine(wohlbegründete) tiermedizinische Zwecke be-
externe Qualitätssicherung der Nachforschungsme-schränkt bleiben. In diesem Zusammenhang teilt der
thoden umfassen. Bei der Entwicklung eines einzel-Ausschuß die seitens des Sachverständigenausschus-
staatlichenÜberwachungssystemskönntendieerstenses auf der Tagung der WHO im Oktober 1997 in
Maßnahmen in der menschlichen Gesundheitsfür-Berlin geäußerteAnsicht, „wachsendeBesorgnisüber
sorge auf die Verbreitung von MRSA, VRE, penicil-dieGefahren für dieGesundheit der Bevölkerung, die
lin-resistenten Pneumokokken und multiresistentenaus der Verwendung antimikrobieller Wachstums-
gramnegativen Bakterien in Blutkulturen gerichtetfördermittel entstehen, lasse es angezeigt erscheinen,

in einem systematischen Ansatz wachstumsfördern-
de antimikrobielle Wirkstoffe durch sicherere, nicht

(1) Indikatorbakterien wie E. coli und Enterokokken gehörenantimikrobiell wirkende Alternativen zu ersetzen“.
zur normalen endogenen Flora des Menschen und derIn diesem Zusammenhang sollte zunächst und vor meisten Tiere. Die Verbreitung und der Grad der Resistenzallem darauf Wert gelegt werden, den Einsatz von bei diesen Bakterien kann als Anzeiger zur Messung

Antibiotika, die Kreuz-Resistenzen gegen Medika- des selektiven Drucks beim Einsatz von Antibiotika in
mente hervorrufen können, welche für die menschli- bestimmten Populationen (z. B. Krankenhaus, landwirt-
che Gesundheitsfürsorge von Bedeutung sind oder schaftlicher Betrieb, Stadt, Land) und zur Vorhersage der

EntstehungvonResistenzenbeiKrankheitserregern dienen.sein werden, einzuschränken.
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werden. Die Mitgliedstaaten sollten über Entwick- • Verbesserung des Verständnisses für die Übertrag-
barkeit resistenter Bakterien in verschiedenen öko-lungen in der Antibiotika-Resistenz mindestens ein-

mal jährlich Bericht erstatten. Die vorgeschlagenen logischen Nischen, z. B. bei Patienten (in und
außerhalb der Krankenhauspflege), in verschiede-Überwachungssysteme werden den Mitgliedstaaten

und der EU erhebliche Mittel abverlangen. Zusätz- nen Tierpopulationen und in der Umwelt;
lich wird das Funktionieren des Systems erhebliche • Auswirkungen der Verwendungspraxis für Anti-Kosten für die Industrie verursachen, die Überwa- biotika auf die Entwicklung von Antibiotika-chungsdaten zu liefern haben wird. Resistenzen in den Mitgliedstaaten;

— Außer den einzelstaatlichen Überwachungssystemen • Optimierung der Dosierung von Antibiotika (Do-
muß ein „Brennpunkt“ auf europäischer Ebene sis, Behandlungsdauer) zur Verringerung des Risi-
eingerichtet werden, um u.a. die von den Mitglied- kos einer Resistentenstehung;
staaten eingehenden Daten zu sammeln und zu • Entwicklung neuer Diagnosetechnologie, die denanalysieren und die volle Vergleichbarkeit der einzel- Allgemeinmediziner in die Lage versetzt, leichtstaatlichen Daten zu gewährleisten. In diesem Zu- und schnell den verursachendenKrankheitserregersammenhang sollte die potentielle Bedeutung des festzustellen, sowie von Prädispositionstestsyste-vorgeschlagenen „Netzes für die epidemiologische men;Überwachung und die Kontrolle übertragbarer
Krankheiten in der Europäischen Gemeinschaft“(1) • Entwicklung wirksamer antibakterieller Impfstof-
sowie auch die mögliche künftige Einrichtung ähnli- fe.
cher Netze zur Erfassung anderer Bereiche näher
geprüft werden. Offensichtlich kann das EU-Forschungsrahmenpro-

gramm auf diesem Gebiet eine entscheidende Rolle
spielen. Daher ist es äußerst wichtig, die F&E-
Tätigkeiten zur Antibiotika-Resistenz in das 5. Rahmen-4.5. Infektionsbekämpfung bei der Pflege in und
programm (1998-2002) einzugliedern, das gegenwärtigaußerhalb von Krankenhäusern
zwischen den Institutionen diskutiert wird.

— Jeder Mitgliedstaat sollte einzelstaatlich standardi-
sierte Leitlinien zur Infektionsbekämpfung ent- 4.7. Fortbildung und andere Maßnahmen
wickeln, und, wo solche bereits vorhanden sind, sie
überprüfen, um die Ausbreitung von antibiotikare- — In der EU sollte eine einzige Stelle (die EMEA, untersistenten Bakterien bei der Pflege in und außerhalb Einbeziehung des Europäischen WirtschaftsraumsvonKrankenhäusernauf einMindestmaß zu reduzie- und Hinzuziehung der mittelund osteuropäischenren. In diesem Zusammenhang sind auch Qua- Länder) für Anträge auf Marktzulassung von Anti-litätskontrollsysteme einschließlich der Erforschung biotika für den Einsatz bei Menschen und Tierenvon örtlichen Resistenzmustern, Verwendung anti- zuständig sein. Zu diesem Zweck sollte der Anwen-mikrobieller Wirkstoffe und Bildungsmaßnahmen dungsbereich des „zentralisiertenVerfahrens“ erwei-zu erwägen. Programme zur Infektionsbekämpfung tert werden.und eigens dafür ausgebildeteArbeitsgruppen sollten
inderordnungsgemäßenFührungeinesKrankenhau- — Zwischen den verschiedenen für die Bewertung und
ses eine zentrale Stellung einnehmen und ausreichen- Überwachung von in der Human- und Tiermedizin
de Mittel zugewiesen bekommen. verwendeten Antibiotika zuständigen Stellen (ge-

genwärtig die EMEA und einzelstaatliche Behörden)
sollte eine ständige, stringente Koordinierung sicher-

4.6. Forschung gestelltwerden—dasgleichegilt fürdieVerwendung
als Wachstumsförderer und Pflanzenschutzmittel.
Zu diesem Zweck sollte auch die Errichtung einer— Ein verbessertes Verständnis der Risikofaktoren, die
einheitlichen Datenbank zur Sammlung einschlägi-an der Entstehung und Ausbreitung von Antibiotika-
ger Informationen erwogen werden. Es gilt überdies,Resistenzen beteiligt sind, ist dringend notwendig.
die Frage zu klären, ob bei der Bewertung vonPrioritär müssen Forschungsanstrengungen zu fol-
Antibiotika mögliche unerwünschte Wirkungen aufgenden Themenkreisen unternommen werden:
die normale Bakterienflora ausreichend berücksich-

• Durchführung von quantitativen Untersuchungen tigt werden.
der Entwicklung von Antibiotika-Resistenzen in

— Bei derPharmakovigilanz sollte für einmal zugelasse-Bakterienpopulationen und Verbesserung der kli-
ne Arzneimittel Antibiotika-Resistenz als indirektenischen Versuchsanordnungen zur Einschätzung
schädlicheWirkungvonAntibiotika unddie Feststel-des Risikos bei verschiedenen Antibiotika, durch
lung von Resistenzmustern als eine besondere Spiel-die Entstehung von Resistenzen ihre Wirkung zu
art der Feststellung von „Unwirksamkeit“ betrachtetverlieren;
werden. In diesem Sinne ist die kürzlich erfolgte
Erweiterung des Themenbereichs der sogenannten
„Adverse Drug Reaction Reports (Berichte über(1) KOM(96) 78 — ABl. C 123 vom 26.4.1996. Am 28. Mai
Nebenwirkungen von Arzneimitteln)“ für Tierarz-1998 erzielte der Vermittlungsausschuß des Europäischen
neimitel um den Begriff der „Unwirksamkeit“ sehrParlaments und des Rates Einigung über diesen Vorschlag:
zu begrüßen; ein entsprechender Schritt sollte auchdie beiden Institutionen haben nun sechs Monate Zeit, ihn

endgültig zu bestätigen. bei Humanarzneimitteln getan werden.
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— Es ist auch auf die Vermarktungspraktiken der Behandlung mit Antibiotika sowie Antibiotika-
Resistenz genießen. Bildung und Ausbildung in denpharmazeutischen Industrie zu achten. Die Kommis-

sion sollte in Abstimmung mit der pharmazeutischen Medizinberufen ist von entscheidender Bedeutung
für die Bekämpfung des Entstehens und der Ausbrei-Industrie und allen anderen einschlägigen Hand-

lungsträgern die Erarbeitung ethischer Regeln über tung von Antibiotika-Resistenzen, denn jede Maß-
nahmeaufdiesemGebietwirdunmittelbareWirkungdie Vermarktung medizinischer Erzeugnisse auf EU-

Ebene fördern. In diesem Zusammenhang sollten zeitigen.
auch Methoden zur Feststellung und Überwachung

— Die Kommission sollte eine Multimediakampagneder Einhaltung dieser Regeln ausgearbeitet werden.
seitens der Mitgliedstaaten initiieren und fördern,Bei der Erörterung dieser Frage könnten u.a. die
um die Öffentlichkeit über Infektionen, Hygiene und„Ethischen Kriterien für die Arzneimittelwerbung“
Antibiotika zu informieren, um das Bewußtsein fürder WHO sowie der „Kodex für Vermarktungs- und
die Problematik zu schärfen und das Publikum (z. B.Werbepraktiken“ des IFPMA und die Weise, in der
Eltern, Lehrer und Schulkinder) mit den Tatsachensolche Kriterien befolgt werden, Berücksichtigung
vertraut zu machen.finden.

— Die Kommission sollte eine Untersuchung in den — Die Mitgliedstaaten sollten den Tätigkeiten der
Abteilung für die Überwachung und BekämpfungMitgliedstaaten fördern, um festzustellen, ob Ärzte

in der Ausbildung bzw. qualifizierte Ärzte, Tierärzte entstehender Krankheiten der WHO und ihrem
ÜberwachungsprogrammfürResistenzengegenanti-und Apotheker ausreichend Unterweisung und Fort-

bildung über Infektionskrankheiten, Infektions- mikrobielle Wirkstoffe ihre aktive Unterstützung
gewähren.bekämpfung, Antibiotika, Verschreibung von und

Brüssel, den 9. September 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Tom JENKINS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine Richtlinie
des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten betreffend die Geräuschemission im Freien betriebener Geräte und Maschi-

nen“ (1)

(98/C 407/03)

Der Rat beschloß am 9. März 1998, den Wirtschafts- und Sozialausschuß gemäß Artikel 100 a
des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.

Die mit derVorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Umweltschutz, Gesundheitswe-
sen und Verbrauch nahm ihre Stellungnahme am 7. Juli 1998 an. Berichterstatter war
Herr Boisserée, Mitberichterstatter die Herren De Norre und Lemmetty.

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 357. Plenartagung am 9. und 10. September 1998
(Sitzung vom 9. September) mit 87 Stimmen bei 1 Gegenstimme und 1 Stimmenthaltung
folgende Stellungnahme.

1. Zum Kommissionsvorschlag nung der Maschinen mit den jeweiligen Lärmwerten
kann durch Einbeziehung in das Öko-Label-System
ergänzt werden.1.1. Im 5. Umweltaktionsprogramm der EG wird

Lärm als ein gravierendes, in seiner Relevanz für
Gesundheit und Wohlbefinden zunehmendes Problem 1.3. Der Kommissionsvorschlag greift die Überlegun-
bezeichnet.Dasgilt sowohl fürdenLärmamArbeitsplatz genausdemGrünbuchauf.Hierbei verstehtdieKommis-
als auch und vor allem für den Lärm außerhalb geschlos- sion den Entwurf der Richtlinie als „erste Stufe“ des
sener Räume, der zu den Umweltproblemen gehört. Programms aus dem Grünbuch.

Unter Bezugnahme auf diese grundsätzliche Ein-
Ohne den Geltungsbereich der Richtlinie hierauf zuschätzung hat die Kommission im Jahr 1996 ein
beschränken, geht der Entwurf in erster Linie vonGrünbuch „künftige Lärmschutzpolitik“(2) vorgelegt.
innerstädtischen Verhältnissen aus. Der WSA war dem-
gegenüber von einem umfassenden Ansatz ausgegangen.DiesesGrünbuchbehandeltu.a.denLärmdurchMaschi-

nen und Geräte, die im Freien verwendet werden
Der Entwurf der Richtlinie deckt deshalb die Stellung-(Baumaschinen, Gartengeräte usw.; Nr. 3.2 und 4.3 iv
nahme des WSA zum Grünbuch nicht voll ab.des Grünbuchs). Dieses Grünbuch sowie die weiter

vorgelegten Entwürfe befassen sich nichtmit den speziel-
len Fragen am Arbeitsplatz; wegen der hier vorliegenden
Gefährdung sind Schutzvorschriften gegen Lärm am 2. Allgemeine Bemerkungen zum Richtlinienentwurf
Arbeitsplatz regelmäßig strenger; sie sind im Rahmen
des sozialpolitischen Programms der EG entwickelt

2.1. DerWSAbegrüßt— wie schon in seiner Stellung-worden.
nahme zum Grünbuch — daß die Kommission das
Thema „Lärmbekämpfung“ durch konkrete Regelungs-1.2. In der Stellungnahme zu dem Grünbuch vom vorschläge aufgreift. Der WSA teilt die Auffassung der23. und 24. April 1997(3) hat der WSA u.a. folgende Kommission zur Priorität, die dieses Thema bei denAuffassung vertreten: Bürgern in weiten Teilen Europas hat. Betroffenheit
durchLärmbesteht innerhalbundaußerhalb innerstädti-— Eine Beschränkung des Erlasses von Grenzwerten
scher Wohngebiete.für Maschinen und Geräte auf die bereits bisher

geregelten Bereiche ist unbefriedigend, weil diese
Bereiche nicht in erster Linie nach sachlich begründe- Wenn auch andere Lärmquellen als Geräte und Maschi-
ten Prioritäten ausgesucht wurden. nen einen großen Anteil aus dem Lärmpegel in Wohnbe-

reichen haben (namentlichVerkehrslärmund Fluglärm),— Deshalb ist ein umfassendes Lärmschutzprogramm so ist doch das konkrete Schutzbedürfnis gegenüber denfür Maschinen (insbesondere Bau-, aber auch Land- von der Richtlinie erfaßten Quellen nachweisbar groß.wirtschaftsmaschinen und Gartengeräte) erforder- Deshalb hält der WSA die vorgeschlagene Richtlinie fürlich. Nur durch ein solches umfassendes Programm erforderlich; er stimmt ihr vorbehaltlich der nachfolgen-läßt sich die technologische Entwicklung zum den Ausführungen zu.Lärmschutz vorantreiben.

— Es soll verstärkt (auch durch steuerliche Maßnah- 2.2. Die Kommission stellt als Zweck der vorgesehe-men) derAnreiz zu frühzeitiger Verwendung lärmar- nen Maßnahme den Schutz der Gesundheit und desmer Maschinen gefördert werden. Eine Kennzeich- Wohlbefindens der Bürger in den Vordergrund und
hält deshalb eine umfassende Rahmenrichtlinie über
Emmissionsgrenzwerte für die im Freien verwendeten(1) ABl. C 124 vom 22.4.1998, S. 1.
Maschinenfürerforderlich.DaswarauchdieAuffassung(2) KOM(96) 540 endg.

(3) ABl. C 206 vom 7.7.1997, S. 1. des WSA in der Stellungnahme zum Grünbuch, die mit
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Nr. 38 der Entschließung des Europäischen Parlaments 2.5. Die technologische Entwicklung zum Lärm-
schutz, die in den letzten Jahren in den Mitgliedstaatenvom 10. Juni 1997(1) übereinstimmt.
— nicht zuletzt durch die nationalen „Umweltzeichen-

Demgegenüber enthält der vorliegende Entwurf im Systeme“ — stattgefunden hat, wird im Entwurf nicht
wesentlichen nur eine Fortschreibung und Konsolidie- ausreichend berücksichtigt. Es sind fast überall Geräte
rungderbereits vorhandenen, nicht systematisch erlasse- undMaschinenaufdemMarkt,diedie imRichtlinienent-
nen Einzelrichtlinien, sowie eine Anpassung von Emis- wurf vorgeschriebenen Grenzwerte unterschreiten.
sionsgrenzwerten an die technische Entwicklung, die
allerdings erst für die Zeit von sechs Jahren nach Der WSA hält es deshalb für richtig, die im Entwurf
Inkrafttreten wirksam werden soll (Stufe II — Art. 19 enthaltenen Meß-, Kennzeichnungs- und Konformitäts-
(1) Absatz 3 des Entwurfs). bestimmungen zu nutzen, um Marktentscheidungen

zugunsten lärmarmer Geräte und Maschinen zu fördern.
Der WSA hat Zweifel, ob dies und das sonstige „Instru- Das gilt unabhängig davon, ob Lärmgrenzwerte vorge-
mentarium“ des Richtlinienentwurfs: sehen sind oder nicht. Hierbei ist zu berücksichtigen,

daß Käufer von Maschinen und Geräten, die von der— serienmäßige Schallmessungen, deren Ergebnis bei
Richtlinie erfaßt werden, häufig nicht professionelleder vorgeschriebenen Kennzeichnung/Geräte ver-
Anwender sind, für die physikalische Kenndaten nichtwendet werden müssen;
ohne weiteres Informationen enthalten, die bei Kaufent-

— Bestätigung der Konformität der Seriengeräte, die in scheidungenverwertbar sind.Dies gilt auch für gewerbli-
Verkehr gebracht werden sollen, mit der Kennzeich- che Klein- und Mittelbetriebe, die nicht in der Lage sind,
nung; schalltechnische Experten bei der Bestellung bzw. beim

Kauf von Geräten/Maschinen einzusetzen.
zum wirksamen Lärmschutz ausreicht.

Daher sollte in Übereinstimmungmit der Stellungnahme
2.3. Erforderlich erscheint eineAuswertung der Meß- des WSA zum „Grünbuch“ folgendes erwogen werden:
ergebnisse anhand des Standes der Lärmschutztechnik,
verbundenmit derMöglichkeit, imEinzelfall denEinsatz — Mit der Kennzeichnung der Geräte/Maschinen sollte
von Geräten/Maschinen mit fortschrittlichem Lärm- eine vergleichende (für den Käufer/Besteller ver-
schutz zu fordern, wenn dies zum Schutz der Bürger vor ständliche) „Klassifizierung“ verbunden werden.
Gesundheitsgefahren oder erheblichen Belästigungen

— Die Hersteller von Geräten/Maschinen sollten ver-gerechtfertigt ist.
pflichtet werden, die Schalleistungspegel in den
Prospekten oder Datenblättern zusätzlich zu den2.4. Der WSA ist damit einverstanden, das Lärm-
technischen Daten (Motorleistung, Fördermenge,schutzprogramm stufenweise zu realisieren; er schlägt
Größe, Breite usw.) aufzunehmen. Ein niedrigerallerdings vor, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu
Schalleistungspegel ist stets auch ein Qualitätsmerk-prüfen, ob in verschiedener Hinsicht bereits jetzt eine
mal, auf das zur Förderung einerMarktentscheidungErweiterung möglich ist:
des Bestellers/Verbrauchers hingewiesen werden
sollte.2.4.1. Der Geltungsreich der Richtlinie sollte

überprüft werden. Die Listen im Anhang I Teile B — Die Mitgliedstaaten sollten in der Lage sein, fiskali-und C erfassen nicht alle Geräte und Maschinen, die sche Maßnahmen mit Anreizen zum möglichsterhebliche Beeinträchtigungen für die im Wirkungsbe- frühzeitigen Erwerb lärmarmer Geräte/Maschinenreich lebenden Menschen zur Folge haben; das gilt einzuführen.z. B. für Rammen (Dampframmen, Motorrammen), die
gerade im innerstädtischen Bereich auf Baustellen (z. B. — Es ist daran zu denken, daß für die von der Richtlinie
zur Herstellung von Spundwänden) verwendet werden erfaßten Maschinen/Geräte ein „Umweltzeichen“
und die von der vorgeschlagenen Richtlinie nicht erfaßt (Lärm-Label) entwickelt wird, das Bestandteil des
werden. EU-Öko-Label-Systems(2) werden könnte.

2.4.2. Es sollte geprüftwerden, ob die Sechsjahresfrist
2.6. Die Regelungen des Entwurfs knüpfen an diefür die Anwendung der der technischen Entwicklung
Emissionen der erfaßten Geräte/Maschinen an; derentsprechenden Grenzwerte (Stufe II — Art. 19 des
Entwurf enthält keine Grenzwerte über die Wirkung desEntwurfs) verkürzt werden kann, um die Bürger alsbald
Lärms auf den Menschen — etwa in Verbindung mitin den Genuß der verbesserten Schutzvorschriften zu
Lärm von anderen Quellen. Der WSA hält diesen Ansatzbringen.Hierbei ist zuberücksichtigen, daßdieveränder-
der Kommission für akzeptabel: „Umweltqualitätsziele“ten Grenzwerte nur für die nach Ablauf der Sechsjahres-
für Lärm im Umgebungsbereich der Geräte und Maschi-frist in Verkehr gebrachten oder erstmals betriebenen
nen könnten zur Zeit kaum einheitlich festgesetzt wer-Geräte und nicht für ältere Geräte gelten sollen. Eine
den, insbesondere weil die örtlichen Verhältnisse undkonkrete Begründung für die Sechsjahresfrist enthält der
die regionalen Anforderungen sehr unterschiedlich sindVorschlag der Kommission nicht.
und Bewertungsmaßstäbe noch fehlen. Solche
„Lärmqualitätsziele“ können zunächst nur durch die2.4.3. Entsprechend sollte auch die Sechsjahresfrist
Mitgliedstaaten festgelegt werden, auch wenn sie überzur Aktualisierung von Verzeichnissen und Grenzwert-
den Rahmen von „Gebrauchsvorschriften“ (Art. 14bestimmungen (Art. 17 des Entwurfs) überprüft werden.

(2) Verordnung (EWG)Nr. 880/92—ABl. L99 vom11.4.1992.(1) ABl. C 200 vom 30.6.1997, S. 28.
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des Entwurfs) und über den Schutz der Arbeitnehmer Vertikutierer, Heckenscheren und Shredder, vom Erlaß
der Grenzwerte ausgenommen. Für solche Geräte (An-hinausgehen. Insofern gilt auch für den Lärmschutz das

Subsidiaritätsprinzip(1). hang I C) bestehen nach dem vorliegenden Entwurf nur
Vorschriften über Messung und Kennzeichnung. Es

Der WSA nimmt die Information mit Interesse zur sollte geprüft werden, ob die Grenzwerte entsprechend
Kenntnis, wonach eine Rahmenrichtlinie zum Thema ausgedehnt werden können; in diesem Rahmen kommen
„Umweltlärm“ vorbereitet wird, in der u.a. Umweltqua- einheitliche Grenzwerte für alle Gartengeräte in Be-
litätsziele für den Lärmschutz enthalten sein sollen. tracht.

3.3.2. Die Abgrenzung einzelner Geräte zwischen2.7. DieKommission stützt die vorgeseheneRegelung
Anhang I B und I C ist zu überprüfen. Das gilt z. B. fürauf Artikel 100a EGV. Nach Auffassung des WSA und
„Rasenkantenschneider“ einerseits und „Graskan-nach dem erläuternden Memorandum sind sowohl der
tenschneider“ andererseits; nur für die erstgenannteSchutz der Gesundheit und des Wohlbefindens der
Kategorie sind Grenzwerte vorgesehen.Bürgerals auchdieFunktiondesBinnenmarktesgleicher-

maßen Zweck der vorgeschlagenen Richtlinie, daher
3.3.3. Die Ausnahme für landwirtschaftlich verwen-kommtmindestens auchArikel 130s alsRechtsgrundlage
dete Geräte, z. B. für Rasenmäher, ist nicht einzusehen,in Betracht.
da der Einsatzort häufig in ländlichen Regionen in der
Nähe von Wohnhäusern anzutreffen ist. Entsprechendes
gilt für die sehr wichtigen Informationen, die den3. Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen des
umweltbewußten Umgang mit Geräten und MaschinenEntwurfs
zur Vermeidung unnötigen Lärms betreffen.

3.1. Zu Artikel 4 Absatz 3
3.4. Zu Artikel 13

Die von den Mitgliedstaaten zu erlassenen Vorschriften
Der WSA begrüßt die vorgeschlagene Datensammlungsollten auch dieMöglichkeit einschließen, die Ergebnisse
und Information.des Konformitätsverfahrens — evtl. ergänzt durch eine

Bewertung, wie sie oben in Ziffer 2.2 vorgeschlagen
Die nach Artikel 13 des Entwurfs gesammelten Informa-wird — durch Sanktionen zum Schutz der Bürger
tionen sollten den beteiligten Stellen (einschließlich derdurchzusetzen.
mit Verbraucher- und Umweltinformationen befaßten
Stellen) zugänglich sein, um für lärmarme Maschinen

3.2. Zu Artikel 8 undGerätewerben zukönnen.DieKommission erwähnt
zu Recht, daß eine Informationskampagne zur Förde-

DerWSAschlägt vor, dieKennzeichnungnachVorliegen rung der Verwendung lärmarmer Maschinen angezeigt
der Meßwerte um eine Klassifizierung zu ergänzen, die ist (Memorandum Punkt 4, letzter Absatz). Um dies zu
eine Entscheidung der Verbraucher/Besteller zugunsten erreichen, muß die Bekanntgabe in allgemein verständli-
lärmarmer Geräte/Maschinen fördert (siehe oben Zif- cher Form abgefaßt sein.
fer 2.5).

4. Sonstige Bemerkungen3.3. Zu Artikel 9 und zum Anhang I
Aus der Stellungnahme des WSA zum Grünbuch behan-

3.3.1. Für einen großen Teil der von der Richtlinie delt der Entwurf folgendes Problem nicht. Die von der
erfaßten Maschinen und Geräte sieht der Entwurf keine Richtlinie erfaßten Geräte und Maschinen verursachen
Grenzwerte vor, obwohl das von der Kommission nicht nurLärmsondern auchErschütterungen (Vibratio-
erwähnte Abgrenzungsmerkmal für den Erlaß von nen), deren Auswirkungen auf die menschliche Gesund-
Grenzwerten dies rechtfertigen würde(2). So bleiben heit und auf Bauwerke Schutzvorschriften erforderlich
auch in der Nähe von Wohnungen oder Freizeiteinrich- machen (es handelt sich zum Beispiel um Verdichtungs-
tungen häufig verwendete Geräte, wie Kettensägen oder geräte oder Rammen. Da die Schutzmaßnahmen wie

beim Lärm am Gerät selbst ansetzen müssen, haben
einige Mitgliedstaaten den Schutz vor Erschütterungen(1) Artikel 4 Absatz 3 des Entwurfs und die Aussage der
in der Gesetzgebung gemeinsam mit dem LärmschutzKommission in Nr. 3.2 des Memorandums sind insofern
behandelt. Dies sollte auch für die vorliegenden Richtli-zu eng formuliert.

(2) Erläuterndes Memorandum, S. 13. nien oder deren Erweiterung geprüft werden.

Brüssel, den 9. September 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Tom JENKINS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu der „Mitteilung der Kommission an
den Rat, das Europäische Parlament, den Wirtschafts- und Sozialausschuß und den Ausschuß
der Regionen über die Entwicklung der Gemeinschaftspolitik im Bereich der öffentlichen

Gesundheit“

(98/C 407/04)

Die Kommission beschloß am 21. April 1998, den Wirtschafts- und Sozialausschuß gemäß
Artikel 198 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Mitteilung zu ersuchen.

Die mit derVorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Umweltschutz, Gesundheitswe-
sen und Verbrauch nahm ihre Stellungnahme am 7. Juli 1998 an. Berichterstatter war Herr
Lemmetty.

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 357. Plenartagung (Sitzung vom 9. September 1998)
mit 101 gegen 2 Stimmen bei einer Stimmenthaltung folgende Stellungnahme.

Wesentlicher Inhalt der Kommissionsmitteilung — dieBerücksichtigungder für dieGesundheit entschei-
denden Faktoren durch Gesundheitsförderung und
Prävention.1.1. DieKommission hat demRat, demEuropäischen

Parlament, dem Wirtschafts- und Sozialausschuß und
1.5.1. Ziel der Kommission ist es, mit diesen Ak-dem Ausschuß der Regionen eine Mitteilung über die
tionsschwerpunkten auch auf die HerausforderungenEntwicklung der Gemeinschaftspolitik im Bereich der
der Erweiterung und der Erfordernisse des Gesundheits-öffentlichen Gesundheit vorgelegt. Die vorhergehende
schutzes in anderen Politikbereichen zu reagieren.Mitteilung wurde am 24. November 1993 veröffentlicht,

und die Kommission hält es jetzt für angezeigt zu prüfen,
1.6. Die Mitteilung enthält keine formellen Vor-inwieweit der bestehendeAktionsrahmennoch ausreicht
schläge zur neuen Gemeinschaftspolitik, sondern sollund einer ganzen Reihe wichtiger Entwicklungen ge-
eine breite Diskussion über die Ausrichtung der gemein-wachsen ist.
schaftlichen Gesundheitspolitik im nächsten Jahrtau-
send auslösen.Nach Abschluß dieser Diskussion möchte

1.2. Diese Entwicklungen beruhen u.a. auf andauern- die Kommission konkrete Vorschläge zu der neuen
den Gesundheitsgefahren, in erster Linie aber auf einer Politik ausarbeiten, sobald der Amsterdamer Vertrag
steigenden Belastung des Gesundheitswesens verbunden ratifiziert ist.
mit dem Anstieg der Lebenserwartung der Bevölkerung,
sowie der Erweiterung der Gemeinschaft und den im

2. Frühere Stellungnahmen des Ausschusses über dieAmsterdamerVertrag verankertenneuenBestimmungen
Ausrichtung der Gemeinschaftspolitik auf demüber die öffentliche Gesundheit.
Gebiet der öffentlichen Gesundheit

1.3. Die Kommission kommt zu dem Schluß, daß die
2.1. In diesem Zusammenhang ist es durchaus ange-Prioritäten, Strukturen und Methoden einer grundsätzli-
bracht, an frühere Stellungnahmen des Ausschusses(1)chen Überprüfung und Neuformulierung bedürfen. Die-

se Schlußfolgerung basiert auf einer Bewertung der
(1) Siehe WSA-Stellungnahmen zu folgenden Vorlagen: „Mit-derzeitigen Gemeinschaftsaktionen im Bereich der öf-

teilungüberdenAktionsrahmen imBereichderöffentlichenfentlichen Gesundheit und der dabei gewonnenen Er-
Gesundheit“ — ABl. C 388 vom 31.12.1994; „Aktionsplankenntnisse.
zur Krebsbekämpfung“ — ABl. C 393 vom 31.12.1994;
„Mitteilung über ein Aktionsprogramm zur Gesund-

1.4. In der Mitteilung werden kurz der Gesundheits- heitsförderung, Aufklärung, Erziehung und Ausbildung“
zustand der Bevölkerung in der Europäischen Union, — ABl. C 102 vom 24.4.1995; „Aktionsprogramm zur
die Herausforderungen für die Mitgliedstaaten im Be- Prävention der Drogenabhängigkeit“ — ABl. C 110 vom

2.5.1995;„AktionsprogrammderGemeinschaft zurPräven-reich der öffentlichen Gesundheit, die Herausforderun-
tion von AIDS und bestimmten anderen übertragbarengen der Erweiterung und die internationale Dimension
Krankheiten“ — ABl. C 133 vom 31.5.1995; „Aktionspro-behandelt.DieAufgabenunddieRolle derGemeinschaft
gramm für Gesundheitsberichterstattung“ — ABl. C 174werden insbesondere im Lichte des Maastrichter Vertra-
vom17.6.1996;„Krisenfaktor spongiformeRinderenzepha-ges betrachtet, und abschließend wird eine zukünftige lopathie (BSE): Die weitreichenden Folgen für die Europäi-Gemeinschaftspolitik im Bereich der öffentlichen Ge- sche Union“ (Initiativstellungnahme) — ABl. C 295 vom

sundheit skizziert. 7.10.1995; „Netz für die epidemiologische Überwachung
und die Kontrolle übertragbarer Krankheiten“ — ABl.
C 30 vom 30.1.1997; „Aktionsprogramm betreffend die1.5. Die neue Gemeinschaftspolitik im Bereich der
Verhütung von Verletzungen“ — ABl. C 19 vom 21.1.1998;öffentlichen Gesundheit soll sich auf drei Aktionsberei-
„Programm der Gemeinschaft betreffend seltene Krankhei-che stützen:
ten“ — ABl. C 19 vom 21.1.1998; „Aktionsprogramm
betreffend durch Umweltverschmutzung bedingte Krank-— die Verbesserung der Information zur Entwicklung
heiten“ — ABl. C 19 vom 21.1.1998; „Mitteilung überder öffentlichen Gesundheit;
Gesundheit der Verbraucher und Lebensmittelsicherheit“
— ABl. C 19 vom 21.1.1998.— die rasche Reaktion auf Gesundheitsgefahren;
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zu erinnern, da diese sich auf die Grundzüge der 2.4.1. In dieser Stellungnahme betonte der Ausschuß
u.a.:Gemeinschaftspolitik im Bereich der öffentlichen Ge-

sundheit ausgewirkt haben, die — insbesondere in den
— spezifische altersbezogene Probleme (z. B. JugendZiffern 5 und 6 — der jetzigen Kommissionsmitteilung

und Alter) und besonders anfällige Gruppen (z. B.dargelegt werden.
wandernde Bevölkerung und andere benachteiligte
Bevölkerungsschichten);2.2. Der Ausschuß hat hinsichtlich der von der

Kommission erstellten Aktionsprogramme beharrlich — die Verknüpfung der Gesundheitspolitik mit der
die Berücksichtigung folgender Aspekte gefordert: sozialen und wirtschaftlichen Dimension (z. B.

Beschäftigung);— beschränkte Ressourcen: der Ausschuß war stets der
Meinung, daß die Mittelausstattung der einzelnen — den horizontalen Aspekt der öffentlichen Gesund-
Programme für die Erreichung ihrer Ziele zu gering heit, der über die Sozialpolitik hinausreichen und
war; bestimmte Bereiche miteinbeziehen sollte (z. B. Um-

welt).— Kohärenz und Komplementarität: der Ausschuß hält
es für wesentlich, daß die einschlägigen Gemein-
schaftsmaßnahmen und Programme im Bereich der 3. Allgemeine Bemerkungenöffentlichen Gesundheit miteinander im Einklang
stehen und sich gegenseitig ergänzen, um Doppelar-

3.1. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß hält diebeit zu vermeiden und eine Wechselwirkung zwi-
Mitteilung der Kommission und die damit zusam-schen ihnen zu ermöglichen;
menhängende Diskussion für wichtig. Die Diskussion

— Einsetzung eines Ausschusses mit beratender Funk- ist gerade jetzt aktuell, da viele Programme sich in
tion: der Ausschuß ist der Ansicht, daß bei der einer Phase befinden, die eine allgemeine Bewertung
Ernennung von Mitgliedern für den Ausschuß, der ermöglicht. Auch die externen Herausforderungen sind
die Kommission sowohl bei den Kriterien und gewachsen, und für die Erfüllung des neuen Vertrags
Verfahren für die Auswahl und die Finanzierung müssen entsprechende Vorbereitungen getroffen wer-
der im Rahmen des Programms durchzuführenden den.
Maßnahmen als auch beim Bewertungsverfahren
unterstützen soll, die Meinungen der verschiedenen 3.2. Die öffentliche Gesundheit ist in der gesamtensozialen und wirtschaftlichen Gruppen und Interes- Gemeinschaft im Aufstieg begriffen, aber es bestehtsen, die in die Politik im Bereich der öffentlichen weiterhin ein großes Verbesserungspotential sowohl aufGesundheit involviert sind, von den Mitgliedstaaten einzelstaatlicher als auch gemeinschaftlicher Ebene. Derberücksichtigt werden sollten. Ausschuß schließt sich daher der Auffassung an, daß

die Gemeinschaftspolitik im Bereich der öffentlichen2.2.1. Die Kommission ist in ihrer Analyse der Ak-
Gesundheit umgehend intensiviert werden muß.tionsprogramme jetzt zu ähnlichen Schlüssen gelangt:

Die Programme sind nicht flexibel genug, und sie haben
3.3. In ihrer Bewertung des Gesundheitszustandseinen enormen Verwaltungsaufwand mit sich gebracht,
der Bevölkerung und der Herausforderungen für dieder wertvolle Ressourcen verschlingt.
Mitgliedstaaten zeigt die Kommission bemerkenswerte
und unbestreitbare Tatsachen auf. Dennoch möchte der2.3. Der Ausschuß hat in seinen Stellungnahmen
Ausschuß anmerken, daß die Mitteilung trotz derherausgestellt, wie wichtig es ist, den horizontalen
eingehenden Betrachtung der Herausforderungen für dieAnsatz im Gesundheitsschutz zu stärken. Dieser Ansatz
Mitgliedstaaten im Bereich der öffentlichen Gesundheitwird jetzt in dem neuen Artikel 152 des Amsterdamer
noch kaum konkrete Aktionsvorschläge enthält. InVertrags berücksichtigt und besonders herausgestellt.
diesem Zusammenhang betont der Ausschuß, daß dieEntsprechend ist jetzt, wie auch im Amsterdamer Ver-
Bürger bezüglich der Zukunft der Gesundheitsfürsorgetrag, der Sicherheit vonBlut undBlutderivaten Aufmerk-
sowohl gehobenere Erwartungen haben aber auch ver-samkeit geschenkt worden. Ein weiterer neuer Aspekt
stärkt Besorgnis zeigen.sind Maßnahmen in den Bereichen Veterinärwesen und

Pflanzenschutz (Absatz 4 b) des Artikels).
3.4. Der Ausschuß ist der Auffassung, daß in der

2.3.1. In Ziffer 3.8 der vorliegenden Stellungnahme Mitteilung durchaus nicht alle ungelösten Fragen an-
wird weiter auf die Bestimmungen des Amsterdamer gesprochen werden. Die Ausgaben im Bereich der
Vertrags eingegangen. Gesundheitsfürsorge sind in derGemeinschaft gestiegen,

aber die Folgen der neuen Entwicklungen in der Wirt-
2.4. Bezüglich der zukünftigen Gemeinschaftspolitik schaftspolitik und der Vollendung des Binnenmarkts
im Bereich der öffentlichen Gesundheit ist insbesondere wurden nicht berücksichtigt. Weitere Punkte, die zu
auf die StellungnahmedesAusschusses zu der vorherigen erörtern wären, sind grenzüberschreitende Gesund-
Mitteilung der Kommission über den „Aktionsrahmen heitsfürsorge und sozio-ökonomische Entwicklung.
im Bereich der öffentlichen Gesundheit“ (6. Juli 1994) (1)
zu verweisen.

3.5. Die Herausforderung der Erweiterung und die
internationale Dimension

(1) Siehe WSA-Stellungnahme zu der „Mitteilung über den
3.5.1. Die Erweiterung unddie internationaleDimen-Aktionsrahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit“

— ABl. C 388 vom 31.12.1994. sion hätten eingehender behandelt werden können.
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Diese Fragen sollten näher geprüft werden. Und zumal Ausschusses ist gerade jetzt, an der Schwelle zum
neuen Jahrhundert, der richtige Moment gekommen,bezüglich der Bewerberstaaten sollten nach Ansicht

des Ausschusses noch weitere Überlegungen angestellt die Entwicklung der Rolle der Gemeinschaft im Bereich
deröffentlichenGesundheit zuanalysierenundweiterzu-werden.
entwickeln. Hierfür dürfte nicht unbedingt eine äußere
Krise vonnöten sein. In diesem Zusammenhang haben3.5.2. Da die Entwicklung der Politik im Bereich der
die Medien dafür gesorgt, daß einige, medienwirksameöffentlichen Gesundheit im Rahmen der Ausdehnung
Krankheiten und Fragen (Creutzfeldt-Jakob-Krankheit,der Union auf Mittel- und Osteuropa eine gewaltige
Potenzpillen usw.) viel Publizität erhalten haben,Aufgabe ist, sollten die Bewerberstaaten in jeder denkba-
während einige noch bedeutendere Probleme und Risi-ren Weise unterstützt werden. Dies bedeutet nicht
ken der öffentlichen Gesundheit möglicherweise unter-allein eine rechtliche Annäherung, sondern auch die
schätzt werden. Der Ausschuß hat zur Zeit eine Initiativ-frühestmögliche Einbindung dieser Staaten in die beste-
stellungnahme zum Thema „Antibiotikaresistenzhenden Gesundheitsprogramme und die allgemeine Ge-
— Eine Bedrohung für die Gesundheit“ in Vorbereitung,meinschaftspolitik im Bereich der öffentlichen Gesund-
um nur ein wichtiges Thema zu nennen.heit.

3.5.3. Der Ausschuß fordert daher die Kommission
auf, einenBericht zu erstellen, indemderGesundheitszu-
stand in den Bewerberstaaten in entsprechender Weise 3.6.3. Der Ausschuß erkennt den Bedarf zur Erneue-
bewertet würde, wie dies in der Mitteilung zum Thema rung der gemeinschaftlichen Programme im Bereich der
„Umwelt und Erweiterung“ geschehen ist. Zweck dieses öffentlichen Gesundheit und ihres Managements an.
Berichtswäre es,möglicheBereiche fürZusammenarbeit Dennoch sollten sowohl die gesammelten Erfahrungen
und technische Hilfe zu erkennen (z. B. Austausch als auch die möglichen Folgen neuer Formen der
von Informationen, Sachverständigenunterstützung für Organisation und des Managements unbedingt genau-
bestehendeProgramme).Außerdemsolltebei derErmitt- estens bewertet werden, bevor neue Organisations-
lung des Gesundheitszustandes in den Bewerberstaaten oder Verwaltungsstrukturen geschaffen werden. Diese
mit der WHO zusammengearbeitet werden. Bewertung sollte die Ergebnisse aus der Umsetzung

der bestehenden Programme und die Standpunkte der
Kommission und der Mitgliedstaaten sowie der an der3.5.3.1. Im Zusammenhang mit der Erweiterung un-

terstreicht der Ausschuß die bedeutende Rolle von Verwirklichung der Programme beteiligten Sachver-
ständigen berücksichtigen.PHARE-Projekten und lehnt jegliche Kürzungen der

Unterstützungen im Gesundheitsbereich ab.

3.5.4. Die Kontakte zu internationalen Organen, die
sich innerhalb ihrer eigenen Einflußsphäre für die
Förderung der öffentlichen Gesundheit einsetzen, sind
bereits relativ gut entwickelt, so daß an dieser Stelle 3.7. Das Verhältnis zwischen der Gemeinschaft und
lediglich auf das Gebot der Zusammenarbeit und Ver- den Mitgliedstaaten bezüglich Gesundheitssyste-
meidung von Doppelarbeit hingewiesen werden soll. men
Insbesondere sind gesundheitsorientierte Aktivitäten
innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums und des
G7-Rahmens sowie die Zusammenarbeit EU/Mittel-
meerraum von besonderer Bedeutung. Der Ausschuß

3.7.1. Auch wenn die Gesundheitssysteme gänzlichspricht sich daher entschieden für eine Beibehaltung der
in den Kompetenzbereich der Mitgliedstaaten fallen, hatengen Zusammenarbeit der Kommission mit der WHO,
man überall in der Gesundheitsfürsorge und in dender OECD und dem Europarat aus.
Fachkreise mit den selben Problemen zu kämpfen, und
dieseProblemewerdenals Folgedes „freienPersonenver-
kehrs“ (siehe unten) und der Erweiterung (siehe oben)3.6. Die Rolle der Gemeinschaft im Bereich der öffent-
auf Gemeinschaftsebene noch sichtbarer werden.lichen Gesundheit

3.6.1. Die Kommission hat die jetzige Rolle der
Gemeinschaft im Bereich der öffentlichen Gesundheit in
recht selbstkritischer Weise analysiert und bei ihren 3.7.2. In diesem Kontext ist Ziffer 6 der Mitteilung
neuen Vorschlägen den aufgetretenen Problemen und für die einzelstaatlichen Systeme von einiger Bedeutung.
Mängeln Rechnung getragen. Vor vielen dieser Proble- Wie bereits in der Vergangenheit wiederholt bekundet,
me,wie die begrenztenRessourcen und dieUnflexibilität hält der Ausschuß das Zusammenwirken mit und
der Programme, hatte jedoch u.a. auch der Ausschuß zwischen den Mitgliedstaaten für äußerst wichtig und
bereits vorher gewarnt. betont das Prinzip der Subsidiarität. Daher ist der

Ausschuß der Ansicht, daß die Rolle der Gemeinschaft
im Bereich des Gesundheitsschutzes auch weiterhin in3.6.2. Einige unvorhersehbare Ereignisse, wie die

BSE-Krise, haben die Bürger dazu veranlaßt, von der der Betonung der Gesundheitsförderung und Prävention
sowie dem Austausch von Informationen liegen sollte,Gemeinschaft Maßnahmen und Reaktionen im Bereich

der öffentlichen Gesundheit zu fordern. Dies hat u.a. zu die die öffentliche Gesundheit und den Gesundheits-
schutz sowohl in der Gemeinschaft als auch in deneiner Umstrukturierung der Kommission und Auf-

stockung der Ressourcen geführt. Nach Auffassung des Mitgliedstaaten am besten fördern.
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3.7.3. Die Urteile des Europäischen Gerichtshofs 3.8.4. Der Ausschuß ist der Auffassung, daß die
gesamte Zukunft der Politik im Bereich der öffentlichen(EuGH)(1) in den Rechtssachen Kohll und Decker haben

gezeigt, daß der Gerichtshof unter Anwendung der im Gesundheit auf der Grundlage dieser allgemeinen
Grundsätze aufgebaut werden sollte. Für so anspruchs-Vertrag verankerten Grundsätze des freien Waren-,

Dienstleistungs- und Kapitalverkehrs Entscheidungen volle Aufgaben können auch ausreichende Ressourcen
auf Gemeinschaftsebene gefordert werden.getroffen hat, die sich direkt auf die Gesundheitssysteme

der Mitgliedstaaten auswirken. Die Rechtssprechung
3.8.5. Nach Auffassung der Ausschusses sollte diedes Gerichtshofs hat also einen bedeutenden Einfluß auf
Kommission durch die Bestimmungen des neuen Ver-die einzelstaatlichen Gesundheitssysteme.
trags dazu angeregt werden, ihre Tätigkeit im Bereich

3.7.4. Diese Urteile des Gerichtshofs gründen der öffentlichen Gesundheit neu zu organisieren. Diese
hauptsächlichauf imVertrag festgelegtenBestimmungen Bestimmungen ermöglichen auch eine bessere Regelung
zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Der Vertrag der Ressourcen. Die Zukunft der Gemeinschaftspolitik
enthält nur begrenzt Bestimmungen zum Sozialschutz, im Bereich der öffentlichen Gesundheit ist abhängig von
der folglich nur in eingeschränktem Maße geregelt wird. der Verfügbarkeit von Ressourcen, und daher sollten
In diesem Zusammenhang vertritt der Ausschuß die existierende Ressourcen in gerechter Weise prioritä-
Auffassung, daß die Folgen des „freien Verkehrs“ nicht tenmäßig zugeordnet und zugeteilt werden, wobei von
allein nach Marktkriterien betrachtet werden können, Fall zu Fall das Aufwand-Nutzen-Verhältnis eines Vor-
und daß die Marktbestimmungen sich nicht negativ auf gehens nach dem „Vorsorgeprinzip“ bewertet werden
die Gesundheitssysteme der Mitgliedstaaten auswirken sollte.
sollten. Ferner ist der Ausschuß der Meinung, daß
die Gesundheitssysteme und -dienstleistungen als ein 3.8.5.1. Des weiteren erachtet es der Ausschuß für
Teil derLebensqualitätder europäischenBürgerbetrach- notwendig, daß der Gesundheitssektor innerhalb der
tet werden sollten. GD V personell aufgestockt wird und in verstärktem

Maße über hochwertige Fachkenntnisse im Bereich der
öffentlichen Gesundheit verfügt. Außerdem sollte eine3.8. Im Amsterdamer Vertrag verankerte Bestimmun-
Koordinierung mit den anderen Generaldirektionengen für die öffentliche Gesundheit
gewährleistet werden.

3.8.1. Dem die öffentliche Gesundheit betreffenden
3.8.6. Der Ausschuß fordert die Kommission drin-neuen Artikel 152 des Amsterdamer Vertrags sollte
gend auf, diese grundlegenden Voraussetzungen imbesondere Aufmerksamkeit gewidmet werden, da er die
Rahmen der nächsten Phase des Prozesses zu regeln.Grundlage für die gesamte zukünftige Entwicklung
Außerdem könnte die Rolle der öffentlichen Gesundheitbilden wird. Der Ausschuß hat bereits wiederholt die
nach Meinung des Ausschusses noch mehr gestärktwachsende Bedeutung der öffentlichen Gesundheit auf
werden, wenn ein Kommissionsmitglied speziell für denGemeinschaftsebene befürwortet.
Bereich der öffentlichen Gesundheit auf Gemeinschafts-
ebene zuständig wäre.3.8.2. Es ist bezeichnend, daß die Bestimmung, daß

„bei der Festlegung und Durchführung aller Gemein-
schaftspolitiken und -maßnahmen (...) ein hohes Ge- 3.9. Eine zukünftige Gemeinschaftspolitik im Bereichsundheitsschutzniveau sichergestellt“ an den Anfang des der öffentlichen GesundheitArtikels gerückt wurde. Dies muß bei der Absteckung
der neuen Politik im Bereich der öffentlichen Gesundheit 3.9.1. Die hinsichtlich der zukünftigen Gemein-und der Aktionslinien unbedingt bedacht werden. schaftspolitik im Bereich der öffentlichen Gesundheit

vorgeschlagenenAktionsbereichewerdendengesteckten3.8.3. Die neuen Bestimmungen umfassen die Tätig-
Zielen und bevorstehenden Herausforderungen nur zumkeitsbereiche „Verbesserung der Gesundheit der Bevöl-
Teil gerecht. Nach Meinung des Ausschusses solltenkerung“, „Verhütung von Humankrankheiten“ und
hinsichtlich der Ziele Prioritäten gesetzt werden. Ferner„Beseitigung von Ursachen für die Gefährdung der
bezweifelt der Ausschuß, daß die drei vorgeschlagenenmenschlichen Gesundheit“.
Aktionsbereiche eine angemessene Anwort auf grundle-
gendeFragenwiedieErweiterungunddieAuswirkungen

(1) Siehe Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 28. April anderer Gemeinschaftspolitiken auf die Gesundheit bie-1998 in der Rechtssache C-120/95, dem zufolge eine ten.nationale Regelung, nach der ein Träger der sozialen
Sicherheit eines Mitgliedstaats einem Versicherten die

3.9.2. In diesem Zusammenhang möchte der Aus-pauschale Kostenerstattung für eine Brille mit Korrek-
schuß auf das sozialpolitische Aktionsprogramm derturgläsern, die dieser bei einem Optiker in einem anderen
Kommission für denZeitraum1998-2000 unddieVorbe-Mitgliedstaat gekauft hat, mit der Begründung versagt,

daß der Erwerb medizinischer Erzeugnisse im Ausland der reitung des Fünften Rahmenprogramms Forschung und
vorherigen Genehmigung bedarf, gegen die Artikel 30 und technologische Entwicklung hinweisen.
36 EG-Vertrag verstößt („freier Warenverkehr“).
Siehe Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 28. April 3.9.3. In den Schlußfolgerungen der Mitteilung teilt
1998 in der Rechtssache C-158/96, dem zufolge eine die Kommission ihre Absichtmit, nach der Ratifizierungnationale Regelung, die die Erstattung der Kosten für desVertrags vonAmsterdam zu gegebener Zeit konkreteZahnbehandlung durch einen Zahnarzt in einem anderen

Vorschläge für die neue Politik vorzulegen. In diesemMitgliedstaat nach den Tarifen des Versicherungsstaats
Zusammenhang hält der Ausschuß es für notwendig,von der Genehmigung des Trägers der sozialen Sicherheit
über ein umfassendes Schema für Maßnahmen imdes Versicherten abhängig macht, gegen die Artikel 59 und

60 EG-Vertrag verstößt („freier Dienstleistungsverkehr“). Bereich der öffentlichen Gesundheit zu verfügen.
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4. Besondere Bemerkungen Mitteilung weist auf eine in letzter Zeit aufgetretene
Reihe von Epidemien hin.

4.1. Die Kommission schlägt für die künftige Politik
im Bereich der öffentlichen Gesundheit drei Aktionsbe- 4.3.2. Der Aktionsbereich würde die Möglichkeit zur
reiche vor. Nach Darstellung der Kommission haben die Schaffung von Überwachungs- und Frühwarnsystemen
GrundsätzeunddiepolitischePhilosophiederMitteilung und einer raschen Reaktionsfähigkeit auf Gemein-
von 1993 nichts von ihrer Gültigkeit eingebüßt. In schaftsebene bieten. Der Rat hat im April 1998 einen
Wirklichkeit müssen sie aber gründlich überdacht wer- gemeinsamen Standpunkt zu dem „Programm der Ge-
den. meinschaft betreffend seltene Krankheiten“ angenom-

men, und im Mai 1998 wurde durch das Konzertierungs-4.1.1. Bei künftigen Maßnahmen sollte die Gemein- verfahren eine Übereinkunft über das „Netz für dieschaft insbesondere der Gesundheitsförderung und epidemiologische Überwachung und die KontrollePrävention Aufmerksamkeit widmen. Gleichzeitig soll- übertragbarer Krankheiten“ erreicht.ten aber auch Aktionen durchgeführt werden, die die
Entwicklung der öffentlichen Gesundheit und der Ge- 4.3.3. Der Ausschuß befürwortet eine Erweiterungsundheitsfürsorge in den Mitgliedstaaten fördern. Hin- der Kapazitäten der Kommission, um auf Gesundheits-sichtlich des letzteren Punkts ist der Ausschuß der bedrohungenreagierenzukönnen,dienebenübertragba-Meinung, daß man sich auf den Austausch von Informa- ren Krankheiten auch andere akute Bedrohungen undtionen und die Entwicklung von Leitlinien auf der Gesundheitsrisiken umfassen sollten. Ferner ist er derGrundlage des allgemeinen Verständnisses bewährter Ansicht, daß in den Aktionsbereich u.a. mit der Le-Praktiken konzentrieren sollte. Themen, die als beson- bensmittelsicherheit und der Umwelt verbundene Erfor-ders wichtig für die Gesundheit der Bürger und die dernisse des Gesundheitsschutzes einbezogen werdenVerbesserung der Gesundheitsfürsorge erachtet werden, könnten.und bei denen Gemeinschaftsaktionen einen wesentli-
chen Mehrwert liefern können, sollte Vorrang gegeben
werden. Bei der Umsetzung müssen die Verträge, die 4.4. Aktionsbereich 3: Berücksichtigung der für die
den Aktionsradius der Gemeinschaft festlegen und Gesundheit bestimmenden Faktoren durch Ge-
begrenzen, gebührend berücksichtigt werden. sundheitsförderung und Prävention

4.2. Aktionsbereich 1: Verbesserung der Information 4.4.1. Im Aktionsbereich 3 geht es um die Berücksich-
zur Entwicklung der öffentlichen Gesundheit tigung der für die Gesundheit bestimmenden Faktoren

durch Gesundheitsförderung und Prävention. Die Kom-4.2.1. Im Aktionsbereich 1 betont die Kommission mission möchte die jetzige programmorientierte Verfah-die Notwendigkeit der Schaffung eines zuverlässigen rensweise überdenken. Ferner wird in der Kommissions-Informationssystems für Gesundheitsdaten. Es werden vorlage auch die Notwendigkeit einer Neuverteilung derDaten über den Gesundheitszustand der Bevölkerung, Ressourcen hervorgehoben. In diesem Zusammenhangüber die für die Gesundheit bestimmenden Faktoren und möchte die Kommission eine Schwerpunktdiskussionüber die Gesundheitssysteme benötigt. Die Kommission anregen und formuliert in ihrer Mitteilung auch gleichschlägt zu diesen Bereichen denkbare Betätigungsfelder einige zu prüfende Fragen.vor. Die Vorschläge sind sehr allgemein gehalten.

4.4.2. Die Kommission beabsichtigt, im Rahmen4.2.2. Der Ausschuß hätte eine umfassendere Erörte-
dieses Aktionsbereichs („für die Gesundheit bestimmen-rung gewünscht, die sich auch mit anderen wichtigen
de Faktoren“) gewisse Maßnahmen und Aktionen zurPrioritäten befaßt hätte, wie der Funktionsfähigkeit und
Beeinflussung des Wissens, der Einstellungen und des-unfähigkeit, einschließlich der Arbeitsfähigkeit und
Verhaltens bezüglich der öffentlichen Gesundheit zu-unfähigkeit, sowie der Gesundheit und Funktionsfähig-
bewerten, wobei sie Beispiele für Entwicklungen bezüg-keit sowohl alternder Arbeitskräfte als auch älterer
lich Tabak-, Alkohol- und Drogenkonsum sowie Ernäh-Menschen überhaupt.
rungsgewohnheiten aufzeigen möchte.

4.2.3. Aufgrund der Verträge ist der Ausschuß der
Ansicht, daß die Gemeinschaft im Rahmen des Aktions- 4.4.3. Nach Meinung des Ausschusses wäre es sehr
bereichs 1 der Gesundheitsförderung und Prävention hilfreich, wenn in der Liste von Beispielen auch gesunde
höchste Priorität verleihen sollte, aber es sollten auch Lebensweise, körperliche Ertüchtigung, Faktoren, die
Aktivitäten unterstützt werden, die die Entwicklung der Allergien und Asthma beeinflussen, Sozialverhalten und
öffentlichen Gesundheit und der Gesundheitsfürsorge geistige Gesundheit berücksichtigt werden. Die Bedeu-
als Ganzes fördern. tung dieser Themen wird allzu oft übersehen und

unterschätzt. Andererseits ist es nicht angebracht, die4.2.4. Die Kommission sollte gewährleisten, daß
Werbung einzubeziehen, da es sich hierbei lediglich umkünftige Aktivitäten des Aktionsbereichs 1 der Entwick-
eine Art von Kommunikation handelt, die auch nichtlung der öffentlichen Gesundheit und der Gesundheits-
einzigartig ist.systeme in den Mitgliedstaaten direkt dienen und förder-

lich sind.
4.4.4. Nach Auffassung des Ausschusses ist der An-
satz der Mitteilung bezüglich der Krankheitsverhütung4.3. Aktionsbereich 2: Rasche Reaktion auf Gesund-
beschränkt. Er sollte erweitert werden, um alle relevan-heitsgefahren
ten Faktoren einzubeziehen, u.a. auf das natürliche und
soziale Umfeld, Gesamtpopulationen, ausgesprochene4.3.1. Im Aktionsbereich 2 soll insbesondere die

Unterstützung durch und die Zusammenarbeit mit den Risikogruppen und Individuen ausgerichtete Maßnah-
men.einzelstaatlichen Behörden betont werden, und die
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4.5. Die Auswirkungen der Gemeinschaftspolitiken auf 5. Schlußfolgerungen
die Gesundheit und der Bedarf für einen „horizon-

5.1. Der Ausschuß begrüßt die Kommissionsmittei-talen Ansatz“
lung unter dem Gesichtspunkt, daß der neue Ansatz in
Form von drei Aktionsbereichen akzeptabel ist. Der4.5.1. Neben den Aktionsbereichen werden in der
Ausschuß ist jedoch der Meinung, daß die in derKommissionsmitteilung die Auswirkungen anderer Ge-
Mitteilung dargelegte Vorstellung von einer „zukünfti-meinschaftspolitiken auf die Gesundheit erörtert. Die
gen Gemeinschaftspolitik im Bereich der öffentlichenKommission hat einen dritten Bericht über die Integra-
Gesundheit“ zu allgemein ist, und daß bei den Aktionention der Gesundheitsschutzerfordernisse in die Gemein-
innerhalb der vorgeschlagenen Aktionsbereiche nichtschaftspolitiken (1996)(1) und ein ergänzendesVorberei-
ausreichend Prioritäten gesetzt werden. Das Kommis-tungsdokument vorgelegt. Der Ausschuß vertritt jedoch
sionsdokument sollte detaillierte Vorschläge darüberdie Meinung, daß im Lichte des neuen Vertrags, der „bei
erhalten, wie die Kommission die Maßnahmen imder Festlegung und Durchführung aller Gemeinschafts-
Rahmen der verschiedenen Aktionsbereiche zu verwirk-politikenund—maßnahmen (...) einhohesGesundheits-
lichen gedenkt. In diesem Zusammenhang sollte dieschutzniveau“ sicherstellen soll, diese Vorgehensweise
Kommission auch die Auswirkungen neuer Entwicklun-nicht ausreicht, da sie lediglich eine Bestandsaufnahme
gen in der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik unddes bisherigen Handelns darstellt (in diesem Falle Darle-
bei Binnenmarktfragen (z. B. Urteile des EuG) auf diegung der vor zwei Jahren gegebenen Situation) und
Politik im Bereich der öffentlichen Gesundheit erwägen.keine Empfehlungen für die zukünftige Aktion vorsieht.
5.2. Des weiteren hat der Ausschuß folgende Bemer-

4.5.2. Der Ausschuß vertritt die Auffassung, daß ein kungen zu der Mitteilung vorzubringen:
Weg zur Sicherung eines hohen Niveaus des Schutzes

— Die Mitteilung nutzt die Bestimmungen des neuender menschlichen Gesundheit in anderen Politiken und
VertragsvonAmsterdamnichtvölligaus,insbesonde-Aktivitäten die Schaffung eines vierten Aktionsbereichs
re was die Sicherstellung eines hohen Gesundheits-wäre, der sich mit der Integration gesundheitlicher
schutzniveaus bei der Festlegung und DurchführungAnforderungen in alle Gemeinschaftsaktivitäten befaßt.
aller Gemeinschaftspolitiken und -maßnahmen be-Wenn die Kommission hierzu nicht bereit ist, sollte sie
trifft.zumindest eine Vorgehensweise vorlegen, die garantie-

— Es sollte ein vierter Aktionsbereich betreffend dieren würde, daß den gesundheitlichen Aspekten stets eine
Integration von Gesundheitsanforderungen in ande-angemessene Berücksichtigung zuteil wird.
re Politiken oder Aktivitäten eingerichtet werden,
oder alternativ sollte eineandere praktischeMöglich-4.5.3. Der Ausschuß betont die Notwendigkeit eines
keit zur Gewährleistung der Berücksichtigung vonhorizontalen Ansatzes und ist mit dem in der Mitteilung
gesundheitlichen Aspekten vorgeschlagen werden.dargestellten „Mainstreaming“ nicht zufrieden. Ferner

schlägt derAusschuß zurVerbesserung desGesundheits- — Die Mitteilung sollte außerdem eine tiefergehende
schutzes bei der Erstellung von Gemeinschaftspolitiken Analyse der Erweiterung und deren Folgen und Risi-
vor, daß jeder Kommissionsvorschlag eine Bewertung ken für die Gemeinschaftspolitik im Bereich der öf-
seiner Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit fentlichen Gesundheit enthalten. Der Ausschuß for-
enthalten sollte, und daß dies einen der neuen Ansätze dert die Kommission auf, einen Bewertungsbericht
der zukünftigen Gemeinschaftspolitik darstellen sollte. zumThema„Gesundheit undErweiterung“zuerstel-

len, um mögliche Bereiche für Zusammenarbeit und
4.5.4. In diesem Zusammenhang befürwortet der technische Hilfe für die Bewerberstaaten zu identifi-
Ausschuß das Ersuchen des Rats (2) an die Kommission, zieren.
in ihre Jahresberichte über die Durchführung des Ge-

5.3. DerAusschußfordertdaherdieKommissiondrin-samtarbeitsprogramms des Vorjahres Abschnitte über
gend auf, diese Empfehlungen in der nächsten Phase zudie Auswirkungen für die öffentliche Gesundheit ein-
berücksichtigen, die nach Ansicht des Ausschusses darinzufügen und in ihrem jährlichen Arbeitsprogramm alle
bestehen sollte, umfassende Leitlinien für die TätigkeitVorschläge aufzuführen, die Auswirkungen auf den
im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu erstellen.Gesundheitsschutz haben könnten.

5.4. Abschließend hält der Ausschuß es für unbedingt
notwendig, die im Bereich der öffentlichen Gesundheit(1) Siehe KOM(98) 34 endg. — „Dritter Bericht der Kommis- tätigenKommissionsdiensteneuzuorganisierenundaus-sion an den Rat, das Europäische Parlament, den Wirt-
zubauen und empfiehlt, ein Kommissionsmitglied zu be-schafts- und Sozialausschuß und den Ausschuß der Regio-
stimmen, dem speziell die Verantwortung im Bereich dernen über die Integration der Gesundheitsschutzerfordernis-
öffentlichen Gesundheit auf Gemeinschaftsebene zu-se in die Gemeinschaftspolitiken (1996)“.

(2) ABl. C 169 vom 4.6.1998. kommt.

Brüssel, den 9. September 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Tom JENKINS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine Richtlinie
des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 88/77/EWG des
Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Maßnahmen gegen
die Emission gasförmiger Schadstoffe und luftverunreinigender Partikel aus Dieselmotoren

zum Antrieb von Fahrzeugen“ (1)

(98/C 407/05)

Der Rat beschloß am 3. Juli 1998, den Wirtschafts- und Sozialausschuß gemäß Artikel 100 a
des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.

Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Industrie, Handel, Handwerk
und Dienstleistungen nahm ihre Stellungnahme am 8. Juli 1998 an. Berichterstatter war
Herr Bagliano.

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 357. Plenartagung (Sitzung vom 9. September 1998)
mit 100 Stimmen bei 3 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Einleitung 91/542/EWG) und handelt gleichzeitig im Einklang mit
den Empfehlungen des Auto-Öl-Programms I.

1.1. Die Gemeinschaftsvorschriften zur Beschrän-
kung der Abgasemissionen von Diesel-motoren für 2. Zusammenfassung des KommissionsvorschlagsNutzfahrzeuge sind in der Richtlinie 88/77/EWG vom
3. Dezember 1987(2), geändert durch die Richtli-
nie 91/542/EWG vom 1. Oktober 1991(3) und die 2.1. Die Kommission (siehe Anhänge des Richtlinien-
Richtlinie 96/1/EG vom 22. Januar 1996(4), enthalten. vorschlags) schlägtnichtnurneueEmissionsobergrenzen

für Nutzfahrzeugmotoren vor, sondern auch verschiede-
ne weitere Neuerungen hinsichtlich des Anwendungsbe-

1.2. Durch Artikel 5 der Richtlinie 91/542/EWG reichs der Richtlinie und der Prüfverfahren.
wurde die Kommission beauftragt, eine weitere Ver-
schärfungderMaßnahmengegendieLuftverschmutzung

2.2. Hinsichtlich des Zeitplans sieht die Kommissiondurch diese Motoren vorzuschlagen, die am 1. Oktober
vor, die neuen Maßnahmen vom 1. Oktober 2000 an für1999 in Kraft treten soll und folgenden Aspekten
neue Motorentypen und vom 1. Oktober 2001 an fürRechnung trägt:
alle bereits zugelassenen Motoren vorzuschreiben. Dies
bedeutet gegenüber dem vom Rat ursprünglich vorgese-— dem technischen Fortschritt;
henen Termin (siehe Ziffer 1.2) eine Verschiebung um

— der Entwicklung der Kraftstoffqualität; ein Jahr.

— dem etwaigen Erfordernis einer stärkeren Abstim-
2.3. Darüberhinausverpflichtet sichdieKommission,mung der Prüfverfahren auf die tatsächlichen Ein-
bis zum 31. Dezember 1999 einen weiteren Vorschlagsatzbedingungen von Nutzfahrzeugen.
zu unterbreiten, um eine erhebliche Reduzierung der
Emissionen von Motoren, die unter diese Richtlinie
fallen, zu erreichen; dieser Vorschlag soll frühestens am1.3. ImAnschluß daranwardasAuto-Öl-Programm I
31. Oktober 2005 in Kraft treten (siehe Artikel 4). Darin(1996) Gegenstand einer Mitteilung der Kommission an
sind die in folgenden Bereichen erzielten Fortschritte zudas Europäische Parlament und den Rat (5); darin wurde
berücksichtigen:die Notwendigkeit dieser Verschärfung der Richtlinie

über die Abgase von Nutzfahrzeugen unter besonderer
— bei der technologischen Entwicklung;Berücksichtigung von Stickoxiden (NOx) und luftverun-

reinigenden Partikeln bestätigt. Darüber hinaus wurde — bei der Festlegung eines weltweit einheitlichendarin eine Verringerung der Emissionsgrenzwerte um Prüfzyklus;30% gegenüber den 1996 in Kraft getretenen Obergren-
zen für diese Schadstoffe empfohlen. — bei der Entwicklung von Borddiagnosesystemen

(OBD);

1.4. Mit dem nun vorliegenden Vorschlag kommt die — bei der Festlegung von Vorschriften zur Dauerhalt-
Kommission dem ihr vom Rat erteilten Auftrag nach barkeit.
(siehe Artikel 5 der obengenannten Richtlinie

2.4. Der Kommissionsvorschlag enthält folgende
Neuerungen:(1) ABl. C 173 vom 8.6.1998, S. 1.

(2) ABl. L 36 vom 3.12.1987.
— die Ausweitung des Anwendungsbereichs auf Moto-(3) ABl. L 295 vom 25.10.1991.

ren für komprimiertes Erdgas (GNC) und Flüssiggas(4) ABl. L 40 vom 17.2.1996.
(5) KOM(96) 248 endg. vom 18.6.1996. (LPG) für Nutzfahrzeuge;
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— einen neuen Prüfzyklus unter gleichbleibenden Be- 1996 vorgeschriebenen und den jetzt vorgeschlagenen
Höchstwerten ergibt. Dies ist um so positiver, als diedingungen (ESC-Zyklus), der den heute angewand-

ten Prüfzyklus ersetzt; Zunahmedes Straßenverkehrs aufgrundvonHandelsak-
tivitäten sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr

— die Überprüfung der Rauchentwicklung in einer und damit dessen steigender Anteil an der Luftver-
Prüfung der dynamischen Reaktion auf plötzliche schmutzung immer offensichtlicher wird.
Lastveränderungen (ELR-Zyklus), der zu den nach
Richtlinie 72/306/EWG vom 2. August 1972 vorge-
schriebenen Erhebung der Rauchentwicklung hinzu-
kommt;

3.3. Diesbezüglich fordert derAusschuß dieKommis-
sion auf, kurzfristig einen Vorschlag zur Änderung von— einen provisorischen Übergangs-Prüfzyklus (ETC-
Richtlinie 96/96/EG „über die technische ÜberwachungZyklus) mit veränderlicher Geschwindigkeit und
der Kraftfahrzeuge“ zu erarbeiten. Dieser „Vorschlag“Last.
müßte darauf abzielen, auf der Straße durchgeführte
Kontrollen (road side check) der Rauchentwicklung von2.5. Darüber hinaus schlägt die Kommission vor: Nutzfahrzeugen einzuführen. Die allgemeine Erfahrung
lehrt, daß auf den europäischen Straßen häufig Fahrzeu-— alle herkömmlichen Dieselmotoren den Prüfzyklen
ge verkehren, die aufgrund ihrer schlechten Wartung,ESC und ELR zu unterziehen;
ihres hohen Alters, des Gebrauchs von Kraftstoff

— Dieselmotoren mit fortschrittlichen Schadstoffaus- schlechter Qualität oder aus anderen Gründen schwarze
stoßkontrollsystemen den beiden obengenannten Rauchwolken ausstoßen und deshalb auch Luft-
Prüfzyklen sowie dem provisorischen Prüfzyklus verschmutzungsniveaus erreichen, die viel höher liegen
ETC zu unterziehen; als die ursprünglich zertifizierten. Strengere und effizien-

tere Kontrollen der bereits zugelassenen Fahrzeuge
— Gasmotoren (LPG und Erdgas) nur dem provisori- müßtenauchmitMaßnahmenzurFörderungderErneue-

schen Prüfzyklus ETC zu unterziehen. rung des Fuhrparks selbst und zur Verschrottung von
alten Fahrzeugen mit einer hohen Laufleistung einherge-
hen.2.6. Die neuen Grenzwerte für Dieselmotoren stellen

gegenüber der 1996 in Kraft getretenen Norm und unter
Berücksichtigung der Unterschiede zwischen dem neuen
und dem alten Prüfverfahren eine Reduzierung des
Stickstoff- und Partikelausstoßes um 30 % dar. 3.4. Die Ausdehnung des Anwendungsbereichs der

Richtlinie (siehe Ziffer 2.4) auf gasbetriebene Motoren
(LPG und Erdgas) schafft endlich Klarheit in diesem2.7. Für Gasmotoren, die nach dem ETC-Verfahren
Sektor. Bis heute war nämlich nicht kodifiziert, welchengeprüft werden, werden „differenzierte“ Werte für
Umweltschutznormen diese Motoren unterliegen. DerMethanemissionen und für sonstige Kohlenwasserstof-
Ausschuß hofft, daß Fahrzeuge mit diesen Technologienfemissionen eingeführt.
immer größere Verbreitung finden, vor allem in städti-
schen Gebieten, da sie wenig Luftverschmutzung und2.8. Darüber hinaus führt die Kommission technische wenig Lärm verursachen. In diesem ZusammenhangGründe an, die für kleine hochtourige Dieselmotoren, sind geeignete Steueranreize in Erwägung zu ziehen, umwie schon in der Richtlinie 96/1/EG vorgesehen, die den Erwerb von gasbetriebenen Fahrzeugen (LPG undAnwendung einerweniger strengenPartikelgrenze recht- Erdgas) zu fördern und dadurch die Luftqualität zu

fertigen. Dennoch wird gegenüber den bis zum 30. Sep- verbessern.tember 1997 geltenden Werten eine Reduzierung der
Emissionsobergrenze um 40 % erreicht.

3.5. Der Ausschuß fordert die Kommission auf, für
gasbetriebene Stadtfahrzeuge strengere Vorschriften3. Allgemeine Bemerkungen festzulegen, damit diese in den Genuß der in Ziffer 3.4
vorgesehenen Steuererleichterungen gelangen.

3.1. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß ist damit
einverstanden, daß das Inkrafttreten des neuen Richtli-
nienvorschlags gegenüber dem Auftrag des Rates um ein
Jahr verschoben wird (siehe Ziffer 1.2 und 2.2). Wegen 3.6. Darüber hinaus hofft der Ausschuß, daß durch
der darin enthaltenen maßgeblichen Neuerungen muß die Initiative zur Entwicklung eines weltweit harmoni-
der Industrie eine ausreichend bemessene Anpassungs- sierten Prüfzyklus (siehe Ziffer 2.3) der durch diesen
frist gelassen werden. Kommissionsvorschlag in die Wege geleitete Prozeß in

Richtung auf das Angebot immer umweltfreundlicherer
Nutzfahrzeuge nicht verlangsamt wird. Gleichzeitig ist3.2. Eine bessere Abstimmung zwischen den Prüfbe-

dingungen und den realen Einsatzbedingungen von sich der Ausschuß bewußt, wie wichtig in einem immer
stärker globalisierten Markt die weltweite Harmonisie-Nutzfahrzeugen im Straßenverkehr (siehe Absatz 2.4)

führt in der Praxis zu einer Verringerung des Schadstoff- rung auch der Zulassungsverfahren ist; Ziel dabei ist,
daß die Zulassung in einem Land von allen Ländernausstoßes um einen noch höheren Prozentsatz als den,

der sich aus einem einfachen Vergleich zwischen den anerkannt wird.
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4. Besondere Bemerkungen ausstoß in Übergangsphasen (z. B. beim Beschleunigen)
gebührend berücksichtigt werden müssen.

4.1. Prüfverfahren
4.2. Grenzwerte

Der Ausschuß teilt die Ansicht, daß die derzeitigen 4.2.1. Der Ausschuß nimmt zur Kenntnis, daß diePrüfverfahren nicht mehr dem erreichten technischen vonderKommission vorgeschlagenenneuenGrenzwerteStand entsprechen, und begrüßt, daß die Kommission Teil einer Reihe von Maßnahmen sind, die aufgrund dermit diesem Richtlinienvorschlag das Problem realistisch Ergebnisse des Auto-Öl-Programms I unternommenangeht. werden. Ziel dieser Studie war — in der Überzeugung,
daß die sozialen Kosten der Luftverschmutzung die4.1.1. Denn bis heute werden Dieselmotoren nach Verfolgung dieses Ziels rechtfertigen — die Festlegungeinem Prüfzyklus zugelassen, der aus 13 stationären einer Reihe gezielter Maßnahmen, um im Jahr 2010 diePrüfphasenbesteht (ESC-Prüfung),d.h.13verschiedenen von der WHO(1) empfohlenen Luftqualitätsniveaus zuBetriebsbedingungen des Motors bei konstanter Dreh- erreichen. Dabei muß diese Reihe von Maßnahmen inzahl und Last. Dieser im Rahmen der UN- den richtigen Zusammenhang einer Optimierung desWirtschaftskommission für Europa (ECE) in den 70er Kosten-Nutzen-Verhältnisses gestellt werden.Jahren entwickelte Zyklus taugt nicht mehr für die

Kontrolle des Schadstoffausstoßes, da aufgrund der 4.2.2. Der Ausschuß hebt hervor, daß die Verbesse-
technischen Entwicklungen sowohl im Bereich der Mo- rung der Kraftstoffqualität bei der Reduzierung des
toren als auch im Bereich der Fahrzeuge kein Bezugmehr Schadstoffausstoßes durch den vorhandenen Fuhrpark
(siehe Ziffer 3.2) zu den realen Betriebsbedingungen im eine bedeutende Rolle spielen kann und muß. Daher
Straßenverkehr besteht. vertritt der Ausschuß die Auffassung, daß die für

2000 und 2005 geplanten Maßnahmen dahingehend
Der immer stärker verbreitete Einsatz elektronischer ausgeweitet werdenmüssen, daß (spezifische) Vorschrif-
Kontrollsysteme erlaubt darüber hinaus eine Optimie- ten für Dieselkraftstoff und Benzin erlassen werden, die
rung der Motorleistungen hinsichtlich der „Emissionen“ mit den umweltpolitischen Zielen der Gemeinschaft im
genau unter den spezifischen Betriebsbedingungen, die Einklang stehen. Diesbezüglich fordert der Ausschuß
vom Prüfzyklus simuliert werden, sowie des Verbrauchs vom Rat und vom Europäischen Parlament — die sich
unter den übrigen Betriebsbedingungen, wobei der bezüglich der einschlägigen Kommissionsvorschläge in
Schadstoffausstoß dann jedoch erhöht und der der „Schlichtungsphase“ befinden — Beschlüsse zu
Prüfzyklus „verfälscht“ wird. In Wirklichkeit sind die fassen, die den Erwartungen der europäischen Bürger
Werte schlechter. hinsichtlich der Luftqualität gerecht werden.

4.1.2. Der Ausschuß nimmt zur Kenntnis, daß im 4.2.3. Der Ausschuß hofft, daß die Kommission bei
Rahmen der Gruppe „Pollution and Energy“ (GRPE) derAbfassung diesesRichtlinienvorschlags die in einigen
der ECE neue Prüfverfahren entwickelt worden sind, EU-Ländern (wie Schweden) bereits gesammelten Erfah-
um die obengenannten Probleme zu lösen (Abstimmung rungen berücksichtigt hat.
auf die tatsächlichen Betriebsbedingungen und die Mög-
lichkeit, den Zyklus zu „verfälschen“), und begrüßt, daß Des weiteren weist er darauf hin, daß dieser Vorschlag

wie auch der demnächst für 2005 ausgearbeitete aus der
— andiesenArbeitenExpertenaus denMitgliedstaaten, Sicht der von der Kommission in Kyoto eingegangenen

unabhängige Labors und Experten der Industrie Verpflichtungen zur Reduzierung der CO2-Emissionen
beteiligt waren; bewertet werden muß.

— bei den Arbeiten verschiedene Prüfzyklen einschließ- 4.2.4. Der Ausschuß begrüßt die Entscheidung derlich des provisorischen oder Übergangsprüfzyklus Kommission (siehe Ziffer 2.7), bei der Festlegung der(siehe Ziffer 2.4) bewertet wurden; Grenzwerte für die Emissionen von Gasmotoren die
sonstigen unverbrannten Kohlenwasserstoffe außer Me-— die Gruppe die in anderen Ländern angewandten
than gesondert aufzuführen.Prüfverfahren berücksichtigt hat (USA: Über-

gangsprüfzyklus; Japan: Prüfzyklus im Stand) sowie
4.2.5. Methan ist zwar ein äußerst stabiles Gas unddieAuswirkungen solcherVerfahrenaufdie vorgege-
trägt somit nicht zur Ozonbildung bei, aber dennochbenen Ziele (z. B. US-Prüfzyklus: gute Abstimmung
wird durch die Einführung eines zulässigen Höchstwer-auf die realen Betriebsbedingungen, aber geringer
tes (siehe Tabelle 2 Ziffer 6.2.1 in Anhang I zumSchutz vor „Verfälschung“ des Prüfzyklus).
Richtlinienvorschlag) sichergestellt, daß der verbreitete
Einsatz von Gaskraftstoffen nicht zu Lasten der notwen-4.1.3. Der Ausschuß begrüßt darüber hinaus die von
digen Einschränkung des Ausstoßes an Treibhausgasender Kommission übernommenen Empfehlungen der
geht.Experten, hebt jedoch die Notwendigkeit hervor, die

einschlägigen Studien und Erfahrungen noch weiter zu
4.2.6. Im Hinblick auf kleine hochtourige Dieselmo-vertiefen; er fordert darüber hinaus die Festlegung einer
toren bestätigt der Ausschuß die von der Kommissiongemeinsamen Lösung für alle Motoren im Vorgriff auf
angeführten technischen Gründe zur Rechtfertigungdie von der Kommission für 2005 vorgesehene weitere
eines höheren Partikelausstoßes (siehe Ziffer 2.8). ErVerschärfung der Normen. Der Ausschuß weist im
fordert jedoch, daß im Rahmen einer Zusammenarbeitübrigen darauf hin, daß diese „gemeinsame Lösung“ auf

ein hohes Umweltschutzniveau abzielen muß und daher
auch jene Betriebsbedingungen mit hohem Schadstoff- (1) Weltgesundheitsorganisation.
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zwischen Industrie und Sozialpartnern (wie schon in Richtlinie 96/1/EG gefordert) die Möglichkeit geprüft
der Stellungnahme des Ausschusses von 1995(1) zur wird, diesenWert aufden für alle anderenDieselmotoren

vorgesehenen „Grenzwert“ zurückzuführen.
(1) ABl. C 155 vom 21.6.1995.

Brüssel, den 9. September 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Tom JENKINS

Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine Richtlinie
des Europäischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des

Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft“ (1)

(98/C 407/06)

Der Rat der Europäischen Union beschloß am 6. Februar 1998, den Wirtschafts- und
Sozialausschuß gemäß Artikel 100 a des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten
Vorschlag zu ersuchen.

Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Industrie, Handel, Handwerk
und Dienstleistungen nahm ihre Stellungnahme am 8. Juli 1998 an. Berichterstatter war Herr
Moreland.

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 357. Plenartagung (Sitzung vom 9. September 1998)
mit 93 gegen 3 Stimmen bei 2 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Einleitung: Kommissionsvorschlag 1.3. Der Vorschlag liegt generell auf der Linie der
Bemerkungen des Wirtschafts- und Sozialausschusses
zum Grünbuch und der WIPO-Verträge. Die Kommis-1.1. Dieser Richtlinienvorschlag ist das Ergebnis der
sion ließ sich von den folgenden vier GesichtspunktenReaktionen auf das Grünbuch der Kommission von
leiten. Sie will dafür sorgen, daß1995(2). Streng genommen bildet er jedoch die letzte

Serie von Rechtsvorschriften, die auf das ursprüngliche
1.3.1. das Binnenmarktgeschehen nicht gestört wird;Grünbuch über Urheberrecht und die technologische

Herausforderung von 1988(3) zurückzuführen sind.
1.3.2. dieMitgliedstaaten imSinne des Subsidiaritäts-Wahrscheinlich ist das der wichtigste Vorschlag.
prinzips einen möglichst großen Spielraum behalten;

1.2. Für diese Richtlinie gibt es zwei Hauptgründe:
1.3.3. die geistigen Eigentumsrechte, zumal die Rech-Zunächst sollen die Harmonisierungs-arbeiten zum
te an On-line-Produkten, geschützt sind;Urheberrecht und den verwandten Schutzrechten im

Anschluß an das Grünbuch fortgesetzt werden, und
1.3.4. sich ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischensodann sollen die jüngsten Verträge der Weltorganisa-
der Notwendigkeit, geistige Eigentumsrechte zution für geistiges Eigentum (WIPO) über Urheberrecht
schützen, und den Rechten der Nutzer und der Allge-undüberDarbietungen undTonträger, die imDezember
meinheit einstellt.1996 in Genf angenommen wurden, in Gemeinschafts-

recht umgesetzt werden.
1.4. Kernfrage der Debatte ist, in welchem Umfang
bei der Harmonisierung des Urheberrechts und der

(1) ABl. C 108 vom 7.4.1998, S. 6. verwandten Schutzrechte bestimmte Ausnahmen der
(2) „Urheberrecht und verwandte Schutzrechte in der Informa- Auslegung durch die einzelnen Mitgliedstaaten überlas-tionsgesellschaft“ — KOM(95) 382 endg. vom 19.7.1995 sen werden sollten. Mit anderen Worten, den Mitglied-— ABl. C 97 vom 1.4.1996.

staatenwird nach demvorliegendenEntwurf ein erhebli-(3) „Grünbuch über Urheberrecht und die technologische
cher Ermessensspielraum in bezug auf den genauenHerausforderung — Urheberrechtsfragen, die sofortiges
Umfang dieser Ausnahmen eingeräumt. Diese Ausnah-Handeln erfordern“ — KOM(88) 172 endg. vom 7.6.1998

— ABl. C 71 vom 23.3.1989. men erstrecken sich u.a. auf das Fotokopieren und die



28.12.98 DE C 407/31Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

nichtgewerbliche Nutzung zugunsten sehbehinderter aufheben, wenn deren Ungültigkeit lediglich implizit
angenommen wird.oder gehörgeschädigter Personen, die Berichterstattung

über Tagesereignisse und die Bereitstellung von Biblio-
3.2.2. Der Ausschuß rät der Kommission zur Heraus-theken und ähnlichen öffentlichen Informationseinrich-
gabe einer kodifizierten Fassung der Richtlinie, damittungen. Die Kommission will mit ihrem Ansatz im
die Gesamtheit der Vorschriften zum Urheberrecht undwesentlichen sicherstellen, daß einerseits keine Handels-
den verwandten Rechten auf Gemeinschaftsebene inschranken bestehen und andererseits die Nichteinmi-
einem Dokument zugänglich ist und so leichter zitiertschung in die kulturellen Angelegenheiten der einzelnen
werden kann.Mitgliedstaaten gewährleistet ist.

3.3. Artikel 2
2. Allgemeine Bemerkungen

Dieser Artikel stimmt im großen und ganzen mit
der Richtlinie zum Vermietrecht (1) überein. Für viele2.1. Bei der Analyse des Kommissionsvorschlags soll-
Mitgliedstaaten besteht die wesentliche Neuerung imte von dem Wunsch der Kommission nach Herstellung
Vervielfältigungsrecht in der Bedingung, daß dieseseines Gleichgewichts ausgegangen werden, wobei
Recht sowohl für die zeitweilige oder vorübergehendehauptsächlich zu gewährleisten ist, daß durch die Aus-
als auch für die ständige Vervielfältigung gilt. Das ist zunahmeregelungen nicht eindeutig Schranken für den
begrüßen: die Informationsgesellschaft wird nur danninnergemeinschaftlichen Handel aufrechterhalten oder
Fortschritte machen,wenn es die Inhaber von Rechten inerrichtet werden. In diesem Sinne liegt der Ansatz der
der Hand haben, welcher ausschließlichen gewerblichenKommission auf der Linie der Ansicht, die der Ausschuß
Nutzung, die weitgehend über die Anfertigung undzum Grünbuch von 1995 vertreten hat, wo er die
Verwendung zeitweiliger oder vorübergehender Ver-Notwendigkeit betonte, daß in Anbetracht der Komple-
vielfältigungsstücke erfolgt, ihre über das Netz zugängli-xität und der Unterschiede der Rechtsvorschriften der
chen Werke zugeführt werden.Mitgliedstaaten Prioritäten gesetzt werden müßten.

3.4. Es sollte zur Kenntnis genommen werden, daß2.2. Angesichts der Komplexität der Materie, der
kein ausschließliches Recht für Mehrkanal-Sendungenlangen Dauer gemeinschaftlicher Gesetzgebungsverfah-
eingeräumt wird.ren und der begrüßenswerten Absicht der Kommission,

sich auf die wesentlichen Hindernisse für den Binnen-
markt zu beschränken, ist dieser Ansatz durchaus 3.5. Artikel 3
angemessen. Sobald diese Probleme allerdings zu Han-
delshindernissen zu werden drohen, müssen sie ebenso In Artikel 3 Absatz 1 wird in einer sehr sorgfältig
wie jede andere Störung, die sich zu einer solchen Hürde abgefaßten Definition versucht, das ausschließliche
entwickeln kann, so schnell wie möglich angepackt Recht des Urheberrechtsinhabers zu behandeln, jede
werden. On-line-Veröffentlichung seines Werkes zu erlauben

oder zu verbieten einschließlich — ohne darauf
beschränkt zu sein — der Zugänglichmachung des2.3. Der Ausschuß ist gegen Änderungen an den
Werkes im World Wide Web. Es sollte sorgfältig daraufAbschnitten des Richtlinienentwurfs, in denen die Kom-
geachtet werden zu gewährleisten, daß die Definitionmission lediglich Teile der WIPO-Verträge in Gemein-
dem Wandel der Technologie standhält: Insbesondereschaftsrecht umsetzt.
durch die Verwendung intelligenter Komponenten und
des Einsatzes einer benutzerfreundlichen statt schwer2.4. Der Ausschuß befürwortet folglich im großen handhabbaren Technologie — mit anderen Wortenund ganzen den Richtlinienvorschlag, möchte aber durch den pro-aktiven Einsatz der Technologie, umeinige Bemerkungen dazu vorbringen. Artikel 5 des den Web-Nutzern Vervielfältigungsstücke der WerkeRichtlinienvorschlags erfordert eindeutig die größte zugänglich zu machen, ohne daß die Web-Nutzer selbstAufmerksamkeit. das Werk über einen Web-Browser anfordern müssen.

3.6. Artikel 43. Die einzelnen Artikel

3.6.1. In diesem Artikel geht es um das Verbreitungs-
3.1. Präambel recht, vor allem das Recht von Urheberrechtsinhabern,

über dieVerbreitung materiellerVervielfältigungsstücke
3.1.1. Der Richtlinienentwurf enthält zu viele „Erwä- ihrer Werke zu verfügen. Die rechtliche Kernfrage ist,
gungsgründe“. Die Gründe, die bloße Wiederholungen ob dieses Recht durch einen Erstverkauf allein in der
desWortlauts sind, solltengestrichenwerden;erklärende Gemeinschaft oder weltweit „erschöpft“ sein sollte.
oder den Text ergänzende Passagen hingegen sollten in Anders ausgedrückt geht es darum, ob die Einfuhr eines
den eigentlichen Richtlinientext eingefügt werden.

(1) Richtlinie 92/100/EWG des Rates vom 19.11.1992 zum3.2. Artikel 1 Absatz 2 „Vermietrecht und Verleihrecht sowie zu bestimmten dem
Urheberrecht verwandten Schutzrechten im Bereich des

3.2.1. Nach „vorbehaltlich“ könnte man „ausdrück- geistigen Eigentums“ — ABl. L 346 vom 27.11.1992,
lich“ einfügen, um Streitigkeiten darüber zu verhindern, S. 61 — Stellungnahme CES 876/91 — ABl. C 269 vom

14.10.1991, S. 54.ob anderslautende Vorschriften frühere Bestimmungen
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rechtmäßigen materiellen Vervielfältigungsstücks eines nur mit Genehmigung des Rechteinhabers erlaubt wer-
den sollte.Werkes von einem Ort außerhalb der Gemeinschaft,

für das vorschriftsgemäß die Verkaufsberechtigung an
3.7.1.3. Der Artikel deckt sich fast lückenlos mitdiesemOrt erteiltwurde,ohneZustimmungdes Inhabers
dem Vorschlag der Kommission zur Haftung, dergleichwertiger Rechte in der Gemeinschaft zulässig sein
Haftungsfragen bei Online-Betrieb gemeinschaftsweitsollte.DieserFragekommtbei „Parallelimporten“—wie
harmonisieren soll. Zwar sind die Urheberrechtsbestim-diese Einfuhren genannt werden — aus den Vereinigten
mungennichtunbedingt der geeigneteAnsatz zurLösungStaaten von Amerika, wo beispielsweise Compact Disks
von Fragen im Zusammenhang mit der Haftung vonfür den Verbraucher häufig billiger sind, besondere
Dienstleistungsanbietern, da diese einen weiteren Be-Bedeutung zu.
reich umfaßt als den des geistigenEigentums; gleichwohl
sollten die beiden Richtlinien eng aufeinander ab-3.6.2. Nach Ansicht des Ausschusses tut die Kommis-
gestimmt werden: Es wäre zweckmäßig, die Haftungs-sion angesichts der gegenwärtigen Marktverhältnisse,
richtlinie so bald wie möglich nach dieser Richtlinie zuzumal im Blick auf den Umstand, daß die einschlägigen
verabschieden, wenn sie nicht parallel behandelt werdenBestimmungen derHaupthandelspartner ähnlich lauten,
können.gut daran, an Stelle einer weltweiten nur eine gemein-

schaftsweiteErschöpfungvorzuschreiben.DerAusschuß
empfiehlt jedoch eine eindeutigere Formulierung des

3.7.2. A r t i k e l 5 A b s a t z 2 u n d 3Passus (ein ähnlicher Wortlaut in der Richtlinie zur
Harmonisierung des Markenrechts führte beispielsweise

3.7.2.1. In den übrigen Bestimmungen dieses Artikelszu Verwirrung und Streit, was vermieden werden sollte).
sind die genauen Ausnahmen zu dem weiter oben
garantiertenausschließlichenVervielfältigungsrechtauf-3.6.3. Er schlägt einen neuen Artikel 4 Absatz 3 vor: geführt. Diese Ausnahmeregelungen werden in das
Ermessen der Mitgliedstaaten gestellt. Ganz allgemein„Das Verbreitungsrecht in bezug auf das Original befürchtet der Ausschuß, daß eine Ausweitung deroder ein Vervielfältigungsstück davon erschöpft sich Befugnisse der Mitgliedstaaten durch solche VorschlägenichtdurchdenVerkaufodereineEigentumsübertra- Verhältnisse, die als effektive Handelshemmnisse ingung außerhalb der Gemeinschaft mit oder ohne der Gemeinschaft wirken, aufrechterhalten könnte. ErEinwilligung des Rechteinhabers.“ fordert die Kommission deshalb auf, streng darüber zu
wachen, daß die Inanspruchnahme dieser Ausnahmere-3.6.4. Eine Ausweitung des Erschöpfungsbereichs gelungen durch die Mitgliedstaaten in der Praxis nichtkönnte jedoch erwogen werden, allerdings nur auf zur Entstehung solcher Hindernisse führt.Gegenseitigkeit und durch Verhandlungen, die eine faire

und auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit beruhende 3.7.2.2. Am bemerkenswertesten ist die Ausnahmere-Behandlung von Werken und Vervielfältigungsstücken gelung im Bereich der privaten Vervielfältigung aufvon aus der Gemeinschaft stammenden Werken si- Ton-, Bild- oder audiovisuelleTräger durchEinzelperso-cherstellen. nen. Der Kommission stehen hier drei Möglichkeiten
offen. Sie kann

3.7. Artikel 5 — die Rechtsvorschriften zur privaten Vervielfältigung
im Sinne eines unbedingten Rechtes, diese zu geneh-Dieser Artikel handelt von den Ausnahmen von den migen oder zu verbieten, harmonisieren;zustimmungsbedürftigenHandlungen inArtikel 2 und 3.

— lediglichdieBestimmungenzurdigitalenVervielfälti-
gung harmonisieren oder

3.7.1. A r t i k e l 5 A b s a t z 1
— die Materie den Mitgliedstaaten überlassen.

3.7.1.1. Die ersteAusnahmebetrifft „vorübergehende
Vervielfältigungshandlungen“. Damit soll die Zulässig- 3.7.2.3. Der Ausschuß unterstützt den Ansatz der
keit von ephemeren Speicherungshandlungen von Ver- Kommission, wie er in der Begründung zu Artikel 5
vielfältigungsstücken des Werks gewährleistet werden, unter Ziffer 6 umrissen wird, d.h. ihre Absicht, die
z. B. auf zwischengeschalteten Computerservern zwi- Marktentwicklungen in bezug auf die digitale private
schen einem Web-Server und dem von einem Endnutzer Vervielfältigung in der zweiten Hälfte des Jahres 1998
für einen Web-Browser genutzten Computer. Der genau zu beobachten. Bei der Konsultation werden zu
Knackpunkt ist, ob die vorübergehende Vervielfälti- Recht technologische Aspekte und das Gleichgewicht
gungshandlung keine „eigenständige wirtschaftliche Be- der Rechte und Interessen im Vordergrund stehen. Der
deutung“ hat: Es sollte vielleicht verdeutlicht werden, Ausschuß hofft, daß er dazu gehört wird. Er hofft
daß sich die eigenständige wirtschaftliche Bedeutung auf außerdem, daß sich die Angelegenheit nicht zu lange
die Benutzung des betreffenden Werks, nicht auf seine hinziehtundbalddarauf in einenKommissionsvorschlag
Übertragung bezieht. mündet.

3.7.2.4. Unterdessen überläßt es die Kommission3.7.1.2. Dieser Passus bedarf der Ergänzung und
Klarstellung. Jede Vervielfältigung ist eine Nutzung des ebenfalls zu Recht den Mitgliedstaaten, die private

Vervielfältigung zu regeln — der Ausschuß sträubt sichWerkes, weswegen das zeitweilige Vervielfältigen von
Programmen oder Daten in den Speicher mit dem gegen Einschränkungen bei rein privaten Tätigkeiten.

Ein besonderes Anliegen ist dem Ausschuß die privateZiel, diese zu nutzen oder zugänglich zu machen,
beispielsweise der Zugriff auf On-line-Datenbanken, Vervielfältigung, wo diese zum Schutz von Kindern
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erforderlich ist (wenn Eltern Programme aufzeichnen, Vorrichtungen für rechtmäßige Zwecke zu nutzen,
gewahrt werden. Nach Meinung des Ausschusses wurdedamit sie diese inAbwesenheitderKinder sehenkönnen).
die Kommission diesem Ziel gerecht, allerdings sollte

3.7.2.5. Die Beschränkung in Artikel 5 Absatz 3 sich das Verbot auch auf solche Vorrichtungen er-
Buchstabe b) zugunsten sehbehinderter oder gehör- strecken, bei denen „Verkaufsförderung, Werbung und
geschädigter Personen sollte angesichts der Tatsache, Vermarktung ausdrücklich auf eine solche Umgehung
daß diese Ausnahme nur für eine nichtgewerbliche abgestellt sind“.
Nutzung gilt, auf alle Personen, die an einer Behinderung
leiden, ausgedehnt werden. Außerdem sollte der Rat die 3.9. Artikel 7
Kommission damit beauftragen, eine Rechtsvorschrift,
die diese Ausnahme bindend macht, abzufassen. Dieser Artikel enthält angemessene Rechtschutz-

vorschriften gegen die Entfernung oder Änderung
3.7.2.6. Der Ausschuß nimmt zur Kenntnis, daß die elektronischer Informationen für die Wahrnehmung der
den Mitgliedstaaten zugestandenen Ausnahmen diese Rechte. Der Ausschuß stimmt der Bemerkung zu, daß
in die Lage versetzen, solche Tätigkeiten entweder die Schaffung von Informationsprogrammen für die
insgesamt aus dem Geltungsbereich des Urheberrechts- Wahrnehmung der Rechte freiwillig bleiben muß, das
schutzes herauszunehmen oder für solche Tätigkeiten heißt, daß sie nicht zu formellen Auflagen, die nach dem
ein System angemessener Entschädigungen vorzusehen. Berner Abkommen nicht zulässig sind, führen dürfen.

3.7.2.7. Schließlich gibt es in den geltenden Urheber-
3.10. Artikel 8rechtsbestimmungen aller Mitgliedstaaten viele unbe-

deutendereAusnahmen von demallgemeinenVervielfäl- 3.10.1. Der Ausschuß hat früher gefordert, daß in den
tigungsrecht. So gestatten beispielsweise einigeMitglied- Urheberrechtsvorschriften „Rechtsbehelfe“ vorgesehen
staaten den Einbau einer beiläufig angefertigten Ver- werden. Dieser Artikel legt die Mitgliedstaaten darauf
vielfältigung in eine Sendung oder Filmaufnahmen von fest, daß sie bei Zuwiderhandlungen gegen die in dieser
einem Gebäude, oder sie führen für Regelungsbehörden Richtlinie festgelegten Rechte angemessene Sanktionen
das Recht ein, die Übereinstimmung mit ihren Medien- und Rechtsbehelfe vorsehen. Die Sanktionen müssen
normen zu gewährleisten und zu überwachen. Solche wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. Der
unbedeutenden Ausnahmen sollten durch einen Zusatz Ausschuß empfiehlt, von den Mitgliedstaaten ein aus-
zu Artikel 5 Absatz 3 über geringfügige Ausnahmen, die führlicheres Verzeichnis von Rechtsbehelfen einschließ-
den innergemeinschaftlichen Handel nicht stören, auch lich effektiver vorübergehender und kosteneffizienter
weiterhin garantiert werden. Rechtsbehelfe zu verlangen.

3.10.2. Der Ausschuß fordert die Kommission außer-3.8. Artikel 6
dem auf, intensiv darüber zu wachen, daß die Mitglied-
staaten angemessene Rechtsmittel vorsehen, und offen-3.8.1. DurchdiesenArtikel soll gewährleistetwerden,
sichtlicheMißstände, diedenMitgliedstaatenanzulastendaß die Mitgliedstaaten einen angemessenen Rechts-
sind, aufzuzeigen.schutz gegen die Herstellung und Verbreitung techni-

scherVorrichtungenvorsehen,„dienebenderUmgehung
nur einen begrenzt wirtschaftlich bedeutsamen Zweck 3.11. Artikel 10
oder Nutzen haben“ und zur Umgehung wirksamer

Der Ausschuß nimmt zur Kenntnis, daß mit Artikel 10technologischerMaßnahmen vorgenommenwerden, die
Absatz 2 die entsprechende Bestimmung des WIPO-den Schutz von gesetzlich geschützten Urheberrechten
Vertrages übernommen wird. Wenn dadurch Unklarhei-und insbesondere die Unterbindung des Kopierens er-
ten entstehen, sollte die Kommission in einem mitmöglichen.
den Verpflichtungen aus diesem Vertrag vereinbaren
Umfang für Klärung sorgen.3.8.2. Bei diesem Artikel muß unbedingt die Balance

zwischen dem Wunsch der Rechteinhaber, jede Vorrich-
tung, die dazu dient, technische Hürden zu umgehen, 3.12. Artikel 11
oder eine solche Umgehung als Nebeneffekt gestattet
(wie zum Beispiel duale Tonbänder, die neben recht- Der Ausschuß begrüßt, daß die Kommission alle drei

Jahre einen Bericht veröffentlichen will und daß er zumäßigen auch unerlaubten Zwecken dienen), genau zu
kontrollieren, und dem Recht des Verbrauchers, solche den offiziellen Adressaten gehören soll.

Brüssel, den 9. September 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Tom JENKINS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema „Die Auswirkungen der
einheitlichen Währung auf den Binnenmarkt — Binnenmarkt-Beobachtungsstelle“

(98/C 407/07)

Der Wirtschafts- und Sozialausschuß beschloß am 29. Januar 1998 gemäß Artikel 23 Absatz 3
der Geschäftsordnung, eine Initiativstellungnahme zu dem vorgenannten Thema zu erarbeiten.

Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Industrie, Handel, Handwerk
und Dienstleistungen nahm ihre Stellungnahme am 8. Juli 1998 auf der Grundlage des
einführenden Berichts des Berichterstatters Burani an.

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 357. Plenartagung (Sitzung vom 9. September 1998)
mit 106 Ja-Stimmen bei 3 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Einleitung Aspekte beschränkt und jene beiseite gelassen, die bereits
in anderen Stellungnahmen behandelt wurden oder die
eine Analyse nebensächlicher Probleme bedingt hätten.

1.1. Die Einführung des Euro wird von der breiten
Öffentlichkeit, den Wirtschaftsteilnehmern und allge-

1.3. Diese Stellungnahme berücksichtigt die Äuße-mein den Sozialpartnernunterschiedlichbewertet: einige
rungen der Teilnehmer an den beiden Anhörungen, istsind der Meinung, daß dadurch die Wirtschaft angekur-
jedoch insbesondere das Ergebnis der Beratungen derbelt wird, andere erwarten unterschiedliche Auswirkun-
Ausschußmitglieder, die in den darauffolgenden Phasengen aufgrund der den öffentlichen Haushalten auferleg-
der Erarbeitung diesesDokuments ihrenBeitrag geleistetten Sparpolitik, wieder andere sind der Ansicht, daß die
haben. Die Ergebnisse sind weder als unumstößlicheAuswirkungen auf den Binnenmarkt relativ bescheiden
Wahrheiten, noch als sichere Voraussagen zu werten:sein werden. Es zeigt sich allerdings, daß nach der
Auf einem von einer Vielzahl exogener, vom WillenendgültigenEntscheidung, den Euro alsWährung von elf
der Regierungen unabhängiger Faktoren beherrschtenMitgliedstaatenderUnioneinzuführen, dieZustimmung
Markt kann man bestenfalls flexible Wahrscheinlich-gegenüber der Ablehnung an Boden gewinnt. Der Wirt-
keitsgrundsätze ausdrücken, die den augenblicklichenschafts- und Sozialausschuß möchte seinerseits die Über-
Gegebenheiten anzupassen sind.legungen und den Standpunkt der Sozialpartner einbrin-

gen und damit die weitere Vertiefung der Materie
durch Kommission, Rat und Europäisches Parlament
befruchten.

2. Auswirkungen der Einführung des Euro auf die
Niederlassungsfreiheit

1.2. Das Thema wird in großer Ausführlichkeit in
der offiziellen und nichtoffiziellen Literatur, den Infor-
mationsmedien und der Fachpresse behandelt; es fehlt 2.1. Auf den ersten Blick könnte es scheinen, daßsomit nicht an Informationsquellen. Der Ausschuß kam zwischen der bereits durch den Vertrag umfassendjedoch zu der Auffassung, daß weitere Sondierungen gewährleistetenNiederlassungsfreiheit und der einheitli-durchgeführtwerden müßten, wobei in offenerAusspra- chen Währung nur ein geringfügiger Zusammenhangche Unternehmen, Gewerkschaften und Verbraucher besteht; verschiedene Wirtschaftsteilnehmer sind jedochdirekt zu Wort kommen sollten. Zu diesem Zweck der Meinung, daß der Euro Auswirkungen hinsichtlichorganisierte er zwei Anhörungen, die erste in Rom am einer Standortverlagerung von Unternehmen und auf7. Mai 1998 und die zweite in London am 15. Mai. die Übernahme-, Konzentrations- und Fusionsentschei-Diese Termine wurden gewählt, um die „spontanen“ dungen haben könne.Reaktionen nach dem offiziellen Beschluß über die
Einführung des Euro in Erfahrung zu bringen; die
gewählten Orte wurden als am besten geeignet erachtet,
um die überwiegende Meinung in einem Mitgliedsland 2.2. Die Möglichkeit eines direkten Kosten- und
der künftigen Währungsunion mit der eines Landes zu Preisvergleichs—auf den in derFolge näher eingegangen
vergleichen, das beschlossen hat, zum gegenwärtigen wird — macht zusammen mit dem Wegfall der Wechsel-
Zeitpunkt draußen zu bleiben. kursrisiken und der relativen Wertschwankungen der

Währungen die wirtschaftlichen Vorausberechnungen
für eine optimale Standortwahl der Produktionsstätten
und der Dienstleistungen relativ einfacher. Die einheitli-1.2.1. Dem Ausschuß ist andererseits wohl bewußt,

daß ein so kleines Spektrum nicht als repräsentativ für che Währung ist natürlich nicht der einzige Faktor,
der eine Rolle spielt: Es gibt weiterhin grundlegendeGesamteuropa erachtet werden kann, noch daß sich die

gewonnenen Erkenntnisse automatisch auf alle Länder Unterschiede zwischen den verschiedenen Ländern, was
das Steuerwesen, die Arbeitskosten, die Verfügbarkeitübertragen lassen. Im Interesse der Prägnanz und der

Klarheit hat er darüber hinaus seine Prüfung auf einige von Arbeitskräften und manchmal die Fördermaßnah-
men anbelangt.der direkt mit der Einführung des Euro verbundenen
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2.3. Insbesondere die Klein- und Mittelunternehmen Ländern mit instabiler Währung. Alles dürfte jedoch
von der inneren Stabilität der europäischen Währungsind der Ansicht, daß die einheitliche Währung es ihnen

ermöglicht, zusätzliche Produktionseinheiten — aber in und vomVertrauen, das ihr vomRest derWelt entgegen-
gebracht wird, abhängen. Neben den währungspoliti-einigen Fällten würde es sich um echte Verlagerungen

der Hauptaktivität handeln — in Ländern zu errichten, schen Auswirkungen, die nicht Gegenstand dieser Stel-
lungnahme sind, wird das erste und offensichtlichstein denen die vorgenannten Bedingungen günstiger als in

ihrem Ursprungsland sind. In anderen Worten, die Ergebnis dieser „Globalisierung“ die direkte Vergleich-
barkeit der Kosten und Preise sein, die heute durch dieLänder, in denen es bereits günstigere Bedingungen im

Hinblick auf das Steuerwesen, die Arbeitskosten und Vielzahl der Währungen und ihre Wechselkursschwan-
kungen behindert wird, sowie — dies sei in Erinnerungdie Verfügbarkeit von Arbeitskräften gibt, würden in

der einheitlichen Währung den entscheidenden Faktor gerufen — durch fehlende Normen und Standards, ein
Mangel, der in verschiedenen Sektoren besonders starkfür die Ansiedlung neuer Unternehmen sehen.
ausgeprägt ist.

2.4. Die Verlagerung in Drittländer außerhalb Euro-
pas scheint von der Einführung des Euro nicht beeinflußt 3.2. Die Vergleichbarkeit der Werte — und somit die
zu sein; es könnte allenfalls das Gegenteil eintreten, falls Transparenz der Angebotsbedingungen bei Waren und
die asiatische Krise länger andauert und die Attraktivität Dienstleistungen — stellt einen erheblichen Faktor zur
eines „Euro“-Gebiets erhöht, das beruhigende Elemente Stärkung des Wettbewerbs dar: Betriebe und Verbrau-
der Stabilität aufweist. Was die Länder Mittel- und cher werden in der Lage sein, ihre Entscheidungen in
Osteuropas anbelangt, so ist es wahrscheinlich, daß besserer Kenntnis der Sachlage zu treffen. Die Vorteile
deren Entscheidung, den Euro als Referenzwährung zu für die Käufer sind offensichtlich; es ist jedoch anderer-
benutzen, als zusätzliches positives Element in die seits nicht sicher, daß die Betriebe allgemein — und
Bewertungen der Unternehmen einfließt, die die Mög- insbesondere die Klein- und Mittelunternehmen —
lichkeit erwägen, sich dort niederzulassen; es sei jedoch bereits Vorkehrungen hinsichtlich der Auswirkungen
bedacht, daß die politische und wirtschaftliche Stabilität getroffen haben, die die Vergleichbarkeit der Preise auf
dieser Länder ein entschieden höheres Gewicht auf die ihre Tätigkeiten haben wird.
Endentscheidungen hat.

3.3. Das Argument der Vergleichbarkeit der Werte2.5. Was Übernahmen, Fusionen oder Beteiligungen ist einfach zu verstehen. Es ist jedoch nur ein Teil einesanbelangt, so stellt der Euro einenFaktor von erheblicher viel umfassenderen und komplexeren Phänomens, dasBedeutung in den Bewertungen der Unternehmen dar, folgendes umfaßt:insbesondere wenn er — wie anzunehmen ist — eine
Harmonisierung der Rechnungslegung, der Bilanzerstel- — die rasche Entwicklung des elektronischen Handels
lung und des internen und externen Controlling fördern via Internet, die den Kauf und die Bezahlung von
wird. Die anderen Bewertungen, die von den unter Gütern und Dienstleistungen ungleich viel einfacher
den vorhergehenden Punkten 2.2 und 2.3 erwähnten macht und dazu beiträgt, die Auswahlpalette für die
Elementen abhängen, bleiben unverändert. Käufer zu erweitern;

2.5.1. Unter den Elementen, die gegen eine rationale — die Einrichtung internationaler Zahlungssysteme,
Verlagerung wirken und eine bessere Verteilung der die rasche und sichere Überweisungen zu immer
Investitionen behindern, treten besonders stark die niedrigeren Kosten ermöglichen;
Unterschiede in der Steuergesetzgebung zwischen den
verschiedenen Ländern hervor. Es ist dies vielleicht der — die rasche Verringerung derKommunikationskosten
augenfälligste Aspekt der Strukturschwäche, die sich in und die immer umfassendereVerbreitung der „Infor-
Europa breitgemacht hat: Es besteht eine einheitliche matikkultur“ unter den kleinen und mittleren Betrie-
Währung, aber es fehlt ein einheitliches Wirtschafts- ben und den Verbrauchern;
und Steuersystem. Diese Erwägung soll keine Kritik

— die Erhöhung der Effizienz und der Geschwindigkeitsondern eine einfache Feststellung sein; fest steht jedoch,
— und die Verringerung der Kosten — des Trans-auch wenn man verschiedene Systeme akzeptieren muß,
ports von Gebrauchsgütern, was den Kauf vondaßdie Steuerharmonisierung vonprioritärerBedeutung
Waren von Erzeugern aus geographisch fernenist, wenn man aus der Einführung der einheitlichen
Ländern wirtschaftlich immer vorteilhafter macht.Währung die besten Ergebnisse erzielen will.

3.4. In diesem Zusammenhang ist der Euro ein
3. Die Auswirkungen der Einführung des Euro auf den zusätzlicher Faktor nicht zu vernachlässigender Bedeu-

Wettbewerb tung für eine Entwicklung, bei der die Bedeutung des
„Standort“-Elements sowohl hinsichtlich Produktions-
undVertriebsanlagenals auchhinsichtlichderEinflußge-3.1. Die Verwendung des Euro dürfte nicht auf die

Länder der Währungsunion beschränkt sein: Es ist biete zurückgehen wird. Die traditionellen „Marktni-
schen“ und die Oligopolsituationenmüßten somit einemwahrscheinlich, daßdieAußenwirtschaftsteilnehmerder

übrigen Länder der Europäischen Union, der Mehrheit dem Wettbewerb stärker geöffneten Markt weichen, der
jene Betriebe bestraft, die weniger effizient sind oderder MOEL und anderer Drittländer ihn anstelle des

Dollars als Fakturierungs- und Erfüllungswährung ver- eine unangemessene Größe haben, um dem Wettbewerb
mit anderen standzuhalten, die besser geeignet sind, diewenden werden, zumindest in ihren Beziehungen mit

den Ländern der Währungsunion und mit Märkte zu erobern.
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3.5. Wenn dieses Bild — zumindest tendenziell — wird der Binnenmarkt mit der Zeit im Sinne einer immer
höheren Konvergenz reagieren, ohne jedoch zu einemder Wirklichkeit entspricht, so wird der Schub zur

Gründung größerer Betriebseinheiten unvermeidlich. vollkommenen Gleichlauf zu gelangen.
Dem Beispiel des Finanzsektors, dem ersten, der die
Auswirkungen der einheitlichen Währung (tatsächlich 3.8. Es gibt allerdings Preisunterschiede für identischezusammen mit einer Reihe anderer Faktoren) zu spüren oder vergleichbare Waren, die nicht bloß durch diebekommt, wird der gesamte Markt folgen. Gewinner unterschiedlichen Marktbedingungen in den verschiede-wird in erster Linie der Verbraucher aufgrund günstige- nen Ländern erklärbar sind. Auf dem Automobilmarktrer Preise, besserer Qualität der Produkte und Dienst- beispielsweise haben die von den Verbrauchern undleistungen und höherer Transparenz des Marktes sein. der Kommission durchgeführten Erhebungen BeispieleZubewerten sind jedochdieAuswirkungen eines Prozes- beträchtlicher, in einigen Grenzfällen gewaltiger Unter-ses hin zu immer größeren Betrieben auf die Beschäfti- schiede aufgezeigt: Als Beispiel kann ein bestimmtesgung: es ist möglich, daß ein solcher Prozeß nicht mit Automodell angeführt werden, das im Vereinigten Kö-einem Anstieg der Arbeitsplätze einhergeht oder es im nigreich zu einem Preis verkauft wird, der um 44% überschlechtesten Fall zu einem Rückgang kommt. Eine demjenigen liegt, der in den Niederlanden oder inandere mögliche Auswirkung könnte — mittelfristig — Portugal verlangt wird. Davon ausgehend, daß diedie Gründung neuer Oligopole in einem Markt sein, der Preisfestsetzung auf einem Markt, der auf dem freienvon tendenziell immer größeren Unternehmen be- Wettbewerb beruht, nicht vorgeschrieben werden kann,herrscht wird: Diesen Aspekt wird die Kommission gibt es gewiß Fälle, in denen die Einführung des Euroaufmerksam beobachten müssen. Ermittlungen im Hinblick auf mögliche Verstöße gegen

Artikel 85 und 86 des Vertrags erforderlich machen
3.6. Viele Klein- und Mittelunternehmen, die aus- kann.
schließlich auf lokalen Märkten tätig sind, scheinen
sich der Komplexität dieses Phänomens und seiner

3.9. MitAusnahmevonFällen, indeneneinEingreifenAuswirkungen nicht bewußt zu sein. Ihrer Meinung
der Kommission notwendig sein kann, müßten generellnach wird die Vergleichbarkeit der Preise unter den
die Marktregeln zum Tragen kommen, wenn auchverschiedenen Ländern keine direkten Auswirkungen
innerhalb der objektiven Grenzen, die durch die unter-auf die Märkte haben, auf denen sie tätig sind, mit der
schiedlichen Bedingungen in den verschiedenen Länderneinzigen Ausnahme der grenzüberschreitenden Gebiete
gesetzt werden:; Die direkte Vergleichbarkeit der Preise— in denen der Preisvergleich allerdings bereits seit
wird zusammen mit der Möglichkeit der Versorgung ineiniger Zeit trotz unterschiedlicher Währungen existiert
einem globalen europäischen Markt mäßigend auf dieund manchmal mit erheblichen Verlagerungen der Ein-
Preisunterschiede wirken und somit den Wettbewerbkäufe verbunden ist. Wenn diese Haltung im Fall von
erhöhen.Aktivitäten gerechtfertigt ist, die die physische Präsenz

des KMU vor Ort erfordern (Mechanikerwerkstätten,
Wartungsdienste etc.), so wäre sie schädlich für Produk-
tions-, Vertriebs- und Dienstleistungsunternehmen, für 4. Die Auswirkungen des Euro auf die Wettbewerbs-
die sich das Konzept des „Einflußgebiets“ angesichts fähigkeit
der neuen Entwicklungen als illusorisch herausstellen
würde.

4.1. Das Thema der inneren Wettbewerbsfähigkeit
wurde implizit im vorhergehenden Kapitel behandelt:3.6.1. Der Ausschuß vertritt die Auffassung, daß
der verstärkte Wettbewerb muß alle Wirtschaftsteilneh-unter kleinen und mittleren Unternehmen eine
mer dazu bringen, immer effizienter zu werden und zuBetriebskulturzuverbreiten ist,wobei ihnendieNotwen-
immer wettbewerbsfähigeren Kosten zu arbeiten. Wasdigkeit neuer Strategien angesichts einer globalen Situa-
die äußere Wettbewerbsfähigkeit Europas gegenübertion, die sich in den nächsten Jahren rasch entwickeln
der übrigen Welt anbelangt, so wird die Analyse deskann, bewußt gemacht wird. Die Kontrolle der lokalen
Problems komplexer und würde die Prüfung von Aspek-Märkte durch die Erzeuger, die heute auf der relativ
ten erfordern, die über den Zweck dieses Dokumentsbescheidenen Mobilität der Verbraucher beruht, kann
hinausgehen. Der Ausschuß beschränkt sich somit alleindurch die neuen Formen des elektronischen Handels
darauf, die Einführung des Euro als einen der Faktorenzusammen mit der Möglichkeit der Zahlung in einer
der Wettbewerbsfähigkeit, aber sicher nicht als deneinheitlichen europäischen Währung in Frage gestellt
einzigen zu prüfen.werden.

3.7. Auch für die großen Betriebe, die auf den 4.2. DieBeseitigungderWechselkursrisiken sowieder
Wegfall der Kurssicherungs- und Transaktionskosteninternationalen Märkten tätig sind, wird die Einführung

des Euronicht ohneFolgenbleiben.DieVergleichbarkeit innerhalb der Eurozone, dürfte für sich eine Kostener-
sparnis ermöglichen, die die Kommission auf 0,5 % bisder Preise wird einen Faktor, der bereits heute augen-

scheinlich ist, noch stärker hervorheben: das Preisniveau 1 % der Gesamtkosten veranschlagt hat. Dazu kommt
für verschiedene Länder eine Senkung der kurzfristigenist in jedem Land der Europäischen Union verschieden.

Dieser Unterschied erklärt sich wohlgemerkt aufgrund Zinssätze für die jeweiligenWährungen.Derwesentliche
Wettbewerbsvorteil dürfte jedoch von einem andereneiner Vielzahl von Faktoren, auf die die Binnenmarktre-

geln sehr wenig Einfluß haben: in jedem Land gibt es Faktor herrühren: der Wahl des Euro als Referenz- und
Fakturierungswährung als Folge seiner Stabilität undunterschiedliche Bedingungen der Lebenshaltungs-

kosten, des Sozialsystems, des Steuerwesens, der Größe des gewonnenen internationalen Prestiges. Der Vorteil
der Amerikaner auf diesem Gebiet ist offensichtlich undund Struktur des Marktes. Auf diese Bedingungen



28.12.98 DE C 407/37Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

bekannt: der Euro müßte schließlich dasselbe Gewicht tigungsmöglichkeiten zu erschließen. In einzelnen Mit-
gliedstaaten gibt es dazu sehr erfolgreiche Beispiele.undPrestige erlangen.Eshandelt sich allerdingsnichtum

einen „Krieg“ gegen den Dollar: die beiden Währungen
haben — zumindest in Zukunft — unterschiedliche 5.3. Es ist zur Zeit nicht klar, ob der BanksektorEinflußgebiete, die sehr gut in einem Klima des gesunden insgesamt die überschüssigen Humanressourcen durchWährungs-„Wettbewerbs“ koexistieren können. eine Umschulung und eine verstärkte Tätigkeit in ande-

ren Sektoren absorbieren kann, noch ob er mittelfristig
4.3. Als Folge einer wahrscheinlich höheren globalen zum Ausgleich neue Tätigkeiten finden kann: Viel wird
Wettbewerbsfähigkeit könnte es zu mehr oder weniger vom Grad der Wettbewerbsfähigkeit abhängen, den die
bedeutenden Verlagerungen von Unternehmen von europäischen Banken gegenüber jenen dritter Länder
Drittländern in das „Eurogebiet“ mit einem daraus erlangen.
resultierendemAnstieg desWettbewerbs kommen.Auch
wenn es verschiedene europäische Unternehmer als

5.4. Für alle anderen Tätigkeiten müssen die Auswir-eine neue Bedrohung betrachten könnten, müßte das
kungen des Euro auf die Beschäftigung insofern bewertetPhänomen im Hinblick auf neue Investitionen und einen
werden, wie die einheitliche Währung ein Element derBeschäftigungszuwachs positiv bewertet werden.
Stabilität der Wirtschaft, der äußeren Wettbewerbsfä-
higkeit, der Konvergenz der Volkswirtschaften und des4.4. Global betrachtet müßte das Phänomen des
sozialen Friedens darstellt; dabei darf allerdings diedurch den Euro verstärkten Wettbewerbs zu einer
Berücksichtigung exogener Faktoren von grundlegenderRationalisierung der Produktions-, Vertriebs- und
Bedeutung in einem Umfeld nicht vergessen werden, dasDienstleistungsstrukturen führen: ein Prozeß, der nicht
immer globaler und interdependenter wird, wie dieablaufen kann, ohne daß Betriebe mit marginaler Wett-
Konjunktur in der übrigen Welt, die politischen Unge-bewerbsfähigkeit geopfert werden. Es wird für die
wißheiten und der Druck auf den Arbeitsmarkt durchBehörden eine schwierige Aufgabe sein, dafür zu sorgen,
die Einwanderung aus Drittländern und die zukünftigedaß die Marktregeln nicht durch Maßnahmen verzerrt
Erweiterung der Europäischen Union.werden, die darauf ausgerichtet sind, solche Betriebe am

Leben zu erhalten, und dieses Erfordernis mit der
Erhaltung von Arbeitsplätzen in Einklang zu bringen. 5.5. In bezug auf die Beschäftigungspolitik besteht

kein Zweifel, daß durch das Erfordernis, die Regeln
des Stabilitäts- und Wachstumspakts zu beachten, die

5. Die Auswirkungen des Euro auf die Beschäftigung Freiheit der Regierungen eingeengt wird, öffentliche
InvestitionsmaßnahmenzwecksErhöhungderBeschäfti-

5.1. Die Frage, ob, wie und in welchem Ausmaß der gung zu ergreifen. Die Aufgabe, neue Arbeitsplätze zu
Euro eine Auswirkung auf die Beschäftigung haben schaffen, fällt somit im wesentlichen dem Privatsektor
wird, ist Gegenstand lebhafter Diskussionen, und die zu und muß über eine mit dem Wachstum vereinbare
Meinungen dazu berücksichtigen gebührend die politi- Investitionspolitik erfolgen. Eine solche Politik muß
schenund sozialenAspekte des Problems.DerAusschuß, allerdings durch angemessene steuerliche Maßnahmen
der eine eigene Stellungnahme zu diesem Thema(1) und ein günstiges soziales Klima flankiert werden,
vorgelegt hat, beschränkt sich in diesem Dokument was eine kollektive Verantwortung — und eine enge
darauf, — übrigens bereits bekannte — Fakten im Zusammenarbeit — von öffentlichen Behörden, Unter-
Zusammenhang mit den konkreten Auswirkungen des nehmen und Gewerkschaften voraussetzt.
Euro auf die Beschäftigung als Aspekt des Binnenmarkts
in Erinnerung zu rufen.

6. Schlußfolgerungen
5.2. Der einzige Sektor, auf den sich die Einführung
des Euro direkt auswirkt, ist natürlich der Finanzsektor

6.1. Aus den Anhörungen, die der Ausschuß durchge-und insbesondere der Banksektor. Ein erheblicher Anteil
führt hat, kristallisierte sich ein beruhigendes Elementdes Umsatzes der Banken ergibt sich aus dem Devisen-
heraus— auch wenn mandie Vorbehalte berücksichtigt,wechselgeschäft und den Geschäften zur Deckung der
die zuvorüberden repräsentativenCharakterderBefrag-Wechselkursrisiken. Die sich daraus ergebenden Gewin-
ten gemacht wurden: Der Euro wird als ein Faktor derne entsprechen proportional dem Ausmaß, das die
Kohäsion Europas und der Glaubwürdigkeit gegenüberinternationale Tätigkeit im Verhältnis zu den gesamten
der Welt betrachtet. Dies ist die derzeitige Vorstellung:anderen Tätigkeiten einnimmt: üblicherweise stellen
Die Umsetzung stellt eine Herausforderung an diediese Gewinne für die großen Banken wertmäßig einen
Regierungen, die sozialen Kräfte und die einzelnenerheblichen Teil des Betriebsergebnisses dar. Die Ver-
Staatsbürger dar.schmelzung von elf Währungen zu einer einzigen hat

große Auswirkungen auf die Nettogewinne; was die
Beschäftigung anbelangt, so besteht kein Zweifel, daß 6.2. Ferner sei bemerkt, daß die Entwicklung in den
eine Verringerung der Zahl und des Volumens der einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union nicht
Geschäfte—kurzfristig—mit einer geringerenNotwen- gleichförmig verlaufen wird, auch wenn sich mittel- bis
digkeit an Humanressourcen einhergeht. Daher betont langfristig der Tend zur Konvergenz verstärken wird:
der Ausschuß die Notwendigkeit begleitender Maßnah- Man kann somit von der Einführung des Euro keine
men, um den betroffenen Arbeitnehmern neue Beschäf- sofortige Überwindung der Unterschiede und eine voll-

kommene Verwirklichung des Binnenmarkts erwarten.
Noch kann der Euro für sich genommen die Probleme(1) Siehe Stellungnahme des WSA „Die Beschäftigung und der

Euro“. der Harmonisierung der Steuern und der Normen,
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der Mobilität der Arbeit und der Unternehmen, der hängig sind, aber der Euro wird zumindest das Verdienst
haben, sie verstärkt hervorzuheben und die Aufmerk-Vergleichbarkeit der Löhne lösen: Es handelt sich um

Probleme, die von der einheitlichen Währung unab- samkeit auf die Notwendigkeit ihrer Lösung lenken.

Brüssel, den 9. September 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Tom JENKINS

Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Entwurf einer Mitteilung der
Kommission zu Auslegungsfragen. Freier Dienstleistungsverkehr und Allgemeininteresse im

Versicherungswesen“

(98/C 407/08)

Der Wirtschafts- und Sozialausschuß beschloß am 24. März 1998 gemäß Artikel 23 Absatz 2
der Geschäftsordnung, eine Stellungnahme zu dem vorgenannten Entwurf zu erarbeiten.

Die mit den vorbereitenden Arbeiten beauftragte Fachgruppe Industrie, Handel, Handwerk
und Dienstleistungen nahm ihre Stellungnahme am 8. Juli 1998 an. Berichterstatter war Herr
Ataı́de Ferreira.

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 357. Plenartagung (Sitzung vom 9. September 1998)
mit 108 Stimmen bei 1 Gegenstimme und 5 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Einleitung anerkennt, weitgehend auf die Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zurück.

1.1. In seiner InitiativstellungnahmezumThema„Die
1.2.1. Die eigentlicheWurzel des Begriffs „Allgemein-Verbraucher auf dem Versicherungsmarkt“(1) machte
interesse“, der als „Gemeinwohl“ oder „öffentlichesder Wirtschafts- und Sozialausschuß auf einige Schwie-
Interesse“ verstanden wird, dem die Verwaltung einesrigkeiten aufgrund von Auslegungsfragen aufmerksam,
jeden Staates zu dienen hat, liegt jedoch in den Verfas-die ein Hindernis für die effektive Verwirklichung des
sungs-undVerwaltungsrechtsgrundsätzen, die denwest-Binnenmarktes für Versicherungen darstellen, und hob
lichen Ländern gemein sind.in diesem Zusammenhang folgendes hervor: die unge-

naue Abgrenzung zwischen Niederlassungsfreiheit und
Dienstleistungsfreiheit, die Begriffe „zeitweilig, regelmä- 1.2.2. Um diesen Begriff herum hat sich eine ganze
ßig, periodisch, kontinuierlich und häufig“, die oft mit Doktrin entwickelt, die die Einführung von Beschrän-
ihrer Definition verknüpft werden, sowie „das Konzept kungen der freien Ausübung der Privatinitiative und
des ‘Allgemeininteresses’, das stark divergierende Ausle- der Einzelinteressen rechtfertigt, wobei seine Konturen
gungen zuläßt und es den Mitgliedstaaten folglich jedoch gesetzlich genau umrissen sein müssen, damit
ermöglicht, eine Reihe von Ausnahmeregelungen von das Beschränkungsrecht der öffentlichen Verwaltung
der Dienstleistungsfreiheit zu begründen“. rechtmäßig ausgeübtwerdenkann (bedingteAusübung).

1.1.1. Daher möchte der Ausschuß seine oben zitierte 1.2.3. Das heißt, die Verfassungs- und Verwaltungs-Stellungnahme durch den vorliegenden Text zum „Ent- doktrin hat deutlich gemacht, daß gesetzlich eindeutigwurfeinerMitteilungderKommissionzuAuslegungsfra- festzulegen ist, worin typischerweise die Zielsetzunggen. Freier Dienstleistungsverkehr und Allgemeininter- und die Voraussetzungen dieses Allgemeininteressesesse im Versicherungswesen“(2) ergänzen. bestehen und welche Mittel zu seiner Durchsetzung
angemessen (d.h. verhältnismäßig) sind.

1.2. Die Doktrin des Allgemeininteresses geht, wie
die Kommission in ihrem Entwurf einer Mitteilung

1.3. Was die Gemeinschaftsebene betrifft, so sind die
verfassungsrechtlichen Grundsätze für die Definition
des Allgemeininteresses als Grundlage einer Beschrän-(1) ABl. C 95 vom 30.3.1998, Ziffer 2.3.1.2.1.

(2) ABl. C 365 vom 3.12.1997, S. 7. kung der im Vertrag von Rom garantierten Freiheiten
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insbesondere in den Artikeln 36, 48, 56, 73 d, 77, 90 einzelstaatliche Interventionen zu beschränken trachtet
und Grundlage für die Erteilung verschiedener Zustän-Absatz 2, 128, 129, 129 a und 130 r des Vertrags

enthalten. digkeiten an die Europäische Union ist (vgl. die Arti-
kel 126, 128, 129 b, 130, 130 a und 130 f des Vertrags).

Was einzelne Sektoren anbelangt, so beziehen sich
zahlreicheVerordnungenundRichtlinien aufdas„Allge-

Andererseits hat das „Allgemeininteresse“ zwei verschie-meininteresse“, insbesonderedieRichtlinie91/440/EWG
deneAspekte:daswirtschaftliche Interesse (insbesondereund die Verordnung (EWG) 1893/91 zum Schienenver-
in den Artikeln 77, 90 und 92 des Vertrags und in denkehr; die Verordnung (EWG) 2408/92 zum Luftverkehr;
erwähnten Bestimmungen des abgeleiteten Rechts) unddie Richtlinie 97/67/EG vom 15. Dezember 1997 zu den
das nichtwirtschaftliche Interesse,worunterAusnahmenPostdiensten; die Richtlinien 98/10/EG vom 26. Februar
von den Grundfreiheiten (Artikel 36, 48, 56 und 73 d1998und97/33/EGvom30. Juni1997 zurTelekommuni-
des Vertrags), Verbraucherschutz (Artikel 129 a deskation; die Richtlinie 96/19/EG vom 13. März 1996
Vertrags), Umweltschutz (Artikel 130 r des Vertrags),zum Elektrizitäts- und Gasbinnenmarkt, die 1997 in
Gesundheitsschutz (Artikel 129 des Vertrags) sowieKraft getreten ist; sowie die zweite Bankenrichtlinie
Förderung und Schutz der Kultur (Artikel 128 des89/649/EWG vom 15. Dezember 1989.
Vertrags) fallen.

Für das Thema der vorliegenden Stellungnahme von
besonderem Interesse sind die sogenannte Dritten Versi-

1.3.2. Der gemeinschaftliche Rechtsrahmen enthältcherungsrichtlinien, insbesondere die Artikel 28, 32
somit grundlegende Elemente zur Abgrenzung des Be-Absatz 4 und Artikel 41 der Richtlinien 92/49/EWG und
reichs, innerhalb dessen die Mitgliedstaaten das „Ge-92/96/EWG vom 18. Juni bzw. 10. November 1992
meinwohl“ oder nationale „Allgemeininteresse“sowie Artikel 54 der Richtlinie 92/49/EWG(1).
schützendürfen;dieentsprechendenNormensind jedoch
unsystematisch und verstreut, weshalb man sich auf ihre1.3.1. Aus einer Analyse der obengenannten Vor-
Auslegung durch den Gerichtshof berufen muß, um sieschriften ergibt sich, daß sowohl im originären als auch
zu verstehen und ihre Tragweite zu erfassen.im abgeleiteten Recht das „Allgemeininteresse“ auf der

Ebene der Mitgliedstaaten dem „europäischen“ bzw.
„gemeinschaftlichen Interesse“ entgegensteht, da erste- Andererseits geht die jüngste Tendenz des abgeleiteten
res hauptsächlich Abweichungen von bestimmten Be- Rechts in Richtung einer immer stärkeren Beschränkung
stimmungen des Vertrags zuläßt, während das zweite der Interventionsfähigkeit der Mitgliedstaaten, insbe-

sondere in Schlüsselbereichen der Wirtschaft, wobei die
Tendenz immer stärkerwird, daßdasAllgemeininteresse(1) Artikel 28 — Der Mitgliedstaat, in dem das Risiko belegen

ist, darf den Versicherungsnehmer nicht daran hindern, und die Maßnahmen für dessen Schutz gemeinschafts-
einen Vertrag zu unterzeichnen, der mit einem gemäß weit einheitlich definiert werden, was im Widerspruch
Artikel6 der Richtlinie 73/239/EWG zugelassenen Versi- zu einer bestimmten Interpretation des Subsidia-
cherungsunternehmen abgeschlossen wurde, solange der ritätsgrundsatzes steht (2).
Vertrag nicht im Widerspruch zu den in dem Mitgliedstaat,
in dem das Risiko belegen ist, geltenden Rechtsvorschriften
des Allgemeininteresses steht.

1.4. Insbesondere imHinblick aufdenVersicherungs-Artikel 32 Absatz 4 — Bevor die Zweigniederlassung sektor kann — bis zu einem gewissen Grade auchdes Versicherungsunternehmens ihre Tätigkeit aufnimmt,
parallel zu den Entwicklungen im Bankensektor(3) —verfügt die zuständige Behörde des Mitgliedstaats der
die unterschiedliche Auslegung und Anwendung desZweigniederlassung über einen Zeitraum von zwei Mona-
Vorbehalts des „Allgemeininteresses“ durch die Mit-ten nach Eingang der in Absatz 3 bezeichneten Mitteilung,
gliedstaatenden freienDienstleistungsverkehrbehindernum der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats

gegebenenfalls die Bedingungen anzugeben, die für die und nicht zu rechtfertigende Hemmnisse bei der Ver-
Ausübung dieser Tätigkeit im Mitgliedstaat der Zweignie- wirklichung eines Binnenmarktes für Versicherungen
derlassung aus Gründen des Allgemeininteresses gelten. schaffen, ohne daßallgemeine, nichtwirtschaftliche Inte-
Artikel 41 — Diese Richtlinie hindert Versicherungsunter- ressen wie insbesondere die öffentliche Gesundheit, die
nehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat nicht, im Mitglied- öffentliche Ordnung, die Verkehrssicherheit oder auch
staat der Zweigniederlassung oder im Mitgliedstaat der der Verbraucherschutz gefährdet wären, sondern ledig-
Dienstleistung mit allen verfügbaren Kommunikationsmit- lich wirtschaftliche Einzelinteressen einheimischer oderteln für ihre Dienstleistungen zu werben; dabei haben sie in dem betreffenden Staat niedergelassener und tätigeretwaige für Form und Inhalt dieser Werbung geltende

Unternehmen.Bestimmungen, die aus Gründen des Allgemeininteresses
gerechtfertigt sind, einzuhalten.
Artikel 54 Absatz 1 — Ungeachtet gegenteiliger Vorschrif-
ten kann ein Mitgliedstaat, in dem Verträge zur Deckung
von unter den Zweig 2 von Buchstabe A des Anhangs (2) Vgl. hierzu die Stellungnahme des WSA zu der „Mitteilung

der Kommission. Leistungen der Daseinsvorsorge in Euro-der Richtlinie 73/239/EWG eingestuften Risiken die im
gesetzlichen Sozialversicherungssystem vorgesehene Kran- pa“, CES 605/97 vom 29.5.1997, ABl. C 287 vom 22.9.1997,

S. 85; siehe auch Lionel Monnier in „Service Public,kenversicherung ganz oder teilweise ersetzen können,
verlangen, daß der Vertrag den von diesem Mitgliedstaat Missions Publiques et Réglementation dans l’Union Euro-

péenne“, CIRIEC, Paris, S. 195.erlassenen spezifischen Rechtsvorschriften zum Schutz des
Allgemeininteresses in bezug auf diesen Versicherungs- (3) Siehe die Erläuternde Mitteilung der Kommission „Freier

Dienstleistungsverkehr und Allgemeininteresse in derzweig entspricht und daß den zuständigen Behörden
dieses Mitgliedstaats die allgemeinen und besonderen Zweiten Bankenrichtlinie“ (SEK (97) 1193 endg. vom

20.6.1997, Stellungnahme des WSA 542/96 vom 24.4.1996,Versicherungsbedingungen vor deren Verwendung mitge-
teilt werden. (ABl. C 204 vom 15.7.1996, S. 66).
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2. Zusammenfassung des Kommissionsentwurfs Buchstabe b wie auch in den Richtlinien 88/357/EWG
und 90/619/EWG Artikel 3 ausdrücklich bestätigt.

2.1. Ziel der Kommission ist die Transparenz und
2.2.3.3. Die jüngste EuGH-Rechtsprechung geht je-Identifizierung derGemeinschaftsvorschriften, für deren
doch insoferneinenetwasanderenWeg,alsdiematerielleEinhaltung sie zu sorgen hat; in der Einleitung heißt es:
Tatsache, daß das Versicherungsunternehmen im Auf-„Der Entwurf wird ggf. (...) als Auslegungsmitteilung
nahmeland über ein Büro verfügt, nicht ausschlaggebendder Kommission veröffentlicht, um die Wirtschaftsteil-
ist fürdieAnwendungdesNiederlassungsrechts, sondernnehmer und die Mitgliedstaaten über die Position zu
darüber hinaus geprüft werden muß, ob seine Dienst-informieren, die die Kommission einzunehmen gedenkt,
leistungen nach den Kriterien Dauer, Häufigkeit, re-falls ihr ein Problem zur Kenntnis gebracht werden
gelmäßige Wiederkehr und Kontinuität vorübergehen-sollte“.
den Charakter hat oder nicht.

2.2. Die Kommission unternimmt zunächst eine 2.2.4. Einige der von der Kommission angesproche-
Klärung der unterschiedlichen Rechtslage für das Nie- nen Situationen fallen allerdings in eine Grauzone und
derlassungsrecht und den freien Dienstleistungsverkehr sollen nach Ansicht der Kommission nach folgenden
im Versicherungswesen. Kriterien eingestuft werden:

2.2.1. Sie geht vor allem vom originären Recht aus(1) a) Einsatz selbständiger Vermittler: Das Niederlas-
und führt als wichtigstes Unterscheidungsmerkmal den sungsrecht soll nur Anwendung finden, wenn folgen-
vorübergehenden oder dauerhaften Charakter der An- de Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind: (i) die
wesenheit eines Dienstleistungsunternehmens aus einem Vermittler unterstehen der Aufsicht und Leitung des
Mitgliedstaat (Herkunftsstaat) in einem anderen Mit- Versicherungsunternehmens, in dessen Namen sie
gliedstaat (Staat der Dienstleistung) an. handeln (ausschließlicherAuftrag), (ii) dieVermittler

müssen das Unternehmen Dritten gegenüber ver-
2.2.2. In der jüngsten Rechtsprechung des EuGH pflichten, d.h. Geschäfte in seinem Namen tätigen
wurde jedoch die Auffassung vertreten, dieser vorüber- können, und (iii) sie verfügen über einen dauerhaften
gehende Charakter der Dienstleistung müsse nicht nur und nicht nur gelegentlichen oder punktuellen (für
im Hinblick auf ihre Dauer, sondern auch auf ihre konkrete Einzelfälle) Auftrag.
Häufigkeit, regelmäßige Wiederkehr und Kontinuität
hin bewertet werden, um zu vermeiden, daß sich ein b) Ständige Präsenz von Personal des Versicherungsun-
Unternehmen, das seine Tätigkeit ganz oder teilweise ternehmens im Aufnahmeland: Das Niederlassungs-
auf das Staatsgebiet eines anderen Mitgliedstaates aus- recht findet nur Anwendung, wenn dieses Personal
richtet, den im Falle seiner Niederlassung in besagtem tatsächlich Versicherungstätigkeiten ausübt, d.h. re-
Mitgliedstaat anwendbaren Vorschriften entzieht. Die gelmäßig und kontinuierlich Verträge abschließt,
Kommission möchte aber, daß dieser Vorbehalt nur Schadensfälle regelt und Schadenersatzleistungen
Anwendung findet, wenn der Dienstleistungsanbieter auszahlt. Eine reine Markterkundungs-, Marketing-
sich in den Aufnahmestaat begibt und dort ständig oder Werbetätigkeit fällt nicht unter das Niederlas-
präsent ist, nicht jedoch, wenn derDienstleistungsanbie- sungsrecht.
ter in seinem Herkunftsstaat von Kunden aus einem

2.2.5. Eine der wichtigsten Folgen dieser Unterschei-anderen Mitgliedstaat, in dem das Risiko belegen ist, in
dung ist die inhaltlich unterschiedliche Regelung desAnspruch genommen wird.
Verfahrens der Mitteilung über die Eröffnung einer
Zweigniederlassung oder die Aufnahme einer Tätigkeit2.2.3. Ausgehend von der Rechtsprechung des EuGH
im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit; nur im Fallemöchte die Kommission somit, daß immer dann das
der Niederlassung besteht die Verpflichtung, das inNiederlassungsrecht zur Anwendung kommt, wenn das
Artikel 10 der Richtlinien 73/239/EWG undVersicherungsunternehmen im Aufnahmestaat ständig
79/267/EWG vorgesehene Mitteilungsverfahren in derpräsent ist.
Fassung von Artikel 32 der Richtlinien 92/49/EWG und

2.2.3.1. Dieser Rechtsprechung zufolge liegt eine 92/96/EWG anzuwenden, wohingegen für den freien
ständige Präsenz vor, wenn ein Unternehmen in einem Dienstleistungsverkehr dieArtikel 11 und 14 der genann-
anderen Mitgliedstaat über eine Zweigniederlassung, ten Richtlinien in der Fassung der Artikel 34 und 35 der
eine Agentur, ein von Personal des Unternehmens Richtlinien 92/49/EWG und 92/96/EWG gelten.
geführtes Büro oder eine auf Dauer beauftragte Person,

2.2.5.1. Im besonderen Fall der Werbung ist diedie im Namen des Unternehmens handelt, verfügt.
Kommission sogar der Auffassung, daß keine Verpflich-

2.2.3.2. Diese Auslegung wird im übrigen in den tung zur vorherigen Mitteilung besteht, wie in Artikel 34
Richtlinien 92/49/EWG und 92/96/EWG Artikel 1 ff der Richtlinien 92/49/EWG und 92/96/EWG vorge-

sehen, sondern daß es genüge, die Bestimmungen des
Allgemeininteresses einzuhalten, auf die sich Artikel 41

(1) Artikel 60 Absatz 3 EGV lautet: „Unbeschadet des Kapitels derselben Richtlinien bezieht.über die Niederlassungsfreiheit kann der Leistende zwecks
Erbringung seiner Leistungen seine Tätigkeit vorüberge- 2.2.6. Darüber hinaus ist die Kommission der Auffas-hend in dem Staat ausüben, in dem die Leistung erbracht sung, daß das Mitteilungsverfahren, das in den Richtli-wird, und zwar unter den Voraussetzungen, welche dieser

nien sowohl für die Niederlassung als auch für denStaat für seine eigenen Angehörigen vorschreibt“. Vgl. die
freien Dienstleistungsverkehr vorgesehen ist, keine Ver-„Erläuternde Mitteilung der Kommission über die Freiheit
braucherschutzmaßnahme, sondern lediglicheinVerfah-des grenzüberschreitendenDienstleistungsverkehrs“ inAB-

l.C334 vom 9.12.1993, S. 3. ren des Informationsaustauschs zwischen den Aufsichts-
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behörden der Mitgliedstaaten darstellt, weswegen dieses 2.3.2. Bezüglich dieser Bereiche nimmt die Kommis-
sion weiterhin auf der Grundlage der RechtsprechungVerfahren auch nicht als eine für die Gültigkeit von

Versicherungsverträgen, die von Versicherungsunter- des EuGH eine wesentliche Unterscheidung zwischen
diskriminierenden und nichtdiskriminierenden Be-nehmen abgeschlossen wurden, die diese Formalität

nicht erfüllt haben, relevante Formalität betrachtet schränkungen vor.
werden kann, wobei auch keinerlei Strafe für deren

2.3.2.1. ImerstenFall kanndieMaßnahmenur gemäßNichteinhaltung vorgesehen ist (1).
Artikel 56 EGV begründet werden, d.h. aus Gründen

2.3. Im zweiten Teil ihres Entwurfs einer Mitteilung des nichtwirtschaftlichen Allgemeininteresses („aus
beschreibt die Kommission zunächst die Anwendbarkeit Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder
desVorbehalts desAllgemeininteresses auf Versicherun- Gesundheit“); dies entspricht der ständigen Rechtspre-
gen, wobei sie sich unterschiedslos auf die Niederlassung chung des EuGH(5).
und den freien Dienstleistungsverkehr bezieht (2) und
versucht, den Begriff des Allgemeininteresses, wie er 2.3.2.2. Im zweiten Fall, d.h. bei nichtdiskriminieren-
sich aus der Rechtsprechung des EuGH ergibt, zu den Beschränkungen, können Gründe des wirtschaftli-
definieren. chen Allgemeininteresses angeführt werden.

2.3.1. Unter besonderer Bezugnahme auf die Anwen- 2.3.2.2.1. Die Kommission zählt hier unter Berufung
dung des Begriffs des Allgemeininteresses in den Dritten auf die Rechtsprechung des EuGH beispielhaft einige
Versicherungsrichtlinien beschreibt die Kommission die Bereiche auf, in denen ein Vorbehalt des Allgemeininte-
Bereiche, die nicht Gegenstand einer Harmonisierung resses geltend gemacht werden kann (Ziffer IV 2 a).
auf Gemeinschaftsebene waren(3) und in denen daher
ausdrücklich der Vorbehalt des nationalen Allgemeinin- 2.3.2.2.2. Allerdings ist es nicht ausreichend, daß die
teresses erwähnt wird; im einzelnen handelt es sich dabei Maßnahme abstrakt unter diese Bereiche fällt. Sie
um folgende Bereiche: muß außerdem bestimmte Voraussetzungen erfüllen,

nämlich:— Errichtung einer Zweigniederlassung (Artikel 10
Absatz 4 der Richtlinien 73/239/EWG und i) erforderlich sein,
79/267/EWG in der Fassung von Artikel 32 der

ii) verhältnismäßig sein, undRichtlinien 92/49/EWG und 92/96/EWG);
iii) das Allgemeininteresse darf nicht bereits durch— Abschluß von Versicherungsverträgen (Artikel 28

Vorschriften geschützt sein, denen der Leistungs-der Richtlinien 92/49/EWG und 92/96/EWG), so-
erbringer in dem Mitgliedstaat unterliegt, in dem erwohl bei der Anwendung des Niederlassungsrechts
ansässig ist (Überschneidungsverbot)(6).als auch im freien Dienstleistungsverkehr;

— Werbung (Artikel 41 der Richtlinien 92/49/EWG 2.3.2.2.3. Da der Vorbehalt des Allgemeininteresses
und 92/96/EWG); jedoch prinzipiell Grundfreiheiten einschränkt, muß er

— Krankenversicherung als Ersatz für die gesetzliche immer restriktiv ausgelegt unddarf nur imAusnahmefall
Sozialversicherungsregelung (Artikel 54 Absatz 1 der angewandt werden. So hält es die Kommission beispiels-
Richtlinie 92/49/EWG)(4). weise für mißbräuchlich und unverhältnismäßig, ganze

Teile der einzelstaatlichen Gesetzgebung in die Liste der
Bestimmungen aufzunehmen, die als im Allgemeininter-(1) Es ist diskutabel, ob die Kommission dieses Thema in einer
esse liegend betrachtet werden.Auslegungsmitteilung behandeln sollte; diese Frage ist

jedoch eine Lücke bei der Anwendung der Versicherungs-
richtlinien, die in dem anläßlich der 109. Konferenz der 2.3.2.2.4. Andererseits kann, obwohl der Vorbehalt
Aufsichtsbehörden imOktober 97überarbeitetenProtokoll des Allgemeininteresses sowohl für die Niederlassung
der Zusammenarbeit zwischen den Aufsichtsbehörden als auch für den freien Dienstleistungsverkehr gilt, die
aufgezeigt wurde (DT/119/93 Rev.4). Verhältnismäßigkeit seiner konkreten Anwendung je(2) Siehe Erwägungsgrund 19 der Richtlinie 92/49/EWG und nach der Form der Dienstleistungserbringung (Nieder-Erwägungsgrund 20 der Richtlinie 92/96/EWG mit folgen-

lassung oder freier Dienstleistungsverkehr) unterschied-dem Wortlaut: „(...) Der Mitgliedstaat, in dem das Risiko
lich eingeschätzt werden.belegen ist, hat darauf zu achten, daß alle in der Gemein-

schaft angebotenen Versicherungsprodukte ungehindert
auf seinemHoheitsgebietvertriebenwerdenkönnen, soweit
sie nicht den gesetzlichen Vorschriften, die in diesem (5) Siehe z. B. das Urteil in der Rechtssache Svensson und

Gustavsson / Minister für Wohnungsbau und Städtebau,Mitgliedstaat das allgemeine Interesse schützen, zuwider-
laufen und dieses Interesse nicht durch die Regeln des Rechtssache C-1184/93 SammlungI, S. 3977; siehe auch die

Schlußfolgerungen des Generalanwalts in der RechtssacheHerkunftsmitgliedstaats geschützt wird; dies gilt jedoch
nur unter der Bedingung, daß die betreffendenVorschriften C-17/92, Fedicine / spanischer Staat, Sammlung I, S. 2258,

Randnummer 18.in nichtdiskriminierender Weise auf alle Unternehmen
angewendet werden, die in diesem Mitgliedstaat Geschäfte (6) Siehe dasUrteilUnionRoyale Belge des Sociétés deFootball

ASBL / J.M. Bosman (Rechtssache C-415/93), in dembetreiben, und das sie für das gewünschte Ziel objektiv
erforderlich und angemessen sind.“ ausdrücklich erwähnt ist, daß die Maßnahmen objektiv

erforderlich sein müssen; das Ergebnis nicht durch weniger(3) Es ist zu bemerken, daß in den DrittenVersicherungsrichtli-
nien lediglich eine teilweiseHarmonisierungderVorausset- restriktive Maßnahmen erreicht werden kann; das Allge-

meininteresse nicht bereits durch Vorschriften des Her-zungen für den Zugang und die Ausübung der Tätigkeit
vorgenommen und wesentliche Elemente wie das Vertrags- kunftsstaates geschützt sein darf (in: Sammlung I, S. 4999).

Im gleichen Sinne das Urteil Kommission / Deutschlandrecht und die Besteuerung nicht berücksichtigt wurden.
(4) Diese Vorschriften wurden bereits in Fußnote 1, S. 39 vom 4.12.1986 (Rechtssache 205/84, Sammlung, S. 3803,

Randnummer 37).erwähnt.
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2.3.2.3. Die Kommission nennt anschließend eine Behandlung gegenüber Unternehmen des Aufnahmelan-
des führt.Reihe von (neun) Beispielen für nationale Vorschriften,

deren Einhaltung vom Aufnahmemitgliedstaat unter
2.3.4. Und schließlich ist die Kommission sowohlBerufung auf das Allgemeininteresse gefordert worden
hinsichtlich der Anwendung der nationalen Rechtsvor-ist und die sich nach Auffassung der Kommission weder
schriften des Aufnahmestaates auf Versicherungsverträ-durch die Grundsätze der Dritten Versicherungsrichtli-
ge, die diesen Vorschriften zwingend unterliegen (insbe-nien noch insbesondere durch den Verbraucherschutz,
sondere Verträge zur Abdeckung von Massenrisiken,die Gewährleistung der Transparenz, den Vorbehalt der
Lebensversicherungen und Nichtlebensversicherungen)Bankentätigkeit, der sprachlichen Souveränität oder
wie auch in den Fällen, in denen die Bestimmungen überder Marktdisziplin rechtfertigen lassen. Dies trifft in
Rechtsstreitigkeiten auf zwingende Vorschriften oderfolgenden Fällen zu:
Vorschriften der öffentlichen Ordnung im Aufnahme-i) die Forderung einer Notifizierung bzw. vorherigen land verweisen, der Auffassung, daß diese VorschriftenMitteilung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen trotz alledem anhand der Kriterien geprüft werdenfür Versicherungspolicen und sonstige Vertragsdo- müssen, die über die Zulässigkeit der Berufung aufkumente; das Allgemeininteresse entscheiden, wenn durch ihre

ii) Verbot von Kapitalisierungsgeschäften von Versi- Anwendung Hindernisse für die freie Ausübung der
cherungsunternehmen in Ländern, in denen diese Versicherungstätigkeit entstehen, wobei immer der
Geschäfte Kreditinstituten vorbehalten sind; Grundsatz des Vorrangs des Gemeinschaftsrechts vor

einzelstaatlichen privatrechtlichen Vorschriften zu be-iii) Vorschreiben einheitlicher obligatorischer Bonus/
achten ist.Malus-Systeme in der Kraftfahrzeugversicherung;

iv) ausnahmsloses Vorschreiben der Landessprache
des Aufnahmestaates als Voraussetzung für die 3. Die Definition des Allgemeininteresses durch den
Gültigkeit der Verträge(1); EuGH

v) unterschiedslose Anwendung berufsständischer
Verhaltensregeln von Berufsverbänden, denen die 3.1. Die Kommission nimmt eine gründliche Analyse
Unternehmen aus dem Herkunftsstaat nicht an- der Haltung des EuGH hinsichtlich des Begriffs Allge-
gehören(2); meininteresse und der Unterscheidung zwischen Nieder-

lassungsrecht und freiem Dienstleistungsverkehr(3) vor.vi) Vorschreiben technischer Höchstzinssätze für Le-
bensversicherungen durch den Aufnahmestaat für

Es gibt jedoch insbesondere im Hinblick auf den BegriffUnternehmen aus anderen Mitgliedstaaten, sowohl
Allgemeininteresse einige Aspekte, die präzisiert undfür die Niederlassung als auch für den freien
geklärtwerden sollten,weil sie unmittelbareAuswirkun-Dienstleistungsverkehr;
gen auf den Versicherungssektor haben.

vii) unterschiedsloses Vorschreiben von Standard- oder
Mindestbedingungen bei bestimmten Versiche- 3.2. So schreiben dieDrittenVersicherungsrichtlinien
rungsverträgen ohne Untersuchung ihrer Notwen- denVersicherungsunternehmen,die aufgrunddereinma-
digkeit, Verhältnismäßigkeit und diskriminieren- ligen Zulassung in einem anderen Mitgliedstaat tätig
den Auswirkungen; sind, vor, die Bestimmungen desAufnahmemitgliedstaa-

viii) Vorschreiben von Selbstbeteiligungsklauseln in tes über das Allgemeininteresse einzuhalten, unabhängig
Versicherungsverträgen; davon, ob diese Tätigkeit im Rahmen der Niederlas-

sungsfreiheit oder im freien Dienstleistungsverkehr aus-ix) allgemeingültiges Vorschreiben obligatorischer
geübt wird.Rückkaufs- und/oder Gewinnbeteiligungsklauseln

in Lebensversicherungsverträgen. 3.2.1. Allerdings machte der EuGH darauf aufmerk-
sam, daß ein Mitgliedstaat die Dienstleistungsanbieter

2.3.2.4. Die Legitimität des Verbots der unaufgefor- nicht verpflichten kann, alle Voraussetzungen für eine
derten Werbung für Versicherungen per Telefon („cold Niederlassung zu erfüllen, weil dadurch der freie Dienst-
calling“) wird hingegen von der Kommission akzeptiert leistungsverkehr gefährdet werden könnte(4).
und anerkannt.

2.3.3. Darüber hinaus ist die Kommission der Auffas- (3) Siehe insbesondere folgende Urteile: Rechtssache33/74,sung, daß einzelstaatlicheVorschriften, die denVerbrau- Urteil Vanbinsbergen vom 3.12.1974, Slg. 1974, S. 1299;
cherschutz zum erklärten Ziel haben, nicht en bloc unter Rechtssache 33/78,Urteil Somafer vom22.11.1978, S. 2183;
das Allgemeininteresse fallen und daher konkret im Urteil vom 18.3.1981, S. 819, Urteil Blanckaert/Luisatrost;
Lichte der vom EuGH festgelegten Kriterien analysiert Rechtssache 89/91, Urteil vom 19.1.1993, S. I-165, Urteil

Shearson; Rechtssache C-23/93, Urteil TV 10 vomwerden müssen, wobei insbesondere zu untersuchen sei,
5.10.1994, S. 4795; Rechtssache C-55/94, Urteil Gebhardob ihre Anwendung nicht zu einer diskriminierenden
vom 30.11.1995, S. I-4165; Rechtssache 205/84, Urteil
Kommission gegen Deutschland vom 4.12.1986, S. I-3755;
Rechtssache 262/82, Urteil Luisi und Carbonne, Slg. 1984,(1) Die Kommission stellt das Prinzip nicht in Frage, nennt

jedoch eine Reihe von Ausnahmen, die aufmerksam und S. 377; Rechtssache C-76/90, Urteil Säger vom 21.2.1991,
S. I-4221; Rechtssache 14/76, Urteil Bloos vom 6.10.1976,detailliert analysiert werden müßten (Ziffer IV 2 c iv).

(2) Ein Ausnahme macht die Kommission für Verhaltenskodi- S. I-1497; Rechtssache C-439/93, Urteil Lloyd’s Register,
Slg. 1995, S. 961; Rechtssache C-148/91, Urteil Veronicazes, die von den einzelstaatlichen Behörden festgelegt

wurden und im Lichte der Artikel52 und 59 des Vertrags vom 3.2.1993, S. I-487.
(4) Siehe das schon erwähnte Urteil Säger.zu analysieren sind.
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3.2.2. Dabei geht der EuGH davon aus, daß in Voraussetzungen für die Berufung auf das Allgemeinin-
teresse erfüllen müssen, insbesondere die VermeidungArtikel 59 nicht nur die Aufhebung jeglicher Art von

Diskriminierung gefordert wird, sondern auch die Auf- diskriminierender Vorschriften (5) und das Überschnei-
dungsverbot zur Vermeidung eines doppelten Schutzeshebung jeglicher Beschränkungen, auch wenn diese

gleichermaßen für inländische und ausländische Erbrin- hinsichtlich des verfolgten Ziels. Bezüglich der Art der
angeführten Begründung—wirtschaftliche, insbesonde-ger von Dienstleistungen gilt, wenn dadurch die freie

AusübungderDienstleistungstätigkeit behindertwerden re steuerliche(6), oder auch sonstige Interessen — muß
der Mitgliedstaat beweisen, daß die Beschränkung einkann(1).
angemessenes und erforderliches Mittel zum Schutz des

3.2.3. Der EuGH hat auch ausdrücklich die Notwen- geltend gemachten Interesses darstellt.
digkeit der Konsolidierung des Versicherungsbinnen-
marktes insbesondere für Nichtlebensdirektversicherun-

3.5. Außerdem hat der EuGH weiter geklärt, inwie-gen betont, und zwar sowohl im Hinblick auf den freien
weit der Begriff Allgemeininteresse auf das Niederlas-Dienstleistungsverkehr als auf das Niederlassungsrecht,
sungsrecht anwendbar ist (7), was die Zugangs- undum den Versicherungsunternehmen aus der Gemein-
Ausübungsvoraussetzungen anbelangt (8). Ferner ist erschaft die Abdeckung von innerhalb der Gemeinschaft
zu der Auffassung gelangt, daß jegliche verstecktebelegenen Risiken zu erleichtern(2).
Praktiken, die zu einer diskriminierenden Behandlung
führen, nie durch das Allgemeininteresse gerechtfertigt3.3. Andererseits vertritt der EuGH die Auffassung,
werden können(9).daß die Bewertung des geltend gemachten Interesses

nicht nur abstrakt daraufhin geprüft werden darf, ob es
dem Allgemeininteresse zuwiderläuft, sondern daß die 3.6. FürdenFall, daßdennochversuchtwerden sollte,
EinführungvonBeschränkungenaufgrunddesAllgemei- eine diskriminierende Vorschrift einzuführen, hat die
ninteresses auch konkret bestimmten Voraussetzungen Rechtsprechung des EuGH betont, daß die Geltendma-
genügen muß, damit der freie Dienstleistungsverkehr in chung des Allgemeininteresses nicht ausreichend ist (10).
der Gemeinschaft nicht beschränkt und das Funktionie- Nach dem Dafürhalten des EuGH sind Vorschriften,
ren des Versicherungsbinnenmarktes nicht gefährdet durch die Unternehmen aus anderen Mitgliedstaaten
wird(3). Diese vom EuGH aufgezeigten und kumulativ benachteiligt werden, nur aus den Gründen zulässig,
zu erfüllenden Voraussetzungen sind folgende(4): die in Artikel 56 des Vertrags genannt sind(11). Die

Auslegung des Begriffs öffentliche Ordnung durch die
a) Die Vorschriften des Mitgliedstaats müssen aus Rechtsprechung ist deutlich restriktiv und hebt auf den

zwingenden Gründen des Allgemeininteresses ge- Ausnahmecharakter ab.
rechtfertigt sein.

b) Die restriktive Maßnahme darf keinem Bereich 3.7. Die aufgrund von Artikel 56 EGV angeführten
zuzuordnen sein, der bereits durch das Gemein- Gründe dürfen nicht wirtschaftlicher Natur sein und
schaftsrecht harmonisiert ist. insbesondere keine steuerlichen Ziele verfolgen, da

sie den Schutz inländischer Unternehmen zur Folge
c) Der Grundsatz der Nichtdiskriminierung aufgrund haben(12).

der Staatsangehörigkeit muß geachtet werden.

Der EuGH ist eindeutig zu dem Schluß gekommen, daßd) Die Maßnahme muß im Hinblick auf das zu wahren-
ein Mitgliedstaat entsprechende Maßnahmen auf keinende Interesse objektiv erforderlich sein.
Fall ergreifen darf, wenn durch sie ein Unternehmen
benachteiligt wird, das auf seinem Staatsgebiet ime) Die restriktive Maßnahme muß dem Grundsatz der
RahmendesNiederlassungsrechtsoderdes freienDienst-Verhältnismäßigkeit im Hinblick auf das verfolgte
leistungsverkehrs tätig ist und über eine einmaligeZiel entsprechen, d.h. sie darf nicht über das hinaus-
Zulassung verfügt. Diese Unmöglichkeit ergibt sichgehen, was zur Erreichung des Ziels erforderlich ist,
sowohl aus einer restriktiven Auslegung von Artikel 56und dieses Ziel darf nicht auch durch weniger
EGV als auch aus den vorgeschriebenen Voraussetzun-restriktive Maßnahmen erreicht werden können.
gen für die Geltendmachung des Allgemeininteresses des
Staates und ist durch die Unvereinbarkeit mit denf) Das angeführte Allgemeininteresse darf nicht bereits
Grundprinzipien des Vertrags gerechtfertigt.durch Vorschriften geschützt sein, denen der

Leistungserbringer in dem Mitgliedstaat unterliegt,
in dem er ansässig ist.

(5) Rechtssache C-415/93, Urteil Bosman vom 20.9.95, S. I-
4921.

3.4. Der EuGH hat schon mehrmals sein Anliegen (6) RechtssacheC-250/95,Urteil Futuravom15.5.97, S. I-2491.
zum Ausdruck gebracht, daß die Mitgliedstaaten die (7) Siehe das schon erwähnte Urteil Gebhard.

(8) Rechtssache 19/92, Urteil Kraus vom 31.3.1993, S. I-1663.
(9) Rechtssache C-1/93, Urteil Halliburton vom 12.4.1994,

S. I-1137.(1) Rechtssache C-330/91, Urteil Commerzbank vom
31.7.1993, S. I-4017. (10) Rechtssache C-17/92, Urteil Federación de distribuidores

cinematográficos vom 4.5.1993, S. I-2239.(2) Rechtssache C-238/94, Urteil Garcı́a vom 26.3.1996, S. I-
1673. (11) Rechtssache C-334/93, Urteil Alpine Investments vom

10.5.1995, S. I-1141.(3) Rechtssache C-384/93, Urteil Alpine Investments vom
10.5.1995, S. I-1141. (12) Rechtssache C-484/93, Urteil Svensson vom 14.11.95,

S. I-3955.(4) Siehe das schon erwähnte Urteil Säger.
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3.8. Was die unter den Begriff Allgemeininteresse nicht in diskriminierenden Maßnahmen niederschlägt
und nicht auf die Wirtschaftsbereiche abstellt (5).fallenden Bereiche betrifft, so hat der EuGH insbesonde-

re im Hinblick auf die Verbraucherrechte Stellung
3.9.2. Nach Auffassung des EuGH(6) müssen diebezogen und erklärt, der Schutz dieser Rechte sei
Mitgliedstaaten bei der Einführung vonBeschränkungengeeignet, bestimmte Beschränkungen des freien Dienst-
nicht nur die Gründe für die Geltendmachung desleistungsverkehrs (1) zu rechtfertigen, sofern der Mit-
Allgemeininteresses anführen und die erforderlichengliedstaat nachweise, daß dieses Ziel mit der nationalen
Voraussetzungen für die Einführung bestimmter Vor-Gesetzgebung konkret in angemessener, erforderlicher
schriften erfüllen, sondern auch den Grundsätzen Nicht-und verhältnismäßiger Weise verfolgt wird. Dennoch
diskriminierung, Überschneidungsverbot (7), Erforder-ist nach Auffassung des EuGH die Kontrolle dieser
lichkeit, Angemessenheit und VerhältnismäßigkeitBeschränkungen zweckmäßig, um zu vermeiden, daß sie
Genüge tun, sofern die Geltendmachung des Allgemei-als Instrument zur Behinderung des freien Wettbewerbs
ninteresses eine Ausnahme von den Grundprinzipien desim europäischen Binnenmarkt verwendet werden(2).
Vertrags im Bereich der Freizügigkeit bedeutet.

3.9. Die Geltendmachung des Allgemeininteresses
3.9.3. Nach der gemeinschaftlichen Rechtsprechungdarf nicht die Schaffung von Hindernissen für die freie
muß jede einzelstaatliche Rechtsvorschrift mit demAusübung der Versicherungstätigkeit zum Ziel haben.
Gemeinschaftsrecht vereinbar sein (8), so daß die Anfüh-Somit ist es nicht ausreichend, daß der angeführte
rung von Gründen des Allgemeininteresses zwecks Ein-Bereich unter den Begriff Allgemeininteresse fällt (3),
führungzwingenderVorschriftennur inAusnahmefällensondern es müssen darüber hinaus bestimmte Grundsät-
zulässig ist. Ein Mitgliedstaat darf nicht beliebige Vor-ze hinsichtlich der Anwendung der betreffenden Vor-
schriften erlassen, nur weil er sie für zwingend hält.schriften eingehalten werden.
Die Mitgliedstaaten müssen vielmehr versuchen, ihre
Rechtsordnungmit demGemeinschaftsrecht inEinklang3.9.1. Bestimmte nationale Vorschriften im Steuer-
zu bringen. Die Geltendmachung des Allgemeininteres-bereich,dieden freienDienstleistungsverkehrbehindern,
ses dient innerhalb des Systems nur als Sicherheitsventil.haben Wettbewerbsverzerrungen zur Folge, die die

AusübungderTätigkeitdurchUnternehmenausanderen
3.10. Des weiteren hat der Gerichtshof in diesemMitgliedstaaten beeinträchtigen können. Der EuGH hat
Bereich(9) das Verbot des „cold calling“ bei grenzüber-akzeptiert, daß die Geltendmachung des Allgemeininte-
schreitenden Dienstleistungen untersucht, da dieses Ver-resses mit Steuerkohärenz begründet werden kann,
bot eine Beschränkung des freien Dienstleistungsver-sofern diese Vorschriften nicht diskriminierend sind(4).
kehrs darstellt, wobei die Rechtsprechung im UrteilDer Schutz der Steuerkontrolle und -kohärenz kann
Alpine InvestmentsüberDienstleistungen,dieBürgern infolglichnurdanndurcheinezwingendeGeltendmachung
anderen Mitgliedstaaten telefonisch angeboten werden,desAllgemeininteresses erreicht werden, wenn diese sich
von besonderem Interesse ist. In dieser Rechtssache
wurde das Allgemeininteresse einem Staatsangehörigen

(1) Urteil Svensson und Rechtssache 205/84 (beide bereits gegenüber geltend gemacht, der die Voraussetzungen
erwähnt). für die Anwendung dieser Beschränkung in Frage stellte.

(2) Rechtssache 339/89, Urteil Alsthom Atlantique vom
24.1.1991; Rechtssache 93/92, Urteil cmc-Motorrad Center 3.10.1. Der EuGH geht von einer Auslegung von
vom 13.10.1993; Rechtssache 398/92, Urteil Munck und Artikel 59 EGV aus, der zufolge es der freie Dienstlei-Fester vom 10.2.1994; Urteil Reisebüro Broede, bereits

stungsverkehr nicht unbedingt erfordert, daß sich dererwähnt; Rechtssache 177/94, Urteil Gianfranco Pertini
Dienstleistungsanbieter in den Mitgliedstaat begibt, invom 1.2.1996.
dem der Dienstleistungsempfänger ansässig ist.(3) EinigeBereiche, indenen lautEuGHdasAllgemeininteresse

geltend gemacht werden kann: Berufsregeln zum Schutz
3.10.2. Der EuGH bestätigt außerdem, daß das Ver-des Dienstleistungsempfängers, Rechtssache 110/78 und

111/78, Urteil Vanwesemael vom 18.1.1979, S. I-35; Schutz bot von Beschränkungen des freien Dienstleistungsver-
der Arbeitnehmer, Urteil Guiot vom 28.3.1996, S. I-1905; kehrs sowohl fürdenHerkunfts- als auchdenAufnahme-
Verbraucherschutz, Rechtssache 205/84, bereits zitiert; mitgliedstaat verbindlich ist, wenn es um Beschränkun-
Wahrung des guten Rufs des nationalen Finanzsektors, gen des grenzüberschreitenden Handels geht, und zwar
Urteil Alpine Investments, bereits zitiert; Betrugs- auch in dem Falle, daß diese unterschiedslos für Inländer
bekämpfung, Rechtssache C-275/92, Urteil Schindler vom und Ausländer gelten.24.3.1994, S. I-1039; Sozialordnung, Urteil Schindler, be-
reits zitiert; Schutz des gewerblichen Eigentums, Rechts- 3.10.3. Dieses Urteil betrifft den Einsatz des „coldsache 62/79, Urteil Coditel, Slg. 1980, S. 881; Erhaltung

calling“, das derzeit nach Gemeinschaftsrecht nichtdes historischen und künstlerischen nationalen Erbes,
verboten ist, jedoch im einzelstaatlichen Recht verbotenRechtssache C-180/89, Urteil Kommission gegen Italien
werden kann. Ein solches einzelstaatliches Verbot gehtvom 26.2.1991, S. I-709; Kulturpolitik und Wahrung

des Pluralismus im audiovisuellen Sektor, Rechtssache nun aber über rein innerstaatliche Angelegenheiten
C-353/89, Urteil Kommission gegen Niederlande vom hinaus, denn es kann auch grenzüberschreitende
25.7.1991, S. I-4069, Urteil Gouda und Rechtssache 148/91,
bereits zitiert; Steuerkohärenz, Rechtssache C-204/90, Ur-
teil Bachmann vom 28.1.1992, S. I-249; Sicherheit im (5) Rechtssache C-49/89 vom 13.12.1989, S. I-4441; siehe

auch das Urteil Jessica Safir, Rechtssache C-118/96 vomStraßenverkehr, Rechtssache C-55/93, Urteil Gerrit vom
5.10.1994, S. I-4837; Schutz der Gläubiger, Rechtssache 28.4.1998, noch nicht veröffentlicht.

(6) Rechtssache 304/84.C-3/95; sowie Schutz der ordnungsgemäßen Rechtspflege,
Rechtssache C-3/95. (7) Urteil Reisebüro.

(8) Rechtssache 82/71, Urteil Sail vom 21.3.1972, S. I-119.(4) Urteil Commerzbank und Urteil Bachmann, beide bereits
zitiert. (9) Urteil Alpine Investments, bereits zitiert.
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Gegebenheiten erfassen und inländische Unternehmen 4.3.2. So hat die Kommission abgesehen von der
Tatsache, daß der Vorbehalt des Allgemeininteressesdaran hindern, potentielle Kunden in einem anderen

Mitgliedstaat zu kontaktieren, und wirkt sich somit auf kraft der Dritten Richtlinien unterschiedslos für das
Niederlassungsrecht und den freien Dienstleistungsver-den innergemeinschaftlichen Handel aus.
kehr gilt, offenbar nicht genügend Gewicht auf die

3.10.4. Da es sich dabei um eine Beschränkung des SchlußfolgerungdesGerichtshofs gelegt,daßdenDienst-
freien Dienstleistungsverkehrs handelt, die ein Mitglied- leistungsanbietern, wenn sie im Rahmen des freien
staat seinen Staatsbürgern auferlegt, vertritt der EuGH Dienstleistungsverkehrs tätig sind, ein lockererer, weni-
die Auffassung, daß der freie Dienstleistungsverkehr von ger restriktiver Rechtsrahmen zur Verfügung stehen
einem Unternehmen gegen den Staat seiner Niederlas- muß als im Falle der Niederlassung(2), insbesondere
sung geltend gemacht werden kann, sobald sich diese wenn sich der Dienstleistende nicht in das Gebiet des
Beschränkung auf Dienstleistungen in einem anderen Mitgliedstaats zu begeben braucht, in dem die Leistung
Mitgliedstaat auswirkt. erbracht wird(3).

3.10.5. Die Frage ist nun, ob eine Beschränkung des 4.3.2.1. Aufgrund der Bedeutung der Unterscheidung
freien Dienstleistungsverkehrs, die ein Mitgliedstaat zwischen den genannten Situationen hätte die Kommis-
seinen Staatsbürgern auferlegt, mit dem Allgemeininter- sion eigentlich ganz klar angeben müssen, auf welche
esse begründet werden kann. Der Rechtsprechung des Elemente sich — unter dem Gesichtspunkt des Vorbe-
EuGH zufolge verbietet der freie Dienstleistungsverkehr halts desAllgemeininteresses — eine adäquateGrenzzie-
dieAnwendung jeglicher einzelstaatlicherVorschrift, die hung zwischen der Dienstleistungserbringung im Wege
ohne objektive Begründung den Dienstleistungsverkehr der Niederlassung und der Dienstleistungserbringung
innerhalb der Gemeinschaft erschwert. imWege des freienDienstleistungsverkehrs stützenmuß;

sie hätte dazu eineReihe signifikanter, positiver Beispiele
aus der Rechtsprechung und gängigen Praxis der Mit-4. Bemerkungen zum Entwurf der Mitteilung
gliedstaaten aufführen sollen. Außerdem hätte die Kom-
mission sich insbesondere das Urteil Keck und4.1. Nach Ansicht des Ausschusses stellt der Mittei-
Withouard zunutze machen müssen, um in ihre Mittei-lungsentwurf der Kommission eine Antwort auf die
lung Leitlinien für die Auslegung der VoraussetzungenNotwendigkeit dar, die Auslegung der Grundbegriffe,
für das Vorliegen eines Allgemeininteresses, namentlichderenUnklarheitundUneinheitlichkeit einHindernisauf
im Zusammenhang mit der Überprüfung der Ver-dem Wege zum Binnenmarkt des Versicherungswesens
hältnismäßigkeit, aufzunehmen.darstellen kann, unmißverständlich zu machen; die

Kommission darf bei dieser Gelegenheit keine Änderun-
4.3.2.2. Im übrigen kann ein und dieselbe ausgen der Rechtstexte, auch wenn sie notwendig wären,
Gründen des Allgemeininteresses vorgeschriebenevornehmen (eine entsprechende Empfehlung hat der
Beschränkung je nach den Umständen gegenüber einerAusschußbereits inderStellungnahme,diedervorliegen-
Zweigniederlassung im Aufnahmestaat als ver-de Text ergänzt, abgegeben). Ziel der Mitteilung muß
hältnismäßig, gegenüber einemDienstleistungserbringervielmehr sein, zu höherer Rechtssicherheit sowohl bei
jedoch als unverhältnismäßig gelten(4).der vorgerichtlichen Bewertung durch die Kommission

als auch in den Fällen, die ihr künftig unterbreitet
4.3.3. Die Kommission hat aber auch in der Fragewerden, beizutragen.
derBeweislastbei einemRechtsstreit überdasAllgemein-
interesse keine Stellung bezogen; nach Auffassung des4.2. Zu der Form, in der die beiden grundlegenden
Ausschusses obliegt es den Aufsichtsbehörden, in jedemFragen im Kommissionsdokument behandelt werden,
Einzelfall nachzuweisen, daßdieVorschriften, die siedensind allerdings einige Bemerkungen erforderlich:
Unternehmen aus anderen Mitgliedstaaten auferlegen
wollen, den vom Gerichtshof festgelegten kumulativen

4.3. Der Begriff des Allgemeininteresses Voraussetzungen genügen.

4.3.1. Die gesamte Auslegung des Begriffs „Allge- 4.3.4. Eineklare StellungnahmederKommission fehlt
meininteresse“ stützt sich bei der Kommission auf die ebenso im Zusammenhang mit der — wohl von ihr
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. In der
Aufzählung der einschlägigen Gerichtsurteile wurden
aber, wie bereits erwähnt, nicht nur einige wichtige (2) Vgl. Urteil in der Rechtssache Säger, wo es ausdrücklich
Rechtssachen wie die Rechtssache Keck und Withouard heißt, daß ein Mitgliedstaat „die Erbringung von Dienst-
(November 1993), Fédération française des sociétés leistungen inseinemHoheitsgebiet nichtvonderEinhaltung

aller Voraussetzungen abhängig machen darf, die für eined’assurance (1995) und Jessica Safir (April 1998) ausge-
Niederlassung gelten und damit den Bestimmungen deslassen, sondern eswird auch eineAuslegung gegeben, die
EWG-Vertrags,derenZiel es gerade ist, dieDienstleistungs-die Besonderheit des Sektors nicht ganz berücksichtigt.
freiheit zu gewähren, jede praktische Wirksamkeit neh-Dies betrifft die Lage von — öffentlichen und privaten
men.“ Vgl. auch das Urteil vom 26.2.1991 in der Rechts-— Unternehmen, die aufgrund ihrer gemeinwohlorien- sache 180/89 Kommission/Italien, Randnummer 15, undtiertenZiele nach demPrinzip der Solidarität funktionie- die Erläuternde Mitteilung der Kommission über die

ren und daher von derAnwendung derWettbewerbsvor- Freiheit des grenzüberschreitenden Dienstleistungsver-
schriften ausgenommen sind(1). kehrs (93/C334/03) in ABl. C 334 vom 9.12.1993.

(3) Urteil in der Rechtssache Alpine Investments, op. cit.
(4) Vgl. ABl. C 204 vom 15.7.1996, S. 66 (Stellungnahme des

WSA zum Thema „Freier Dienstleistungsverkehr und(1) Rechtssache C-244/94, Urteil vom 16.11.1995, Fédération
francaise des sociétés d’assurance, S. I-4013. Allgemeininteresse in der Zweiten Bankenrichtlinie“).
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erwähnten — Praxis einiger Mitgliedstaaten, ganze nicht gerechtfertigt ist, sofort die entsprechenden rechtli-
chen Verfahren einleiten kann(5).Bereiche des innerstaatlichen Rechts in die Liste der

Bestimmungen, für die Gründe des Allgemeininteresses
4.3.5. Auchdie in einigenAufnahmestaatenbestehen-geltend gemacht werden können, aufzunehmen, ohne
de Verpflichtung der Versicherer, den Aufsichtsbehör-konkret anzugeben, welche Vorschriften tatsächlich
den, wenn auch „im nachhinein“, systematisch diefundamentale Grundsätze des Allgemeininteresses dar-
Bedingungen der von ihnen angebotenen Versicherungs-stellen(1).
verträge mitzuteilen, scheint die Kommission nicht als
Verstoß gegen die Dritten Richtlinien zu betrachten.4.3.4.1. Die effektive Verwirklichung eines einheitli-

chen Versicherungsmarktes wird durch diese Art und 4.3.6. Ebenso wenig setzt sich die Kommission mit
Weise, die Versicherer aus den Herkunftsländern zu der Tatsache auseinander, daß einige Mitgliedstaaten
„informieren“, sowie durch die besonders für die Dienst- die Möglichkeiten der Versicherungsunternehmen, Be-
leistungserbringer undurchschaubaren einzelstaatlichen teiligungen an anderen Gesellschaften zu erwerben,
Rechtsvorschriften in Verbindung mit der Schwierigkeit sogar über die versicherungstechnischen Rückstellungen
ihrer Auslegung, für die die widersprüchlichen Entschei- hinaus einschränken.
dungen der einzelstaatlichen Gerichte der beste Beweis
sind, ernsthaft in Frage gestellt. 4.3.7. Mit ihrem Standpunkt hinsichtlich der Sprache

des Versicherungsvertrags scheint die Kommission die
Dinge allzu sehr zu vereinfachen, denn sie vergißt,4.3.4.2. Im übrigen hat sich die Kommission auch
daß in manchen Ländern die allgemeine gesetzlichenicht mit der in den Dritten Richtlinien ungeklärt
Vorschrift besteht, Vertragstexte aller Art stets in dergebliebenenFragebefaßt,wemdieVerpflichtungobliegt,
jeweiligen Landessprache vorzulegen, damit sich diedie im Wege des freien Dienstleistungsverkehrs tätigen
Parteien vor Gericht rechtswirksam auf sie berufenUnternehmen(2) über die Vorschriften zum Schutz des
können; hinzu kommt, daß es insbesondere bei Nichtle-Allgemeininteresses zu informieren — eine besonders
bensversicherungsverträgen im Aufnahmeland, wo daswichtige Frage, wenn man davon ausgeht, daß der
Risiko belegen ist, interessierte Dritte gibt, und daß beiInhalt oder zumindest die Schärfe dieser Vorschriften
der Bestimmung des anwendbaren Rechts und der(Verhältnismäßigkeit) für Niederlassungen und Dienst-
zuständigen Gerichtsbarkeit an diese Tatsache an-leistungserbringer nicht der (die) gleiche ist. Nach
geknüpft wird(6).Ansicht des Ausschusses muß die Informationsaufgabe

der Aufsichtsbehörden in eine rechtliche Pflicht umge-
4.3.8. Die Kommission hat nicht Stellung bezogen zuwandelt werden.
dem in einigenMitgliedstaaten für Lebensversicherungs-
unternehmen bestehenden Verbot der Verwaltung von

4.3.4.3. Die Kommission hat sich nicht zu der Frage Gruppenpensionsfonds, das im Widerspruch steht zur
geäußert, ob die Behörden des Aufnahmelandes ver- ausdrücklichen Erwähnung dieser Geschäfte als Zweig
pflichtet sind, für den Versicherungssektor vollständige VII im Anhang zur Ersten Richtlinie.
und detaillierte Listen der Vorschriften, die als im
Allgemeininteresse liegend betrachtet werden, zusam- 4.3.9. Imübrigen faßtdieKommissiondieBeurteilung
men mit ihrer Auslegung durch die einzelstaatlichen der Lage hinsichtlich der Rückkaufsrechte und der
Gerichte und die öffentliche Verwaltung(3) hinsichtlich Gewinnbeteiligung in einem Kapitel zusammen, obwohl
der notwendigerweise spezifischen, klaren und eindeuti- die in diesen Fällen angeführten Argumente unterschied-
gen Form ihrer Durchführung(4) vorzulegen. lich sind; daß die Kommission diese beiden Punkte über

einen Leisten schlägt, ist nicht hinnehmbar, denn es
kann im Zusammenhang mit der Beitragsberechnung,4.3.4.4. Schließlich ist die Kommission auch nicht auf
insbesondere in den ersten Jahren, stichhaltige Gründedie Frage eingegangen, ob es empfehlenswert wäre, die
des Allgemeininteresses geben, die es gerechtfertigtMitgliedstaaten zu verpflichten, vor der Einführung
erscheinen lassen, den Verbrauchern einen Rückkauf-neuer Vorschriften „zum Schutz des Allgemeininteres-
wert zu garantieren.ses“ die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten

von ihrer Absicht in Kenntnis zu setzen und dazu eine
4.3.10. Die Kommission äußert sich nicht zu derstichhaltige, ausführliche Begründung abzugeben, damit
Frage, ob die Bestellung eines Steuervertreters im Auf-die Kommission, falls die gesetzgeberische Maßnahme
nahmestaat auch in den Fällen obligatorisch ist, in denen
keine steuerbare Einziehung von Prämien erfolgt.

(1) Beispiele hierfür sind der portugiesische Staat, der die 4.3.11. Was die Vereinfachung und Klarstellung derVorschriften über Werbung und die Steuergesetzgebung Regeln anbetrifft, die im Falle einer Kollision zwischenallgemein als Vorschriften über die öffentliche Ordnung
verschiedenen Rechtsvorschriften über die Bestimmungbetrachtet, und die Bundesrepublik Deutschland, die ganz
des auf Versicherungsverträge anwendbaren Rechtsallgemein auf das Bürgerliche Gesetzbuch verweist.

(2) Ziffer 2.3 des Protokolls über die Zusammenarbeit zwi-
schen Versicherungsaufsichtsbehörden der EU bei der
Durchführung der Dritten Richtlinien, geändert anläßlich (5) Diese Frage sollte im Rahmen des bereits zitierten geänder-

ten Protokolls über die Zusammenarbeit der Aufsichts-der 109. Konferenz der Aufsichtsbehörden im Oktober
1997. behörden erörtert werden.

(6) Hierzu wird auf den interessanten pragmatischen Ansatz(3) Vgl. in diesem Zusammenhang den wohlbegründeten
Standpunkt des Ausschusses (a.a.O. 41). des EuropäischenVersicherungsausschusses (CEA) verwie-

sen, der seiner Mitteilung vom 20.11.1995 zu entnehmen(4) Vgl. Urteil in der Rechtssache Keck, C-267-268/91 vom
24.11.1993, S. I-6097. ist.
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gelten sollen, so wirft die Kommission zwar die Frage würden dann als Tätigkeiten im Wege des freien Dienst-
leistungsverkehrs betrachtet (3).auf, macht aber keine konkreten Vorschläge. Die

Komplexität dieser Regeln kann als Hindernis für die
Verwirklichung des Binnenmarktes im Versicherungs- 4.4.3.1. In diesem Fall würde die Frage, von wem die
sektor betrachtet werden. Zu verweisen ist hier auch auf Kontakte im Hinblick auf den Abschluß von Verträgen
den Vorschlag der Kommission vom 22. Juli 1997 zur ausgehen, obsolet.
Änderung des Übereinkommens von Brüssel (KOM (97)
609 endg.) (1).

4.4.3.2. Akzeptiert man hingegen als Unterschei-
dungskriterium die Kontinuität oder Häufigkeit der4.3.12. Eine weitere Frage, die die Kommission im
Tätigkeit des Dienstleistungserbringers, dann sollte die-Zusammenhang mit den sich direkt auf den Versiche-
ses Kriterium für die Anwendung des Niederlassungs-rungsmarkt (Niederlassung und freier Dienstleistungs-
rechts bestimmend sein, ganz gleich, ob der Dienst-verkehr) auswirkenden Beschränkungendes freien Kapi-
leistungserbringer sich indenAufnahmestaat begibtodertalverkehrshätte aufwerfenkönnen,betrifft dieNotwen-
nicht, da seine Tätigkeit in beiden Fällen hauptsächlichdigkeit von Maßnahmen, mit denen verhindert werden
oder ausschließlich auf den Markt dieses Mitgliedstaatskann, daß der Abschluß von Versicherungen als Instru-
ausgerichtet ist und er es darauf abgesehen hat, sich derment der Geldwäsche benutzt wird(2).
Anwendung der Rechts-, Verwaltungs-, Steuer- oder
Berufsstandsvorschriften, die für die in dembetreffenden

4.4. Die Unterscheidung zwischen Niederlassungsfrei- Mitgliedstaat niedergelassenen Versicherer gelten, zu
heit und freiem Dienstleistungsverkehr entziehen (Umgehung von Rechtsvorschriften)(4). Um

zu verhindern, daß im freien Dienstleistungsverkehr4.4.1. Was die Unterscheidung zwischen Niederlas- getätigte Geschäfte systematisch als unter das Niederlas-sungsfreiheit und freiem Dienstleistungsverkehr betrifft, sungsrecht fallend eingestuft werden, wäre es sinnvoll,so gibt die Auslegung der Kommission in verschiedener im Hinblick auf den vorgenannten Fall die Elemente,Hinsicht Anlaß zu Zweifeln. Zunächst einmal muß die dieAbsicht zur Umgehung von anwendbarenRechts-eindeutig festgestellt werden, daß die Analyse der Kom- vorschriften begründen, ordnungsgemäß zu klassifizie-mission sich auf die drei vom Gerichtshof ermittelten ren.Konstellationen beziehenmuß: 1)DerVersicherer begibt
sich in den Mitgliedstaat des Versicherungsnehmers,

4.4.4. Was den Einsatz von Maklern („brokers“) im2)Der Versicherungsnehmer begibt sich in denMitglied-
Hinblick auf den Abschluß von Versicherungsverträgenstaat des Versicherers, 3) weder der Versicherungsneh-
betrifft, die angesichts ihrer Unabhängigkeit (5) augen-mer noch der Versicherer nimmt einen Ortswechsel vor.
scheinlich nur als im Rahmen des freien Dienstleistungs-
verkehrs tätig betrachtet werden können, so bezieht die4.4.2. Was den Begriff der vorübergehenden oder
Kommissionandererseits nicht eindeutig Stellung.Dahergelegentlichen Dienstleistung und den Inhalt der Krite-
muß sie sich bei jeder Verwendung der Bezeichnungrien „Häufigkeit“, „Regelmäßigkeit“, „Periodizität“und
„selbständiger Vermittler“ auf den Begriff der „unab-„Dauer“ betrifft, so wird die Charakterisierung der
hängigen Person“ entsprechend Artikel 3 der ZweitenInhalte dieser Begriffe, die zu einer deutlicheren Unter-
Richtlinien (Leben und Nichtleben) berufen.scheidung beitragen könnte — abgesehen davon, daß

die letztgültige Entscheidung immer im Wege einer
Einzelfallbewertung des Gerichtshofs erfolgt — von der 4.4.4.1. Andererseits erscheint das Kriterium des Al-
Kommission keinen Schritt weiter gebracht; eine solche leinvertriebs in bezug auf die sonstigen Versicherungs-
KlärungkönntedurchdieZusammenstellung signifikan- vermittler nicht akzeptabel, denn es würde ständige
ter Beispiele aus der Rechtsprechung erfolgen. Niederlassungen von Versicherungen nur deshalb von

der Anwendung des Niederlassungsrechts ausnehmen,
4.4.3. Angesichts der in den Versicherungsrichtlinien
ausdrücklich festgeschriebenen Unterscheidung sollte
man sich in diesem Zusammenhang vielleicht sogar

(3) Siehe das Urteil R. Gebhard / Consiglio dell’Ordine deglifragen, ob es nicht angemessener wäre, als unter das Avvocati e Procuratori di Milano (Rechtssache C-55/94),
Niederlassungsrecht fallend ausschließlich jene Fälle in dem es im Zusammenhang mit dem Begriff Niederlas-
zu betrachten, in denen das Mutterunternehmen eine sungsfreiheit unter Verweis auf die Schlußanträge des
Zweigniederlassung oder Agentur mit Vertretungs- und Generalanwalts in der Rechtssache 81/87, Urteil Daily
Vertragsabschlußbefugnis errichtet; alle anderen Fälle, Mail vom 27.9.1988 heißt, daß „Niederlassung“ impliziert,

am Wirtschaftsleben eines anderen Mitgliedstaats teilzu-indeneneine solchephysischePräsenz („Niederlassung“)
nehmenund sichhauptsächlich aufdenMarktdesMitglied-mit den genannten Befugnissen nicht vorhanden ist,
staats zu spezialisieren, auf den sich die Tätigkeit konzen-
triert (siehe S. I-4171 und I-4173).

(4) Vgl. zu diesemBegriff das Urteil TV10 SA /Commissariaat(1) In ABl.C33 vom31.1.1998, S. 20; vgl. in diesem Zusammen-
hangdasunter demTitel „International InsuranceContract voor de Media (Rs.23/93), S.I-4803 und 4811; vgl. auch

P. Troberg, der in diesem Zusammenhang von versteckterLaw in the EC“ (F. Reichert-Faciliddes und H.U. Jessurun
d’Oliveira, Kluwer Law and Taxation Publishers, Boston, Niederlassung spricht (Kommentar zum EWG-Vertrag,

„Artikel 59“, Groehen, Thesing, Ehlermann, 4. Ausg.,1993) veröffentlichte Protokoll der Konferenz über verglei-
chendes Recht, die am 23. und 24. Mai 1991 im Europäi- S.1063)unddasUrteil Binsbergen,Rs.33/74vom3.12.1974,

S. 1299, Randnr. 13.schen Hochschulinstitut von Florenz stattfand, und die
Berichte Jenard und Schlosser, ABl. C 59 vom 5.3.1979. (5) Vgl. die Richtlinie 77/92/EG vom 31.1.1977 und die

Empfehlung (EWG) Nr. 92/48 vom 28.1.1991 sowie den(2) Die strafrechtliche Regelung dieses Problems ist durch die
Richtlinie 91/308/EWG vom 10.6.1991 (ABl. L 166 vom Entwurf eines Arbeitsdokuments der Kommission zur

Überarbeitung der Richtlinie und der Empfehlung.26.6.1991) harmonisiert worden.
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weil sie für mehr als ein Unternehmen tätig sind(1). 4.4.5. Was die Werbung angeht, so soll sie nach dem
Willen der Kommission unabhängig von ihrer FormSelbst wenn das Vorliegen eines Alleinvertriebsvertrages

einen „Anhaltspunkt“ für die Einordnung der Tätigkeit niemals unter das Verfahren der vorherigen Unterrich-
tung nach Artikel 34 der Dritten Richtlinien fallen.einer unabhängigen Person unter das Niederlassungs-

recht darstellen kann, muß immer noch eine Bewertung
4.4.5.1. Gründlicher untersucht werden muß die Si-anhand der Art und des Umfangs der ihr übertragenen
tuation allerdings insbesondere in den Fällen, in denenAufgaben vorgenommen werden(2).
„die Werbebotschaft (...) eine Aufforderung zum Ver-
tragsabschluß im Fernabsatz (ist) oder (...) einer Orts-4.4.4.2. Des weiteren scheint unumstritten zu sein

— was namentlich aus dem Urteil in der Rechtssache veränderung des Dienstleisters voran(geht)“, mit dem
Ziel, einen Vertragsabschluß zu erwirken [Stellungnah-Gebhard hervorgeht —, daß das Vorhandensein einer

ständigen Struktur allein kein ausreichendes Kriterium me des WSA zur Zweiten Bankenrichtlinie (5)]. Die
Kommission sollte im übrigen ganz klar zum Ausdruckfür die Zuordnung zum Niederlassungsrecht sein kann;

zwingend erforderlich ist außerdem, daß diese Struktur bringen, unter welchen Umständen die Werbebotschaft
diese Merkmale aufweist. Als Kriterien für die Entschei-über eine Vertretungsbefugnis verfügt und zugleich das

Recht zum Abschluß von Versicherungsverträgen hat, dung, ob die Werbebotschaft eine Aufforderung zum
Vertragsabschluß erhält, könnten u.a. die Angabe vondie das Versicherungsunternehmen verpflichten.
Telefonnummern, Postanschriften, E-Mail-Adressen

4.4.4.3. Aus der Rechtsprechung des EuGH und usw. sowie die Angabe der Märkte, auf denen die
insbesondere aus demUrteil in derRechtssache Shearson Produkte erhältlich sind, zugrundegelegt werden.
Lehmann Hutton scheint jedoch auch eindeutig hervor-
zugehen, daß weder die Ausschließlichkeit — wenn 4.4.6. Des weiteren sollte es nach Ansicht des Aus-

schusses im Interesse der Markttransparenz obligato-sie nicht mit einer Aufsicht und Leitung durch das
Mutterunternehmen einhergeht — noch die Abhängig- risch sein,VerzeichnissederVersicherungsunternehmen,

die die Absicht bekundet haben, ihre Tätigkeit imkeit von der in dem anderen Mitgliedstaat ansässigen
Muttergesellschaft ausschlaggebende Kriterien für die Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs auszuüben,

zu veröffentlichen bzw. frei zugänglich zu machen.Existenz einer Zweigniederlassung, Agentur oder sonsti-
gen Niederlassung sind(3).

4.4.7. Die Kommission erwähnt den „Einsatz dieser
neuen Technologien im Versicherungswesen“ im Rah-4.4.4.4. Schließlich sollte in Anknüpfung an die Aus-

nahmen von der Zuordnung zum Niederlassungsrecht, men des Binnenmarktes, doch geht sie in ihrem Mittei-
lungsentwurfspätermitkeinemWortaufdiesenSachver-die die Kommission mit Recht für zulässig hält, der Fall

untersucht werden, daß im Aufnahmestaat eine Person halt ein, der schon jetzt von immer größerer Bedeutung
ist, da die Möglichkeit besteht, über Internet oder(z. B. einRechtsanwalt)nurmitderSchadensabwicklung

und -regulierung beauftragt wird, und zwar unabhängig interaktive Terminals, ganz zu schweigen von dem
Einsatz elektronischer Geräte, auf Entfernung zu infor-von dem vorübergehenden oder ständigen Charakter

des (insbesondere gerichtlichen) Auftrags(4). mieren, zu verhandeln und Verträge abzuschließen.

4.4.7.1. Die Kommission hätte sich mit diesen neuen
(1) Im Gegensatz zu den Behauptungen der Kommission, den Gegebenheiten auseinandersetzen und versuchen kön-

Urteilen Bloos vom 6.10.1976 und Blaukant und Willems nen, die Untersuchung und Beurteilung von Phänome-
vom 18.3.1981 (Rs. 14/76 und 139/80, S. 1497 und 819) nen, die gar nicht mehr in ferner Zukunft liegen, sondern
kann nicht geschlossen werden, daß die Ausschließlichkeit schon zum Alltag gehören, voranzutreiben.
des Auftrags eine conditio sine qua non für die Anwendung
desNiederlassungsrechts ist (vgl.ABl.C204vom15.7.1996, 4.4.8. Die Kommission ist zu Recht der Auffassung,S. 66). daß das in denArtikeln 34 und 35 der Dritten Richtlinien(2) Wichtig ist für diesen Sachverhalt das Urteil in der

vorgesehene Verfahren der vorherigen Mitteilung undRechtssache Kommission/Bundesrepublik Deutschland
Unterrichtung nicht als unabdingbare Voraussetzungvom 4.12.1986, in dem ausdrücklich darauf hingewiesen
für die Gültigkeit der Verträge betrachtet werden darf,wird, „daß der Beruf des Versicherungsvermittlers keiner

gemeinschaftsrechtlichen Regelung unterliegt, die dem doch dürfte die Behauptung, dieses Verfahren könne
Gerichtshof die Feststellung erlauben würde, daß ein keine Maßnahme zum Schutze der Verbraucher darstel-
solcher Vermittler seine Tätigkeit im Interesse der einen len, nicht gerade angemessen sein.
oder der anderen Partei des Versicherungsvertrags ausübt.
Im übrigen ändert der Umstand, daß der Versicherungs- 4.4.8.1. Im Gegenteil: der wesentliche Grund dafür,
vertrag mit Hilfe eines nicht von dem ausländischen daß ein Mitgliedstaat die Ausübung der Versiche-
Versicherungsunternehmen beauftragten Vermittlers zu- rungstätigkeit im Rahmen der Niederlassungsfreiheitstande gekommen ist, nichts am Charakter dieses Vertrags oder des freien Dienstleistungsverkehrs verhindert, kannals einer Dienstleistung, die das genannte Unternehmen

ja gerade die Notwendigkeit des Verbraucherschutzesdem Versicherungsnehmer erbringt.“ (S. 5799, Randnum-
sein; dies ist z. B. der Fall, wenn die Aufsichtsbehördemer 16).
ein Unternehmen daran hindert, Risiken zu versichern,(3) Urteil in der Rechtssache Shearson Lehmann Hutton/TUB

mbH, Rs.C-89/91 vom 19.1.1993, Schlußanträge des Gene-
ralanwalts, S.I-170 Randnummern 42 und 45.

(4) Siehe in diesem Zusammenhang Art.6 der Richtlinie (5) ABl. C 204 vom 15.7.1996, S. 66. Bei den Versicherungen
ist kein Grund für eine Unterscheidung zu erkennen,zum freien Dienstleistungsverkehr in der Kfz-Versicherung

(Richtlinie 90/618/EWGvom8.11.1990)mit einemVerweis sofern aus der Werbebotschaft klar hervorgeht, daß der
Versicherer die Absicht hat, Risiken im Aufnahmestaat zuauf Artikel 12 Absatz 4 der Richtlinie 88/357/EWG sowie

Artikel 2 Absatz 4 des Vorschlags für eine Vierte Richtlinie versichern, und zwar unabhängig von jeglichem Ortswech-
sel.im Bereich der Kfz-Versicherung (15.10.1997).
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die in seinem Herkunftsstaat üblicherweise nicht auftre- 5. Schlußbemerkungen
ten und für deren Deckung es ihm folglich an den

5.1. Der Ausschuß hält es für angebracht, daß diefachlichen und/oder finanziellen Ressourcen fehlt, so
Kommission, wie sie es bereits für den Sektor derdaß im Falle entsprechender Vertragsabschlüsse mit
Kreditinstitute getan hat, eine Auslegungsmitteilung zueiner Gefährdung der Zahlungsfähigkeit zu rechnen
der Frage des Allgemeininteresses in Verbindung mitwäre(1).Diese Hinderung, gegen die übrigens gerichtlich
Niederlassungsfreiheit und freiem Dienstleistungsver-vorgegangen werden kann, ist immer an die Verabsäu-
kehr im Versicherungswesen veröffentlicht.mung der Mitteilung an den Niederlassungs- oder

Dienstleistungsstaat gebunden.
5.2. Erbetrachtetdas jetzt zuröffentlichenDiskussion
vorliegende Dokument als wertvolle Arbeitsgrundlage,

4.4.8.2. Daherdürfteesnotwendig seinzupräzisieren, sofern die Bemerkungen des Ausschusses darin berück-
daß die Ausübung der Versicherungstätigkeit im Rah- sichtigt werden; der Ausschuß behält es sich vor, zu der
men derNiederlassungsfreiheit oder des freienDienstlei- endgültigen Fassung des Kommissionsdokuments eine
stungsverkehrs ohne die Erfüllung der Voraussetzungen Stellungnahme abzugeben, und betont, daß die von der
im Zusammenhang mit der Mitteilung des Her- Kommission bereits geleistete Arbeit für die Vereinfa-
kunftsstaates sowie anderer damit verbundener Bedin- chungsinitiativen, die mittels des SLIM-Programms er-
gungen ein Grund sein kann, die in den Artikeln 40 der griffen werden sollen, von größtem Nutzen ist.
Richtlinien 92/49/EWG und 92/96/EWG vorgesehenen

5.3. Die Tatsache, daß die Leitlinien für den einheitli-Verfahren, auch Eilverfahren, in Gang zu setzen.
chen Versicherungsmarkt, auf dem die Geltendmachung
des Allgemeininteresses eine europäische Dimension
erhaltenmuß, im Wege derAuslegung festgelegtwerden,4.5. Mit der Analyse aller übrigen Aspekte, die er für
darf keinen Verlust an Rechtssicherheit in den Vertrags-richtig hält, ist der Ausschuß voll und ganz einverstan-
verhältnissen des Versicherungsbereichs und insbeson-den; seines Erachtens sollte der vorliegende Entwurf
dere im Bereich des Verbraucherschutzes nach sichdie Grundlage für die unerläßliche Erarbeitung einer
ziehen, weshalb den Aufsichtsbehörden die zur Gewähr-Auslegungsmitteilung in diesem Bereich bilden.
leistung strikter Maßstäbe bei der Ausübung der Versi-
cherungstätigkeit notwendigen Instrumente an die Hand

4.5.1. Der Ausschuß hält es jedoch für seine Pflicht, gegeben werden müssen.
darauf hinzuweisen, daß die Kommission andere, für die
Verwirklichung des einheitlichen Versicherungsmarktes 5.4. Viele der Probleme, die sich auf dem Versiche-
ebenfalls wesentliche Aspekte in dieser Mitteilung nicht rungsmarkt stellen, können nicht einfach im Wege einer
behandelt hat: namentlich die Harmonisierung der Auslegungsmitteilung gelöst werden, sondern erfordern
grundlegenden Aspekte des Versicherungsvertrags und — sogar auf internationaler Ebene — Rechtsakte, auf
der direkten und indirekten Besteuerung; eine entspre- deren Notwendigkeit der Ausschuß die Kommission
chende Feststellung hatte er bereits in seiner Stellungnah- bereits in seiner Initiativstellungnahme zum Thema„Die
me, zu der dieser Text eine Ergänzung darstellt, getrof- Verbraucher auf dem Versicherungsmarkt“(2) aufmerk-
fen. samgemachthatteunddie er jetztnochmals hervorheben

möchte.

(1) Siehe Urteil Svensson, bereits erwähnt. (2) ABl. C 95 vom 30.3.1998, Ziffer 2.3.1.2.1.

Brüssel, den 9. September 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Tom JENKINS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine Richtlinie
des Europäischen Parlaments und des Rates zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im

Handelsverkehr“

(98/C 407/09)

Der Rat beschloß am 15. Mai 1998, den Wirtschafts- und Sozialausschuß gemäß Artikel 100 a
des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.

Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Industrie, Handel, Handwerk
und Dienstleistungen nahm ihre Stellungnahme am 8. Juli 1998 an. Berichterstatter war Herr
Malosse.

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 357. Plenartagung am 9. und 10. September 1998
(Sitzung vom 10. September) einstimmig folgende Stellungnahme.

1. Schlußfolgerungen und Empfehlungen fristen und -bedingungen spezifiziert werden) und es den
KMUzuerleichtern,RechtsansprücheaufVerzugszinsen
an Dritte abzutreten;1.1. In Erwägung nachstehender Gründe:

1.2.4. schlägt vor, eine Klausel zur Änderung der1.1.1. DienegativenAuswirkungenvonZahlungsver-
Richtlinie in drei Jahren aufzunehmen und die Möglich-zug und überlangen Zahlungsfristen schaden insbeson-
keit vorzusehen, für Verträge eine Höchstzahlungsfristdere den KMU und verschlechtern die Beschäftigungs-
vorzuschreiben, wenn bis dahin keine spürbaren Ergeb-lage.
nisse erzielt werden;

1.1.2. Die Empfehlung des Rates vom12. Mai 1995(1)
1.2.5. unterstreicht die Bedeutung leicht zugänglicherblieb ohne Folgen.
und schnell durchführbarer Beschwerdeverfahren und

1.1.3. Es bestehen strukturelle Ursachen, insbesonde- fordert die Kommission auf, ihre Vorschläge in diesem
re eine „Kultur des Zahlungsverzugs“ in einigen Mit- Sinne zu ergänzen;
gliedstaaten, sowie ein absichtliches Vorgehen einiger
Behörden und Unternehmen. 1.2.6. schlägt die Einsetzung eines beratenden Aus-

schusses vor, der den betroffenen Parteien offenstünde
1.1.4. Dadurch wird das Funktionieren des Binnen- und mit Unterstützung des WSA arbeiten könnte.
marktes gestört —

2. Darstellung des Kommissionsvorschlags1.2. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß —

1.2.1. billigt denGrundsatz einer europäischenRicht- 2.1. Einleitunglinie über den Zahlungsverzug;
2.1.1. Die Kommission begründet ihr legislatives1.2.2. unterstützt vorbehaltlos den Entwurf für das Tätigwerden zur Bekämpfung von Zahlungsverzug da-öffentliche Auftragswesen; diese Vorschläge würden mit, daß dieser einen wesentlichen Faktor der Existenz-sinnvoll ergänzt durch eine obligatorische Information gefährdung von Unternehmen, besonders KMU, darstel-in den im Amtsblatt veröffentlichten Ausschreibungen le. Sie hebt zu Recht die negativen Auswirkungen vonund Bestimmungen zugunsten von Unterauftragneh- Zahlungsverzögerungen auf die Beschäftigung hervor.mern sowie zugunsten „voller Entschädigung“ für Gläu-

biger. Über kurz oder lang sollte die Höchstfrist von 2.1.2. Angesichts der sich ständig verlängernden
60 Tagen pro Vertrag auf zunächst 45 Tage sowie tatsächlichen Zahlungsfristen und der Nichteinhaltung
anschließend auf 30 Tage reduziert werden, wobei diese der vertraglichen Zahlungsverpflichtungen durch die
Maßnahmen auch für die europäischen Institutionen Schuldnerhält dieKommissiondie vondenMitgliedstaa-
gelten müssen; ten zur Lösung dieses Problems ergriffenen Maßnahmen

für unzureichend, obwohl der Rat am 12. Mai 1995 eine1.2.3. fordert eine Verstärkung der Vorschläge hin-
diesbezügliche Empfehlung verabschiedet hat.sichtlich der Vertragsbeziehungen zwischen Unterneh-

men, um wirklich die strukturellen Ursachen von Zah- 2.1.3. Daher hat die Kommission beschlossen, einelungsverzug und überlangen Zahlungsfristen in Angriff Richtlinie vorzuschlagen, die auf Zahlungsverzug imzu nehmen. In der Richtlinie sollten die vom Zahlungs- Handelsverkehr zwischen Privatunternehmen und beimverzug am stärksten betroffenen Mitgliedstaaten daher Beschaffungswesen von Behörden Anwendung findet.aufgefordert werden, spezifische Vorschriften für Ver-
träge zu erlassen, ihre Rechtsvorschriften gegen überlan-

2.2. Auswirkungen auf den Binnenmarkt und das Sub-ge Zahlungsfristen zu verschärfen, eine transparente
sidiaritätsprinzipGestaltung derVerträge zu empfehlen (indem Zahlungs-

2.2.1. Zahlungsverzug unddie Vielfalt der einschlägi-
gen Vorschriften (Rechtsanspruch auf Verzugszinsen,(1) ABl. L 127 vom 10.6.1995, S. 19.
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Beitreibungsverfahren, Kostenerstattung für das Eintrei- anzuhalten, ihre Zahlungspraktiken zu verbessern, be-
sonders auch in den Fällen, in denen diese durch ihrben von Forderungen) können den freien Waren- und

Dienstleistungsverkehr im Binnenmarkt behindern und Auftragsvolumen einen beträchtlichen Einfluß auf die
Wirtschaft haben.Wettbewerbsverzerrungen verursachen.

2.2.2. In dem in den Schlußfolgerungen des Europäi-
2.5. Jüngste Initiativenschen Rates von Dublin angekündigten Aktionsplan für

den Binnenmarkt wurde die Reduzierung der Zahlungs-
2.5.1. Im Anschluß an die Empfehlung vom 12. Maiverzögerungen als wesentliche Priorität festgelegt, um
1995zudenZahlungsfristen imHandelsverkehr— inderzu gewährleisten, daß alle Vorteile des Binnenmarktes
den Mitgliedstaaten eine Verbesserung der Transparenzvor Eintritt in die dritte Stufe der WWU genutzt
der Zahlungsfristen vorgeschlagen wurde — wurde inwerden können, und hierzu ein Richtlinienentwurf
einer Mitteilung vom 9. Juli 1997(1) festgestellt, daßvorgeschlagen.
einige Staaten Maßnahmen zur Verbesserung der Lage
der Unternehmen in diesem Bereich getroffen hätten,2.2.3. Die unzureichenden MaßnahmenderMitglied-
sichdie tatsächlichenZahlungsfristen jedochgleichzeitigstaaten angesichts der anhaltenden schädlichen Auswir-
verlängert hätten (15 Tage durchschnittlicher Zahlungs-kungen von Zahlungsverzögerungen rechtfertigen nach
verzug 1996).dem Subsidiaritätsprinzip (Artikel 3 b) ein gemeinschaft-

liches Tätigwerden in Form einer Richtlinie, um das Ziel
2.5.2. Daher unterbreitet die Kommission einender Bekämpfung des Zahlungsverzugs im Binnenmarkt
Richtlinienvorschlag; in diesem Sinne wurde sie vomeffizienter zu erreichen.
Europäischen Parlament schon 1996 und vom Wirt-
schafts- und Sozialausschuß 1997(2) bestärkt; letzterer2.2.4. Ziel der vorgeschlagenen Richtlinie ist nicht
befürwortet für den öffentlichen Sektor die Einführungdie völlige Harmonisierung der einzelstaatlichen Vor-
von Höchstzahlungsfristen und Verzugszinsen.schriften, sondern die Einhaltung von Minimalanforde-

rungen sowie die gegenseitige Anerkennung bestimmter
2.5.3. Einige Mitgliedstaaten haben Gesetze zurVorschriften; sie genügt somit dem Verhältnismäßig-
Bekämpfung von Zahlungsverzug und überlangen Zah-keitsgrundsatz, der der Anwendung des Subsidiaritäts-
lungsfristen erlassen. In diesem Zusammenhang sindprinzips zugrunde liegt (Artikel 3 b Absatz 3).
insbesondere Frankreich (Festlegung einer Höchstfrist
bei verderblichen Waren), Italien (Höchstfrist in Ver-

2.3. Die Auswirkungen des Zahlungsverzugs auf KMU trägenmitZulieferern) undSpanien (demKäuferwerden
für Ziele über 60 und 120 Tage Erfüllungsgarantien

2.3.1. Die KMU werden aufgrund ihrer anfälligen auferlegt) zu nennen. Erst vor kurzem hat die britische
Finanzlage undder durch denZahlungsverzug eintreten- Regierung die Verabschiedung eines Gesetzes veranlaßt,
denSchwächung ihrerWettbewerbsfähigkeitdurchZah- das interessante Neuerungen einführt, indem es insbe-
lungsversäumnis am stärksten in Mitleidenschaft gezo- sondere die Möglichkeit eröffnet, eine unnormal lange
gen (wirtschaftliche Abhängigkeit von einer begrenzten Frist per Gerichtsentscheid als Zahlungsverzug werten
Zahl von Zulieferern und schwache Position gegenüber zu lassen, und es den KMU als Gläubiger gestattet, ihre
den von ihnen belieferten Großunternehmen). Diese Rechtsansprüche auf Verzugszinsen an Dritte abzutre-
Lage bringt für die KMU erhebliche finanzielle Kosten ten.
zur Aufrechterhaltung ihrer Liquidität (kurzfristige
Bankkredite oder Überziehungskredite zu hohen

2.6. Konsultation interessierter KreiseZinssätzen), aber auch hohenVerwaltungsaufwand zum
Eintreiben ihrer Forderungen mit sich.

2.6.1. InfolgedervonderKommission imZusammen-
2.3.2. Die KMU werden die wichtigsten Nutznießer hangmit der Mitteilung vom9. Juli 1997 durchgeführten
einer effizienten Gemeinschaftsregelung des Zahlungs- schriftlichen Konsultation und der öffentlichen Anhö-
verzugs sein. Das Beispiel der skandinavischen Länder, rung wurde das Konzept einer gemeinschaftsweiten
wo ein hoher gesetzlicher Zinssatz vorgesehen ist, zeigt Gesetzgebung zum Zahlungsverzug von den meisten
gerade, welchen Nutzen die KMU aus einer solchen nationalen und europäischen Berufsverbänden — die
gesetzlichen Regelung ziehen können. Die KMU haben Unternehmen,Anwälte undInkassounternehmenvertre-
ja in der Regel wesentlich höhere Forderungen als ten — positiv aufgenommen.
Verbindlichkeiten gegenüber Großunternehmen.

2.3.3. Um den Binnenmarkt uneingeschränkt nutzen 3. Allgemeine Bemerkungen des Ausschusses
zu können, müssen für die KMU vereinfachte und
beschleunigte Verfahren für das Eintreiben von Forde- 3.1. Der Ausschuß begrüßt diese Initiative der Kom-
rungen bereitgestellt werden. mission zur Bekämpfung überlanger Zahlungsfristen

und Zahlungsverzögerungen grundsätzlich.
2.4. Öffentlicher Sektor

3.2. Frühere Stellungnahme des Ausschusses: Die
2.4.1. In einigen Mitgliedstaaten kommen Zahlungs- schon in der Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozial-
verzögerungen durchden öffentlichen Sektor (Behörden,
Gebietskörperschaften, öffentliche Einrichtungen) häu-
fig vor. Ein solches Gebaren ist unannehmbar seitens (1) ABl. C 216 vom 17.7.1997.

(2) ABl. C 287 vom 22.9.1997.des Staates, der die Pflicht hat, alle Wirtschaftssubjekte
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ausschusses zu dem „Arbeitsdokument der Kommission es von entscheidender Bedeutung, seine Ursachen genau
zukennen.Dabei ist zuunterscheiden zwischenkonjunk-über Zahlungsfristen im Handelsverkehr“(1) zum Aus-

druck gebrachte Haltung läßt sich in drei Punkten turellen und strukturellen Ursachen. Die Konjunktur-
abschwächung ist ein Risikofaktor, wie die neuestenzusammenfassen:
globalen Entwicklungen der Zahlungsfristen belegen,
die parallel zur Wirtschaftsentwicklung verlaufen (19963.2.1. Unterstützung der Empfehlungen an die Mit-
Verschlechterung, 1997 Verbesserung). In schwierigengliedstaaten unter dem Vorbehalt der Vertragsfreiheit,
Zeiten versuchen die Unternehmen nämlich, „Zeit zuu.a. im Hinblick auf dieTransparenz undEinhaltung der
gewinnen“. In schweren Zeiten verteuern sich darüberZahlungsbedingungen,Verbindlichkeit der vereinbarten
hinaus oft die Kreditkosten, was einige Wirtschaftssub-Fristen auch ohne Mahnung, sofortige Berechnung von
jekte veranlassen kann, Bankkredite durch Zahlungs-Verzugszinsen ab Fälligkeit, freie Festlegung der Höhe
verzögerungen zu ersetzen. Festzustellen ist jedoch auch,der Verzugszinsen entsprechend den handelsüblichen
daß es zwei noch besorgniserregendere strukturelleZinssätzen, Gültigkeit von Schadenersatzklauseln, An-
Ursachen für die Verlängerung der Zahlungsfristen gibt:trag auf ein Schiedsverfahren, Anwendung beschleunig-
einerseits das absichtlicheVerhalten einigerWirtschafts-ter Mahnverfahren;
subjekte, das um so weniger entschuldbar ist, wenn
es von Behörden, Großindustriebetrieben oder dem3.2.2. Sorge angesichts der Schwierigkeiten, in einem
Großhandel ausgeht; und andererseits eine „Kultur desMitgliedstaat die Vollstreckung eines in einem anderen
Zahlungsverzugs“, die sich in den letzten Jahren leiderMitgliedstaat erwirkten Vollstreckungstitels zu erlan-
in einigen Mitgliedstaaten breitgemacht hat und schongen;
fast als Wirtschaftsverhalten zu betrachten ist.

3.2.3. Forderung einer zwingenden Regelung des
Zahlungsverzugs bei öffentlichen Aufträgen in Form

3.6. Die Zahlungsfristen sind nicht allein als eineeiner europäischen Richtlinie.
Frage der Liquidität, sondern auch als Risiko aufzufas-
sen. Ein derartiger „Kredit“ zwischen Unternehmen

3.3. Im Hinblick auf das öffentliche Auftragswesen ist als solcher nicht so negativ zu bewerten wie die
wurde diese Haltung in der vom Ausschuß am 29. Mai mangelnde Beherrschung des Risikos, das damit allzu
1997 verabschiedeten Stellungnahme zu dem Grünbuch oft einhergeht. Indem sie sich auf die Bekämpfung des
„Das öffentliche Auftragswesen in der Europäischen Zahlungsverzugs konzentriert, räumt die Kommission
Union. Überlegungen für die Zukunft“ (2) bestätigt. diesem daher auch zu Recht eine Sonderbehandlung ein,

da er für die Wirtschaft ein viel besorgniserregenderes
3.3.1. In der genannten Stellungnahme hat sich der Zeichen einer Fehlentwicklung darstellt als vertraglich
Ausschuß eindeutig für höchstzulässige Zahlungsfristen festgelegte Fristen. Das Vorhandensein überlanger, ver-
und Verzugszinsen bei Zahlungsverzögerungen durch traglich festgelegter Fristen stellt jedoch für die Wirt-
Behörden ausgesprochen. Die Kommission nimmt in schaft auch eine Gefahr dar, insbesondere, wenn sich
ihrem Vorschlag unter dem vierten Erwägungsgrund Behörden zu ihrem Vorteil einen Gratiskredit bei Unter-
Bezug auf diese Stellungnahme des Ausschusses zum nehmen verschaffen und Haushaltsanpassungen, die
öffentlichen Auftragswesen. ihnen durch die WWU abverlangt werden, dadurch

auf den Privatsektor verlagern. Überlange, vertraglich
festgelegte Zahlungsfristen sind auch ein Zeichen für3.4. Im Hinblick auf Transaktionen zwischen Unter-
eine nachlässige Einstellung und oft das Ergebnis desnehmen war die Kommission mit ihrer am 12. Mai
Mißbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung, deren1995 verabschiedeten Empfehlung(3) den Anliegen des
OpferdieKMUsind.Deshalbsollte durch eine ÄnderungAusschusses nachgekommen. Aus den jüngsten Statisti-
des Titels dieses Richtlinienvorschlags klargestellt wer-ken geht jedoch hervor, daß sich die Lage hinsichtlich
den, daß neben der Bekämpfung von Zahlungsverzugder Zahlungsfristen seit 1996 nicht verbessert, sondern
auch die Verkürzung der Zahlungsfristen angestrebtverschlechterthat.DenvonderKommissionausgewerte-
wird.ten Umfragen zufolge haben sich die tatsächlichen

Zahlungsfristen seit 1996 verlängert. Diese Tendenz ist
sicherlich real, denn sie wird in zahlreichen Umfragen

3.7. Angesichts dessen muß der Ausschuß seine Sorgebei Unternehmensleitern bestätigt; es stellt sich jedoch
über diese Lage zum Ausdruck bringen, da diese Prakti-die Frage, wie vollständig die letzte von der Kommission
ken für die oft mit Liquiditätsproblemen kämpfendenzitierte Studie(4) ist. Auch ist zu bemerken, daß in
KMU und die von ihnen abhängigen Arbeitsplätzedieser Studie nicht die wirklichen Ursachen dieser
schädliche Auswirkungen haben. Der Ausschuß istVerschlechterung untersucht werden.
bestürzt über die nachlässige und verantwortungslose
Haltung der Behörden, die überlange Zahlungsfristen3.5. Wesentliche Ursachen von Zahlungsfristen und für sich in Anspruch nehmen und ihre Zulieferer mitZahlungsverzug: Vor der Behandlung eines Problems ist erheblicher Verzögerung bezahlen. Somit stehen diese
Behörden, die mit gutem Beispiel vorangehen sollten, an
der Wurzel eines Mißstandes, den sie ja gerade auf dem(1) ABl. C 249 vom 13.9.1993, S. 21. Gesetzeswege beheben wollen. Sehr zutreffend hat der(2) ABl. C 287 vom 22.9.1997, S. 92.
Ausschuß daher schon früher hervorgehoben, wenn(3) Empfehlung in ABl. L 127 vom 10.6.1995 und Mitteilung
gesetzgeberische Maßnahmen erforderlich seien, soin ABl. C 144 vom 10.6.1995.
müßten die Verwaltungen selbst damit beginnen, ver-(4) „European payments habits survey 1996“ intrum justicia,

April 1997. bindliche Regelungen anzuwenden.
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3.8. Der Richtlinienvorschlag greift nicht alle in der verschärfen, die die Durchschaubarkeit der Transaktio-
nen (in Verträgen, allgemeinen GeschäftsbedingungenStellungnahme des Ausschusses von 1993(1) und der

Empfehlung vom 12. Mai 1995 enthaltenen Leitlinien usw.) anstreben, und Angaben über Zahlungsfristen und
etwaige Verzugszinsen verbindlich vorzuschreiben.auf, was das Ziel einer verbesserten Transparenz der

Preisstrukturen in Handelsverträgen anbelangt. Der
nun vorliegende Vorschlag respektiert das Prinzip der 3.10.4. Im Sinne des gesunden Wettbewerbs sollten
Vertragsfreiheit, da für die Geschäftsbeziehungen zwi- die Mitgliedstaaten aufgefordert werden, wettbewerbs-
schen Unternehmen eine Bezugsfrist festgelegt wird, rechtliche Vorschriften zu erlassen, um unlautere
über die hinaus Verzugszinsen anfallen, wobei diese Geschäftspraktiken zu bekämpfen und mißbräuchliche
Bestimmung jedoch nur gilt, sofern vertraglich nichts Klauseln über überlange Zahlungsfristen zu verbieten,
anderes festgelegt ist. wenn diese ohne legitimen Grund über den durchschnitt-

lichen Umschlagszyklus (60 Tage) hinausgehen. Der
europäische Gesetzgeber könnte sich an dem unlängst3.9. Das Beispiel der skandinavischen Länder zeigt,
in Großbritannien verabschiedeten Gesetz orientieren,daß durch eine solche Maßnahme mittelfristig eine
das dieGerichte dazu auffordert, unnormal lange Fristenallgemeine Reduzierung der Zahlungsfristen und -ver-
(die die angemessene, in der Regel mit 30 Tagenzögerungen erzielt wird, insbesondere für KMU. Es stellt
veranschlagte Zeitspanne übersteigen) als Zahlungs-sich jedoch die Frage, welche etwaigen kurzfristigen
verzögerungen zu bewerten, die zur Berechnung vonnegativen Auswirkungen auftreten können, so z. B.
Verzugszinsen berechtigen.Druck seitens der Großunternehmen, um längere Zah-

lungsfristen vertraglich festzuschreiben; Liquiditäts-
probleme des Einzelhandels usw. Darüber hinaus stellt 3.11. Sonstige zu berücksichtigendeFragen: In diesem
sich die Frage, ob Bestimmungen, die keine direkten Stadium stellt der Ausschuß fest, daß in dem Kommis-
Auswirkungen auf die Vertragsbeziehungen haben (die sionsvorschlag einige Aspekte des Problems nicht abge-
in bestimmten Ländern zur Verbreitung überlanger deckt sind:
Zahlungsfristen geführt haben), wirklich effizient sind.

3.11.1. die Frage der schwierigen Vollstreckung eines
in einem anderen Mitgliedstaat erwirkten Vollstrek-3.10. Vorschlag zur Verstärkung des Kommissions-
kungstitels, trotz der Bestimmungen des bis heute nichtvorschlags: Die Bekämpfung des Zahlungsverzugs er-
ratifizierten Brüsseler Abkommens von 1968. Durchfolgt im Interesse des ordre public, da die europäische
ihren Vorschlag für ein beschleunigtes und ein verein-Wirtschaft Schaden erleidet und marktbeherrschende
fachtes Verfahren für Forderungen in geringer HöheStellungen mißbraucht werden. Daher muß das Ziel
beantwortet die Kommission diese Frage teilweise,dieses Richtlinienvorschlags auf die eine oder andere
wodurch jedoch nicht das Problem gelöst wird, daßWeise schon darin bestehen, die Zahlungsfristen zu
es für ein KMU schwer ist, Forderungen über einverkürzen, auch für vertragliche Beziehungen. Es müßte
ausländisches Gericht einzutreiben;möglich sein, die Effizienz des Richtlinienvorschlags der

Kommission im Sinne einer effizienteren Bekämpfung
3.11.2. die Regelung der Eintreibung von Forderun-der strukturellen Ursachen überlanger Zahlungsfristen
gen als Wirtschaftstätigkeit in Europa (freier Dienstlei-zu verbessern, ohne Abstriche am Grundsatz der Ver-
stungsverkehr, Verhaltenskodex, Zulassungen, Nieder-tragsfreiheit zu machen.
lassungsrecht usw.). Man könnte sich hier an der
einschlägigen britischen Gesetzgebung orientieren undUm dies zu erreichen, schlägt der Ausschuß vor, den
den Mitgliedstaaten empfehlen, in ihren Rechtsvor-Kommissionsvorschlag durch folgende Bestimmungen
schriften die Möglichkeit zu schaffen, Rechtsansprüchezu ergänzen:
auf Verzugszinsen an Dritte abzutreten. Mit dieser
Maßnahme könnten insbesondere die KMU dazu ermu-3.10.1. Im Sinne der Subsidiarität werden die am
tigt werden, mit geringerem Kostenaufwand Inkassoun-stärksten von dem Problem betroffenen Mitgliedstaaten
ternehmen einzuschalten und durch die „Dezentralisie-aufgefordert, Vorschriften zu erlassen, die auf Verträge
rung desKonflikts“ das Risiko von Vergeltungsmaßnah-in Wirtschaftszweigen anwendbar sind, in denen das
men von Seiten der Großunternehmen oder der öffentli-ordentliche Funktionieren des Marktes durch überlange
chen Auftraggeber zu verringern;Zahlungsfristen spürbar beeinträchtigt ist (Vertrieb ver-

derblicher Nahrungsmittel, Vergabe von Aufträgen an
3.11.3. die Beziehungen zu den Verbrauchern fallenUnterauftragnehmer usw.).
nicht in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie. Der
Ausschuß räumt ein, daß dies ein anderes Problem ist;3.10.2. Im Sinne der Effizienz sollte, wenn sich nach
diese Beziehungen können jedoch aus verschiedenendreijähriger Anwendung der Richtlinie bei alljährlicher
Blickwinkeln angegangen werden: VerbraucherschutzNeubewertung keine signifikante Verkürzung der Zah-
bei Konkurs eines Unternehmens, soziale Folgen derlungsfristen einstellt, die Richtlinie die Möglichkeit
Überschuldung, Schutz der Unternehmen vor Zahlungs-vorsehen, für Vertragsbeziehungen eine zwingende
unfähigkeit oder Verhaltensweisen des VerbrauchersHöchstfrist einzuführen, die schrittweise angewandt
(verzögerte Erstattungen von Sozial- oder sonstigenwürde.
Versicherungsträgern). Der Ausschuß fordert die Kom-
mission auf, eine Untersuchung dieser Fragen in Erwä-3.10.3. ImSinnederTransparenz solltendieMitglied-
gung zu ziehen, um herauszufinden, ob es zweckmäßigstaaten aufgefordert werden, alle Bestimmungen zu
ist, bestimmte Aspekte der Beziehungen zu den Verbrau-
chern in dieRichtlinie aufzunehmenoder getrennt davon
einschlägige Vorschläge zu erarbeiten;(1) ABl. C 249 vom 13.9.1993, S. 21.
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3.11.4. die AnwendungderRichtlinie auf die europäi- werden, wie die Eigentumsvorbehaltsklausel angewandt
werden soll, damit im Falle einer Vertragskette für eineschen Institutionen, die zwar aus legitimen institutionel-

len Gründen ausgeschlossen wird, jedoch politisch sinn- klare Rechtslage gesorgt ist. Artikel 4 Absatz 2, der den
Eigentumsvorbehalt auf Forderungen begrenzt, die involl wäre.
einer einzigen Rate bezahlt werden, sollte gestrichen
werden. Auch wenn Teilzahlung vereinbart ist, muß der

4. Besondere Bemerkungen Eigentumsvorbehalt solange gelten, bis die Forderung
vollständigbeglichen ist.Deshalbmußdie imAnhangder
Richtlinie formulierte Klausel für einen einfachen Eigen-4.1. Artikel 1
tumsvorbehalt lauten: „Die Ware bleibt bis zur vollstän-
digen Zahlung im Eigentum des Verkäufers“.

Der Geltungsbereich des Richtlinienvorschlags erfaßt
Zahlungsverzögerungen im Geschäftsverkehr sowohl in
der Wirtschaft als auch im öffentlichen Sektor. Der 4.5. Artikel 5 und 6
Ausschuß billigt diese Ausrichtung insofern, als dadurch
absichtlich allen öffentlichen Einrichtungen Zwänge

Die Kommission schlägt die Verbesserung bestimmterauferlegt werden sollen, einschließlich Märkten, die
Gerichtsverfahren vor. Ihre Vorschläge zum beschleu-nicht so groß sind, daß sie unter die europäischen
nigten Beitreibungsverfahren für unbestrittene Geldfor-Richtlinien für das öffentliche Auftragswesen fallen.
derungen und zum vereinfachten Verfahren für geringe
Geldforderungen werden für die KMU von großem
Nutzen sein, denn sie stellen den Unternehmen schnelle4.2. Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a
und kostengünstige Verfahren zur Verfügung. Um noch
weiter zu gehen und ohne eine Harmonisierung derDie Festlegung einer Fälligkeitsfrist, von der an Verzugs-
Vollstreckungsverfahren abzuwarten, fordert der Aus-zinsen anfallen, „sofern (...) nichts anderes bestimmt
schuß die Kommission auf, den Grundsatz vorzuschla-ist“, schafft für die Unternehmen einen Bezugsrahmen,
gen, daß im beschleunigten Verfahren ergangene Urteileder mittelfristig einen zwingenden Publizitätseffekt ha-
in allen Mitgliedstaaten unverzüglich vollstreckbar seinben und auch die vorherige Festlegung von Zahlungs-
sollen, da der Schuldner keine Einwände dagegen erho-fristen und -bedingungen bei Geschäften fördern dürfte.
ben hat.

4.2.1. Die Frist von 21 Tagen scheint unrealistisch
4.5.1. Langfristig gesehen und ohne dieZweckmäßig-für Länder, die an längere Zahlungsfristen gewöhnt
keit der in den Artikeln 5 und 6 vorgeschlagenensind. Eine längere Frist würde jedoch in Ländern
Vorgehensweise in Zweifel ziehen zu wollen, fordert dermit einer durchschnittlichen Zahlungsfrist von etwa
Ausschuß die Kommission auf, ihre bereits in der21 Tagen nicht verstanden.
Mitteilung „Wege zu einer effizienteren Erwirkung und
Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen in der4.3. Die Festsetzung des „gesetzlichen Zinssatzes“
Europäischen Union“(1) entwickelten Überlegungenals Repo-Satz der EZB plus einer Spanne von acht
über die Erlangung der Vollstreckung von Gerichtsurtei-Prozentpunkten ist streng, aber es handelt sich auch hier
len weiterzuentwickeln. Geprüft werden könnte dernur um eine Bezugsgröße für den Fall, daß vertraglich
Grundsatz eines in allen Mitgliedstaaten einheitlichennichts anderes vorgesehen ist. Er liegt jedoch immer
Verfahrens, das den KMU die Möglichkeit bietet, dienoch unterhalb der Zinssätze für Überziehungskredite,
Justiz ihres eigenen Landes mit Forderungen gegenüberinsbesondere den gegenüber KMU praktizierten. Der
Schuldnern aus anderen Mitgliedstaaten zu befassen undAusschuß hält diesen Zinssatz für realistisch und ver-
auch dann einen Vollstreckungsbescheid zu erlangen,nünftig (er würde heute bei etwa 1 % monatlich liegen).
wenn der Schuldner dagegen Widerspruch einlegt.Im übrigen können die Parteien flexiblere Vereinbarun-

gen treffen, bzw. die Mitgliedstaaten können in ihrer
Rechtsordnung andere Modalitäten vorsehen. 4.6. Artikel 5 und 6

4.4. Artikel 4 Da die Einführung zwingender Maßnahmen zur Verhin-
derungvonZahlungsverzögerungenzwischenUnterneh-

Die gemeinschaftsweite Festlegung eines Eigentumsvor- men nicht immer ausreichend ist und der Rechtsweg oft
behalts wird sich positiv auf die Vertragsbeziehungen gemieden wird, wäre es von Interesse gewesen, in der
auswirken, da Zahlungsverzögerungen seltener werden, Kommissionsmitteilung Lösungen zu entwickeln, die
wennderEigentumsübergangvonderZahlung abhängig vertragliche Vereinbarungen fördern, wie z. B. Schlich-
gemacht wird. Eine Eigentumsvorbehaltsklausel gibt es tung oder außergerichtliche Beilegung, da diese in der
zwar in allen Mitgliedstaaten, sie wird jedoch unter- Geschäftswelt viele Vorteile aufweisen (Schnelligkeit,
schiedlich angewandt. Der Eigentumsvorbehalt sollte Vertraulichkeit, geringe Kosten, übersichtliches Verfah-
nur geltend gemacht werden können, wenn er zwischen ren, unbürokratische Lösung, Konsens). Eine solche
denVertragsparteien vereinbartwurde oder auf einfache LösungwäredemvomAusschuß in seinerStellungnahme
Erklärung des Verkäufers hin, wenn der Käufer nicht vom 30. Juni 1993 zum Ausdruck gebrachten Wunsch
widerspricht. Abgesehen davon sollte er im Konkursfall nachgekommen,dieNutzungvonSchlichtungsverfahren
geltendgemachtwerdenkönnen.Die ineinigenMitglied- zu fördern.
staaten geltende Registrierungspflicht könnte als Hin-
dernis betrachtet werden, vor allem im grenznahen
Raum. In der Richtlinie müßte außerdem präzisiert (1) KOM(97) 609 endg. in ABl. C 33 vom 31.1.1998, S. 3.
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4.7. Artikel 7 und 8 usw.), auch für dieandenProjektenbeteiligtenUnterauf-
tragnehmer gelten.

Die Kommission schlägt zwingende Maßnahmen zur
Einhaltung von Zahlungsfristen bei öffentlichen Auf- 4.8. In der Richtlinie sollte auch festgelegt werden,

daß die 60-Tage-Frist bei öffentlichen Aufträgen sowohlträgen vor. Derzeit sind die in den Richtlinien über das
öffentliche Auftragswesen vorgesehenen Verpflichtun- das (in einigen Ländern vorgesehene) Verfahren der

Ausstellung einer Auszahlungsanweisung als auch dasgen so allgemein gehalten, daß sich die Mitgliedstaaten
diesem Grundsatz der Transparenz entziehen können. Zahlungsverfahren umfaßt. In allen Fällen sollte die

Höchstfrist von 60 Kalendertagen nach Rechnungsein-Die Verpflichtung, in Verträgen über öffentliche Auf-
träge die Zahlungsfristen, Fälligkeitstermine und eine gang verbindlich sein.
verbindliche Höchstfrist von 60 Tagen ab Rechnungsda-
tum festzulegen — unbeschadet kürzerer Fristen, die 4.9. Mit Nachdruck weist der Ausschuß darauf hin,
von den Vertragspartnern vereinbart werden können daß öffentliche Auftraggeber den gleichen Vorschriften
—, kommt dem vom Ausschuß in seiner Stellungnahme und Verpflichtungen unterliegen müssen wie Privatun-
vom 7. Mai 1997 zum Grünbuch „Das öffentliche ternehmen. Es ist nicht hinnehmbar, daß Behörden, die
Auftragswesen in der Europäischen Union: Überlegun- von Organisationsmängeln oder Haushaltsproblemen
gen für die Zukunft“ zum Ausdruck gebrachten Wunsch betroffen sind, sich so verhalten, daß die Privatunterneh-
nach, die Verpflichtungen der öffentlichen Auftraggeber men unter den Folgen dieser Probleme zu leiden haben.
gegenüber den sich um einen öffentlichen Auftrag Aus diesem Grunde sollte in den Artikeln 7 und 8 der
bewerbenden Unternehmen zu verstärken und durch die Richtlinie festgelegt werden, daß der Gläubiger das
Festlegung von Höchstfristen und Verzugsstrafen zu Recht hat, ebenso wie in den Bestimmungen über
einer Verkürzung der Zahlungsfristen zu gelangen. Zahlungen zwischen Unternehmen den „vollen Ersatz

des verursachten Schadens“ zu verlangen (Artikel 3
4.7.1. Der Ausschuß hatte vorgeschlagen, eine solche Absatz 1 Buchstabe g). Was die Fristen betrifft, so sollte
Regelung in die europäischen Vorschriften über das die Richtlinie trotz der Tatsache, daß eine 60-tägige
öffentlicheAuftragswesen aufzunehmen.Die nun vorge- Frist für Verträge in den Staaten mit der schlechtesten
legte Richtlinie bietet den Vorteil, den gesamten Bereich Zahlungsmoral als realistisches Ziel zu betrachten ist,
des öffentlichenAuftragswesens abzudecken, einschließ- eine Überprüfungsklausel enthalten, damit diese Frist
lich Kleinkäufe, die nicht unter die Richtlinien über später zunächst auf 45 und schließlich auf 30 Tage
öffentliche Aufträge fallen. Der Ausschuß befürwortet verkürzt werden kann.
diesenAnsatz, würde jedochwünschen, daß die europäi-
sche Politik für das öffentliche Auftragswesen — insbe-

4.10. Artikel 9sondere im Hinblick auf die Information der Bieter und
die Ausbildung der Auftraggeber — die zwingend

Abgesehen von einem Ausschuß der Vertreter dererforderliche Verkürzung der Zahlungsfristen berück-
Mitgliedstaaten, derenObjektivität schonalleindadurchsichtigte. So könnte in den Ausschreibungen im EG-
in Frage gestellt wird, daß sie gleichzeitig Richter undAmtsblatt vorgeschrieben werden, die vertraglichen
Partei sind, plädiert der Ausschuß für die EinsetzungZahlungsfristen anzugeben. Dies wäre für die Unterneh-
einer beratenden Gruppe, die sich aus Vertretern dermenunddieGemeinschaftsbehördeneinehervorragende
betroffenen Kreise (Industrie, KMU, Handwerk, Han-Vorgehensweise, um die Praktiken der öffentlichen
del, Banken, Verbraucher, Anwälte usw.) zusammen-Auftraggeber zu kontrollieren.
setzt und bei der „Beobachtungsstelle für den Binnen-
markt“ des WSA eingerichtet werden könnte. Diese4.7.2. Bei öffentlichen Aufträgen sollten besondere

Bestimmungen für Großbauten und die großen europäi- beratende Gruppe hätte u.a. die Aufgabe, mit den
Mitgliedstaaten und der Kommission an der BewertungschenNetze gelten, umvorder Bezahlungdie ordentliche

Ausführung und Übergabe sicherzustellen. Darüber der Auswirkungen der Richtlinie mitzuwirken, beson-
ders im Hinblick darauf, daß sie nach dreijährigerhinausmüssendieAnwendungsbedingungenderRichtli-

nie, insbesondere die Schutzmaßnahmen (Verzugszinsen Anwendung ggf. verschärft werden soll.

Brüssel, den 10. September 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Tom JENKINS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine Richtlinie
des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 74/60/EWG des
Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Innenausstattung
der Kraftfahrzeuge (Teile im Insassenraum — ausgenommen Innenrückspiegel —, Anordnung
der Betätigungseinrichtungen, Dach, Schiebedach, Rückenlehne und hinterer Teil der Sit-

ze)“(1)

(98/C 407/10)

Der Rat beschloß am 15. Mai 1998, den Wirtschafts- und Sozialausschuß gemäß Artikel 100 a
des EG-Vertrags mit dem vorgenannten Vorschlag zu befassen.

Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Industrie, Handel, Handwerk
und Dienstleistungen nahm ihre Stellungnahme am 8. Juli 1998 an. Berichterstatter war Herr
Bagliano.

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 357. Plenartagung (Sitzung vom 9. September 1998)
mit 61 gegen 1 Stimme bei 2 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Einleitung 2.2. Der Vorschlag sieht folgendes vor:

— elektrisch betätigte Seitenfenster, Schiebe-/Hubdä-
1.1. DieRichtlinie 74/60/EWG desRates (2), geändert cher und Trennwände/-scheiben dürfen nur unter
durch die Richtlinie 78/632/EWG der Kommission (3), besonderen Sicherheitsbedingungen (z. B. wenn sich
enthält Vorschriften über die Innenausstattung von derZündschlüssel imZündschloßbefindet)geschlos-
Kraftfahrzeugen (internationale Fahrzeugklasse M1). sen werden können;

— wenn die Bedingungen diesen Anforderungen nicht1.2. Ziel dieser Vorschriften ist die Verringerung
genügen, ist eine automatische Reversiereinrichtungder Verletzungsgefahr für die Insassen im Falle des
vorgeschrieben, die das Fenster, Schiebe-/HubdachZusammenpralls mit der Innenausstattung des Fahr-
bzw. die Trennwand/-scheibe wieder öffnet, wennzeugs bei starkem Bremsen oder frontalem Zusam-
das Schließen auf einen Widerstand stößt;menstoß. Die technischen Vorschriften in den Anhängen

definieren die Zonen des Fahrzeugraumes, mit denen — die Schalter müssen so angelegt sein, daß das Risiko
die Insassen in so einem Fall in Berührung kommen einer unbeabsichtigten Betätigung möglichst gering
können (z. B. Kniezone, Kopfzone). In diesen Zonen ist und die Schalter an den Rücksitzen durch einen
wird eine Mindestkrümmung vorgeschrieben, um speziellen Schalter am Fahrersitz deaktiviert werden
gefährliche Kanten zu vermeiden, und es sind Vorschrif- können;
tenüberdieEnergieabsorptionenthalten,umdieAuswir-

— die Fernbedienung dieser Vorrichtungen darf nichtkungen eines eventuellen Zusammenpralls zwischen
gefährlich sein und darf die Fenster nur aus einerInsassen und dem Fahrzeugraum abzuschwächen.
bestimmten maximalen Entfernung schließen
können;1.3. Die Richtlinie 74/60/EWG, die nach dem Kom-

missionsvorschlag geändert und auf den neusten Stand — im Fahrzeughandbuch müssen Warnhinweise für
gebracht werden soll, ist eine der Einzelrichtlinien, einen sicheren Betrieb dieser Vorrichtungen enthal-
denen das gesamte Fahrzeug genügen muß, um die ten sein.
EG-Typgenehmigung zu erhalten, wie in der Rahmen-
richtlinie 70/156/EWG(4) mit nachfolgenden Änderun- 2.3. Der Kommissionsvorschlag enthält darüber hin-
gen vorgesehen (obligatorisch in Kraft seit 1. Januar aus Änderungsvorschläge administrativer Art mit dem
1996 für neu beantragte Typgenehmigungen und seit Ziel, die Dokumentation der Typgenehmigung an jene
1. Januar 1998 für Neuzulassungen). der bereits erwähnten Rahmenrichtlinie 70/156/EWG

mit nachfolgenden Änderungen bezüglich der EG-
Typgenehmigung des gesamten Fahrzeugs anzugleichen.

2. Zusammenfassung des Kommissionsvorschlags
2.4. Darüber hinaus wird der Anwendungsbereich

2.1. Mit diesem Vorschlag der Kommission sollen in derRichtlinie 74/60/EWG, zuletzt geändert durch diesen
die Richtlinie 74/60/EWG Vorschriften über elektrische Vorschlag, auf alle Kraftfahrzeuge der Fahrzeugklassen
Fensterheber, Schiebe-/Hubdächer und Trennwände/ M, N und O ausgeweitet, auch wenn die darin enthalte-
-scheiben eingeführtwerden, damit insbesondere Kinder nen technischenVorschriften vorübergehendausschließ-
beim Schließen dieser Vorrichtungen nicht mehr gefähr- lich auf Fahrzeuge der Fahrzeugklasse M1 Anwendung
det werden können. finden.

2.5. Die Kommission schlägt vor, die neuen Vor-
(1) ABl. C 149 vom 15.5.1998, S. 10. schriften von folgenden Terminen an anzuwenden:
(2) ABl. L 38 vom 11.2.1974.

— abdem1.Oktober 1999 für alle neuenFahrzeugtypen(3) ABl. L 206 vom 29.7.1978.
(4) ABl. L 42 vom 23.2.1970. und
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— ab dem 1. Oktober 2000 für alle Neufahrzeuge. Trennwände/-scheiben räumt der Ausschuß die
Zweckmäßigkeit, wenn auch nicht die Dringlichkeit der
von der Kommission vorgeschlagenen neuen Vorschrif-

3. Bemerkungen und Schlußfolgerungen ten ein. Diese Vorrichtungen bergen nämlich bei unsach-
gemäßer Bedienung eine gewisse Verletzungsgefahr in

3.1. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß ist sich sich. Der Kommissionsvorschlag ist daher aus dem
bewußt, daß die Aspekte der „passiven Sicherheit“ von Blickwinkel der Verantwortung des Herstellers für die
Fahrzeugen Gegenstand von zehn EG-Richtlinien sind, Planung der Vorrichtungen und ihrer Schalter und
die Bestimmungen enthalten über die zu ergreifenden Gebrauchsanweisungen für den Kunden zu betrachten.
Maßnahmen (z. B. Richtlinie 74/60/EWG über die In-
nenausstattung), vorgeschriebene Vorrichtungen [z. B. 3.3. Der Ausschuß hofft, daß die Inhalte der unter
Richtlinie 96/36/EG über Sicherheitsgurte (1)] und vor- Ziffer 3.1 erwähnten Kommissionsmitteilungen über
geschriebene Projektprüfungen [z. B. Richtlinie Verkehrssicherheit in der Europäischen Union sich
96/79/EG über Frontalaufprall (2)], um den Insassen in Kürze in konkreten Maßnahmen der Kommission
Schutz bei Unfällen zu gewährleisten. Aufgrund dieser niederschlagen, und fordert insbesondere die Fertigstel-
Vielfalt von Richtlinien bringt der Wirtschafts- und lung des Richtlinienentwurfs über bauliche Eigenschaf-
Sozialausschuß die Befürchtung zum Ausdruck, daß ten von Bussen(4); dieser Entwurf enthält unter anderem
derlei fragmentarische Maßnahmen zur Aktualisierung Vorschriften, durch die Behinderten der Zugang zu
der Richtlinien nicht das Kriterium berücksichtigen, daß diesen Verkehrsmitteln ermöglicht werden soll.
immer Prioritäten gesetzt werden müssen: Im Bereich
der Sicherheit, insbesondere der Insassen, gibt es sicher 3.4. Undschließlich fühlt sichderAusschuß verpflich-
dringendere Probleme (z. B. Schulbusse, Behinder- tet, auf die mangelnde Klarheit von Artikel 2 Absatz 3
tentransport, Airbag). hinzuweisen, in dem es um den Termin geht, ab

dem neu zugelassene Fahrzeuge die Vorschriften diesesDer Ausschuß empfiehlt daher der Kommission, bei der
Richtlinienvorschlags einhalten müssen. Es kann näm-Behandlung des Problems der Sicherheit einen globalen
lich der Zweifel aufkommen, ob dieser Termin für alleund koordinierten Ansatz zu verfolgen, der mit dem
Fahrzeuge gilt, die in den Anwendungsbereich derGrünbuch über die Verkehrssicherheit im Einklang
Richtlinie fallen, oder nur für die Fahrzeuge der Fahr-steht („Mitteilung der Kommission an den Rat, das
zeugklasse M1, für die die Vorschriften in Anhang 1Europäische Parlament, den Wirtschafts- und Sozialaus-
ausschließlich festgelegtworden sind.Daherwird vorge-schuß und den Ausschuß der Regionen. Förderung der
schlagen, Artikel 2 Absatz 3 zweiter Unterabsatz zuVerkehrssicherheit in der EU. Programm für 1997-
streichen, da dieser unnötig ist und zu einer falschen2001“(3), veröffentlicht am 9. April 1997).
Auslegung führen kann.

3.2. Angesichts der zunehmenden Verbreitung
(4) Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlamentselektrischer Fensterheber, Schiebe-/Hubdächer und ggf. und des Rates über besondere Vorschriften für Fahrzeuge

zur Personenbeförderung mit mehr als acht Sitzplätzen
außer dem Fahrersitz und zur Änderung der Richtlinie(1) ABl. L 178 vom 17.7.1996.

(2) ABl. L 18 vom 21.1.1997. 70/156/EWG des Rates, KOM(97) 276 endg., ABl. C 17
vom 20.1.1998.(3) KOM(97) 131 endg.

Brüssel, den 9. September 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Tom JENKINS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine Richtlinie
des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 70/221/EWG des
Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Behälter für
flüssigen Kraftstoff und den Unterfahrschutz von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhän-

gern“

(98/C 407/11)

Der Rat beschloß am 15. Mai 1998, den Wirtschafts- und Sozialausschuß gemäß Artikel 100 a
des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.

Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Industrie, Handel, Handwerk
und Dienstleistungen nahm ihre Stellungnahme am 8. Juli 1998 an. Berichterstatter war Herr
Bagliano.

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 357. Plenartagung (Sitzung vom 9. September 1998)
mit 112 gegen 2 Stimmen folgende Stellungnahme.

1. Einleitung ferner spezifische Prüfungen für Behälter aus Kunststoff
ein und legt den Rechtsrahmen fest, der es der Kommis-
sion ermöglichen wird, technische Vorschriften für1.1. Die vor kurzem durch die Richtlinie 97/19/EG
Druckbehälter mit gasförmigen Kraftstoffen für Kraft-vom 18. April 1997(1) geänderte Richtlinie 70/221/EWG
fahrzeuge zu erarbeiten.vom 20. März 1970(2) betrifft die Behälter für flüssigen

Kraftstoff, mit Ausnahme der Behälter für Flüssiggas,
der für den Antrieb von Kraftfahrzeugen verwendet

2. Wesentlicher Inhalt des Kommissionsvorschlagswird.

Die Richtlinie enthält auch Bestimmungen über den 2.1. Die Kommission schlägt vor, den Geltungsbe-
„Unterfahrschutz“, der insbesondere bei Nutzfahrzeu- reich der Richtlinie 70/221/EWG auf die Behälter für
gendenSchadenbeimAuffahren einesPersonenkraftwa- gasförmige Kraftstoffe auszudehnen.
gens auf ein Nutzfahrzeug begrenzen soll.

2.2. Die technischen Vorschriften betreffen nur die
1.2. Bei den Behältern betreffen die technischen Vor- Behälter für flüssige Kraftstoffe. Dabei werden die
schriften der vorgenannten Richtlinie im wesentlichen Vorschriften der Verordnung Nr. 34(3) übernommen,
folgendes: die im Rahmen der ECE/UNO(4) in Genf erarbeitet

wurde. Diese Verordnung enthält nicht nur die unter
i) die Dichtigkeit; Ziffer 1.3 genannten, von den Technischen Diensten der

EWG-Länder zur Anwendung der Richtlinie
ii) die Korrosionsfestigkeit; 70/221/EWG festgesetzten „Auslegungshilfen“, sondern

auch spezifische Vorschriften für Behälter aus Kunst-iii) den Schutz im Fall des Aufpralls oder des Kippens.
stoff.

1.3. Diese Vorschriften wurden seinerzeit in der
2.3. Die vorgesehenen Prüfungen umfassen Wasser-ursprünglichen Richtlinie 70/221/EWG allgemein for-
druckprüfung, Kippprüfung, Aufprallbeständigkeits-muliert ohne genaue Angaben über die anzuwendenden
prüfung und Prüfung der mechanischen Festigkeit so-Prüfmethoden zur Feststellung der Konformität der

Behälter. Aus diesem Grund erarbeiteten die Techni-
schen Dienste der damaligen Mitglieder der Gemein-

(3) „Uniform provisions concerning the approval of vehiclesschaft „Auslegungshilfen“ zum Wortlaut der Richtlinie,
with regard to the prevention of fire risks“.umeineeinheitlicheBeurteilungsweise derverschiedenen

(4) ECE-UNO:Wirtschaftskommission für EuropaderVerein-Behörden in der Betriebszulassungsphase zu gewähr- ten Nationen (Sitz Genf). In diesem Bereich wurde am
leisten. Diese „Auslegungshilfen“ werden in Ermange- 30. März 1958 ein Übereinkommen mit folgendem Gegen-
lung einer entsprechenden Änderung der Richtlinie stand unterzeichnet: die Entwicklung gemeinsamer Rechts-
70/221/EWG nach wie vor angewendet. Die verschiede- vorschriften betreffendKraftfahrzeuge unddie gegenseitige
nen Änderungen, wie die zuletzt erfolgte vorgenannte Anerkennung der „Bertriebszulassungen“, die auf der

Grundlage dieser Rechtsvorschriften erteilt werden. NachRichtlinie 97/19/EG, beinhalteten nur Änderungen ad-
und nach traten fast alle europäischen Länder und vorministrativer Art oder betreffend den Unterfahrschutz.
kurzem auch die Europäische Gemeinschaft diesem Über-
einkommen bei.

1.4. Der jetzige Richtlinienvorschlag zur Änderung Die Arbeiten in den verschiedenen Sektoren der „Sicher-
der Richtlinie 70/221/EWG soll diesen Mangel an heit“ und der „Umweltauswirkungen“ der Fahrzeuge wer-
Klarheit betreffenddie Prüfverfahren beseitigen. Er führt den der Arbeitsgruppe (WP)29 übertragen, die bis jetzt 103

Verordnungen erarbeitet hat, die in der Folge von den
Unterzeichnerstaaten des Akommens von 1958 ratifiziert
wurden, darunter die Verordnung R — 34 betreffend die(1) ABl. L 76 vom 6.4.1970.

(2) ABl. L 125 vom 16.5.1997. Behälter für Kraftstoff [siehe (3)].
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wie — für die Behälter aus Kunststoff — Durchlässig- Fahrzeugen erfolgten Verformungen vorgesehen wur-
den.keitsprüfung, Prüfung der Feuerbeständigkeit und der

Beständigkeit gegen hohe Temperaturen.
3.4. Der Richtlinienvorschlag sieht eine Prüfung vor,
bei der der Behälter komplett gekippt wird, um die2.4. Die Kommission schlägt vor, daß die neuen
Dichtheit festzustellen. Bei dieser Prüfung wird vorge-Vorschriften
schrieben, daß der Verlust der in dem Behälter enthalte-

— abdem1.Oktober1999 füralleneuenFahrzeugtypen nen Flüssigkeit nicht über 30 Gramm pro Minute
und liegen darf. Der Ausschuß nahm Kenntnis von den

Zusatzinformationen der Kommission zu den techni-— ab dem1. Oktober 2000 für alle Neufahrzeuge gelten schen Gründen, warum eine völlige Dichtheit des Behäl-sollen. ters bei vollständigem Kippen nicht möglich ist (Verlust
durch das Überdruckventil). Ferner ist zu berücksichti-
gen, daß der zulässige Gesamtverlust identisch mit dem3. Bemerkungen und Schlußfolgerungen
in der Richtlinie über Frontalaufprall und seitlichen
Aufprall vorgesehenen ist.3.1. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß ist der

Ansicht, daß die vorgeschlagenen Änderungen notwen- 3.5. Der Ausschuß macht die Kommission auf die
dig und geboten sind, weil sie in der geltenden Richtlinie Notwendigkeit aufmerksam,dieDichtheitder imBetriebnicht eindeutig beantwortete Fragen (Prüfmethoden und befindlichen Behälter insbesondere nach Unfällen zu
-verfahren) klären, für die die Technischen Dienste eine überprüfen, und fordert sie auf zu prüfen, ob es
rein pragmatische Lösung gefunden hatten. zweckmäßig ist, eine entsprechendegesetzlicheRegelung

zu erarbeiten.
3.2. Seit einiger Zeit verwendet die Automobilindu-
strie außerdemBehälter ausKunststoff, insbesondere für 3.6. Der Ausschuß fordert die Kommission auf, ent-
diePersonenkraftwagen,da solcheBehälter verschiedene sprechend dem, was unter Erwägungsgrund Nummer 3
Vorteile wie Korrosionsfestigkeit, Möglichkeit zum vorgesehen ist, Vorschriften betreffend die Behälter für
Zuschnitt auf den verfügbaren Raum, größere Aufprall- gasförmige Treibstoffe (LPG — verflüssigtes Erdölgas
beständigkeit und geringes Gewicht aufweisen. Es war und/oder GNC — Druckerdgas) zu erarbeiten. Er
daher dringlich geworden, spezifische Vorschriften für erkennt jedoch an, daß die Ausdehnung des Anwen-
solche Behälter festzulegen, um die Einhaltung strenger dungsbereichs (siehe Ziffer 2.1) den Rechtsrahmen
Sicherheitskriterien zu gewährleisten. abgesteckt hat, der erforderlich ist, ummit vereinfachten

Verfahren die Ergebnisse der in Genf bei der ECE/UNO
laufenden Arbeiten für eine Regelung über die Sicherheit3.3. Der Ausschuß ist ferner der Ansicht, daß die
von Behältern für gasförmige Kraftstoffe zu überneh-PrüfungendermechanischenFestigkeit undderAufprall-
men.beständigkeit, die in dem Änderungsvorschlag für den

Behälter als separatem Element vorgesehen sind,
3.7. In bezug auf den Abschnitt „Auswirkungen aufkomplementär zu den Prüfungen, die das Fahrzeug-
die Wettbewerbsfähigkeit und die Beschäftigung“ ist derverhaltenwährend einesUnfalls simulieren, seinmüssen.
Ausschuß von der Feststellung überrascht, daß dieIn diesem Zusammenhang begrüßt es der Ausschuß,
Sozialpartner nicht gehört worden sind. Dies entsprichtdaß für die Prüfungen von Frontalaufprall (Richtlinie
nicht den Tatsachen, da die Berufsverbände und -vertre-96/79/EG)(1) und seitlichem Aufprall (Richtlinie
ter effektiv an den Arbeiten teilgenommen haben. Der96/27/EG)(2) schon jetzt u.a. Prüfungen zur Ermittlung
Ausschuß fordert die Kommission daher auf, demder möglichen Kraftstoffverluste aufgrund der an den
Ausfüllen dieses Abschnitts im Richtlinienvorschlag
größere Aufmerksamkeit zu widmen, weil er die Trans-
parenz und den demokratischen Charakter der gemein-(1) ABl. L 18 vom 21.1.1997.

(2) ABl. L 169 vom 8.7.1996. schaftlichen Legislativverfahren zeigt.

Brüssel, den 9. September 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Tom JENKINS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Aktionsplan für den Binnen-
markt“

(98/C 407/12)

Der Wirtschafts- und Sozialausschuß beschloß am 9. Dezember 1997 gemäß Artikel 23Absatz 2
der Geschäftsordnung, eine Stellungnahme zu dem vorgenannten Thema auszuarbeiten.

Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Industrie, Handel, Handwerk
und Dienstleistungen nahm ihre Stellungnahme am 8. Juli 1998 an. Berichterstatter war Herr
Lyons.

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 357. Plenartagung (Sitzung vom 9. September 1998)
mit 108 gegen 3 Stimmen bei 2 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Einführung 2. Bericht und Kommentar

2.1. Die Übernahme der Binnenmarktvorschriften1.1. Mitte Mai 1998 veröffentlichte die Kommission
die zweite Ausgabe ihres „Binnenmarktanzeigers“. Zu
dessen erster Ausgabe vom November 1997 hatte der 2.1.1. Der Anteil der Richtlinien, die noch nicht in
Ausschuß am 25. März 1998 Stellung genommen(1). Als allen Mitgliedstaaten (d.h. in der ganzen Union) in
die Kommission im Juni 1997 ihren „Aktionsplan für nationales Recht umgesetzt wurden, ist bis Mai 1998
den Binnenmarkt“ veröffentlichte (2), kündigte sie an, auf 18,2% zurückgegangen. Laut erstem Binnenmarkt-
sie werde künftig halbjährlich detaillierte Indikatoren anzeiger betrug dieser Anteil im November 1997 noch
zumStanddesBinnemarktesund zumEifer derMitglied- 26,7 %. Schweden, Finnland, Deutschland und Grie-
staaten, den Aktionsplan in die Tat umzusetzen, heraus- chenland stehen beispielhaft für die auf diesem Gebiete
bringen. zwischen den beiden Eckdaten gemachten Fortschritte.

Allerdings ist festzuhalten, daßam1.Mai 249Richtlinien
(also fast ein Fünftel aller Rechtsvorschriften für den
Binnenmarkt) noch nicht in allen Mitgliedstaaten in1.2. Die vorliegende Ausgabe des Binnenmarktanzei-
nationales Recht umgesetzt worden waren.gers verdient ebenso große Zustimmung wie die erste.

Sie enthält detaillierte, nach Themen aufgegliederte
Informationen, die die in den verschiedenen Bereichen 2.1.2. Eine interessante neue Tabelle liefert eine
des Umsetzungsprozesses gemachten Fortschritte deut- quantitative Analyse der Problemfelder. Es erweist sich,
lich belegen. Die Leistungen und Unterlassungen der daß sichdie Probleme in denBereichenTelekommunika-
Mitgliedstaaten werden einzeln benannt. tion, geistiges und industrielles Eigentum, Verkehr und

das öffentliche Beschaffungswesen häufen. In allen
diesenBereichensindweitmehrals 50 %allerRichtlinien

1.3. Die zweite Ausgabe bietet erheblich mehr Fakten noch nicht in nationales Recht umgesetzt worden.
als der erste Binnenmarktanzeiger. Neben den schon in Der Ausschuß erführe gerne, welche Umstände die
der ersten Ausgabe enthaltenen Daten zur Übernahme Kommission dafür verantwortlich macht, daß gerade
der Binnenmarktrichtlinien und zu den Vertragsverlet- diese Bereiche Schwierigkeiten aufwerfen.
zungsverfahren, die hier auf den neuesten Stand gebracht
sind, zeigt die vorliegende Ausgabe die Fortschritte bei 2.1.3. Alles in allem sind die Zahlen zur Umsetzungder technischen Harmonisierung und der Normierung der Richtlinien jedoch durchaus ermutigend. Seit Er-sowie bei der Transparenz und enthält Berichte über die scheinen des ersten Binnenmarktanzeigers sind deutlicheReaktionen europäischer Bürger und die wirtschaftliche Fortschritte zu verzeichnen. Gleichwohl ist es nochIntegration im Binnenmarkt. Die in allen diesen Rubri- ein weiter Weg zum Ziel einer hundertprozentigenken aufgeführten Informationen will der Ausschuß in Umsetzung bis Ende des Jahres, so daß man es höchst-seiner Stellungnahme nicht rekapitulieren, geschweige wahrscheinlich verfehlen wird. Der Ausschuß fordertdenn jedes einzelne Thema kommentieren, sondern sich dieKommission erneut auf, dieAnwendung vonVerord-vielmehr auf die ihm am wichtigsten erscheinenden nungen anstelle von Richtlinien häufiger in Betracht zuFragen konzentrieren. ziehen, um die Rechtsvorschriften wirksamer durchzu-

setzen.

2.1.4. Die beste Nachricht, die unter diesem Titel
(1) ABl C 157 vom 25.5.1998. In dieser Stellungnahme werden des zweiten Binnenmarktanzeigers mitgeteilt wird, istim wesentlichen verschiedene Aspekte des Aktionsplans zweifellos die Tatsache, daß jetzt alle Mitgliedstaatenkommentiert. Um Wiederholungen zu vermeiden,

Koordinierungszentren für die Bearbeitung und Lösungbeschränkt sich der Ausschuß in der vorliegenden Stellung-
der Binnenmarktprobleme sowie Kontaktstellen fürnahme weitgehend auf den Inhalt und die Qualität des
Unternehmen und Bürger eingerichtet haben; alle habenzweiten Binnenmarktanzeigers.

(2) CSE 97/1. über Klagen und Vertragsverletzungsverfahren berich-
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tet.Dasheißt, heute besteht unionsweit eineVerwaltung, Gerichtshof liegt) die einschlägigen Angaben mit Vor-
sicht zu genießen seien. Vergleicht man den Jahres-die grundsätzlich sowohl die Kommission als auch die

Mitgliedstaaten in die Lage versetzen dürfte, Vertrags- zeitraum 1. März 1997 — 1. März 1998 mit der Frist
1. September 1996 — 1. September 1997, ergibt sich,verletzungs-undRechtsdurchsetzungsfragen inKenntnis

der Sachlage rechtzeitig und kohärent anzugehen. Die daß die Zahl der Fristsetzungsschreiben von 242 auf
392, die der begründeten Stellungnahmen von 68 aufKommissiondarf sich aber jetztmit demErreichtennicht

zufriedengeben und die weitere Entwicklung abwarten. 140 und die der Klagen vor dem EuGH von 27 auf
38 gestiegen ist. Bis weitere Zahlen der KommissionVielmehr muß sie schleunigst dafür sorgen, daß die

Kontaktstellen und Koordinierungszentren unter den vorliegen, läßt sich nicht sagen, ob dieser Sprung
als vorübergehende Erscheinung oder als Teil einerUnternehmen und Bürgern aller Mitgliedstaaten weithin

bekannt und, dank wirksamer Maßnahmen, überall in dauerhaften Entwicklung anzusehen ist.
der Union leichter zugänglich werden.

2.2.4. Andererseitskonnten imZeitraumvom1.März
1997 und dem 1. März 1998 132 Fälle nach Zustellung2.1.5. In einem Absatz des Anzeigers macht die

Kommission die erstaunliche, ja seltsame Bemerkung, des Fristsetzungsschreibens (bei insgesamt 392 Schrei-
ben) und weitere 42 nach Zustellung der begründetenjeder Verdacht, daß Mitgliedstaaten die Binnenmarkt-

vorschriften selektiv umsetzten, je nachdem, ob diese Stellungnahme (bei insgesamt 140 Stellungnahmen) ab-
geschlossen werden. Die Mitgliedstaaten, die währendihren nationalen Interessen dienten oder nicht, sei

unbegründet. Erstaunlich ist dieser Satz, weil er ganz dieses Zeitraums die meisten begründeten Stellungnah-
men erhielten, waren Belgien, Deutschland, Frankreich,isoliert, ohne Zusammenhang steht. Es geht nicht daraus

hervor, ob jemand einen solchen Verdacht hegt oder Italien und Portugal. Finnland erhielt keine Stellungnah-
me, Dänemark eine und Schweden zwei. Eine ziemlichbestimmte Mitgliedstaaten verdächtigt werden, noch

wird ein solcher Verdacht durch die Bemerkung entkräf- geringe Zahl der Fälle, insgesamt 38, gelangte schließlich
vor den EuGH. Belgien, Deutschland, Frankreich undtet. Die Mitgliedstaaten dürften nicht weniger als der

Ausschuß daran interessiert sein zu erfahren, ob und Italien wurden in je sechs Fällen und Spanien in fünf
Fällen verklagt.wann die Kommission auf diese Fragen konkret eingeht.

2.2.5. DieabschließendenBemerkungenderKommis-
2.2. Vertragsverletzungen sion zu den Vertragsverletzungen sind verblüffend.

Vergleiche man die Länder mit den höchsten Raten
2.2.1. DerBegriff „Vertragsverletzungsverfahren“be- von Verstoßverfahren mit denjenigen, die sich bei der
zeichnet im wesentlichen die förmlichen Regeln, nach Umsetzung der Rechtsvorschriften mehr Zeit ließen,
denen die Kommission einem Mitgliedstaat meldet, daß stelle man einen Zusammenhang fest. Zwar ergebe sich
er möglicherweise Binnenmarktvorschriften verletzt, das eine nicht zwingend aus dem anderen, aber es zeige
sowie das anschließende Verfahren, das entweder zur sich deutlich, welche Mitgliedstaaten die Binnenmarkt-
Lösung des Problems oder zu einer Klage vor dem vorschriften am konsequentesten umsetzten. Diese Be-
Gerichtshof führt. Die Verletzung kann auch in einer hauptung ist so kühn, daß die Kommission nach Ansicht
inkorrekten Umsetzung von Binnenmarktrichtlinien desAusschussesnunkonsequenterweisediebetreffenden
oder -vorschriften einschließlich der Vertragsbestim- MitgliedstaatennennenoderdieBehauptungzurückneh-
mungen bestehen. Die Kommission leitet eine Beschwer- men muß.
de mit einem Fristsetzungsschreiben an den betreffenden
Mitgliedstaat ein. Ist sie mit der Antwort unzufrieden,
richtet die Kommission eine mit Gründen versehene 2.3. Rechtsdurchsetzung
Stellungnahme an den Mitgliedstaat, um dann im Falle
einer unbefriedigenden Antwort zu entscheiden, ob sie 2.3.1. Gemessen an den Erwartungen, die die Kom-
Klage erhebt. mission in der ursprünglichen Fassung ihres „Aktions-

plans für den Binnenmarkt“ weckte, fallen die Angaben,
die im Binnenmarktanzeiger unter anderem zur Rechts-2.2.2. Die Kommission berichtet, 1997 seien in rund

15% der Fälle entweder das Fristsetzungsschreiben oder durchsetzung gemacht werden, dürftiger aus, als anzu-
nehmenwar. In der vorliegendenAusgabewird erwähnt,dieanschließendemitGründenverseheneStellungnahme

unbeantwortet geblieben. Italien, LuxemburgundPortu- wie lange ein Prozeß dauert. So könne sich beispielsweise
das Verfahren, wenn sich ein Streit nur noch mit einemgal scheinen sich in dieser Hinsicht am widerborstigsten

gebärdet zu haben, zumal wenn es um die Beantwortung Urteil des Gerichtshofes lösen lasse, im Falle einer
Nichtumsetzung bis zu fünf Jahren und im Falle einerder mit Gründen versehenen Stellungnahmen ging.

Andererseits haben alle Mitgliedstaaten bis auf einen verkehrten Anwendung oder Umsetzung vonRechtsvor-
schriften bis zu acht Jahren hinziehen.(Irland) die normale Frist von 60 Tagen, die für die

Beantwortung dieser beiden Arten von Schreiben zuläs-
sig ist, um durchschnittlich 20 bis 30 Tage überschritten. 2.3.2. Diese Zeitspannen bis zur Lösung eines Streit-
DieNiederlande,PortugalunddasVereinigteKönigreich falls sind sicherlich für beide betroffenen Parteien zu
nahmen sich in diesem Jahr jeweils weit über 120 lang. Der Ausschuß hat bereits darauf hingewiesen, daß
Tage Zeit, bevor sie auf die mit Gründen versehenen die Gerichtsverfahren zu lange dauern, und aufgezeigt,
Stellungnahmen antworteten. wie dieser Umstand den gesamten Prozeß der Rechts-

durchsetzung aushöhlt.Man sagt, aufgeschobenesRecht
sei aufgehobenes Recht. Es ist sicherlich angebracht,2.2.3. Die Kommission stellt fest, daß es keine Anzei-

chen für einen Rückgang der Verstoßverfahren gebe, daß man sich jetzt darum bemüht, die Fristen, die bis
zur Lösung der Streitfälle verstreichen, abzukürzen.auch wenn (da die endgültige Entscheidung allein beim
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2.3.3. In ihrem „Aktionsplan für den Binnenmarkt“ und Finnland, entsprechende Meldungen gemacht ha-
ben. Sie bemerkt streng, sie werde darauf bestehen, daßerwägt die Kommission andere und/oder zusätzliche

Maßnahmen zur Rechtsdurchsetzung. So schreibt sie, die Mitgliedstaaten den Beschluß auf allen Ebenen
anwenden, und werde nötigenfalls Vertragsverletzungs-sie werde schwerwiegende Fälle der Nichtumsetzung,

wenn dies nötig erscheint, dem Rat Binnenmarkt vorle- verfahren gegen die weniger gewissenhaften Mitglied-
staaten einleiten. Der Ausschuß kann dieseWarnung dergen. Bisher hat sie noch keinen solchen Schrittmitgeteilt,

und es ist deshalb anzunehmen, daß noch kein solcher Kommission nur gutheißen und fordert, falls notwendig,
ein konsequentes Durchgreifen.Fall vorkam.

2.4.5. Die Fortschritte bei der SLIM-Initiative (2), die2.3.4. Außerdem sollte, so heißt es dort weiter, die
beim Ausschuß auf erhebliches Interesse stieß, beurteiltKommission im Falle schwerwiegender Verstöße gegen
die Kommission eher pessimistisch. Die ursprünglich indas Gemeinschaftsrecht, die erhebliche Störungen des
das Projekt gesetzten Hoffnungen hätten sich nichtBinnenmarktes verursachen, die Möglichkeit haben,
erfüllt. Zwischen der politischen Unterstützung fürEilmaßnahmen gegen Mitgliedstaaten zu ergreifen und
eine Vereinfachung des Gemeinschaftsrechts und demerforderlichenfallsSanktionenzuverhängen.EinAusbau
Vermögen der Gemeinschaftsinstitutionen, rasch dieder Rechtsdurchsetzungsbefugnisse der Kommission
dafür nötigen Entscheidungen zu treffen, bestehe einwürde diesemZiel dienenund zurAbkürzung der Fristen
auffälliges Mißverhältnis.für die Problemlösung beitragen. Der Ausschuß hat

erfahren, daß die Kommission an Vorschlägen zu dieser
2.4.6. Die Kommission fordert entschiedeneres Han-Frage arbeite, die sie noch in diesem Jahr vorlegen will.
deln auf allen Ebenen. Das ist zweifellos notwendig,Dies wäre eine entscheidende Wende, die der Ausschuß
aber für die hier auftretenden Schwierigkeiten bestehtmit großem Interesse erwartet.
auch Erklärungsbedarf. Leider steckt die Kommission
in der mißlichen Lage, daß sie ihre eigenen Richtlinien
nicht vereinfacht hat, weshalb es ihr schlecht ansteht,2.4. Maßnahmen zur Herstellung von Transparenz
wenn sie andere auffordert, dies zu tun.Dies könnte auch
erklären,warumdieKommission indieserAngelegenheit2.4.1. Eine neue Rubrik des Binnenmarktanzeigers.
ziemliche Zurückhaltung übt. Nach Auffassung desHier werden technische Vorschriften, die Notifizierung
Ausschusses ist es Zeit, daß die Kommission hier mitnationaler Maßnahmen sowie Fortschritte bei dem
gutem Beispiel vorangeht.SLIM-Projekt kommentiert.

2.4.2. Die Richtlinie 83/189/EWG schreibt den Mit- 2.5. Reaktionen europäischer Bürger
gliedstaaten vor, derKommission alle neuen technischen
Vorschriften, die sie planen, zumelden.DieKommission 2.5.1. Dies ist eine weitere neue Rubrik des Binnen-
(oder andere Mitgliedstaaten) können dann prüfen, ob marktanzeigers. Die in dieser Ausgabe veröffentlichten
diese Vorschriften mit den Binnenmarktregeln vereinbar Daten, die vom Wegweiserdienst der Kommission stam-
sind. men, beziehen sich auf die grenzüberschreitende Mobi-

lität der Arbeitskräfte. Nach Auffassung der Kommis-
2.4.3. Die rasch wachsende Zahl dieser Meldungen sion ist der dafür aufUnionsebene notwendige rechtliche
hat der Ausschuß in seiner Initiativstellungnahme vom Rahmen gegeben. Nun ging es darum herauszufinden,
25. März 1998(1) kommentiert. Die Befürchtungen, die wie die Bürger die Arbeitssuche, das Aufenthaltsrecht,
der Ausschuß dort äußerte, haben in der vorliegenden die sozialeSicherheit,die ÜbertragungderAnsprücheaus
Ausgabe des Binnenmarktanzeigers ihren Niederschlag staatlichen Rentenversicherungen und die Anerkennung
gefunden. Allerdings ergibt sich aus den Zahlen der von Diplomen in anderen Mitgliedstaaten als dem
Kommission, daß der Anteil der Meldungen, bei denen ihrer Herkunft erleben. Anerkanntermaßen können
der Verdacht auf Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht beträchtliche praktische Schwierigkeiten, die in erster
besteht, nicht proportional zugenommen hat und auf Linie auf einen Mangel an einschlägigen Informationen
dem Stand von rund 230 für die letzten zwei Jahre zurückzuführen sind, die Menschen davon abhalten,
stehengeblieben ist. Es ist verfrüht zu sagen, ob diese ihre Rechte wahrzunehmen.
Entwicklung Anlaß dazu gibt, das Verhalten der Mit-
gliedstaaten optimistisch zu beurteilen. Die grundsätzli- 2.5.2. Die Analysen, die der Binnenmarktanzeiger zu
cheAuffassung desAusschusses, daß eine Flut nationaler diesen Fragen bietet, sind zwar ebenso interessant wie
Standards unerwünscht ist, bleibt davon allerdings nützlich, aber zu detailliert, als daß sie in dieser
unberührt. Stellungnahme wiedergegeben werden könnten. Die im

Folgenden gemachten Angaben beziehen sich daher auf
2.4.4. Die Kommission berichtet außerdem über den die Hauptgesichtspunkte, die sich aus der Umfrage
Beschluß 3052/95, der den Mitgliedstaaten vorschreibt, ergaben, und richten sich danach, wie viele der Befragten
der Kommission nationale Maßnahmen, die den freien bestimmte Probleme ansprachen. Die zitierten Daten
Verkehr von in einem anderen Mitgliedstaat rechtmäßig geben somit keinen Aufschluß über die Ursachen der
hergestellten oder vertriebenen Waren behindern, zu von den Befragten geäußerten Anliegen; sie zeigen
melden. Der Kommission mißfällt es, daß bis jetzt erst lediglich, in welchen Bereichen weiter nachgeforscht
drei Mitgliedstaaten, und zwar Deutschland, Frankreich

(2) SLIM steht für Simpler Legislation for the Internal Market
(Vereinfachung der Rechtsvorschriften im Binnenmarkt),(1) „Vermeidung neuer Hindernisse im Binnenmarkt“, ABl.

C 157 vom 25.5.1998. ein Projekt, das seit 1996 läuft.
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und anschließend angemessene Maßnahmen ergriffen Mitgliedstaaten, und in weniger als 24 %der Fälle waren
Unternehmen aus der Union und einem Drittstaatwerden müssen.
beteiligt.

2.5.3. In punctoBeschäftigungwurden dasVereinigte
2.6.5. DieKommissionbehauptet,dieseZahlenbeleg-Königreich, Italien und Deutschland am häufigsten
ten in gewissem Umfang, daß die wirtschaftliche Ver-genannt. Bei der Anerkennung der Diplome stehen
flechtung innerhalb der EU fortschreitet, aber es scheintItalien, Österreich und Spanien ganz oben. Für das
fraglich, ob dieser Schluß gezogen werden kann. 1990Aufenthaltsrecht belegen Frankreich, Spanien und das
erreichte die Zahl der grenzüberschreitenden Transak-Vereinigte Königreich die ersten Plätze auf der Nen-
tionen zwischen Unternehmen aus verschiedenen Mit-nungsliste. Was die Fragen zur sozialen Sicherheit
gliedstaaten den Spitzenwert von mehr als 2000, derangeht, so zitierte eine Mehrheit der Befragten zum
trotz eines erneuten Anstiegs nach 1994 bisher nichtThema Arbeitslosigkeit die Mitgliedstaaten Schweden,
überschritten werden konnte. Dieser Befund legt anderePortugal undBelgien, zum ThemaRentenGriechenland,
Schlüsse nahe. Ein besonderer Zusammenhang zwischenBelgien und Frankreich und zum Gesundheitswesen
den diese Bereiche betreffenden Daten und der Einfüh-Belgien, das Vereinigte Königreich und Frankreich. Alle
rung des Binnenmarktes läßt sich somit nur schwerlichMitgliedstaaten sollten sich mit den in diesem Teil des
herstellen.Anzeigers veröffentlichten Angaben auseinandersetzen.

2.6.6. Schließlich hat die Kommission in dieser
2.6. Wirtschaftliche Integration im Binnenmarkt Rubrik des Binnenmarktanzeigers die Preisentwicklung

auf erkennbare Zusammenhänge mit dem Binnenmarkt
2.6.1. Auch dies ist eine neue Rubrik der vorliegenden hin abgeklopft. Ihrer Meinung nach lassen sich diese
Ausgabe des Anzeigers. Die von der Kommission gelie- Zusammenhänge feststellen. In ihrer Mitteilung zum
ferten Daten untermauern die Annahme, der Binnen- Binnenmarkt(1) schreibt sie, die Angleichung der Preise
markt habe zu einem höheren Grad an wirtschaftlicher bei Konsumgütern habe sich infolge des Binnen-
Integration in der EU geführt. marktprogramms beschleunigt. 1993 habe sich die Span-

ne zwischen den höchsten und den niedrigsten Preisen
für die gleichen Produkte und Dienstleistungen von2.6.2. Die Kommission geht zunächst auf den Handel
einem Mitgliedstaat zum anderen im Falle der Kon-ein und stellt fest, daß die Durchschnittsquote des
sumgüter auf 19,6% (gegenüber 22,5 % im Jahre 1985)innergemeinschaftlichen Handels im Zeitraum von 1985
und im Falle der Dienstleistungen auf 28,6 % (gegenüberbis 1997 um 2,6 Prozentpunkte angestiegen sei. Das
33,7 %imJahre1985) verringert.Mit dieser Schlußfolge-rascheste Wachstum verzeichneten die südeuropäischen
rung steht dieKommission vielleicht auf festeremGrund.und die jüngst beigetretenen Mitgliedsländer. Im Anbe-

tracht der ansonsten niedrigen Zuwachsraten in einem
Zeitraum von mehr als zehn Jahren, läßt sich diese 2.6.7. Die letzte Seite vor dem Anhang enthält eine

Liste von Produkten und daneben jeweils die beidenEntwicklung schwerlich speziell auf die Einführung des
Binnenmarktes zurückführen. Überzeugender ist das LändermitdenniedrigstenundmitdenhöchstenPreisen.

Danach sind Dänemark und Schweden die teuerstenWachstum des innergemeinschaftlichen Handels mit
Industriegütern,derseit 1985um20bis30 %zunahmund Länder überhaupt. Portugal, gefolgt vom Vereinigten

Königreich und Griechenland, erweist sich als dasdamit sowohl denAnstieg des Bruttoinlandsprodukts als
auch den des Handels mit Drittstaaten überflügelte. billigste Land. Wie unterhaltsam diese Angaben auch

sein mögen, ein Zusammenhang mit der Einführung
oder der Funktionsweise des Binnenmarktes ist nicht2.6.3. Sodann nimmt die Kommission die Höhe der
festzustellen.ausländischen Direktinvestitionen in der EU unter die

Lupe. In den achtziger Jahren, so heißt es dazu, seien
die ausländischen Investitionsströmeweltweit sehr rasch
angeschwollen, und die EU habe einen hohen und 3. Bewertung des Binnenmarktanzeigers
wachsenden Anteil davon angezogen. 1991-1993 habe
der Unionsanteil 44 % betragen, in der Zeit von 1982-

Zweck und Verdienste1987 dagegen nur knapp über 28%. Der Anteil der
Investitionen der Mitgliedstaaten an der Gesamtheit der
ausländischen Investitionen in derUnionhabe 1992-1996 3.1. In ihrem „Aktionsplan für den Binnenmarkt“
65% gegenüber 57 % in der Zeit zwischen 1986 und setzte sich die Kommission vier strategische Ziele — die
1991 betragen. Die Niederlande, das Vereinigte König- Vorschriften wirksamer zu machen, die wesentlichen
reich und Deutschland seien die Hauptempfängerländer Verzerrungen des Marktgeschehens zu bekämpfen, die
für ausländische Investitionen gewesen, dicht gefolgt sektorenbezogenen Hindernisse auf dem Wege zur
von Belgien und Luxemburg. Marktintegration zu beseitigen und einen Binnenmarkt,

der den Bürgern Nutzen bringt, zu schaffen. Unter jedem
2.6.4. Die Zahl der Unternehmenszusammenschlüsse dieser allgemeinenZiele nannte sie einebegrenzteAnzahl
und -übernahmen verdreifachte sich laut Kommissions- wichtiger spezifischer Maßnahmen, mit denen die Funk-
befund im Zeitraum von 1986-1996, und zwar sowohl tionsweise des Binnenmarktes bis zum 1. Januar 1999
im Produktions- als auch im Dienstleistungssektor. verbessert werden soll.
Fast 60% aller Fälle innerhalb der Union betrafen
Unternehmen aus demselben Mitgliedstaat. In rund
16% der Fälle erfolgten die Zusammenschlüsse und (1) „Wirkung und Wirksamkeit der Binnenmarktmaßnah-

men“, erschienen am 30.10.1996.Übernahmen zwischen Unternehmen aus verschiedenen
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3.2. Zweck des Binnenmarktanzeigers ist, die Fort- Aktionsplans klar und in ansprechender Form darzustel-
len, wie dies auch geschehen ist.schritte bei der Verwirklichung dieser Ziele zu belegen

und zu zeigen, was erreicht wurde und was noch zu tun
ist. Die ersten beiden Ausgaben des Anzeigers werden

3.6. Die Mischung aus nachvollziehbarem Stolz unddieser Aufgabe innerhalb des engen Bereichs, den sie
Begeisterung haben der Kommission jedoch den Blickabdecken, durchaus gerecht. Diese Einschränkung ist
dafür verstellt, daß die meisten der bis zum Zieldatumkeine Kritik — daß in der verfügbaren Zeit ein erheblich
31. Dezember 1998 zu erledigenden Aufgaben solche dergrößeres Pensum erledigt würde, war nicht zu erwarten.
Kommission sind, die hauptsächlich darin bestehen,DieSammlungdergewünschtenDatenaufdiegewünsch-
Aktionen in die Wege zu leiten oder abzuschließen. Daste Weise hätte ein erweitertes und vielleicht sogar
ist zwar ein entscheidender erster Schritt, aber ebenvöllig neues Programm statistischer Erhebungen, dessen
nur der erste Schritt. Der Binnenmarkt muß in denEntwicklung und Durchführung notwendigerweise viel
Mitgliedstaaten funktionieren. Und dort gibt es nochZeit und Geld kostet, erforderlich gemacht.
viel Raum für Verbesserungen.

3.3. Die vorliegende Ausgabe des Binnemarktanzei-
3.7. DieserUmstandwirddurchdieDarstellungsformgers mit ihren relativ kurzen, in zweckmäßiger Text-
des Anzeigers verschleiert. So setzt sich zum Beispielgestalt dargebotenen beschreibenden Passagen, deren
die Liste der Erfolge, die unter der Überschrift „DerAussagen durch auf den neuesten Stand gebrachte
Aktionsplan ist weitgehend auf den Weg gebracht“ inStatistiken und gut lesbare Tabellen untermauert wer-
der Einführung des Binnenmarktanzeigers verzeichnetden, ist eine hervorragende Arbeit. Daß die Kommission
werden, im wesentlichen aus von Kommission und Ratim Falle der Leistungen und Unterlassungen der Mit-
verabschiedeten Maßnahmen zusammen und wecktgliedstaaten Roß und Reiter nennt, hat den Vorzug, daß
somit die Illusion eines Fortschrittes an allen Fronten.hier klar gesagt wird, was sonst in Durchschnittswerten

und der Anonymität (oder beidem) unterginge, und so
InteresseundAufmerksamkeit desLesers erhöhtwerden.

3.8. Ein anderes Beispiel findet sich im Anhang,Die Kommission hat den Fehler vermieden, in einer
im „Ausführlichen Kommentar zur Durchführung deseinzelnen Ausgabe zu viele Themen zu behandeln, auch
Aktionsplanes“. Die meisten Merkmale, die dort diewenn im Laufe der Zeit natürlich mehr Material zur
erzielten Fortschritte belegen sollen, beziehen sich aufVerfügung stehen wird. Bis zum Zieldatum wird nur
Maßnahmen der Kommission oder des Rates und nichtnoch eine einzige Ausgabe erscheinen können; nach
auf solche, auf die sich die Mitgliedstaaten geeinigtAnsicht des Ausschusses sollte die Kommission die
haben oder die sie gerade durchführen. Die guten Noten,Veröffentlichung dieser Anzeiger auf unbestimmte Zeit
die sich die Kommission für die Durchführung desfortsetzen(1).
SLIM-Programms ausgestellt hat, sollten beispielsweise
mit den Angaben, die sie zu den tatsächlichen Fortschrit-

3.4. Außerdem sollte sie das Medium weiter ent- ten macht (siehe oben, Ziffer 2.4.5), verglichen werden.
wickeln.Da sie dieVeröffentlichung ihres Jahresberichts Die Kommission wird diesen Aspekt der Darstellung
überdenBinnenmarkt eingestellthat,mußsie sichandere in den künftigen Ausgaben des Binnenmarktanzeigers
Kanäle suchen, um die Leute über den Binnenmarkt zu berücksichtigen müssen.
informieren; der Anzeiger könnte als einer von ihnen
betrachtet werden. Wichtiger ist jedoch, daß sie ihn so
weiter entwickelt, daß er eine größere Wirkung entfaltet. Für die Zukunft
Denner könntedurchaus einesTages zurHauptinforma-
tionsquelle aller Binnenmarktakteure avancieren. Die
Kommission sollte sowohl über die Häufigkeit der 3.9. Was die künftigen Ausgaben des Anzeigers anbe-
Veröffentlichungen als auch über den Umfang der langt, so erwartet der Ausschuß, daß die Kommission
Verteilung nachdenken. Jedenfalls sollte der Inhalt aller auch Angaben darüber, wie die einzelnen Mitgliedstaa-
Ausgaben im Internet erscheinen. ten den Anforderungen in bestimmten Tätigkeitsberei-

chen gerecht werden, mit in den Text aufnimmt.
Dabei geht es nicht so sehr darum, abfällige Vergleiche

Die richtigen Schlüsse anzustellen, sondern darum, Beispiele von Mitgliedstaa-
ten, in denen Fortschritte erzielt wurden, zu geben und
aufzuzeigen, wie sie das bewerkstelligt haben. Das ist3.5. Die Kommission hat bei dem Binnenmarktanzei-
das Prinzip der „nachahmenswerten Beispiele“, diegerdasProblem(wasverständlichund leichtkorrigierbar
nach Überzeugung des Ausschusses zur Entwicklungist), die Erfolgsmeldungen und Mängelerhebungen im
nachahmenswerter Vorgehensweisen in vielen GebietenZusammenhang mit dem Aktionsplan in ausgewogener
in der Union anregen kann.Weise darzustellen. Aber der Aktionsplan hat zweifellos

die Dinge in vielen Bereichen, in denen vorher nichts
geschah, in Gang gebracht — ein Verdienst, das der

3.10. Ein geeigneter Bereich, zu dem nähere AngabenKommission zuzuschreiben ist. Und der Anzeiger ist vor
angebracht wären, ist die Rechtsdurchsetzung. Hieraufallem das geeignete Medium, um die Erfolge des
wurde weiter oben (siehe Ziffer 2.3) im Zusammenhang
mit den der Kommission zur Verfügung stehenden
Instrumenten eingegangen. In dem Aktionsplan hieß es(1) Der Ausschuß begrüßt die Tatsache, daß die EWR/EFTA-
allerdings unmißverständlich: „Die Hauptverantwor-Länder mit der Veröffentlichung ihres eigenen Anzeigers
tung für die Durchsetzung der Binnenmarktregeln liegtbegonnen haben. Er ist überzeugt, daß sie seine Vorzüge

bald werden zu schätzen wissen. weiterhin bei den Mitgliedstaaten“ und „diejenigen, die
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gegen die Regeln verstoßen, müssen durch nationales wichtiges Thema, das angesichts der bevorstehenden
Einführung des Euro noch an Bedeutung gewinnt. JetztRecht, das gleichzeitig als Abschreckung dient, wirksam

und angemessen zur Verantwortung gezogen wer- kommt es in hohem Maße darauf an, Daten, die den
Umfang und die Vorzüge (und auch die Schwachstellen)den.“ (1) Es wäre gut, in Erfahrung zu bringen, ob

alle Mitgliedstaaten entsprechende gesetzliche Regeln eines zunehmend integrierten europäischen Marktes
belegen, zu sammeln und zu veröffentlichen, wie es derbesitzen, und wenn ja, welchen Gebrauch sie davon

machen. Ausschuß bereits in seiner Stellungnahme zum ersten
Binnenmarktanzeiger gefordert hat.

3.11. Ebenso wichtig ist die eng damit zusammenhän-
gende Frage, ob die Vorkehrungen der Mitgliedstaaten 4.3. Was bis jetzt vorliegt, ist allerdings nur umriß-
zur Aufdeckung und Ahndung von Regelverstößen haft, und die Kommission sollte nicht mehr hineinlesen,
angemessen sind. Da inzwischen alle Mitgliedstaaten als darin steckt. Nach Auffassung des Ausschusses sind
Kontaktstellen für Bürger und Koordinierungszentren für weitergehende Erkenntnisse neuere, umfangreichere
zur Bearbeitung von Problemen eingerichtet haben, und subtilere Daten erforderlich als diejenigen, über die
dürften solche Angaben in einheitlicher Form mehr oder die Kommission zur Zeit verfügt. Unter Ziffer 3.4 seiner
weniger leicht erhältlich sein. Diese sollten unbedingt bereits mehrfach genannten Stellungnahme(3) gibt der
veröffentlicht werden, denn die Akteure des Binnen- Ausschuß dazu einige spezifische Empfehlungen. Außer-
marktes müssen wissen, was wo passiert, wenn sie einen dem machte er in seiner kürzlich verabschiedeten Stel-
Nutzen davon haben sollen. lungnahme ausführliche Bemerkungen zu den Vor-

schlägen derKommission für ein statistisches Programm
3.12. Auch andere Bereiche, mit denen die Kommis- der Gemeinschaft 1998-2002(4), die er begrüßte, die ihm
sionSchwierigkeitenhatte,wiedie gegenseitigeAnerken- aber nicht weit genug gingen.
nung von Normen sowie die unter Beschäftigungsge-
sichtspunkten so wichtige Gesamtproblematik von Auf-
enthaltsrecht und Arbeitnehmermobilität könnten da-
vonprofitieren, daß vondenMitgliedstaaten zu liefernde Transparenz: Aufgabe Nr. 1
Daten imBinnenmarktanzeiger veröffentlicht undanaly-
siertwerden.WeitereBeispiele bietet diebereits genannte

4.4. Für den Ausschuß hat der Binnenmarktanzeigerfrühere Stellungnahme des WSA(2).
vor allem einen Zweck: Er soll aufklären über die
Vorgänge im Binnenmarkt, die Rechte der Bürger, die
Rechte der Marktteilnehmer, die Möglichkeiten der

4. Weitere Erwägungen Abhilfe bei Fehlentwicklungen, die Behandlung von
Klagen und Beseitigung von Mißständen sowie über die
Vorgänge in den einzelnen Mitgliedsländern, damit dasArbeitnehmermobilität und grenzüberschreitende Vertrauen wächst, daß alle nach den gleichen RegelnBürgerrechte spielen.

4.1. Der im zweiten Binnenmarktanzeiger veröffent-
lichte Bericht über die Erfahrungen der Unionsbürger
mit der grenzüberschreitenden Arbeitnehmermobilität Der Schwung des Aktionsplanes darf nicht verloren
ist besonders zu begrüßen. Denn die Bedeutung der gehen
Bürgerrechte in der Union wird allzu oft übersehen oder
heruntergespielt. Wie die Kommission angibt, stellt
die Arbeitnehmermobilität einen besonders wichtigen 4.5. Vor Erreichung des Endtermins desAktionsplans
Faktor für den wirtschaftlichen und den sozialen Erfolg wird nur noch eine Ausgabe des Binnenmarktanzeigers
des Binnenmarktes dar. Für die Bürger ist es von größter erscheinen. Der Ausschuß geht davon aus, daß die
Bedeutung, daß sie ihre Rechte in der EU kennen und in Kommission keinen zweiten Aktionsplan in Angriff
jedem einzelnen Mitgliedstaat in Anspruch nehmen nehmen möchte, auch wenn die einschlägige Entschei-
können. Der Ausschuß bittet daher die Kommission, dung noch nicht gefalle ist. Seines Erachtens darf aber
ihre Untersuchungen zu den Bürgerrechten und sozialen nicht zugelassen werden, daß der Aktionsplan sang- und
Themen weiterzuführen und darüber als einen wesentli- klanglos ausläuft. Dies würde dem Eindruck Vorschub
chen Gesichtspunkte des Binnenmarktes im Binnen- leisten, alle könnten sich eine Erholungspause gönnen,
marktanzeiger oder anderswo zu berichten. nachdem sie die besonderen Anstrengungen hinter sich

gebracht haben. Hierdurch könnte vieles von dem, was
erreicht wurde, wieder verwässert werden. Es kommt
deshalb darauf an, die Durchsetzung der Binnenmarkt-Die Bedeutung angemessener Statistiken
vorschriften weiterhin sehr aufmerksam, wenn auch
vielleicht in anderer Form, zu verfolgen. Nach Ansicht

4.2. DerAusschußbegrüßt, daßderAnzeiger erstmals des Ausschusses sollte die Kommission im Frühherbst
Angaben zur Wirkung des Binnenmarktes auf die Inte-
gration der Volkswirtschaften enthält. Dies ist ein

(3) ABl. C 57 vom 25.5.1998.
(4) Stellungnahme zu dem Vorschlag der Kommission für eine(1) „Aktionsplan für den Binnenmarkt — Mitteilung der

Kommission an den Europäischen Rat“ — CSE (97) 1 Entscheidung des Rates über das Statistische Programm
der Gemeinschaft 1998-2002, ABl. C 235 vom 27.7.1998,endg., Juni 1997, S. 3.

(2) ABl. C 57 vom 25.5.1998, Ziffer 3.4. S. 60.



C 407/66 DE 28.12.98Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

eine Mitteilung veröffentlichen, in der sie darlegt, was Aktionsplan ausgelösten Impulse nicht ins Leere laufen
und das damit geweckte Interesse nicht verlorengeht.sie 1999 und danach zu tun gedenkt, damit die von dem

Brüssel, den 9. September 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Tom JENKINS

Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema „Territoriale Beschäfti-
gungspakte“

(98/C 407/13)

Der Wirtschafts- und Sozialausschuß beschloß am 11. Dezember 1997 gemäß Artikel 23
Absatz 3 der Geschäftsordnung, eine Initiativstellungnahme zu dem vorgenannten Thema zu
erarbeiten.

Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Regionale Entwicklung,
Raumordnung und Städtebau nahm ihre Stellungnahme am 17. Juli 1998 an. Berichterstatter
war Herr Masucci.

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 357. Plenartagung (Sitzung vom 9. September 1998)
mit 108 gegen 2 Stimmen bei 4 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Einleitung (...) Vorgehensweise sowie die Durchführungsverfahren
und Ergebnisse zur Förderung der Beschäftigungspakte
beizutragen“.1.1. Die Kommission hat 1997 eine Initiative zur

Förderung der „regionalen und kommunalen Beschäfti- 1.2.2. In dem Dokument heißt es, daß „die regionalegungspakte“ gestartet. Die Mitgliedstaaten, die diesen Entwicklung (...) voraussichtlich auch in Zukunft alsVorstoß allgemein begrüßten, haben sich ihrerseits zur Faktor für die Erhaltung der Union und ihrer Wettbe-aktiven Mitwirkung verpflichtet. werbsfähigkeit eine wichtige Rolle spielen (wird), da für
sie die demokratische Mitbestimmung, die Einbeziehung1.1.1. Mit den 10 in England ausgewählten Projekten
der Sozialpartner, die Herausbildung eines neuen Mana-wurden nunmehr von allen Mitgliedstaaten insgesamt
gements, die Mitwirkung aller Bürger an der Raumord-89Beschäftigungspaktevorgelegt.DieseProjektewerden
nung, an der Organisation von Gewerbe und Handelvon der Gemeinschaft mit je 200 000 ECU für die
sowie die soziale Solidarität kennzeichnend sind.“technische Hilfe bezuschußt und entsprechend begleitet.
1.2.3. Der Ausschuß hat darin ferner betont, daß

1.1.2. DieKommissionmöchte sich beider Begleitung die aufmerksame Verfolgung und Überwachung der
dieser Bündnisse nicht nur auf den finanziellen Aspekt Beschäftigungspakte „in eine allgemeine Strategie für die
beschränken,umdenbeispielhaftenundexperimentellen Beschäftigung, die sowohl bei den makroökonomischen
Charakter dieser Initiative bei der Suche nach den und beschäftigungspolitischen Maßnahmen als auch
geeignetsten Instrumenten zur Bekämpfung der Arbeits- bei der Leistungsfähigkeit des Arbeitsmarktes und der
losigkeit und zum besseren Einsatz der Strukturfonds in räumlichen Entwicklung der Beschäftigung ansetzt, ein-
den nächsten Jahren zu unterstreichen. gebaut werden“ sollte.

„Innerhalb dieser Strategie muß man die verschiedenen1.2. IndiesemehrgeizigenProgrammhatdieKommis-
nationalen, regionalen und lokalen Instanzen zusam-sion auchdenWirtschafts- und Sozialausschuß aufgefor-
menfassen, um Anreiz für Unternehmensgründungen zudert, im Rahmen eines bislang noch nicht angelaufenen
bieten und vor allem jüngere Unternehmensgründerinterinstitutionellen Forums aktiv an der Förderung
auszubilden, die verfügbarenMittel optimal einzusetzen,dieser Pakte mitzuwirken.
die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen
für die Unternehmen und für Einzelpersonen zu fördern1.2.1. Der Ausschuß hat bereits einen Informations-

bericht erörtert und angenommen, in dem er seinem und zusätzliche echte und langfristige Arbeitsplätze zu
schaffen.“Bestreben Ausdruck gibt, „durch Aufklärung über die
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Wenn es gelingt, diese Finanzquellen untereinander 2. Erste inhaltliche Überprüfung der Beschäfti-
gungspaktezu verbinden und mit den privaten Ressourcen zu

kombinieren, dürfte der Mitteleinsatz zu optimalen
Ergebnissen führen und eine multiplizierende Wirkung 2.1. Die Kommission hat im vergangenen November
entfalten. „DerBeschäftigungspaktmuß einen ‘qualitati- einige ausgewählte Beschäftigungsbündnisse inhaltlich
ven Sprung’ bei der Planung und Durchführung der vorgestellt (1). Die geplanten Aktionen sind ausgespro-
Maßnahmen, bei der Effizienz des Mitteleinsatzes sowie chen interessant und vielfältig.
bei den konkreten und meßbaren Ergebnissen auf dem
Arbeitsmarkt darstellen.“ 2.1.1. In zahlreichen Projekten wird auf die Diversifi-

zierung der Produktionsstrukturen auf lokaler Ebene,
die Gründung von KMU und die Förderung regionaler
und lokaler Erzeugnisse gesetzt (Pakte in Molise und„Inhaltlich muß der Pakt dem Ziel dienen, in realisti-
Alto Belice (Italien), die auf die Existenzgründungschem Umfang konkret neue Arbeitsplätze zu schaffen.
und die Einführung von Gütesiegeln für die lokalen‘Konkret’ heißt, daß nicht nur ein günstiges Umfeld
landwirtschaftlichen Nahrungsmittel setzen; Pakt vonentstehen soll, sondern tatsächlich neue Arbeitsplätze
Clabecq (Belgien) mit einem Risikokapitalfonds alsgeschaffen werden; ‘realistisch’ heißt, daß die Ziele bei
Starthilfe für KMU).der Planung des Paktes an die verfügbaren Ressourcen

und spezifischen Bedingungen des betreffenden Gebietes
2.1.2. ImBereichderBerufsausbildungundEingliede-anzupassen sind.“
rung in den Arbeitsmarkt geht die Tendenz dahin,
individuelleAusbildungsgänge zu ermöglichen (Beschäf-
tigungsbündnis von Schirmeck (Elsaß), von Westmeath

„Die Überwachung und die Verbreitung nachahmens- (Irland) und Flevoland (Niederlande), mit Maßnahmen
werter Beispiele soll nicht dem Ziel dienen, einen zur Ausbildung und individuellen Eingliederung). Im
‘Musterbeschäftigungspakt’ zu entwickeln, sondern portugiesischenMarinhaGrande setztmanaufhochwer-
kann denen behilflich sein, die an der Planung der tige Ausbildung im traditionsreichen Glassektor.
Beschäftigungspakte mitwirken, weil diese Beispiele ein
besseres Verständnis der Herausforderungen, Chancen 2.1.3. Zahlreiche Projekte haben die Einführung
und Grenzen dieses auf Assoziierung, Innovation und neuer Berufsbilder im Auge, wie etwa das Bündnis
Basisbezug beruhenden Ansatzes ermöglichen.“ von Pointe des Ardennes, Roubaix und St. Herblain

(Frankreich), das die Dienstleistungen im Fremdenver-
kehrssektor und die Nutzung des kulturellen Erbes
fördert. Der Pakt von Lahti (Finnland) sieht hingegen die1.2.3.1. In diesem Dokument hat der WSA sein
Gründung eines Zentrums vor, das auf DienstleistungenHauptaugenmerk auf die Partnerschaft gerichtet, die für
für ältere und behinderte Menschen spezialisiert ist.die durch ihn vertretenen Sozialpartner natürlich ein

höchst interessantes Aktionsfeld ist.
2.1.4. Man bemüht sich ferner, der Arbeitslosenun-
terstützung oder Sozialhilfe dadurch einen aktivierenden
Charakter zu verleihen, daß sie in „Unterstützungen für1.2.3.2. Ein weiteres Anliegen des Dokuments be-
die Arbeit“ umfunktioniert werden, wie es im Rahmenstanddarin, die aktiveRolle desAusschusses imHinblick
des Paktes von Jamtland (Schweden) und von Barnsleyauf das Forum und die Weiterführung der Modellversu-
(Großbritannien) geschieht.che vor allem auf folgende drei Zielsetzungen zu kon-

zentrieren: 2.1.5. Die Förderung der Chancengleichheit ist ein
weiteres wichtiges Anliegen zahlreicher Beschäftigungs-
bündnisse, wie etwa in Spanien im Rahmen des Paktes— weite Verbreitung des Wissens über die Strategie
von Asturien, der Fördermaßnahmen für die Existenz-der Beschäftigungspakte als Musterbeispiel einer
gründung durch Frauen vorsieht. Die Unterstützungkonzertierten Aktion zugunsten der wirtschaftlichen
der Rückkehr in das Erwerbsleben nach Eltern- undund sozialen Entwicklung;
Mutterschaftsurlaub ist hingegen Schwerpunkt eines
Beschäftigungspaktes, der inWien (Österreich) durchge-— spezifische Überprüfung des Verlaufs der Partner- führt wird.schaft;
2.1.6. Besonderes Augenmerk wird schließlich auch
den Themen Arbeitsorganisation und Arbeitszeit gewid-— Prüfung des Einsatzes innovativer Aktionen zur
met, wie etwa im Bremer Pakt und in zahlreichenSchaffung neuer und dauerhafter Arbeitsplätze bei
französischenBeschäftigungsbündnissen (z. B.Ussel undgleichzeitiger Nutzung der Möglichkeiten, die „die
Albertville), die versuchen, den SaisonarbeitnehmernneuenBeschäftigungsbereiche“ imRahmen der loka-
eine ganzjährige Beschäftigung zu gewährleisten.len Entwicklung bieten.

2.2. Nach Aussagen des für Regionalpolitik zuständi-
gen Kommissionsmitglieds Monika Wulf-Mathies

1.3. In dieser Stellungnahme sollen nun die Überle-
gungen zu diesen Zielsetzungen vertieft und positive (1) IP/97/984vom13.11.1997,PressemitteilungüberdiePresse-
Aktionen ausfindig gemacht werden, die der Ausschuß konferenz von Kommissionsmitglied Monika Wulf-
im Hinblick auf das Forum und während der Begleitpha- Mathies, die eine erste Bilanz der 89 Beschäftigungs-

bündnisse gezogen hat.se der Pilotprojekte durchführen könnte.
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bemüht man sich in sämtlichen Projekten umErreichung — esgibtkeinenZeitplan fürdie geplantenMaßnahmen
und Aktionen;der zwei Kernziele der Beschäftigungspakte: „Zum einen

soll durch die Schaffung konkreter Beschäftigungs-
— die erforderlichen Berufsprofile fehlen;perspektiven auf lokaler Ebene das Übel an der Wurzel

gepackt werden, und zum andern sollen durch den — die Ausbildungsmaßnahmen erstrecken sich nicht
Erfahrungsaustausch neue Ideen entstehen“(1). auf das methodische Vorgehen und die Verfahren

für die Auswahl der „Auszubildenden“;
2.3. In den ersten Monaten dieses Jahres wurden

b) hinsichtlich der Partnerschaft:für fast alle Beschäftigungsbündnisse die Aktionspläne
vervollständigt, mit deren Prüfung die Kommission im — die Partnerschaft ist nicht effizient genug, weil es an
Hinblick auf die endgültige Genehmigung und die einer Tradition der Zusammen- und Teamarbeit
anschließende Finanzierung begonnen hat. mangelt;

— es gibt keine Kultur der Konzertierung auf dem2.3.1. Die Zwischenberichte der Experten(2) lassen
Verhandlungswege;bemerkenswerteErfolge undbeeindruckendeFortschrit-

te erkennen, weisen allerdings auch auf zahlreiche — es gibt keine Kultur der lokalen Entwicklung;Lücken und Unzulänglichkeiten hin, die auf eine unter-
entwickelte Konzertierungskultur und organisatorische, — es fehlt an Informationen und Erfahrungsberichten
verwaltungstechnische sowie finanzielle Probleme bzw. über dieVorteile der Beschäftigungspakte auf lokaler
darauf zurückzuführen sind, daß die Initiative in einigen Ebene;
Ländern absolut neu ist.

— die Partnerschaft ist sehr stark auf die staatlichen
Einrichtungen auf nationaler und kommunaler Ebe-2.3.2. Folgende positive Aspekte wurden festgehal-
ne konzentriert;ten:

— die Privatinitiative ist in einigen Fällen zwar vorhan-— gute Diagnosen des sozioökonomischen Umfeldes den, aber nicht spürbar, da in bestimmten Ländernund der schwierigen Situationen auf dem Arbeits- private Akteure zur Umsetzung der Beschäftigungs-markt; die durch die Beschäftigungsbündnisse aus- bündnisse so gut wie gar nicht vorgesehen sind;gelöste starke Innovationswelle auch in bezug auf die
inhaltliche Gestaltung und die geplanten Aktionen; — zwar beteiligen sich die KMU, dafür aber fast gar

nicht die großen Industrieunternehmen;— verstärkte Nutzung des Humankapitals und der
Ausbildung; — die Hochschulforscher werden nur selten einbezo-

gen;
— gute Beteiligung der KMU, Genossenschaften und

des Dienstleistungssektors. c) hinsichtlich der Finanzierung:

— es fehlt an Informationen über die Finanzmittel und2.3.3. Beanstandet haben die Experten im wesentli-
die nationalen, öffentlichen und privaten Geldgeber;chen:

d) in bezug auf die Verfahren:a) inhaltlich:
— die Rechtsnatur der Verpflichtungen, die die Ver-— die mit den Beschäftigungsbündnissen angestrebte

tragspartner der Partnerschaft eingehen, wird nichtAusweitung der Beschäftigung wird nicht beziffert;
festgelegt;

— viele geplanteAktionen sindnichthinreichendausge- — es gibt Schwierigkeiten bei der Umsetzung desarbeitet; „bottom-up“-Konzepts;
— es gibt keine „Indikatoren“ für die Ergebnisse, — die politischen Auseinandersetzungen auf lokaler

und der Aufwand für die Maßnahmen wird nicht Ebene haben die inhaltliche Ausgestaltung der
beziffert; Beschäftigungspakte verzögert oder zu einer mehr-

maligen Infragestellung der Inhalte geführt.— die Aktionspläne sind nicht ausführlich genug;

— die verfügbaren Finanzmittel bzw. die in Frage 2.4. Diese Schwierigkeiten und Mängel haben zur
kommenden Haushaltslinien werden nicht angege- Folge gehabt, daß die Beschäftigungspakte in vielen
ben; so wird in der Regel auf eine Verpflichtung zur Ländern erst mit erheblicher Verzögerung angelaufen
Kofinanzierung hingewiesen, ohne den Umfang zu sind. Für viele von ihnenwurden bislang nicht einmal die
präzisieren; erforderlichen Finanzmittel aufgetrieben. Die Experten

gehen davon aus, daß diese Mängel bei einer ganzen
Reihe von Beschäftigungsbündnissen erst im nächsten

(1) IP/97/984vom13.11.1997,PressemitteilungüberdiePresse- Jahr behoben werden können.
konferenz von Kommissionsmitglied Monika Wulf-
Mathies, die eine erste Bilanz der 89 Beschäftigungs-
bündnisse gezogen hat. 3. Bessere Information und Förderung

(2) Diese Informationen sind Zwischenberichten entnommen,
die „Europe Innovation 2000“ vorgelegt wurden. Diese

3.1. Mit Blick auf die Konferenz, auf der „beispielhaf-Gesellschaft wurde von der Kommission mit der techni-
schen Hilfe für die Beschäftigungspakte beauftragt. te“ Beschäftigungspakte öffentlich vorgestellt werden
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sollen, werden die Bündnisse aufAnregung der Kommis- 3.3.5. Was inder „Web-Site“ überdieBeschäftigungs-
bündnisse hingegen völlig fehlt, sind Hinweise auf die insion, der Regierungen, der nationalen Wirtschafts- und

Sozialräte und der jeweiligen sozialen Kräfte in den den letzten Jahren vom Wirtschafts- und Sozialausschuß
(wie auch von anderen Gemeinschaftsinstitutionen)einzelnen Mitgliedsländern verstärkt geprüft, vertieft

und diskutiert. Dies geschieht im Hinblick auf die erarbeiteten Untersuchungen und Vorschläge, obwohl
der Ausschuß sich in verschiedenen Stellungnahmenneue Strukturfondsregelung, die die Einbeziehung der

Beschäftigungspakte als mögliches Instrument zur Ver- eingehend mit den Pakten selbst, mit der Partnerschaft,
der Rolle der Behörden und den örtlichen Entwicklungs-wendung der Fördermittel vorsieht.
initiativen auseinandergesetzt hat.

3.2. Der Vorstoß der Kommission hat zweifelsohne
ein besonderes Interesse an den regionalen und kommu- 3.4. Der Ausschuß richtet daher an die Dienststellen
nalen Beschäftigungsbündnissen geweckt. Mittlerweile der Kommission die dringende Bitte, so rasch wie
werden diese Instrumente nicht mehr nur im engen möglich ein Dokument über alle finanzierten Beschäfti-
Expertenkreis diskutiert, sondern auch sehr lebhaft gungsbündnisse zu veröffentlichen und die in der „Web-
innerhalb der Institutionen, in Politik und Wirtschaft Site“ zur Verfügung stehenden Informationen so zu
sowie in der Bürgergesellschaft. vervollständigen, daß für alle genehmigten Pakte ein

detaillierter Überblick über die Projektstrategie, die
Die Zivilgesellschaft wurde insbesondere durch die geplanten Maßnahmen, die betroffenen sozialen Grup-
Ausdehnung der horizontalen Partnerschaft, die eine der pen, die Partnerschaft, die technische Hilfe und die
ZielsetzungenundwesentlichenPrämissender territoria- erwarteten Ergebnisse gegeben wird.
len Beschäftigungspakte ist, sensibilisiert und einbezo-
gen.

3.5. Sehr begrüßenswert ist hingegen eine Initiative,
die die Kommission für Oktober 1998 angekündigt hat.3.3. Allerdings deuten mehrereAnzeichen darauf hin,
Auf dem Seminar, das in Turku (Finnland) stattfindet,daß die Information und Aufklärung noch intensiver,
soll eine „Austauschbörse“ mit dem Ziel veranstaltetzielgerichteter und systematischer erfolgen muß.
werden, einerseits die schon nachweislich erfolgreichen,
guten und mit Sicherheit übertragbaren Projekte für die3.3.1. Sohat z. B. die „Web-Site“, die dieKommission
Öffentlichkeit „sichtbar“ zu machen und andererseitsfürdieBeschäftigungspakte aufdemInterneteingerichtet
den verantwortlichen Akteuren Gelegenheit zum bilate-hat(1), bislang noch keinen großen Anklang gefunden.
ralen Erfahrungsaustausch zu geben.

Die Beteiligung an dem elektronischen Forum ist zumin-
dest zahlenmäßig relativ begrenzt: Der Erfahrungs- 3.6. Die Dienststellen der Kommission sind dabei,
und Informationsaustausch, der u.a. mit der Initiative etwa 20 vorbildliche Projekte ausfindig zu machen und
angestrebt wurde, ist noch nicht richtig angelaufen. als Musterprojekte darzustellen, wobei in die engere
Mangelhaft ist vor allemdieBeteiligungderHauptakteu- Auswahl nur solche Pakte gekommen sind, die von
re derBeschäftigungspakte.Vielenvon ihnen ist offenbar den Experten vor allem als „nachvollziehbar“ und
nochnichtbewußt,wiewichtig es ist, sichüberErfahrun- „übertragbar“ bewertet wurden. Diese Projekte decken
gen, Probleme und bewährte Praktiken auszutauschen. etwa ein Dutzend Aktionsfelder im Zusammenhang mit

der Schaffung von Arbeitsplätzen ab und sind bereits3.3.2. Die von der Kommission zur Erläuterung der im Rahmen europäischer oder nationaler Programme89 Beschäftigungsbündnisse angebotenen Internetseiten erprobt worden.sindunterschiedlichumfassendunddetailliert. In einigen
werden Inhalt und Zielsetzungen des Bündnisses, Akteu-

3.7. Mit dem erwähnten Seminar wird ein Prozeß derre der Partnerschaft und Finanzmittel sehr sorgfältig
Übertragung erprobter Methoden auf die Beschäfti-und eingehend dargelegt. Sie können darüber hinaus als
gungspakte in Gang gesetzt, der an Intensität undLinkszuspezifischenelektronischenSeitendes jeweiligen
Breitenwirkung gewinnen wird. Die KoordinatorenPaktes fungieren. Andere hingegen beschränken sich
können sichdirekt über konkrete Projekte undErfahrun-in wenigen Zeilen auf einige zusammenfassende und
gen austauschen und dabei die Schwierigkeiten undallgemeine Informationen.
Ergebnisse sowie die gute Praxis, die auch von anderen

3.3.3. Die Inhalte der themenspezifischen Seminare, genutzt werden soll, miteinander vergleichen.
die in Östersund (Schweden) zur Aus- und Weiterbil-
dung, in Porto (Portugal) zu den Dienstleistungen für
Personen und zu den Dienstleistungen im städtischen 4. Stärkung der Partnerschaft
und ländlichen Raum sowie in Viareggio (Italien) zu
Kultur, Umwelt und Fremdenverkehr veranstaltet wur-

4.1. Eines derwesentlichenZiele, diemit der Überwa-den, sind hingegen auf dem Internet abrufbar.
chung dieser 89 Pakte erreicht werden muß, ist die
Stärkung der Partnerschaft. Dazu müssen Mängel ermit-3.3.4. Ausführlich und umfassend ist auch die Infor-
telt und etwaige Lösungskonzepte aufgezeigt werden.mation über die Seminare zur „guten Praxis“ in Rom

(Mai 1997) und Bremen (Januar 1998), an denen die auf
Keine einfache Aufgabe angesichts der Tatsache, daß eslokaler Ebene benannten Projektkoordinatoren teilge-
kein einheitliches Partnerschaftsmodell gibt.nommen haben.

Wie sich bereits anschaulich auf dem Seminar in Rom
zeigte und in den Stellungnahmen des Ausschusses auch(1) http://europa.eu.int/comm/pacts.
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mehrfach betont wurde, sind verschiedene Modelle für (Belgien) drei Universitäten die Zielsetzungen des Paktes
im Vorfeld untersucht. Insgesamt allerdings wurdenunterschiedliche Gegebenheiten gefragt, die sich nach

den vielfältigen Bedürfnissen vor Ort (1) richten. Hochschulen nur an neun Beschäftigungspakten betei-
ligt. (Unberücksichtigt bleiben hierbei die englischen

Diese Unterschiede sind auf verschiedene Faktoren Pakte, da über die dortige Zusammensetzung der Part-
zurückzuführen:Wiedie Partnerschaft ins Lebengerufen nerschaft zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Textes
wurde und sich entwickelt hat, wer sich an ihr beteiligt noch keine eingehenden Informationen vorliegen).
und wie die Vertretung auf lokaler Ebene aussieht.
Weiterhin eine Rolle spielen dabei die Beweggründe, 4.4.1. Ziel ist es nicht, immer mehr Studien undaus denen heraus die einzelnen Akteure je nach den statistische Erhebungen über die Arbeitslosigkeit odererwarteten Vorteilen und dem zusätzlichen Nutzen an die Beschäftigungspolitik anzufertigen, die mittlerweileder Partnerschaft teilnehmen. ganze Bibliotheken füllen. Vielmehr geht es wie im

Falle von Hennuyer darum, sich den wissenschaftlichen
4.2. Besonderes Augenmerk muß der Beteiligung der Sachverstand für die Erarbeitung eines kohärenten
privaten Partner zukommen, wenn das Problem der Aktionsplans zu Nutzen zu machen.
Entwicklung eines lokalen Wirtschaftsraums durch die
Schaffung dauerhafter und nicht subventionierter Be-
schäftigungsmöglichkeiten gelöst werden soll. 4.5. Je mehr Zeit und Aufmerksamkeit in die Vorbe-

reitungsphase der Beschäftigungspakte fließt, desto
4.2.1. Die Mitwirkung der privaten Akteure ist aus höher sind die Aussichten auf Erfolg.
mehreren Gründen wichtig(2):
— aufgrund ihres finanziellen Beitrags; Die Partnerschaft im Rahmen der Beschäftigungspakte
— weil siedenrealenBedarfanentsprechendqualifizier- stellt alle Beteiligten, von den staatlichen Stellen bis hin

ten Arbeitskräften kennen; zu den Privatunternehmen, die Sozialpartner ebenso wie
den „dritten Sektor“, vor neue Fragen.— weil sie anregen können, wie der Staat die Unterneh-

men am besten unterstützen kann;
DieöffentlicheVerwaltungmußmitbisherniedagewese-— weil sie innovative Konzepte und neuartige Sichtwei-
nen Problemen und ihr nicht vertrauten Methoden dersen bezüglich der Rolle des privaten und öffentlichen
Auseinandersetzung fertig werden. Die SozialpartnerSektors bei derUnternehmensgründung undArbeits-
können nur seriöse Partner bei der Entwicklung werden,platzschaffung bieten können;
wenn sie sich aus ihrem traditionellen Terrain der— schließlich verleiht ihre Mitwirkung der Partner- Konzertierung herausbegeben. Die Aus- und Weiterbil-schaft eine Art Daseinsberechtigung. Denn sie wäre
dungseinrichtungen müssen ihre Kenntnisse an densinnlos,wenn sich nuröffentliche Partner beteiligten. realen Gegebenheiten vor Ort messen.

4.2.2. Die Privatunternehmen zeigen im Rahmen der
lokalen Entwicklungsinitiativen immer mehr Interesse Vor diesem Hintergrund ist es um so wichtiger, daß
an einer Mitwirkung an der Partnerschaft. Denn sie die Hauptakteure der Partnerschaft im Rahmen der
habenbegriffen, wiewichtig esnicht nur aus allgemeinen Beschäftigungspakte in der Vorlaufphase angemessen
wirtschaftlichen Erwägungen, sondern auch für ihre vorbereitet und auch später kontinuierlich begleitet
eigenen Interessen ist, daßMöglichkeiten zur qualifizier- werden — auch durch entsprechende Aufklärung und
ten Ausbildung der Arbeitskräfte und zur verstärkten Ausbildung.
Unterstützung der Unternehmen geschaffen werden.

4.5.1. Eingehender befassen sollte man sich auch mit
4.3. Der dritte Akteur neben dem öffentlichen und dem völlig neuartigen Konzept, mit dem die Partner-
privaten Sektor ist der sogenannte „dritte Sektor“. schaft für die Beschäftigungspakte vor allem die Unter-
Seine Aufgaben und Wirkungskraft im Rahmen der nehmen (in der Regel die KMU) und die Arbeitgeber-
Beschäftigungspakte werden weiter unten dargelegt. An verbände auf der einen sowie die Gewerkschaften auf
dieser Stelle soll die Bedeutung hervorgehoben werden, der anderen Seite konfrontiert.
die diesem Sektor für die lokale Wirtschaftsentwicklung
dadurch zukommt, daß er neue Arbeitsplätze schafft,

Denn dieses kann sich insofern sehr positiv auf diedie auf die jeweiligen Bedürfnisse der Menschen vor Ort
Unternehmens- undGewerkschaftskultur auswirken, alszugeschnitten sind. Und genau aus diesem Grund ist
der Unternehmer lernt, nicht mehr nur im Eigeninteresseeine Beteiligung dieses Sektors an der Partnerschaft im
des Betriebs zu handeln, sondern im umfassenderenRahmen der Beschäftigungspakte unverzichtbar.
Interesse der Entwicklung des gesamtenGebiets. Unddie
Gewerkschaften werden dadurch in die Verantwortung

4.4. Als weitere Akteure, die sich erfreulicherweise genommen, daß sie bei Entscheidungen zu Rate gezogenzu den staatlichen Institutionen, den Sozialpartnern werden, die eindeutig in die Bereiche Management undund den privaten Investoren gesellt haben, sind die Kosten-Nutzen-Analyse fallen.Hochschulen und die weiterführenden Bildungseinrich-
tungen zu nennen. So haben z. B. im Rahmen des

Auf dieseWeise kommt es zu einer erfreulichen gegensei-Beschäftigungspaktes des Industriestandorts Hennuyer
tigen Beeinflussung, die sich sehr positiv auf die Konzer-
tierung bei allen anderen wirtschaftsspezifischen Proble-
men einer Region und zwischen den Unternehmen an(1) Seminar zur guten Praxis in Rom, Mai 1997.

(2) Seminar zur guten Praxis in Bremen, Januar 1998. sich auswirken kann.
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4.6. EinweitererAspekt derPartnerschaft, der stärker Denn es ist häufig der Vorwurf zu hören, daß die
Aktionen zur lokalen Entwicklung im Grunde sowohlzur Geltung gebracht werden könnte, ist die Zusammen-

arbeit zwischen starken und schwachen Regionen eines hinsichtlich der Art und Weise, wie die Arbeitsplätze
geschaffen werden, als auch in bezug auf die Sektoren,Landes.
in denen dies geschieht, eher Fördermaßnahmen ähneln
als wirklichen Entwicklungschancen.Hierbei handelt es sich um eine neuartige Partnerschaft,

bei der das bereits bekannte horizontale Konzept um
eine geographische Dimension der Solidarität, aber auch 5.3.1. Es ist sicherlich richtig, daß die lokalen Ent-
der wirtschaftlichen und sozialen Konvergenz erweitert wicklungsinitiativen in der Anlaufphase staatliche Un-
wird. terstützung benötigen. Es trifft aber auch zu, daß sie

sich verankern und Nischen auf dem Arbeitsmarkt
4.6.1. In fast allen Unionsländern gibt es Gebiete, die besetzen können, so daß sie sich irgendwann selbst
sich beinahe derVollbeschäftigung rühmen können, und tragen.
andere, die dagegen hohe Arbeitslosenquoten (vor allem
Jugendliche und Langzeitarbeitslose) aufweisen.

Allein die ersten Ergebnisse der Pilotvorhaben im Rah-
men von Artikel 10 des EFRE (Neue Beschäftigungsmög-Im Rahmen der Beschäftigungspakte können mit Hilfe
lichkeiten) gebenAnlaß zudieser positivenSichtweise (1).der Zentralregierungen und der Behörden auf regionaler

und kommunaler Ebene Formen der Partnerschaft zwi-
In erster LiniewirddieseArt vonMaßnahmenBedürfnis-schen Sozialpartnern der starken und schwächeren
sen gerecht, die von anderen Akteuren nicht oder nurGebiete anvisiert werden, die die Arbeit dahin bringen,
unzureichend befriedigt werden. Sie entsprechen somitwo es Arbeitskräfte gibt, und nicht umgekehrt die
einer tatsächlichen Nachfrage.Arbeitskräfte dorthin, wo es Arbeit gibt.

Dies muß im Rahmen einer engen Zusammenarbeit Darüber hinaus setzen sie tatsächlich bei diesen Bedürf-
erfolgen, die finanzielle Erleichterungen für die beitritts- nissen an und passen sich ihnen somit optimal an: Die
willigen Unternehmen, intensive Ausbildungsmaßnah- auf diese Weise geschaffenen Arbeitsplätze werden
men für die Arbeitskräfte und — auch für die Förderung somit zu „Arbeitsplätzen nach Maß“, wie es in der
von Unternehmensneugründungen — den Austausch einschlägigen Literatur immer häufiger heißt.
von Erfahrungen und Fähigkeiten zwischen öffentlichen
Verwaltungen vorsieht.

5.3.2. Die inden letztenJahren ermittelten19Beschäf-
tigungsbereiche, die sich entsprechend den Anforderun-
gen natürlich erweitern können, decken sich tatsächlich
mit den Bedürfnissen der Bevölkerung vor Ort. Die5. Ein neuer Arbeitsmarkt neuen Tätigkeitenmüssen diese Bedürfnisse mit entspre-
chenden Berufsprofilen und für den Einzelfall „maß-

5.1. In den Plänen für die Beschäftigungspakte wird geschneiderten“ Organisationsformen befriedigen.
allgemeindie SchaffungneuerArbeitsplätze indenneuen
Beschäftigungsfeldern anvisiert. Dies war auch der Diese Eigenschaften können dazu beitragen, daß die
Fall bei der 1996 erfolgten Halbzeitrevision der Ziel geschaffenen Initiativen sich selbst tragen und auf dem2-Programme und bei der Bewertung der Umsetzung der Markt bestehen.„B2-605-Programme — Pilotaktionen für Langzeitar-
beitslose.“

5.4. Nicht unerwähnt bleiben sollte ein weiterer
Nationale, regionale und kommunale Behörden zeigen positiver Aspekt: Die lokalen Entwicklungsaktionen
wachsendes Interesse an den lokalen Entwicklungsiniti- sorgen für eine neue Einstellung und unmittelbares
ativen. Das neue Klima jedoch, das durch diese Initiati- Verantwortungsbewußtsein der Beteiligten.
ven allmählich geschaffen oder zumindest tendenziell
vorgezeichnet wird, kollidiert mit kultureller Rück-

5.4.1. So kann z. B. die direkte Einbeziehung inständigkeit, rechtlichen Hindernissen und bestehenden
die Leitung einer kleinen Genossenschaft sehr vielStrukturen, wie z. B. auf dem Arbeitsmarkt.
lehrreicher sein als eine vorübergehende Tätigkeit in
einer öffentlichen Einrichtung; zumindest dürfte dies

5.2. Das Zusammenspiel von lokalen Entwicklungs- sowohl für den Arbeitnehmer als auch für die Gesell-
initiativen, die auf neue Beschäftigungsfelder innerhalb schaft nützlicher sein als Arbeitslosenhilfe.
des „dritten Sektors“ (Sozialwirtschaft und gemischt-
wirtschaftliche Unternehmen) abzielen, und beschäfti-

5.4.2. Die lokalen Entwicklungsinitiativen und ingungspolitischenMaßnahmen,die auch finanzielle Inter- weiterem Maße die Beschäftigungspakte können somitventionen umfassen, führt zur Schaffung eines zweiten auch zu einer Anpassung des Arbeitsmarktes an dieArbeitsmarktes. lokalen Gegebenheiten und einer Änderung des Ver-
hältnisses zwischenArbeitslosenundSozialschutzsystem

5.3. Wenn das Hauptziel der Beschäftigungspakte die beitragen.
Schaffung einer nachhaltigen Entwicklung und dau-
erhafter Arbeitsplätze ist, darf man sich zu Recht fragen,
ober die Art der geschaffenen Arbeit auch tatsächlich (1) Zweiter Bericht über die lokalen Entwicklungs- und Be-

schäftigungsinitiativen.diesem Ziel gerecht wird.
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5.5. So entsteht neben dem traditionellen Arbeits- 6.1.2. Als Schlußpunkt könnte auch die Veranstal-
tung eines „Europäischen Partnerschaftsforums“ anvi-markt der sogenannte zwischengeschaltete Arbeits-

markt(1). Mit anderen Worten Arbeitsplatzbeschaf- siert werden, an dem alle Akteure teilnehmen, die für
die Pilotprojekte verantwortlich zeichnen.fungsmaßnahmen, im Rahmen derer die Arbeitslosen

zunächst unter Begleitung zu Tätigkeiten verpflichtet
werden. Dabei sollen sie aber lernen, in Eigenregie Bei dieser Gelegenheit könnten die praktischen Schwie-
weiterzumachen oder mit einer entsprechenden Qualifi- rigkeiten der Parnterschaft, der Beteiligungsgrad, die
kation auf dem Arbeitsmarkt ihr Geld zu verdienen. bürokratischen, politischen oder kulturellen Hindernis-

se, die einer Partnerschaft im Wege stehen oder enge
Grenzen setzen, die Beziehungen zwischen den einzelnen5.5.1. Dieser zweite Arbeitsmarkt, der — da transpa-
staatlichen undprivaten Akteuren, die Rolle der öffentli-rent und subventioniert — nicht zu vergleichen ist mit
chen Verwaltung, ... angesprochen werden.der Schwarzarbeit, ist nur so lange tragbar, als er

eben ein „Zwischenstadium“ darstellt oder für den
Arbeitnehmer, der einen neuen Beruf erlernt, als 6.2. Ein weiterer Punkt ist die Überprüfung derBrückenschlag zum traditionellen Arbeitsmarkt fungiert geschaffenen Arbeitsplätze.bzw. sicherstellt, daß die neue Tätigkeit auf dem
Arbeitsmarkt Bestand haben wird.

6.2.1. UmdieEffizienzderBeschäftigungspakte ange-
messen beurteilen zu können, müssen genaue AngabenUm zu verhindern, daß auf diese Weise eine neue Form über die tatsächlichen Auswirkungen auf die Beschäfti-

von Ausbeutung und Deregulierung entsteht, muß dieser gungslage vorliegen.Prozeß unbedingt in enger Zusammenarbeit zwischen
Sozialpartnern und öffentlicher Verwaltung im Rahmen

Der Ausschuß wird nur schwerlich oder gar nicht in dervon Tarifverhandlungen und Sozialschutzbestimmun-
Lage sein, direkt zu prüfen, wie viele Dauerarbeitsplätzegen kontrolliert und geregelt werden.
tatsächlich durch die Beschäftigungspakte geschaffen
wurden.

5.5.2. Vor diesem Hintergrund müssen auch die
Arbeitsämter und Ausbildungssysteme von Grund auf Dies ist vorallemaufdiebereits erwähnten, unzureichen-umgekrempeltwerden.Die Beschäftigungspakte können den finanziellen und personellen Ressourcen zurückzu-einen Impuls für entsprechende Diskussionen, Analysen führen, die für die Erfassung und Bewertung so vielerund Maßnahmen darstellen. Projekte in so vielen unterschiedlichen Bereichen einfach

unverzichtbar sind.

6. Die Rolle des Wirtschafts- und Sozialausschusses in Hinzu kommt, daß eine solche Prüfung aber auch für
den Beschäftigungspakten die Dienststellen der Kommission kein Kinderspiel sein

wird.
6.1. Der Ausschuß sollte nach den Vorstellungen von

6.2.2. In den von der Gruppe für prospektive Analy-Präsident Santerprüfen, obdie Partnerschaft imRahmen
sen(2) verfaßten Dokumenten wird häufig betont, wieder Beschäftigungspakte auch tatsächlich funktioniert.
schwierig es ist, ein statistisches Kriterium für die
Berechnungder imRahmender lokalenEntwicklungsini-Diese Aufgabe kann angesichts der begrenzten finanziel-
tiativen geschaffenen Arbeitsplätze festzulegen, z. B. inlen und personellen Ressourcen, über die der WSA
Bereichen wie Kulturgüter oder Umweltschutz.derzeit verfügt, nicht über den ganzen Prozeß hinweg

wahrgenommen werden.
Auf diese Schwierigkeiten weist auch die Kommission
in ihren Dokumenten zu den Strukturfonds hin. Dies6.1.1. Gleichwohl kann sich der Ausschuß dieser
hat der Ausschuß bereits in seiner Stellungnahme zurHerausforderung nicht entziehen. Es gilt nun, den besten
Mitteilung über die neuen Regionalprogramme 1997-Weg für eine aktive Rolle des WSA bei der Überwachung
1999 unter Ziel 2 (3) hervorgehoben.der Beschäftigungspakte zu finden. Sinnvoll wäre eine

Begrenzung auf einen Zwischenbericht und eine Über-
Dieses Problem ist nicht einfach zu lösen, da dieprüfung des Funktionierens der Partnerschaft.
Erfahrungenmit den Strukturfonds gezeigt haben, daß es
unterschiedliche Bewertungsmethoden gibt oder solcheDiese könnte im Rahmen einiger Anhörungen für
Überprüfungen erst gar nicht stattfinden.Großregionen erfolgen, zu denen die Sozialpartner, die

staatlichen Behörden und alle übrigen Akteure der
6.2.3. Die Kommission sollte die Berechnungsmetho-Partnerschaft geladen würden.
den ausfeilen und einen Jahresbericht über die Beschäfti-
gungspakte erstellen, in dem die — vor allem dauerhaft
— geschaffenen Arbeitsplätze in angemessener Weise(1) Besonders interessant sind in diesem Zusammenhang die
analysiert werden.Erkenntnisse der Wise-Gruppe, die den zwischengeschalte-

tenArbeitsmarktals zeitweiligeLösung fürLangzeitarbeits-
lose und Personen ohne Berufsausbildung vorgeschlagen
hat, um sie so schrittweise für die Eingliederung in den (2) Vgl. insbesondere den Zweiten Bericht über die lokalen
Arbeitsmarkt zu rüsten. Entwicklungs- und Beschäftigungsinitiativen, SEK (98) 25

vom 8.1.1998.Vgl. hierzu auch den Zweiten Bericht über die lokalen
Entwicklungs- und Beschäftigungsinitiativen. (3) ABl. C 235 vom 27.7.1998.
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Dieswürde auch demAusschuß eine eingehende Prüfung 7.2.3. Ihre Bedeutung ist von Pakt zu Pakt verschie-
den, ebenso wie sich auch die Größe und Komplexitätermöglichen, die von noch größeremNutzen wäre, wenn

gleichzeitig die Ergebnisse des „Partnerschaftsforums“ der Gebiete, die Bevölkerungszahl und die Inhalte der
Aktionspläne mitunter erheblich unterscheiden.ausgewertet würden.

7.2.4. Aus diesem Grund sollte man auch von dem
für die technische Hilfe veranschlagten Fixbetrag von7. Schlußfolgerungen 200 000 ECU Abstand nehmen und die jeweilige Förder-
summe von Fall zu Fall festlegen.

7.1. Die bei der Prüfung der Aktionspläne zu Tage
7.3. Nach Ansicht des Ausschusses müssen ständigegetretenen Schwachstellen ebenso wie die Verzögerun-
Kommunikations-undKooperationsstrukturengeschaf-gen bei der Durchführung machen deutlich, wie sinnvoll
fen werden, dank deren die vor Ort tätigen Akteure dasdie derzeitige Experimentierphase ist, wenn sich die
wirtschaftliche und beschäftigungsspezifische PotentialBeschäftigungspakte zu einemregulärenPlanungsinstru-
erkunden und ausbauen können. Die Finanzmittel derment entwickeln sollen. Denn in dieser Erprobungsstufe
EU müßten vorrangig in auf diesem Wege entfaltetekönnen die größten Schwierigkeiten festgemacht wer-
Initiativen statt in kurzlebige Maßnahmen fließen.den, die im Hinblick auf die nächste Generation von

Beschäftigungspakten in der Programmplanung 2000-
7.4. Da die Beschäftigungspakte zur lokalen Entwick-2006 überwunden werden sollten.
lung beitragen, müssen sie auf die regionalen und
nationalen Entwicklungsstrategien und vor allem auf7.1.1. Der Ausschuß bekräftigt erneut, daß die
die Beschäftigungspolitik abgestimmt werden. Daher istBeschäftigungspakte unzweifelhaft eine günstige Gele-
es ratsam, ihrer Isolierung durch eine Mitarbeit dergenheit bieten können, „die verschiedenen Formen der
Koordinatoren in den Begleitausschüssen und einenstaatlichen und privaten Hilfe auf gemeinschaftlicher,
regelmäßigen Informations- und Erfahrungsaustauschnationaler, regionaler und lokalerEbene zukoordinieren
vorzubeugen.und in eine einheitliche Entwicklungsstrategie zur Schaf-

fung von Arbeitsplätzen einzubauen“.
7.5. Der Ausschuß unterstützt die Kommission in
ihrem Vorhaben, im Oktober ein Seminar zu veranstal-

7.2. Vor allen Dingen aber wurde eine wirklich ten, in dem die Möglichkeit des Informations- und
basisorientierte Vorgehensweise dadurch vereitelt, daß Erfahrungsaustauschs zwischen den Beschäftigungspak-
die ursprünglich für die Auswahl der Modellversuche ten angeboten und bewährte Modelle vorgestellt werden
angesetzten Fristen sehr knapp waren und zudem die sollen. Seines Erachtens sollten derartige Veranstaltun-
von der Kommission für eine effiziente Erprobung gen in regelmäßigen Abständen erfolgen. Der Ausschuß
festgelegten Kriterien erfüllt werden mußten. wird an diesem Seminar teilnehmen, um einen Beitrag

zu den Analysen zu leisten und insbesondere Vorschläge
7.2.1. Viele Vorschläge konnten daher auf nationaler zur Partnerschaft und Beschäftigung zu unterbreiten.
Ebene erst gar nicht angenommen werden. Doch diese
Hürde dürfte dann leichter zu nehmen sein, wenn die 7.6. Die von Präsident Santer angekurbelte Initiative
Beschäftigungspakte erst einmal reguläre Planungs- ist auf so großes Interesse gestoßen, daß der Ausschuß zu
instrumente sein werden. dem Schluß kommt, daß es sehr viel mehr Möglichkeiten

gibt, die Beschäftigungspakte für beschäftigungswirksa-
me Zwecke zu nutzen, als ursprünglich angenommen7.2.2. Vielleicht ist gerade deswegen die Phase, in der

die Partnerschaft aufgebaut und der Pakt inhaltlich wurde. Allerdings müssen seines Erachtens die regiona-
len und kommunalen Verwaltungen, die Sozialpartnerausgestaltet wird, noch wichtiger geworden. Sie wird

aber auch in Zukunft eine heikle und schwierige Phase unddie einzelnen Interessengruppenbesser und systema-
tischer aufgeklärt werden.bleiben.

Brüssel, den 9. September 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Tom JENKINS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu :

— dem „Vorschlag für eine Verordnung (EG) des Rates mit allgemeinen Bestimmungen zu
den Strukturfonds“,

— den „Vorschlägen für Verordnungen (EG) des Rates über den Fonds für regionale
Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und Strukturmaßnahmen im Fischereisektor“,
und

— dem „Vorschlag für eine Verordnung (EG) des Rates zur Änderung der Verordnung (EG)
Nr. 1164/94 zur Errichtung des Kohäsionsfonds und von Anhang II der Verordnung“ (1)

(98/C 407/14)

Der Rat beschloß am 19. Mai bzw. 6. Juni 1998, den Wirtschafts- und Sozialausschuß gemäß
Artikel 125, 130 d, 130 e und 198 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
um Stellungnahme zu den vorgenannten Vorschlägen zu ersuchen.

Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Regionale Entwicklung,
Raumordnungund Städtebaunahm ihre Stellungnahme am31.August 1998 an. Berichterstatter
war Herr Christie.

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 357. Plenartagung am 9. und 10. September 1998
(Sitzung vom 10. September) mit 93 gegen 2 Stimmen bei 6 Stimmenthaltungen folgende
Stellungnahme.

1. Hintergrund durchgeführten Reformen und vor dem Hintergrund der
seither erreichten wirtschaftlichen Konvergenz zwischen
den Regionen zu sehen. In den zukünftigen Struktur-1.1. In ihrer Sitzung am 18. März 1998 verabschiedete
fondsregelungen wird der neue Titel „Beschäftigung“die Kommission mehrere Vorschläge für Strukturfonds-
berücksichtigt, der in den Vertrag von Amsterdamverordnungen, die auf den bereits im Zusammenhang
aufgenommen wurde und insbesondere die Förderungmit derAgenda 2000unterbreitetenVorschlägenaufbau-
der Beschäftigung in der Union vorsieht.en. Es wurden sieben Vorschläge für Verordnungen

angenommen: für die vier separaten Strukturfonds [d.h.
EFRE, ESF, EAGFL und das Finanzinstrument für die 2.3. Für die Umsetzung der Kommissionsvorschläge
Ausrichtung der Fischerei (FIAF)], den Kohäsionsfonds, zu den Strukturfonds steht ein Finanzrahmen von
ein strukturpolitisches Instrument für die Vorbereitung insgesamt 218,7 Milliarden Euro (zu Preisen von 1999)
auf den Beitritt sowie eine Verordnung mit allgemeinen zurVerfügung—das sind 0,46%desGemeinschafts-BIP
Bestimmungen für die Strukturfonds. —, die den 15 derzeitigen Mitgliedstaaten zugewiesen

werden.
1.2. Der Hauptteil der vorliegenden Stellungnahme
behandelt die Fragen im Zusammenhang mit dem

2.4. Kernpunkt der von der Kommission vorgeschla-Vorschlag für die allgemeine Verordnung, in der die
genen Änderungen ist die Konzentration der Tätigkeitwichtigsten Bereiche in bezug auf die Reform der Fonds
der Strukturfonds auf drei vorrangige Ziele und dreiaufgezeigt werden. In gesonderten Abschnitten dieser
Gemeinschaftsinitiativen. Dies führt dazu, daß der imStellungnahme werden ferner die Vorschläge für die
Rahmen der beiden geographischen Ziele förderfähigeVerordnungen betreffend EFRE, ESF, FIAF und Kohä-
Bevölkerungsanteil von derzeit 51 % bis zum Jahr 2006sionsfonds behandelt. Der EAGFL und das strukturpoli-
auf 35 bis 40% sinkt.tische Instrument für die Vorbereitung auf den Beitritt

werden Gegenstand separater Stellungnahmen sein.
2.5. Imnächsten Förderzeitraumwerdendie Fondsin-
terventionen auf Regionen mit Entwicklungsrückstand2. Die Vorschläge der Kommission
konzentriert und die Förderung im derzeitigen Umfang
aufrechterhalten. Gemäß dem Verordnungsvorschlag2.1. In diesem Abschnitt werden einige Schlüsselele- darf das Pro-Kopf-BIP von unter Ziel 1 förderfähigenmente der Kommissionsvorschläge zur Revision der Gebieten 75% des Gemeinschaftsdurchschnitts (auf derStrukturfondstätigkeit im Zeitraum 2000-2006 darge- Ebene NUTS II) keinesfalls übersteigen. Das neue Ziel 1legt. Der Abschnitt ist eine Zusammenfassung und stellt wird auch derzeit unter Ziel 6 förderfähige Regionendie Grundlage der Stellungnahme des Wirtschafts- und umfassen. Unter das neue Ziel 2 fallen Gebiete, in denenSozialausschusses zu diesen Vorschlägen dar. Industrieund Dienstleistungssektor in einem sozioöko-
nomischen Wandel begriffen sind, ländliche Gebiete mit

2.2. Die Vorschläge der Kommission zur Reform der rückläufiger Entwicklung, städtische Problemgebiete
Strukturfonds sind im Gesamtkontext der 1988 und notleidende, von der Fischerei abhängige Gebiete.

Die nicht unter Ziel 1 oder 2 erfaßten Regionen werden
im Rahmen von Ziel 3 gefördert.(1) ABl. C 159 vom 26.5.1998, S. 7.
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2.6. Ziel der Tätigkeiten der Strukturfonds ist die zu mehr Effizienz und einer klareren Zuweisung der
Zuständigkeiten sowohl bei der Planung als auch derFörderung des Wachstums, der Wettbewerbsfähigkeit

und der Beschäftigung im gesamten EU-Raum. Die Umsetzung der aus den Strukturfonds geförderten loka-
len Wirtschaftsentwicklungsprogramme führen dürfte.Beschäftigungsinitiativen sollten hauptsächlich in drei

Interventionsbereichen greifen — Infrastruktur, Ent-
wicklung der Humanressourcen und Förderung des 3.1.1. Die neue allgemeine Verordnung ist so aufge-Produktionssektors. Diese Zielsetzung entspricht dem baut, daß die Bedingungen, die bei der Durchführungneuen Titel „Beschäftigung“, der in den Vertrag von undVerwaltungderKohäsionsmaßnahmenderGemein-Amsterdam aufgenommen wurde. schaft während des nächsten Finanzierungszeitraums

erfüllt werden müssen, klar und geordnet aufgeführt
2.7. Die Vorlage des Verordnungsvorschlags mit all- werden. Zwar wird in dem Vorschlag für eine Verord-
gemeinen Bestimmungen zu den Strukturfonds ist ein nung empfohlen, während des nächsten Programm-
Versuch der Kommission, die Tätigkeit und Verwaltung planungszeitraumseinschneidende Änderungen inbezug
der Strukturfonds durch Reformen zu verbessern. Der auf die Durchführung der Strukturmaßnahmen vorzu-
Kommission kommt bei der Programmplanung, der nehmen, aber die Grundprinzipien der Konzentration,
Beachtung der Gemeinschaftsprioritäten während der Programmplanung, Partnerschaft und Zusätzlichkeit,
Durchführung der Fondsmaßnahmen und der Prüfung die seit 1988 für die Gestaltung dieser Maßnahmen
der Ergebnisse durch Begleitung, Bewertung undFinanz- maßgeblich waren, werden mit den Bestimmungen der
kontrolle eine strategische Rolle zu. Hinsichtlich einer vorgeschlagenen Verordnung beibehalten und verstärkt.
Reihe von Schlüsselaspekten sorgt die geplante Verord-
nung für eine Vereinfachung der Umsetzung der
Fondsmaßnahmen und die Klärung der Zuständigkeiten 3.2. Der Ausschuß weist darauf hin, daß die von
von Mitgliedstaaten und Kommission. der Kommission vorgeschlagenen Reformmaßnahmen

keinesfalls den Bemühungen Abbruch tun dürfen, durch
2.8. Die Kommission schlägt vor, eine Reserve aus den Einsatz der Fonds unionsweit ein höheres Maß
10% der Fondsmittel zu bilden, die zur Halbzeit gemäß an wirtschaftlichem und sozialem Zusammenhalt zu
dem Leistungsniveau der Programme, das aus den erzielen. Deshalb müssen die vorgeschlagenen Reformen
bisherigen Ergebnissen ersichtlich ist, zugewiesen wer- klar erkennbar auf u.a. folgende Ziele ausgerichtet
den soll. werden: Anhebung des Einkommensniveaus in den

weniger begünstigten Gebieten der EU; Förderung der
2.9. Der Verordnungsentwurf sorgt für eine klarere Entwicklung der Industrie und des Dienstleistungssek-
Definition des Partnerschaftsprinzips. Demzufolge müs- tors (einschließlich des Tourismus) in diesen Gebieten;
sen die Mitgliedstaaten die Einbindung der lokalen und Förderung der wirtschaftlichen Anpassung in Industrie-
regionalen Behörden, der Umweltbehörden und der gebieten mit rückläufiger Entwicklung; Förderung der
Wirtschafts- und Sozialpartner einschließlich der Nicht- wirtschaftlichen Diversifizierung in ländlichen, von der
regierungsorganisationen gewährleisten. Fischerei und Landwirtschaft abhängigen und dünnbe-

siedelten Gebieten der Union; unionsweite Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit — insbesondere im Rahmen des2.10. Durch den Vorschlag soll auch die Fondstätig-
Europäischen Sozialfonds — durch Investitionen in diekeit vereinfacht und dezentralisiert werden, was durch
Entwicklung der Humanressourcen und die Förderungdie Durchführung eines einzigen integrierten Struktur-
der Anpassung der Arbeitskräfte an den technologischenfondsprogramms auf der jeweiligen Regionalebene ge-
Wandel.schehen soll. Dieses Programm soll die integrierten

Maßnahmen umfassen, die aus allen Strukturfonds
gefördert werden — sowohl im Rahmen von Ziel 1 als 3.2.1. Es ist unbestreitbar wichtig, bei allem Streben
auch von Ziel 2. Durch diese Rationalisierung sollen nach mehr Effizienz der Strukturfondstätigkeit auch
Effizienz und Synergien der Fonds verbessert werden, weiterhin genügend Flexibilität und Anpassungsfähig-
die Zahl der Anfangs- und Änderungsentscheidungen keit zugewährleisten,damitdieFondsaufAuswirkungen
gesenkt, die Flexibilität der Fonds gesteigert und die strukturbedingter sektoraler Krisen reagieren können,
Fördermethoden harmonisiert werden. die auf regionaler Ebene besonders stark zum Tragen

kommen. Dies wurde in den geltenden Verordnungen
so gehandhabt, im Rahmen derer Strukturfondsmittel3. Allgemeine Bemerkungen
mit Erfolg eingesetzt wurden, um die spezifischen
Probleme z. B. der von der Textilindustrie abhängigen3.1. In dem Kommissionsvorschlag für eine Verord- Gebiete in Portugal, der Bergbauregionen in der ganzennung des Rates mit allgemeinen Bestimmungen zu den EU sowie derjenigen Regionen zu bekämpfen, die eineStrukturfonds wird der vorgeschlagene Rechtsrahmen Diversifizierung weg von der Rüstungsindustrie und denfür die Fondstätigkeiten während des Zeitraums 2000- damit zusammenhängenden Wirtschaftszweigen anstre-2006 erläutert. Dem Vorschlag zufolge werden zwei ben. In den meisten Fällen war die Gemeinschaftsun-frühere Rechtsinstrumente — die Rahmenverordnung terstützung Kernelement weitergefaßter Maßnahmenund die Koordinierungsverordnung — zu einer einzigen zur Förderung der Wirtschaftsentwicklung.Verordnung zusammengefaßt, wodurch die Funk-

tionsprinzipen und die administrativen Zuständigkeiten
der verschiedenen Partner bei der Umsetzung von Struk- 3.2.2. Angesichts der im Vertrag von Amsterdam

verankerten beschäftigungspolitischen Befugnisse soll-turmaßnahmen der Gemeinschaft sowohl vereinfacht
als auch transparentergestaltetwerden.DerWirtschafts- ten derartige Maßnahmen — und zwar insbesondere

Maßnahmen im Rahmen der Wirtschaftsförderungund Sozialausschuß begrüßt diesen Vorschlag, da er
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(Regionalfonds) — in ein beschäftigungspolitisches Ge- gewahrt. Der im Rahmen dieser Ziele förderfähige
Bevölkerungsanteil soll jedoch von derzeit 51% bis zumsamtkonzept eingebundenwerden.DieseVorgehenswei-

se sollte bei der kontinuierlichen Förderung einer nach- Jahr 2006 auf 35-40% der Gesamtbevölkerung der EU
verringert werden. Dies bedeutet eine beträchtlichehaltigen Wirtschaftsentwicklung in den benachteiligten

Gebieten der Europäischen Union angewandt werden. Verringerung des im Rahmen der Ziele 1 und 2 förderfä-
higen Bevölkerungsanteils und eine deutliche Zunahme
des unter Ziel 3 fallenden Anteils. Den Schätzungen der3.3. Die Grundsätze der Konzentration, Programm-
Kommission zufolge werden — bei strenger Anwendungplanung,Partnerschaft undZusätzlichkeit, die derTätig-
des Pro-Kopf-Einkommens von 75 % als Kriteriumkeit der Strukturfonds seit 1988 zugrundelagen, werden
für Ziel 1 — demnach unionsweit rund 20% derauch im hier erörterten Vorschlag beibehalten und in
Gesamtbevölkerung im Rahmen von Ziel 1 und weitereeinigen entscheidenden Bereichen sogar noch weiter
18% im Rahmen von Ziel 2 gefördert.verstärkt. In der vorgeschlagenen neuen Verordnung

wird somit das erfolgreiche EU-Konzept weitergeführt
und eine Reihe politisch begründeter und technischer Z i e l 1
Reformen vorgesehen, mit denen die Effizienz der
im Rahmen dieser Fonds durchgeführten Maßnahmen

4.3. Der Ausschuß stellt fest, daß dem vorgeschlage-verbessert werden soll. Darüber hinaus müssen aus den
nen Wortlaut von Artikel 3 zufolge das Verzeichnis derStrukturfonds finanzierte Maßnahmen den Zielsetzun-
Regionen, die das Kriterium für die Förderung untergen anderer Bereiche der EU-Politik (z. B. der Umwelt-
Ziel 1 (BIP unter 75 % des Gemeinschaftsdurchschnitts)und Beschäftigungspolitik und dem Sozialschutz) Rech-
erfüllen, von der Kommission erstellt werden soll.nung tragen.

4.3.1. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß befür-3.4. Wie in der Mitteilung „Agenda 2000“(1) an-
wortet den Grundsatz der Konzentration, der dengekündigt, schlägt die Kommission vor, die vorrangigen
Strukturfondsinterventionen zugrundeliegt, und ist wieZiele für eine Förderung aus den Strukturfonds von
dieKommission derAuffassung, daß die Förderfähigkeitsieben auf drei zu reduzieren. Der Ausschuß räumt zwar
unterZiel1unbedingtauf jeneNUTSII-Gebietseinheitenein, daß die Strukturfonds durch diese Reduzierung der
beschränkt werden sollte, in denen das Pro-Kopf-BIPZiele möglicherweise effizienter und mit deutlicherem
unter 75% des EU-Durchschnitts liegt. Es ist allerdingsErfolg eingesetzt werden könnten, doch darf diese
wahrscheinlich, daß die strenge Anwendung diesesNeuorganisierung nicht zu einem Nachlassen des EU-
Kriteriums zum Ausschluß einiger NUTS II-GebieteEngagements in bezug auf bestimmte Aspekte der
oder signifikanterTeilgebiete führenwird, die nichtsdes-regionalenWirtschaftsentwicklung imRahmendermitt-
toweniger mit schwerwiegenden Problemen der regiona-lerweile weitergesteckten Zielsetzungen oder bestimmte
len Wirtschaftsentwicklung zu kämpfen haben. In sol-Formen der wirtschaftlichen Benachteiligung führen.
chen Fällen könnte es sinnvoll sein, daß dieMitgliedstaa-
ten und die Kommission gemeinsam prüfen, ob das3.4.1. Eines der zentralen Ziele der Kommissions-
Kriterium von 75% allein ausreicht, hilfsbedürftigevorschläge ist es, die Fonds stärker zu konzentrieren, so
Regionen über die Strukturfonds zu fördern. Bei einerdaß der im Rahmen der Strukturfonds förderfähige
derartigen gemeinsamen Prüfung sollten objektive,Bevölkerungsanteil von derzeit 51 % bis zum Jahr 2006
transparente Kriterien (Arbeitsmarktindikatoren undauf 35-40 % verringert wird. Es wird eingeräumt, daß
sonstige wirtschaftliche Kriterien) festgelegt werden, umeine stärkere Konzentration der Fondstätigkeiten wich-
eine faire Förderung dieser Regionen zu gewährleisten.tig ist, und es werden auch die in den Vorschlägen

enthaltenen Übergangsregelungen zur Kenntnis genom-
4.3.1.1. In denjenigen Fällen, in denen wirtschaftlichmen; es muß jedoch unbedingt darauf geachtet werden,
benachteiligte Gebiete nach reiflicher Prüfung keinedaß in den Regionen, die nach Ablauf der geltenden
Ziel-1-Förderung mehr erhalten können, werden dieVerordnung keine Förderung im Rahmen dieser Fonds
Mitgliedstaaten -unabhängig von den von der Kommis-mehr in Anspruch nehmen können, keine Umkehrung
sion fürdieseRegionenvorgesehenen Übergangsregelun-der in der wirtschaftlichen Entwicklung erzielten Fort-
gen — gegebenenfalls ihre einzelstaatlichen regionalenschritte stattfindet.
Wirtschaftsprogramme verstärken müssen, damit sich
die Wirtschaftsleistung dieser Regionen nicht rückläufig
entwickelt. Der Ausschuß weist darauf hin, daß bei4. Besondere Bemerkungen
derartigen Maßnahmen zwar die Wettbewerbsregeln
der Gemeinschaft eingehalten werden müssen, daß sie

A. Neue Ziele aber eine logische Folge der stärkeren Konzentration der
Strukturfondsinterventionen sind, die eine intensivere

4.1. In Übereinstimmung mit den in der Agenda 2000 einzelstaatliche Unterstützung erforderlich machen.
gemachten Vorschlägen soll dem Verordnungsvorschlag
zufolge die Fondstätigkeit auf drei statt wie bisher auf 4.3.1.2. Der Ausschuß nimmt Kenntnis von dem
sieben Ziele konzentriert werden. Vorschlag der Kommission (Erwägungsgründe, Präam-

bel des Verordnungsvorschlags), daß die unter Ziel 1
förderfähigen Gebiete den Gebieten entsprechen sollten,4.2. Der Grundsatz der gebietsbezogenen Zielsetzun-
die von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 92 Absatz 3gen wird in bezug auf Ziel 1 und 2 des Strukturfonds
Buchstabe a) des EG-Vertrags gefördert werden. Der
Ausschuß erklärt sich mit dieser generellen Vorgehens-
weiseeinverstanden,weistaberdaraufhin,daßstaatliche(1) KOM(97) 2000 endg.
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Beihilfen für die Industrie ein separates Instrument der Ergänzung auf eine ausgewogene Aufteilung der Förder-
mittel zwischen ländlichen und städtischen Gebieteneinzelstaatlichen Wirtschaftspolitik sind, über das ein

Mitgliedstaat nach eigenem Ermessen verfügen sollte, hinwirken.
wenn dies nach den geltenden Regeln vertretbar ist.

4.4.2. Der Ausschuß stellt fest, daß das Hauptkrite-
4.3.1.3. In Artikel 3 Absatz 1 des Verordnungsent- rium für die Förderfähigkeit im Rahmen von Ziel 2
wurfs schlägt die Kommission vor, daß die Ziel-1- weiterhin die Arbeitslosenzahlen sein sollen. Diese sind
Förderung auf die Gebiete in äußerster Randlage und nach Ansicht des Ausschusses nicht nur ein zu eng
die im Zeitraum 1995-1999 unter Ziel 6 fallenden gefaßter Indikator für die Bewertung der wirtschaftli-
Regionen ausgedehnt werden sollte; d.h. auf Regionen chen Benachteiligung, sondern auch ein unzulänglicher
mit extrem niedriger Bevölkerungsdichte. Der Ausschuß Maßstab für die Beurteilung der Arbeitsmarktsituation
akzeptiert, daß dieses Kriterium Bestandteil der Förder- in benachteiligten Regionen. Alsweitere aussagekräftige
bestimmungen bleibt, schlägt allerdings vor, jedeRegion Arbeitsmarktindikatoren könnten u.U. die Erwerbsquo-
des gesamten EU-Raums auf derGrundlage eineswohlü- te sowie Erhebungen zur beruflichen Qualifikation der
berlegten, genau festgelegten Bevölkerungsdichte-Krite- Arbeitskräfte herangezogen werden.
riums förderfähig zu machen. Er empfiehlt außerdem,
objektive Kriterien für die Ausweitung der Ziel-1- 4.4.3. DerWirtschafts- undSozialausschußbilligtden
Förderung zu erarbeiten, um geographisch benachteilig- Vorschlag, daß städtische Belange bei der Durchführung
ten Regionen durch wirtschaftliche Unterstützung die der Strukturfonds mehr Gewicht erhalten sollten. Diese
Integration zu erleichtern. Denn diese Regionen können Förderung darf sich jedoch nicht auf einzelne städtische
sich aufgrund ihrer Randlage oder Isolation und ihrer Problemgebiete beschränken, sondern muß einen positi-
Anbindungsprobleme nur sehr schwer in die Wirtschaft ven Beitrag zur städtischen Gesamtentwicklung leisten.
der Union integrieren. Frühere Gemeinschaftsinitiativen sollten deshalb in die

normale Ziel-2-Förderung integriert werden.
4.3.1.4. Bei der Prüfung der Kriterien, die Fondsinter-
ventionen unter diesem Titel bewirken würden, sollte 4.4.4. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß befürch-
die Kommission auch berücksichtigen, inwieweit das tet, daß die geänderten Bestimmungen zu einer Verlage-
Unvermögen einer Region, eine selbsttragende Wirt- rung der derzeitigen Aufteilung der Strukturfondsförde-
schaftsentwicklung zu erreichen, durch dünne Besiede- rung zwischen ländlichen und städtischen Gebieten
lung (einschließlich der durch Abwanderung aus- innerhalb der Mitgliedstaaten führen könnten. In der
gelösten) bedingt ist oder sich aus der geographischen Verordnung wird zwar gefordert, daß in den industriel-
Randlage der Region, einschließlich einer Randlage len und ländlichen Gebieten, die die einschlägigen
aufgrund physischer Charakteristika (z. B. Inseln, Berg- Kriterien für die Förderfähigkeit erfüllen, mindestens
gebiete und andere geographische Randlagen), erklärt. 50% der unter Ziel 2 fallenden Bevölkerung der einzel-

nen Mitgliedstaaten leben müssen, aber den Mitglied-
Z i e l 2 staaten wird genügend Entscheidungsspielraum gelas-

sen, um die Strukturfondsmittel den dicht bevölkerten
Gebieten zuweisen zu können. Der Ausschuß dringt4.4. Es wird ein neues Ziel 2 geschaffen, unter das
darauf, daß die Kommission in ihrer Bewertung derIndustrie- und Dienstleistungsgebiete mit rückläufiger
Umsetzung der geänderten Verordnung auch über dasEntwicklung (derzeit im Rahmen von Ziel 2 förderfähig,
Verteilungsschema für die Ziel-2-Förderung in dendie Kriterien werden auch künftig gleich bleiben),
einzelnenMitgliedstaaten berichtet und ihreKommenta-ländliche Gebiete (bisher Ziel 5b), städtische Gebiete
re dazu abgibt.und von der Fischerei abhängige Gebiete fallen. Für

Ziel 2 wurde insgesamt eine Obergrenze von 18%
4.4.5. Die Kommission schlägt vor, für die Förderfä-der EU-Bevölkerung festgelegt und folgende indikative
higkeit industrieller Gebiete im Rahmen von Ziel 2Aufteilung vorgesehen: die Industrie- und Dienst-
(Artikel 4 Absatz 5 des Verordnungsvorschlags) einzigleistungsgebiete sollen 10 %, die ländlichen Gebiete 5%,
und alleinKriterien hinsichtlich der amtlichenArbeitslo-die städtischen Gebiete 2% und die von der Fischerei
senzahlen zugrunde zu legen. Der Ausschuß empfiehlt,abhängigen Gebiete 1 % ausmachen. Das Verzeichnis
in die Kriterien auch einen Maßstab für die tendenzielleder im Rahmen von Ziel 2 förderfähigen Gebiete
Entwicklung des Pro-Kopf-Einkommens (BIP) in In-wird von der Kommission und den Mitgliedstaaten
dustriegebieten mit rückläufiger Entwicklung aufzuneh-gemeinsam erstellt.
men. Da die Arbeitslosigkeit vom Konjunkturverlauf
abhängt, ist damit zu rechnen, daß sich die regionalen4.4.1. Es ist darauf zu achten, daß die vorgeschlagene

Änderung der Förderkriterien für Ziel 2 — in das Beschäftigungszahlen und Arbeitslosenquoten während
der nach den neuen Bestimmungen auf sieben Jahreländliche Gebiete mit rückläufiger Entwicklung, städti-

sche Problemgebiete und notleidende, von der Fischerei festgesetzten Laufzeit der Ziel-2-Programme erheblich
verändern werden. Dies bedeutet, daß Länder, derenabhängige Gebiete aufgenommen werden sollen —

nicht zu einer Verringerung der bisher unternommenen Konjunkturverlauf sich nicht mit dem der Mehrheit der
Mitgliedstaaten deckt, benachteiligt sind, wenn dieAnstrengungen zur Förderung der Wirtschaftsentwick-

lung in ländlichen Gebieten führt. Ländliche Gebiete Arbeitslosigkeit als einziger Maßstab für die Bewertung
der wirtschaftlichen Benachteiligung in diesen Regionensind sehr häufig durch eine „verdeckte“ Arbeitslosigkeit

gekennzeichnet, was bedeutet, daß dieser Indikator für zugrundegelegt wird. Gleichzeitig kann es vorkommen,
daß sich die Lage förderfähiger Länder bereits lange vorwirtschaftliche Benachteiligung auf ländliche Gebiete

mit Vorsicht angewandt werden sollte. Deshalb sollten Ablauf der Ziel-2-Programme beträchtlich verbessert
hat.die Mitgliedstaaten im Interesse einer gegenseitigen
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4.4.6. Die Berücksichtigung des Pro-Kopf-BIP bei der B. Förderdauer und Übergangsperiode
Entscheidung über die Förderfähigkeit im Rahmen
von Ziel 2 dürfte wahrscheinlich auch benachteiligten

4.6. Das Verzeichnis der im Rahmen von Ziel 1 undländlichen Gebieten zugutekommen. Den Vorschlägen
2 förderfähigen Gebiete gilt für den gesamten Zeitraumder Kommission (Artikel 4 Absatz 6 des Verordnungs-
von sieben Jahren (2000-2006). ImFalle einer schwerwie-vorschlags) zufolge sollen nur die Bevölkerungsdichte
genden Krise in einer Region kann das Verzeichnis derund die Beschäftigungszahlen über die Förderfähigkeit
unter Ziel 2 fallenden Gebiete jedoch im Jahr 2003ländlicher Gebiete entscheiden.Da benachteiligte ländli-
geändert werden, sofern der im Rahmen von Ziel 2che Gebiete darüber hinaus jedoch auch durch niedrige
geförderte Bevölkerungsanteil innerhalb der einzelnenPro-Kopf-Einkommen gekennzeichnet sind (aufgrund
Programmplanungsregionen dadurch nicht erhöht wird.des hohen Prozentsatzes an verdeckter Arbeitslosigkeit),

wird die Zugrundelegung des Pro-Kopf-BIP als Maßstab
4.6.1. Während es im Falle von Ziel 1 stichhaltigefür die wirtschaftliche Benachteiligung ein zusätzliches
Argumente dafür gibt, die Förderung für den gesamtenMittel zur Wahrung der Interessen dieser Gebiete sein.
7-Jahres-Zeitraum der neuen Fonds zu programmieren,
sind aufgrund spezifischer Aspekte von Ziel 2 entspre-

4.4.7. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß ist der chendeArgumente bei diesem Ziel nicht so überzeugend.
Ansicht, daß diejenigen Regionen, die im Rahmen des Insbesondere die ausschließliche Zugrundelegung von
neuen Ziels 2 als nicht mehr förderfähig eingestuft Beschäftigungsdaten für die Förderfähigkeit von In-
werden, wegen Artikel 92 Absatz 3 EU-Vertrag nicht dustriegebieten im Rahmen von Ziel 2 läßt erwarten,
automatisch den Anspruch auf einzelstaatliche Wirt- daß zur Halbzeit der Programme — d.h. im Jahr 2003
schaftsförderung verlieren dürfen. — eine umfassendere Überprüfung notwendig sein wird.

Es ist durchaus denkbar, daß bestimmte Gebiete, die
ursprünglich nicht im Rahmen von Ziel 2 förderfähig
waren, bis dahin die Kriterien erfüllen werden, und
umgekehrt. In ihrer derzeitigen Fassung sieht dieVerord-Z i e l 3
nung wenig Spielraum für eine Neufestlegung der unter
Ziel 2 fallenden Industriegebiete im Jahr 2003 vor, die

4.5. Die Interventionen im Rahmen des neuen Ziels 3 überdies nur auf Antrag der Mitgliedstaaten und unter
betreffen Gebiete, die nicht unter die Ziele 1 und 2 der Bedingung erfolgen kann, daß hierdurch der im
fallen. Das neue Ziel 3 trägt dem neuen Titel über Rahmen von Ziel 2 insgesamt geförderte Bevölkerungs-
Beschäftigung im Vertrag von Amsterdam sowie der anteil in dem betreffenden Mitgliedstaat nicht zunimmt.
neuen Beschäftigungsstrategie der EU Rechnung. Für Der Wirtschafts- und Sozialausschuß macht darauf
die Förderfähigkeit im Rahmen von Ziel 3 wird zur aufmerksam, daß diese Bestimmungen nur wenig Hand-
Auflage gemacht, daß die betreffenden Gebiete weder lungsspielraum für die Anpassung der Fondsinterventio-
unter Ziel 1 noch Ziel 2 fallen und keine Übergangsun- nen an geänderte Gegebenheiten in den Mitgliedstaaten
terstützung erhalten. Der Ausschuß betont, daß die lassen, und überhaupt keinen Spielraum für den Fall,
Strukturfonds alsGanzes die imVertrag vonAmsterdam daß eine Wirtschaftskrise zu einer Nettozunahme des
festgeschriebenenbeschäftigungspolitischenZiele unter- Bevölkerungsanteils in den nach den Arbeitslosig-
stützen sollten. Diese Auflage sollte nicht nur für die keitskriterien von Ziel 2 förderfähigen Gebieten führen
Tätigkeiten des Europäischen Sozialfonds, sondern für sollte. Der Ausschuß schlägt vor, zumindest für Ziel 2
die Interventionen im Rahmen sämtlicher Strukturfonds eine umfassendere Halbzeitüberprüfung in Erwägung
gelten. Zudem dient Ziel 3 als Bezugsrahmen, um zu ziehen.
die Kohärenz mit der Gesamtheit der innerhalb eines
Mitgliedstaates zugunsten der Humanressourcen durch- 4.6.2. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß begrüßt
geführten Aktionen zu gewährleisten. die im Verordnungsvorschlag vorgesehenen Übergangs-

regelungen für Regionen, die nach 1999 nicht mehr
förderfähig seinwerden.Der Übergangszeitraumbeträgt4.5.1. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß begrüßt
zwischen vier und sieben Jahre; hierdurch soll sicher-den Umfang der unter Ziel 3 vorgesehenen Förderung
gestelltwerden, daß sich die bisher gefördertenRegionenwie auch die Tatsache, daß der Verordnungsvorschlag
schrittweise an die künftige Situation anpassen können.— im Einklang mit dem neuen Beschäftigungskapitel im
Der Ausschuß fordert, daß die Bedingungen für dieVertrag von Amsterdam — den Schwerpunkt auf die
Anwendung und Durchführung der Übergangsregelun-Schaffung von Arbeitsplätzen legt, möchte aber auf
gen in einem detaillierten Leistungsverzeichnis dargelegtdie Notwendigkeit hinweisen, diejenigen Maßnahmen
und die Wirtschafts- und Sozialpartner in die Ausarbei-weiterzuführen, die die Anpassung der Arbeitskräfte an
tung dieser Regelung einbezogen werden.den industriellen und technologischen Wandel fördern

und im derzeitigen Ziel 4 der Strukturfonds enthalten
sind. Im Verordnungsvorschlag der Kommission wird 4.6.3. Der Ausschuß begrüßt auch den Vorschlag der

Kommission, daß sich jeder Mitgliedstaat angemessendieser Aspekt unter dem neuen Ziel 3 nicht ausdrücklich
erwähnt. Der Ausschuß möchte betonen, daß derartige andenGesamtbemühungenumKonzentrationbemühen

und deshalb die höchstmögliche Verringerung pro Mit-Maßnahmen für die Erhaltung von Arbeitsplätzen ent-
scheidend sind; sie sollten deshalb seiner Meinung nach gliedstaat nicht mehr als ein Drittel der derzeit von

Ziel 2 und 5b betroffenen Bevölkerung betragen soll.innerhalb der künftigen Strukturpolitik im Rahmen der
Ziel-3-Förderung und in den integrierten Programmen Der Ausschuß hält es jedoch für unbillig und unlogisch,

daß die Bruttoverringerung durch die Förderung vonder Ziel-1- und Ziel-2-Gebiete weiterhin eine zentrale
Rolle spielen. Gebieten, die Übergangsunterstützung im Rahmen von
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Ziel 1 erhalten und die Ziel-2-Kriterien erfüllen, wieder reagieren, die negative Auswirkungen auf die Wirt-
schaftslage der Regionen haben könnten. In vielenaufgewogen wird, bevor diese Begrenzung zur Anwen-

dung kommt. Gebieten der EU waren die Gemeinschaftsinitiativen das
wichtigste Instrument zur Förderung des Zusammen-
halts und haben in vielen Fällen einen wichtigen Beitrag

C. Reserve zur wirtschaftlichen Stabilität der betreffenden Gebiete
geleistet. Da sich infolge der hier erörterten Kommis-
sionsvorschläge die Rolle der Gemeinschaftsinitiativen4.7. Als Finanzvolumen für die Fonds werden für den
drastisch ändernwird, ist es unwahrscheinlich, daß diesebetreffenden Zeitraum 218,7 Milliarden Euro bereitge-
künftig in der früheren Form eingesetzt werden können.stellt. Die Kommission schlägt vor, 10 % dieser Mittel

als leistungsgebundene Reserve einzubehalten, die nach
4.8.1. Nach Ansicht des Ausschusses sollte den Ge-derHalbzeitüberprüfung von der Kommission aufgeteilt
meinschaftsinitiativen ein vierter Bereich hinzugefügtwerden soll. Der Verordnungsentwurf sieht vor, daß die
werden, in dessen Rahmen der Anpassungsprozeß inReserve für Programme zugewiesen werden soll, die „ein
Gebieten, die stark durch unvorhergesehene Konjunk-zufriedenstellendesLeistungsniveau erreichthaben“.Die
tureinbrüche in Mitleidenschaft gezogen wurden, ausleistungsgebundene Reserve wird auf operationelle Pro-
den Strukturfonds gefördertwerden kann.Maßnahmen,gramme oder Programmplanungsdokumente aufgeteilt,
die in diesen Bereich fallen, sollten objektiven Kriteriendie zur Halbzeit in Abhängigkeit von einer begrenzten
unterliegen und einzelstaatliche Programme zur Wirt-Anzahl meßbarer und nachprüfbarer Indikatoren in
schaftsförderung ergänzen.Vergleich zu am Beginn festgelegten Leistungsnormen

als leistungsfähig oder sehr leistungsfähig eingestuft
4.8.2. Der Ausschuß weist im übrigen darauf hin,werden.
daß mit dem Auslaufen der Gemeinschaftsinitiativen
RECHAR und RESIDER und dem unmittelbar darauf-4.7.1. Nach Ansicht des Wirtschafts- und Sozialaus-
folgenden Ablauf des EGKS-Vertrags ein politischesschusses ist die vorgeschlagene Reserve zu hoch und
VakuumentstehtunddieKontinuität einiger ausgezeich-der vorgeschlagene Aufteilungsmodus fragwürdig. Dem
neter und wegweisender Maßnahmen für die regionaleVorschlag, eine Reserve einzubehalten, stimmt er zwar
Entwicklunggefährdetwird.ErunterstütztdieAufforde-zu, hält es jedoch für besser,mit dieserReserve unvorher-
rung des Beratenden Ausschusses der EGKS an diegesehene regionale Wirtschaftsprobleme struktureller
Kommission voll und ganz, dringend sachdienlicheArt aufzufangen, die sich während des Programmpla-
Vorschläge vorzulegen.nungszeitraumsderneuenFonds inderUnionbemerkbar

machen könnten. Da die EU kurz vor dem Übergang zur
Währungsunion steht und wirtschaftliche Störungen in

E. Partnerschafteinzelnen Regionen relativ schnell auftreten können,
schlägt der Ausschuß vor, eine bescheidenere Reserve
zu schaffen, die jedoch für derartige unvorhergesehene 4.9. Der Verordnungsvorschlag sieht eine erhebliche
Probleme in regionalen Wirtschaftskreisläufen verwen- Stärkung der Partnerschaft vor, sowohl was ihren
det werden sollte. Die Erfahrung hat insbesondere Umfang als auch ihre Durchführung angeht. Die Kom-
gelehrt, daß diese Gebiete für unvorhergesehene wirt- mission schlägt überdies vor, daß der Begriff „Partner-
schaftliche Störungen anfällig sind; in diesen Gebieten schaft“ — neben den Wirtschafts- und Sozialpartnern
dürfte deshalb die zusätzliche Unterstützung aus der — künftig auch die regionalen und lokalen Behörden
einbehaltenen Reserve am ehesten benötigt werden. sowie die im Bereich der Umwelt und der Förderung

der Gleichstellung von Männern und Frauen tätigen
Einrichtungen umfassen soll. Darüber hinaus wird der

D. Gemeinschaftsinitiativen Umfang dieser „Partnerschaft“ in dem Verordnungsvor-
schlag explizit über die Vorbereitung und Finanzierung
der Programmehinaus auf dieBegleitung undBewertung4.8. Die Kommission schlägt vor, die Mittel für
der Interventionen ausgeweitet; fernerwird (inArtikel 14Gemeinschaftsinitiativen auf 5 % des verfügbaren Fi-
erster Absatz) gefordert, daß jeder Partner die Möglich-nanzvolumens zu kürzen und in diesem Rahmen künftig
keit haben soll, zu der Erstellung der Pläne für die ZielenurnochdreiallgemeineProgrammezu fördern,waseine
1, 2 und 3 eine Stellungnahme abzugeben.drastische Beschneidung des Umfangs der finanzierten

Maßnahmen bedeutet. Bei diesen Gemeinschaftsinitiati-
ven handelt es sichumdie transnationale, grenzübergrei- 4.9.1. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß nimmt

befriedigt zur Kenntnis, daß der Verordnungsvorschlagfende und interregionale Zusammenarbeit zur Stimulie-
rung der wirtschaftlichen Entwicklung der Regionen eine Erweiterung der Definition der Partnerschaft sowie

eineStärkungderRolle derPartnerbei derKonzipierung,sowie zur Förderung einer ausgewogenen und harmoni-
schen europäischen Raumordnung; Entwicklung des Umsetzung und Begleitung der Strukturfondsinterven-

tionen vorsieht. Die Tatsache, daß künftig neben denländlichen Raums; transnationale Zusammenarbeit im
Hinblick auf neue Praktiken zur Bekämpfung jeglicher Wirtschafts- und Sozialpartnern auch die regionalen

und lokalen Behörden sowie die im Bereich der UmweltDiskriminierungen und Ungleichheiten beim Zugang
zumArbeitsmarkt. DerWirtschafts- und Sozialausschuß und der Förderung der Gleichstellung von Männern und

Frauen tätigen Einrichtungen beteiligt werden sollen,akzeptiert zwar, daß einige Mitgliedstaaten bestrebt
sind, bei den Gemeinschaftsinitiativen eine gewisse stellt sicher, daß in dem Verfahren auch diejenigen zu

Wort kommen, die am meisten zur lokalen Wirtschafts-Rationalisierung zu erreichen, vertritt aber nach wie vor
den Standpunkt, daß die Kommission in der Lage sein entwicklung beisteuern können. Das Partnerschaftskon-

zept könnte durch die Eingliederung vonOrganisationenmuß, rasch auf unerwartete Konjunkturstörungen zu
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zur Förderung des sozialen Zusammenhalts und der bisher. Die Zusätzlichkeit muß nicht nur in den Gemein-
samen Förderkonzepten und den einzelnen Programm-Solidarität weiter gestärkt werden. Infolge der geänder-

ten Verordnung dürfte es bestimmten Mitgliedstaaten planungsdokumenten transparenter nachgewiesen wer-
den, sondern sie wird während des Programmplanungs-erheblich schwerer fallen, die betreffenden Wirtschafts-

und Sozialpartner im Rahmen der lokalen Wirtschafts- zeitraums auch drei Mal überprüft: eine Ex-ante-
Überprüfung, eine Halbzeitüberprüfung und eine Über-entwicklung zu ignorieren; hierdurch dürfte gewähr-

leistetwerden, daßdie fürdie lokaleWirtschaftsentwick- prüfung vor dem 31. Dezember 2005. Der Wirtschafts-
und Sozialausschuß begrüßt die strengeren Auflagenlung Verantwortlichen (auch dann, wenn sie auf lokaler

Ebene nicht vertreten sind) an den Beratungen beteiligt für den seitens der Mitgliedstaaten zu erbringenden
Nachweis der Zusätzlichkeit.werden.

4.9.2. Das Partnerschaftsprinzip ist ein Schlüsselele-
G. Globalzuschüssement, das gewährleistet, daß bei der Planung und

Umsetzung der Strukturfondstätigkeit ein basisbezoge-
ner Ansatz Anwendung findet, da dies für den Erfolg 4.11. Der Ausschuß nimmt von den Kommissions-
der Maßnahmen von entscheidender Bedeutung ist. Der vorschlägen zur Verwendung von Globalzuschüssen
Ausschuß hat wiederholt gefordert, daß das Partner- Kenntnis (Artikel 26). Diese Zuschüsse sind ein wichti-
schaftsprinzip imRahmender Strukturfondsinterventio- ger, direkt greifender Mechanismus zur Durchführung
nen auf sämtlichen Ebenen — insbesondere innerhalb bestimmter Aspekte der Strukturmaßnahmen und im
der Mitgliedstaaten — ordnungsgemäß eingehalten Zusammenhang mit lokalen Entwicklungsinitiativen
wird, undbekräftigt seineForderung imZusammenhang von besonderer Relevanz.
mit den unterbreiteten Reformvorschlägen. Die Beteili-
gung an der Partnerschaft kann nur Wirkung zeitigen,

H. Programmplanung und Verwaltungsofern sie aktiver statt lediglich beratender Art ist. Diese
Beteiligung erstreckt sich über alle Phasen — die
Programmierung, Umsetzung und Evaluierung — auf 4.12. Der Verordnungsvorschlag sieht eine Vereinfa-
lokaler als auch auf staatlicher undGemeinschaftsebene. chung der Programmplanungsverfahren vor, durch die

eine klarere Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen
4.9.3. Ungeachtet der Tatsache, daß sich aufgrund den Mitgliedstaaten und der Kommission erzielt werden
der spezifischen einzelstaatlichen Gegebenheiten eine soll. Die Programmplanungsverfahren bleiben zwar im
unterschiedlicheHandhabung in den verschiedenenMit- großen und ganzen unverändert, aber die Rolle der
gliedstaaten ergeben kann, sollte die Kommission mit Kommission wird sich auf die Festlegung der gemein-
Nachdruck dafür sorgen, daß sich sämtliche Mitglied- schaftlichen Prioritäten für jedes der Ziele beschränken,
staaten ordnungsgemäß an das in Artikel 8 des Verord- während die Zuständigkeit für die Vorbereitung des
nungsvorschlags festgeschriebene Grundprinzip der detaillierten Inhalts der Programme, für die Verwaltung
Partnerschaft halten. und Durchführung der spezifischen Programme wie

auch für die Auswahl der Vorhaben fast vollständig auf
4.9.4. Der Ausschuß ist der Auffassung, daß Mittel die Mitgliedstaaten übertragen wird.
des Haushaltspostens „technische Unterstützung“, der
in jedem Programm vorhanden ist, der Partnerschaft 4.12.1. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß begrüßt
direkt zur Verfügung gestellt werden sollten, um diese dieVereinfachungundDezentralisierungdervorgeschla-
so effizient wie möglich zu machen. genen Verfahren und die daraus resultierende Klärung

der Zuständigkeiten. Die klarere Aufteilung der Zustän-
4.9.5. Der Ausschuß bekräftigt seine Auffassung, daß digkeiten in bezug auf die Durchführung der Fonds wird
das Partnerschaftsprinzip auch auf der europäischen sowohldieTransparenzalsauchdieEffizienzverbessern.
Ebene weiter vertieft und erweitert werden sollte. Der Wenn den Mitgliedstaaten eine wichtigere Rolle zu-
Bedarf an partnerschaftlicher Planung, Umsetzung und kommt, müssen Kommission und Mitgliedstaaten aller-
Bewertung der europäischen Strukturpolitiken ist im dings sicherstellen, daß die Regelungen hinsichtlich der
europäischen Rahmen keineswegs befriedigt. Die vorge- Partnerschaft auch wirklich effizient greifen, da sonst
sehene Festlegung strategischer Leitlinien der Struk- die Gefahr besteht, daß die den alten und neuen Partnern
turförderung durch die Kommission erfordert eine ver- zur Verfügung stehenden nützlichen Informationen bei
bindliche Einbeziehung aller verantwortlichen Partner, der Konzipierung der operationellen Programme nicht
die über formale Konsultationen und Informationsmaß- angemessen berücksichtigt werden. Infolgedessen müs-
nahmen hinausreicht. Der Ausschuß erwartet in dieser sen sich die Behörden der Mitgliedstaaten darum bemü-
Hinsicht weitergehende Vorschläge und Initiativen der hen, die im Rahmen der Partnerschaft einzubeziehenden
Kommission, insbesondere im Hinblick auf eine Einbin- Akteure, insbesondere Vertreter von Unternehmen, bei
dung der Sozialpartner, die über eine Konsultation des den häufig komplexen Aufgaben und Informationsbe-
Ausschusses des Europäischen Sozialfonds hinausgeht. schaffungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Ab-

wicklung der Strukturfondstätigkeit zu unterstützen.
Hierfürkönnenz. B. Schulungsprogrammeund regelmä-

F. Zusätzlichkeit ßige Vorträge organisiert werden, durch die gewähr-
leistet wird, daß den zuständigen Partnern sämtliche
wichtigen Informationen — u.a. auch in bezug auf die4.10. Die von der Kommission in Artikel 10 des

Verordnungsvorschlags festgelegten Bestimmungen für Definition der Förderfähigkeit von Maßnahmen —
bekannt sind, da das Konzept der Partnerschaft nur sodie Überprüfung der Zusätzlichkeit im Rahmen der

Strukturfondsförderung sind erheblich strenger als wirklich umgesetzt werden kann.
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4.12.2. Der Ausschuß begrüßt den Vorschlag, in unabhängig in dem Sinne ist, daß er kein unmittelbares
oder finanzielles Interesse an den vom Begleitausschußjedem Mitgliedstaat eine Verwaltungsbehörde mit der

Zuständigkeit für die detaillierte Programmplanung der zu überwachenden Maßnahmen hat.
Fonds und deren ordnungsgemäße Durchführung zu
betrauen.Auchdieswirdvoraussichtlichzueinerweitaus 4.12.8. Der Ausschuß stellt fest, daß die KMU und
klareren Aufteilung derZuständigkeiten hinsichtlich der die Handwerksbetriebe im Rahmen der gegenwärtigen
Verwaltung der Fonds beitragen. Programmierung nicht genügend Unterstützung erfah-

ren und nur selten in den Genuß geeigneter Maßnahme
kommen. Er unterstützt daher den Vorschlag der Kom-4.12.3. Der Ausschuß nimmt zur Kenntnis, daß die
mission, die Maßnahmen stärker auf die KMU auszu-Verwaltungsbehörde der Kommission einen umfassen-
richten.den Jahresbericht vorlegen soll, in der die Fondstätigkeit

ausführlich dargelegt und bewertet werden soll. Hier-
durch dürfte die Kommission über die notwendigen

I. Finanzmanagementkonkreten Informationen verfügen, um die Effizienz der
Fonds bewerten zu können. Ein wichtiger Punkt, der im
Durchführungsbericht behandelt werden soll, ist die 4.13. Die Kommission schlägt im Rahmen der neuen
Frage, inwieweit die Strukturfondsmaßnahmen den Verordnung keine Änderungen der Sätze für die
Zielsetzungen anderer Gemeinschaftspolitiken Rech- Höchstbeteiligung der Fonds vor, aber eine Senkung
nung tragen. Der Ausschuß stimmt dieser Forderung zu, der Höchstsätze für Infrastrukturinvestitionen, die mit
da kein Zweifel darüber besteht, daß in der Vergangen- beträchtlichen Einnahmen verbunden sind, sowie auch
heit bestimmte Strukturfondsmaßnahmen im Wider- für Unternehmensinvestitionen. Der Wirtschafts- und
spruch zu anderen EU-Politiken — z. B. zum Umwelt- Sozialausschuß billigt diese Vorschläge, und zwar insbe-
schutz — standen. sondere den Grundsatz, die Interventionsraten für In-

vestitionen in kleinen und Mittelbetrieben um höchstens
4.12.4. Mit Artikel 34 des Verordnungsvorschlags 10% zu steigern.
wird die Rolle der Begleitausschüsse gestärkt und klar-
gestellt. Es wird insbesondere betont, daß Vertreter aller 4.13.1. Im Bereich des Finanzmanagement und der
beteiligten Partner entweder stimmberechtigt oder mit Finanzkontrolle sieht der Verordnungsvorschlag be-
einerberatenden Stimme indiesenAusschüssen vertreten trächtliche Änderungen vor, mit denen der größte
sein müssen. In Übereinstimmung mit dem Subsidiari- Teil der Verantwortung auf die Mitgliedstaaten übertra-
tätsprinzip und um zu gewährleisten, daß die Befugnisse gen wird. Zu diesem Zweck listet der Vorschlag eine
in den Händen der zuständigen Behörde verbleiben, Reihe von Aufgaben auf, die die Mitgliedstaaten — über
wird die Kommission gegenüber den Begleitausschüssen ihre Verwaltungsbehörde — wahrnehmen müssen, um
eine rein beratende Funktion wahrnehmen. den ordnungsgemäßen und effizienten Einsatz der Fonds

zu gewährleisten und dafür Sorge zu tragen, daß die
Rechnungsprüfungsund Berichtsverfahren eine solide4.12.5. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß billigt

diese Änderung, da dadurch die Wirtschafts- und Sozial- Verwaltung der Finanzen ermöglichen und Unregelmä-
ßigkeiten ausschließen.partner wie auch die anderen zu beteiligenden Stellen

echte Befugnisse bei der Durchführung und Verwaltung
der Fonds erhalten. Dadurch verwirklicht der Verord- 4.13.2. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß hat
nungsvorschlag bis zu einem gewissen Grade das Ziel mehrfach gefordert, Rechnungsprüfungsverfahren fest-
einerStärkungderPartnerschaft, fürdasderWirtschafts- zulegen,diedieordnungsgemäßeVerwendungderStruk-
undSozialausschußbei zahlreichenGelegenheiten einge- turfondsmittel sicherstellen und die Aufdeckung von
treten war. Die Kommission muß deshalb unbedingt die Unregelmäßigkeiten erleichtern. Der Ausschuß billigt
ihr zu Gebote stehenden Mittel nutzen, um sicherzustel- deshalb die neuen Regelungen, da sie seinen früheren
len, daß sich dieMitgliedstaaten an diese neuen Regelun- Forderungen in gewissem Umfang Rechnung tragen.
gen halten.

4.13.3. Der Verordnungsvorschlag sieht vor, gebun-
4.12.6. Sämtliche Vorschläge der Verwaltungsbehör- dene Beträge freizugeben, wenn sie am Ende des zweiten
de zur Änderung der Programmplanung bzw. der Ergän- Jahres nach dem Jahr, in dem die Mittelbindung erfolgt
zungen zur Programmplanung werden erst dann an die ist, nicht ausgegeben wurden; die Gesamtbeteiligung der
Kommission weitergeleitet, wenn der Begleitausschuß Fonds an der betreffenden Maßnahme wird somit um
diesen Vorschlägen zugestimmt hat. Folglich kann keine den entsprechendenBetraggekürzt.DerAusschuß räumt
Maßnahme im Rahmen der operationellen Programme zwar ein, daß die Gelder generell innerhalb des vorgese-
ohne die Zustimmung des Begleitausschusses geändert henen Zeitraums — der sich im Endeffekt auf drei Jahre
werden. Dies bedeutet eine Verbesserung gegenüber erstreckt — ausgegeben werden sollten, hält es aber für
den derzeitigen Regelungen, da auf der Ebene des wichtig, die „Bestimmungen“ nicht zu streng und ohne
Begleitausschusses die eingehende Kenntnis der lokalen Rücksicht auf die besonderen Umstände in bestimmten
wirtschaftlichen Entwicklungserfordernisse am besten Mitgliedstaaten anzuwenden. Er hat folglich zwar keine
gewährleistet und Partnerschaft gegeben ist. Einwände gegen das im Verordnungsvorschlag vertrete-

ne Grundkonzept, würde aber eine gewisse Flexibilität
bei seiner Auslegung begrüßen.4.12.7. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß nimmt

den Vorschlag zur Kenntnis, daß ein Vertreter der
Verwaltungsbehörde der Mitgliedstaaten den Vorsitz 4.13.4. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß billigt

die vorgeschlagene Änderung des ZahlungsverfahrensimBegleitausschuß führen soll. Es ist von entscheidender
Bedeutung, daß der Vorsitzende des Begleitausschusses im Rahmen der Fonds. Dem Vorschlag zufolge soll
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grundsätzlich ein Vorschuß von 10% gezahlt werden, rung und einer besseren Integration zwischen den Ge-
meinschaftsmaßnahmen des Rahmenprogramms FTEDan den sich regelmäßige Zahlungen nach Erhalt der

Nachweise über die tatsächlich getätigtenundordnungs- und den Strukturmaßnahmen(1).
gemäßbelegtenAusgabenanschließen sollen.Diesdürfte
zu einer Verstärkung der Finanzkontrollen im Zusam-

6. Der Kommissionsvorschlag für den Europäischenmenhang mit den im Rahmen der Fonds geleisteten
SozialfondsZahlungen und zu einer Kürzung der Zahlungsfristen

für die Begünstigten der Strukturmaßnahmen beitragen.
6.1. Die aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF)
finanzierten Strukturfondsinterventionen betreffen

5. Der Kommissionsvorschlag betreffend den Europäi- Maßnahmen zur Entwicklung der Humanressourcen
schen Fonds für regionale Entwicklung sowohl in Ziel-1- und Ziel-2-Regionen als auch im

Rahmen des neuen Ziels 3, in dem die früheren Ziele 3
und 4 zusammengefaßt sind. Das neue Ziel 3 dient der5.1. Im Kommissionsvorschlag für eine Verordnung
Finanzierung von Maßnahmen in sämtlichen Gebietenüber den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
der EU, die nicht unter die Ziele 1 und 2 fallen. Der(EFRE) werden die Tätigkeitsbereiche festgelegt, an
ESF unterstützt Maßnahmen, mit denen ein hohesdenen sich dieses Instrument in den im Rahmen von
Beschäftigungs- und Sozialschutzniveau, die Gleichstel-Ziel 1 und 2 der allgemeinen Verordnung förderfähigen
lung von Männern und Frauen, eine nachhaltige Ent-Gebieten beteiligen kann. Gemäß den geltenden Rege-
wicklung sowie der wirtschaftliche und soziale Zusam-lungen beteiligt sich der Fondsweiterhin ander Finanzie-
menhalt gefördert wird. Der ESF ist im Rahmen derrung von
Strukturfonds insofern von zentraler Bedeutung, als er
eine Schlüsselrolle bei der Bekämpfung der Arbeitslosig-a) produktiven Investitionen zur Schaffung oder Erhal-
keit spielt und somit einenwichtigen Beitrag zur Bewälti-tung dauerhafter Arbeitsplätze;
gung des vielschichtigen Problems der sozialen Ausgren-
zung leistet.b) Infrastrukturinvestitionen;

6.1.1. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß stimmtc) Maßnahmen zur Unterstützung lokaler Entwick-
der Kommission darin zu, daß der Rolle des ESF daslungs- und Beschäftigungsinitiativen und von KMU;
neue Kapitel über Beschäftigung des Vertrags von
Amsterdam und die vom Europäischen Rat von Essend) Maßnahmen der technischen Hilfe.
definierte Beschäftigungsstrategie sowie die jährlichen
nationalen beschäftigungspolitischen Aktionspläne5.2. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß ist mit den
zugrunde liegen sollen.diesbezüglichen Vorschlägen der Kommission einver-

standen. Der Ausschuß nimmt insbesondere den
6.2. In demVorschlag für eineVerordnungbetreffendbeträchtlichen Umfang zur Kenntnis, in dem Infrastruk-
den Europäischen Sozialfonds sind drei Kategorien vonturinvestitionen in Ziel-1-Regionen gefördert werden
förderungswürdigen Tätigkeiten aufgeführt:sollen, und schließt sich der Ansicht an, daß derartige

Investitionen wesentlich zur Förderung einer nachhalti- a) Zuschüsse für Einzelpersonen: allgemeine und beruf-
gen Wirtschaftsentwicklung in den europäischen Regio- liche Bildung, Beschäftigungsbeihilfen, Graduierten-
nen mit Entwicklungsrückstand beitragen. ausbildung im Bereich von Wissenschaft und For-

schung, Erschließung neuer Beschäftigungsmöglich-
5.3. Die Kommission schlägt vor, daß sich die finan- keiten;
zielle Beteiligung des EFRE auf folgende thematischen

b) Zuschüsse für Strukturen und Systeme: Ausbau undBereiche richten soll:
Verbesserung der Systeme der allgemeinen und
beruflichen Bildung,Modernisierung derArbeitsver-a) produktives Umfeld;
waltungen, Prognosesysteme für die Anforderungen
an die beruflichen Qualifikationen;b) Forschung und technologische Entwicklung samt

Technologietransfer und Innovation; c) flankierende Maßnahmen: Sensibilisierung, Bereit-
stellung von Diensten usw.c) Entwicklung der Informationsgesellschaft;

6.3. Wie in Artikel 2 des Verordnungvorschlagsd) Schutz der Umwelt;
hervorgehoben wird, liegt der Schwerpunkt der ESF-
Interventionen auf der Schaffung und Erhaltung vone) Gleichstellung von Männern und Frauen auf dem
Arbeitsplätzen, was Maßnahmen zur Bekämpfung desArbeitsmarkt;
Problems der Langzeitarbeitslosigkeit einschließt. Dem-
entsprechend werden im Rahmen des ESF u.a. folgendef) transnationale, grenzübergreifende und interregio-

nale Zusammenarbeit im Bereich der Regionalent-
wicklung.

(1) Der Ausschuß erarbeitet zu diesem Thema eine gesonderte
Stellungnahme auf der Grundlage der Mitteilung der

5.4. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß befürwor- Kommission vom 27. Mai 1998 „Stärkung des Zusammen-
tet diese von der Kommission vorgeschlagenen Prioritä- halts und der Wettbewerbsfähigkeit durch Forschung,
ten fürdieEFRE-BeteiligungabdemJahr2000. Insbeson- Technologische Entwicklung und Innovation“ (KOM(98)

275 endg.).dere betont er die Bedeutung einer engeren Koordinie-
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Maßnahmen finanziert: Maßnahmen zur Bekämpfung reale wirtschaftliche Konvergenz zu bewirken, die für
ihre Vorbereitung auf die Teilnahme an der Wirtschafts-der Arbeitslosigkeit, Entwicklung der Systeme der allge-

meinen und beruflichen Bildung sowie Systeme zur und Währungsunion (WWU) unabdingbar war. Dieses
ZielwurdevonSpanien, IrlandundPortugalmittlerweileAnpassung der Fertigkeiten der Arbeitnehmer. Gleich-

zeitig soll der Fonds zur lokalen Entwicklung einschließ- erreicht, während Griechenland die Voraussetzungen
für den Übergang zur dritten Stufe der WWU noch nichtlich lokaler Beschäftigungsinitiativen sowie lokaler und

regionaler Beschäftigungspakte beitragen. erfüllt.

6.3.1. Der Ausschuß betont, daß der Europäische 8.2. Dessenungeachtet sieht es nach wie vor generell
Sozialfonds ein auf den Arbeitsmarkt ausgerichtetes so aus, daß das Wohlstandsniveau in jedem dieser
Instrument bleiben sollte. Weitergefaßte soziale Zielset- Länder erheblich unter dem Gemeinschaftsdurchschnitt
zungen, einschließlich einzelstaatlicher bildungspoliti- liegt. Gleichzeitig werden die Ausgaben der öffentlichen
scherZiele, fallen eindeutig indenZuständigkeitsbereich Hand in jedem dieser Staaten auch weiterhin das
der Mitgliedstaaten. Kriterium eines „übermäßigen öffentlichen Defizits“

gemäß VEU erfüllen, obwohl dieses Kriterium im Falle
Spaniens, Griechenlands und Portugals mittlerweile6.4. Der Ausschuß weist darauf hin, daß er der
durch die Bestimmungen des vom Europäischen Rat vonBeteiligung aller für die lokale Wirtschaftsentwicklung
Amsterdam angenommenen Stabilitäts- und Wachs-relevanten Partner sowie der zügigen Umsetzung der aus
tumspaktes modifiziert wurde. Der Ausschuß ist derdem ESF geförderten Maßnahmen große Bedeutung
Auffassung, daß dies hinlängliche Gründe sind, um allebeimißt. Die Europäische Kommission sollte aufgefor-
vier begünstigten Mitgliedstaaten — vorbehaltlich derdert werden, sämtliche administrativen Hemmnisse in
Ergebnisse der Halbzeitüberprüfung im Jahr 2003 —den einzelnen Mitgliedstaaten, die dem entgegenstehen,
auch weiterhin im Rahmen des Kohäsionsfonds zuzu untersuchen und darüber Bericht zu erstatten.
fördern.

6.5. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß begrüßt es,
8.3. Die Kommission schlägt vor, gewisse Reformendaß im Rahmen des ESF — wie in Artikel 6 des
andenMechanismendesKohäsionsfonds vorzunehmen,Verordnungsvorschlags dargelegt — auch weiterhin
um der Teilnahme Spaniens, Irlands und Portugals aninnovative Maßnahmen und Pilotprojekte gefördert
der einheitlichen Währung Rechnung zu tragen. Sie legtwerden sollen.
insbesondere dar, daßderGrundsatz derKonditionalität
weiterhin gilt und daß die im Stabilitäts- und Wachs-6.6. Der Ausschuß beurteilt den Vorschlag der Kom-
tumspakt und insbesondere in den Stabilitätsprogram-mission in Artikel 4 Absatz 3 sehr positiv, demzufolge
men vorgesehenen Bestimmungen zu beachten sind. Dermindestens 1 % des Haushaltsansatzes für den Sozial-
Ausschuß ist mit diesem Vorschlag uneingeschränktfonds nach Artikel 26 der Allgemeinen Verordnung für
einverstanden.die Verteilung geringer Zuschußbeträge über zwischen-

geschaltete Stellen bestimmt ist, wobei besondere Zu-
8.4. Der Ausschuß befürwortet auch die Kommis-gangsvoraussetzungen für Nichtregierungsorganisatio-
sionsvorschläge zur Reform von Artikel 7 zwecks Sen-nen vorzusehen sind.
kung der Fördersätze für die im Rahmen des Kohäsions-
fonds förderfähigen Projekte, um deren Rentabilität
Rechnung zu tragen sowie zur Anwendung des Verursa-7. Der Kommissionsvorschlag für Strukturmaßnah-
cherprinzips.men im Fischereisektor (FIAF)

7.1. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß begrüßt 9. Schlußfolgerungen
den Vorschlag, daß das Finanzinstrument für die Aus-
richtung der Fischerei zu einem eigenständigen Struktur- 9.1. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß unterstütztfonds werden soll. die von der Kommission vorgelegten Vorschläge zur

Revision der Strukturfondstätigkeit weitgehend. Die
7.2. Der Ausschuß nimmt billigend die vier Ziele zur vorgeschlagenen Reformen bauen auf dem Erfolg der
Kenntnis, die gemäß dem Kommissionsvorschlag im Fondsinterventionen im Zeitraum seit 1988 auf, und die
Rahmen dieses Instruments verfolgt werden sollen. Der damals eingeführten Grundprinzipien Konzentration,
Verordnungsvorschlagsieht fernervor,daßMaßnahmen Programmplanung, Partnerschaft und Zusätzlichkeit
zur Begleitung der Umstrukturierung der Fangflotten sollen weiter gefestigt werden. Sie haben in ihrer
fürdieFinanzierungausderEAGFL,AbteilungGarantie, Gesamtheit zu dem beachtlichen Erfolg beigetragen, der
vorgesehen werden sollen. bei der Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen

Zusammenhalts und bei der Förderung der Solidarität
in der Union durch den Einsatz der Fonds erzielt wurde.

8. Der Kommissionsvorschlag für den Kohäsionsfonds DieseZielsetzung ist imheutigenUmfeld ebenso relevant
wie zum Zeitpunkt der Reform von 1988. Es ist daher
unabdingbar, daß durch die Fonds weiterhin ein kohä-8.1. Die Kommission schlägt vor, die Kohäsions-

fondsförderung für die vier Länder beizubehalten, deren renter und entsprechend ausgestatteter Finanzrahmen
bereitgestellt wird, der eine Verringerung der wirtschaft-Pro-Kopf-BIP nach wie vor weniger als 90 % des

EU-Durchschnitts beträgt (Spanien, Griechenland, Ir- lichen Ungleichgewichte zwischen den Regionen der
Union und eine Verbesserung der wirtschaftlichen Aus-land und Portugal). Der Kohäsionsfonds war ursprüng-

lich errichtet worden, um in diesen vier Ländern eine sichten der benachteiligten Gebiete ermöglicht.
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9.2. Obwohl der Ausschuß in dieser Stellungnahme zesses, das die Mitgliedstaaten voll anerkennen müssen,
bestätigt und gefestigt.detailliert kommentiert, welche wirtschaftlichen Aus-

wirkungen eine weitere Konzentration im Rahmen der
9.5. DerAusschußbegrüßt, daß in demVerordnungs-Ziele 1 und 2 der Strukturfonds in einigen Regionen
vorschlag der Schwerpunkt implizit auf die Schaffunghaben wird — insbesondere jenen, die die für eine
von Arbeitsplätzen gelegt wird. Dies steht im EinklangFondsintervention festgelegten Kriterien nur knapp ver-
mit den beschäftigungspolitischen Zielsetzungen, diefehlen —, billigt er das Konzept der Kommission,
auf dem Gipfel von Amsterdam in den Vertrag aufge-dem zufolge die Förderfähigkeit der Regionen aus
nommen wurden. Die Strukturfonds sind ein Schlüssel-den Strukturfonds hauptsächlich durch die Anwendung
element für die Schaffung von Arbeitsplätzen im gesam-meßbarer und transparenter Kriterien bestimmt wird.
ten EU-Raum, und das sowohl direkt (FondsmittelDer Nutzen der Fonds für die Union kann generell
fließen in die Entwicklung produktiver Unternehmen)nur dann maximiert werden, wenn die Unterstützung
als auch indirekt (die Entwicklung wesentlicher wirt-korrekt und gerecht zugewiesen wird.
schaftlicher Infrastruktur, einschließlich der Verbesse-
rung der Berufsausbildung und beruflichen Qualifika-

9.3. Wichtig ist allerdings auch, daß den Struktur- tion, wird aus den Fonds finanziert). Der Ausschuß
fonds eine bestimmte Flexibilität erhalten bleibt, so daß betontallerdings,daßdie allgemeineBeschäftigungspoli-
sie zur Abfederung unerwarteter Wirtschaftsprobleme tik hauptsächlich im Zuständigkeitsbereich der Mit-
struktureller Art von spezifischer regionaler Dimension gliedstaaten verbleibt und die Strukturfondsmittel wei-
eingesetzt werden können. Nach den derzeitigen Bestim- terhin in erster Linie in dieVerbesserungderwirtschaftli-
mungenwerdendazuteilweisedieGemeinschaftsinitiati- chen Lage und die Senkung der Arbeitslosigkeit in
ven herangezogen, die sich als geeignet erwiesen haben, den Regionen mit Entwicklungsrückstand und in die
bei unvorhergesehenen strukturbedingten Konjunktur- Förderung des sozioökonomischen Wandels in den
einbrüchen Abhilfe zu schaffen, und nach einem innova- Industriegebieten mit rückläufiger Entwicklung fließen
tiven Konzept abgewickelt werden. Der Ausschuß ist müssen. Durch die Schaffung der Bedingungen für ein
derAnsicht, daßdiese FunktionderGemeinschaftsinitia- selbsttragendes Wirtschaftswachstum in diesen Regio-
tiven im Verordnungsvorschlag beibehalten werden nen tragen die Strukturfonds direkt zur langfristigen
sollte. Stabilität des Arbeitsmarktes in der gesamten Union bei.

9.6. Der Ausschuß drängt darauf, daß die Debatte
über die Verordnungsvorschläge der Kommission rasch9.4. Die erfolgreiche Umsetzung der Strukturfonds

beruht seit 1988 ganz wesentlich auf dem Partner- abgewickelt wird, damit rechtzeitig Einigung über die
neuen Bestimmungen erzielt und diese zum 1. Januarschaftsprinzip. Durch die Einbindung der Wirtschafts-

und Sozialpartner in den regionalen Wirtschaftsent- 2000 eingeführt werden können. Jede Verzögerung bei
der Verständigung auf eine gemeinsame Position, diewicklungsprozeß gewährleistet die Partnerschaft, daß

die Strukturfondstätigkeit nach einem basisbezogenen den nahtlosen Übergang von den derzeitigen zu den
neuenVerordnungengefährdet,bedeutetwahrscheinlichKonzept abgewickelt wird und die wichtigsten Akteure

in allen Phasen einbezogen werden. Der Ausschuß eine Unterbrechung des wirtschaftlichen Entwicklungs-
prozesses in den benachteiligten Regionen und wirktbegrüßt die Intensivierung des Partnerschaftsprinzips

durch den Verordnungsentwurf. Noch immer wird ihm daher entgegen. Die positiven Effekte, die die
vereinfachte Verwaltung der neuen Strukturfonds mitdiesemGrundsatzvon einigenMitgliedstaatennurwenig

Aufmerksamkeit geschenkt. Durch die Reformvorschlä- sich bringt, würden im Falle von Verspätungen bei der
Umsetzung der neuen Bestimmungen stark in Fragege der Kommission wird die Partnerschaft nun als

wesentliches Element des regionalen Entwicklungspro- gestellt.

Brüssel, den 10. September 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Tom JENKINS
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ANHANG

zur Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses

(gemäß Artikel 47 Absatz 3 der Geschäftsordnung)

Folgender Änderungsantrag von Herrn Masucci wurde im Verlauf der Beratungen abgelehnt:

Ziffern 4.3.1.3 und 4.3.1.4

Beide Ziffern sollten gestrichen werden.

Begründung

Hier wird einer übermäßigen Ausdehnung das Wort geredet, was dem Grundsatz der Konzentration
widerspricht.

Abstimmung

Ja-Stimmen: 18, Nein-Stimmen: 54, Stimmenthaltungen: 3.

Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Europäischen Raument-
wicklungskonzept — Erster offizieller Entwurf“

(98/C 407/15)

Der Wirtschafts- und Sozialausschuß beschloß am 2. Juli 1998 gemäß Artikel 23 c der
Geschäftsordnung, eine Stellungnahme zu folgender Vorlage zu erarbeiten: „Europäisches
Raumentwicklungskonzept — Erster offizieller Entwurf“.

Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Regionale Entwicklung,
Raumordnung und Städtebau nahm ihre Stellungnahme am 17. Juli 1998 an. Berichterstatter
war Herr Boussat.

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 357. Plenartagung am 9. und 10. September 1998
(Sitzung vom 9. September) mit 110 gegen 2 Stimmen bei 2 Stimmenthaltungen folgende
Stellungnahme.

1. Einleitung lung“, zu der sich der Ausschuß in zwei Stellungnahmen
vom März(1) bzw. September (2) 1995 geäußert hat.

1.3. In der informellen Sitzung der für Raumordnung1.1. In der informellen Sitzung der für Raumordnung
zuständigen Minister am 9. und 10. Juni 1997 inzuständigen Minister, die unter belgischem Ratsvorsitz
Noordwijk wurde ein erster Entwurf eines Leitplans fürim Jahre 1993 in Lüttich stattfand, beschlossen die
die gemeinschaftliche Raument-wicklung vorgelegt, derMitgliedstaaten, ein Europäisches Raumentwicklungs-
von einer zwischenstaatlichenArbeitsgruppe aus Vertre-konzept (EUREK) erarbeiten zu lassen, das der europäi-
ternderMitglied-staatenundderEuropäischenKommis-schen Raumentwicklungspolitik als Leit- und Bezugsdo-
sion,demAusschuß fürRaumentwicklung (CDS),ausge-kument dienen soll.
arbeitet worden war.

1.4. Die bei dieser Gelegenheit angenommenen1.2. 1994 wurde anläßlich einer informellen Sitzung
Schlußfolgerungen des Ratsvorsitzes unterstreichen ins-inLeipzig ein erstesDokumentmit demTitel „Grundsät-
besondere die Bedeutung des Vorhabens als Grundlageze für eine europäische Raumordnungspolitik“ ange-
für einepolitischeDiskussionüberdieArtundWeise,wienommen. Es enthält die allgemeinen Leitlinien und
die europäische Raumentwicklungspolitik entsprechendKriterien für die Ausarbeitung dieses Konzepts und

stützt sich auf die Mitteilung der Kommission aus
demselben Jahr mit dem Titel „Europa 2000+ — Zu- (1) ABl. C 133 vom 31.5.1995.

(2) ABl. C 301 vom 13.11.1995.sammenarbeit für eine europäische Raumentwick-
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den in Leipzig festgelegten taktischen Zielen zur Integra- 2.3. Die Durchführung einer Raumordnungspolitik
auf Gemeinschaftsebene, bei deren Gestaltung auf dietion des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts,

zur nachhaltigen Entwicklung und zur Wettbewerbsfä- einzelstaatliche Aufteilung von Zuständigkeiten Rück-
sicht genommen wird, ist eine Notwendigkeit, die aushigkeit des gesamten Unionsgebiets beitragen sowie

einen Rahmen zur Verstärkung des Bezugs zwischen der mehreren Artikeln des Vertrags (129 b, 129 d, 130
und 130 s) wie auch aus verschiedenen Kapiteln desPolitik für die Stadtgebiete und der Politik für den

ländlichen Raum darstellen kann. Weißbuchs „Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Be-
schäftigung“ hervorgeht.

1.5. In denselben Schlußfolgerungen, wie übrigens
2.4. Der Ausschuß begrüßt also und unterstütztauch im ersten offiziellen Entwurf des EUREK, wird
abermals die Anstrengungen, die zur Erarbeitung einerpräzisiert, daß der ausgearbeitete Entwurf Gegenstand
solchen Strategie unternommenwerden. Eines der ersteneiner ausführlichenpolitischen Debatte seinmüsse, nicht
konkreten Ergebnisse ist der erste offizielle Entwurf desnur in und zwischen den Mitgliedstaaten, sondern auch
EUREK.Er teiltdieSchlußfolgerungendesRatsvorsitzes,zwischenderKommission unddenübrigen europäischen
die anläßlich des informellen Treffens der Minister fürInstitutionen, einschließlich desWirtschafts- und Sozial-
Raumordnung im Juni 1997 inNoordwijk verabschiedetausschusses.
wurden. Das gilt insbesondere für die Bedeutung dieses
ersten offiziellen Entwurfs als Grundlage einer politi-

1.6. Das EUREK stellt ein politisches Dokument dar schenDiskussiondarüber,wiedieeuropäischeRaument-
und kommt damit eher einer Absichtserklärung denn wicklungspolitik zur Integration des wirtschaftlichen
einem Rechtsakt gleich. Es gründet sich auf einen und sozialen Zusammenhalts, einer nachhaltigen Ent-
fortlaufenden Prozeß, der seine regelmäßige Aktualisie- wicklung und der Wettbewerbsfähigkeit des gesamten
rung ermöglichen soll. Es soll den Rahmen für eine Gemeinschaftsgebiets beitragen kann.
Kooperation bieten, die unter Berücksichtigung der
verschiedenen Ebenen der politischen und territorialen

2.5. Der Ausschuß billigt die dem EUREK gestecktenOrdnung in Europa drei gleichwertige grundlegende
grundlegenden Ziele, da sie den von ihm selbst gesetztenZiele verfolgt: denwirtschaftlichen und sozialenZusam-
Prioritäten entsprechen. Er bedauert allerdings, daß diemenhalt, die dauerhafte und umweltgerechte Entwick-
Verbesserung der Lebensqualität für die Bürger nichtlung und eine ausgewogene Wettbewerbsfähigkeit des
ausdrücklich als grundlegendes Ziel des gesamten raum-Unionsgebiets. Der Abschluß des EUREK ist für Mitte
bezogenen Vorgehens anerkannt wird, und erinnert an1999, unter deutschem Ratsvorsitz, vorgesehen.
seine Äußerung, daß „die Lebensqualität nicht nur als
vorrangiges Ziel, sondern auch als wichtigstes Leitkrite-
rium für das Vorgehen bei der europäischen Raument-1.7. Der Ausschuß hegt im übrigen die große Hoff-
wicklung und bei der Suche nach den probatestennung, daß diese Arbeiten tatsächlich termingerecht
Lösungen zu betrachten ist“(1). Dieses Ziel ist besonderszum Abschluß gebracht werden, da ihre Aufnahme
wichtig angesichts des Ernstes der wirtschaftlichen undmittlerweile bereits fünf Jahre zurückliegt.
sozialen Lage in einer Vielzahl großer Stadtgebiete der
Europäischen Union.

2. Allgemeine Bemerkungen
2.6. Allgemein vertritt der Ausschuß die Auffassung,
daß dieser erste offizielle Entwurf gegenüber den vorher-

2.1. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß ist der gehenden Dokumenten einen Fortschritt darstellt, denn
Auffassung, daß die Raumentwicklungspolitik — insbe- die Analyse der großen Problemkreise wurde darin
sondere durch den Einsatz des EUREK — eine grundle- weiter vertieft und verfeinert. Er ist allerdings der
gende Aufgabe bei der ausgewogenen und nachhaltigen Ansicht, daß dieses Dokument insbesondere bei seiner
Entwicklung des europäischen Raumes zu erfüllen hat. Analyse der raumwirksamen Entwicklungen und der
Von daher setzt er sich schon seit langem für die Beschreibung der Vorzüge und Schwächen des europäi-
Festlegung und Umsetzung einer kohärenten Raumord- schen Raumes durch den dazu gewählten thematischen
nungsstrategie in Europa ein, die, wie es auch die Ansatz eher akademischer und rhetorischer Natur ist.
Stellungnahmen des Ausschusses in den letzten Jahren Er vermißt eine Analyse, die bei den großen räumlichen
zudiesemThemagezeigthaben, einewichtigeBedingung Einheiten (Mittelmeer, Ostsee, Atlantischer Bogen, Al-
für eine nachhaltige Entwicklung darstellt. penraum usw.) ansetzt. Diese Einheiten sind wohl besser

geeignet als die Ebene der Mitgliedstaaten, um eine
räumlich ganzheitliche Raumordnungspolitik festzule-

2.2. Das europäische Raummodell ist offenkundig in gen und durchzuführen, wie es im übrigen die Europäi-
Zukunft schwer aufrechtzuerhalten, denn es wird durch sche Kommission als Ansatz in ihren Mitteilungen
eine übermäßige Konzentration sowohl der Bevölkerung „Europa 2000“ und „Europa 2000+“ angeregt hat.
als auch der Wirtschaftstätigkeit und im weiteren Sinne
desWohlstandesauf einige zentraleGebieteder Europäi-
schen Union geprägt. Wenn keine grundlegende politi- 2.7. Der Ausschuß bedauert ferner, daß das Doku-
sche Kursänderung aller raumwirksamen Maßnahmen, ment die spezifische Problematik der Inselregionen und
insbesondere derWirtschafts- undBeschäftigungspolitik Regionen in äußerster Randlage in der Europäischen
erfolgt, kann die Perspektive neuer Erweiterungen nur
dazu führen, daß sich dieses Konzentrationsphänomen
abermals verstärkt. (1) ABl. C 301 vom 13.11.1995.
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Union sowie der Berggebiete außer acht läßt. Denn — Koordination der Beschlußfassung zwischen den
raumrelevanten sektoralen Politiken (Wirtschafts-insbesonderedieBergregionenmachenmehrals 30%des

Gemeinschaftsgebiets aus, zählen knapp 30 Millionen und Beschäftigungspolitik, transeuropäische Netze,
Struktur- und Wettbewerbspolitik, ...);Einwohner und haben mit wirtschaftlichen, sozialen

und umweltspezifischen Problemen zu kämpfen, die die
— Konvergenz zwischen einem Ansatz „von unten nachEuropäische Union nicht einfach ignorieren darf.

oben“ und einem Ansatz „von oben nach unten“.

2.8. DerAusschuß drängt darauf, daß die Berggebiete
ebenso wie die Regionen in äußerster Randlage und die 3. Erweiterung des Denkansatzes: verstärkte Einbezie-Inselregionen nicht nur fester Bestandteil jedweder hung der Wirtschafts- und SozialpartnerÜberlegungen zur räumlichen Entwicklung werden,
sondern daß auch ihre spezifischen Probleme ernst
genommen werden. 3.1. DerAusschuß erachtet es als besonders dringlich,

mit Wirtschaftsbeteiligten und sozialen Akteuren eine
Partnerschaft einzuführen, die bislang weitgehend ge-2.9. Insbesondere hinsichtlich des Problemkreises der fehlt hat. Er hat mit Genugtuung erfahren, daß bei demStädte verweist der Ausschuß auf die Gesamtheit der in informellen Treffen in Noordwijk die Notwendigkeitseinen Stellungnahmen vom September 1996 zur „Rolle einer breitangelegten Debatte zwischen allen beteiligtenderEuropäischenUnion imstädtepolitischenBereich“(1) Instanzen und insbesondere eines interinstitutionellenund vom Januar 1998 zur Mitteilung der Kommission Dialogs anerkannt wurde. Hierdurch soll Konsens über„Wege zur Stadtentwicklung in der Europäischen die als notwendig erachteten Ziele und Grundsätze desUnion“(2) formuliertenEinschätzungenundVorschläge. EUREK, die politischen Optionen und ihre UmsetzungEr möchte jedoch an dieser Stelle darauf hinweisen, daß hergestellt werden.einerseits die Probleme der Randgebiete, insbesondere

in ihrer Beziehung zu den städtischen Zentren, und
andererseits die Probleme derMittelstädte als Bindeglied 3.2. Es ist insofern um so mehr Eile geboten, als von
zwischen dem ländlichen Raum und den Großstädten dem zu prüfenden Dokument u.a. erwartet wird, daß es
eingehender untersucht werden sollten. alle Handlungsträger der regionalen Entwicklung für

die wachsende Bedeutung der Interdependenzen zwi-
schen den einzelnen Gebieten, den verschiedenen Fach-2.10. Unter diesen Voraussetzungen erscheint eine politiken sowie zwischen den verschiedenenRegierungs-

detaillierte Inhaltsanalyse des Dokuments zu diesem ebenen sensibilisiert, so daß sie anschließend entspre-Zeitpunkt verfrüht, zumal es aller Wahrscheinlichkeit chende Kooperationsaktionen entwickeln. Darüber hin-nach — bis zu seiner Vollendung unter deutschem aus ist es unbedingt erforderlich, daß einerseits dieRatsvorsitz im Lichte der insbesondere auf interinstitu- Partner ermittelt werden, mit denen diese Verantwor-tioneller Ebene laufendenDebatten sowie der Ergebnisse tung geteilt werden kann, und andererseits die Regelnder sieben länderübergreifenden thematischen Seminare, und Modalitäten der Partnerschaft sowie die möglichendie bereits abgehalten wurden bzw. bis Ende November gemeinsamen Maßnahmen festgelegt werden(4).1998 stattfinden werden, — noch erhebliche Verände-
rungen erfahren wird.

3.3. Ungeachtet dieser Ambitionen bedauert der Aus-
schuß, daß selbst die Erstellung des ersten offiziellen

2.11. Dennoch drängen sich bereits jetzt einige Über- Entwurfs nicht nach Grundsätzen und Verfahren von-
legungen sowohl zu der bei der Erstellung des EUREK statten ging, die die erforderliche Transparenz gewähr-
verfolgten Methodik als auch zu seinem Inhalt auf. leisten. So wäre z. B. die Beteiligung aller Hand-
Diese Überlegungen beziehen sich insbesondere auf die lungsträger der Regionalentwicklung geboten gewesen.
Grundsätze, die nach Auffassung des Ausschusses(3) die In seinen vorhergehenden Stellungnahmen hatte er
Erstellung des ersten offiziellen Entwurfs des EUREK besonders darauf bestanden, daß das EUREK in Partner-
hätten leiten sollen, nämlich: schaft mit diesen Handlungsträgern, d.h. also auch mit

denwirschaftlichenundsozialenGruppen, ausgearbeitet— Berücksichtigung der spezifischenDynamiken,Mög-
wird. In seiner oben angeführten Stellungnahme vomlichkeiten und Probleme der einzelnen Regionen;
September 1995 hob der Ausschuß insbesondere hervor,
daß— Beachtung der Vielfalt der für die Raumordnung

maßgeblichen geographischen, wirtschaftlichen, so-
„die Ausarbeitung des Europäischen Raumentwick-zialen und kulturellen Gegebenheiten, und Wahrung
lungskonzepts vor allem als partnerschaftlicher Pro-ausgewogener Entwicklungen innerhalb der EU;
zeß verstandenwerden sollte, der auf entsprechender
Ebene vonstatten gehen, die Beteiligung sämtlicher— Wahl eines länder- und grenzübergreifenden Ansat-
betroffener Gruppen sicherstellen und die konkretezes auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene,
Berücksichtigung nicht nur der Interferenzen imwobei Synergie zwischendiesenEbenenund Überein-
Entwicklungsprozeß, sondern auch der Interaktio-stimmung mit den Politiken der betreffenden Mit-
nen und Synergien zwischen den Entscheidungs-gliedstaaten anzustreben ist;
trägernunddenmaßgeblichenKräftenderregionalen
Entwicklung ermöglichen muß.“

(1) ABl. C 30 vom 30.1.1997.
(2) ABl. C 95 vom 30.3.1998.
(3) ABl. C 301 vom 13.11.1995. (4) EUREK — erster offizieller Entwurf — Punkt I.F.
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3.4. Diese Feststellung zur bei der Erstellung des sozialen Organisationen, die im Bereich der Raumord-
nung mitwirken, einbezogen werden.EUREK verfolgten Methodik verdeutlicht die Un-

zulänglichkeiten, jaMängel des angewandtenVorgehens
der Regierungszusammenarbeit und insbesondere der

4. Das EUREK und die GemeinschaftspolitikenArbeitsmethoden des Ausschusses für Raumordnung
(CDS), bei denen die Grundsätze der Information und
Konsultation von vornherein ausgeschlossen zu sein 4.1. Der Inhalt des ersten offiziellen Entwurfs des
scheinen. Angesichts dieser Sachlage stellt sich von EUREK veranschaulicht ganz deutlich die Interaktionen
neuem die Frage nach einer Einbeziehung der Raumord- zwischen Raumordnungspolitik und bestimmten sekto-
nung in die Gemeinschaftskompetenzen. riellen Politiken sowie die Synergien, die im Sinne des

wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts erzielt
3.5. Der Ausschuß unterstreicht abermals die Tatsa- werden können. In dem ersten offiziellen Entwurf
che, daß Raumordnung an sich ein Begriff ist, der wird betont, „das Potential des EUREK, eine größere
Transparenz und Mitspracherecht der Unionsbürger KonsistenzderGemeinschaftspolitiken zu fördern, sollte
sowie die volle und ungeteilte Mitwirkung sämtlicher daher im Zentrum der (kommenden) Debatte über die
betroffenen Handlungsträger auf allen territorialen Ebe- europäische Raumentwicklung stehen“. Allein dieser
nen voraussetzt, also in erster Linie der Handlungsträger Satz faßt wohl schon zusammen, was in der kommenden
des wirtschaftlichen und sozialen Lebens und der Ver- Debatte auf dem Spiel stehen wird.
bände.

4.2. Der Ausschuß billigt diese Sicht der Dinge völlig.
3.6. Eine Erweiterung des Denkansatzes ist demnach Sie fügt sich nahtlos in seine eigenen Analysen ein. Er
unabdingbar, zumal das EUREK in den kommenden betont jedoch nachdrücklich, daß die Schaffung solcher
Jahren als Bezugsrahmen für die Formulierung und Synergien das Ziel haben muß, mit den Abschottungen
Durchführung der raumwirksamen Gemeinschaftspoli- aufzuräumen, potentielle Konfliktursachen zu verrin-
tiken gedacht ist. gern und letztendlich die Erträge der Gemeinschaftspoli-

tiken im Rahmen einer Gesamtschau des Raumes,
aus dem alle Bürger ihren Nutzen ziehen sollen, zu3.7. Es hat den Anschein, als sei diese Perspektive mit
optimieren.der Bekräftigung des nichtobligatorischen Charakters

des EUREK kaum vereinbar, ja würde ihm sogar
widersprechen,wenndiesernicht auchalsBezugsrahmen 4.3. Die Europäische Union und die Mitgliedstaaten
für die Mitgliedstaaten selbst auf den einzelnen Regie- haben in dieser Hinsicht die Verantwortung zu überneh-
rungsebenen fungieren müßte. Der Ausschuß ist ferner men und die Umsetzung bestimmter Gemeinschaftspoli-
der Auffassung, daß das EUREK nur dann einen brauch- tiken (GAP, Umwelt ...) bezüglich ihrer Auswirkungen
baren Bezugsrahmen bieten kann, wenn es in regelmäßi- zu steuern. Gelänge es, auf europäischer Ebene eine
gen, aber ausreichend großen Abständen aktualisiert Kohärenz des Ganzen herzustellen, so würden die
wird. Intervalle zwischen fünf und sieben Jahren sollten Gemeinschaftspolitiken draußen im Lande erkennbarer
hierfür in Betracht gezogen werden. unddamit verständlicher. KoordinierteMaßnahmen zur

Sensibilisierung müßten in diesem Sinne durchgeführt
werden.3.8. Vor diesem Hintergrund ist um so mehr Eile

geboten, als die Pilotmaßnahmen zur vorläufigenGestal-
tung des EUREK schon ausgearbeitet werden, ohne daß 4.4. Der Ausschuß unterstreicht die Bedeutung, die
die regionalen und lokalen Handlungsträger wirklich er in diesem Zusammenhang den transeuropäischen
hinzugezogen worden wären (siehe Ziffer 6). Verkehrs- und Telekommunikationsnetzen beimißt. Die

Schaffung solcher Netze stellt einen Faktor nicht nur
der geographischen, sondern auch der wirtschaftlichen3.9. Der Ausschuß verlangt folglich erneut mit Nach-
und sozialen Integration dar. In diesem Sinne betrachtetdruck, daß das Partnerschaftsprinzip integraler Bestand-
er auch gleichen Zugang zu den Infrastrukturen als einteil eines jeden Prozesses derAusarbeitung, Überprüfung
wesentliches Element für die ausgewogene Entwicklungund Umsetzung des EUREK wird. Er besteht außerdem
des europäischen Raumes.darauf, daß die institutionellen Schwächen des Vorge-

hens der Regierungszusammenarbeit beseitigt werden.
Zu diesem Zweck sollte die Problematik der Eingliede- 4.5. Der Ausschuß drückt sein Erstaunen und tiefes
rung der Raumordnung in den Bereich der Gemein- Bedauern darüber aus, daß jede Betrachtung derAuswir-
schaftskompetenzen sowie die Frage der Institutionali- kungen von beschäftigungspolitischen Maßnahmen auf
sierung des Rates der für Raumordnung zuständigen den räumlichen Zusammenhalt der Union und ihres
Minister und des Status des Ausschusses für Raument- möglichen Beitrags zur Verringerung der Disparitäten
wicklung (CDS) neu behandelt werden. und Unausgewogenheiten unter den Regionen fehlt.

Dieses Fehlen ist ein inhaltlicher Mangel des ersten
offiziellen Entwurfs und um so bemerkenswerter, als3.10. Dieser Ausschuß müßte in einen Beratenden

Ausschuß umgewidmet werden, der in enger Beratung keine Raumentwicklungsmaßnahme, sei es auf europäi-
scher, einzelstaatlicher, regionaler oder örtlicher Ebene,und Zusammenarbeit mit den regionalen und lokalen

Behörden und wirtschaftlichen und sozialen Organisa- erfolgreich seinkann, solangemandieAuswirkungender
beschäftigungspolitischen Maßnahmen auf den Raum,tionen tätig ist. In diesem Zusammenhang müßten auch

die Aufgaben und Arbeitsmethoden des CDS genauer und zwar sowohl in bezug auf die Raumordnung als
auch auf die räumliche Verteilung von Bevölkerung undgefaßt sowie seine Besetzung überarbeitet werden, damit

vor allem auch Vertreter der wirtschaftlichen und Ressourcen, ignoriert.
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4.6. NachAnsicht desAusschusseswird eine nachhal- betrachtet, dürfte der Euro dem europäischen Wirt-
schafts- und Währungsraum eine raumspezifische Di-tige Umstrukturierung des Gemeinschaftsraums in Zu-

kunft nur möglich sein, wenn die vereinbarte und zur mension verleihen.
Anwendung gelangte Strategie die Vereinbarkeit von
Wettbewerbsfähigkeit mit wirtschaftlichem und sozia- 4.10. Das hier zu behandelnde Dokument fordert
lem Zusammenhalt, von Wirtschaftsleistung mit den eine stärkere Berücksichtigung der im Rahmen von
Prinzipien und Zielsetzungen der Solidarität und der Raumentwicklungsstrategien langfristig gesetzten Prio-
sozialen Gerechtigkeit sowie von Wirtschaftsentwick- ritäten und betont die Notwendigkeit einer größeren
lung mit sozialer Entwicklung zuläßt. Die Beschäfti- Konvergenz zwischen den strukturpolitischen Maßnah-
gungspolitik spielt selbstverständlich eine ausschlagge- men und der Raumordnung. Dabei sind sich heute
bende Rolle bei der Erreichung dieser Zielsetzung. die Mitgliedstaaten und die Kommission einig in der
Aus diesem Grund erweist sich die Konzeption und Ablehnung jeglicher Berücksichtigung räumlicher Krite-
Umsetzung einer integrierten Raumordnungspolitik als rien bei der Vergabe von Strukturfondsmitteln.
unverzichtbar. Die territorialen Beschäftigungspakte,
die auf die Einbeziehung aller beschäftigungsrelevanten

4.11. Der Ausschuß teilt diese Haltung und betont,Partner auf der jeweiligen Ebene abzielen, sind ein
daß die gegenwärtig geführte Debatte über das EUREKanschauliches Beispiel für einen solchen integrierten
nicht mit den laufenden institutionellen Verfahren zurAnsatz(1) und illustrieren, wie wichtig die raumspezifi-
Reform der Strukturfonds für den Zeitraum 2000-2006schen Aspekte bei der Schaffung nachhaltiger Wirt-
vermengt werden darf.schaftsstrukturen in Europa sind(2).

4.12. Er ist nichtsdestoweniger der Auffassung, daß
4.7. Die Politik für Forschung und technologische die Tätigkeit der Strukturfonds und die Raumord-
Entwicklung (FTE)wird zwarunter denjenigenPolitiken nungspolitik vom Konzept her dieselbe Zweckbestim-
miterwähnt, deren Raumentwicklungseffekt in Europa mung verfolgen: die Stärkung des wirtschaftlichen und
am größten ist, kurioserweise aber überhaupt nicht sozialen Zusammenhalts und der Wettbewerbsfähigkeit
bewertet. Dabei ist die FTE ein Bereich, in dem die des europäischenRaumes. SeinesErachtensmacht insbe-
Disparitäten unter den Mitgliedstaaten mit am größten sondere die Perspektive neuer Erweiterungen der Euro-
sind. Diese Disparitäten erreichen dem ersten Bericht päischen Union zu gegebener Zeit eine tiefgehende
über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt Reflexion über die Interaktionen zwischen Strukturpoli-
zufolge ein Verhältnis von 1 zu 13 (verglichen mit einem tik und Raumordnungspolitik unerläßlich.
Verhältnis von 1 zu 5 beim BIP pro Einwohner) (3).

4.13. Der Ausschuß unterstreicht ferner, daß die
Einfügung eines Kapitels über die raumordnungspoliti-4.8. Dem ersten offiziellen Entwurf fehlt gleichfalls

eine Analyse der räumlichen Auswirkungen des Binnen- schen Perspektiven der Erweiterung in den Entwurf des
EUREK vorrangig ist. Er begrüßt, daß dies anläßlich desmarktes sowie der Rolle der Dienste von allgemeinem

wirtschaftlichen Interesse bei der Förderung des sozialen Ministerseminars in Echternach am 9. Dezember 1997
als Priorität anerkannt wurde, und hat mit GenugtuungundräumlichenZusammenhaltsderUnionentsprechend

den neuen Bestimmungen laut Artikel 16 des Vertrages. zur Kenntnis genommen, daß die Europäische Kommis-
sionanläßlichdes informellenTreffensder fürRaumord-
nung zuständigen Minister am 8. Juni 1998 in Glasgow

4.9. Der Ausschuß meint schließlich, daß jedes Szena- eine Studie als Beitrag zur Formulierung eines zusätzli-
rio der langfristigen Entwicklung des europäischen chen Kapitels des EUREK über dieses Thema vorgelegt
Raumes auch die möglichen Raumentwicklungseffekte hat. Er unterstützt auch die ersten Initiativen des
der Einführung des Euro berücksichtigen müßte. Denn britischen Ratsvorsitzes der Europäischen Union, die
man kann wohl davon ausgehen, daß die Einführung dahin gehen, die Beitrittskandidatenländer im Einklang
des Euro zu einer erneuten Zunahme des innergemein- mit den Schlußfolgerungen von Noordwijk und Echter-
schaftlichen Waren- und Dienstleistungsverkehrs führen nach in den EUREK-Prozeß einzubeziehen.
und sich auch nachhaltig auf die Verteilung der wirt-
schaftlichen Tätigkeiten und der Bevölkerung auf dem

4.14. Der Ausschuß regt diesbezüglich an, zu gegebe-Unionsgebiet auswirken wird, insbesondere in den
ner Zeit ergänzende politische Optionen zu definieren,Grenzregionen. Von einer allgemeineren Warte aus
die diese Perspektive der Erweiterung einbeziehen und
die zusätzlichen raumordnungspolitischen Chancen und
Risiken berücksichtigen, die sich sowohl für die neuen

(1) Vgl. hierzu die Stellungnahmen des WSA zu folgenden Mitgliedstaaten als auch für das gegenwärtige EuropaThemen: „Die Zukunft der Kohäsion und die langfristigen der 15 sowie an den Außengrenzen der EU aus dieserAuswirkungen auf die Strukturfonds“ — ABl. C 153
Erweiterung ergeben werden.vom 28.5.1996. „Die Rolle der Europäischen Union im

städtepolitischen Bereich“ — ABl. C 30 vom 30.1.1997.
(2) In diesem Zusammenhang wird insbesondere auf zwei 4.15. Er unterstreicht insbesondere, daß die Erweite-

unlängst veröffentlichte Mitteilungen der Kommission zu rung zu einer Verschiebung des Schwerpunkts derfolgenden Themen Bezug genommen: „Die Gemeinschafts- Europäischen Union nach Osten führen wird, wodurchpolitik im Dienste der Beschäftigung“ (KOM (97) 611
die Probleme, mit denen die Regionen an den Rändernendg. vom 12.11.1997); „Umwelt und Beschäftigung (Die
der Union sich bereits jetzt auseinanderzusetzen habenSchaffung nachhaltiger Wirtschaftsstrukturen in Europa)“
(Kommunikationsmittel, Verkehrsinfrastrukturen, Zu-(KOM (97) 592 endg. vom 18.11.1997).

(3) KOM (96) 542 endg./2 vom 8.4.1997. gang zu Wirtschaftstätigkeiten usw.) verschärft werden,
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und daß ein neues räumliches Gleichgewicht unabding- der Verordnung über den Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung zu 50% mitfinanziert wird.bar und um so dringender anzustreben ist. Eine Intensi-

vierung der Zusammenarbeit vor allem mit dem Europa-
rat ist unverzichtbar, und zwar nicht nur in diesem 5.3. Der Ausschuß erinnert daran, daß er schon 1991
Zusammenhang, sondern auch mit Blick auf die vom inseinerStellungnahmezurMitteilung„Europa2000“(1)
Ausschuß angestrebte Ausarbeitung und Umsetzung die Schaffung einer solchen Beobachtungsstelle lebhaft
eines grenzüberschreitenden Kooperationsrahmens für befürwortet hatte. Er bedauert, daß es trotz der
die räumliche Entwicklung mit den Ländern, die nicht Dringlichkeit aus politischen wie aus rechtlichen und
der Europäischen Union angehören, vorrangig den finanziellen Gründen noch immer nicht dazu gekommen
osteuropäischen. ist. Der Ausschuß sieht mit Genugtuung die Bereitschaft

des Europäischen Parlaments, die Ausweisung einer
spezifischen Haushaltslinie zur Finanzierung einer ge-4.16. Von einer allgemeineren Warte aus betrachtet
meinschaftlichen Beobachtungsstelle in Gestalt einesund mit Blick auf eine vorausschauende Analyse bedau-
Netzes von Forschungsinstituten(2) zu prüfen. Er mußert der Ausschuß, daß das Dokument die Frage der
aber bereits jetzt feststellen, daß ORATE angesichtsStellung Europas im Verhältnis zu den übrigen geogra-
dieser beträchtlichen Verzögerung bei seiner Errichtungphischen Räumen der Welt nicht ausreichend berück-
keinen effizienten Beitrag zur Vollendung des EUREKsichtigt. Eine solche Analyse wäre jedoch nützlich für
wird leisten können.Überlegungen hinsichtlich der Mittel, mit denen die

Ressourcen und Vorteile der EU zur Geltung zu bringen
5.4. Er legt großen Wert darauf, daß das ORATEsind und die externe Wettbewerbsfähigkeit der Union
keine administrative Planungsstruktur sein und auchgegenüber ihren großen weltweiten Konkurrenten zu
keine Entscheidungskompetenzen bekommen darf, dasichern ist.
die Entscheidungen zum Themenbereich Raumordnung
naturgemäß politisch sind. Der Ausschuß erinnert noch
einmal an seine Stellungnahme von 1991 zu der Mittei-5. Das Beobachtungsnetz für die europäische Raum-
lung „Europa 2000“(1), in der er gefordert hatte, diesemordnung (ORATE)
Beobachtungsnetz eine gewisse funktionelle Autonomie
gegenüber den einzelstaatlichen und gemeinschaftlichen5.1. Die bereits 1994 in Leipzig grundsätzlich erteilte Behörden zuzuerkennen.Zustimmung zur Einrichtung eines Beobachtungsnetzes

für die europäische Raumordnung (ORATE) bekräftig-
5.5. Der Ausschuß verlangt schließlich, daß seineten die Minister in Noordwijk. Die Einrichtung einer
Vertreter sowie sämtliche wirtschaftlichen und sozialensolchen Beobachtungsstelle zur Untersuchung wissen-
Organisationen zur Begleitung der Arbeiten dieses Ob-schaftlicher und technischer Fragenbei derAusarbeitung
servatoriums hinzugezogen werden, sobald es eingerich-und periodischen Aktualisierung des EUREK ergibt sich
tet ist.aus der Feststellung, daß die europäische Regionalsta-

tistik, mit der die Entwicklung des Gemeinschaftsraums
verfolgt werden muß, unzulänglich ist, weil große 6. Die Durchführung des EUREK
Lücken bei der Verfügbarkeit vergleichbarer quantifi-
zierter und raumbezogener Daten bestehen und bislang

6.1. Laut dem hier zu behandelnden Dokument müs-keine Einigung über verläßliche Kriterien und Indikato-
sen unbedingt experimentelle und innovative Maßnah-ren zur Aufstellung einer Typologie der Regionen und
men durchgeführt werden, um „die Stichhaltigkeit“ desStadtgebiete erzielt wurde.
EUREKundder in ihmenthaltenenpolitischenOptionen
„zu testen“. Auf Gemeinschaftsebene wird INTER-

5.2. Ein Entwurf zur Beschreibung der Aufgaben, des REG IIC ausdrücklich als das gemeinschaftliche
Tätigkeitsbereichs, der Organisation, der Finanzierung Testinstrument par excellence eingeschätzt. Es wird
und der Einrichtung vonORATE wurde in der informel- auchBezug aufArtikel 10 der EFRE-Verordnung genom-
len Sitzung der für Raumordnung zuständigen Minister men, in dem die Möglichkeit von Pilotmaßnahmen und
imDezember inEchternach (Luxemburg) geprüft. In den -projekten im Bereich Raumordnung vorgesehen sind.
Schlußfolgerungen desRatsvorsitzeswird dieErrichtung
von ORATE grundsätzlich bestätigt. Ihr soll eine 6.2. DerAusschußbilligt diesesVorgehenund fordert
zweijährige (1998-1999) Testphase vorausgehen, mit der zu einer Verstärkung dieser Initiativen auf.
drei Ziele verfolgt werden:

6.3. Er erinnert an seine Empfehlung in der Stellung-— nach der ausführlichen Debatte in den Mitgliedstaa-
nahme vom September 1995(3), länderübergreifendeten und auf europäischer Ebene zur Vollendung des
Kooperationsprogramme im Bereich RaumordnungEUREK im Jahre 1999 beizutragen;
durchzuführen, mit denen der Rahmen der bisherigen

— die institutionellen, rechtlichen und finanziellenVor- einfachen grenzüberschreitenden Maßnahmen erweitert
aussetzungen für die Errichtung von ORATE zu würde. Er ist der Auffassung, daß das Entstehen großer
bestimmen;

— ein von Fachinstituten der Mitgliedstaaten durch- (1) ABl. C 339 vom 31.12.1991, Ziffer 4.6.
zuführendes vernetztes Studienprogramm in Verbin- (2) Entschließung des Europäischen Parlaments vom 2. Juli
dung mit dem EUREK einzuleiten, das auf Vorschlag 1998 zur Raumordnung und zum Europäischen Raument-
der Kommission von den Mitglied-staaten mit- wicklungskonzept (PE 224.312, Ziffer 13).

(3) ABl. C 301 vom 13.11.1995.bestimmt und von der Kommission gemäß Artikel 10
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geographischer Solidaritätszonen (Mittelmeer, Atlanti- 6.9. Er betont, daß die INTERREG-Programme so-
wie die Pilotmaßnahmen und -projekte es von ihremscher Bogen, Ostsee, Alpenraum usw.) im Sinne einer

stimmigen Raumordnung auch zur Organisation der Wesen her erfordern, daß sie im Geiste der Transparenz
und unter voller Beteiligung der Handlungsträger derZusammenarbeit auf der Ebene dieser interregionalen

Zonen führen muß (vgl. Ziffer 2.6). Raumordnung, u.a. der wirtschaftlichen und sozialen
Gruppen, festgelegt und durchgeführt werden.

6.4. Zu diesem Zweck müssen nach Ansicht des
Ausschusses im Rahmen des EUREK unbedingt die Vor- 7. Abschließende Bemerkungen
und Nachteile dieser Kooperationsräume sowie die
spezifischen Chancen und Risiken, die ihre Zukunft 7.1. Der Ausschuß begrüßt die vom Ratsvorsitz im
bestimmen, beleuchtet werden. Verlaufe des ersten Halbjahrs 1998 erzielten Fortschritte

bei der inhaltlichen Verbesserung des ersten offiziellen
Entwurfs, die insbesondere zu einer Bereicherung der6.5. Angesichts der bevorstehenden Erweiterungen
Teile II — über die europäische Dimension der raum-meint er zudem, daß zu gegebener Zeit zusammen mit
wirksamen Entwicklungen — und VI — über dieden Bewerberländern Maßnahmen der grenzüberschrei-
Durchführung des EUREK — geführt haben. Diesetenden und länderübergreifenden Zusammenarbeit im
Leistungen stellen einen zusätzlichen Beitrag zurDebatteBereich Raumordnung zu erarbeiten und durchzuführen
über den ersten offiziellen Entwurf des EUREK dar.sind.

7.2. DerAusschußbekundet seineGenugtuung insbe-6.6. In Anknüpfung an das unter Ziffer 3 Gesagte ist
sondere angesichts der Fortschritte in der FTE- und derdieFragederPartnerschaft nachAnsicht desAusschusses
Wettbewerbspolitik, die in dem vom Ratsvorsitz auf derauch im Rahmen der Durchführung des EUREK von
informellen Tagung in Glasgow vorgelegten Dokumententscheidender Bedeutung. Der Ausschuß bedauert leb-
zum Ausdruck kommen.haft, daß die INTERREG-Programme bisher auf allen

Gebietsebenen mit einer gewissen Heimlichkeit und
7.3. Er sieht sich indessen gezwungen, von neuemohnewirklicheKonzertation festgelegtunddurchgeführt
seine Enttäuschung und sein Bedauern über das Fehlenwurden. Information,KonsultationundBeteiligungaller
jeglicherFortschritte imHinblickaufdieBeschäftigungs-Handlungsträger der Regionalentwicklung, die am Ort
dimension der raumordnungspolitischen Maßnahmenengagiert sind, dürfen auch hier keinesfalls vernach-
auszudrücken.lässigt werden.

7.4. Ebenfalls mit großem Interesse nimmt der Aus-
6.7. So ist es insbesondere Aufgabe der Europäischen schuß die vom britischen Ratsvorsitz vorgelegte Liste
Kommission, bei den Mitgliedstaaten vorstellig zu wer- künftiger Maßnahmen zur Durchführung des EUREK
den, damit nicht nur eine echte Abstimmung mit zur Kenntnis und begrüßt insbesondere die damit ver-
allen an der Raumordnung beteiligten Akteuren erfolgt, bundenenBemühungen um eine genauere und systemati-
sondern auch die Gesamtheit der betroffenen Partner, schere Bestimmung der verschiedenenEbenen, auf denen
einschließlich der wirtschaftlichen und sozialen Organi- dieseMaßnahmen zu ergreifenwären (gemeinschaftlich,
sationen, in die Ausarbeitung, Umsetzung und Fortfüh- länderübergreifend, interregional, grenzüberschreitend
rung der INTERREG-Programme uneingeschränkt ein- und innerhalb der Mitgliedstaaten).
bezogen wird.

7.5. Schließlich zeigt sich der Ausschuß befriedigt
über die von den Ministern in Glasgow nochmals6.8. Der Ausschuß empfiehlt außerdem nachdrück-

lich, daß die in den Vorschlägen der Kommission zur bekräftigte Absicht, das EUREK im Mai 1999 unter dem
deutschen Ratsvorsitz zu verabschieden. Er wird esReform der Strukturfonds enthaltenen Grundsätze im

Hinblick auf eine Erweiterung und Vertiefung der nicht versäumen, zum geeigneten Zeitpunkt — soweit
erforderlich — einen weiteren Beitrag zur VollendungPartnerschaft auch im Rahmen der neuen INTERREG-

Programme berücksichtigt und verwirklicht werden. des EUREK zu leisten.

Brüssel, den 9. September 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Tom JENKINS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Grünbuch der Kommission
über Seehäfen und Seeverkehrsinfrastruktur“

(98/C 407/16)

Die Kommission beschloß am 15. Dezember 1997, den Wirtschafts- und Sozialausschuß gemäß
Artikel 198 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Grünbuch zu ersuchen.

Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Verkehr und Kommunika-
tionsmittel nahm ihre Stellungnahme am 15. Juli 1998 an. Berichterstatter war Herr Kritz().

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 357. Plenartagung (Sitzung vom 9. September 1998)
mit 95 Stimmen bei 1 Stimmenthaltung folgende Stellungnahme.

1. Einleitung — Schiffsreinigung

— Schiffsreparatur
1.1. Die Hauptfunktion von Häfen ist die Bereitstel-
lung von Einrichtungen für den Umschlag von Gütern b) Umschlagdienste
und das Umsteigen von Fahrgästen zwischen Schiffen

— Stauereidienstealler Art und landseitigen Verkehrsmitteln aller Art. In
den Häfen findet auch ein Güterumschlag zwischen — Sammelgutverladung (Container und Paletten)
verschiedenen Seeverkehrsmitteln statt. Die dabei in den
Häfen umgeschlagenen Güter sind so vielfältig wie der — Frachtlagerung
internationale Handel.

— Speditionsdienste

1.2. Oft sind im Hafengebiet oder in Hafennähe c) Kontrolle und Aufsicht
Großbetriebe wie Raffinerien, Hütten-, Kraft- und

— ZollabfertigungStahlwerke angesiedelt, die für den Hafenbetrieb keine
untergeordnete Rolle spielen, sondern in vielen Fällen — Prüfung der Schiffssicherheit
der eigentliche Daseinsgrund eines Hafens sind.

— Gefahrgüter

1.3. Ein Hafen ist unter betrieblichen Gesichtspunk- — Schiffsbesichtiger.
ten keine Einheit, sondern besteht aus einer Vielzahl von
Akteuren,dieHafendienstebereitstellen.Diewichtigsten 1.4. Einige Hafendienste werden von Monopolisten
Hafentätigkeiten sind: erbracht, während bei anderen die Firmen um die

Erbringung bestimmter Dienste konkurrieren.
a) Dienste für Schiffe

1.5. Die Häfen sind sehr unterschiedlich in bezug auf— Navigationshilfen
ihre eigentumsrechtlicheStruktur, ihre interneOrganisa-
tion und die Art der staatlichen Einwirkung auf das— Lotsendienste
Hafenmanagement. Dies spiegelt die historischen Tradi-
tionen und die verschiedenen Denkansätze hinsichtlich— Schleppdienste
der Rolle der Häfen und des Grads der Unterstützung,

— Muringdienste Einflußnahme und Kontrolle der öffentlichen Hand in
FragenderFinanzierungundderKostenanlastungwider.

— Liegeplatzzuweisung Mit „öffentlicher Hand“ ist dabei die kommunale,
regionale oder zentralstaatliche Verwaltungsebene ge-

— Schiffahrtsagenturen meint.

— Schiffsmakler
1.6. In einigen Mitgliedstaaten hat die zentralstaatli-

— Abfallentsorgung che Verwaltung einen sehr weiten Zuständigkeitsbe-
reich, der die Eigentümerschaft, die Finanzierung von
Investitionen und die Gebührenfestsetzung umfassen

(1) Die Fachgruppe hatte Organisationen, die die Häfen, die kann. In Deutschland sind die Land- und Wasserareale
Gewerkschaften, die Befrachter und die Reeder vertreten, der Häfen im allgemeinen im Besitz der Länder und/oder
zu einer Anhörung vor der Studiengruppe am 11. Mai 1998 Gemeinden. In den Niederlanden werden die meisten
eingeladen. Dabei wurden auch schriftliche Unterlagen Häfen von den Kommunen betrieben, allerdings sind dievorgelegt. Folgende Organisationen nahmen an der Anhö- Häfen von Amsterdam und Rotterdam als eigenständigerung teil: Federation of European Private Port Operators

kommunale Unternehmen („havenbedrijf“) — jedoch(FEPORT),EuropeanSeaportsOrganisation (ESPO),Fede-
bei starker Beteiligung des Zentralstaats — organisiert.ration of Transport Workers’ Unions in the EU, European
Im Vereinigten Königreich wird der größte Teil desShippers’ Councils (ESC), European Community Ship-

owners’ Association (ECSA). Güterumschlags über privatwirtschaftlich betriebene



28.12.98 DE C 407/93Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

Häfen abgewickelt. Bei den Häfen in Schweden handelt 2.4. Das Grünbuch umfaßt drei Hauptkapitel, von
denen das erste unter der Überschrift „EU-Häfen undes sich meist um Gesellschaften mit beschränkter Haf-

tung, deren hauptsächlicher oder einziger Anteilseigner die gemeinsame Verkehrspolitik“ steht. Es enthält eine
ZusammenfassungderBereiche, indenenhafenbezogenedie jeweilige Gemeinde ist.
Themen bereits Eingang in die Politiken der Gemein-
schaft gefunden haben, und beschäftigt sich mit folgen-

1.7. Die Mehrzahl der Häfen untersteht eigentums- den Kernfragen:
rechtlich und verwaltungsmäßig in der einen oder

— Die Rolle der Häfen im transeuropäischen Verkehrs-anderen Form einer Hafenbehörde, für die es jedoch
netz;keine eindeutige Definition gibt. In manchen Fällen

kontrolliert die Hafenbehörde nur einen geringen
— Verbindungen mit angrenzenden Drittländern;Teil der im Hafengebiet ausgeübten Tätigkeiten,

während sie in anderen das eigentliche Managementgre- — Häfen als Umschlagstellen in der intermodalen
mium ist, das die unmittelbare Verantwortung für eine Transportkette;
Vielzahl von Tätigkeiten trägt.

— Häfen und Entwicklung der Kurzstreckenschiffahrt
in Europa;

1.8. Moderne, mit Hochtechnologie ausgerüstete
— Sicherheit im Seeverkehr und Umwelt;Schiffe sind kostspielig, und die Reedereien bemühen

sich sehr darum, ihre Schiffe pro Jahr so viele Fahrten — Forschung und Entwicklung.wie möglich machen zu lassen. Die Kapazität der Häfen
wirkt sich auf die Umlaufzeit der Schiffe aus, was

2.5. Das zweite Hauptkapitel des Grünbuchs ist derbesonders bei kürzeren Fahrten zum Tragen kommt,
„Finanzierung und Anlastung der Kosten der Hafen-bei denen oft leistungsfähige Roll-on/roll-off-Systeme
und Seeverkehrsinfrastruktur“ gewidmet.eingesetzt werden. Die Häfen werden weiterhin dem

Druck ausgesetzt sein, Abfertigungszeiten für Fracht-
2.5.1. Es gibt überaus unterschiedliche Arten derschiffe und Fährdienste zu verkürzen. Dies ergibt sich
Finanzierung von Hafeneinrichtungen und der An-nicht zuletzt aus der wachsenden Bedeutung des Kurz-
lastung der Kosten für die Inanspruchnahme der Hafen-streckenseeverkehrs. Maßgeblich für die Häfen sind
dienste. Dies spiegelt nicht nur Unterschiede in derdarüber hinaus die Hinterlandverbindungen und die
Eigentums- und Organisationsstruktur derHäfen wider,Zuverlässigkeit, die wesentlich vom Verhältnis der
sondernauchunterschiedlicheEinstellungenhinsichtlichSozialpartner zueinander geprägt wird.
der Rolle und der Funktion der Häfen. Es besteht ein
deutlicher Trend dahin, Häfen als rein gewerbliche
Unternehmen aufzufassen, die nur in begrenztem Maße

2. Das Kommissionsdokument gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen haben.

2.5.2. Der Wettbewerb zwischen den Häfen hat sich2.1. Die Häfen standen bislang noch nicht im Mittel- verschärft. Die traditionellen Hinterlandmärkte über-punktder verkehrspolitischenDiskussionenderGemein- lappen sich mehr und mehr durch den Ausbau derschaft und waren nur in begrenztem Maße Gegenstand transeuropäischenVerkehrsnetze,den technischenWan-von Gemeinschaftsmaßnahmen. Das Grünbuch dient del im Verkehrswesen und die Vollendung des Binnen-dazu, dieDiskussionüberden europäischenHafensektor marktes. Der Konzentrationsprozeß in der Linienschif-anzuregen und die Themen zu bestimmen, die auf fahrt hat ebenfalls zu mehr Wettbewerb unter den HäfenGemeinschaftsebene erörtert werden sollten. Gegebe- geführt. Die Kommission betont, daß die unterschiedli-nenfalls sollen kohärente Maßnahmen entwickelt wer- chen Regelungen für die Hafenfinanzierung und dieden, mit denen die Leistungsfähigkeit dieses Sektors Kostenanlastung die Gefahr einer Verzerrung des Wett-unter Wahrung der wirtschaftlichen und sozialen Anlie- bewerbs und des ineffizienten Einsatzes wirtschaftlichergen der Gemeinschaft verbessert werden kann. Ressourcen bergen.

2.5.3. Um diese Probleme anzugehen, will die Kom-2.2. Eine Politik der Gemeinschaft für den Hafensek-
mission die Möglichkeit prüfen, einen gemeinschaftli-tor sollte folgende Hauptziele verfolgen: erstens eine
chen Rahmen für die Gebührenerhebung in den HäfenSteigerungderEffizienzderHäfenundeineVerbesserung
zu entwickeln, der auf dem Verursacherprinzip beruhender Hafen- und Seeverkehrsinfrastruktur durch Einbin-
soll. Dieser Rahmen würde voraussetzen, daß sich diedung der Häfen in ein multimodales transeuropäisches
Gebühren an den Kosten orientieren, und LeitlinienVerkehrsnetz und zweitens die Erfüllung der von der
hinsichtlich des Umfangs umfassen, in dem die Hafen-Gemeinschaft im Vertrag übernommenen Verpflich-
gebühren die Kosten von Infrastrukturinvestitionentung, einen freien und lauteren Wettbewerb im Hafen-
widerspiegeln sollten. Der Rahmen für die Gebühren-sektor zu gewährleisten.
erhebung würde grundsätzlich für Häfen mit grenzüber-
schreitendem Verkehr gelten.

2.3. Die Kommission schlägt eine Reihe möglicher
Maßnahmenvor, die innerhalb schonbestehender Politi- 2.5.4. Als ersten Schritt beabsichtigt die Kommission,

eine Bestandsaufnahme der öffentlichen Mittel, dieken ergriffen werden können, und definiert neue Tätig-
keitsgebiete, insbesondere im Bereich der Hafengebüh- den größten Häfen mit grenzüberschreitendem Verkehr

zugeflossen sind, und der Gebührenerhebungspraktikenren und des Marktzugangs, in denen neue Initiativen
gefragt sind. dieser Häfen vorzunehmen.
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2.5.5. Falls die Gemeinschaft ein einheitliches Kon- 2.6.4. Ziel der Liberalisierungsmaßnahmen wäre es,
den offenen Zugang zum Markt für Hafendienste aufzept für die Hafengebühren ausarbeitet, wäre laut

Kommission anschließend ein Rahmen zu erstellen, der der Grundlage der Transparenz, Nichtdiskriminierung
und bestimmter Grundsätze für die GebührengestaltungGegenstand eines Vorschlags für eine Richtlinie des

Rates sein sollte. zu sichern. Ein geeigneter Rahmen sollte festgelegt
werden, um im Bedarfsfall die Erbringung gemeinwirt-
schaftlicher Dienste zu gewährleisten.2.5.6. Nach Auffassung der Kommission würde die

Erstellung eines gemeinschaftlichenKonzepts fürHafen-
finanzierung und Hafengebühren schrittweise erfolgen 2.6.5. Die Kommission betont, daß die Verschieden-
und in Abstimmung mit einem Gesamtkonzept zur artigkeit der Hafendienste und die unterschiedliche
Anlastung und Finanzierung von Infrastrukturkosten Beschaffenheit der Häfen ein differenziertes Liberalisie-
für alle Verkehrsträger vorgenommen werden. Die rungskonzept für die einzelnen Hafendienste erfordern.
Kommission beabsichtigt, 1998 eine Mitteilung über ein WeitereLiberalisierungsmaßnahmenmüssen schrittwei-
kohärentesKonzept für dieKostenanlastungvorzulegen. se eingeführt werden, um dem Sektor genügend Zeit zur

Anpassung zu geben.
2.5.7. Im Bereich der staatlichen Beihilfen wird die
Kommission weiterhin prüfen, in welchem Umfang
öffentliche Mittel an Unternehmen fließen, die Wirt-

3. Allgemeine Bemerkungenschaftstätigkeiten in Häfen ausüben. Vorschriften über
staatliche Beihilfen im Hafensektor könnten in einen
Rahmen für die Erhebung von Hafengebühren einbezo- 3.1. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß stimmt mit
gen werden. der Kommission darin überein, daß das Grünbuch

das Bewußtsein für die Bedeutung schärfen wird, die
2.5.8. Die Kommission unterstreicht, die Seeverkehr- leistungsfähige Häfen für die EU haben. Mehr als 90%
sinfrastruktur außerhalb des Hafengebiets erfordere des Handelsvolumens der Europäischen Union mit
besondere Aufmerksamkeit. Für Navigationshilfen in- Drittländern und annähernd 30 % des innergemein-
nerhalb des Hafengebiets sowie für den Aushub der schaftlichen Handels werden über den Hafensektor
Hafenzufahrtsrinnen ist die Anwendung des Verursa- abgewickelt. Fernerwerden jährlichmehr als 200 Millio-
cherprinzips unter Berücksichtigung der unterschiedli- nen Fahrgäste abgefertigt.
chen geographischen Lagen der Häfen sorgfältig zu
prüfen.

3.2. Mit dem Grünbuch soll eine Diskussion angeregt
werden, um festzustellen, wo Probleme im Hafensektor2.6. Das dritte Hauptkapitel des Grünbuchs befaßt
bestehen. Daran soll sich eine Bewertung der verschiede-sichmitdemThema„Hafendienste:Organisationsstruk-
nen Maßnahmen zur Lösung dieser Probleme anschlie-tur und Marktzugang“.
ßen, die ggf. in konkrete Vorschläge für Rechtsakte der
Gemeinschaft münden soll. In Anbetracht der Tatsache,2.6.1. In den Häfen werden vielfältige Dienste und
daß die Häfen bisher nur in begrenztem Umfang gemein-Einrichtungenangeboten, bei denenzwischenUmschlag-
schaftlichenRegelungenunterworfenwaren, unterstütztdiensten und Diensten für Schiffe zu unterscheiden ist.
der Ausschuß dieses schrittweise Tätigwerden.DieHafendienstewurden bislang imSchutz ausschließli-

cher Rechte und/oder gesetzlich genehmigter oder fakti-
scher staatlicher bzw. privater Monopole angeboten. In 3.3. Der Ausschuß unterstützt die grundlegenden
den vergangenen zehn Jahren wurden die Umschlag- Zielsetzungen des Grünbuchs im Hinblick auf eine
dienste unter dem Einfluß der technischen Entwicklung Gemeinschaftspolitik für den Hafensektor, d.h. Beitrag
und des verschärften Wettbewerbs zwischen den Häfen zur Steigerung der Hafeneffizienz, Verbesserung der
zunehmend marktorientiert ausgerichtet, wohingegen Hafen- und Seeverkehrsinfrastruktur durch Integration
bei den Diensten für Schiffe weiterhin häufig Beschrän- der Häfen in die TEN und Gewährleistung freien und
kungen vorherrschen. fairen Wettbewerbs im Hafensektor. Das letztendliche

Ziel muß darin bestehen, Europas industrielle Wettbe-
2.6.2. Der Europäische Gerichtshof und die Europäi- werbsfähigkeit zu steigern und die Lebensqualität der
sche Kommission haben insbesondere auf dem Gebiet Bürger in den Mitgliedstaaten zu verbessern.
des Wettbewerbs eine Reihe von Entscheidungen im
Zusammenhang mit Häfen erlassen (z. B. wegen der
mißbräuchlichenAusnutzung einer beherrschenden Stel- 3.4. DasGrünbuch liefert eine ausgewogeneBeschrei-
lung oder wegen diskriminierender Gebühren). bung und Analyse der Probleme im Hafensektor, so

wie sie seitens der Kunden und der Häfen selbst
wahrgenommenwerden.DerAusschußhätte sich jedoch2.6.3. Ergänzend zur derzeit angewandtenFallmetho-

de sollte, so derVorschlag derKommission, aufGemein- einen systematischeren Ansatz für die Beschreibung der
verschiedenen Tätigkeiten im und um den Hafen undschaftsebeneeinordnungspolitischerRahmenaufgestellt

werden, innerhalb dessen eine systematischere Liberali- die Analyse des Handlungsbedarfs für jede einzelne
dieser Tätigkeiten gewünscht. Ein weiterer Mangel dessierung des Hafendienstmarktes in den größten Häfen

mit grenzüberschreitendem Verkehr angestrebt wird. Grünbuchs ist das Fehlen von grundlegenden Angaben
wie z. B. über die Struktur des europäischen Hafen-Hierdurch sollen innerhalb eines vertretbarenZeitraums

ausgewogene Wettbewerbsbedingungen zwischen den systems, Einnahmen und Kosten sowie die Höhe der
Gebühren für gleiche Dienstleistungen in verschiedenenGemeinschaftshäfen sowie innerhalb der Häfen geschaf-

fen werden. Häfen.
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3.5. Es geht ein klarer Trend dahin, Häfen als Finanzierung in einem bestimmten Hafen deutliche
Auswirkungen auf seine Nachbarhäfen in demselbengewerbliche Unternehmen zu betrachten und zu behan-

deln, die ihre Kosten den Hafennutzern, die direkt von Mitgliedstaat oder in anderen Ländern haben können.
Verschärfter Wettbewerb unter den Häfen führt zuihnen profitieren, anlasten sollten; dieser Trend ist

unabhängig vom Eigentumsverhältnis. Der Ausschuß effizienteren Transportsystemen, aber der Ausschuß
erachtet es als wesentlich, daß der Wettbewerb zubegrüßt diese Entwicklung nicht nur, sondern findet es

geradezu wesentlich, die Hafenpolitik der Gemeinschaft gleichen und fairen Bedingungen stattfindet und nicht
durch staatlicheBeihilfenoder unfairePraktiken verzerrtauf den Gedanken zu gründen, daß Häfen gewerbliche

Unternehmen sind, die in einer Marktwirtschaft operie- wird.Vondaherbegrüßt derAusschuß,daßdieKommis-
sion beabsichtigt, Informationen über die Finanzströmeren und das Verursacherprinzip zugrunde legen. Solch

ein Ansatz wird die politische Gestaltung begünstigen, aus dem öffentlichen Bereich hin zu den verschiedenen
Hafentypen in den Mitgliedstaaten einzuholen und einedenn Tätigkeiten in Häfen sollten grundsätzlich densel-

ben Regeln unterliegen, die auch für die meisten anderen Aufstellung der öffentlichen Mittel, die an die größten
Häfen mit grenzüberschreitendem Verkehr vergebenWirtschaftsaktivitäten gelten.
werden, sowie der Gebührenpraktiken in diesen Häfen
plant. Der Ausschuß ist der Auffassung, daß das Ersu-3.6. In dem Grünbuch wird gezeigt, daß das Verursa-
chen um Informationen über Finanzierungsquellen nichtcherprinzip mit Vorsicht zu handhaben ist, wo es um
an die Häfen, sondern an die Mitgliedstaaten zu richteneinige spezifische Seeverkehrsinfrastruktureinrichtun-
ist.gen und Hafendienste wie Leuchttürme und andere

Navigationshilfen, Wellenbrecher, Seeschleusen, Aus-
baggern und Eisbrecherdienste geht. In einigen Mitglied- 3.10. Der Ausschuß möchte darauf hinweisen, daß es
staaten werden Investitionen in diese Einrichtungen wie nicht allein die Häfen sind, die durch ihr Handeln den
auch ihr Betrieb vom Steuerzahler finanziert, in anderen Wettbewerb bestimmen, sondern daß auch der Ausbau
von den Hafennutzern. Das ist aus Sicht des Ausschusses von Straßen-, Schienen- und Binnenschiffahrtsverbin-
eineunbefriedigende Situation.DasPrinzipderTranspa- dungen mit dem Hinterland Einfluß darauf hat. Verbes-
renz wird nicht immer befolgt, und der Wettbewerb serungen der Infrastruktur für den Straßen- oder Schie-
unter den Häfen wird verzerrt. Von daher muß die nenverkehr können sich günstig auf manche Häfen und
Kommission dringend Leitlinien zu der Frage aufstellen, nachteilig auf andere auswirken. Es gibt Fälle, in denen
wer für die Bereitstellung dieser Dienste aufkommen die Eisenbahnfrachtgebühren so festgelegt wurden, daß
soll. die Verkehrsströme von bzw. zu bestimmten Seehäfen

begünstigt wurden. Nach Ansicht des Ausschusses soll-
3.7. Im Verkehrssektor sind gewisse Tätigkeitsberei- ten die Kommission und die Mitgliedstaaten ihr Augen-
che grundsätzlich den Häfen vergleichbar: Flughäfen, merk stärker auf dieseMöglichkeit derWettbewerbsver-
Bahnhöfe und Terminals für Kombiverkehre auf Schiene zerrung zwischen den Häfen richten.
und Straße. Wie die Häfen sind sie nicht selbst Ver-
kehrsträger, sondern Schaltstellen zwischen verschiede- 3.11. Bei der Entwicklung einer umfassenden Ge-
nen Verkehrsträgern. Der Ausschuß hätte in dem meinschaftspolitik für den Hafensektor müssen alle
Grünbuch insbesondere gern Verweise auf und Verglei- Gesichtspunkte und Ansichten berücksichtigt werden.
che mit Flughäfen gesehen, die ähnliche Eigenschaften Nicht zuletzt erfordern die sozialen Folgen der in Frage
wie Häfen aufweisen, auch wenn der Wettbewerb stehenden Maßnahmen gebührende Beachtung. Der
zwischen Flughäfen weniger ausgeprägt als der zwischen Ausschuß möchte in diesem Zusammenhang folgendes
Seehäfen ist. 1996 wurde eine Richtlinie des Rates über betonen: Es gilt nunmehr, den durch das Grünbuch
den Zugang zum Markt für Abfertigungsdienste auf angestoßenen Dialog aller Beteiligten unter besonderer
Gemeinschaftsflughäfen verabschiedet, und 1997 schlug Berücksichtigung der sozialen Dimension konsequent
die Kommission eine Richtlinie des Rates über Flugha- fortzusetzen. Der WSA hat mit seiner Anhörung der
fengebühren vor. Im Grünbuch über Seehäfen sind Sozialpartner auf sektoraler Ebene dazu am 11. Mai
der Marktzugang für Hafendienstleistungen und ein 1998einenBeitraggeleistet. JederVerkehrsträger verfügt
Rahmen für die Anlastung der Kosten zwei Schlüsselthe- über einen Gemeinsamen Ausschuß für den sozialen
men. Dialog auf Sektorebene. EineArbeitsgruppe „Kombiver-

kehr“ besteht, die die Verbindung zwischen den Aus-
3.8. Im Grünbuch heißt es in Punkt 19: „Die Hafen- schüssen pflegen und die Aktivitäten koordinieren soll.
dienste sollten als voller Bestandteil des Seeverkehrs- Seehäfen werden dabei nicht erfaßt, wohingegen der
systems betrachtet werden, da sie für das reibungslose Gemeinsame Ausschuß für die Zivilluftfahrt ausdrück-
Funktionieren dieses Verkehrsträgers unverzichtbar lich Flughäfen einbezieht. Der Forderung der Beschäftig-
sind...“. Dies ist nach Meinung des Ausschusses eine ten nach einem Gemeinsamen Ausschuß für Seehäfen
fragwürdigeFormulierung,dadie landseitigenVerkehrs- wurde noch nicht stattgegeben. Der Ausschuß würde
systeme (Schiene, Straße, Binnenschiffahrt) im Grunde daher die Einleitung eines geordneten Dialogs zwischen
in demselben Verhältnis zu Häfen stehen wie das den Sozialpartnern im Hafensektor begrüßen.
seeseitige Verkehrssystem. Aus Sicht des Ausschusses
müssen Häfen den Ansprüchen sowohl des landseitigen

4. Besondere Bemerkungenals auch des seeseitigen Verkehrs gerecht werden.

3.9. Das Grünbuch hebt hervor, daß sich der Wettbe- 4.1. Ein Rahmen für Hafengebühren
werb zwischen den Häfen insbesondere im Hinblick auf
den Containerverkehr verschärft hat. Das heißt, daß 4.1.1. Im Grünbuch werden Möglichkeiten der Ent-

wicklung eines Gemeinschaftsrahmens für die ErhebungEntscheidungen über Preisgestaltung, Investitionen und
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von Hafengebühren geprüft, um Probleme wie unlaute- und 86 des Vertrags ausreichende Mittel, um den
Problemen beizukommen.rerWettbewerb, Mißbrauch einermarktbeherrschenden

Stellung und unterschiedliche Behandlung von Nutzern
zu lösen. Die Kommission schlägt vor, in einem solchen 4.1.7. In bezug auf staatliche Beihilfen vertritt die
Rahmen gewisse allgemeine Grundsätze für Hafen- Kommission die Auffassung, daß öffentliche Investitio-
dienste niederzulegen, die sicherstellen würden, daß die nen in die Hafeninfrastruktur, die allen Nutzern unter-
verlangten Preise die Kosten der erbrachten Dienst- schiedslos zur Verfügung steht, nicht als staatliche
leistungen widerspiegeln. Gebühren für Infrastruktur Beihilfe im Sinne von Artikel 92 des Vertrags anzusehen
könnten nach Ansicht der Kommission auf Grundlage sind. Wenn einzelne Investitionen dagegen bestimmte
derMarginalkostenangesetztwerden,wobei dieKosten- Betreiber vor anderen bevorzugen, gelten sie als Beihilfe.
deckung neuer Investitionen gewährleistet würde. Der Sie können jedoch unter die im Vertrag vorgesehenen
vorgeschlageneRahmenwirft eineReihegrundsätzlicher Ausnahmeregelungen fallen, z. B. dann, wenn es um
und praktischer Fragen auf, auf die der Ausschuß im Regionalentwicklungsprojekte geht (Artikel 92 Absatz 3
folgenden aufmerksam machen möchte. Buchstabe c). Öffentliche Hilfen für bestimmte Unter-

nehmen, die Dienste anbieten, fallen nach allgemeiner
4.1.2. Wie weiter oben ausgeführt wurde, stehen Sicht in den Anwendungsbereich von Artikel 92 (mit
Häfen selten bzw. überhaupt nicht im Eigentum einer den in Artikel 92 Absatz 2 und 3 vorgesehenen Ausnah-
einzigen Organisation, die sie betreibt, sondern es men). Die Frage der staatlichen Beihilfen ist sehr
handelt sich um komplexe, verschiedenartige Organisa- komplex, jeder Mitgliedstaat hat seine eigene Auslegung
tionen aus zahlreichen Einheiten, die auf besondere dessen, was als staatliche Beihilfe im Hafensektor zu
Tätigkeiten und Dienste spezialisiert sind (siehe Zif- gelten hat; dies kann einem unlauteren Wettbewerb
fer 1.3 und 3.4). Daher dürfte es schwierig sein, einen zwischen den Häfen oder Betreibern Vorschub leisten.
allgemeinen Rahmen für Hafengebühren zu entwickeln, DerAusschuß ist daherderAuffassung, daßdieKommis-
der sowohl auf die Infrastruktur als auch auf die sion Leitlinien für staatlicheBeihilfen fürHäfen vorlegen
Hafendienste anwendbar wäre. muß, um Chancengleichheit herzustellen. In diesen

Leitlinien wäre zu definieren, was unter „Beihilfe“ und
4.1.3. IneinerFußnote zuAbschnitt 52desGrünbuchs unter „Infrastruktur“ zu verstehen ist, und auch der
wird darauf hingewiesen, daß der auf die Gesamttransit- Begriff des „offenen Zugangs“ bedarf einer Klarstellung.
kosten in den Häfen entfallende Anteil der gesamten
Beförderungskosten von Haus zu Haus in der See-
schiffahrt 5-10 % ausmacht, im Kurzstreckenseeverkehr 4.2. Marktzugang für Hafendienste
aber 40-60% beträgt. Wünschenswert wäre eine nach
Diensten aufgeschlüsselte Aufstellung dieser Kosten, 4.2.1. Hafendienste wurden traditionell durch aus-
um eine Vorstellung davon zu bekommen, welche schließlicheund/oder rechtliche oder faktischeMonopo-
Kostenpositionen am stärksten durchschlagen, wenn die le geschützt. Obgleich Zugangsbeschränkungen im Ver-
Kostenbezogenheit als Anlastungsprinzip angewandt laufe des letzten Jahrzehnts bis zu einem gewissen
wird. Ausmaß hauptsächlich im Bereich der Umschlagdienste

abgeschafft wurden, haben aktuelle Praktiken zu Klagen
4.1.4. In bezug auf die Infrastruktur werden im seitens derNutzer undpotentieller Anbieter geführt, und
Grünbuch unterschiedliche Ansätze für die Anlastung der Europäische Gerichtshof wie auch die Kommission
der Kosten erörtert. Eine genaue Bestimmung dessen, haben mehrere Entscheidungen gefällt. (Eine Übersicht
was unter den Begriff „Infrastruktur“ fällt, fehlt jedoch. der jüngsten Fälle enthält der Artikel „Ports maritimes
(Kaianlagen und damit verbundene Grundflächen wer- et concurrence“ im Competition Policy Newsletter der
den selbstverständlich in den Begriff Infrastruktur einge- GD IV, Nr. 1 vom Februar 1998.)
hen wie auch Leuchttürme und andere Navigationshil-
fen, aber wie sind Kräne und Lagerhäuser einzuordnen?) 4.2.2. Als Ergänzung eines fallbezogenen Ansatzes

wird indemGrünbuchdieErstellungeinesordnungspoli-4.1.5. Häfen sind weitgehend gewerbliche Unterneh-
tischenRahmensaufGemeinschaftsebene vorgeschlagenmen. Sie sollten daher den gleichen Regeln unterliegen
mit dem Ziel, die Märkte für Hafendienste zu liberalisie-wie die meisten anderen Wirtschaftstätigkeiten in einer
ren, um die Effizienz zu erhöhen und gleichartigeMarktwirtschaft, und das Verursacherprinzip ist (mit
Wettbewerbsbedingungen unter und in den Gemein-wenigen Ausnahmen) anzuwenden. Bei dieser Betrach-
schaftshäfen herzustellen.tungsweise ist ein besonderer Rahmen für die Erhebung

von Hafengebühren irrelevant.
4.2.3. Der Ausschuß unterstützt den Kommissions-
vorschlag nachdrücklich. Bei den Umschlagdiensten ist4.1.6. Der Ausschuß stimmt der Kommission darin
wichtig, daß nicht nur neueDienstleister im „traditionel-zu, daß Probleme im Hinblick auf einen unlauteren
len“ Sinne, sondern auch Schiffseigner, Befrachter/La-Wettbewerb, den Mißbrauch einer marktbeherrschen-
dungseigner und Spediteure Marktzugang bekommenden Stellung und die unterschiedliche Behandlung von
könnten („Self-handling“).Nutzern bestehen, auch wenn dasAusmaß dieser Proble-

me nicht bekannt ist. Es wäre jedoch die Frage, ob eine
Richtlinie desRates über einenRahmen für dieErhebung 4.2.4. Der Ausschuß ist der Auffassung, daß der

Grundsatz des freienMarktzugangs wegen derVerschie-von Hafengebühren ein wirksames Mittel zur Lösung
dieser Probleme ist. Nach Ansicht des Ausschusses sind denheit dieser Dienste und der unterschiedlichen Be-

schaffenheit der Häfen in puncto Größe, Betrieb undzunächst eindeutige Regeln für staatliche Beihilfen, eine
entschiedene Durchsetzung solcher Regeln sowie eine geographische Merkmale nicht überall anwendbar ist.

In dem Grünbuch wird angeregt, daß der ordnungspoli-strikte Anwendung der Wettbewerbsregeln in Artikel 85
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tische Rahmen für „die größten Häfen mit grenzüber- 4.4.2. Der Ausschuß verabschiedete kürzlich seine
Stellungnahme() zu diesem Vorschlag, so daß hier keineschreitendem Verkehr“ gelten sollte. Dabei ist zu beden-

ken, daß bei den meisten europäischen Häfen — unab- weiteren Bemerkungen zu machen sind. Zu einem
besonderen Punkt im Zusammenhang mit der Entwick-hängig von ihrer Größe — der grenzüberschreitende

Handel den Binnenhandel erheblich übersteigt. Nach lung des intermodalen Verkehrs möchte der Ausschuß
jedoch nochmals betonen, was er in der StellungnahmeAnsicht des Ausschusses muß der ordnungspolitische

RahmendieEinhaltungvonSicherheitsnormen imHafen zum Ausdruck brachte: „Der Ausschuß ist nicht damit
einverstanden, daß der Straßengüterverkehr vom Aus-und im Seeverkehr gewährleisten.
bau der Seehäfen und Kombiverkehre im Rahmen der
Transeuropäischen Netze fast ganz ausgeschlossen zu

4.3. Kurzstreckenseeverkehr sein scheint. Er unterstützt zwar voll und ganz den
Ausbau des intermodalen Güterverkehrs als eines we-4.3.1. Die Förderung des Kurzstreckenseeverkehrs sentlichen Faktors einer auf Dauer tragbaren Mobilität,stellt eine der Prioritäten der Gemeinschaftlichen Ver- gibt aber zu bedenken, daß die Kommission den sehrkehrspolitik dar, und ein Element davon ist eine verbes- erheblichen Anteil der Güter, die in Häfen der Gemein-serte Hafeneffizienz. In Ergänzung dessen, was unter schaft umgeschlagen und gegenwärtig auf der StraßeZiffer 4.2 ausgeführt wird, bedarf aus der Sicht des befördert werden, nicht ignorieren kann. Straßenver-Ausschusses ein Bereich besonders der Gemeinschaftstä- kehrsprojekte müssen bei der Einbeziehung von Häfentigkeit, nämlich die Zoll- und Transitverfahren (dieser und Terminals in die TEN die ihnen zukommendeBereichgehtmeistensüberdenunmittelbarenZuständig- Bedeutung erhalten“.keitsbereich der Hafenbetreiber hinaus). Komplizierte

Dokumentations- und Verfahrensanforderungen in
Häfen verursachen bedeutende Kosten für Ladungs- 4.5. Die soziale Dimension der Gemeinschaftspolitik
eigner und Verkehrsunternehmer. betreffend Seehäfen

4.3.2. Daher begrüßt der Ausschuß die Initiative der 4.5.1. Die technischen, kommerziellen und organisa-
Kommission zu einer Untersuchung, in der die den torischen Veränderungen, denen Seehäfen ausgesetzt
Seeverkehr in Europa betreffenden Anforderungen in sind, zeigen bedeutendeAuswirkungenauf dieBeschäfti-
Häfen festgestellt undmit denen für Binnenlandverkehre gung und die Arbeitsbedingungen der Hafenarbeiter.
verglichen werden sollen; dabei geht es besonders um Dieser Aspekt wird in dem Grünbuch zwar erwähnt,
Zollvorschriften und -verfahren. hätte aber systematischer erörtert werden sollen.

4.3.3. Wie in der Stellungnahme() des Ausschusses 4.5.2. Während der letzten Jahrzehnte hat die Ent-
zu der Mitteilung der Kommission zum Thema „Die wicklungmoderner Umschlagtechniken zu einem deutli-
Entwicklung des Kurzstreckenseeverkehrs in Europa: chen Rückgang der Beschäftigung in Seehäfen geführt.
Perspektiven und Herausforderungen“() ausgeführt, Gleichzeitig sinddieAnforderungenandieQualifikation
umfaßtderKurzstreckenseeverkehr einegroßeBandbrei- der Hafenarbeiter beträchtlich gestiegen, und die Arbeit-
te von Tätigkeiten und Dienstleistungen, die alles andere nehmer mußten flexiblere und unregelmäßigere Arbeits-
als gleichförmig sind. Zu den grundlegenden Diensten zeiten in Kauf nehmen. Der Ausschuß ist der Ansicht,
gehören Massengutbeförderung, Fähren, Feeder- und daß eine europäische Seehäfenpolitik unbedingt auch
Liniendienste. Der Ausschuß hob auch die zu geringe die Beschäftigungsdimension berücksichtigen muß, um
BeachtungderTatsache hervor, daß derKurzstreckense- qualifizierte Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen.
everkehr auf vielen Handelsrouten in Europa mit dem In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, die
Gütertransport auf der Schiene und nicht auf der Straße Ausbildung der Arbeitnehmer zu fördern, damit neue
im Wettbewerb steht. Das muß bei der Entwicklung von Technologien und Arbeitsmethoden entwickelt werden
Gemeinschaftspolitiken für die Bereiche Seehäfen und können.
Kurzstreckenseeverkehr berücksichtigt werden.

4.5.3. Der Ausschuß vertritt die Auffassung, daß
Arbeitskräftepools in größeren Häfen ein nützlicher4.4. Die Rolle der Häfen im Rahmen des transeuropäi-
Anpassungsmechanismus zur Bewältigung des schwan-schen Verkehrsnetzes
kenden Arbeitskräftebedarfs von Terminalbetreibern
und einzelnen Unternehmen sind. Die Einstellung von4.4.1. Die Kommission hält die volle Integration
Hafenarbeitern aus den Pools wird durch gesetzlicheder Häfen in das transeuropäische Verkehrsnetz für
Beschäftigungsbedingungen einschließlich Sozialversi-wünschenswert, um ein multimodales Netz anzulegen,
cherungspflicht geregelt. Die arbeitgeberseitigen Kostendas insbesondere den Anbindungsbedarf der Gebiete
der Pools müssen von den Unternehmen getragen wer-in Randlage decken und den Kurzstreckenseeverkehr
den, die Arbeiter aus den Pools beschäftigen.fördern soll. Parallel zu dem Grünbuch über Seehäfen

wurde ein Vorschlag() zur Anpassung der geltenden
4.5.4. Das Grünbuch erwähnt die einschlägigen Ab-Leitlinien für den Ausbau des transeuropäischen Ver-
kommen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO)kehrsnetzes (Entscheidung 1692/96/EG)() vorgelegt.
nurkurz.DerAusschußbetont, daßdieseAbkommenbei
der Entwicklung von Ideen für zukünftige europäische
Politiken bezüglich Seehäfen eingehender erörtert wer-(1) ABl. C 97 vom 1.4.1996, S. 15.
den sollten.(2) KOM(95) 317 endg.

(3) KOM(97) 681 endg. — ABl. C 120 vom 18.4.1998, S. 14.
(4) ABl. C 228 vom 9.9.1996, S. 1, WSA-Stellungnahme: ABl.

C 397, 31.12.1994, S. 23. (5) ABl. C 214 vom 10.7.1998, S. 40.
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4.5.5. Die IAO hat zwei Übereinkommen über die und eine Bestandsaufnahme der öffentlichen Mittel, die
den größten Häfen mit grenzüberschreitendem VerkehrHafenarbeit verabschiedet:
gewährt wurden, und der Gebührenerhebungspraktiken

— das Übereinkommen über die sozialen Auswirkun- dieser Häfen vorzunehmen.
gen neuer Umschlagmethoden in Häfen (Nr. 137)
und

5.5. Es sind nicht allein die Häfen, die durch ihr
— das Übereinkommen über den Arbeitsschutz bei der Handeln den Wettbewerb bestimmen, sondern auch der

Hafenarbeit (Nr. 152). Ausbau von Straßen-, Schienen- und Binnenschiffahrts-
verbindungen mit dem Hinterland hat Einfluß auf deren

Die beiden Übereinkommen sind bisher von sieben Wettbewerbssituation. Nach Auffassung des Ausschus-
Mitgliedstaaten ratifiziert worden. ses wurden diese Aspekte bisher oft übersehen.

4.5.6. Die Ratifizierung der IAO-Übereinkommen
5.6. Es existiert ein eindeutiger Trend dahin, diefällt nicht in den Zuständigkeitsbereich der EU, sondern
Häfen als kommerzielle Unternehmen zu betrachten undder einzelnen Mitgliedstaaten. Der Europäische Ge-
zu behandeln, die ihre Kosten von den Benutzernrichtshof hat jedoch 1991 in einer Stellungnahme zur
einholen müssen; dieser Trend besteht unabhängig vonZuständigkeit der Europäischen Kommission und der
den Eigentumsverhältnissen. Der Ausschuß befürwortetMitgliedstaaten in IAO-Fragen (insbesondere im Bereich
diese Entwicklung nicht nur, sondern ist auch derdesArbeitsschutzes) empfohlen, daß beide Seiten zwecks
Meinung, daß eine gemeinschaftliche SeehäfenpolitikVerhandlung, Ratifizierung und Umsetzung der IAO-
unbedingt von dem Konzept ausgehen sollte, daß es sichÜbereinkommen eng zusammenarbeiten. Vor diesem
bei Häfen um kommerzielle Unternehmen handelt, dieHintergrund empfiehlt der Ausschuß der Kommission,
in einer Marktwirtschaft tätig sind und das „Nutzer-eine solche Zusammenarbeit in naher Zukunft einzulei-
zahlt-Konzept“ anwenden.ten. Dies soll, so hofft der Ausschuß, eine Ratifizierung

der beiden Übereinkommen durch die restlichen Mit-
gliedstaaten bewirken. 5.7. Einige spezielle Seeinfrastruktur- und Hafen-

dienste, wie Leuchttürme und andere Navigationshilfen,
Wellenbrecher, Seeschleusen,Baggerungs- undEisbrech-5. Zusammenfassung und Schlußfolgerungen dienste, werden in manchen Mitgliedstaaten von den
Steuerzahlernbezahlt, in anderenvondenHafennutzern.

5.1. Die Häfen zeigen vielfältige Unterschiede bezüg- Dies ist unzufriedenstellend, da es eine Verzerrung des
lich der Eigentumsverhältnisse, der internen Organisa- Wettbewerbs zwischen den Häfen bedeutet. Daher
tion und der staatlichen Beteiligung am Management wünscht der Ausschuß Leitlinien darüber, wer für die
der Häfen. Dies ist auf historische Gründe und unter- Kosten dieser Einrichtungen aufkommen sollte.
schiedliche Denkweisen bezüglich der Rolle der Häfen
sowie des Ausmaßes der staatlichen Unterstützung,

5.8. Bei der Entwicklung einer GemeinschaftspolitikEingriffe und Kontrollen in Fragen der Finanzierung
für den Hafensektor müssen alle Aspekte und Stand-und Kostenanlastung zurückzuführen.
punkte berücksichtigt werden. Nicht zuletzt müssen die
sozialen Folgen der erörterten Maßnahmen bedacht5.2. Ziel des Grünbuchs ist es, eine Diskussion zur werden. Der Ausschuß würde daher die EinrichtungIdentifizierung der Probleme im Hafensektor auszulö- eines gemischten/sektoralen Ausschusses für Seehäfensen. Anschließend sollten verschiedene Maßnahmen zur als Forum für einen organisierten Dialog zwischen denLösungdieser Probleme bewertetwerden, undbei Bedarf Sozialpartnern begrüßen.sollten konkrete Vorschläge für gemeinschaftliche

Rechtsvorschriften folgen. Der Ausschuß befürwortet
diesen schrittweisen Ansatz zum Tätigwerden, da die 5.9. Das Grünbuch erwägt die Möglichkeit der Ent-
Häfen bisher nur beschränkt Gegenstand von Maßnah- wicklung eines gemeinschaftlichen Rahmens für die
men im Rahmen einer gemeinschaftlichen Politikwaren. Erhebung von Hafengebühren als Lösung für Probleme

wie unlauterer Wettbewerb, Mißbrauch einer marktbe-
herrschenden Stellung und unterschiedliche Behandlung5.3. Der Ausschuß befürwortet die im Grünbuch
von Nutzern. Der Ausschuß weist auf einige grundlegen-aufgeführten grundlegenden Ziele einer gemeinschaftli-
de und praktische Probleme bezüglich des vorgeschlage-chen Seehäfenpolitik, wie die Erhöhung der Leistungs-
nen Rahmens hin und stellt in Frage, ob eine Richtliniefähigkeit der Häfen, die Verbesserung der Hafen- und
des Rates für einen Rahmen zur Erhebung von Hafen-Seeverkehrsinfrastruktur durch die Eingliederung von
gebühren ein effizientes Instrument zur Lösung derHäfen in die TEN und die Gewährleistung eines freien
genannten Probleme ist.Nach Auffassung des Ausschus-und gerechten Wettbewerbs im Hafensektor.
ses sollten eindeutige Bestimmungen über staatliche
Beihilfenunddie strikteAnwendungderWettbewerbsre-

5.4. Der Wettbewerb zwischen den Häfen hat zuge- geln (Artikel 85 und 86 des Vertrags) zur Bewältigung
nommen. Der Ausschuß ist der Ansicht, daß der Wettbe- der Probleme ausreichen.
werb auf einer gerechten und fairen Grundlage fußen
mußundnicht durch öffentlicheBeihilfen oder unlautere
Praktiken verzerrt werden darf. Der Ausschuß begrüßt 5.10. Das Grünbuch schlägt die Entwicklung eines

ordnungspolitischen Rahmens für den Marktzugang fürdaher die Absicht der Kommission, Informationen über
die aus dem öffentlichen Sektor in die verschiedenen Hafendienste auf Gemeinschaftsebene vor. Ziel ist es,

die Effizienz zu steigern und ausgewogene Wettbe-HäfenderMitgliedstaatengeflossenenMittel einzuholen
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werbsbedingungen zwischen und in den Gemein- 5.12. Die technischen, kommerziellen und organisa-
torischen Veränderungen, denen Seehäfen ausgesetztschaftshäfen zu schaffen. Der Ausschuß unterstützt den

Kommissionsvorschlag ausdrücklich, erkennt jedochan, sind, zeigen bedeutendeAuswirkungenauf dieBeschäfti-
gung und die Arbeitsbedingungen der Hafenarbeiter.daß das Prinzip des freien Marktzugangs aufgrund der

VerschiedenartigkeitdieserDiensteundderUnterschied- Dieser Aspekt wird in dem Grünbuch zwar erwähnt,
hätte aber systematischer erörtert werden sollen. Derlichkeit der Häfen, insbesondere bezüglich deren Größe

und Funktion, nicht überall angewandt werden kann. Ausschuß ist derAnsicht, daß eine europäische Seehäfen-
politik unbedingt auch die Beschäftigungsdimension
berücksichtigen muß, um qualifizierte Arbeitsplätze zu
sichern und zu schaffen.5.11. Der Ausschuß begrüßt die Absicht der Kommis-

sion, eine Untersuchung über die Zollbestimmungen
und -verfahren, die den Seeverkehr in Europa betreffen, 5.13. DerAusschuß betont, daß sich die einschlägigen

IAO-Abkommen in künftigen europäischen Politikendurchzuführen und diese mit den Bestimmungen für den
Binnentransport zu vergleichen. Komplexe Anforderun- bezüglich Seehäfenwiderspiegelnmüssen.DerAusschuß

empfiehlt derKommission, Initiativen zurZusammenar-gen in bezug auf Dokumente und Verfahrensweisen in
Häfen bringen beträchtliche Kosten für die Ladungs- beit mit den Mitgliedstaaten zwecks Ratifizierung und

Umsetzung der IAO-Übereinkommen zu ergreifen.eigner und Verkehrsunternehmen mit sich.

Brüssel, den 9. September 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Tom JENKINS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema „Umsetzung der Erklärung
von Helsinki — Schaffung von konkreten Mechanismen für die Konsultation der wirtschaftli-

chen und sozialen Gruppen in der Gestaltung der gesamteuropäischen Verkehrspolitik“

(98/C 407/17)

Der Wirtschafts- und Sozialausschuß beschloß am 11. Dezember 1997 gemäß Artikel 23
Absatz 3 derGeschäftsordnung, eine StellungnahmezudemvorgenanntenThemazuerarbeiten.

Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Verkehr und Kommunika-
tionsmittel nahm ihre Stellungnahme am 15. Juli 1998 an. Berichterstatter war Herr Eulen.

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 357. Plenartagung am 9. und 10. September 1998
(Sitzung vom 10. September) mit 42 gegen 2 Stimmen folgende Stellungnahme.

1. Zielsetzung und welche flexiblen Strukturen die Kontinuität und
Vernetzung dieses Prozesses gewährleisten könnten. Die
Überlegungen der Studiengruppe wurden über eine

1.1. Der Ausschuß hat sich in seiner Initiativstellung- Reihe von Informationsgesprächen und eine schriftliche
nahme(1) im Vorfeld der gesamteuropäischen Ver- Befragung von Vertretern aus Mittel- und Osteuropa
kehrskonferenz in Helsinki (Juni 1997) ausführlich mit (MOE) zur Diskussion gestellt. Die daraus gewonnenen
der Bedeutung des sozialen Dialogs im Rahmen der Erkenntnisse sind fortlaufend in die Stellungnahme
gesamteuropäischen verkehrspolitischen Zusammenar- eingeflossen.
beit befaßt. Die Möglichkeiten zur Schaffung von Kon-
sultativmechanismen wurde in einem ersten groben

Im Ergebnis fanden die vorgeschlagenen Umsetzungs-Raster beschrieben.
schritte ungeteilte Zustimmung. In den Antworten auf
die schriftliche Befragung wird ein klares Votum für den
Einsatz von Koordinatoren für die Beteiligung der

1.2. Auf Drängen des Ausschusses und insbesondere sozioökonomischen Gruppen in Korridoren und Ver-
seiner Mitglieder, die die Konferenz aktiv vorbereitet kehrsgebieten ausgesprochen. Darüber hinaus wurden
haben, wurde die Konsultation der wirtschaftlichen und Bedenken geäußert, daß die gesamteuropäische Perspek-
sozialen Gruppen als einer von zehn Grundsätzen der tive der Korridore durch das verkehrspolitische Engage-
künftigen gesamteuropäischen Verkehrspolitik in die ment der EU im Erweiterungsprozeß zu sehr in den
Erklärung von Helsinki aufgenommen und kann jetzt Hintergrund gedrängt werden könnte. In zahlreichen
gezielt umgesetzt werden. Ländern wurde der Wunsch nach einem strukturierten

Dialog auf nationaler Ebene geäußert, um besser auf
den grenzüberschreitendenDialog entlang derKorridore
vorbereitet zu sein.1.3. Seine StellungnahmezurMitteilungderKommis-

sion „Anbindung des Verkehrsinfrastrukturnetzes der
EU an die Nachbarstaaten — Entwicklung einer koope-
rativen gesamteuropäischen Verkehrsnetzpolitik“(2) hat 2. Bestandsaufnahme der bisherigen Entwicklung und
der WSA mit Verkehrskommissar Kinnock in seiner Prioritätensetzung
Plenarsitzung beraten und am 26. Februar 1998 einstim-
mig beschlossen. In dieser Stellungnahme schlußfolgert
derWSA,daß in einer kooperativen gesamteuropäischen 2.1. Der Ausschuß forderte in seiner Initiativstellung-
Verkehrsnetzpolitik ein strukturierter Dialog, angebun- nahme vor der Helsinki-Konferenz „die Einführung von
den an die Arbeit der Lenkungsausschüsse in den flexiblen Mechanismen einer verbindlichen Konsulta-
Korridoren, sachgerecht in ergänzenden beratenden tion von Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbänden, Um-
Gremien erfolgen sollte, um auf diese Weise den Diskurs weltschutz- sowie Verbraucherorganisationen und Ge-
weiter zu vertiefen und von der Regierungsebene her für werkschaften bei verkehrspolitischen Entscheidungen
die sozioökonomischen Gruppen zu öffnen. im Rahmen des strukturierten Dialogs der Abkommen,

bei der Realisierung von transnationalen Verkehrspro-
jekten, sowie bei der Gestaltung einer integrierten
gesamteuropäischen Verkehrspolitik“(3).1.4. Die nun vorliegende Stellungnahme legt den

Schwerpunkt auf konkrete Vorschläge, wie mit der
RealisierungvonKonsultationenbegonnenwerdenkann 2.2. Schon die Kreta-Erklärung sah „nötigenfalls

Schritte“ vor, die zu beratendenGremien führen können.
Der Ausschuß mußte jedoch kritisch feststellen, daß in

(1) „Die gesamteuropäische Verkehrskonferenz und der sozia-
le Dialog — Auf dem Weg von Kreta nach Helsinki“ (3) „Die gesamteuropäische Verkehrskonferenz und der sozia-

le Dialog — Auf dem Weg von Kreta nach Helsinki“,— ABl. C 204 vom 15.7.1996, S. 96.
(2) ABl. C 129 vom 27.4.1998, S. 75. Ziffer 8.1.
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der Praxis nahezu keine Aktivitäten in dieser Richtung 3.3. Jetzt gilt es, die Arbeitsstrukturen, die sich hier
herausgebildet haben, als Basis für die Verankerung vonzu verzeichnen waren. Der Ausschuß führte dies auf

zwei Hauptgründe zurück: die fehlenden Strukturen in Konsultationsmechanismen zunutzen.Da es sinnvoll ist,
die Schaffung von Konsultativmechanismen so konkretMOE, die es schwer machten auf multilateraler Ebene

Ansprechpartner zu finden und die mangelnde Bereit- wie möglich an der Praxis zu orientieren, sollte an
dieser Stelle kein Modell entworfen werden, das allenschaft zur Einbeziehung wirtschaftlicher und sozialer

Gruppen auf seiten gewisser politischer Entschei- Korridoren gerecht werden muß. Um dies exemplarisch
zu entwickeln, hat die Studiengruppe eine Reihe vondungsträger.
Korridorenausgewählt,die fürdenderzeitigenPlanungs-
stand repräsentativ erscheinen. Die Auswahl hat nichts2.3. Mit der Aufnahme der Konsultation als einer der
mit einer Prioritätensetzung zu tun, sondern geschieht10 Grundprinzipien der gemeinsamen Verkehrspolitik
aus rein praktischen Gründen. Ein exemplarisches Vor-in die Helsinki-Erklärung hat sich formal die Verbind-
gehen ermöglicht es, die Überlegungen zur Konsultationlichkeit des Anliegens deutlich erhöht. In der Zwischen-
näher an der Praxis zu orientieren. Ausgewählt werdenzeit haben sich auch die Verbandsstrukturen weiterent-
die Korridore II, IV, VII und X.wickelt. Allerdings ist bei der Gruppe der besonderen

Interessen ein Defizit festzustellen. Bei der Gruppe der
3.4. NebenderZusammenarbeit entlangderKorrido-Arbeitgeber fehlen teilweise noch die Strukturen auf
re ist die regionale Kooperation eine weitere Basis fürnationaler Ebene. Die Tatsache, daß bei vielen Ver-
die Entwicklung von Konsultationsmechanismen.kehrsträgern der Staat Eigentümer bzw. Arbeitgeber ist,

spielt dabei eine nicht unerhebliche Rolle. Damit allein
3.5. Seitder erstengesamteuropäischenVerkehrskon-verändert sich noch nicht die Praxis, aber die Chancen,
ferenz 1991 haben sich verschiedene regionale Ansätzeden strukturierten Dialog analog zur Praxis in der EU
herauskristallisiert. Zu nennen sind hier die Regionenin Gang zu setzen, sind durchaus vielversprechend.
Ostsee, Barentsee, Mitteleuropa, Südosteuropa/
Schwarzmeer, und Mittelmeerraum.2.4. Aus der Fülle möglicher Ansätze für Konsultatio-

nen ist eine sinnvolle Schwerpunktsetzung zu treffen. Es
3.6. Die Kommission hat darüber hinaus in ihrergibt zwei Aktionsfelder, in denen die gesamteuropäi-
Mitteilung zu einer gesamteuropäischen Verkehrsnetz-schenVerkehrskonferenzen unddie jeweiligenErklärun-
politik(1) weitereVerkehrsgebiete definiert, die sich zumgen eine große Rolle spielten und wichtige Fortschritte
Teil mit den schon bestehenden Strukturen decken:gebracht haben: die Regionalkonferenzen und die sich
Barentsee/Euro-Arctic, Schwarzmeerbecken, Mittel-entwickelnde Zusammenarbeit in den gesamteuropäi-
meer und Adria-Ionisches Meer.schen Verkehrskorridoren. Die Schaffung von Konsulta-

tionsstrukturen sollte hier ansetzen.
3.7. Der Ausschuß hat wiederholt gefordert, daß die
wirtschaftlichen und sozialen Gruppen in die Vorberei-2.5. Darüber hinaus spielten die Kooperations- und
tungs- und Regionalkonferenzen stärker einbezogenEuropa- bzw. Assoziierungsabkommen eine bedeutende
werden. Die regionale Kooperation bietet eine dauerhaf-Rolle in der Entwicklung des Grundgedankens der
te Basis für vernetzte grenzüberschreitende Formen desKonsultativmechanismen. Hier hat sich ein komplexes
strukturierten Dialogs. Dabei geht es weniger um dieundauf sehr unterschiedlichemNiveau funktionierendes
regelmäßigen Zusammentreffen anläßlich der Regional-politischesBeziehungsgeflecht entwickelt.DerAusschuß
konferenzen selbst, sondern um eine Beteiligung an derbekräftigt seine Auffassung, daß eine Konsultation
kontinuierlichenverkehrspolitischenAbstimmung inderder sozioökonomischen Gruppen zu verkehrspolitischen
jeweiligen Region.Themen, wo dies angebracht erscheint, auch erfolgen

sollte.
3.8. Am weitesten fortgeschritten ist die Kooperation
der Ostseeanrainerstaaten, die auf eine lange Tradition
zurückblicken kann. Aber auch hier ist festzustellen,3. Gesamteuropäische Verkehrskorridore und regiona-
daß die Kooperation der wirtschaftlichen und sozialenle Kooperation als Basis für Konsultativmecha-
Gruppen sich bei weitem nicht automatisch oder innismen
gleichem Maße entwickelt, wie die der staatlichen und
regionalen Körperschaften. Der Ostseeraum bietet sich3.1. Als Anhang zur Erklärung von Helsinki sind als Beispiel für die regionale Zusammenarbeit an. Auch10 prioritäre Verkehrskorridore definiert. Die meisten
hier hat die Auswahl nichts mit einer Prioritätensetzungbestehenausweitgehendparallel verlaufenden Schienen- gegenüber anderen Verkehrsregionen zu tun.und Straßenverbindungen, mit Ausnahme von Korri-

dor VII, der Donauverbindung. Die Korridore I, IV,
VIII und IX schließen insbesondere auch Häfen und 4. Kurzbeschreibung ausgewählter Korridore und
Kombiverkehre mit ein. Gebiete und ihrer Kooperationsstrukturen

3.2. Art und Grad der Zusammenarbeit sind unter- 4.1. In Kapitel 3 wurden exemplarisch die Korrido-
schiedlich weit entwickelt. Die Basis bildet meist ein re II, IV, VII und X und die Region Ostsee ausgewählt.
Memorandum of Understandig MoU). Auf dieser Basis
sind Lenkungsausschüsse gebildet worden, die die prak- (1) Anbindung des Verkehrsinfrastrukturnetzes der Europäi-
tische Koordinierung sicher stellen sollen. Den Len- schen Union an die Nachbarstaaten. Entwicklung einer
kungsausschüssen sind, je nachörtlichenGegebenheiten, kooperativen gesamteuropäischen Verkehrsnetzpolitik —

KOM(97) 172 vom 23.4.1997.verschiedene Arbeitsgruppen zugeordnet.
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Im folgenden sollen diese Beispiele auf Basis der dem sie die freien Kapazitäten bei der transsibirischen Eisen-
bahn berücksichtigt sehen.WSA z.Z. vorliegenden Informationen kurz charakteri-

siert werden.

4.3. Korridor IV

4.2. Korridor II
4.3.1. Korridor IV beginnt in zwei Zweigen in Berlin
und Nürnberg bis Prag, und teilt sich im rumänischen

4.2.1. Korridor II verläuft von Berlin über Warschau Arad in eine Verbindung nach Süden bis Thessaloniki
und Minsk nach Moskau und weiter bis Nizny Novgo- und Istanbul und eine Verbindung nach Constanza zum
rod. Die Bahn- und Straßenverbindungen verlaufen Schwarzen Meer. Neben Straße und Schiene werden
weitgehend parallel mit Verbindungen zum Kombinier- auchVerbindungenzumDonauverkehr,derkombinierte
ten Verkehr. Die Weiterführung darüber hinaus ist noch Verkehr und die Hafenanbindungen ausgebaut. Es gibt
nicht endgültig entschieden. Möglich sind der Aufbau keinvonallenbeteiligten StaatenunterschriebenesMoU,
eines intermodalen Terminals und Verbindungen zur sondern bisher nur ein von Polen, Ungarn und der
Wolga, zumSchwarzenMeer sowie zurTranssibirischen Slowakischen Republik unterzeichnetes Kooperations-
Eisenbahn. Die politische Unterstützung für diesen abkommen. Übergreifend koordiniert das deutsche Ver-
Korridor hat seine Entwicklung stark gefördert, und kehrsministerium die Arbeiten in diesem Korridor. Ein
Korridor II hat heute quasi Modellcharakter für die übergreifender Lenkungsausschuß tagte zuletzt im Mai
anderen. 1995habendieVerkehrsministerder beteiligten 1998. Mit einem weiteren Treffen ist noch in diesem
Staaten und die Kommission ein Memorandum of Jahr zu rechnen.
Understanding (MoU) unterschrieben. Es gibt einen
übergreifenden Lenkungsausschuß, dessen Leitung in 4.3.2. Die Bahnverbindung koordiniert die UIC über
Händen der Kommission, DG VII, liegt. dengleichenKoordinatorwieKorridor II.Diebeteiligten

Eisenbahngesellschaften haben ein MoU zur Weiterent-
4.2.2. DieKoordinierung inbezugaufdieBahnstrecke wicklung des Eisenbahnverkehrs beschlossen. Es exis-
gewährleistet die UIC. Dazu wurde eine eigene Len- tiert ein Lenkungsausschuß für die Bahnkooperation,
kungsgruppe Bahnen eingerichtet und gleichfalls 1995 der sich das nächste Mal im Herbst 1998 treffen
ein MoU von den Bahngesellschaften unterzeichnet, das wird. Es bietet sich an, damit ein Arbeitstreffen der
die Kooperation in den Fragen der Infrastrukturent- sozioökonomischen Gruppen zu verbinden. Dieser Vor-
wicklung, der Interoperabilität und Vermarktung sowie schlag fand Unterstützung in den Gesprächen vor Ort,
weitere Untersuchungen festlegt und auf fünf Jahre unter anderem auch beim Verkehrsminister Rumäniens.
mit automatischer Verlängerung abgeschlossen wurde.
Vorsitzender der Lenkungsgruppe bzw. Koordinator ist 4.3.3. Eine Koordination der Straßen-, Hafen- und
ein Vertreter der DB AG (Deutschland). Im Laufe ihrer Binnenschiffahrtsverbindungen erfolgt augenscheinlich
bisherigen Arbeit hat die Lenkungsgruppe Bahnen vier nur auf Ministerebene. Mit der Bahn-Kooperation ver-
Arbeitsgruppen eingerichtet, die sich mit den Themen gleichbare Arbeitsstrukturen existieren noch nicht. Aus
Infrastruktur, Marketing, organisatorischen und finanz- derSichtmultimodalerSchnittpunkte,wiebeispielsweise
wirtschaftlichen Fragen und Lösungsmöglichkeiten für dem alle Güterarten umschlagenden Hafen Constanza,
den automatischen Spurwechsel befaßt haben. Die Er- kommt kooperativen, verkehrsübergreifenden Struktu-
gebnisse der Arbeitsgruppen wurden der Lenkungsgrup- ren eine besondere Bedeutung zu.
pe zur Begutachtung für ihre weiteren Entscheidungen
vorgelegt.

4.4. Korridor VII

MitHilfederDGXXIisteineübergreifendeArbeitsgrup- 4.4.1. Korridor VII bezeichnet die DonauverbindungpezurGrenzübergangsproblematik eingerichtetworden. von Deutschland bis zum Schwarzen Meer. Es existiert
ein Lenkungsausschuß, der sich vor allem mit der

4.2.3. Als Themen und ersten Ansatzpunkte für Schiffbarkeit der Donau befaßt, aber kein MoU. Als
Konsultationen mit den sozioökonomischen Gruppen einziger Koordinator tritt die Kommission in Erschei-
haben sich auf Grundlage der geführten Gespräche nung. Die Kooperation entlang der Donau schließt den
folgende Möglichkeiten dargestellt: Auswirkungen und Ausbau von intermodalen Terminals und Hafenverbin-
soziale Konsequenzen aufgrund technischer Verände- dungen ein, wozu Machbarkeitsstudien durchgeführt
rungen im Hinblick auf den Wechsel von der europäi- wurden. Die nächsten Schritte sollen vom rumänischen
schen Normalspur zu Breitspur, effiziente Grenzabferti- Verkehrsministerium eingeleitet werden.
gung und Schaffung eines einheitlichenTransportrechts-
systems.EisenbahnverwaltungenundEisenbahngewerk- 4.4.2. Die Donaukonvention von 1948 ist für diesen
schaften in den Ländern der GUS sehen prioritären Korridor nach wie vor die Grundlage. Die politischen
Regelungsbedarf bei der Grenzabfertigung und der Veränderungen machen die Zusammenarbeit auf dieser
Vereinheitlichung des Transportrechtssystems. Den Grundlage heute zum Problem. Politische Zuständigkei-
Vorstellungen westlicher Eisenbahnunternehmen zur ten und die Zusammensetzung der Donaukommission
Spurwechselproblematik stehen sie skeptisch gegenüber. müssen neu geregelt werden. Ein weiteres praktisches

Problem ist die Schiffbarkeit der unteren Donau nur bei
Tage. Im Rahmen der Gespräche vor Ort wurde ein4.2.4. Die Ausweitung von Korridor II über Nischni-

Nowgorod hinaus bis Fernost auf Schiene und Straße Arbeitstreffen der sozioökonomischen Gruppen aus
der Binnenschiffahrt entlang der Donau befürwortetist ein großes Anliegen der Verkehrsverbände und

Gewerkschaften in den Ländern der GUS. Dabei wollen diskutiert.
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4.5. Korridor X spielen im Rahmen dieses Korridors eine wesentlich
größere Rolle. Auch hier koordiniert die Kommission
dieübergreifendenArbeiten,dieUICdieSchienenverbin-4.5.1. Korridor X ist der jüngste Korridor, der Zen-
dung. Im Gegensatz zu allen anderen Korridoren gibt estraleuropa mit dem Balkan verbindet. Er beginnt mit
auch einen Koordinator für die Straßenverbindung. Einzwei Ästen inMünchen undNürnberg, trifft in Slovenien
MoU wurde unterzeichnet.zusammen und verläuft weiter über Zagreb, Belgrad,

Skopje nach Thessaloniki. Weitere zusätzliche Verbin- 4.6.3. So aktiv und erfolgreich die verkehrspolitische
dungen integrierenAnschlüsse nach Ploce, Budapest und Zusammenarbeit im Ostseeraum auch ist, ein struktu-
Sofia.DieserKorridor hat aufgrundder zurückliegenden rierterDialogder sozioökonomischenGruppenistdavon
Auseinandersetzungen und den nach wie vor vorhande- bisher noch nicht ausgegangen oderwesentlich gefördert
nen Spannungen in derRegion zugleich einen hochpoliti- worden. Seit einiger Zeit gibt es Bestrebungen der
schen Charakter. Gewerkschaftsverbände zum Aufbau einer Koopera-

tionsplattform in der Region. In diesem Rahmen hat
sich eine Initiative für ein Aktionsfeld „Verkehr und4.5.2. Eine besondere Dynamik entwickelt sich in
maritime Wirtschaft im Ostseeraum“ entwickelt, dieder Eisenbahnkooperation. Wie auch in den anderen
mittlerweileauchvondennorddeutschenBundesländernKorridoren hat ein Vertreter der Bahnen, in diesem Fall
zusammen mit den Sozialpartnern unterstützt wird.der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) die Initiative
Sie soll in ein grenzüberschreitendes Regionalprojektübernommenundwirkt alsKoordinator fürdieBahnver-
münden. Von seiten der Beteiligten besteht Interesse,bindungen. Bis Ende 1998 soll ein MoU zum optimalen
diesmitdengebiets-undkorridorbezogenenverkehrspo-Ausbau des Schienenverkehrs abgeschlossen werden.
litischen Aktivitäten zu verknüpfen.Die Arbeit konzentriert sich nicht allein auf eine Verbes-

serung derVerkehrsleistung in diesemKorridor, sondern
umschließt auch umweltpolitische Belange sowie die

5. Konkrete Ansatzpunkte und Umsetzungsschritte fürsystematische intermodale Anbindung an alle wichtige
korridor- und gebietsbezogene Konsultationen derVerkehrsknotenpunkte entlang des Korridors.
sozioökonomischen Gruppen und nachbarschaftli-
che Zusammenarbeit im Verkehr

4.5.3. Im Rahmen der verkehrsträgerübergreifenden
Koordinierung soll Griechenland die nächsten Schritte 5.1. Die bestehenden Arbeitsstrukturen legen
einleiten. In einem länderübergreifenden Arbeitstreffen grundsätzlich zwei Ansatzpunkte nahe. Zum einen gibt
mit dem WSA forderten Vertreter der sozioökonomi- es die Möglichkeit planungsrelevanter Konsultationen
schen Gruppen aus Slowenien, Ungarn, Kroatien und zuVerkehrswegeverlauf,ZufahrtverbindungenundVer-
Bosnien-Herzegowina übereinstimmend eine breitange- kehrsknotenpunkten unter Berücksichtigung der Anbin-
legte Korridor X-Konferenz. Dabei wurde Gesprächsbe- dung von Wirtschafts- und Industrieregionen an die
reitschaft ausdrücklich auch mit Verbänden aus Serbien Korridore.Zumanderen gibt es dieMöglichkeit themen-
und FYROM bekräftigt. oder projektbezogener Konsultationen zur Weiterent-

wicklung des organisatorischen und betrieblichen Ab-
laufs, der Service- und Dienstleistungsqualität sowie bei

4.6. Ostsee-Region Fragen der technischen Harmonisierung und Abstim-
mung von Gesetzen und Regelwerken.

4.6.1. Die Kooperation im Ostseeraum kann auf
5.2. Obwohl der Verlauf der Korridore weitgehendeine lange Tradition aufbauen, die durch die Öffnung
festgelegt ist, stehen Einzelentscheidungen zum weiterenOsteuropasneuenAuftrieberhaltenhat.Dieverkehrspo-
Verlauf an den Endpunkten (zum Beispiel Korridor II)litischeZusammenarbeit spielt in derOstseekooperation
sowie die zum Korridor hinführenden sogenannteneine wichtige Rolle. So nahm der Ostseerat im Juli
„Feeder-Linien“ noch aus. Planungsrelevante Konsulta-1996 Aktionsprogramme für die Zusammenarbeit der
tionen könnten zumindest einmal umfassend geschehenOstseestaaten an, die wichtige verkehrsbezogene Maß-
undvonden jeweiligenoffiziellen zuständigenKoordina-nahmen beinhalten. Darüber hinaus treffen die Ver-
toren oder Lenkungsausschüssen einberufen werden. Siekehrsminister regelmäßig zu Ostseekonferenzen zusam-
können dann den weiteren Werdegang in geeignetenmen.DieKonferenz imApril1997war zugleichVorberei-
Abständen begleiten, insbesondere wenn es um Tras-tungskonferenz für die dritte gesamteuropäische Ver-
senänderungen, intermodale Knotenpunkte und weiterekehrskonferenz in Helsinki. Ein weiteres Treffen fand
Verzweigungen der Verkehrswege geht. Soweit es umin diesem Jahr unter dem Vorsitz Dänemarks statt. Für
die Umweltverträglichkeit der Infrastrukturprojektedie verkehrspolitische Zusammenarbeit ist federführend
geht, ist eine Beteiligung der betroffenen ÖffentlichkeitSchweden zuständig.
schon in EU-Recht geregelt (1).

4.6.2. Die Ostseeregion ist vor allem von Korridor I 5.3. Konsultationen, die im Rahmen der Herstellungbetroffen, der eine Schienen- und Straßenverbindung eines reibungslosen und optimalen Verkehrsablauf statt-durchdie baltischenRepublikenvorsiehtmitVerbindun- finden, sollten von den zuständigen Koordinatoren odergen nach Helsinki und in Richtung Süden und Osten zu
den Korridoren IX, II und VI. Die Auslastung der
Korridorverbindungen bleiben weit hinter den Erwar- (1) Richtlinie des Rates vom 27.6.1985 über die Umweltver-
tungen zurück, insbesondere die der Schienenverbin- träglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und pri-
dung. Zwischen den baltischen Staaten sind mittlerweile vatenProjekten—ABl. L175 vom5.7.85, S. 40, insbesonde-

re Artikel 6.Grenzformalitäten abgeschafft. Die Hafenverbindungen
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jeweiligen Lenkungsausschüssen der Korridore initiiert 5.7.1. Zur technischen Unterstützung dieser Arbeit
wurde in Wien im Mai 1997 das TINA-Sekretariatwerden. Konkrete Themen und Ansatzpunkte ergeben

sich aus der bestehenden Arbeit. Ziel sollte sein, eingerichtet. Seine Aufgaben sind neben der technisch-
organisatorischen Unterstützung und der Kartographiegrundsätzlich für Transparenz und Unterstützung der

Arbeit zu sorgen oder aber auch ein konkretes Problem, auch der Aufbau von Expertennetzwerken, technische
und sozioökonomische Analysen, das Sammeln vondas sich neu stellen wird, gemeinsam anzugehen, wie

beispielsweise bei der Einführung einer neuen Technolo- Statistiken sowie die praktische Unterstützung für Ar-
beitstreffen.gie. Beispiele für Themen, die auch in besonderen

Arbeitsgruppen weiterentwickelt werden können, sind
Einhaltung und/oder Abstimmung von Sicherheits- 5.7.2. Es ist das ausdrückliche Angebot der Kommis-
bestimmungen, Kontrolldichte in Bezug auf Sozialvor- sion, daßdasTINA-Sekretariat auch für die sozioökono-
schriften, Koordinierung von Dienstplänen, technische mischen Gruppen als Ansprechpartner dienen kann.
Normung, Zuliefer-Verbindungen, Anbindung zum Seine Aufgabe ist zwar bislang noch zeitlich (November
Netz des öffentlichen Verkehrs in Ballungsräumen, die 1999) und regional (PHARE-Länder) begrenzt, eine
von den Korridoren durchquert werden. Nicht zuletzt Ausweitung erscheint aber möglich. In jedem Fall ist es
gilt es auch, ein gravierendes Gefälle bei den Sozialbedin- wichtig, die Information über die Arbeit des TINA-
gungen der Transportbeschäftigten von West nach Ost Sekretariats bei den Verbänden in MOE zu verstärken.
zu überwinden. In den Ländern der GUS unterbleibt Wenn sich im oben beschriebenen Sinne Konsultationen
vielfach die Lohnzahlung über viele Monate. entwickeln, wäre es denkbar, daß sich ihre Akteure oder

Repräsentanten auch an das TINA-Sekretariat wenden
5.4. Bei den Verkehrsgebieten, beispielsweise für den könnten.
in dieser Stellungnahme ausgewählten Ostseeraum, tritt
an die Stelle als Ansprechpartner für eine Initiative für

5.8. Die bestehendeZusammenarbeit in denKorrido-Konsultationen das jeweils federführende Verkehrsmi-
ren und Gebieten hat sich zunehmend vernetzt, weil allenisterium unter Einbeziehung der Kommission, die für
Akteure ein Interesse haben, die Erfahrungen auszutau-den nächstliegenden Korridor I die Federführung hat.
schen und voneinander zu profitieren. Es gibt regelmäßi-
ge Zusammenkünfte aller an der Koordination Beteilig-

5.5. Die Frage der Zuständigkeit, Finanzierung und ter.ZumTeil ergebensich,wie schongezeigtwurde,auch
ArbeitsbelastungdurchdieOrganisation solcher konsul- personelle Überschneidungen.WennKonsultationenmit
tativen Treffen ist sicherlich eine ernstzunehmende den sozioökonomischen Gruppen auf dieser Grundlage
Hürde. Grundsätzliche Überlegungen, auch zur Rolle zustande kommen, dann ist gleichermaßen davon auszu-
des Ausschusses in dieser Hinsicht, finden sich in gehen, daß es einen Bedarf an Austausch und Versteti-
Kapitel 6 dieser Stellungnahme. Unabhängig von gung dieses Prozesses gibt. Dem sollten auch entspre-
grundsätzlichen Klärungen sollte eine an eine offizielle chende Möglichkeiten eingeräumt werden, ob sie nun
Lenkungsausschußsitzung oder andere Aktion angeglie- an die offiziellen Treffen der Korridor-Koordinatoren,
derte erste Zusammenkunft, bei der alle eingeladenen an die Arbeit des TINA-Sekretariats, an eine andere
Vertreter sozioökonomischer Gruppen die entstehenden Organisation angebunden oder selbständig abgewickelt
Kosten selbst tragen, ein erster unverbindlicher Schritt werden. Letzteres liegt allein im Ermessen der beteiligten
sein. Daneben ist die Einladung einzelner Experten zu Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften oder anderer
Lenkungsausschuß- oder Arbeitsgruppensitzungen auch Gruppen aus MOE.
eine vergleichsweise einfache Art der Umsetzung.

Ein sehr praktisches Beispiel für ein großes Interesse am5.6. Obwohl die Arbeitsstrukturen in den Korridoren übergreifenden Erfahrungsaustausch ist das Informa-sich bisher stark verkehrsträgerbezogen entwickelt ha- tionsbedürfnis der sozioökonomischen Gruppen in Kor-ben, sollten die Konsultationsmechanismen auch ver- ridor X. Da dieser Korridor erst in Helsinki 1997kehrsträgerübergreifend organisiert werden. Fragen von geschaffen wurde, ist man sich darüber bewußt, daß eintechnisch-organisatorischer Abstimmung, Sicherheits- strukturierter Erfahrungsaustausch helfen kann, Fehlerbestimmungen, qualifikatorischenVoraussetzungenund zu vermeiden und die Entwicklung zu beschleunigen.vieles mehr sind nicht nur innerhalb eines Verkehrsträ-
gers zu finden, sondern müssen vor allem den Übergang
zwischen den Verkehrsträgern erleichtern. In Osteuropa 5.9. Es ist sinnvoll, einen Erfahrungsaustausch, wie
ist vor allem die Binnenschiffahrt sowie ihr Auslastungs- er in Korridoren und Verkehrsgebieten stattfindet,
grad in die zukünftigen verkehrspolitischen Debatten auszudehnen auf eine nachbarschaftliche verkehrspoliti-
und Entscheidungen einzubeziehen. Bei den Gesprächen sche Zusammenarbeit in den MOE-Ländern. Die ge-
um die Weiterführung der Korridore nach Osten sollten meinsame politische Basis der Verständigung ist die
vorhandene Dialogstrukturen in den Ländern der GUS Erklärung von Helsinki.
berücksichtigt werden.

5.7. Zur Unterstützung der Verkehrsinfrastruktur- 6. Option zur gesamteuropäischen Koordinierung
planung der neuen Beitrittsstaaten wurde die Kommis-
sions-Initiative TINA (Transport Infrastructure Needs
Assessment) ins Leben gerufen. In drei regionalen 6.1. Die bisher drei gesamteuropäischen Ver-

kehrskonferenzen haben großen Einfluß gehabt undUntergruppen (Ostseeraum, Zentraleuropa und südöst-
liches Europa) haben die Staaten begonnen, ihre eine zukunftsweisende Basis für eine gesamteuropäische

Verkehrspolitik geschaffen. Weniger stark in die Öffent-Infrastrukturplanungen im Sinne der Weiterführung der
Transeuropäischen Netze zu koordinieren. lichkeit getreten ist der informelle Ausschuß, der als
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sogenannter Lenkungsausschuß (LA) in den Jahren seit 6.5. Aus Sicht des WSA bleibt ein Bedarf an einer
Koordinierung auf gesamteuropäischer Ebene bestehen,1991 die Aktivitäten koordinierte und entscheidend zum

Erfolg des gesamten Unterfangens beitrug. Der LA die eineTransparenz gewährleistet und zurAbstimmung
der Einzelaktivitäten beiträgt. Verkehrskommissar Kin-funktionierte quer zu den traditionellen politischen

Hierarchien und Zuständigkeitsabgrenzungen und nock hat selbst erklärt, daß ein steter Prozeß der
Berichterstattung, der Aktualisierung und Erläuterungbrachte die wesentlichen europäischen Institutionen und

Repräsentanten von Wirtschafts- und Sozialverbänden desEntwicklungsprozesseszurUmsetzungderErklärung
von Helsinki notwendig ist und daß die Gewerkschaftenan einen Tisch, mit wachsender Beteiligung auch aus

MOE. und Arbeitgeber und ihre entsprechenden Organisatio-
nen auf zufriedenstellende Weise darin eingebunden
werden müssen. In diesem Zusammenhang wies er auf

6.2. Der koordinierende und zugleich informelle und eine geplante Neuausrichtung der G-24-Arbeitsgruppe
offene Charakter dieser Zusammenarbeit hat in der Verkehr hin, als Basis für die zukünftige praxisgeleitete
Vergangenheit Früchte getragen und war insbesondere Diskussion und Koordinierung. Der Ausschuß ist daran
für den WSA und das Parlament ein neuartige Basis, in interessiert, an einer solchen Koordinierung angemessen
der Gestaltung der Verkehrspolitik auf gesamteuropäi- beteiligt zu werden.
scher Ebene eigene Impulse zu setzen. Die Arbeit des LA
wurde eingestellt. 6.6. Eine Zwischenberatung in der Fachgruppe Ver-

kehr und Kommunikationsmittel im Juni 1998 mit
Vertretern vonKommission, EVMKundEPhat ergeben,6.3. Das Monitoring zur Umsetzung der Helsinki-
daß diese Institutionen den in der vorliegenden Stellung-Erklärung soll stärker an politische Institutionen
nahme des WSA vertretenen Ansatz voll unterstützen.geknüpft sein, die die Zuständigkeit und auch die
Die Transparenz in der Umsetzung der Erklärung vonKapazitäten haben, dies zu bewerkstelligen. Die Planung
Helsinki soll wieder verstärkt werden. In diesem Prozeßeiner weiteren — vierten — großen Konferenz wird
wird die Rolle desWSA im Hinblick auf die Konsultativ-momentan nicht ins Auge gefaßt. Allerdings erklärte
mechanismen unter Einbezug aller Gruppen befürwor-Verkehrskommissar Kinnock auf der Februar-
tet. Nähere Verabredungen über eine umfassende Koor-Plenarsitzung des Ausschusses, daß eine weitere Konfe-
dinierung im Rahmen des Monitoring sollen im Herbstrenz dann auch stattfinden wird, wenn neu anstehende
getroffen werden. In diesem Zusammenhang sollte dasThemen dies rechtfertigen. Die Umsetzung des bisher
Europäische Parlament seine bisherige aktive Rolle beierreichten steht sinnvollerweise zuerst auf derTagesord-
der Gestaltung der paneuropäischen Verkehrspolitiknung. Der Ausschuß stimmt diesen Überlegungen zu.
fortsetzen und die Möglichkeit der Konsultation des
WSA nach dem Vertrag von Amsterdam zu einer noch

6.4. Trotzdem wird eine Lücke entstehen, die durch intensiveren Form der Zusammenarbeit nutzen.
die bestehenden Strukturen nicht gefüllt werden kann
unddie für dasAnliegen der vorliegenden Stellungnahme 6.7. Der Ausschuß hat sich in den vergangenen

Jahren intensiv darum bemüht, die Beteiligung und denein deutlicher Verlust wäre. Schon jetzt, ein Jahr nach
der Helsinki-Konferenz, ist eine stetig abnehmende strukturierten Dialog der sozioökonomischen Gruppen

indie gesamteuropäischeverkehrspolitischeZusammen-Transparenz über das, was der Monitoring-Prozeß
sicherstellen sollte, aus Sicht des WSA zu verzeichnen. arbeit zu integrieren.Auch imRahmendesnunanstehen-

denMonitoring-Prozesses istderAusschußentschlossen,Vereinzelte Erfahrungen belegen, daß in Abschlußerklä-
rungen aktueller Regional- oder Sektoralkonferenzen sich für die Kontinuität und Weiterentwicklung der

bisherigen Aktivitäten einzusetzen. Er ist auch weiterhindie Grundsätze der Helsinki-Erklärung mühsam wieder
eingebracht werden müssen. bereit, eine aktive Rolle dabei zu spielen.

Brüssel, den 10. September 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Tom JENKINS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine Richtlinie
des Rates über die Bedingungen für den Betrieb von Liniendiensten mit Ro-Ro-
Fahrgastfährschiffen und Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen in der Gemeinschaft“ (1)

(98/C 407/18)

Der Rat beschloß am 9. März 1998, den Wirtschafts- und Sozialausschuß gemäß Artikel 48
Absatz 2 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.

Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Verkehr und Kommunika-
tionsmittel nahm ihre Stellungnahme am 15. Juli 1998 an. Berichterstatter war Herr Chagas.

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 357. Plenartagung (Sitzung vom 9. September 1998)
mit 109 Stimmen bei 3 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Der Kommissionsvorschlag — derEinführung einesVerfahrens für die Überprüfung
von Schiffen und Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen

1.1. Die grundlegenden Sicherheitsregeln für den auf die Erfüllung aller Anforderungen, vor ihrer
Seetransport werden auf internationaler Ebene von der Indienststellung und danach in regelmäßigen Ab-
internationalen Seeverkehrsorganisation (IMO) festge- ständen;
legt. Nach dem tragischen Unglück des Fährschiffes

— die Gewährleistung der Beteiligung des Gaststaats„Estonia“ im Jahr 1994, bei dem 852 Menschen ums
an der Untersuchung von Seeunfällen oder Schiffs-Leben kamen, ersuchte der Verkehrsministerrat die
unglücken;Europäische Kommission, eine Reihe von Vorschlägen

vorzulegen, um für die Fahrgäste auf Schiffen, die — die Vermeidung unnötiger erweiterter Hafenstaat-
Gemeinschaftshäfen anlaufen und von diesen auslaufen, kontrollen;
bestmögliche Sicherheitsstandards zu garantieren.

— die Erleichterung des Einsatzes von den Anforderun-
gen der Richtlinie genügenden Schiffen und Hoch-1.2. Der jetzige Vorschlag schließt an an den Rechts-
geschwindigkeitsfahrzeugen in einem spezifischenakt des Rates vom Jahre 1995, mit dem der von der IMO
Linienverkehr oder auch in anderen Linienverkehrenangenommene internationale Code für Maßnahmen zur
mit ähnlichen Betriebsbedingungen.Organisation eines sicheren Schiffsbetriebs (ISM-Code)

für Roll-on/Roll-off-Fährschiffe zur Auflage gemacht
wurde(2), sowie den Vorschlag für eine Richtlinie zur 1.4. Mit der vorgeschlagenen Richtlinie soll eine
Einführung eines verbindlichen Fahrgasterfassungs- einheitliche Sicherheitsregelung für sämtliche Fahr-
systems auf Passagierschiffen(3) und verfolgt im wesent- gastfährschiffe und Hochgeschwindigkeitswasserfahr-
lichen die nachstehenden Zielsetzungen: zeuge, unabhängig von der Flagge, unter der sie fahren,

gewährleistet werden. Die von der Richtlinie erfaßten— Herbeiführung einer stärker standardisierten Ausle-
Fahrzeuge müssen mit einem — der Black-box vongung internationaler Sicherheitsregeln;
Luftfahrzeugen vergleichbaren — Schiffsdatenschreiber

— Sicherstellung einer wirksamen Anwendung dieser ausgerüstet sein, der Informationen aufzeichnet, die im
Regeln und der entsprechenden gemeinschaftlichen Bedarfsfall die Untersuchung eines Unfalls erleichtern
Rechtsvorschriften; sollen. Die Unternehmen müssen sicherstellen, daß der

Kapitän angemessen über dieVerfügbarkeit landgestütz-— Gewährleistung der Transparenz bezüglich der Be-
ter Streckenführungssysteme und sonstiger Informa-dingungen für den Betrieb von Ro-Ro-Fahrgastfähr-
tionssystemeunterrichtetwird,dievondenMitgliedstaa-schiffen und Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahr-
ten gemäß Artikel 10 Absatz 2 einzurichten sind.zeugen, die im Linienverkehr von oder nach einem

Gemeinschaftshafen eingesetzt werden, für alle 1.4.1. Die Kommission unterstreicht die Notwendig-Betroffenen, d.h. die Verwaltung des Gastgeber- und keit einer neuen Richtlinie, da die angestrebten ZieleFlaggenstaates sowie die Unternehmen. über dieRichtlinie 95/21/EG(4) („Hafenstaatkontrolle“)
insofern nicht erreicht werden können, als diese lediglich1.3. Die vorgeschlagene Richtlinie dient: dazu verpflichtet, 25 % aller Schiffe, die Häfen der

— derAuflistungder Sicherheitsauflagen, die vonUnter- Mitgliedstaaten anlaufen, zu überprüfen. Ferner weist
nehmen, die solche Schiffe oder Hochgeschwin- sie darauf hin, daß der vorliegende Vorschlag im
digkeitsfahrzeuge betreiben, erfüllt werden müssen; Gegensatz zur Richtlinie 95/21/EG alle Fährschiffe und

Hochgeschwindigkeitswasserfahrzeuge erfaßt, unab-
(1) ABl. C 108 vom 7.4.1998, S. 123.
(2) Verordnung (EG) Nr. 3051/95 des Rates vom 8. Dezember

1995 über Maßnahmen zur Organisation eines sicheren (4) Richtlinie 95/21 EG des Rates vom 19. Juni 1995 zur
Durchsetzung internationalerNormen fürdie Schiffssicher-Schiffsbetriebs von Ro-Ro-Fahrgastschiffen (ABl. L 320

vom 30.12. 1995, S. 14). WSA-Stellungnahme: ABl. C 236 heit, die Verhütung von Verschmutzung und die Lebens-
undArbeitsbedingungen anBord vonSchiffen, dieGemein-vom 11.9.1995, S. 42.

(3) Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über die Registrie- schaftshäfen anlaufen und in Hoheitsgewässern der Mit-
gliedstaaten fahren (Hafenstaatkontrolle) (ABl. L 157 vomrung der an Bord von Fahrgastschiffen befindlichen Perso-

nen (ABl. C 31 vom 31.1.1997, S. 5). WSA-Stellungnahme: 7.7.1995, S. 1). WSA-Stellungnahme: ABl. C 393 vom
31.12.1994, S. 50.ABl. C 206 vom 7.7.1997, S. 111.
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hängig davon, ob sie auf In- oder Auslandsfahrten nur greifen, wenn ein zufriedenstellendes und verbindli-
ches Überwachungs- und Überprüfungsverfahren zureingesetzt werden.
Verfügung steht.

2.5. Der Ausschuß befürwortet die Bezugnahme auf2. Allgemeine Bemerkungen
die verbindlicheEinführungderErfassungderFahrgäste,
weil diese sehr wichtig ist für die Such- und Rettungs-

2.1. DerAusschußbefürwortet denKommissionsvor- dienste. In diesem Zusammenhang sei an die Stellung-
schlag als positive Maßnahme, die die Sicherheit der nahme(1) desWirtschafts- undSozialausschusses zu dem
Fahrgäste und der Besatzungsmitglieder an Bord von Kommissionsvorschlag zur Einführung einer Registrie-
Fährschiffen und Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen ver- rungspflicht der an Bord von Fahrgastschiffen befindli-
bessern soll. chen Personen erinnert.

2.2. In Anbetracht der von Mitgliedstaat zu Mitglied-
3. Besondere Bemerkungenstaat unterschiedlichen Beschäftigungsbedingungen in-

folge der Vielfalt an Wasserfahrzeugtypen und des
3.1. Der Ausschuß stellt fest, daß in diese Richtlinieunterschiedlichen Verlaufs der Hauptschiffsverkehrs-
auch Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge einbe-routen erscheint das Konzept einer Ausdehnung der
zogen werden, da sie in unmittelbarer Konkurrenz zuÜberprüfungspflicht ein zufriedenstellender Ansatz zur
Ro-Ro-Fahrgastfährschiffen stehen. Die BestimmungenErreichung des gesteckten Ziels. Ohne die Notwendig-
derRichtlinie gelten auch für die in einigenMitgliedstaa-keit der Respektierung des internationalen Rechts und
ten eingesetzten Ro-Ro-Frachtfährschiffe und Hoch-der Konventionen, Kodizes und Entschließungen der
geschwindigkeitsfrachtschiffe, sobald sie FahrgästeIMO in Abrede stellen zu wollen, erscheint eine solche
befördern.eigene EU-Regelung gleichwohl wünschenswert. Es ist

festzustellen, daß die Kommission ins Auge gefaßt hat,
3.2. In bezug auf die zu erfüllenden Sicherheitsbedin-das Recht auf Erbringung öffentlicher Verkehrsdienst-
gungen vor der Inbetriebnahme eines solchen Schiffesleistungen auf EU-Verkehrsbetreiber zu beschränken.
bzw. Hochgeschwindigkeitswasserfahrzeugs und auchDies hätte zwar das Regulierungsverfahren im Wege der
hinsichtlich der regelmäßigen Überprüfung sollten keinedirekten Anwendung des EG-Rechts erleichtert, hätte
Ausnahmen zulässig sein.aber nach Einschätzung der Kommission ihrer eigenen

Offenmarktpolitik widersprochen. 3.3. DieKommission erkennt an, daß einigeMitglied-
staaten ihren Personalbestand an qualifizierten Besichti-

2.2.1. In bezug auf den Binnenmarkt und die Offen- gern werden aufstocken müssen, um ihren Verpflichtun-
marktpolitik wird die von der Kommission gewählte gen nachzukommen; in diesem Zusammenhang sollten
Alternativlösung gegenüber den international festgeleg- weitere Überlegungen bezüglich der Bereitstellung ange-
ten Regeln und Grundsätzen nur dann Profil zeigen, messener Ressourcen angestellt werden.
wenn es befriedigende Inspektions- und Durchset-
zungsmechanismen gibt. In diesem Zusammenhang ist

4. Besondere Bemerkungen zu den einzelnen Artikelndas Konzept des Gaststaates zwar durchaus ein geeigne-
und Anhängenter Ansatz, der jedoch noch um zusätzliche Anforderun-

gen, Verpflichtungen und Zuständigkeiten ergänzt wer-
4.1. Artikel 5den und sich auf sämtliche Schiffe und Hochgeschwin-

digkeitsfahrzeuge erstrecken muß, weil sonst Gaststaat
4.1.1. Natürlich „braucht das Rad nicht noch einmalund Hafenstaat deckungsgleich wären.
erfunden zu werden“, aber gleichwohl muß dafür Sorge
getragen werden, daß, wenn die Regulierungsbehörde2.2.2. Der Verbesserung der Sicherheit dienende
eines Mitgliedstaats die vorgeschriebenen Überprüfun-zusätzliche Anforderungen müssen transparent und
gen von Fahrgastschiffen und Fahrgasthochgeschwin-spürbar sein, damit sie auch das Vertrauen der breiten
digkeitsfahrzeugen, die unter seiner Flagge fahren, dele-Öffentlichkeit finden. Für die Herbeiführung und Auf-
giert, der Gaststaat die Möglichkeit der Nachprüfungrechterhaltung des öffentlichen Vertrauens ist ein konti-
hat. Dies sollte gelten, bis das Protokoll über dasnuierlicher und pro aktiver gemeinschaftsweiter Ansatz
harmonisierte System für die Überprüfung und Zertifi-erforderlich.
zierung dem Jahre 1998 vollständig umgesetzt ist. In den
Artikeln 5 und 6 sollte deutlich gemacht werden, daß

2.3. Das Konzept eines effizienten und umfassenden die Gaststaaten dafür Sorge zu tragen haben, daß die
Unfalluntersuchungsverfahrens unter Beteiligung der Anforderungen in die Praxis umgesetzt werden.
Mitgliedstaaten, deren Häfen Quelle oder Ziel der hier

4.1.2. Die vorgeschriebene Ausstattung mit einemin Rede stehenden Schiffe und Hochgeschwindigkeits-
Schiffsdatenschreiber (VDR) entsprechend den auffahrzeuge sind, zusätzlich zum Flaggen- bzw. Ha-
IMO-Ebene festgelegten technischen Spezifizierungenfenstaat, ist wünschenswert und auch äußerst wichtig,
ist zu begrüßen.um das Vertrauen der Bürger der betreffenden Staaten

bezüglich der Durchführung der Untersuchungen zu
gewährleisten.

(1) Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über die Registrie-
rung der an Bord von Fahrgastschiffen befindlichen Perso-

2.4. Die verbindliche Einführung des ISM-Codes war nen (ABl. C 31 vom 31.1.1997, S. 5). WSA-Stellungnahme:
ABl. C 206 vom 7.7.1997, S. 111.eine erfreuliche Maßnahme. Dieser Code kann jedoch
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4.2. Artikel 6 werden, wird vom Ausschuß begrüßt. Allerdings müßte
die Kommission das Verhältnis zwischen dem oder den

4.2.1. Die Bezugnahme auf etwaige mangelnde Gaststaat(en) und dem Flaggenstaat und deren jeweilige
Kooperationsbereitschaft eines Flaggenstaates und der Mitwirkung bei der Unfalluntersuchung verdeutlichen.
damit zusammenhängenden Notwendigkeit, daß ein
Betreiber auf eine alternative Flagge zurückgreifen muß, 4.5.2. Der Ausschuß hielte es für sehr wichtig, daß
ist zu befürworten. Es kommt darauf an, daß der die Mitgliedstaaten durchgängige und umfassende Ver-
Flaggenstaat über die entsprechende verwaltungsmäßige fahren für die Untersuchung von Seeverkehrsunfällen
Infrastruktur verfügt, um ein auf EU-Größenordnung festlegen, die alle interessierten Seiten einbeziehen und
angelegtes Sicherheitssystem unterstützen zu können. den Bestimmungen von Kapitel I Regel 21 des SOLAS-

Übereinkommens genügen.
4.3. Artikel 7

4.6. Anhang 34.3.1. Der Kommissionsvorschlag enthält keinerlei
Bestimmungen über die Kosten für die Erstüberprüfung

4.6.1. In diesem Anhang oder aber in Anhang 5vor der Indienststellung eines Fahrgastfährschiffs oder
sollte auf Seekarten und andereNavigationsfachliteraturHochgeschwindigkeitsfahrzeugs bzw. für die Überprü-
Bezug genommen werden.fungen gemäß den Bestimmungen des Absatzes 3 dieses

Artikels. Auf diesenAspekt sollte imKommissionsdoku-
4.6.2. Die Bestimmung über die Überprüfung derment eingegangen werden.
Ermüdung und der Dienstzeitenregelung des Schiffsper-

4.3.2. Was sonstige spätere Überprüfungen angeht, sonals sind zu befürworten. In diesem Zusammenhang
die nicht von Absatz 3 erfaßt werden, ist angesichts ist festzustellen, daß die einschlägigen IMO- und IAO-
einer fehlenden spezifischen Bestimmung über die Bestimmungen die geeigneten Prüfsteine darstellen.
Überprüfungskosten wohl anzunehmen, daß die Bestim-
mungen der Richtlinie 95/21 anzuwenden sind.

4.7. Anhang 5
4.3.3. Der Ausschuß sieht zwar die Notwendigkeit,
daßeineder außerplanmäßigen Überprüfungenwährend 4.7.1. Die inAbsatz 8 enthalteneBestimmung, daßdie
der Fahrt des betreffenden Schiffes vorgenommen wird; Fahrgäste von Spezialladetyp- und Ro-Ro-Laderäumen
die zweite außerplanmäßige Überprüfung sollte nicht fernzuhalten sind, während das Schiff auf See ist, wird
zwingend vorgeschrieben sein. vom Ausschuß begrüßt. Diese Anforderung steht im

Einklang mit dem Zweck der SOLAS-Regel II-1 / 20-3
(bzw. Punkt II-1/B/17.2 von Anhang 1 der Richtlinie4.4. Artikel 8
98/18/EG) über den Zugang zu Ro-Ro-Decks. Dieser

4.4.1. Die Bestimmungen bezüglich einer gemeinsa- Problematik sollte aber besondere Beachtung geschenkt
men Bewertung durch ein Team aus qualifizierten werden, da Berichten zufolge diese Sicherheitsmaßnah-
Besichtigern der beteiligten Gaststaaten ist zu begrüßen, me auf bestimmten Routen nicht eingehalten wird.
weil auf diese Weise Uneinheitlichkeiten vermieden und
die Unannehmlichkeiten für die Schiffsverkehrsunter-

4.8. Anhang 6nehmen verringert werden können. Allerdings müßte
geklärtwerden,wie dieZuständigkeiten zukoordinieren

4.8.1. Bezüglich Absatz 3 dieses Anhangs wird vorge-sind, wenn mehr als ein Gaststaat betroffen ist. Des
schlagen, die Formulierung „der auf See am meistenweiteren müßte auch eine Klarstellung in bezug auf
gesprochenen Sprache“ durch den Wortlaut „der fürÜbergangsvereinbarungen für die derzeit betriebenen
die Verständigung an Bord verwendeten Sprache“ zuSchiffe und Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge vorgenom-
ersetzen.men werden.

4.8.2. Bezüglich Absatz 4 wird vorgeschlagen, nicht4.5. Artikel 9
nur auf das SOLAS-Übereinkommen von 1974 Bezug zu
nehmen, sondern auch auf die in Anhang VII der4.5.1. Die Einführung eines Mechanismus, durch den

gewährleistet wird, daß der oder die Gaststaaten in das Richtlinie über die Hafenstaatkontrolle aus dem Jahre
1995 verankerten Kriterien zu verweisen.Untersuchungsverfahren nach einem Unfall einbezogen

Brüssel, den 9. September 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Tom JENKINS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine Richtlinie
des Rates über ein transparentes System harmonisierter Bestimmungen über Fahrverbote für
schwere Lastkraftwagen im grenzüberschreitenden Güterverkehr auf ausdrücklich bezeichne-

ten Straßen“ (1)

(98/C 407/19)

Der Rat beschloß am 8. Juni 1998, den Wirtschafts- und Sozialausschuß gemäß Artikel 75
Absatz 1 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.

Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Verkehr und Kommunika-
tionsmittel nahm ihre Stellungnahme am 15. Juli 1998 an. Berichterstatter war Herr Wright.

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 357. Plenartagung am 9. und 10. September 1998
(Sitzung vom 9. September) mit 112 Stimmen bei 1 Gegenstimme und 3 Stimmenthaltungen
folgende Stellungnahme.

1. Wesentlicher Inhalt des Kommissionsvorschlags — Einrichtung eines Notifizierungssystems: Die Kom-
mission erstellt auf der Grundlage der ihr von den
Mitgliedstaaten übermittelten Informationen jähr-

1.1. Die derzeitige Unübersichtlichkeit der in der lich einen Bericht über Fahrverbote für das nächste
EuropäischenUniongeltendenFahrverbote(2) hathäufig Jahr.
zur Folge, daß Fahrstrecken innerhalb einer begrenzten
Anzahl von Tagen zurückgelegt werden müssen, wo- 1.4. FürLkw,die dieEU-Lärmemissionsnormennichtdurch Unfallrisiko, Staubildung und Umweltbelastung einhalten, können auch Nachtfahrverbote (zwischenzunehmen — d.h. genau das eintritt, was durch Fahrver- 22.00Uhr und 5.00Uhr) verhängtwerden. Für besonderebote für schwere Lastkraftwagen eigentlich gerade ver- Umstände, in denen Fahrverbote gerechtfertigt sind, isthindert werden soll. eine Reihe von Ausnahmeregelungen vorgesehen.

1.5. Es steht den Mitgliedstaaten frei, die Fahrverbote1.2. Der Richtlinienvorschlag der Kommission
auf Abschnitten des transeuropäischen Verkehrsnetzesbezweckt eine Angleichung der Verkehrsvorschriften in
auszudehnen, wenn sie dafür objektive umweltpoliti-der Europäischen Union, damit die Kraftverkehrsunter-
sche, sicherheitsrelevante oder soziale Gründe anführennehmen ihr verkehrslogistisches Instrumentarium für
können. Es wurde ein Ausschußverfahren zur Prüfungdie Planung ihrer internationalen Transportaktivitäten
entsprechenderAnträgegeschaffen,unddieKommissionoptimal nutzen können. Die nach der vorgeschlagenen
verpflichtet sich, alle diesbezüglichen Anträge innerhalbRichtlinie geltenden Fahrverbote beziehen sich lediglich
von zwei Monaten zu behandeln.auf ein beschränktes Netz internationaler Hauptver-

kehrsstrecken — dasTEN-Straßennetz. Für alle anderen
Straßen und nicht grenzüberschreitende Transport-

2. Allgemeine Bemerkungenvorgänge können die Mitgliedstaaten auch weiterhin
nach eigenem Ermessen Fahrverbote erlassen.

2.1. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß begrüßt
den Richtlinienvorschlag mit einigen Vorbehalten. Der

1.3. Für Mitgliedstaaten, die Verkehrsbeschränkun- Vorschlag schafft eine Basis, auf der ein gerechtes,
gen verfügen möchten, schlägt die Kommission in ihrer praktikables System harmonisierter Vorschriften über
Vorlage folgende Regelung vor: Fahrbeschränkungen für schwere Lastkraftwagen im

internationalen Verkehr auf bestimmten Straßen ausge-
— Harmonisierung des Zeitraums, während dessen auf arbeitet und angewandt werden kann.

dem transeuropäischenStraßennetzBeschränkungen
des grenzüberschreitenden Verkehrs verfügt werden 2.1.1. Des weiteren stimmt der Ausschuß dem grund-
können (sonntags von 7.00 Uhr bis 22.00 Uhr) (im legenden Argument der Kommission zu, wonach die
Sommer bis 24.00 Uhr); gegenwärtige Situation hinsichtlich der Fahrbeschrän-

kungen für schwere Lastkraftwagen innerhalb der Ge-
— Harmonisierung der für bestimmte Fahrzeugtypen meinschaft untragbar ist.

und Verkehrsbewegungen geltenden Ausnahmen
von Fahrverboten; 2.1.2. Der Ausschuß unterstützt grundsätzlich die in

der Richtlinie vorgeschlagenen harmonisierten Be-
schränkungen, bezweifelt jedoch die Wirksamkeit des

(1) ABl. C 198 vom 24.6.1998, S. 17. für ihre Anwendung vorgesehenen Systems. Zudem
(2) In 7 der 15 Mitgliedstaaten der Europäischen Union gelten möchte der Ausschuß darauf hinweisen, daß die beab-an Wochenenden und gesetzlichen Feiertagen Fahrverbote sichtigte Harmonisierung freiwilliger Beschränkungenfür Lkw; allerdings bestehen Unterschiede in bezug auf das

für den Schwerlastverkehr im transeuropäischen Ver-Datum von Feiertagen, den Beginn und das Ende der
kehrsnetz in der jetzt vorgeschlagenen Weise allerWochenendfahrverbote sowie Ausnahmen hiervon, und
Wahrscheinlichkeit nach nur von den sieben Mitglied-selbst die Definition eines Lkw im grenzüberschreitenden

Verkehr ist nicht einheitlich. staaten angewandt werden dürfte, in denen gegenwärtig
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in der einen oder anderen Form Fahrbeschränkungen Beispiel argumentiert, daß es keinen Nachweis dafür
gebe, daß Wochenendfahrbeschränkungen zu einer Ver-gelten. Nach Ansicht des Ausschusses paßt dies nicht zu

dem langfristigen Ziel, gleiche Wettbewerbschancen lagerung des Güterverkehrs am Wochenende von der
Straße auf die Schiene geführt haben. Nach Auffassungfür das Güterkraftverkehrsgewerbe in der gesamten

Gemeinschaft herzustellen. In Anbetracht der sich erge- der Kommission deutet auf den ersten Blick nichts
darauf hin, daß allgemeine Fahrbeschränkungen ambenden praktischen Schwierigkeiten und des Mangels

an überzeugenden Daten über die Wirkung von Fahr- Wochenende die Zahl der Verkehrsunfälle an Wochen-
enden senken. Es wird generell behauptet, daß esbeschränkungen schlägt der Ausschuß vor, die vorge-

schlageneRichtlinie als einen ersten Schritt auf dem Weg unwahrscheinlich ist, daß Fahrbeschränkungen am Wo-
chenende zu einer Abnahme der verkehrsbedingtenzu einer wirklich harmonisierten, gemeinschaftsweiten

Position in der Frage zu sehen, ob Fahrbeschränkungen Luftverunreinigungen führen. Darüber hinaus weist die
Kommission darauf hin, daß der grenzüberschreitendefür den Schwerlastverkehr wünschenswert sind oder

nicht. Verkehr mit schweren Lastkraftwagen nur einen relativ
geringen Anteil des gesamten Straßenverkehrs in der

2.1.3. Angesichts der wirtschaftlichen, sozialen und Gemeinschaft ausmacht, in Deutschland beispielsweise
umweltpolitischen Bedeutung dieser Themen und des nur 2,7 % des gesamten Straßenverkehrs.
beträchtlichen Gewichts der öffentlichen Meinung zu
dieser Problematik fordert der Ausschuß die Kommis-

2.2.4. Im Gegensatz dazu wird im Hinblick aufsion auf sicherzustellen, daß der Jahresbericht über
Verkehrsstaus argumentiert, daß bei einer AbschaffungFahrbeschränkungen so viele aktuelle Forschungsdaten,
sämtlicher Beschränkungen die gleiche Anzahl schwererwie praktisch sinnvoll, über die quantitativen und
Lastkraftwagen über 6 oder 7 Tage anstatt über 5 Tagequalitativen Auswirkungen dieser Beschränkungen
verteilt würde (wobei allerdings zu bemerken ist, daßenthält.
der unbeschränkteZugang zumStraßennetz zumEinsatz
von mehr schweren Lastkraftwagen führen könnte),2.2.1. Wie in der Begründung der Kommission darge-

legt wird, ist die gegenwärtige Situation bezüglich der während Kostenersparnisse in Höhe von ca. 3 Milliar-
den ECU möglich würden. Des weiteren behauptetFahrbeschränkungen für schwere Lastkraftwagen in der

EU unübersichtlich und uneinheitlich. In sieben der die Kommission, daß die derzeitigen unkoordinierten
Beschränkungen in gewisser Weise die Anwendung derfünfzehn Mitgliedstaaten gelten einige Beschränkungen

hauptsächlich an Wochenenden. Die Entscheidung über Richtlinie 3820/85 des Rates über die Harmonisierung
bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr ver-die Auferlegung einer Beschränkung liegt in jedem Fall

in den Händen des Mitgliedstaats. Betrachtet man die hindern. Aufgrund von Fahrbeschränkungen müssen
die Fahrer natürlich Ruhepausen einlegen, die sichin den sieben Mitgliedstaaten angewandten Regelungen,

so ist festzustellen, daß unterschiedliche Anfangs- und möglicherweise nicht mit den in Artikel 8 und 9 dieser
Verordnung vorgeschriebenen Pausen decken oder nichtEndzeiten und sogar unterschiedliche Definitionen der

betroffenen Fahrzeuge gelten. Noch komplizierter ge- die gleicheLänge haben.Die EinhaltungderRuhepausen
verursacht bereits jetzt erhebliche Probleme in bezug aufstaltet sich die Situation dadurch, daß in der Gemein-

schaft völlig unterschiedliche Feiertage gelten, durch die das Parken von schweren Lastkraftwagen (vorwiegend
an denAutobahnen und im Umkreis bestimmter Häfen).die Planung kontinuierlicher Fahrten von schweren

Lastkraftwagen durch bestimmte Mitgliedstaaten er- Ganz offensichtlich wäre eine öffentlich/private Initia-
tive zur Frage geeigneter Parkeinrichtungen angezeigt.schwert wird. Darüber hinaus begründen die Mitglied-

staaten die Notwendigkeit solcher Beschränkungen mit Der Ausschuß fordert die Kommission auf, dies zu
prüfen und Vorschläge zu unterbreiten, damit die inunterschiedlichen Argumenten.
diesem Richtlinienvorschlag vorgesehenen Fahr-

2.2.2. Diese Beschränkungen bewirken in der Tat beschränkungen tatsächlich umgesetzt werden können.
höhereKostendes Straßengüterverkehrs indenMitglied-
staaten, in denen sie gelten, und erschweren im allgemei-

2.2.5. Trotz dieser triftigen Argumente, die für einenen die Planung des internationalen Güterverkehrs.
Aufhebung der bestehenden Fahrbeschränkungen fürEs ist erwiesen, daß unkoordinierte Beschränkungen
schwere Lastkraftwagen sprechen, räumt die Kommis-insbesondere für Spediteure im Fernverkehr eine beson-
sion, die der öffentlichen Meinung erhebliche Bedeutungdere Belastung darstellen. Es überrascht daher keines-
beimißt, ein, daß es auch stichhaltige Argumente für diewegs, daß mehrere Mitgliedstaaten die Kommission
Beibehaltung von Fahrbeschränkungen gibt. Sie erkenntersucht haben, Vorschläge zur Verringerung der negati-
an, daß sich die Verkehrsbedingungen vonLand zu Landven Auswirkungen von Fahrbeschränkungen vorzule-
unterscheiden, daß die Zuständigkeit der Mitgliedstaa-gen. Der Ausschuß pflichtet dem bei, daß eine Richtlinie
ten für Fragen des Verkehrsmanagement respektiertzurKlarstellung undHarmonisierung der Fahrbeschrän-
werden sollte und daß Beschränkungen, die sich nichtkungen für schwere Lastkraftwagen erforderlich ist. In
auf den grenzüberschreitenden Verkehr auswirken, un-erster Linie ist sicherzustellen, daß einheitliche Voraus-
berührt bleiben sollten. Der Kommissionsvorschlagsetzungen für den Verkehr schwerer Lastkraftwagen im
beschränkt sich daher auf den grenzüberschreitendenEinklang mit der Entwicklung der TEN geschaffen
Verkehr schwerer Lastkraftwagen auf dem TEN-werden und dabei zwischen wirtschaftlichen, sozialen
Straßennetz. Das Ziel der Kommission ist es, „einund umweltpolitschen Erfordernissen abgewogen wird.
transparentes System harmonisierter Vorschriften“ auf
EG-Ebene zu schaffen, um eine „wirksame logistische2.2.3. Diesbezüglich ist zu vermerken, daß die Kom-

mission in ihrer Begründung triftige Gründe für die Planungder Beförderungsleistungen“ im internationalen
Verkehr sicherzustellen und letztendlich den Binnen-Abschaffung der Fahrbeschränkungen für schwere

Lastkraftwagen am Wochenende nennt. So wird zum markt funktionsfähiger zu machen.
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2.2.6. Der Ausschuß möchte hier zwei Bemerkungen wichtig, die Rechte der einzelnen Mitgliedstaaten im
Hinblick auf das Verkehrsmanagement zu wahren. Zuanbringen. Er begrüßt zwar die Bemühungen der Kom-

mission, gesicherte Daten über die Auswirkungen der diesem Zweck schlägt er vor, in die Richtlinie eine Frist
von fünf Jahren aufzunehmen, innerhalb derer diebestehenden Fahrbeschränkungen auf zentrale Wirt-

schafts-, Sozial- und Umweltbelange zu sammeln, Mitgliedstaaten ihre eigenen Regelungen mit den vorge-
schlagenen Fahrbeschränkungen für schwere Lastkraft-möchte aber an erster Stelle die Kommission auffordern,

detailliertere Angaben zu den Forschungsergebnissen wagen auf dem TEN-Straßennetz in Einklang bringen
können. Dies ist im übrigen bei Richtlinien, die beträcht-auf diesen Gebieten zur Verfügung zu stellen und dort,

wo statistische Daten fehlen — wie es bei einigen liche Änderungen auf seiten einiger Mitgliedstaaten
erfordern, allgemein üblich.Informationen der Fall zu sein scheint —, Maßnahmen

zu ergreifen, um diesen Mangel zu beheben, so daß
für die Prüfung künftiger Maßnahmen ausreichend

3. Besondere BemerkungenInformationen zur Verfügung stehen. An zweiter Stelle
ist auf den offensichtlichen, grundlegendenWiderspruch

3.1. Gemäß den obigen Ausführungen schlägt derzwischendemerklärtenZiel der Schaffung eines transpa-
Ausschuß folgende Änderungen vor:renten Systems harmonisierter Vorschriften und der den

Mitgliedstaaten eingeräumten Möglichkeit einer freien
Entscheidung über die Auferlegung von Fahrbeschrän- 3.1.1. A r t i k e l 6
kungen für schwere Lastkraftwagen in ihrem Hoheitsge-
biet hinzuweisen. Am Schluß dieses Artikels anfügen:

2.2.7. Die Vorschläge in der Richtlinie stellen ein „Der Jahresbericht enthält eine statistische Analyse
System harmonisierter Vorschriften bereit. Da jedoch der wirtschaftlichen, sozialen und Umweltauswir-
keineMittel vorgesehen sind,umdie einheitlicheAnwen- kungen der in dieser Richtlinie enthaltenen Fahr-
dung der Vorschriften in der gesamten Gemeinschaft beschränkungen für schwere Lastkraftwagen. Dazu
sicherzustellen, ist es unwahrscheinlich, daß die unter- gehören insbesondere Vergleiche der wichtigsten
schiedliche Anwendung von Wochenendfahrbeschrän- Ergebnisse zwischen den Mitgliedstaaten, die Fahr-
kungen für schwere Lastkraftwagen grundlegend geän- beschränkungen beibehalten, und denen, die solche
dertwird.Wie dieKommission einräumt,wendet derzeit Beschränkungennicht anwendenwollen.DerBericht
über die Hälfte der Mitgliedstaaten keine Wochenend- wird außerdem einschlägige Forschungsarbeiten in
fahrbeschränkungen für schwere Lastkraftwagen an. Es diesen Bereichen nennen und einen Überblick dar-
besteht kaum Grund zu der Annahme, daß die Richtlinie über geben.“
in der derzeit vorgeschlagenen Fassung die Haltung und
Politik dieser Staaten ändern wird. Die Situation in der 3.1.2. Der Ausschuß befürwortet die weiteren Artikel

undBestimmungenunddenAnhang zumRichtlinienent-Gemeinschaft dürfte also weiterhin unübersichtlich und
unkoordiniert bleiben, und zu Verbesserungen wird wurf. Seiner Ansicht nach sollte jedoch detaillierter

beschrieben werden, wie der in Artikel 8 genanntees nur in den Staaten kommen, in denen es derzeit
Wochenendfahrbeschränkungen gibt, und auch nur repräsentative Ausschuß zu bilden ist. Der Ausschuß

erwartet zumindest, daß die einschlägigen wirtschaftli-dann, wenn sie beschließen, die neuen Regelungen
anzuwenden. Der Ausschuß befürchtet, daß die unglei- chen und sozialen Organisationen in diesem Gremium

umfassend vertreten sind.che Anwendung von Lkw-Fahrverboten fortbestehen
wird, und fordert die Kommission daher auf, im Beneh-
men mit allen Mitgliedstaaten für eine bessere Abstim- 3.1.3. A r t i k e l 1 0
mung von Fahrbeschränkungen entsprechend der Ziel-
setzung dieser Richtlinie zu sorgen. Nach Absatz 2 folgenden neuen Absatz 3 anfügen:

„Die Mitgliedstaaten, die die Vorschriften dieser2.3. Nach Auffassung des Ausschusses sollte die
Kommission nochmals prüfen, wie die Koordinierung Richtlinie gemäß Absatz 1 nicht erlassen, sollten

mindestens einmal jährlich im Benehmen mit derder vorgeschlagenen Fahrbeschränkungen für schwere
Lastkraftwagen in allen Mitgliedstaaten gewährleistet Kommission ihre Haltung zu Fahrverboten für

schwere Lastkraftwagen überprüfen, umdafür Sorgewerden kann. Der Ausschuß ist sich der diesbezüglichen
Schwierigkeiten und der Notwendigkeit der Einführung zu tragen, daß auf dem Weg zu einer stärkeren

gemeinschaftsweiten Harmonisierung und Koordi-einer gleichermaßen wirksamen und gerechten harmoni-
sierten Rahmenregelung bewußt. Er hält es ebenfalls für nierung in dieser Frage Fortschritte erreichtwerden.“

Brüssel, den 9. September 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Tom JENKINS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine Richtlinie
des Rates über stichprobenartige Kontrollen der Verkehrssicherheit von Nutzfahrzeugen, die

in der Europäischen Union am Straßenverkehr teilnehmen“

(98/C 407/20)

Der Rat beschloß am 8. Juni 1998, den Wirtschafts- und Sozialausschuß gemäß Artikel 75
Absatz 1 Buchstabe c) und d) des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft um
Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.

Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Verkehr und Kommunika-
tionsmittel nahm ihre Stellungnahme am 15. Juli 1998 an. Berichterstatter war Herr Kubenz.

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 357. Plenartagung am 9. und 10. September 1998
(Sitzung vom 9. September) mit 111 Stimmen bei 1 Stimmenthaltung folgende Stellungnahme.

1. Einleitung 2.4. Die vorgeschlagene Richtlinie sieht ein dreistufi-
ges Verfahren für straßenseitige Kontrollen vor:

1.1. Mit der Verabschiedung der Richtlinie
96/96/EG(1) wurde bereits sichergestellt, daß schwere 1) eine Sichtprüfung des vorbeifahrenden Fahrzeugs
Nutzfahrzeuge einer jährlichen technischen Überwa- durch einen ausgebildeten Prüfer zur Feststellung des
chung in Prüfstellen unterzogen werden müssen. allgemeinen Wartungszustands;

1.2. Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 4060/89(2),
2) eine oberflächliche Prüfung des stehenden Fahrzeugsgeändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 3356/91(3),

einschließlich einer Kontrolle der Wartungsdoku-haben dieMitgliedstaaten bereits bestimmte Kontrollen,
mente (d.h. Nachweis über die obligatorische techni-die mit der Umsetzung gemeinschaftlicher Richtlinien
sche Überwachung);und internationaler Übereinkommen über technische

und sonstige Anforderungen an Fahrzeuge des Straßen-
verkehrs zu tun haben, ohne Diskriminierung innerhalb 3) eine straßenseitigeKontrolle des Fahrzeugs auf offen-
ihres Hoheitsgebietes und nicht mehr an ihren Lan- sichtliche Wartungsmängel wie übermäßige Rauch-
desgrenzen vorzunehmen. gastrübung, abgefahrene oder beschädigte Reifen,

nicht funktionierende Beleuchtungs- oder Lichtsig-
naleinrichtungen, Funktionsstörung des Geschwin-

2. Der Richtlinienvorschlag der Kommission digkeitsbegrenzersundggf.unzureichendeBremswir-
kung.

2.1. Die Kommission geht davon aus, daß eine jährli-
che technische Überwachung nicht ausreicht, um sicher-

2.5. Ergibt die technische Überwachung, daß daszustellen, daß die in Betrieb befindlichen Nutzfahrzeuge
Fahrzeug nicht den vorgeschriebenen Anforderungenwährend des ganzen Jahres angemessen gewartet wer-
entspricht, und ist darüber hinaus zu befürchten, daßden.
dasFahrzeugdeswegenein ernstesRisiko für die Insassen
oder andere Straßenbenutzer darstellt, so muß das2.2. Der Vorschlag legt fest, daß die Mitgliedstaaten
Fahrzeug sofort aus dem Verkehr gezogen werden.zusätzlich zu der jährlichen technischen Überwachung

Kontrollen durchführen, in deren Rahmen ein repräsen-
tativer Anteil der auf ihren Straßen verkehrenden schwe-
ren Nutzfahrzeuge in jedem Jahr einer weiteren Prüfung 3. Allgemeine Bemerkungenunterzogen wird.

2.3. Diese Kontrollen können sowohl auf der Straße 3.1. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß hat bereits
oder in Häfen als auch auf Parkbzw. Abstellplätzen oder mehrfach in früheren Stellungnahmen betont, welche
— vor allem bei Fahrzeugen des öffentlichen Dienstes — BedeutungdieVerkehrssicherheit undderUmweltschutz
auf demBetriebsgelände des jeweiligenBetreibers durch- hat.
geführt werden.

3.2. Der Ausschuß ist der Auffassung, daß dieser
(1) ABl. L 46 vom 17.2.1997, S. 1 ( Stellungnahme des Richtlinienvorschlag nur in einer praxisgerechteren Fas-

Wirtschafts- und Sozialausschusses: ABl. C 034 vom sung diesem Ziel dienen kann. Er weist außerdem darauf
12.2.1996, S. 24). hin, daß die Mitgliedstaaten schon heute durch andere(2) ABl. L 390 vom 30.12.1989, S. 18 (Stellungnahme des Maßnahmen zur Verbesserung des Wartungs- und Stra-Wirtschafts- und Sozialausschusses: ABl. C 194 vom

ßentauglichkeitszustandes beitragen können, z. B. durch31.7.1989, S. 24).
zusätzlicheperiodischePrüfungen für schwereNutzfahr-(3) ABl. L 318 vom 20.11.1991, S. 1 (Stellungnahme des
zeuge in Abhängigkeit vom Fahrzeugalter und somitWirtschafts- und Sozialausschusses: ABl. C 269 vom

14.10.1991, S. 34). auch vom zu erwartenden Verschleißverhalten.
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4. Besondere Bemerkungen 4.2. Zu Artikel 5

4.2.1. Die im Anhang I beschriebene Kontrolliste ist
zu umfangreich, insbesondere könnten die Angaben zum4.1. Zu Artikel 3
Fahrzeugführer, Versender und Empfänger entfallen. Sie
sollte jedoch folgende Punkte der audiovisuellenPrüfung4.1.1. Der Ausschuß ist der Auffassung, daß die in
beinhalten:der dritten Stufe geforderte Prüfung gemäß Anhang II

nur mit sehr hohem technischen und zeitlichen Aufwand „13. Beanstandete Mängel
am Straßenrand durchführbar sind.

— Fehlender Nachweis der 96/96/EG

— Fehlender Nachweis Prüfung der Rauchgastrü-Der Ausschuß schlägt folgendes abgestuftes Konzept
bung/Abgasemissionvor, um die Kontrollen möglichst effektiv und einfach

durchführbar zu gestalten: — Auffälligkeiten:
• Abgas- und Geräuschanlage„Artikel 3
• Kraftstoffanlage

Die straßenseitigen Kontrollen basieren auf einem • Bremsanlage
abgestuften Konzept in drei Schritten:

• Reifen
1) Zunächst führt ein ausgebildeter Prüfer eine • Lichttechnik/Spiegel

Sichtprüfung zum Erscheinungsbild des fahren- • Ladungssicherungden Nutzfahrzeuges nach einem stochastischen
• Ausrüstung“Auswahlverfahren durch.

Die Ergebnisklassifizierung ist zu detailliert. Sie sollte2) Wenn aufgrund dieser Sichtprüfung vermutet
sich auf folgende Punkte beschränken:wird, daß das Nutzfahrzeug nur unzureichend

gewartet ist, wird das stehende Fahrzeug einer 16. Ergebnis der Kontrolle
audiovisuellen Kurzprüfung der Abgas- und Ge-

— bestandenräuschanlage, der Kraftstoffanlage, der Bremsan-
lage, der Reifen, der Lichttechnik und Spiegel, — nicht bestanden
der Ladungssicherung und der notwendigen Aus-

— mit sofortiger Wirkung aus dem Verkehr gezo-rüstungen sowie einer Kontrolle der Kontrolldo-
gen.kumente unterzogen; dies umfaßt insbesondere

einen Beleg für die obligatorische technische 4.2.2. Nutzfahrzeuge, für die der Nachweis erbrachtÜberwachung des Nutzfahrzeuges gemäß Arti- werden kann, daß sie freiwillig oder aufgrund nationalerkel 2 der Richtlinie 96/96/EG oder — gemäß Regelungen in kürzeren Zeitabständen gewartet undArtikel 3 Absatz 1 der genannten Richtlinie — periodisch geprüftwerden, sollten von einer zusätzlicheneinen Nachweis dafür, daß das Nutzfahrzeug vor Kontrolle am Straßenrand befreit werden.kurzem einer anderen straßenseitigen Kontrolle
unterzogen wurden ist. Wenn die vorgelegten 4.2.3. Artikel 5 Absatz 2 kann entfallen, da dies nun
Unterlagen keine hinreichenden Belege für einen in Artikel 3 Absatz 3 geregelt ist.
guten Wartungszustand des Nutzfahrzeuges lie-
fern oder der Prüfer weiterhin vermutet, daß das

4.3. Zu Anhang IINutzfahrzeug nicht verkehrstüchtig ist, erfolgt
der dritte Schritt der Kontrolle. Anhang II sollte entfallen.

3) Wenn die bei der audiovisuellen Kurzprüfung
5. Zusammenfassung und Schlußfolgerungenfestgestellten Mängel nicht unverzüglich ab-

gestellt werden können, ist das Fahrzeug nach
erfolgter Reparatur bis zum Ablauf von [...] 5.1. Der vorgelegte Richtlinienentwurf ist ein Ansatz,

die Verkehrssicherheit und die UmweltverträglichkeitTagen einer fahrzeugüberwachenden Stelle nach
96/96/EGvorzustellenunddurchdiesedieAbstel- schwerer Nutzfahrzeuge zu erhöhen, wenn die Anwen-

dung ohne Diskriminierung sichergestellt ist.lung der Mängel dokumentieren zu lassen.

Brüssel, den 9. September 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Tom JENKINS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Entwurf einer Richtlinie der
Kommission zur Änderung der Richtlinie 90/388/EWG im Hinblick darauf, daß ein und
demselben Betreiber gehörende Telekommunikations- und Kabelfernsehnetze in rechtlich

getrennten Einheiten bereitgestellt werden“

(98/C 407/21)

Die Kommission beschloß am 4. März 1998, den Wirtschafts- und Sozialausschuß gemäß
Artikel 198 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Entwurf zu ersuchen.

Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Verkehr und Kommunika-
tionsmittel setzte eine Studiengruppe ein und betraute Herrn von Schwerin mit dem Amt des
Berichterstatters.

Der Ausschuß bestellte auf seiner 357. Plenartagung am 9. und 10. September 1998 (Sitzung
vom 9. September) Herrn von Schwerin zum Hauptberichterstatter und verabschiedete mit
85 gegen 3 Stimmen bei 7 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Einleitung Gesamtbeurteilung(4) kommt die Kommission diesen
Verpflichtungen nach.

1.1. Mit der Richtlinie 90/388/EWG der Europäi-
schen Kommission (nachfolgend „Kommission“) vom
28. Juni 1990 über den Wettbewerb auf dem Markt 2. Der Vorschlag der Kommission
der Telekommunikationsdienste (1) wurden bestimmte
Telekommunikationsdienste für den Wettbewerb geöff- 2.1. Mit dem Kommissionsvorschlag sollen die Mit-net und die Mitgliedstaaten verpflichtet, die erforderli- gliedstaaten sicherstellen, daß Fernmeldeorganisatio-chen Maßnahmen für die schrittweise Öffnung der nen, die besondere oder ausschließliche Rechte fürTelekommunikationsdienste zu treffen. die Bereitstellung von Kabelfernsehnetzen haben, diese

Kabelfernsehnetze in einer getrennten rechtlichen Ein-
1.2. Am 18. Oktober 1995 verabschiedete die Kom- heit betreiben.
mission die Kabelrichtlinie 95/51/EG(2), in der die
Mitgliedsstaatenaufgefordertwurden,Kabelfernsehnet-

2.2. Die Kommission verfolgt mit der Richtlinieze für die bereits liberalisierten Telekommunikations-
das Ziel, den Wettbewerb in den Mitgliedsstaatendienste bereitzustellen.
insbesondere im Netzbereich zu erhöhen. Dies gilt
sowohl für den Telefondienstbereich als auch für denDarüber hinaus wurden die Mitgliedstaaten aufgefor-
Bereich der Rundfunkübertragung indem die Netzedert, in den Fällen, in denen eine Fernmeldeorganisation
unterschiedlichen Eigentümern gehören.gleichzeitig auch Betreiber eines Kabelfernsehnetzes ist,

dafür zu sorgen, daß eine getrennte Rechnungsführung
für die Tätigkeit als Anbieter von öffentlichen Fernmel- 2.3. Die Kommission vertritt auf der Grundlage der
denetzen, von Kabelfernsehnetzen und von Telekommu- von ihr in Auftrag gegebenen Studien(5) die Auffassung,
nikationsdiensten erfolgt. daß der gemeinsame Besitz von Telekommunikations-

und Breitbandkabelnetzen einen negativen Einfluß auf
1.3. DieKommission wurde durch dieKabelrichtlinie Innovation, Wettbewerb und Ausbau der Infrastruktur
und Wettbewerbsrichtlinie 96/19/EG(3) aufgefordert, hat und damit durch die Doppeleigentümerschaft von
vor Beginn der vollen Liberalisierung des Marktes im Telekommunikations- und Kabelfernsehnetzen die tech-
Jahre 1998 folgende zwei Aspekte zu prüfen: nische Entwicklung der Netzinfrastruktur gehemmt

wird. Sie begründet dies damit, daß— die wettbewerblichen Auswirkungen der Bereitstel-
lung von Telekommunikations- und Kabelfernseh- — die marktbeherrschenden Unternehmen in vielennetzen durch denselben Betreiber und EU-Mitgliedstaaten eine ungleich bessere Aus-

gangsposition als Marktneulinge haben,— die Beschränkungen bei der Nutzung von Telekom-
munikationsnetzen von Kabelfernsehkapazität.

(4) ABl. C 71 (98/C71/04) vom 7.3.1998, S. 4.1.4. Mit der Mitteilung der Kommission vom 7. März
(5) Arthur D. Little International, „Cable Review — Study on1998 über die Bereitstellung von Telekommunikations- the competition implications in telecommunications andund Kabelfernsehnetze durch ein und denselben Betrei- multimedia markets of (a) joint provision of cable and

ber sowie die Aufhebung der Beschränkungen bei der telecoms networks by a single dominant operator and (b)
Nutzung von Telekommunikationsnetzen für die Bereit- restriction on the use of the telecommunications networks
stellung von Kabelfernsehkapazität — wettbewerbliche for the provision of cable television services“, 1997 und

Coudert, „Study on the Scope of the Legal Instruments
under EC Competition Law available to the European
Commission to implement the Results of the ongoing(1) ABl. L 192 vom 24.7.1990, S. 10.

(2) ABl. L 256 vom 26.10.1995, S. 49. review of certain situations in the telecommunications and
cable television sectors“, 1997.(3) ABl. L 74 vom 22.3.1996, S. 13.
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— bei der Nutzung von Telekommunikationsnetzen Telefongiganten AT&T die Genehmigung für den Er-
werb des TV-Kabel-Betreibers TCI erteilt wurde. Derfür die Bereitstellung von Kabelfernsehkapazität

Beschränkungen vorhanden sind, Entwicklungsprozeß kehrt sich dort also um, die Gründe
dafür sollten auch in Europa berücksichtigt werden.

— die getrennte Rechnungsführung bei der Bereitstel-
lung von im Wettbewerb miteinander stehenden

4.2. Der Ausschuß weist darauf hin, daß in demNetzen durch ein und denselben Betreiber, wie
ordnungspolitischen Vorgehen der Kommission die sehrin der Richtlinie 95/51/EG vorgesehen, nicht als
differenzierte medienrechtliche Situation in den einzel-ausreichende Sicherheitsvorkehrung gegen alle For-
nen Mitgliedstaaten nicht berücksichtigt wird.men wettbewerbswidrigen Verhaltens gewirkt hat,

— ein Interessenkonflikt bei diesen betreffenden Unter-
4.3. Der Ausschuß ist mit der Kommission der Mei-nehmen besteht, da jede wesentliche Aufrüstung
nung, daß es wünschenswert wäre — unabhängig vonentweder ihres Telekommunikationsnetzes oder ih-
den Eigentumsverhältnissen — die Entstehung neuerres Kabelfernsehnetzes zu einem Verlust vonKunden
fortgeschrittener Kommunikationsdienste nicht zu ver-für das jeweils andere Netz führen könnte.
zögern, damit die technische Entwicklung nicht auf
Kosten der Benutzer eingeschränkt wird.

3. Allgemeine Bemerkungen 4.3.1. Die Europäische Kommission begründet in
den Erwägungsgründen des Richtlinienentwurfs die
Anwendung des Artikels 90 EGV in Verband mit3.1. Der Ausschuß nimmt zur Kenntnis, daß die
Artikel 86 Buchstabe b EGV damit, daß bei Doppelei-Kommission weiterhin entschlossen auf die Liberalisie-
gentümerschaftmitweiteremwettbewerbswidrigenVer-rung der Telekommunikationsbranche hinarbeitet und
halten zu rechnen sei.unterstützt das Ziel der Kommission, daß europäische

ordnungspolitische Maßnahmen mehr Wachstum und
die Schaffung von Arbeitsplätzen fördern sollen. 4.3.2. NachAnsichtdesAusschusses istdieAuslegung

des Anwendungsbereiches von Artikel 86 Buchstabe b
eine unzulässige Ausdehnung. Dies ergibt sich aus dem3.2. Der Ausschuß vertritt die Auffassung, daß ord-
rechtlichen Rahmen gem. Artikel 86 Buchstabe b(2).nungspolitische Maßnahmen der Kommission — also

auch in Hinblick auf die Kabelfernsehnetze
4.4. In der Richtlinie 95/51/EG (siehe Fußnote 2,

— zur sozialen Informationsgesellschaft und zur Ver- S. 115) sind die Mitgliedstaaten beim gemeinsamen
besserung der Lebensqualität beitragen, Betreiben von Telekommunikations- und Kabelfernseh-

netzen verpflichtet, die Unternehmen auf eine getrennte— den gemeinschaftsweitenwirtschaftlichen und sozia-
Rechnungslegung hinzuweisen. Die Umsetzung dieseslen Zusammenhalt verstärken,
Artikels erfolgt seit 1996. Erfahrungen damit sind
sicherlich trotz Berücksichtigung der in Auftrag gegebe-— die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationsbereit-
nen Studien, insbesondere branchenbezogen, noch nichtschaft der Unternehmen fördern und
umfassend genug aufgearbeitet worden.

— der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
dienen sollen.

4.5. Damit die Einhaltung von Artikel 90 EGV
gewährleistet ist, sieht die Kommission die rechtliche
Trennung vonTelekommunikations- undKabelfernseh-

4. Besondere Bemerkungen netzen vor, wobei das Eigentum allerdings in der Regel
in einer Hand verbleiben kann. Dieses Erfordernis wäre
nach den Erwägungsgründen bereits erfüllt, wenn eine4.1. Der Ausschuß kann auf der Grundlage des
Fernmeldeorganisation den Betrieb des KabelnetzesRichtlinienentwurfs unter Einbeziehung der Studien(1)
einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft überläßt.nicht erkennen, daß durch eine rechtliche Trennung
Die Entflechtung der rechtlichen Einheit sieht die Kom-von Telekommunikations- und Kabelfernsehnetzen die
mission nur als eine Möglichkeit. Sie kündigt weitereEntwicklung der technischen Infrastruktur entscheidend
Maßnahmen in den Erwägungsgründen gegenüber denforciert wird. Der Ausschuß weist darauf hin, auch in
Mitgliedstaaten im Rahmen von Einzelfallprüfungen an.Kenntnis der Tatsache, daß es dort wenig lokalen
Der Ausschuß hält diese Ankündigungen von weiterenWettbewerb gibt, daß in den Vereinigten Staaten dem
Maßnahmen der Kommission für bedenklich. Er weist

(1) Arthur D. Little International, „Cable Review — Study on
the competition implications in telecommunications and (2) „Artikel 86: Mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar

und verboten ist die mißbräuchliche Ausnutzung einermultimedia markets of (a) joint provision of cable and
telecoms networks by a single dominant operator and (b) beherrschenden Stellung auf dem Gemeinsamen Markt

oder auf einem wesentlichen Teil desselben durch ein oderrestriction on the use of the telecommunications networks
for the provision of cable television services“, 1997 und mehrere Unternehmen, soweit dies dazu führen kann,

den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen.Coudert, „Study on the Scope of the Legal Instruments
under EC Competition Law available to the European Dieser Mißbrauch kann insbesondere in folgendem beste-

hen: b) der Einschränkung der Erzeugung, des AbsatzesCommission to implement the Results of the ongoing
review of certain situations in the telecommunications and oder der technischen Entwicklung zum Schaden der Ver-

braucher;“.cable television sectors“, 1997.
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die Kommission darauf hin, daß dies nur zu Rechtsunsi- Rechnung getragen wird. Bedauerlicherweise wurde die
Kommission in ihren Ausführungen nicht konkreter.cherheit führt und dem Ziel der Kommission, Innova-

tion, Wettbewerb und den Ausbau der Infrastruktur in Dies hätte im Einzelfall eventuell in der Stellungnahme
des Ausschusses zu anderen Überlegungen geführt.der Telekommunikationsbranche zu fördern, wider-

spricht.
5.2. Der Ausschuß begrüßt die Zielsetzung der Kom-
mission, durch europäische ordnungspolitische Maß-4.6. Nach Ansicht des Ausschusses sind die in den
nahmen mehr Wachstum und die Schaffung von Ar-Erwägungsgründen angekündigten weiteren Eingriffs-
beitsplätzen zu fördern.Der ordnungspolitischeRahmenoptionen — so z. B. die eventuelle zwangsweise Ver-
entscheidet auch im Kabelbereich, wie schon in denäußerung des Kabelbereiches — unverhältnismäßig.
allgemeinen Bemerkungen ausgeführt, mit über die
Sicherheit und die Stärkung der InnovationsfähigkeitIn diesem Zusammenhang muß nach Meinung des
der europäischen Unternehmen, über die BeschäftigungAusschusses die Eigentumsordnung in den Mitgliedstaa-
sowie die künftigen Arbeits- und Lebensbedingungen inten gem. Artikel 222 EGV unberührt bleiben.
Europa.

4.7. Die Kommission hat am 3. Dezember 1997 das 5.3. Es wird vom Ausschuß die Auffassung vertreten,„Grünbuch zur Konvergenz der Branchen Telekommu- daß die vorliegende Richtlinie im Hinblick auf bestehen-nikation, Medien und Informationstechnologie und de rechtliche Grundlagen(1) diesen Zielen nicht ausrei-ihre ordnungspolitischen Auswirkungen“ (nachfolgend: chend gerecht wird. Der Richtlinienentwurf läßt eineGrünbuch) vorgestellt. Das Grünbuch beschreibt die Vielzahl von Fragen offen in bezug auf den GrundsatztechnischeKonvergenz durchdenEinsatz digitalerTech- der Verhältnismäßigkeit und führt zumindest teilweisenologien, die zur Konvergenz der Märkte führt. zu Rechtsunsicherheit.
Der Ausschuß vertritt die Ansicht, daß der Konvergenz-

(1) „Artikel 2 EGV: Aufgabe der Gemeinschaft ist es, durchgedanke auch im Kabelbereich aufzunehmen ist. Eine
die Errichtung eines Gemeinsamen Marktes und einerrechtliche Trennung von Telekommunikations- und
Wirtschafts- und Währungsunion sowie durch die Durch-Kabelfernsehnetzen schränkt die betroffenen Unterneh- führung der in den Artikeln 3 und 3a genannten gemeinsa-men in einem Teilbereich der konvergierenden Märkte men Politiken oder Maßnahmen eine harmonische und

ein — dies gilt auch in Hinblick auf die Internationalisie- ausgewogeneEntwicklung desWirtschaftslebens innerhalb
rung dieses Marktes, so daß es zu einem Wettbewerbs- der Gemeinschaft, ein beständiges, nichtinflationäres und
nachteil für die betroffenen europäischen Unternehmen umweltverträgliches Wachstum, ein hohes Beschäftigungs-
kommt. niveau, ein hohes Maß an sozialem Schutz, die Hebung

derLebenshaltungundderLebensqualität,denwirtschaftli-
chen und sozialen Zusammenhalt und die Solidarität
zwischen den Mitgliedstaaten zu fördern.“5. Schlußfolgerungen
„Artikel 117 EGV: Die Mitgliedstaaten (...) sind der
Auffassung, daß sich eine solche Entwicklung sowohl aus5.1. Die Kommission gab im Verlauf der Diskussion dem eine Abstimmung der Sozialordnungen begünstigen-

zu verstehen, daß Artikel 9 ihres Vorschlags bis zur den Wirken des Gemeinsamen Marktes als auch aus den
Vorlage des endgültigen Textes möglicherweise noch in diesem Vertrag vorgesehenen Verfahren sowie aus der
dahingehend abgeändert wird, daß den Artikeln 86b Angleichung ihrer Rechts- und Verwaltungsvorschriften

ergeben wird.“und 90 und dem Text der bestehenden Richtlinien

Brüssel, den 9. September 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Tom JENKINS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine Richtlinie
des Rates zur Harmonisierung der Prüfungsvorschriften für Sicherheitsberater für die

Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen“ (1)

(98/C 407/22)

Der Rat beschloß am 14. April 1998, den Wirtschafts- und Sozialausschuß gemäß Artikel 75
des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.

Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Verkehr und Kommunika-
tionsmittel nahm ihre Stellungnahme am 15. Juli 1998 an. Berichterstatter war Herr Giesecke.

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 357. Plenartagung am 9. und 10. September 1998
(Sitzung vom 9. September) mit 116 gegen 1 Stimme folgende Stellungnahme.

1. Einleitung 2.3. Im Richtlinienentwurf werden zunächst Ziel und
Geltungsbereich festgelegt sowie diewichtigsten Begriffe
definiert.

1.1. Um ein einheitliches undhohes Niveau an Sicher-
heit bei Gefahrguttransporten auf Straße, Schiene oder

2.4. Artikel 3 legt Einzelheiten der Prüfung fest: durchBinnenwasserstraße zu erreichen, hatte der Rat am
Bezugnahme auf die Basisrichtlinie werden Anforde-3. Juni 1996 die Richtlinie 96/35/EG über die Bestellung
rungsprofil, der Fragenkatalog und die schriftliche Formund die berufliche Befähigung von Sicherheitsberatern
festgelegt.für die Beförderung gefährlicher Güter auf Straße,

Schiene oder Binnenwasserstraße erlassen.
2.5. Artikel 4 bestimmt eng umrissene Ausnahmen
für die Prüfung von Gefahrgutbeauftragten, die in ihrem

1.2. Um den harmonisierten Vollzug dieser Richtlinie Unternehmen nur mit bestimmten gefährlichen Gütern
zu erreichen, schlägt die Kommission hiermit eine zu tun haben.
weitere Richtlinie vor, die die Harmonisierung der
Prüfungsvorschriften zum Inhalt hat.

2.6. Weitere Artikel enthalten die Mindestanforde-
rungen und Zulassungserfordernisse für Prüfungsstellen

1.3. Der nach bestandener Prüfung ausgestellte Befä- sowie das Verfahren, nach dem der für diese Richtlinie
higungsnachweis soll ein einheitliches und hohes Niveau zuständige Ausschuß vorzugehen hat.
der Ausbildung gewährleisten und muß von allen Mit-
gliedstaaten anerkannt werden.

2.7. Die Richtlinie 96/35/EG schreibt vor, daß die
betroffenen Unternehmen bis spätestens 31. Dezember
1999 einen oder mehrere Sicherheitsberater benennen1.4. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß hat sich
müssen.schon immer für den höchsten Sicherheitsstandard

eingesetzt.
2.8. Der Sicherheitsberater muß nach Artikel 5 Ab-
satz 1 der Richtlinie 96/35/EG Inhaber eines EG-
Schulungsnachweises sein.2. Inhalt des Kommissionsvorschlags

NachArtikel 5Absatz 2mußderBewerber zurErlangung
des Nachweises an einer Schulung teilnehmen und eine2.1. DieKommissionbetrachtet auch imvorliegenden
Prüfung absolvieren.Falle eine Richtlinie des Rates als geeignetes Verfahren

zur Schaffung eines rechtlichenRahmens für die Harmo-
nisierung der Prüfungsvorschriften. Rechtsgrundlage ist
der Artikel 75, Absatz 1, Buchstabe C EG-Vertrag. 3. Allgemeine Bemerkungen
Damit ist de Text auch für den EWR von Bedeutung.

3.1. Der Ausschuß begrüßt den Vorschlag der Kom-
mission. Er dient derUmsetzung derRichtlinie 96/35/EG2.2. Da der EG-Schulungsnachweis für Sicherheitsbe-
undkann somit zurweiterenVerbesserungder Sicherheitrater in allen Mitgliedstaaten sowie in den EWR-Staaten
von Gefahrguttransporten beitragen.Gültigkeit besitzt, muß in allen Staaten ein gleich hohes

Niveau der Prüfungsbedingungen gewährleistet sein.
Der Vorschlag der Kommission dient diesem Ziel.

3.2. Harmonisierte Vorschriften können auch dazu
beitragen, einen unerwünschten „Prüfungstourismus“
zwischen den Mitgliedstaaten durch unterschiedliche
Bedingungen für die Prüfung zu verhindern.(1) ABl. C 148 vom 14.5.1998, S. 21.
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4. Besondere Bemerkungen 4.3. Zu Artikel 3 Absatz 5 wird vorgeschlagen, ihn
durch folgenden Text zu ersetzen:

„Schwerpunkte der Fragen sind aus den imAnhang II4.1. FürSchulungundPrüfungnachArtikel 5Absatz 2
der Richtlinie 96/35/EG aufgeführten Sachgebietender Richtlinie 96/35/EG sowie die dafür erforderlichen
zu entnehmen.“Vorbereitungen (Erstellung des Fragenkatalogs, Benen-

nung der Prüfungsstelle) ist ein ausreichender Zeitraum 4.4. Artikel 4 Absatz 2 sollte entfallen. Die Kommis-erforderlich. sion kann nicht — zudem in einem zeitaufwendigen
Verfahren — alle zulässigen Ausnahmen überprüfen.

Dieser Zeitraum sollte mindestens 12 Monate umfassen.
Die erforderlichen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaa- 4.5. Artikel 8 ist überflüssig, da er lediglich auf ein
ten sollten deshalb noch vor dem 1. Januar 1999 erlassen bereits bestehendes Gremium verweist.
werden.DerAusschußempfiehlt derKommission, dieses

4.6. Zu Artikel 9 wird auf die Allgemeinen Anmer-Datum zu übernehmen.
kungen unter Ziffer 4.1 zur schnellstmöglichen Umset-
zung der Prüfungsvorschriften verwiesen.

4.2. Zu Artikel 3 wird vorgeschlagen, in einem neuen
Absatz 6 folgende Vorschriften zusätzlich einzufügen: 4.7. Die Kommission widerspricht in Artikel 9 Ab-

satz 1 den Terminvorschriften in Richtlinie 96/35/EG,
wonach Sicherheitsbeauftragte zum 1. Januar 2000a) Zeitumfang der Prüfung;
bestellt sein müssen. Da sie dementsprechend zuvor an
SchulungundPrüfung teilnehmenmüssen, ist derTerminb) Anzahl der Prüfungsfragen bei dem Nachweis für für die Anwendung dieser Rechtsvorschrift — 1. Januarnur einen oder zwei Verkehrsträger; 2000 — eindeutig zu spät.

4.8. Artikel 9 Absatz 3 enthält einen falschen, durchc) Während der Prüfung zugelassene Unterlagen (z. B.
internationale und nationale Rechtsvorschriften). Druckfehler verursachten Termin.

Brüssel, den 9. September 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Tom JENKINS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine Verord-
nung des Rates (EG) zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2236/95 über die Grundregeln

für die Gewährung von Gemeinschaftszuschüssen für transeuropäische Netze“ (1)

(98/C 407/23)

Der Rat beschloß am 19. Mai 1998, den Wirtschafts- und Sozialausschuß gemäß Artikel 129 d
des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.

Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Verkehr und Kommunika-
tionsmittel nahm ihre Stellungnahme am 15. Juli 1998 an. BerichterstatterwarHerrWhitworth.

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 357. Plenartagung am 9. und 10. September 1998
(Sitzung vom 9. September) mit 107 gegen 2 Stimmen bei 2 Stimmenthaltungen folgende
Stellungnahme.

1. Einführung und Hintergrund — Maximierung des Multiplikatoreffekts von Gemein-
schaftsmitteln durch Förderung privater Finanzie-
rung; insbesondere imWege öffentlich-privater Part-1.1. Indem imFebruar 1992 inMaastricht unterzeich-
nerschaften;neten Vertrag über die Europäische Union wurden

die Rahmenbedingungen für den Auf- und Ausbau — Erhöhung der 10 %-Grenze für Gemeinschafts-
transeuropäischer Netze (TEN) in den Bereichen der zuschüsse auf 20 % für Projekte von außerordentli-
Verkehrs-, Telekommunikations- und Energieinfra- chem Interesse;
struktur festgelegt und (in Artikel 129 c) eine gemein-
schaftliche Finanzierungsmöglichkeit für Projekte von — Überarbeitung der Beurteilungs-, Begleitungs- und
gemeinsamem Interesse im TEN-Bereich vorgesehen. Bewertungsverfahren.

1.2. Genaue Regeln für die Gewährung einer solchen 2.2. Einige weitere, relativ geringfügige Änderungen
finanziellen Beteiligung wurden in der Verordnung (EG) wurden vorgeschlagen, die wichtigste darunter ist eine
Nr. 2236/95 festgelegt, während die Leitlinien für den Forderung, Anzeigetafeln aufzustellen, wenn Gemein-
Ausbau der TEN und die Ermittlung von Projekten von schaftszuschüsse für Infrastrukturprojekte gewährt wer-
gemeinsamem Interesse Gegenstand des Beschlusses den.
(EG) Nr. 1692/96 waren.

2.3. Die Kommission weist darauf hin, daß die
1.3. Für Verordnungen und Entscheidungen dieser Neufassung von Artikel 129 c (jetzt Artikel 155) im
Art ist es zwangsläufig von Nutzen, wenn sie im Lichte Vertrag von Amsterdam, nach der Gemeinschafts-
der gesammelten Erfahrungen überarbeitet werden. Der zuschüsse für Projekte zulässig sind, die von Mitglied-
Ausschußhat seineStellungnahmezudemKommissions- staaten unterstützt (aber nicht unbedingt finanziert)
vorschlag für eine Änderung der Entscheidung (EG) werden,bei InkrafttretendesVertragesweitere Änderun-
Nr. 1692/96 bereits im April verabschiedet, und Arti- gen der Verordnung notwendig machen wird.
kel 19 der Verordnung (EG) Nr. 2236/95 sieht vor, daß
vor Ende 1999 die Notwendigkeit einer Überarbeitung

2.4. Der Finanzbogen zur vorgeschlagenen Verord-der Verordnung geprüft wird.
nung gibt Aufschluß über die für den Zeitraum 2000 bis
2006 vorgesehene Mittelbereitstellung für die transeuro-
päischen Netze im Verkehrs-, Energie- und Telekommu-2. Die Vorschläge der Kommission nikationsbereich. Darin wird ein Finanzmittelbedarf
von insgesamt 5,5 Milliarden ECU angegeben, wovon

2.1. Die Kommission hat jetzt ihre Vorschläge für ca. 4,992 Milliarden ECU in den Verkehrssektor fließen
eine Überarbeitung der Verordnung (EG) Nr. 2236/95 sollen, im Vergleich zu 1,8 Milliarden ECU im Zeitraum
vorgelegt. Die wesentlichen Änderungen können wie 1995 bis 1999.
folgt zusammengefaßt werden:

— Ausarbeitung einesmehrjährigenFinanzierungs-und
3. Bisherige Stellungnahmen des AusschussesHaushaltskonzepts;

— 100 %ige Finanzierung strategischer Studien, die auf 3.1. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß wurde in
Initiative der Kommission erstellt werden; jeder Entwicklungsphase der TEN zu Stellungnahmen

über verschiedene spezifische Aspekte aufgefordert. Im— Streichung der Fünfjahresgrenze für Zinszuschüsse;
Oktober 1991 nahm der Ausschuß das allgemeine
Konzept der TEN(2) an. Im April 1994 erarbeitete er— Unterstützung der Risikokapital-Finanzierung von

TEN-Vorhaben durch die Gemeinschaft; eine Stellungnahme zu dem Vorschlag der jetzigen

(1) ABl. C 175 vom 9.6.1998, S. 7. (2) ABl. C 14 vom 20.1.1992.



28.12.98 DE C 407/121Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

Verordnung für die Gewährung von Gemeinschafts- Verkehrsträger, sowohl einzeln als auch im kombinier-
tem Einsatz, sind die Möglichkeiten für solche Studienzuschüssen(1). Im November desselben Jahres folgte

eine Stellungnahme zudemVorschlag für einenBeschluß breit gefächert, dieAufschlußüberdasVerkehrsaufkom-
men und die Art des zwischen den Regionen derüber Leitlinien für den Ausbau der Netze(2). Weniger

lang liegt eine Stellungnahme zu der Mitteilung der Gemeinschaft fließenden Verkehrs geben. Die Ver-
fügbarkeit einschlägigerDaten ist vonbesondererBedeu-Kommission über öffentlich-private Partnerschaften bei

TEN-Projekten(3) zurück und, wie in Ziffer 1.3 oben tung für die Weiterentwicklung umweltfreundlicher
intermodaler Transportarten wie etwa dem Kurz-angeführt, ist die Überarbeitung der Leitlinien von 1996

Gegenstand seiner jüngsten Stellungnahme(4). streckenseeverkehr. Die Kommission sollte nach der
Revision der Verordnungen derartige Studien unverzüg-
lich auf den Weg bringen.3.2. Der Ausschuß hat von Anfang an das TEN-

Konzept voll unterstützt und sich für klare Kriterien
und eine angemessene Förderung eingesetzt. Kürzlich 4.4. Der Ausschuß begrüßt es vor allem, daß für die
hat er seiner Enttäuschung darüber Ausdruck verliehen, Jahre 2000 bis 2006, besonderes im Verkehrsbereich,
daß sich Fortschritte im Ausbau der TEN langsamer erheblich höhere Finanzmittel bereitgestellt werden und
vollziehen als ursprünglich erwartet und das Fehlen hofft, daß dies ein schnelleresVorantreiben der Entwick-
einer Gesamtstrategie beklagt. Des weiteren hat er dafür lung und Vollendung der TEN-Projekte bewirken wird.
plädiert, daß in nächster Zukunft ein Bericht über das
gesamte TEN-Konzept vorgelegt wird und im Anschluß 4.5. Der Ausschuß stellt fest, daß die Änderungen desdaran eine Bewertung der erzielten Fortschritte vorge- inArtikel 15 festgelegten Beurteilungs-, Begleitungs- undnommen wird und eine Festlegung der Ziele für die Bewertungsverfahrens an sich eher geringfügig sind, istZukunft erfolgt. jedoch der Ansicht, daß unbedingt darauf geachtet

werden muß, daß Vorhaben, die für eine EU-Finanzhilfe
in Betracht kommen, auch zu einem erfolgreichen

4. Allgemeine Bemerkungen Abschluß geführt werden und tatsächlich die Ziele
erreichen, die als Begründung für die Bereitstellung von
Gemeinschaftsmitteln dienen. Ein vernünftiges Kosten-4.1. Der Ausschuß begrüßt vom Grundsatz her die
Nutzen-Verhältnis, eine wirksame Finanzkontrolle undregelmäßige Überprüfung der Funktionsweise von Ver-
die Verhütung betrügerischer Handlungsweisen sind inordnungen wie (EG) Nr. 2236/95, um zu gewährleisten,
diesem Zusammenhang entscheidende Faktoren. Der indaß diese im Lichte der Erfahrung verbessert werden
Artikel 16 vorgesehene Jahresbericht, der dem WSA undund die festgelegten Zielsetzungen auch tatsächlich
anderen Gemeinschaftsorganen vorgelegt wird, sollteerreichen. Er teilt ferner die Ansicht, daß der Zeitpunkt
Aufschluß geben über das Resultat dieses Prozessesfür die nun vorgeschlagene Überarbeitung der Verord-
sowohl in bezug auf den Energie- und Telekommunika-nung im Lichte der von der Kommission in ihrer
tionsbereich als auch hinsichtlich des Verkehrssektors.Begründung dargelegten Überlegungen günstig ist.

4.6. Der Ausschuß nimmt die Darstellung der Kom-4.2. Der Ausschuß billigt die oben in Ziffer 2.1
missionzurKenntnis, daßdieVerordnungbereits in ihrerzusammengefaßten Vorschläge für wesentliche Ände-
jetzigen Fassungdie Finanzierung vonVerbindungenmitrungen. Er vertritt die Ansicht, daß alle Vorschläge
Drittländern ermöglicht. Er begrüßt die Anregung derdem effizienteren Einsatz von Gemeinschaftszuschüssen
Kommission, daß die einschlägigen Bestimmungen imdienlich sind, die besonders auf die Bereiche abzielen, in
Hinblick auf die Erweiterung jetzt umfassender indenen sie die Ausführung von strategischen Projekten
Anspruch genommen werden sollten, und ist des weite-und Risikokapital-Projekten vorantreiben und die Bil-
ren der Ansicht, daß diese Bestimmungen für diedung von öffentlich-privaten Partnerschaften fördern
Verwirklichung der von der gesamteuropäischen Ver-können.DerAusschußhält dieVerwendungvongemein-
kehrskonferenz festgelegten Infrastrukturvorhaben imschaftlichen Finanzmitteln vor allem für gerechtfertigt,
Rahmen der zehn Verkehrskorridore der MOE-Staatenweil diese dazu verwendet werden, strategische Ziele
äußerst wichtig sind.voranzutreiben und Mitgliedstaaten und Privatwirt-

schaft zur Inangriffnahme von TEN-Projekten zu ermu-
tigen, die ohne einen solchen Anreiz vielleicht gar nicht
begonnen würden. 5. Besondere Bemerkungen

4.3. Im strategischen Bereich hält der Ausschuß die 5.1. Der Ausschuß unterschreibt im großen und
vorgeschlagene Überarbeitung von Artikel 4 Absatz 1 ganzen die mit den vorgeschlagenen Änderungen der
Buchstabe (a) für besonders wichtig, die es der Kommis- Verordnungen verfolgten Ziele, ist allerdings der An-
sion ermöglicht, gesamtstrategiebezogene Studien, die sicht, daß die einzelnen Bestimmungen zu deren Umset-
auf ihre Initiative durchgeführt wurden, zu 100 % zu zung in einigen Fällen klarer gefaßt werden könnten.
finanzieren. Im Hinblick auf eine Bestimmung der
optimalen Nutzung des Potentials der verschiedenen

5.2. Der Ausschuß geht davon aus, daß die aufgrund
des neuen Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe e) und des
revidierten Artikels 11 Absatz 7 zulässige Beteiligung(1) ABl. C 195 vom 18.7.1994, S. 74.
an Risikokapital nicht als Direktinvestition in stark(2) ABl. C 397 vom 31.12.1994, S. 23.
risikobehaftete Vorhaben gedacht ist, sondern als Fi-(3) ABl. C 129 vom 27.4.1998, S. 58.

(4) ABl. C 214 vom 10.7.1998. nanzspritze in begrenzter Höhe (und zwar maximal
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10-20 % des Gesamtkapitalbedarfs) aus Gemein- halb des jährlichen Haushaltsverfahrens längerfristige
Entscheidungen zu treffen. Nachdem der Beratendeschaftsmitteln fürgeeignete institutionalisierteRisikoka-

pitalfonds mit einer unabhängigen Geschäftsführung, in Ausschuß (gemäßArtikel 17) seineZustimmung gegeben
hat, kanndieKommissiondann einenFinanzierungsplanderen Ermessen dann Fondsmittel in entsprechende

TEN-Vorhaben investiert werden. Mit dieser Art der für mehrere Jahre aufstellen, dessen jährliche Mittelaus-
stattung jedes Jahr von derHaushaltsbehörde genehmigtEU-Mittelbereitstellung würde bezweckt, die Einrich-

tung solcher Investitionsfonds zu fördern, und privates werden muß. Das heißt, die Kommission kann dann im
Rahmen des jährlichen Haushaltsverfahrens Finanzie-Risikokapital für TEN-Vorhaben anzuziehen.Die Kom-

mission wird entsprechende Kriterien ausarbeiten müs- rungsentscheidungen treffen und Ressourcen zwischen
verschiedenenVorhabennachMaßgabederen jeweiligensen, anhand der die Eignung solcher Fonds für eine

EU-Beteiligung beurteilt werden kann. Diese Beteiligung Fortschreitens verlagern. Die revidierte Fassung von
Artikel 10 enthebt die Kommission ausdrücklich vonsollte nicht als Subvention betrachtet werden, weil die

Möglichkeit besteht, daß die investierten Mittel Erträge der Pflicht, sich in bezug auf Vorhaben, die Gegenstand
eines Mehrjahresprogramms sind, jedes Jahr wieder anabwerfen.
den Beratenden Ausschuß zu wenden.

5.3. MitdemimneuenArtikel 4Absatz 3verwendeten 5.5. Der Ausschuß hält dies für einen vernünftigenBegriff „Multiplikatoreffekt“ soll die Wahrscheinlich- und praxisgerechten Ansatz, der den Zeitbedarf fürkeit zum Ausdruck gebracht werden, daß wenn öffentli- bürokratischen Aufwand möglichst gering hält.che Mittel nur in begrenztem Maße zur Verfügung
stehen, eine EU-Finanzspritze private Investitionsbereit- 5.6. Der in Artikel 12 Absatz 1 enthaltene Zusatz,
schaftauslösenwird. InderStellungnahmedesAusschus- der der Kommission eine unmittelbare Rolle bei der
ses über öffentliche-private Partnerschaften wurde die Finanzkontrolle bezüglich spezifischer Vorhaben zu-
stärkereEinbindung des privaten Sektors in die Finanzie- weist, nimmt die der Kommission mit der noch ausste-
rung von TEN-Vorhaben befürwortet. henden Ratifizierung des Amsterdamer Vertrags einge-

räumteMöglichkeit vorweg, TEN-Beihilfen unmittelbar
an private Unternehmen zu vergeben. Diese Konstella-5.4. Der hinweisende Charakter des Finanzplans im

Rahmen des mit dem neuen Artikel 5 Buchstabe a tion wird sich insbesondere im Telekommunikations-
und im Energiesektor ergeben, wo solche Unternehmeneingeführten mehrjährigen Finanzierungsprogramms

könnte klarer zum Ausdruck gebracht werden. Dieses sichmöglicherweise fürdieDurchführungvonVorhaben
von gemeinsamem Interesse bereit finden werden.Programm soll es der Kommission ermöglichen, inner-

Brüssel, den 9. September 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Tom JENKINS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu:

— dem „Fünften Rahmenprogramm im Bereich Forschung und technologische Entwicklung
(1998-2002) — Arbeitspapier der Kommission zu den spezifischen Programmen: Erste
Elemente für die Diskussion“,

— den „Acht Vorschlägen für Entscheidungen des Rates über die spezifischen Programme
zur Durchführung des 5. Rahmenprogramms der Europäischen Gemeinschaft im Bereich
der Forschung, technologischen Entwicklung und Demonstration (1998-2002)“, und

— den „Zwei Vorschlägen für Entscheidungen des Rates über die spezifischen Programme
zur Durchführung des 5. Rahmenprogramms der Europäischen Atomgemeinschaft für
Maßnahmen im Bereich der Forschung und Ausbildung (1998-2002)“ (1)

(98/C 407/24)

Die Kommission beschloß am 10. November 1997, den Wirtschafts- und Sozialausschuß
gemäß Artikel 198 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu folgender Vorlage zu ersuchen:
„Fünftes Rahmenprogramm im Bereich Forschung und technologische Entwicklung (1998-
2002).

Der Rat beschloß am 9. Juli 1998, den Wirtschafts- und Sozialausschuß gemäß Artikel 130 i
Absatz 4 des EG-Vertrags und Artikel 170 des EAG-Vertrags um Stellungnahme zu den
vorgenannten Vorschlägen zu ersuchen.

Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Energie, Atomfragen und
Forschung nahm ihre Stellungnahme am 22. Juli 1998 an. Berichterstatter war Herr Bernabei,
Mitberichterstatter waren Frau Cassina sowie die Herren Colombo, Hernández Bataller,
Lyons, Malosse, Morgan und Nilsson.

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 357. Plenartagung am 9. und 10. September 1998
(Sitzung vom 10. September) mit 66 gegen 1 Stimme bei 1 Stimmenthaltung folgende
Stellungnahme.

1. Empfehlungen Berufsbilder, neue Beschäftigungen, neue Dienstleistun-
gen, neue Unternehmen und eine neue Wettbewerbsfä-
higkeit gewährleistet wird.Der Wirtschafts- und Sozialausschuß,

in Erwägung nachstehender Gründe: 1.4. Die Qualität des Produkts „Gemeinschaft“ ist
unerläßlich für die Wiedergewinnung desVertrauens der
Forschungsakteure in die Durchführungsmechanismen1.1. Den allgemeinen Rahmen bilden die Vorschläge
des Fünften Rahmenprogramms. Dazu bedarf es neuerder Kommission zu den spezifischen Programmen des
Verwaltungsmethoden, neuer Verfahrensabläufe, neuerFünften Rahmenprogramms, der Gemeinsame Stand-
Konsultationsprozesse von unten nach oben („Bottom-punkt des Rates vom 23. Mai 1998 zu den Vorschlägen
up“) sowie einer kurz- und mittelfristig angelegtenbetreffend das Fünfte Rahmenprogramm sowie die
Vorab-Folgenabschätzung der Leitaktionen.einschlägigen Stellungnahmen des Europäischen Parla-

ments.
1.5. Die inneren und äußeren Herausforderungen,
denen die europäische Forschung gegenübersteht, erfor-1.2. Die neue Gliederung in vier thematische spezifi-
dern die Bereitstellung angemessener Finanzmittel. Ins-sche Programme, drei horizontale spezifische Program-
besondere bedarf es eines positiven Signals im Einklangme und ein Programm für die GFS dient der Verwirkli-
mit dem Trend der globalen Gemeinschaftsausgaben,chung eines integrierten Ansatzes und bedeutet einen
auch vor demHintergrundderZwängedesGesamthaus-Bruch mit der bisherigen Anlage von Rahmenprogram-
halts.men.

1.6. Vorab ist ein strategischer Rahmen festzulegen,1.3. Das neuartige Instrument der Leitaktion stellt
der den europäischen Institutionen bei der Auswahldas wesentliche, bestimmende Element dieser neuen
der technologischen Optionen hilft. Außerdem ist einAnlage des Programms dar, durch die eine stärkere
systematischer Rahmen für die Überwachung mittelsBündelung, eine größere Flexibilität und eine direktere
Performance-Indikatoren zu schaffen, die der Validie-Ausrichtung auf die konkreten Ziele, nämlich die Suche
rung, Integration und Neuausrichtung der Leitaktionennach Lösungen für die Probleme der Bürger, der Unter-
im Hinblick auf einen Problemlösungsansatz („problemnehmen und der Gesellschaft im Hinblick auf neue
solving“) dienen, der wirkungsvoll und effizient ist,
Außensichtbarkeit hat und einen wirklichen europäi-
schen Mehrwert aufweist.(1) ABl. C 236 vom 28.7.1998, S. 10.
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1.7. Notwendig ist eine offene Zusammenarbeit im mit der Leitaktion „Verbesserung der sozioökonomi-
schenWissensgrundlage“ einenRahmenvonPerforman-Bereich der FTED mit Drittländern und internationalen

Organisationen, bei der Lösungen für Probleme im ce-Indikatoren zur Überwachung der Programme und
Leitaktionen vorzugeben.wechsel- und beiderseitigen Interesse gesucht werden

und eine engeKoordinierung zurWahrungderKohärenz
und zur Erreichung von Synergie-Effekten zwischen den 1.14. Effiziente Strukturen für von unten nach oben
internationalen Elementen der Leitaktionen und den gehende Konsultationen („Bottom-up“) sollten aufge-
Politiken der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft im baut werden, indem den beratenden Gruppen der Ge-
Bereich der wissenschaftlichen und technologischen meinschaft ein Netz nationaler beratender Gruppen als
Zusammenarbeit angestrebt wird. Dazu wäre auch ein Bezugspartner beigestellt wird, die überwachen und
Rückgriff auf die Artikel 130 k, 130 l und 130 n des überprüfen, ob die Ergebnisse den strategischen Zielen
EG-Vertrags wünschenswert. entsprechen, was auch dem Ziele dient, die Bildung

exklusiver Klüngel zu verhindern.
1.8. Das Ineinandergreifen der spezifischen Program-
me des Fünften Rahmenprogramms und der außerge- 1.15. Effizienz und Transparenz eines integrierten
meinschaftlichen Organisationen und Initiativen im Ansatzes sollten durch die Einrichtung von Prospektiv-
Bereich der Forschung, insbesondere in bezug auf EURE- einheiten, Innovationseinheiten und Koordinierungsein-
KA, COST und die ESA, ist weiter zu verbessern. heiten sichergestellt werden.

1.16. Die Zuständigkeit für jede Leitaktion ist genau1.9. Vonausschlaggebender Bedeutung für denErfolg
anzugeben, um eine klare und eindeutige Verwaltung zudes Fünften Rahmenprogramms ist die Förderung der
ermöglichen. Dazu sollten ständige Foren für DialogInnovation und der Beteiligung der KMU in einem
und Vergleich entwickelt werden, um die freiwilligeaktiven Rahmen für die Verbreitung und Valorisierung
Bildung von Projekt-Clustern zu fördern, die klar defi-der FTED-Forschungsergebnisse, insbesondere im Hin-
nierte, quantifizierte und zeitlich festgelegte Ziele verfol-blick auf ihre Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähig-
gen und deren interne Beziehungen zuvor bestimmtkeit, das Wachstum und die Beschäftigung in Europa,
wurden.um die Widersprüchlichkeiten in der europäischen Inno-

vationslandschaft zu beseitigen.
1.17. Es sollten Kriterien und Modalitäten für die
Bewertung derVorschläge festgelegt werden. Sie müssen1.10. Wichtig ist auch die Stärkung der neuen Rolle
transparent und zuverlässig sein; man muß sie imderGemeinsamen Forschungsstelle (GFS) als bevorzugte
voraus festgelegt und bekanntgemacht und ausreichendBeobachtungsstelle der Gemeinschaft, die sich abzeich-
vereinheitlicht haben, um allen Adressaten einen beque-nende wissenschaftliche und technologische Prioritäten
men und sicheren Zugang zu verschaffen.vorwegzunehmen vermag, die Gemeinschaftsinstitutio-

nen in ihrer Entscheidungsfindung unterstützt, die Ent-
1.18. Neue fach- und sektorenübergreifendeManage-wicklung einer international ausgerichteten europäi-
mentverfahren sollten entwickelt werden, um einenschen FTED-Dimension fördert und angemessene Qua-
koordinierten Ablauf und ein „Simultaneous Enginee-litätsstandards zur Unterstützung der Gemeinschaftspo-
ring“der angewandten, generischen undGrundlagenfor-litiken namentlich auf den Gebieten Normung, Meß-
schung sowie der Demonstration zu ermöglichen. Dieund Prüftechniken sowie Schutz und Sicherheit des
KMU und die Endnutzer sind dabei in die Normungs-Bürgers sicherstellt;
und Innovationsmaßnahmen sowie in die Aktionen zur
Befähigung des Humanpotentials einzubinden.übermittelt dem Europäischen Parlament, dem Rat und

der Europäischen Kommission folgende Empfehlungen:
1.19. Unverzichtbar sindvorallemauf internationaler
Ebene Aktionen zur technologischen Bewertung („As-1.11. Der Anteil des Fünften Rahmenprogramms an
sessment“) vor, während und nach der Durchführungden Gesamtmitteln der Gemeinschaft sollte wesentlich
der Programme in jedem einzelnen Gebiet, damit diehöher ausfallen, als vom Rat in seinem Gemeinsamen
Programmpartner bei der Lösung realer Probleme imStandpunkt vorgeschlagen.
beiderseitigen Interesse daraus konkreten Nutzen ziehen
können. Die dafür verwendeten Instrumente sollten vor

1.12. Die einzelnen Leitaktionen sind mit ausreichen- allem konzertierte Aktionen und gemeinsame Initiativen
den Mitteln auszustatten, so daß eine kritische Masse sein.
von Gesamtmitteln zusammenkommt, die kurz-, mittel-
und langfristig Lösungen für komplexe Probleme auf 1.20. Nötig sind Instrumente zur Förderung der
der Grundlage quantifizierbarer und zeitlich festgelegter Innovation und der Beteiligung der KMU. Dazu sind die
Ziele ermöglicht. Dazu wären Leitaktionen zu straffen koordinierende Rolle der Innovationseinheiten in jeder
und eventuell zusammenzulegen. Leitaktion näher zu bestimmen sowie die Verwaltungs-

verfahren und die Regeln für die Beteiligung der KMU
und ihrer Hilfs- und Vertretungsorganisationen zu ratio-1.13. Es wäre sinnvoll, ein leistungsfähiges System

für die technologische und industrielle Bewertung in der nalisieren und zu vereinfachen. „Intelligente Netze“
müssen gefördert werden, die durch Benchmarking-Art eines Leistungsanzeigers zu schaffen, eine Übersicht

über die gemeinschaftlichen und einzelstaatlichen Maß- Verfahren zur Verbreitung bewährter Praktiken beitra-
gen. Die Mobilität von Forschern in den Unternehmennahmen zum Zwecke einer reibungsloseren gemeinsa-

men Durchführung zu erstellen und in enger Verbindung und im Rahmen des Netzes „Unternehmen in Europa“
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ist zu fördern, und die Aktivitäten für eine kooperative gestalten“, am1. und 2.Oktober 1997 zumArbeitspapier
„Wissenschaftliche und technologische Ziele“ sowie zuForschung sind zu vereinfachen.
dem Vorschlag für einen Beschluß über das 5. RP EG
und dem entsprechenden Vorschlag für EURATOM,1.21. Die Aktionen zur Valorisierung der Humanres-
am 10. und 11. Dezember 1997 zu den geändertensourcen in der Forschung sind in enger Abstimmung
Vorschlägen und schließlich am 29. und 30. April 1998mit den Leitaktionen der verschiedenen thematischen
zu den vorgeschlagenen Beschlüssen über die Regeln fürProgramme voranzutreiben. Die Aktivitäten müssen
dieTeilnahmeunddieVerbreitungderForschungsergeb-grundlegend neu ausgerichtet werden, um eine stärkere
nisse Stellung.Verzahnung der Welt der Wissenschaft und der Welt

der Wirtschaft zu erreichen, um neue Berufsbilder zu
entwickeln, die in erster Linie mit der Aneignung neuer 2.1.4. Der Ausschuß wies vor allem auf darauf hin,
Fertigungstechnologien zusammenhängen. daß

— die Gemeinschaft dringend eine echte gemeinsame1.22. Beim EURATOM-Programm ist der Schwer-
Strategie braucht, um das mehrjährige FTED-punkt stärker auf die Leitaktion für die Kernspaltung zu
Aktionsprogramm zu überarbeiten;legen, um die Sicherheit der Kernkraftwerke in Europa

zu verbessern, die Ausrichtung ihres Programms zur
— Forschungsbetreibende und Endnutzer, insbesonde-Atommüllentsorgung zu prüfen, die Wettbewerbsfähig-

re die KMU, unmittelbar in die Planung, Umsetzungkeit der europäische Kernindustrie zu erhöhen und das
und Durchführung des RP einzubinden sind;Kernfusionsprogramm trotz der gegenwärtigen Schwie-

rigkeiten weiterhin zu unterstützen. — dieKommission dieZahl der Leitaktionen begrenzen
und die privaten und öffentlichen Mittel zu einer

1.23. Die neue strategische Bedeutung der GFS muß kritischenMasse von1MilliardeECUproLeitaktion
genau definiert werden. Ihre Aufgaben im Bereich der bündeln sollte, um den größeren Nutzen eines
wissenschaftlichen und technologischen Unterstützung europäischen Vorgehens in Form sichtbarer und
bei der Festlegung, Durchführungund Überwachung der greifbarer Ergebnisse aufzuzeigen und so den Bürger
Gemeinschaftspolitiken sind unter den Gesichtspunkten vom Zweck dieser Maßnahmen zu überzeugen;
der Unabhängigkeit und der Neutralität zu erweitern.
Die GFS stellt die strategische Unterstützung im — das Programmgefüge durchsichtig, schlüssig und
Beschlußfassungsprozeß der Gemeinschaftsinstitutio- flexibel und die Programmverwaltung sparsam sein
nen sicher.Qualitätssicherung,Normungundder Schutz sollte;
der Verbraucher müssen ebenfalls zu ihren Aufgaben

— ein integrierter Ansatz bei den staatlichen undgehören. Sie sollte sich gleichzeitig um die Aktivitäten
privaten Forschungsanstrengungen auf gemein-in einigen Sektoren der Spitzentechnologie kümmern,
schaftlich-europäischer und nationaler Ebene nötigum dort das Zustandekommen einer kritischen Masse,
ist;dieAußensichtbarkeit unddieVerwertbarkeit derErgeb-

nisse sicherzustellen.
— das RP mit Mitteln in Höhe von 17 Milliarden ECU

ausgestattet werden muß;
2. Allgemeine Gesichtspunkte

— die Durchführung der spezifischen Programme lau-
fend überwacht und nach der Hälfte der Laufzeit

2.1. Einführung eine Bewertung vorgenommen werden sollte.

2.1.1. Am 10. Juni 1998 legte die Europäische Kom-
2.1.5. Deshalb sprach sich der Wirtschafts- und So-mission ihre formellen Vorschläge für Entscheidungen
zialausschuß für eine Mittelausstattung des RP in Höheüber die spezifischen Programme zur Durchführung
von 15,533 Milliarden ECU für die Gemeinschaftsaktio-des Fünften Rahmenprogramms (5. RP) von EG und
nen und von 1,467 Milliarden ECU für das ProgrammEURATOM für FTED-Maßnahmen (1998-2002)(1)vor.
EURATOM aus. Er hielt eine Begrenzung auf etwa zehnDurch die Festlegung dieser Vorschläge vervollständigte
Leitaktionen für erforderlich, um quantifizierbare undsie den unter Titel XV des EU-Vertrags vorgesehenen
(auf kurze und mittlere Sicht) zeitlich präzise Ziele zuRahmen von Gesetzgebungsvorschlägen.
erreichen und Lösungen für die Probleme der Bürger,
Unternehmen und der Gesellschaft insgesamt zu finden.2.1.2. In seiner Sitzung im Dezember 1997 nahm das

Europäische Parlament in erster Lesung seine Stellung-
nahme an; der Rat nahm seinen gemeinsamen Stand- 2.1.6. Außerdem erkannte der Ausschuß in der Lö-
punkt am 23. Mai 1998 an. Auf seiner Plenartagung im sung derWidersprüche in der europäischen Innovations-
Juni 1998 nahm dann das Europäische Parlament eine landschaft ein vorrangiges Ziel für das gesamte
Reihe von Änderungen an und beendete die zweite Programmgefüge der Gemeinschaft und wies auf das
Lesung. dringende Erfordernis hin, die Zusammenarbeit und

Abstimmung von Gemeinschaft und Mitgliedstaaten bei
2.1.3. DerAusschußhattemehrfachGelegenheit, sich den entsprechenden Programmen zu fördern. Denn die
zu den vorbereitenden Dokumenten und den formellen HerausforderungderGlobalisierungundLiberalisierung
Vorschlägen für das 5. RP zu äußern. So nahm er am derMärkte und eines beschleunigten Innovationsprozes-
26. und 27. Februar 1997 zur Mitteilung „Die Zukunft ses kann die Gemeinschaft nur aufnehmen, wenn sie

die Anstrengungen, die auf den verschiedenen Ebenen
unternommen werden, miteinander verknüpft.(1) KOM(98) 305 und 306 endg.
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2.2. Allgemeiner Rahmen der Vorschläge 2.2.5. Daher kann der Ausschuß nur bestätigen, was
er bereits in früheren Stellungnahmen bemängelt hat,
nämlichdasFehleneinesumfassenden Instrumentariums2.2.1. Der Ausschuß nimmt die Absicht der Kommis-
für eine technologische und industrielle Bewertungsion zur Kenntnis, den ersten Bereich des RP in folgende
(„Assessment“) sowie eines Satzes systematischerPerfor-vier spezifische Programme einzuteilen:
mance-Indikatoren.

I. LebensqualitätundManagement lebenderRessour-
cen 2.2.6. MitHilfe solcher Leistungsindikatoren sollte es

ggf. möglich sein festzustellen, inwieweit das Programm
II. Benutzerfreundliche Informationsgesellschaft und jede einzelne Leitaktion den folgenden Anforderun-

gen gerecht wird: dem weltweiten Wettbewerb und den
III. Wettbewerbsorientiertes und nachhaltiges Wachs- grundlegenden sozioökonomischen Gegebenheiten, der

tum strategischen Kapazität und der Absorptionsfähigkeit
der betroffenen Industriezweige, der Außensichtbarkeit

IV. Erhaltung des Ökosystems. und der europäischen Dimension, der Interaktion zwi-
schen gemeinschaftlichen, europäischen und nationalen

Hinzu kommen die für den zweiten, dritten und vierten Aktionen sowie der Gründung neuer innovativer Unter-
Bereich vorgesehenen drei horizontalen Programme nehmen, der Schaffung neuer Berufe und Märkte.
und das spezifische Programm für die Gemeinsame
Forschungsstelle (GFS), während im EURATOM-

2.2.7. Nach Auffassung des Ausschusses sollte dieProgramm zwei spezifische Programme geplant sind.
Kommission imstande sein, die Inhalte der Leitaktionen
in Form der auf diese Weise zu lösenden Probleme und2.2.2. Die Abkehr von der Vergangenheit hat bereits
konkreter, kurz- undmittelfristig quantifizierbarerZieledie Zustimmung des Ausschusses gefunden; sie äußert
eindeutig zu beschreiben, um einen Rückfall in dassich vor allem darin, daß das neue Instrument der
alte Präsentationsmuster langer Listen, die für jedeLeitaktion folgendermaßen verstanden wird: eine
Leitaktion eine nicht nach Wichtigkeit geordnete Folge„Gruppierung kleiner und großer Projekte im Bereich
20-30 sogenannter vorrangiger Themen angaben, zuder angewandten, generischen und — ggf. — Grundla-
vermeiden. Wenn die Kommission diese Auswahl nichtgen- und Demonstrationsforschung, die die Bewältigung
unmittelbar bei ihrer Entscheidung über die spezifischeneiner gemeinsamen europäischen Herausforderung oder
Programme treffen kann, ist es nach Ansicht des Aus-Problemstellung zum Ziel hat und quantifizierte und
schusses äußerst wichtig, daß im Zusammenhang mitzeitlich festgelegte Vorgaben erfüllen muß. Jede Leitak-
einer Vorabbewertung aller obengenannten Indikatorention sollte eine befristete Dauer haben und im Hinblick
bei der Festlegung der Arbeitsprogramme, für die dieseauf die Marktziele mit der Auflage der Erreichung
gelten sollen, qualitative Auswahlkriterien genannt undkonkreter Ergebnisse verknüpft sein. Darüber hinaus
quantitative und zeitbezogene Angaben gemacht wer-sollte sie Maßnahmen zur Normung, Innovation,
den.Erschließung und Verbreitung umfassen und vor allem

KMU als wesentliche und sichtbare Komponente einbe-
ziehen.“ 2.2.8. Der Ausschuß kann jedoch seine Bedenken

angesichts der Folgen dieses neuen gemeinschaftlichen
2.2.3. Angesichts desZieles einer Programmstraffung Ansatzes nicht verschweigen, wenn er feststellt, daß
erscheint die Zahl von gut 20 Leitaktionen für das RP
der Gemeinschaft sowie zwei für EURATOM, über die — ein im voraus festgelegter strategischer Rahmen
ein interinstitutioneller Konsens besteht, dem Ausschuß fehlt, der den europäischen Institutionen bei der
als zu hoch. Der Ausschuß sieht in dieser Dynamik die Auswahl der technologischen Optionen hilft;
Bestätigung der Besorgnis, die er hinsichtlich einer
übermäßigen Vervielfachung der Leitaktionen zum Aus- — die Begrenzung auf vier spezifische Programme
druck gebracht hat, weil diese dadurch den ihnen angesichts derAufblähung auf mehr als 20 Leitaktio-
zugedachten Sinn verlieren könnten, im Dienste des nen mit mehr als hundert wissenschaftlichen und
Bürgers, der Unternehmen und der Gesellschaft im technologischenZielen, die in rundhundert verschie-
Hinblick auf Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung denen FTE-Prioritäten aufgesplittert sind, zu keiner
kurz- und mittelfristige Lösungen der vorhandenen wirklichen Straffung der Maßnahmen führt;
Probleme aufzuzeigen.

— die Unterscheidung zwischen Leitaktionen und gene-2.2.4. In puncto Flexibilität bei der Festlegung von rischer Forschungstätigkeit weder in konzeptuellerPrioritäten, die sich in eventuellen Haushaltsanpassun- noch in inhaltlicher Hinsicht sinnvoll ist.gen vor allem im Rahmen jedes einzelnen spezifischen
Programms äußert, bekräftigt der Ausschuß, daß eine
fünfjährige „Sklerose“ und eine „Zwangsfinanzierung“ 2.2.9. Nach Überzeugung des Ausschusses müssen

die Verwaltungsinstrumente der Kommission auf denvon Aktivitäten, bei denen eine geringe Mittelaus-
schöpfungskapazität vorhanden ist, (...) vermieden wer- integrierten Ansatz und die Zweckorientierung der

Leitaktionen im Hinblick auf zeitlich und quantitativden sollte, da diese die wissenschaftliche Spitzenkompe-
tenz und somit die Wettbewerbsfähigkeit Europas auf definierte Ziele abgestimmt sein, und die tatsächliche

„Produktivität“ der in die Forschung gesteckten Steuer-den Weltmärkten beeinträchtigen. Allerdings muß diese
Flexibilität mit objektiven Daten begründet und darf gelder der Gemeinschaft muß nach dem Grundsatz

„Value for money“ überprüft werden.nicht willkürlich gehandhabt werden.
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2.3. Organisationsrahmen für Verfahren und Verwal- zur Bewertung der eingereichten Vorschläge keine Ad-
hoc-Kriterien anwenden und die Auskünfte, die dentung
potentiellen Teilnehmer gegeben werden, nicht filtern.

2.3.1. Der Ausschuß hat mehrfach mit Nachdruck Sie müssen die Kommission vielmehr dazu verpflichten,
darauf hingewiesen, daß eine radikale Kehrtwendung Voraberklärungen über die Wirkungen der einzelnen
bei derVerwaltung unddenVerfahren der gemeinschaft- Leitaktionen abzugeben, wenn die jeweiligen Ausschrei-
lichen FTE-Programme unerläßlich ist. Dies ergibt sich bungen erfolgen, und deren Ablauf zu überwachen und
sowohl aus dem letzten Bericht der unabhängigen Zwischenergebnisse zu bewerten, um die Prioritäten
Prüfer(1) als auch aus dem Davignon-Bericht, in dem auszurichten.
der innere Zusammenhang zwischen der Qualität der
gemeinschaftlichen Forschungstätigkeit und einer 2.3.5.2. Auch für jedes spezifische horizontale Pro-
transparenten und effizienten Verwaltung herausgestellt gramm sollte neben dem Programmausschuß eine bera-
wurde. tende Gruppe eingesetzt werden. Diese hätte die Aufga-

be, die Ausrichtung und Festlegung der Arbeitsprogram-2.3.2. Die Problematik der Verwaltung, die für die
me und Ausschreibungen mit der Abstimmung auf dieWiederherstellung des Vertrauens der Forschungsakteu-
Leitaktionen der thematischen Programme und die GFSre in die Qualität des Produkts „Gemeinschaft“ von
zu verbinden.grundlegender Bedeutung ist, liegt in den Durch-

führungsmechanismen der Aktionen des 5. Rahmenpro-
2.3.6. Nach Ansicht des Ausschusses ist es äußerstgramms: In Ermangelung tiefgreifender Änderungen
wichtig, daß jeder beratenden Gruppe der Gemeinschaftder Verwaltungsmethoden und der Verfahrensweisen
ein Netz nationaler beratender Gruppen zur Berichter-besteht angesichts der komplexen neuen Struktur des
stattung, Überwachung und der Überprüfung, ob die5. Rahmenprogramms und der Unsicherheit über seine
Ergebnisse den strategischen Zielen entsprechen, ge-Tauglichkeit für die Erzielung konkreter Ergebnisse im
genüberstehen sollte, was auch dem Ziele dient, dieHinblick auf mehr Wettbewerbsfähigkeit und Beschäfti-
Bildung exklusiver Klüngel zu verhindern.gungdieGefahr, daß dieZukunft der Fünfjahresplanung

der Gemeinschaft in Frage gestellt wird.
2.3.7. Der Ausschuß glaubt, daß sich der integrierte

2.3.3. Der Amtsschimmel kommt zum einen in den Ansatz des 5. Rahmenprogramms in dem Maße als
Zeiten, die von der Anmeldung bis zur endgültigen effizient, attraktiv und transparent erweisen wird, in
Vertragsunterzeichnung verstreichen, zum Vorschein dem die Verbindung zwischen den verschiedenen Ge-
und zum anderen in den hohen administrativen Kosten, meinschaftspolitiken und -aktionen durch Prospektiv-
die bei der Verwaltung der Programme anfallen und im einheiten, Innovationseinheiten und Koordinierungsein-
4. RP fast 8 % erreichten. Der Ausschuß vertritt die heiten sichergestellt wird, um für eine bessere Neuaus-
Ansicht, daß die Dauer der Auswahlverfahren von zur richtung der Programmprioritäten zu sorgen.
Zeit durchschnittlich mehr als einem Jahr auf höchstens
sechs Monate verkürzt werden muß und die Verwal- 2.3.8. Im Hinblick auf die Verwaltungszuständigkeit
tungsausgaben stärker im Zaum gehalten werden müs- hat sich der Ausschuß für die Benennung eines Verant-
sen. wortlichen für jede Leitaktion ausgesprochen, der eine

einheitliche und eindeutige Verwaltung sicherstellt und
2.3.4. Was dieReformder Beratungsstrukturen anbe- als Schnittstelle gegenüber den Verantwortlichen für die
langt, so begrüßt der Ausschuß, daß sich mit der anderenLeitaktionenund fürdie anderengemeinschafts-
geringeren Zahl der spezifischen Programme auch die politischen Strategien sowie gegenüber Akteuren und
Zahl der Programmausschüsse von 18 auf 8 verringert. Nutzern der Forschung dient. Transparente, vereinfach-
Über der Freude, daß sich dadurch auch die Verwaltung te und rationalisierte Verwaltungsverfahren, die einen
in durchaus wünschenswertem Umfang straffen läßt, gleichberechtigten Zugang sowie kurze Fristen,
sollte man jedoch nicht vergessen, daß die Ausschüsse gedämpfteKostenundwenig bürokratischeVerzögerun-
häufiger zusammentreten müssen und jeder Ausschuß gen gewährleisten, sind daher nach Dafürhalten des
— zumindest bei den spezifischen Programmen der Ausschusses ebenso wichtig wie die inhaltlichen strategi-
ersten Leitaktion — Unterausschüsse einsetzen sollte. schen Ziele: Der komplexe Aufbau der gemeinschaftli-

chen Forschungsanstrengungen unter dem Dach des2.3.5. Mit besonderem Nachdruck unterstützt der
5. RP findet seine Daseinsberechtigung allein in seinerAusschuß die Absicht der Kommission, beratende Grup-
Effizienz, ansonsten droht eine schrittweise Renationali-pen für einzelne Leitaktionen oder homogene Einheiten
sierung des gesamten Verwaltungssystems.von Leitaktionen einzusetzen, um eine ausgewogene

Vertretung der Akteure und der Endnutzer der For-
2.3.9. Mit Blick auf die Ratifizierung des Vertragesschung und der verschiedenen Nationen sicherzustellen.
von Amsterdam, nach dem der Ausschuß das EP auchDamit Kontinuität gewährleistet ist, sollte der Wechsel
in Sachen Forschungs- und technologische Innova-der Mitglieder nach dem Ende ihrer zweijährigen Man-
tionspolitik der Gemeinschaft beraten wird, rüstet sichdatszeit fortlaufend erfolgen.
dieser unverzüglich für eine aktive Rolle bei der Wirk-

2.3.5.1. Diese beratenden Gruppen müssen bei der samkeitsüberwachung, d.h. für die Aufgabe, die Ergeb-
Festlegung der Arbeitsprogramme und der Ausschrei- nisse der Maßnahmen des Rahmenprogramms zu
bungen sowie der Strukturierung der Projekte („cluste- überprüfen.
ring“) und ihrer Ausrichtung auf Marktinnovationen
konkrete Funktionen übernehmen. Sie dürfen allerdings 2.3.10. In diesem Sinne hält der Ausschuß seine

aktive Einbeziehung in ein System zur systematischen
Überwachungdurch einekünftigeEuropäischeBeobach-(1) KOM(97) 149 vom 16.4.1997.
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tungsstelle „Forschung und Innovation“ für zweckmä- der mehrjährigen Finanzvorausschau festgelegt wurde,
läßt sich in diesem Sinne verstehen.ßig. Diese soll

— in enger Zusammenarbeit mit dem EP überprüfen, 2.4.2. Gleichwohl bekräftigt der Ausschuß seine Be-
ob Forschungsakteure und -nutzer tatsächlich in die sorgnis über die beträchtliche Kürzung der im 5. RP
LeitaktionenoderdieGruppenhomogenerLeitaktio- vorgesehenenMittel, da derRat in seinemGemeinsamen
nen eingebunden sind und ob die Ergebnisse wirklich Standpunkt nunmehr 14 Milliarden ECU einplant, und
zur Lösung der als vorrangig bezeichneten Probleme erinnert an seine Empfehlung einer Mittelausstattung
beitragen; von mindestens 17 Milliarden ECU anstatt der von der

Kommission vorgeschlagenen 16,3 Milliarden ECU und— mit Unterstützung des Instituts für technologische der 16,7 Milliarden ECU im Vorschlag des EP in derZukunftsforschung in Sevilla (ITPS) an dem ständi- ersten Lesung.gen Austausch zwischen Fachleuten, Industrievertre-
tern, Entscheidungsträgern, Nutzern sowie wirt- 2.4.3. Der Ausschuß wiederholt seine Bedenken, daß
schaftlichen und sozialen Akteuren tatkräftig als die den jeweiligen Leitaktionen zugeteilten Mittel nicht
Vermittlungsstelle zwischenAngebot undNachfrage ausreichen, um auf europäischer und nationaler Ebene
mitwirken, um auf die Markterfordernisse besser Forschungsanstrengungen inGangzubringen,mit denen
eingehenund jährlichHinweise zumöglichenAnpas- sich greifbare Ergebnisse erzielen lassen. In diesem Sinne
sungen der Programme und Aktionen geben zu hält er Mittel in Höhe von 120-200 Millionen ECU für
können; Leitaktionen wie „Die Stadt von morgen und das

kulturelle Erbe“, „Landverkehrstechnologien und— sich an Maßnahmen zur Ermittlung nachahmens-
Meerestechnologien“ und „Alterung der Bevölkerung“,werter Beispiele (Benchmarking) beteiligen, um die
die eine Vielzahl komplexer und für die Gesellschaft,Dynamik Technologie — Innovation — Beschäfti-
dieUnternehmenunddenBürger lebenswichtigerFragengungdurchSammlungundVerbreitungderErgebnis-
betreffen, für völlig unangemessen und unrealistisch.se in der Industrie, der Arbeitswelt und den Nutzern
Dies gilt um so mehr, als der Leitaktion „Luftfahrt“der organisierten Bürgergesellschaft, die der Aus-
Mittel zugedacht sind, die fast an den Gesamtbetrag fürschuß vertritt, zu fördern und die Beziehungen
die vier dem Umweltschutz gewidmeten Leitaktionenzwischen Technologie und Gesellschaft zu verbes-
heranreichen.sern;

2.4.4. Angesichts von Leitaktionen, die mit weniger— seine anhand der Leistungsindikatoren und seiner
als 200 Millionen ECU ausgestattet sind, und der FülleErfahrungen mit der Wirtschaftswirklichkeit erwor-
von Prioritäten, die man sich gesetzt hat, befürchtetbenenKenntnisse zur technologischenund industriel-
der Ausschuß, daß hier die Mängel der spezifischenlen Bewertung beisteuernund in engerZusammenar-
Programme von einst fröhliche Urständ halten, d.h. diebeit mit dem erneuerten ETAN-Netz einen Aus-
begrenzten Ressourcen ergießen sich auf ein Heer vontausch zweckdienlicher und vergleichbarer Angaben
Miniaturprojekten, die natürlich so komplexe Problemezu der auf den verschiedenen Ebenen betriebenen
nicht lösen können und daher schließlich zum Selbst-Zukunftsvorausschau fördern;
zweck verkommen.

— an der Aufstellung von Übersichten in Form eines
Leistungsanzeigers zum systematischen Vergleich 2.4.5. Außerdem wünscht sich der Ausschuß, daß der
der nationalen, gemeinschaftlichen und außerge- UmfangderMittel fürdasderGFSgewidmeteProgramm
meinschaftlichen Forschungs- und Innovations- beibehalten wird, da eine Kürzung in der im Gemeinsa-
anstrengungenmitwirken, umdenForschungsakteu- men Standpunkt des Rates vorgeschlagenen Größenord-
renunddenEndnutzernzuermöglichen, gemeinsame nung zwangsläufig hieße, daß einige ihrer Einrichtungen
Instrumente zu entwickeln und gegebenenfalls nach geschlossen und ihre Bedeutung als neutrales, suprana-
den zuvor von der Europäischen Kommission aufge- tionales Forschungsinstitut im Dienste der Institutionen
stellten Regeln die in den Artikeln 130 k, l und n des und der gemeinschaftspolitischen Strategien zurück-
EU-Vertrags beschriebenen Verfahren einzuleiten. geschraubt werden müßte.

2.4.6. In bezug auf die horizontalen Programme2.3.11. Mit Nachdruck fordert der Ausschuß die
vertritt der Ausschuß die Auffassung, daß die Ausstat-Zulassung eigener Vertreter, auch als Beobachter, in
tung der Programme, welche die Innovation, die KMUder neuen Zweikammereinrichtung Esta-Irdac, die der
und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zumKommission bei der Ausführung der Programme, vor
Inhalt haben, unter keinen Umständen unter die imallem der Leitaktionen, unterstützen soll.
4. RP vorgesehene Schwelle gesenkt werden darf, daß
deren Mittel im Gegenteil so weit anzuheben sind, daß

2.4. Der Finanzrahmen die wesentlichen Herausforderungen — zum einen die
Widersprüche des europäischen Innovationswesens und

2.4.1. Der Ausschuß hat sich bereits zur Möglichkeit zum anderen die Globalisierung der Märkte und die
geäußert, bei der Mittelzuweisung flexibel zu verfahren, Interaktion mit allen anderen Strukturen der europäi-
um auf die Ergebnisse der Überprüfung, durch die schen Zusammenarbeit — aufgenommen werden
festgestellt werden soll, ob die Zwischenziele der For- können.
schungsanstrengungen tatsächlich erreicht wurden, rea-
gieren zu können. Die Staffelung der Mittelzuweisung 2.4.7. Der Ausschuß weist schließlich darauf hin, daß

die im Rahmenprogramm für die Forschung vorgesehe-über die Abschnitte 1998-1999 und 2000-2002 nach
Maßgabe der Mittelverfügbarkeit, wie sie im Rahmen nen Schritte unbedingt auf organische und systematische
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Weise mit den Maßnahmen zu koppeln sind, die aus den Projektbündel und damit eine weiterreichende Ver-
waltungsautonomie und eine weniger aufwendigeStrukturfonds, von der Europäischen Investitionsbank

(EIB) und aus dem Europäischen Investitionsfond (EIF) und dezentralere Verwaltung unter der Kontrolle
der jeweiligen Beratergruppe zulassen.sowie den Programmen zur Kooperation und techni-

schen Unterstützung PHARE, TACIS und Meda finan-
ziert werden, damit eine immer engere Abstimmung der — Diesen neuen Formen der Mitwirkung an den Maß-
gemeinschaftspolitischen Strategien auch in verfah- nahmen der spezifischen thematischen Programme
renstechnischer Hinsicht möglich wird. müssen mit entsprechenden Änderungen der Bewer-

tungskriterien und -modalitäten einhergehen. Sie
müssen transparent und zuverlässig sein; man muß

BESONDERE GESICHTSPUNKTE sie im voraus festgelegt und bekanntgemacht und
ausreichend vereinheitlicht haben, umallen Adressa-
ten einen bequemen und sicheren Zugang zu ver-RAHMENPROGRAMM DER EG
schaffen. Vor allem aber muß man bei ihrer Festle-FÜR FORSCHUNG,
gung die Marktverhältnisse sowie die wirtschaftli-TECHNOLOGISCHE ENTWICKLUNG
chen und sozialen Wirkungen der Forschung berück-UND DEMONSTRATION
sichtigen; ebenso wie auch die Prüfer so auszuwählen
sind, daß sie den neuen Kriterien des fach- und

3. Erster Bereich: Durchführung der Forschungs-, Ent- sektorenübergreifenden Managements, die der Pro-
wicklungs- und Demonstrationsprogramme blemlösungsansatz mit sich bringt, entsprechen.

Der Wirtschafts- und Sozialausschuß weist auf folgende — Was die Zuweisung der Gemeinschaftsmittel an dieAspekte des allgemeinen Rahmens zur Durchführung vier spezifischen Programme anbelangt, so spiegeltder spezifischen Programme hin, aus denen sich der erste sie die Verhältnisse bei den ursprünglich von derBereich zusammensetzt: Kommission vorgeschlagenen drei Themen wider,
zu denen sich der Ausschuß bereits äußern konnte— Wenn die Forschungsanstrengungen auf Wachs-
(Stellungnahme CES 1407/97), denn die Summetumsziele, denen objektiv eine vorrangige Bedeutung
aus den Beträgen für das jetzige erste Programmzukommt, begrenzt werden, müssen auch die Zwi-
(2,635 Milliarden ECU) und für den Umweltteil desschen- und Endergebnisse der gemeinsamen For-
vierten (1,340 Milliarden ECU) entsprechen demschungsprojekte überprüfbar und bewertbar sein,
alten Vorschlag für das erste Programm „Erfor-damit die Forschung selbst überprüft und neu ausge-
schung der biologischen und der Ressourcen desrichtet undnachKriterien, dienicht völligwillkürlich
Ökosystems“; das zweite Programm „Entwicklungsind, flexibel gestaltet werden kann.
einer nutzerfreundlichen Informationsgesellschaft“

— Die kritikwürdige Vervielfachung der Zahl der (3,295 Milliarden ECU) ist geblieben, wie es war; die
Leitaktionen und der Themen und FTE-Prioritäten, Summe aus den Beträgen für das jetzige dritte
aus denen sich diese zusammensetzen, ist durch neue Programm (2,895 Milliarden ECU) und für den
fach- und sektorenübergreifende Managementver- Energieteil des vierten (980 Millionen ECU) entspre-
fahren aufzufangen. Diese sorgen durch Einbindung chen dem alten Vorschlag für das Programm „Förde-
der KMU und der Endnutzer in die Normungs-, rung eines wettbewerbsorientierten und nachhalti-
Innovations-, Verwertungs- und Verbreitungsmaß- gen Wachstums“.
nahmen, in die Ausbildung der menschlichen Res-
sourcen und die europäische (besonders EUREKA) — Im Falle der Mittelzuweisung für die einzelnenund internationale Zusammenarbeit, deren Umfang Leitaktionen, die generischen FTE-Maßnahmen undvon Leitaktion zu Leitaktion variiert, für einen die Maßnahmen zum Ausbau der Infrastrukturenkoordinierten Ablauf der angewandten, generischen wäre es erforderlich, vorrangig für die ersterenundGrundlagenforschung sowiederDemonstration. Aktionen Beträge vorzusehen, die eine kritische

Masse ermöglichen, damit man rasch und angemes-— Der Übergang von einem individuellen Forschungs-
sen auf die Probleme, die sie lösen sollen, reagierenwettbewerb zu einem Wettbewerb der Systeme, der
kann. Dies trifft für die Leitaktionen „Alterungalle Forschungsakteure zu gemeinsamen Bemühun-
der Bevölkerung“, „Landverkehrstechnologien undgen um vielfältige technologische Lösungen für die
Meerestechnologien“ und „Die Stadt von morgen“gemeinsamen Probleme des Bürgers, der Unterneh-
nicht zu. Auch sind einerseits die Unterschiedemen und der Gesellschaft vereint, macht die Einrich-
zwischen generischen FTE-Themen und Leitaktio-tung von ständigen Foren für Dialog und Vergleich
nen ziemlich unklar, andererseits werden manchenerforderlich. Diese sollen — als Antwort auf die klar
generischen Forschungsmaßnahmen wie dem Pro-formulierten und auf wirtschaftliche und soziale
gramm „Förderung eines wettbewerbsorientiertenProbleme ausgerichteten Ausschreibungen — auch
und nachhaltigen Wachstums“ weit höhere Mittelden freiwilligen Zusammenschluß von Akteuren um
zugewiesen als den Leitaktionen.Projekte fördern, die eindeutig definierten, quantifi-

zierten und zeitlich präzisierten Zielen dienen, wobei
die geistigen Eigentumsverhältnisse und die internen — Besondere Beachtung ist den Durchführungsbedin-

gungen für jedes spezifische Programm zu schenken,Beziehungen zwischen den verschiedenen Teilneh-
mern, wie in den gemeinsamen Absichtserklärungen zumalderBegleitung,derKoordinierung,der techno-

logischen Zukunftsvorausschau und der Bewertungvon EUREKA vorgesehen, festliegen. Solche inte-
grierten und komplementären Projektgruppen der wirtschaftlichen und sozialen Folgen sowie den

Maßnahmen mit Kostenteilung, den entsprechendenwürden eine Konzentration der Mittel auf wenige
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direkten Aktionen der GFS und den Verbindungs- zu leisten, werden durch diese Ausrichtung auf homoge-
nere und miteinander in Verbindung stehende Sektorenmaßnahmen zu den nationalen Bemühungen, die

den gleichen Zielen wie die Leitaktionen dienen. (Biotechnologie, Pharmazeutik, Agro-Industrie, Ge-
sundheit) noch mehr gefördert.

3.1. Erstes spezifisches Programm „Lebensqualität und 3.1.2. L e i t a k t i o n e nManagement lebender Ressourcen“

3.1.2.1. Gesundheit, Ernährung und Umweltfaktoren
3.1.1. S t r a t e g i s c h e Z i e l e

3.1.2.1.1. Das allgemeine Ziel, die Gesundheit der
Bürger durch die Bereitstellung sicherer, gesunder und3.1.1.1. Durch die Bezugnahme auf Lebensqualität
ausgewogener Lebensmittel zu fördern, darf nicht dazuund Gesundheit werden die Voraussetzungen für ein
führen, daß den eigentlichen Gesundheitsproblemensystematisches integriertes Konzept und für die rasche
weniger Aufmerksamkeit geschenkt wird, denn dieErlangung positiver Resultate geschaffen; damit wird
Forschungsanstrengungen auf diesem Gebiet sind fürgleichzeitig auf die Bedürfnisse der Gesellschaft und der
die Bürger vorrangig und werden von ihnen mit größterVerbraucher eingegangen und dieWettbewerbsfähigkeit
Aufmerksamkeit verfolgt.und Beschäftigung gefördert, denn in den nutzenden

Sektoren sind Unternehmen in großer Zahl vorhanden.
3.1.2.1.2. Die Verbesserung der Produktionssysteme
muß insbesondere die Qualität der Nahrungsmittel, die3.1.1.2. Außerdemwird damit den allgemeinenKrite-
Verringerung potentieller Risikofaktoren, die mit demrien, die dem Vorschlag der Kommission zugrunde
übermäßigen Einsatz chemischer Erzeugnisse für dieliegen und die der WSA in früheren Stellungnahmen
Düngung und die Bekämpfung pathogener Organismenunterstützt hat, entsprochen; dazu zählen insbesondere
verbunden sind, ins Visier nehmen. Diese Aspektefolgende:
werden in der gegenwärtigen Fassung unterbewertet.

a) für den Bürger erkennbare und greifbare Aktion;
3.1.2.1.3. Der Vorschlag der Erforschung der Wech-
selwirkungen zwischen Nahrung und Gesundheit müßteb) Absorptionsfähigkeit der betreffenden Industriesek-
die Untersuchung der Auswirkungen einer natürlichentoren, die bereits über eine solide Struktur verfügen
Ernährung mit aspezifischen organoleptischen Eigen-und in denen gleichzeitig allgemein auch KMU
schaften auf die Stimulierung des spezifischen natürli-vertreten sind;
chen Immunsystems im lebenden Organismus, auf die
organischen Störungen und auf die Reflexe bei psychi-c) europäischer Mehrwert in bezug auf den bereits
schen und neurologischen Krankheiten zum Ziel haben.intensiven Warenverkehr, die Globalisierung der

Produktionssektoren und ihre bereits erwiesenen 3.1.2.2. Bekämpfung von Infektionskrankheitenwissenschaftlichen Spitzenleistungen;

3.1.2.2.1. Mit der Änderungdes Titelswird hervorge-
d) Fähigkeit zur Aktivierung internationaler, europäi- hoben, daß man auf die ursprüngliche Ausrichtung auf

scher und nationaler Programme; Impfstoffe verzichten will, was zu würdigen ist, da
dadurch eine größere Anzahl neuer oder wieder auftre-

e) Verwertung der Ergebnisse in Industriegebieten, in tender Krankheiten erfaßt werden kann; dabei wird
denen die Präsenz von großen, mittleren und kleinen keinerlei Ausnahme gemacht und folglich eine Auswahl
Unternehmen und von öffentlichen, privaten und ermöglicht, die zwingend Projekten von noch höherem
mit Universitäten verbundenen Forschungszentren wissenschaftlichen Wert zugute kommen wird.
zahlreiche Nutzer und die Weitergabe der Ergebnisse
an Sektoren erwarten läßt, in denen Forschung noch 3.1.2.2.2. Zu begrüßen ist die ausführlichere und
relativ beschränkt zum Tragen kommt (Agro- präzisere Ausgestaltung der Aktion, die sich daraus
Industrie und Nahrungsmittelproduktion). ergibt, daß die als besonders nützlich erachteten spezifi-

schen Forschungsaktivitäten unter den verschiedenen
3.1.1.3. Der Gemeinschaftsbeitrag ergänzt bedeuten- Gedankenstrichen herausgearbeitet wurden.
de Aktivitäten im nationalen Rahmen und die auf
Privatinvestitionen beruhenden Aktivitäten auf seiten 3.1.2.2.3. Bei der Zielsetzung könnten jedoch die
vonUnternehmen, die beträchtlicheAnteile ihresUmsat- Aspekte der Prävention weiter vertieft werden, die auf
zes in Forschungstätigkeiten investieren; er bietet einen dem Gebiet der Viruserkrankungen und Infek-
entscheidenden Impuls für die Schaffung neuer For- tionskrankheiten nicht nur von außerordentlicher Be-
schungseinrichtungen mit einer daraus resultierenden deutung ist, sondernauch imHinblick auf dieKostensen-
ZunahmederBeschäftigung inhochqualifizierten, neuen kung im Gesundheitswesen den größten Erfolg ver-
Tätigkeitsbereichen und fördert aufgrund der multina- spricht, insbesondere wenn auf europäischer Ebene und
tionalen Ausrichtung seiner Programme die Mobilität nicht nur auf nationaler Ebene gehandelt wird.
der Wissenschaftler.

3.1.2.2.4. Es wäre sinnvoll, wenn ein ausdrücklicher
Hinweis auf die Bekämpfung von Aids im Hinblick auf3.1.1.4. DiePublikationenvon internationalemRang,

die Anzahl der Patente und ihr Anteil an der Gesamtzahl die epidemiologische Erfassung und die Aspekte der
Virusmutation/-anpassung, die neue Konzepte in derder angemeldeten Patente, die Wettbewerbsstellung

gegenüber Drittländern, die Fähigkeit, Arbeitsplätze zu Bekämpfung von Viruskrankheiten erschließen können,
wieder in den Text aufgenommen würde.schaffen und einen positiven Beitrag zur Handelsbilanz
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3.1.2.3. Die „Zellfabrik“ 3.1.2.5.3. Der Ausschuß ist sich bewußt, daß ein
integriertes, multidisziplinäres Konzept nicht einfach
durch Addierung von Themen erreicht werden kann,3.1.2.3.1. Die allgemeinen Ziele dieser Leitaktion im
und fordert daher dazu auf, die Aktion zu überarbeitenweitesten Sinne können uneingeschränkt befürwortet
und dabei besser auf die beschriebenen allgemeinenwerden. Es besteht jedoch dieGefahr, daß der spezifische
Kriterien einzugehen und einen europäischen MehrwertPlan zusehr aufProduktionsprozesse unddieProduktion
zu gewährleisten.einzelner Substanzen ausgerichtet wird.

3.1.2.6. Alterung der BevölkerungEs sollte klarer herausgestellt werden, daß eine profunde
Kenntnis der biologischen Prozesse erforderlich ist, um 3.1.2.6.1. Das allgemeine Ziel der Prävention undjede mögliche Auswirkung ihrer Änderung, angefangen Behandlung von altersbedingten Erkrankungen undbei den Folgen für das Ökosystem bis hin zu den Behinderungen kam im ersten Kommissionsvorschlagwirtschaftlichen Folgen, beurteilen zu können. besser zum Ausdruck. Im Gemeinsamen Standpunkt des

Rates wird dagegen der Schwerpunkt auf Politiken und3.1.2.3.2. Die in den einzelnen Gedankenstrichen Maßnahmen verlagert, mit deren Hilfe die sozialengenannten Forschungstätigkeiten sind klar beschrieben, Kosten verringert werden können; diese Entscheidungsehen jedoch nicht die Möglichkeit vor, unkonventionel- steht teilweise im Widerspruch dazu, daß sämtlichele Konzepte und natürliche, d.h. nicht nur synthetische Aspekte der Gesundheit und sozialen Sicherheit in derProzesse und Produkte zu ermitteln: Dieser Forschungs- Zuständigkeit der einzelnen Mitgliedstaaten bleiben.zweig hat sich als vielversprechend erwiesen und läßt
nützliche multidisziplinäre Anwendungen zu; daher 3.1.2.6.2. Das Phänomen der Alterung der Bevölke-
müßte er ausdrücklich genannt werden. rung bringt unmittelbare Herausforderungen wie die

Bekämpfung degenerativer Krankheiten (insbesondere
3.1.2.3.3. Besonders zu unterstützen ist der letzte Alzheimer und Parkinson), von Herz-Kreislauf-Erkran-
Satz, in dem die Untersuchung neuer Modelle zur kungen und von chronischen Erkrankungen, die in der
Ersetzung von Tierversuchen durch Zellkulturen vorge- älteren Bevölkerung erheblich zunehmen,mit sich.Diese
sehen wird. sollten daher nicht unter den generischen Aktivitäten,

sondern unter dieser spezifischen Leitaktion genannt
3.1.2.4. Umwelt und Gesundheit werden.

3.1.2.6.3. Die klinische Forschung sollte deutlicher3.1.2.4.1. Diese Leitaktion, die nur im gemeinsamen
hervorgehoben werden, da sie für das Verständnis derStandpunkt enthalten ist, umfaßtForschungsaktivitäten,
Absorptionsmechanismen von Pharmazeutika und derdie die Kommission korrekterweise unter der ersten
Wechselwirkungen zwischen Pharmazeutika und Nah-Leitaktion aufgeführt hatte; ihr Ziel ist es, die Wechsel-
rungsmitteln unerläßlich ist; die Ergebnisse dieser For-wirkungen zwischen den genetischen, physiologischen,
schung sollten letzten Endes zu einem vernünftigerenumweltbezogenen und sozialen Faktoren bei der Auf-
Gebrauch von Medikamenten in der Bevölkerungsgrup-rechterhaltung einer guten Gesundheit weiter zu klären.
pe, in der der Konsum von Pharmazeutika sehr hoch ist,
führen.3.1.2.4.2. Der Ausschuß bekräftigt seine in der Stel-

lungnahme(1) vom 1. Oktober 1997 vertretene Auffas-
3.1.2.6.4. EinigeunterdenGedankenstrichengenann-sungund fordertdazuauf, dieAnzahlderLeitaktionen zu
te Forschungstätigkeiten müßten korrekterweise unterverringern unddiese Leitaktion in die erste einzugliedern
den generischen Aktivitäten genannt werden, da sieoder zumindest gemeinsame Strukturen zu schaffen und
übergreifenden Charakter haben oder Basiskenntnissesie gemeinsam zu verwalten.
für eineVielzahl von Leitaktionen auch anderer Themen
zutage fördern (hier seien demographische und epide-3.1.2.5. Nachhaltige Land-, Fischerei- und Forstwirt-
miologische Forschungen über ältere Menschen unterschaft einschließlich der integrierten Entwick-
demGesichtspunktderVerkehrs-,Wohnraum-,Energie-lung des ländlichen Raums
quellenplanung usw. genannt).

3.1.2.5.1. Die Ausweitung des Themas bewirkt auf 3.1.2.6.5. Der Ausschuß fordert die Kommission auf,
der Ebene der Festsetzung strategischer Ziele keinerlei an der ursprünglichen Fassung dieser Leitaktion festzu-
Verbesserung, da dieser Forschungsbereich sich nun- halten, da er der Auffassung ist, daß die Bedeutung der
mehr auf so viele Themen erstreckt, daß er eher als behandelten Themen eine spezifische Forschungsaktion
thematisches Programm denn als Leitaktion behandelt rechtfertigt.
werden könnte.

3.1.2.6.6. Der Ausschuß hält die Mittelausstattung
3.1.2.5.2. Nach Auffassung des Ausschusses kommt für diese Leitaktion für unzureichend und fordert die
mit dieser Ausweitung zum Ausdruck, daß eine klare Kommission auf, sie auf mindestens 12% des Betrags
Zukunftsstrategie für die Forschungssektoren, die für anzuheben, der für das erste spezifische Programm
die Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit der europäi- vorgesehen ist.
schen Unternehmen und die Steigerung der Beschäfti-
gung förderlich sind, fehlt, was im übrigen bereits in der 3.1.3. G e n e r i s c h e A k t i v i t ä t e n
vorhergehenden Stellungnahme bemängelt wurde(1).

3.1.3.1. Die generischen Tätigkeiten müßten die dop-
pelte Funktion haben, zum einen neue Forschungsberei-
che aufzutun und zum anderen durchsetzungsfähige(1) ABl. C 355 vom 21.11.1997, S. 38.
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Technologien zu entwickeln, die breite Anwendung 3.1.3.3.5. Neurowissenschaften: Diese Tätigkeit
weist wie bereits die erste alle Merkmale auf, die einefinden und den Endnutzern zugute kommen(1), und

nicht nur die Leitaktionen stützen, die sie ergänzen Einordnung in eine spezifische Leitaktion rechtfertigen.
Aufgrund der bereits dargelegten Überlegungen wird diesollen.
Kommission aufgefordert, die derzeitige Einordnung

Sie sollen dazu beitragen, in einer begrenzten Zahl zu überprüfen und diese Tätigkeiten in passendere
vorrangigerBereichederForschungundderGrundlagen- Leitaktionen auch anderer Programmthemen (z. B. neue
technologien den Transfer von Ideen und Kenntnissen Diagnosewege durch Bildverarbeitung) einzugliedern
innerhalb der EU und das technologische Potential der und dabei nur Themen, die tatsächlich der Definition
EU zu sichern und auszubauen. einer generischen Tätigkeit entsprechen, wie z. B. die

Wechselbeziehungen zwischenbiologischenundpsycho-
3.1.3.2. Nicht alle Vorschläge im ersten der logischen Prozessen, zu den generischen Tätigkeiten zu
Programmthemen entsprechen diesen vorrangigen Er- zählen.
fordernissen; sie werden vielmehr eher als „Resttätigkei-
ten“ definiert, d.h. als Tätigkeiten in Bereichen, die von
den Leitaktionen nicht abgedeckt werden, oder greifen 3.1.3.3.6. Public-Health-Forschung und Gesund-
lediglich spezifische Programme wieder auf, die im heitswesen:Die genanntenThemen sind von unbestritte-
Rahmen des 4. Rahmenprogramms eingeleitet wurden. ner sozialer Bedeutung, sind jedoch schwer mit For-

schungstätigkeiten im eigentlichen Sinne und den in den3.1.3.3. Die vorgeschlagenen generischen Aktivitäten Kommissionsdokumenten genannten Charakteristika in
Einklang zu bringen. Der Ausschuß schlägt vor, die3.1.3.3.1. Der Ausschuß stellt erhebliche Unterschie-
Inhalte zu überprüfen und besser auf die Bedürfnissede zwischen dem Vorschlag der Kommission und dem
der Bürger und die Möglichkeiten der industriellengemeinsamen Standpunkt fest, daher wird er diese
Verwertung auszurichten; dabei ist zu vermeiden, daßPunkte auch unter Berücksichtigung der vomEP in erster
Mittel und Energie für Themen verschwendet werden,Lesung abgegebenen Stellungnahme einzeln analysieren.
die den festgelegten Basiskriterien nicht entsprechen und
lediglich aus Gründen der Information von Bedeutung3.1.3.3.2. Chronische und degenerative Krankheiten
sind (z. B. Wirksamkeit und Rentabilität der Gesund-(insbesondere Krebs und Diabetes), Herz-Kreislauf-
heitsförderung, Evaluierung von Gesundheitsfürsorge-Erkrankungen und seltene Krankheiten: Diese For-
modellen).schungsthemen erfordern — wie zu recht erklärt wird

— ein multidisziplinäres Konzept, das von der Ätiologie
bis zur Diagnose, von der Prävention bis zur Therapie

3.1.3.3.7. Untersuchung von Fragen der biomedizini-und zum Einsatz hochentwickelter Apparaturen reicht;
schenEthikundderBioethikmitBlick auf dieEinhaltungsie entsprechen einem bedeutenden unmittelbaren Ge-
der ethischen Grundprinzipien: Der Ausschuß unter-sundheitsbedarf, sind von strategischer Bedeutung und
stützt uneingeschränkt die von der Kommission genann-für den Bürger unmittelbar erkennbar; für sie können
te „Begründung“.Mittel,TechnologienundErfahrungenunterschiedlicher

Herkunft mobilisiert werden, wobei die EU in der
angewandten Forschung und in der Entwicklung in der
vordersten Front steht, und ihre praktischen Ergebnisse Die in jenem Dokument beschriebenen „Ziele und
können sich unmittelbar auf Beschäftigung und Wettbe- FTE-Schwerpunkte“ scheinen sich eher an der Vergan-
werbsfähigkeit auswirken. genheit auszurichten, als sich etwaigen Zukunfts-

perspektiven zuzuwenden. Der WSA empfiehlt, die
Aufgrund all dieser Merkmale wäre es gerechtfertigt, ethischeDimensionalsGrundlage füralleForschungsak-
diese Themen eher bei den Leitaktionen als bei den tivitäten zu betrachten und entsprechende Hinweise in
generischen Aktivitäten einzuordnen. die „Erwägungsgründe“ der Programme aufzunehmen.

3.1.3.3.3. Der Ausschuß hält an dem in der Stellung-
nahme vom 1. Oktober 1997 dargelegten Grundsatz fest 3.1.3.3.8. Untersuchung der sozioökonomischen As-und fordert die Kommission auf, die Aufnahme dieser pekte der Biowissenschaften und Biotechnologien imForschungstätigkeiten in die bereits bestimmten Leitak- Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung (Folgen fürtionen — wie z. B. die chronischen und degenerativen Gesellschaft, Wirtschaft und Beschäftigung): Das ZielKrankheiten in Leitaktion iii, die Herz-Kreislauf- dieser Studien, die ausdrücklich im Hinblick auf eineErkrankungen in Leitaktion iv und die seltenen Krank- nachhaltige Entwicklung und somit im Hinblick auf dieheiten in Leitaktion ii (gemäß der Anregung des EP) — Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Beschäftigungvorzuschlagen. durchgeführt werden sollen, ist uneingeschränkt zu

befürworten. Da es jedoch ein spezifisches Programm-3.1.3.3.4. Erforschung von Genomen und genetisch
thema zur nachhaltigen Entwicklung gibt, fragt sich derbedingten Krankheiten: Dieses Thema wird zu Recht
Ausschuß allerdings, ob es nicht sinnvoller wäre, eineunter den generischen Aktivitäten genannt, da es
Tätigkeit, die auf die Evaluierung der sozioökonomi-langfristig angelegt ist, auf mehrere Leitaktionen
schen Auswirkungen einer jeden im Rahmen der einzel-übergreift und aufgrund der eingesetzten Technologien
nen spezifischen Programme des 5. Rahmenprogrammsund Instrumente mit anderen Programmthemen ver-
erfolgenden Forschungstätigkeit — d.h. insbesondereknüpft ist.
der Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung
und die Beschäftigung — abzielt, unter den generischen
Tätigkeiten dieses Themas einzuordnen.(1) ABl. C 355 vom 21.11.1997, S. 38.
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3.1.4. F ö r d e r u n g d e r F o r s c h u n g s i n f r a - über längerfristige bzw. mit höherem Erfolgsrisiko
behaftete Forschung über neue und künftige Technolo-s t r u k t u r
gien vorgesehen. Bei allen vier Leitaktionen wird der

3.1.4.1. Der WSA stimmt der „Begründung“ in dem Schwerpunkt sehr stark auf Software, Systeme und
Dokument vom 5.11.97 voll und ganz zu. Es sollte Anwendungen gelegt, die auf den grundlegenden Archi-
jedoch auf einen angemessenen Schutz des geistigen tekturen und Infrastrukturen basieren. Über diese neue
Eigentumshingewiesen werden, da er eine unabdingbare Software und Systemanwendungen sollen die Nutzeffek-
Voraussetzung für die Verbreitung von Know-how te für die Informationsgesellschaft zustande kommen;
darstellt und im Rahmen des Erweiterungsprozesses der außerdemwird es imRahmen dieser Forschungsarbeiten
EU entscheidende Bedeutung erlangt. um die Schlüsselthemen Nutzbarkeit, Interoperabilität,

Zuverlässigkeit und finanzielle Tragbarkeit gehen. Der
3.1.4.2. Die Bedeutung des letzten Punktes in dem Ausschuß befürwortet sehr stark diesen Ansatz, der die
Absatz „Biologische Daten und Ressourcen“ („Einrich- Fähigkeiten Europas im System- und Softwarebereich
tungen für die klinische und präklinische Forschung“) ist zum Tragen bringt und ihm die Möglichkeit eröffnet,
nicht klar. Dieses Thema wurde bereits in verschiedenen im Bereich der Informationsgesellschaft an vorderster
Rechtstexten auf Gemeinschaftsebene und auf interna- Front zu stehen.
tionaler Ebene behandelt, zuletzt in der Richtlinie über
die „Gute Klinische Praxis“ (GCP), zu der der WSA 3.2.1.1.4. Für die ersten drei Leitaktionen des The-
jüngst Stellung genommen hat (1) und die gegenwärtig menschwerpunkts Informationsgesellschaft sollen je-
im Europäischen Parlament erörtert wird. weils 17% der Forschungsmittel für diesen Themenbe-

reich bereitgestellt werden, während die Leitaktionen3.1.4.3. Der WSA schlägt daher vor, diesen Punkt zu für die grundlegenden Technologien mit 36% undändern und genauer auf die epidemiologischen Aspekte die allgemeinen Aktivitäten für neue und künftigeauszurichten, die mit den Forschungsaspekten dieses Technologien mit 10 % bedacht werden sollen. Derspezifischen Programms zusammenhängen. Ausschuß hält dies für eine angemessene Aufteilung der
Mittel, stellt indes fest, daß der IST-Bereich den größten

3.2. Zweites spezifisches Programm „Benutzerfreund- Anteil zugeteilt bekommt. Dies erscheint gerechtfertigt,
liche Informationsgesellschaft“ jetzt wo es darum geht, die Informationsgesellschaft in

Europa zu verwirklichen.
3.2.1. W i s s e n s c h a f t l i c h e r u n d t e c h n o l o -

g i s c h e r R a h m e n u n d Z i e l e 3.2.1.2. Spezifische Aspekte

3.2.1.1. Allgemeine Bemerkungen 3.2.1.2.1. Die mit dem Themenschwerpunkt IST ver-
folgten Absichten finden die volle Zustimmung des

3.2.1.1.1. Mit dem Programm über die Technologien Ausschusses. Die Realisierbarkeit des Programms bleibt
der Informationsgesellschaft (IST) wird ein neues Kon- jedoch abzuwarten. Der Ausschuß erkennt an, daß die
zept für dieBeschäftigungmit dem Thema Informations- neuartige Programmstruktur einen Kurswechsel der
gesellschaft im Kontext des Rahmenprogramms einge- früheren Praxis darstellt, so daß greifbarere Resultate
führt. Einerseits wurden die Konvergenzerscheinungen erzielt werden können. Hierzu müssen jedoch eine
auf dem Gebiet der Telekommunikation, Informations- geeignete Strategie formuliert und ein neues Verwal-
technologie, Medien und anderen Inhalten in einem tungssystem eingerichtet werden.
konvergenten und integrierten Konzept für Technolo-
gien, Systeme, Anwendungen und Dienste berücksich- 3.2.1.2.2. Bei derBeschreibungder strategischenZieletigt. Auf der anderen Seite finden die strategischen des Programms wird u.a. ausgeführt, daß bei allenMöglichkeiten der Informationsgesellschaft ihren Nie- Leitaktionen „Bündelung und Konzertierung Mittel zurderschlag in Aktionsprogrammen, in deren Rahmen das Schwerpunktsetzung, Koordinierung und IntegrationPotential der Technologien voll erschlossen werden soll. der Maßnahmen sein werden“. Es ist sehr wichtig, daß

dies tatsächlich geschieht, denn anderenfalls besteht3.2.1.1.2. Der Ausschuß befürwortet nachhaltig die-
die Gefahr, daß die nur in einer der LeitaktionensesGesamtkonzept.Drei der vier abgestecktenLeitaktio-
untergebrachten Vorhaben nicht die für den Erfolgnen zu diesem Themenschwerpunkt sollen dafür Sorge
erforderliche kritische Masse aufweisen werden. Dietragen, daß die Bedürfnisse der einzelnen Menschen
Herbeiführung der kritischen Masse von Vorhaben wirdund der Unternehmen bei dem Programm über die
jedoch eineHerausforderung für dasVerwaltungssystemTechnologien der Informationsgesellschaft zu ihrem
darstellen.Recht kommen. Nach Ansicht des Ausschusses ist dies

der richtige Ansatz, um es Europa zu ermöglichen,
3.2.1.2.3. Die Strategiebeschreibung legt das Schwer-wirtschaftlichen Nutzen und Wettbewerbsvorteile aus
gewicht u.a. auf die europäische Wettbewerbsfähigkeit,den Technologien der Informationsgesellschaft zu zie-
und außerdem werden „in diesem Programm Maßnah-hen. Europamußdie Informationsgesellschaft verwirkli-
men zur Förderung der Einführung von Technologienchen.
der Informationsgesellschaft mit der Forschung und
technologischen Entwicklung verknüpft, damit die Be-3.2.1.1.3. Was die grundlegenden Technologien,
dingungen und Voraussetzungen für ihren Einsatz ganzSysteme und Infrastrukturen angeht, sind eine vierte
sicher erfüllt werden“. Weiter heißt es im Kommissions-Leitaktion sowie eine zusätzliche generische Aktivität
dokument: „Zusätzlich zur Demonstration und Erpro-
bung umfassen diese Arbeiten Maßnahmen zur Förde-
rung der Entwicklung und Verbreitung der Fähigkeiten,(1) ABl. C 95 vom 30.3.1998, S. 1.
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die zur Übernahme von Forschungs- und Entwicklungs- ein Entwicklungsprogramm, das sich auf Anwendungen
und ordnungspolitische Freizügigkeit stützt. Die imergebnissen nötig sind (z. B. Validierung, Bewertung,

Sensibilisierung,Maßnahmen fürErstnutzerund Initiati- Programmüber elektronischenGeschäftsverkehr enthal-
tenen Vorschläge betreffend die Sicherheit von Informa-ven zur Verbreitung bester Praktiken), sowie Maßnah-

men zur Konsensfindung und Normung“. tionen sind in diesem Zusammenhang ein gutes Beispiel.

3.2.1.2.4. DerAusschußhegt ernsteZweifel bezüglich 3.2.1.2.6.3. In Anbetracht der Tatsache, daß viele der
der in der vorstehenden Ziffer 3.2.1.2.3 beschriebenen Technologien gegenwärtig bereits entwickelt werden
Aktionen, die sich zwar leicht beschreiben, aber sehr und die Entwicklungszeit äußerst lang ist, wird die
schwer in die Tat umsetzen lassen. Dies könnte sich Beschränkung auf die vorwettbewerbliche Zusammen-
als die Achillessehne der gesamten Programme zur arbeit ein wesentliches Handicap sein. Dies könnte
Schaffung einer benutzerfreundlichen Informationsge- anderen Regionen, in denen andere Regeln gelten,
sellschaft herausstellen; diese Gefahr kann allein durch einen wettbewerbsmäßigen Vorteil gegenüber Europa
ein äußerst effizientes Verwaltungssystem gebannt wer- verschaffen.
den.

3.2.1.2.7. Damit der europäische Durchschnittsbür-
3.2.1.2.5. Um ein effizientes Verwaltungssystem ein- ger überhaupt etwas von den Leitaktionen hat, muß er
zurichten, müssen bestimmte Mindestbedingungen gel- eine entsprechende Anleitung für die Kommunikation
ten. Unter anderem müßten folgende Voraussetzungen in seiner eigenen Sprache mit den im übrigen benut-
gegeben sein: zerfreundlich anzulegenden Schnittstellen zu den ver-

schiedenen vorgesehenen Diensten bekommen. Die heu-— Die Projektauswahl muß auf der Basis einer objekti-
tigen PCs sind für den Laien äußerst benutzerunfreund-venBewertungderRelevanzundReproduzierbarkeit
lich. Über Digitalfernsehen angebotene Dienste steckender betreffenden Forschungsarbeiten getroffen wer-
noch in den Kinderschuhen; die Schnittstellen befindenden. Politisch motivierte Entscheidungen sind zu
sich noch in der Entwicklung. Das künftige drahtlosevermeiden.
Breitbandtelekommunikationssystem UMTS wird eine

— Die Verwertungsmöglichkeiten müssen eines der ganz neue Größenordnung von Multimediaanwendun-
entscheidenden Kriterien für die Projektauswahl gen ermöglichen und die Entwicklung neuer Schnittstel-
sein. len erforderlich machen. Bei sämtlichen Leitaktionen

muß es ein in sich geschlossenes Konzept für die— Die Mittelbereitstellung für die Verwertung muß
Kommunikation mit dem Durchschnittsbürger geben.mindestens ebensoviel,wennnicht sogarnochhöhere
Lösungen für ältere und behinderte Menschen solltenPriorität haben als die Projektfinanzierung.
von ihrer einfachen Konzeption her auch Möglichkeiten

— Die Projektziele müssen zeit- und ergebnismäßig für den Durchschnittsbürger beinhalten. Ohne diesen
absehbar sein. Die praktische Durchführbarkeit sol- Schwerpunkt auf die Benutzerfreundlichkeit wird der
cher Bemessungen muß ebenfalls eines der Aus- Durchschnittsbürger von der Informationsgesellschaft
wahlkriterien sein. ausgeschlossen bleiben.

— Besondere Berücksichtigung der KMU. Da die ver- 3.2.1.2.8. Unter dem Blickwinkel der bevorstehendenfügbaren Ressourcen begrenzt sind, werden die Erweiterungder EUwurdedieMöglichkeit einerZusam-Schulung und Einbeziehung von KMU und die menarbeitmitWirtschaftsakteurenausdenbeitrittswilli-Verbreitung der Ergebnisse besonderes Augenmerk gen Ländern offensichtlich außer acht gelassen. Dererfordern. diesbezügliche Fragenkomplex reicht von der Berück-
sichtigung zusätzlicher Landessprachen bis zur Investi-3.2.1.2.6. Logischerweise sollte das Rahmenpro-
tion in künftige Breitbandinfrastrukturen.gramm auf der vorhandenen IST-Basis aufbauen. In der

Kommissionsvorlage wird auf diese Basis aber weder
3.2.2. L e i t a k t i o n : s y s t e m e u n d D i e n s t -Bezug genommen, noch diesbezüglich eine Bewertung

l e i s t u n g e n f ü r d e n B ü r g e rvorgenommen. Zu der vorhandenen Ausgangsbasis
möchte der Ausschuß drei Überlegungen vortragen:

3.2.2.1. Gesundheit
3.2.1.2.6.1. Für dieVerwirklichung der Informations-
gesellschaft muß es den universellen Zugang — der 3.2.2.1.1. Die Beschreibung der diesbezüglichen An-
privaten Haushalte, der Wirtschaft, der öffentlichen strengungen sieht ein allgemeines Konzept vor, das als
EinrichtungenundderRegierung—zu einemBreitband- einzelstaatliches Konzept ausgelegt werden könnte. Da
netz geben. Auf diesen Punkt wurde in der WSA- sich die europäischen Bürger jedoch in zunehmendem
Stellungnahme über Konvergenz(1) ausführlicher einge- Maße ins Ausland begeben, wird ein zunehmender
gangen. Den universellen Breitbandzugang gibt es heute Bedarf an internationaler medizinischer Versorgung
noch nicht, und auch eine diesbezügliche Perspektive ist entstehen mit untereinander interoperablen Datenban-
noch nicht erkennbar. Dieser Sachverhalt muß berück- ken mit allgemeinen und persönlichen medizinischen
sichtigt werden. Daten.

3.2.1.2.6.2. Ein beträchtlicher Teil des IST-Potentials 3.2.2.1.2. Dieses Konzept ist sehr anspruchsvoll, weil
wird heute noch gar nicht genutzt. In vielen Fällen wird es auch die koordinierte Entwicklung zahlreicher nicht-
gar keine weitere Forschungsarbeit benötigt, sondern IST-spezifischer Faktoren impliziert. Die vielsprachige

und multikulturelle Umgebung wird Schwierigkeiten
bereiten;dasgleichewirdauchfürdiegesundheitsmäßige(1) ABl. C 214 vom 10.7.1998.
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und medizinische Umgebung der Fall sein, weil die 3.2.3. L e i t a k t i o n : N e u e A r b e i t s m e t h o -
d e n u n d e l e k t r o n i s c h e r G e -Pharmakologie zwischen den einzelnen Regionen in der

Gemeinschaft recht unterschiedlich angelegt ist. s c h ä f t s v e r k e h r

3.2.3.1. Verfahren und Hilfsmittel für flexible, nicht3.2.2.1.3. Für den lokalen und einzelstaatlichen Ein-
ortsgebundene Arbeit sowie Telearbeitsatz wird die Verbreitung medizinischer Informationen

zwischen medizinischen Zentren unter Verwendung
3.2.3.1.1. Im Zusammenhang mit Systemen überlediglich eines festen Breitbandnetzes nicht ausreichen,
nicht ortsgebundene Arbeit sollten Überlegungen überdenn die medizinische Fernbetreuung (Telemedizin)
Hilfsmittel für Fernunterricht angestellt werden.wird ein drahtloses Breitbandkommunikationssystem

erfordern mit einem hohen Grad an Verbindungssicher- 3.2.3.1.2. Um das Potential der Telearbeit voll zum
heit. Tragen zu bringen, ist ebenfalls ein Universalzugang zu

Breitbandnetzen erforderlich; außerdem müssen daran
interessierte Arbeitnehmer so geschult werden, daß sie3.2.2.1.4. Neue Systeme der medizinischen Indivi-
selbst die ordnungsgemäße Einhaltung der Sicherheits-dualversorgung werden in den nächsten zehn Jahren
normen (insbesondere Dauer der Strahlenexposition vormöglicherweise eine revolutionäre Veränderung erfah-
dem Bildschirmgerät sowie ergonomische Eigenschaftenren. Deswegen wird eine sehr enge Abstimmung mit
der Workstations) überwachen.Entwicklungen im Bereich der Elektronik undMikrome-

chanik erforderlich sein. Dies ist ein Bereich, in dem die
vorwettbewerbliche Zusammenarbeit möglicherweise 3.2.3.2. Managementsysteme für Hersteller und Ver-
nicht den erforderlichen Tiefgang erreichen wird. braucher

3.2.3.2.1. Zum elektronischen Geschäftsverkehr muß
3.2.2.2. Behörden auch das Lagergeschäft gerechnet werden. In der Kom-

missionsvorlage wird mit keinem Wort eingegangen auf
das automatische Lagergeschäft bzw. computerisierte3.2.2.2.1. Die hier vorrangig zu behandelnden Betäti-
Bestelltechnik, obgleich es in diesenBereichen gegenwär-gungsfelder sind der Zugang zu Diensten und Systemen
tig bereits maßgebliche Entwicklungen gibt. Dieund eine für den Bürger verständliche und brauchbare
Kopplungdes elektronischenGeschäftsverkehrsmitdemInformation.
Vertrieb wird in vielen Fällen nicht nur im Wege
der Fernabwicklung, sondern auch grenzüberschreitend

3.2.2.2.2. Es besteht hier zweifelsohne die Gefahr, verlaufen.
daß die zunehmende IST-mäßige Vernetzung zwischen

3.2.3.2.2. Der elektronische Geschäftsverkehr wirdVerwaltungenundPrivatbürgerndieRechteundFreihei-
in derbenutzerfreundlichen Informationsgesellschaft einten des einzelnen ernsthaft beeinträchtigen könnten. Es
wesentlicher Dienst sein. Er beinhaltet nicht nur denmüßte unbedingt dafür Sorge getragen werden, daß die
Verkehr mit konkreten Erzeugnissen, sondern auchUnabhängigkeit und die Privatsphäre des einzelnen
Produkte digitalen Inhaltswie z. B.Musik, Videomateri-gegenüber dem Staat und der Europäischen Union
al und Daten. Viele ungelöste Probleme müssen ingewahrt bleiben.
diesem Forschungsfeld angegangen werden wie etwa
Urheberrechte, Kopierschutz, Filtermechanismen u.dgl.,
insbesondere weil der elektronische Handel ein weltwei-
tes Geschäft sein wird, für das weltweite Standards3.2.2.3. Verkehr und Fremdenverkehr
benötigt werden.

3.2.2.3.1. Die FTE-Prioritäten sind im Grunde gut 3.2.3.3. Informationssicherheitdefiniert, für die Wirtschaft und die Bürger wäre es
jedoch von Vorteil, wenn der Schwerpunkt stärker auf 3.2.3.3.1. Für den elektronischen Geschäftsverkehr
Navigationssystemeund andere Straßenverkehrstelema- und andere Transaktionen ist ein hohes Maß an Sicher-
tikdienste gelegt würde, und zwar insbesondere solche heit erforderlich, insbesondere bezüglich Identifizierung
Systeme, die eine Verkehrsumlenkung ermöglichen, um und Verschlüsselung. Es gibt hierzu bereits zahlreiche
Staubildungen möglichst vorzubeugen, die Transport- Technologien, deren Einsatz durch die bestehenden
dauer zu verkürzen und die Umweltbelastung so niedrig einzelstaatlichen Rechtsvorschriften aber behindert
wie möglich zu halten. wird.Deswegenkommtes auf eineKonvergenz zwischen

FT+E-Aktionenwie EntwicklungundpraktischeUmset-
zung der geeigneten ordnungspolitischen Maßnahmen3.2.2.3.2. Die Verknüpfung von Verkehr und Tou-
an.rismus ist zwar pragmatisch, aber nicht logisch. Diese

Themen sollten voneinander getrennt sein. Die Entwick- 3.2.4. L e i t a k t i o n : M u l t i m e d i a - I n h a l t elung und Förderung des Fremdenverkehrs, der die u n d - W e r k z e u g eAnziehungspunkte einer europäischen Region der gan-
zen Welt zugänglich macht, hängt stark zusammen mit 3.2.4.1. Interaktives elektronisches Publizieren, digita-
kulturellen Aspekten und Fragen des natürlichen Erbes les Erbe und kulturelle Inhalte
und müßte stärker in die Überlegungen einbezogen
werden. Die Lösung liegt in der entsprechenden Softwa- 3.2.4.1.1. Im allgemeinen dreht sich die Diskussion

nur um Video-on-demand. Im Rahmen der FTE-re- und Inhalteabstufung.
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Anstrengungen sollten auch die Dimensionen von Nach- 3.2.5. L e i t a k t i o n : G r u n d l e g e n d e T e c h -
n o l o g i e n u n d I n f r a s t r u k t u r e nrichten auf Abruf, Musik auf Abruf, Spiele auf Abruf,

Informationsdienste auf Abruf u.dgl. ausgelotet werden.
In vielen Fällen ist der Zugriff zu der gewünschten 3.2.5.1. Informationsverarbeitungs-, Kommunika-
Information nicht durch eine einfache Suchfunktion tions- und Netzwerktechnologien und -mana-
möglich und erfordert bisweilen neue intelligente Zu- gement einschließlich Breitbandtechnologien
gangstechnologien. Im Rahmen dieses Betätigungsfeldes sowie deren praktische Umsetzung, Interopera-
sollten vielleicht auch technologische Lösungen für bilität und Anwendung
Urheberrechtsfragen entwickelt werden.

3.2.5.1.1. Es muß dafür Sorge getragen werden, daß
im Wege des 5. Rahmenprogramms eine plattform-

3.2.4.2. Aus- und Weiterbildung übergreifende Interoperabilität zwischen Diensten und
Netzen entwickelt und standardisiert wird. Da die
Informationsgesellschaft global angelegt ist, müssen3.2.4.2.1. Dieses Thema besitzt höchste Priorität, auch diese Entwicklungen nach einem globalen Konzeptweil es eine zunehmende Knappheit an Arbeitskräften verlaufen.mit dem entsprechenden Qualifikationsprofil gibt. Die

weiterführenden Schulen und Hochschulen produzieren 3.2.5.2. Software-, System- und Dienstleistungstechno-
nicht genügend bedarfsgerechte Arbeitskräfte. In vielen logien und -technik einschließlich hochwertiger
dieser Einrichtungen geht die Tendenz nach wie vor Statistiksysteme
dahin, die Geisteswissenschaften gegenüber den Natur-

3.2.5.2.1. Dieser Abschnitt sieht einen zu generischenwissenschaften, der Mathematik und dem Maschinen-
Ansatz in bezug auf Software vor. Es gibt im Grundebau überzubetonen.Außerdem ist es ihnen offensichtlich
drei Kategorien von Software, mit denen sich dasnicht gelungen, sich beizeiten auf die erforderlichen
Rahmenprogramm beschäftigen sollte: allgemeineVeränderungen einzustellen. Hierin liegt eine Chance
Büroanwendungen, Betriebssysteme und spezifische An-für Fernlehrinstitute. Diese können ihre Ausbil-
wendungen.dungsprogramme quasi über Nacht umstellen. Es gibt

keinerlei Beschränkungen bezüglich der Zahl der Stu-
3.2.5.2.2. Was die erste Softwarekategorie anbelangt,dienbewerber. Die allgemeinen und beruflichen Bil-
ist Europa imallgemeinennur schwachpräsent, Beispieledungsprogramme können sehr leicht auf den Bedarf des
wie SAP zeigen jedoch, daß dies nicht so zu sein braucht.einzelnen Studenten im Sinne einer größtmöglichen

Effizienz zugeschnitten werden. Die daraus resultieren- 3.2.5.2.3. Die zweite Kategorie läßt sich in zwei
den Qualifikationen sollten in allen Mitgliedstaaten Typen unterteilen:
anerkannt werden.

a) Der erste Typ impliziert allgemeine PC- oder ver-
gleichbare Computerbetriebssysteme. Dies ist eine

3.2.4.3. Sprachtechnologien sehr wichtige und sehr schnell wachsende Software-
kategorie, bei der Europa bislang offensichtlich
überhaupt nichts zu bieten hat.3.2.4.3.1. Diese Technologien werden dringend ge-

braucht, um eine universellere Europäische Gemein- 4) Der zweiteTyp impliziertAnwendungen in integrier-schaft zu schaffen. Dies ist ein Weg, um Brücken ter Software. Hier kommt es darauf an, daß Europazwischen Kulturen zu schlagen, ohne deren natürliche ein eigenes Qualitätsprofil entwickelt, da die meistenEntwicklung zu verzerren, zerstören oder zurückzudrän- Einzellösungen in dieser Kategorie entstehen. Typi-gen. DerKommissionstext läßt jedoch die erforderlichen sche Anwendungsbereiche sind etwa Fernsehgeräte,Basistechnologien unerwähnt. Videorecorder, Set-top-Boxen, Fernbedienungen,
Handheld/Palmtop-Computer, Instrumente aller
Art, Autoelektronik (und zwar nicht nur Unterhal-3.2.4.4. Informationszugang, -filterung, -analyse und
tungselektroniksysteme, sondern auch elektronische-handhabung
Fahrzeugsteuerungen), Navigationssysteme usw.

3.2.5.2.4. Die dritte Kategorie ist die Signalprozes-3.2.4.4.1. Ein wesentliches Hindernis in diesem Zu-
sorsteuerung. In gewisser Weise ähnelt sie den imsammenhang ist die fehlendeBandbreite der verfügbaren
vorstehendenBuchstaben b) beschriebenen Softwaretyp,Zugangsnetze. Die Entwicklung finanziell tragbarer und
bedingt aber eine andere Fähigkeitspalette der damitzweckmäßiger Dienste sollte Hand in Hand mit der
befaßten Personen. Bei diesem Prozeß ist ein hoher GradEntwicklung der Zugangsnetztechnologien verlaufen.
an Wissen in Mathematik, Softwareund Halbleitertech-Das auf Konvergenz angelegte IST-Programm bietet
nik erforderlich. Die Anzahl von Arbeitskräften mit denjetzt die Gelegenheit für ein koordiniertes Vorgehen auf
entsprechenden Qualifikationen ist beschränkt. Diesdiesem Gebiet.
ist ein Bereich, in dem Europa eine starke Position
einnehmen könnte und auch sollte, weil diesen Anwen-

3.2.4.4.2. DievorgeschlageneUnterstützungderAkti- dungen bei der Schaffung der benutzerfreundlichen
vitäten zur Kategorisierung, Kennzeichnung und Filte- Informationsgesellschaft große Bedeutung zukommen
rung von Inhalten, um dadurch die selektive Informa- wird. Eine große Anzahl an Anwendungenwird im Zuge
tionssuche und -filterung zu ermöglichen, wird sich in des 5. Rahmenprogramms entwickelt werden müssen.
einer multikulturellen europäischen Umgebung schwie-
rig gestalten. Dies wird eine besondere Herausforderung 3.2.5.2.5. Technologien, die möglicherweise eine

wichtige Rolle spielen werden bei der Sprachverarbei-der Leitaktion sein.
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tung,wiebeispielsweisedieneuronaleComputertechnik, 3.3. Drittes spezifisches Programm „Wettbewerbs-
orientiertes und nachhaltiges Wachstum“künstliche Intelligenz usw., werden in der Kommissions-

vorlage überhaupt nicht erwähnt, sind jedoch für die
Forschung heute von großem Interesse und können in 3.3.1. S t r a t e g i s c h e Z i e l e
den nächsten fünf Jahren zu Anwendungstechnologien
werden. 3.3.1.1. Die Kommission setzt sich in ihrem Doku-

ment mit folgenden vier strategischen Zielen für das
3.2.5.3. Systeme und Dienste für mobile und private dritte thematische Programm auseinander:

Kommunikation einschließlich satelliten-
— sozioökonomische Erfordernisse;gestützte Systeme und Dienste
— europäischer Mehrwert;

3.2.5.3.1. In der Überschrift sollte das Wort „mobil“
— europäische Wettbewerbsfähigkeit;um den Zusatz „/drahtlos“ ergänzt werden. Es wird

nämlich davon ausgegangen, daß in der nächsten Zeit — ethische Grundsätze.ein signifikanter Bedarf an Drahtloskommunikations-
Festsystemen entstehen wird. 3.3.1.2. Das spezifische Programm „Wettbewerbs-

orientiertes und nachhaltiges Wachstum“ beinhaltet die
3.2.5.4. Multisensorielle Schnittstellen grundlegende europäische Strategie zur Bewältigung der

anstehenden und künftigen industriellen Herausforde-
3.2.5.4.1. Dieser Abschnitt sollte dahingehend ausge- rungen. Das Programm ist nicht nur auf die Bedürfnisse
dehntwerden,daßerauchbenutzeroberflächenbezogene spezifischer industrieller Sektoren ausgerichtet, sondern
Technologien einschließt. Sprachsynthese und Spracher- auf die Förderung der gesamteuropäischen Leistungs-
kennungssysteme fehlen im Kommissionsdokument fähigkeit im Produktions- und im Verkehrsbereich.
ganz. Diese werden bei der bedienungsfreundlicheren Deswegen müssen vorrangig Forschungstätigkeiten
Gestaltung von Systemen eine wichtige Rolle spielen gefördert werden, die maßgebliche horizontale Auswir-
und auch für die Entwicklung von Konzepten, bei denen kungen, Multiplikatoreffekte und möglichst viele wech-
gesprochene Sprache geschriebenen Text ersetzt, von selseitige Impulsgeberwirkungen zeitigen.
Bedeutung sein. Hierbei geht es nicht unbedingt um eine
Technologie für Behinderte, sondern diese Technik 3.3.1.3. ImMittelpunkt desdrittenProgrammsstehen
kann auch die Bedienungsfreundlichkeit technischer die Wachstumsprozesse in Europa. Es umfaßt „Innovati-
Ausrichtungen für den Durchschnittsanwender verbes- ve Produkte, Verfahren und Organisationsformen“
sern. (Leitaktion 1), „Nachhaltige Mobilität und Zusammen-

wirken der Verkehrsträger“ (Leitaktion 2), „Landesver-
3.2.5.5. Mikroelektronik kehrstechnologien und Meerestechnologien“ (Leitak-

tion 3) sowie „Neue Perspektiven für die Luftfahrt“
(Leitaktion 4).3.2.5.5.1. Die Entwicklung einer europäischen Wett-

bewerbsfähigkeit auf dem Gebiet der Elektronik wird
3.3.1.4. Theoretisch geht die Kommission von einemnicht genügend herausgestellt. Mikroprozessoren, Da-
„Systemansatz“ aus. Die vorgeschlagene vorläufige Auf-tenspeicher und Signalprozessoren werden eine
teilung der Mittel stimmt damit jedoch nicht überein.Schlüsselrolle spielen, genau wie intelligente Leistungs-
Die definitionsgemäß nicht untergliederten generischenelektronik. Bei vielen Anwendungen werden program-
Forschungstätigkeiten sind im Verhältnis zur Leitaktionmierbare Signalprozessoren die Funktion weniger fle-
„Innovative Produkte, Verfahren und Organisationsfor-xibler Hardwarelösungen übernehmen Die entsprechen-
men“ zu großzügig ausgestattet, während die Leitaktionden integrierten Softwaretechnologienmit neuen objekt-
„Landverkehrstechnologien und Meerestechnologien“orientierten Programmsprachen werden zu entwickeln
zu knapp ausgestattet ist, um überhaupt einen „System-sein.
ansatz“ entwickeln zu können.

3.2.6. G e n e r i s c h e T ä t i g k e i t e n : N e u e 3.3.1.5. Außerdem muß gleich vorab festgestellt wer-
u n d k ü n f t i g e T e c h n o l o g i e n den, daß sich das dritte und das vierte spezifische

Programm in wesentlichen Punkten überschneiden und
3.2.6.1. Die langfristige Entwicklung von kritischen die Kommission daher um einer klareren Definition
Technologien ist entscheidend für den erfolgreichen willen eine genaueGrenze zwischendenbeidenProgram-
Aufbau der künftigen europäischen Wettbewerbsfähig- men ziehen sollte.
keit im IST-Bereich. Auch wenn es noch nicht möglich
ist, die verschiedenen Themenkreise zu beschreiben, 3.3.1.6. Bei allen diesen Leitaktionen ist der Zusam-
sollte ein kontinuierliches Beobachtungs- und Bewer- menhang mit dem vierten spezifischen Programm un-
tungssystem geschaffen werden. Dies ist ein Problem, übersehbar, da sie nicht nur der Förderungwettbewerbs-
mit dem sich nicht nur die Kommission und die Industrie orientierter und verbraucherfreundlicher innovativer
beschäftigen sollte, sondern dem sich auch die Univer- Verfahren, sondern auch einer energieeffizienten und
sitäten und Forschungsinstitute widmen sollten. umweltverträglichen Produktion und eines entsprechen-

den Verkehrssystems dienen.
3.2.6.2. Ein systematischerAnsatz fürneueTechnolo-
gien wird die entsprechende Grundlage dafür schaffen, 3.3.1.7. Die unter demvierten spezifischen Programm

zur Energieversorgung und -nutzung angesprochenendaßdie Leitaktionen regelmäßig überprüft und imLichte
neuer Entwicklungen aktualisiert werden. Fragen sind ebenfalls für das dritte wichtig.
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3.3.1.8. Die beiden Programme müssen daher entwe- Produkte einen höheren Mehrwert aufweisen. Denn
niedrige Temperaturen erlauben die Verwendung einfa-der von vornherein besser aufeinander abgestimmt

werdenoder aberbei derAnmeldung,Durchführungund cherer und billigerer Rohstoffe.
EvaluierungderProjektemuß für einewohldurchdachte,

3.3.2.2. Nachhaltige Mobilität und Zusammenwirkenübergreifende Koordinierung gesorgt werden.
der Verkehrsträger

3.3.1.9. Vor allem der Verkehrsbereich ist Gegen-
stand verschiedener Leitaktionen und Programme. Bei 3.3.2.2.1. Dieses Leitaktion ist eine wesentliche Vor-

aussetzung für die Gewährleistung von Lebensqualität,jeder verkehrsrelevanten Leitaktion müssen Geltungsbe-
reich und Querverbindungen genau abgesteckt werden. die Optimierung der Produktionsprozesse und die Ver-

teilung des Wohlstands.Durch eine entsprechende Koordinierung muß das funk-
tionelle Zusammenwirken dieser Leitaktionen gewähr-

3.3.2.2.2. Dafür müssen sowohl die Infrastrukturenleistet werden.
als auch das Systemmanagement entwickelt werden.

3.3.1.10. Aus der Kommissionsmitteilung wird auch
nicht ersichtlich, welche Priorität die einzelnen Punkte 3.3.2.2.3. Eine wichtige Voraussetzung für das Gelin-

gen dieser Leitaktion ist dabei auch (siehe Schwerpunkt 3erhalten sollen. Dies sollte deutlicher herausgearbeitet
werden. in der Fassung vom 16. Februar 1998), daß die Vorteile

desneuenMobilitätssystems inden europaweiten techni-
3.3.1.11. BesondereAufmerksamkeitmuß der Entste- schen und sozioökonomischen Zukunftsmodellen ange-
hung neuer Berufsbilder/Ausbildungsgänge in Verbin- messen berücksichtigt werden. Diesen Systemanalysen
dung mit der Entwicklung der europäischen Produk- kommt eine ganz besondere Bedeutung zu.
tions- und Verkehrssysteme („Fertigungs“-Ingenieur,
Mobilitätsmanager usw.) gewidmet werden. Dieser 3.3.2.2.4. Da im Rahmen dieser Maßnahme auch die
beschäftigungsrelevante Aspekt sollte als immaterieller Mobilität in dichtbesiedelten Gebieten genannt wird, ist
Nutzeffekt in die Bewertung jeder durch EU-Mittel eine klare Grenzziehung zur Maßnahme „Die Stadt
geförderten innovativen Maßnahme einfließen. von morgen“ im vierten Programm erforderlich. Die

Lebensqualität in den Städten hat auch viel mit den
Infrastrukturen und der Verkehrssteuerung zu tun.3.3.2. L e i t a k t i o n e n

3.3.2.1. Innovative Produkte, Verfahren, Organisa-
3.3.2.3. Landverkehrstechnologien und Meerestechno-tionsformen

logien
3.3.2.1.1. Diese Leitaktion bezieht sich auf integrierte

3.3.2.3.1. Anders als in früheren Vorlagen hat dieProduktionsverfahren, ist aber sehr allgemein gehalten.
Kommission jetzt auch den Verkehr zu Lande (StraßeUnklar bleibt, ob bestimmte Produktionsverfahren oder
und Schiene) aufgenommen, eine Änderung, die nurErzeugnisse erfaßt werden, die auf das 4. Rahmenpro-
begrüßt werden kann.gramm zurückgehen. Anstatt Industriesektoren im Zuge

der Leitaktion als isolierte Forschungsbereiche anzuse-
3.3.2.3.2. Allerdings ist die vorgeschlageneMittelaus-hen, sollten hochwichtige Wertschöpfungsketten identi-
stattung, die sich gerade mal auf die Hälfte des unterfiziert werden. Industriegebiete und Sektoren, in denen
dem 4. Rahmenprogramm bewilligten Betrags beläuft,weitreichende Nebenentwicklungen anfallen, würden
viel zu niedrig angesetzt. Wenn sich daran nichts ändert,diesbezüglich günstige Rahmenbedingungen bieten.
werden diese Mittel nur wirken wie ein Tropfen aufÜberdies sind viele KMU in dieser Art Industriesystem
dem heißen Stein.tätig.

3.3.2.3.3. Die Leitaktion soll dem Ziel eines rationel-3.3.2.1.2. Der Hinweis auf die Mikro- und Nanotech-
len, umweltfreundlichen Landund Seeverkehrssystem,nik ist sicherlich richtig, diese reichen jedoch für eine
aber auch der effizienten Interaktion Mensch/Fahrzeugumweltverträgliche Entwicklung der Produktion nicht
und Straße/Schiene dienen. Dabei ist dem Gesichtspunktaus.
europäische Integration bzw. Kompatibilität besondere
Beachtung zu schenken.3.3.2.1.3. EinmethodologischerAnsatz fürnachhalti-

ge Innovation sollte auf jeden Fall folgende Elemente
3.3.2.3.4. Sie steht im Zusammenhang mit anderenbeinhalten: Lebenszyklusanalyse (s.u.), Gesamtenergie-
LeitaktionenundProgrammen,die jeweils auf integriertebilanz, Konzept der Wiederverwendung/Zerlegung und
Weise und ohne Überschneidungen zur EntwicklungKostenmanagement, Bedarfsanalyse bezüglich Human-
einer nachhaltigen europäischen Mobilität beitragenressourcen. Das Konzept „Lebenszyklusanalyse“ wird
müssen. Diese Leitaktion hat die technologische Ent-nur am Rande berührt, obwohl es sehr wichtig für die
wicklung von Land- und Seeverkehrsträgern zum Ziel.Bewertung von Ökosystemen ist, zumal bei Stoffen,
Dies sollte auch technologische Entwicklungen für denderen „Ökobilanz“ von der Gewinnung des Rohstoffs
Stadtverkehr miteinschließen. Technologien, die für denbis hin zur Rückführung oder Abfallbehandlung in neue
Stadtverkehr geeignet sind, werden jedoch im RahmenProduktionsverfahren integriert wird.
der Leitaktion „Die Stadt von morgen“ geprüft und
bewertet. Es gibt ferner Querverbindungen zu Fragen3.3.2.1.4. Im Rahmen dieser Leitaktion sollte auch

die Katalyseforschung vorangetrieben werden, um vor desEnergiesparens undderNutzungvonEnergie.Unklar
bleibt, wie die erforderliche Koordination sichergestelltallem zu ermöglichen, daß die Verarbeitungsprozesse

bei niedrigen Temperaturen verlaufen können und die und Synergieeffekte erzielt werden sollen.
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3.3.2.3.5. Wenn unter dem sechsten Schwerpunkt Verhütung von Verschmutzung, wobei den Problemen
von ariden und allgemein wasserarmen Regionen beson-dieser Leitaktion von einer nachhaltigen Nutzung der

Meeresenergie und maritimen Bodenschätze die Rede dere Aufmerksamkeit gewidmet wird.
ist, so besteht hier wiederum ein enger Zusammenhang

3.4.1.2.2. Ziel der zweiten, auf vier SchwerpunktenzumviertenProgrammüberEnergiefragen.DieRelevanz
aufbauenden Leitaktion ist die Erforschung der globalender Maßnahme kommt jedoch nicht zum Ausdruck.
Veränderungen im Hinblick auf Vorbeugungsmaßnah-

3.3.2.3.6. Eine sinnvolleKoordinierung derLeitaktio- men, die Reduzierung dieser Veränderungen und die
nen der spezifischen Programme 3 und 4 muß daher bei Anpassung an ihre Folgen.Die Entwicklung der europäi-
der Anmeldung, Leitung und Bewertung der Projekte schen Komponente der weltweiten Beobachtungssyste-
erfolgen, sofern die beiden Programme nicht neu aufein- me für Klima, terrestrische Ökosysteme und Meere soll
ander abgestimmt werden. besonders gefördert werden.

3.3.2.4. Neue Perspektiven für die Luftfahrt 3.4.1.2.3. Die dritte Leitaktion betrifft die Ökosyste-
me des Meeres und stützt sich auf vier Schwerpunkte:

3.3.2.4.1. Die Innovationen in der europäischen Luft- Wechsel- und Einwirkungen, denen die Meeresumwelt
fahrt bedürfen einer gezielten Förderung. Die Kommis- ausgesetzt ist, Überwachung und Beherrschung von
sion beschränkt sich hier allerdings auf die Luftfahrt im Phänomenen in Küstengebieten und die Vorhersage
engeren Sinne unter Ausklammerung von Raumfahrt möglicher Auswirkungen der menschlichen Tätigkeit
und Satellitentechnik. Diese beiden Bereiche werden auf marine Ökosysteme und Ressourcen.
allerdings zu Recht Gegenstand einer Ad-hoc-
Koordinierung im Fünften Rahmenprogramm sein und 3.4.1.2.4. Die ebenfalls in vier Forschungsschwer-
mit den ESA-Aktivitäten verbunden. punkte unterteilte vierte Leitaktion stellt auf die nachhal-

tige Entwicklung der Städte und eine rationelle Nutzung
3.3.2.4.2. DieFrageder lokalenundglobalenUmwelt- der Ressourcen ab, auf die Erhaltung des kulturellen
folgen des Luftverkehrs wird nicht behandelt. Dies sollte Erbes, auf den Schutz der Umwelt, insbesondere in
ausdrücklich im Rahmen der Leitaktionen des vierten bezug auf große Gebäudekomplexe, sowie auf die
Programms nachgeholt werden. Entwicklung nachhaltiger Verkehrssysteme in einem

städtischen Umfeld.
3.3.2.4.3. Die hier angeführten und beschriebenen
Maßnahmen enthalten viele Aspekte („Schwerpunkte“), 3.4.1.2.5. Die fünfte Leitaktion „Umweltfreundliche-
die in engem Zusammenhang mit den übrigen re Energiesysteme einschließlich erneuerbarer Energie-
Programmbereichen stehen. quellen“ erstreckt sich auf die vier Schwerpunktbereiche

VerbesserungderEffizienzderEnergieumwandlungsver-
fahren bei gleichzeitiger Kostensenkung und Verringe-3.4. Viertes spezifisches Programm „Erhaltung des
rung der Umweltauswirkungen; Entwicklung von Um-Ökosystems“
wandlungstechnologien für die wichtigsten neuen und
erneuerbaren Energieträger; Integration der neuen und3.4.1. A n a l y s e d e s G e s a m t r a h m e n s
erneuerbaren Energieträger in vorhandene Energiesyste-
me; und Entwicklung wirtschaftlicher Umweltschutz-3.4.1.1. Dieses Programm stellt eine völlige Neuheit
technologien für die Elektrizitätserzeugung.dar, und das nicht nur gegenüber dem 4. FTE-

Rahmenprogramm, sondern auch im Hinblick auf die
3.4.1.2.6. Die sechste und letzte Leitaktion „Eineersten von der Europäischen Kommission in bezug auf
wirtschaftliche und effiziente Energieversorgung für eindas 5. Rahmenprogramm formulierten Vorschläge. Die
wettbewerbsfähiges Europa“ geht von sechs Ar-spezifische Darlegung von Maßnahmen im Bereich
beitsschwerpunkten aus, die die Verbesserung der Tech-Energie und Umwelt kommt einer positiven Antwort
nologien für den rationellen und effizienten End-der Kommission auf die diesbezüglichen Bemerkungen
verbrauch von Energie, für die Energieübertragung undseitens des Europäischen Parlaments, des Rates und des
-verteilung sowie für die Energiespeicherung anstreben.Wirtschafts- und Sozialausschusses gleich.
Des weiteren soll die Effizienz bei Erkundung, Abbau
und Herstellung fossiler Brennstoffe und die Effizienz3.4.1.2. Das Programm erstreckt sich auf die zwei
der neuen und erneuerbaren Energieträger verbessertmiteinander zusammenhängendenBereiche Umwelt und
werden und sollen Szenarien für Angebot undNachfragenachhaltige Entwicklung sowie Energie und umfaßt
im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Entwick-sechs einzelne Leitaktionen: „Nachhaltige Bewirtschaf-
lung und den sozialen und ökologischen Anforderungentung der Wasservorräte und Wasserqualität“, „Globale
erarbeitet werden. Übergeordnetes Ziel ist die AnalyseVeränderungen,KlimaundArtenvielfalt“, „Nachhaltige
der Wirtschaftlichkeit und Effizienz aller Energieträger.Ökosysteme des Meeres“, „Die Stadt von morgen und

das kulturelle Erbe“, „Umweltfreundlichere Energie-
3.4.2. B e w e r t u n g d e s G e s a m t r a h m e n ssysteme einschließlich erneuerbarer Energiequellen“und

„Eine wirtschaftliche und effiziente Energieversorgung
3.4.2.1. DerWirtschafts- und Sozialausschußbegrüßtfür ein wettbewerbsfähiges Europa“.
die Aufnahme dieses neuen spezifischen Programms,
dessenKohärenzundKompatibilitätmit dem5.Umwelt-3.4.1.2.1. Die erste Leitaktion „Nachhaltige Bewirt-

schaftung der Wasservorräte und Wasserqualität“ bein- aktionsprogramm offenkundig ist. Dies wird dazu bei-
tragen, die Aktionen in diesem Bereich gezielter zuhaltet vier Forschungsschwerpunkte auf dem Gebiet der

Oberflächen- und Grundwasserressourcen betreffend gestalten, die notwendigenMittel—entsprechend seiner
Bedeutung und potentiellen Multiplikatoreffekte imihre Bewirtschaftung, Behandlung, Überwachung und
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Hinblick auf eine Verbesserung der Umweltqualität, 3.4.3.2. Im Rahmen der Bewirtschaftung der Wasser-
vorräte hätten zwei weitere Schwerpunkte betreffendVerringerung der Abhängigkeit von Energieimporten,

größere Wettbewerbsfähigkeit, direkte und indirekte die spezifischen Probleme bei der Identifizierung und
Behandlung von verschmutzten grenzüberschreitendenSchaffung von Arbeitsplätzen und einen besseren sozia-

len Zusammenhalt — bereitzustellen und wirtschaftlich Oberflächengewässern und Grundwasserläufen sowie
die Entsalzung von Meerwasser aufgenommen werdentragfähige Lösungen in den isoliertenoder bevölkerungs-

armen Regionen und Gebieten zu fördern. sollen.

3.4.2.2. Der Ausschuß legt Wert auf die Feststellung, 3.4.3.3. Unter der Leitaktion der globalen Verände-
daß er wiederholt auf die Notwendigkeit hingewiesen rungen hätte der Ausschuß die konkrete Einbeziehung
hat, mit gleicher Priorität die Sicherheit der Energiever- des Einflusses von „endokrinen Modulatoren“ auf die
sorgung, den sozialen Zusammenhalt vermittels des Artenvielfalt und des Zusammenhangs zwischen
öffentlichen Versorgungsauftrags und den Umwelt- Waldbränden, Klimaveränderungen und Artenvielfalt
schutz in die Definition einer Gemeinsamen Energiepoli- befürwortet.
tik aufzunehmen, so daß im stetigen Bestreben nach
nachhaltiger Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit 3.4.3.4. Bei den Ökosystemen des Meeres wäre eine
der EU-Wirtschaft ein stimmiger, mit dem Binnenmarkt spezifische Bezugnahme auf die Ölverschmutzung des
für Energie vereinbarer Rahmen entsteht. Dieses spezifi- Meeres und auf die Auswirkungen des Fremdenverkehrs
sche Programm geht ganz in eine solche Richtung. Von auf die Küstengebiete angebracht gewesen.
daher kann der Ausschuß es nur begrüßen.

3.4.3.5. Beim Thema „Stadt von morgen“ müssen die3.4.2.3. Das Programm entspricht der typischen Gesichtspunkte Luftverschmutzung und Lärmbelästi-Struktur aller Programme; der Ausschuß stellt jedoch gung nicht nur in bezug auf den Verkehr, sondern aufinsbesondere in bezug auf die erneuerbaren Energiequel- den gesamten Lebensraum „Stadt“ bezogen werden.len eine gewisse Überlappung zwischen einigenMaßnah- Besonders dringend sind mangels gesicherter wissen-men fest, und zwar zwischen den beiden Leitaktionen schaftlicher Grundlagen neue Erkenntnisse über diebetreffend die Energie und die Antriebstechnologien im gesundheitlichen Auswirkungen von PartikelemissionenRahmen des Programms der Stadt von morgen. erforderlich.

3.4.2.4. Ferner findet der Ausschuß z. B. die „Gene-
3.4.3.6. Die fünfte Leitaktion der umweltfreundliche-rischausgerichtetenForschungs-undEntwicklungstätig-
ren Energiesysteme verfolgt ein einziges, doch sehrkeiten“ in bezug auf Umwelt und nachhaltige Entwick-
weitreichendes Ziel: die Entwicklung von Technologienlung zu vage.
zur Verringerung der Umweltfolgen der Energieerzeu-
gung und des Energieverbrauchs durch die Senkung3.4.2.5. Auch die Aktion „Förderung der Forschungs-
der Emissionen und die Beteiligung der neuen undinfrastrukturen“ ist zu verschwommen formuliert und
erneuerbaren Energieträger am Wettbewerb. Allerdingsläßt bei der Entscheidung über die Förderwürdigkeit
wird dabei übersehen, daß auch diese Energieträgereines Bereichs einen zu großen Spielraum. Der Ausschuß
ökologische Auswirkungen zeitigen, die logischerweisebefürwortet die Zielsetzungen im Energiebereich nur
untersucht und auf ein Minimum begrenzt werdenzum Teil und plädiert dafür, bei der Untersuchung der
müssen.sozioökonomischen Auswirkungen auch die Instrumen-

te zur Förderung einer rationellen Energienutzung zu
3.4.3.6.1. Im Rahmen dieser Aktion sollte den de-berücksichtigen.
zentralen oder isolierten Energiesystemen, der kombi-
nierten Stromerzeugung und Meerwasserentsalzung und3.4.2.6. Schließlich wäre es notwendig, Wechselwir-
der Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung größere Bedeutungkungen und Vereinbarkeit dieses Programms mit ande-
eingeräumt werden. Überdies sollte die Überschriftren spezifischen Aktionen dieses oder anderer Program-
des vierten Arbeitsschwerpunktes dieser Leitaktion zume zu prüfen, wie z. B. „Nachhaltige Mobilität und
„Wirtschaftlich rentable Techniken zur VerringerungZusammenwirken der Verkehrsträger“, „Die Stadt von
des SchadstoffausstoßesderEnergiewirtschaft“ geändertmorgen und das kulturelle Erbe“ und schließlich „In-
werden. Es macht keinen Sinn, die anderen Energiein-tegrierte Entwicklung des ländlichen Raumes und der
dustrien wie beispielsweise die Erdölverarbeitungsin-Küstengebiete“.
dustrie auszuschließen, die ebenso große Probleme mit
der Reduzierung ihres Schadstoffausstoßes haben wie3.4.3. A n a l y s e d e r v e r s c h i e d e n e n L e i t -
die stromerzeugende Industrie. Außerdem sollte nebena k t i o n e n
der Luftverschmutzung auch die Frage der Abwässer,
der Rückstände (vor allem der gefährlichen Rückstände)3.4.3.1. ImBereichUmwelt vermißtderAusschußden
und der Bodenverschmutzung berücksichtigt werden.überaus wichtigen Aspekt des Industrie- und Hausmülls

und der nachhaltigen Bodenbewirtschaftung. Im 5. Um-
weltaktionsprogramm wird den beiden Bereichen große 3.4.3.6.2. Schließlichwäre dieNotwendigkeit hervor-

zuheben, einen Arbeitsschwerpunkt betreffend Techno-Bedeutung beigemessen, im FTE-Rahmenprogramm da-
gegen überhaupt nicht. Hier herrscht insbesondere im logien für die Verbesserung von Kraft- und Brennstoffen

einzufügen. Die derzeitigen und künftigen Rechtsvor-Zusammenhang mit geophysischen und geochemischen
Analysen sowie mit den Technologien für die Sanierung schriften zielen darauf ab, daß die Energieerzeugnisse

immer schadstoffärmer werden, doch das erforderlicheverseuchter Böden dringender Handlungsbedarf, zumal
das Problem, insbesondere mit Blick auf die Osterweite- Niveau kann inmanchen Fällenmit denbesten verfügba-

ren Technologien entweder gar nicht oder nur unterrung der EU, immer akuter wird.
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wirtschaftlich nicht vertretbaren Bedingungen erreicht 3.4.5. A n a l y s e d e r A k t i v i t ä t e n z u r
F ö r d e r u n g d e r F o r s c h u n g s -werden.
i n f r a s t r u k t u r e n

3.4.3.7. Die sechste Leitaktion hat weitere Energie-
Folgende Änderungen wären anzubringen:aspekte zum Inhalt und zielt darauf ab, Europa eine

zuverlässige, saubere, effiziente, sichereundwirtschaftli- 3.4.5.1. Es wäre hinzuweisen auf die bereits bestehen-che Energieversorgung zu sichern. den Netze von Forschungszentren in bezug auf die
Entwicklung von erneuerbaren Energieträgern und die

3.4.3.7.1. Billige Energie hingegen sollte nicht zu den Versteppung sowie auf die Einbeziehung der Laborato-
Zielen der EU gehören. Für Energie ist zu bezahlen, was rien privater Unternehmen in Themenbereiche wie die
sie wirklich kostet. Dazu gehören neben den internen saubere Nutzung fester Brennstoffe und die Verminde-
Kosten der Energiegewinnung auch die externen Kosten, rungderEnergieweiterleitungs- undVerteilungsverluste.
die während ihres gesamten Lebenszyklus anfallen. Ferner sollte die Einrichtung eines Netzes für fort-

geschrittene städtepolitische Analysen angestrebt wer-
den.3.4.3.7.2. Die Eindämmung des Energieverbrauchs

gehört zwar zu den erklärten Zielen des ersten Ar-
3.4.5.2. Es sollte eine spezialisierte Datenbank für diebeitsschwerpunkts dieser Leitaktion, doch ist der Aus-
Integration der Konstruktion der neuen Materialien undschuß der Auffassung, daß die Energiesparprogramme
der erneuerbaren Energien beim Bau neuer Gebäude undauf allen Ebenen, im Industrie-, Privathaushalts-, Ver-
bei der Sanierung historischer Stadtkerne eingerichtetkehrsbereich usw. mit größerer Genauigkeit und Konse-
werden.quenzvorangetriebenwerden sollten.Angesichtsder sich

rasant ausweitenden Informationsgesellschaft sollten
3.4.5.3. Die laufenden und künftigen Forschungstä-gezielt Technologien erforscht werden, die eine direkte
tigkeiten sollten so koordiniert werden, daß sie einanderoder indirekte Senkung des damit verbundenen Energie-
ergänzen und nicht miteinander konkurrieren.verbrauchs ermöglichen.

3.4.3.7.3. Ferner sollte die Wettbewerbsfähigkeit der 4. Zweiter Bereich: Förderung der Zusammenarbeit
erneuerbaren Energieträger stärker mit der Entwicklung mit dritten Ländern und internationalen Organisa-
der neuen Technologien verknüpft werden. Der Aus- tionen im FTE-Bereich
schuß hält es für dringlicher, vorhandene Technologien
wettbewerbsfähig zu machen, als neue Technologien zu Der Ausschuß hat mehrfach betont, wie wichtig die
entwickeln, die zwar aus wissenschaftlicher Sicht genial, internationale Zusammenarbeit vor allem angesichts
jedoch kurz- und mittelfristig unwirtschaftlich sind. einer zunehmendenGlobalisierung derMärkte und eines

wachsenden internationalen Wettbewerbs ist, bei dem
3.4.3.7.4. Unter den Prioritäten dieser Leitaktion es vor allem auf die Qualität und Innovation neuer
sollte die Erforschung neuer Wärmedämmungsmateria- ProdukteundDienstleistungenankommt.Dahermöchte
lien aufgeführt sein. Ein äußerst wichtigerGesichtspunkt er auf folgende Aspekte aufmerksam machen:
mit Blick auf das übergeordnete Ziel dieser Leitaktion

— Das spezifischeProgramm„Sicherungder internatio-ist die Abhängigkeit von Energieimporten, die jedoch in
nalen Stellung der Gemeinschaftsforschung“ bildetden verschiedenen Arbeitsschwerpunkten nicht gebüh-
den Rahmen für die Beziehungen zwischen derrendberücksichtigtwird.AusalldiesenGründenplädiert
Gemeinschaftsforschung und der übrigen Welt. Undder Ausschuß für eine Umbenennung der Aktion in
zwar entweder unmittelbar im Rahmen der Aktions-„Eine gesicherte und effiziente Energieversorgung“.
linien oder durch Koordinierung der internationalen
Aspekte der Aktionen der anderen spezifischen
Programme des Rahmenprogramms. Daher müssen3.4.4. A n a l y s e d e r g e n e r i s c h a u s g e r i c h -
die Modalitäten und die Bereiche der Zusammenar-t e t e n T ä t i g k e i t e n i m B e r e i c h d e r
beit mit den verschiedenen wissenschaftlichen undF o r s c h u n g u n d t e c h n o l o g i s c h e n
kulturellen Kreisen der geographischen Aktionsge-E n t w i c k l u n g
biete, deren Bedürfnisse und Möglichkeiten der
Beteiligung an internationalen FTE-Projekten in— Im Zuge der ersten Aktion „Bekämpfung von Natur-
höchstem Maße variieren, genauestens festgelegtkatastrophen und technologischen Risiken“ sollte
werden.die Einrichtung einer gesamteuropäischen Daten-

bank zur Erfassung von Naturkatastrophen und — Unverzichtbar sind vor allem auf internationaler
Unfällen aufgrund von Versagen der Sicherheitsvor- Ebene Aktionen zur technologischen Bewertung vor,
kehrungen erwogen werden. währendundnachderDurchführungderProgramme

in jedem einzelnen Gebiet, damit die innergemein-
— Der Ausschuß befürwortet eine neue Aktion für schaftlichen wie auch außergemeinschaftlichen Part-

die notwendige Erforschung von Ersatzstoffen für ner bei der Lösung realer Probleme daraus konkreten
hochgradig umweltgefährdende Stoffe wie PCB, Nutzen ziehen können.
PCT, FKWs, Asbest usw.

— Eine grundlegende Aktion des INCO-Programms
muß darin bestehen, daß die internationalenAspekte— Ferner empfiehlt er die Förderung der europaweiten

Homologisierung der Schadstoffmeßverfahren und der Leitaktionen und die nationalen und gemein-
schaftlichen Politiken der wissenschaftlichen undder Prüfverfahren.
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technologischen Zusammenarbeit eng aufeinander schätzung der Auswirkungen vornehmen, die mit der
betreffenden Gemeinschaftsaktion in den festgelegtenabgestimmtwerden,damitKohärenzundSynergieef-

fekte erreicht werden, und zwar durch verstärkte Zeiträumen im Hinblick auf die Lösung der gemeinsa-
men Probleme sowie in bezug auf die Schaffung neuerDurchführung konzertierter Aktionen oder gemein-

samer Initiativen wie die Europäische Initiative für Arbeitsplätze („Spin-off“), neuer Unternehmen und von
Joint-ventures, die ihrer Auffassung nach aus demAgrarforschung im Entwicklungsdienst.
Projekt selbst hervorgehen können, voraussichtlich er-

— Parallel zu den spezifischen Programmen des 5. Rah- reicht werden.
menprogramms müssen formelle Kooperationsrah-
men mit den anderen außergemeinschaftlichen euro- 4.1.1.5. Alle Tätigkeiten, die ein bestimmtes geogra-
päischen Einrichtungen und Initiativen eingeleitet phisches Gebiet betreffen, müssen in einem kohärenten
werden, die im Bereich der Forschung tätig sind, Rahmen mit der allgemeinen Aktion der Zusammenar-
insbesondere mit EUREKA und COST. Auf diese beit und technischen Hilfe der Gemeinschaft in Einklang
Weise werden die vor allem seitens der hochrangigen gebracht und angemessen bekanntgemacht und gebün-
EUREKA-Gruppe angekurbelten Initiativen für die delt werden. Diesbezüglich sind Demonstrations- und
systematische Förderung von Synergieeffekten zwi- Innovationsaktionen sowie Begleitmaßnahmen vorzuse-
schen verschiedenen Bereichen fortgeführt. hen, die die Auswertung, Verbreitung und Nutzung der

Ergebnisse sicherstellen.— Die Mittelausstattung muß über dem ursprünglich
von der Kommission vorgeschlagenen Betrag von

4.1.1.6. Eine grundlegende Aktion des INCO-491 Millionen ECU liegen, den der Rat in seinem
Programms muß schließlich darin bestehen, daß dieGemeinsamen Standpunkt noch weiter auf 458 Mil-
internationalen Aspekte der Leitaktionen und die natio-lionen ECU verringert hat. Auf jeden Fall jedoch
nalen und gemeinschaftlichen Politiken der wissen-muß der Schwellenwert für das Programm über
schaftlichen und technologischen Zusammenarbeit eng3,5 % der Gesamtausstattung bleiben, damit auch
aufeinander abgestimmt werden, damit Kohärenz undvon außen die Transparenz undNachvollziehbarkeit
Synergieeffekte erreicht werden. Zu diesem Zweckeiner optimalen, eigenständigen Koordinierung
empfiehlt der Ausschuß eine verstärkte Durchführunggewährleistet werden kann, die die eigentlichen
konzertierter Aktionen oder gemeinsamer InitiativenAktivitäten der thematischen Programme im Rah-
wie die „Europäische Initiative für Agrarforschung immen eines integrierten Konzepts begleiten und unter-
Dienste der Entwicklung“.stützen kann.

4.1.1.7. Nach Auffassung des Ausschusses müssen
die beiden vorgesehenen Formen der Teilnahme von4.1. Horizontales spezifisches Programm „Sicherung
Einrichtungen aus Drittländern an den spezifischender internationalen Stellung der Gemeinschafts-
Programmen, nämlich die Teilnahme auf der Basis einerforschung“
uneingeschränkten Beteiligung und die Teilnahme auf
Projektbasis klar, transparent und unmißverständlich4.1.1. G e s a m t r a h m e n d e s P r o g r a m m s
definiert werden, damit sichere Regeln für den Zugang
gewährleistet sindunddieDurchführungsbestimmungen4.1.1.1. Das Programm wird den Rahmen für die
von allen interessierten Einrichtungen aus DrittländernBeziehungen zwischen der Gemeinschaftsforschung und
unmittelbar verstanden werden können. Der Ausschußder übrigen Welt bilden. Daher müssen die Modalitäten
unterstreicht die Bedeutung der diesbezüglichen Infor-und die Bereiche der Zusammenarbeit mit den verschie-
mation und Ausbildung für die Wiederherstellung einesdenen wissenschaftlichen und kulturellen Kreisen der
positiven Images der EU.geographischen Aktionsgebiete, deren Bedürfnisse und

Möglichkeiten der Beteiligung an internationalen FTE-
Projekten in höchstem Maße variieren, genauestens 4.1.2. G e o g r a p h i s c h e G e b i e t e d e r Z u -
festgelegt werden. s a m m e n a r b e i t

4.1.1.2. DerAusschußbetont,wiewichtigeineBewer- 4.1.2.1. Staaten, die sich in der Heranführungsphase
tung auf technologischer und industrieller Ebene vor, befinden
während und nach der Durchführung der Projekte in

4.1.2.1.1. Die gemeinschaftliche FTE-Aktion mußjedem einzelnen Gebiet ist, damit die innergemeinschaft-
zweierlei zumZiel haben:DieReformderwissenschaftli-lichen wie auch außergemeinschaftlichen Partner bei der
chen Strukturen muß beschleunigt werden, während dieLösung realer Problemedaraus konkretenNutzen ziehen
Abwanderung der Wissenschaftler verhindert werdenkönnen.
muß, die die hochentwickelten FTE-Infrastrukturen

4.1.1.3. Gleichzeitig muß jeweils eine Anlaufstelle für gefährdet, und gleichzeitig müssen die Programme und
die Gebiete nach dem KIT-Modell (keep in touch) Strukturen dieser Länder auf die Industrieforschung und
geschaffen werden, damit einheitliche Information und die angewandte Forschung umgestellt werden, die zur
Ausbildung vor Ort gewährleistet werden. Lösung der Probleme beitragen können, die durch den

Übergang der Volkswirtschaften und die Notwendigkeit
4.1.1.4. Die für die Durchführung des Programms entstehen, den zunehmenden Beschäftigungsbedarf und
zuständigen Stellen müssen für jedes geographische die steigenden Bedürfnisse eines Verbrauchermarkts zu
Gebiet im Dialog mit den Wirtschafts- und Sozialpart- erfüllen.
nern der Wissenschaft und mit den Endnutzern im
Rahmen des Möglichen kurz-, mittel- und langfristige 4.1.2.1.2. Diese Strategie würde durch die Annahme

der Agenda 2000 bestätigt, zu der der Ausschuß bereitsZiele festsetzen. Desgleichen müssen sie eine Voraus-
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eine entsprechende Stellungnahme abgegebenhat. Wenn mit den Gemeinschaftsländern und die Gründung von
High-Tech-Unternehmen in den NUS genutzt werden.man sich auf Spitzenforschungszentren konzentriert, um

lokales Know-how und internationale Spitzenleistungen
4.1.2.3. Partnerländer im Mittelmeerraummiteinander zu verbinden und zugleich junge Leute mit

Blick auf ihre volle Integration in die europäische
4.1.2.3.1. Die wissenschaftliche und technologischeWirtschaft auszubilden, müßten diese Zentren gleichzei-
Zusammenarbeit zwischen der Gemeinschaft und demtig in regionalen und lokalen Netzen miteinander und
Mittelmeerraum muß mit der Schaffung eines sozioöko-mit den entsprechendenEinrichtungender Europäischen
nomischen Europa-Mittelmeer-Raums einhergehen.Union verknüpft werden, um die Maßnahmen zur
Hierfür müssen — auch mit Hilfe des Europa-Mittel-Unterstützung der Forschungstätigkeit hinsichtlich des
meer-Begleitausschusses für FTE — die spezifischenwirtschaftlichen und beschäftigungsmäßigen Spin-off
Modalitäten der Zusammenarbeit bestimmt und dieder Produktinnovation wirksamer zu gestalten.
Sektoren und Bereiche gemeinsamer FTE-Aktivitäten
ermittelt werden, durch die die Gründung von gemeinsa-4.1.2.1.3. Besondere Bemühungen und Aufmerksam-
men Unternehmen und Joint-ventures gefördert wird.keit erfordern die gesamteuropäischen technischen Nor-

men, durch die die Forschungsergebnisse auf der Ebene
4.1.2.3.2. Ausgehend vom Europa-Mittelmeer-Dia-der Innovation und Demonstration unmittelbar zum
log und der Erklärung von Barcelona müssen sichtbare,TragenkommenkönnenundgrößenbedingteKostenein-
koordinierte Aktionen insbesondere in folgenden Berei-sparungen in einem integrierten europäischen Markt
chen in die Wege geleitet werden: Wasserwirtschaft,erzielt werden können.
Energie, Gesundheit, Nutzung der natürlichen Ressour-
cen imRahmen einer nachhaltigen Entwicklung, innova-Außerdem müßten Begleitmaßnahmen in den Fällen
tive Methoden des Tourismusmanagements, Erhaltungvorgesehen werden, in denen die Teilnahme dieser
und Wiederherstellung des kulturellen Erbes, VerkehrLänder an spezifischen Programmen oder an Leitaktio-
und Förderung der Entwicklung der Informationsgesell-nen besonders wichtig ist, wie z. B. in den Bereichen
schaft im Europa-Mittelmeer-Raum.Umwelt, Ernährung und öffentliche Gesundheit sowie

nukleare Sicherheit. 4.1.2.3.3. Besondere Anstrengungen müssen für die
Ausbildung der Wissenschaftler unternommen werden,4.1.2.2. NUS und MOEL, die sich nicht in der Heran- deren Zahl derzeit um das Zehnfache unter der der EUführungsphase befinden liegt. Des weiteren müssen die enormen, von diesen
Ländern in den letzten Jahren unternommenen Bemü-

4.1.2.2.1. In diesem Rahmen sollen gemeinsame For- hungen um immaterielle Investitionen fortgesetzt und
schungsprojekte und konzertierte Aktionen in Bereichen die Ausbildung der Ausbilder und der Lehrer gefördert
durchgeführt werden, die von den anderen spezifischen werden. Es müssen den Mittelmeerpartnern zugängliche
Programmen nicht abgedeckt werden. Die für diese Datenbanknetze errichtet und die regionalen Infrastruk-
Aktivitäten verantwortlichen Stellen der Gemeinschaft turen für die Entwicklung und Weitergabe von Techno-
müßten gemeinsam mit den wirtschaftlichen und sozia- logie ausgebaut werden. Desgleichen müssen die Akti-
len Akteuren der Forschung und den Endnutzern dieser vitäten der im horizontalen Programm vorgesehenen
Länder die gemeinsamen Probleme ermitteln, um zur FTE-Zusammenarbeit und MEDA aufeinander ab-
dringenden Lösung offener Probleme wie Wüstenbil- gestimmt werden.
dung, Abwasserreinigung, rationelle Energienutzung,
Umweltmanagement und Prävention und Bekämpfung 4.1.2.4. Entwicklungsländer
von Krankheiten oder industrielle Probleme der Umstel-
lung beizutragen. 4.1.2.4.1. Auch für diese Ländergruppe sollten die

gleichen Schlüsselbegriffe gelten: gemeinsame Analyse
4.1.2.2.2. Gleichzeitig soll das immense Forschungs- des Bedarfs, Ermittlung der Gebiete von beiderseitigem
potential der NUS bewahrt und die Wirksamkeit und Interesse, Quantifizierung und zeitliche Festlegung der
der Bekanntheitsgrad der Zusammenarbeit mit diesen durchzuführenden Aktionen. Anhand einer Ex-ante-
Ländern gesteigert werden; dabei sollen eindeutige und Bewertung könnten z. B. folgende Bereiche bestimmt
transparente Leitkriterien für die Auswahl der Projekte werden: nachhaltige Entwicklung, Ausbau der Agrar-
festgelegt werden, während — in Zusammenarbeit mit produktion, Verbesserung der Gesundheitssysteme, ra-
der Europäischen Stiftung für Berufsbildung in Turin tionelle Energienutzung, Förderung und Verbesserung
und dem Internationalen Wissenschafts- und Technolo- der Kapazitäten von Forschung und technologischer
giezentrum (IWTZ) in Moskau — die Ausbildung der Entwicklung einschließlich der Humanressourcen, und
Wissenschaftler und Forscher stark gefördert und eine Einhaltung der von der EU eingegangenen politischen
neue Wissenschafts- und Projektkultur entwickelt wird, VerpflichtunghinsichtlichdernachhaltigenEntwicklung
die auf die Zusammenarbeit von Forschung und Indu- und insbesondere der Empfehlungen der Konferenz von
strie auf nationaler und internationaler Ebene ausgerich- Rio zur Forschung in den Entwicklungsländern.
tet ist.

4.1.2.4.2. Die STD-Initiativen (Wissenschaft und
Technologie im Dienste der Entwicklung) für die AKP-4.1.2.2.3. Das CORDIS-, das COSINE- und das

EIMS-Netz müssen ausgebaut und auf die NUS ausge- Staaten und die APAS-Aktivitäten (Förderung, Beglei-
tung und Unterstützung) für die lateinamerikanischendehnt werden, und die Erfahrungen der Relais-Zentren

müssen insbesondere für die Partnersuche und die und die asiatischen Länder sollten in angemessenem
Umfang fortgesetzt werden. Letztere sollten in Verbin-Entwicklung von Möglichkeiten für Joint-ventures bei

der technologischen und industriellen Zusammenarbeit dung mit der regionalen ALPHA-Aktion für die akade-
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mische Ausbildung in Lateinamerika, den Austausch im lenländern die Möglichkeit geboten werden soll, an
spezifischen Projekten in Laboratorien der EU mitzuwir-nachakademischen Rahmen und die Vernetzung von

Ausbildungsprogrammen erfolgen. Besondere Themen, ken, und zum anderen eine begrenzte Zahl von Wissen-
schaftlern der Gemeinschaft die Gelegenheit erhaltendie für die Entwicklungsländer große Bedeutung haben,

müßten mit den Leitaktionen, die insbesondere die soll, in Industrielaboratorien von Drittländern auf Ge-
bieten von besonderem Interesse zu arbeiten.Ernährung, Gesundheit, Landwirtschaft und die Wälder

betreffen, auch in Verbindung mit der Europäischen
Initiative zur Agrarforschung für die Entwicklung ange- 4.1.3.2. Der Ausschuß ist der Auffassung, daß diese
messen in Bezug gesetzt werden. Aktivität den Interessen einer offenen Gemeinschaft

entgegenkommt und die Entstehung einer auf Zusam-
4.1.2.4.3. Besondere Bedeutung erlangt die wissen- menarbeit ausgerichteten Wissenschaftsgemeinschaft
schaftliche und technologische Zusammenarbeit mit auf internationaler Ebene fördert. Er empfiehlt aller-
China, das geplant hat, bis 2000 jährlich 1,5 % des dings, daß einerseits klare Zulassungskriterien und
eigenen BIP in FTE zu investieren, und mit Indien, wo transparenteAuswahlverfahren festgelegt und verbreitet
es bereits zahlreiche bedeutende Initiativen im Bereich werden und andererseits die Durchführung der Aktion
der Agrar- und Nahrungsmitteltechnologie, der Tele- unddie erzieltenErgebnisse, die inder gesamtenGemein-
kommunikation und des Handwerks gibt. Außerdem schaft veröffentlicht werden sollten, systematisch über-
müßten die Initiativen der FTE-Zusammenarbeit von wacht werden.
einigen EU-Mitgliedstaaten, insbesondere demVereinig-
ten Königreich, Frankreich und Deutschland, in diesen

4.1.4. K o o r d i n i e r u n gLändern besser koordiniert werden.

4.1.4.1. Nach Auffassung des Ausschusses kommt4.1.2.5. Schwellenländer und Industrieländer
dieser Aktivität des Programms höchste Bedeutung zu,

4.1.2.5.1. Angesichts der Tatsache, daß zwei Drittel wenn es darum geht, eine hohes Maß an Integration
derwissenschaftlichenEntdeckungenundder Innovatio- — wenn auch unter Berücksichtigung der gesonderten
nen außerhalb Europas stattfinden, ist es für die EU von Aufgaben — zwischen dem Rahmenprogramm und den
Vorrang, eine immer größere Zusammenarbeit mit den außergemeinschaftlichen europäischen Einrichtungen
führenden Ländern im FTE-Bereich auf der Grundlage der Zusammenarbeit, insbesondere EUREKA und
beiderseitigen Interesses und gegenseitigen Zugangs zu COST, sicherzustellen, und empfiehlt nachdrücklich,
den wissenschaftlichen Tätigkeiten zu fördern. möglichstbald (nachdemMusterdesAvviatoc-Prozesses

in den ESA-EU-Berichten des Rates „Forschung“ vom
4.1.2.5.2. ImRahmen desbilateralen undmultilatera- 22. Juni 1998) Vereinbarungen auszuarbeiten, die eine
len politischen Dialogs und der G7- und OSZE- sichere Basis für diese Zusammenarbeit schaffen, ihre
Initiativen müssen die Initiativen der Forschungszusam- Kontinuität und einen leichten Zugang gewährleisten.
menarbeit verstärkt werden; dabei sind Prioritäten von
beiderseitigemInteresseundderZugangzumKnow-how 4.1.4.2. ImHinblick auf die Initiativen auf internatio-
festzulegen und sind eine Kosten- und Nutzenteilung bei naler Ebene wie den gesamten Bereich der „big science“
Forschungsaktionen von weltweiter Tragweite in den oder das ITER-Programm bzw. das IMS-Programm für
Bereichen Informationsgesellschaft, Bekämpfung der intelligente Fertigungssysteme, die bei angemessenen
großen Krankheiten dieses Jahrhunderts, menschliches Begleitmaßnahmen auch den KMU offenstehen müßten,
Genom, intelligenteFertigungssystemesowiedieZusam- hebtderAusschußhervor,wiewichtigeineaktivereRolle
menarbeit bei der Lösung von weltweiten Problemen der Gemeinschaft bei der Festlegung eines Rahmens
insbesondere im Umweltbereich anzustreben. der Zusammenarbeit und bei der Koordinierung der

AktionenderMitgliedstaatenaufbilateraler undmultila-
4.1.2.5.3. Nach Auffassung des Ausschusses müssen teraler Ebene ist.
Vereinbarungen der wissenschaftlichen Zusammenar-
beit mit den Industrieländern außerhalb der Union und 4.1.4.3. Regelmäßige Tagungen auf der Ebene dermit den wichtigsten Schwellenländern in spezifischen Generaldirektoren der Mitgliedstaaten und der verant-wissenschaftlichen und technischen Bereichen ausgear- wortlichenMitarbeiterder zuständigenGeneraldirektio-beitet werden, damit ein ausgewogenes Verhältnis zwi- nen der Kommission wären in diesem Zusammenhangschen den beiden Polen Zusammenarbeit und Wettbe- nach Auffassung des Ausschusses ein besonders hilfrei-werb erreicht werden kann. Auch für den Austausch ches Mittel, um Artikel 130 h des EG-Vertrags anzuwen-von Wissenschaftlern und die Kontakte im Rahmen von den und die Kohärenz der Politiken und Initiativenhochrangigen Konferenzen und Seminaren müßte die sicherzustellen.EU Begleit- und Koordinierungsmaßnahmen vorsehen,
wie z. B. Stipendiensysteme,mit derenHilfeNachwuchs-

4.1.5. F i n a n z i e l l e V o r a u s s c h a uwissenschaftler der EU in diesen Ländern Forschungsar-
beiten in Bereichen, die für die Gemeinschaft von
besonderem Interesse sind, durchführen können. 4.1.5.1. Nach Ansicht des Ausschusses erfordert die

entscheidende Bedeutung der Zusammenarbeit auf
einem globalen Markt der EU und der Drittländer4.1.3. A u s b i l d u n g v o n W i s s e n s c h a f t l e r n
sowie eine enge Verbindung mit den Einrichtungen der
außergemeinschaftlichen europäischen und der interna-4.1.3.1. Mit dem System von Stipendien wird im

5. Rahmenprogramm eine neue Aktion eingeleitet, mit tionalenZusammenarbeit eine höhereMittelausstattung
als den ursprünglich von der Kommission vorgeschlage-der zum einen Nachwuchswissenschaftlern in Ent-

wicklungsländern, Mittelmeerländern und Schwel- nen Betrag von 491 Millionen ECU, der im Laufe des
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Rechtsetzungsverfahrens vom Rat in seinem gemeinsa- Union, hebt der Wirtschafts- und Sozialausschuß insbe-
sondere folgende Aspekte hervor:men Standpunkt vom 12. Februar 1998 auf 458 Millio-

nen ECU verringert wurde.
— Er unterstreicht die Bedeutung der für jedes Vorha-

ben obligatorisch aufzustellenden Technologie-4.1.5.2. Der Ausschuß hebt jedoch hervor, daß der
implementierungspläne, deren Begleitung im Mittel-Schwellenwert für die dem spezifischen INCO-
punkt der EU-Tätigkeiten auf dem Gebiet der Ergeb-Programm zuzuweisenden Mittel über 3,5 % der Ge-
nisverwertung stehen sollte.samtausstattung bleiben muß, damit eine optimale,

eigenständige Koordinierung gewährleistet wird, die die — Er begrüßt die Aufnahme der Wirtschaftsinforma-eigentlichen Aktivitäten der thematischen Programme tion in die Ziele der dritten Aktion. Die Erkennung,im Rahmen eines integrierten Konzepts begleiten und ErfassungundVerbreitung technologischer Informa-unterstützen kann. tionen muß in eine Innovationsförderpolitik einge-
bunden werden und außerdem zielgerichtet der

4.1.5.3. Darüber hinaus hält der Ausschuß es für Abschottung der einzelstaatlichen Initiativen entge-
sinnvoll, daß die Mittelverteilung auf die verschiedenen genwirken.
Aktivitäten bereits jetzt erfolgt, wobei ein angemessener
Anteil für die Zusammenarbeit mit den fünf geographi- — Er schlägt vor, die Aufgabe der „Innovationsstellen“
schen Aktionsgebieten (Staaten, die sich in der Heran- genauer zu beschreiben, indem ihrZuständigkeitsbe-
führungsphase befinden, sonstige MOEL und NUS, reich bei jeder Leitaktion festgelegt wird, sie in
Mittelmeer-Partnerländer,Entwicklungsländer, Schwel- ein echtes horizontales Koordinierungsinstrument
lenländer und Industrieländer) in Höhe von mindestens eingegliedert werden und sie in einer jährlich zu
70% der Mittel vorbehalten wird. erstellenden Übersicht in FormeinesAnzeigers erfaßt

werden.
4.1.5.4. Der größere Teil der verbleibenden 15 %

— Er erachtet die Erneuerung der Verwaltungsverfah-ist sodann für die außergemeinschaftliche europäische
ren und der Beteiligungsvorschriften als notwendigeZusammenarbeit vorzubehalten,damitu.a.dieGrundla-
Voraussetzung für eine echte Förderung der Beteili-gen für eine engere Koordinierung mit EUREKA und
gung der KMU:COST in einem ähnlich wie bei der Zusammenarbeit

zwischen EU und CERN anhand von Vereinbarungen • DezentralisierungderBegleit- undVorauswahlver-
formal festgelegten Rahmen geschaffen werden. Mit fahren;
diesenMitteln müssen auch die erforderlichen Beziehun-

• Radikale Vereinfachung der Verfahren durch all-gen zu anderen Einrichtungen der europäischen(1) und
gemeine Einführung nachgeschalteter Kontrollen;der internationalen(2) Zusammenarbeit im FTE-Bereich

finanziert werden. • Erweiterung der Beteiligungsregeln dahingehend,
daß insbesondere im Stadium der Interessebekun-

4.1.5.5. Die Koordinierung der internationalen Zu- dungen diejenigen Einrichtungen, die die Unter-
sammenarbeit muß sich außerdem auf die internationa- nehmen unterstützen und vertreten, vor allem im
len Aktionen der anderen Programme des Rahmenpro- Hinblick auf die Bedarfserkundung gemeinsam
gramms erstrecken, wobei auf die Kohärenz mit den mit den Unternehmen vorstellig werden können.
Programmen PHARE, TACIS und MEDA sowie den
Kooperationstätigkeiten der Mitgliedstaaten und deren — Er schlägt vor, als neue Prioritäten in diese dritte
vollständige Integration zu achten ist. Aktion die Unterstützung von Vermittlungsnetzen,

die Mobilität der Forscher in Unternehmen, ein
Die „Ausbildung der Wissenschaftler“ wiederum muß Netz „Unternehmen in Europa“ zur Förderung von
mit den für die verschiedenen geographischen Gebiete Unternehmensgründungen oder -entwicklungen und
vorgesehenen Aktionen abgestimmt sein und mit ange- schließlich eine Initiative „JEV-Innovation“ zur
messenen Mitteln in Höhe von 15 % des Gesamthaus- Förderung gemeinsamer Vorhaben europäischer
halts des Programms ausgestattet werden; dabei ist der KMU aufnehmen.
Mobilität im Mittelmeerraum und in Richtung auf

— Er erachtet die „Pioniere“ unter den KMU aufgrundLänder mit einer dynamischen Wirtschaft wie die asiati-
ihres unausgeschöpften Innovationspotentials alsschen und lateinamerikanischen Länder und auf die
vorrangige Zielgruppe.IndustriestaatenbesondereAufmerksamkeit zuwidmen.

— Er ist der Auffassung, daß im Hinblick auf die
Errichtung eines echten europäischen Marktes für5. Dritter Bereich: Verbreitung und Nutzung der Innovation und eine erfolgreiche industrielle undErgebnisse der gemeinschaftlichen FTE-Tätigkeiten gewerbliche Nutzung der Forschungsergebnisse un-
tersucht werden muß, inwieweit sich das Programm

In Anbetracht der ausschlaggebenden Bedeutung der mit Maßnahmen der Mitgliedstaaten und der EURE-
dritten horizontalen Aktion für den Erfolg des 5. Rah- KA-Initiative, die immer mehr auf innovative KMU
menprogramms, insbesondere im Zusammenhang mit ausgerichtet ist, ergänzt.
ihren Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit, das

— Er beharrt auf der notwendigen Aufstellung vonWachstum unddie Beschäftigungslage der Europäischen
Prioritäten, die auf die großen europäischen Strate-
gien in den Bereichen Wettbewerbsfähigkeit,
Beschäftigung und wirtschaftlicher und sozialer(1) CERN, ESA, EMBO, ESO, ESF, ILL, Eiscat ...

(2) ITER, IMS ... Zusammenhalt abgestimmt sind.
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— Er unterstützt den Vorschlag, Maßnahmen im Be- 5.1.2. K o o r d i n i e r u n g d e r T ä t i g k e i t e n
u n d i n n e r e r Z u s a m m e n h a n greich der „Kooperationsforschung“ zu ermöglichen,

bei denen mindestens drei unabhängige KMU aus
5.1.2.1. Bei diesem maßgebenden Aspekt für diemindesten zwei verschiedenen Mitgliedstaaten zu-
Durchführung der horizontalen Aktion im Zuge dersammenarbeiten können, wobei sie entweder Dritte
spezifischen Programme verweist die Kommission aufmit derLösunggemeinsamer technologischerProble-
„Innovationsstellen“, die im Rahmen der thematischenme beauftragen können oder, so sie über die Voraus-
Programme geschaffen werden sollen.setzungen verfügen, auf interne Weise nach dieser

Lösung suchen können.
5.1.2.1.1. Der WSA empfiehlt, sämtliche funk-
tionsspezifischen Angaben zu diesen „Innovationsstel-

5.1. Horizontales spezifisches Programm „Förderung len“ genauer auszuführen: Struktur, Interventionsweise,
der Innovation und der Einbeziehung von KMU“ Zusammensetzung, Aufgabenbereich usw. Er empfiehlt

ferner, daß die unmittelbare Zuständigkeit für diese
Maßnahmen über das thematische Programm hinaus5.1.1. E i n f ü h r u n g i n d i e T h e m e n s t e l l u n g
bis auf die Ebene der Leitaktionen festgelegt und für„ F ö r d e r u n g d e r I n n o v a t i o n u n d
jeden Fall genau bestimmt wird, wie die konkreted e r E i n b e z i e h u n g v o n K M U “
Einbeziehung der KMU und ihrer Vertreter an den
Arbeiten dieser Stellen gestaltet werden soll.5.1.1.1. Das 5. Rahmenprogramm beinhaltet einen

Umbruch mit dem Ziel,
5.1.2.1.2. Außerdem muß die Koordinierung der ver-

— einer praktischen Umsetzung der Verfahren auf schiedenen „Innovationsstellen“ untereinander geregelt
dem Gebiet der Innovation und der Nutzung der werden. Der Ausschuß schlägt die Einsetzung einer Art
Forschungsergebnisse; „Generaldirektorengruppe“ vor, um zu verhindern, daß

die Aspekte KMU und Innovation in irgendeinem— im Hinblick auf die Durchführung der Leitaktionen Referat am Rande der GD XII oder XIII vor sichdas Innovationspotential der verschiedenen Unter- hindümpeln. Ferner plädiert er für die alljährlichenehmenskategorien, insbesondere der KMU, in den Erstellung eines „tableau de bord“, aus dem die Beteili-Mittelpunkt des dynamischen Beziehungsfeldes For- gung der KMU an den einzelnen Leitaktionen sowie derschung/Innovation/Markt zu stellen. Beitrag der spezifischen Programme zur Innovation zu
ersehen ist.5.1.1.2. Das horizontale Programm „Förderung der

Innovation und der Einbeziehung von KMU“ ist also 5.1.2.2. Die Durchführung von Technologieförder-insofern von ausschlaggebender Bedeutung für den maßnahmen für KMU — Sondierungsprämien undErfolg des 5. Rahmenprogramms, als es der Kommission CRAFT-Verfahren der Kooperationsforschung — be-trotz mehrfacher Anläufe nie auf zufriedenstellende wirkte eine stärkereBeteiligungderKMUam4.Rahmen-Weise gelungen ist, eine umfangreiche Beteiligung der programm. Diese Maßnahmen werden im 5. Rahmen-KMU an den Forschungsprogrammen zu erreichen programm übernommen, ohne daß jedoch auf einenund dadurch eine gewinnbringende industrielle und erweiterten Anwendungsbereich hingewiesen würde.gewerbliche Nutzung der Forschungsergebnisse durch In seiner Stellungnahme zum „5. Rahmenprogramm:diese Unternehmenskategorie sicherzustellen. wissenschaftlicheundtechnologischeZiele“befürworte-
te der Ausschuß zwar diese Art von Maßnahmen,5.1.1.3. Im Bewußtsein der wesentlichen Bedeutung
plädierte jedoch für einen stärker zielgerichteten Ansatz,begleitender technischer und finanzieller Maßnahmen
insbesondere in bezug auf die gemeinschaftliche Defini-für industrielle FTE, vor allem in bezug auf Innovation
tion von KMU.und Einbeziehung von KMU, und ihrer Auswirkungen

auf Wachstum und Beschäftigung in Europa hat der
5.1.2.2.1. Der WSA hat in seiner StellungnahmeWSA bereits in Stellungnahmen zu folgenden Themen
zu den „Auswirkungen der fortlaufenden, generellenentsprechende Vorschläge unterbreitet:
Kürzung der FTE-Ausgaben in der EU (Gemeinschaft
und Mitgliedstaaten) auf die KMU“(1) vorgeschlagen,— Auswirkungen der fortlaufenden, generellen Kür-
einen großen Teil der Bemühungen des 5. Rahmenpro-zung der FTE-Ausgaben in der EU (Gemeinschaft
gramms den „Pionieren“ zugute kommen zu lassen. Dieund Mitgliedstaaten) auf die KMU (Initiativstellung-
ZahldieserUnternehmenmitbrachliegendemTechnolo-nahme) (1);
giepotential dürfte in Europa bei 1 bis 1,5 Millionen

— Vorschlag für einen Beschluß des Rates über Regeln liegen. Die Ausschöpfung dieser Kapazitäten durch
für die Teilnahme von Unternehmen, Forschungs- entsprechende Begleit-, Informations- und Überwa-
zentren und Hochschulen sowie für die Verbreitung chungsmaßnahmen dürfte sich spürbar auf die europäi-
der Forschungsergebnisse für den Vertrag zur sche Wettbewerbsfähigkeit auswirken.
Gründung der Europäischen Gemeinschaft (1998-
2002) (2); 5.1.2.3. Angesichts der voraussichtlich bescheidenen

Mittel, die in der Regel für die horizontalen Aktionen— 5. Rahmenprogramm:wissenschaftliche und techno-
im allgemeinen und für die dritte horizontale Aktion imlogische Ziele (3).
besonderen bereitgestellt werden, liegt das Problem
der internen Koordinierung zwischen den einzelnen
Aktionen des Rahmenprogramms in der Nutzung der(1) ABl. C 355 vom 21.11.1997, S. 31.
für den integriertenAnsatz erforderlichen Synergieeffek-(2) ABl. C 214 vom 10.7.1998.

(3) ABl. C 355 vom 21.11.1997, S. 38. te, die ausschlaggebend für den letztendlichen Erfolg des
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Programms sind. Die Schaffung der „Innovationszellen“ 5. Rahmenprogramm ermöglichen, um der Erkundung
und Formulierung des KMU-spezifischen Bedarfs beistimmt den Ausschuß diesbezüglich nicht eben zuver-

sichtlich.EinedeutlichereBetonungderPriorität Innova- Produkt-, Markt- und Technologiekonzepten zu dienen.
tion/KMU bezüglich jeder Leitaktion, eine dynamische

5.1.3.2.2.2. Ausbau der beratenden und begleitendenFunktionsbeschreibung und ein glaubwürdiges Verfah-
Tätigkeit der Informationsnetze vor Ort, um die KMUren zur Koordinierung der „Innovationszellen“ sowie
darüber aufzuklären, inwieweit ihnen eine Teilnahmekonzentrierte Anstrengungen in bezug auf die Technolo-
an den gemeinschaftlichen FTE-Maßnahmen echtengieimplementierungspläne wären in diesem Zusammen-
Nutzen bringt. Die Kommission schlägt in diesemhang durchaus angebracht.
ZusammenhangdieEinrichtungeiner einzigenergänzen-
den Anlaufstelle vor, wobei allerdings nicht deutlich5.1.3. S p e z i f i s c h e M a ß n a h m e n i m R a h -
wird, inwiefern diese den zahlreichen vorhandenenm e n d e s h o r i z o n t a l e n P r o g r a m m s
Netzen — Euro-Info-Zentren, CRAFT-Kontaktstellen,
Value-Netz usw. — überlegen ist bzw. sie ergänzt. In5.1.3.1. Innovationsförderung
einer Initiativstellungnahme zu diesemThema(1) schlägt
der Ausschuß eine Integration und Koordinierung der5.1.3.1.1. Was die „Innovation“ anbelangt, so schlägt
verschiedenen fachlichen Unterstützungsnetze sowie dieder Ausschuß im Tenor seiner früheren Stellungnahmen
Einrichtung vonAuskunftsstellen für eine erste Orientie-eine Ausrichtung auf der Grundlage einer Analyse der
rung im Rahmen der Euro-Info-Zentren vor. FernerBedürfnisse und Erwartungen der KMU vor. Dies
spricht er sich für die Einsetzung einer „Anwendergrup-würde bedeuten, daß man das Dienstleistungsangebot
pe“ aus, die das reibungslose und bedarfsgerechteim Bereich der Innovation konkret strukturiert und auf
Funktionieren dieser Netze überwachen sollte.die Bedürfnisse vor Ort anpaßt, statt sich weiterhin an

den undifferenzierten und völlig allgemein gehaltenen
5.1.3.2.2.3. Wirkliche Vereinfachung und Dezentrali-Kriterien für die Innovationstätigkeit zu orientieren.
sierung der Vorauswahlverfahren und echte Vereinfa-
chung derVerwaltungsverfahren. DerAusschußplädiert5.1.3.1.2. Ein bemerkenswertes neues Element des
in diesem Zusammenhang dafür, in großem Umfang5. Rahmenprogramms ist die Auflage für die Projektträ-
vorvertraglichen, bürokratischen Ballast abzuwerfen,ger, einen „Technologieimplementierungsplan“vorzule-
insbesondere in bezug auf Bürgschaften (Bankgarantiengen. Bedauerlicherweise nimmt diese begrüßenswerte
usw.). Dagegen befürwortet er eine wesentlich genauereInitiative im Instrumentarium der künftigen dritten
Überprüfung der Zielvorgaben laufender Projekte, einehorizontalen Aktion keine zentrale Stellung ein. Der
Begleitung der Technologieimplementierungspläne undAusschuß plädiert daher dafür, die „Innovationsförder-
eine nachgeschaltete Finanzkontrolle. Er fordert fernermaßnahmen“ auf die Durchführung dieser Pläne auszu-
die strikte Einhaltung der von der Kommission selbstrichten, mit dem Ziel, eine entsprechende Hilfestellung
vorgesehenen Fristen für Zahlungen seitens der Gemein-bei der Suche nach strategischenAllianzen, beimZugang
schaft von höchstens 60 Tagen, wobei bei einer Über-zu Risikokapital, bei der Vermarktung usw. zu gewähr-
schreitung dieser Frist Verzugszinsen in Höhe von achtleisten.
Prozentpunkten über den Leitzins der Europäischen
Zentralbank zu berechnen sind.5.1.3.1.3. In dem Entwurf der Kommission werden

dienotwendigenSynergien zwischendem5.Rahmenpro-
gramm und den gemeinschaftlichen Finanzplanungsme- 5.1.4. G e m e i n s a m e M a ß n a h m e n i m B e -
chanismen, insbesondere dem JEV-Instrument, nicht r e i c h I n n o v a t i o n / K M U
hinreichend zum Ausdruck gebracht.

5.1.4.1. Im Zusammenhang mit der Initiative, die
KMU bei der Ermittlung ihres technologischen Bedarfs5.1.3.2. Intensivere Einbeziehung von KMU
zu unterstützen, verweist der WSA auf die derzeit

5.1.3.2.1. Abgesehen von der Initiative, eine für alle stattfindende Erörterung der „Mittel und Wege für den
Forschungsprogramme zuständige zentrale ergänzende Ausbau der Netze zur Information über die in der
Anlaufstelle für die KMU innerhalb der Kommissions- Gemeinschaft durchgeführten FTE-Programme und zur
dienststellen einzurichten (für die Einreichung von spe- Nutzung der Ergebnisse“ (1), in deren Rahmen er emp-
ziell auf KMU ausgerichtete Projektvorschläge) knüpft fiehlt, nachderKonsultierung allerNetzeder verschiede-
das Programm doch weitgehend an das 4. FTE- nen Kommissionsdienststellen vorrangig auf die Über-
Rahmenprogramm an. Die Zuständigkeiten und Aufga- windung derAbschottung der nationalen und regionalen
ben dieser zentralen Anlaufstelle sollten im übrigen Netze hinzuwirken.
genauer erläutert werden, auch in bezug auf die Behand-

5.1.4.2. Die technologische Entwicklung des europäi-lung von Anliegen der Interessenten. Vom derzeitigen
schen Binnenmarktes wird ohne strategische Allianzen,Stand der Entwicklungen aus gesehen hegt der WSA
die langfristig auf Unternehmensgruppen (clusters) hin-Zweifel an der Wirksamkeit einer solchen Anlaufstelle.
auslaufen, keineChance haben. Die europäischenUnter-

5.1.3.2.2. Die KMU bedürfen neuer Maßnahmen im nehmen, vor allemdieKMUmit brachliegendemInnova-
Hinblick auf ihre Beteiligung am 5. Rahmenprogramm, tionspotential, sind für diese Suche nach Kompetenzen
die in die Programmvorschläge aufgenommen werden
sollten: (1) In der Ausarbeitung befindliche Initiativstellungnahme

zum Thema „Mittel und Wege für den Ausbau der
5.1.3.2.2.1. Neue Bestimmungen, die als „Technolo- Netze zur Information über die in der Gemeinschaft
gievermittlern“ tätigen zwischengeschalteten Einrich- durchgeführten FTE-Programme und zur Nutzung der

Ergebnisse“, ABl. C 284 vom 14.9.1998.tungen an der Seite der Unternehmen den Zugang zum
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undKomplementaritäten außerhalb des eigenenBetriebs 5.1.5. K o h ä r e n z d e r d r i t t e n h o r i z o n t a -
l e n A k t i o n m i t d e n ü b r i g e nbesonders empfänglich, da sie auf diese Weise den

Gefahren einer zu starken Expansion des Unternehmens P r o g r a m m e n u n d P r i o r i t ä t e n d e r
E Uvorbeugen können: Kontrollverlust des Unterneh-

mensgründers, Übernahme, unkontrolliertes, zu starkes
Wachstum ... Darüber hinaus haben die expandierenden 5.1.5.1. Der WSA unterstreicht, wie dringend not-
Unternehmen große Probleme, qualifizierte Arbeitskräf- wendig eine Kohärenz zwischen dem 3. Aktionsbereich
te zu finden. Dieser Aspekt stellt allen Umfragen zufolge und den politischen Leitlinien der EU ist, und zwar
das größte Wachstumshindernis dar. Der Ausschuß regt sowohl auf inhaltlicher als auch verwaltungstechnischer
daher an, das Konzept der „Unternehmensgruppen“ Ebene.
in die dritte horizontale Aktion aufzunehmen und
gleichzeitig die Netze der Kooperationsvermittler und 5.1.5.2. Mit Blick auf die Beschäftigung legt der
die Erfassung der besten Praktiken zu fördern. Ausschuß nahe, daß die technologischen Durch-

führungspläne — eine erfreuliche Neuerung im 5. Rah-5.1.4.3. Im Bereich der Innovation müssen die Unter- menprogramm — einen obligatorischen Verweis aufnehmen und vor allem die Technologieanwender jene die langfristigen Beschäftigungsperspektiven enthaltenNeuerungen ermitteln, durch die sie neue Märkte müssen. Er plädiert ferner für eine echte Synergieerschließen und im Wettbewerb besser bestehen können. zwischen dem Rahmenprogramm und den Bildungs-Dies nennt sich Wirtschaftsinformation und Erfassung und Ausbildungsprogrammen (ESF, LEONARDO, ...)technologischer Entwicklungen — Aspekte, die im in dem Bestreben, die Qualifikation der Arbeitskräfte in5. Rahmenprogramm gerade noch rechtzeitig berück- den KMU zu steigern und die Tätigkeit des technologi-sichtigt worden sind, befremdlicherweise allerdings im schen Vermittlers und des Kooperationsvermittlers zuZusammenhangmitderEinbeziehungderKMU,obwohl entwickeln.sie doch eher das Thema Innovation betreffen. Nach
Ansicht des Ausschusses verdienen aber gerade sie 5.1.5.3. Was den wirtschaftlichen und sozialen Zu-erhöhte Aufmerksamkeit und sollten in Projekten zum sammenhalt anbelangt, so bekräftigt der Ausschuß,Verbund und zur Förderung von Aktivitäten, die bislang wie wichtig eine vermehrte Nutzung der europäischeneinen sehr nationalen oder lokalen Wirkungsradius Strukturfonds für den Ausbau der innovationsfördern-haben, Berücksichtigung finden. Der Ausschuß schlägt den Infrastrukturen in strukturschwachen Ländern undvor, eine Verbindung zwischen dem 5. Rahmenpro- Regionen ist: Forschungszentren, technische Institutegramm und den von der GD III aufgestellten Sektorplä- und Einrichtungen zur Unterstützung der KMU undnen fürWettbewerbsfähigkeit—inderChemieindustrie, Förderung der Innovation, innovationsfördernde Regio-dem Baugewerbe, derTextil-/Bekleidungsindustrie usw. nalpläne. Solche Interventionen sind direkten Beihilfen— herzustellen. für Unternehmen, die Wettbewerbsverzerrungen verur-

sachen könnten, vorzuziehen.5.1.4.4. Da es den Unternehmen, insbesondere den
KMU mit unausgeschöpftem Innovationspotential, an

5.1.5.4. Die Wettbewerbsfähigkeit sollte nach An-Humanressourcen zur Entwicklung und Anpassung
sicht des Ausschusses ein ausschlaggebendes Kriteriumder Technologien mangelt, sollte nach Ansicht des
bei der Auswahl der Projekte sein. Das Augenmerk sollteAusschusses im Rahmen der dritten Aktion die Entsen-
dementsprechend auf die großen Industriesektoren mitdung von Forschern und Innovationsingenieuren in die
starkem Entwicklungspotential für die EuropäischeKMU vorgesehen werden.
Union, einschließlich der traditionellen Sektoren (Auto-

5.1.4.5. Der Ausschuß begrüßt, daß die Frage des mobilbranche,Baugewerbe,Chemie,Textil/Bekleidung,
Zugangs zurFinanzierungangesprochenwird.Er schlägt landwirtschaftliche Nahrungsmittel) gerichtet werden.
jedoch noch konkretere Maßnahmen vor: Dem internationalenWettbewerbsdruck indiesenSekto-

ren aus den Niedriglohnländern kann Europa am besten5.1.4.5.1. Eine spezifische Gemeinschaftsmaßnahme,
durch die Förderung von Innovation, Entwicklung,um den KMU im Rahmen eines Programms „JEV-
qualifizierten Arbeitskräften und Forschung begegnen.Innovation“ die gemeinsame Verwertung von For-

schungsergebnissen oder Innovationen, die in denUnter-
5.1.5.5. Hinsichtlich der internationalen Beziehungennehmen erzielt bzw. entwickelt worden sind, zu ermögli-
drängt derAusschuß darauf, daß die Union ihre Prioritä-chen.
ten in einer Rangfolge ordnet. Zunächst muß der
3. Aktionsbereich mit den Partnerschaftsinstrumenten5.1.4.5.2. Die Erfassung der verschiedenen Initiativen
für den Beitritt auf die Beitrittskandidaten ausgedehntder EU und anderer — insbesondere privater — Träger
werden. Ein weiterer Schwerpunkt sollte auf die übrigenund großer Unternehmen in einem europäischen Netz
europäischen Länder und den euromediterranen Raumfür Innovationsförderung „Unternehmen in Europa“,
gelegt werden in dem Bestreben, Komplementaritätenan das Finanzierungsnetze und Fachnetze angeschlossen
zu ermitteln und dort die Sozial- und Umweltschutzvor-wären, um auf europäischer Ebene Sponsorschaften für
schriften der Union stärker zur Anwendung zu bringen.Initiativen zu fördern. Dies würde im Einklang mit der
Sektorenspezifische Instrumente des Typs „Interprise“kürzlich von der Kommission vorgelegten Mitteilung
oder industrielle Kooperationszentren können in diesenüber die „Förderung von unternehmerischer Initiative
Ländern ggf. mit Hilfe der europäischen Branchen-in Europa“(1) stehen, zu der der Ausschuß am 27. Mai
verbände ausgebaut werden.1998 Stellung genommen hat (2).

5.1.5.6. Mit Blick auf den Entwicklungsaspekt hat(1) KOM(98) 222 endg.
(2) ABl. C 235 vom 27.7.1998. der Ausschuß bereits in seiner Stellungnahme zur
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Zukunft des Abkommens von Lomé(1) vorgeschlagen, zwischen Universitäten und Unternehmen, insbeson-
dere KMU, gelegt werden muß.„Ad-hoc-Instrumente“ für eine dezentralisierte Koope-

ration zu schaffen, die den Operateuren der AKP und
— Die Leitaktion „Verbesserung der sozioökonomi-der EU direkt zugänglich wären, um diesen Ländern bei

schen Wissensgrundlage“ muß auf präzise Zieleder Anpassung an die neuen Technologien behilflich zu
ausgerichtet werden, mit denen in anderen Leitaktio-sein und insbesondere ihren KMU und dem dortigen
nen definierte Problemstellungen und Themenberei-Handwerk neuen Aufschwung zu verleihen.
che unterstützt werden; zum einen soll dadurch zur

5.1.5.7. Grundlage für jedwede — und im übrigen Evaluierung der Auswirkungen beigetragen werden
äußerst wünschenswerte — Entwicklung von Koopera- und sollen Leistungsindikatoren für die Entwicklung
tionsprojektenmitden IndustrienationenmüssenGegen- der vorrangigen Tätigkeitsbereiche bestimmt wer-
seitigkeit und beiderseitiges Interesse sein. den, zum anderen sollen die Folgen der technologi-

schen ForschungundderAnwendung ihrerErgebnis-
se im Hinblick auf die Bewertung der Voraussetzun-5.1.6. K o o r d i n i e r u n g m i t d e n F o r -
gen aufgezeigt werden, damit positive Effekte aufs c h u n g s p o l i t i k e n u n d — a k t i o n e n
Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung und Entwick-d e r M i t g l i e d s t a a t e n
lung erzielt werden können.

5.1.6.1. Der Ausschuß schlägt vor diesem Hinter-
grund vor, die Bemühungen des 5. Rahmenprogramms — Es muß ein Rahmen für den europäischen For-
im Bereich der Innovation auf das Ziel des erweiterten scher/Praktikanten definiert werden, mit dem die
Wirkungskreises zu konzentrieren, statt neue Maßnah- Mobilität im Rahmen von Netzen für den Erfah-
men zu ergreifen, die sich mit den laufenden überlappen. rungsaustausch erleichtert und steuerrechtliche, ad-
Den Bereich der Erfassung technologischer Entwicklun- ministrative und soziale Hindernisse beseitigt wer-
gen hat der Ministerrat zusätzlich als vorrangigen den.
Bereich in das 5. Rahmenprogramm aufgenommen, und
hierauf sollten sich auch die Anstrengungen konzentrie- — Es sollte eine Dezentralisierung der Verwaltung der
ren. „Marie Curie“-Ausbildungsstipendien im Bereich

der Forschung erprobt werden; dabei sollten die
5.1.6.2. Die unverzichtbare Komplementarität gilt lokalen Gasteinrichtungen ausgewählt werden, die
natürlich auch für die Querverbindungen, die zu EURE- den Bedarf besser einschätzen und die Arbeitsbedin-
KA oder sonstigen internationalen Aktionen wie den gungen der Stipendiaten mit einer größeren Flexibi-
Innovationsprogrammen der OECD herzustellen sind. lität bestimmen können, als es durch die Einführung

des neuen Systems möglich wäre; gleichzeitig muß
in größerem Umfang kontrolliert werden, ob die6. Vierter Bereich: „Unterstützung der Ausbildung und Zielsetzung der Aktivitäten und die Ergebnisseder Mobilität der Forscher“ konkret zur Problemlösung der entsprechenden Leit-
aktionen beitragen: Nur auf diese Weise ist esDer Ausschuß befürwortet zwar die allgemeinen Ziele
möglich, die besonders hohe Mittelausstattung, diedes spezifischen Programms „Ausbau des Potentials an
etwa 10% des gesamten Rahmenprogramms aus-Humanressourcen in der Forschung und Verbesserung
macht, zu rechtfertigen und allein auf einen politi-der sozio-ökonomischen Wissensgrundlage“, mit denen
schen Kompromiß ausgerichtetes Kalkül zu vermei-der Notwendigkeit entsprochen wird, die Investitionen
den.in die Forschung und die Ausbildung als Hauptfaktoren

der Wettbewerbsfähigkeit und der Beschäftigungs-
perspektiven Europas voranzutreiben, weist indessen

6.1. Horizontales spezifisches Programm „Ausbau desauf folgende Punkte hin:
Potentials an Humanressourcen in der Forschung

— Die vorgesehenen Aktionen müssen in enger Verbin- und Verbesserung der sozioökonomischen Wis-
dungmit den im Rahmen der thematischen Program- sensgrundlage“
me bestimmten Leitaktionen zielgerichtet konzipiert
werden, andernfalls können die Mittel so weit
gestreut werden, daß eine Bündelung der Mittel 6.1.1. E i n l e i t u n g
unmöglich wird und die für die Erzielung eines
europäischen Mehrwerts der Gemeinschaftsaktion 6.1.1.1. Das spezifische Programm „Ausbau des Po-erforderliche kritische Masse nicht erreicht werden tentials an Humanressourcen in der Forschung undkann. Verbesserung der sozioökonomischen Wissensgrundla-

ge“ nennt fünf allgemeine Ziele:— Es ist eine grundlegende Neuausrichtung erforder-
lich, die zu einer stärkeren Verzahnung der Welt der

— Entwicklung des Potentials der Gemeinschaft anWissenschaft und der Welt der Wirtschaft führt, und
Humanressourcen in der Forschung, insbesonderedie Ausbildung von Fachleuten und Akademikern,
durch Förderung eines gleichberechtigten Zugangseinschließlich von Ingenieuren, die an Produk-
und einer besseren Ausgewogenheit zwischentionsprozessen zur Einführung neuer Technologien
Männern und Frauen, um so unter anderem einenmitwirken, ermöglicht, während gleichzeitig Nach-
Beitrag zur Schaffung neuer Arbeitsplätze zu leisten;druck auf die Verbreitung der besten Praktiken

— Verbesserung des Zugangs zu Forschungsinfrastruk-
turen;(1) ABl. C 296 vom 29.9.1997.
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— Unterstützung der Entwicklung der Gemeinschaft dadurch die erforderliche kritische Masse erreicht wer-
den kann, damit der Mehrwert der Gemeinschaftsfor-zu einem attraktiven Standort für Forscher und

Eintreten für die europäische Forschung und ihre schung gesteigert und gleichzeitig das Potential der
jeweiligen Humanressourcen ausgeschöpft werdenBesonderheit auf internationaler Ebene;
kann.

— im Rahmen einer spezifischen Leitaktion: Stärkung
der sozioökonomischen Wissensgrundlage im Hin- 6.1.2.4. Eine der strategischen Prioritäten dieses Pro-
blick auf die Klärung der entscheidenden Probleme gramms hätte darin bestehen müssen, die anderen
der europäischen Gesellschaft; Programme zu begleiten, damit zur Schaffung neuer

Berufsprofile beigetragen wird (ein interessantes Beispiel— Unterstützung bei der Entwicklung der Wissen-
sind z. B. die Technologievermittler für KMU): Auchschafts- undTechnologiepolitik sowieanderer Politi-
dadurch hätte das Programm „Humanressourcen“ mehrken der Gemeinschaft.
strategisches Gewicht erhalten und wäre eindeutiger auf
die Schaffung von Arbeitsplätzen ausgerichtet worden.6.1.1.2. Diese Ziele sollen anhand von drei spezifi-

schen Maßnahmen (Unterstützung der Ausbildung und
6.1.2.5. InmethodischerHinsichtwärees angebracht,der Mobilität der Forscher, Verbesserung des Zugangs
durch weitere Informationen den strategischen Zusam-zu den Forschungsinfrastrukturen, Förderung wissen-
menhang zwischen diesem spezifischen Programm undschaftlicher und technologischer Spitzenleistungen),
den von der GD XXII verwalteten Gemeinschafts-einer Leitaktion (Verbesserung der sozioökonomischen
programmen im Bereich der Ausbildung deutlich zuWissensgrundlage) und der Maßnahmen zur Unter-
machen.stützung der Entwicklung der Wissenschafts- und Tech-

nologiepolitik in Europa verwirklicht werden.
6.1.3. B e s o n d e r e B e m e r k u n g e n

6.1.1.3. Abgesehen von den nachstehenden allgemei-
nen und besonderen Bemerkungen ist der WSA der 6.1.3.1. Unterstützung der Ausbildung und der Mobi-

lität der ForscherAuffassung, daß die genannten Ziele weitgehend befür-
wortet werden können.

6.1.3.1.1. Ausbildungsnetze im Bereich der For-
schung: In allen Tätigkeitsbereichen wird es zunehmend6.1.2. A l l g e m e i n e B e m e r k u n g e n
notwendig, im Rahmen von Netzen zu arbeiten. Es
ist zweifellos richtig, dieses Instrument auch für die6.1.2.1. Es wird nicht ausreichend erklärt, in welcher
Ausbildung der Forscher vorzuschlagen, es müßtenBeziehung dieses Programm zum 5. Rahmenprogramm
jedoch auch Angaben dazu gemacht werden, welcheinsgesamt steht; desgleichen müßten die Prioritäten des
Mittel (jeder Art) eingesetzt werden sollen und wie diespezifischen Programms schlüssiger mit den Zielen
Netze gefördert werden sollen.und den diversen Mechanismen zur Durchführung der

vorgesehenenAktionen in Verbindung gebracht werden:
6.1.3.1.2. System von „Marie-Curie-Stipendien“: EsDadurch würde der Text verständlicher und das Pro-
handelt sich um ein System von Einzelstipendien fürgramm erhielte eine eindeutigere strategische Ausrich-
junge Spitzenforscher, das das Rahmenprogramm austung.
den früheren Programmen übernimmt, wobei die Ge-
meinschaftsmittel effizienter genutzt werden sollen.6.1.2.2. Die Förderung der Leistungsfähigkeit und

desZusammenhalts derWeltderWissenschaft inEuropa
Der Vorschlag der Kommission enthält jedoch keinesetzt voraus, daß nicht nur die Qualität, sondern auch
Angaben darüber, welche Prioritäten für die Auswahldie Zahl der Forscher erhöht wird, und zwar durch das
der Forschungsbereiche oder für die Kategorien vonVorantreiben einer hohen qualitativen Wettbewerbsfä-
Forschern, für die das System offensteht, gelten sollen.higkeit der europäischen Forschung gegenüber der ame-
Werden diese Prioritäten nicht festgelegt, so erscheintrikanischenund japanischen sowiedurchdieHerstellung
eine effizientere Nutzung der Gemeinschaftsmittel imeines besseren Gleichgewichts zwischen den einzelnen
Zusammenhang mit dem Programm schwierig. Es stelltRegionen der EU. Es sei darauf hingewiesen, daß die
sich die Frage, ob außerdem junge Akademiker, dieGruppe derer, die mit modernen Technologien zu
gerade ihr Studium abgeschlossen haben, (erste Katego-tun haben(1), in nur 10 Regionen (den am stärksten
rie) als „Spitzenforscher“definiertwerden können.Auchindustriell entwickelten) einen Anteil von mehr als 9 %
wenn die Arten der Stipendien sehr klar beschriebender Beschäftigten ausmacht, während in den übrigen
sind, so wurden weder die Verteilung der FinanzmittelRegionen dieser Prozentsatz unter 6 % und in weiten
auf die verschiedenen Arten noch die Prioritäten für dieTeilen der Gemeinschaft sogar unter 3 % liegt.
Aktion und dieThemenbereiche festgelegt: insbesondere
ist nicht klar, ob das System in die thematischen6.1.2.3. Es stellt sich also allgemein die Frage, ob die
Programme integriert ist oder nicht.für das betreffende Programm vorgesehenen Mittel

angemessen sind, ob mit Hilfe der Mechanismen die zur
6.1.3.1.3. Die persönlichen Stipendien dürften vonVerfügung stehendenMittel zweckmäßigverteiltwerden
besonderem Interesse sein, wenn es darum geht, daskönnen und wie gewährleistet werden kann, daß im
Potential jener Forscher zu nutzen, denen die Herkunft-Rahmen dieser Verteilung eine Bündelung der Mittel bei
suniversität nicht immer angemessene Tätigkeits-den verschiedenen Maßnahmen vorgenommen und
möglichkeiten bieten kann. Im Falle der „Rückkehrsti-
pendien“ für Forscher aus benachteiligten Regionen ist
es jedoch kaum vorstellbar, daß ein junger Forscher für(1) Angaben von EUROSTAT, Kategorie NACE 24 und

NACE 29 bis 34. seine Region von Nutzen ist, nur weil er
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zwei Jahre in einer Forschungseinrichtung im Ausland 6.1.3.2.2. Außerdem müßte eindeutig zum Ausdruck
gebracht werden, daß eine länderübergreifende Zusam-tätig war: in diesem Fall müßte die gesamte Erfahrung

der betreffenden Person berücksichtigt werden, und es menarbeit zwischen den wichtigsten Infrastrukturen als
Voraussetzung für den Zugang zu den für denAustauschmüßte beispielsweise geprüft werden, ob sie vorher in

ihrer Herkunftsregion berufliche Erfahrungen (auch von Wissenschaftlern vorgesehenen Erleichterungen er-
forderlich ist.außerhalb der Forschung) sammeln konnte.

6.1.3.1.4. Fürdie StipendienfürdieForschungsausbil- 6.1.3.2.3. Die kooperativen Infrastrukturnetze
dung in Industrieunternehmen sollten einige Bedingun- müßten von der Gemeinschaft nicht nur unterstützt
gen festgelegt werden: werden,damit eine effizientereNutzungundVerwaltung

der gegenwärtigen Infrastrukturen erreicht wird, son-— Die Gastunternehmen sollten ihre Forschungskapa-
dern auch weil sie FTE-Projekte durchführen, die fürzität an vorab bestimmten speziellen Projekten nach-
die Gemeinschaft von Bedeutung sind; andernfalls be-weisen.
steht die Gefahr, daß Finanzmittel und Ressourcen

— Der Forscher muß an dem vereinbarten Forschungs- vergeudet werden.
programm arbeiten und die gleichen Mindestrechte
haben wie Forscher, die bereits im selben Unterneh- 6.1.3.3. Förderung wissenschaftlicher und technologi-
men arbeiten (Gesundheitsschutz, Versicherungs- scher Spitzenleistungen
beiträge, Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen
usw.). 6.1.3.3.1. Die Förderung wissenschaftlicher Spitzen-

leistungen sollte weniger als Tätigkeitsbereich, sondern— Für KMU sollte unmittelbar ersichtlich sein, welche
vielmehr als eines der vorrangigen Ziele der Gemein-Erleichterungen sie in Anspruch nehmen können,
schaftsmaßnahmen im FTE-Bereich betrachtet werden.insbesondere wäre es sinnvoll, wenn gezielt auf
Abgesehen von den wissenschaftlichen Tagungen aufdie Bedürfnisse der KMU (Unterstützung bei der
hohemNiveau, denen—vor allem,wenn sie angemessenPlanung, Erleichterung beim Erwerb oder Leasing
publik gemacht werden — große Bedeutung zukommt,von Geräten, leichterer Zugang zu Datenbanken,
dürften die Auszeichnungen für herausragende For-Netzen usw.) eingegangen würde, anstatt einfach
schungsarbeiten—Descartes-Preis und EU-Wettbewerbnur Finanzmittel zu verteilen.
fürNachwuchswissenschaftler—dasZielderFörderung
wissenschaftlicher Spitzenleistungen nicht ganz errei-6.1.3.1.5. Auch das System der Stipendien für die
chen. Insbesondere der EU-Wettbewerb für Nachwuchs-Entwicklung von Forschungskapazitäten scheint von
wissenschaftler (Alter: 15-20 Jahre) ruft Erstaunen her-großem Interesse zu sein. Es muß jedoch erläutert
vor, da die Suche nach Kandidaten hierfür den derzeiti-werden,was unter „Nachwuchswissenschaftlern mit der
gen Schulsystemen überlassen wird, die einen universa-erforderlichen Erfahrung“ zu verstehen ist: Für die
listischen Ansatz verfolgen und so gut wie nie imstandeFörderung der Entwicklung der Forschungszentren in
sind, die Fähigkeiten und das Spitzenpotential einigerbenachteiligten Regionen und somit der Kohäsion auf
Jugendlicher zu erfassen, die sich selten nach außenwissenschaftlicher und technologischer Ebene in der
öffnen und noch seltener untereinander VerbindungGemeinschaft sind sowohl die Qualität als auch die
haben.Wennüberhaupt,dannkönnteder„Talentsuche“Dauer der Erfahrung eines Wissenschaftlers von großer
ein kleines, aber strategisches Ad-hoc-Forschungs-Bedeutung. Der Ausschuß hofft, daß diese Kriterien
programm der Gemeinschaft gewidmet werden.näher bestimmt werden. Außerdem sollte klargestellt

werden, ob nur staatliche Einrichtungen oder auch
6.1.3.3.2. AuchdieVorschläge fürdie Sensibilisierungprivate Einrichtungen in Betracht gezogen werden.
der Öffentlichkeit stellen nicht zufrieden, da es sich

6.1.3.1.6. Was erfahrene Wissenschaftler anbelangt, eher um allgemeine Image-Kampagnen als um echte
so können sowohl die Ziele als auch die beschriebenen Initiativen zur Verbreitung und Förderung des Dialogs
Modalitäten uneingeschränkt befürwortet werden; es zwischen verschiedenen Akteuren zu handeln scheint.
sollte jedoch außerdem ein Rahmen aufgestellt werden,
damit anhand nationaler Vorschriften die Einzelheiten 6.1.3.4. Leitaktion: Verbesserung der sozioökonomi-
des Austauschs zwischen Industrie und Universitäten schen Wissensgrundlage
insbesondere für KMU festgelegt werden können.

6.1.3.4.1. In der Frage dieser Leitaktion sollten einige6.1.3.1.7. Bei allen Initiativen zur Förderung der Bemerkungen der externen Überwachungsgruppe nichtMobilität ist schließlich eine angemessene Besteuerung außer acht gelassen werden, die in ihrem Bericht(1)der Wissenschaftler zu gewährleisten: bedauerlicherwei- insbesondere zu der Auffassung gelangt, daß der Erfolgse sind in vielen Fällen die nationalen Steuervorschriften der sozioökonomischen Forschung letztendlich davoneher dazu angetan, mobilitätswillige Forscher zu strafen abhängt, inwieweit sie in der Lage ist, die drängendstenund davon abzuhalten, Erfahrungen im Ausland zu sozioökonomischen Probleme zu identifizieren und densammeln. Entscheidungsträgern geeignete Lösungsvorschläge zu
unterbreiten.

6.1.3.2. Verbesserung des Zugangs zu den Forschungs-
infrastrukturen

(1) Bericht der externen Überwachungsgruppe für 1997 über
6.1.3.2.1. Den betreffenden Maßnahmen kommt das Spezifische Programm für Forschung und technnologi-
große Bedeutung zu, die Definition der Forschungs- sche Entwicklung im Bereich der gezielten sozioökonomi-

schen Forschung.infrastrukturen ist jedoch zu weit gefaßt.
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6.1.3.4.2. Es stimmt zwar, daß dieLösung vonProble- wissenschaftlicher und technologischer Herausforde-
rungen zu stärken, denen sich Europa gegenübersehenmen („problem solving“) das Ziel der Forschung sein

muß und daß es in der europäischen Kultur an Fähigkei- wird, und unterstreicht die Schwierigkeit, dieses Ziel im
fragmentierten Rahmen einzelstaatlicher Forschungsini-ten für die Forschung und Prognose hinsichtlich der

Zukunft des europäischen sozioökonomischen Modells tiativen zu erreichen, während die Problemstellungen
immer komplizierter werden und immer öfter länder-mangelt, allerdings hätte dieLeitaktion für die sozioöko-

nomische Forschung aber auch auf einige Prioritäten übergreifende Züge tragen. Die Lösung kann nur im
Ausbau von Informations- und Datennetzen liegen. Zuund Methoden ausgerichtet werden können, durch die

sie eine spezifische Prägung erhalten hätte und vielleicht diesem Zweck werden zwei Maßnahmen vorgeschlagen:
die Analyse bestimmter politischer Fragen und derauch ihre Effizienz erhöht worden wäre: Sie hätte zum

Beispiel mit einer Prüfung der Leistungsindikatoren für Aufbau eines gemeinsamen Bestands an Indikatoren für
Wissenschaft, Technologie und Forschung.die Forschung im Zusammenhang mit der Entwicklung

ihrer Fähigkeit zur Lösung sozialer Probleme verbunden
6.1.3.5.2. Nach Auffassung des WSA müssen derarti-werden können.
ge Vorschläge auf einem breiten Konsens beruhen.
Der Ausschuß unterstützt insbesondere Bemühungen,6.1.3.4.3. Die Leitaktion in der vorgeschlagenen Fas-
prospektiv alle sozial relevanten Auswirkungen künfti-sungdecktdengesamtenBereichder sozioökonomischen
ger wissenschaftlicher Entwicklungen zu untersuchenProbleme ab, und es ist kaum vorstellbar, wie die
(eine Aufgabe, zu der vor allem die GFS einen BeitragAufmerksamkeit — mehr noch als die Ressourcen —
leisten kann), und befürwortet die Einrichtung eineshinreichend auf Schlüsselaspekte der sozialen Probleme
gemeinsamen Bestands an Indikatoren; diese müssenEuropawiedieZweiteilungderGesellschaftkonzentriert
kohärent und umfassend und sowohl den politischenwerden kann (dieses Thema sollte gemäß den Empfeh-
Entscheidungsträgern als auch den verschiedenen Nut-lungen des Berichts der externen Überwachungsgruppe
zern und den Bürgern zugänglich sein.weiterhin eingehend untersucht werden).

6.1.3.6. Zusammenhang mit den Aktivitäten im Rah-6.1.3.4.4. Es wäre daher sinnvoll gewesen, präzise
men der übrigen Maßnahmen des Rahmenpro-thematische Prioritäten (zum Beispiel das demographi-
grammssche Problem und die Alterung der Bevölkerung) zu

bestimmen und in einen Rahmen zu stellen, in dem 6.1.3.6.1. Dieses spezifische Programm spielt einemindestens zwei strategische Faktoren die Integration vorrangige Rolle bei der Koordinierung und Gewähr-— auch auf sozialer und menschlicher Ebene — in der leistung derKohärenz bei den sozial relevantenVerände-Gemeinschaftmittelfristig bedingen: dieVerwirklichung rungen undAktivitäten der übrigenAktionen des 5.Rah-der WWU (und ihre Auswirkungen auf die Beziehungen menprogramms. Der WSA unterstützt dieses methodi-zwischen Bürger und Staat) und die Erweiterung (mit sche Ziel, ist jedoch der Ansicht, daß die Bemühungenihren Auswirkungen auf sämtliche Gemeinschaftspoliti- der Kommission zur Erzielung von Resultaten nichtken, insbesondere aber auf das sozioökonomische Ent- ausreichend sind. Nur durch eine umfassende undwicklungsmodell Europas). Infolge dieser beiden Prozes- transparente Einbeziehung aller interessierten Kreise,se ist es unumgänglich, sich über die Entwicklung der von den Gemeinschaftinstitutionen bis zu den BehördenInstitutionen der EU und über ihre Fähigkeit, eine der Mitgliedstaaten, von Forschungszentren bis zu ein-Beziehung zur europäischen Gesellschaft herzustellen, zelnen Wissenschaftlern, von Unternehmen bis zu Orga-Gedanken zu machen und Untersuchungen dazu anzu- nisationen im wirtschaftlichen und sozialen Bereichstellen (diese Fragen werden zwar unter dem Titel kann die Balance von Interessen und Aufgaben gefunden„SteuerungssystemeundUnionsbürgerschaft“angespro- werden, die den Kern des europäischen Modells derchen, jedoch gegenüber den anderen Titeln nicht ausrei- wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung ausmacht.chend differenziert und in eine Reihe von Unterpunkten
aufgesplittert).

RAHMENPROGRAMM DER EUROPÄISCHEN
6.1.3.4.5. Andererseits bietet sich diese Leitaktion ATOMGEMEINSCHAFT FÜR MASSNAHMEN IM
vielleicht gerade wegen einer gewissen Unbestimmtheit BEREICH DER FORSCHUNG UND AUSBILDUNG
der vorgeschlagenen Themen für ein Tätigwerden inter-
essierter Personen an, die auf diesem weiten Feld in Einleitungeinem „Bottom-up“-Ansatz ihre Eigeninitiative und
Kreativität einbringen können. Daraus kann sich etwas

— Das Kernforschungsprogramm steht unter der Über-sehr Fruchtbares entwickeln, sofern es einen kontinuier-
schrift „Erhaltung des Ökosystems (EURATOM)“lichenDialogzwischenden„Nutzern“undden„Fachleu-
undumfaßtdieForschung indenBereichenKernspal-ten“ gibt und die Forschung — insbesondere bei kompli-
tung und Kernfusion. Erstmalswird es einen einzigenzierten Problemen und Entscheidungen — die Rolle
Verwaltungsausschuß für das gesamte Programmeines hochqualifizierten Mittlers zwischen Politikern
geben (Forschung im Rahmen der indirekten Aktio-und Bürgern wahrnimmt.
nen).

6.1.3.5. Maßnahmen als Beitrag zur Konzipierung von — In der Einleitung ihres ersten Vorschlags schreibt die
Wissenschafts- und Technologiepolitiken in Kommission:
Europa

„Angesichts der zu erwartenden Zunahme des
Energiebedarfs wird es künftig erforderlich sein,6.1.3.5.1. DieKommissionbetont dieNotwendigkeit,

die Fähigkeit zur strategischen Vorwegnahme künftiger sämtliche verfügbaren Energiequellen zu nutzen.
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Aus strategischen Überlegungen werden aller- — Es wäre für Zwecke der Programmpräsentation
vorteilhaft, wenn die Unterscheidung zwischen indi-dings solche Energiequellen denVorzug erhalten,

die eine größtmögliche Nachhaltigkeit in Aus- rekten und direkten Aktionen aufgegeben würde.
Die Gesamtfinanzierung der Kommission für ihrsicht stellen und Gesundheitwie Umwelt weniger

belasten. Die Kernenergie bietet hier das Poten- Forschungsprogrammwürdedadurch fürdie Öffent-
lichkeitwesentlichbesser nachvollziehbar.Die beste-tial, Europa zu einem wettbewerbsfähigen Preis

sicher und nachhaltig mit Elektrizität zu versor- hende Unterscheidung zwischen „interner“ (d.h.
durch die Gemeinsame Forschungsstelle) und exter-gen.“ (1)
ner Forschung ist irrelevant, was das Ge-

— Der Ausschuß nimmt den Standpunkt der Kommis- samtprogramm betrifft. Alles ist Bestandteil des
sion zur Kenntnis. Seine eigenen Ansichten zur Programms der Kommission. Ein Großteil davon
Kernenergie hat er in seiner einschlägigen Stellung- wird extern aufgegliedert, andere Teile dagegen
nahme zum Ausdruck gebracht (2). nicht. Die Forschung im Bereich der direkten Aktio-

nen und jene im Bereich der indirekten Aktionen
Finanzierung haben einen gemeinsamen und konzertierten Inhalt.

Hinsichtlich der Qualität oder der Ergebnisse dieser
— Die Mittelausstattung der EURATOM-Programme beiden Forschungsquellen besteht kein prinzipieller

steht ebenso wie der Gesamthaushalt noch nicht fest. Unterschied. Daher sollten sie alsTeile eines einzigen
Die vom Rat „Forschung“ auf seiner Tagung im kohärenten Programms dargestellt werden, wie dies
Februar in seinem Gemeinsamen Standpunkt ange- unter dem 3. Rahmenprogramm beispielsweise noch
setzten Mittel belaufen sich auf insgesamt 1,260 Mil- der Fall war.
liarden ECU. Im Falle einer endgültigen Annahme
würde dies in realen Zahlen eine Mittelkürzung
bedeuten. 7. Spezifisches Programm „Erhaltung des Ökosystems

(EURATOM)“— Die Kommission hält dagegen ihren eigenen Vor-
schlag aufrecht, der eine Mittelzuweisung in Höhe
von insgesamt 1,467 Milliarden ECU vorsieht. Die 7.1. Die Vorschläge für die Kernspaltungsforschung
Summe der direkten und indirekten Mittelzuweisun-

7.1.1. „Das Ziel dieser Leitaktion besteht darin,genfürdieKernfusionsforschung liegtmit938Millio-
einen Beitrag zur Gewährleistung der Sicherheit dernen ECU um 12 % höher als die unter dem 4. Rah-
Kernenergieanlagen in Europa und zur Verbesserungmenprogramm bewilligte Ausstattung (840 Millio-
der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie zunen ECU).Die von derKommission für die Kernspal-
leisten, den Schutz von Arbeitnehmern und Öffentlich-tungsforschung beantragten direkten und indirekten
keit vor Strahlungsbelastungen zu gewährleisten, dieMittel liegen mit zusammen 529 Millionen ECU
Anwendung international vereinbarter Sicherheitsvor-um 27% über den für das 4. Rahmenprogramm
kehrungen für Nuklearmaterial zu unterstützen und zurbewilligten Mitteln (414 Millionen ECU).
Gewährleistung einer sicheren und effizienten Entsor-

— Nach den Vorschlägen der Kommission würde es gung und Endlagerung von radioaktiven Abfällen beizu-
also eine reale Erhöhung der Mittel für die Kernspal- tragen.“(3)
tungsforschung geben, und zwar in erster Linie
wegen des vorgeschlagenen realen Mittelzuwachses 7.1.2. Das Forschungsprogramm wird zum überwie-
für nukleare Sicherungsmaßnahmen (87 Millio- genden Teil weiterlaufen wie bisher. Es wird sich auf
nen ECU unter dem 4. Rahmenprogramm gegenüber folgende Hauptbereiche konzentrieren: die Betriebssi-
142 Millionen ECU für das neue Programm). Aller- cherheit vorhandener Anlagen, die Sicherheit des
dings herrscht bisher über keinen der genannten Brennstoffzyklus (einschl. der Entsorgung radioaktiver
Beträge Einigkeit. Im Vorschlag des Rates und im Abfälle), die Sicherheit und Effizienz künftiger Systeme,
VorschlagderKommissionsind füralleEURATOM- Sicherheitsvorkehrungen fürKernmaterial undStrahlen-
Maßnahmen anteilsmäßig 9 % der Gesamtmittel schutz. Die Arbeiten generischer Art werden sich auf
vorgesehen, wie auch im 4. Rahmenprogramm. folgende Aspekte konzentrieren: Strahlenschutz und

Gesundheit, radioaktive Belastung der Umwelt, Verbes-— Es ist natürllich bedauerlich, daß sich Kommission
serung der Sicherheit und Effizienz medizinischer undund Rat selbst in diesem späten Stadium des Pla-
industrieller Anwendungen von Radioaktivität sowienungsprozesses weder auf die Gesamtmittelausstat-
Verbesserungen in der internen und externen Dosimetrietung noch auf die Mittelzuweisungen für die einzel-
(Bestimmung der Bestrahlungsdosis).nen EURATOM-Forschungstätigkeiten einigen

können, wie es ihnen bei den übrigen Programmen 7.1.3. Im Vergleich zu der für das 4. Rahmenpro-
gelang. gramm geplanten Forschung wird die Erforschung

schwerer Unfälle nicht mehr über Gebühr in den
Mittelpunkt gestellt, was der Ausschuß in seiner damali-(1) KOM(97) 553 endg., S. 57 der deutschen Fassung des gen Stellungnahme auch als falsch kritisiert hat(4). EineArbeitspapiers der Kommission zum 5. FTE-Rahmen-
weitere Kritik des Ausschusses an dem Programm istprogramm(1998-2002) vom5.11.1997. InderEinleitungdes
ebenfalls berücksichtigt worden; die Kernindustrie istspezifischen Programms ist dieser Wortlaut übernommen

worden.
(2) Stellungnahme zuder „MitteilungderKommissionüber die

Kernindustrie in der Europäischen Union (Hinweisendes (3) Siehe den Gemeinsamen Standpunkt des Rates „For-
schung“ vom 23.3.1998.NuklearprogrammnachArtikel 40EURATOM-Vertrag)“,

ABl. C 206 vom 7.7.1997. (4) ABl. C 393 vom 31.12.1994.
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nämlich diesmal weitgehend zufrieden damit, in wel- erstreckt sich auf die „Erprobung und Demonstration
der technischen Durchführbarkeit von Konzepten derchem Maße sie von der Kommission vorher konsultiert

wurde. Endlagerung in unterirdischen Labors einschließlich
einer Endlagerungseignungsbewertung und der Erfor-

7.1.4. Ein neuer Aspekt dieses Programms ist, daß schung des Langzeitverhaltens von Endlagerkomponen-
großes Gewicht auf das Konzept des „problem solving“ ten“.
gelegt wird. Damit ist gemeint, daß der Lösung prakti-
scher oder dringender Probleme, möglichst innerhalb 7.1.9. DieKommission scheint in einen gleichbleiben-

den Trott verfallen zu sein. Diese Zitate ähneln starkder vierjährigen Programmlaufzeit, größere Bedeutung
beigemessen wird. Die praktischen Konsequenzen für den Formulierungen der Kommission bei der Vorlage

des dritten Rahmenprogramms im Jahr 1987. WelchedasKernspaltungsforschungsprogrammlassen sichzwar
so nicht absehen, da es sich zum Großteil nicht entspre- Fortschritte wurden seither gemacht? Zweifelsfrei

stimmt die informierte wissenschaftliche Meinung darinchend aufgliedern läßt, doch begrüßt der Ausschuß
diesen Ansatz unter der Voraussetzung einer vernünfti- überein, daß die Versenkung in tiefliegende geologische

Schichten die beste Lösung für die Endlagerunggen und ausgewogenen Vorgehensweise.
langfristig radioaktiver Abfälle ist, doch hat der Aus-

7.1.5. In drei Bereichen läßt sich dieser praktischere schuß auch schon wiederholt darauf hingewiesen, daß
Programmansatz bereits gut erkennen. Einmal hat die die Öffentlichkeit noch lange nicht dieser Meinung ist,
Erforschung der Möglichkeiten zur Verlängerung der sondern vielmehr für Lagerstätten plädiert, wo die
Lebensdauer der in der EU im Einsatz befindlichen Abfälle zugänglich bleiben, und sich außerdem die
Reaktoren einen höheren Stellenwert. Im Zusammen- alternative Möglichkeit langfristiger überirdischer End-
hang damit steht das Umweltproblem der CO2- lager offenhalten will. Diese Einstellung mag sich zwar
Emissionen und die langfristige Energieversorgungsstra- künftig ändern, doch derzeit ist sie vorherrschend.
tegie der EU. Für beide Aspekte wäre eine sichere
Verlängerung der Lebensdauer der in der EU im Einsatz 7.1.10. Die öffentliche Einstellung zu diesem Thema

muß unbedingt berücksichtigt werden und sich inbefindlichen Reaktoren sehr hilfreich.
Aufbauund InhaltdesForschungsprogrammsbetreffend

7.1.6. Die beiden anderen Bereiche sind Wettbe- radioaktive Abfälle niederschlagen. Die Kommission
werbsfähkeit und Innovation, in denen darauf hingear- will ihre Arbeiten angeblich „in einem weiteren gesell-
beitet wird, die Wettbewerbsposition der EU- schaftlichen Zusammenhang“ durchführen. Sie sollte
Kernindustrie auf außereuropäischen Märkten zu daraufhin noch einmal ihre Vorschläge bezüglich der
stärken. Drittländer importieren kerntechnische Anla- Abfallentsorgung überprüfen.
gen, und aus einer günstigen Wettbewerbsposition der
EU-Kernindustrie ergibt sich sowohl wirtschaftlicher als 7.1.11. Es istklar,daß imBereichdesStrahlenschutzes

auch weiterhin ein erheblicher Arbeitsanfall besteht,auch sicherheitstechnischer Gewinn. Die Entwicklung
innovativer Konzepte für die Verbesserung der Ausle- was sicherlich allgemein auf Zustimmung stoßen wird,

da dies ein sehr breiter Forschungsbereich ist. Unge-gung, Leistung, Sicherheit oder Einsatzfähigkeit von in
der EU hergestellten Reaktoren trägt zur Verbesserung schickt ist jedoch, daß alle Tätigkeiten auf dem Gebiet

der Strahlung unter das Kapitel „EURATOM“ fallen,derWettbewerbsfähigkeitbei.DarinhatdieKommission
völlig Recht, und der Ausschuß wird die Entwicklung da dies die in der Öffentlichkeit vorherrschende Wahr-

nehmung verstärkt, fast alle Strahlung gehe von dermit Interesse verfolgen.
zivilen Kernindustrie aus, wo doch der Großteil der

7.1.7. Der Ausschuß stellt fest, daß die Sicherheit Strahlung,derMenschenausgesetzt sind,ausnatürlichen
und Sicherung des Kernbrennstoffkreislaufs eines der Quellen und die von Menschen verursachte Strahlung
Hauptgebiete der Forschung sein wird, wobei das vorwiegend aus der medizinischen Behandlung und der
Augenmerk weiterhin auf die Möglichkeit und Effizienz Industrie stammt.
der Umwandlung langlebiger in kurzlebige Isotope
gerichtet wird. Die Entsorgung radioaktiver Abfälle löst 7.1.12. Es ist von größter Bedeutung, daß über die

Forschungsarbeit der EU zu Kernfragen im Zivilbereichin der Öffentlichkeit vermutlich die größte Besorgnis im
Zusammenhang mit der Kernindustrie aus. In ihrem (einschließlich Kernfusions- und Kernspaltungsfor-

schung) umfassend, professionell und häufig der Öffent-Vorschlag für ein spezifisches Programm schreibt die
Kommission: „Im Mittelpunkt der Forschungsarbeiten lichkeit Bericht erstattet wird, die gegenwärtig denkbar

uninformiert ist.steht die Entwicklung eines wissenschaftlich fundierten
Konzepts zur Entsorgung und Endlagerung radioaktiver
Abfälle, das sowohl kostenwirksam als auch in einem 7.2. Die Vorschläge für die Kernfusionsforschung
weiteren gesellschaftlichen Zusammenhang akzeptabel
ist.“(1) 7.2.1. In der Leitaktion zur Kernfusionsforschung im

Gemeinsamen Standpunkt des Rates vom Februar heißt
7.1.8. Als eine FA-Priorität nennt die Kommission es (2):
sodann „Aufbau eines gemeinsamen Wissensstandes
und Konsens über die Entsorgung und Endlagerung „Das langfristige Ziel (...) ist die gemeinsame Ent-

wicklung von Reaktorprototypen für Kernkraftwer-radioaktiverAbfälle“.DerzentraleForschungsvorschlag
ke, die den gesellschaftlichen Erfordernissen (...)
entsprechen“.(1) Vorschlag für eine Entscheidung des Rates über ein

spezifisches Programm (EURATOM) für Forschung und
Entwicklung auf dem Gebiet „Erhaltung des Ökosystems“ (2) Siehe den Gemeinsamen Standpunkt des Rates „Energie/

Forschung“ vom 23.3.1998.(1998-2002), KOM(98) 306 endg.
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Die geplante Strategie (...) umfaßt die Entwicklung untermauertwürde, daß sienichtnur einewissenschaftli-
che Leistung ist, sondern eine Technologie bereitstellt,eines Versuchsreaktors (...) und anschließend eines

Demonstrationsreaktors (..) dürfte im Laufe des die in einem überschaubaren Zeitrahmen in der Lage
ist, Strom in großer Menge und auf nachhaltiger undnächsten Jahrzehnts technisch machbar sein. Dies

sollte vorzugsweise im Rahmen der internationalen kommerziell rentabler Grundlage zu erzeugen. Der
Prozeß, mit dem der Durchbruch erreicht werden kann,Zusammenarbeit erfolgen, beispielsweise innerhalb

des ITER-Projekts (Internationaler thermonuklearer wird unter den Fusionswissenschaftlern als „thermo-
nukleare Zündung“ bezeichnet.Versuchsreaktor).

Diese Leitaktion bezweckt die weitere Bereitstellung 7.2.5. Der bisher größte Erfolg war dem Fusionspro-der für den etwaigen Bau eines Versuchsreaktors gramm letztes Jahrbeschieden, als die JET-Anlage (Jointerforderlichen Grundlagen. Sie sollte daher unter European Torus) eine Leistung von 17 MW (thermal)wissenschaftlichen, technischen, finanziellen und für die Dauer einer Sekunde und — im Zuge der gleichenorganisatorischen Aspekten die Fähigkeit der Ge- Versuchsreihe — eine Leistung von 5 MW für die Dauermeinschaft verbessern, den Beschluß über einen von vier Sekunden erreichte. Diese beiden Ergebnissekünftigen Versuchsreaktor zu fassen und diesen zu sind erstmalige Leistungen in der Fusionsforschung undunterstützen. erforderten das Erreichen von Temperaturen von über
100 Millionen °C. Sie sind bewundernswerte wissen-7.2.2. Diese Aussagen erwecken den Eindruck, die
schaftliche Erfolge.Arbeit am ITER,demKernstückdesFusionsprogramms,

werde in normalem Tempo weitergeführt und mit 7.2.6. Sie haben jedoch einen gravierenden Haken.dem Baubeginn sei nach Ausräumung einiger noch Um diese Temperaturen zu erreichen, mußte viel mehrverbleibender technischer Probleme im kommenden Energie eingesetzt werden, als gewonnen wurde. DiesesJahrzehnt zu rechnen. Verhältnis muß nicht nur umgekehrt werden, sondern
es muß eine sich selbst in Gang haltende ReaktionDies ist jedoch eine Irreführung. Soviel der Ausschuß
erreicht werden, die keinerlei Hitzezufuhr von außenaus der Zeit, in der er sich mit dem Vierten Rahmenpro-
mehr erfordert. Dieser Punkt wird als „Zündung“gramm befaßte, weiß, war es jahrelang die Absicht der
bezeichnet. JET ist nicht in der Lage, eine ZündungKommission, mit dem Bau des ITER noch während der
zu erreichen. Fusionswissenschaftler schätzen, daß dieLaufzeit des Fünften Rahmenprogramms zu beginnen.
Erreichung und Einhaltung dieses Punktes den Bau einerDies war natürlich von einem zufriedenstellenden Ab-
wesentlich größeren Anlage erfordern wird, die eineschluß der Konstruktionsphase abhängig, aber die Kon-
Leistungsabgabe erreichen kann, die etwa hundertmalstruktion ist in ihren wesentlichen Grundzügen bereits
so hoch liegt wie die von JET. Genau dafür war dervor eineinhalb Jahren fertiggestellt worden. Der Bewer-
ITER-Reaktor (der bisher konzipierte Typ) gedacht.tungsausschuß für das Fusionsprogramm, der die Kom-
Wenn er nicht gebaut wird, ist das eigentliche Ziel desmission darüber beraten sollte, ob sie die Arbeiten an
gesamten Fusionsprogramms, das nun schon seit fastITER fortsetzen sollte, legte Ende 1996 nach Einsicht in
vierzig Jahren läuft, hinfällig.die Konstruktionspläne einen Bericht vor, in dem er

unmißverständlich zu dem Schluß gelangte, daß der
D e r K n a c k p u n k t : d i e K o s t e nBaubeginn von ITER als höchste Priorität der Gemein-

schaft im Fünften Rahmenprogramm zu empfehlen
7.2.7. Die Erklärung für diese Situation ist sehrsei (1).
einfach: Die Kosten für den Bau des bereits konzipierten
ITER sind zu hoch — oder, um diese Aussage zu7.2.3. Tatsächlich hat der Rat „Forschung“ auf seiner
relativieren, waren zumindest unter den Umständen, inTagung im Juni 1997 beschlossen, daß der Bau des ITER
denen der endgültige Beschluß (den Bau von ITERschließlich doch nicht bezahlbar und im Moment auch
fortzusetzen) gefaßt werden mußte, zu hoch.nicht abzusehen sei, wann er in den Rahmen des

Bezahlbaren rücken könne. Die Gegebenheiten haben
7.2.8. Geschätzt wurde, daß ITER in zehn Jahrensich über das Absehbare hinaus geändert, seit die ersten
fertiggestellt werden könnte und während dieser ZeitPläne für den ITER-Reaktor Anfang des Jahrzehnts
700 Millionen ECU pro Jahr kosten würde. Diese Zahlausgearbeitetwurden. Fazit: Das Kernfusionsprogramm
muß im Zusammenhang mit den jährlichen laufendenist schwer angeschlagen, und die Leitaktion für Kernfu-
Ausgaben für das Fusionsprogramm in Höhe von etwasion beschreibt eigentlich die Pläne für die weitere
500 Millionen ECU betrachtet werden, von denenEntwicklung „im Rückwärtsgang“.
die Europäische Union aus dem Rahmenfonds etwa
225 Millionen ECU bezahlt. Zusätzliche 700 Millio-H i n t e r g r u n d nen ECU pro Jahr wäre selbstverständlich erheblich
mehr, als von denEU-Mitgliedstaaten zu zahlen erwartet7.2.4. An dieser Stelle ist es nötig, etwas weiter
werden könnte, wahrscheinlich unter allen möglichenauszuholen. Der ITER ist nicht einfach ein weiterer
Gegebenheiten, sicherlich jedoch in den ersten JahrenVersuchsreaktor, bei dem ein verspäteter Baubeginn nur
der Währungsunion, in denen die Staatsfinanzen unver-wie ein Schluckauf ist, der schnell vorbeigeht. Mit dem
meidbar weiterhin noch unter starkem Druck stehenITER sollte bewiesen werden, daß die Fusionsenergie
werden.den Durchbruch schaffen kann, mit dem ihr Anspruch

7.2.9. Es war jedoch nie beabsichtigt, daß die EU die
Gesamtkosten für ITER tragen müßte. ITER wurde(1) Bericht des Bewertungsausschusses für das Fusionspro-
konzipiert und entwickelt als Gemeinsames Unterneh-gramm, 1996, Vorsitzender: Professor Barabaschi, im

Dezember 1996 von der Kommission veröffentlicht. men, an dem Europa, Japan, Rußland (ursprünglich die
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Sowjetunion) und die USA beteiligt waren. Durch ein der bis dahin gewonnenen Erfahrung einfach annehmen,
daß die Zündung erreicht werden könnte, und dannunerwartetes Zusammentreffen von Ereignissen sollte

später keiner dieser Partner in der Lage (oder in einem unmittelbar einen Demonstrations- (oder Prototyp-)
Reaktor bauen.Fall bereit) sein, seinen Anteil an den Kosten des Baus

von ITER zu tragen: Japan ist von einer Rezession
7.2.13. Diese Fragen können derzeit nicht beantwor-getroffen worden, ist aberweiterhin bereit, seinen Anteil
tet werden. Das Fusionsprogramm geht in den kommen-zu zahlen (möglicherweise auch mehr als seinen Anteil),
den Jahren einer ungewissen Zukunft entgegen, in denenaber erst zu einem späteren Zeitpunkt. Rußland kann
ernsthafte politische und finanzielle Probleme auftretenes sich nicht leisten zu zahlen. Die USA könnten es sich
werden, die vielleicht größer sind als die wissenschaftli-leisten, ihre Kernfusionswissenschaftler sind jedoch
chen Probleme. Schon seit vielen Jahren hat das Fusions-derzeit über ITER nicht einer Meinung, und die US-
programm Triebkraft aus dem Ehrgeiz erhalten, eineRegierung zeigt derzeit keinerlei Bereitschaft, sich an
Anlage zu bauen, die groß genug ist, um beweisen zuden Kosten des Baus zu beteiligen(1).
können, daß die Fusionswissenschaft und -technik die

7.2.10. Nach Lage der Dinge hatte der Rat keine Zündung erreichen können, und bis vor etwa zwölf
andere Möglichkeit, als den Bau von ITER, dessen Monaten freuten sich die Fusionswissenschaftler auf das
Konzeption bereits fertiggestellt ist, ad acta zu legen. 5.RahmenprogrammalsStartschußfürdiesesBestreben.
Allerdings ist es sehr wahrscheinlich, daß die Auseinan- Wird dieses Programm weiterhin öffentliche und politi-
dersetzung mit der Konzipierung von ITER in nächster sche Unterstützung erhalten können, wenn es keine
Zukunft wieder aufgenommen wird (unter Beteiligung Fortschritte mehr erzielt?
der vierHauptpartner),wenneinneuesKonzept vorliegt,

7.2.14. Ein nicht zu vernachlässigendes Problem istdas nur halb so viel kostet wie das ursprüngliche
die Auswirkung auf Arbeitsmoral und Einsatzbereit-und vielleicht auch vertretbar ist, so daß dann, d.h.
schaft der beteiligten Wissenschaftler. Viele von ihnenhoffentlich innerhalb der nächsten zehn Jahre, eine neue
sahen in dem Fusionsprogramm eine Lebensaufgabe,Entscheidung getroffen werden kann. Dies alles steckt
und nun müssen sie mit ansehen, wie die nächstehinter der Formulierung der Leitaktion.
zentrale Phase des Fusionsprogrammsauf die langeBank
geschoben wird. Für die NachwuchswissenschaftlerN e u e F r a g e n
gewinnt das Fusionsprogramm dadurch nicht eben an
Attraktivität. Daraus ergeben sich ganz eigenständige7.2.11. An dieser Entwicklung ist weder der Rat
Managementprobleme, deren Lösung nicht leicht seinnoch die Kommission schuld noch sonst jemand. Die
wird.Auswirkungen sind jedoch schwerwiegend. Die Fusions-

wissenschaftler glauben nämlich nicht, daß ein ITER,
der nur halb so groß ist wie ursprünglich konzipiert, die D i e V e r a n t w o r t u n g d e s R a t e s u n d d e r
Zündung wird erreichen können. Er wird dem Ziel viel K o m m i s s i o n
näher kommen als damals JET, es jedoch nicht erreichen

7.2.15. Sowohl der Rat als auch die Kommissionkönnen.
müssen sich zuallererst dem übergeordneten politischen

7.2.12. Wenn dem so ist, wird sich die Frage stellen, Problem stellen. Obwohl der Ausschuß von Zeit zu Zeit
ob ein kleinerer ITER überhaupt gebaut werden sollte. einige Vorbehalte hinsichtlich der Größenordnung der
Angenommen, dieser würde 350 Millionen ECU pro Finanzierung des Fusionsprogramms zum Ausdruck
Jahr kosten, so könnte dies immer noch als viel zu viel gebracht hat, hat er dieses doch immer stark unterstützt
Geld erscheinen, wenn dadurch immer noch nicht und tut dies weiter. Er sieht den langfristigen Bedarf
bewiesen werden kann, daß die Zündung erreichbar ist. an neuen Energiequellen für die Weltbevölkerung im
Andererseits wird argumentiert, ein halb so großer nächsten Jahrhundert und in noch fernerer Zukunft. Er
ITER sollte im Gegensatz zu dem JET-Experiment eine ist überzeugt, daß die Kernfusion das Potential hat,
Leistung erbringen können, die wesentlich größer ist diese Energieversorgung zu gewährleisten, daß ihre
als die Leistungsaufnahme. Daraus könnte man dann wissenschaftliche und technologische Machbarkeit je-
schließen, es sei nicht mehr notwendig, durch noch einen doch noch unter Beweis zu stellen ist. Ungeachtet der
weiteren Experimentierreaktor zu beweisen, daß die schwierigen Phase, durch die das Fusionsprogramm zur
Zündung möglich ist. Vielleicht könnte man aufgrund Zeit gehen muß, sind der Rat und die Kommission

dringend aufgefordert, es zu unterstützen.

(1) An dieser Stelle wäre darauf hinzuweisen, daß sich die
Staats- und Regierungschefs von Japan, Rußland, den USA 8. Direkte FTE-Aktionen „Gemeinsame Forschungs-
und der EU auf dem G8-Gipfel im Mai in Birmingham stelle“
dahingehend äußerten, daß es wünschenswert sei, die
internationale Zusamenarbeit im Bereich der zivilen Kern-

8.1. Einleitungfusionsentwicklung fortzusetzen. Im Juni 1998 wurde die
Kommission auf der Tagung des Rates „Forschung“
ermächtigt, einen Zusatz zum Vierparteienabkommen zwi- 8.1.1. Aufgrund der vom Rat am 26. April 1994
schen EURATOM, den USA, Rußland und Japan im festgelegten Leitlinien für die Rolle der GFS hat diesedetaillierten technischen Gesamtentwurf (Engineering De- einen viel genaueren Auftrag mit dem Ziel erhalten, fürsign Activities, EDA) für den ITER zu unterzeichnen und

Außenstehende zugänglicher zu werden, die Dienste derdadurch die gemeinsamen Bemühungen um die Konzipie-
Kommission und die Politiken der Union noch aktiverrung der Anlage (in diesem Fall wahrscheinlich ein modifi-
zu unterstützen, die Zusammenarbeit in Netzen nichtzierter Konstruktionsentwurf des ITER) um weitere drei

Jahre zu verlängern. nur mit Forschungseinrichtungen und Behörden zu
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erweitern, sondern sich in besonderer Weise auch immer 8.1.7. Die GFS muß in Zukunft in der Lage sein, die
wirksamsten Kapazitäten der nationalen Forschungs-mehr in Form von Joint-ventures mit der Industrie zu

engagieren, und schließlich die Offensichtlichkeit, die zentren zu vereinen, und zwar mit dem Blick auf einen
für Europa zu erwartenden Mehrwert. Hierzu müssenTransparenz und Verständlichkeit der eigenen wissen-

schaftlichen und technischen Aktionen effizienter zu die europäischen Wissenschaftler zu Ausbildungszeiten
an GFS-Instituten ermutigt werden, was für den berufli-gestalten.
chen Werdegang unverzichtbar ist.

8.1.2. Die institutionellen Aktionen wurden durch
wettbewerbsfähige Tätigkeiten ergänzt, wie z. B. Teil- 8.2. Die Forschungsaktivitäten der GFS im Rahmennahme an Forschungsprogrammen der Gemeinschaft des 5. Rahmenprogrammsund an gemeinschaftlichen Hilfs- und Koopera-
tionsprogrammen, Ausbau derAktivitäten auf Vertrags- 8.2.1. Der Ausschuß ist mit der Aufgabe und denbasis bis zu 15% des GFS-Haushalts — Anteil, den der allgemeinen Zielen, die die Kommission der GFS imAusschuß für die Höchstgrenze der tragbaren Außentä- 5. Rahmenprogramm zuweisen will, einverstanden: wis-tigkeit hält, ohne die Zielsetzung der GFS im Hinblick senschaftliche und technische Unterstützung bei derauf Unabhängigkeit und Neutralität zu gefährden. Bestimmung, Durchführung und Überwachung der

Maßnahmen der EU. Die GFS muß die bevorzugte
8.1.3. Trotz der Erfolge, die auch durch externe Beobachtungsstelle der Gemeinschaft werden, die sich
Auswertungen unabhängiger Experten bestätigt wur- abzeichnende wissenschaftliche und technologische
den, (1) unterstreicht der Ausschuß die Bedeutung und Prioritäten vorwegzunehmen vermag. Die Tätigkeit der
dieNotwendigkeit, derGFS eine neue undklar definierte GFS sollte sich insbesondere auf die Prioritäten des
interinstitutionelle Rolle für die strategische und wissen- 5. Rahmenprogramms konzentrieren, indem sie dazu
schaftliche Unterstützung zuzuweisen, um die For- beiträgt, die Ziele der Leitaktionen und generischen
schungspolitiken und andere Maßnahmen der Union zu Forschungstätigkeiten zu erreichen.
verwirklichen. Dabei geht es vor allem um folgende
Aspekte: Unterstützung bei gemeinschaftlichen Be- 8.2.2. Zur Erhaltung ihres hohen wissenschaftlichen
schlußfassungen; Hilfe bei der Entwicklung der europäi- Standards muß die GFS die unkontrollierte Diversifizie-
schen internationalen Dimension der FTE-Aktion; rung ihrer FTE-Aktivitäten vermeiden und sich auf eine
Gewährleistung eines angemessenen Qualitätsstandards begrenzteAnzahlvonBereichenbeschränken, inwelchen
zur Unterstützung der Gemeinschaftspolitik, insbeson- sie als treibende Kraft und als Koordinator für die
deredurchdieVerstärkungderVersuchs-undMeßaktio- Forschungsaktionen auf den verschiedenen Ebenen fun-
nen, der Aktionen zur paneuropäischen technischen giert. Die GFS muß ihre Position in bezug auf die Rolle
Normung, zur Betrugsbekämpfung sowie zum Schutz der nationalenForschungszentren klar definieren, indem
und zur Sicherheit des Bürgers. sie ihreForschungsbereichenachdemSubsidiaritätsprin-

zip und nach dem Erfordernis des europäischen Mehr-
8.1.4. Außerdem ist der Ausschuß der Meinung, daß werts ausrichtet.
sich die GFS nicht mit einer zu großen Anzahl von
Themen beschäftigen sollte. Vielmehr sollte sie sich 8.2.2.1. Um Anfragen der Bürger und Institutionen
gemäß der Grundidee des 5. Rahmenprogramms auf beantworten zu können, erscheint es zweckmäßig, dem
Aktionen konzentrieren, die offensichtlich sind und eine Vorstand der GFS ein institutionsübergreifendes be-
europäische und internationale Bedeutung aufweisen. ratendes Gremium an die Seite zu stellen, das eine
Aktionen, die nach einem wohldurchdachten Subsidiari- gleichwertige Vertretung der Gemeinschaftsinstitutio-
tätsprinzip besser von nationalen Einrichtungen durch- nen, insbesondere des Europäischen Parlaments und des
geführt werden könnten, sollten beiseite gelassen wer- Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie der Vertreter
den. der Nutzer (Kunden aus der Industrie einschließlich der

KMU oder Forschungszentren und -labors) gewähr-
8.1.5. Darüber hinausmuß dieAufteilung in verschie- leistet.
dene Institute, aus denen die GFS derzeit besteht, in dem
Sinne überdacht werden, daß Institute zusammengelegt 8.2.3. Die Absicht der Kommission, ihre Forschungs-
und ggf. neue gegründet werden, wobei das Risiko eines tätigkeiten auf drei große Bereiche einzuschränken,
automatischen Weiterbestehens von Instituten, die nicht würdewahrscheinlich demneuen Ansatz des 5.Rahmen-
mehr den neuen Ausrichtungen des Rahmenprogramms programms entsprechen:
entsprechen, sowie Aktivitäten in Bereichen, die zur
Routine geworden sind, vermieden werden sollten. 8.2.3.1. Dienste für den Bürger: Unterstützungsaktio-

nen in den Bereichen Gesundheitsund Verbraucherpoli-
tik, auch bei der Umsetzung sowie der Betrugs-8.1.6. Entsprechend diesen Hinweisen empfiehlt der
bekämpfung im Nahrungsmittelsektor. Sie würden inAusschuß, die bisherigen Aktivitäten im Lichte der
Übereinstimmung mit den Leitaktionen des ersten undallgemeinen neuen Zielrichtungen des 5. Rahmenpro-
zweiten thematischen Programms des 5. Rahmenpro-gramms einer Qualitätskontrolle zu unterziehen. Man
gramms realisiert werden;sollte sichmehr dem Austausch mit dem Auslandöffnen,

auch Netzsysteme verwenden und die europäische und
8.2.3.2. Nachhaltiges Wachstum: In Übereinstim-internationale Dimension der Aktion der GFS weiterent-
mungmit dem 5. Umweltaktionsprogramm der Gemein-wickeln.
schaft (1992-2000) sollte die GFS zur Einbeziehung der
Umweltproblematik indie anderenGemeinschaftspoliti-
ken beitragen und dies im Einklang mit den Aktivitäten(1) KOM(97) 149 vom 16.4.1997.
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der Leitaktionen des vierten thematischen Programms. mationen über die Forschungstätigkeit und technologi-
sche Innovation der Union schaffen. Der Anzeiger sollteInsbesondere sollte sie an der Festlegung der tolerierba-

ren Umweltverschmutzungsgrenzen teilnehmen sowie vergleichbar mit dem des Europäischen Beobachtungs-
zentrums für die Beschäftigung sein. Das Austauschnetzan der Bestimmung der Überwachungssysteme, der

Ermittlung der besten verfügbaren Techniken zur Ver- müßte eng mit den Innovationszellen jeder Leitaktion
und mit dem Netz der Relaiszentren verknüpft werden,besserung der industriellen Fertigungsprozesse und Ver-

ringerung ihrer Auswirkungen auf die Umwelt sowie an die einen synoptischen Rahmen und eine Gesamtschau
der Maßnahmen bieten, die von jedem Mitgliedstaatden Studien über Klimaveränderungen. Die Tätigkeit

der GFS sollte sich auf den Energie- und Verkehrssektor und von der EU ergriffen wurden, und somit einen
systematischen Vergleich erlauben.konzentrieren.

8.2.8. Auf diese Weise würde durch die Mitwirkung8.2.3.3. Stärkung der europäischen Wettbewerbsfä-
aller nationalen Instanzenbei derFestlegungder strategi-higkeit: Die GFS muß im Rahmen dieses Themas ihre
schen Szenarien das Erreichen eines Konsens über dieTätigkeiten zur Förderung und Entwicklung europäi-
gemeinschaftlichen FTE-Prioritäten erleichtert, die denscher und internationaler Normen, Standards und Ver-
wahren europäischen Mehrwert darstellen. Dies würdehaltenskodizesverstärken.DieUnterstützungder großen
es ermöglichen, die gemeinsame Forschung auf wichtigeInfrastrukturvorhaben der EU, des Mittelmeerraums
gemeinsame Ziele zu konzentrieren und das 5. Rahmen-und Osteuropas muß konkretisiert werden, und zwar
programm mit einem effizienten, flexiblen Instrumentdurch den Transfer der von der GFS entwickelten
für denHinweis unddieNeuausrichtung auf die notwen-Technologien an die gemeinschaftlichen Industrien,
digen Forschungsprioritäten auszustatten, die den sichinsbesondere die KMU, sowie durch Maßnahmen zur
wandelnden Bedürfnissen der Gesellschaft, des BürgersFörderung der Wettbewerbsfähigkeit auf den Welt-
und der Unternehmen entsprechen.märkten der aufstrebenden Industrien und zum Ausbau

derwissenschaftlichen Infrastrukturen in denmediterra-
8.2.9. WasdieAktivitäten imNuklearbereichbetrifft,nen Drittländern. Die Effizienz solcher Tätigkeiten soll
so befindet sich der Anteil der GFS-Beteiligung indurch Studien festgestellt werden, die die Qualität und
deutlichem Rückgang, da die Atomenergie als eineQuantität der Technologien, die von der Forschung
ausgereifte Technologie betrachtet wird, wie es dasan die Industrie weitergegeben wurden, sowie deren
Hinweisende Nuklearprogramm vorgibt, zu dem sichBeschäftigungswirksamkeit evaluieren.
der Ausschuß äußern konnte.

8.2.4. Der Ausschuß hält es deshalb für zweckmäßig, 8.2.10. Im Bereich der Atomenergie muß die GFSdaß eine regelmäßige Überprüfung der Forschungsthe- jedoch genaue Verpflichtungen erfüllen, die der Vertragmen der GFS vorgesehen wird, um sie während der der Kommission auferlegt. Die Arbeit am Fusionspro-Laufzeit des Rahmenprogramms im Einklang mit ihrem gramm ist zu verringern und wird sich hauptsächlich mitAuftrag, d.h. der kontinuierlichen Neudefinierung der der Werkstofforschung befassen. Bei der KernspaltungFTE-Prioritäten der EU, neu auszurichten. wird dagegen mehr Raum für die Aktivitäten sein, die
die Sicherheit, die Unfallverhütung, die Verpflichtungen8.2.5. Der Ausschuß hat mehrmals auf das Fehlen
aufgrund des Vertrags über die Nichtweitergabe voneffizienter europäischer Mechanismen für die Technolo-
Atomwaffen und die Entsorgung radioaktiver Abfällegie- und Industriebewertung hingewiesen, die die Festle-
betreffen.gung von Szenarien sichern würden, nach denen gemein-

same prioritäre Entscheidungen auf regionaler, nationa- 8.2.11. Der Ausschuß stimmt diesem Ansatz zu,
ler und gemeinschaftlicher Ebene getroffen und entspre- empfiehlt allerdings die Vereinigung der öffentlichen
chende FTE-Strategien abgesteckt würden. Die GFS und privaten Labornetze und der europäischen For-
kann, wenn sie mit geeigneten Mitteln und Verfahren schungsgesellschaften in Zusammenarbeit mit der Indu-
ausgestattet wird, mit Hilfe ihres Instituts für Technolo- strie, insbesondere den KMU, sowie eine spezielle
gievorausschau in Sevilla zu der Einrichtung werden, Zusammenarbeitmit den Labors undForschungsinstitu-
die Technologietrends im Verhältnis zum sozioökono- ten der Länder Mittel- und Osteuropas und der früheren
mischen Bedarf in einer gemeinschaftlichen Dimension Sowjetunion.
bewertet.

8.3. Finanzieller Teil8.2.6. In diesem Sinne müßten Aktionen der tech-
nisch-wirtschaftlichen und strategischen Vorausschau
neben den drei großen Themen, auf die sich die For- 8.3.1. Der Ausschuß teilt die großen Befürchtungen
schungstätigkeit der GFS konzentrieren wird, als der Kommission über den merklichen Rückgang der
ebenbürtig angesehen werden, und ihnen müßten geeig- Finanzmittel, die der GFS nach dem gemeinsamen
nete Mittel und Ressourcen zugewiesen werden. Dies Standpunkt des Rates (1) zugestanden werden. Dies
müßte in engem Zusammenhang mit der Leitaktion könnte die Fähigkeit der GFS, die ihr zugewiesenen
„Verbesserungder sozioökonomischenBasiskenntnisse“ Aufgaben zu erfüllen, beeinträchtigen.
erfolgen, die den Institutionen der EU Hinweise in
Echtzeit zur Entwicklung der neuen Technologien und (1) Mitteilung der Kommission über den gemeinsamen Stand-zum Auftreten neuer sozialer Herausforderungen liefert, punkt des Rates im Hinblick auf die Verabschiedung eines
welche es erlauben, gemeinsame prioritäre Entscheidun- Beschlusses des Europäischen Parlaments und des Rates
gen auf allen Ebenen zu treffen. zum 5. Rahmenprogramm der Europäischen Gemeinschaft

für Gemeinschaftsaktionen im Bereich Forschung, techno-
8.2.7. Zudiesem Zweckmüßte dieGFS ein systemati- logische Entwicklung und Demonstration (1998-2002)

(Abt. (1998) 540).schesAustauschnetz füreinschlägigevergleichbare Infor-
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8.3.2. Der Finanzbetrag, der vomRat für dieAktivitä- zu den Forschungszielen der EU zu prüfen. Der Betrag
der Gemeinschaftsfinanzierung für die GFS und dieten der GFS vorgeschlagen wurde, beläuft sich auf

688 Millionen ECU — eine Summe, die weit unter dem Forschungsbereiche, auf die er entfallen soll, würden
dannalle zwei Jahre entsprechenddenBewertungsergeb-Kommissionsvorschlag von 815 Millionen ECU liegt.

Auch in bezug auf das Rahmenprogramm EURATOM nissenneubestimmt.DiesesVerfahrenwürde es ermögli-
chen, die FTE-Aktivitäten der GFS kontinuierlich nachsieht der Rat eine Verringerung im Vergleich zum

Vorschlag der Kommission von 326 Millionen ECU auf den neuen Entwicklungserfordernissen der EU auszu-
richten.281 Millionen ECU vor. Der Ausschuß hat sich für die

Finanzmittel, die von der Kommission vorgeschlagen
8.3.6. Um den Flexibilitätsbedürfnissen, die den neu-wurden, ausgesprochen. Sie hätten es der GFS ermög-
en gemeinschaftlichen Ansatz kennzeichnen, Rechnunglicht, ihre interinstitutionelle strategische Rolle wissen-
zu tragen, hält es der Ausschuß für notwendig, eineschaftlicher und technischer Unterstützung bei der Ver-
ausgewogene Verteilung auf folgende drei Bereichewirklichung der EU-Politiken effektiv zu verstärken.
beizubehalten: Dienste für den Bürger, Verstärkung der
nachhaltigen Entwicklung, Unterstützung der europäi-8.3.3. Dies würde die Rolle des effizienten und unab- schen Wettbewerbsfähigkeit. Der Ausschuß macht aufhängigen Forschungszentrums untergraben, das in der die starke Benachteiligung aufmerksam, die momentanLagewäre,angesichtsderoftwiderstreitendenForderun- für die Aktivitäten zur Unterstützung der Wettbe-genderMitgliedstaatenderKommission, demParlament werbsfähigkeit bezeichnend ist. Diese Aktivitäten müs-und dem Rat neutrale, überstaatliche Analyseunterstüt- sen jedoch — auch im Falle derGFS — ein angemesseneszung zu bieten. Niveau wahren, auch in bezug auf die grundlegenden
Aufgaben der Technologie- und Industriebewertung zur8.3.4. Sollte derRat auf seinem Standpunkt beharren, Unterstützung gemeinschaftlicher Beschlußfassungensomüssen dieGFS-Aktionen nachAnsicht desAusschus- und Entscheidungen der europäischen Industrie, derses im Interesse einer ausreichenden kritischen Masse, Festlegung von Entwicklungsbereichen gemeinsamerdie den sichtbaren, konkreten Erfolg gewährleistet, in UnternehmenundderUmsetzungderArtikel 130 k, l undÜbereinstimmungmit dem neuenAnsatz des 5.Rahmen- ndesEG-VertragesgemäßArtikel 3derEntscheidungdesprogrammsauf einigemusterhafte Sektorenkonzentriert 5. Rahmenprogramms.werden, wobei die Anzahl der GFS-Institute rationali-

siertwerden sollte. Eine Streuung der begrenzten Finanz- 8.3.7. WasdenEURATOM-Teilbetrifft, sobilligtder
mittel auf eine Vielzahl von Forschungsbereichen würde Ausschuß in Übereinstimmungmit seinenAusführungen
die GFS nicht nur daran hindern, in geeigneter Weise unter Ziffer 8.2.9 ff. die grundlegende Verteilung der
ihre Aufgaben durchzuführen, sondern wäre auch mit Finanzmittel auf folgende Bereiche: Sicherheit bei der
dem Risiko verbunden, daß ihr Ansehen und die Funk- Kernspaltung und Materialkontrolle, Bekämpfung des
tionsfähigkeit auf Gemeinschaftsebene sinkt. illegalen Verkehrs dieser Materialien, Bekämpfung der

durch radioaktives Material verursachten Umwelt-
schäden, Ausbildung von Inspektoren und Operateuren.8.3.5. Der Ausschuß stimmt mit der Notwendigkeit

überein — die vom Europäischen Parlament betont, Jedoch sollte ein höherer Anteil, nicht niedriger als 10 %
der gesamten 326 Millionen ECU (ein Betrag, dervom Rat in seinem gemeinsamen Standpunkt aber nicht

aufgegriffen wurde—, daß die Aktivitäten der GFS einer auch von der Kommission vorgeschlagen wurde), der
Finanzierung der Dekontamination und Entsorgungregelmäßigen Bewertung anhand einer Liste notifizierter

Kriterien unterzogen werden, um den wirklichen Beitrag radioaktiver Abfälle gewidmet werden.

Brüssel, den 10. September 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Tom JENKINS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema „Politische Ansätze zur
rationellen Energienutzung in der Europäischen Union und in den Staaten, die der Union

demnächst beitreten werden“

(98/C 407/25)

Der Wirtschafts- und Sozialausschuß beschloß am 29. Januar 1998 gemäß Artikel 23 Absatz 3
seiner Geschäftsordnung die Ausarbeitung einer Stellungnahme zu dem vorgenannten Thema
abzugeben.

Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Energie, Atomfragen und
Forschung nahm ihre Stellungnahme am 22. Juli 1998 an. Berichterstatter war Herr Hernández
Bataller.

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 357. Plenartagung am 9. und 10. September 1998
(Sitzung vom 9. September) mit 95 Ja-Stimmen bei 1 Gegenstimme und 2 Stimmenthaltungen
folgende Stellungnahme.

1. Empfehlungen des Wirtschafts- und Sozialausschus- 1.6. Die—zwarkonjunkturbedingte—Senkung/Sta-
bilisierung der Energiepreise kann das Energiesparbe-ses zur Entwicklung der politischen Ansätze zur

rationellen Energienutzung wußtsein der Verbraucher negativ beeinflussen.

1.7. Die Liberalisierung des Energiesektors und dieDer Wirtschafts- und Sozialausschuß, in Erwägung
Aufteilung der Erzeugung, des Transports und dernachstehender Gründe:
Verteilung in den Elektrizitätswerken steigert zwar die
Effizienz des Sektors und wirkt sich günstig auf die

1.1. Die rationelleEnergienutzung (REN) leistet einen Senkung der Kosten und die Verbesserung der Wettbe-
wichtigen Beitrag zur Wahrung der Wettbewerbsfähig- werbsfähigkeit Europas aus, verwischt aber die Vorteile
keit der europäischen Industrie, zum Umweltschutz, zur der Programme für eine nachfragegestützte Produk-
Erhaltung der natürlichenRessourcen und zur Schaffung tionssteuerung [demand-side management (DSM)], weil
von Beschäftigungsmöglichkeiten. es dadurch schwieriger ist, dieVorteile eines verbesserten

Auslastungsfaktors des Systems an das Verteilerunter-
nehmen weiterzugeben(2).1.2. Zwar sind schon zahlreiche Initiativen zur Opti-

mierung des Energieverbrauchs durchgeführt worden,
1.8. Die Trennung dieser Tätigkeiten erschwert einedoch liegt noch keine eingehende Analyse der erzielten
integrierte Ressourcenplanung bzw. eine Minimal-Ergebnisse vor, die eine Festlegung von Prioritäten und
kostenplanung [Least-Cost-Planning (LCP)], bei der diedie optimale Durchführung der verschiedenen Program-
externen Kosten der Energieerzeugung, -umwandlungme ermöglicht hätten.
und -verteilung berücksichtigt werden müssen.

1.3. Es fehlt an einer Koordinierung zwischen den
1.9. Der Ausschuß hat sich wiederholt zur Strategieverschiedenen nationalen und gemeinschaftlichen Pro-
zur Verringerung der CO2-Emissionen und der anderengrammen, die auf rationelle Energienutzung ausgerichtet
Treibhausgase (3) sowie zur Strategie zur Förderung dersind, sowie auf horizontaler Ebene in bezug auf FTE-,
erneuerbaren Energien(4) und zur Energieeffizienz undBeschäftigungs- und Strukturentwicklungs-Initiativen
der rationellen Energienutzung(5) geäußert.usw.

1.10. Die Kommission veröffentlichte kürzlich die
1.4. Die Verringerung der Energieintensität, des für Mitteilung „Energieeffizienz in der Europäischen Ge-
die Erzeugung einer BIP-Einheit erforderlichen Energie- meinschaft — Ansätze für eine Strategie des rationellen
aufwands, stagniert, und in einigen Ländern ist bereits Energieeinsatzes“(6), in der eine Reihe von Fragen
wieder eine Zunahme der Energieintensität zu verzeich-
nen.

(2) Es gibt jedoch bestimmte Bereiche, bei denen sich aufgrund
ihres hohen Sättigungsgrades oder wegen unzureichender1.5. DieVereinbarungenvonKiotoüberdieVerringe-
Netze die Einführung derartiger Programme durch dierung des Treibhausgasausstoßes(1) erfordern eine ver-
Verteilerunternehmen empfiehlt. Dies gilt auch bei sozialstärkte Anstrengung zur Einschränkung des Energie- bedingten Subventionen, bei denen ein geringerer Ver-

verbrauchs, der die Hauptursache für den Treibhausef- brauch eine Senkung der Kosten mit sich bringt.
fekt ist. (3) Die energiepolitische Dimension der Klimaänderungen

(ABl. C 19 vom 21.1.1998). „Verkehr und CO2“, Stellung-
nahme in Vorbereitung.

(4) Grünbuch für eine Gemeinschaftsstrategie „Energie für die(1) Es handelt sich dabei um sechs Gase, die hier in der
Reihenfolge ihres Vorkommens aufgezählt sind: Kohlen- Zukunft: Erneuerbare Energiequellen“ (ABl. C 206 vom

7.7.1997) und ALTENERII (ABl. C 19 vom 21.1.1998).dioxid (CO2), Methan (CH4), Stickstoffoxid (N2O), Fluor-
kohlenwasserstoffe (HFC), Perfluorkohlenwasserstoffe (5) SAVE II (ABl. C 82 vom 19.3.1996).

(6) KOM(98) 246 endg.(PFC) und Schwefelhexafluorid (SF6).
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untersucht werden, die als Grundlage für die Ausarbei- relevant ist dies imZusammenhangmit der Etikettierung
von Haushaltsgeräten, der Energieeffizienz von Gebäu-tung eines koordinierten Aktionsplans zur Förderung

eines rationellen Energieeinsatzes dienen sollen(1). den und dem Verkehrsbereich.

1.17. Es solltenallgemeine, zielgerichteteundentspre-1.11. In dem kürzlich angenommenen Vorschlag für
chend ausgewertete Informationskampagnen lanciertdas fünfte FTE-Rahmenprogramm werden Energie-
und Informationsmaßnahmen im Bereich der schuli-vorhaben mit nachhaltiger Entwicklung und Umwelt-
schen Bildung durchgeführt werden, um die breiteschutz integriert. Damit soll die technologische Entwick-
Öffentlichkeit zu sensibilisieren und die Voraussetzun-lung innerhalb der Gemeinschaft gefördert werden und
gen für die Umsetzung der gemeinschaftlichen Rechts-Lösungen für eine bessere Energieumsetzung gesucht
vorschriften zu verbessern.werden;

1.18. Unter Beteiligung der Anbieter von Geräten
unterbreitet folgende Empfehlungen: sollten Demonstrationsprojekte durchgeführt und die

Ergebnisse verbreitet werden,mit demZiel, dasAngebot
mittels effizienterer Lösungen zu konsolidieren und zu1.12. In jedem Mitgliedstaat sollte ein virtuelles Netz
diversifizieren und Importgeräte auf die Dauer zunationaler Ausschüsse eingerichtet werden, das von der
ersetzen.Generaldirektion Energie der Europäischen Kommis-

sion(2) mit Unterstützung des Europäischen Umwelt-
1.19. Diese Art von Demonstrationsvorhaben undbüros koordiniert wird und eine Analyse der Ergebnisse
die Umsetzung der relevanten Verordnungen ist im Fallder verschiedenen Programme für rationelle Energienut-
der Staaten, die der Union demnächst beitreten werden,zungsowiedieUnterbreitungvonKorrekturmaßnahmen
besonders wichtig, da sie im allgemeinen einen höherenermöglicht.
Energieverbrauch aufweisen.

1.13. Mit diesem Netz soll die Grundlage für die
1.20. Die Energieversorgungsunternehmen müssenAusarbeitung und Durchführung des Aktionsplans ge-
sich aktiv darum bemühen, ihren Eigenverbrauch zuschaffen werden, den die Kommission in dem genannten
senken, die Energieverluste beim Transport und bei derDokument(3) vorschlägt. Seine Arbeit sollte durch das
Verteilung zu verringern sowie die Maßnahmen desProgramm SAVE II und durch die Mitgliedstaaten
demand-side management, die mittel- und langfristig diefinanziert werden.
größten wirtschaftlichen Vorteile bieten, umzusetzen.

1.14. Es sollten unverbindliche Kriterien und Verfah- 1.21. Es sollten im Bereich des Energiesparens Aus-
rensweisen festgelegt werden, mit denen die Konvergenz schreibungsprogramme für Verteilerfirmen gefördert
der Energieindikatoren der Mitgliedstaaten bestimmt, werden, die mit den Vorschlägen der Energieerzeuger
die Kohärenz der von ihnen durchgeführten Programme und Energieimporteure in Wettbewerb treten können.
geprüft und Erklärungen für mögliche Unterschiede Diese Programme müssen in ihrer wirtschaftlichen und
gefunden werden können. Diese Indikatoren sind insbe- finanziellen Analyse die langfristigen Vorteile der Maß-
sondere für die künftigen Mitgliedstaaten von Interesse, nahmen zum rationellen Energieverbrauch enthalten.
deren Ausgangssituation in der Regel weniger günstig
ist.

1.22. Der neue Aktionsrahmen für die rationelle
Energienutzung muß mit den Grundsätzen des Energie-

1.15. Die verschiedenen Programme der EU sollten binnenmarktes vereinbar sein. In diesem Zusammen-
koordiniert werden, damit von Anfang an ihren Auswir- hang muß die institutionelle Rolle der in diesem Bereich
kungen auf den Energieverbrauch Rechnung getragen tätigen nationalen/regionalen Agenturen gestärkt und
werden kann, wie dies derzeit auch mit den Umweltaus- die Gründung von Energiedienstleistungsunternehmen
wirkungen geschieht. Die einzelstaatlichen Ausschüsse gefördert werden.
für die Programmemüssen auf demGebiet der Bereitstel-
lung von Informationen, des Austauschs von Erfahrun- 1.23. Es sollten Sektorvereinbarungen zwischen den
gen und der Umsetzung von Empfehlungen stärker tätig Energieabnehmerunternehmen und den nationalen
werden. Behörden auf freiwilliger Basis gefördert werden, bei

denennichtnur die energetischenundumweltpolitischen
Vorteile, sondern auch Pluspunkte in bezug auf die1.16. Die Umsetzung von Richtlinien in nationales
Produktivitätssteigerung und die Verbesserung der Le-Recht und die Ausarbeitung von spezifischen Bestim-
bensqualität zum Tragen gebracht werden.mungen, die von Anfang an geeignete Prüf- und Begleit-

verfahren beinhalten, ist gezielt zu fördern. Besonders
1.24. In Drittstaaten sollten die gleichen Energieeffi-
zienz- und Umweltkriterien gefordert werden wie in

(1) Der Ausschuß hat zu dieser Mitteilung eine Stellungnahme EU-Mitgliedstaaten.
ausgearbeitet.

(2) Gleiches wird, wenn auch mit anderem Ansatz, in der 1.25. Es sollte untersucht werden, wie sich dieMitteilung der Kommission mit der Einsetzung einer
Kürzung der Subventionen für den Energiesektor undUntergruppe für die Energieeffizienz vorgeschlagen, die
die Einführung einer differenzierten Besteuerung, dieTeil der Gruppe für die konvergenz der nationalen Energie-
in den Energieendpreis integriert würde, mittel- undpolitik ist.

(3) KOM(98) 246 endg. langfristig wirtschaftlich auswirken würde; dabei
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müssen die mit der Energiekette verbundenen externen niedriger für Strom). Dies gilt, vor allem bei den
Strompreisen, auch für zahlreiche Entwicklungsländer,Kosten berücksichtigt werden, ohne jedoch die Wettbe-

werbsfähigkeit der Wirtschaft, sowohl innerhalb der was sich nachteilig auf die Kostenstruktur der europäi-
schen Unternehmen auswirkt und ihre AbwanderungGemeinschaft als auch gegenüber Drittländern, zu be-

einträchtigen, und die Sektoren begünstigt werden, die fördern kann. Die Lage in Japan ist insofern anders, als
sich zwar die Preise von vor allem Strom und Erdgas aufsich stärker für effizientere Lösungen einsetzen.
nahezu das Doppelte belaufen, die Industrieerzeugnisse
aber imallgemeinen einen höherenMehrwert aufweisen.

2. Einleitung

2.7. Die hohen Energiepreise in Europa schufen einen
2.1. Die Verfügbarkeit von Energie ist eine wesentli- Anreiz für die Förderung von REN-Maßnahmen; da sie
che Grundlage des täglichen Lebens und beeinflußt derzeit jedoch eher stagnieren oder gar real sinken,
maßgeblich die Produktionskosten, das Budget der könnte die Motivation für eine Fortsetzung und Konsoli-
Privathaushalte, die Umwelt, die technologische Ent- dierung der REN-Politiken schwinden, die jedoch aus
wicklung und die Beschäftigung. Gründen der Wettbewerbsfähigkeit, des Umweltschut-

zes und der Beschäftigung unbedingt fortgeführt und
ausgebaut werden müssen.2.2. Die Entwicklung der Energienachfrage richtet

sich u.a. nach dem Wachstum und der Struktur des BIP,
den verfügbaren Brennstoffen, den Maßnahmen für eine 2.8. Die meisten Beitrittsländer weisen — vor allem
effiziente Energienutzung, wobei jeder dieser Faktoren für Privathaushalte — eine Preisstruktur mit niedrigeren
eine gewisse Elastizität aufweist. Energiepreisen als in den EU-Mitgliedstaaten auf. Die

direkten bzw. Quersubventionen müssen daher schritt-
weise abgebaut werden, wobei man sich für Lösungen2.3. Eine rationelle Energienutzung bedeutet, bei
entscheiden muß, die keine starken Auswirkungen aufgeringeremEnergieverbrauchdasgleiche Produktivitäts-
den Lebensstandard der Bevölkerung haben.und Lebensqualitätsniveau zu gewährleisten. Sie er-

streckt sich daher auf ein ganzes Maßnahmenbündel,
von der technologischen Modernisierung über den Ein-

3. Energie und Umweltsatz von Materialien mit höherer Energieeffizienz bis hin
zur energiebewußten Verhaltensweise der Verbraucher.
Im allgemeinen sollte eine rationelle Energienutzung auf 3.1. Prospektion, Verarbeitung und Verbrauch der
eine Koordination dieser drei Variablen hinauslaufen. fossilenBrennstoffe verursachendreiViertel desmensch-

lichenBeitrags zudenCO2-Emissionen, derwesentlichen
Ursache der durch den Treibhauseffekt verursachten2.4. DieEnergieintensität (der für dieErzeugung einer
Klimaveränderung. Aufgrund der CO2-, N2O- undBIP-Einheit erforderliche Energieaufwand) der EU ist
CO-Emissionen wird der Energiesektor zum Hauptaus-zwischen 1985 und 1990 um 1,7 % p.a. und zwischen
löser dieses Phänomens. Allgemein sind die CO2-1990und 1995um0,6 %p.a. gesunken, ohneBerücksich-
Emissionen der Mitgliedstaaten in den letzten zehntigung klimatischer Gegebenheiten. Die höchste Effi-
Jahren konstant geblieben bzw. pro Kopf um 0,2 %zienzsteigerung verzeichnen der Industriesektor (durch-
gesunken. 70% des Ausstoßes gehen auf das Konto dergängig −2,5 % p.a.) — trotz der Krisenzeiten, die
vier größten EU-Mitgliedstaaten, wobei Deutschlandkeine Produktivitätsauslastung erlauben — sowie der
trotz eines 3 %igen Rückgangs in den letzten fünf JahrenDienstleistungsbereich und die Privathaushalte (−1,8 %
an der Spitze liegt.p.a.). Am ineffizientesten stellt sich der Verkehrsbereich

mit einer Steigerung von +1 % p.a. dar. Insgesamt
stagniert die Verbesserung der Energieintensität je nach 3.2. Der Löwenanteil der CO2-Emissionen geht auf
EU-Mitgliedstaat mehr oder weniger stark. die Stromerzeugung zurück, bleibt mit einem Anstieg

von etwa 0,3 % p.a. aber ziemlich stabil, obwohl die
Stromerzeugung mit etwa 1,5 % p.a. aufgrund des2.5. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Mit-
verstärkten Einsatzes von Gasturbinen- und Kombi-gliedstaaten sind u.a. auf ihre Wirtschaftsstruktur zu-
Kraftwerken einehöhereSteigerungsrate aufweist.Unterrückzuführen sowie auf die Lancierung von Kampagnen
den Energieverbrauchssektoren verzeichnet nur der Ver-zur Förderung der REN und zur Sensibilisierung der
kehrsbereich eine anhaltende Steigerung von 19 % imÖffentlichkeit, auf die wirtschaftliche Entwicklung, den
Jahr 1985 auf 26% im Jahr 1995. Die übrigen Sektorentechnologischen Wandel und die Preisstruktur. Vor
bleiben ziemlich stabil.allemdie Preisstruktur spielt einegroßeRolle, denndabei

ergeben sich für die Industrie extreme Unterschiede: von
82 ECU/t RöE (Belgien) bis 170 ECU/t RöE (Finnland) 3.3. Auf den Ratstagungen der Umweltminister am
für Schweröl; von 87 ECU/t RöE (Belgien) bis 228 ECU/t 3. März und am 19. Juni 1997 wurde als Zielvorgabe
RöE (Irland) für Erdgas; und von 354 ECU/t RöE vereinbart, die Treibhausgasemissionen ab 1990 bis zum
(Schweden) bis 903 ECU/t RöE (Italien) für Strom. Jahr 2005 um 7,5 % (Zwischenziel) und bis zum Jahr
Die Endpreise sind ohnehin nicht transparent, da die 2010 um insgesamt 15 % zu senken. Zwar belief sich
Großabnehmer bilaterale Vereinbarungen treffen. dieser Wert innerhalb der spezifischen Zielvorgaben zur

Verringerung dieser Emissionen im Rahmen des auf der
Klimakonferenz in Kioto erzielten Abkommens nur auf2.6. Diesbezüglich wäre hervorzuheben, daß laut der

IEA (Internationale Energieagentur) die Industrie- 8 % für die EU, doch geht man davon aus, daß das
Anfangsziel angesichts des derzeitigen Wirtschafts-endpreise in den USA wesentlich niedriger liegen als in

der EU (50 % niedriger für Brennstoffe und 60 % wachstums realistisch ist.
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3.4. Neben CO2 fallen bei Energieerzeugung und 4.4. Drei Schlußfolgerungen drängen sich auf. Sämtli-
che Energieeinsparungen im produktiven Sektor bewir--verbrauch als Schadstoffe auch SO2 und NOx an, die

sauren Regen und Gesundheitsschäden verursachen und ken zwangsläufig einen positiven Wirtschaftsfluß und
damit wahrscheinlich eine Steigerung der Wettbe-auch zum Treibhauseffekt beitragen. Die SO2-

Emissionen gehen allgemein zurück aufgrund des niedri- werbsfähigkeit. Erfolgt die Senkung des Energie-
verbrauchs durch effizientere Ausrüstungen, dann be-geren Schwefelgehalts der Brennstoffe, derVerbesserung

der Steuer- und Regelkreise der Industrieanlagen und deutetdies imPrinzipdieErsetzungvonausBedarfsgrün-
den importierter Energie (Energieimporte sollen vorder Ersetzung der festen Brennstoffe durch Erdöl und

Erdgas. Auch bei den NOx-Emissionen ist ein leichter allem die Lücken bei der einheimischen Energieerzeu-
gung der EU ausgleichen) durch Technologien, Werk-Rückgang zu verzeichnen, allerdings weniger als bei

SO2, und zwar aufgrunddesEinsatzes vonKatalysatoren stoffe und Arbeitskraft, die aller Wahrscheinlichkeit
nacheuropäischenUrsprungs sind.Eine ähnliche Überle-und Regelkreisen bei den Verbrennungsprozessen in

mobilen und stationären Anlagen. gung läßt sich auch in bezug auf den Wohnungssektor
anstellen, wo der Anstieg der verfügbaren Mittel zu
einem höheren Sparpotential (ein selbstinduzierter Pro-3.5. Andererseits beruht sowohl die Stromerzeugung
zeß) sowie zuvermehrtenAusgaben inpotentiell beschäf-als auch die Erzeugung von Fernwärme in den meisten
tigungsfördernden Bereichen führt.Beitrittsländern auf dem Einsatz von Kohle, was einen

starken Anstieg der Treibhausgase auf EU-Ebene in
Zukunft bedeutet. Daher müssen auf technischer und
administrativer Ebene Verbesserungen vorgenommen 5. Strategien der rationellen Energienutzung
werden, die eine Verringerung dieser Emissionen ermög-
lichen, ohne die Erzeugungskosten spürbar zu erhöhen.

5.1. Angesichts der durch die Senkung des Energie-
verbrauchs erzielten betriebs- und volkswirtschaftlichen3.6. In einigenLändern ist fernermit einemRückgang
Vorteile und in dem Anliegen einer weiteren Verbesse-des Schienenverkehrs zugunsten des Straßenverkehrs ein
rung der Energieintensität haben die verschiedenengrundlegender Wandel im Verkehrssektor zu beobach-
Behörden diverse Energiesparprogramme aufgelegt, dieten. Überdies weisen viele Fahrzeuge eine geringe Ener-
folgendes bewirken sollten: die Verbesserung der indu-gieeffizienz auf, was sich negativ auf den Energie-
striellen Wettbewerbsfähigkeit und der Lebensqualitätverbrauch und die Umwelt auswirkt.
der Bürger, die Verringerung der Schadstoffemissionen,
die Diversifizierung des Ausrüstungsangebots und die
Stärkung des Wirtschaftswachstums.4. Rationelle Energienutzung und Beschäftigung (1)

4.1. Durch Energieeinsparungen werden in der Regel 5.2. Die Strategien der rationellen Energienutzung
Mittel frei, die wiederum in Arbeitsplätze fließen bauen im wesentlichen auf drei verschiedenen Aktionsli-
können,die imKontextderDiversifizierungderAnlagen, nien auf: Strategien mit finanziellen Auswirkungen
einer besseren und regelmäßigeren Instandhaltung der durch Subventionen oder Preiserhöhungen (zumeist
Anlagen und einer besseren Ausstattung der Dienste bei durch Steuern), Strategien der Information über die
der Konzeption, dem Bau und der Nachrüstung der jeweils günstigste Lösung und schließlich Strategien, die
Anlagen entstehen. Außerdem stellen die Kraft-Wärme- im Wege von Rechtsvorschriften auf eine Veränderung
Kopplung und die unabhängige Stromerzeugung eine von Verhaltensweisen und Gebräuchen abzielen. In den
Chance zur Schaffung von Arbeitsplätzen dar. folgenden Tabellen werden einige typische Maßnahmen

der EU-Mitgliedstaaten dargestellt, die einer dieser drei
Aktionslinien folgen.4.2. Im Zuge verschiedener Vorhaben zur Senkung

des Energieverbrauchs wurden automatisierte und in-
tegrierte Verfahrensabläufe eingeführt, die zum einen zu

5.3. In den neuen Beitrittsländen bestehen einige miteiner Steigerung der Produktivität und zum anderen zu
internationaler Hilfe gegründete Stellen, die von nun anbetriebsinternen Umstrukturierungen führten, die im
in das Netz der bereits auf EU-Ebene bestehendenallgemeinen jedoch keinen Verlust von Arbeitsplätzen
Einrichtungen eingegliedert werden sollten. Die bedeu-nach sich zogen.
tendste Herausforderung ist es aber, das in einigen
Ländern vorhandene Potential der ehemaligen Dienst-

4.3. Ein erheblicher Vorteil der REN-Projekte ist es, stellen der Energiekontrolle zu übernehmen.
daßdiewirtschaftlichenVerluste,dienachdemAbschluß
von Großprojekten durch die mangelnde Anpassungs-
bzw. Umstellungsfähigkeit der Anlagenzulieferer entste- 5.4. DieMaßnahmenpalette ist beeindruckend; einige
hen, entfallen. Durch die geringere Anlagengröße wird der Maßnahmen sind bereits abgeschlossen, und alle
vielmehr die Diversifizierung der Produktpalette der sind mehr oder weniger erfolgreich durchgeführt wor-
Zulieferer begünstigt, was ihnen wiederum eine bessere den. Wie jedoch bereits erläutert worden ist, hängt
Ressourcenplanung ermöglicht und mehr Krisensicher- eine Senkung des Energieverbrauchs von verschiedenen
heit verleiht. Faktoren und der Erfolg der Maßnahmen zur rationellen

Energienutzung großenteils vom Grad der Sensibilisie-
rung der Öffentlichkeit ab.

(1) Mit dem Programm SAVE wurde eine ausführliche Unter-
suchung der Auswirkungen einer rationellen Energienut-

5.5. Amhäufigsten sind inallen LänderndieMaßnah-zung auf dem Arbeitsmarkt finanziert, deren Ergebnisse in
Kürze vorliegen werden. men vertreten, die auf Information und Förderung
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der jeweils günstigsten Lösung abstellen. Besonders zu und die strenge Überprüfung der Einhaltung be-
stimmter Vorschriften verlagert.erwähnen wären in diesem Zusammenhang:

— Die ÜberkapazitätderAnlagenhatdieDurchführung— Die Energieaudits, denen zu Beginn der Erdölkrise
von DSM-Programmen (demand-side management)von 1973 und 1979 eine Schlüsselfunktion bei der
teilweise erschwert, und es sindhöchstens spezifischeFeststellung des Energieverbrauchs zukam, werden
Technologien zur Abflachung der Bedarfskurvennur noch sporadisch und nicht mehr wie zuvor
entwickelt worden. Außerdem wird die Einführungsystematisch durchgeführt.
von DSM-Maßnahmen durch die Trennung der

— allgemeine Informationskampagnen, die aufgrund Tätigkeiten im Elektrizitätsbereich (Erzeugung,
der hohen Kosten sowie fehlender Kontinuität und Transport, Verteilung) behindert, wenn die sich aus
Auswertung der Ergebnisse praktisch nicht mehr der Verringerung der Spitzennachfrage ergebenden
durchgeführt werden. Vorteile nicht an die Verteilerfirma weitergegeben

werdenkönnen.Die Überlastung derNetzebestimm-— Bei Konferenzen und Veröffentlichungen ist ein
ter Gebiete rechtfertigt natürlich die Einführunggewisser Sättigungseffekt zu verzeichnen, zumal
von DSM-Maßnahmen seitens dieser Unternehmenletztere nicht häufig genug aktualisiert werden.
ebenso wie ein Kostenrückgang aufgrund von sub-Ferner ist in einigen Ländern die grundlegende
ventionierten Preisen (z. B. im Falle von Inseln).Information der breiten Öffentlichkeit vernach-

lässigt worden. — Energiedienstleistungsgesellschaften entstanden
trotz umfangreicher Unterstützung und Förderung
kaum und in vielen Fällen nur in Verbindung mit5.6. In bezug auf öffentliche Anreize und Unterstüt-
Kraft-Wärme-Kopplungsprojekten, bei denen sichzungsmaßnahmen wäre folgendes zu bemerken:
der Energieverbrauch leichter in einzelne Posten

— Der technologischen Entwicklung kommt stets eine zerlegen läßt.
Impulsgeberfunktion für die Förderung der rationel-
len Energienutzung zu, obwohl ein gewisser Mangel 5.7. Die in praktisch allen Mitgliedstaaten veröffent-an Koordination zwischen den verschiedenen Pro- lichten Normen haben den Verbrauchern klare Vorteilegrammen zu beobachten ist und es an Feedback über gebracht, doch fehlt es an strengen Überwachungs- undsynergetische Wirkungen bzw. das Scheitern von Begleitmaßnahmen. Selbstredend unterscheidet sich dieProgrammen fehlt. Lage hierbei je nach Mitgliedstaat, da die Einhaltung

der Normen vom Grad der Sensibilisierung sämtlicher— Unternehmensvereinbarungen stellen ein geeignetes
Verbraucher abhängt, was wiederum die Bedeutung vonInstrument dar,wenndieVertragspartnerwieUnter-
Förderkampagnen auf allen Ebenen unterstreicht.nehmen oder andere Großabnehmer durch öffentli-

che Anreize motiviert werden. Wie auch bei Normen
tut eine angemessene Überprüfung not sowie eine 5.8. Andererseits hat die zunehmende wirtschaftliche
Neuauflage der unzureichend umgesetzten Maßnah- Liberalisierung und der Abbau der Staatsverschuldung
men zur Verbreitung der positiven und der negativen zur Kürzung der Mittelausstattung der staatlichen Ein-
Ergebnisse. richtungen geführt, so daß sie sich in gewissem Maße

stärker am Markt orientieren mußten, was wiederum
— Subventionen haben nur begrenzten Erfolg gebracht, ihrer Unabhängigkeit Abbruch getan und teilweise zu

da es sich häufig um Projekte handelte, die ohnehin Wettbewerbsverzerrungen geführt hat.
durchgeführt worden wären, und teilweise lassen
sich Gewinne für den Energiebereich nur schwer von

5.9. DieEuropäischeKommission ihrerseits hatwich-anderen Ergebnissen eines Projekts trennen.
tige Initiativen zur Senkung des Energieverbrauchs
aufgelegt, die die nationalenProgrammeerheblichbeein-— Mit zunehmender wirtschaftlicher Liberalisierung

sind die staatlichen Eingriffe zurückgegangen und flußt haben. Die nachfolgende Tabelle gibt hierzu einen
Überblick:haben sich von Subventionen auf Förderkampagnen

Programm Wesenszüge Aktionsbereich Ergebnisse

JOULE/ THERMIE Technologisch orientiertes Untergliederung des Pro- Neue Technologien haben sich auf dem Markt
Programm im Zuge des IV. gramms in zwei Hauptak- etabliert. Ferner liegen verschiedene Studien
FTE-Rahmenprogramms tionsbereiche: sowie Material für Fördermaßnahmen und Ak-

— F+E (JOULE GD XII) tionen im Bildungsbereich vor.
— Demonstration (THER- Ferner wurden Energiedienstleistungsgesell-

MIE GD XVII) schaften (Drittfinanzierung) unterstützt.
Neben Vorhaben der tech- DasOPET-Fördernetz (unterstütztdurchdieGD
nologischen Entwicklung XIII) stellt auf die Mitwirkung der öffentlichen
beinhaltet das Programm Behörden ab.
Förder- und Begleitmaß-
nahmen.
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Programm Wesenszüge Aktionsbereich Ergebnisse

SAVE Institutionell ausgerichtetes Stellt im wesentlichen auf Richtlinien:
Programm zur Erarbeitung die Erarbeitung von Richtli- 92/75/EWG: Etikettierung von Haushaltsgerä-
von Richtlinien und Emp- nien, die Unterstützung von ten im allgemeinen
fehlungen Pilotprojekten und Förder- 94/2/EWG: Kühl- und Gefriergeräten.

maßnahmen ab 95/12/EWG: Haushalts-Waschmaschinen
95/13/EWG: Haushalts-Wäschetrockner
96/60/EWG: Kombinierte Haushalts-Wasch-

Trockenautomaten
97/17/EWG: Haushalts-Geschirrspüler
98/11/EWG: Lichtquellen
98/11/EWG: Haushaltslampen
92/42/EWG: Mit flüssigen oder gasförmigen

Brennstoffen beschickte Warm-
wasserheizkessel

96/57/EWG: Anforderungen im Hinblick auf
die Energieeffizienz von Kühl- und
Gefriergeräten

93/76/EWG: Begrenzung der Kohlendioxide-
missionen durch eine effizientere
Energienutzung.

Im Rahmen von SAVE I wurden insgesamt 250
Projekte gefördert

AUTO-ÖL Horizontales Programmder Vorschlag für eine Strategie Inzwischen liegen zwei Richtlinienvorschläge
Kommission zur Kontrolle zur Kontrolle der Schad- vor:
der Schadstoffemissionen stoffemissionen und Erar- — Richtlinie betreffend die Brenn- und Kraft-
im Straßenverkehr beitung entsprechender stoffqualität

Rechtsvorschriften
— Richtlinie betreffend Emissionen

5.10. Es sind hier auch die von anderen Gemein- in letzter Zeit in einigen Bereichen das Interesse nachläßt
—, zurErstellung vonMarktstudienund zurVerabschie-schaftsprogrammen wie MEDA, SYNERGIE, PHARE,

TACIS und ALURE(1) vorangetriebenen Maßnahmen dung neuer Rechtsvorschriften geführt und die Koordi-
nierung und den Erfahrungsaustausch im Zuge derzu erwähnen, die den Erfahrungsaustausch mit Drittlän-

dern erleichtert haben. nationalen Programme ermöglicht, die doch unter sehr
unterschiedlichen soziokulturellen Voraussetzungen
lanciert wurden.5.11. Daneben wären noch weitere Initiativen wie

das Weißbuch zum Öffentlichen Personenverkehr sowie
die Mitteilungen zu nennen, die auf den Abschluß 5.13. Angesichts gewisser Überschneidungen undfreiwilliger Vereinbarungen mit der Kfz-Industrie über Wiederholungen ließe sich die Koordination sämtlichereine beträchtliche Senkung des durchschnittlichen Ener- Programme noch weiter verbessern. Dabei müßtengieverbrauchs der Kfz abzielen; die Mitteilung der die Beratenden Ausschüsse eine aktivere Rolle beimKommission über „Verkehr und CO2 — Entwicklung Erfahrungsaustausch zwischen den verschiedenen Mit-eines Gemeinschaftskonzepts“(2) oder das „Weißbuch gliedstaaten übernehmen.über Energie“(3). Der WSA(4) arbeitet außerdem, wie
bereits in der Vergangenheit, Stellungnahmen und Vor-
schläge mit dem Ziel aus, den Energieverbrauch zur 5.14. Eine besonders wichtige Stellung kommt derSicherung der Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Kraft-Wärme-Kopplung und im allgemeinen der unab-Produktionssektors zu optimieren. hängigen Stromerzeugung zu, da sie einen wichtigen

Beitrag zur Senkung des Primärenergieverbrauchs leis-
5.12. Die Gemeinschaftsprogramme haben die tech- ten, was sich wiederum günstig auf die Kostenentwick-
nologische Entwicklung vorangetrieben — auch wenn lung, die Umwelt und die Beschäftigung auswirkt.

(1) SYNERGIE: Förderung der internationalen Zusammenar- 5.15. Aus der nachfolgenden Tabelle lassen sich
beit im Energiebereich; TACIS: Technische Hilfe für erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Mit-
die MOEL; ALURE: Nutzung von Energieressourcen in gliedstaaten ersehen. Zwar ging der Anteil des durch
Lateinamerika. KWK erzeugten Stroms in der EU zwischen 1974 und(2) KOM(98) 204 endg. 1990 prozentual zurück, doch hat sich die Lage in(3) Weißbuch zur Energiepolitik für die Europäische Union

letzter Zeit u.a. aufgrund der Einführung geeigneter(KOM(95) 682 endg.).
Rahmenbestimmungen in einigen Ländern sowie einer(4) Die energiepolitische Dimension der Klimaänderungen
positiveren Einstellung einiger Elektrizitätsunternehmen(ABl. C 19 vom 21.1.1998), SAVE II (ABl. C 82 vom

19.3.1996) und Verkehr und CO2. geändert.
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Anteil der KWK an der Brutto-Elektrizitätserzeugung in der EU (in%)

Quelle: Mitteilung KOM(97) 514 endg.

5.16. Verschiedenen in der Mitteilung der Kommis- die Energieeinsparungen weiter zu steigern und die
Luftverschmutzung zu verringern.sion zur KWK(1) erwähnten Studien zufolge könnten in

der EU in KWK-Anlagen 900-1 000 TWh Elektrizität
erzeugt werden, was einer Vervierfachung des KWK- 6.4. Die Stagnation der Energieintensität ist auf ver-
Anteils an der Gesamtstromerzeugung im Jahr 1994 schiedene Faktoren zurückzuführen: die Erhöhung des
entspräche und eine Verringerung der CO2-Emissionen Lebensstandards, die eine Steigerung der Stromnachfra-
um 9 % bis zum Jahr 2010 ermöglichen würde. Das in geund damit imwesentlichen einen höherenPrimärener-
dieser Mitteilung festgelegte Ziel ist es, den derzeitigen gieverbrauch auslöst; die zunehmende Verbreitung von
Anteil des durch KWK erzeugten Stroms von 9 % an der Klimaanlagen; die raschere Ersetzung von Konsumgü-
derzeitigen Gesamtstromerzeugung (204 TWh) auf 18% tern; und die zunehmende Mobilität der Personen und
im Jahr 2010 zu verdoppeln, was eine Unterbindung der Waren. Tatsächlich nimmt der Anteil der Industrie
potentieller CO2-Emissionen, die auf schätzungsweise am Energieverbrauch in den verschiedenen Ländern
4 % des derzeitigen Werts veranschlagt wird, zur Folge immer mehr ab, während der Anteil des Gebäude- und
hätte. des Verkehrsbereichs immer weiter wächst. Dazu trägt

auch die rasante Entwicklung desDienstleistungssektors
bei.

6. Allgemeine Bemerkungen und Zukunftsvisionen

6.5. Hinzu kommt, daß in einigen Ländern das6.1. Alle auf einzelstaatlicher und gemeinschaftlicher Interesse an der REN-Thematik nachgelassen hat, daEbene durchgeführten Programme haben nicht nur eine sich die Preise stabilisiert haben und beim Erwerb vonVerringerung des Energieverbrauchs, sondern auch eine Verbrauchsgütern eher auf den Kaufpreis als auf dieDiversifizierung der Energiequellen bewirkt und die Betriebskosten geachtet wird. Besonders besorgniserre-unabhängige Erzeugung vonElektrizität sowie die Erset- gend ist dies im Wohnungsbereich.zung von Fluorkohlenwasserstoffverbindungen in Kühl-
systemen gefördert.

6.6. DieunvermeidbareTransparenzderEnergieprei-
se in einigen Beitrittsländern muß mit entsprechenden6.2. Trotz der Anstrengungen der EU ist allgemein Maßnahmen auf technischer Ebene einhergehen, durcheinMangel anKoordinierung zwischen deneinzelstaatli- die die Energiekosten stabilisiert und die Produk-chenREN-Politikenundanderen sektorbezogenenMaß- tionskosten verringert werden können.nahmen bzw. zwischen den einzelstaatlichen und den

gemeinschaftlichenREN-Maßnahmen festzustellen.Der
Mangel an Koordination ist der leichteste Vorwurf, der 7. Vorschläge für Maßnahmensich gegenüber einem öffentlich geförderten Programm
erheben läßt, stellt jedoch gleichzeitig das am schwie-

7.1. Der Ausschuß empfiehlt erneut, stärker Prioritä-rigsten zu lösende Problem dar, da dabei eine Vielzahl
ten zu setzen und die verschiedenen Programme sowohlstrategischer und professioneller Interessen aufeinan-
zwischen den Mitgliedstaaten selbst als auch zwischenderprallen.
ihnen und der EU besser zu koordinieren, damit alle am
gleichen Strang ziehen und der Erfahrungsaustausch6.3. Außerdem erfordert die stagnierende Energie- gewährleistet wird.nachfrage in Situationen wie der aktuellen, in der stabile

oder leicht sinkende Preise zu verzeichnen sind, eine
7.2. Die Kommission muß eine maßgebliche RolleVerfeinerung der auf eine Senkung des Energie-
bei der Konzipierung, Durchführung und Begleitungverbrauchs ausgerichteten Politiken. Daher sollten Er-
dieserKoordinierungsarbeit übernehmenund erforderli-fahrungen ausgewertet und bewährte Verfahrensweisen
chenfalls im Interesse einer optimalen Wirksamkeit dereingesetzt oder neue Methoden entwickelt werden, um
REN-Politiken Korrekturmaßnahmen vorschlagen. In
diesem Sinne sollte sie regelmäßig ihre wesentlichen
Schlußfolgerungen zum Fortschritt der verschiedenen(1) (KOM(97) 514 endg.) Zu diesem Thema hat der WSA eine

Stellungnahme (ABl. C 157 vom 25.5.1998) ausgearbeitet. Programme veröffentlichen.
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7.3. Die kürzlich veröffentlichte Mitteilung der Kom- — Weiterverwertung bzw. Wiederverwendung ver-
schiedener Materialien nach Gebrauch bzw. alsmission „Energieeffizienz in der Europäischen Gemein-

schaft: Ansätze für eine Strategie der rationellen Energie- Nebenerzeugnis verschiedener Industrieverfahren.
nutzung“ bietet einen guten Ausgangspunkt für eine
Diskussion zwischen den betroffenen Akteuren mit dem 7.11. Ganz besonderes nachhaltig wirken sich die
Ziel, einen realistischen und kohärenten Aktionsplan Entscheidungen imVerkehrsbereich aufdieEntwicklung
auszuarbeiten. der Energieintensität und der CO2-Emissionen aus, die

zwar selten unter Berücksichtigung von REN-Kriterien
getroffen werden, sich aber im allgemeinen erheblich7.4. Es sollten kostengünstige und zielgruppengerich-
auf den Energieverbrauch auswirken:tete Kampagnen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit

gestartet und konsequent weitergeführt werden, um der — Tempolimits sowie regelmäßige Geschwindig-eventuell durch die sinkenden Energiepreise ausgelösten keitskontrollen;negativenEinstellung zu begegnen. Auch dürfen entspre-
chende Informationsmaßnahmen im Bereich der Primar- — Verringerung des Verkehrsaufkommens in den
und Sekundarschulbildung nicht vernachlässigt werden. Städten, Verbesserungen des Verkehrsflusses, der

Parkmöglichkeiten und der Verkehrsleitsysteme so-
wie Förderung der öffentlichen Verkehrsmittel;7.5. Die Etikettierung von Haushaltsgeräten sollte

konsequent durchgesetzt und das Bewußtsein der Ver- — FörderungdesbreitenEinsatzes derbislangvielerortsbraucher für die Notwendigkeit geschärft werden, daß erst noch probeweise verwendeten Fahrzeuge mitsie die relevanten Informationen verlangen müssen, LPG-, Biodiesel- und Hybridantrieb;da dies die einzige Möglichkeit ist, letztendlich die
Umsetzung der betreffenden Rechtsvorschriften zu ge- — Förderung des verstärkten Einsatzes von Fahrzeugen
währleisten. Außerdem sollten technologische Entwick- mit geringem Energieverbrauch;
lungen gefördert werden, die bei gleichem Kostenauf-

— Förderung der intermodalen Verkehrssysteme (Ei-wand weniger Energie verbrauchen.
senbahn).

7.6. Auch im Gebäudebereich müssen für Alt- und Wie bereits im Arbeitsdokument unterstrichen, ist dieser
für Neubauten ausführliche Informationen sowohl an Sektor aufgrund seiner wirtschaftlichen Bedeutung und
die Käufer als auch an die Mieter erteilt werden. der tiefgreifendenVeränderungen, die hier stattgefunden
Insbesondere muß die Kontrolle der Umsetzung und die haben, besonders problematisch. Hier müssen jedoch
Begleitung der in allen Ländern existierenden Vorschrif- entschiedene Maßnahmen ergriffen werden, soll die
ten betreffend Materialien, Isolierung und Bauweise Auflage einer Verringerung der Emissionen erfüllt wer-
verstärkt werden. den.

7.7. Die vorbeugende Wartung und Instandhaltung 7.12. Die Förderung der KWK sollte sowohl auf
von Anlagen im Industrie-, Gebäudeund Verkehrsbe- industrieller Ebene als auch bei der Beheizung/Klimati-
reich muß verbessert werden, um einen effizienten sierung von Gebäuden fortgesetzt werden. In den südli-
Betrieb bei geringstmöglichen Emissionen zu gewähr- chen EU-Mitgliedstaaten sollte die Entwicklung von
leisten. Für Investoren, die sich für Lösungen mit Trinkwassererzeugungsverfahren mit geringerem Ener-
geringem Energieverbrauch entscheiden, sollten Steuer- gieverbrauch unterstützt werden.
vorteile eingeführt werden.

7.13. Die Elektrizitäts- und Erdgasversorgungsunter-
7.8. In Abstimmung auf die Entwicklung und die nehmen sollten die DSM-Programme und die integrierte
Auswirkungen der verschiedenen Initiativen sollten die Ressourcenplanung ausbauen, die die Abflachung der
Vereinbarungen mit den Großverbrauchssektoren, ins- Energielastkurveunddie SenkungdesEnergieverbrauchs
besondere der Industrie, vertieft und gefestigt werden. zum Ziel haben. Die Kosten dieser Programme sollten

über die Gebühren weitergegeben werden können, doch
7.9. Die Energiedienstleistungsgesellschaften, die müssen die Ergebnisse nachprüfbar sein.
künftig die Finanzierung wesentlich fortgeschrittenerer
Projekte übernehmen sollen als bisher, müssen unter- 7.14. Sowohl in den Gemeinschaftsprogrammen als
stützt werden, wobei die von ihnen eingegangenen auch bei den gemeinsamen technologischen Entwicklun-
RisikendurchHerstellergarantien sowiedurchVersiche- gen sind konkrete Technologien zu fördern, bei denen
rungsunternehmen gedeckt werden können, die eine sich die EU im Vergleich zu anderen Ländern im
Rückversicherung gegen Einnahmeverluste aufgrund Rückstand befindet, wie beispielsweise bei Energiespei-
von Betriebsstörungen anbieten. cherung, Wasserreinigungsanlagen, kleinen und mittel-

großen Turbinen usw. Ferner sollte die Entwicklung von
7.10. Berücksichtigung der Energie als Mehrwert bei Expertensystemen für Produktionssteuerungsverfahren
anderen Maßnahmen, wie z. B.: vorangetrieben werden. Auf jeden Fall muß eine wirksa-

me Koordination gewährleistet und müssen unnötige,
— Entwicklung neuer Verfahren zur Herstellung und investitionsintensive Entwicklungen ähnlicher Erzeug-

Verkleidung von Teilen aus Metall oder anderen nisse vermieden werden.
Werkstoffen;

— Beseitigung von Schadstoffen in Abwässern, was 7.15. Die Durchführung von Demonstrationsprojek-
ten sollte gefördert werden, deren Ergebnisse dann unterunter Energiegesichtspunkten günstige Lösungen er-

möglichen könnte; Beteiligung der Technologiehersteller und der Energie-
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dienstleistungsgesellschaften zu verbreiten wären. 7.18. Der Transfer von Technologie, Finanzmitteln
und Know-how im allgemeinen aus den EU-Mitglied-Bewährte Praktiken müssen bekannt gemacht und

konkreteVorhabenmitBeispielcharaktervondenöffent- staaten in die neuen Beitrittskandidaten sollte gefördert
werden. Die Programme müssen Prioritäten und ihrelichen Stellen propagiert werden.
quantifizierbaren Ergebnisse definieren.

7.16. Durch internationale Vereinbarungen sollte der
Erfahrungsaustausch unterstützt werden, wobei durch
spezifische Projekte auf Ebene der einzelnen Länder 7.19. Diemittelfristigenwirtschaftlichenundsozialen
Ergebnisse analysiert, Informationen weitergegeben und Auswirkungen der Streichung bestimmter Subventionen
Beispiele veranschaulicht werden. im Energiebereich müssen analysiert werden. Es ist eine

Besteuerung der Energieendpreise vorzusehen, die den
externen Faktoren der Energiekette Rechnung trägt, sich7.17. EuropäischenUnternehmen, die inDrittländern

tätig sind, sollte zur Auflage gemacht werden, daß sie jedoch nicht ungünstig auf die Wettbewerbsfähigkeit
der Wirtschaft sowohl innerhalb der Gemeinschaft wieauch dort die in ihrem Herkunftsland vorgeschriebenen

Energieeffizienz- und Umweltkriterien erfüllen müssen auch gegenüber Drittländern auswirkt und diejenigen
Sektoren begünstigt, die sich stärker für effizientereoder daß sie zumindest dafür eintreten, daß die dort

gültige Gesetzgebung in diesem Sinne angepaßt wird. Lösungen einsetzen.

Brüssel, den 9. September 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Tom JENKINS
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Technologische Unternehmens- DSM, Förderung Normen undLand Behörde Energie-Audits Fördermaßnahmen Subventionen SteuernEntwicklung (TE) vereinbarungen und Unterstützung Vorschriften

Österreich EVA Leistung der Regie- Lehrgänge, Konfe- Es gibt Programme Anreize vorhanden
rung renzen

Belgien Auf regionaler Ebene Die Unternehmen Lehrgänge, Konfe- Begrenzt freiwillige Vereinba- Anreize auf regiona- Programm zur Redu-
müssen eine Energie- renzen rungen ler Ebene; Steuervor- zierung der CO2-
bilanz aufstellen teile EmissionenVorrangige KMU-

Förderung
Förderung der KWK

Dänemark Dänische Energie- Voraussetzung für Diverse Veröffentli- Unterstützung von Vereinbarungen mit Diverse Programme Es gibt staatliche Bei- CO2-Steuer Unzählige Vorschrif-
behörde Steuervorteile chungen, Lehrgänge, Initiativen zur Förde- ausländischen Un- unter Mitwirkung hilfen ten und Grenzwerte

Handbücher (Super- rung der technologi- ternehmen über der Versorgungsun-
märkte, KMU, Kom- schen Entwicklung Emissionskontrolle ternehmen
munen)
Energieberatungs-
handbuch
Verbesserung der Be-
leuchtung

Finnland TEKES Subventioniert Eine Vielzahl Unterstützung der Vereinbarungen mit Verschiedene Beihil- CO2-Steuer
TE Unternehmensgrup- fen für die Industrie

pen und Großabneh-
mern

Frankreich ADEME eine zentra- werden subventio- zahlreiche Broschü- Beihilfen für De- Energiesparmaßnah- ADEM-EDF-Ver- Subventionen Beihil- Rechtsvorschriften
le sowie je eine regio- niert, haben jedoch ren, Lehrgänge und monstrationsvorha- men in öffentlichen trag fen für Mietkauf betreffend die Wär-
nale Stelle; an Bedeutung verlo- Förderkurse ben Gebäuden medämmung von Ge-

ren bäudeneinige Regionen ha- Verbesserung der freiwillige Vereinba-
ben eine eigene Straßenbeleuchtung rungen
Behörde Energiebilanzen im
Zuständig für Ener- öffentlichen Sektor
gie und Umwelt

Deutschland auf Ebene einiger mit Unterstützung zahlreiche Kam- durch das BMTF, freiwillige Vereinba- Pilotvorhaben in ei- Bevorzugt werden CO2-Steuer Baunormen Gebäude-
Bundesländer der EVU pagnen, Lehrgänge teilweise unter Betei- rungen nigen Bundesländern Kredite zu Vorzugs- bau- und -instandhal-(Vorschlag)

und Konferenzen ligung von EVU konditionen tungsvorschriftenEnergieverbrauchs-
Initiativen für überwachungsverfah-
Stromsparen ren seitens einiger

Verbände
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Technologische Unternehmens- DSM, Förderung Normen undLand Behörde Energie-Audits Fördermaßnahmen Subventionen SteuernEntwicklung (TE) vereinbarungen und Unterstützung Vorschriften

Griechenland CRES in Großunternehmen Informationskam- freiwillige Vereinba- Programm zur Opti- Förderung von Ener- Emissionskontrolle in
obligatorisch pagnen,Konferenzen rungen mierung der Strom- giesparmaßnahmen Industrieanlagen

und Broschüren bedarfskurve und Ausbau des Erd-
gasnetzesPPK-Programm zur

Nachfragesteuerung

Irland FORBAIRT finanzielle Unter- Unterstützung und LCP-Programme mit Begrenzte Unter- Vorschriften betref-
stützung, sogar unter technische Hilfe EU-Unterstützung stützung vonSubven- fend die Wärmedäm-
Beteiligung der EVU tionen mung von GebäudenKampagnen und

und HeizungsanlagenKonferenzen

Italien ENEA aktuell nicht unter- Förderkampagnen, Förderung durch die freiwillige Vereinba- finanzielle Beihilfen Vorschriften betref-
stützt Lehrgänge, Broschü- ENEA rungen fend das Energiema-

ren nagement in Großan-Energiesparmaßnah-
lagenmen in öffentlichen

Verwaltungsgebäu-
den

Luxemburg Obligatorisch, doch Subventionen und
finanzielle Beihilfen Verfahren für be-

schleunigte Ab-
schreibung

Niederlande NOVEM subventioniert und Zahlreiche Lehrgän- Programme TBSE Aktionsplan zur Pilotvorhaben zu- Subventionen und CO2-Steuer Gebäudebauvorschrif-
z.T. von den EVU ge, Veröffentlichun- und TIEB zur Unter- Energieverteilung; sammen mit ver- beschleunigte Ab- ten
unterstützt (Gasunie) gen und Broschüren stützung von REN- schiedenen EVU schreibungzahlreiche Maßnah- Unterstützung der

TechnologienEtikettierung von men im Rahmen des Abkommen mit KWK
Kühlschränken in „Built Environment“ Drittländern über
Supermärkten Programms; Austausch im Um-

weltbereichEnergiesparmaßnah-
men in öffentlichen
Gebäuden.

Portugal CCE für das ganze Obligatorisch ab Zahlreiche REN- SIURE-Programm Diverse Empfehlun-
Land einem bestimmten Fördermaßnahmen betr. Subventionen gen betr. REN in der

Verbrauchsvolumen in verschiedenen Be- und Anreize für Un- IndustrieAERAM in Madeira
reichen ternehmen Gebäudevorschriften

Förderung der Dritt- KWK-Förderung
finanzierung
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Spanien IDEA verschiedene in einigen Regionen Viele Kampagnen, keine gezielte Vorge- freiwillige Vereinba- Durchführung ver- PAEE-Programm Grundlegende Bau-
Regionalbehörden subventioniert Veröffentlichungen hensweise rungen von IDEA schiedener Program- begrenzte Beihilfen vorschriften

und Broschüren und einigen In- me vereinbart zwi- seitens der Regionen Verschiedene Gesetze
dustriezweigen schen dem Industrie- starke Förderung der

und Energieministe-Energiesparpro- KWK
rium und den EVUgramm für öffentli-

che Verwaltungs-
gebäude

Schweden EM Verschiedene wird unterstützt Freiwillig für große Förderung versch. Unterstützung bei CO2-Steuer Bauvorschriften, frei-
Kaufhäuser Programme durch Unternehmensverein- willige Normen bei

die EVU barungen bestehenden Gebäu-
den

Vereinigtes ETSU für alle Sekto- Unterstützung und Zahlreiche Förder- Unterstützung bei Förderkampagne für Verschiedene Projek- über die Programme Gebäudevorschriften
Königreich ren außer Gebäude; Beratung durch ET- maßnahmen, Kam- der Verbreitung von Unternehmensverein- te mit Unterstützung SCEEMAS, EDAS

BRECSU für Ge- SU sowie durch die pagnen und Broschü- Informationen barungen des SAVE-Pro- und EMAS
bäude EVU ren gramms der EU

Tschechische SEVEN Verschiedene För- Pilotprojekte mit Subventionen für Vorschriften für die
Republik derkampagnen Verteilerfirmen wur- Gebäude und die Heizung von Gebäu-

den entwickelt Industrie den

Ungarn Amt für Energieeffi- Durchführung von Kampagnen allge- Durchführung ver- Die Preise wurden Schrittweise Umset-
zienz (eingerichtet Audits mit Unter- meiner Art für be- schiedener Pilotvor- kürzlich angehoben, zung der Gemein-
mit Unterstützung stützung internatio- stimmteSektorenwie haben um sie den Kosten schaftsvorschriften
der EG) naler Kooperations- z. B. Industrie oder anzunähern

programme Fernwärme

Polen PHARE-Förderzen- Durchführung von Technologische Ka- subventionierte Schrittweise Umset-
tren inWarschauund Audits mit interna- pazität zur Teilnah- Preise zung der Gemein-
Krakau tionaler Unterstüt- me an gemeinsamen schaftsvorschriften,

zung Entwicklungen mit insbesondere im Be-
den Gemeinschafts- reichderEtikettierung
partnern und des Mindest-

verbrauchs

Estland Mit Unterstützung Durchführung von EU-Normen sind
von TACIS einge- Audits mit interna- kaum umgesetzt
richtetes Energie- tionaler Unterstüt-
zentrum zung
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine Richtlinie
des Rates zur Änderung der Richtlinie 68/414/EWG zur Verpflichtung der Mitgliedstaaten

der EWG, Mindestvorräte an Erdöl und/oder Erdölerzeugnissen zu halten“ (1)

(98/C 407/26)

Der Rat beschloß am 25. Mai 1998, den Wirtschafts- und Sozialausschuß gemäß Artikel 198
des EWG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.

Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Energie, Atomfragen und
Forschung nahm ihre Stellungnahme am 22. Juli 1998 an. Berichterstatter war Herr Beale.

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 357. Plenartagung (Sitzung vom 9. September 1998)
mit 108 zu 2 Stimmen folgende Stellungnahme.

1. Einleitung Stellungnahme ersucht. Der eine sah neue Vereinbarun-
gen fürdieVorratshaltungspflicht indenMitgliedstaaten
vor, wurde aber nach Diskussion im Rat später wieder1.1. Der Ausschuß wurde vom Rat ersucht, eine
zurückgezogen. Der andere, zu dem der Ausschuß eineStellungnahme zu dem Kommissionsvorschlag für eine
Stellungnahme unter der Dossier-Nr. ENERG/195 amRichtlinie zur Änderung der Richtlinie 68/414/EWG
22. Oktober 1992 verabschiedete, und bei dem es umsowie zur Aufhebung der Richtlinie 72/425/EWG auszu-
„geeigneteMaßnahmenbeiVersorgungsschwierigkeitenarbeiten. Diese beiden Richtlinien machen den Mitglied-
der Gemeinschaft mit Erdöl und Erdölerzeugnissen“staaten zur Auflage, zur Gewährleistung der Versor-
ging, wurde ebenfalls zurückgezogen.gungssicherheit bestimmte Ölvorräte zu halten (die erste

Richtlinie schrieb eine Mindestreserve in Höhe der
1.5. Die Erfahrung der sogenannte „Ölkrise“ vonInlandsverbrauchsmenge von 65 Tagen vor, die durch
1973 führte dazu, daß in Paris im Jahre 1974 diedie zweite Richtlinie auf 90 Tage erhöht wurde).
internationale Energieagentur (IEA) eingerichtet wurde,
in deren Rahmen Pläne für den Fall künftiger Ölversor-1.2. Die Versorgungssicherheit ist ein Aspekt, dem gungskrisen vorbereitetwerden sollten.Der IEAgehörensich der Ausschuß bei seinen Arbeiten zu mehreren alle 15 EU-Mitgliedstaaten an sowieNorwegen, Ungarn,Stellungnahmen der letzten Jahre mit besonderer Auf- die Schweiz, die Türkei, Australien, Neuseeland, Kana-merksamkeit gewidmet hat wie z. B. in den Stellungnah- da, USA und Japan, die Tschechische Republik; diemen über die Binnenmärkte für Gas und Elektrizität (2), Slowakische Republik und Polen haben bereits einendie Zukunft der Kernenergie (3), rationelle Energienut- Beitrittsantrag gestellt.zung, erneuerbare Energiequellen(4), allgemeine Ener-

giepolitik (5) usw. Die zuverlässigste Energieversorgung
1.6. Die IEA-Regelungen erstrecken sich somit aufist selbstverständlich die Lieferung aus Energiequellen,
den Erdölbedarf des maßgeblichen Teils der industriali-die auf dem Hoheitsgebiet der EU-Mitgliedstaaten selbst
sierten Welt, die im Falle einer ernsten Versorgungskrisevorhanden sind, wie z. B. Erdölund Erdgasvorkommen
von vitaler Bedeutung wäre. Eventuelle Maßnahmen derunterdenHoheitsgewässerndesVereinigtenKönigreichs
EU zur Begegnung eines solchen Ereignisses würdenund Dänemarks, Erdgasvorkommen in den Niederlan-
wohl im Rahmen der IEA beschlossen, wenngleich dieden, Kernkraftwerke in Frankreich, Kohlevorkommen
Kommission die Politiken der Mitgliedstaaten entspre-in Deutschland, Wasserkraftwerke in Österreich usw.
chend dem EU-Vertrag koordinieren würde.

1.3. Die Versorgungssicherheit läßt sich weiter stei-
gern durch eine Diversifizierung der verwendeten Pri- 2. Die Vorschläge der Kommission
märenergieformen und der Bezugsquellen von Energie-
einfuhren. Es wird jedoch davon ausgegangen, daß Die Vorratshaltungspflicht wurde laut der Kommission
die meisten EU-Mitgliedstaaten bei ihren Erdöl- und im wesentlichen aus folgende Gründen eingeführt:
Erdgaslieferungen auch weiterhin überwiegend auf Ein-
fuhren aus Regionen (wie Rußland, Nahost, Nord- und

2.1. Störungen in der Erdölversorgung können dasWestafrika und — in Zukunft — auch der Kaukasus
Funktionieren der Wirtschaft beeinträchtigen. Deshalbund Zentralasien) angewiesen sein werden, die als
ist es wünschenswert, daß die Mitgliedstaaten Vorrätepotentiell sehr unstabile Gebiete angesehen werden.
bereithalten, ummöglicheVersorgungsstörungen auszu-
gleichen und die Krise zu managen, bevor sie ein

1.4. Im Jahre 1991 wurde der Ausschuß vom Rat zu kritisches Stadium erreicht.
zwei Richtlinienentwürfen auf diesem Gebiet um

2.2. Während einer Krise besteht die Gefahr von
Preisspekulationen auf dem Markt. Deshalb ist es(1) ABl. C 160 vom 27.5.1998, S. 18.
wirtschaftlich sinnvoll, wenn die Regierungen in der(2) ABl. C 195 vom 18.7.1994.
Lage sind, die Auswirkungen einer Versorgungskrise(3) ABl. C 206 vom 7.7.1997.
durch Rückgriff auf ihre Sicherheitsvorräte auf ein(4) ABl. C 214 vom 10.7.1998.

(5) ABl. C 393 vom 31.12.1994. Mindestmaß zu reduzieren oder ganz auszuschalten.
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2.3. Allein die Tatsache, daß die Mitgliedstaaten tigen drei Umrechnungsverfahren abzuschaffen. Außer-
dem wird die Umstellung auf monatliche Vereinbarun-Sicherheitsvorräte halten, kann maßgeblich zur Ab-

schreckung derjenigen beitragen, die versucht sein gen bedeuten, daß die EU nach denselben Verfahren
vorgeht wie die IEA. Die Mitgliedstaaten müssen derkönnten, eine Versorgungskrise herbeizuführen oder

durch Spekulation von einer solchenKrise zu profitieren. Kommission ihre Berichtemit zusammenfassenden stati-
stischen Angaben zum Stand der Vorräte am Ende eines
jeden Monats, spätestens am 25. Tag des zweiten2.4. Der Vorschlag zur Änderung der bestehenden
Monats, übermitteln.Richtlinie stellt einedringendnotwendige Überarbeitung

des bestehenden Rechtsrahmens dar. Seit Beginn der
70er Jahre hat sich viel getan. Es hat eine Liberalisierung 3.5. Qualität der Vorratshaltungsverfahrender Wirtschaft stattgefunden, und bei der Ölversorgung
und -nachfrage sowie den Industriestrukturen sind

Die neue Richtlinie unterstreicht die NotwendigkeitVeränderungen eingetreten. Außerdem bedarf die Richt-
einer größeren Kostentransparenz bei den Vorratshal-linie einer Aktualisierung, um der Einführung des
tungsverfahren, um Diskriminierungen zu vermeidenEnergiebinnenmarktes und der bevorstehenden Erweite-
und lautere Wettbewerbsbedingungen auf dem Marktrung der Europäischen Union Rechnung zu tragen.
zu schaffen.Gleichwohl muß die Versorgungssicherheit auch weiter-

hin ein Anliegen der EU sein, weil sie zwangsläufig auf
Erdöleinfuhren angewiesen ist.

3.6. Sanktionen

3. Bereiche, in denen Verbesserungen vorgesehen sind Die Umsetzung wird den Regierungen der Mitgliedstaa-
ten überlassen. Die Sanktionen müssen wirkungsvoll,

Die Kommission sieht in ihrem Vorschlag Verbesserun- angemessen und abschreckend sein.
gen in sechs Bereichen vor:

4. Inhalt der vorgeschlagenen Richtlinie3.1. Freistellung

— Artikel 1 enthält die vorgeschlagenen Änderungen
Die Kommission schlägt vor, für Mitgliedstaaten mit zu derRichtlinie 68/414/EWGundwirdnachstehend
einheimischer Ölförderung die Höchstgrenze für die näher erörtert.
Freistellung von 15 auf 25 % anzuheben.

— Artikel 2 hebt die Richtlinie 72/425/EWG zum
31. Dezember 1999 auf.3.2. Bilaterale Vorratshaltungsvereinbarungen

— Artikel 3 legt fest, daß die Mitgliedstaaten der
Eine stärkere Unterstützung bilateraler Vereinbarungen Richtlinie spätestens zu diesem Zeitpunkt durch die
— bei denen die vorgeschriebenen Ölvorräte in einem Übernahme, Veröffentlichung und Anwendung der
anderen Mitgliedstaat gehalten werden können — wäre entsprechenden neuen Bestimmungen nachkommen
für die Erdölraffinerien und -importeure ein hilfreiches müssen und die Kommission hierüber in Kenntnis
Mittel, um ihren Vorratshaltungsverpflichtungen am zu setzen haben.
kostengünstigsten nachzukommen. Eine klarere Defini-

— Artikel 4 sieht vor, daß die Kommission den RattionderwesentlichenBestandteile vonRahmenvereinba-
regelmäßig über den Vorrätebestand in der Gemein-rungen würde die Einheitlichkeit in der gesamten Ge-
schaft unterrichtet.meinschaft verbessern, insbesondere was die erforderli-

cheGewähranbelangt, daß strategischeVorräte in einem — Artikel 5 besagt, daß die Richtlinie an die Mitglied-
anderenMitgliedstaat eindeutig identifiziertwerden und staaten gerichtet ist.
im Krisenfalle auch tatsächlich freigemacht werden.

3.3. Definitionen 5. Artikel 1

Dieser Artikel der neuen Richtlinie enthält die wesentli-Klarere Definitionen werden dafür Sorge tragen, daß
chen Änderungen zu den Artikeln 1, 2, 3, 4, 5 und 6 derdie Mtigliedstaaten regelmäßig den Verbrauch bei den
Richtlinie 68/414/EWG.verschiedenen in der Richtlinie genannten Erdöler-

zeugnissen erfassen. So führen einige Mitgliedstaaten
bislang nicht Buch über den Verbrauch an Flug- 5.1. Artikel 1 macht erneut eine Vorratshaltung in
zeugtreibstoff auf Kerosinbasis für internationale Flüge, Höhe des ermittelten Inlandsverbrauchs von 90 Tagen
der nach der derzeitigen Richtlinie zwar nicht gesondert zur Auflage und hebt die zulässige Abweichungsmarge
auszuweisen,aberdochdemInlandsverbrauchzuzurech- derMitgliedstaatenmit eigenerErdölförderung auf 25%
nen ist. des genannten Inlandsverbrauchs an.

3.4. Umrechnungsverfahren und Zeitpunkt der Be- 5.2. Nach der neuen Fassung von Artikel 2 bleiben
richterstattung Bunkerungen für die Seeschiffahrt bei der Berechnung

des Inlandsverbrauchs unberücksichtigt, wohingegen
Bunkerungen für den internationalen Luftverkehr sehrUm die Umrechnung von Rohöl in Produktäquivalente

zu vereinfachen, wird vorgeschlagen, eines der derzei- wohl zum Inlandsverbrauch zählen.
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5.3. Laut der neuen Fassung von Artikel 3 müssen die mit eigener Erdölförderung eingeräumte Abwei-
chungsmarge von 15% — wurden in den 60er und 70erMitgliedstaaten dafür Sorge tragen, daß sie sich mit

der entsprechenden Machtbefugnis ausstatten, um die Jahren festgelegt, in denen ganz andere Verhältnisse
herrschten.Vorratsentnahme im Krisenfalle kontrollieren zu

können. Zu allen anderen Zeiten sorgen die Mitglied-
staaten dafür, daß die Vorräte eindeutig identifiziert

6.2. Diesen Kriterien lag wohl keine detaillierte tech-werden und dabei nichtdiskriminierende Rahmenbedin-
nische Analyse zugrunde. Die Mineralölindustrie istgungen gelten und außerdem die aus der Vorratshaltung
bekanntermaßen der Meinung, daß diese spezifischenresultierenden Kosten mit Hilfe transparenter Regelun-
Anforderungen heute ohne Risiko gelockert werdengen als Bestandteil des Endproduktpreises ausgewiesen
könnten, genau wie die zusätzliche Auflage der Vorrats-werden. Die Mitgliedstaaten können auch einzeln oder
haltung an bestimmten Kategorien und Mengen vongemeinsam beschließen, Vorratshaltungsgremien einzu-
Fertigerzeugnissen. Die dank der Flexibilität der moder-richten.
nen Raffinerietechnik bestehende Möglichkeit der Vor-
ratshaltung in Form von Rohöl ist ein Vorteil für

5.4. Der neu gefaßte Artikel 4 legt die Verfahren fest diejenigenIEA-Mitgliedstaaten,dienichtderEUangehö-
nach denen die Mitgliedstaaten der Kommission über ren.
ihre Vorräte Bericht erstatten. Als Bezugsgröße für die
jeweils vorzuhaltende Vorratsmenge ist der Inlands-
verbrauch des Vorjahres zugrundezulegen. 6.3. Mit steigendem Erdölvorratshaltungsvolumen

wächst auch die Gefahr der Umweltbelastung durch
Leckagen und Freisetzung von Dämpfen. Außerdem ist5.5. Der neu gefaßte Artikel 5 sieht vor, daß bei die Arbeitsplatzwirksamkeit bekanntlich nur gering,Fertigerzeugnissen (d.h. Raffinerieprodukten) die denn die Lagerhaltungseinrichtungen sind dem WesentatsächlicheMenge inTonnen angegebenwird,während nach kapitalintensiv. Der Ausschuß stellt auch fest, daßder Anteil der nationalen Umwandlung von Rohöl eine Vorratshaltungspflicht, die über den normalenund Zwischenprodukten (d.h. Energierohstoffen) in Betriebsbedarf hinausgeht, eine zusätzliche finanzielleFertigerzeugnisse in Verhältniszahlen ausgedrückt wird. Belastung für die Wirtschaft der Mitgliedstaaten dar-
stellt.

5.6. In der neuen Fassung des Artikels 6 geht es vor
allem um die Festlegung der Bedingungen, unter denen

6.4. Gleichwohl unterschreibt der Ausschuß voll undMitgliedstaaten im Vereinbarungswege ihre strategi-
ganz die diesbezügliche Sichtweise der Kommission,schen Vorräte auf dem Hoheitsgebiet eines anderen
der es um die Gewährleistung einer angemessenenMitgliedstaats halten können. Die neue Fassung sieht
Versorgungssicherheit aller Mitgliedstaaten im Falledes weiteren vor, daß Vorräte, die in dem Hoheitsgebiet
einer erneuten Ölkrise zu vergleichbaren Bedingungeneines Mitgliedstaats für einen anderen Mitgliedstaat
geht. Er möchte der Kommission indes eindringlichstgehalten werden, von jedem der beiden betroffenen
nahelegen, die Bestimmungen der vorgeschlagenen neu-Mitgliedstaaten mitgeteilt werden können. Derartige
en Richtlinie sorgsam im Auge zu behalten, denn die EUVorratshaltungsübereinkommen müssen den allgemei-
muß auf dem Weltmarktwirtschaftlich konkurrenzfähignen Bestimmungen der Richtlinie genügen und der
bleiben.Kommission mitgeteilt werden. In Absatz 3 dieses

Artikels wird dann aufgeführt, welche Kategorien von
Erdölerzeugnissen in den statistischen Berichten der
einzelnen Mitgliedstaaten unberücksichtigt bleiben. 7. Besondere Bemerkungen

5.7. Dem neuen Artikel 6a zufolge „treffen die Mit-
7.1. Die vorgeschlagene Richtlinie ist in Form einergliedstaaten alle erforderlichen Regelungen und leiten
Reihe von Änderungen der Richtlinie 68/414/EWGalle erforderlichen Maßnahmen ein“ um die praktische
gehalten, was den Schluß nahelegt, daß alle VorschriftenWirksamkeit der Richtlinie zu gewährleisten.
der bisherigen Richtlinie, die in der vorgeschlagenen
neuenRichtlinie nicht ausdrücklich geändert oder aufge-

5.8. Der neue Artikel 6b schreibt vor, daß die Mit- hoben werden, auch weiterhin gelten. Der Richtlinien-
gliedstaaten einen Strafkatalog für Nichteinhaltung der vorschlag enthält auch einen Artikel, mit dem die
einzelstaatlichen Vorschriften zur Umsetzung der Richt- Richtlinie 72/425/EWG aufgehoben wird, deren Anfor-
linie festzulegen haben. derung, daß Vorräte in Höhe des Inlandsverbrauchs von

90 Tagen zu halten sind, in der neuen Richtlinie aber
erneut zur Auflage gemacht wird.

6. Allgemeine Bemerkungen

7.2. Der Ausschuß ist mit den Bestimmungen des
Artikels 1 einverstanden und befürwortet insbesondere6.1. DerAusschuß stellt fest, daßüberdieNotwendig-

keit einer neuen Vorratshaltungsrichtlinie allgemeine die Anhebung der Abweichungsmarge der Mitgliedstaa-
ten mit eigener Ölförderung von 15 auf 25%. DieEinigkeit besteht, weil die derzeitigen Bestimmungen im

Grunde aus der Zeit vor mehr als 25 Jahren stammen. vorgeseheneVerpflichtung zurVorhaltung einerVersor-
gungsreserve für 90 Tage (gegenüber 65 Tagen in derDie beiden maßgeblichen Anforderungen — die Ver-

pflichtung einer Vorratshaltung in Höhe des Versor- Richtlinie von 1972) sollte allerdings sorgsam im Auge
behalten werden.gungsbedarfs für 90 Tage und die den Mitgliedstaaten
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7.3. Was die neue Fassung des Artikels 2 angeht, absehen möchte, verpflichtet sein soll, der Kommission
die Gründe für den diesbezüglichen Verzicht darzulegen.sollte die Kommission darlegen, wieso Treibstoff für

internationale Flüge dem Inlandsverbrauch zuzurechnen
7.7. Die übrigen Artikel der neuen Richtlinie stellenist, während Bunkerungen für Seeschiffe in der Inlands-
klar, daß die Mitgliedstaaten dafür Sorge zu tragenverbrauchsberechnung außen vor bleiben.
haben, daß die Vorschriften der Richtlinie eingehalten
werden, wenngleich sie der Kommission regelmäßig7.4. Die Bestimmungen der neuen Artikel 3 und 4
Bericht erstatten müssen, die wiederum den Rat auf demwerden vom Ausschuß befürwortet.
Laufenden hält.

7.5. Artikel5machtnachdemEindruckdesAusschus- 7.8. Der Ausschuß ist mit diesen Verfahren voll und
ses unnötig komplizierte Berichterstattungsanforderun- ganz einverstanden und beglückwünscht die Kommis-
gen bezüglich verschiedener Produktkategorien zur Auf- sion zu der sehr aufschlußreichen Erläuterung zu ihrem
lage. Richtlinienentwurf in Dokument KOM(98) 221 endg.

Er möchte jedoch noch einmal betonen, daß er der
Meinung zuneige, daß die Bestimmungen der Richtlinie7.6. Artikel 6 enthält detaillierte Bestimmungen über

die Bedingungen, unter denen ein Mitgliedstaat im häufiger überprüft werden sollten, als dies offensichtlich
mit ihrer Vorgängerin passierte. Im Interesse der Über-VereinbarungswegeVorräte aufdemHoheitsgebiet eines

anderen Mitgliedstaats halten darf. Übereinkommen sichtlichkeit wäre es ferner zweckmäßig, die vorgeschla-
gene neue Richtlinie in Form eines durchgängigen,dieser Art schaffen Flexibilität und eröffnen Kosten-

einsparungsmöglichkeiten, was durchaus zu begrüßen konsolidierten Textes zu halten, anstatt die Artikel der
neuen Richtlinie im wesentlichen als Änderungen zu denist. Der Ausschuß kann aber nicht begreifen, warum

ein Mitgliedstaat, der von einer solchen Möglichkeit Artikeln der geltenden Richtlinie anzulegen.

Brüssel, den 9. September 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Tom JENKINS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu der „Mitteilung der Kommission
über Energieeffizienz in der Europäischen Gemeinschaft: Ansätze für eine Strategie des

rationellen Energieeinsatzes“

(98/C 407/27)

Die Europäische Kommission beschloß am 19. Mai 1998, den Wirtschafts- und Sozialausschuß
gemäß Artikel 198 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu der vorgenannten Mitteilung zu
ersuchen.

Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Energie, Atomfragen und
Forschung nahm ihre Stellungnahme am 22. Juli 1998 an. Berichterstatter war Herr Hernández
Bataller.

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 357. Plenartagung am 9. und 10. September 1998
(Sitzung vom 9. September) mit 117 Stimmen bei 1 Stimmenthaltung folgende Stellungnahme.

1. Einleitung als Handlungsleitlinien für den künftigen Aktionsplan
zu geben.

1.1. Die Europäische Kommission hat dem Wirt-
1.5. Der WSA hat eine Initiativstellungnahme zumschafts- und Sozialausschuß sowie dem Rat, dem Euro-
Thema „Politische Ansätze zur rationellen Energienut-päischen Parlament und dem Ausschuß der Regionen
zung in der Europäischen Union und in den Staaten, dieihre „Mitteilung über Energieeffizienz in der Europäi-
der Union demnächst beitreten werden“ erarbeitet, inschen Gemeinschaft: Ansätze für eine Strategie des
der er eine Reihe von Empfehlungen zur Förderung derrationellen Energieeinsatzes“ vorgelegt. Die Kommis-
REN-Politiken angesichts möglicher Energiepreissen-sion erfüllt damit eine Verpflichtung, die sie sich in
kungen, der Liberalisierung des Energiesektors undihrem Weißbuch(1) auferlegt hat.
der Verschlechterung der Energieintensität ausspricht.
Dieses Dokument wird bei den nachfolgenden Bemer-1.2. Der Mitteilung liegt außerdem die Notwendig-
kungen als Referenzgrundlage herangezogen.keit zugrunde, die auf der Konferenz von Kioto verein-

barten Zielsetzungen in bezug auf die Verringerung der
1.6. Die Meinung des Ausschusses gründet sich alsoTreibhausgasemissionen(2) zu erfüllen; die EU muß ihre
auf die genannte Stellungnahme wie auch auf andereEmissionen zwischen 1990 und 2010 um 8 % senken.
Arbeiten, die als Reaktion auf verschiedene InitiativenDarüber hinaus geht die Mitteilung auf die positiven
der Kommission formuliert wurden. Als Beispiele seienAuswirkungen einer effizienten Energienutzung auf die
hier die beiden aktuellsten Stellungnahmen zu derEnergieversorgungssicherheit, die Schaffung von Ar-
„Mitteilung der Kommission über die Gemein-beitsplätzen und die Ausräumung von anderen Ver-
schaftsstrategie zur Förderung der Kraft-Wärme-schmutzungsursachen ein.
Kopplung (KWK) und zum Abbau von Hindernissen,
die ihrer Entwicklung im Wege stehen“(3) sowie zu der1.3. In der Mitteilung wird festgestellt, daß die
Mitteilung „Über Verkehr und CO2 — EntwicklungEntwicklung der Energieintensität in einem Großteil der
eines Gemeinschaftskonzepts“(4) angeführt.Mitgliedstaaten stagniert, was größere Anstrengungen

beiderDurchführungvonMaßnahmenzurOptimierung
des Energieverbrauchs erforderlich macht. Die Mittei- 2. Die Mitteilung der Kommissionlung ist nur der erste Schritt auf dem Weg zur Formulie-
rung einer globalen Strategie, in deren Zuge kurz- und

2.1. Hinter der Mitteilung steht die Absicht, das nochmittelfristige Verpflichtungen eingegangen und in die
unausgeschöpfte Potential offenzulegen, die bislangzahlreiche Akteure aus Wirtschaft und Gesellschaft
erzielten Ergebnisse aufzuzeigen und sie nachdrückliche-eingebundenwerden müssen.Diese durch die Festlegung
ren Anstrengungen auf Ebene der Mitgliedstaaten, dervon Zielen, Zeitplan und Zuständigkeiten strukturierte
lokalen und regionalen Gebietskörperschaften und derStrategie stellt den bekannten Aktionsplan dar.
Kommission selbst zugrunde zu legen, eine Diskus-
sionsgrundlage mit Blick auf die Formulierung eines

1.4. Dementsprechend zielt diese Stellungnahme dar- Aktionsrahmens zu bieten und die Voraussetzungen
auf ab, die Meinung des Ausschusses zu der Mitteilung für eine bessere Koordinierung der Bemühungen zur
der Kommission deutlich zu machen sowie konkrete Erfüllung der in Kioto eingegangenen Verpflichtungen
Empfehlungen zur Verbesserung dieser Mitteilung und zu schaffen.

2.2. Die Entwicklung der Energiepreise und die(1) „Eine Energiepolitik für die Europäische Union“ —
Hemmnisse, auf die die Maßnahmen zur Senkung desKOM(95) 682 endg.

(2) Es handelt sich um sechs Gase (in der Reihenfolge der
Mengenanteile): Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4),
Stickstoffoxid (NO2), fluorierte Kohlenwasserstoffverbin- (3) KOM(97) 514 endg. und Stellungnahme ABl. C 157 vom

25.5.1998.dungen (HFC), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC)
und Schwefelhexafluorid (SF6). (4) KOM(98) 204 endg. — Stellungnahme in Vorbereitung.
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Energieverbrauchs gestoßen sind, haben dazu geführt, — Finanzielle Hemmnisse entstehen der Mitteilung
zufolge schließlich dadurch, daß die Finanzie-daß die Energieintensität trotz der von der Kommission

vorangetriebenen Programme und Rechtsvorschriften rungskonditionen für diese Art Projekte im allgemei-
nen ungünstiger sind als für Vorhaben zur zentrali-im Vergleich zu der Entwicklung Anfang der 90er Jahre

stagniert. sierten Energieerzeugung.

2.7. Da den auf einzelstaatlicher Ebene umgesetzten2.3. In der Mitteilung wird das Energiesparpotential
REN-Programmen kein ausreichender Nachdruck ver-gegenüber dem Verbrauch von 1995 auf 18% veran-
liehen wurde, blieben die Ergebnisse merklich hinter denschlagt, wobei das verfügbare Potential in der Industrie
Erwartungen zurück, obwohl die Mitgliedstaaten dieauf 17%, im Verkehrsbereich auf 14 % und in den
verschiedenen Empfehlungen der Gemeinschaft durch-Haushalten und im Tertiärbereich auf 22 % geschätzt
aus positiv aufgenommen hatten. Sowohl in der Mittei-wird.Berechnungsgrundlage ist das vonderKommission
lung der Kommission als auch in der Stellungnahmeerstellte MURE-Modell.
des Ausschusses zum ThemaKraft-Wärme-Kopplung(1)
wird ein Überblick über die verschiedenen einzelstaatli-2.4. Der gegenwärtige Liberalisierungs- und Deregu-
chen und gemeinschaftlichen Initiativen gegeben.lierungsprozeß im Energiesektor wird deutliche Auswir-

kungen auf die effiziente Energienutzung zeitigen. Einer-
2.8. Der Kommissionsmitteilung zufolge ist daher dieseitswird sich eine Senkung derTarife ergeben,wodurch
Koordination der Strategien der Mitgliedstaaten unddie Produktionskosten besser dargestellt und Quersub-
der Gemeinschaft wichtig und muß im Hinblick auf denventionierungenvermiedenwerdenundsichdieRentabi-
Austausch von Erfahrungen und die Nutzung vonlität der REN-Projekte erhöht. Andererseits wird die
Synergien weiter ausgebaut werden. Das Augenmerk istgestärkte Wettbewerbsfähigkeit zu einer Effizienzsteige-
dabei besonders auf den Stromverbrauch zu richten, derrung im Energiesektor selbst führen.
einer der Hauptauslöser des Treibhauseffekts ist und
aufgrund des steigenden Lebenstandards der europäi-2.5. Zur Ausschöpfung des verfügbaren wirtschaftli- schen Bürger im Gebäudebereich und in der Industriechen Potentials reichen jedoch die Marktkräfte allein deutlich zunimmt.nicht aus, da Energieaspekte häufig nicht gebührend

berücksichtigt werden; angesichts der mit der Senkung
2.9. Die von der Kommission vorgeschlagene Strate-des Energieverbrauchs verbundenen sozialen und wirt-
gie beruht auf folgenden Prämissen:schaftlichen Vorteile müssen daher die Institutionen

konkrete Maßnahmen entwickeln.
2.9.1. Zur Verbesserung der Zusammenarbeit inner-
halb der Gemeinschaft wird die Einsetzung einer Unter-

2.6. Eine Senkung des Energieverbrauchs wird durch gruppe für die Energieeffizienz im Rahmen der Gruppe
verschiedene Faktoren behindert: „Konvergenz der Energiepolitiken“ vorgeschlagen, die

auf Initiative der Kommission vom Rat gebilligt werden— In den Energiepreisen sind die Umweltkosten und
muß(2).die übrigen, durch Energieerzeugung/-transport/

-verbrauch verursachten externen Kosten nicht
2.9.2. Förderung der Energieeffizienz in anderen Ge-gebührend berücksichtigt.
meinschaftsprogrammen und in konkreterer Form: im
Rahmen der Strukturfonds mittels einer besseren regio-— Es fehlen Informationen über die vorhandenen Lö-
nalen Integration; im Bereich Verkehr durch besseresungsmöglichkeiten sowie über Projektergebnisse.
Technologien, Durchsetzung neuer Einsatzmöglichkei-Zudem sind die Verbraucher nicht genügend über
ten und Verkehrsträger, Kraftstoffpreise, die externedie Energiekosten aufgeklärt, so daß sie eher die
Kosten einbeziehen, usw.; bei der FTE durch Ver-Anschaffungskosten berücksichtigen als die Energie-
stärkung der REN-Vorhaben im V. Rahmenprogramm;effizienz.
durch internationale Zusammenarbeit.

— Energiesparmaßnahmen sind weniger gut sichtbar
als beispielsweise Projekte zur Energieerzeugung 2.9.3. Die prioritären Einzelmaßnahmen stellen sich
oder noch konkretere Aktionen zur Förderung der wie folgt dar:
erneuerbaren Energieträger, was sie für politisches
Engagement weniger reizvoll macht. 2.9.3.1. Energieeffizienz in Gebäuden: dieser Bereich

steht für 40% des Verbrauchs — daher gebührt der— Auf Seiten der Energieversorgungsunternehmen er- entsprechenden Aktionslinie Vorrang. Dies sollte nichtheben sich institutionelle unddurchdie eingefleischte nur bei den mechanischen Anlagen, sondern auch beiDenkweise bedingte Hemmnisse, da sie eher eine der Konstruktion der Gebäude berücksichtigt werden.zentralisierte Energieerzeugung im großen Maßstab
befürworten als nachfrageorientierteAnsätze in klei-
nerem, dezentralisiertem Maßstab. (1) ABl. C 157 vom 25.5.1998.

(2) Diese Initiative stimmt mit dem Vorschlag überein, den— Auch auf Seiten der Unternehmen, Gewerbetreiben-
der WSA in seiner Stellungnahme zum Thema „Politischeden und Techniker, die die energieeffizienteren Ansätze zur rationellen Energienutzung in der Europäi-Technologien fördern müssen, ergeben sich techni- schen Union und in den Staaten, die der Union demnächst

sche Hemmnisse vor allem mangels Ausbildung und beitreten werden“ (CES 1141/98) vorgebracht hat, wenn-
Information, die u.a. eine Kostensenkung durch gleich in diesem Fall empfohlen wird, daß derVerwaltungs-
Massenfertigung oder normgerechte Instandhaltung aufwand minimal zu sein habe und das Forum mit Hilfe

der Informatik vernetzt werden solle.verhindern.
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2.9.3.2. Überarbeitung derRichtlinie 93/76/EWG zur 3. Bemerkungen zur Mitteilung der Kommission
Begrenzung der CO2-Emissionen im Sinne einer Ver-
stärkung einiger Artikel und der erleichterten Anwen- 3.1. Die nachstehenden Bemerkungen gründen sich
dungdurchdieMitgliedstaaten, dieden vorgeschlagenen auf die durch den Ausschuß in seinen verschiedenen
Maßnahmen bislang nicht den gebührenden Stellenwert Stellungnahmen bereits vertretenen Standpunkte(1):
einräumten.

— Im Protokoll von Kiotowerden für die EU bestimmte
Werte zur Emissionssenkung festgelegt, die die Mit-
gliedstaaten binden, und deren Einhaltung zu ge-2.9.3.3. Energieeffizienz von elektrischen Haushalts-

geräten und anderen Apparaten für Endnutzer durch währleisten und zu kontrollieren ist.
verbesserte Etikettierung und Absprachen mit den

— Die für die Vollendung des Binnenmarkts unabding-Herstellern über Mindestanforderungen an die Energie-
bare Deregulierung und Liberalisierung des Energie-effizienz. Solche Absprachen sind bei Industrie-
sektors verbessern durch Senkung der Tarife undausrüstungen, für die es bislang noch keine Etikettierung
Abschaffung derQuersubventionierung denWettbe-gibt, besonders wichtig.
werb unter den europäischen Unternehmen, erfor-
dern aber eine einfallsreichere und innovativere Art
der Förderung von REN-Maßnahmen.2.9.3.4. VerstärkteNutzung„langfristiger freiwilliger

Vereinbarungen“ zur Aufstellung von Mindestanforde- — So versteht sich auch, daß es, wie in der dem
rungen an die Energieeffizienz in allen Fällen, in denen Europäischen Rat in Cardiff vorgelegten Mitteilung
eineVielzahl von Herstellern betroffen ist, einschließlich der Kommission an den Rat(2) ausgeführt ist, darauf
geeigneter Überwachungsmechanismen. ankommt, die Energie/Umweltdimension in alle

Entscheidungen zum Ausbau der Europäischen
Union einzubeziehen.

2.9.3.5. Verstärkte Verbreitung und Förderung von
Informationen insbesondere im Hinblick auf Etikettie- — Imbesonderen sinddie BereicheVerkehr undGebäu-
rung, Ausbildung und Zertifizierung. Zu diesem Zweck de die vorrangigen Sektoren, in denen eine effiziente-
wird die Prämierung der Verbraucher mit der besten re Energienutzung zu fördern ist. Konkreter ausge-
Energieeffizienz erwogen. drückt stellt derVerkehr eine bedeutendeHerausfor-

derung dar, weil zum einen die Bevölkerung wenig
geneigt ist, einmal angenommene Gewohnheiten

2.9.3.6. Unterstützung der „Drittfinanzierung“, der und Verhaltensmuster zu ändern, und weil der
„Ergebnisgarantie“ und anderer Finanzmodelle. Hier Straßenverkehr ein erhebliches wirtschaftliches Ge-
wird festgestellt, daß diese Instrumente bislang noch wicht hat.
nicht voll ausgeschöpft werden. Von daher wird eine
stärkereBeteiligung der Banken, z. B. fürErgebnisgaran- 3.2. Im einzelnen betrachtet läßt sich sagen, daß dietieverfahren sowie die unabhängige Bewertung von Mitteilung insgesamt logisch aufgebaut ist und dieProjekten empfohlen. Voraussetzungen für die Lancierung einer Strategie zur

Verringerung des Energieverbrauchs schafft.

2.9.3.7. Förderung der Energieeffizienz in den Berei-
3.3. Der Ausschuß möchte jedoch einige Bemerkun-chen Gas, Strom und Kraft-Wärme-Kopplung (KWK).
gen vortragen, die dazu beitragen sollen, in dem künfti-Besserer Einsatz der Integrierten Ressourcenplanung,
gen Aktionsplan die richtigen Schwerpunkte zu setzen:gestützt auf den Richtlinienentwurf über „rationelle

Planungsverfahren“.Zusätzlich zurFörderungderKWK
3.3.1. DieSchätzungendesEnergiesparpotentials sindwerden Vereinbarungen mit den Energieunternehmen
anhand des MURE-Modells aufgestellt worden, zu demund die Fortsetzung der Förderung durch das SAVE-
keine weiteren Informationen bezüglich Eigenschaften,Programm vorgeschlagen.
Algorithmus und Szenarien geliefert werden, so daß die
Zuverlässigkeit der Schätzungen kaum beurteilt werden
kann. Von der derzeitigen Entwicklung beim Energie-2.9.3.8. Energiemanagement und Technologiebe-
verbrauch ausgehend erscheint das verfügbare Potentialschaffung. Die Kommission wird einen Vorschlag für
in der Industrie zu hoch und im Gebäude- und vor allemeine „Energiemanagement“-Richtlinie vorlegen, damit
im Verkehrsbereich zu niedrig angesetzt. Jedenfalls wirddie öffentlichenVerwaltungenmit gutemBeispiel voran-
die von der Kommission angegebene Zahl von 18 %gehen. In Erweiterung dieser Initiative wird die „Koope-
nicht ausreichend begründet.rative Technologiebeschaffung“ zum Ankauf von effi-

zienteren Ausrüstungen in großen Stückzahlen, insbe-
sondere für Gebäude und teilweise auch im privaten

(1) Unter anderem sind zu nennen: „Politische Ansätze zurBereich vorgeschlagen.
rationellen Energienutzung (REN) in der Europäischen
Union und in den Staaten, die der Union demnächst
beitreten werden“;2.9.4. Die weiteren Schritte beruhen dann auf dem Gemeinschaftsstrategie zur Förderung der Kraft- Wärme-Einholen von Informationen und Reaktionen auf die Kopplung (KWK) — ABl. C 157 vom 25.5.1998 und „Über

von der Kommission vorgeschlagenen Initiativen, die in VerkehrundCO2 —Entwicklung einesGemeinschaftskon-
verstärkte Maßnahmen seitens der Kommission und der zepts“ (in Vorbereitung).
Mitgliedstaaten als Beitrag zum künftigen Aktionsplan (2) „Eine Strategie zur Einbeziehung der Umweltbelange in

die EU-Politik“ — KOM(98) 333 endg.münden sollen.
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3.3.2. Die gegenwärtige Liberalisierung der Märkte, daß eine entsprechende Überwachung in der Planungs-
und Bauphase stattfindet und die Käufer/Mieter überdie ohne jeden Zweifel eine Senkung der Verbrau-

cherpreise begünstigt, wird in ihrer positiven Wirkung ihre Rechte und ihren Anspruch auf Information unter-
richtet werden.auf die REN-Projekte überschätzt. Die Abschaffung

der Quersubventionierung kann jedoch gelegentlich
3.3.11. Unerwähnt bleibt ferner, daß die Kennzeich-Erhöhungen bei bestimmten Tarifen auslösen, die die
nung von Geräten in der Praxis noch nicht besondersAnnahme von Lösungen für einen geringeren Energie-
weit vorangeschritten ist, da die Verbraucher nichtkonsum erleichtern sollen.
darüber Bescheid wissen und die Verkäufer die Geräte
nach der Gewinnspanne empfehlen.3.3.3. Die verschiedenen Hemmnisse sind nicht alle

gleich schwerwiegend, und daher wäre die Aufstellung
3.3.12. In bezug auf die Mindestanforderungen aneiner Rangfolge angebracht.
die Effizienz und die ausgehandelten Vereinbarungen
müßten mehr Einzelheiten über die zögerliche Beteili-3.3.4. Allgemein wird dem SAVE(1)-Programm eine

Bedeutung beigemessen, die angesichts der bei der gungderHersteller und ihreZurückhaltungbei Lösungs-
vorschlägen angegebenwerden.Allgemein solltenpositi-Verbesserung der Energieintensität erzielten Ergebnisse

nicht ganz gerechtfertigt erscheint. Die Umsetzung der ve Anreize zugrunde gelegt und diejenigen Hersteller
belohnt werden, deren Geräte weniger Energie verbrau-Richtlinie in nationales Recht verlief langsamer als

erhofft, und die Etikettierung hat nicht die umfassenden chen und letztendlich der Wiederverwertung zugeführt
werden können. Andere Wettbewerber sollten dadurchAuswirkungen gezeitigt, die die Kommission zu erken-

nen glaubt. zur Nachahmung motiviert werden.

3.3.13. Es sollte eine Bewertung der bestehenden3.3.5. Bezüglich der von der Kommission vorgeschla-
genen Strategie werden Initiativen wie die Gründung Informationsnetze(3) vorgenommen werden. Deren

bloße Existenz ist noch kein Garant für Effizienzeiner Untergruppe im Rahmen der „Konvergenzgruppe“
und eine bessere Einbindung der REN in die Gemein- oder gar ihre Vergleichbarkeit zwischen Ländern oder

Regionen. Die Aussetzung von Prämien bietet die positi-schaftsprogramme begrüßt.
ve Möglichkeit einer Nutzung im Sinne des „benchmar-

3.3.6. Im Zusammenhang mit den spezifischen Prio- king“ bzw. als Anhaltspunkt für andere Verbraucher; es
ritäten unerwähnt bleiben Aktionen, die zwar nicht auf besteht jedoch bei einigen Prämien die Gefahr der
Energieeffizienz ausgerichtet sind, sich jedoch deutlich politischen Verzerrung.
darauf auswirken,wie z. B.:Verbesserung desKomforts,
Umwandlung von bislang diskontinuierlichen in konti- 3.3.14. Es müßten Gründe genannt werden, warum

die „Drittfinanzierung“ trotz der Unterstützung und dernuierliche Verfahren, Produktivitätssteigerung(2), Ver-
besserung des Stadtverkehrs usw. umfangreichen Informationen, die zu diesem Thema

veröffentlicht wurden, nicht den erhofften Erfolg gezei-
3.3.7. Genausowenig wird die Einführung von Tech- tigt hat. Die Übernahme der Bürgschaft für Energie-
nologien zur Abmilderung der Umweltfolgen bei gleich- dienstleistungsunternehmen (ESCO = Energy Services
zeitiger Energieverbrauchssenkung oder gar Energieer- Companies) durch Geschäftsbanken hält der Ausschuß
zeugung berücksichtigt, wie z. B.: Oxidation von Ab- für unrealistisch.
wässern, organische Kreisläufe usw.

3.3.15. Konkrete Erfahrungen mit Projekten, bei de-
3.3.8. Der künftige Aktionsplan wird dementspre- nen das Ergebnisgarantieverfahren angewandt wurde,
chend nicht nur die Umweltvorteile sondern auch die sind nicht bekannt; solche Garantien müssen jedoch
Verbesserungder allgemeinenWettbewerbsfähigkeit der vom Gerätehersteller und in gewissem Maße auch
Industrie unddieLiefergarantie fürEnergie berücksichti- von den Versicherungsunternehmen, dürfen jedoch in
gen müssen. keinem Fall von den Banken kommen. Auf jeden Fall

lassen sich solche Formeln bei Projekten anwenden,
3.3.9. Unberücksichtigt bleibt auch — jedenfalls als deren „cash flow“ leicht vom übrigen Geschäft zu
vorrangige Aktionslinie, obwohl sich eine Verknüpfung trennen ist,wie imFalle derKraft-Wärme-Kopplung. Bei
mit der Geräteetikettierung herstellen ließe — die Energiesparprojekten ist ihr Einsatz jedoch schwierig.
Verbreitung von Klimaanlagen in einigen EU-
Mitgliedstaaten sowie die mit steigendem Lebensstan- 3.3.16. Im Zusammenhang mit den Programmen für
dard zunehmende Größe der Autos und Anzahl der „integrierte Ressourcenplanung“ übersieht die Kommis-
elektrischen Haushaltsgeräte. sion, daß die derzeitige Tendenz zur Deregulierung

und Trennung der Tätigkeiten die Entwicklung von
3.3.10. Auf dem Gebiet der Energieeffizienz von DSM-Maßnahmen erschweren und dazu führen kann,
Gebäuden müssen nicht nur Normen festgelegt, sondern daß die Nutzeffekte aus der Abflachung der Energielast-
auch ihre Einhaltung dadurch gewährleistet werden, kurve nicht an die Vertreiber/Verteiler weitergegeben

werden können. Jedenfalls ist es notwendig, auf mittlere
bis lange Sicht die an die Energiekette gebundenen(1) Es ist allein schon zweifelhaft, ob sich durch einen Einsatz

von lediglich 45 Millionen ECU über einen Fünfjahres- externen Kosten einzubeziehen.
zeitraum hinweg eine Verbesserung der Energieintensität
des Endverbrauchs um 1 % pro Jahr erreichen läßt.

(2) Nur 40 % der für THERMIE eingereichten Projekte ver- (3) Das virtuelleNetz,welches der Ausschuß in seiner Stellung-
nahmeüber dieRENempfiehlt, entspricht einerDatenbankfolgten wirklich den Hauptzweck, den Energieverbrauch

zu senken. Bei den übrigen war dieser Zweck hinzugedacht mit Informationen über die im Rahmen der Programme
erzielten Ergebnisse.worden.
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3.4. Die Vorschläge für Maßnahmen berücksichtigen den ursprünglichen Erwartungen entspricht, Korrektur-
maßnahmen aufzeigen sollten(3).kaum die bislang im Rahmen der verschiedenen Pro-

grammeerzieltenErgebnisseundstützten sichviel zusehr
auf das SAVE-Programm; Vorschläge für koordinierte 4.6. Der Ausschuß erachtet auch die Koordinierung
Aktionen zwischen den verschiedenen gemeinschaftli- mit den Mitgliedstaaten und den einzelstaatlichen Pro-
chen und einzelstaatlichen Programmen wären vorzuzie- grammen als unabdingbar. In diesem Sinne wäre auch
hen gewesen. eine Analyse der in Anhang II aufgeführten einzelstaatli-

chen Programme einzeln und im Vergleich sehr nützlich
gewesen.3.5. Es bedarf eines angemessenen Haushaltsansatzes

für den künftigen Aktionsplan, in den die laufenden
4.7. Wie in der Mitteilung erwähnt, gibt es zahlreicheProgramme integriert sind und der den erhofften Wir-
betroffene Akteure, doch muß ein klarer Handlungsrah-kungen gerecht wird.
menaufgestelltwerden, der bei denEnergieverbrauchern
ansetzt und bis zu den „Energieversorgungsunterneh-

3.6. DerAktionsplanmußeindeutigmitdenProgram- men“ reicht und die Überschneidungen und Verzettelung
men zur internationalen Zusammenarbeit koordiniert von Maßnahmen vermeidet, die bei einigen gemein-
werden und auch die Position der Unternehmen der schaftlichen und einzelstaatlichen Programmen
Gemeinschaft gegenüber der Außenwelt stärken. beobachtet werden konnten.

4.8. Die Schaffung eines Forums innerhalb des Bera-
4. Empfehlungen tenden Energieausschusses könnte sinnvoll sein, doch

müssen sein Mandat und seine Zuständigkeiten klar
umrissen werden, damit nicht eine von der Außenwelt4.1. Der Ausschuß befürwortet insgesamt vorbehalt-
abgeschottete Diskussionsrunde entsteht. Zunächstlos die Initiative der Kommission, wobei er nachfolgend
wäre als Referenzgrundlage der Aktionsplan aufzustel-eine Reihe von Vorschlägen und Empfehlungen unter-
len.breitet, die in dem künftigen Aktionsplan berücksichtigt

werden sollten. Dieser sollte auch kurzfristige Aktionen
4.9. Bei den Gebäudevorschriften(4) muß eine klareeinschließen.
Unterscheidung zwischen Neubauten — und dabei
wiederum zwischen öffentlichen(5) und privaten Gebäu-

4.2. Die Mitteilung der Kommission stimmt im übri- den — und Altbauten getroffen werden. Für die Sanie-
gen mit der Mitteilung der Kommission an den Rat (1) rung von Altbauten in historischen Stadtkernen müssen
überein, in der eine Reihe von Empfehlungen zur spezifische Bestimmungen festgelegt werden.
Berücksichtigung von Umweltaspekten in den verschie-
denen Gemeinschaftsprogrammen gegeben werden. 4.10. Wenngleich die Programme imTransportsektor

zur Emissionssenkung und Verbesserung des Ver-
kehrsflusses eine gewisse Rationalisierung des Energie-4.3. Diese Empfehlungen bekräftigen, wenngleich
verbrauchs implizieren, ist auch für diesen Bereich diesie andere Ziele verfolgen, den Standpunkt, den der
Einführung einer Handlungslinie in den Aktionsplan zuAusschuß in seiner Initiativstellungnahme(2) mit be-
empfehlen, zumal dieser Sektor in der Mitteilung nichtstimmten Vorschlägen für spezifische Maßnahmen ver-
erwähnt wird.tritt.

4.11. Die Öffentlichkeit und die Energieverbraucher4.4. In bezug auf denRahmen für das „Sparpotential“ im allgemeinen müssen darüber aufgeklärt werden,
gilt es, nicht nur die angewandte Methodik zu klären, welche Informationen der Kennzeichnung von Gerätensondern es müßten auch dieselbe Ausgangslage und zu entnehmen sind und welche konkreten Auskünfte siederselbeZeitrahmen (1990-2010)wiebei denAbkommen inbezugaufdenEnergieverbrauchvonHaushaltsgerätenvon Kioto zugrundegelegt sowie die mögliche Senkung während der Lebensgesamtdauer dieser Geräte verlan-der Gasemissionen durch Ausschöpfung des Ener- gen sollten. Die Werbekampagnen müssen gut geführtgiesparpotentials erwähnt werden. und ausgewertet werden, unter Verzicht auf zuviel

allgemeine Information und unter Ausnutzung der ver-
schiedenen aktuellen Kommunikationsmittel.4.5. Der Ausschuß unterstreicht die Notwendigkeit,

die einzelstaatlichen wie auch gemeinschaftlichen REN-
Programme voranzutreiben und die erforderlichen

(3) Allgemein ist bei den Bewertungen der verschiedenenRichtlinien und Bestimmungen durchzusetzen, die von
Programme ein bestimmtes Maß an „Klientelismus“ sowieAnfang an geeignete Prüf- und Begleitverfahren beinhal-
eine gewisse Abneigung gegen eine gesunde Selbstkritikten sollten. Eine Mehrkosten verursachende Ergebnisbe- festzustellen.

wertung sollte von unabhängigen Dritten durchgeführt (4) Es muß auch berücksichtigt werden, daß dies einer der
werden, die erforderlichenfalls, auch wenn dies nicht Schlüsselbereiche des V. FTE-Rahmenprogramms ist.

(5) Dafür gibt es zwei Begründungen: Beispielhaftigkeit sowie
die Tatsache, daß die Nutzer in geringerem Maße über die
Mittel verfügen. um die zusätzlichen Kosten zu tragen. Bei(1) „Eine Strategie zur Einbeziehung der Umweltbelange in

die EU-Politik“ — KOM(98) 333 endg. öffentlichen Gebäuden müssen die Vorschriften betreffend
das öffentliche Beschaffungswesen und die Technologiebe-(2) „Politische Ansätze zur rationellen Energienutzung (REN)

in der Europäischen Union und in den Staaten, die der schaffung, auf die die Mitteilung auch eingeht, angewendet
werden.Union demnächst beitreten werden“.
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4.12. Der Ausschuß hält deshalb entsprechende Aus- 4.15. Bei den Qualitätsnormen für industrielle Ver-
fahrenstechnik muß die Verbesserung des Energiewir-bildungs- und Informationsmaßnahmen auf allen Ebe-

nen vom mittleren und höheren Schulwesen bis zu den kungsgrades der einzelnen Verfahren berücksichtigt
werden, indem Verfahren wie „best practice“ undHochschulen für erforderlich; besonderes Gewicht sollte

den Berufsgruppen der Architekten, Installateure usw. „benchmarking“-Etikettierung als Hinweis für andere
Energieverbraucher eingesetzt werden.zukommen, deren Entscheidungen für den Energie-

verbrauch relevant sind.
4.16. In dem Aktionsplan sollten Empfehlungen für
die Vorgehensweise bei der Aufstellung und Durchfüh-

4.13. Der Ausschuß befürwortet die Verbreitung von rung der einzelstaatlichen Programme und bei ihrer
Informationen über meßbare und praktische Ergebnisse. Koordinierung mit der Initiative der Kommission und
BeiVorhaben, derenHauptzweck nicht dieOptimierung den Programmen anderer Länder unterbreitet werden.
des Energieverbrauchs ist, muß diese klar von den
übrigen Erträgen unterschieden werden.

4.17. Aus formellenGründen sollte eine Beschreibung
der wesentlichen Eigenschaften, Annahmen und Algo-
rithmen des MURE-Modells sowie ein Beispiel für das4.14. Der in der Mitteilung vorgesehene Aktionsplan
Ergebnisgarantieverfahren des ALTENER-Programmsist darauf angewiesen, daß bei der Liberalisierung und
und für die „kooperative Technologiebeschaffung“ derDeregulierung des Energiesektors, mit allen positiven
Mitteilung als Anhang beigefügt werden.Folgewirkungen auf den freien Wettbewerb und die

Kostensenkung, die Konsequenzen für den Verbraucher
und nicht allein kurzfristiges Gewinnstreben zu berück- 4.18. Desgleichen sollte eine Zusammenfassung der

wichtigsten Ergebnisse des SAVE-Programms hinzu-sichtigen sind. In diesem Zusammenhang müssen Instru-
mente geschaffenwerden, die „Energiesparangebote“ im gefügt werden. Diese könnten als Ausgangsbasis für

die mit dem Aktionsplan vorgeschlagenen prioritärengleichberechtigten Wettbewerb mit den bislang üblichen
„Energieerzeugungsangeboten“ ermöglichen. Handlungsleitlinien dienen.

Brüssel, den 9. September 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Tom JENKINS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Entwurf für eine Entscheidung
des Rates über ein gemeinschaftliches Verfahren zur Unterrichtung und Konsultation über die

Kosten der Versorgung mit Rohöl und die Verbraucherpreise für Mineralölerzeugnisse“

(98/C 407/28)

Der Rat beschloß am 13. Juli 1998, den Wirtschafts- und Sozialausschuß gemäß Artikel 198
des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Entwurf zu ersuchen.

Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Energie, Atomfragen und
Forschung nahm ihre Stellungnahme am 22. Juli 1998 an. Berichterstatter war Herr Lerios.

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 357. Plenartagung am 9. und 10. September 1998
(Sitzungvom9.September)mit120Ja-Stimmenbei einerGegenstimmefolgendeStellungnahme.

1. Die Europäische Kommission legt einen Vorschlag — Umsetzung des am 16. April 1997 gefaßten Beschlus-
ses der Sachverständigengruppe für Mineralölpreise,für eine neue Richtlinie vor, die die Richtlinie 76/491/EG

ersetzenunddemseit 1979veröffentlichten„Öl-Bulletin“ dem „Öl-Bulletin“ eine Rechtsgrundlage zu geben;
eine Rechtsgrundlage geben soll. — Gewährleistung der Zuverlässigkeit der von den

Mitgliedstaaten bei den Mineralölunternehmen ein-
geholten Informationen.2. Die Kommission nennt dafür folgende Gründe:

3. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß begrüßt den
Vorschlag der Kommission aus folgenden Erwägungen:— Verfolgung der energiepolitischen Ziele der Gemein-

schaft; — Das „Öl-Bulletin“ sollte eine Rechtsgrundlage erhal-
ten, denn im Laufe von knapp zwanzig Jahren hat
es seine Nützlichkeit unter Beweis gestellt und— Verbesserung des Transparenz des Mineralölmark-
dazu beigetragen, die Transparenz der Preise fürtes durch regelmäßige Zusammenstellung der Ver-
Mineralölerzeugnisse zu erhöhen, die Preiskonver-braucherpreise für Mineralölerzeugnisse (ohne und
genz zu fördern und den Binnenmarkt in diesemmit Abgaben und Steuern);
Sektor zu verwirklichen.

— Anpassung der derzeit im Energiesektor geltenden — Das Verfahren zur Einholung und Veröffentlichung
Regelung an die gegenwärtigen Bedingungen des der im Öl-Bulletin zusammengestellten Daten bedarf

einer Anpassung an die heutigen Bedingungen.Mineralölmarktes (Artikel 213 EWG-Vertrag);

Brüssel, den 9. September 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Tom JENKINS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu der „Mitteilung der Kommission —
ein Aktionsplan gegen Rassismus“

(98/C 407/29)

Die Kommission beschloß am 1. April 1998, den Wirtschafts- und Sozialausschuß gemäß
Artikel 198 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu der vorgenannten Mitteilung zu ersuchen.

Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Sozial- und Familienfragen,
Bildungswesen und Kultur nahm ihre Stellungnahme am 16. Juli 1998 an. Berichterstatter war
Herr Koryfidis.

Der Wirtschafts- und Sozialausschuß verabschiedete auf seiner 357. Plenartagung (Sitzung
vom 10. September 1998) mit 77 Ja-Stimmen bei 2 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Vorbemerkung keit und Antisemitismus“ und einen Vorschlag für
einen Beschluß des Rates vor, das Jahr 1997 zum
„Europäischen Jahr gegen Rassismus“ zu erklären(1).1.1. Der Ausschuß stellt mit Besorgnis fest, daß das

Phänomen des Rassismus in der Europäischen Union
trotz der Erklärungen und der in der letzten Zeit 2.1.1. Der Kommission zufolge war es Hauptziel des
eingeleiteten einschlägigen Aktionen sich nach wie vor obigen Dokuments, ihre Beteiligung an der Bekämpfung
verschlimmert. Außerdem sind diese Erscheinungen als dieser Phänomene und gesellschaftlichen Probleme dar-
individuelle oder kollektive Verhaltensmuster stärker zustellenund zu erläutern, die seit derMitte der achtziger
ideologisiert undhaben inderRegelpolitischeAusläufer. Jahre erheblich zugenommen haben. Daneben wurden

auch die konkreten Maßnahmen, die die Kommission
1.2. Dieser Sachverhalt birgt nach Ansicht des Aus- in den nächsten Jahren in diesem Bereich ergreifen will,
schusses äußerst große Gefahren für die Zukunft der EU sowie der Vorschlag für einen Beschluß des Rates
und auch für ganz Europa in sich. Diese Gefahren, die genannt, 1997 zum „Jahr gegen Rassismus“ zu erklären.
sowohl die soziale und wirtschaftliche Perspektive der
EU als auch letztlich ihren Fortbestand als feste Größe 2.1.2. Die Politik der Kommission zur Bekämpfungberühren, müssen ein Alarmsignal sein für eine dimen- von Rassismus unterliegt folgenden Grundsätzen:sions-, struktur- und qualitätsmäßig andere politische
Inangriffnahme und Eindämmung dieses Problems sei- — „Der Kampf gegen Rassismus erfordert die Zusam-
tens der europäischen Bürger, der Gebietskörperschaf- menarbeit aller Betroffenen“;
ten, der Mitgliedstaaten und der Organe der Europäi-
schen Union. — „Vorbeugung muß das Hauptziel jeder Strategie

gegen Rassismus sein“;
1.3. Nach Auffassung des Ausschusses ist ein solcher
politischer Denk- und Handlungsansatz auch deswegen — „Die Festlegung von Prioritäten muß in gegenseitiger
erforderlich, weil rassistisches Denken und Verhalten Abstimmung erfolgen“;
in krassem Gegensatz stehen zur anthropozentrischen

— „Bei der Erarbeitung ihrer Maßnahmen auf diesemDimension der europäischen Zivilisation. Außerdem
Gebiet wird die Kommission das Subsidiaritätsprin-bildet der Rassismus einen schrillen Kontrast gerade zu
zip peinlich genau beachten“.der Vision des europäischen Einigungswerks, d.h. der

großen gemeinsamen Anstrengung aller Europäer in der
Nachkriegszeit, ihre inneren Gegensätze zu überwinden 2.1.3. Als mittelfristige Ziele der Bekämpfung dieser
und das demokratische, polyethnische und multikultu- Phänomene wurden im Kommissionsdokument insbe-
relle Europa aufzubauen. sondere folgende genannt:

1.4. Vor diesem Hintergrund und wegen seiner dies- — die Verhinderung von rassistischen Verhaltenswei-
bezüglichen Besorgnis und Befürchtungen möchte der sen und Gewalt sowie die Überwachung und Ahn-
Ausschuß jeden demokratischen europäischen Bürger, dung rassistischer Verbrechen;
alle kollektiven sozialen Akteure und alle rechtmäßigen
Entscheidungsebenen dazu anhalten, sich am Kampf — Bereitstellung eines geeigneten Rahmens zur Förde-
gegen den Rassismus zu beteiligen. Er fordert des rung der Eingliederung potentieller Opfer rassisti-
weiteren die EU-Organe und dabei insbesondere die scher Übergriffe in die Gesellschaft;
KommissionunddieBeobachtungsstelle auf, die schwere

— Förderung der Chancengleichheit und Abbau vonAufgabe der zentralen Konzipierung und Koordinierung
Diskriminierung;dieses ganzen Unterfangens auf sich zu nehmen.

— Weiterentwicklung der internationalen Zusammen-
2. Einleitung arbeit;

2.1. Im Dezember 1995 legte die Kommission eine
Mitteilung zum Thema „Rassismus, Fremdenfeindlich- (1) KOM(95) 653 endg. vom 13.12.1995.
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— Lösung des Problems der diesbezüglichen europäi- vor allem durch die in den Vertrag von Amsterdam
aufgenommene Nichtdiskriminierungklausel und dieschen Gesetzgebung.
Einrichtung einer Europäischen Stelle zur Beobachtung

2.1.4. Als politische Instrumente für die Weiterent- rassistischer und fremdenfeindlicher Phänomene ent-
wicklung ihres Beitrags zur Bekämpfung von Rassismus standen ist.
nannte die Kommission:

2.3.1. In der Mitteilung wird erklärt, daß es Ziel des— den Europäischen Sozialfonds;
Aktionsplans gegen Rassismus sein soll, alle beteiligten

— in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung Akteure zusammenzuführen und Bedingungen zu schaf-
sowie Jugend bereits bestehende Instrumente; fen, um die Entstehung von Bündnissen zur Bekämpfung

von Rassismus in der Europäischen Union zu fördern.— verschiedene sozialpolitischeProjekte,dievonNicht-
regierungsorganisationen und Einwanderervereinen

2.3.2. Der Aktionsplan gliedert sich in vier Teilberei-durchgeführt werden;
che und hat mittelfristig gesteckte Ziele. Besondere

— eine europäische Beobachtungsstelle, die der Ge- Aufmerksamkeit wird den Partnerschaften geschenkt,
meinschaft und ihren Mitgliedstaaten objektive, die auf allen Ebenen geknüpft werden müssen, um das
zuverlässige und vergleichbare Daten zu dieser Frage Ideal der Vielfalt und der Pluralität zu verwirklichen und
liefern soll; Modellezuentwickeln,die indergesamtenEuropäischen

Union gefördert und durchgeführt werden. Diese vier— den Vorschlag für einen Beschluß des Rates, das
Teilbereiche sind folgende:Jahr 1997zum„EuropäischenJahr gegenRassismus“

zu erklären. — Vorbereitung von Gesetzesinitiativen;

2.2. In seiner Stellungnahme(1) zur genannten Mittei- — DerKampfgegenRassismusalsQuerschnittsaufgabe
lung der Kommission betrachtet der Ausschuß die („Mainstreaming“);
Bekämpfung dieser Phänomene als eine der Grundvor-

— Entwicklung und Austausch neuer Modelle;aussetzungenfürdieErreichungder imVertragveranker-
ten Ziele und gab folgende Bemerkungen ab:

— Ausbau der Informations- und Kommunikationstä-
tigkeit.2.2.1. Er befürwortet den Vorschlag Mitteilung der

Kommission an den Rat, 1997 zum Europäischen Jahr
gegen Rassismus auszurufen.

3. Allgemeine Bemerkungen
2.2.2. Über die Mitteilung der Kommission hinausge-
hend, legte der Ausschuß der Kommission insbesondere

3.1. Seit der Verabschiedung des ersten Berichtsseine historisch und wissenschaftlich unterlegte Sicht-
des Untersuchungsausschusses zum Wiederaufleben vonweise der Gründe, der Bedeutung, der Größenordnung
FaschismusundRassismus inEuropa (Evrigenis-Bericht)und der Reichweite des Phänomens sowie der Bedingun-
durch das Europäische Parlament bis zur vorliegendengen, die seine Entwicklung fördern oder hemmen, dar.
Kommissionsmitteilung hat der auf Ebene der Europäi-Er unterstrich ferner, daß die Kommission die Begriffe
schen Union geführte Kampf gegen Rassismus viele„Rassismus“, „Fremdenfeindlichkeit“ und „Antisemi-
PhasendurchlaufenundkonkreteFormenangenommen.tismus“ unter Heranziehung von Referenztexten und
Wesentliche Etappen auf diesem Weg waren:der Terminologie der Institutionen und internationalen

Organisationen wie den Vereinten Nationen, der Inter-
— die Erklärung gegen Rassismus und Fremdenfeind-nationalen Arbeitsorganisation oder des Europarates

lichkeit, die das Europäische Parlament, der Rat unddefinieren sollte. Und schließlich plädierte er für die
die Kommission 1986 gemeinsam abgaben;Verwendung konkreter, von ihm vorgeschlagener Defi-

nitionen der Begriffe „ethnische Minderheit“, „Einwan- — die 1989 von den Staats- und Regierungschefs derderer“ und „Gastarbeiter“. damals noch elf Mitgliedstaaten angenommene Ge-
meinschaftscharta der sozialen Grundrechte der2.2.3. Der Ausschuß betonte in seiner Stellungnahme
Arbeitnehmer;vor allem die Rolle der allgemeinen und beruflichen

Bildung und der Medien bei der Bekämpfung von — die zwischen 1990 und 1995 vom EuropäischenRassismus. Parlament, dem Rat, dem Wirtschafts- und Sozial-
ausschuß unddem AusschußderRegionen sowie den

2.3. Die Mitteilung der Kommission mit dem Titel repräsentativen Organisationen der Sozialpartner
„Ein Aktionsplan gegen Rassismus“, die Gegenstand verabschiedeten Entschließungen (beispielsweise
dieser Stellungnahme ist, schließt an die Mitteilung zum 1995 in Florenz);
Rassismus von 1995 an. Dargestellt wird hier ein
Aktionsplan,mit demdieKommission unionsweit dieses — die vom Europäischen Rat von Korfu (24./25. Juni
in der gesamten Gemeinschaft verbreitete Übel 1994) beschlossene Bildung einer Beratenden Kom-
bekämpfen will. Sie wird sich dabei die Ergebnisse des mission „Rassismus und Fremdenfeindlichkeit“;
Europäischen Jahres gegen Rassismus zunutze machen

— die 1995 auf Antrag der Kommission veröffentlichteund dem neuen Zusammenhang Rechnung tragen, der
Mitteilung und ihr Vorschlag, das Jahr 1997 zum
„Europäischen Jahr gegen Rassismus“ zu erklären,
sowie die in diesem Jahr konzipierten Maßnahmen;(1) ABl. C 204 vom 15.7.1996.
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— der Vorschlag zur Einrichtung einer Europäischen 3.5.1. Im Interesse einer effizienten Funktionsweise
sollte dieseBeobachtungsstelle außerdemmit andogenenStelle für die Beobachtung rassistischer und fremden-

feindlicher Phänomene(1); bzw. anderweitigen einschlägigen in denMitgliedstaaten
eingerichteten Zentren verbunden werden.

— der Vertrag von Amsterdam und die dort aufgenom- 3.6. Ferner erachtet es der Ausschuß als sehr wichtig,mene allgemeine Nichtdiskriminierungsklausel; möglichst zuverlässig/die Schwelle zu ermitteln, die in
der europäischen Gesellschaft für die Duldung oder— der vorliegende Aktionsplan gegen Rassismus.
Ablehnung von Diskriminierung den Ausschlag gibt,
sowie die damit zusammenhängenden Gründe zu erfor-

3.2. Trotz all dieser Bemühungen ist der Ausschuß schen. Der Ausschuß erwartet, daß zu dieser Frage
der Ansicht, daß die Bekämpfung des Rassismus inner- möglichst breit angelegte Umfragen durchgeführt wer-
halb der Gemeinschaft weder umfassend genug war den.
noch die erhofften Ergebnisse gebracht hat. Sowohl in
einzelnen Mitgliedstaaten als auch in der gesamten 3.7. Der Ausschuß hält es ebenfalls für erforderlich,Union tauchen von Zeit zu Zeit rassistische Thesen und eine einheitliche Strategie festzulegen, mit der sowohlVerhaltensweisen auf, die den Zielen des Vertrags die gesellschaftlichen Ursachen als auch die Prozesse,zuwiderlaufen, oder gar die gemeinsamen Grundwerte die rassistisches Denken auslösen, sowie die konkretender Menschheit mißachten. Äußerungen von Rassismus bekämpft werden. In allen

Fällen besteht die erste Aufgabe der Staaten und der
3.3. Aus dieser Sicht begrüßt der Ausschuß die Kom- demokratischen Gesellschaft in Europa nach Ansicht
missionsmitteilung und die dort vorgelegten Vorschläge des Ausschusses darin, für die Gegenwart und die
zur Entwicklung eines neuen Aktionsplans, mit dem die Zukunft klarzustellen, daß Äußerungen von Rassismus,
Kräfte zur Bekämpfung des Rassismus gebündelt und Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus und generell
unterstützt werden sollen. diskriminierende Verhaltensweisen jedweder Art inner-

halb der Gemeinschaft nicht von der Gesellschaft tole-
riert werden. Daher spricht sich der Ausschuß vorbe-3.4. Die im Aktionsplan vorgesehenen Aktionsberei-
haltslos für eine europäische Gesetzgebung aus, dieche,dieArbeitsmethode,dieAktionen fürGesetzesinitia-
Diskriminierungen aufs schärfste verurteilt.tivenunddieEinbeziehungdesKampfesgegenRassismus

in sämtliche Bereiche der Gemeinschaftspolitik
3.8. Der Ausschuß ist ferner der Ansicht, daß im(„Mainstreaming“) finden ebenfalls die Zustimmung
Zeitalter der Grenzöffnung und der Globalisierungdes Ausschusses.
einseitige Bemühungen, die sich auf das Gebiet eines
Landes beschränken, kein adäquates Mittel darstellen,3.4.1. Was die Berücksichtigung der Bekämpfung des
um konkreten Fällen von Diskriminierung und denRassismus in den wesentlichen Politikbereichen der
ursächlichen Denkweisen zu begegnen. Er mißt derGemeinschaft betrifft, so erachtet der Ausschuß insbe-
Zusammenarbeit große Bedeutung bei, die die Kommis-sondere die auf die Beschäftigung, die allgemeine und
sion auf diesem Gebiet mit den maßgeblichen internatio-berufliche Bildung sowie die Informationsgesellschaft
nalen Organisationen und einigen Ländern pflegt, dieund die Medien ausgerichteten Maßnahmen als wichtig.
hier über einschlägige Erfahrungen verfügen.Ferner hebt er noch einmal die Vorschläge hervor, die

er der Kommission zu den Bereichen Beschäftigung,
allgemeine und berufliche Bildung und Informationsge- 3.9. Der Ausschuß vertritt die Auffassung, daß politi-
sellschaft unterbreitet hat(2). sche Betätigungsfelder wie etwa die Bekämpfung der

Diskriminierung die Produktion, die Wettbewerbsfähig-
3.4.2. Der Ausschuß ist ferner der Ansicht, daß keit oder das Wachstum berühren und diese Bereiche
bei einem Erfolg der Anstrengungen zur politischen mittel- und langfristig nachhaltig beeinflussen. Der
Integration der potentiellen Opfer rassistischer Verhal- Ausschuß fordert daher die zuständigen Gemeinschafts-
tensweisen diese Menschen stärker in die Schauplätze instanzen auf, für die Bereitstellung der erforderlichen
des Entscheidungsprozesses eingebunden würden und Mittel für eine substantielle Weiterentwicklung der
mithin auch eine politisch größere Solidarität erführen. europäischen Politik zur Bekämpfung von Diskriminie-
Deswegen sollte die Kommission derartige Initiativen rung Sorge zu tragen.
auf lokaler und regionaler Ebene unterstützen.

4. Besondere Bemerkungen
3.5. Da der Ausschuß die Europäische Stelle zur
Beobachtung rassistischer und fremdenfeindlicher 4.1. Der Ausschuß ist mit der von KommissionPhänomene als Kernstück des Kampfes gegen den vorgeschlagene Methode für die Entwicklung des Ak-Rassismusbetrachtet (3), fordert er, dieVerfahren voran- tionsplans einverstanden. Er befürwortet auch die inzutreiben, mit denen die Rahmenbedingungen für die diesem Zusammenhang vorgesehene Valorisierung dereffiziente Arbeit dieser Stelle geschaffen werden sollen. Partnerschaften und Netzwerke, die im vergangenen

Jahr entstanden sind.Als ein schwerwiegendesVersäum-
nis wertet er allerdings, daß die Kommission bei der(1) KOM(96) 615 endg.
Aufzählung der an der Entwicklung einer europäischen(2) Vgl. die diesbezügliche Stellungnahme des Ausschusses —
Politik zur Eindämmung des Rassismus mitwirkendenABl. C 204 vom 15.7.1996.
Partner den schulischen Bereich und den Bildungssektor(3) Vgl. die diesbezügliche Stellungnahme des Ausschusses —

ABl. C 158 vom 26.5.1997. außen vor läßt.
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4.1.1. Die Schule und der Bildungsbereich sind nach hin die geltenden Bestimmungen ohne Wankelmut, ohne
Aufschub und ohne Ausnahmen strikt anzuwenden.Ansicht des Ausschusses der Schauplatz und die Ebene,

auf der eine in sich geschlossene europäische Antiras-
4.3.3. Der Ausschuß erinnert in diesem Zusammen-sismus-Politik gelingen und konkrete Früchte tragen
hang an seinen Vorschlag, daß „eine europäische Ausbil-kann. Deswegen fordert er die Kommission auf, gemein-
dungsstrategie für Polizisten zum Thema ‘Umgang mitsam mit den Mitgliedstaaten im Rahmen der neuen
Diskriminierung’ und die Ausbildung der Polizei in derSichtweise, die hinsichtlich der europäischen Dimension
präventiven und reaktiven Polizeiarbeit im Umgang mitder Bildung allmählich Gestalt annimmt, ihre Politik
rassistischen Straftaten entwickelt werden (sollte). Dereiner antirassistischen Erziehung in diesem neuen Kon-
Ausschuß hält in diesem Zusammenhang die Bildungzept unterzubringen.
einer Polizei-Sondereinheit für sinnvoll.“ (1)

4.1.2. In der Praxis bedeutet dies u.a., daß die Nach Ansicht des Ausschusses ist der Arbeitsmarkt der
Kommission Initiativen zur Entwicklung konkreter Ak- Bereich, in dem es bevorzugt zu Diskriminierungen
tionen auf schulischer Ebene und an Bildungsstätten kommt.
ganz allgemein ergreift und die besten unter diesen
Aktionen prämiert werden. Deswegen ersucht der Ausschuß denn auch die Kommis-

sion, im Rahmen ihres derzeit vorbereiteten Aktions-
plans diesem Problem besonderes Gewicht beizumessen,

4.2. Der Ausschuß unterstützt die (in Artikel 13 indem sie dieses Phänomen mit Hilfe der Beobachtungs-
verankerte) Nichtdiskriminierungsklausel des Vertrags stelle sorgsam im Auge behält und das Recht auf Arbeit
von Amsterdam, die in seinen Augen einen großen für alle europäischen Bürger und alle legal auf dem
Schritt zur Entwicklung einer europäischen Antiras- Hoheitsgebiet der EUBeschäftigten gesetzlich verankert.
sismus-Politik darstellt. Zugleich möchte er maßgeblich
an dem einschlägigen Dialog beteiligt werden, den die 4.4. Nach Meinung des Ausschusses wird der Kampf
Kommission zu diesem Thema und insbesondere zur gegen den Rassismus sich danach entscheiden, inwieweit
Art und Weise sowie den Bereichen der Anwendung rassistisches Denken und Handeln von der Gesellschaft
dieser Nichtdiskriminierungsklausel in Gang zu setzen weiterhin geächtet und verurteilt wird. Um dies zu
gedenkt. bewirken, reicht ein Tätigwerden im Bildungs- und

Jugendbereich nicht aus. Es bedarf einer kontinuierli-
chen und systematischen Unterrichtung der europäi-

4.3. Der Ausschuß befürwortet den Vorschlag der schen Bürger über das Wesen des Rassismus und
Kommission, die Bekämpfung des Rassismus zum Ge- seine Folgen. Genauso wichtig wie ein Tätigwerden im
genstand der wesentlichen Gemeinschaftspolitiken zu Bildungs- und Jugendbereich ist nach Meinung des
machen.BeschäftigungundBildung, Informationsgesell- Ausschusses deswegen auch eine umfassende, vernünfti-
schaft und Medien, Kultur und Sport sowie die Bereiche ge und beim Bürger ankommende Informations- und
Justizund innereAngelegenheiten,Forschung,Außenbe- Kommunikationspolitik.
ziehungen usw. sind allesamt Gebiete, auf denen rassisti-
sche Verhaltensweisen auftreten können und Politiken 4.4.1. Eine Kommunikationsstrategie, die beispiels-
zur Eindämmung von Rassismus entwickelt werden weise positive Modelle der gesellschaftlichen Vielfalt
können und müssen. herausstreicht odereinfacheundvernünftige antirassisti-

sche Modelle hervorhebt, ist ein vielversprechender
politischer Ansatz. Nach Einschätzung des Ausschusses4.3.1. Insbesondere sieht der Ausschuß die Notwen-
würde auch eine Politik der einerseits öffentlichendigkeit, Aufschluß über die Ursachen zu bekommen, die
Anprangerung konkreter schwerwiegender und objektivzum Auftreten und Umsichgreifen der Phänomene des
festgestellter rassistischer Vorkommnisse und anderer-Rassismus, der Fremdenfeindlichkeit und des Antisemi-
seits der öffentlichen Verbreitung bewährter Modelletismus führen, und unterstreicht das Erfordernis einer
und Verhaltensmuster Nutzen bringen. Zu diesemsorgfältigen Ergründung dieser Erscheinungen. Dies-
Zweck könnten in einschlägigen Berichten der Kommis-bezüglich sollte die Funktion der Beobachtungsstelle
sion auch auf solche Vorfälle und entsprechende Gegen-nutzbringend eingesetzt und gestärkt werden.
maßnahmen eingegangen werden.

4.3.2. Der Ausschuß vertritt außerdem den Stand- 4.5. DerSchlüssel zurEntwicklungeinerumfassenden
punkt, daß die Bekämpfung des Rassismus nicht nur undkohärentenStrategie zurBekämpfungdesRassismus
die Aufgabe der Mitgliedstaaten und der Organe der liegt in der Art und Weise ihrer Konzipierung und der
EuropäischenUnion ist, sondern auch vondenRegierun- Bandbreite der an ihrer Konzipierung und praktischen
gen der Drittländer der EU ausgehen muß, und verweist Umsetzung beteiligten gemeinschaftlichen Dienststellen.
in diesem Zusammenhang zumal auf die Außenbezie-
hungen der Gemeinschaft und deren Handhabung. Er In diesem Zusammenhang ist der Ausschuß der Mei-
hält es für angemessen, daß die europäische Gesetzge- nung, daß die Absteckung der europäischen Politik
bung Standpunkten und Verhaltensweise der Regierun- zur Eindämmung des Rassismus durch eine einzige
gen von Ländern, in denen rassistische Tendenzen im Generaldirektion der Europäischen Kommission der
Verborgenen gedeihen oder die Achtung der Menschen- Dynamik und Akzeptanz dieser Strategie abträglich ist.
rechte unddieEinhaltungderdemokratischenGrundsät-
ze im argen liegen, mit aller Macht entgegentritt.
Deswegen fordert er die Kommission und die anderen (1) Vgl. die diesbezügliche Stellungnahme des Ausschusses —

ABl. C 204 vom 15.7.1996.Organe der Europäischen Union auch auf, auch weiter-
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Deswegen sollte die Kommission ihre diesbezügliche imWege derZusammenarbeit aller betroffenenGeneral-
direktionen konzipieren und in die Tat umsetzen.Haltung überdenken und ihren definitiven Aktionsplan

Brüssel, den 10. September 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Tom JENKINS

Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema „Sozialpolitisches Aktions-
programm 1998-2000“

(98/C 407/30)

Die Kommission beschloß am 5. Mai 1998, den Wirtschafts- und Sozialausschuß gemäß
Artikel 198 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Thema zu ersuchen.

Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Sozial- und Familienfragen,
Bildungswesen und Kultur nahm ihre Stellungnahme am 16. Juli 1998 an. Berichterstatter war
Herr Meriano, Mitberichterstatterin Frau Engelen-Kefer.

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 357. Plenartagung (Sitzung vom 9. September 1998)
mit 102 gegen 4 Stimmen bei 7 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

I. Die Grundzüge der Mitteilung 1.2. Mit Blick auf die Umsetzungsinstrumente wird
zunächst die Bedeutung des politischen und sozialen
Dialogs sowie des Dialogs mit dem Bürger hervorgeho-

1. Die Kommission legt in dieser Mitteilung ihr ben, der nach Ansicht der Kommission eine spezifische
sozialpolitisches Aktionsprogramm 1998-2000 dar, mit Rolle bei der Verfolgung gemeinsamer Zielsetzungen,
dem das Aktionsprogramm für die Jahre 1995-1997, insbesondere der europäischen Beschäftigungsstrategie
dem wiederum das Grün- und Weißbuch zur Sozialpoli- spielen sollte. Für die Erneuerung des sozialen Dialogs
tik (1993 und 1994) zugrunde liegt, fortgeführt wird. kündigt die Kommission die baldige Vorlage entspre-

chender Vorschläge an. Sie wird sich auch der Struktur-
fonds und vor allem des Europäischen Sozialfonds1.1. Zunächst gibt sie einen kurzen Überblick über
bedienen, bei dessen geplanterReformierung besondererdie bislang erfolgten (und in derAnlage 1 zumDokument
Nachdruck auf die Unterstützung der Modernisierungaufgeführten) Initiativen und analysiert die infolge des
von Bildungs-, Ausbildungs- und Beschäftigungspoliti-gegenwärtigen Wandels (hohe Arbeitslosigkeit, enorm
ken gelegt wird. Im legislativen Bereich behält sich dieschnelle Veränderungen, Armut und soziale Ausgren-
Kommission außerdem vor, die Initiative zu regelmäßi-zung, aber auch die bevorstehende WWU, die bevölke-
gen Beratungen mit dem Europäischen Parlament undrungspolitische Entwicklung und die Erweite-
dem Rat über die konkreten Vorschläge zu ergreifen,rungsperspektiven) anstehenden sozialen Herausforde-
die in der Anlage 2 zur Mitteilung aufgeführt werden.rungen. Anschließend werden die neuen Zielsetzungen

der europäischen Sozialpolitik unter Berücksichtigung
der institutionellen Neuerungen definiert, die sich in
diesem Bereich durch den Vertrag von Amsterdam 1.3. Mit Blick auf die erste der drei dargelegten

Aktionslinien möchte die Kommission die auf denergeben haben, in den auch das Protokoll über die
Sozialpolitik aufgenommen wurde. Gipfeltreffen von Amsterdam und Luxemburg verein-

barte Beschäftigungsstrategie weiter umsetzen. So sollen
jährliche Bewertungsberichte vorgelegt und etwaigeVor diesem Hintergrund werden die sozialen Aktions-
Empfehlungen an die Mitgliedstaaten gerichtet werden,richtungen unter drei Schwerpunkten zusammengefaßt:
durch die u.a. der Austausch bewährter Verfahren und
innovativer Ansätze gefördert werden soll. Besondere— Arbeitsplätze, Fähigkeiten und Mobilität;
Aufmerksamkeit soll in diesem Zusammenhang der
Schwarzarbeit gewidmet werden. Darüber hinaus be-— Eine sich verändernde Arbeitswelt;
steht die Möglichkeit, die im Vertrag von Amsterdam
vorgesehenen Anreizmaßnahmen im Anschluß an seine— Eine Gesellschaft ohne Ausgrenzung.
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Ratifizierung zu fördern. Vorantreiben wird die Kom- Bewertung der erzielten Fortschritte vornehmen, wobei
sie der Annäherung der Sozialschutzsysteme entspre-mission insbesondere die Verbesserung der Beschäfti-

gungschancen, des Unternehmergeistes und der Chan- chend der Empfehlung des Rates von 1992(2) besonderes
Augenmerk schenkt. Die Kommission wird weiterhincengleichheit aufderGrundlageder bislangvorliegenden

Vorschläge sowie jener, die sie im Laufe des Jahres für bis Ende 1998 Vorschläge zur Reform der Verordnung
(EWG) Nr. 1408/71 über die Koordinierung der Sozial-eine neue Generation von Bildungs- und Ausbil-

dungsprogrammen unterbreiten wird. Was schließlich versicherungssysteme vorlegen. Für 1999 steht außerdem
einVorschlag zurAktualisierung undVervollständigungdie Maßnahmen zur Förderung der Freizügigkeit von

Arbeitnehmern anbelangt, so wird die Kommission bis des gesetzlichen Rahmens für die Gleichbehandlung von
Frauen und Männern bei den Sozialversicherungssyste-Mitte dieses Jahres ein Paket von Vorschlägen zur

Anpassung und Aktualisierung der wichtigsten ein- men auf dem Programm.
schlägigen Rechtsvorschriften vorlegen.

Mit Blick auf die Probleme der sozialen Eingliederung
werden im Interesse der Entwicklung eines präventiven1.4. Im Zusammenhang mit der zweiten Aktionsrich- Ansatzes gegenüber der Ausgrenzung für 1998 u.a. einetung rückt die Kommission die Modernisierung der Mitteilung über die soziale Eingliederung, ein BerichtArbeitsorganisation in den Vordergrund. Sie verweist über die Umsetzung der Empfehlung von 1992 über dasdabei auf die durch ihr Grünbuch ausgelöste Diskussion Mindesteinkommen sowie die etwaige Vorlage einesund auf die Bedeutung, die diesem Thema anschließend Vorschlags in Aussicht gestellt, in dem ein Rahmen fürauf dem außerordentlichen Beschäftigungsgipfel von die Förderung der Integration der vom ArbeitsmarktLuxemburg beigemessen wurde. Bis Ende des Jahres ausgeschlossenen Personen abgesteckt werden soll. Zu1998 will die Kommission eine Mitteilung über dieses diesem Zweck sollen die im Vertrag von AmsterdamThema und die Entwicklung der Anpassungsfähigkeit vorgesehenen Anreizmaßnahmen zum Einsatz kommen,vorlegen. Darüber hinaus will sie die Sozialpartner zu sobald der Vertrag ratifiziert ist.einem möglichen Rahmenabkommen über alle diese

Aspekte, einschließlich Arbeitszeitflexibilität, sowie zu
Bezüglich der Bekämpfung der Diskriminierung hat dieder Frage konsultieren, ob gemeinschaftliche Maßnah-
Kommission u.a. die Absicht, spezifische Aktionenmen zum Schutz von Telearbeitnehmern erforderlich
zur Förderung der Chancengleichheit von Frauen undsind.Nebendiesen Initiativen, zu denennochVorschläge
Männern zu entwickeln und nach der RatifizierungzumSchutzder vonderArbeitszeitrichtlinie ausgeschlos-
des neuen Vertrags einen Gesetzgebungsvorschlag zursenen Arbeitnehmer und eine Initiative zur Anregung
Bekämpfung der Diskriminierung aus Gründen dereiner erhöhten finanziellenBeteiligungderArbeitnehmer
Rasse vorzulegen. Sie beabsichtigt ferner, der Verpflich-in Unternehmen kommen sollen, verweist die Kommis-
tung in der dem Vertrag von Amsterdam beigefügtension auf dasMandat, daß ihrwährenddes außerordentli-
Erklärung nachzukommen und den Bedürfnissen vonchenBeschäftigungsgipfels zur Einsetzung einer Sachver-
behinderten Personen in den gemäß Artikel 95 diesesständigengruppe auf hoher Ebene erteilt wurde, die
Vertrags zu ergreifenden Maßnahmen Rechnung zudie wirtschaftlichen und sozialen Implikationen des
tragen. Darüber hinaus soll auf der Grundlage desindustriellen Wandels prüfen soll. Auf der Grundlage
Berichts des „Comité des Sages“ die Diskussion über dieder Empfehlungen dieser Sachverständigengruppe wird
Grundrechte weitergeführt werden.die Kommission die Annahme von Mindeststandards

für Information und Konsultation der Arbeitnehmer auf
nationaler Ebene anstreben und 1999 einen Bericht über Die Kommission möchte schließlich zur Förderung einer
die Durchführung der Richtlinie zum Europäischen Gesellschaft mit hohem Gesundheitsniveau beitragen
Betriebsrat vorlegen. unddabei die Erfahrungen des bestehendenRahmenpro-

gramms nutzen. So sollen u.a. die Strategie zur
Bekämpfung des Tabakkonsums weitergeführt und dieAus denselben Überlegungen heraus wird sie spezifische
aktuellen Gesundheitsprogramme (Aids, übertragbareMaßnahmen zurMaximierung des Beitrags ausarbeiten,
Krankheiten, Krebs, Drogenabhängigkeit, ...) durchge-den die Informationsgesellschaft zur Verbesserung der
führt werden.Beschäftigungslage, der Chancengleichheit und der so-

zialen Eingliederung leisten kann. ImBereich von Sicher-
heit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz wird sie 1.6. Das letzte Kapitel der Mitteilung bezieht sich auf
ferner das laufende Gemeinschaftsprogramm (1996- die äußere Dimension der Sozialpolitik. Im Mittelpunkt
2000) vollends zur Umsetzung bringen und Vorschläge stehen hier zum einen die schrittweise Einbindung der
zur Aktualisierung der bestehenden Rechtsinstrumente beitrittswilligen mittel- und osteuropäischen Länder in
unterbreiten, um diese auf Gefahren zu erweitern, die die Programme und einschlägigen Aktivitäten und die
derzeit nicht abgedeckt sind. Förderung des sozialen Dialogs und zum anderen die

finanzielle Unterstützung, die vor allem durch das
PHARE-Programm zu Ausbau und Anpassung der1.5. Im Rahmen der dritten Aktionslinie mißt die sozialen Infrastruktur der Bewerberländer geboten wer-Kommission — in Weiterführung der durch die Mittei- den muß. Angesichts der wachsenden Verantwortung,lung des letzten Jahres (1) ausgelösten Debatte — der die die EU infolge der Schaffung der WWU auch aufModernisierung und Verbesserung des Sozialschutzes
internationaler Ebene übernehmen muß, wird diezentrale Bedeutung bei. Sie wird Anfang 1999 eine

(2) ABl. L 245 vom 26.8.1992, S. 49, und Stellungnahme des
Ausschusses vom 28.11.1991 — ABl. C 40 vom 17.2.1992.(1) KOM(97) 102 endg.
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Kommission schließlich im Laufe des Jahres eine Mittei- zu schaffen für Wirtschaftswachstum, Wettbewerbsfä-
higkeit, Beschäftigung und die Wahrung eines angemes-lung über die Entwicklung der äußeren Dimension der

EuropäischenSozialpolitikvorlegen,dieFörderungeines senen Sozialschutzes.
Mindestmaßes international anerkannter Normen un-
terstützen und sich in diesem Zusammenhang für eine 2.4. Unabhängig davon muß auch in der Sozialpolitik
verstärkte Zusammenarbeit zwischen ILO und WTO in wachsendem Maße der „Dialog mit dem Bürger“
einsetzen. weiterentwickelt werden [siehe die Erklärung Nr. 23 zur

Zusammenarbeitmit densozialenSolidaritätsverbänden
und die Stellungnahme des Ausschusses vom 10. Dezem-
ber 1997 zum Thema „Zusammenarbeit mit den Wohl-2. Allgemeine Bemerkungen
fahrtsverbänden als Wirtschafts- und Sozialpartner im
sozialen Bereich“(2)]. Die Erkenntnis, daß die Stimme

2.1. Der Ausschuß stellt fest, daß der Vertrag von der Bürgergesellschaft Gehör finden muß, setzt sich
Amsterdam günstige Voraussetzungen für eine Stärkung immer mehr durch. Der zusätzliche Nutzen, der sich
der Sozialpolitik geschaffen hat, und teilt daher die ergibt, wenn die Bürger an dem europäischen Dialog
Auffassung der Kommission, daß das neue sozialpoliti- teilnehmen, muß hervorgehoben werden.
scheAktionsprogrammnunmehrdenneuenMöglichkei-
ten Rechnung tragen sollte, die sich nach erfolgter 2.5. Der Ausschuß pflichtet der Kommission ferner
Ratifizierung aus dem Amsterdamer Vertrag ergeben. darin bei, daß beim Übergang derMOEL zurMarktwirt-
Seiner Ansicht nach sollte die Gemeinschaft in der schaft der Sozialpolitik besonderes Augenmerk ge-
Sozialpolitik einen Konsens über Mindestbedingungen schenkt werden muß. Er unterstreicht in diesem Zusam-
anstreben, die sowohl den Erfordernissen der Wettbe- menhang auch den Hinweis auf die Bedeutung des
werbsfähigkeit genügen als auch darauf ausgerichtet PHARE-Programms für Ausbau und Anpassung der
sind, das europäische Sozialmodell mit den Anpassun- sozialen Infrastruktur dieser Länder. Angesichts des
gen, die sich wandelnde Umstände im Laufe der Zeit Ausmaßes der damit einhergehenden Probleme — das
erforderlich machen, zu bewahren. bereits bei der Integration Ostdeutschlands in die Bun-

desrepublik hinlänglich ermessen werden konnte —
fordert der Ausschuß die Kommission auf, ihre Analyse2.2. Wenn das europäische Sozialmodell — verstan-
zu vertiefen und genauer die Initiativen aufzuzeigen, dieden als permanentes Bemühen um Vereinbarkeit der
sie in diesem Zusammenhang zu ergreifen gedenkt. Erverschiedenen sozialen Interessenslagen — zu Recht als
vertritt die Ansicht, daß die Kommission den Bewer-ein Grundwert unserer Gesellschaft gelten soll, dann
berländern vor allem bei dem Ausbau ihrer sozialenwird seine Tauglichkeit in der Praxis daran gemessen,
Sicherheitssysteme und ihrer Sozialgesetzgebung helfenob es in der Lage sein wird, rechtzeitig auf dieHerausfor-
sollte.derungen einer schnellebigen Zeit zu reagieren. Unter

den politisch-institutionellen Herausforderungen mißt
die Kommission in ihrer Mitteilung dermittlerweile weit 2.6. Wie auch die Kommission in ihrer Mitteilung
gediehenenSchaffungderEuropäischenWährungsunion hervorhebt, zwingt der wachsende internationale Wett-
und längerfristig der schrittweisen Erweiterung der EU bewerbsdruck die EU-Wirtschaft auf jeden Fall zur
um die MOE-Länder zu Recht besondere Aufmerksam- Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Dabei erweist
keit bei. Bei beiden Aspekten ist die Kommission nach sich eine stärkere Flexibilität der Arbeitskräfte, und
Ansicht des Ausschusses allerdings bis jetzt der Frage, zwar sowohl hinsichtlich vielseitiger Qualifikationen als
wie sich die gegenwärtigen Entwicklungstendenzen auf auch unter dem Gesichtspunkt der arbeitsspezifischen
die Sozialpolitik insgesamt auswirken, noch nicht in Gepflogenheiten, als Grundvoraussetzung für eine effi-
angemessenem Umfang nachgegangen. ziente Antwort auf die Anforderungen des Arbeitsmark-

tes und somit für einen dauerhaften wirtschaftlichen
und beschäftigungswirksamen Aufschwung. Der Aus-2.3. Bezüglich der WWU teilt der Ausschuß den schuß ist sich der Risiken bewußt, die sich daraus inStandpunkt der Kommission, daß der sich daraus erge- sozialer Hinsicht ergeben können, nämlich eine Artbende neue wirtschaftliche Rahmen ein enges Zusam- „nach unten orientierter Wettlauf“. Daher pflichtet ermenspiel zwischen Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik der Kommission in diesem Zusammenhang darin bei,noch dringlicher erscheinen läßt. Unter Hinweis auf daß „das rechte Gleichgewicht zwischen Flexibilität undseine früheren Ausführungen zur Ausgestaltung des Sicherheit“ gefunden werden muß. Der Ausschuß ist wiesozialen Dialogs und zu den Konsequenzen für den die Kommission davon überzeugt, daß dem sozialenArbeitsmarkt im monetär geeinten Europa, denen zufol- Dialog bei der Erzielung dieses Gleichgewichts einege „ohne die Möglichkeit der Abwertung einer Währung Schlüsselrolle zukommt, insbesondere mit Blick auf die(...) die Last der strukturellen Anpassung in erster Linie Beschäftigungsstrategie.denLöhnenundPreisenzu(kommt)“(1), ist derAusschuß

der Ansicht, daß sich aus dieser Entwicklung für alle
2.7. Der WSA teilt ferner die Einschätzung der Kom-Beteiligten, insbesondere die Sozialpartner, eine ver-
mission, daß „nur ein Europa, in dem es Arbeit gibt,stärkte Verantwortung ergibt, einen stabilen Rahmen
den Grundwerten eines europäischen Sozialmodells
entsprechen“ kann. Er setzt sich nachdrücklich dafür
ein, daß in Umsetzung des außerordentlichen Beschäfti-(1) Stellungnahme zum Thema „Die Auswirkungen der Wirt-
gungsgipfels von Luxemburg zusätzliche Impulse fürschafts- und Währungsunion: wirtschaftliche und soziale

Aspekte der Konvergenz und Sensibilisierung für die
einheitliche Währung“, 26. September 1996 — ABl. C 30
vom 30.1.1997. (2) ABl. C 73 vom 9.3.1998.
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dynamisches Wachstum und mehr Beschäftigung ergrif- Zweckmäßigkeit der prioritären Maßnahmen, die die
Kommission in ihrer einschlägigen Mitteilung(1) insbe-fen werden.
sondere zur Förderung der Unternehmenskultur und zur
Verbesserung der Rahmenbedingungen der Unterneh-

2.8. In diesem Sinne kann der Ausschuß den Leitge- men darlegt.
danken des Kommissionsprogramms nur ausdrücklich
begrüßen. Denn indem die Beschäftigung zu einem 3.2. Mit Blick auf die im Rahmen der Beschäftigungs-
Kernziel der gesamten Sozialpolitik erklärt wird, erhält strategie geplanten Initiativen begrüßt der Ausschuß
das Programm einen einheitlichen Rahmen. In einer ferner ausdrücklich den Vorschlag der Kommission,
historischen Phase der Globalisierung und schnellen „einen präventiven Ansatz gegenüber der sozialen Aus-
technologischen Veränderung muß für die Beschäfti- grenzung zu entwickeln“ und unbeschadet der ein-
gungsstrategie tatsächlich ein breites Spektrum von schlägigen nationalen Zuständigkeiten wenn möglich
WerkzeugenzurVerfügungstehen,die indemProgramm die im Vertrag von Amsterdam zur Bekämpfung sozialer
aufgelistet werden. Dazu gehören die neuen Ausbil- Ausgrenzung vorgesehenen Fördermaßnahmen zu er-
dungsprogramme, die Verbesserung der beruflichen greifen. Der Ausschuß verweist in diesem Zusammen-
Eingliederung und die Förderung des Austauschs hang auch auf eine frühere Stellungnahme, die er zu
bewährter Verfahren im Bereich der Arbeitsorganisa- dieser Problematik erarbeitet hat (2).
tion, und zwar auch mit Blick auf die Möglichkeiten,
die sich in sozialer Hinsicht infolge der sich rasch 3.3. Nach Ansicht des Ausschusses kommt dem
entwickelnden Informationsgesellschaft ergeben. Dazu Sozialen Dialog insbesondere mit Blick auf die Beschäfti-
gehören ferner die Förderung des Unternehmergeistes, gung in diesem Programm zu Recht eine wichtige Rolle
der Chancengleichheit und der Freizügigkeit sowie, in zu. Er kann es nur unterstützen, daß die Sozialpartner
finanzieller Hinsicht, die Reform des Europäischen im Rahmen des Sozialen Dialogs und in Wahrnehmung
Sozialfonds mit dem Ziel, ihn zu einem Instrument, zur ihrer Vertragsautonomie ausgewogene Mindeststan-
Flankierung der nationalen Arbeitsmarktpolitiken zu dards aufgrund von Vereinbarungen erzielen können,
machen. die anschließend in einer auf Vorschlag der Kommission

vom Rat verabschiedeten Rechtsvorschrift Umsetzung
finden. Dies war bereits beim Elternurlaub und auch der

2.9. Alle dieseWerkzeuge zielen auf die Verbesserung Teilzeitarbeit der Fall, wo die Kommission ganz zu
der Beschäftigungsfähigkeit derArbeitnehmer ab, indem Recht die gesetzgeberische Initiative ergriffen hat. Die
sie den einzelnen ebenso wie die Gemeinschaft auf eine „Katalysatorrolle“, die die Kommission in diesem Zu-
Welt im Wandel vorbereiten. In diesem Zusammenhang sammenhang ausübt, sollte sich aber nicht mit dem
können mehr Flexibilität, eine stärkere berufliche und Tätigwerden der Sozialpartner überlappen. Vielmehr
geographische Mobilität der Arbeitnehmer sowie ein sollten diese von Anfang an in die Erarbeitung des
in erster Linie an der Erweiterung der beruflichen sozialpolitischen Aktionsprogramms einbezogen wer-
Fähigkeiten orientierter Sozialschutz einwirksamesMit- den und zu den spezifischen Vorschlägen noch vor ihrer
tel gegen die besorgniserregende Zunahme der Ausgren- endgültigen Ausarbeitung Stellung nehmen können.
zung darstellen. Ferner können sie das unzureichende
Wirtschaftswachstum überwinden helfen, indem die

3.4. In diesem Sinne ist auch der Ausschuß dervorgenannten beschäftigungspolitischen Leitlinien auch
Ansicht, daß die Förderung neuer Formen der Arbeitsor-tatsächlich in die Grundzüge der Wirtschaftspolitik
ganisation wesentliches Element einer integrierten euro-einbezogen werden, die die Union letzten Mai festgelegt
päischen Beschäftigungsstrategie sein sollte. Bei zuneh-hat.
mend wissensgestützten Prozessen im Industrie- und
Dienstleistungssektor müssen Innovationsstärke und
Flexibilität der Unternehmen mit der Förderung der2.10. In diesem Sinne setzt sich der WSA dafür
beruflichen Fähigkeiten und Motivation der Beschäftig-ein, daß für die im Aktionsprogramm angekündigten
ten einhergehen. Dabei müssen gemeinsame Ziele wiepolitischen Initiativen und noch ausstehenden Vor-
Effizienz, Wettbewerbsfähigkeit und persönliche Ent-schläge ein realistischer Zeitplan ausgearbeitet und das
wicklung, d.h. eine höhere Qualifikation und mehrProgramm inZusammenarbeitmit den EU-Institutionen
Freiraum für die Entfaltung der persönlichen Fähigkei-und den Sozialpartnern regelmäßig überprüft wird. Er
ten, verfolgt werden. Innerbetriebliche Innovation undfordert die Kommission auf, konkrete Vorschläge für
Anpassung der Unternehmen an den Strukturwandeldie Inangriffnahme der politischen Projekte zu machen.
und neue Formen der Arbeitsorganisation setzen voraus,
daß sich die Beschäftigten für neue Arbeitsanforderun-
gen qualifizieren können.

3. Besondere Bemerkungen

(1) Unlängst verabschiedete Stellungnahme zu der Mitteilung
der Kommission „Förderung von unternehmerischer Initia-3.1. Der Ausschuß betont nachdrücklich, wie wichtig
tive in Europa: ‘Prioritäten für die Zukunft’“ (27. Maidie Förderung des Unternehmergeistes ist, die auf dem
1998) — ABl. C 235 vom 27.7.1998, S. 69.außerordentlichen Europäischen Ratstreffen in Luxem- (2) Vgl. insbesondere die Stellungnahme zu der Mitteilung derburg zu einem Grundpfeiler der Beschäftigungsstrategie Kommission zur Zukunft des Sozialschutzes (28.11.1996)

erklärt wurde. Er ist sich bewußt, welchen Stellenwert (ABl. C 66 vom 3.3.1997) und die Stellungnahme vom
in der heutigen Zeit der Entwicklung der beruflichen 1.7.1998 zum Thema „Die Kosten der Armut und sozialen
Selbständigkeit zukommt. Daher bekräftigt er in diesem Ausgrenzung in Europa“ — ABl. C 284 vom 14.9.1998,

S. 25.Zusammenhang seine eigene Überzeugung von der
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3.5. Mit Blick auf die Initiativen, die die Kommission Arbeitsplätze und insbesondere auchderChancengleich-
heit und der Eingliederung behinderter Menschen bietet.infolge der Debatte über das Grünbuch zur neuen

Arbeitsorganisation und der anschließend vom außeror- Er verweist in diesem Zusammenhang auf seine unlängst
zu dieser Thematik verabschiedeten Stellungnahme(4).dentlichen Luxemburger Ratsgipfel diesbezüglich for-

mulierten Anhaltspunkte ergreifen möchte, bekräftigt
der Ausschuß sein Interesse an der schrittweisen Erpro- 3.9. Der Ausschuß nimmt das Bemühen der Kommis-
bung neuer Formen partizipativer Arbeitsorganisation sion zur Kenntnis, „daß Arbeitnehmer zu Entscheidun-
in Betrieben und ggf. in Branchen. Hilfreich wäre gen, die sie unmittelbar betreffen, in angemessenerWeise
seines Erachtens dabei der Austausch von positiven informiert und konsultiert werden“. Sie will ferner dafür
Erfahrungen mit dem entsprechenden Wissenstransfer. Sorge tragen, daß in diesen Bereichen Mindeststandards
Er bekräftigt in diesem Zusammenhang erneut seinen auf nationaler Ebene angenommen werden. In diesem
Standpunkt, daß die neuen Formen der Arbeitsorganisa- Zusammenhang bekräftigt der Ausschuß seinen bereits
tion den stark voneinander abweichenden Gegebenhei- bei anderer Gelegenheit (5) formulierten Standpunkt,
ten Rechnung tragen müssen und nicht nur in einem daß unter den gegebenen Umständen die Verbesserung
einzigen allgemeingültigen Modell zum Ausdruck kom- der betriebsinternen Kommunikationsstrukturen und
men können(1). Er ist gleichwohl der Ansicht, daß der eine stärkere Beteiligung der Arbeitnehmer Vorausset-
laufendeProzeßdadurchunterstütztwerdenkönnte, daß zungen für das Erreichen der Unternehmensziele sind.
vor allem geringer qualifizierte Arbeitskräfte verstärkt Außerdem müssen seines Erachtens die den Arbeitneh-
in die Programme zur betrieblichen und öffentlichen mervertretern zuerkannten Informations-, Konsulta-
Weiterbildungsförderung einbezogen werden. In diesem tions- und, sofern vorgesehen, Mitwirkungsrechte auf
Zusammenhang könnte sich eine politische Initiative einzelstaatlicher Ebene effektiv garantiert werden.
der Kommission als sinnvoll erweisen.

3.10. Mit Blick auf die von der Kommission für 1999
geplante Vorlage eines Berichts über die Durchführung3.6. Da die schrittweise Erprobung neuer Formen der
der Richtlinie zum Europäischen Betriebsrat, dessenArbeitsorganisation ohnehin nicht losgelöst von ihren
Gründung unverzichtbare Voraussetzung für die Euro-etwaigen vertragsspezifischen Auswirkungen betrachtet
päische Aktiengesellschaft ist, verweist der WSA auf denwerden kann, hält es der Ausschuß für wünschenswert,
Standpunkt, den er in seiner Stellungnahme zum Statutdaß künftig auch weitere Vereinbarungen über flexible
der europäischen Aktiengesellschaft (6) dargelegt hat.und andere Formen der Arbeit geschlossen werden.
Darin unterstreicht er u.a., daß ein bestimmtes, nur inDadurch darf natürlich die Vertragsautonomie der
einemoderwenigenMitgliedstaatenbestehendesModellSozialpartner in keiner Weise beeinträchtigt werden.
nicht auf die übrigen Staaten der Union übertragenEtwaige Aktionsbereiche könnten im Rahmen der De-
werden kann. Gleichzeitig muß aber ebenso verhindertbatte ausfindig gemacht werden, die die Kommission
werden, daß die nationalen Vorschriften zur Beteiligungdurch ihre unlängst veröffentlichte Mitteilung zur nicht
der Arbeitnehmer mit Hilfe eines europäischen Rechts-angemeldeten Erwerbstätigkeit (2) in Gang bringen
instruments im Fall der Verschmelzung umgangen wer-möchte.
den können. Dementsprechend bietet der Ausschuß
Vorschläge an, mit denen vermieden werden soll, daß

3.7. Wie aus der Mitteilung hervorgeht, beabsichtigt den Betroffenen entgegen ihrer Auffassung Lösungen
dieKommission, imLaufedieses Jahresdie Sozialpartner aufgenötigt werden. Er vertritt weiterhin die Ansicht,
zurNotwendigkeit gemeinschaftlicherMaßnahmenzum daß Lösungen unbedingt auf dem Verhandlungswege
Schutz von Telearbeitnehmern zu konsultieren. Nach herbeizuführen sind. (7)
Ansicht des Ausschusses setzt eine derartige Initiative
beim gegenwärtigen Stand der Dinge voraus, daß im

3.11. Der WSA setzt sich für dieUmsetzung der neuenVorfeld bestimmte Aspekte geklärt werden. Daher
gesetzlichen Rahmenvorschriften im Arbeitsschutz ein,sollte seines Erachtens zunächst einmal eine allgemeine
denen eine zentrale Aufgabe zukommt, um die sozialenDiskussion zwischen den jeweiligen Parteien erfolgen,
und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren wirksam zuum „eine gemeinsame Rechtsdefinition, einen gemeinsa-
bekämpfen und die volkswirtschaftlichen Kosten ar-men rechtlichen Rahmen und ein gemeinsames Ver-
beitsbedingter Erkrankungen zu verringern. Hierzu istständnis“ derTelearbeit zu spezifizieren und zu analysie-

ren(3). Zugleich sollte der Schutz von personenbezoge-
nen und -/beziehbaren Arbeitnehmerdaten im Betrieb

(4) Stellungnahme zur Mitteilung der Kommission über dieEU-weit über Mindestnormen sichergestellt werden. soziale und arbeitsmarktspezifische Dimension der Infor-
mationsgesellschaft (26.2.1998) — ABl. C 129 vom
27.4.1998.3.8. Ganz allgemein begrüßt der Ausschuß, daß in

(5) Vgl. insbesondere die Stellungnahme zu der Mitteilung derdemProgrammauf dieMöglichkeiten hingewiesenwird, Kommission zur Zukunft des Sozialschutzes (28.11.1996)
die die Informationsgesellschaft zur Verbesserung der (ABl. C 66 vom 3.3.1997) und die Stellungnahme vom
Lebens- und Arbeitsbedingungen, zur Schaffung neuer 1.7.1998 zum Thema „Die Kosten der Armut und sozialen

Ausgrenzung in Europa“ — ABl. C 284 vom 14.9.1998,
S. 25, Ziffer 3.5.4.

(6) Stellungnahme zum Thema „Statut der Europäischen(1) Vgl. insbesondere die Stellungnahme zum Grünbuch „Eine
neue Arbeitsorganisation im Geiste der Partnerschaft“ Aktiengesellschaft“ (11.12.1997) — ABl. C 129 vom

27.4.1998.(11.12.1997) — ABl. C 73 vom 9.3.1998.
(2) KOM(98) 219 endg. (7) Vgl. Abschlußbericht der Sachverständigengruppe „Euro-

päische Systeme der Arbeitnehmerbeteiligung“ (Davignon-(3) Vgl. genannte Stellungnahme zur neuen Arbeitsorganisa-
tion, Ziffer 3.7.7. Bericht), Mai 1997.
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eine nachhaltige Förderung von Umsetzungsaktivitäten spielen. Der WSA unterstützt die Kommission in ihrem
Bemühen, daß die Chancengleichheit in sämtlichenauch über Programme der Kommission unabdingbar.

Besondere Bedeutung mißt er dem Teil des Aktionspro- bedeutenden politischen Konzepte eingebunden wird,
insbesondere im Rahmen der Beschäftigungsstrategie.gramms, das der Modernisierung und Verbesserung des

Sozialschutzes gilt, bei. Er stimmt der Feststellung der Die angekündigten spezifischen Aktionen zur Verbesse-
rung der Situation der Frau und eine geschlechtsspezifi-Kommission zu, daß die Sozialschutzsysteme in Europa

anzupassen sind, damit sie den vorhandenen Bedürfnis- sche Dimension in allen relevanten Bereichen der EU-
Politik werden gleichfalls begrüßt.sen, neuen Anforderungen, dem veränderten Umfeld

und dem immer stärkeren Kostendruck gerecht werden.
3.13. Interessant ist schließlich — auch mit Blick aufDabei sollte das qualitativ hochstehende Niveau der
die früheren Arbeiten des Ausschusses —, daß diesozialen Sicherung in Europa gewahrt bleiben. Seinen
Kommission in ihrem Programm nicht nur eine Reihebesonderen Beifall findet die Absicht der Kommission,
von Initiativen zur Beseitigung der vielfältigen Diskrimi-sich für beschäftigungsfreundlichere Steuer- und
nierungen ankündigt, die immer noch auf dem Arbeits-Leistungssysteme einzusetzen und eine eingehendere
markt der Gemeinschaft zu beobachten sind, sondernAnalyse der demographischen Tendenzen zu liefern. Er
daß sie auch ein gesondertes Kapitel der äußerenfordert die Kommission auf, umgehend Vorschläge
Dimension der Sozialpolitik widmet. Denn nach Ansichtzu einem europäischen Rahmen für Zusatzrenten zu
des Ausschusses sind die sozialen Grundrechte vonmachen, wie er es schon in seiner Stellungnahme zu dem
der Wirtschaftskraft und dem Produktivitätsniveau desGrünbuch von 1997 verlangt hat, und im Sinne dessen,
jeweiligen Landes weitgehend unabhängig. Der WSAwas der Ausschuß in seiner Stellungnahme zu dem
begrüßt daher, daß die Kommission die Diskussion übereinschlägigen Richtlinienvorschlag empfohlen hat, wei-
die Grundrechte auf der Grundlage des Berichts destere Maßnahmen zu ergreifen, um die Zusatzrenten-
„Comité des Sages“ weiterführen möchte. Begrüßt wirdansprüche von abhängig Beschäftigten und Selbständi-
ebensodieAnkündigungderKommission, dieFörderunggen, die ihren Wohnsitz innerhalb der Europäischen
international anerkannter grundlegender Arbeitsnor-Union wechseln, zu wahren.
men, insbesondere im Rahmen der IAO, zu unterstützen
und die Zusammenarbeit mit der IAO, der WTO und

3.12. DieChancen inArbeit undBeruf sind für Frauen der OECD in diesem Bereich anzuregen.
wie Männer nach wie vor sehr ungleich verteilt. Diese
ungleiche Verteilung kommt natürlich im gesamten 3.14. Der WSA befürwortet eine Gleichbehandlung
sozialpolitischenBereichzumTragen.Dementsprechend von Minderheiten innerhalb der Union und politische
muß einerseits das Verhältnis zwischen Arbeitswelt und Maßnahmengegen Intoleranz ,Rassismus undFremden-
Familienleben neu definiert und andererseits jeglicheArt feindlichkeit.
von Diskriminierung bekämpft werden, die auch in
punctoArbeitszeit der Beteiligung von Frauen anAusbil- 3.15. Der Ausschuß verweist auf die neuen Bestim-

mungen des Amsterdamer Vertrags zur staatlichendungsmaßnahmen im Wege steht. Auf diese Weise
können die weiblichen Beschäftigungsquoten gesteigert Gesundheitspolitik und in diesem Zusammenhang auf

seine Stellungnahme zur „Entwicklung der Gemein-und ihre Fähigkeiten am Arbeitsplatz genutzt werden.
Zu diesem Zweck ist es erforderlich, jedwede Art schaftspolitik im Bereich der öffentlichen Gesundheit“,

in der er detailliertere Änderungsvorschläge für diesegeschlechtsspezifischer Diskriminierung zu berücksich-
tigen. Hierbei sollte die EU eine maßgebliche Rolle Politik macht.

Brüssel, den 9. September 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Tom JENKINS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für einen Beschluß
des Rates über ein mittelfristiges Aktionsprogramm der Gemeinschaft zur gemeinschaftswei-
ten Unterstützung von Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Bekämpfung von Gewalt gegen
Kinder, Jugendliche und Frauen“ (DAPHNE-Programm 2000-2004) (1)

(98/C 407/31)

Der Rat beschloß am 14. August 1998, den Wirtschafts- und Sozialausschuß gemäß Artikel 198
des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.

Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Sozial- und Familienfragen,
Bildungswesen und Kultur nahm ihre Stellungnahme am 16. Juli 1998 an. Berichterstatterin
war Frau Wahrolin.

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 357. Plenartagung am 9. und 10. September 1998
(Sitzung vom 9. September) einstimmig folgende Stellungnahme.

1. Einleitung Bestimmte Gruppen sind dem Mißbrauch besonders
ausgesetzt, z. B. Behinderte. Der Grund liegt zum einen
darin, daß es ihnen mitunter schwerer fällt, über derarti-

Die Kommission möchte mit dieser Mitteilung gemein- ge Vorfälle zu berichten, und zum anderen, daß sie
schaftsweit Initiativen, Aktionen und Maßnahmen sich in einem Abhängigkeitsverhältnis zu denjenigen
fördern, um Gewalt gegen Kinder, Jugendliche und befinden, die an ihrem täglichen Leben teilnehmen.
Frauen zu bekämpfen.

Die Kommission schlägt vor: Ähnliche Abhängigkeitsbeziehungen können zwischen
Kindern und Erwachsenen in zahlreichen anderen Situa-
tionen bestehen, z. B. wenn eine abhängige Person von— ein Mehrjahres-Aktionsprogramm (DAPHNE), in
ihrem stärkeren Partner rücksichtslos ausgenutzt wird.dessen Rahmen Netze zwischen nichtstaatlichen

Organisationen in der Gemeinschaft errichtet und
ausgebaut werden sollen;

Obwohl die Gesellschaft in den letzten Jahren viel getan
— Maßnahmen zum Schutz von Kindern vor Gewalt, hat, ist die Gewalt im Verborgenen immer noch groß.

u.a. Erhebung statistischer Daten und eine möglichst Soll eine Lösung für dieses ernste Problem gefunden
weitgehende Beteiligung von Europol an der Suche werden, müssen die Ursachen von Gewalt gegen Frauen
nach vermißten Kindern; stärker berücksichtigt werden. Hier geht es u.a. um das

Bild der Frau in derGesellschaft undbei jedemeinzelnen.
Überholte Vorstellungen von der Rolle der Frau leben— spezifische Maßnahmen, die 1999 auf Gemein-
weiter. Derartige Vorurteile, die direkt oder indirekt inschaftsebene zu ergreifen sind.
der Auffassung von der Macht des Mannes über die
Frau ihren Ausdruck finden, müssen energisch bekämpft
werden. Auf Dauer können derartige Vorurteile den
Nährboden für gewalttätige Übergriffe gegen Frauen2. Bemerkungen
bilden. Um geeignete Maßnahmen gegen diese Art von
Gewalt vorschlagen zu können, müssen die zugrundelie-
genden Ursachen besser bekannt sein.2.1. Das Programm enthält sehr gute Ansätze, die

aber deutlicher und in einem größeren Zusammenhang
dargestelltwerdenmüssen.Esmußklargemachtwerden,

Gewalt gegen Frauen ist somit auch eine Frage derdaß es sich hier um ein außerordentlich komplexes
Gleichstellung von Frauen und Männern, des Macht-Problem handelt, dessen Lösungen und Ursachen auf
verhältnisses zwischendenGeschlechternunddesBildes,unterschiedlichen Ebenen erörtert werden sollten.
das die Männer von den Frauen haben. Vergewaltigung
kann als ein extremes Beispiel für ein aus dem Gleichge-
wicht geratenes Machtverhältnis zwischen den2.2. Gewalt gegen Frauen und Kinder ist weit verbrei-
Geschlechtern betrachtet werden. Auch andere Gesell-tet und kommt in der gesamten Gesellschaft vor.
schaftsphänomene hängen eng mit der Gewalt gegenMänner, die Frauen undKindermißhandeln oder sexuell
Kinder und Frauen zusammen und sind in ähnlichermißbrauchen, gehören allen Schichten und Altersgrup-
Weise Ausdruck eines solchen Ungleichgewichts, z. B.pen an. Häufig kennen sie ihre Opfer. Zu Gewalt kommt
Prostitution, Pornographie, Inzest, genitale Verstümme-es meistens zu Hause. Das führt dazu, daß die Tat oft
lung oder sexuelle Belästigung.nicht bekannt wird und hohe Dunkelziffern bestehen.

Das damit zum Ausdruck kommende Frauenbild läßt
sich schwerlich mit dem Gleichstellungsziel der EU(1) ABl. C 259 vom 18.8.1998, S. 2.
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vereinbaren, zu dem beispielsweise auch gehört, daß Begriffes Kind geben kann. Daher sollte Bezug genom-
men werden auf Artikel 1 des Übereinkommens überFrauen und Männer in allen Lebensbereichen die glei-

chen Rechte, Pflichten und Chancen haben müssen. die Rechte des Kindes der UN, in der als Kind jede
Person unter achtzehn Jahren gilt, wenn sie nach denDer Wirtschafts- und Sozialausschuß hofft, daß das

DAPHNE-Programm dazu beitragen kann, dieses Ziel für sie geltenden Gesetzen nicht früher mündig wird.
zu erreichen und Frauen und Kindern ihr Recht zu
sichern, indenGenußdergrundlegendenMenschenrech- Unter Hinweis auf Artikel 12 des genannten Überein-
te zu kommen. kommens sollte in einem künftigen Aktionsprogramm

vorgesehenwerden, daßKinder entsprechend ihrerReife
und ihres Alters zu allen sie betreffenden Fragen Stellung2.3. Die Täter
nehmen können. Ferner sollten Netze für Kinder und
Jugendliche bekanntgemacht bzw. eingerichtet und un-Der Ausschuß weist daraufhin, daß bei der Diskussion
terstützt werden, die für die Rechte des Kindes eintreten;über vorbeugende Maßnahmen selbstverständlich auch
für ihre Beteiligung an der Ausarbeitung und Durchfüh-die Personen berücksichtigt werden müssen, die das
rung sie betreffender Programme sollte Sorge getragenVerbrechen begehen — die Täter. Es ist ein Manko des
werden.Programms, daß die Täter kaum Erwähnung finden.

Die Fragen, die gestellt werden müssen, lauten: Wer
Der Ausschußweist darauf hin, daß Kindern mißhandel-mißhandelt? Aus welchen Gründen? Wie kann die
ter Frauen zu wenig Beachtung geschenkt wird. Es istbetreffende Person zur Änderung ihres Verhaltens ge-
höchste Zeit, sich auch mit den Kindern zu beschäftigen,bracht werden?
die in Familien leben, in denen die Mutter mißhandelt

Des weiteren muß darauf hingewiesen werden, daß für wird. In Übereinstimmung mit dem UN-Über-
verschiedene Täter auch verschiedene Maßnahmen in einkommen ist es daher wichtig, daß diese Kinder als
der Gesetzgebung und im Programm notwendig sind. eigenständige Individuen betrachtet werden, die selbst
Die Forschung nach den Ursachen von Gewalt sowie die Hilfe und Unterstützung benötigen. Wie Forschungser-
Methoden zur Behandlung von gewalttätigen Männern gebnisse belegen, wird Gewalt von einer Generation auf
können eine Antwort auf diese Fragen geben. Der die nächste übertragen, weshalb es dringend geboten ist,
Ausschuß hielte es fürwünschenswert, wenn Projektmit- daß die Kinder ihre Erlebnisse sofort bearbeiten können.
tel auch für die Behandlung von Tätern bereitgestellt
würden. Er stellt fest, daß das Strafsystem von Mitglied-
staat zu Mitgliedstaat unterschiedlich ist. Seines Erach- 5. Beitrittswillige Länder
tens wäre ein Erfahrungsaustausch zwischen den Mit-
gliedstaaten sowohl bezüglich des Strafsystems als auch DerAusschußbegrüßt, daßdenbeitrittswilligenLändern
der verschiedenen Rehabilitationsprogramme von gro- eine Teilnahme an dem Programm angeboten wird. Es
ßem Vorteil. ist dringend nötig, sich mit der Lage der Kinder in diesen

Ländern auseinanderzusetzen und dabei gleichzeitigIn dem Programm ist viel von Informationskampagnen das Problembewußtsein in der Öffentlichkeit und beidie Rede, die zweifellos sehr wichtig sind. Doch sind denjenigen, die Gesetze erlassen und anwenden, zunicht alle Arten von Tätern dafür empfänglich. Das erhöhen.Der Bedarf anKenntnissen in diesemBereich istErgebnis des Weltkongresses gegen den sexuellen Miß- sehrgroß; daher ist es äußerstwichtig, daßehrenamtlichebrauch von Kindern zu kommerziellen Zwecken(1) Organisationen in Westeuropa ihre Erfahrungen undzeigte deutlich, daß sich Pädophile kaum von derartigen Kenntnisse weitergeben können. Ein diesbezüglicherKampagnen beeindrucken lassen, wohl aber die große Austausch zwischen den beitrittswilligen Ländern undGruppe von Männern, die neben ihren sexuellen Bezie- Westeuropa sollte gefördert werden.hungen zu Erwachsenen Kinder mißbrauchen.

6. Medien3. Zusammenarbeit

In dem Programm wird auf die Notwendigkeit der Die Medien haben in der heutigen Gesellschaft einen
Zusammenarbeit zwischen Freiwilligenorganisationen ungeheuer großen Einfluß und können daher eine
sowie zwischen diesen und den Behörden hingewiesen; wichtige Rolle bei der Verbreitung von Informationen
derAusschuß teilt dieseAnsicht.Umdie verschiedenarti- spielen. Die in dieser Branche Tätigen müssen dazu
gen Erfahrungen und Kenntnisse der einzelnen Behörden angespornt werden, Strategien zu entwickeln, durch die
und Freiwilligenorganisationen wirklich nutzen zu die Rolle der Medien bei der Verbreitung zuverlässiger
können, müssen unterschiedliche Formen der Zusam- unddenethischen Standards entsprechender Informatio-
menarbeit gefördert werden. nen von höchster Qualität zu allen Aspekten von Gewalt

und sexuellen Übergriffen gegen Kinder und Frauen
gestärkt wird.4. Kinder

Die Kommunikation zwischen den einzelnen findetDer Ausschuß ist sich bewußt, daß es aus kulturellen
immermehr überdas Internet statt, das guteMöglichkei-und anderen Gründen verschiedene Definitionen des
ten bietet, sich zu informieren, und die Zusammenarbeit
zwischen den Organisationen erleichtern kann. Es(1) Vgl. die Initiativstellungnahme zum Thema „Kin-
könnenDatenbänke eingerichtetwerden, indenenunter-desmißbrauch und Sextourismus“ — ABl. C 284 vom
schiedliche Arten von Fakten übersichtlich und leicht14.9.1998, S. 92, die derzeit unter Leitung von Georgios

Sklavounos ausgearbeitet wird. zugänglich gesammelt werden. Doch die Einführung



28.12.98 DE C 407/195Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

dieser neuen Technik hat auch Nachteile mit sich Es ist außerdem als sehr positiv zu bewerten, daß die
Bedeutung gemeinnütziger Organisationen hervorgeho-gebracht. Die grenzüberschreitende Verbreitung verbo-

tenenMaterials, beispielsweiseKinderpornographie und ben wird. Diese verfügen über einen reichen Erfahrungs-
schatz und eine große Sachkenntnis in bezug auf GewaltGewaltpornographie, ist nun leichter. Da es sich hier um

ein sehr ernstes globales, länderübergreifendes Problem gegen Frauen und Kinder.
handelt, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen den
Mitgliedstaaten notwendig. Der Ausschuß unterstützt auch den Vorschlag, auf

EU-Ebene öffentlich zugängliche statistische Daten
über die sexuelle Ausbeutung und den sexuellen7. Zusammenfassung
Mißbrauch von Kindern zu erheben und auszuwerten,
sowie den Mitgliedstaaten zu empfehlen, Europol beiDer Ausschuß unterstreicht mit großem Nachdruck die
der Fahndung und Rückführung vermißter Kinder undAuffassung der Kommission, die Gewalt gegen Frauen
bei einem eventuellen Vorgehen gegen die betreffendenund Kinder als eine schwerwiegende Verletzung der
Täter und das organisierte Verbrechen einzuschalten.grundlegenden Menschenrechte betrachtet. Die Miß-

handlung und sexuelle Ausbeutung von Frauen und
Kindern wurde zu lange als familieninterne Angelegen- Da es sich hier umProblemehandelt, die in allenLändern

bestehen, ist es wichtig, daß auch die beitrittswilligenheit betrachtet. Das Kommissionsdokument wird die
Möglichkeiten für eine Bekämpfung der Unterdrückung Länder zur Teilnahme an dem Programm aufgefordert

werden.von Frauen und Kindern beträchtlich verbessern.

Brüssel, den 9. September 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Tom JENKINS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine Verord-
nung (EG) des Rates über die gemeinsame Marktorganisation für Rindfleisch“ (1)

(98/C 407/32)

Der Rat beschloß am 3. Juli 1998, den Wirtschafts- und Sozialausschuß gemäß Artikel 43 und
198 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.

Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Landwirtschaft und Fischerei
nahm ihre Stellungnahme am 16. Juni 1998 an. Berichterstatter war Herr Strasser.

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 357. Plenartagung (Sitzung vom 9. September 1998)
mit 101 gegen 2 Stimmen bei 6 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Einleitung 1.5. Demgegenüber wird in den Erwägungsgründen
der bestehenden und der zukünftigen Marktordnung als
eine der wichtigsten Zielsetzungen vorangestellt:1.1. Im Sommer 1996 wurden in Form der „Long

Term Prospects“ Studien der Europäischen Kommission
„Auftrag der Gemeinsamen Agrarpolitik ist es, diezu den einzelnen landwirtschaftlichen Produktsektoren
Ziele des Artikels 39 des Vertrags zu erreichen. .. dievorgelegt, darunter auch eine Detailstudie zur Situation
Märkte zu stabilisieren und der landwirtschaftlichenund möglichen zukünftigen Entwicklung der Fleisch-
Bevölkerung eine angemessene Lebenshaltung zumärkte im Gemeinsamen Binnenmarkt.
sichern ...“

1.2. Die EuropäischeKommission hat in dieser Studie
1.6. Mit den Vorschlägen zur Reform der Rinder-für den Zeitraum 2000 bis 2006 unter Berücksichtigung
marktordnung soll die Wettbewerbsfähigkeit der euro-der negativen Verbrauchsentwicklung aufgrund der
päischenRinderwirtschaft sowohl auf demBinnenmarktBSE-Krise (mit Beginn im Frühjahr 1996) ihrer Prognose
wie auf den internationalen Märkten verbessert werden,u.a. folgende Annahmen zugrunde gelegt:
mengenmäßige Eingriffe in den Markt sollen ein-
geschränkt und die direkten Ausgleichszahlungen an die— Als Folge der GATT-Exportbeschränkungen bei
Erzeuger zu Lasten der MarktstützungsmaßnahmenRindfleisch können ab dem Jahr 2000 nur mehr
ausgeweitet werden.höchstens 822.000 t Fleisch mit Erstattungen expor-

tiert werden;

1.7. Mit der Neuausrichtung der Direktzahlungen im— Beitritt der meisten mittel- und osteuropäischen
Rahmen der Rindermarktordnung soll ein teilweiserBeitrittskandidaten bis 2005;
Einkommensausgleich bei größerer Verteilungsgerech-

— deutlicher Anstieg der Produktion nach 1999 im tigkeit erzielt und gleichzeitig mehr Flexibilität auf
Verlauf des Rinderzyklus; nationaler Ebene und eine wesentlich stärkere Bindung

an ökologische Auflagen erreicht werden. Die Europäi-
— weiterhin stagnierender bzw. leicht sinkender Ver- sche Kommission begründet die Reform auch damit,

brauch auch als Folge der BSE-Krise und daß die Finanzierbarkeit der Agrarmarktordnungen
langfristig gesichert werden soll.— alsFolgedavonAnwachsender Interventionsmengen

auf bis zu 1,5 Millionen t bis zum Jahr 2005 und
1.8. Die Wiederaufnahme der Verhandlungen über

— Verlust der Manövrierbarkeit des Marktes. die weitere Liberalisierung der internationalen
Agrarmärkte im Rahmen der Welthandelsorganisation
(WTO), die voraussichtliche Erweiterung der EU um1.3. Aufgrund der BSE-Krise ist der gesamte
die mittel- und osteuropäischen Länder und ZypernRindfleischsektor der EU-Mitgliedstaaten unter einen
sind weitere wesentliche Beweggründe für substantiellemassiven Druck geraten. Diese Schwierigkeiten sind
ÄnderungeninderWeiterentwicklungderGemeinsamennoch immer nicht überwunden. Den europäischen Sta-
Marktpolitik. Weiters ist es das Bestreben der Kommis-tistiken ist zu entnehmen, daß die Einkommen der
sion, daß mit der Reform der Rindermarktordnung denRinderhalter in den letzten Jahren unter dem Durch-
Erwartungen der Verbraucher bezüglich gesunder undschnitt der Gemeinschaft lagen, sie sind genauso wie
umweltgerechter Produktionsverfahren für Qua-alle vor- und nachgelagerten Bereiche der Rindfleischer-
litätsprodukte, Erhaltung einer vielgestaltigen tradi-zeugung, im besonderen Ausmaß von den Reformmaß-
tionsreichen Landwirtschaft mit ihrer multifunktionel-nahmen betroffen.
len Aufgabenstellung verstärkt entsprochen wird.

1.4. Die Europäische Kommission vertritt die Auffas-
1.9. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß nimmt imsung, daß ein Verlustausgleich in Höhe von ca. 80 %
folgenden Stellung zu den wichtigsten Änderungs-ausreichend ist.
vorschlägen der Gemeinsamen Marktordnung Rinder.
Darunter befinden sich eine Reihe Änderungen, wie z. B.
der Wegfall der Intervention, Ersatz durch die private(1) ABl. C 170 vom 4.6.1998, S. 13.
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Lagerhaltung und Schaffung eines Grundpreises anstelle ausschließlicheHaltung von Milchkühen ist kein Besatz-
dichtefaktor vorgesehen. Erzeuger mit einer Vieh-des bisherigen Interventionspreissystems im Jahre 2002,

die aus heutiger Sicht kaum in ihrem Funktionieren bestandsdichte (auf Basis aller Rinder > 6 Monate alt
und Mutterschafe) von weniger als 1,4 GVE/ha , diebeurteilt werden können.
Weidewirtschaft betreiben, können einen Ergänzungs-
betrag von 100 ECU je Tier erhalten. Die 90-Tier-Grenze

2. Vorschläge der Kommission bei männlichen Rindern soll unverändert aufrecht blei-
ben.

2.1. Mit der Zielsetzung, ein besseres Gleichgewicht
zwischen Angebot und Nachfrage herzustellen, schlägt 2.6. Bei männlichen Rindern, Mutterkühen und
die Europäische Kommission vor, das Stützniveau der Milchkühen werden die bestehenden nationalen bzw.
Marktpreise ab dem Jahr 2000 in drei Schritten zu einzelbetrieblichen Referenzmengen weitergeführt, mit
je 10%, d.h. um insgesamt 30 % zu senken. Der unterschiedlichen Kürzungen bei männlichen Rindern,
Interventionspreis wird durch einen neuen Grundpreis bei Mutterkühen erfolgt sogar eine Kürzung um über
abgelöst, der ab 2002 bei 1 950 ECU/1 000 kgRindfleisch 10% im EU-weiten Durchschnitt.
liegen soll. Die geltende Interventionsregelung soll nach
dem Vorbild der derzeitigen Marktordnung für Schwei-

2.7. Die Gewährung der vorgesehenen Prämien setztnefleisch durch eine Regelung zur privaten Lagerhaltung
in Zukunft eine funktionierende zentrale Rinderdaten-bei Rindfleisch ersetzt werden.
banknachEG-Verordnung820/97sowiedie vollständige
AufzeichnungdesRinderbestandsundallerVeränderun-2.2. Die Direktzahlungen sollen parallel ebenfalls in
gen im Bestand eines Betriebs voraus.drei Schritten angehoben werden,

— für Bullen von 135 ECU/Stück auf 220 ECU/Stück, 2.8. Die Möglichkeit der Anpassung der Direktzah-
lungen an die Produktions-, die Produktivitätsentwick-— für Ochsen von 108,7 ECU/Stück auf 170 ECU/Al-
lung und die Marktentwicklung nach dem Verfahrentersklasse,
des Artikels 43 des EG-Vertrags wird vorgesehen.

— für Mutterkühe von 145 ECU/Stück auf 180
ECU/Stück.

3. Allgemeine BewertungDie Extensivierungsprämien je Tier und Jahr sollen von
36 ECU/Stück auf 100 ECU/Stück angehoben werden.
DieSaisonentzerrungsprämie fürOchsen sollmit kleinen 3.1. Der Ausschuß teilt die Auffassung der Kommis-
Änderungen in ihrer derzeitigen Form beibehalten wer- sion,daßÄnderungenderRindermarktordnungnotwen-
den, sofern die Ochsenproduktion in dem betreffenden dig sind, um die Herausforderungen, die auf die europäi-
Mitgliedstaat von wesentlicher Bedeutung ist. Neu ist scheRinderwirtschaft zukommen,wieWTO-Restriktio-
auch, daß bis zu 20% der einzelbetrieblichen Mutter- nen, weitere Liberalisierung der Agrarmärkte und die
kuhprämienansprüche durch Färsen geltend gemacht EU-Osterweiterung, im erforderlichen Ausmaß bewälti-
werden können. gen zu können. Ein entscheidendes Element der von der

Kommission vorgeschlagenen Reform der Rindermark-
tordnung ist dieReduktiondes institutionellenPreisnive-2.3. Die Einführung einer Rindfleischprämie für
aus um 30 % und der teilweise Ausgleich der VerlusteMilchkühe in Höhe zwischen 27,6 und 45,4 ECU/Kuh
über höhere Direktzahlungen an die Erzeuger. Dieund Jahr (je nach Bedeutung der zugerechneten Milcher-
Kommission vertritt die Auffassung, daß neben denzeugung in einem Mitgliedstaat) soll auf der Grundlage
bestehenden auch die zusätzlichen Tierprämien alsder Milchkuhprämieneinheiten beschlossen werden, um
Maßnahme innerhalb der „blue box“ eingestuft werdenden anteiligen Verlust je Kuh und Jahr aus der Senkung
können bzw. nicht mehr in Frage gestellt werden.des Fleischpreises aufzufangen. Diese Prämie soll auf
Darüber bestehen Zweifel. Der Ausschuß betont, daß„Virtuellen Kühen“ aufbauen, deren Zahl von der
jegliche Preissenkung voraussetzt, daß neben einemMilchquote bei einem angenommenen Leistungs-
vollen Verlustausgleich dieKommission den betroffenendurchschnitt von 5 800 kg je Kuh und Jahr abgeleitet
Landwirten schon jetzt glaubhaft darlegen kann, obwird.
und wie die von ihr geplanten Maßnahmen für den
Verlustausgleich mit den bestehenden WTO-Regeln in2.4. Über diese Prämien hinaus werden die Mitglied- Einklang stehen und über die nächste WTO-Rundestaaten global festgelegte Ergänzungsbeträge innerhalb hinaus gesichert werden.eines vorgegebenen Rahmens aus EU-Mitteln gewähren

können, und zwar als Zahlung je Stück und/oder je
Hektar Grünland. Eine Reihe von Gemeinschaftskrite- 3.2. Jedenfalls ist es nach Auffassung des Ausschusses
rien und zusätzlichen spezifischen Besatzdichteanforde- notwendig, daß die europäischen Landwirte auf länger-
rungen sollen auf nationaler Ebene anwendbar sein, um fristig verläßliche Rahmenbedingungen für die Produk-
eine angemessene Produktionskontrolle zu gewähr- tion vertrauen können.
leisten und Diskriminierungen zu vermeiden.

3.2.1. Trotz einer Weiterentwicklung der Marktord-
nungmüssenschließlichdieErzeugeraneinerderübrigen2.5. Die Besatzdichte bei männlichen Rindern und

Mutterkühenwird(unterBerücksichtigungderMilchkü- Bevölkerung entsprechenden Lebenshaltung teilhaben
können.he) weiterhin bei max. 2 GVE/ha liegen, für die
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3.3. Die Rinderhaltung hat vielfach einen sehr hohen bestand ist beispielsweise von 1996 auf 1997 um 340 000
Kühe zurückgegangen (Viehzählung EUROSTAT vomStellenwert in der Bewirtschaftung des ländlichen Rau-

mes und benachteiligter Gebiete, ein naturbedingt hoher Dezember 1997). In den nächsten Jahren ist eine Senkung
um 7-10 % des Milchkuhbestandes von derzeit rundGrünlandanteil repräsentiert in den meisten Fällen auch

mangelnde Alternativen in der Landbewirtschaftung. 21,5 Millionen Tieren (EUROSTAT 1997, EU-15) auf-
grund der jährlichen Leistungssteigerung sowie vonEine Reform der Rindermarktordnung kann nicht ohne

Berücksichtigung dieses wichtigen Umstandes durchge- 10-20 % des Mutterkuhbestandes von derzeit rund
11,7Millionen Tieren aufgrund derKürzung derQuotenzogen werden, da heute schon die Einkommen der

Rinderhalter und insbesondere der Rinderhalter in und Einbeziehung der Kalbinnen bis 2005 anzunehmen.
Das hat auch großen Einfluß auf das Produktionsvolu-benachteiligten Gebieten und Berggebieten in vielen

Regionen der Europäischen Union in den niedrigsten men von Rindfleisch und damit auf den Markt.
Bereichen liegen. Eine Verschlechterung der Rentabilität
der Mutterkuhhaltung und der Rindfleischerzeugung 3.5. Nach Meinung des Ausschusses ist der von
insgesamt trifft die Erzeuger in benachteiligten Gebieten der Kommission in diesem Ausmaß prognostizierte
besonders schwer, vor allem auch durch die Verschlech- Angebotsdruck an den Rindermärkten nicht zu erwar-
terung der Kälberpreise. Dieser Umstand muß bei ten, da
Festlegung der Referenzbestände für Mutterkühe be-

— unter Berücksichtigung der in der GAP 92 gesetztenrücksichtigt werden.
sowie jener im vorliegenden Reformpaket vorge-

3.3.1. Die Notwendigkeit und das Ausmaß der Re- schlagenen Maßnahmen eine zyklische Ausweitung
form hängen jedoch sehr wesentlich von der tatsächlich Produktion nicht mehr im früheren Ausmaß stattfin-
zu erwartenden Marktentwicklung auf dem Binnen- den wird,
markt und Drittlandsmärkten nach dem Jahr 2000 ab.
Der Ausschuß weist darauf hin, daß Fachleute in — die Fortführung bestehender angebotssteuernder

Maßnahmen, wie z. B. eine Prämienregelung fürmaßgeblichen Erzeugerorganisationen und Vermark-
tungsunternehmen zu Einschätzungen der zukünftigen Kälber, eine weitere Entlastung bringen kann,
Markt- und Produktionsentwicklung kommen, die sich

— eine Bewältigung der BSE-Krise möglich ist undteilweise erheblich von jenen der Kommission unter-
scheiden. — eine weitere Verbesserung und Stabilisierung des

Verbrauchs zu erwarten ist.3.4. NachMeinung desAusschusses ist einWiederan-
stieg der Rindfleischproduktion im Verlauf des Rinder- 3.5.1. Der Ausschuß vertritt die Auffassung, daß beizyklus im selben Ausmaß wie vor der GAP-Reform 92 Nutzung der vorhandenen und möglichen Instrumentenicht wahrscheinlich, da die produktionssteuernden zur Steuerung der Produktion mit einer erheblich gerin-Maßnahmen (z. B. Einführung einzelbetrieblicher und geren Senkung der Rinderpreise die Funktionsfähigkeitnationaler Quoten, Stückprämien, Extensivie- des Rindermarkts gesichert werden kann.rungsprämie ...) erst abdemJahr 1995 voll und dauerhaft
greifen konnten. Die seit Ende 1996 wirksamen

3.6. DieKommissionbegründet ihrenVorschlageinesKälberprämien haben zu einer deutlichen Entlastung in
schrittweisen Abbaus des institutionellen Preisniveausder Rinderproduktion geführt.
um30%auchdamit, daß dadurchder zugunstenanderer

3.4.1. Die EuropäischeKommission hat zwei Berichte Fleischarten gesunkene Verbrauch von Rindfleisch in
über das Funktionieren dieser Regelungen im Kälbersek- der Gemeinschaft normalisiert und die Wettbewerbsfä-
tor vorgelegt, die letztendlich für die Verarbei- higkeit von Rindfleischerzeugnissen auf den internatio-
tungsprämie eine gesamtwirtschaftlich sehr positive, für nalen Märkten verbessert wird.
die Frühvermarktungsprämie eine mehr aus einzel-
betrieblicher Sicht positive Bilanz ergeben; der kurz- 3.6.1. Wie die Entwicklung der Verbraucherpreise
undmittelfristigeNutzenfürdiegesamteRindfleischpro- nach der Reform 1992 gezeigt hat, ist die Verbilligung
duktion aus beiden Aktionen rechtfertigte demnach die nicht vollständig vom Handel an die Verbraucher
anfallenden Kosten für den Gemeinsamen Haushalt. weitergegeben worden. Aufgrund dieser Erfahrung ist
Mit diesen Maßnahmen konnte dem Aufbau teurer es fraglich, daß mit weiteren Senkungen der Preise
Interventionsbestände wirkungsvoll begegnet und damit auf Erzeugerstufe eine Ausweitung des Konsums im
letztlich erhebliche weitere Kosten vermieden werden. erhofften Ausmaß erreicht wird.
In den „Long termprospects“wurden dieseMaßnahmen
jedoch nur vorübergehend berücksichtigt. 3.6.2. Damit die notwendige Verbesserung des Kon-

sums erreicht wird, ist es nach Ansicht des Ausschusses3.4.2. InderBeurteilungderzukünftigenEntwicklung anstelle dieser Preissenkung viel wichtiger, daß vor allemist insbesondere zu berücksichtigen, daß durch die das Vertrauen der Verbraucher in das Produkt z. B. übervorgeschlagene Fortführung der Milchquotenpolitik bis
eine verstärkte Qualitätsorientierung in Produktion und2006 aufgrund steigender Milchleistungen pro Kuh Vermarktung, eine funktionierende Kennzeichnung mitsinkende Milchkuhbestände und in der Zahl begrenzte allen für den Verbraucher wichtigen InformationenMutterkuhbestände zu einer tendenziell weiter sinken- sowie Einsatz bewährter Mittel für Marketingmaßnah-den Kälberproduktion führen. (1) Der Gesamtkuh- men wiederhergestellt wird.

(1) EUROSTAT weist folgende Steigerung der Milchleistung
3.7. Der Ausschuß ist der Auffassung, daß auch mitje Milchkuh für die letzten Jahre aus: 1993/1994: +
einer erheblich geringeren Preissenkung als 30% die1,5%, 1994/1995: + 2,2%, 1995/1996: + 1,9%, 1996/1997:

+ 1,8%. Wettbewerbsfähigkeit von Rindfleisch beim Verbrau-
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cher gegenüber dem reformbedingt um wahrscheinlich vielen Abnehmerländern die notwendige Kaufkraft für
Rindfleisch. Die Aufrechterhaltung eines ausreichendenbis zu 10 % billigeren Geflügel- und Schweinefleisch zu

erreichen ist, da auch andere Gründe für die Wettbe- Außenschutzes ist notwendig.
werbsfähigkeit von Rindfleisch maßgeblich sind.

3.11. Ein völlig neuer Ansatz ist die Differenzierung
3.7.1. Die Kommission hat anläßlich der allgemeinen des Ausgleichs in einen Grundbetrag und in Ergänzungs-
Diskussion um die Vorschläge zur Agenda 2000 im beträge. Die Kommission begründet diesen Vorschlag
Fleischsektor im Dezember 1997 eine Analyse der Aus- damit, die Flexibilität der Mittelverwendung nach den
wirkungen auf die einzelnen Sparten der Fleischproduk- regionalen Bedürfnissen in den einzelnen Mitgliedstaa-
tion sowie der Wechselwirkungen zwischen einzelnen ten zu eröffnenund einebessereVerteilungsgerechtigkeit
Fleischsorten zugesagt.DieseAnalysewurdebisher nicht derVerwendung vonEU-Mitteln auf Basis des jeweiligen
vorgelegt. nationalen Produktionsanteils herbeizuführen.

3.11.1. Die Grundbeträge ergeben sich nach den3.7.2. Der Ausschuß erachtet es daher als notwendig,
Angaben der Kommission aus der Beihilfenhöhe vordaß auch eine Bewertung der Marktentwicklung in den
der Reform zuzüglich 50% des Betrags, um den dieletzten 1¡ Jahren verbunden mit der Aktualität und
Gesamtprämie angehoben wird. Die restlichen 50%Begründung der damals angestellten Prognosen vorzu-
der Anhebung werden auf die Mitgliedstaaten nachnehmen wäre.
Maßgabe ihres Anteils an der Erzeugung aufgeteilt. Die
Mitgliedstaaten sollen diese Beträge dann innerhalb

3.8. Im Einklang mit seiner Stellungnahme vom bestimmterGrenzenundnachgemeinsamenBestimmun-
10. und 11. Dezember 1997 (CES 1396/98, Punkt 3.3.5, gen aufteilen können.
Seite 9) vertritt der Ausschuß die Ansicht, daß es
notwendig ist, einen Kompromiß zu finden zwischen 3.11.2. Es muß nach Auffassung des Ausschusses bei
Maßnahmen zur mengenmäßigen Begrenzung der Pro- diesem durchaus interessanten Vorschlag sehr darauf
duktion und einer Senkung der institutionellen Preise. geachtet werden, daß eine Vereinbarkeit mit den Prinzi-

pien desGemeinsamen Binnenmarktes erreicht wird und
3.8.1. Mit einer Weiterentwicklung der bestehenden die Gefahr einer Renationalisierung der Marktordnung
Instrumentarien kann am ehesten erreicht werden, die vermieden wird. Die im Rahmen der National envelopes
besonderen europäischen Hygienestandards für die Pro- zur Verfügung stehenden Mittel müssen im vollen
duktion von Rindfleisch, die von einer generell strengen Umfang verpflichtend an die Erzeuger ausbezahlt wer-
Kontrolle des Verzichts auf Hormone und bestimmte den.
Wachstumsförderer, die Einhaltung von umfassenden
Umweltauflagen bis zurRückverfolgbarkeit der Produk- 3.11.3. Der Ausschuß glaubt, daß dieser Aspekt noch
tion usw. reichen, aufrechtzuerhalten. ausführlichst zu prüfen sein wird.

3.11.4. Das vorgeschlagene Splitting in einen Teil,3.8.2. Damit könnte auch in einem wesentlich höhe-
der EU-weit einheitlich ausbezahlt wird, und in einenren Ausmaß der Sicherung des europäischen Landwirt-
Teil, der national in einem bestimmten Ausmaß gestaltetschaftsmodells entsprochen werden, zu dem sich die
werden kann, könnte letztlich dazu führen, daß dasRegierungs- und Staatschefs beim Europäischen Rat in
Prinzip einer „Gemeinsamen“ Politik in diesem Markt-Luxemburg im Dezember 1997 voll bekannt haben.
ordnungsbereichverlorengehtundeszueinerVerzerrung
des Wettbewerbs zwischen verschiedenen Mitgliedstaa-

3.9. Der Ausschuß hält kritisch fest, daß der nur ten kommt. Die Europäische Kommission muß durch
teilweise Einkommensausgleich von der Kommission eine Überwachung der Anwendung dieser Mittel si-
damit begründet wird, daß die Preissenkung in der cherstellen, daß das Prinzip der Gemeinsamen Marktpo-
Realität deutlich niedriger als die angeführten 30% sein litik eingehalten wird.
wird. Diese Annahme der Europäischen Kommission
steht jedoch im Widerspruch zu der von ihr vorgelegten

3.12. Der Ausschuß vertritt die Ansicht, daß einpessimistischen Einschätzung der Produktionsentwick-
Verlustausgleich von nur 80 %, wie von derKommissionlung.Außerdemspricht gegendieseAnnahmedieBeseiti-
vorgeschlagen, nicht vertretbar ist. Der Ausschuß stelltgung der Interventionsregelung, ein anhaltender Netto-
weiters kritisch fest, daß weitere Preissenkungen undüberschuß sowie dieweitere Senkung derGetreidepreise.
eine SteigerungderWettbewerbsfähigkeitmit steigendenBei gleichzeitiger Senkung der Exporterstattungen bzw.
Produktionskosten aufgrund strengerer Auflagen undbei Verzicht auf Maßnahmen zur Mengensteuerung
rückläufiger Einkommensausgleiche nicht vereinbarwürde der Preisdruck erst recht verschärft. Eine ausrei-
sind. Außerdem ist festzuhalten, daß nach AuffassungchendeKompensationmußdaher vonvornherein sicher-
des Ausschusses die von der Kommission vorgelegtengestellt werden.
Bedeckungsvorschläge für den Verlustausgleich in kei-
nem einzigenMitgliedstaat einenAusgleich von 80% für
den jeweils betroffenen Rindersektor ergeben würden.3.10. Der Ausschuß glaubt im Gegensatz zu der

Meinung der Kommission, daß in großem Umfang Besonders die Weiterführung der 2-GVE-Grenze trägt
dazu bei, daß der Ausgleich in vielen Betrieben undExporte ohne Erstattungen nicht möglich sind. Das wird

auchvonmaßgeblichenExporteurenderMitgliedstaaten Regionen deutlich unter der Marke von 80% liegen
würde und Ungleichgewichte in der Mittelverteilungerwartet, die diese Exporte nur in sehr wenigen Ländern

bzw. in Nischen als nutzbar ansehen. Vor allem fehlt in verstärkt werden.
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3.13. Der Ausschuß befürchtet, daß mit sinkender 4.2.2. Der Ausschuß versteht zwar die Gründe der
Kommission für die Abschaffung der Intervention,Rentabilität der Rinderhaltung, insbesondere in benach-

teiligtenundagrarischdominiertenRegionen, ein zusätz- vertritt jedoch die Auffassung, daß diese für schwere
Krisen des Marktes weiterhin zur Verfügung stehenlicher Druck durch Umstieg oder Ausweitung in andere

Sparten entstehen, bzw. die Abwanderung und ein müßte.
unerwünschter zusätzlicher Druck auf einen ohnehin

4.2.3. Ein Abgehen von der Interventionsregelungsehr angespannten Arbeitsmarkt in der Europäischen
würde die Aufgabe des bestehenden Preissystems bedeu-Union zunehmen. Mehr als 1,7 Millionen rinderhaltende
ten,denndieprivateLagerhaltung stellt keinenvollwerti-Betriebe waren 1997 in diesem Sektor aktiv. Noch
gen Ersatz für die öffentliche Intervention dar. Es istwesentlich mehr Beschäftigte sind in den in vor- und
nach Ansicht des Ausschusses zum heutigen Zeitpunktnachgeordneten Produktionsbereichen tätig und mit
nicht möglich, die Auswirkungen des Umstiegs von derder zukünftigen Entwicklung der Rinderhaltung eng
öffentlichen Intervention auf die private Lagerhaltungverbunden.
im Jahre 2002 realistisch abzuschätzen. Daher sollte die
Frage der allfälligen Beseitigung zu einem späteren3.14. Der Ausschuß stellt nach kritischer Prüfung der
Zeitpunkt noch ausführlich diskutiert werden, sobaldVorschläge der Kommission fest, daß eine Reihe von
die Auswirkungen einer Reform besser abgeschätztvorgeschlagenen Maßnahmen mit einem zusätzlichen
werden können. Ein Abgehen von der Interventionsrege-bürokratischen Aufwand verbunden sind. Die Zielset-
lung würde die Aufgabe des bestehenden Preissystemszung der Vereinfachung und leichteren Durchschaubar-
bedeuten.keit der Regelungen wird für die Erzeuger, jedenfalls in

den meisten Bereichen, nicht erreicht, da die vorgesehe-
nen neuen Regelungen noch viel komplizierter werden. 4.3. Artikel 4 Absatz 4 (Regionale und einzelbetriebli-
Für die Erzeuger entstehen damit auch zusätzliche che Höchstgrenzen)
Kosten, und es fehlen klare Signale für die weitere
Betriebsentwicklung. 4.3.1. Der Ausschuß unterstützt, daß mit Weiterfüh-

rung der Höchstgrenzen ein Beitrag zu einer gewissen
Mengensteuerung erbracht werden soll.

4. Bemerkungen zu einzelnen Punkten der Reform im
Rindersektor 4.3.2. Allerdings sollten alle Möglichkeiten zur Ver-

einfachung innerhalb dieses Systems genutzt werden.
DieNeueinführungvoneinzelbetrieblichenObergrenzen4.1. Senkung der Preise in drei Schritten um 30 %
bei Milchkühen stellt in der vorgeschlagenen Form in
der Praxis eine zusätzliche bürokratische Belastung für4.1.1. Wie die Kommission selbst festgestellt hat,
die Erzeuger dar.würde nach der vorgeschlagenen Senkung um 30% der

Preis noch immer über demjenigen von Exportländern
wie Australien, Argentinien oder Brasilien liegen, die die 4.4. Sonderprämie männliche Rinder
Entwicklung auf den internationalen Märkten maßgeb-
lich mitbestimmen. Nach Ansicht des Ausschusses 4.4.1. Die Regelung der Sonderprämie für männliche
könnte die EU also selbst unter diesen Bedingungen auf Rinder wird durch das neue System insgesamt kompli-
Exporte ohne Erstattungen kaum verzichten, ein guter zierter. Die Stützungsdifferenz zwischen Tieren mit
Teil der EU-Exporte geht zudem in traditionelle Aus- keiner, mit einer und zwei Prämien bzw. Zusatzprämien
fuhrmärkte (Rußland, Naher Osten, Afrika), die an der und Extensivierungsprämien wird wesentlich größer,
Kaufkraftsteigerung aufstrebender Regionen in Asien in das System der Extensivierungsprämien wird kompli-
den nächsten Jahren nicht im gleichen Ausmaß teilhaben zierter, es könnte außerdem zu Spannungen und Wettbe-
werden. werbsverzerrungen zwischen den einzelnen Produk-

tionssparten führen.
4.1.2. Eine gewisse Senkung der Preise ist sicherlich
nicht vermeidbar. Der Ausschuß hält die vorgeschlagene 4.4.2. Der Ausschuß ist der Ansicht, daß Differenzie-
Preissenkung aus den dargestellten Gründen für wesent- rungenbeiderPrämiengewährungentsprechendsachlich
lich zu hoch angesetzt. Sie ist in dieser Dimension nicht begründet und Wettbewerbsverzerrungen zwischen den
begründbar und kann letztlich auch aus diesem Grund einzelnen Produktionsformen vermieden werden müs-
in der vorliegenden Fassung nicht unterstützt werden. sen.
Eine Preissenkung ist außerdem nur in dem Ausmaß
tragbar, als Mittel für einen Verlustausgleich gesichert 4.4.3. Für Erzeuger in einzelnen Mitgliedstaaten be-
sind. deutet die 90-Tier-Grenze ein Problem. Eine Lösung

dieses Problems sollte im Rahmen der nationalen Refe-
renzmengen in den einzelnenMitgliedstaaten ermöglicht

4.2. Abschaffung der Intervention und Einführung der werden.
Privaten Lagerhaltung (Artikel 24)

4.2.1. Die Abschaffung der Intervention und ein 4.5. Artikel 5 (Saisonentzerrungsprämie)
Ersatz durch die Einführung der privaten Lagerhaltung
orientiert sich am Schweinemarkt. Dieser Markt unter- 4.5.1. Die Kommission sollte die positiven Auswir-

kungen dieser Maßnahme auf den Rindermarkt darstel-liegt jedoch anderen teilweise nicht vergleichbaren Ge-
setzmäßigkeiten als der Rindfleischmarkt mit einem len.NachAuffassungdesAusschusses solldieWeiterfüh-

rung der Saisonentzerrungsprämie nur in jenem Maßlängeren Produktionszyklus.
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erfolgen, wie dies tatsächlich zur Marktstabilisierung in vorliegenden Modell nicht gewährleistet und würde
zu Ungerechtigkeiten führen. Bei der Gewährung derRegionen mit hohem Ochsenanteil notwendig ist.
Ausgleichszahlungen für Verluste im Fleischerlös muß
daher unabhängig von der Prämie für virtuelle Kühe

4.6. Artikel 6 f (Mutterkuhprämie) eine Regelung gefunden werden, die den tatsächlichen
Ausgleich je Milchkuh sicherstellt.4.6.1. Der Ausschuß begrüßt die Ausweitung der

Mutterkuhprämie auf Färsen, um ein Instrument der
Mengensteuerung der Produktion zu nutzen. Sowohl die 4.9. Artikel 13 ff (Ergänzungsbeträge aus EU-Mitteln)
vorgesehene Reduktion der nationalen Referenzmengen
alsauchdieseMaßnahmeführenzueinerBeschleunigung 4.9.1. Die Gewährung von Ergänzungsbeträgen zur
des Bestandsabbaus, was sich auf den Umfang der Schaffung einer größeren Flexibilität auf nationaler
Rindfleischproduktion auswirken wird. Ebene, zur Verbesserung der Verteilungsgerechtigkeit

und zur Erreichung umweltbezogener Ziele auf nationa-
4.6.2. Die Kommission wird vom Ausschuß ersucht, ler Ebene stellt einen völlig neuartigen Ansatz dar.
eine Abschätzung der Auswirkungen dieser Maßnahme
auf den Rückgang der Produktion vorzunehmen. 4.9.1.1. Aus diesem Grund besteht nach Ansicht

des Ausschusses hinsichtlich der Zahlung zusätzlicher4.6.3. Der Ausschuß vertritt die Auffassung, daß flächenbezogener und/oder stückbezogener Zahlungeneine Weiterführung der nationalen Zusatzprämien zum jedoch noch ein gewisser Diskussions- sowie Informa-Verlustausgleich weiter vorgesehen werden sollte; die tionsbedarf. Aber auch die obligatorische VerwendungPrämien sollten möglichst generell bezahlt werden. der Mittel für den Verlustausgleich stellt ein wichtiges
Erfordernis dar.

4.7. Artikel 10 und 11 (Besatzdichte und Extensivie-
4.9.2. Die Ungleichgewichte der GAP-Reform 92rungsprämie)
haben insbesondere auch im Rindersektor dazu geführt,

4.7.1. Die Neugestaltung der Extensivierungsprämie daß aus einer Reihe von Mitgliedstaaten die Forderung
wird trotz der begrüßenswerten Anhebung des Prämien- nachAufteilungderEU-Mittel imRindersektor zu100 %
betragsauf100ECU/TierundJahrzu einerVerringerung gemäß den jeweiligen nationalen Produktionsanteilen
der Teilnahme führen. In bestimmten Produktionszwei- gefordert wurden.
gen und Regionen würden die Erzeuger möglicherweise
aufgrund der Einbeziehung aller Tierkategorien und der 4.9.2.1. Die Europäische Kommission ist nach An-
Auflage der Weidehaltung zur Gänze aus der Produktion sicht des Ausschusses daher besonders gefordert, in der
herausfallen, obwohl der Viehbestand eines Betriebs Festlegung derKriterien für die Prämiengewährung auch
unter1,4GVE/ha liegt.EbensowürdendieZielsetzungen auf eine ausgewogene Verteilung der Mittel zu achten.
und der Teilnehmerkreis von Umweltprogrammen emp-
findlich beeinträchtigt, weshalb die Änderung der Krite- 4.9.3. DerAusschußkannzwar imPrinzip dasModell
rien für die Prämiengewährung nicht befürwortet wird. einer flexibleren Handhabung von EU-Mitteln guthei-

ßen, um noch besser auf einzelstaatliche Erfordernisse
4.7.2. EineweitereVerkleinerungdesEmpfängerkrei- einzugehen, bezweifelt jedoch stark, ob mit dem vorlie-
ses wäre die Folge und wird vom Ausschuß nicht genden Vorschlag ein geeignetes und vor allem ausrei-
befürwortet, da dies auch negative Folgen für die chendes Instrument für denAusgleich natürlicher, struk-
Bewirtschaftung in schwierigen Regionen hätte. tureller oder regional bedingter Nachteile zur Verfügung

steht.
4.8. Artikel 12 (Milchkuhprämie)

4.9.3.1. Der Ausschuß ist der Ansicht, daß seitens der
Kommission weitere Maßnahmen speziell im Struktur-4.8.1. Der Ausschuß anerkennt zwar, daß über die
bereich zur Verfügung gestellt werden müssen.Gewährung einer Milchkuhprämie ein Ausgleich zur

Abdeckung der Verluste aus der Fleischkomponente je
4.9.4. Die Einrichtung von Datenbanken der RinderMilchkuh erfolgen soll.
in den Mitgliedstaaten wird zu einem zusätzlichen
Aufwand führen, dessen tatsächlicherNutzen nochnicht4.8.2. Der Ausschuß weist aber darauf hin, daß
hinreichend klar ist. Die entstehenden Kosten müssendie Basis des zukünftigen EU-Durchschnitts in der
zu rechtfertigen sein, etwa damit, daß die Rückverfolg-Milchleistung von 5 800 kg/Kuh zu einer sehr unter-
barkeit vonRindfleisch tatsächlich gewährleistetwerdenschiedlichen Berücksichtigung der tatsächlichen Milch-
kann. Die Erzeuger dürfen jedoch nicht mit zusätzlichenkuhbestände in einzelnen Ländern führt, abgesehen
Kosten belastet werden.davon, daß nicht berücksichtigt wird, ob es sich um

fleischbetonte, kombinierte oder milchbetonte Rassen
4.9.5. Zudementsteht nachMeinung desAusschussesfür die Milchproduktion handelt und dementsprechend
der Eindruck, daß einerseits mit dem Preisausgleich ausder Verlust sehr unterschiedlich hoch ausfällt.
dem Ergänzungsbetrag („National envelope“) für eine
bestimmte Kategorie von Erzeugern für alle Bereiche der4.8.3. DerAusschußvertritt dieAuffassung, daßdiese

Regelung eine weitere bürokratische Belastung für die Tierproduktion ein Ausgleich geschaffen werden könne,
wenn nur die richtige Form der PrämiengewährungErzeuger darstellt und vor allem ein vollständiger Ein-

kommensausgleich der Fleischkomponente sowie für gewählt würde (d.h. über die Kombination Stück-
und/oder Flächenprämien).jedes Tier zustande kommen muß. Dies scheint mit dem
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4.9.5.1. Andererseits bezweifelt der Ausschuß, daß entsprechend der Produktions-, Produktivitäts- und
Marktentwicklung bedarf einer ausreichenden Begrün-die dafür notwendigen Mittel vorhanden sind.
dung. Auf jeden Fall bedeutet eine derartige Möglichkeit

4.9.6. Bei den als Einkommensausgleich vorgesehe- eine zusätzliche Unsicherheit für die rinderhaltenden
nen Prämienzahlungen werden Färsen nur bedingt be- Betriebe.
rücksichtigt. Da eine allgemeine Preissenkung für Rind-
fleisch auch diese Kategorie beeinflußt, sollten auch

4.12. Weitere Positionen des AusschussesFärsen und Kälber in die Prämienzahlungen generell mit
einbezogen werden können.

4.12.1. Die Kampagne der Kommission zur Förde-
rung des Absatzes von hochwertigem Qualitäts-4.10. Artikel 21 (Verbot des Einsatzes bestimmter
rindfleisch hat sich im wesentlichen bewährt und sollteStoffe bei der Inanspruchnahme von Prämien aus
im Rahmen der Zielsetzungen des Artikels 2 berücksich-EU-Mitteln)
tigt werden, v.a. im Zuge der BSE-Krise hat sie einen
wesentlichen Beitrag zur Absatzsicherung geleistet, im4.10.1. Die Weiterführung des Verbots des Einsatzes
weiteren stellt sie eine erlaubte Maßnahme unter WTO-von Stoffen mit hormonaler Wirkung bzw. bei Übertre-
Regeln dar.tungen gegen EG-Richtlinie 96/23 wird vom Ausschuß

unbedingt befürwortet.
4.12.1.1. In Zukunft sollten zusätzliche EU-Mittel
für diese Zwecke zur Verfügung gestellt werden. Der4.11. Artikel 22 (Anpassung der Prämienzahlungen)
Ausschuß erwartet darüber hinaus vom Rat eine rasche
positive Entscheidung über die derzeit blockierten Mittel4.11.1. Der Vorschlag der Kommission zur Anpas-

sungder Prämien nachdemVerfahrendesArtikels 43 des und ersucht die Kommission um Darlegung der weiteren
Vorgangsweise.Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

Brüssel, den 9. September 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Tom JENKINS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu:

— dem „Vorschlag für eine Verordnung (EG) des Rates über die gemeinsame Marktorganisa-
tion für Milch und Milcherzeugnisse“, und

— dem „Vorschlag für eine Verordnung (EG) des Rates zur Änderung der Verordnung
(EWG) Nr. 3950/92 über die Erhebung einer Zusatzabgabe im Milchsektor“ (1)

(98/C 407/33)

Der Rat beschloß am 3. Juli 1998, den Wirtschafts- und Sozialausschuß gemäß Artikel 43 und
198 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft zu den vorgenannten
Vorschlägen zu ersuchen.

Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Landwirtschaft und Fischerei
nahm ihre Stellungnahme am 24. Juli 1998 an. Berichterstatter war Herr Kallio.

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 357. Plenartagung (Sitzung vom 9. September 1998)
mit 101 gegen 2 Stimmen bei 13 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Einleitung Marktregulierungs- und Vereinfachungsmaßnahmen
noch dringlicher macht. Zusätzlichen Handlungsbedarf
schaffen die auf WTO-Ebene eingegangenen Verpflich-1.1. Die Europäische Kommission veröffentlichte im tungen und die anstehende neue Verhandlungsrunde.Juli 1997 einen Vorschlag für die Agenda 2000, die Des weiteren schlägt sich die internationale Markt- undu.a. Vorschläge für die Reform der Gemeinsamen Preislage allmählich auch auf Europa durch.Agrarpolitik für den Zeitraum 2000-2006 enthält. Diese

Vorlage wurde durch die im März 1998 veröffentlichten
1.4. FürdenMilchsektor siehtdieKommissionsvorla-Verordnungsvorschläge präzisiert, die teilweise sehr
ge folgendes vor: Die Quotenregelung soll bis zumwesentlich von dem Vorschlag vom Juli 1997 abwichen.
31. März 2006 beibehalten werden. Vorgeschlagen wirdDie Reform stellt eine Fortsetzung der GAP-Reform von
eine Anhebung der Gesamtquote um 2 %, von der im1992 dar, mit der die Preise für zahlreiche Landwirt-
Verhältnis zur Produktion je 1 % den Junglandwirtenschaftsprodukte gesenkt wurden. Die jetzige Reform
und den Erzeugern in benachteiligten Berggebietensieht eineweitere erhebliche Senkung der institutionellen
zugute kommen soll. Die Interventionspreise sollen abPreise undeinen teilweisenAusbau derdirektenBeihilfen
dem 1. Juli 2000 innerhalb von vier Jahren um 15 % undvor. Neben detaillierten sektorspezifischen Vorschlägen
der Richtpreis für Milch um 17 % zurückgenommenenthält die Agenda auch Vorschläge zu horizontalen
werden. In dem Vorschlag werden die StützpreiseFragen, zur Erweiterung der Union, zum Haushalt und
für den gesamten Betrachtungszeitraum der Agendazur Reform der Strukturfonds. Diese Fragen werden in
festgelegt. Die vorgeschlagene Preissenkung ist um 5 %der vorliegenden Stellungnahme nur insoweit behandelt,
höher als in dem Vorschlag vom Juli 1997. Die Preissen-als sie den Milchsektor maßgeblich berühren.
kung wird zum Teil durch eine kuhbezogene Prämie
und eine Silomaisbeihilfe, die im Gegensatz zum Vor-

1.2. Die Kommission nennt als Begründung für die schlag vom Juli 1997 beibehalten werden soll, kompen-
Notwendigkeit der Reform einige Probleme der GAP, siert. Die Fortführung der Silomaisstützung ist somit die
die mit der Reform von 1992 nur teilweise gelöst werden Grundlage für die stärkere Preissenkung.
konnten. So hat sich beispielsweise gezeigt, daß die
Stützung im Rahmen der GAP ungleichmäßig erfolgt
und in erster Linie nicht gerade den am stärksten

2. Allgemeine Bewertungbedürftigen Regionen und Erzeugern zugute kommt.
Dies hat nach Ansicht der Kommission einen Rückgang
der landwirtschaftlichen Tätigkeit bewirkt, dessen nega- 2.1. Die vorliegende Stellungnahme präzisiert die am

10. und 11. Dezember verabschiedete Stellungnahme destive Folgen viele Regionen ergriffen hat. Gleichzeitig
hat die Konzentration der Produktion auf bestimmte Ausschusses zur Milchregelung und berücksichtigt auch

die in dem Verordnungsvorschlag vom März 1998Regionen nach Auffassung der Kommission zum Einsatz
überaus intensiver landwirtschaftlicher Produktionsver- enthaltenen wesentlichen Änderungen. Der Wirtschafts-

und Sozialausschuß stellt fest, daß der jetzige Vorschlagfahren geführt, was wiederum zu einem schlechten
Image der GAP in der breiten Öffentlichkeit beigetragen in mancherlei Hinsicht sogar noch weniger akzeptabel

ist als die Vorlage vom Juli 1997. Daher schlägt er vor,hat.
daß die Kommission ihren Vorschlag überarbeiten und
dabei den in der vorliegenden Stellungnahme aufgezeig-1.3. Die Notwendigkeit der Reform wird seitens der ten Aspekten Rechnung tragen sollte.Kommission ferner mit externen Aspekten begründet,

wie der Erweiterung der Union, die die vorgeschlagenen
2.2. Der Ausschuß unterstützt den Vorschlag der
Kommission zur Beibehaltung derQuotenregelung, aber
dieKommission sollte deutlicher zumAusdruckbringen,(1) ABl. C 170 vom 4.6.1998, S. 38-60.
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wasmit derRegelungnach dem31.März 2006 geschehen Weidegrasfütterung für die Regionen vorgesehen wird,
die wegen ihrer klimatischen Bedingungen oder ihressoll. Die Quotenregelung und das Milchkuhprämien-

system sind für die Erzeuger von großer wirtschaftlicher Milcherzeugungssystems nicht in den Genuß dieser
Prämie kommen können. Zur Gewährleistung einerBedeutung. Ferner wirkt sich die Erweiterung der EU

nach Osten hin auf die zukünftige Milchpolitik aus. Der nachhaltigen Entwicklung der Milchwirtschaft sollte
insbesondere der Preisrelation zwischen den verschiede-jetzige Vorschlag läßt viel Raum für Spekulationen und

erschwert den Milcherzeugern und der Milchverarbei- nen Rauhfuttermitteln Beachtung geschenkt werden.
Dieses spezielle Problem betrifft insbesondere die nördli-tungsindustrie eine langfristige Planung.
chen und anderen benachteiligten Regionen, in denen
die schwache Stellung von Weideland gegenüber der2.3. Die Kommission sollte die von einigen Mitglied-
Getreidefütterung besonders augenfällig ist. Eine ausge-staaten vorgetragenen Quotenprobleme in Gebieten
wogene Rentabilität sowohl der auf Maisfütterung wiemit Unterproduktion berücksichtigen, wobei allerdings
auf Weidehaltung oder anderen Arten von Rauhfutterdarauf zu achten ist, daß auf dem europäischen Markt
außer Getreide basierenden Milcherzeugung muß gesi-die Stabilität im Milchsektor der Union gewahrt bleibt.
chert werden. Die Beschlüsse des Luxemburger Gipfels
setzen eine Lösung dieser Probleme voraus.

2.4. Nach Ansicht des Ausschusses geht die vorge-
schlagene Preissenkung im Binnenmarkt doch sehr weit,

2.9. Der Ausschuß ist nicht davon überzeugt, daßda keine wirkliche Diskussion über das Preisniveau von
der Vorschlag der von der Kommission anvisiertenLebensmitteln zu erkennen ist. Der Ausschuß vertritt
Vereinfachung der Marktorganisation gerecht wird.die Meinung, daß es derKommission in ihremVorschlag
Einige der vorgeschlagenen spezifischen Maßnahmenzu sehr umdie internationaleWettbewerbsfähigkeit geht
setzen komplexe Verwaltungssysteme voraus.und dem europäischen Agrarmodell kein ausreichender

Handlungsspielraum gelassen wird. In der Agenda wird
eine umweltfreundliche, vielfältige und auf einer nach-

2.10. Der Ausschuß möchte insbesondere die Bedeu-haltigen Entwicklung beruhende Landwirtschaft, die
tung des Milchsektors als größtem Teilbereich dergleichzeitig ein ausreichendes Einkommensniveau der
EU-Agrarerzeugung hervorheben. Milcherzeugung wirdLandwirte gewähren würde, nicht ausreichend berück-
in allen Regionen betrieben und hat in den benachteilig-sichtigt.
ten Gebieten der meisten europäischen Länder um so
höheren Stellenwert.

2.5. Nach Ansicht des Ausschusses sollte der Aus-
gleich für die vorgeschlagene Preissenkung für die
Milcherzeuger im vollen Umfang und in gleichem Maße

3. Besondere Bemerkungenerfolgen. Die Preissenkung schadet insbesondere den
Milcherzeugern und der Milchindustrie in benachteilig-
ten Regionen und Berggebieten sowie den Erzeugern in
anderen Gebieten, in denen die Stützungsregelung für 3.1. Die Quotenregelung
Silomais nicht gilt. SowerdenArbeitsplätzedort vernich-
tet, wo sie am dringendsten benötigt werden und wo es

3.1.1. Die Meinungen der Mitgliedstaaten zu derkaum alternative Betätigungsfelder gibt.
Quotenregelung sind geteilt. Für eine Abschaffung der
Quotenregelung plädieren in erster Linie die Länder, die2.6. Der Ausschuß ist nicht davon überzeugt, daß über eine vorteilhafte Struktur und günstige natürlichedie Senkung der Stützpreise zu einer Senkung der Rahmenbedingungen für die Milcherzeugung verfügenVerbraucherpreise und damit zu einer Konsumsteige- und für die der Export wichtig ist. Zu dieser Grupperung führen würde. Die Kommission sollte über ein gehören zum Teil auch Länder, die in bezug auf Milchausreichend schnelles und effizientes System zur keine Selbstversorger sind. Für die Beibehaltung derBeobachtung der Auswirkungen verfügen. Quotenregelung sindwiederumdieLänder, die aufgrund
der Struktur ihrer Milchproduktion oder natürlicher

2.7. Der Ausschuß sieht in dem Kommissionsvor- Bedingungenüber eine schlechtereWettbewerbsposition
schlag keine Lösung für die Probleme, die die Kommis- verfügen. Die Befürworter der Quotenregelung befürch-
sion als Rechtfertigungsgrund für die Reform, insbeson- ten, daß eine Abschaffung der Quoten dazu führen
dere nach internen Gesichtspunkten, vorträgt. Als eines würde, daßdie Produktion in denbegünstigtenRegionen
der Argumente führt die Kommission die ungleichmäßi- auf Kosten der benachteiligten Gebiete steigen wird.
ge Verteilung der Preisstützung ins Feld, die sich auf Eine höhere Produktion würde die Preise drücken, was
Regionen und Erzeuger konzentriert, die nicht gerade die Situation aller Erzeuger und vor allem der Erzeuger
am stärksten beihilfebedürftig sind. Ein Beispiel hierfür in benachteiligten Regionen, die mit besonderen Schwie-
ist die Silomaisstützung, die vor allem auf begünstigte rigkeiten konfrontiert wären, noch weiter erschweren
Gebiete ausgerichtet ist, während für die benachteiligten würde.
Gebiete, in denen Mais nicht angebaut werden kann
oder andere Futtermittel verwendet werden, keine ent- 3.1.2. Ein weiterer bei der Quotenregelung ins Spiel
sprechende, wirtschaftlich gesehen gleichwertige Unter- kommender Aspekt ist die geplante Erweiterung der
stützung vorgesehen wird. Union. Es ist zubedenken, daßdie neuenMitgliedstaaten

durch den Einsatz neuer Technologien und Erzeu-
gungsmethoden die Möglichkeit haben, ihre Produktion2.8. Der Ausschuß fordert, daß eine der Silomaisstüt-

zung entsprechende Unterstützung für die Heu- und erheblich zu steigern. Ferner begünstigt das Preisniveau
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eine Produktionssteigerung in den neuen Mitgliedstaa- 3.2.2. Der Ausschuß hat in seiner im Dezember 1997
verabschiedeten Stellungnahme die auf eine Verbesse-ten. Wenn die Quotenregelung beseitigt und die Preise

fallen würden, könnte es den heutigen Mitgliedstaaten rung der Wettbewerbsfähigkeit abzielenden Maßnah-
menunterdemVorbehalt befürwortet, daßdieEinkünfteschwer fallen, auf diese Entwicklung zu reagieren. Dies

könnte die Stabilität der Märkte beeinträchtigen. der Milcherzeuger stabilisiert werden und die Milchpro-
duktion in der gesamten EU, insbesondere in benachtei-
ligtenRegionen und Berggebieten, aufrechterhaltenwer-3.1.3. Die Kommission schlägt ein europäisches
den kann. Die jetzt vorgeschlagene Preissenkung inAgrarmodell vor,das vondenKonzeptenderwichtigsten
Verbindung mit der beabsichtigten Kompensation wirdKonkurrenten abweicht. Das vorgeschlagene Modell
diesen Forderungen nicht gerecht, zumal was die Stabili-propagiert eine maßvolle Entwicklung bezüglich des
sierung der Einkünfte der Milcherzeuger in den benach-Produktionsvolumens und begünstigt mithin auch die
teiligten Regionen und Berggebieten betrifft. NachPreisstabilität. Auch wenn die Quotenregelung einige
Ansicht des Ausschusses sollte die direkte Einkommens-Schwächen aufweist, so hat sie sich doch stabilisierend
unterstützung angehoben werden. Sollte der Rat der vonauf die Marktlage ausgewirkt. Der Anteil der Ausgaben
der Kommission vorgeschlagenen Regelung (Preissen-für den Milchsektor am Agrarhaushalt der EU ist
kung — kuhbezogene Ausgleichszahlungen — Anhe-deutlich gesunken.
bung derQuoten) denVorzug geben,müßte die Preissen-
kungunbedingt durch eineKompensation in vollerHöhe3.1.4. Die Kommission schlägt die Verknüpfung der
ausgeglichen werden.Quotenregelung mit der Milchkuhprämie über das

System der „virtuellen Kuh“ vor. Diese Verbindung
kann sich auch positiv auf den wirtschaftlichen Wert
der Quoten auswirken. Länder, die nur geringe Erträge 3.2.3. Der Ausschuß glaubt nicht, daß eine Preissen-
erzielen, betrachten das System der „virtuellen Kuh“ als kung einen Konsumanstieg mit sich bringen wird. In
ungerecht. Milcherzeuger, die dabei sind, ihre Produk- vielen Ländern ist der Verbrauch von Milchprodukten
tion auszudehnen, und Quoten erwerben möchten, sind sehr hoch, und es gibt für Flexibilität bei den Preisen,
verunsichert und wissen nicht, ob sie die Quoten und insbesondere von Basisprodukten, kaum Spielraum.
damit die kommenden Milchkuhprämien im Agenda- Nach Ansicht des Ausschusses treffen die Auswirkungen
Zeitraum in Anspruch nehmen sollen, oder ob sie lieber der Preissenkung in erster Linie die Milcherzeuger,
dessen Ende abwarten sollten. Diese Unsicherheit muß während insbesondere im Binnenmarkt hauptsächlich
beseitigt werden. der Handel von der Preissenkung profitiert. In dieser

Hinsicht sollte die Kommission einen eindeutigeren
Nachweis für die Nutzeffekte der Preissenkung für die3.1.5. Der Ausschuß befürwortet Zusatzquoten nur,
Märkte und den Verbrauch erbringen.wenn diese von der Marktsituation ermöglicht werden.

Unter dieserVoraussetzung unterstützt derAusschußdie
von derKommission vorgeschlagenen Sonderregelungen
für Junglandwirte, beispielsweise in Form einer Quoten- 3.2.4. Die Senkung der Preise vereinfacht den neuen
anhebung; nach Auffassung des Ausschusses ist die für Mitgliedstaaten den Beitritt zur Union. Die Agrarpreise
Berggebiete vorgesehene Zusatzquote jedoch nicht eine der Bewerberländer sind durchweg viel niedriger als die
der Silomaisprämie vergleichbare, die Rentabilität der der jetzigen Mitgliedstaaten. Die jetzt vorgeschlagene
benachteiligten Regionen verbessernde Unterstützung. erhebliche Preissenkung und deren unvollständige Kom-
Die Kommission sollte für die von einigen Mitgliedstaa- pensation ermöglicht die Einsparung von Mitteln, die
ten angeschnittenen Quotenfragen in erster Linie durch dann für die beim Beitritt der neuen Mitgliedstaaten
interne Regelungen geeignete Lösungen finden, die die erforderlichen Regelungen verwendet werden können.
Marktstabilität auf EU-Ebene nicht gefährden. Nach Auffassung des Ausschusses sollte die Erweiterung

nicht auf Kosten der Landwirtschaft der jetzigen Mit-
3.1.6. Der Ausschuß befürwortet angesichts der vor- gliedstaaten geschehen. Die Erweiterung der EU muß
stehend angesprochenen Aspekte eine Beibehaltung der imRahmendesvorgeschlagenen striktenHaushaltsplans
Quotenregelungbis zumJahr2006, da sichdieQuotenre- erfolgen können.
gelung als wichtig und funktionsfähig bei der künftigen
Ausrichtung des Marktes erwiesen hat.

3.2.5. Zweck der Preissenkung ist die Verbesserung
der Wettbewerbsfähigkeit der Milcherzeugnisse der EU

3.2. Die Preissenkung auf dem Weltmarkt. Diese Preise entsprechen nicht
einmal den Kosten der Produktion in den Ländern mit
den günstigsten Voraussetzungen. Der Ausschuß ist der3.2.1. Die Kommission schlägt eine in vier Stufen

gegliederte Senkung der Stützpreise um 15% und des Ansicht, daß für eine Preissenkung in dem von der
Kommission vorgeschlagenen Umfang nicht genügendRichtpreises um 17% vor, also wesentlich mehr als die

im Juli 1997 vorgeschlagenen 10 %. Die Kommission Gründe vorliegen. Zudem ist zweifelhaft, ob durch
diese Preissenkung tatsächlich die mit der Reformrechtfertigt die Änderung mit einer Steigerung der

Wettbewerbsfähigkeit der Milchprodukte und damit, angestrebten Ziele erreicht werden können. Die Steige-
rung der Wettbewerbsfähigkeit der Milcherzeugnissedaß die Milchquoten erhöht und die Silomaisstützung

fortgeführt werden. Ferner macht nach Ansicht der der EU auf den internationalen Märkten ist wichtig,
aber gleichzeitig darf nicht vergessen werden, daß ca.Kommission die Unionserweiterung eine neue Markt-

ordnung noch dringlicher, die auch eine Preissenkung 90% dieser Erzeugnisse für den Binnenmarkt bestimmt
sind. Die Rentabilität des Milchsektors wird durch denbeinhaltet und damit in Zukunft sogar die Ausfuhr

einiger Erzeugnisse ohne Subventionierung ermöglicht. großen Binnenmarkt der Gemeinschaft entschieden.
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3.3. Die Kompensation Definition von Dauergrünland — wie in vorstehender
Ziffer beschrieben — geändert werden müßte. Der
Ausschuß lehnt jedoch den gegenüber dem Vorschlag

3.3.1. Die Kommission schlägt als Ausgleich für die vom Juli 1997 zurückgenommenen Beihilfesatz ab.
Preissenkung mehrere Maßnahmen, eine betriebsbezo-
gene Milchkuhprämie und einen Prämienzusatzbetrag 3.3.6. Die Kommission hat vorgeschlagen, daß so-sowie eine Rindfleischprämie für Milchkühe, vor. Der wohl die Milch- als auch die Fleischerzeuger eineAusschuß ist der Auffassung, daß die Kompensation teilweise Kompensation durch die Beibehaltung derfür alle landwirtschaftlichen Betriebe ungekürzt und Silomaisbeihilfe erhalten. Diese Kompensation ist nachpermanent sein sollte. AnsichtdesAusschusses ungerecht gegenüberdenRegio-

nen außerhalb der Maisanbauzone. Nach Auffassung
3.3.2. Nach Ansicht des Ausschusses ist eine der des Ausschusses sollte für die außerhalb der Maiszone
durchschnittlichen Milchleistung der Gemeinschaft an- liegendenRegionenein Stützungssystemfür dieRauhfut-
gepaßte Basisprämie für Milchkühe ein verfahrenstech- termittel der Regionen geschaffen werden, das den Preis
nisch gerechtes Verfahren zur betriebsbezogenen Kom- für Rauhfutter außerhalb der Maiszone gegenüber dem
pensation der Senkung des Milchpreises, wenn die subventionierten Mais wettbewerbsfähig macht. Eine
Kompensation nicht einfacher über den Milchpreis Lösung hierfür könnte beispielsweise die Aufstockung
geschehen kann. Der Ausschuß bemängelt allerdings, der nationalen Plafonds bieten. Dies ist in einem offenen
daß diese allen zu zahlende Kompensation gegenüber Wettbewerb bei Milcherzeugnissen unabdingbar, denn
dem Vorschlag vom Juli 1997 nicht angehoben wurde, die Futterkosten machen einen bedeutenden Teil der
obgleich der neue Vorschlag eine stärkere Preissenkung Produktionskosten fürMilchaus.DieKommission sollte
vorsieht. das in einigen benachteiligten Gebieten auftretende

spezifische Problem der Preisrelation zwischen den
3.3.3. Der Ausschuß hält es für richtig, daß die verschiedenen Futtermitteln berücksichtigen, d.h. dem
Kommission die Zahlung des Prämienzusatzbetrags (45 deutlich höheren Preis des Rauhfutters für Kühe gegen-
ECU) durch die Mitgliedstaaten wahlweise als tier- über dem Gemeinschaftspreis für Getreide. Zu diesen
oder flächenbezogene Beihilfe gestattet. Dies stellt eine benachteiligten Gebieten gehören die Regionen im Nor-
Abweichung gegenüber dem Vorschlag vom Juli 1997 den, das Gebirgs- und Bergland sowie andere Arten
dar. Jeder Mitgliedstaat wird ja über einen gewissen benachteiligter Gebiete, die es in den meisten EU-
Handlungsspielraum verfügen, um einen Teil dieser Erzeugerländern gibt und in denen eine intensive Tier-
Direktbeihilfen nach eigenem Ermessen auszuzahlen. Es zucht mit Silomais nicht möglich ist.
handelt sich dabei um eine schleichende Renationalisie-
rung der Agrarpolitik, was sich schließlich in Wettbe- 3.3.7. Der Ausschuß vertritt die Meinung, daß die
werbsverzerrungen zwischen den Mitgliedstaaten und für die Berggebiete vorgeschlagene Zusatzquote, die
den Regionen innerhalb ein und desselben Mitgliedstaa- keinerlei Prämien beinhaltet, keine gerechte Kompensa-
tes niederschlagen wird -Verzerrungen, die angesichts tion für die Beibehaltung der Silomaisstützung ist. Die
des Prinzipsdes europäischenBinnenmarkts sehrüberra- Zusatzquote ist bestimmt für die mit Rentabilitätspro-
schen. blemen konfrontierten Randgebiete, die in erster Linie

durch Rentabilitätssteigerung einen Rückgang ihrer
Milcherzeugung zu verhindern suchen. Der Ausschuß3.3.4. DieDauergrünland-Bedingungbei den flächen-
hältdie fürdieBerggebieteauf„Mehrarbeitbei schlechte-bezogenen Zahlungen ist von der diesbezüglichen
rer Bezahlung“ hinauslaufende Zusatzquote nicht fürBegriffsbestimmung her nicht auf die Verhältnisse in
einegeeigneteKompensationderSenkungdesMilchprei-allen Mitgliedstaaten anwendbar, und daher schlägt der
ses, die der Silofutterstützung in den für MaisanbauAusschuß vor, in die Definition auch die „zeitweilige
geeigneten Regionen vergleichbar wäre.Weide“ einzubeziehen. Insbesondere in den nördlichen

AnbaugebietenmüssenwegenderkurzenWachstumspe-
riode und infolge des Bodenfrostes nach einigen Jahren

3.4. Weitere besondere Bemerkungendie Weideflächen ersetzt werden.

3.4.1. Der Ausschuß nimmt mit Interesse den Vor-3.3.5. Die Kommission schlägt zurKompensation der
schlag der Kommission zur Kenntnis, den Mitgliedstaa-Senkung der Rindfleischpreise eine für Milchkühe zu
ten bezüglich gewisser Prämien freie Hand zu lassen. Eszahlende Prämie und aus den einzelstaatlichen für
ist zu begrüßen, daß so bestimmten Gebieten undRindfleisch vorgesehenen Finanzmitteln zu zahlende
Besonderheiten besser Rechnung getragen werden kann.zusätzliche Beihilfe vor. Die Einführung einer zum
Dies darf jedoch nicht dazu führen, daß im Wege diesesdurchschnittlichen Milchertrag der Gemeinschaft umge-
dezentralisierten Modells die aus den Beihilfen erzieltenkehrt proportionalen Milchkuhprämie ist nach Auffas-
Einkünfte der Milcherzeuger auf einzelstaatlicher Ebenesung des Ausschusses ein sehr konstruiert anmutendes
stufenweise gekürzt werden oder daß das System sichVerfahren zur Kompensation der Senkung der Fleisch-
verzerrend auf den Wettbewerb auswirkt.preise. Die Kommission sollte versuchen, ein einfacheres

System zu finden, das eine gerechtere Verbindung
zwischen der Beihilfe und der vom Betrieb verkauften 3.4.2. Der Ausschuß befürwortet das von der Kom-

mission vorgeschlagene europäische Agrarmodell. BeiRindfleischmenge herstellt. Der Ausschuß befürwortet
den Vorschlag der Kommission, daß zusätzliche Beihil- der jetzt vorgeschlagenen Reform treten jedoch Wi-

dersprüche zu den Zielen des Modells zutage, und daherfen durch die Mitgliedstaaten auf der Grundlage von
Großvieheinheiten oder Flächen gewährt werden sollen, bezweifelt der Ausschuß, daß der Vorschlag geeignet ist,

um die gesetzten Basisziele zu erreichen. Wie läßt sichwobei bezüglich der flächenbezogenen Zahlungen die
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in Europa eine international wettbewerbsfähige und lich wird, zusätzliche Mengen von Milcherzeugnissen
dank eines kostengünstigerenGrundstoffes (bei geringengering subventionierte Landwirtschaft mit der Wahrung

vielfältiger, traditionsreicher und umweltfreundlicher Mengen) erstattungsfrei auszuführen.
Produktionsmethoden vereinbaren? Außerdem soll dies
alles der Kommission zufolge unter Erhaltung des

4. SchlußfolgerungenEinkommensniveaus der Landwirte stattfinden. Ferner
fordert der europäische Einzelhandel von derLebensmit-

4.1. Der Ausschuß vertritt die Ansicht, daß die imtelindustrie und den Erzeugern eine ständig höhere
März 1998 vorgeschlagene Reform des MilchsektorsMehrwertkomponente, aber sobald die Sprache auf
noch immer in einigen Punkten nachgebessert werdendie Kosten kommt, wird mit billigen Importen vom
muß, da der jetzige Vorschlag nicht geeignet ist, um dieWeltmarkt gedroht. Der Ausschuß ist der Ansicht, daß
Zukunft des Milchsektors zu sichern. Der Ausschußdie gleichzeitige Verwirklichung aller Ziele unrealistisch
kann den Vorschlag in seiner jetzigen Form nichtist. Die EU sollte als größtes Milcherzeugungsgebiet
befürworten, da er hinter den vom Europäischen Rat inzielstrebig das europäische Agrarmodell verteidigen, das
Luxemburg gefaßten Beschlüssen und den von dersich hauptsächlich auf Familienbetriebe stützt und bei
Kommission selbst gesteckten allgemeinen Zielen derdem die Landwirtschaft der Region in nachhaltiger
Agenda 2000 zurückbleibt. Der Ausschuß fordert eineWeise den Bedingungen der jeweiligen Region angepaßt
100 %ige Kompensation des Einkommensverlustes derist, mit dem Ziel, für den Verbraucher unbedenkliche
Milcherzeuger.Nahrungsmittel zu erzeugen und die Lebensfähigkeit

und Vielfalt der Landwirtschaft und des ländlichen
Raums zu wahren. 4.2. Schließlich würde nach Ansicht des Ausschusses

die Durchführung einer solchen Reform eine Einkom-
3.4.3. Der Ausschuß ist der Ansicht, daß die Europäi- mensabhängigkeit der Erzeuger von diesen Direktbeihil-
sche Union durch die Reform der GMO für Milch in fen bewirken, deren Fortbestand aus mindestens zwei
den Stand gesetzt werden muß, ihre Anteile auf den Gründen nicht gesichert ist:
gemeinschaftlichen und internationalen Märkten für
Milcherzeugnisse halten zu können. Schließlich muß — ihre Kosten für den Haushalt;
eine Reform der GMO für Milch — um die Zukunft des
europäischen Milchsektors zu sichern — wirtschaftliche — die Tatsache, daß die Einführung des Begriffs „virtu-

elle Kuh“ bedeutet, daß die direkten Beihilfen jeFlexibilität in die derzeitige Marktorganisation für
Milcherzeugnisse einführen, damit es insbesonderemög- nach der erzeugten Milchmenge ausgezahlt werden.

Brüssel, den 9. September 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Tom JENKINS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine Verord-
nung (EG) des Rates zur Festlegung von Gemeinschaftsregeln für Direktzahlungen im Rahmen

der Gemeinsamen Agrarpolitik“ (1)

(98/C 407/34)

Der Rat beschloß am 4. Juni 1998, den Wirtschafts- und Sozialausschuß gemäß Artikel 43 und
198 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.

Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Landwirtschaft und Fischerei
nahm ihre Stellungnahme am 9. Juli 1998 an. Berichterstatter war Herr Liverani.

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 357. Plenartagung (Sitzung vom 9. September 1998)
mit 66 gegen 3 Stimmen bei 3 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Einleitung 2.1.1. Ganz im Tenor ihrer bereits erwähnten Stel-
lungnahme befürwortet der Wirtschafts- und Sozialaus-
schuß uneingeschränkt die Zielsetzung, das gegenwärti-1.1. DieseVorlage istTeil desPakets vonVorschlägen
ge Beschäftigungsniveau in der Landwirtschaft zu si-für Verordnungen, mit denen die großen Orientierungen
chern. Seines Erachtens kann man der Landfluchtfür die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik der
und insbesondere dem Bevölkerungsschwund in denKommissionsmitteilung „Agenda 2000“, zu der sich der
Bergregionen und benachteiligten Gebieten, wo derAusschuß unlängst generell positiv geäußert hat, in
Mensch für den Umweltschutz, die LandschaftspflegeRechtstexteumgesetztwerden sollen.Bei dieserGelegen-
und die Sicherung eines Mindestmaßes an einkommens-heit hatte der Ausschuß u.a. auf die einschneidenden
wirksamerLandwirtschaft unverzichtbar ist, nicht taten-sozialen, umweltund beschäftigungsspezifischen Aus-
los zusehen.wirkungen der GAP in der Europäischen Union hinge-

wiesen und erneut bekräftigt, wie wichtig es ist, daß
2.2. Gegenwärtig ist eine Steigerung des Beschäfti-die GAP auch die Steigerung der Produktivität und
gungsniveaus nur denkbar, wenn eine effiziente PolitikWettbewerbsfähigkeit derLandwirtschaft,die Sicherung
zur Förderung insbesondere von „Non-food-Erzeugnis-der Arbeitsplätze und die Stabilität der ländlichen
sen“ und Qualitätsprodukten sowie eine Politik zurBevölkerung in der Union anstrebt (2).
ländlichen Entwicklung mit den Zielsetzungen Boden-
erhaltung, Aufforstung und hydrogeologischer Schutz

1.2. Die vonderKommission vorgeschlagenengrund- umgesetzt wird.
legenden Neuerungen sehen vor:

2.3. Mit Blick auf die Beschäftigung hält es der
— Einführung von Höchstgrenzen für den Gesamtbe- Ausschuß für seine Pflicht, auch auf die Schwierigkeiten

trag der Zahlungen, die einem Landwirt im Rahmen hinzuweisen, die sich aus den von der Kommission in
der Stützungsregelungen gewährt würden(3); ihrem Verordnungsvorschlag angeführten Durch-

führungsmodalitäten ergeben könnten, wonach die Mit-— eine Anpassung der Gesamthöhe der Beihilfen nach
gliedstaaten ermächtigt werden sollen, nach freiemMaßgabe der Anzahl der in den Betrieben beschäftig-
Ermessen für die Anwendung dieser Regelung undten Arbeitskräfte durch die Mitgliedstaaten(4);
mithin für die Festlegung der für die Gewährung

— auch in bezug auf den Umweltschutz sind zusätzliche der Direktzahlungen erforderlichen Mindestzahl der
Auflagen einzuhalten(5). Arbeitskräfte in den Betrieben Sorge zu tragen(6). Hinzu

kommen die Schwierigkeiten infolge der unterschiedli-
chen nationalen Systeme zur Überwachung des Ar-
beitsmarktes.2. Allgemeine Bemerkungen

2.4. Nach Auffassung des Ausschusses könnte eine2.1. Mit der geplanten Anpassung der Beihilfe an die
so formulierte Bestimmung sehr unterschiedliche Hand-Zahl der in einem Betrieb tätigen Arbeitskräfte soll die
habungen in den einzelnen Mitgliedstaaten und sogargegenwärtige Beschäftigungslage in der Landwirtschaft
innerhalb eines Landes zur Folge haben. Sie könntestabilisiert und wenn möglich verbessert werden. Die
zu weiteren Schwierigkeiten bei der Festsetzung derEinführung einer Höchstgrenze ist nach Ansicht der
Mindestzahl vonArbeitskräften je nachTyp undgeogra-Kommission erforderlich, um etwaigen Größenvorteilen
phischem Standort der Betriebe sowie bei der Bewertungbestimmter Betriebe Rechnung zu tragen.
der beschäftigungswirksamen Variablen der mit der
Landwirtschaft zusammenhängenden oder für sie typi-
schen Sektoren (Vermarktung des Erzeugnisses, Verar-(1) ABl. C 170 vom 4.6.1998, S. 93.
beitung, ...) führen. Darüber hinaus kann es unionsweit(2) Stellungnahme (ABl C 73 vom 9.3.1998, S. 71) zum Thema

„Die landwirtschaftlichen Aspekte der Mitteilung der
Kommission ‘Agenda 2000’“.

(3) Artikel 6 des Verordnungsvorschlags. (6) Die Arbeitskräfte werden gemäß Artikel 4 Absatz 1
des Verordnungsvorschlags in „Jahresarbeitseinheiten“(4) Artikel 4 des Verordnungsvorschlags.

(5) Artikel 3 des Verordnungsvorschlags. ausgedrückt.
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insofern zu einer ungleichen Behandlungsweise der 3.2. Mit Blick auf die Umsetzung von Artikel 4
(Differenzierung) sollte die Kommission nach AnsichtAgrarbetriebe kommen, als vielleicht einige Mitglied-

staaten die Anwendung der Regelung beschließen, ande- des Ausschusses jeden Mitgliedstaat dazu verpflichten,
für die einzelnen Typen von Betrieben und Regionen diere hingegen nicht, was natürlich die Gefahr von Wettbe-

werbsverzerrungen birgt und Gemeinschaftskontrollen Kriterien mitzuteilen, die er in bezug auf die zuvor
bestehenden Gegebenheiten anzuwenden beabsichtigt,erschwert.
um das jeweilige Beschäftigungsniveau zu sichern, und
zwar mittels leicht verständlicher und umsetzbarer2.5. Die Einführung der von der Kommission vorge-
Vorschriften, damit den Landwirten kostspielige undschlagenen variablen Höchstgrenzen mit dem Ziel einer
komplizierte Verwaltungsverfahren erspart bleiben.— auch vom Ausschuß befürworteten — gerechteren

Verteilung der Gemeinschaftsmittel auf die einzelnen
Landwirte (und betroffenen Sektoren) könnte sich als 3.3. HinsichtlichArtikel 5 (gemeinsameBestimmung)
kontraproduktiv erweisen. Denn es könnte in der Folge befürwortet der Ausschuß zwar grundsätzlich, den
zu tatsächlichen oder fiktiven Teilungen der Betriebe in vollen Umfang der im Rahmen der Stützungsregelungen
dem Bestreben kommen, die Höchstgrenze nicht zu der GAP vorgesehenen Zahlungen beizubehalten, hält
überschreiten. Dadurch könnten die im Hinblick auf es aber gleichzeitig für sinnvoll, daß im Rahmen der
eine weitere Liberalisierung des internationalen Anwendung vonArtikel 3 und4 die damit einhergehende
Agrarhandels und einen weltweit wachsenden Wettbe- zusätzliche Gemeinschaftsbeihilfe für Maßnahmen im
werbsdrucknotwendigeFlurbereinigung sowiedieerfor- Bereich Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Entwick-
derlichen Strukturverbesserungen behindert werden. lung ihrerseits auf Maßnahmen gerichtet sein sollte, die

ein Höchstmaß an zusätzlicher Beschäftigungswirksam-
2.6. Der Ausschuß unterstützt die Kommission in keit gewährleisten können.
ihrem Bestreben, die Gemeinschaftsbeihilfen von der
Einhaltung unionsweit geltender Umweltbestimmungen 3.4. NachAnsichtdesAusschusses solltedieKommis-abhängig zu machen. Denn es steht außer Frage, daß die sion im Zusammenhang mit der Einführung vonneue Orientierung der GAP nicht nur auf der Erzeugung Höchstbeträgen (Artikel 6), deren Wirksamkeit er nachvon Nahrungsmitteln basieren muß, die ein Höchstmaß wie vor für zweifelhaft erachtet, die Mitgliedstaatenan Sicherheit für die Gesundheit der Verbraucher ge- verpflichten, besondere Vorschriften und Kontrollmaß-währleisten, sondernauchaufderErhaltungderUmwelt. nahmen einzuführen, mit denen fiktiven Teilungen zur

Umgehung der Höchstgrenzen vorgebeugt werden kann.2.6.1. Nach Ansicht des Ausschusses ist es falsch,
daß die einzelnen Mitgliedstaaten die Sanktionen bei
Nichteinhaltung der Umweltmaßnahmen selbst bestim- 3.5. Mit Blick auf Artikel 8 (Beschränkung der Zah-
men können, weil dies dazu führen kann, daß von Land lungen) begrüßt der Ausschuß alle Bemühungen um
zuLandunterschiedlichharte Strafmaßnahmenergriffen Vermeidung des Mißbrauchs, ist aber der Auffassung,
werden, wodurch der Wettbewerb verzerrt würde. daß denMitgliedstaaten zu viel Verfügungsgewalt einge-

räumt wird und es unklar ist, welche Betriebsinhaber
keinen Anspruch auf Zahlungen haben, da sie Tätigkei-2.7. EinweitererwichtigerAspekt ist dieVerwendung
ten ausüben, die nicht vorwiegend landwirtschaftlicherder durch Kürzung der Beihilfen verfügbar gewordenen
Natur sind.Mittel für Umweltmaßnahmen.

2.7.1. Es steht außer Frage, daß die Umweltthematik
besondere Aufmerksamkeit verdient und die Landwirte 4. Schlußfolgerungen
mit Anzeigen und Strafmaßnahmen oder besonderen
Auflagen zur Erfüllung der Umweltschutzziele veranlaßt

4.1. Der Ausschuß teilt — wie er bereits in seinerwerden können und müssen. Es ist ebenso klar, daß bei
vorangegangenen Stellungnahme bekundet hat(1) — dieeiner derartigen Regelung beachtet werden muß, daß
in der „Agenda 2000“ dargelegten Leitlinien für dieauch die Drittländer gewisse umwelt- und gesund-
allgemeine Reform der GAP und stimmt mit der Kom-heitsspezifische Mindeststandards einhalten müssen,
mission darin überein, daß die gemeinsamen Vorschrif-wenn die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Land-
ten für dieDirektzahlungen andieLandwirte imRahmenwirtschaft nicht in Gefahr geraten soll.
einer Verordnung festgelegt werden müssen.

2.7.2. Aus diesem Grund sollte die ganze Problematik
in einem allgemeineren Rahmen gelöst werden, nämlich 4.2. Der Ausschuß muß allerdings mit Besorgnis
im Rahmen der WTO-Verhandlungen, die im Jahr 2000 feststellen, daß einige Aspekte des von der Kommission
aufgenommen werden. unterbreiteten Verordnungsvorschlags eine unerwün-

schte Tendenz zur Renationalisierung der gemeinsamen
Agrarpolitik erkennen lassen. Dadurch könnten die3. Besondere Bemerkungen wesentlichen Ziele der Einkommenssicherung und der
Entwicklung von umweltpolitischen Maßnahmen zur

3.1. Im Zusammenhang mit Artikel 3 (gegenseitige Landschaftspflege und Erhaltung des ländlichen
Vereinbarkeit) gibt der Ausschuß zu bedenken, daß die
Politik der Gemeinschaftsbeihilfen mit den Umwelt-
schutzregelungen im Rahmen der Gemeinschaftsbestim- (1) Stellungnahme zum Thema „Die landwirtschaftlichen As-
mungen und der nationalen und regionalen Rechtsvor- pekte der Mitteilung der Kommission ‘Agenda 2000’ —

ABl. C 73 vom 9.3.1998, S. 71“.schriften der Mitgliedstaaten vereinbar sein müssen.
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Raums aufs Spiel gesetzt werden, was wiederum zu 4.3. Daher fordert der Ausschuß die Kommission und
denRatauf,diesichausderUmsetzungdesVerordnungs-Störungen auf dem Binnenmarkt führen könnte, wo-

durch nicht nur die Politik der Arbeitsplatzsicherung vorschlagsergebendenAuswirkungenauchvordemHin-
tergrundder indieserStellungnahmeformuliertenbeson-gefährdet würde, sondern auch den Landwirten und

Verbrauchern Nachteile entstünden. deren Bemerkungen aufmerksam zu prüfen.

Brüssel, den 9. September 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Tom JENKINS

Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine Verord-
nung (EG) des Rates über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den

Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL)“ (1)

(98/C 407/35)

Der Rat beschloß am 4. Juni 1998, den Wirtschafts- und Sozialausschuß gemäß Artikel 43 und
198 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.

Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Landwirtschaft und Fischerei
nahm ihre Stellungnahme am 9. Juli 1998 an. Berichterstatter war Herr Kienle.

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 357. Plenartagung (Sitzung vom 9. September 1998)
mit 72 gegen 1 Stimme bei 5 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Ländlicher Raum als Standort für die Landwirt- Mitarbeiter; für den vorgelagertenBereich, der landwirt-
schaftliche Betriebsmittel zur Verfügung stellt; ebensoschaft
für den nachgelagerten Bereich, der landwirtschaftliche
Erzeugnisse verarbeitet und vermarktet; schließlich ist1.1. Akzeptiert man als Kriterium für „Ländlichen
eine Vielzahl von ländlichen Arbeitsplätzen im Dienst-Raum“ eine Bevölkerungsdichte von unter 100 Einwoh-
leistungsbereich wesentlich auf die Erhaltung landwirt-nern pro km2, so leben heute nach Angaben der
schaftlicherAktivitätangewiesen.AufeinenArbeitsplatzEuropäischenKommission 17,5 %der heutigenBevölke-
in der Landwirtschaft kommen Schätzungen zufolge vierrung der Europäischen Union im ländlichen Raum, der
weitere Arbeitsplätze in den vor- und nachgelagertenwiederum rund 80 % der gesamten Fläche ausmacht.
Wirtschaftsbereichen, wovon sich die meisten in den
ländlichen Regionen befinden.

1.2. Die Landwirtschaft stellt heute noch rund 5 %
aller Arbeitsplätze in der EU. Die Zahl der landwirt-
schaftlichen Betriebe liegt heute bei 7 Millionen, und 1.4. Die Landwirtschaft in der EU 15 gehört weltweit
14 Millionen Menschen sind in Vollzeit oder Teilzeit in zu den größten Nahrungsmittelproduzenten und ist
der Landwirtschaft beschäftigt. Häufig liegen landwirt- sowohl der größte Nahrungsmittelimporteur als auch
schaftliche Betriebe in Regionen mit relativ hoher -exporteur. Trotz eines Strukturwandels, der sich EU-
Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung. weit über Jahre hinweg auf jährlich rund 3 % belief und

sich zuletzt deutlich beschleunigte, sinddie durchschnitt-
lichen landwirtschaftlichen Betriebsgrößen — bei einer1.3. Die Landwirtschaft ist nicht mehr — wie dies in
außerordentlich großen Differenzierung — in der EUder Vergangenheit der Fall war — per se und in
mit 17,5 ha sehr viel niedriger als bei den Konkurrentenallen ländlichen Räumen die Haupteinkommensquelle.
etwa in Nord- und Südamerika oder Australien. DieDennoch istdieLandwirtschaft indenmeisten ländlichen
Landwirtschaft der EU hat den Vorteil, daß sie überRäumen weiterhin der Kristallisationspunkt für die
Nutzflächen mit hervorragenden Bodenqualitäten undWertschöpfung und Beschäftigung: für die landwirt-
Witterungsbedingungen verfügt. Allerdings wird überschaftlichen Betriebe und Familien selbst sowie deren
die Hälfte der landwirtschaftlichen Nutzfläche als „be-
nachteiligt“, d.h. mit ständigen natürlichen Nachteilen,
definiert.(1) ABl. C 170 vom 4.6.1998, S. 67.
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2. Das „Europäische Modell“ der Landwirtschaft schaftssektor sein, der sich auf das gesamte Gebiet
der Union, einschließlich derRegionen mit speziellen
Problemen, erstreckt.2.1. DieLandwirtschaft inderEU15hat eine außeror-

dentliche geographische, kulturelle, (agrar)geschichtli-
DieReformmußdazu führen,daßamEndeLösungenche und kulinarische Vielfalt und ist Bewahrer vieler
erreicht werden, die wirtschaftlich vernünftig undTraditionen. Infolgedessen wird in keinem Land der
tragfähig sowie sozial vertretbar sind, angemesseneUnion die Landwirtschaft nur auf die Rolle als „Produ-
Erlöse und ein ausgewogenes Verhältnis zwischenzent“ und als Wirtschaftsfaktor reduziert. Vielmehr
den Produktionssektoren, den Erzeugern und denwird ihr überall eine umfassende „multifunktionale“
Regionen ermöglichen und Wettbewerbsverzerrun-Aufgabenstellung zuerkannt, nämlich für dieWirtschaft,
gen verhindern ...“für die Umwelt und die Gesellschaft, insbesondere aber

auch für die Aufrechterhaltung einer Mindestbevölke-
2.5. Der Agrarrat hatte darüber hinaus in seinerrungsdichte im ländlichen Raum.
vorhergehenden Erklärung die Anforderungen an eine
multifunktionale europäischen Landwirtschaft so be-2.2. Dem versucht die EU mit der Gemeinsamen
schrieben:Agrarpolitik Rechnung zu tragen. In früheren Jahren

wurde dafür insbesondere die Markt- und Preisstützung
„Sie muß in der Lage sein, die Landschaft zu pflegen,und die Gemeinschaftspräferenz eingesetzt. Später wur-
die Naturräume zu erhalten, einen wesentlichenden durch die Förderung der Agrarstruktur, durch die
Beitrag zur Vitalität des ländlichen Raumes zuAusgleichszulage für die von Natur benachteiligten
leisten und den Anliegen und Anforderungen derGebiete und durch die flankierenden Maßnahmenweite-
Verbraucher in Bezug auf die Qualität und diere Schwerpunkte gesetzt. Seit der Agrarreform 1992
Sicherheit der Lebensmittel, den Umweltschutz undwerden die Stützungsmaßnahmen in Form von Direkt-
den Tierschutz gerecht zu werden.“zahlungen verstärkt eingesetzt, während die Gemein-

schaftspräferenz (Außenschutz) — siehe Beschlüsse der
Dies beinhaltet zweifellos insbesondere auch die Anfor-Uruguay-RundedesGATT—deutlichverringertwurde.
derung an die Schaffung und Erhaltung stabiler und
nachhaltiger Arbeitsplätze in allen Wirtschaftssektoren

2.3. In jüngster Zeit ist die multifunktionale Rolle und Tätigkeitsbereichen im ländlichen Raum.
der europäischen Landwirtschaft besonders intensiv
diskutiert worden, etwa im Europarat, Europäischen
Parlament, Wirtschafts- und Sozialausschuß, ebenso in 3. Die ländliche Entwicklung in der Agenda 2000den wirtschaftlichen Organisationen. Ursache hierfür
sind folgende — sich teilweise widersprechende —

3.1. Die Kommission hebt folgerichtig als eine vonHerausforderungen:
sechs Zielsetzungen für die „neue“ Agrarpolitik hervor,

— einerseits besteht weltweit ein anhaltender Druck daß „wir unsere Kulturlandschaft und die Lebensfähig-
auf eine stärkere Liberalisierung des Handels und keit der ländlichen Räume erhalten müssen“. Weiter
des Agrarhandels; heißt es, daß die Politik zur Entwicklung des ländlichen

Raumes darauf abzielen sollte, „die Wettbewerbsfähig-— andererseits verlagern sich in der EU die Anliegen
keit der ländlichen Gebiete wiederherzustellen und zuder Gesellschaft zunehmend auf die Sicherheit und
verstärken, und daher zur Erhaltung und Schaffung vonQualität der Lebensmittel, den Tierschutz und Um-
Arbeitsplätzen in diesen Gebieten beizutragen.“weltschutz, die Landschaftspflege und die räumliche

und soziale Kohäsion;
3.2. Der Vorschlag einer Ratsverordnung über die

— hinzu kommen die soeben begonnenen Beitrittsver- „Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes
handlungen mit den mittel- und osteuropäischen durch den Europäischen Ausrichtungs- und Garantie-
Reformstaaten, die zwar ein enormes Agrarpotential fonds für die Landwirtschaft (EAGFL)“ ist Teil des
aufweisen, jedoch auf dem Lande meistens völlig gesamten Agrarpakets der Agenda 2000 und soll die
andere Agrar- und Sozialstrukturen haben als sie in vorgeschlagene Reform der Markt- und Preispolitik
der EU 15 gegeben sind; flankieren und ergänzen. Die Kommission weist in der

Agenda 2000 ausdrücklich darauf hin, daß „weitere— darüber hinaus gibt es Diskussionen über die Rolle
Reformen der Strukturpolitik und der GemeinsamendesHandwerks und derKMU unddie Konsequenzen
Agrarpolitik die Union immer stärker zur Entwicklungdieser Politik in den ländlichen Räumen.
der Landwirtschaft und des ländlichen Raumes ver-
pflichten.“2.4. Im Dezember 1997 hat der Gipfel der Staats-

und Regierungschefs in Luxemburg die Beiträge zur
3.3. Diese Verordnung — in dieser StellungnahmeBeschreibung einermultifunktionalen Landwirtschaft in
des WSA der Einfachheit halber Verordnung „LändlicheEuropa aufgegriffen und die Erklärung des Agrarrates
Entwicklung“genannt—hat verschiedeneSchnittstellenvom November 1997 als eindeutiges Mandat für die
zurallgemeinenStrukturfonds-Verordnung.DerFörder-Weiterentwicklung der Gemeinsamen Agrarpolitik im
ansatz unddie Finanzierung dieser beidenVerordnungenRahmen der Agenda 2000 bekräftigt. U.a. heißt es in der
unterscheiden sich jedoch grundlegend. In der Verord-Erklärung des Gipfels:
nung „Ländliche Entwicklung“ kommt grundsätzlich
ein flächendeckender Ansatz zum Tragen. In der Struk-„Die europäischeLandwirtschaftmußeinmultifunk-

tionaler, nachhaltiger und wettbewerbsfähiger Wirt- turfonds-Verordnung erfolgt hingegen eine Konzentra-
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tion auf bestimmte Ziele und Gebiete. Finanziertwerden 3.9. In der Verordnung „Ländliche Entwicklung“
geht aus einem Querverweis hervor, daß die Gemein-die Maßnahmen der Verordnung „Ländliche Entwick-

lung“ ausschließlich aus dem EAGFL und hier insbeson- schaftsinitiative LEADER fortgeführt wird.
dere aus der Abteilung Garantie.

4. Allgemeine Bemerkungen3.4. Die neue Verordnung „Ländliche Entwicklung“
soll künftig neun bestehende Verordnungen zusammen-
fassen bzw. ersetzen. Dies sind: 4.1. Der Ausschuß begrüßt nachdrücklich, daß die

Staats- und Regierungschefs auf dem Luxemburg-Gipfel— die bisherige EAGFL-Strukturfondsverordnung, ein klares Bekenntnis zu einer „multifunktionalen, nach-
haltigen, wettbewerbsfähigen“ europäischen Landwirt-— fünf Verordnungen zur Förderung der Land- und
schaft und damit zu einer eigenen und einzigartigenForstwirtschaft,
Identität abgelegt haben. Auch dürfte es weltweit einma-

— die drei Verordnungen mit flankierenden Maßnah- lig sein, daß sich die Politik so ausdrücklich zu einer
men zur EU-Agrarreform von 1992. Landbewirtschaftung im gesamten Gebiet, also auch in

Regionen mit speziellen Problemen bekennt.
Die Zusammenfassung in ein einziges Rechtsinstrument
soll gleichzeitig ein wichtiger Beitrag zur Vereinfachung

4.2. DerAusschuß istderMeinung, daßeineerfolgrei-und Entbürokratisierung des Gemeinschaftsrechts sein.
che Umsetzung und dauerhafte Behauptung der „Philo-
sophie“ des Luxemburg-Gipfels keinesfalls mit der3.5. Zusätzlich aufgenommen werden Maßnahmen, Ideologie eines vollständigen Wirtschaftsliberalismusdie aus Sicht der Kommission ein Kernstück der künfti- — weder im Rahmen des europäischen Binnenmarktesgen ländlichen Entwicklungspolitik sein sollen, jedoch noch weltweit im Hinblick auf die kommende WTO-zu einem großen Teil nur indirekt der Landwirtschaft Runde — zu schaffen ist.dienen. Diese sind im Artikel 31 der Verordnung

„Förderung der Anpassung und Entwicklung von ländli-
4.3. Der Ausschuß geht davon aus, daß die landwirt-chenGebieten“ aufgeführt.Dazu gehörenu.a. Bodenme-
schaftliche Produktion und Vermarktung in aller Regelliorationen einschließlich Flurbereinigung, Vermark-
den effektivsten Nutzen für die Wertschöpfung dertung von Qualitätserzeugnissen, Diversifizierung der
Volkswirtschaft und die Beschäftigung im ländlichenwirtschaftlichen Tätigkeiten, um zusätzliche Beschäfti-
Raum bringt. Deshalb ist er äußerst besorgt über einegungsmöglichkeiten und alternative Einkommensquel-
Reihe von produktspezifischen Reformvorschlägen imlen zu schaffen; Verbesserung der Lebensbedingungen;
Rahmen derAgenda 2000, die im Kern darauf hinauslau-Entwicklung und Verbesserung der ländlichen Infra-
fen, daß die Potentiale der europäischen Landwirtschaftstruktur; Dorferneuerung; Schutz des ländlichen Erbes;
nicht ausgeschöpft werden können (z. B. Ölsaaten,die Erhaltung und die Entwicklung von Handwerks-
Nachwachsende Rohstoffe).betrieben, Förderung von Fremdenverkehrstätigkeiten;

Schutz derUmwelt undErhaltung des ländlichenRaums.
4.4. Es ist grundsätzlich zu begrüßen, daß in der
neuenVerordnung„LändlicheEntwicklung“verschiede-3.6. Zum Beginn des Förderzeitraums im Jahr 2000
ne bislang schon vorhandene Einzelmaßnahmen gebün-sollen für die Verordnung „Ländliche Entwicklung“,
delt, die Maßnahmen flexibler gehandhabt und diesoweit der EAGFL Abteilung Garantie betroffen ist,
Aspekteder Subsidiarität stärker beachtetwerden sollen.4,7 Milliarden ECU zur Verfügung stehen. Davon
Diesgilt etwa fürdieeinzelbetriebliche Investitionsförde-entfallen 1,9 Milliarden ECU auf Maßnahmen, die
rung, die Förderung der Junglandwirte, die Gewährungbislang aus dem Agrarstrukturfonds (EAGFL Abteilung
vonAusgleichszulagen für die vonNatur benachteiligtenAusrichtung) finanziert wurden.
Gebiete, die Förderung der Aus- und Weiterbildung und

3.6.1. Der Agrarstrukturfonds kommt für die Finan- insbesondere auch für die bisherigen flankierenden
zierung der Verordnung „Ländliche Entwicklung“ Maßnahmen (Agrarumwelt, Vorruhestand, Auffors-
grundsätzlich nur noch in den Ziel 1-Gebieten zum tung). Durch die Straffung der bisherigen Rechtstexte
Einsatz. Ausgenommen sind die flankierenden Maßnah- kann ein Beitrag zur Vereinfachung geleistet werden.
men sowie die Ausgleichszahlungen für benachteiligte
Gebiete, die ebenso wie alle übrigen Maßnahmen au- 4.4.1. Allerdings muß die Kommission erst noch
ßerhalb der Ziel 1-Gebiete über den Garantiefonds überzeugend darlegen, worin die tatsächliche Vereinfa-
finanziert werden. chung und bessere Transparenz besteht, wenn die bisher

im Ratsrecht geregelten Durchführungsfragen in die
Kompetenz der Kommission übergehen und erst zu3.7. Für die Fördermaßnahmen der Verordnung
einem späteren Zeitpunkt im Verwaltungsausschußver-„Ländliche Entwicklung“ sollen grundsätzlich die Kofi-
fahren geklärt werden sollen. Den Mitgliedstaaten kannnanzierungssätze der allgemeinen Strukturfondsverord-
doch keinesfalls zugemutet werden, daß sie Kompetenznung Anwendung finden.
abgeben und dann gezwungen sind, ohne Kenntnis der
Details und Konsequenzen „die Katze im Sack zu3.8. Die künftige Agrarstrukturförderung erfolgt
kaufen“.künftig im Rahmen sogenannte operationeller Program-

me, d.h. jeder Staat erstellt ein mehrjähriges Programm
und setzt im Rahmen eines subsidiären Spielraums 4.5. Wegen des anhaltenden Anpassungsdrucks auf

die Landwirtschaft, der durch die Vorschläge der Agen-und der zur Verfügung stehenden Finanzmittel eigene
Förderschwerpunkte. da 2000 insgesamt noch eher verstärkt wird, hält



28.12.98 DE C 407/213Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

der Ausschuß eine flächendeckende Anwendung der 4.10. DerAusschuß ist derAnsicht, daßder erweiterte
Spielraum bei der Ausgestaltung und Finanzierung derVerordnung inder gesamtenUnion—wie vorgeschlagen

—fürnotwendigundsachgerecht.Diehierfürvorgesehe- Vorruhestandsregelung in der Landwirtschaft notwen-
dig ist. Der Ausschuß fordert die Kommission auf, dafürnen Mittel reichen jedoch bei weitem nicht aus. Dem

Ansatz der „Ländlichen Konferenz von Cork“, den Sorge zu tragen, daß die Vorruhestandsregelung in allen
Mitgliedstaaten umgesetzt wird.gesamten ländlichen Raum in die Förderung einzubezie-

hen, wird zwar formal, nicht jedoch inhaltlich und
finanziell Genüge getan. Der Ausschuß hält es für 4.11. Der Ausschuß unterstützt die Absicht der Kom-
erforderlich, daß neben der Landwirtschaft auch andere mission zur Fortsetzung einer Gemeinschaftsinitiative
wichtige wirtschaftliche Sektoren, etwa das Handwerk zur Entwicklung ländlicher Räume (LEADER) nachhal-
und die KMU mit geeigneten Maßnahmen gefördert tig. Eine solche Gemeinschaftsinitiative sollte aber in
werden. Zukunft weniger bürokratisch, sondern flexibler und

mit direkter Beteiligung aller betroffenen Wirtschafts-
4.6. Der Ausschuß ist ferner der Meinung, daß die und Sozialpartner eingesetzt werden.
Instrumente der Strukturpolitik auch durch Mittel der
Strukturpolitik finanziert werden sollten. Deshalb steht

4.12. Was den Forstsektor betrifft, so betont derer dem Vorschlag kritisch gegenüber, die Maßnahmen
Ausschuß die Zweckmäßigkeit — wie bereits in derder ländlichen Entwicklung und insbesondere die Maß-
einschlägigen Stellungnahme vom 24. April 1997(1)nahmen, die der Landwirtschaft nur indirekt zugute
bekräftigt wurde —, daß die Stützung des Forstsektorskommen, aus dem EAGFL, Abteilung Garantie, zu
nicht nur auf Maßnahmen zur Pflege des Waldes beruht,finanzieren, d.h. aus einem Bereich, der bisher für die
sondern auch Maßnahmen umfaßt, die die langfristigMarkt- und Preispolitik reserviert war und auch nach
nachhaltige Nutzung der forstwirtschaftlichen Ressour-der Reform wichtige Aufgaben zu erfüllen hat. Eine
cen zum Ziel haben.Mittelkonkurrenz zwischen Strukturförderung und

Agrarmarktpolitik sollte ausgeschlossen werden.

5. Zusammenfassung4.7. Vor allem ist der Ausschuß äußerst besorgt
darüber, daß angesichts der flächendeckenden Ausdeh-

5.1. Nach Meinung des Ausschusses hat das Ziel dernung von Maßnahmen nach Artikel 31 am Ende für die
Kommission, die nachhaltige Entwicklung des ländli-„klassische“ Agrarstrukturpolitik zuwenig Finanzmittel
chen Raumes zum „zweiten Standbein“ der Gemeinsa-übrigbleiben. Zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit
men Agrarpolitik zu entwickeln, gute Chancen. Ohneder europäischen Landwirtschaft — auch im Hinblick
Landwirtschaft ist kein Umweltschutz und keine ländli-auf die Osterweiterung und die WTO-Runde — und
che Entwicklung möglich. Eine erfolgreiche ländlichevor allem zur Sicherung und Förderung der Beschäfti-
Entwicklung stützt sich aber auch auf das Handwerk,gung sind hierfür mehr Mittel zur Verfügung zu stellen
die KMU, den Handel und eine Vielzahl freier Berufe.und die Förderkonditionen zu verbessern.
Es muß deshalb allen Beteiligten in Politik, Wirtschaft
und Gesellschaft daran gelegen sein, das Modell einer4.8. Eindeutig ablehnend steht der Ausschuß zu den
Europäischen Landwirtschaft und das Modell einesVorschlägen, die Ausgleichszulage — die nach allem
europäischen ländlichenRaumesgleichermaßenzu reali-bisherigen Verständnis ein Ausgleich für die natürliche
sieren. Mit einem „Traumhaus“ wäre weder der Land-Benachteiligung sein soll — an Extensivierungsauflagen
wirtschaft noch der ländlichen Entwicklung gedient. Diezu binden bzw. als Ausgleich für Umweltauflagen
für die Verordnung „Ländliche Entwicklung“ bislangvorzusehen. Der Ausschuß ist der Meinung, daß beson-
vorgesehenenMittel sind nachMeinung desAusschussesdereUmweltleistungenauchgesondert honoriertwerden
jedenfalls keine angemessene Antwort auf die Zielset-müssen.
zung, der Gefahr einer „Marginalisierung“ der ländli-
chen Räume wirksam zu begegnen und die Landwirt-4.9. Der Ausschuß begrüßt, daß die bestehenden
schaft im Hinblick auf die neuen HerausforderungenRestriktionen in der Förderung der Agrarinvestitionen
wettbewerbsfähig zu machen. Deshalb fordert der Aus-aufgehoben werden sollen. Dies gilt etwa für die Unter-
schuß in Übereinstimmung mit den Aussagen in derscheidung zwischen Haupt- und Nebenerwerbslandwir-
Stellungnahme zur Finanzierung der Gemeinsamenten, für die Obergrenze von 90 000 ECU je Vollar-
Agrarpolitik, daß die Reform der Agrarfinanzierung alsbeitskraft sowie fürdieRestriktionen inderViehhaltung.
Folge der Einführung einer Politik zur Entwicklung desEbenso befürwortet der Ausschuß die Verbesserung der
ländlichen Raums auch eine klare und transparenteJunglandwirteförderung. Gleiches gilt für den Vor-
Finanzplanung gewährleistet, die den in der Verordnungschlag, daß statt bisheriger aufwendiger Betriebsverbes-
zur Entwicklung des ländlichen Raums vorgesehenenserungspläne künftig nur noch der Nachweis des wirt-
Maßnahmen Rechnung trägt.schaftlichen Nutzens einer Investition erbracht werden

muß.
5.2. Der Ausschuß befürchtet jedoch darüber hinaus,

4.9.1. Zwar kann der Ausschuß der Überlegung daß die ländliche Entwicklungsund Strukturpolitik trotz
folgen, daß auch künftig produktionssteigernde Investi- einer Reihe guter Ansätze im Sinne einer Vereinfachung
tionen von der Förderung ausgeschlossen bleiben, „für und Flexibilisierung sehr kompliziert bleibt und damit
die keinenormaleAbsatzmöglichkeitenauf denMärkten für interessierte Bürger und Betroffene wenig durch-
bestehen“. Doch ist auch hier kritisch zu fragen, warum
die Entscheidungskompetenz vom Rat an die Kommis-
sion übergehen soll. (1) ABl. C 206 vom 7.7.1997.
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schaubar ist.DerAusschußempfiehlt, daßdie Forderung Akteure des ländlichen Raums repräsentativer Wirt-
schafts- und Sozialpartner, wie sie insbesondere auchnach einer Vereinfachung auch bei der Ausarbeitung der

Durchführungsmodalitäten der Verordnung gebührend im Wirtschafts- und Sozialausschuß vertreten sind,
zum konstruktiven Dialog nutzen, um dem Bereichberücksichtigt wird. Aus Sorge um Ausgewogenheit

bedauert der Ausschuß ferner das Fehlen von Maßnah- „Ländliche Entwicklung“ zu einem wirklichen Erfolg zu
verhelfen. Der Ausschuß drängt darauf, daß sämtlichemen für die anderen Wirtschaftsakteure.
Maßnahmen zugunsten der ländlichen Entwicklung auf
europäischer, nationalerund lokalerEbene inAbsprache5.3. Um so mehr ist zu hoffen, daß die Organe der

EU die große Erfahrung aller für die Gesamtheit der mit all diesen Akteuren getroffen werden.

Brüssel, den 9. September 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Tom JENKINS

Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine Richtlinie
des Rates zur Festlegung von Mindestanforderungen zum Schutz von Legehennen in

verschiedenen Haltungssystemen“ (1)

(98/C 407/36)

Der Rat beschloß am 30. März 1998, den Wirtschafts- und Sozialausschuß gemäß Artikel 43
und 198 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft um Stellungnahme zu
dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.

Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Landwirtschaft und Fischerei
nahm ihre Stellungnahme am 23. Juli 1998 an. Berichterstatter war Herr Gardner.

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 357. Plenartagung am 9. und 10. September 1998
(Sitzung vom 10. September) folgende Stellungnahme mit 62 gegen 37 Stimmen bei
5 Stimmenthaltungen.

1. Einführung einen kürzlich vom Wissenschaftlichen Veterinäraus-
schuß vorgelegten Bericht über das Wohlbefinden von
Legehennen, der gemäß der Richtlinie von 1988 erarbei-1.1. Der Vorschlag der Kommission stützt sich auf
tet wurde. Durch die meisten der genau ausgearbeiteteneinenBericht desWissenschaftlichenVeterinärausschus-
Verbesserungen würden die Hennen mehr Raum erhal-ses, der im Oktober 1996 vorgelegt wurde und einen
ten. Ein Großteil der Stallausstattungmüßte daher durchfrüheren Bericht von 1992 aktualisiert.
größereEinheiten ersetztwerden. Indervorgeschlagenen
Richtlinie wird dafür eine Übergangsperiode von zehn

1.2. In der Europäischen Union werden 93 % aller Jahren eingeräumt.
Legehennen (Gesamtzahl 1997: 320 Millionen) in Batte-
riekäfigsystemen gehalten, für die die Bestimmungen

1.4. Darin wird jedoch nicht vorgeschlagen, Batte-der Richtlinie 88/166/EWG gelten, die in allen Mitglied-
riekäfige allmählich abzuschaffen.staaten seit 1995 verbindlich anzuwenden ist.Gegenwär-

tig gibt es keine europäischen Mindestanforderungen
für das Wohlbefinden von Legehennen, die in anderen 1.5. Im Zusammenhang mit den wirtschaftlich-
Systemen als Batteriekäfigen gehalten werden. sozialen Aspekten ist darauf hinzuweisen, daß die

Geflügelzucht ein wichtiger Bestandteil der Landwirt-
schaft und des ländlichen Wirtschaftslebens ist, der in1.3. Der vorliegende Vorschlag sieht vor, diese Richt-
einigen Regionen der EU einen hohen Stellenwert hat.linie zu ersetzen und auch Normen für andere Systeme
Die europäische Geflügelwirtschaft erhält praktischder Hühnerhaltung festzulegen. Er gründet sich auf
keine Mittel aus Steuergeldern und ist Abnehmer großer
Mengen von in der EU produziertem Getreide. Darüber
hinaus arbeitet sie unter den durch mehr und mehr(1) ABl. C 123 vom 22.4.1998, S. 15.
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Liberalisierung und Wettbewerb gekennzeichneten Be- 2.6. Die Kommission will sich um die Unterstützung
anderer Ländern für die Aufstellung von Mindestanfor-dingungen des Weltmarktes.
derungen für denSchutz vonLegehennen in denverschie-
denen Haltungssystemen bemühen. In diesem Punkt ist

2. Allgemeine Bemerkungen ganz klar darauf hinzuweisen, daß die EU-Mitglied-
staaten und die Schweiz weltweit die einzigen Länder
sind, in denen es Rechtsvorschriften für den Schutz von2.1. Aus dem Bericht des Wissenschaftlichen Vete-
Legehennen gibt.rinärausschusses geht ganz klar hervor, daß die Bedin-

gungen der Hühnerhaltung verbessert werden müssen.
Organisationen aus verschiedenen Ländern, wie z. B.
der britische Farm Animal Welfare Council, kamen in

2.7. Gemäß den WTO-Übereinkommen können sol-ihren Berichten zu denselben generellen Schlußfolgerun-
che Einfuhren nicht mehr unterbunden werden. In dergen.
Begründung wird auf die Möglichkeit einer Änderung
der WTO-Übereinkommen hingewiesen, um den Tier-2.1.1. In einem Käfig mit einem Platzangebot von
schutz zu berücksichtigen. Der Ausschuß besteht darauf,450 cm2/Tier beispielsweise wird die Bewegungsfreiheit
daß sich die Kommission in ihren Verhandlungspositio-eingeschränkt, und natürliche Verhaltensweisen wie
nen für die nächste Phase der WTO-Verhandlungen aufFlügelschlag können nicht ausgelebt werden. Bei einer
dieses politische Ziel festlegt. Dies wäre allerdings einmaximalen Höhe von 40 cm können die meisten Tiere
sehr langfristigesZielundgehtweitüberdenZeitrahmennicht aufrecht stehen.
dieses Vorschlags hinaus.

2.2. In der Europäischen Union gilt dem Tierschutz
generell große Aufmerksamkeit. Allerdings besteht in
den Mitgliedstaaten ein sehr unterschiedliches Problem-

2.8. Die Kommission bestätigte kürzlich, daß ihrebewußtsein für die Lebensumstände von Legehennen,
Erklärung an den Rat von 1986 betreffend geeignetedaher drängt die Öffentlichkeit unterschiedlich stark auf
Maßnahmen zur Berücksichtigung der finanziellen Aus-eine Reform. In einigen Mitgliedstaaten halten die
wirkungen dieser Richtlinie noch immer gültig ist. DerBürger Verbesserungen für äußerst wichtig, in anderen
Ausschuß mißt diesem Standpunkt der Kommissionwiederum wird dieses Thema vernachlässigt. In einem
große Bedeutung bei.Binnenmarkt jedochmuß jedeAnhebungderMindestan-

forderungen in allen Mitgliedstaaten umgesetzt werden,
ungeachtet dessen, ob von der Öffentlichkeit Druck
ausgeübt wird oder nicht.

2.9. ImRahmen desTarifikationsprozesses führte die
EU Einfuhrzölle auf Eier und Eiprodukte ein. Dem

2.3. Eine Verbesserung der Tierschutznormen für WTO-Übereinkommen für die Landwirtschaft gemäß
Legehennen treibt den Preis für Eier und Eiprodukte in werdendieseEinfuhrzöllebiszumJahr2000umungefähr
die Höhe und wirkt sich natürlich entsprechend auf den ein Drittel gesenkt. Zölle gehören jedoch nicht zu den
Verbraucherpreis aus. Umfragen in fünf Mitgliedstaa- handelsbezogenen Maßnahmen, die die WTO vordring-
ten(1) haben jedoch gezeigt, daß die Verbraucher bereit lichabschaffenwill. ImHinblick aufEierundEiprodukte
wären, für Eier, die gemäß strengen Tierschutznormen könnten zukünftige Zollzugeständnisse davon abhängig
erzeugt wurden, mehr zu bezahlen. gemachtwerden, obDrittländer akzeptieren, daß niedri-

gere Zölle (oder Nullzölle) nur für solche Eier gelten,
2.4. Den Erzeugern entstehen erhebliche Investi- die den Mindestanforderungen der Gemeinschaft ent-
tionskosten, da ein Großteil der Infrastruktur den neuen sprechen.
Normen angepaßt oder völlig erneuert werden müßte.
Die daraus resultierenden Schwierigkeitenwerden durch
Restriktionen aus Umwelt- oder Planungsgründen ver-
schärft, da viele Gebäude ausgebaut werden müßten. 2.10. Eine weitere mögliche Langzeitlösung bestünde
Außerdem wird es wahrscheinlich zu erhöhten Betriebs- darin, den Druck seitens der Konsumenten dazu zu
kosten kommen, die das Einkommen der Erzeuger nutzen, den Verkauf von Importprodukten, die unter
schmälern. Einige Erzeuger könnten sogar in den Kon- für die Tiere belastenden Bedingungen erzeugt wurden,
kurs getrieben werden, so daß der Geflügelbestand in unattraktiv zu machen. Derzeit ist die Angabe der
der EU allgemein schrumpfen würde. Erzeugungsbedingungen auf dem Etikett fakultativ. Die

Kommission möchte sie verbindlich einführen (zwölfter
Erwägungsgrund der Präambel). In diesem Fall könnten2.5. Die vorgeschlagene Verbesserung der Haltungs-
die Angaben durch die Worte „gemäß anerkanntenbedingungen würde daher die Wettbewerbsfähigkeit der
EU-Normen“ oder einfach durch das übliche CE-Produkte der Europäischen Union beeinträchtigen und
Zeichen ergänzt werden. Die Erfahrung in anderensich durch die Zunahme von Einfuhren aus Ländern
Bereichen hat gezeigt, daß eine solche Angabe Handelmit geringeren Auflagen, wie den USA oder China,
und Vertrieb dazu veranlassen könnte, Produkten, diemöglicherweise sowohl auf das landwirtschaftliche Ein-
denHerstellungserwartungenderKonsumentenentspre-kommen als auch auf den Arbeitsmarkt auswirken.
chen, starke Präferenz einzuräumen. Eine solche Etiket-
tierung müßte selbstverständlich auch für Eiprodukte
gelten, wenn diese im Verzeichnis der Inhaltsstoffe(1) Mori Umfrage für die Tierschutzvereinigung Eurogroup

for Animal Welfare, Juni 1998. aufgeführt sind.
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3. Schlußfolgerung 4.6. Artikel 3.2. (neu)

Es muß angegeben werden, wieviel nutzbarer Raum3.1. Durch die vorgeschlagene Richtlinie würden die
jedem Tier insgesamt zur Verfügung steht und wieTierschutznormen deutlich verbessert, der Preis von
hoch die Bestandsdichte insgesamt ist. Ein Beispiel fürEiernfürdieVerbraucher sowiedieKostenderEiererzeu-
derzeitige Regelungen lautet wie folgt:gung jedoch empfindlich erhöht. Nach Abwägung der

Vor-undNachteile kannderAusschußeiner grundlegen-
„Bei Haltungssystemen, die lediglich zwei Dimensio-den Änderung der Richtlinie nicht zustimmen, solange
nen umfassen, sollen jedem Tier mindestensnicht sichergestellt ist, daß:
1 400 cm2 nutzbarer Raum zur Verfügung stehen,

— die Mindestanforderungen der alten Richtlinie oder eine Bestandsdichte von 7 Tieren/m2 sollte
tatsächlich in allen EU-Mitgliedstaaten umgesetzt eingehalten werden.
wurden;

Bei Systemen, in denen dreidimensionaler Raum
— Drittlandsimporte den gleichen Produktions- und verfügbar ist (z. B. Volierenhaltung, Etagenkäfige),

Haltungsvoraussetzungen unterliegen; kann die Bestandsdichte bis auf höchstens 15,5 Tiere
pro m2 nutzbarer Bodenfläche erhöht werden.“

— ausreichende Gemeinschaftsbeihilfen für die Umstel-
lung zur Verfügung gestellt werden.

4.7. Artikel 3.3

4. Besondere Bemerkungen Ausgestattete Batterien sind erst in der Versuchsphase,
und eine zu genaue Definition der Haltungsbedingungen
wäre falsch. Es hat sich z. B. herausgestellt, daß bei4.1. „Ausgestalteter Käfig“ ist nicht der richtige
einigen Käfigarten und Hennenrassen eine Schnabelkür-Terminusundmuß ineinigenSprachengeändertwerden,
zung sogar erforderlich ist.z. B. im Deutschen in „Ausgestattete Batterie“.

4.8. Artikel 3.44.2. Artikel 2.6 (neu)

Dieser Artikel fördert den Tierschutz ganz besondersVom Standpunkt des Tierschutzes aus gesehen sollte die und erhöht gleichzeitig den Kostenaufwand für ErzeugerSchnabelkürzung allmählich eingestellt werden — so- in der Union erheblich. Derzeit liegt die Mindestnormweit dies möglich ist —, und zwar zunächst in Produk- imgesamtenEU-Raumbei 450cm2/Tier, einigeMitglied-tionssystemen, bei denen es nicht unbedingt erforderlich staaten verlangen jedoch mehr Fläche (bis zuist. Bis dahin ist eine Definition des Begriffs notwendig, 600 cm2/Tier bei Gruppenkäfigen). 800 cm2 Käfigflächeum ihn von einer Schnabelentfernung, die gänzlich würden daher,wie im übrigen einige andere Bestimmun-verboten werden sollte, zu unterscheiden. Folgende gen — Mindestbreite der Gänge und Mindesthöhe derDefinition wird vorgeschlagen: Käfige —, erhebliche Investitionen in der gesamten
„‘Schnabelstutzung’: Entfernung der hakenförmigen Gemeinschaft erfordern.
Krümmung an der Spitze des Oberschnabels und der
Spitze des Unterschnabels.“ Besonders durch diesen Artikel werden große Investitio-

nen notwendig, und Gemeinschaftsbeihilfen müssen
gewährt werden. Die Kosten würden außerdem im

4.3. Artikel 3 Vergleich zum Wettbewerb außerhalb der Gemeinschaft
anwachsen.

Die Frist 1. Januar 1999 sowie auch alle anderen Fristen,
die in diesem Vorschlag für eine Richtlinie angegeben 4.9. Artikel 3.4.a
werden, müssen wie folgt geändert werden:

In dem Vorschlag oder in der Begründung muß besser„x Monate/Jahre ab Annahme dieses Vorschlags“
dargelegt werden, warum eine Fläche von exakt 800 cm2

erforderlich ist.
4.4. Artikel 3.1.a

4.10. Artikel 3.4.e
Es sollte eingefügt werden:

Zur Festlegung der richtigen Gangbreite sollte eine
„Nestkästen oder Nestflächen sollten nachts ver- Kosten/Nutzen-Rechnung durchgeführt werden. Die
schlossen werden, um zu verhindern, daß sich die vorgeschlagene Erhöhung auf mindestens 1 m ist
Tiere dort niederlassen und sie verschmutzen.“ kostspielig, dürfte jedoch die Käfigräumung erleichtern.

Aber auch 1 m Gangbreite mag unzureichend sein für
modulare Horden-Transportsysteme, die der Vereinfa-4.5. Artikel 3.1.e chung der Käfigräumung dienen und eine weitaus
humanere Methode darstellen als die Einzelentnahme
und das Einsperren der Tiere in Transportkäfige.Rundtränken sollten hinzugefügt werden.
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4.11. Artikel 7 müssen die Tierkontrollen generell verschärft werden,
insbesondere bei den Einfuhren. Die Kommission sollte
dazu eigene Vorschläge erarbeiten.Die von der Kommission vorgeschlagenen Kontroll-

vorschriftensindweniger strengalsdiederzeitigeRichtli-
nie, die bereits Probleme bei der Umsetzung aufwirft. 4.12. Anhang
(Derzeit sind Klagen gegen vier Mitgliedstaaten für
Nicht-EinhaltungvonTeilendieserRichtlinieanhängig.) 6. Dies bedeutet eineVerdoppelung der derzeit vorge-

schriebenen Kontrollen auf zweimal täglich. Eine Kon-Zumindest sollte dieser Artikel wie folgt geändert
trolle täglich könnte nur dann beibehaltenwerden,wennwerden:
zusätzlich ein effizientes Video-Überwachungssystem
eingesetzt wird.„Tierärztliche Sachverständige werden, wenn dies

... erforderlich ist, ...“
15. (neu) WodieMöglichkeitdesSandbadensbesteht,
dürfen die verwendeten Materialien kein Gesundheitsri-Angesichts der großen Veränderungen, die dieser Vor-

schlag für den Wettbewerb und denTierschutz bedeutet, siko fürdie inderGeflügelzuchtBeschäftigten darstellen.

Brüssel, den 10. September 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Tom JENKINS

ANHANG

zur Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Folgender Text der Stellungnahme der Fachgruppe wurde im Verlauf der Beratungen abgelehnt:

1. Einführung

1.1. Die Kommission gibt an, sich mit ihrem Vorschlag auf einen Bericht des Wissenschaftlichen
Veterinärausschusses zu stützen, der im Oktober 1996 vorgelegt wurde und einen früheren Bericht von
1992 aktualisiert.

1.2. In der Europäischen Union werden 93 % aller Legehennen (Gesamtzahl 1997: 320 Millionen) in
Batteriekäfigsystemen gehalten, für die die Bestimmungen der Richtlinie 88/166/EWG gelten, die in allen
Mitgliedstaaten seit 1995 verbindlich anzuwenden ist. Gegenwärtig gibt es keine europäischen
Mindestanforderungen fürdasWohlbefindenvonLegehennen, die inanderenSystemenalsBatteriekäfigen
gehalten werden.

1.3. Im Zusammenhang mit den wirtschaftlich-sozialen Aspekten ist darauf hinzuweisen, daß die
Geflügelzucht ein wichtiger Bestandteil der Landwirtschaft und des ländlichen Wirtschaftslebens ist,
der in einigen Regionen der EU einen hohen Stellenwert hat (siehe Anhang I). Die europäische
Geflügelwirtschaft erhält praktisch keine Mittel aus Steuergeldern und ist Abnehmer großer Mengen
von in der EU produziertem Getreide. Darüber hinaus arbeitet sie unter den durch mehr und mehr
Liberalisierung und Wettbewerb gekennzeichneten Bedingungen des Weltmarktes.

1.4. Der Bericht des Wissenschaftlichen Veterinärausschusses beschreibt die Vor- und Nachteile der
einzelnen Haltungssysteme. Die Haltung von Legehennen in Batterien bietet gegenüber anderen
Haltungssystemen eine ganze Reihe von Vorteilen: selteneres Vorkommen von Parasitenbefall, bessere
Kontrolle der Nahrungsaufnahme, kaum Gefahr von Aggression und Kannibalismus, geringere
Verseuchung der Eier, Stabilität der sozialen Gruppen, niedrigere Produktionskosten, hohe Eiqualität,
bessere Arbeitsbedingungen in den Legebetrieben, geringere Belastung der Umwelt und niedrigere
Sterblichkeits- und Infektionsrate der Tiere.

1.5. Die Kommission plant, daß alle Systeme für die Haltung von Legehennen mit Legenestern,
Sitzstangen und Einstreu ausgestattet sein müssen, was nach dem Bericht des Wissenschaftlichen
Veterinärausschusses, auf den sich der Vorschlag stützt, keinerlei Gewähr einer Besserung für das
Wohlbefinden der Tiere bietet. Außerdem schlägt sie vor, „ausgestaltete Käfige“ zu verwenden; diese
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befinden sich aber noch in der Erprobung und sind auf dem europäischen Markt noch gar nicht im
Handel erhältlich.

2. Allgemeine Bemerkungen

2.1. Die Kommission spricht sich in den Schlußfolgerungen ihrer Mitteilung (dritter Absatz) offen für
die Abschaffung des Batteriekäfigsystems nach einer Übergangszeit aus, die „großzügig genug bemessen“
sein müsse, um die wirtschaftlichen Probleme für die Geflügelbetriebe abzumildern und nachteilige
Folgen für die Eierqualität zu vermeiden. Sie macht jedoch keine Angaben dazu, wie diese Ziele erreicht
werden sollen; diese Fragen bleiben in der Richtlinie gänzlich ungelöst.

2.2. Umdiewirtschaftlichen Folgen ihresVorschlags zu dämpfen, schlägt dieKommission flankierende
Maßnahmen vor, wie z. B. die obligatorische Angabe der Art der Haltung für in der EU produzierte
Eier. Eine derartige Kennzeichnungspflicht ist in keiner Weise dazu angetan, Einfuhren aus Drittländern
in den Binnenmarkt zu verhindern.

2.3. Die Kommission schlägt des weiteren eine Kofinanzierung der Investitionsbeihilfen vor. Die für
die Anpassung des Sektors an die vorgeschlagenen Mindestanforderungen nötigen Kapitalinvestitionen
stehen in keinem Verhältnis zu den verfügbaren Gemeinschaftsmitteln für die in der EU-Strukturpolitik
vorgesehenen Investitionsbeihilfen. Es steht eher zu befürchten, daß die Erzeuger gar keinen finanziellen
Ausgleich erhalten, denn in ihren Vorschlägen zur „Agenda 2000“ sieht die Kommission in der
Haushaltslinie für die Geflügelindustrie keinerlei Mittel vor.

2.4. Der Kommission will sich um die Unterstützung anderer Ländern für die Aufstellung von
Mindestanforderungen für den Schutz vonLegehennen in den verschiedenenHaltungssystemen bemühen.
In diesem Punkt ist ganz klar darauf hinzuweisen, daß die EU-Mitgliedstaaten und die Schweiz weltweit
die einzigen Länder sind, in denen es Rechtsvorschriften für den Schutz von Legehennen gibt.

2.5. Die Kommission sieht in ihrem Vorschlag ein Verbot der Hühnerhaltung in Legebatterien vor,
das nach dem Ermessen der Mitgliedstaaten nach einer Übergangszeit von höchstens zehn Jahren
wirksam wird. Ein Verbot der Hühnerhaltung in Batterien geht jedoch vollkommen an der Realität der
Eierproduktion in der EU und in anderen Ländern der Welt vorbei.

2.6. Eine Änderung der gegenwärtigen Mindestanforderungen für Legehennen in Batteriehaltung, die
seit dem 1. Januar 1995 gelten, ist inakzeptabel, solange die Kommission nicht sichergestellt hat, daß die
gegenwärtigen Mindestanforderungen auch wirklich in allen Mitgliedstaaten der Union angewandt
werden, solange die von den europäischen Erzeugern einzuhaltenden Auflagen nicht auch auf
internationaler Ebene anerkannt werden und solange keine Maßnahmen für die Sicherung der
Wettbewerbsfähigkeit der Geflügelwirtschaft in der EU im Umfeld eines immer stärker liberalisierten
Welthandels ergriffen werden.

3. Besondere Bemerkungen

3.1. Neben den Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Tiere sind bei jedem zur Erörterung
vorliegenden Vorschlag auch die gesundheitlichen, wirtschaftlich-sozialen und umweltpolitischen
Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Die von der Kommission vorgelegte wirtschaftliche Analyse ist
entschieden unzureichend. Da der Vorschlag 93 % der Eiererzeugung in der Gemeinschaft betrifft, ist
eine unabhängige Untersuchung seiner Folgen in allen genannten Bereichen unerläßlich.

3.2. Die vorgeschlagene Richtlinie kann u.a. folgende Auswirkungen haben:

3.2.1. W o h l b e f i n d e n d e r T i e r e

Das Argument, die Abschaffung des gegenwärtigen Batteriekäfigsystems und seine Ersetzung durch
alternative Haltungsarten werde das Wohlbefinden der Tiere verbessern, entbehrt der Grundlage: Es
gibt keine ausgezüchteten Legehühnerrassen, die den alternativen Systemen angepaßt wären. Bei diesen
Systemen gibt es Probleme mit Federpicken, Kannibalismus, Parasitosen, Verseuchung durch von außen
eindringende Stoffe, hohe Staub- und Ammoniakkonzentration in der Luft und schwierige Bekämpfung
von Mikrobeninfektionen. Um diese Probleme in den Griff zu bekommen, ist ein erhöhter Aufwand an
Veterinärbehandlungen erforderlich. Aber selbst dann liegen die Mortalitätsraten eindeutig über denen
der Batteriehaltung.
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3.2.2. W i r t s c h a f t l i c h - s o z i a l e F o l g e n

Die Umsetzung der vorgeschlagenen Richtlinie wird in sehr unterschiedlichen Bereichen Auswirkungen
haben:

— Beschäftigung: Der Kostenanstieg würde viele Geflügelbetriebe zwingen, ihre Tätigkeit wegen
mangelnder Wettbewerbsfähigkeit aufzugeben. In der Geflügelindustrie sind gegenwärtig etwa
90 000 Menschen direkt beschäftigt, außerdem gibt es 120 000 indirekte Arbeitsplätze in verbundenen
Wirtschaftszweigen.

— Preise: Die höheren Kosten der Eiererzeugung würden zu einem Anstieg der Eierpreise auf den
Märkten führen, worunter insbesondere einkommensschwächere Bevölkerungsschichten zu leiden
hätten.

— Qualität und Gesundheit: Die Durchsetzung der vorgeschlagenen Initiative könnte zu einer ernsten
Beeinträchtigung der Qualität und Lebensmittelsicherheit der in der EU erzeugten Eier führen.
Krankheitenwie Salmonellose sind unter den in der Richtlinie vorgeschlagenen Bedingungen schwerer
zu verhüten. Dieses Risiko ist nicht tragbar. Bei einer Ersetzung von in der EU produzierten Eiern
auf dem europäischen Markt durch importierte Eier oder Eiprodukte hat der Verbraucher weniger
Sicherheit.

— Arbeitsbedingungen:DerVorschlagderKommissionbedeutet eineVerschlechterungderArbeitsbedin-
gungen in den Legebetrieben sowie ein höheres Gesundheitsrisiko (durch Flugstaub und wegen
der höheren Ammoniakkonzentration aufgrund der Einstreu) und verlangt haltungsschädigende
Tätigkeiten vom Personal (Aufheben und Einsammeln der Eier vom Boden, Auswechseln der Einstreu,
Kontrolle der Tiere u.a.).

— Andere Märkte: DerVerbrauch vonGetreide für Legehennen dürfte bei ca. zehnMillionenTonnenpro
Jahr liegen (Gerste, Mais und Weizen zusammengerechnet). Der abzusehende Produktionsrückgang
würde sich unmittelbar auf das Gleichgewicht des Getreidemarktes der EU auswirken.

3.2.3. G e s u n d h e i t l i c h e F o l g e n

Bei alternativen Systemen lassen sich Krankheiten weniger wirksam verhüten und bekämpfen als bei der
Batteriekäfighaltung, da Legenester, Sitzstangen und Einstreu sowie sonstige zusätzliche Vorrichtungen
die vollkommene Desinfektion und Desinfestation der Ställe erschweren.

Das Krankheitsrisiko innerhalb eines Betriebes ist bei alternativen Systemen höher; bei Freilufthaltung
ist außerdem die Gefahr größer, daß sich Krankheiten auf andere Betriebe oder Einrichtungen in der
Nähe ausbreiten. Auch die Vermeidung von Kontakten mit anderen Tieren (Vögeln, Nage- und
Raubtieren) bereitet Schwierigkeiten. Folglich steigt das Gesundheitsrisiko für die Hühner und den
Menschen, weil Zoonosen übertragen werden können.

3.2.4. U m w e l t f o l g e n

Die vorgeschlagene Richtlinie hat verschiedene nachteilige Folgen für die Umwelt:

— Für die Legebetriebseinrichtungen wird bis zu dreimal mehr Platz benötigt.

— Bei Systemen mit Einstreu fallen größere Menge an Rückständen an, die nachteiligere Eigenschaften
haben: die Geruchsentwicklung ist stärker, und mehr Ammoniak wird in die Luft freigesetzt. Eine
mechanisierte Beseitigung dieser Abfälle ist nicht möglich, und der Kot kann nicht in der Legehalle
selbst trocknen, wie es bei Batteriekäfighaltung der Fall ist. Zusätzliche Anlagen zur Dungbehandlung
sind notwendig, und die Umweltbelastung steigt (durch Sickerwasser aus Filteranlagen, Gerüche,
Bodenverseuchung u.a.). Bei Freilufthaltung ist die Belastung des Geländes durch die Tiere und ihren
Kot höher.

4. Schlußfolgerungen

4.1. Die vorgeschlagene Richtlinie bringt keine Verbesserungen für das Wohlbefinden der Legehennen.
Sie birgt vielmehr die Gefahr einer Verschlechterung der Bedingungen, unter denen sie gegenwärtig
gehalten werden. Unter „Wohlbefinden“ ist nicht nur die Fähigkeit der Tiere zu verstehen, bestimmte
Bewegungen auszuführen oder bestimmte Tätigkeiten auszuüben. Es sind vielmehr alle Aspekte zu
berücksichtigen, die mit dem Begriff des Wohlbefindens zusammenhängen, insbesondere die Gesundheit
der Tiere und der Schutz vor Aggression.
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4.2. Im Hinblick auf gesundheitliche, wirtschaftlich-soziale und Umweltaspekte ist die vorgeschlagene
Richtlinie kontraproduktiv, denn sie bringt erheblicheRisikenmit sich: großeTeile einesWirtschaftszwei-
ges, der von der Erzeugung von Eiern in Europa abhängt, könnten untergehen, die Preise für Eier würden
erheblich steigen, der europäische Verbraucher hatte weniger Gewähr für die Lebensmittelsicherheit,
und die Umweltbelastung durch Legebetriebe wäre höher als heute.

4.3. In Erwägung dieser Aspekte lehnt die Fachgruppe Landwirtschaft und Fischerei den ihr zur
Stellungnahme vorgelegten Vorschlag für eine Richtlinie des Rates ab. Sie vertritt die Auffassung, daß
die Anforderungen für den Schutz von Legehennen in Batteriehaltung bereits in der Richtlinie
88/166/EWG ausreichend geregelt sind. Wenn dagegen eine Regelung über die Bedingungen für die
Haltung von Legehennen in anderen Systemen getroffen werden soll, bedarf dies eines gesonderten
Vorschlags zu diesem Thema.

Brüssel, den 24. Juli 1998.

Der Vorsitzende

der Fachgruppe Landwirtschaft
und Fischerei

Pere MARGALEF i MASIÀ

ANHANG I

zur Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Erzeugung von Eiern in der Europäischen Union

In den 15 Mitgliedstaaten der Europäischen Union werden jährlich mehr als 87 Milliarden Konsumeier
(5 007 000 Tonnen) erzeugt (Stand: 1997).

Land Tonnen %

Frankreich 890 000 17,8

Deutschland 810 000 16,2

Italien 775 000 15,5

Ver. Königreich 582 000 11,6

Spanien 565 000 14,3

Niederlande 550 000 11,0

Belgien/Lux. 226 000 4,5

Griechenland 123 000 2,5

Portugal 106 000 2,1

Schweden 108 000 2,1

Österreich 100 000 2,0

Dänemark 74 000 1,5

Finnland 67 000 1,3

Irland 31 000 0,6

Legehennen

In der Europäischen Union werden ca. 320 Millionen Legehennen gehalten.

Ein Teil davon (etwa 50 Millionen) wird in traditionellen landwirtschaftlichen Betrieben gehalten; die
erzeugten Eier dienen dem Selbstverbrauch.

Ein weiterer Teil (etwa 20 Millionen) befindet sich in Freiluft-, Extensiv-, Volieren- oder Bodenhaltung.
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Der Rest (etwa 250 Millionen) wird in Legebatterien gehalten; aus dieser Haltungsart stammen 93 % der
für den Verbrauch in der Gemeinschaft bestimmten Eier.

Marktfähige Bruttoerzeugung und Umsatz

Die marktfähige Bruttoerzeugung im Sektor Konsumeier der EU erreicht 4,5 Milliarden ECU, der
geschätzte Gesamtumsatz für Eier und Eiprodukte beläuft sich auf 5,6 Milliarden ECU.

Zahl der Beschäftigten

Im Sektor Eier und Eiprodukte sind in der Europäischen Union unmittelbar (in Lege-, Verpackungs- und
Weiterverarbeitungsbetrieben) etwa 90 000 Menschen beschäftigt.

In den verbundenen Wirtschaftszweigen (Betriebe zur Herstellung von Tiernahrung, Ausrüstungs- und
Anlagenhersteller, Verpackung) finden — nur in der Sparte Eier — weitere 120 000 Menschen
Beschäftigung.

Getreideverbrauch

Die europäische Geflügelindustrie ist Abnehmer von jährlich etwa 10 Millionen Tonnen Getreide
(vorwiegend Mais, Gerste und Weizen) aus EU-Erzeugung.

Eierkonsum

Der durchschnittliche Pro-Kopf-Einheitsverbrauch in der Europäischen Union liegt gegenwärtig bei
210 Eiern (Stand: 1997).

Je nach den unterschiedlichen Ernährungsgewohnheiten wird ein Teil der Eier direkt in den Haushalten
verbraucht, während ein weiterer Teil für die Nahrungsmittelerzeugung in der Industrie und im
Handwerk bestimmt ist.

In den letzten 10 Jahren ist die Nachfrage nach Eiprodukten schrittweise und stetig gestiegen, sowohl in
der Nahrungsmittelindustrie als auch im Handwerk.

Sie machen gegenwärtig einen Anteil von 28 % bis 40 % (je nach den Ernährungsgewohnheiten) am
Eiverbrauch in der EU aus.

Lage Außerhalb der EU

Die weltweit einzigen Länder, in denen es Rechtsvorschriften über das Wohlbefinden von Legehennen
in Batteriehaltung gibt, sind die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie die Schweiz, in der diese
Art der Haltung verboten ist.

Mehr als 88 % der weltweiten Eiererzeugung unterliegt keinerlei gesetzlichen Auflagen.

In den Vereinigten Staaten (mit einem Anteil von 10 % an der Weltproduktion) sowie in den übrigen
großen Erzeugerländern (China, ehemalige Sowjetunion, Japan, Brasilien mit Anteilen von 28 %, 9%,
6% bzw. 4% an der Weltproduktion) beträgt die empfohlene Mindestfläche je Henne 310 cm2.

In Australien werden 349 cm2 für Hennen mit höherem Gewicht und 327 cm2 für Hennen mit geringerem
Gewicht empfohlen, während es in Neuseeland für ausreichend gehalten wird, eine Fläche von 363 cm2

für Hennen mit höherem Gewicht und 340 cm2 für Hennen mit geringerem Gewicht vorzusehen.

Abstimmungsergebnis

Ja-Stimmen: 59, Nein-Stimmen: 44, Stimmenthaltungen: 5.
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine Verord-
nung (EG) des Rates über die Finanzierung der gemeinsamen Agrarpolitik“ (1)

(98/C 407/37)

Der Rat beschloß am 4. Juni 1998, den Wirtschafs- und Sozialausschuß gemäß Artikel 43 und
198 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.

Die mit der Vorbereitung der einschlägigen Arbeiten beauftragte Fachgruppe Landwirtschaft
und Fischerei nahm ihre Stellungnahme am 9. Juli 1998 an. Berichterstatter war Herr Bastian.

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 357. Plenartagung (Sitzung vom 9. September 1998)
mit 105 gegen 3 Stimmen bei 8 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Einleitung gemeinsamen Agrarpolitik im Rahmen der Agenda 2000
zur Kenntnis, weist aber darauf hin, daß er — entspre-
chend seiner Stellungnahme zu den landwirtschaftlichen1.1. Der Vorschlag für eine Reform der GAP in
Aspekten der Mitteilung der Kommission „Agen-der Agenda 2000 sieht die Reform der gemeinsamen
da 2000“ — verschiedene Kritikpunkte in bezug auf dieMarktorganisationen (GMO) für Getreide, Ölsaaten,
Modalitäten dieser Reform anzubringen hat.Eiweißpflanzen, Rindfleisch, Milchund Milchprodukte

sowie die Einleitung horizontaler Maßnahmen für alle
Sektoren und die Einführung einer Politik zur Entwick-
lung des ländlichen Raums vor. Diese Reform geht mit 2.2. Der Ausschuß nimmt generell zur Kenntnis, daß
einer Prüfung der Finanzierungsform der GAP und des die Kommission das Prinzip einer Finanzierungsreform
EAGFL,AbteilungGarantieundAbteilungAusrichtung, der GAP als Begleitmaßnahme der Einführung einer
einher. Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums vor-

schlägt. Er hegt aber in bezug auf die neue komplizierte
1.2. Die Durchführung der von der Kommission FinanzierungsformBedenkenund fragt sich,obzwischen
vorgeschlagenen Reform erfordert neue budgetäre Rah- den verschiedenen Maßnahmen, deren Finanzierung nur
menbedingungen, die einerseits den Kosten der Reform durch den EAGFL, Abteilung Garantie, gewährleistet
der gemeinsamenMarktorganisationenund andererseits wäre, ein Gleichgewicht gegeben ist.
der Einbeziehung in die Abteilung Garantie des EAGFL
der „neuen flankierenden Maßnahmen zur Entwicklung
des ländlichen Raums“, der horizontalen Maßnahmen 2.3. Er erinnert daran, daß es Aufgabe des EAGFL
in der Fischerei und der Heranführungshilfen für die ist, Maßnahmen im Zusammenhang mit der Agrarpro-
beitrittswilligen Länder Rechnung tragen müssen. duktion zu finanzieren und daß die Marktpolitik weiter-

hin voll und ganz von der Gemeinschaft finanziert
1.3. Die Kommission schlägt daher den Transfer werden muß.
der Finanzierung von Strukturmaßnahmen von der
Abteilung Ausrichtung zur Abteilung Garantie des
EAGFL vor, ferner die Einrichtung neuer Haus-
haltsposten innerhalb der Abteilung Garantie sowie die 3. Die AgrarleitlinieErhöhung der üblicherweise von der Abteilung Garantie
finanzierten Marktordnungsmaßnahmen.

3.1. Die Kommission schlägt vor, daß die derzeitige1.4. Insgesamt würden die zusätzlichen Kosten für
Methode zur Berechnung der Agrarleitlinie beibehaltenden EAGFL, Abteilung Garantie, im Jahr 2006 ungefähr
wird und daß die Erhöhung der Agrarleitlinie nach4 Milliarden ECU ausmachen und Mehrausgaben von
wie vor in Abhängigkeit der Wirtschaftswachstumsrate3,15 Milliarden ECU zu konstanten Preisen für die
erfolgt, die die Kommission auf 2,5 % jährlich schätzt.derzeitige reformierteGAPumfassen.Zuden2,2Milliar-
Sie geht davon aus, daß sich nach der Einbeziehung derden ECU für die neuen flankierenden Maßnahmen und
Ausgaben für die Reform der GAP im Jahr 2006 eineden 500 Millionen ECU für die Heranführungshilfe für
finanzielle Marge zwischen der Agrarleitlinie und dendie neuen Mitgliedstaaten kämen 3,9 Milliarden ECU
Ausgabenvorausschätzungen der Kommission in Höhefür die Beteiligung der Beitrittsländer an der GAP. Die
von 4 Milliarden ECU ergeben wird.Gesamtkosten für die Reform würden im Rahmen der

Agrarleitlinie finanziert werden, deren Berechnungsme-
thode beibehalten wird.

3.2. DerAusschußnimmtdieBeibehaltungderAgrar-
leitlinie zur Kenntnis und sieht sie für den Fortbestand

2. Allgemeine Bemerkungen der Finanzierung der GAP als wesentlich und als
Überlebensgarantie für die landwirtschaftlichenBetriebe

2.1. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß nimmt die in der gesamten Union an. Er geht davon aus, daß
Vorlage des Kommissionsvorschlags zur Reform der der innerhalb der Agrarleitlinie vorgesehene budgetäre

Spielraum angesichts der Bedeutung der laufenden Re-
formen im Rahmen der GAP beibehalten werden muß.(1) ABl. C 170 vom 4.6.1998, S. 85.
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4. Finanzierung der Reform der gemeinsamen Markt- 5.5. Er warnt jedoch vor der Gefahr einer Vermi-
schung der beiden Arten von Maßnahmen, deren Logikorganisationen (GMO)
und Ziele sich ergänzen, die aber dennoch sehr unter-
schiedlich sind.4.1. Die Kommission schlägt eine Reform der GMO

im Sinne einer größeren Wettbewerbsfähigkeit der euro-
päischen Agrarpreise vor und erhöht als Ausgleich für 5.6. Er unterstreicht, daß zwischen den beiden Maß-
den Preisverfall die Direktbeihilfen. Die Kosten dieser nahmenbereichen innerhalb des Budgets klar unterschie-
Reform der Marktpolitik werden sich im Jahre 2006 auf den werden muß und daß die Differenzierung zwischen
4,3 Milliarden ECU belaufen und im Rahmen der obligatorischen Ausgaben und nichtobligatorischen
Agrarleitlinie finanziert werden. Ausgaben beibehalten werden muß.

4.2. Der Ausschuß ist der Auffassung, daß die er- 5.7. Er fügt hinzu, daßdieUmorganisationkeinesfalls
höhten Ausgaben im Zusammenhang mit der gemeinsa- eine Schwächung einer der beiden Politiken zugunsten
men Marktorganisation wahrscheinlich im Rahmen der der anderen zur Folge haben darf. Daher wird der
gemeinsamen Agrarleitlinie gedeckt werden können, Ausschuß darauf achten, daß diese Umorganisation
sofern ihre Wachstumsrate beibehalten wird. nicht dazu führt, daß die Bedeutung der Marktpolitik

und ihr Anteil am Agrarhaushalt abnehmen, denn
es handelt sich hier um das einzige Instrument zur4.3. Der Ausschuß erinnert daran, daß es wesentlich
Gewährleistung der Preisstabilität und das wichtigsteist, jede Reform der GMO in vollem Umfang vom
Instrument zum Schutz der Erzeugereinkommen.EAGFL, Abteilung Garantie, finanzieren zu können. Er

bedauert aber — im Einklang mit seiner Stellungnahme
zu den landwirtschaftlichen Aspekten der Mitteilung 5.8. Der Ausschuß stellt klar, daß die Politik zur
derKommission„Agenda 2000“—,daßdieKommission Entwicklung des ländlichen Raums eine Ergänzung der
nur eine Teilkompensation für den in den verschiedenen Marktpolitik sein soll, die ihre Daseinsberechtigung
Produktionssektoren zu erwartenden Preisverfall plant wahrt.
und keine Maßnahmen für die Produktion im Mittel-
meerraum vorschlägt. Der Ausschuß erinnert daran,
daß er sich für den vollen Ausgleich des Preisverfalls 6. Finanzierung der Heranführungshilfenausgesprochen hat und ist der Meinung, daß die finan-
zielleVorausschau fürdieGAP-ReformimRahmen ihrer

6.1. Der Ausschuß ist für die Aufnahme neuer Mit-marktpolitischenKomponente dieseAusgabenerhöhung
gliedstaaten in die Europäische Union. Er erkennt an,berücksichtigen muß. Diesbezüglich betont der Aus-
daß ihr Beitritt durch die Einführung von Heran-schuß, daß der finanzielle Spielraum innerhalb der
führungshilfen und ggf. Übergangsphasen progressivAgrarleitlinie zur Finanzierung des vollständigen Aus-
vorbereitet werden muß.gleichs beitragen könnte.

6.2. Der Ausschuß ist sich der Bedeutung der Land-
5. Die Einbeziehung der neuen flankierenden Maßnah- wirtschaft für die Wirtschaft in den Bewerberländern

men zur Entwicklung des ländlichen Raums der Beitrittskandidaten bewußt und erachtet es daher
als notwendig, bereits heute über die Art und Weise
nachzudenken, in der sich diese Staaten an der GAP5.1. DerReformvorschlag sieht außerdem den Trans-
beteiligen können. Die Einführung von Heranführungs-fer der Strukturausgaben von der Abteilung Ausrichtung
hilfen in die GAP ist für den Ausschuß ein ersterzurAbteilungGarantie desEAGFLvor—mitAusnahme
notwendiger Schritt.der Maßnahmen im Rahmen der Programme für die

Ziel-1-Regionen. Dieser Vorschlag läuft darauf hinaus,
daß die traditionellerweise in den Bereich der Struktur- 6.3. Der Ausschuß befürchtet aber, daß die Heran-
fonds fallenden Strukturmaßnahmen aus dem Agrar- führungshilfen und die Beihilfen für die Zeit nach dem
haushalt finanziert werden. Beitritt im Rahmen der für die 15 Mitgliedstaaten

vorgesehenen Agrarleitlinie finanziert werden.
5.2. Für die Kommission wird dieser Transfer vor
allem durch den budgetären Spielraum innerhalb der 6.4. Die Kommission ist der Meinung, daß die Aus-
Agrarleitlinie ermöglicht. wirkungen der Heranführungshilfen auf den Haushalt

begrenzt sein und jährlich bei etwa 0,5 Milliarden ECU
zwischen dem Jahr 2000 und 2006 liegen werden.5.3. Der Ausschuß stellt fest, daß eine Zusammenfas-

sung der landwirtschaftlichen Marktstützungsmaßnah-
men und der Strukturmaßnahmen in ein und demselben 6.5. Die Kommission sieht außerdem die Einbezie-Budget vorgeschlagen wird. hung der Ausgaben im Zusammenhang mit der Beteili-

gung der Beitrittsländer an der GAP ab dem Jahr 2002
vor (Maßnahmen für die Zeit nach dem Beitritt). Die5.4. In diesem Zusammenhang betont er, daß alle

vomEAGFL, Abteilung Garantie, finanzierten Maßnah- Haushaltsmittel für diese neuen Mitgliedstaaten würden
sich auf insgesamt 3,9 Milliarden ECU im Jahr 2006men — Marktstützungsmaßnahmen oder Strukturmaß-

nahmen — eine direkte Verbindung mit der landwirt- belaufen,wovon1,4MilliardenECUfür dieMarktpoltik
und 2,5 Milliarden ECU für die flankierenden Maß-schaftlichen Produktion aufweisen müssen.



C 407/224 DE 28.12.98Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

nahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums einge- 6.8. Zu diesem Zweck schlägt der Ausschuß vor, daß
zusätzlich ein separater Fonds für den Heranführungs-setzt würden.
zeitraum eingerichtet wird, der vom gesamten Gemein-
schaftshaushalt finanziert wird.6.6. Der Ausschuß hegt Bedenken in bezug auf die

geringe Mittelausstattung für die flankierenden Maß-
nahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums, die bei 6.9. Bezüglich der Ausgaben nach dem Beitritt der
der Anpassung der landwirtschaftlichen Strukturen der neuen Mitgliedstaaten fügt der Ausschuß hinzu, daß die
neuen Beitrittsländer eine bedeutende Rolle spielen Einbeziehung der Ausgaben für die neuen Mitgliedstaa-
sollten. Er ist daher der Ansicht, daß die von der ten in die Agrarleitlinie für die Kommission keinesfalls
Kommission für diese Strukturmaßnahmen vorgeschla- die Gelegenheit sein sollte, zu einer Anpassung der
genen Mittel unzureichend sind. GAP-Ausgaben für die fünfzehn Mitgliedstaaten zu-

gunsten von Maßnahmen für die neuen Mitgliedstaaten
überzugehen. Jede zusätzliche Ausgabe zugunsten der6.7. Der Ausschuß hebt — unabhängig von der

Höhe der für die Heranführungshilfen oder der für die neuen Beitrittsländer sollte mittels einer Erhöhung der
Agrarleitlinie erfolgen. Der Ausschuß bekräftigt, daßBeteiligung der neuen Mitgliedstaaten an der GAP

eingesetzten Mittel — die Bedeutung einer klaren Unter- die derzeitige für fünfzehn Mitgliedstaaten vorgesehene
Agrarleitlinie nicht zur Finanzierung einer gemeinsamenscheidung zwischen denGAP-Ausgaben für die fünfzehn

Mitgliedstaaten und jenen für die neuen Mitgliedstaaten Agrarpolitik für zwanzig oder mehr Mitgliedstaaten
gedacht ist und daß sie in Abhängigkeit vom BIP derhervor. Diese Unterscheidung muß während der ganzen

Übergangsphase beibehalten werden. neuen Mitgliedstaaten erhöht werden muß.

Brüssel, den 9. September 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschus-
sesTom JENKINS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine Verord-
nung (EG) des Rates zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2847/93 zur Einführung einer

Kontrollregelung für die Gemeinsame Fischereipolitik“ (1)

(98/C 407/38)

DerRat beschloß am 11. Juni 1998 gemäß Artikel 43 und 198 des EG-Vertrags, den Wirtschafts-
und Sozialausschuß mit dem vorgenannten Vorschlag zu befassen.

Die mit den vorbereitenden Arbeiten befaßte Fachgruppe Landwirtschaft und Fischerei nahm
ihre Stellungnahme am 24. Juli 1998 an. Berichterstatter war Herr Chagas.

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 357. Plenartagung am 9. und 10. September 1998
(Sitzung vom9. September)mit 108 Stimmenbei 4 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Einleitung 2.4. DerAusschußhat in zahlreichen Stellungnahmen
immerwiederbetont,daßdieKontrollederreglementier-
tenWirtschaftstätigkeitenvongrundlegenderBedeutung

1.1. Durch die Verordnung (EWG) Nr. 2847/93(2) ist, umdieEffizienz der fischereipolitischenMaßnahmen
wurde eineKontrollregelung für dieGemeinsameFische- und ihrer verschiedenen Aspekte sicherzustellen. Daher
reipolitik eingeführt, deren letzte Änderung im Wege wird es für unbedingt erforderlich gehalten, effektive
der Verordnung (EG) Nr. 2635/97(3) jetzt ihrerseits Erfolge bei der Kontrolle in den Mitgliedstaaten zu
geändert wird, um einige in der Gemeinsamen Fischerei- verzeichnen, um die zwischen ihnen bestehenden Un-
politik eingetretene Entwicklungen zu berücksichtigen gleichgewichte zu beseitigen oder zumindest stark ab-
undeinigeAspekte,diebeiderAnwendungSchwierigkei- zuschwächen, sowohl bei der Art der Durchführung der
ten bereitet haben, genauer zu regeln. Kontrolle als auch bei der Anwendung der Gemein-

schaftsvorschriften.

2. Allgemeine Bemerkungen 2.4.1. DieKommissionsollte baldmöglichst eineNeu-
veröffentlichung der Verordnung (EWG) Nr. 2847/93
unter Berücksichtigung aller bisher erfolgten Änderun-2.1. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß stimmt
gen vornehmen.diesem Verordnungsvorschlag vorbehaltlich der folgen-

den Bemerkungen zu.

2.5. Die Weiterentwicklung der Kontrollinstrumente
setzt auch voraus, daß die Mitgliedstaaten diese zur See2.2. Die Kommission hat beabsichtigt, Änderungen
und/oder auf dem Land richtig einsetzen, denn nur soder Verordnung in verschiedenen Phasen vorzunehmen,
ist zu kontrollieren, welche Arten in welchen Mengenund diesmal nur einige Aspekte dargestellt, die sie zur
undwelcherGrößegefangenundwelcheNetzeeingesetztVerbesserung der Kontrollpolitik für wichtig hält. In
werden. In dieser Hinsicht bestehen zwischen deneinem nächsten Schritt sollen dann weitere Änderungen
Mitgliedstaaten weiterhin große Unterschiede. Diehinsichtlich der verschiedenen Aspekte der Gemeinsa-
Schwierigkeiten sind unterschiedlicher Art, aber diemen Fischereipolitik vorgelegt werden.
Probleme im Zusammenhang mit der Größe der zu
kontrollierenden ausschließlichen Wirtschaftszone

2.3. Der Ausschuß hätte es begrüßt, wenn die Kom- (ZEE) sind real und müssen berücksichtigt werden.
mission mit diesem Änderungsvorschlag mehr in die
Tiefe gegangen wäre, um einen allgemeinen Rechtsrah- 2.5.1. Daher hat der Ausschuß auch immer diemen zu schaffen, der den im Kontrollbereich spürbar Ansicht vertreten, daß die Mitgliedstaaten im Zugewerdenden Erfordernissen besser gerecht würde; er ist ihrer Bemühungen um Anpassung und Verstärkungsichnämlich bewußt, daßdie rechtlichenundmateriellen der Kontrollen dabei unterstützt werden müssen, dieKontrollmaßnahmentrotzderunternommenenAnstren- fortschrittlichsten Informatik- und Technologiemittelgungen und der bereits erzielten Fortschritte von einem einzusetzen. Nur so können Fortschritte erzielt und dieMitgliedstaat zum anderen immer noch stark voneinan- Kontrollen effizienter gestaltet werden, und dadurchder abweichen. wird in der Gemeinschaft und bei den Fischern auch

ein Klima des Vertrauens geschaffen, das mit mehr
2.3.1. Aus dieser Lage ergibt sich kein günstiges Transparenz und Gerechtigkeit einhergeht.
Klima, um die Akzeptanz der Kontrollen durch die
Fischer zu verbessern und ihnen andererseits auch zu

2.5.2. Die Durchführung von Kontrollen wird durchgewährleisten, daß die Vorschriften überall in der
die Vielzahl der Anlandestellen erschwert. Die Kon-Gemeinschaft gleich angewandt werden.
zentration des Betriebs auf bestimmte Häfen oder aber
die Verpflichtung zur Benutzung bestimmter Infrastruk-
turenwie z. B. Fischversteigerungenwäre möglicherwei-(1) ABl. C 201 vom 27.6.1998, S. 14.
se ein wichtiges Mittel, um der Durchführung von(2) ABl. L 261 vom 20.10.1993, S. 1.

(3) ABl. L 356 vom 21.12.1997. Kontrollen Glaubwürdigkeit zu verleihen.
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2.6. Darüber hinaus hebt der Ausschuß hervor, daß ser der Gemeinschaft angrenzen — an den Bemühungen
der Gemeinschaft um eine verantwortungsvolle Bewirt-die Kontrolle, wenn sie effizient sein soll, auf einer

globalen und integrierten Sichtweise beruhen muß, die schaftungderFischbeständebeteiligen, indemsieRechts-
vorschriften erlassen, die den in der EU geltendenalle Aspekte der Gemeinsamen Fischereipolitik abdeckt.
Vorschriften gleichwertig sind. In dieseRichtungmüssen

2.6.1. Der Ausschuß bekräftigt erneut seine Überzeu- auch die Bemühungen der Kommission im Rahmen der
gung, daß der Erfolg der Kontrollpolitik in der Gemein- bilateralen Beziehungen zu diesen Staaten gehen.
schaft und die Fortschritte bei ihrer Anwendung in allen
Mitgliedstaaten auch davon abhängen, aufwelcheWeise 2.8. Der Ausschuß ist der Ansicht, daß Fischereifahr-
die Frage der Steigerung der Kompetenzen und der zeuge ausDrittstaaten, die mit der erforderlichenGeneh-
Erhöhung der Zahl der gemeinschaftlichen Fische- migung in der Fischereizone der Gemeinschaft tätig sind,
reiinspektoren, vor allem aber auch das Problem der zumindest denselben Vorschriften unterliegen müssen
von Land zu Land unterschiedlichen Sanktionen gelöst wie die Schiffe aus der Gemeinschaft. Dieser Aspekt
wird, durch das derzeit schwere Störungen entstehen, muß in Artikel 28 c aufgeführt werden.
was auch von der Kommission selbst in ihrer Mitteilung
an den Rat und das Europäische Parlament(1) bestätigt 2.9. Des weiteren hält der Ausschuß die Bestimmun-
wird. gen in Artikel 28 g Absatz 2 über Fänge, die vom Kapitän

des Drittlandfischereifahrzeugs als auf hoher See erfolgt
2.6.2. Da es sich um ein zentrales Problem handelt, gemeldet werden, in einigen Sprachfassungen für un-
sind große Anstrengungen erforderlich, um wirkliche präzise.DieRechtsvorschriften indiesemBereichmüssen
Fortschritte bei der Harmonisierung der Sanktionen zu vor allem das Ziel einer angemessenen Politik zur
erreichen. Die Kommission, die seinerzeit konkrete Erhaltung der Fischereiressourcen auf breiterer Ebene
Vorschläge in diesem Sinne unterbreitet hat, welche vom verfolgen und hinsichtlich bestimmter Fangpraktiken
WSA und EP unterstützt, vom Rat jedoch abgelehnt die Einhaltung eines bestimmten Verhaltenskodex
wurden, hüllt sich nun in Schweigen und bringt in anstreben.
dem jetzt vorliegenden Verordnungsvorschlag keinerlei
Anregungen in dieser Richtung vor. 2.10. Der Ausschuß wirft die Frage auf, ob die

zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten in der Lage
2.7. Der Ausschuß begrüßt, daß in diesem Verord- sein werden, die in der vorgeschlagenen Neufassung von
nungsvorschlag auf Schiffe aus Drittstaaten Bezug ge- Artikel 35 dieses Verordnungsvorschlag vorgeschlagene
nommen wird. Der Ausschuß hat sich schon immer Maßnahme durchzuführen, nämlich der Kommission
für stärkere Kontrollen, Inspektionen und sonstige alljährlich zum 1. März einen Bericht über die Anwen-
Maßnahmen zur Überwachung der Fischereitätigkeit dung dieser Verordnung im abgelaufenen Kalenderjahr
von Schiffen aus Drittstaaten eingesetzt, die in der Praxis zu übermitteln, wo doch früher der 1. Juni angegeben
und in bestimmten Häfen weniger streng kontrolliert war. Da die von der Kontrolle betroffenen Bereiche auf
werden als Schiffe aus der Gemeinschaft. Dieser anoma- der Ebene der Mitgliedstaaten verschiedenen Diensten
len Situation muß dringend ein Ende bereitet werden, und Verwaltungen unterstehen, obliegt es der Kommis-
denn sie schafft ein Klima des unlauteren Wettbewerbs sion, einen anderen Termin für die Übermittlung des
gegenüber den Gemeinschaftsschiffen und ermöglicht Berichts vorzuschlagen.
in Häfen, in denen die Kontrollen lasch gehandhabt
werden, eine wirkliche Wettbewerbsverzerrung.

3. Besondere Bemerkungen
2.7.1. Wie der Ausschuß bereits mehrfach betont hat,

3.1. Zu Artikel 28 c: Muß entsprechend angepaßtist es wichtig, daß sich die Drittstaaten — und zwar
werden.insbesondere diejenigen, deren Gewässer an die Gewäs-

3.2. Zu Artikel 28 g: Muß entsprechend angepaßt
werden.(1) KOM(98) 92 endg.

Brüssel, den 9. September 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Tom JENKINS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine Verord-
nung (EG) des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1221/97 mit allgemeinen
Durchführungsbestimmungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Erzeugung und Ver-

marktung von Honig“ (1)

(98/C 407/39)

DerRat beschloß am 4. September 1998, denWirtschafts- und Sozialausschuß gemäß Artikel 43
und 198 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.

Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Landwirtschaft und Fischerei
nahm ihre Stellungnahme am 23. Juli 1998 an. Berichterstatter war Herr Gottero.

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 357. Plenartagung am 9. und 10. September 1998
(Sitzung vom9. September)mit 100 Stimmenbei 6 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß begrüßt den zur Verbesserung der Erzeugung und Vermarktung von
Honig aufgenommenen Maßnahmen entfallen, bis zumVorschlag der Kommission, die für das erste Anwen-

dungsjahr der Verordnung (EG) Nr. 1221/97 festgelegte 31. Januar 1999 zu verlängern.
Frist, in der die Zahlungen für Aufwendungen zu 2. Andernfalls würde nach Ansicht des Ausschusseserfolgen haben, die auf die in die nationalen Programme die Laufzeit der Programme im ersten Anwendungsjahr

so sehr verkürzt, daß der erfolgreiche Abschluß in Frage
gestellt wäre.(1) ABl. C 222 vom 16.7.1998, S. 15.

Brüssel, den 9. September 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Tom JENKINS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu:

— dem „Vorschlag für eine Verordnung (EG) des Rates über die agromonetäre Regelung
nach Einführung des Euro“, und

— dem „Vorschlag für eine Verordnung (EG) des Rates mit Übergangsmaßnahmen für die
Einführung des Euro in der Gemeinsamen Agrarpolitik“

(98/C 407/40)

Der Rat beschloß am 3. Juli 1998, den Wirtschafts- und Sozialausschuß gemäß Artikel 43 und
198 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft um Stellungnahme zu den
vorgenannten Vorschlägen zu ersuchen.

Der Wirtschafts- und Sozialausschuß beschloß, Herrn Espuny Moyano zum Hauptberichter-
statter für die Stellungnahme zu ernennen.

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 357. Plenartagung am 9. und 10. September 1998
(Sitzung vom 9. September) mit 59 gegen 1 Stimme bei 8 Stimmenthaltungen folgende
Stellungnahme.

1. Einführung teilnehmenden Mitgliedstaaten aufgrund von Auf-
wertungen entstehen. Das neue System, das großteils
auf dem derzeitigen basiert, ist für den betreffenden1.1. Thema des vorliegenden Kommissionsdoku-
Mitgliedstaat fakultativ und wird von der Gemein-ments ist die grundlegende Überarbeitung der agromo-
schaft kofinanziert. Differenziert wird zwischennetärenRegelung, die aufgrund der Einführung des Euro
Einkommensverlusten, die auf eine Senkung derin die gemeinsame Agrarpolitik (GAP) ab 1. Januar 1999
Direktbeihilfen zurückzuführen sind und solchen,erforderlich ist. Nach der derzeitigen agromonetären
die aufgrund der Auswirkungen von AufwertungenRegelung werden agrarspezifische Umrechnungskurse
auf die übrigen im Rahmen der GAP festgelegtenfestgelegt, die sogenannten grünen Kurse. Die tatsächli-
Beträge entstehen. Das neue System gilt als Über-che, generelle Verwendung des Euro als Zahlungs-
gangsregelung und wird mit 1. Januar 2002 aufgeho-währung der Preise und Beträge, die sich aus der GAP
ben.ergeben, macht die grünen Kurse überflüssig. Da einige

Mitgliedstaaten derzeit nicht am Euro teilnehmen, ist — Der durch die Einführung des Euro bedingte Abbauallerdings auch in Zukunft eine, wenn auch sehr verein- der verschiedenenWährungsabstände,die am31.De-fachte, agromonetäre Regelung notwendig. Der Verord- zember 1998zwischengrünenKursenundMarktkur-
nungsvorschlag der Kommission basiert auf den Erfah- sen bestehen. Dieser Abbau, der als letzte Auf- oderrungswerten aus dem aktuellen System, gleichzeitig Abwertung des grünen Kurses gemäß den derzeitwird darin den neuen Gegebenheiten, die durch die gültigen Bestimmungen betrachtet werden kann,Einführung des Euro entstehen, und den in der Agenda sieht Ausgleichsbeihilfen vor, die sich aufgrund der2000 festgelegten Orientierungen für die GAP-Reform aktuellen sowie der neuen Regelung (ab 1. Januar
Rechnung getragen. 1999) errechnen.

1.2. Die Kommission erläutert in einem ersten Ver-
ordnungsvorschlag die agromonetäre Regelung, die zum 2. Allgemeine Bemerkungen1. Januar 1999 eingeführt wird. In einem zweiten
Vorschlagwerden die für den Übergang von der derzeiti-
gen agromonetären Regelung auf die neue Regelung 2.1. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß begrüßt die
notwendigen Übergangsmaßnahmen beschrieben. generelle Ausrichtung der Kommissionsvorschläge, die

einegrundlegendeVereinfachungderaktuellenRegelung
bedeuten. Die derzeitigen Bestimmungen wurden den1.3. Diese beiden Vorschläge für eine Verordnung
AnforderungenderWährungsproblematik zwargerecht,sehen insbesondere folgendes vor:
stellten nach weitverbreiteter Meinung der landwirt-

— Eine erhebliche Vereinfachung durch die Abschaf- schaftlichen Erzeuger, der verarbeitenden Industrie und
fung der agrarspezifischen Umrechnungskurse in der übrigen Marktteilnehmer gleichermaßen aber den
allen — den am Euro teilnehmenden und den komplexesten und undurchsichtigsten Teil der GAP dar.
nicht teilnehmenden — Mitgliedstaaten sowie die
generelle Verwendung des Marktkurses, d.h. des

2.2. Der Ausschuß ist gleich der Kommission dertatsächlichen Wechselkurses. Als solcher gilt für die
Auffassung,daßdieagrarspezifischenUmrechnungskur-teilnehmenden Mitgliedstaaten der unwiderruflich
se angesichts der Einführung des Euro und der Entwick-festgelegte Umrechnungskurs des Euro, für die übri-
lung der GAP bereits mit 1. Januar 1999 abgeschafft undgen Mitgliedstaaten der am Tag des Eintretens des
durch den tatsächlichen Umrechnungskurs des Euromaßgeblichen Tatbestandes gültige Wechselkurs.
ersetzt werden können, und das auch in den nicht
teilnehmenden Mitgliedstaaten. Dies ermöglicht die— Die Beibehaltung eines Systems degressiver, befriste-

ter Ausgleichsbeihilfen für die Einkommensverluste, Anwendung einer flexibleren Regelung, die der wirt-
schaftlichen Realität der GAP näher kommt.die den landwirtschaftlichen Erzeugern der nicht
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2.3. Es ergeben sich zahlreiche, grundlegende Vor- Übergangscharakter dieser Regelungen einverstanden,
merkt aber an, daß vor ihrer Abschaffung zum 1. Januarteile:
2001 eine Prüfung der Lage erfolgen muß.

— Durch die Stabilisierung der institutionellen
Agrarpreise für die Erzeuger und die verarbeitende 3.3. Der Ausschuß weist die Kommission allerdings
Industrie der Euro-Zone wird eine allgemeineQuelle darauf hin, daß eine Ungleichbehandlung der Mitglied-
des Unverständnisses und von Reibungsverlusten in staaten oder innerhalb eines einzelnen Mitgliedstaats
den Handelsbeziehungen zwischen den verschiede- durch Art und Finanzierungsmodalitäten dieser Aus-
nen GAP-Akteuren — von den Erzeugern über die gleichsbeihilfen nicht gänzlich ausgeschlossen werden
verschiedenenVerarbeitungsphasenbis zumVertrieb kann. Aus diesem Grund verlangt er, daß die Ausgleichs-
— ausgeschaltet; beihilfenregelung, solange sie besteht, unterschiedslos

und für alle Beteiligten einschließlich der Industrie— Durch die Vereinfachung der Umrechnung der insti-
gleichermaßen gilt.tutionellen Preise in die Landeswährungen der nicht

teilnehmenden Mitgliedstaaten, die sich aufgrund
3.4. Der Ausschuß nimmt zur Kenntnis, daß unterder Verwendung des Marktkurses statt des grünen
Artikel 8 des Verordnungsvorschlags über die agromo-Kurses ergibt, können im übrigen die Mechanismen
netäre Regelung nach Einführung des Euro (Direktzah-des Finanzmarktes als Schutz gegen dieWechselkurs-
lung in Euro) den nicht teilnehmenden Mitgliedstaatenschwankungen eingesetzt werden;
die Möglichkeit geboten wird, die Zahlung der Beträge,

— Die Abschaffung der grünen Kurse für die institutio- die sich aus der GAP ergeben, in Euro und nicht in ihrer
nellen Agrarpreise wird indirekt auch zu einer Landeswährung zu tätigen. Für eine Gleichstellung der
größeren Transparenz der Marktpreise führen; teilnehmendenundnicht teilnehmendenMitgliedstaaten

in der neuen Regelung ist es unerläßlich, die strenge— DieneueRegelungwirddiekünstlichenHandelsströ- Befolgung der in diesem Artikel festgelegten Bestimmun-me verhindern, die auf die Abstände zwischen den gen sicherzustellen, damit die Verwendung des Eurogrünen Kursen und den Marktkursen zurückzufüh- einem nicht teilnehmenden Mitgliedstaat nicht mehrren sind; Vorteile bringt als den Mitgliedstaaten der Euro-Zone.
— Im EU-Haushalt wird die Erhöhung der Agrarausga-

ben wegfallen, die auf die in der derzeitigen Regelung 4. Schlußfolgerung
vorgesehenen asymmetrischen Freimargen zurück-
zuführen ist. 4.1. Der Ausschuß unterstützt generell die von der

Kommission vorgeschlagene neue agromonetäre Rege-
lung, die definitiv mit dem Bestreben einer Annäherung3. Besondere Bemerkungen an die wirtschaftliche Realität, einer Vereinfachung und
Kostensenkung im Einklang steht.

3.1. Der Ausschuß ist sich darüber im klaren, daß
auch in Zukunft das Hauptproblem im Ausgleich der 4.2. Der Ausschuß gibt dem Wunsch Ausdruck,
Einkommensverluste bestehen wird, die nach einer daß die Schaffung des Euro zur Stabilität auf dem
Aufwertung durch die Senkung der Preise und Beihilfen Devisenmarkt beitragen möge, wodurch die Bedeutung
der GAP entstehen. Diese Problematik ist zwar für die einer agromonetären Regelung relativiert würde. Er
gesamte Union maßgeblich, betrifft aber insbesondere hofft, daß schlußendlich alle Mitgliedstaaten an der
die nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten und ist im Fall einheitlichen Währung teilnehmen werden und die
der Direktbeihilfen angesichts der Entwicklung der GAP agromonetäre Problematik auf diese Weise endgültig
ganz besonders heikel. gelöst wird.

4.3. Der Ausschuß stellt fest, daß die Kommissions-3.2. ImRahmender derzeitigen agromonetärenRege-
vorschläge einer künftigen EU-Erweiterung nicht Rech-lunghat derAusschußdieEntwicklungderAusgleichsre-
nung tragen. Er fordert die Kommission auf, sich diesergelungen verfolgt, die gleichermaßen von den Bud-
Frage zuzuwenden, sobald die Übergangsregelungen fürgetzwängen, der Entwicklung der GAP und den interna-
den Beitritt feststehen.tionalen Verpflichtungen der Europäischen Union be-

stimmtwurde.Er ist daherderAnsicht, daßdie geplanten
neuen Ausgleichsregelungen das logische Ergebnis der 4.4. Der Ausschuß fordert die Kommission und den

Rat auf, die spezifischen Bemerkungen dieser Stellung-gesammelten Erfahrungen und der bevorstehenden Ein-
führung des Euro sind. Er erklärt sich auch mit dem nahme zu berücksichtigen.

Brüssel, den 9. September 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Tom JENKINS
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ANHANG

zur Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Folgender Änderungsantrag wurde im Laufe der Beratungen abgelehnt:

Ziffer 3.4

Der Wortlaut sollte wie folgt ersetzt werden:

„3.4. Die neue Regelung muß nach Ansicht des Ausschusses so gestaltet und angewendet werden,
daß sie für teilnehmende wie nicht teilnehmende Mitgliedstaaten unterschiedslos wirkt. Das gilt für
die in Artikel 8 vorgeschlagene Möglichkeit, die Zahlung der Beträge, die sich aus der GAP ergeben,
in Euro und nicht in der jeweiligen Landeswährung zu tätigen. Das gilt auch für die Schaffung von
Übergangsregelungen, bei denen für den Ausgleich direkter Beihilfen die in einem bestimmten
ReferenzzeitraumerzeugteMenge zugrunde gelegtwird, denn das kannden logischenZusammenhang
zwischen Beihilfe und Betroffenen verzerren. Ebenso kann die vorgeschlagene Mitfinanzierung durch
die Mitgliedstaaten Probleme schaffen.“

Abstimmungsergebnis

Ja-Stimmen: 14, Nein-Stimmen: 32, Stimmenthaltungen: 9.

Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine Richtlinie
des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 97/12/EG vom
17. März 1997 sowie zur Änderung und Aktualisierung der Richtlinie 64/432/EWG zur
Regelung viehseuchenrechtlicher Fragen beim innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit

Rindern und Schweinen“ (1)

(98/C 407/41)

DerRat beschloß am 4. September 1998, denWirtschafts- und Sozialausschuß gemäß Artikel 43
und 198 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft um Stellungnahme zu
dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.

Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Landwirtschaft und Fischerei
nahm ihre Stellungnahme am 23. Juli 1998 an. Berichterstatter war Herr Scully.

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 357. Plenartagung (Sitzung vom 9. September 1998)
mit 112 gegen 2 Stimmen bei 4 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

Ziel dieses Vorschlags ist es, eine angemessene Frist einzuräumen, um die neuen Vorschriften
für die ÜberwachungundKontrolle vonRindertuberkulose,Rinderbrucellose und enzootischer
Rinderleukose umzusetzen.

Der Wirtschafts- und Sozialausschuß billigt den Vorschlag ohne Vorbehalte.

Brüssel, den 9. September 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Tom JENKINS

(1) ABl. C 217 vom 11.7.1998, S. 21.
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema „Die Slowakei und die
Intensivierung der Heranführungsstrategie“

(98/C 407/42)

Der Wirtschafts- und Sozialausschuß beschloß auf seiner Plenartagung am 29. Januar 1998
gemäß Artikel 23 Absatz 3 der Geschäftsordnung, eine Stellungnahme zu dem vorgenannten
Thema zu erarbeiten.

Die mit derVorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Außenbeziehungen, Außenhan-
dels- und Entwicklungspolitik nahm ihre Stellungnahme am 23. Juli 1998 an. Berichterstatter
war Herr Malosse.

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 357. Plenartagung (Sitzung vom 9. September 1998)
mit 112 Ja-Stimmen bei 1 Stimmenthaltung folgende Stellungnahme.

1. Einführung zehn beitrittswilligen Ländern Mittel- und Osteuropas
und Zypern durchgeführt wird. Es steht noch nicht fest,
ob für die bereits seit 30.März inVerhandlung stehenden1.1. „Die Tagung des Europäischen Rates am 12.
Staaten und für jene Staaten, für die es, wie beimund 13. Dezember 1997 in Luxemburg stellt einen
Europäischen Rat in Luxemburg formuliert, um einehistorischen Meilenstein für die Zukunft der Union und
„Vorbereitung auf den Beitritt“ geht (wie für die Slowa-ganz Europas dar: Mit der Einleitung des Erweite-
kei), die gleichen Modalitäten und derselbe Zeitplanrungsprozesses beginnt ein neues Zeitalter und die
gelten. Auf lange Sicht wird diese Untersuchung esSpaltungen der Vergangenheit werden endgültig über-
ermöglichen, regelmäßige Berichte über die Umsetzungwunden. Die Ausweitung des europäischen Integra-
der Beitrittspartnerschaft und die vom Beitrittskandida-tionsmodells auf den europäischen Kontinent verspricht
ten erzielten Fortschritte zu erstellen. Für Staaten wieStabilität und Wohlstand für die Zukunft.“ (Auszug aus
die Slowakei wird die Untersuchung von besondererden Schlußfolgerungen des Europäischen Rates am 12.
Bedeutungsein,dennsie entsprichteiner„Aufnahmeprü-und 13. Dezember 1997 in Luxemburg zum Thema
fung“, die bestanden werden muß, bevor der Verhand-Erweiterung der Europäischen Union um die mittel- und
lungsprozeß endgültig eingeleitet wird.osteuropäischen Länder).

1.3. Die Beitrittspartnerschaften1.2. Der Europäische Rat hat auf seiner Tagung
am 12. und 13. Dezember 1997 in Luxemburg eine Sie setzen sich aus zwei Elementen zusammen: einerVorgehensweise für diesen historischen Erweite- Rahmenverordnung, die vom Rat mit Einstimmigkeitrungsprozeß festgelegt, die sich auf vier Teilbereiche erlassen wurde und in der die Grundprinzipien understreckt: Entscheidungsgrundsätze des Rates (mit qualifizierter

Mehrheit angenommen) für jedes beitrittswillige Land
1.2.1. Die Einrichtung einer jährlichen Konferenz der Mittel-undOsteuropas festgelegtwurden.JederPartner-
fünfzehn Mitgliedstaaten und aller Beitrittskandidaten schaftsbeschluß umfaßt:
als Forum der Zusammenarbeit in den Bereichen Außen-
und Sicherheitspolitik sowie Justiz und Inneres und als 1.3.1. Zwischenziele, die jeden Staat dabei unter-
Forum der wirtschaftlichen und regionalen Zusammen- stützen müssen, seinen Beitritt in einem Rahmen der
arbeit (die erste Konferenz wurde am 12. März 1998 in wirtschaftlichen und sozialen Konvergenz vorzuberei-
London abgehalten). ten, sein Nationales Programm für die Übernahme

des gemeinschaftlichen Besitzstandes auszuarbeiten und
1.2.2. Eine intensivierte Heranführungsstrategie für einen realistischen Zeitplan für die Umsetzung festzule-
die zehnmittel- undosteuropäischenBeitrittskandidaten gen.
(darunter die Slowakei) sowie für Zypern. Sie beruht
auf den bestehenden politischen Instrumenten — den 1.3.2. DiePrioritätender technischenund finanziellen
Europa-Abkommmen, dem PHARE-Programm, dem Hilfe (PHARE-Programm, TAIEX-Büro) in Form einer
Weißbuch zum Thema Binnenmarkt — sowie auf einem Programmierung der finanziellen Unterstützung.
neuen Instrument, den „Beitrittspartnerschaften“.

1.3.3. Die Bestätigung des Grundsatzes der Konditio-
nalität, demzufolge die Unterstützung an die Einhaltung1.2.3. Die eigentlichen Beitrittsverhandlungen, die
der indenEuropa-AbkommenfestgelegtenVerpflichtun-am 30. März 1998 mit der Tschechischen Republik,
gen und die erzielten Fortschritte geknüpft ist.Polen, Ungarn, Estland und Slowenien, jedoch nicht mit

der Slowakei, aufgenommen wurden.
1.4. Wichtig ist, daß der Rat, und nicht die Kommis-
sion, die Prioritäten der Partnerschaft festlegt. Nur die1.2.4. Das Verfahren zur Prüfung der Fortschritte,

die bei der Übernahme des Besitzstandes der Union finanzielle Programmierung bleibt im Zuständigkeitsbe-
reich der Kommission, die von einem aus Vertretern derund bei der Erfüllung der auf der Ratstagung von

Kopenhagen festgelegten Beitrittskriterien erzielt wur- Mitgliedstaaten zusammengesetzten Verwaltungsaus-
schuß unterstützt wird.den — das sogenannte „Screening“ —, das bei allen
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1.5. DieBeitrittspartnerschaften sindGegenstandvon Außerdem beanstandete sie das Fehlen von Rechtsvor-
schriften für die slowakischen Minderheiten, größten-Beratungen mit jedem Beitrittsstaat, der im Rahmen des

„Screening“ ein Nationales Programm für die Übernah- teils Ungarn (10 % der Bevölkerung) und Roma.
me des Besitzstandes der Union vorlegen muß (Rechts-
und Verwaltungsvorschriften, Reformen der Institutio- 2.3. Es ist indessen bemerkenswert, daß die Kommis-nen und der Verwaltung, eingesetzte personelle und sion zugegeben hat, die Slowakei habe bei den Wirt-finanzielle Ressourcen). schaftsreformen und bei der Übernahme des gemein-

schaftlichen Besitzstandes allgemein sehr zufriedenstel-
Weitere Bewertungsmethoden werden eingeführt, wie lend abgeschnitten, was ihr sicherlich zusammen mit
zum Beispiel: eine gemeinsame Evaluierung der Prioritä- der Staatengruppe „fünf + eins“ den Weg zu den
ten in der Wirtschaftspolitik, ein Pakt gegen die organi- Beitrittsverhandlungen geöffnet hätte, wäre da nicht
sierte Kriminalität oder der „Fahrplan zum Binnen- die Hürde der politischen Kriterien. Die Europäische
markt“, der 1997 von Kommissionsmitglied Monti zur Kommission war nämlich der Ansicht, daß die Slowakei
Unterstützung der Beitrittskandidaten bei der Übernah- in der Lage sein sollte, mittelfristig im Konkurrenzdruck
me des gemeinschaftlichen Besitzstandes ausgearbeitet und im Spiel der Marktkräfte der Union zu bestehen.
wurde. Sie freute sich außerdem darüber, daß die Slowakei sich

entschlossen für die Übernahme des Besitzstandes der
Union eingesetzt hat.

2. Die Heranführungsstrategie am Beispiel der Slowa-
kei 2.4. Schon eine oberflächliche Prüfung der Wirt-

schaftsleistungen und -reformen fördert sehr achtbare
2.1. Die Slowakei, ein Land mit 5,3 Millionen Ein- Resultate zutage, insbesondere, wenn man den
wohnern, ist der jüngste der Beitrittskandidaten. Lange Rückstand der Slowakei gegenüber der Tschechischen
Zeit stand das slowakische Volk unter ungarischer Republik und die Auswirkungen bedenkt, die die Tren-
Vorherrschaft (zunächst direkt, später im Rahmen der nung hätte haben können. Von größtem Interesse sind
Österreichisch-Ungarischen Monarchie), bevor es sich die Zahlen betreffend den Privatisierungsprozeß (Ende
nachdemErstenWeltkriegmit denBöhmenundMähren 1997 entfielen 82,6 % des BIP auf die Privatwirtschaft
zusammenschloß und die Tschechoslowakei gründete. und 73 % der Industriebetriebe waren privatisiert), das
Diese Union zerbröckelte allerdings in der sogenannten Wachstum (6,5 % im Jahr 1997) und die Inflation, die
„samtenen“ Revolution vom November 1989, als das in der Slowakei keine astronomischen Höhen erreicht
kommunistischeRegime, insbesondere unter demDruck hat (nur 6,4 % im Jahr 1997), und wo es daher auch nicht
der Massen in Prag und Bratislava, zerbrach. In einer zu den verheerenden sozialen Folgen hoher Inflation für
Art „gegenseitigem Einverständnis“ beschlossen die die ärmsten Bevölkerungsschichten gekommen ist. Die
beiden vereinigten Republiken am 1. Januar 1993 die Ausfuhren der Union in die Slowakei steigen seit 1993
Auflösung ihrer Föderation und die Schaffung zweier jährlich um fast 50%, überwiegend zugunsten der
unabhängiger Staaten. Für die Slowaken wurde so zum Union, deren Handelsbilanzüberschuß sich innerhalb
ersten Mal in ihrer Geschichte, auf demokratischem von drei Jahren verzehnfacht hat. Die Union ist sehr
Wege, der Traum vom Nationalstaat Wirklichkeit. schnell zum wichtigsten Handelspartner des Landes
Den Tschechen bereitete die Trennung von einem geworden (39 % des Handelsvolumens im Jahr 1996).
wirtschaftlich viel weniger entwickelten Partner natür-
lich wenig Kopfzerbrechen. Denn obwohl beide Völker 2.5. Allerdings weist diese Bilanz auch mehrere weni-slawischen Ursprungs sind, ergeben sich aus Geschichte, ger ermutigende Parameter auf. Einige entwickeln sichReligion und geographischer Lage etc. große Unterschie- eher negativ, andere sind geradezu alarmierend, wiede. Die Slowakei grenzt im Osten an die Ukraine und z. B. das Handelsdefizit (1997 ungefähr 25 %), das sichdie längste Grenze, im Süden, besteht mit Ungarn, dem trotz zeitweiliger protektionistischer Maßnahmen nichtsie jahrhundertelang angehörte. Zudem dominierten in eindämmen läßt (es stieg in den ersten Monaten desder Geschichte der Tschechoslowakei oft die Tschechen Jahres 1998 stetig an), das Anwachsen der Auslandsver-— die größere, besser ausgebildete Volksgruppe mit der schuldung (11 Milliarden Dollar Ende 1997), die Zah-besseren Wirtschaft — eine weitab von Prag gelegene lungsunfähigkeit zahlreicher Industriebetriebe, eine per-ländliche Slowakei, und zwar auch in Politik und manent hohe Arbeitslosenquote von ca. 12% der Er-Verwaltung. werbspersonen sowie interne budgetäre Ungleichge-

wichte, die sich weiter verschlimmern (Defizite im
Staatshaushalt, imSozialversicherungssystemusw.).Der2.2. DerAusschußhat die Slowakei für diese Initiativ-

stellungnahme ausgewählt, weil er eine Strategie für äußerst geringe Prozentsatz an Auslandsinvestitionen
(0,8 % des BIP), der weit unter jenem Polens oder derden Beitritt eines Landes studieren will, das von der

Kommission in ihrer Stellungnahme zur Erweiterung für Tschechischen Republik liegt — auf die der größte
AnteilderAuslandsinvestitionenMittel- undOsteuropasnoch nicht reif befunden wurde, Verhandlungen auf der

Grundlage der Kriterien von Kopenhagen zu führen. Sie entfällt (90 % im Jahr 1995) — ist wahrscheinlich auf
die politischen Unsicherheiten und derzeitigen Wirt-ist das einzige Land, das aufgrund einer negativen

Bewertung der politischen Kriterien abgelehnt wurde. schaftspraktiken zurückzuführen. Außerdem zeigt sich,
daß einige der Gesetzestexte zur Regelung des Wirt-Die Kommission war der Ansicht, daß die slowakischen

Institutionen nicht zufriedenstellend funktionieren: schaftslebens (Preisgesetz, Konkursgesetz, Gesetz zur
Ankurbelung der Wirtschaft) umstritten, schwer an-Rechte der Opposition, Beachtung der Verfassung,

Gleichgewicht zwischen den Gewalten, Abhaltung der wendbar sind oder dem guten Funktionieren der Markt-
gesetze entgegenstehen. Die Unabhängigkeit undWahlen, Unabhängigkeit der richterlichen Gewalt.
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Stabilität einiger Institutionen, wie der Zentralbank, des — Wirtschaftliche Kriterien: Ausgleich innerer und
äußerer Unausgewogenheiten, Beseitigung von Mo-statistischen Amts oder des Kartellamts, sind noch nicht

ganz sichergestellt. Bei den Privatisierungen zeigte sich nopolen, insbesondere im Energiesektor, Reform des
Banksektors,ein Mangel an Transparenz. Der Finanzsektor kämpft

noch mit zahlreichen Problemen: Transparenz, Wettbe-
— Steigerung der Leistungsfähigkeit der Institutionenwerb, Umfang der Portfolios der Finanzinstitute,

und Verwaltungsbehörden: Annahme gesetzlicherschlechtes Funktionieren des Kapitalmarktes ... Zudem
Bestimmungen in den Bereichen öffentlicher Dienstist eine völligeUmstrukturierungdes Banksektorsunum-
und Umwelt,gänglich, damit die für Stabilität und Überschaubarkeit

notwendigen Bedingungen geschaffen werden können. — Binnenmarkt: Öffentliches Auftragswesen, Rechts-
vorschriften über die staatlichenBeihilfen,Harmoni-
sierung des Veterinärrechts und der Pflanzenschutz-2.6. DersozialeDialogzwischenRegierung,Arbeitge-
bestimmungen,bern undGewerkschaften ist seit einem Jahr auf nationa-

ler Ebene blockiert. Die wichtigste Gewerkschaft des — Justiz und Inneres: Bekämpfung der Korruption undLandes weigert sich, daran teilzunehmen, seit die Regie- der Kriminalität.rung wirtschaftliche und soziale Maßnahmen ergriffen
hat,ohnedieSozialpartnereinzubeziehen.DieRegierung

3.2. Mittelfristig werden in der Beitrittspartnerschaftversucht sogar, die repräsentativsten Organisationen zu
zahlreiche Ziele gesetzt, wobei besonderer Wert auf dieumgehen und ohne sie einen Dialog mit verschiedenen
Stabilität der demokratischenEinrichtungen gelegtwird.anderen Parteien zu führen. Was die Dezentralisierung
Für den Ausschuß sind folgende Punkte von größterbetrifft, waren die letzten Jahre außerdem von einer
Bedeutung:Tendenz zur Beibehaltung oder Stärkung der Befugnisse

der Zentralverwaltung, insbesondere in Haushaltsfra- — Die Unabhängigkeit des Rechtssystems und dergen, gekennzeichnet. Dies ging auf Kosten der lokalen Medien, die Unterstützung der NGO;und regionalen Mandatsträger. Eine wirkliche De-
mokratisierung der Institutionen auf lokaler und regio- — Die Stärkung der institutionellen Strukturen für die
naler Ebene läßt weiterhin auf sich warten. Regionalentwicklung;

— Die Übernahme des Besitzstandes der Union betref-
2.7. Der Ausschuß hat außerdem festgestellt, daß fend den Binnenmarkt, beispielsweise in den Berei-
die Bedingungen zur Förderung des Aufschwungs der chen geistiges Eigentum, Datenschutz oder audiovi-
kleinen und mittleren Unternehmen nicht erfüllt sind. suelle Medien;
Die KMU spielen insbesondere im Umwandlungsprozeß

— Die Weiterführung der Reformen in den Bereichenin Richtung Marktwirtschaft eine grundlegende Rolle
Justiz und Polizei;bei der Schaffung von Ersatzarbeitsplätzen nach dem

Zerfall der großen Staatskonzerne. Die Lobby der
— Die Stärkung derAufsichtsbehörden für die nukleareGroßunterehmen ist sehr stark und einflußreich, die der

Sicherheit, die Vollendung des Kernkraftwerks Mo-KMU nicht. Von den neuen Unterstützungsfonds für
chovce gemäß den internationalen Sicherheitsnor-Unternehmen profitieren daher hauptsächlich die Groß-
men;konzerne, die darüber hinaus privilegierten Zugang

zu Finanzierungsquellen haben, wohingegen die KMU — Der Verkehrsbereich;
durch exzessive Zinssätze benachteiligt sind.

— Der Umweltschutz.

2.8. In einemunsicherenpolitischenKlima erscheinen
3.3. Die finanzielle Unterstützung, die die Slowakeidie wirtschaftlichen und sozialen Perspektiven derzeit
im Rahmen des PHARE-Programms für den Zeitraumweniger rosig. Mehrere Schwierigkeiten müssen ausge-
1995-1997 erhalten hat, beträgt 95 Millionen ECU.räumt werden, um das Wirtschaftswachstum zu sichern,
Ab 1998 kann die Slowakei Unterstützung aus derden wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt des
Aufholfazilität (catch-up facility) in Anspruch nehmen,Landes und den Erfolg der Heranführungsstragegie zu
die für die Länder eingerichtet wurde, die nicht in diegewährleisten.
erste Verhandlungsrunde aufgenommen wurden. In den
Schätzungen der Kommission ist für die Slowakei der
Betrag von 145 Millionen ECU für den Zeitraum 19983. Die Partnerschaft für den Beitritt der Slowakei — 1999 vorgesehen (PHARE + Aufholfazilität). Das
Land kann auch über die von der EIB zur Verfügung

DerRathatkurzfristige (bisEnde1998)undmittelfristige gestellten garantierten Darlehen verfügen und erhält
Zielsetzungen (ohne genaue Frist) festgelegt. durchdasPHARE-ProgrammZugangzudenverschiede-

nen internen Programmen der Union (LEONARDO,
Programme für die KMU, fünftes Rahmenprogramm im3.1. Kurzfristig stehen in der Beitrittspartnerschaft
Bereich der Forschung und technologischen Entwick-folgende Ziele im Mittelpunkt, die der Ausschuß für
lung). Ab dem Jahr 2000 kann die Slowakei außerdembedeutsam erachtet:
das neue Instrument für die Agrarentwicklung sowie
das strukturpolitische Instrument zur Vorbereitung auf— Politische Kriterien: Die Abhaltung von Wahlen auf

nationaler und lokaler Ebene, die Wahrung der den Beitritt (ISPA) in Anspruch nehmen, in dessen
Rahmen ähnlich dem Kohäsionsfonds Mittel für Um-Rechte der Opposition, der Erlaß von Rechtsvor-

schriften über die Minderheitensprachen, weltschutz und Infrastruktur bereitgestellt werden.
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4. Erste generelle Beobachtungen zur Heranführungs- wirtschaftlichen und sozialen Organisationen des Lan-
des durchgeführt [Anhang II (1)]. Zunächst war einstrategie
Fragebogen an diese Organisationen versandt worden
[Anhang I (2)]. Diese Veranstaltung, die dank der Unter-4.1. Der Ausschuß mißt der Einbeziehung der wirt- stützung der Kommissionsdelegation durchgeführt wer-schaftlichen und sozialen Gruppen in den Erweite- den konnte, hat zu folgenden Feststellungen geführt:rungsprozeß größte Bedeutung bei (vgl. die von Herrn

Masucci erarbeitete Stellungnahme „Die Erweiterung
5.1. Die meisten Organisationen haben betont, wieder EuropäischenUnion“,CES 1197/97 unddie Stellung-
schwer ihnen der Zugang zu Informationen im Bereichnahme von Herrn Hamro-Droz zum Thema „Intensivie-
der Beziehungen zur Europäischen Union seitens derrung der Herausforderungsstrategie“, CES 456/98). Er
Regierungsbehörden gemacht wird. Trotzdem habenstellt fest, daß die vom Rat erarbeiteten, äußerst kompli-
diese Organisationen es verstanden, ausgezeichnete Be-zierten Bestimmungen keine Einbindung der Wirt-
ziehungen zu ihren Partnern in der Union zu knüpfenschafts- und Sozialpartner der Union und der Bei-
und sich in die europäischen Strukturen zu integrierentrittskandidaten vorsehen und gibt diesbezügliche Emp-
(EGB, UNICE, Eurochambers, COPA ...). Auf diesefehlungen.
Weise haben sie Zugang zu Informationen über die
Union und ihre europaweiten Kooperationsprogramme.

4.2. Allgemein gesprochen ist der Ausschuß über die Aufgrund der verschlossenen Haltung der Behörden
Auswirkungen besorgt, die diese so komplizierten und erachten sie die Information und Unterstützung seitens
wenig transparenten Bestimmungen auf die Bürger der der europäischen Institutionen und der Kommissionsde-
Beitrittsstaaten sowie der Union haben werden. Er legation in Bratislava für notwendig, um den Verlauf
verlangt daher eine Vereinfachung der Verfahren und der Heranführungsstrategie verfolgen zu können. Vor
eine durchdachte Strategie der Mitteilung und Auf- diesem Hintergrund haben einige Organisationen den
klärung für die Bürger, unter Einbeziehung der Medien Wunsch nach einer konstanteren und aktiveren Unter-
und der wirtschaftlichen und sozialen Organisationen, stützung durch die Delegation geäußert.
die auf natürlicheWeise zurMeinungsbildungbeitragen.

5.2. Die Notwendigkeit, ernstzunehmende, unab-
hängige Analysen wissenschaftlicher Natur über den4.3. Der Ausschuß bedauert, daß in den Beitrittspart-
Integrationsprozeß durchzuführen,wird allgemein aner-nerschaften äußerst wichtige Konzepte wie das Europa
kannt und insbesondere von empfindlichen Sektorender Bürger, die Maßnahmen zur Stärkung der KMU, die
wie der Industrie oder der Landwirtschaft zumAusdruckPolitik im Bereich Forschung und Entwicklung, die
gebracht. Es geht darum, eine echte Debatte übergemeinsame Außenhandelspolitik und die GASP nur
die Bedingungen der Heranführungsstrategie in dergestreift oder völlig übergangen werden. Denn der
Zivilgesellschaft zu starten. Diese sollte durch eineBeitritt ist ein langwieriger Prozeß, der tiefgehende
großangelegte Informationskampagne vorbereitet wer-Auswirkungen auf die wirtschaftlichen und sozialen
den und durch die wirtschaftlichen und sozialen KräfteGruppen und sämtliche Bürger hat.
sowie die Organisationen der Zivilgesellschaft lanciert
werden.4.4. DerAusschuß ist der Ansicht, daß ein Instrument

für diewirtschaftliche und soziale Bewertung der Heran-
5.3. Die wirtschaftlichen und sozialen Organisatio-führungsstrategie in die Beitrittspartnerschaften aufge-
nenderZivilgesellschaft,die anderAnhörung teilgenom-nommen werden sollte. Ein solches Instrument muß
men haben, stehen dem Beitritt ihres Landes zur Unionunabhängig von den Regierungen und von der Kommis-
allesamt sehr positiv gegenüber. Sie fordern die europäi-sion funktionieren. EineMöglichkeit wäre die Schaffung
schen Institutionen daher auf, dem slowakischen Volkeiner Beobachtungsstelle, die die wirtschaftlichen und
positive Signale zu geben und klarzustellen, daß dassozialen Auswirkungen der Heranführungsstrategie un-
Recht der Slowakei auf Integration sowie die Befähigungtersucht. Sie könnte inFormeinesNetzwerksunabhängi-
des Landes, in die führende Gruppe der zu Beitrittsver-ger Teams organisiert werden, die in allen Beitrittsstaa-
handlungen zugelassenen Länder aufzuschließen, alleinten tätig sind und eng mit den Wirtschafts- und Sozial-
von der Erfüllung der Kopenhagener Kriterien und vompartnern zusammenarbeiten. Aufgabe dieser Beobach-
Erfolg des Heranführungsprozesses abhängt.tungsstelle sollte es auch sein, unabhängige Stellungnah-

men über die Vorbereitung der Angleichung der
5.4. Die wirtschaftlichen und sozialen Organisatio-RechtsvorschriftenandenBesitzstandderUnionabzuge-
nen der slowakischen Zivilgesellschaft betrachten ihreben. Der Ausschuß könnte den nötigen Anstoß zur
Integration in die europäischen Strukturen und dieSchaffung dieser Beobachtungsstelle geben und die
Kooperation mit ihren Partnern in der EU als grundle-Koordination zwischen den verschiedenen wirtschaftli-
gend für die Festigung ihrer Position in der slowakischenchen und sozialen Kreisen der Institutionen in der Union
Gesellschaft und für die Gewährleistung der Bedingun-übernehmen.
gen für einen erfolgreichen Beitritt. Deshalb erwarten

5. Ergebnisse der Anhörung, die der WSA in wirt-
(1) Liste der Organisationen, die an der Anhörung beteiligtschaftlichen und sozialen Kreisen der slowakischen

waren oder einen Fragebogen ausgefüllt haben, sieheZivilgesellschaft durchgeführt hat Anhang.
(2) Fragebogen, der den wirtschaftlichen und sozialen Organi-

Am 8. und 9. Juni 1998 hat die zuständige Studiengruppe sationen der Zivilgesellschaft der Slowakischen Republik
übermittelt wurde, siehe Anhang.des WSA in Bratislava eine Anhörung der wichtigsten
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sie von der Union eine Intensivierung der Austausch- 6.4. Hinsichtlich des Inhalts der Partnerschaft für
den Beitritt der Slowakei schlägt der Ausschuß vor,und Kooperationsprogramme und -aktionen, die ihnen

direkt zugänglich sein müssen. Gleichzeitig geben sie Aktivitäten in folgenden Bereichen zu entwickeln oder
zu intensivieren:dem lebhaften Wunsch Ausdruck, diese Kooperations-

programme und Aktionen der Union gemeinsam mit
— Die Organisation des sozialen Dialoges, politischeden Organisationen der Nachbarländer durchzuführen,

Maßnahmen für die Beschäftigung und die Umset-um auf diese Weise die regionale Zusammenarbeit zu
zung des Sozialkapitels des Vertrags. In der Slowakeifördern und die wirtschaftlichen, sozialen und kulturel-
läßt dieallzu systematischeDurchführungdes—der-len Beziehungen der Slowakei, insbesondere zur Tsche-
zeit ausgesetzten — Dialogs zwischen Regierung,chischen Republik, zu Ungarn, Polen, Österreich und
Arbeitgebern und Gewerkschaften den direkten Be-der Ukraine, zu vertiefen.
ziehungen zwischenden SozialpartnernohneEingriff
des Staates zu wenig Raum. Es ist also angebracht,5.5. Der Großteil der slowakischen Organisationen
einen unabhängigen sozialen Dialog zu unterstützen,appelliert an die politischen Führungskräfte ihres Lan-
die nötigen Schritte für sein Funktionieren zu unter-des, eine weitreichende Demokratisierung und eine
nehmen und ihn sehr eng an den Heranführungspro-wirkliche Dezentralisierung der Regierungsverfahren
zeß zu binden, insbesondere was das Sozialkapitelvoranzutreiben. Die Verwirklichung dieser beiden Ziele
betrifft.müßte bewirken, daß die Sozialpartner, die wirtschaftli-

chen und sozialen Organisationen und die Zivilgesell- — Die Schaffung eines Umfelds, in dem die KMU,schaft als wichtige und unabhängige Akteure des demo- das Handwerk und der Unternehmergeist besserkratischen Lebens der Slowakei anerkannt werden. florieren können: vor allem geht es um die Ausarbei-
tung neuer Gesetze, die eine stärkere Transparenz
und„Entpolitisierung“desWirtschaftslebensermög-6. Beobachtungen zur Partnerschaft für den Beitritt
lichen (z. B.Transparenz und erleichterterZugangzuder Slowakei
öffentlichenAufträgenfürdieKMU),dieEinrichtung
stabilerundunabhängiger Institutionen, eineReform6.1. Grundsätzlich unterstützt der Ausschuß die Ein-
des Bankwesens zur Vereinfachung und Verbesse-bindung der Slowakei in die Europäische Union. Er
rung des Zugangs zu Finanzierungsquellen undbringt sein Bedauern darüber zum Ausdruck, daß das
schließlich um eine Unterstützung des Aufbaus vonderzeitige politische Klima in diesem Land zu einem
Organisationen, die die KMU vertreten.Aufschub des Verhandlungbeginns geführt hat. Mit

seiner Initiativstellungnahme beabsichtigt er, den Auf- — Die Organisation der nachgeordneten Gebietskör-bau eines Rechtstaates entsprechend den in der Union perschaften durch Erweiterung der Befugnisse dervertretenendemokratischenWertenzuunterstützen.Auf lokalenMandatsträger,auch imHinblickaufFinanz-diese Weise möchte der Ausschuß einen konstruktiven mittel. In diesem Zusammenhang muß eine aktiveBeitrag leisten und den wirtschaftlichen und sozialen Regionalpolitik umgesetzt werden, um die enormenOrganisationen der slowakischen Zivilgesellschaft ein Unterschiede bei Lebensstandard und Arbeitslosen-positives Signal geben. quote auszugleichen, die derzeit zwischen der West-
und Ostslowakei bestehen.

6.2. Der Ausschuß bedauert, daß die Frage der Pflege
und Stärkung der Beziehungen zwischen den mittel- und — Aktive Maßnahmen in den Bereichen Bildung, For-
osteuropäischen Ländern (MOEL) untereinander und schung und Kultur.
zu ihren Nachbarländern nicht zu den Prioritäten der
Partnerschaften gehört. Dieses Thema ist seiner Ansicht

6.5. Der Ausschuß fordert die Europäische Kommis-nach besonders relevant für die Slowakei, die an Öster-
sion auf, sich systematischer den wirtschaftlichen undreich, die Ukraine, Polen, die Tschechische Republik
sozialen Organisationen der slowakischen Zivilgesell-—vonder sie sichvorkurzemgetrennthat—undUngarn
schaft zuzuwenden.angrenzt, mit dem sie eine schwierige gemeinsame

Vergangenheit verbindet und noch Konflikte austrägt.
Der Ausschuß ist der Auffassung, daß die regionale 6.5.1. Im Bereich der Kommunikation und Informa-
Integration und die Projekte grenzüberschreitender Zu- tion muß die Kommissionsdelegation in Bratislava
sammenarbeit ganz oben auf der Liste der Prioritäten mit den nötigen Mitteln für die Schaffung einer
der Partnerschaft für den Beitritt der Slowakei, aber Kontaktstelle mit den wirtschaftlichen und sozialen
auchseinerNachbarnstehensollten,damitein regionaler Organisationen der Zivilgesellschaft ausgestattet wer-
Rahmen der Zusammenarbeit, des gegenseitigen Ver- den. Diese Kontaktstelle sollte aus eigener Initiative
trauens und der Stabilität geschaffen werden kann. alle Informationen liefern, die die slowakische Zivilge-

sellschaft über die Bedingungen und den Prozeß der
Beitrittsvorbereitung benötigt, und so die Überwachung6.3. Außerdem legt der Ausschuß Wert darauf, daß

der Erweiterungsprozeß keine regionalen Spannungen des Integrationsprozesses für die Bürger erleichtern. Die
im Zuge des Heranführungsprozesses übernommenenhervorruft, insbesondere zwischen den Beitrittsstaaten.

In diesemSinne, und imHinblick auf die außergewöhnli- Gesetzestexte (Gesetze, Verordnungen, Normen usw.)
müssen so schnell wie möglich — ohne Kostenaufwandche Situation und die Geschichte der beiden Einheiten,

die einmal die Tschechoslowakei bildeten, wäre es oder komplizierte Formalitäten und in ihrer slowaki-
schen Übersetzung — den Vertretungsorganen dervorzuziehen, ihre Integration in die Union wenn möglich

gleichzeitig vorzusehen, sofern es die Lage erlaubt wirtschaftlichen und sozialen Kreise der Zivilgesell-
schaft übermittelt werden.(derzeit allerdings nicht der Fall).
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6.5.2. Im Bereich der Kooperations- und Hilfspro- der Bürger zu berücksichtigen, die der Integration in die
gramme muß ein größerer Teil der durch die Heran- Union großteils äußerst positiv gegenüberstehen. Diesen
führungsinstrumente finanzierten Projekte der Unter- beiden Institutionenobliegt es, dieReformenanzugehen,
stützung der Zivilgesellschaft und ihrer repräsentativen die für den Beitritt gleichzeitigmit der führendenGruppe
Organisationen gewidmet werden. Die Empfänger der der MOEL notwendig sind. Der WSA war von der
Gemeinschaftsbeihilfenmüssen den Zugang zu Informa- Dynamik und vom Integrationswillen sehr beeindruckt,
tionen über die laufenden Studien und Projekte gewähr- der von den wirtschaftlichen und sozialen Organisatio-
leisten. Jedenfalls müssen die Bürger systematischer und nen der slowakischen Zivilgesellschaft unter Beweis
detaillierter über die Ergebnisse der von der Union gestellt wurde. Von allen notwendigen Reformen ist
geförderten Programme informiert werden. nach Ansicht des Ausschusses die Demokratisierung des

politischen, wirtschaftlichen und sozialen Lebens der6.5.3. Im Bereich der wirtschaftlichen und sozialen
wichtigste Erfolgsfaktor. Die Wiederaufnahme einesAnalyse der Auswirkungen des Beitritts muß die Kom-
echten sozialen Dialogs, die Anerkennung der grundle-mission die unabhängigen Experten der Slowakei bei
genden Rolle der wirtschaftlichen und sozialen Organi-ihrer Tätigkeit im Rahmen einer europäischen Beobach-
sationen als strukturierende Elemente der Gesellschaft,tungsstelle unterstützen, wo sie eng mit den wirtschaftli-
die Konsultierung und Berücksichtigung der Organisa-chen und sozialen Organisationen und der Zivilgesell-
tionen der Zivilgesellschaft und die Schaffung starkerschaft zusammenarbeiten.
lokaler und regionaler Gebietskörperschaften sind in

6.5.4. Im Bereich der regionalen Zusammenarbeit diesem Zusammenhang die Grundlage der Demokrati-
empfiehlt der Ausschuß, die Kooperationsprogramme sierung. Auf diese Weise wird die Slowakei ihre Kräftezu den Themen Bildung, Kultur, soziale Beziehungen und ihr Fortschrittspotential freisetzen und eine größereund Handel auszubauen. Die „INTERREG“-Program- Zahl ausländischer Investoren anlocken können. Derme müssen intensiviert werden und die Kommission Wirtschafts- und Sozialausschuß der Europäischen Ge-muß die effiziente Teilnahmeder lokalen Mandatsträger meinschaften ist bereit, den fruchtbaren Dialog weiter-der betroffenen Grenzregionen gewährleisten. zuführen, der diesbezüglichmit denwirtschaftlichen und

sozialen Organisationen der Slowakei aufgenommen6.6. Der Ausschuß appelliert an die Regierung und
das Parlament der Slowakischen Republik, die Anliegen wurde.

Brüssel, den 9. September 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Tom JENKINS

ANHANG I

zur Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Fragebogen für die wirtschaftlichen und sozialen Organisationen und die Zivilgesellschaft der Slowaki-
schen Republik

1. Sind Sie ausreichend über den Integrationsprozeß und die Partnerschaft für den Beitritt der Slowakei
zur Europäischen Union informiert? Wenn nicht, welche Informationen fehlen Ihnen?

2. Wie beurteilen Sie den Stand der Vorbereitungen Ihres Landes auf den Beitritt zur Europäischen
Union? Haben Sie Vorschläge zum Zeitplan oder zu den Prioritäten?

3. Welche Schwierigkeiten hat die Slowakei Ihrer Ansicht nach was die Erfüllung der Beitrittskriterien
und die Durchführung der Maßnahmen zur Angleichung an die Rechtsvorschriften der Union betrifft?

4. Welche wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen könnte Ihrer Meinung nach die Umsetzung
der Heranführungsstrategie für die Slowakei haben? Haben Sie Vorschläge für begleitende Maßnahmen?

5. Werden Sie von Ihrer Regierung in die Vorbereitungen Ihres Landes auf den Beitritt zur Union
eingebunden? Wie sieht diese Beteiligung aus, oder wie könnte sie Ihrer Meinung nach aussehen?

6. Wie beurteilen Sie die Initiative des Wirtschafts- und Sozialausschusses (WSA) der Europäischen
Gemeinschaften, Sie zu befragen und eine Initiativstellungnahme zumThema der Heranführungsstrategie
für die Slowakei auszuarbeiten? Sind Sie an weiteren Kontakten zum WSA interessiert? Wenn ja, wie
sollen diese aussehen?
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7. Unterhalten Sie bereits Beziehungen zu Ihren Kollegen in der Europäischen Union? Beabsichtigen
Sie, diese in den nächsten Jahren auszubauen und möchten Sie dabei unterstützt werden?

8. Wie beurteilen Sie den derzeitigen Stand der Beziehungen Ihres Landes zu seinen Nachbarstaaten
(Tschechische Republik, Polen, Ukraine, Ungarn, Österreich)? Welche Beziehungen unterhalten Sie zu
Ihren Kollegen in diesen Staaten? Möchten Sie diese in Zukunft ausbauen oder stärken?

ANHANG II

zur Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Liste der Organisationen, die an der Anhörung teilgenommen und/oder den Fragebogen ausgefüllt
haben

Arbeitgeberorganisationen:

— Verband der Arbeitgebervereinigungen der Slowakischen Republik

— Slowakische Industrie- und Handelskammer

Arbeitnehmerorganisationen:

— Dachverband der Gewerkschaften der Slowakischen Republik

Verschiedene Interessen:

— Slowakische Akademische Informationsstelle: Service Center für den Dienstleistungssektor

— Vereinigung der slowakischen Städte und Gemeinden

— Vereinigung der landwirtschaftlichen Genossenschaften der Slowakischen Republik

— Europahaus Bratislava

— Focus — Zentrum für Sozial- und Marketinganalysen

Vertreter der Ämter und Ministerien der Slowakischen Regierung:

— Arbeitsministerium

— Amt der slowakischen Regierung: Institut für Rechtsangleichung

— Rat der slowakischen Regierung für wirtschaftliche und soziale Absprachen

— Nationales Amt für die Entwicklung der KMU

Andere:

— Delegation der Europäischen Kommission in der Slowakischen Republik

— M.E.S.A 10 — Zentrum für wirtschaftliche und soziale Analysen

— Zentrum für wirtschaftliche Entwicklung (CPHR)
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema „Die Tschechische
Republik und die Intensivierung der Heranführungsstrategie“

(98/C 407/43)

Der Wirtschafts- und Sozialausschuß beschloß am 29. Januar 1998 gemäß Artikel 23 Absatz 3
der Geschäftsordnung, eine Stellungnahme zu dem vorgenannten Thema zu erarbeiten.

Die mit derVorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Außenbeziehungen, Außenhan-
dels- und Entwicklungspolitik nahm ihre Stellungnahme am 23. Juli 1998 an. Berichterstatter
war Herr Masucci.

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 357. Plenartagung (Sitzung vom 9. September 1998)
mit 115 Ja-Stimmen bei 3 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Einführung Lösung der von der Kommission in jedem der Bewer-
berländer ermittelten Probleme beitragen.

1.1. Mit der offiziellen Eröffnung der Verhandlungen Vor allem möchte er auf diese Weise zum einen denüber die Aufnahme der Länder Mittel- und Osteuropas Sozialpartnern in den MOEL helfen und ihre Positionenund Zyperns in die Europäische Union, die der Rat am zu den wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Beitritts13. und 14. Dezember 1997 beschlossen hatte, wurde die in diesen, einem umfassenden Wandel unterworfenenVorbereitung der beitrittswilligen Länder nochmals Gesellschaften eine größere Durchschlagskraft verlei-entscheidend beschleunigt. hen; zum anderen will er auch den Bewertungen und
Fragen der Sozialpartner in den Mitgliedsländern, dieDie Erweiterung, die zuvor ein zwar wünschenswertes, sich über die Folgen der Erweiterung für die Gemein-aber erst in unbestimmter Zeit erreichbares Ziel zu sein schaftspolitiken Sorgen machen, Gehör verschaffen.schien,verlangt heutevon jedemder betreffendenLänder

die Einhaltung genauer Fristen bei ihren wirtschaftli-
chen, politischen und sozialen Reformen, die sie durch- 2. Der Weg der Tschechischen Republik in die Union
führen müssen, um den Kriterien von Kopenhagen und
Madrid gerecht zu werden.

2.1. Das Assoziierungsabkommen

1.2. Der Ausschuß hat in den letzten Jahren die
2.1.1. Die Tschechoslowakische Republik nahm imkomplexen Probleme, die die Erweiterung mit sich
September 1988 formal, auf diplomatischer Ebene,bringt, mit größtem Interesse verfolgt: von einer eher
Beziehungen zur EU auf. Nach der Wende von 1989politischenundallgemeinenWarteaus in seinenStellung-
folgte dann 1990 ein erstes Handels- und Kooperations-nahmenzum„Weißbuch“von1996(1) undzurEröffnung
abkommen und schließlich das am 16. Dezember 1991und den Folgen der Erweiterung(2), zu spezifischen
unterzeichnete Assoziierungsabkommen.Fragen in verschiedenen anderen Stellungnahmen(3), in

denen er das Thema Folgen des Beitritts der MOEL auf
DiesesAbkommenwurdenachderBildungderTschechi-die Gemeinschaftspolitiken vertiefte.
schen und der Slowakischen Republik neu verhandelt.
Es wurde im Oktober 1993 unterzeichnet und trat am

1.3. In jüngster Zeit genehmigte die Europäische 1. Februar 1995 in Kraft. Am 17. Januar 1996 stellte
Kommission dann zehn Beschlußentwürfe(4) zur Festle- Prag den Aufnahmeantrag.
gung der Grundsätze, Prioritäten, Zwischenziele und
Bedingungen der Beitrittspartnerschaft mit jedem der 2.1.2. Im November 1994 wurde die Regierungskom-
Bewerberstaaten. mission für die europäische Integration gebildet, in der

unter der Leitung des Ministerpräsidenten die Minister
Die Beitrittspartnerschaften sind ein Schlüsselelement für Finanzen, Handel und Industrie, Landwirtschaft,
der intensivierten Heranführungsstrategie der Union Äußeres, Arbeit und Sozialfragen, Justiz, ein Minister
und umfassen für jeden Bewerberstaat genaue Angaben ohne Geschäftsbereich sowie 22 spezialisierte Ar-
über die Prioritäten, die bei der Übernahme des Be- beitsgruppen, darunter die Arbeitsgruppe für die Anglei-
sitzstandes der Union einzuhalten sind, und die hierzu chung der Rechtsvorschriften, zusammenarbeiten.
zur Verfügung stehenden Finanzmittel.

2.1.3. Der im Europa-Abkommen vorgesehene insti-
tutionelle Rahmen steht jetzt; in Fragen der staatlichen1.4. Der Ausschuß möchte mit seinen Stellungnah-
Beihilfen, der gewerblichen und kommerziellen Eigen-men, in denen er die wichtigsten verfassungsrechtlichen,
tumsrechte, der makroökonomischen staatlichen Ein-wirtschaftlichen und sozialen Fragen untersucht, zur
griffe und der Zölle wird eng mit der Kommission
zusammengearbeitet. Bis Anfang 1997, als einige aus
der Gemeinschaft stammende und den EG-Normen(1) ABl. C 30 vom 30.1.1997.
konformeErzeugnisse für den tschechischenMarkt nicht(2) ABl. C 19 vom 19.1.1998.
zugelassen wurden, traten keine besonderen Probleme(3) ABl. C 75 vom 10.3.1997 und C 30 vom 30.1.1997.

(4) IP 98/117 vom 4.2.1998. auf. Im April 1997 kam eine dem Abkommen widerspre-
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chende Einfuhrkautionspflicht hinzu, die in der Folge 2.2.2.3. Die Bürgerrechte und politischen Rechte sind
ebensowiedieVereinigungs- unddieVersammlungsfrei-wieder aufgehoben wurde.
heit garantiert; was das Informationsrecht angeht, gibt
es jedoch noch Mängel: so unterliegt die Presse nach wie2.1.4. Anstrengungen zur Harmonisierung unter-
vor einem Gesetz aus dem Jahre 1966, das unter anderemnimmt die Tschechische Republik seit 1991; ein ein-
den Zugang zu amtlichen Dokumenten beschränkt,schlägiger Zeitplan wurde Anfang 1995 festgelegt. Im
während die Einrichtung von Privatsendern noch keinenFrühjahr 1996 formulierte die tschechische Regierung
Niederschlag in den Mediengesetzen gefunden hat.ihre Antwort auf das Weißbuch zum Binnenmarkt und

nannte darin ihre wichtigsten Vorhaben bis zum Jahre
DieLagederRoma,dieDiskriminierungenundgewalttä-2000.
tigen Angriffen ausgesetzt sind, ohne daß ihnen von
Behörden und Polizei ausreichend Schutz zuteil würde,Geplant sind neue Strukturen für den Umweltschutz,
gibt Anlaß zu einigen ernsten Bedenken. Nach derfür die Verwaltung der direkten und indirekten Steuern,
schweren Krise bei Erlangung der Unabhängigkeit derfür den Schutz personenbezogener Daten und die Sozial-
beiden Teilstaaten, als einige Roma verschiedene Ver-politik. Die Kommission erklärte allerdings, diese Pläne
waltungsauflagen für die neue Staatsangehörigkeit nichthättenbeiRedaktionsschlußfürdie inder„Agenda2000“
erfüllten und die Verwaltung gegen sie Maßnahmenenthaltene Stellungnahme zur Tschechischen Republik
ergriff, haben die tschechischen Behörden umfangreichenoch keine konkrete Form angenommen.
Anstrengungen zur kulturellen Förderung dieser Bevöl-
kerungsgruppe unternommen; gleichwohl bleibt hier2.1.5. Die Tschechische Republik nimmt zwar auf
noch viel zu tun.allen Ebenen an dem strukturierten Dialog teil, stellte

jedoch die Forderung, daß bei den Treffen konkretere
2.2.3. Was die wirtschaftlichen Kriterien angeht, soThemen behandelt werden. Sie scheint bilateralen politi-
sollte nicht vergessen werden, daß die Tschechischeschen Gesprächen im Rahmen des Assoziationsrates den
Republik diesbezüglich auf eine große VergangenheitVorzug zu geben.
zurückblicken kann: zu Recht erinnert die Kommission
daran, daß die Tschechoslowakei vor dem zweiten

2.2. Agenda 2000 Weltkrieg zu den reichsten Ländern Europas zählte.

Das ist einwichtigerGesichtspunkt,weil ein solchesErbe2.2.1. Die allgemeinen politischen, wirtschaftlichen
die Rückkehr zur Marktwirtschaft, d.h. Preisfreigabe,und sozialenVerhältnisse in derTschechischenRepublik
Privatisierung der Unternehmen, Konvertierbarkeit derwurden unter Ausklammerung der Tagespolitik unter-
Währung und strenge Währungs- und Steuerpolitik,sucht und an den Kriterien der Ratstagungen von
auch in psychologischer Hinsicht erleichterte.Kopenhagen und Madrid gemessen.

2.2.3.1. Die Privatisierung der Staatsbetriebe, an derIm Juli 1997 legte die Kommission im Rahmen der mit Hilfe der sogenannten Kupons auch die breite MasseAgenda 2000 ihre Stellungnahme zum Aufnahmeantrag der Bevölkerung beteiligt wurde, ist mitunter sogar zuder Tschechischen Republik, die dann als Grundlage für schnell vorangeschritten. Jedenfalls erfolgte eine rasche
dieBewertungendesRates vonLuxemburg imDezember und breite Privatisierung in allen Wirtschaftssektoren,1997 diente, vor. auch wenn der Anteil des Staates zumal in einigen

SektorenwiedemBankenwesenundbei den rund sechzig
2.2.2. Hinsichtlich der politischen Kriterien fiel das Großunternehmen immer noch sehr groß ist.
Gesamturteil günstig aus: Sie seien im wesentlichen
erfüllt worden. 2.2.3.2. Die Verbraucherpreise wurden fast vollstän-

dig freigegeben; auch die Gebühren im Verkehrs- und
Nach Ansicht der Kommission funktionieren die „politi- Kommunikationswesen, für dieWasser- undEnergiever-
schen Institutionen der Tschechischen Republik ... sorgung, die bis vor zwei Jahren aus sozialen Gründen
ordnungsgemäß. Sie achten die Grenzen ihrer Befugnisse administrativerKontrolle unterlagen,wurden 1997 stark
und sind um Zusammenarbeit bemüht.“ Das Parlament angehoben, eine Tendenz, die sich 1998 fortsetzen wird.
arbeite zufriedenstellend. Seine Befugnisse würden ge-
achtet, und die Opposition wirke in vollem Umfang an Auch die Preissubventionen wurden um einer ungehin-
seiner Arbeit mit. derten Entfaltung des Marktes und des Wettbewerbs

willen abgebaut.
2.2.2.1. Die staatliche Verwaltung kranke am Fehlen
eines Beamtenstatus und der verhältnismäßig schlechten 2.2.3.3. Rückschritte, wenn auch nur durch eine
Besoldung der Angestellten, was die Abwanderung der schwache Konjunktur bedingt, sind hingegen im Handel
fähigsten Mitarbeiter in den privaten Sektor erkläre. zu verzeichnen, wo im April 1997 beim Import einiger

Konsumgüter eine Kautionspflicht eingeführt wurde.
2.2.2.2. Einen heiklen Punkt stellt laut Kommissions- Diese Maßnahme sollte der Eindämmung des wachsen-
befund das Rechtswesen dar, dessen Mängel weniger auf den Handels- und Haushaltsdefizits dienen.
eine mangelhafte personelle oder materielle Ausstattung
der Gerichte als auf einen schwerer wiegenden Mißstand 2.2.3.4. Auch die Kapitalausfuhr unterliegt weiterhin

Restriktionen. Der beträchtliche Kapitalzufluß hielt diezurückzuführen seien: die unzulängliche beruflicheQua-
lifikation der Richter und den Mangel an Erfahrung Währung trotz des großen Handelsdefizits bis Ende 1996

stabil. 1997 bewirkten jedoch die Handelsdefizite inmit völlig neuen Gesetzen, für die es keine ständige
Rechtsprechung gibt. Verbindung mit einer Regierungskrise Währungstur-
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bulenzen, die Ende Mai zu einer Abwertung der Krone Meinung der Sozialpartner außer zu Fragen der Entloh-
nung und derArbeitsbedingungen in Unternehmen nichtum 20% gegenüber dem US-Dollar und um 7 % gegen-

über der D-Mark führte. Zwangsläufige Folge waren berücksichtigt.“ Die Kommission kommt unter anderem
deswegen zu dem Schluß: „Der soziale Dialog ist nocherneute Inflationstendenzen und ein wachsender Ab-

stand zu den Inflationsraten in den EU-Ländern. nicht gefestigt.“

2.2.5.2. Günstiger fällt hingegen das Urteil zum Ar-2.2.4. Die Frage, ob die Tschechische Republik über
beitsmarkt aus, wo tatsächlich noch keine hohe Arbeits-eine funktionsfähige Marktwirtschaft verfügt, wird von
losigkeit zu verzeichnen ist. Sie könnte jedoch (und tutder Kommission bejaht. In allen Bereichen, von den
es teilweise bereits) infolge der Umstrukturierung derPreisen bis zum Eigentum an Unternehmen, sei die
Industrie ansteigen. Daraus wird sich bald die Notwen-Entwicklung einer vollgültigen Marktwirtschaft weit
digkeit ergeben, einen Teil der Arbeitskräfte, zumal dievorangeschritten, auch wenn aufgrund der fortbestehen-
weniger qualifizierten, umzuschulen. Dies wiederumden großen Handelsdefizite und der Art der Handelsbe-
bedeutet, daß man breitangelegte Erwachsenenbil-ziehungen noch Gefahren für die makroökonomische
dungsmaßnahmen vorbereiten muß, um die BetroffenenStabilität drohten.
in die Lage zu versetzen, sich an den Strukturwandel
anzupassen.Um ein längerfristiges Wachstum sicherzustellen, muß

die Tschechische Republik überdies ihr Produktions-
2.2.5.3. Im Zusammenhang mit den Sozialausgabensystem gründlich umbauen. Gleichwohl ist es bezeich-
fordert die Kommission Verbesserungen in bezug aufnend, daß sie als erstes der Bewerberländer in die
Niveau und Instrumente des Sozialschutzes und desOrganisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zu-
Gesundheitswesens. Den rechtlichen Schutz der Arbeit-sammenarbeit aufgenommen wurde.
nehmer bewertet sie als ziemlich gut, da die allgemeinen
Grundsätze des Gesundheitsschutzes, der Sicherheit am2.2.4.1. Zur Wettbewerbsfähigkeit erklärt die Kom-
Arbeitsplatz und der Chancengleichheit übernommenmission, es lasse sich nur schwer einschätzen, ob die
worden seien.tschechischeWirtschaftdiesemKriteriumgerechtwerde.

Falls der Unternehmensumbau und damit die Verbesse- 2.3. Die Beitrittspartnerschaft
rung der entsprechenden Erzeugnisse schneller voran-
getrieben wird, dürfte sich dieses Ziel erreichen lassen, Da die Kommission mit ihren oben erwähnten Beschluß-
da das Land über gut ausgebildete, wenn auch noch entwürfen zur Beitrittspartnerschaft konkrete Antwor-
nicht ganz ausreichend qualifizierte Arbeitskräfte und ten auf die in der Agenda 2000 aufgeworfenen Fragen
eine ziemlich gut ausgebaute Infrastruktur verfügt. gibt, mißt ihnen der Ausschuß große Bedeutung bei.

2.2.5. Die Fähigkeit, die vier Freiheiten (den freien Jedem Bewerberstaat werden vorrangig zu treffende
Waren-, Kapital-, Dienstleistungs- und Personenver- Maßnahmen, die sich aus der umfassenden Lage-
kehr) zu garantieren, ist Grundvoraussetzung für den beschreibung in den Stellungnahmen der Kommission
Beitritt. Das bedeutet konkret, daß das Bewerberland ergeben, vorgeschlagen. Sie sollen dem Bewerber helfen
den Besitzstand (Acquis) derGemeinschaft übernehmen, festzustellen, welche Arbeiten er bei seinen Beitrittsvor-
und damit nicht nur die Rechtsvorschriften der Gemein- bereitungen erledigen muß.
schaft einführen, sondern auch angemessene Verwal-
tungs- und Rechtsstrukturen schaffen muß. Der Ausschuß beabsichtigt, den Inhalt dieser Vorschläge

im einzelnen zu prüfen und anschließend auch das
Auch hier sieht sich die Kommission außerstande, alle nationale Programmzur Übernahme des gemeinschaftli-
von den tschechischen Behörden in diesem Zusammen- chen Besitzstandes, das jeder Bewerberstaat bis zum
hang deklarierten Schritte zu beurteilen. 30. März 1998 vorlegen soll, zu untersuchen.

Die Tschechische Republik erklärt, sie habe insgesamt Mit äußerster Aufmerksamkeit verfolgt der Ausschuß
417 der im Weißbuch genannten 899 Verordnungen und die Überwachung der Beitrittspartnerschaften durch die
Richtlinien übernommen. Die Kommission weist jedoch Mechanismen des Europa-Abkommens (Unteraus-
zu Recht darauf hin, daß die einfache Übernahme der schüsse, Assoziationsausschußund Assoziationsrat) und
Bestimmungen nicht ausreiche; diese Übernahme müsse wünscht zum Inhalt des ersten Berichts an den Rat, den
vielmehr von konkreten Durchführungsmaßnahmen die Kommission dem Rat Ende 1998 vorlegen will,
und der Schaffung einer leistungsfähigen Verwaltungs- gehört zu werden.
infrastruktur begleitet werden.

3. Politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen2.2.5.1. Aufgrund seiner spezifischen Rolle schenkt
der WSA dem wirtschaftlichen und sozialen Zusammen-
halt besondere Beachtung und stellt fest, daß die ein- 3.1. Nach Jahren der politischen Stabilität (1990-
schlägigen Bemerkungen der Kommission Anlaß zu 1995) verlor die Demokratische Bürgerallianz (ODS)
ernster Sorge geben. von Václav Klaus bei den Parlamentswahlen von 1996

ihre Mehrheit; seitdem herrschen unbeständige, von
scharfen Auseinandersetzungen zwischen den ParteienSo erklärt sie zum sozialen Dialog, „die Politik der

Regierung“ habe „die Arbeitgeber nicht dazu ermutigt, geprägte Verhältnisse. Ein Grund dafür ist, daß die
Mehrheit in den Jahren davor kaum das Gespräch mitim Rahmen des sozialen Dialogs zu verhandeln. Die

Gewerkschaften befürchten, daß die Regierung die der Opposition oder der öffentlichen Meinung gesucht
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hatte. Die Medien bezeichneten die Haltung der Regie- niederländisch-schweizerisches Konsortium überging,
oder im Energiesektor, wo die großen tschechischenrung damals als arrogant und gesprächsunfähig.
Raffinerien von einem Agip-Conoco-Shell-Konsortium
erworben wurden.3.2. 1997 wurde das Land von einer tiefgreifenden

politischenund institutionellenKrise geschüttelt. Schwe-
3.6. Die Tschechische Republik, die bis vor zweireKorruptionsfälle kamenansLicht— imDezember trat
Jahren als „Klassenprimus“ in der ersten schwierigendieRegierungKlauswegendesVerdachts rechtswidriger
Übergangsphase gegolten hatte, durchlebt heute eineZahlungen zurück. Auf institutioneller Ebene kam es zu
Identitätskrise; sie muß mit neuen Gesetzen gegenSpannungen zwischen Regierung und Staatspräsident,
die grassierende Korruption vorgehen und für mehrwas schließlich zur Einsetzung einer neuen provisori-
Transparenz auf dem Kapitalmarkt sowie ein ausgewo-schen Regierung unter der Leitung des Gouverneurs der
generes Wirtschaftswachstum sorgen.Zentralbank, Józef Tošovský, die bis zu den Neuwahlen

am 19. Juni 1998 im Amt bleiben sollte, führte.
Die gegenwärtige politische und wirtschaftliche Krise
hat gezeigt, daß der Umgestaltungsprozeß noch nicht soAm2. Februar 1998wurde StaatspräsidentVáclavHavel
weit fortgeschritten ist, wie man angenommen hatte,in seinem Amt bestätigt.
und ihm mehr Zeit und eingehendere Überlegungen
gewidmet werden müssen.3.3. Die Bevölkerung hat auf die Erhöhung der

Gebühren für die Grunddienstleistungen infolge der
3.7. Dagegen besteht eine echte Presse-, Gedanken-Finanzkrise, die im Juli 1997 zu einer Abwertung der
und Vereinigungsfreiheit. In kultureller Hinsicht zähltKrone führte, und die Finanzskandale, die Banken und
die Tschechische Republik heute zweifellos zu denInvestmentfonds mit sich rissen und Unsicherheit und
lebendigsten und interessantesten Ländern Mittel- undMißtrauen hervorriefen, mit Unmut reagiert.
Osteuropas.

Auch die Beziehungen zur Slowakischen Republik ver-
schlechterten sich: strengeZollkontrollen ander gemein- 3.8. Bis vor einem Jahr war man vielleicht versucht,
samen Grenze, internationale Telephongebühren für die Wirklichkeit zu beschönigen, heute besteht indessen
grenzüberschreitende Gespräche im Grenzgebiet, wo die Gefahr, daß man sie schlechter darstellt, als sie ist.
zuvor die Gebühren für Ortsgespräche und regionale An negativen Signalen mangelt es keineswegs: die
Gespräche gegolten hatten, kaum vorhandene politische Stagnation der Inflation in zweistelliger Höhe der
Kontakte. Anstieg der Arbeitslosigkeit und die Verschlechterung

der Handelsbilanz sind Symptome einer Wirtschaftskri-
se, die die Regierung Tošovský mit einer rigorosen3.4. Was die Wirtschaft angeht, so verdient hervorge-
Sparpolitik und Transparenz zu überwinden suchte.hoben zu werden, daß die Tschechoslowakei im Unter-

schied zu Ungarn und Polen, wo in den achtziger Jahren
3.9. Eswurdenmikro- undmakroökonomischeMaß-zaghafte marktwirtschaftliche Reformen eingeleitet
nahmen ergriffen, die ein reales Wachstum zwischenworden waren, vor 1989 zu den Ländern mit der
1 % (OECD) und 2,5-3% (IWF) für 1998 erwartenstrengsten Planwirtschaft gehörte.
lassen. Positive Anzeichen in den ersten Monaten dieses

In den neunziger Jahren wurden dann rasch marktwirt- Jahreswaren eineVerbesserungderAuslandskontenund
schaftliche Verhältnisse eingeführt, was das Land anderer Finanzparameter, ein Anstieg der Produktivität
tiefgreifend veränderte, so daß es zunehmend ausländi- auch infolge gemäßigter Tarifabschlüsse und die erneute
sche Investoren anzog. Die Regierung machte die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Das Privatisierungspro-
Währung konvertierbar, gab die Preise frei und führte gramm, das auch den Bankensektor erfaßt, wurde
eine breite Privatisierung unter Einbeziehung der gesam- fortgesetzt, und die Rechtsvorschriften für finanzielle
ten Bevölkerung durch. Investitionen (Börse) wurden verbessert. Die Inflations-

rate bleibt jedoch auf einem hohen Stand, und das Ziel
der Zentralbank ist ihre Senkung auf 6 %. Im Umwelt-3.5. Die Ausgabe von Tauschkupons, die mehr als
und Energiebereich gibt es insbesondere im Zusammen-sechseinhalbMillionen Bürgern zu Erfahrungen mit dem
hang mit der Anwendung der einschlägigen Gemein-Aktienhandel verhalf, bewirkte, daß rund 80% der
schaftsrichtlinien mangels entsprechender Investitionentschechischen Industrie den Besitzer wechselte. Dieses
noch beträchtliche Probleme.Modell wurde auch in anderen MOEL bewundert und

nachgeahmt.

4. Beschäftigung, Sozialpolitik und sozialer Dialog(1)Die Privatisierungen erwiesen sich nahezu als Scheinpro-
zeß und verliefen völlig ungeordnet. Nutznießer waren

4.1. In der Stellungnahme zum Thema „Die Erweite-die Investmentfonds und die Banken, welche die Fonds
rung der Europäischen Union“, die auf der Plenartagungeinrichteten und die Aktien der Sparer verwalteten. Die
vom 29. und 30. Oktober 1997 angenommen wurde,Banken befinden sich aber nach wie vor in den Händen

des Staates, und die fehlenden Kontrollen und Vorschrif-
ten ermöglichten enormeBetrügereien: So verschwanden (1) Siehe „The Social an Economic Consequences of CR’s
wegen fehlender Aufsichtsbehörden Dollarbeträge in Integration into the EU“ des Research Institute for Labour
Millionenhöhe, die Kleinanleger eingezahlt hatten. and Social Affairs und „Le trasformazioni del mercato del

lavoro e la disciplina dei rapporti di lavoro in alcuni paesi
Es gab auch gelungene Privatisierungen, wie die der dell’Europa Centrale“, ein unter Leitung von Frau Prof.

Roberta Bortone für die CNEL erstellter Bericht.Telekommunikation, wo das Spt-Monopol an ein
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wurde eine schematische Definition des Konzepts des — die illegalen Wirtschaftsaktivitäten verzeichnen
einen starken Zuwachs (es wird angenommen, daß„europäischen Sozialmodells“, das als Bezugspunkt und

Vergleichsbasisdienensollte,mit folgendendreigrundle- imZeitraum 1992-1997mindestens 250 000 tschechi-
sche Staatsangehörige und 80-100 000 Ausländer angenden Komponenten festgelegt:
illegalen Wirtschaftsaktivitäten einschließlich krimi-

— Sozialpolitik, d.h. Mitverantwortung des Staates bei neller Wirtschaftsaktivitäten beteiligt waren).
der Sicherstellung eines hohen Beschäftigungsni-

Mittelfristig (bis 2000) sehen die Perspektiven wie folgtveaus, Politik der Einkommensumverteilung, System
aus:der sozialen Sicherheit, Schutz der Gesundheit der

Arbeitnehmer und Politik zu Förderung der Chan-
— Bis zum Ende des Jahrhunderts wird die Zahl dercengleichheit;

Erwerbstätigen um mindestens 236 000 steigen; die
— sozialer Dialog, der im Rahmen der Strukturen Nachfrage nach Arbeitsplätzen wird infolge des

stattfindet, die die Vertretung der Arbeitnehmer und größeren Studien- und Ausbildungsbedarfs der Ju-
der Interessensgruppen der Bürgergesellschaft bei gendlichen in einem geringeren Umfang steigen;
der Entscheidungsfindung von Unternehmen und

— im Jahr 2000 ist jedoch eine hohe Nachfrage nachstaatlichen Behörden gewährleisten;
Arbeitsplätzen zu erwarten, die zu einer Zunahme

— Arbeitsbeziehungen, die sich auf die Tarifautonomie der Arbeitslosigkeit führen könnte.
der Sozialpartner stützen.

4.3.2. Die Arbeitslosigkeit in der Tschechischen Re-
publik war 1996 im Vergleich zu den Übergangswirt-4.2. Das Partnerschaftsabkommen zur Vorbereitung
schaften Mitteleuropas auf dem weitaus niedrigstendes Beitritts der Tschechischen Republik beinhaltet
Stand (186 000Arbeitslose, d. h. 3,5 %).Diewirtschaftli-u.a. folgende mittelfristige Prioritäten: die Entwicklung
che Stagnation von 1997 bewirkte einen Anstieg dergeeigneter Arbeitsmarktstrukturen zusammen mit der
Arbeitslosigkeit (auf über 260 000 Arbeitslose).Reform der Beschäftigungspolitik als Vorbereitung für

die Mitwirkung der Koordinierung innerhalb der EU;
Folgende Merkmale kennzeichnen die Arbeitslosigkeit:Angleichung der Rechtsvorschriften über Gesundheits-

schutz und Sicherheit am Arbeitsplatz und Ausbau der
— bei den Personen mit geringer Schulbildung, insbe-Strukturen; Verbesserung der Chancengleichheit von

sondere bei Arbeitern, Frauen und Jugendlichen, istFrauen und Männern; Weiterentwicklung eines aktiven
eine höhere Arbeitslosenquote zu verzeichnen. Dieund unabhängigen sozialen Dialogs; Weiterentwicklung
Arbeitslosigkeit vonBehinderten (die 3%derArbeit-des sozialen Schutzes; Fortschritte bei den Bemühungen
nehmer, aber 18 % der Arbeitslosen ausmachen)um Erreichung der Normen und Vorschriften der EU im
ist stark gestiegen; ein weiteres schwerwiegendesBereich der öffentlichen Gesundheit.
Problem ist der Mangel an Arbeitsplätzen für Roma;

— die Arbeitslosenquote weist erhebliche regionale4.3. Beschäftigung
Unterschiede auf;

4.3.1. In den letzten Jahren (1991-1997) haben sich — gestiegen ist auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen,
Beschäftigungsniveau und -strukturen in der Tschechi- die inzwischen etwa ein Fünftel der Arbeitslosen
schen Republik erheblich geändert: ausmachen. Eine gewisse Zahl von Langzeitarbeits-

losen hat die Arbeitssuche aufgegeben und lebt von
— die Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter ist den Beihilfen.

(um ca. 290 000) gestiegen;
4.3.3. Die Tschechische Republik ist in jüngster Zeit

— im Zeitraum 1990-1993 sank die offizielle Zahl der auch das Ziel legaler und illegaler Einwanderer aus den
Beschäftigten um etwa 10 % von 5,4 Millionen auf anderen Ländern Mittel- und Osteuropas geworden. Bis
4,9 Millionen, die Zahl der weiblichen Beschäftigten Juni 1997 wurden mindestens 178 000 legale aus-
ging zurück, die Arbeitslosigkeit nahm zu, und die ländische Arbeitnehmer, darunter 73 000 Slowaken,
Zahl ausländischer Arbeitnehmer nahm ab; 42 000 Ukrainer und 13 000 Polen, registriert. Neben

diesen sich legal im Land aufhaltenden Arbeitnehmern
— im Zeitraum 1994-1996 stieg die offizielle Zahl der ist von mindestens 80-100 000 illegalen Arbeitnehmern

Beschäftigtenumetwa200 000, 100 000 davonwaren auszugehen.
ausländische Arbeitnehmer. 1997 stagnierte die Zahl
der Beschäftigten, während die Arbeitslosigkeit zu- Infolge dieser legalen und illegalen Zuwanderung von
nahm; der Anteil der ausländischen Arbeitnehmer ausländischen Arbeitnehmern stehen billigere und fle-
beträgt derzeit etwa 3,5 % der gesamten Zahl der xiblere Arbeitskräfte zur Verfügung, die für die Unter-
Beschäftigten; nehmen, die auch bei Verletzung der Vertragspflichten

keine hohen Strafen zu erwarten haben, zweifellos— Landwirtschaft, Industrie und Bausektor sind die
Vorteile bieten.Sektoren mit dem größten Rückgang an Arbeitsplät-

zen, während im Dienstleistungssektor ein Anstieg
4.3.4. Im Gesetz Nr. 1 von 1991 wird das Recht aufder Beschäftigtenzahl um 53% zu verzeichnen war;
Arbeit als staatsbürgerliches Recht festgeschrieben und
die Organisation der öffentlichen Arbeitsvermittlung— auch der Bereich der selbständigen Arbeit (Hand-

werk, Kleinunternehmen, Handel) nimmt mit insge- vorgesehen, außerdem wird die private Arbeitsvermitt-
lung ohne Erwerbszweck genehmigt und werden Ver-samt mehr als 750 000 Erwerbstätigen zu;
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fahren für die Einstellung von Personal und für den gelang es, durchVerbesserungsvorschläge, die vonAbge-
ordneten auch im Einvernehmen mit den Gewerkschaf-Abbau von Personal infolge von Umstrukturierungen

festgelegt.Darüberhinaus sindFinanzbeiträge fürUnter- ten eingebracht wurden, die nachteiligsten Auswirkun-
gen einiger Gesetze für Arbeitnehmer und Bürger zunehmen, die neue Arbeitnehmer einstellen, vorgesehen.
beschränken.

4.3.5. Das Arbeitsverhältnis wird ausschließlich
4.4.2. Der soziale Dialog muß daher — auch mitdurch das Arbeitsgesetz von 1965 geregelt, dessen
Blick auf die erforderlichen Wirtschaftsreformen undgrundlegende Ausrichtung nicht wesentlich geändert
die Sozialgesetze zurAnwendungdes gemeinschaftlichenwurde. Es sind nur zwei Arten von Arbeitsverträgen,
Besitzstands — auf allen Ebenen wiederaufgenommennämlich befristete und unbefristete Arbeitsverträge,
und intensiviert werden.vorgesehen.

4.4.3. Im großen und ganzen ist das Arbeitsrecht derEs wurde allgemein erkannt, daß das Arbeitsgesetz, das
Tschechischen Republik im Hinblick auf Konzeption,denneuenGegebenheitendesArbeitsmarktes nichtmehr
Institutionen und Verfahren mit den geltenden Systemengerecht werden kann, grundlegend geändert werden
in der EU vergleichbar. Es müssen jedoch noch Fort-muß.
schritte gemacht werden, damit auch die in den europäi-
schen Richtlinien vorgesehenen Mindestnormen sicher-4.3.6. Die Sozialpartner haben im Rahmen der Kon-
gestellt werden. Vor allem müßte die europäische Sozial-zertierung und der Tarifverhandlungen nur geringen
charta übernommen werden, und die internationalenEinfluß auf die Gestaltung dieser Gesetze. Das gleiche
Übereinkommen über den Schutz der Arbeitnehmer, wiegilt für die Rolle der Gewerkschaften bei der Beschäfti-
die IAO-Übereinkommen Nr. 131, 151 und 154, müßtengungssicherung, u.a. weil diese bisher kein großes
ratifiziert werden. Die Ausarbeitung des neuen Arbeits-Problem darstellt. In den Rechtsvorschriften ist nur
gesetzes wäre eine herausragende Gelegenheit für einedie Entlassung von Einzelpersonen geregelt; die neuen
enge Zusammenarbeit zwischen allen drei Seiten undGesetze über die Tarifverhandlungen gewähren jedoch
für einen neuen sozialen Dialog.Spielraum für Alternativmaßnahmen zu Massenentlas-

sungen.
4.4.4. Was die Tarifverhandlungen anbelangt, so ist
die Rolle der Gewerkschaften im allgemeinen sowohl

4.4. Sozialer Dialog auf nationaler Ebene als auch auf Unternehmensebene
relativ beschränkt. Der Grund hierfür liegt vor allem in
der Tatsache, daß beim Übergang zu einem privatwirt-4.4.1. Der soziale Dialog findet in der Tschechischen
schaftlich geprägten System der Unternehmer in bezugRepublik im Rahmen des Rates für wirtschaftliche und
auf Inhalt und Dauer der Arbeitsleistung, Entgelt undsoziale Konzertierung statt, in dem die Regierung und
Stabilität des Arbeitsverhältnisses mehr Macht erlangte.die Sozialpartner vertreten sind und der über Kompeten-
Außerdem fehlt aufgrund der schwachen Position derzen im Bereich der Arbeitsgesetze und der Löhne und
Arbeitgeberorganisation auf nationaler Ebene ein derim sozialen Bereich verfügt.
Gewerkschaft ebenbürtiger, repräsentativer Verhand-
lungspartner.4.4.1.1. Parallel zur Wirtschaftskrise entwickelte sich

imvergangenen Jahr auch eineKrisedes sozialenDialogs
4.4.5. Allgemein läßt sich feststellen, daß die Regie-im allgemeinen und insbesondere auf zentraler Ebene.
rung die Entwicklung des sozialen Dialogs und derIn der Regierungskoalition setzten sich die Kräfte durch,
Tarifverhandlungen nicht unterstützt, sondern davondie den sozialen Dialog bei den Entscheidungen über
eher Abstand nimmt. Es kann gefragt werden, inwieweitsozialpolitische Fragen als unnötig betrachteten. Daher
dies durch eine ideologische Haltung begründet ist undversuchte man, den Dialog auch im Hinblick auf die
inwieweit durch die Erkenntnis, daß im Laufe dessozialen Reformen auf ein Minimum zu reduzieren. Die
europäischen Integrationsprozesses ein schwierigerwirt-Folge waren Spannungen zwischen der Regierung und
schaftlicher Wettstreit auf der Grundlage der Wettbe-den Sozialpartnern.
werbsfähigkeit durchstanden werden muß.

4.4.1.2. WährenddieGewerkschaft eine Sozialreform
4.4.6. In Sachen Chancengleichheitspolitik werdenforderte, durch die die gesetzlichen und praktischen
heute vor allem Maßnahmen für Mütter mit kleinenVoraussetzungen für eine aktive Arbeitspolitik geschaf-
Kindern ergriffen. Noch gelten Rechtsvorschriften, diefen würden, damit ein angemessener Lebensstandard
Frauen den Zugang zu Stellen im öffentlichen undgesichert und die Rechtsvorschriften in den Bereichen
privaten Sektor und zu Ämtern in den staatlichenArbeit und soziale Sicherheit und die Maßnahmen
Einrichtungen erschweren. Im neuen Arbeitsgesetzbuchzugunsten der Familien und der sozialen Gruppen, die
sollen neue Vorschriften für mehr Chancengleichheitin einer schwierigeren Lage leben, verbessert werden
sorgen.können, verfolgte die Regierung vor allem eine wirt-

schaftliche Sparpolitik mit dem vorrangigen Ziel, die
4.4.6.1. Die Regierung nahm im April eine Entschlie-Sozialausgaben zu verringern.
ßung zu den Prioritäten bei der Förderung der Chan-
cengleichheit an(1); dazu gehören Maßnahmen, welche4.4.1.3. Aufgrund der Schwierigkeiten (und in einigen
die Öffentlichkeit in kultureller und sozialer HinsichtFällen der Weigerung der Regierung), einen Dreipar-
für diese Fragen empfänglich machen sollen, und solche,teiendialog zu führen, waren die Sozialpartner gezwun-
die Frauen den Weg in Regierungs- und Verwaltungs-gen,WegeundMöglichkeiten zu suchen, umunmittelbar

auf das Parlament Druck auszuüben und Änderungen
der Rechtsvorschriften zu erwirken. In mehreren Fällen (1) Entschließung Nr. 236 vom 8.4.1998.
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ämter ebnen. Letztere verpflichten die Minister, je nach 4.5.3.2. ImGesundheitssektor wurde die Anwendung
des Solidaritätsprinzips eingeschränkt. Infolge des Wi-ihrer Zuständigkeit einschlägige politische Schritte zu

unternehmen und in Zusammenarbeit mit den nicht- derstands der Gewerkschaften und anderer sozialer
Akteure gelang es der Regierung noch nicht, wie geplantstaatlichen Organisationen die Möglichkeiten, die sich

der Tschechischen Republik durch die Mitwirkung an die teilweise oder vollständige Finanzierung derGesund-
heitsleistungen durch die Patienten durchzusetzen.internationalen Programmen und Vorhaben eröffnen,

wahrzunehmen. Andere Maßnahmen betreffen die
4.5.4. Auch im Bereich der Sicherheit und GesundheitGleichstellungsgesetze, dieAufnahmeeinerunternehme-
der Arbeitnehmer muß gehandelt werden. Diesbezüglichrischen Tätigkeit oder einer Arbeit in der Produktion,
müßten die IAO-Übereinkommen Nr. 155 und 161die häusliche Pflege, den Mutter- und Kinderschutz und
über die Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmerdie Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen.
uneingeschränkt zur Anwendung gebracht werden. Das
IAO-Übereinkommen Nr. 81 über die Arbeitsaufsicht

4.5. Soziale Sicherheit und andere Politiken und das Übereinkommen Nr. 176, das insbesondere die
Gesundheit und Sicherheit von Bergarbeitern betrifft,

4.5.1. Die Sozialausgaben machen gegenwärtig 20 % müssen indessen von der tschechischen Regierung noch
des PIB aus, wovon 9 % für die Renten, 2,5 % für ratifiziert werden. Außerdem müssen Möglichkeiten der
Krankheit, 7,5 % für das Gesundheitswesen und 1 % für Versicherung gegen Arbeitsunfälle eingeführt werden,
Beschäftigungsbeihilfen ausgegeben werden. Rechnet und die Maßnahmen zur Information der Arbeitnehmer
man die Hilfsmaßnahmen für Behinderte, Familien mit und Prävention müssen intensiviert werden.
minderjährigen Kindern und die neuen Leistungen für
Arbeitslose und zur Sicherung des Existenzminimums
hinzu, erreicht man einen Anteil von 25%. Insgesamt 5. Die Zukunftsperspektiven
ist zu sagen, daß das soziale Netz eher die Familie als
den Einzelnen schützt. 5.1. Am 25. und 26. Juni führte die Studiengruppe

in Prag eine Reihe interessanter Gespräche mit den
4.5.2. Auffällig ist der geringe Anteil für die Renten, Vertreternder EU-Delegation,mit politischVerantwort-
der weit unter dem Durchschnittswert der Gemeinschaft lichen und Direktoren des Außenministeriums, des
von 14 % liegt. Das System der sozialen Sicherheit muß Arbeits- und Sozialministeriums und des Industriemi-
schrittweise einen angemesseneren Lebensstandard für nisteriums, mit führenden Mitgliedern der CMKOS
ältere Menschen sicherstellen. Aufgrund der derzeitigen (Böhmisch-MährischerGewerkschaftsbund), des Privat-
demographischen Entwicklungen wird es schwierig sein, unternehmerverbands, eines Bauernverbands und des
die gegenwärtige — zwar unzureichende — reale Kauf- Kunst- undKulturverbands.DieseGesprächeermöglich-
kraft der Leistungen aufrechtzuerhalten, auch wenn die ten ein differenzierteres Urteil über die Lage.
Produktion, aber auch die Preise voraussichtlich steigen.
Eine Anhebung der Renten entsprechend dem Anstieg

5.2. Die Wahlen vom 19. Juni haben zwar dieder Lebenshaltungskosten erscheint in diesem Zusam-
politische Landschaft verändert, aber zu keiner klarenmenhang unerläßlich.
Mehrheit geführt. Keine der größeren Parteien erzielte
eine ausreichende Mehrheit, so daß nur schwer zu4.5.2.1. Ein Drittel der Bevölkerung ist in das System
handhabende Koalitionen möglich sind: die sozialde-der privaten Zusatzrenten eingetreten. Bisher beteiligen
mokratische Partei bekam 32,3 % der Stimmen undsich die Arbeitgeber noch nicht an den Rentenkosten,
74 (von 200) Sitzen, die demokratische Bürgerallianzaber um des Gleichgewichts des Rentensystems willen
27,7 % und 64 Sitze, die kommunistische Partei 11,1 %scheint es unerläßlich, daß auch die Unternehmen, die
und 25 Sitze, die christdemokratische Union 9 % undsich dazu in der Lage sehen, etwas dazu beisteuern. Zur
19 Sitze und die Freiheitsunion 8,6 % der StimmenZeit findet eine hitzige Debatte über die Reform des
und 18 Sitze. Daher ist mit einer Periode politischerRentensystems, die auf ein Dreistufenmodell — Grund-,
Instabilität zu rechnen, was die Wirtschaftsführung undZusatz- und Individualrente — hinausläuft, statt.
die Inangriffnahme der zur Fortführung des Integra-
tionsprozesses erforderlichen Reformen, zumal wenn4.5.3. Das Schul- und das Gesundheitswesen sind
diese einen starken politischen Willen voraussetzen,zwei problematische Bereiche, da die diesbezüglichen
gewiß nicht erleichtern wird.Reformvorschläge der Regierung vor allem auf Kosten-

beschränkung ausgerichtet sind.
5.2.1. Allerdings besteht über den Beitritt zur EU ein
allgemeiner Konsens, wie aus den Programmen fast aller4.5.3.1. Besonders problematisch ist die Lage im
Parteien (mit Ausnahme der Kommunisten) ersichtlichSchulwesen. Die Regierung schlug eine Reform der
ist. Da bis jetzt weder nennenswerten Verzögerungenhöheren Schulen mit neuen Kosten für die Schüler und
festgestellt wurden, noch Verschleppungen durch dieStudenten vor, obwohl es keinen Gesamtplan für die
Verwaltung zu befürchten sind, bleibt die KontinuitätEntwicklung dieses Bereichs gibt. Es wurde eine Er-
bei den Verhandlungen mit der EU gewahrt. Ohnehöhung der Zahl der Unterrichtsstunden vorgesehen,
stabile Mehrheit wird die neue Regierung jedoch Müheobwohl es — insbesondere aufgrund der niedrigen
haben, das bisherige Tempo bei der Umsetzung desGehälter und daraus resultierenden Einstellungsproble-
„acquis“ beizubehalten.me — weiterhin an Personal mangelt.

Die Kettenstreiks der Lehrer im Januar 1997 und eine 5.3. Die Voraussagen des nationalen statistischen
Amts zum Wachstum des PIB wurden für 1998 nachgroße Demonstration im April dieses Jahres waren

Ausdruck der schweren Krise in diesem Bereich. unten korrigiert (von 1,6 %-2 % auf 1,4 %); die Zahl für
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1999 ist jedoch günstiger (3%). Einerseits belegen einige man die Lohnentwicklung an die Produktionssteigerun-
gen koppelt) sowie ein günstigeres Umfeld für ausländi-Daten, daß sich die Wirtschaftslage verschlechtert. So

sind sichOECDund tschechischeRegierung insbesonde- sche Investitionen geschaffen werden. Beachtung ver-
dientauchdieZusicherungderRegierung,denPrivatisie-re darüber einig, daß die Arbeitslosigkeit bis Ende

’98 auf 6 % ansteigen wird, während sie bei ihren rungsprozeß im Banksektor auf eine andere, transparen-
tere und besser kontrollierte Weise zum Abschluß zuSchätzungen der Inflation voneinander abweichen —

laut OECD hat diese im März bereits eine auf das Jahr bringen.
gerechnete Rate von 13,4 % erreicht, während die

5.5.1. Die Regierung Tošovský versuchte mit einemRegierung mit 12% zum Ende des Jahres rechnet.
im April 1998 verabschiedeten Paket von Maßnahmen,Andererseits sendet der Handel positive Signale aus:
die unter anderem die vollständige Steuerfreiheit für dendank einer besseren Zusammensetzung der Ausfuhren
Investor während der ersten fünf Jahre seiner Tätigkeitdürfte das Handelsdefizit erheblich zurückgehen.
vorsehen, günstigere Bedingungen für ausländische Un-
ternehmen zu schaffen. Die Ergebnisse fielen jedoch,Der erneute Wirtschaftsaufschwung hängt im wesentli-
weil der Mindestbetrag (25 Millionen Dollar) eher hochchen mit der positiven Entwicklung der Ausfuhren, bei
angesetzt ist und Nachbarländer wie Polen und Ungarndenen im ersten Vierteljahr eine Zunahme von 45% zu
bessere Bedingungen bieten und ein hohes Wirtschafts-verzeichnen war, zusammen. Dies ist auf drei Faktoren
wachstum verzeichnen, ziemlich dürftig aus.zurückzuführen: die Abwertung der Krone im Mai

1997 und ihre Folgen, eine wachsende Nachfrage in
5.6. Abschließend ist festzustellen, daß sich die starkeDeutschland und den größten europäischen Ländern
Abhängigkeit der tschechischen Wirtschaft von dersowie der Beginn eines Umstrukturierungsprozesses,
Wirtschaftskonjunktur in der EU bestätigt, währendder die Wettbewerbsfähigkeit des Landes schrittweise
sich am Horizont ein ganz neues Problem abzeichnet:verbessert. Die Umstrukturierung krankt allerdings an
die Arbeitslosigkeit.einem Mangel an Know-how, an technischen Mitteln

und Kapital; zumal stehen letztere z.Z. nicht zur Verfü-
5.6.1. Unklar ist, inwelchemMaßefolgendeGesichts-gung.
punkte bei der Schätzung, die Arbeitslosenrate werde
bis Ende 1998 auf 6 % ansteigen, Berücksichtigung5.4. VondenMaßnahmen, diedas Industrieministeri- fanden:um selbst als vorrangige Pläne für die kommenden

Jahren anführt (1), seien die Senkung der Steuern auf — die noch anstehenden Umstrukturierungsprozesse
Unternehmensgewinne und der Mehrwertsteuer sowie und
ein allmählicher Abbau der indirekten Steuern, die

— die bereits laufenden Programme zum Beschäfti-Deregulierung der Preise, die Einführung geeigneter
gungsabbau in der staatlichen Verwaltung und inRechtsvorschriften (vor allem zur gesetzlichen Regelung
bestimmtenDienstleistungen, die ausländischemKa-des Kapitalmarkts, des Wettbewerbs, des Handels usw.)
pital geöffnet werden sollen (Verkehrswesen undundderenAngleichungandie entsprechendenVorschrif-
Energiesektor).ten in der EU genannt.

5.6.2. Eine Arbeitslosenrate von 6 % dürfte in einer
5.5. Aus industriepolitischer Sicht kommt es darauf EU, die mit erheblich höheren Prozentzahlen zu tun hat,
an, mit dem Problem der unzureichenden Wettbe- als nicht sehr dramatisch empfunden werden; man muß
werbsfähigkeit der tschechischen Unternehmen inner- jedoch berücksichtigen, daß sie wahrscheinlich weiter
halb und außerhalb des Landes, die weniger auf einen wachsen wird, daß es sich in diesem Land um ein
niedrigen technischen und technologischen Ent- neues, wenig bekanntes Phänomen handelt und daß der
wicklungsstand zurückzuführen ist als auf die geringe Dienstleistungssektor gesättigt ist und nicht imstande
Produktivität der Arbeit und eine niedrige Wertschöp- zu sein scheint, die neue Arbeitslosigkeit zu absorbieren.
fung. Ausschlaggebend ist daher, daß der industrielle
Umstrukturierungsprozeß(2) bei der Organisation, den Voraussichtlich wird außerdem die Umstrukturierung
Eigentumsverhältnissen, der Finanzstruktur und dem derpolnischenLandwirtschaft eineEinwanderungswelle
Personal fortgesetzt wird und die Voraussetzungen für in die Tschechische Republik auslösen, die die Lage auf
eine größere Produktivität der Arbeit (dazu gehört, daß dem Arbeitsmarkt noch schwieriger machen dürfte.

5.6.3. Um dieses Problem anzupacken, braucht man
(1) Ministerium für Industrie und Handel der Tschechischen angemessene politische Strategien, Ressourcen und In-

Republik, „The policy of the development and improve- strumente, die bisher noch nicht existieren oder nicht
ment of the Czech industry competitiveness“, Dokument, angepaßt wurden, weil es keine Arbeitslosigkeit gab,
Mai 1998. sowie wegen der neoliberalen Grundausrichtung der(2) Um eine Vorstellung vom Umfang des gegenwärtig erfol-

Regierung:genden Privatisierungs- und Umstellungsprozesses zu be-
kommen, genügt es, die Daten für das Bauwesen zu — die für den Arbeitsmarkt bestimmten Mittel wurden
betrachten. 1992 gab es 788 Unternehmen, davon 339 mit seit der Zeit, als die Arbeitslosenrate 3 % betrug,
weniger und 449 mit mehr als 100 Beschäftigten (darunter nicht aufgestockt;106 mit mehr als 500 Beschäftigten). Ende 1997 war die
Zahl auf 2370 Unternehmen gestiegen; 1920 davon hatten — die Zuständigkeiten sind über mehrere Ministerien
weniger und 450 mehr als 100 Beschäftigte (die Zahl der verteilt und müssen daher koordiniert werden;
Großbetriebe mit mehr als 500 Beschäftigten war um mehr

— die staatliche Stellenvermittlung liefert lediglichals die Hälfte auf 48 geschrumpft). Quelle: Ministerium
für Industrie. Listen mit freien Stellen.
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5.6.4. In Gesprächen mit der Verwaltung war zu 5.9. Vor diesem Hintergrund kommt der Reform des
Arbeitsgesetzbuchs eine grundlegende Bedeutung zu,erfahren, daß gerade ein Gesamtplan für das Beschäfti-

gungsproblem erarbeitet wird, der alle Kompetenzen in weil sie Gelegenheit für eine eingehende Debatte über
den Geist, der im Arbeitsrecht und bei den Arbeitsbezie-bezug auf die grundlegenden Ziele wie Wirtschafts-

wachstum,Anreize fürausländische Investitionen,Tech- hungen herrschen soll, bietet. Dabei gibt es zwei
Grundströmungen. Die Anhänger der einen würden dasnologietransfer und Programme für die Gebiete mit

rückläufiger industrieller Entwicklung bündelt. Außer- Arbeitsgesetzbuch um einer völligen Vertragsfreiheit
zwischen den Parteien willen am liebsten ganz abschaf-dem denkt man darüber nach, die Arbeitslosenhilfe

in Anreize für die Schaffung neuer Arbeitsplätze zu fen, die der anderen, ausgewogeneren gestehen den
Arbeitnehmern das Recht auf gesetzlichen Schutz zu.verwandeln.
Ein anderer wesentlicher Streitpunkt ist die Frage,

5.6.5. Ein wichtiger Impuls für die Beschäftigung wie die Arbeitnehmervertretung in den Unternehmen
kann auch von den KMU kommen, die heute 50% des aussehen soll.
gewerblichen Sektors ausmachen. Durch ein Sonderge-
setz wurden staatliche Finanzierungen erleichtert und 5.9.1. Problematisch ist, daß die Debatte nicht in
eine besondere Bank ins Leben gerufen. Mit PHARE- einen Prozeß der Konzertierung mündet. In diesem
Mitteln konnten Innovationszentren zur Unterstützung Punkt weichen die Ansichten von Regierung und Sozial-
der KMU geschaffen werden. partnern erheblich voneinander ab.

5.7. Was den sozialen Dialog anbelangt, so beklagen 5.10. Aus dem gemeinschaftlichen Hilfsprogrammsich die Sozialpartner, daß man sie zuweilen bloß PHARE bekam die Tschechische Republik zwischenunterrichtet hat, anstatt sie wirklich am Integrationspro- 1990 und 1997 493 Millionen ECU, die für Programmezeß teilnehmen zu lassen, wie sie es zumindest bei in den Bereichen Information, Forschung, Bildung,der Festlegung der Prioritäten, beispielsweise bei der Umweltschutz, Soziales, Gesundheitswesen, Menschen-Entscheidung über die von PHARE zu finanzierenden rechte und Schutz der Minderheiten, insbesondere derMaßnahmen, gerne täten. Roma, ausgegeben wurden. Das Programm für 1997
hatte die Aufgabe, die Umstellung auf die neue Ausrich-5.7.1. Die Regierung hat die EU-Beitrittsverhand-
tung von PHARE, eine Konzentration der Bemühungenlungen bisher so geführt, als seien sie allein Sache
auf die Heranführung, zu erleichtern. Die Hauptzieleder Regierung und des Präsidenten der Republik. Die
lauteten:Konsolidierungder Institutionenund Übernah-Sozialpartner klagen, daß die Öffentlichkeit kaumeinbe-
me des ’acquis’ einschließlich der Modernisierung derzogen und informiert werde und keine öffentliche
staatlichen Verwaltung und der Beteiligung an denDebatte stattfinde; sie fordern das Recht, die Inhalte
Gemeinschaftsprogrammen; Entwicklung der Bürgerge-der Sozialpolitik zu prüfen und zu diskutieren. Die
sellschaft und Stärkung ihrer Organisationen alswesent-Gewerkschaft wirft der Regierung vor, die Verpflich-
liche Voraussetzung für die Festigung der Demokratie;tung, den „acquis“ der Gemeinschaft zu übernehmen,
der wirtschaftliche und soziale Zusammenhalt und dieals Vorwand zu nehmen, um die Garantien für die
Wettbewerbsfähigkeit mit der Vorbereitung auf eineArbeitnehmer auf ein Minimum herunterzuschrauben.
Teilnahme an den Strukturfonds als Richtschnur. Für
1998-1999 wurden weitere 117 Millionen ECU bereitge-

5.8. Ein System von Tarifverhandlungen, das den stellt. Der Ausschuß hofft auf eine Aufstockung der
Tarifpartnern ermöglichen würde, die Löhne und Ar- Programme für die grenzüberschreitende Zusammenar-
beitsvorschriften auf allen Ebenen frei auszuhandeln, beit mit den Nachbarländern.
steht noch in den Sternen. Wirkliche Arbeitsverträge
gibt es nur in den größeren Unternehmen, wo die

5.11. In bestimmten Bereichen wie dem Umwelt-Gewerkschaften fest verwurzelt und die Sozialpartner
schutz, dem Verkehrswesen und der Landwirtschaft,klar identifizierbar sind.
wo man nicht nur Strukturreformen braucht, um die
bestehenden Verhältnisse an den Binnenmarkt und den5.8.1. Dieser Rückstand hat vielfältige Ursachen und

hängt mit einem wenig repräsentativen Arbeitgeberver- dort herrschenden Wettbewerb anzupassen, wo man
vielmehr enorme Beträge braucht, die nur teilweise vonband, der sich erst vor kurzem gebildet hat, mit einer

Gewerkschaft, die zwar repräsentativ (ihr gehören 45 % den EU-Hilfen gedeckt werden können, wollen die
tschechischen Behörden auf Übergangsregelungen vonder Arbeitnehmer an), aber übermäßig zentralisiert und

daher vor Ort nicht verwurzelt ist, und schließlich dem noch unbestimmbarer Dauer zurückgreifen. Der Aus-
schuß bemerkt dazu, daß um einer nachhaltigen Integra-Wunsch zusammen, den sozialen Frieden des Landes in

einer schwierigen Übergangsphase nicht aufs Spiel zu tion willen nur in Ausnahmefällen von Übergangsrege-
lungen Gebrauch gemacht werden sollte.setzen.

Brüssel, den 9. September 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Tom JENKINS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema „Die wirtschaftliche und
soziale Lage in Chile und die Beziehungen Chiles zum Mercosur und zur EU“

(98/C 407/44)

Der Wirtschafts- und Sozialausschuß beschloß am 29. Januar 1998, gemäß Artikel 23 Absatz 3
der Geschäftsordnung eine Stellungnahme zu dem vorgenannten Thema zu ersuchen.

Die mit derVorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Außenbeziehungen, Außenhan-
dels- und Entwicklungspolitik nahm ihre Stellungnahme am 23. Juli 1998 an. Berichterstatter
war Herr Regaldo.

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 357. Plenartagung am 9. und 10. September 1998
(Sitzung vom 9. September) einstimmig folgende Stellungnahme.

1. Begründung Kommission „Die Europäische Gemeinschaft und der
Mercosur: eine intensivierte Politik“.

1.1. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß hat zur
Kenntnis genommen, daß die Europäische Kommission 1.5. Zwei Jahre später unternahm eine Delegation
dem Rat im Juli 1998 die Leitlinien zu einem Mandat des Ausschusses vom 15. bis 19. Dezember 1997 eine
für Verhandlungen mit Chile und dem Mercosur über offizielle Reise nach Uruguay und Chile. Bei dieser
künftige politische und wirtschaftliche Assoziationsab- Gelegenheit unterzeichneten der Ausschuß und das
kommen, die zu Beginn des nächsten Jahrtausends Beratende Wirtschafts- und Sozialforum (FCES) des
unterzeichnet werden könnten, unterbreitet hat. Mercosur ein „Memorandum of Understanding zur

institutionellen Zusammenarbeit“ mit dem Ziel, einen
regelmäßigen Austausch von Informationen und Bera-1.2. Der Ausschuß erinnert daran, daß die Beziehun-
tungen einzurichten und einen Dialog über die Beziehun-gen mit dem Mercosur und Chile mit Aufnahme dieser
gen zwischen der EU und dem Mercosur einzuleiten.Verhandlungen in eine zweite Phase einträten, nachdem
Diese institutionellen Kontakte vertieften sich anläßlicham 15. Dezember 1995 mit dem Mercosur und am
eines zweiten Besuchs der Ausschußdelegation beim21. Juni 1996 mit Chile Rahmenabkommen für die
Mercosur und in Chile vom 4. bis 7. Mai 1998, die beiZusammenarbeit unterzeichnet worden waren, um eine
dieser Gelegenheit an einer Sitzung des FCES teilnahmAssoziation zwischen den Vertragspartnern vorzuberei-
undGesprächemitVertretern verschiedener chilenischerten. Die neuen Abkommen werden insbesondere eine
Organisationen führte. Angesichts der Tatsache, daßIntensivierung des politisch-institutionellen Dialogs und
Chile an den Sitzungen der institutionellen Strukturdie schrittweise und wechselseitige Liberalisierung des
des Mercosur teilnimmt, könnten in Zukunft auchAußenhandels nach den Regeln der Welthandelsorgani-
sozioökonomischeVertreter diesesLandes indieZusam-sation (WTO) umfassen.
menarbeit zwischen dem Ausschuß und dem FCES
einbezogen werden.1.3. Der Ausschuß erkennt die im wechselseitigen

HandelsdialogerzieltenFortschrittean.Aufderdreiseiti-
gen Ministerkonferenz, die am 12. Februar 1998 in 2. ZielsetzungPanama stattfand, billigten die Vertreter der EU, des
Mercosur und Chiles die mit dem Ziel einer Inventarisie-

2.1. In diesem Stellungnahmeentwurf werden dierung der Handelsbeziehungen durchgeführten Arbeiten.
dreiseitigen Beziehungen zwischen der EU, Chile undAufgrund dieser Ergebnisse bekräftigten die Minister
dem Mercosur erörtert. Insbesondere werden die ge-ihre Entschlossenheit, Abkommen über eine politische
genwärtige Lage in Chile sowie die Beziehungen Chilesund wirtschaftliche Assoziation zu schließen. Zugleich
mit dem Mercosur und der EU analysiert. Dabei dürfennahmen sie den Beschluß zur Kenntnis, nach dem Chile
die anstehenden Verhandlungen über die Abkommender institutionellen Struktur des Mercosur beitritt. In
zur politischen und wirtschaftlichen Assoziation zwi-der darauffolgenden Sitzung der beiden Außenhandels-
schen der EU und den jeweiligen Partnern nicht aus denunterausschüsse EU-Chile undEU-Mercosur am 14.Mai
Augen verloren werden.1998 inBrüssel schlossendiePartner dieBestandsaufnah-

me der Handelsbeziehungen ab und gaben grünes Licht
für das Mandat zu Verhandlungen über die künftigen 2.2. Zur Bewertung dieser neuen Initiative der Euro-
Abkommen. päischen Kommission gegenüber Chile und dem Merco-

sur und zur Festlegung des diesbezüglichen Standpunkts
des Wirtschafts- und Sozialausschusses, werden in dem1.4. DerAusschußhat seinerseits diesengegenseitigen
Dokument vier Gesichtspunkte behandelt:Annäherungsprozeß kontinuierlich verfolgt und seine

eigenen Beziehungen mit Chile und dem Mercosur
— die gegenwärtige Lage in Chile,ausgebaut. Am 3. Oktober 1995 verabschiedete der

Ausschuß im Zusammenhang mit der bevorstehenden — der Annäherungsprozeß zwischen Chile und dem
Unterzeichnung des Rahmenabkommens für die interre- Mercosur,
gionale Zusammenarbeit zwischen EU und Mercosur
eine Stellungnahme zu der Mitteilung der Europäischen — die Beziehungen zwischen Chile und der EU und
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— die künftigen Assoziationsabkommen der EU mit chilenischen BIP von 8,5 auf 7,1 % zurück, und laut
Vorhersagen derZentralbank wird es für 1998 höchstensChile und dem Mercosur.
5,5 % betragen.

3. Die gegenwärtige Lage in Chile
3.5. DieVerlangsamungdesWachstumsgeht in erster
Linie auf ein Defizit im Außenhandel zurück. Seit Beginn

3.1. Chile stellt fürLateinamerika sowohlhinsichtlich der Strukturreformen 1975 hat sich die chilenische
seines politischen Werdegangs als auch wegen seines Volkswirtschaft auf den Ausfuhrsektor ausgerichtet, der
Wirtschaftsmodells eine Ausnahme dar. Zwar hat Chile ca. 30% ihres BIP erzielt (verglichenmit 24 % in Mexiko
bereits vor zehn Jahren den Weg zur Demokratisierung und 15 % in Argentinien) und als der „Motor“ des
des Landes eingeschlagen, es gelten jedoch immer noch Wachstums gilt. Chile ist der weltgrößte Exporteur von
einige Gesetze, die in der unter dem Militärregime Kupfer, das 1997 mit 42,3 % aller Ausfuhren zu Buche
verabschiedeten Verfassung von 1980 niedergelegt sind schlug; danach folgen Holz, Obst, Fischereierzeugnisse
unddiedie volleAusübungderDemokratie einschränken und Industrieprodukte. Der Verfall des Weltmarktprei-
(siehe Anhang 1). Im Zuge des Übergangs zur Demokra- ses für Kupfer und eine zunehmende Einfuhrnachfrage
tie hat sich die Regierung von Eduardo Frei allerdings verursachten 1997 ein Außenhandelsdefizit von 1,3 Mil-
die Vollendung des Demokratisierungsprozesses zum liarden Dollar, das vorläufigen Schätzungen zufolge
Ziel gesetzt. 1998 auf 2,3 Milliarden anwachsen könnte. Dies erklärt

sich in erster Linie aus dem Rückgang der Ausfuhren
3.2. Was diewirtschaftliche Seite anbelangt, so führte nach Asien.
Chile unter dem autoritären Regime von General Au-
gustoPinochet (1973-1990)drastische strukturelleRefor-

3.6. Diese Negativbilanz hat ein zunehmendes Defizitmen durch, darunter die Privatisierung öffentlicher
bei den laufenden Posten bewirkt, das nach AngabenUnternehmen, die einseitige Öffnung für den Außenhan-
der Zentralbank 1997 6 % des Bruttoinlandsproduktsdel, die Verschlankung des Staatsapparats und Einspa-
entsprach. Obgleich Chile über reichliche Devisenreser-rungen bei den Sozialausgaben. Die Tatsache, daß Chile
ven verfügt (umdie 18Milliarden Dollar) und dasDefizitdie Umstrukturierung der Wirtschaft zu einem relativ
durch die hohe Sparquote und die Auslandsinvestitionenfrühen Zeitpunkt und unter einer autoritären Regierung
finanzieren kann, wird es langfristig seine immer nocheinleitete, steht im Gegensatz zu den Erfahrungen in
erhebliche Abhängigkeit von traditionellen Ausfuhrenanderen lateinamerikanischen Ländern, in denen die
und die sich daraus ergebende Anfälligkeit gegenüberwirtschaftliche Öffnung erst nach Wiederherstellung der
Wechselfällen der Weltwirtschaft abbauen müssen. InDemokratie einsetzte. Chile erfreut sich heute einer
diesem Zusammenhang kündigte Präsident FREI an,günstigen Wirtschaftslage, die den demokratischen Re-
seine Regierung werde zum Eintritt in eine „zweitegierungen einen größeren Spielraum für soziale Refor-
Ausfuhrphase“ die Exportdiversifizierung und die Liefe-men und zur Bekämpfung der Armut gibt.
rung von hochwertigen Erzeugnissen der Veredelungs-
wirtschaft fördern.

3.3. Gegenwärtig gehört die Wirtschaft des Landes
zudenbestgeführtenundmeistliberalisiertenLateiname-

3.7. In diesem Sinne müßte die künftige Wirtschafts-rikas und wird innerhalb wie außerhalb der Region als
politik der chilenischen Regierung auch die außerordent-ein erfolgreiches Entwicklungsmodell angesehen. Seit
liche Bedeutung der kleinen und mittleren Unternehmenvierzehn Jahren erzielt die chilenische Volkswirtschaft
(KMU) für die chilenische Wirtschaft berücksichtigen,ein stetiges jährliches Wachstum, das von 1990 bis
die 98,5 % des einheimischen Privatsektors ausmachen1997 durchschnittlich über 7%, fast das Doppelte des
und dabei sind, einen wachsenden Anteil des Exportsek-regionalen Durchschnitts, betrug. Darüber hinaus hat
tors zu übernehmen. Dazu paßt, daß die KMU lautChile eine der höchsten Spar- und Investitionsquoten
Schätzungen des Verbandes der Mittel- und Kleinin-Lateinamerikas (21,4 bzw. 27% des BIP in 1997) und
dustrie und des Handwerks (CONUPIA) ca. 79,8 % derverzeichnet einen leichten Überschuß im öffentlichen
Erwerbstätigen des Landes beschäftigen. Trotz derSektor sowie niedrige Inflationsraten.
eminenten Bedeutung dieses Sektors wurde bislang noch
keine spezifisch auf die Förderung und Unterstützung3.4. In den letzten Jahren traten allerdings gewisse
der KMU ausgerichtete Strategie ins Werk gesetzt; dasSchwierigkeiten auf, durch die Zweifel an der langfristi-
tatsächliche Gewicht der KMU in der Volkswirtschaftgen Tragfähigkeit des chilenischen Modells genährt
spiegelt sich in ihrer Teilhabe am Entscheidungsprozeßwurden. Chile ist eines der von der jüngsten Finanzkrise
offensichtlich nicht wider.inAsien am schwersten betroffenenLänderLateinameri-

kas, weil es in der Region, die 1997 32,7 % aller
chilenischen Ausfuhren aufnahm, seinen wichtigsten 3.8. Im Rahmen einer Strategie des offenen Regiona-

lismus hat Chile seine Handelsbeziehungen zwischenMarkt hat. Nach vorläufigen Schätzungen gingen in den
ersten drei Monaten des laufenden Jahres 1998 die verschiedenen Ländern und Wirtschaftsblöcken diversi-

fiziert. Auf dem amerikanischen Kontinent hat daschilenischen Ausfuhren nach Asien um 25% im Ver-
gleich mit dem entsprechenden Vorjahreszeitraum zu- Land Freihandelsabkommen mit Kanada, Kolumbien,

Ecuador, dem Mercosur, Mexiko, Peru und Venezuelarück. Von Oktober 1997 bis April 1998 verlor der
chilenische Peso 9,5 % seines Wertes, was sich auf die abgeschlossen. 1997 waren seine Ausfuhren hauptsäch-

lich für vier Märkte bestimmt. Die asiatisch-pazifischeAusfuhren positiv auswirkt, aber dafür die Inflation
anheizen könnte (bei 6 % in 1997). In gleicher Weise Region war mit 32,7 % wichtigster Empfänger, gefolgt

von der Europäischen Union mit 25,9 %, Lateinamerikaverlangsamte sich in den beiden letzten Jahren das
Wachstum: von 1995 bis 1997 ging der Anstieg des mit 19,3 % und den Vereinigten Staaten mit 16,1%. Die
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wichtigsten Lieferanten waren Lateinamerika (26 %), 3.12. Diese günstige Bilanz ist das Ergebnis einer
aktiven Sozialpolitik während der Amtszeiten der demo-die Vereinigten Staaten (23 %) und die EU (20,8 %).

Chile ist das einzige lateinamerikanische Land mit kratischen Regierungen unter Patricio Aylwin und
Eduardo Frei. Seit 1990 sind die Sozialausgaben umpräferentiellem Zugang zur asiatisch-pazifischen Re-

gion: deren Länder — Japan, Südkorea, Hongkong, 24,4 % gestiegen und entsprachen 1996 einem Anteil
von 67 % am gesamten Staatshaushalt. Der größteIndonesien und Taiwan — stellen seit 1993 Chiles

wichtigsten Absatzmarkt dar; Chile beteiligt sich an Teil der Sozialausgaben wird für die Sozialversicherung
aufgewendet (44 %), danach folgen Bildung (27,4 %)einigen der regionalen politischen und Handelsforen,

wie z. B. der APEC (Asiatisch-pazifische Wirtschaftszu- und Gesundheit (10 %). Um diese Entwicklungen weiter
zu vertiefen, legte Präsident Frei im März 1998 einensammenarbeit).
„Sozialplan“ vor, mit dem den drei Bereichen Investition
in das Humankapital, Gesundheit und Wohnungsbau

3.9. Andererseits ist Chile eine der wichtigsten Emp- Vorrang eingeräumt werden soll.
fängeradressen für ausländische Direktinvestitionen in
Lateinamerika. Zahlenangaben der Zentralbank zufolge

3.13. Im nachhinein ist ein erster Fortschritt für dennahm das Land 1996 und 1997 Investitionsströme im
Beschäftigungsbereich erzielt worden, der auch dieWerte von 3,561 bzw. 3,467 Milliarden Dollar auf. Die
Eröffnung eines dreiseitigen Dialogs erleichtern könnte.wichtigsten Investoren in Chile sind die Vereinigten
Am 6. Mai 1998 erzielten die Regierung und dieStaaten, die Mitgliedstaaten der EU und Kanada (dessen
„Einheitszentrale der Arbeitnehmer“ (CUT) eine aufDirektinvestitionen in Lateinamerika hauptsächlich
drei Jahre befristete Übereinkunft zur Erhöhung desnach Chile gehen). Dem Ausschuß für Auslandsinvesti-
Mindestlohnes, den 9 % der Erwerbsbevölkerung bezie-tionen zufolge stieg der gesamte Nettoinvestitionszufluß
hen. Ab 1. Juni 1998 wird der Mindestlohn (um12,75%)nach Chile 1997 um 26,6 % gegenüber dem Vorjahr, da
von 71 400 auf 80 500 Pesos im Monat angehoben. Derdie Investitionen seitens des Vereinigten Königreichs,
Wirtschafts- und Sozialausschuß nimmt diese Überein-Spaniens und Japans zunahmen.
kunft, die in seinen Augen nicht nur einen ersten Schritt
in Richtung größerer sozialer Ausgewogenheit, sondern
auch einenwichtigen Fortschritt imRahmendes sozialen
Dialogs darstellt, mit großer Befriedigung zur Kenntnis.Die soziale Dimension

3.10. Die makroökonomische Stabilität Chiles steht Die politischen Rahmenbedingungen
im Gegensatz zu einer ausgeprägten sozialen Ungleich-
heit.Zwei Jahrzehnte strukturellerReformen einschließ- 3.14. Die soziale Dimension und die Reform der
lich einer einseitigen Öffnung der Wirtschaft und eines Verfassung von 1980 sind die Schlüsselthemen der
ehrgeizigen Privatisierungsprogramms haben bei der aktuellen politischen Auseinandersetzung in Chile im
sozialen Wohlfahrt einen hohen Preis gefordert. Zwar Vorfeld der Präsidentschaftswahlen am 11. Dezember
gelang es den demokratischen Regierungen von Patricio 1999. In diesem Zusammenhang wurden die Stimmen-
Aylwin und Eduardo Frei, den Anteil der Armen von verluste der christdemokratischen Partei (PDC) bei den
38,6 % im Jahre 1990 auf 23,2% in 1996 zu senken, die Parlamentswahlenam11.Dezember1997derAbnutzung
Anzahl der Armen ist jedoch immer noch höher als nach acht Jahren christdemokratischer Regierung und
1970. Das niedrige Lohnniveau — das den Stand denandauerndensozialenUngerechtigkeiten zugeschrie-
während des Militärregimes, als es drastisch gesenkt ben. Als Reaktion auf diese Herausforderung setzte
worden war, noch heute kaum übersteigt — und PräsidentFrei in seinerRede vom21.Maidrei Prioritätendie Konzentration des Reichtums sind die wichtigsten bis zum Ende seiner Amtszeit im Jahre 2000: dauerhaftes
Ursachen dieses sozialen Defizits. Chile hat mit Brasilien Wirtschaftswachstum, Modernisierung der Institutio-
und Guatemala gemeinsam die größte Ungleichheit bei nen und die Bildungsreform.
der Einkommensverteilung in Lateinamerika. Angaben
der Weltbank zufolge verfügen die reichsten 20% der

3.15. Die Umsetzung einer Sozialpolitik größererchilenischen Bevölkerung über 61 % des Volkseinkom-
Tragweite im Hinblick auf die Einkommen oder zurmens während die ärmsten 20% sich ganze 3,5 % teilen
Modernisierung der Arbeitsgesetzgebung von 1979müssen.
— mit der die vorher einflußreiche Gewerkschaftsbewe-
gung zerschlagen wurde — hängt auch von Veränderun-
gen im politischen System ab. Obwohl die Regierung3.11. Allerdings weist Chile günstigere Sozialindika-

toren als der lateinamerikanischeDurchschnitt auf.Dem bei verschiedenen Gelegenheiten vorschlug, die grundle-
genden Bestimmungen der Verfassung — unter anderemIndex zur menschlichen Entwicklung der Vereinten

Nationen für das Jahr 1997 zufolge nimmt Chile in diejenigen über die Ernennung von Senatoren — zu
reformieren, und einenEntwurf zurArbeitsgesetzgebungLateinamerika den ersten Rang ein und steht unter

175 Ländern an dreißigster Stelle. Laut Angaben der vorlegte, wurden diese Vorstöße vom Senat, in dem
die Oppositionsparteien zusammen mit einigen aufZentralbank weist es eine Alphabetisierungsrate von

95,4 %, eine Einschulungsquote von 96% und eine Lebenszeit ernannten Senatoren die Mehrheit haben,
nicht gebilligt. Sowohl diese anstehenden Reformen alsLebenserwartung von 75 Jahren auf. Im Vergleich zu

Durchschnittswerten des Mercosur stellt sich die soziale auchdie Einnahme eines Sitzes als Senator auf Lebenszeit
durch den früheren Oberkommandierenden des Heeres,Lage in Chile günstiger dar: die Alphabetisierungs- und

Einschulungsziffern liegen höher, die Arbeitslosenquote Augusto Pinochet, am 11. März 1998 haben die Ausein-
andersetzung über den noch nicht abgeschlossenenniedriger (6,1 % in 1997) und der Erfassungsgrad der

Sozialversicherung höher (bei 79 %). Übergang zur Demokratie in der chilenischen Gesell-
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schaft wieder aufbrechen lassen. In seiner jüngsten als Beobachter oder Vollmitglied in das FCES einzuglie-
dern. Desgleichen könnte es dem „Multilateralen Ab-Rede an die Nation hob Präsident Eduardo Frei die

Notwendigkeit hervor, zu einer Demokratisierung der kommendesMercosurüber sozialeSicherheit“beitreten,
das auf dessen XIII. Gipfel verabschiedet wurde undInstitutionen zu gelangen und schlug vor, die Verfas-

sungsmechanismen zu erweitern und eine Volksabstim- Ansprüche an die Sozialversicherung für die Arbeitneh-
mer gewährleistet, die in den Mitgliedstaaten odermung über diese Fragen durchzuführen.
anderen Ländern, die das Abkommen unterzeichnen,
Leistungen erbringen.3.16. Angesichts der gegenwärtigen Lage in Chile

schätzt der Ausschuß diesen letzteren Vorschlag der
Regierung positiv ein und drückt seine Unterstützung 4.3. Chile und der Mercosur unterzeichneten am
für den Konsolidierungsprozeß der Demokratie im 21. Juni 1996 ein Abkommen zur wirtschaftlichen
Lande aus. Gleichzeitig hält er es für wünschenswert, Ergänzung, in dem die Gründung einer Freihandelszone
alle Hindernisse, die der institutionellen Vertiefung des im Verlauf von zehn Jahren — davon sind einige
demokratischen Systems entgegenstehen, zu beseitigen. „empfindliche Erzeugnisse“ ausgenommen — und ein
Seiner Ansicht nach ist die vollständige demokratische Mechanismus für regelmäßige Beratungen vorgesehen
Normalisierung in Chile auch eine Vorbedingung für sind. Desgleichen wird sich Chile an den konkreten
größere soziale Gerechtigkeit. In diesem Sinne unter- Integrationsprojekten des Mercosur beteiligen. Bislang
streicht der Ausschuß die Bedeutung von Reformen gehört Chile noch nicht zur Zollunion, da die Zollsyste-
größerer Tragweite im sozialen Bereich, mit besonderer me miteinander nicht zu vereinbaren sind. Während
Betonung des Beschäftigungssektors, der Bildung und der Mercosur für Einfuhren von außerhalb Abgaben
der Gesundheit. zwischen 0 und 23 % festgesetzt hat (nach der jüngsten

Erhöhung um 3 %), erhebt Chile einen viel niedrigeren
3.17. Darüber hinaus betrachtet der Ausschuß die Einheitszollsatz von 11%, der ab 1999 wahrscheinlich
Politiken im Hinblick auf Umverteilung und größere noch gesenkt wird. Das ist zwar das größte Hindernis
soziale Gerechtigkeit als Schlüsselbereiche für die für seinen Beitritt, es bestehen jedoch auch einige
langfristige Erhaltung des „chilenischen Modells“ und Schwierigkeiten im Agrarsektor. Chile verfügt zwar
fordert Regierung, Gewerkschaften und Arbeitnehmer über einen modernen und effizienten Agrarsektor, die
dringend auf, einen ständigen und autonomen sozialen Produktionskosten für Milch, Fleisch, Weizen, Mais
Dialog einzurichten. Dementsprechend vertritt er die und Reis liegen indessen höher als im Mercosur, weshalb
Auffassung, daß die Gründung des Forums für produkti- fürdieseErzeugnisse längereÜbergangszeiträume festge-
ve Entwicklung von seiten der Regierung wie auch das legt wurden.
jüngste Abkommen über die Mindestlöhne erste Schritte
in diese Richtung darstellen. Andererseits erinnert er

4.4. Wenn auch die wechselseitige Abhängigkeit imdaran, daß Chile der Internationalen Arbeitsorganisa-
Handel relativ gering ist, so stellt der Mercosur doch dention (ILO) angehört und ihre grundlegenden Konventio-
wichtigsten Wirtschaftspartner Chiles in Lateinamerikanen unterzeichnet — wenn auch noch nicht ratifiziert
dar. 1997 gingen 10,9 % der chilenischen Lieferungen an— hat, zu denen u.a. volle Gewerkschaftsfreiheit,
den Mercosur. Seit 1992 nahmen diese jährlich um mehrdas Verbot der Kinderarbeit und die Achtung der
als 15,6 % zu. In gleicher Weise ist der Mercosur einMenschenrechte zählen.
wichtiger Lieferant für Chile, der 1997 ca. 17% der
Gesamteinfuhren des Landes bestritt. Andererseits
nimmt mit 80% der Mercosur — und von dessen4. Der Annäherungsprozeß zwischen Chile und dem
Mitgliedern wiederum Argentinien — den größtenMercosur
Teil der chilenischen Direktinvestitionen auf. Zahlenan-
gaben der CEPAL zufolge war Chile mit 3 Milliarden4.1. Chile hat seine Beziehungen mit dem Mercosur
Dollar 1997 der größte Investor in Lateinamerika,intensiviert. Zusammen mit Bolivien ist es assoziiertes
wobei Argentinien mit 40,4 % den größten Anteil desMitglied der Gruppe, und beim XIII. Präsidentschafts-
Investitionsstroms in die Region absorbierte.gipfel des Mercosur am 14. und 15. Dezember 1997 in

Montevideo wurde grünes Licht für die Beteiligung
Chiles an der institutionellen Struktur des Blocks gege- 4.5. DieAssoziierungzwischenChileunddemMerco-
ben, wobei die Themen, die mit der Zollunion zusam- sur weist für beide Teile komparative Kostenvorteile
menhängen, ausgeklammert blieben. Damit wurde das auf. Für dieMitglieder desMercosur istChile ein stabiler
politische Bündnis zwischen dem Mercosur und Chile Partner mit einer gefestigten und offenen Wirtschaft,
verstärkt. Dieser Prozeß wurde in Übereinstimmung der neue Möglichkeiten für Zusammenarbeit, Handel
zwischen demMercosur unddenbeiden ihmassoziierten und Investitionen bietet. Desgleichen stellt das Land
Ländern eingeleitet, um einen gemeinsamen Standpunkt eine Brücke zum asiatisch-pazifischen Markt dar und
bei den Verhandlungen über die künftige Freihandelszo- trägt zum Prestigegewinn des Blocks in regionalen und
ne beider Amerika (ALCA), die anläßlich des II. Gipfels internationalen Foren bei. Aus der Sicht Chiles ist der
beider Amerika am 18. und 19. April 1998 in Santiago Mercosur sein wichtigster Markt und Investitionsneh-
de Chile geführt wurden, einzunehmen. mer in Lateinamerika, an den ein hoher Anteil seiner

Industrieprodukte geht — ca. 34 % gegenüber einem
Durchschnitt von 12% —, weswegen die Gruppe ein4.2. Andererseits hat die politische Annäherung zwi-

schendenPartnern auchbereits dieMöglichkeit eröffnet, wichtiges Sprungbrett für den Eintritt in die „zweite
Exportphase“ darstellt. Zudem erleichtert die Assoziie-daß sich Chile langfristig an der „Sozialpolitik“ des

Mercosur beteiligt. Seine Präsenz in der institutionellen rung mit dem Mercosur den Abschluß von Abkommen
mit Drittländern und Handelsblöcken und erhöht dasStruktur des Mercosur ermöglicht es Chile, sich künftig
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Gewicht in den Verhandlungen zur künftigen ALCA wichtigste Quelle offizieller Entwicklungshilfe dar. Sie
steuerten von 1990 bis 1997 85% der gesamten Entwick-und im Rahmen der Welthandelsorganisation (WTO).
lungshilfe im Werte von 1,046 Milliarden Dollar bei.
Auf bilateraler Ebene sind Deutschland und Frankreich4.6. DerAusschußbegrüßt den allmählichenAnnähe-
die wichtigsten Geber. Die Europäische Kommissionrungsprozeß zwischen Chile und dem Mercosur und
verwendete ihrerseits zwischen 1990 und 1997 insgesamterinnert daran, daß er seine Bindungen an beide Partner
164 Millionen ECU auf die Zusammenarbeit mit Chile,durch die Eröffnung eines regelmäßigen Dialogs mit
was einem Durchschnitt zwischen 19 und 23 MillionenUnternehmern, Gewerkschaftsvertretern und Kreisen
ECU entspricht. Im Rahmen dieser Beiträge sind beson-der Bürgergesellschaft verstärkt hat. In diesem Sinne
ders die klassische „Entwicklungszusammenarbeit“ unddrückt er seinen Wunsch aus, die Vertiefung der Bezie-
die an Nichtregierungsorganisationen (NRO) gerichte-hungen mit Chile und dem Mercosur fortzusetzen und
ten Mittel, die 1997 im Vergleich zum Vorjahr verdrei-bewertet die Intensivierung des politischen Dialogs
facht wurden, hervorzuheben.wie auch die zunehmende gegenseitige Abhängigkeit

zwischenbeidenTeilen als positiv.Angesichts der bereits
engen Beziehungen, die einige Vertreter des chilenischen 5.4. Darüber hinaus bezieht Chile im Durchschnitt
Wirtschafts- und Sozialbereichs mit dem FCES pflegen, vierMillionenECU jährlich imRahmen derwirtschaftli-
beurteilt der Ausschuß eine künftige Anbindung Chiles chen Zusammenarbeit durch die Programme AL-
an seinen jüngsten Dialog mit dem besagten Forum INVEST und ECIP sowie die Unternehmensstiftung
positiv. EUROCHILE, die eine wichtige Rolle bei der Unterneh-

menszusammenarbeit zwischen den beiden Seiten wahr-
nimmt. Das Land beteiligt sich ebenfalls an anderen5. Die Beziehungen zwischen Chile und der Europäi-
horizontalen Programmen der Europäischen Kommis-schen Union
sion für die Region wie z. B. Lateinamerika — Akademi-
sche Bildung (ALFA), das Programm für lokale Zusam-

5.1. Die EU und Chile unterhalten traditionell enge menarbeit AL-URB oder das für Zusammenarbeit im
politische und wirtschaftliche Beziehungen, die ihren Energiebereich ALURE. Desgleichen unterzeichnete
Ursprung in kulturellen Gemeinsamkeiten, ähnlichen Chile ein Rahmenabkommen mit der Europäischen
politischen Parteiensystemen und auch in der Unter- Investitionsbank (EIB) über Darlehen in Höhe von
stützung haben, die Europa chilenischen Exilkreisen und 150 Millionen Dollar.
während des späteren demokratischen Übergangs bot.
In diesem Zusammenhang unterschrieben Chile und die

5.5. Die Ausschuß nimmt die Unterstützung derEU am 21. Juni 1996 in Florenz ein Rahmenabkommen
Europäischen Kommission für die Entwicklungszusam-über die Zusammenarbeit, mit dem das vorhergehende
menarbeit in Chile mit Befriedigung zur Kenntnis undAbkommen der „dritten Generation“ (unterzeichnet
fordert dieBeibehaltung der genanntenLeistungen sowieam 20. Dezember 1990) erweitert wird und das drei
ihre Diversifizierung mit besonderem Schwergewicht imgrundlegende Elemente vorsieht:
wirtschaftlichen und sozialen Bereich. Er erinnert an

— Intensivierung der Wirtschafts- und Unternehmens- seinen Vorschlag in der Stellungnahme vom 31. Januar
zusammenarbeit, 1990 zum Thema „Die wirtschaftliche und soziale

Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Gemein-— Schaffung eines regelmäßigen politisch-institutionel- schaft und Lateinamerika“, die lateinamerikanischen
len Dialogs, Länder als Kreditnehmer der EIB zu akzeptieren und

neue Instrumente der Wirtschaftszusammenarbeit zu— Vorbereitung auf die schrittweise und wechselseitige
schaffen. In diesem Sinne und angesichts der Intensivie-Liberalisierung des Handels.
rung der Bindungen zwischen Chile und der EU im
Rahmen des neuen Kooperationsabkommens erachtet5.2. Das neue Abkommen ähnelt dem Rahmenab-
es derAusschuß als notwendig, das gegenwärtigeNiveaukommen zur interregionalen Zusammenarbeit (AMIC)
der Wirtschafts- und Unternehmenszusammenarbeitzwischen der EU und dem Mercosur, wenngleich im
zwischen beiden Seiten zu erhöhen. DementsprechendFalle Chiles noch die Zusammenarbeit im Bereich
schlägt er vor, spezifische Projekte zur Unterstützungder sozialen Entwicklung (Bildung, Gesundheit und
der KMU auszuarbeiten, zu denen auch technische HilfeBeschäftigung) dazukommt. Auch die institutionelle
gehören würde, um die Beteiligung von chilenischenStruktur des Abkommens ähnelt der des AMIC: einmal
Unternehmen dieses Sektors an den Programmen AL-jährlich werden Ministertagungen und Sitzungen des
INVEST und ECIP wie auch ihren Zugang zu DarlehenGemischten Ausschusses abgehalten, und es werden
der EIB zu erleichtern.zweimal jährlich Treffen des Handelsunterausschusses

veranstaltet.Darüber hinaus sindGipfeltreffen zwischen
den Staatschefs und Gelegenheiten zum Austausch zwi- 5.6. Sowohl die EU als auch Chile erhoffen sich von
schen anderen Gremien beider Seiten vorgesehen. Der demneuenAbkommen einenAnsporn fürZusammenar-
Handelsunterausschuß EU/Chile trat seit Unterzeich- beit sowie Handels- und Investitionsströme. Hier ist zu
nung des Abkommens dreimal zusammen und gründete unterstreichen, daß die EU an wirtschaftlicher Präsenz
nach dem Vorbild des AMIC Arbeitsgruppen zu den in Chile eingebüßt hat: während sie 1990 noch der
Themen Handelsgüter, Dienstleistungen, Normen und wichtigste Handelspartner des Landes war, nahm sie
Regeln. 1997 hinter Asien den zweiten Rang sowohl bei den Ein-

als auch bei den Ausfuhren ein. In diesem Zeitraum
verringerte die EU ihren Anteil an den chilenischen5.3. Wie in den anderen Ländern Lateinamerikas

stellen die EU und ihre Mitgliedstaaten für Chile die Importen erheblich, während Chile seine Lieferungen



C 407/252 DE 28.12.98Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

von Europa — 38,4 % in 1990 — in die asiatisch- ähnlich: in der Sitzung der jeweiligen Handelsunter-
ausschüsse am 14. Mai in Brüssel wurde die „Bestands-pazifische Region umlenkte.
aufnahme“ des aktuellen Standes der Handelsbeziehun-
gen auf technischer Ebene abgeschlossen. Ausgehend5.7. Diese Entwicklung steht imGegensatz zu derjeni-
von der Bilanz der jeweiligen Gemischten Ausschüssegen bei den für den Mercosur bestimmten Ausfuhren
wird die Europäische Kommission demnächst die Leitli-der EU, die von 1992 bis 1997 eine durchschnittliche
nien für ein Verhandlungsmandat zu einer Politischenjährliche Steigerung von 26,1 % erfuhren, während die
und wirtschaftlichen Assoziation mit Chile und demZunahme ihrer Lieferungen an Chile 14,3 % betrug.
Mercosur vorlegen.DerAusschußhofft, daßdieAufnah-Aus diesem Grunde verzeichnet Chile weiterhin einen
me des neuen Verhandlungsprozesses nicht durch dieleichten Überschuß im Handel mit Europa, der 1997 auf
Empfindlichkeit einiger Produkte vereitelt wird.189,6 Millionen Dollar gegenüber 145 Millionen im

Vorjahr anstieg. Diese Tendenz verstärkte sich in den
ersten Monaten des Jahres 1998, da die EU in der Folge 6.2. Wenngleich Chile und der Mercosur aus Rück-
derKrise inAsien vonneuemzumwichtigstenAbnehmer sicht auf die Identität des jeweiligen Partners getrennte
der chilenischenAusfuhren avancierte. Deutschland, das Abkommen mit der EU schließen, werden die Verhand-
Vereinigte Königreich und Italien sind die wichtigsten lungsprozesse wahrscheinlich parallel geführt, obschon
Handelspartners Chiles in der EU. nicht unbedingt gleichzeitig abgeschlossen werden. Un-

abhängig vom künftigen Verlauf der Verhandlungen
über die Assoziationsabkommen lassen die immer enger5.8. Andererseits istdieEUzweitwichtigsterausländi-
werdendenBeziehungenzwischenChileunddemMerco-scher Investor in Chile: von 1990 bis 1996 steuerte sie
sur zusammen mit vier Ereignissen jüngeren Datumsgegenüber 73,5 % aus den Vereinigten Staaten 25,5 %
eine Intensivierung des dreiseitigen Dialogs erwarten:der ausländischen Direktinvestitionen bei. Seit 1990

haben sich dieNettozuflüsse europäischer Direktinvesti-
— in zwei parallelen Sitzungen am 14. Mai 1998tionennachChilekontinuierlichgesteigert, sodaßdieEU

in Brüssel schlossen die Handelsunterausschüsse1995 einen Anteil von 34% aufwies. Dessenungeachtet
EU-Chile und EU-Mercosur ihre Bestandsaufnahmewurde 1996 im Vergleich zum Vorjahr wiederum eine
der Handelsbeziehungen zwischen beiden PartnernVerringerung der Direktinvestitionen aus der EU festge-
ab;stellt, die auf Kürzungen von seiten des Vereinigten

Königreichs, des von 1990 bis 1996 wichtigsten Investors — am 12. Februar 1998 fand in Panama die erste
der EU in Chile, gefolgt von den Niederlanden, Spanien gemeinsame Ministertagung zwischen der EU, dem
und Deutschland, zurückzuführen war. Mercosur und Chile statt, in der die Fortschritte bei

der Vorbereitung derAbkommen analysiertwurden;
5.9. In diesem Zusammenhang könnte die Aufnahme

— chilenischeUnternehmenbeteiligen sichander erstenvon Verhandlungen über die wechselseitige Liberalisie-
„Partnerschaft EU-Mercosur“, die vom 5. bis 7. De-rungdesHandels ein erster Schritt zurWiederherstellung
zember 1997 in Montevideo 700 Unternehmen vonder traditionell privilegierten Stellung des EU-Handels
beiden Seiten an einen Tisch brachte;in Chile sein und somit die Investitionen wiederum

ansteigen lassen. Im Augenblick sind die Aussichten für — die Beteiligung Chiles an der Entscheidungsstruktureine erhöhte Wirtschaftspräsenz der EU in Chile günstig, des Mercosur vermehrt seinen Einfluß innerhalb deszumal der Beitritt Chiles zum ALCAN — wie auf Blocks und gegenüber außenstehenden Partnern,dem Gipfel beider Amerika 1994 zugestanden — als unter denen die EU eine Schlüsselrolle wahrnimmt.Zukunftsaussicht in immer weitere Ferne rückt, denn
der Präsident der Vereinigten Staaten hat Schwierigkei-

6.3. Der Ausschuß begrüßt die jüngsten Fortschritteten, das fast-track (Eil)-Verfahren durchzusetzen, das
in der Zusammenarbeit der EU mit Chile und demden Entscheidungsprozeß im Kongreß beschleunigen
Mercosur. Er erinnert zudem daran, daß er selbst durchwürde und seitens der chilenische Regierung zur Bedin-
einen parallelen Dialog mit Vertretern der Bürgergesell-gung gemacht wurde. Diese Tendenz bestätigte sich
schaft des Mercosur und Chiles aktiv an diesem Prozeßauch während des zweiten Gipfels beider Amerika in
der gegenseitigen Annäherung mitgewirkt hat. Als Er-Santiago de Chile, auf dem die Frage nicht angesprochen
gebnis seiner Beratungen mit dem FCES und im Sinnewurde, obwohl sich die Vereinigten Staaten und Chile
einer Institutionalisierung der Beziehungen mit demverpflichteten, eine Gemeinsame Handels- und Investi-
Mercosur fordert der Ausschuß die Gründung einestionskommission einzusetzen, und am 19. Mai 1998 ein
Gemischten beratenden Ausschusses WSA-FCES imdiesbezügliches Abkommen unterzeichneten.
Rahmen des demnächst auszuhandelnden künftigen
interregionalen Abkommens zur politischen und wirt-
schaftlichen Assoziation.6. Die künftigen Assoziationsabkommen der EU mit

Chile und dem Mercosur
6.4. Gleichzeitig wünscht der Ausschuß, seinen Dia-
log mit Gewerkschafts- und Unternehmensvertretern6.1. Mit zunehmenden Fortschritten bei der Anbin-

dung Chiles an den Mercosur wird sich auch der aus Chile zu verstärken, um die einschlägigen Themen
weiterzubehandeln und die Beziehungen zwischen bei-dreiseitigeDialog mit der EU intensivieren. Die allmähli-

che Annäherung zwischen den drei Partnern spiegelt den Seiten zu vertiefen. Diese Zusammenarbeit sollte
sich in dem neuen politischen und wirtschaftlichensich in einem gleichzeitigen Vorbereitungsprozeß EU-

Mercosur und EU-Chile auf die Verhandlungen über Assoziationsabkommen zwischen der EU und Chile
widerspiegeln. Zudem wünscht der Ausschuß, daß derdie schrittweise und wechselseitige Liberalisierung des

Handels wider. Die Ergebnisse dieses Dialogs sind künftige Gemischte beratende Ausschuß WSA-FCES im
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Sinne der verstärkten Beziehungen zwischen Chile und 6.6. Der Ausschuß fordert die Kommission dringend
auf, in dem künftigen Assoziationsabkommen einedem Mercosur auch den Vertretern der chilenischen
tragende Rolle für die wirtschaftlichen und sozialenBürgergesellschaft zur Beteiligung offenstehen möge.
Gruppen bei der Durchführung der mit Gemein-
schaftsmitteln finanzierten Kooperationsprojekte wie
z. B. auf dem Gebiet des sozialen Dialogs und der
Berufsbildung vorzusehen.6.5. Auf dieser Grundlage empfiehlt der Ausschuß,

bei dem Verhandlungsprozeß über die künftigen Asso- 6.7. Der Ausschuß fordert die Europäische Kommis-
ziationsabkommen, der 1998 beginnt, die Beteiligung sion dringend auf, im Rahmen ihrer Beziehungen mit
der Bürgergesellschaft im Wege von Beratungen bzw. Chile den Umfang der Zusammenarbeit mit diesem
eines regelmäßigen Dialoges mit Vertretern von Unter- Land beizubehalten, um so zur Verringerung der nach
nehmen, Gewerkschaften und aus anderen Bereichen wie vor großen Armut und sozialen Ungerechtigkeit
vorzusehen. Insbesondere fordert er die Beteiligung des beizutragen. Desgleichen empfiehlt er im Hinblick auf
Ausschusses und des FCES an der Formulierung des die einzuleitende neue Phase der Beziehungen eine
anstehenden interregionalen Assoziationsabkommens. Erhöhungder für die Wirtschafts- undUnternehmenszu-
Andererseits appelliert er an die Europäische Kommis- sammenarbeit zwischen der EU und Chile bestimmten
sion, ihn zum passenden Zeitpunkt über die Ziele der Mittel unter Berücksichtigung der sozialen Dimension.
künftigen Abkommen zu informieren, da diese zur Schließlich schlägt er vor, in das künftige Abkommen
Modernisierung der Wirtschafts- und Sozialstrukturen zur politischen und wirtschaftlichen Assoziation einen
der beteiligten Länder sowie zur Vertiefung ihrer demo- Verweis auf die Zusammenarbeit in sozialen Fragen und
kratischen und institutionellen Strukturen beitragen insbesondere den Bereichen Bildung und Ausbildung,

Gesundheit und Beschäftigung aufzunehmen.sollten.

Brüssel, den 9. September 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Tom JENKINS

ANHANG I

zur Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Politische Grunddaten

Offizieller Name: Republik Chile

Bevölkerung: 14 622 000 (1997), 85 % Städter, 15 % Landbewohner

Etnische Gruppen: ca. 10 % Eingeborene (Mapuches, Aymaras und Rapanui)

Unabhängigkeit: 18. September 1810

Verfassung: 1980 (abgeändert 1989, 1991 und 1993)

Staatsoberhaupt: Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Präsident der Republik

Wahlsystem: Der Präsident wird mit absoluter Mehrheit der Stimmen gewählt. Erzielt kein Kandidat
mehr als die Hälfte der Stimmen, wird ein zweiter Wahlgang zwischen den Kandidaten abgehalten, die
jeweils die meisten Stimmen auf sich vereinigen. Die Amtszeit des Präsidenten beträgt sechs Jahre. Es
besteht keine Möglichkeit der sofortigen Wiederwahl. [Als erster ziviler, demokratisch gewählter
Präsident regierte Patricio Aylwin nur vier Jahre(1990-1994)].

Legislative: Der Kongreß besteht aus zwei Kammern. Das Abgeordnetenhaus hat 120 Mitglieder, die für
vier Jahre aus 60 Wahlkreisen nach dem binominellen System gewählt werden.

Der Senat besteht aus 48 Mitgliedern, von denen 38 gewählt und höchstens neun ernannt werden: hinzu
kommen die Senatoren auf Lebenszeit. Das sind ehemalige Präsidenten, die das Amt sechs Jahre lang
ausgeübt haben: im Augenblick ist Augusto Pinochet der einzige, der die Amtszeit von sechs Jahren
beendet hat. Die Amtszeit der ernannten Senatoren und der 38 gewählten Senatsmitglieder beträgt acht
Jahre. Der Senat wird alle vier Jahre zur Hälfte erneuert.
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Wahlen: Präsident: 11. Dezember 1993 (nächste: 11. Dezember 1999);

Parlament: 11. Dezember 1997.

Wichtigste politische Parteien:

Parteienallianz für die Demokratie (CPPD) (1):

Die Christdemokratische Partei (PDC): Gegründet 1957 unter der Führung von Enrique Krauss die
wichtigste der Parteienallianz, aus deren Reihen die beiden letzten demokratischen Präsidenten
hervorgegangen sind. Die PDC repräsentiert ein breites Spektrum politischer Standpunkte. Der Erste
Vizepräsident der PDC und Senatspräsident Andrés Zaldı́var meldete am 8. Mai 1998 seine Kandidatur
für die PDC bei den nächsten Präsidentschaftswahlen an.

Die Partei für die Demokratie (PPD): Die zweitgrößte der Parteienallianz ging 1987 aus der Sozialistischen
Partei (PS) hervor und vertritt liberale und gemäßigte Standpunkte der Sozialdemokratie; sie diente der
PS bis zu deren Legalisierung als politisches Forum. Unter der Führung von Jorge Bitar könnte die PPD
die Präsidentschaftskandidatur des PS-Kandidaten Ricardo LAGOS unterstützen.

Sozialistische Partei (PS): 1933. gegründet vereinigt diese Partei unter der Führung von Camilo Escalona
verschiedene ideologische Strömungen, die von der Sozialdemokratie bis zu dem Marxismus-Leninismus
nahen Standpunkten reichen. In der Partei zeichnet sich eine Mehrheit für den Minister für Öffentliche
Arbeiten, Ricardo Lagos, als Präsidentschaftskandidaten der PS-PPD ab.

Union für Chile (UPC):

Nationale Erneuerung (RN): größte Partei der Opposition. Konservative Partei mit gemäßigten
Positionen, geführt von Alberto ESPINA. Gegründet 1987 im Zusammenhang mit der Volksabstimmung
überdasPinochet-Regimeam5.Oktober1988.Siehat sichnochnicht füreinenPräsidentschaftskandidaten
entschieden.

Unabhängige Demokratische Union (UDI): Rechtspartei unter der Führung von Jovino Novoa. Wird als
die dem früheren Militärregime am nächsten stehende Partei angesehen, ging 1989 aus der RN hervor.
Ihr Präsidentschaftskandidat wird Joaquı́n Lavı́n sein.

Zusammensetzung des Kongresses:

(Nach den Parlamentswahlen vom 11. Dezember 1997)

Politische Parteien Abgeordnete Senatoren

Parteienallianz für die Demokratie (CPPD)

Christdemokratische Partei (PDC) 39 14
Partei für die Demokratie (PPD) 16 2
Sozialistische Partei (PS) 11 4
Radikal-sozialdemokratische Partei (PRSD) 4 —

Union für Chile (UPC)

Nationale Erneuerung (RN) 23 7
Unabhängige demokratische Union (UDI) 17 5
Unabhängige 6 4
Partei des Südens (PDS) 1 —

Fortschrittliche Zentrumsunion (UCCP) 1 1
Unabhängige 2 1
Ernannte Senatoren — 9
Senatoren auf Lebenszeit — 1

Gesamt 120 48

(1) Durch das binominale Wahlsystem ist es sehr wahrscheinlich, daß jede Parteienkoalition nur einen
Präsidentschaftskandidaten für die Wahlkampagne 1999 aufstellt.



28.12.98 DE C 407/255Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

ANHANG II

zur Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Statistisches Profil

1. Grunddaten

Fläche (in km2) 756 629 (Weltbank)

Einwohner (in tausend, 1997) 14 622 (Zentralbank)

Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (1990-1997) 1,6% (Zentralbank)

Städtische Bevölkerung in Prozent der Gesamtbevölkerung (1997) 83,2 (CEPAL)

Säuglingssterblichkeit pro tausend Lebendgeborenen (1995) 11,1 (Zentralbank)

Lebenserwartung bei der Geburt, in Jahren (1995) 74,8 (Zentralbank)

Alphabetisierungsquote (1995) 95,4 (CEPAL)

Sozialausgaben in Prozent aller Haushaltsausgaben (1996) 67 (Zentralbank)

Index der menschlichen Entwicklung — IDH (1997) 0,891 (UNDP)

Klassifizierung des IDH in Lateinamerika (1997) 1 (UNDP)

Quellen: Zentralbank von Chile, Monatsbericht, Nr. 840-März 1998, Santiago de Chile; CEPAL Statistisches Jahrbuch 1997, Santiago de Chile;
UNDP Bericht zur menschlichen Entwicklung 1997, New York; Weltbank, World Development Report 1997, Washington D.C.

2. Sozialdaten (jüngste Schätzungen)

% Bevölkerung mit Zugang zu Einkommensverteilung (%) Einschulungen (%)
Einwohner

HöhereGesundheits- 20% 20%pro Arzt Trinkwasser Sanierung Primarstufe Sekundarstufe Bildungversorgung geringste höchste

806 97 96 71 3,5 61 98 70 27

Quellen: CEPAL, Statistisches Jahrbuch 1997, Santiago de Chile; UNDP, Bericht zur menschlichen Entwicklung 1997, New York; Weltbank,
World Development Report 1997, Washington D.C.

3. Bruttoinlandsprodukt (BIP), 1990-1997 (zu konstanten Preisen von 1986)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

BIP (Millionen Dollar) 18 111 19 425 21 570 22 923 23 897 25 939 29 802 31 907

jährliche Wachstumsrate (%) 3,7 7,3 11,0 6,3 4,2 8,5 14,9 7,1

BIP pro Kopf (Dollar) 1 383 1 458 1 592 1 665 1 708 1 825 2 067 2 182

jährliche Wachstumsrate (%) 0,9 5,5 9,2 4,5 2,6 6,9 13,2 5,6

Millionen Dollar 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

BIP (nominal) 37 833 49 047 63 262 75 317 89 456 108 983 116 469 131 918

inländische Bruttoersparnis 9 170 11 803 15 683 18 014 22 684 30 059 24 252 28 179

Sparquote (%) 24,24 24,06 24,79 23,92 25,36 27,58 20,82 21,36

Bruttoanlageinvestitionen 9 940 12 019 16 950 21 657 23 961 29 816 31 012 35 470

Investitionsrate (%) 26,27 24,50 26,79 28,75 26,79 27,36 26,63 26,89

Quellen: Zentralbank von Chile, Monatsbericht, Nr. 840-März 1998, Santiago de Chile; BID Basic Socio-Economic Data, Washington D.C, März
1998.
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4. Makroökonomische Indikatoren, 1990-1997

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Wechselkurs (Pesos/US$) 304,9 349,2 362,6 404,2 420,2 396,8 412,3 419,3

Realer Umtauschwert (1990=100) 100,0 102,9 108,6 110,7 113,0 119,4 123,8 135,8

Inflationsrate 27,3 18,7 12,7 12,2 8,9 8,2 6,6 6,0

Gesamtverschuldung 19 227 17 947 19 134 20 637 24 728 25 568 27 411 28 618

Schuldendienst 2 772 3 883 2 693 2 842 2 933 5 152 6 270 4 070

Gesamtverschuldung/BIP (%) 63,2 52,2 44,8 45,2 47,4 38,0 38,1 36,4

Schuldendienstkoeffizient (%) 27,0 34,9 21,6 24,1 20,3 26,7 33,5 20,0

Arbeitslosenquote 8,1 8,2 6,7 6,5 7,8 7,4 6,5 6,1

Quellen: Zentralbank von Chile, Monatsbericht, Nr. 840-März 1998, Santiago de Chile; BID Basic Socio-Economic Data, Washington D.C., März
1998; IWF International Financial Statistics, April 1998; sowie Berechnungen des IRELA.

5. Außenhandel: Wichtigste Handelspartner

5.1. Warenausfuhren, 1992-1997 (in Millionen Dollar sowie in Prozent)

Zunahme VerteilungjährlichAusfuhren 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1992-19971992-1997 (%)(%)

Weltweit 10 167 9 434 11 785 16 670 15 396 17 024 10,9 100,0

USA 1 582 1 656 2 012 2 398 2 559 2 711 11,4 16,1

Kanada 63 61 70 96 140 131 15,8 0,7

EU15 3 202 2 555 2 831 4 449 3 682 4 147 5,3 25,9

Asien 3 076 2 920 3 843 5 638 5 118 5 708 13,2 32,7

Japan 1 707 1 502 1 976 2 906 2 496 2 676 9,4 16,5

NIL(1) 954 908 1 240 1 764 1 674 1 891 14,7 10,5

China 281 183 133 288 354 598 16,3 2,3

Lateinamerika 1 689 1 857 2 440 3 085 3 012 3 475 15,5 19,3

Argentinien 456 589 637 586 701 781 11,4 4,7

Brasilien 451 406 605 1 057 935 957 16,2 5,5

Mexiko 90 131 212 132 147 376 33,1 1,4

Peru 173 204 329 438 321 348 15,0 2,3

Mercosur 985 1 089 1 353 1 775 1 760 1 863 13,6 11,0

(1) NIL — Neue Industrieländer.

Quellen: IWF, Direction of Trade Statistics Yearbook 1997, Washington D.C.; sowie Berechnungen des IRELA.
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5.2. Wareneinfuhren, 1992-1997 (in Millionen Dollar und in Prozent)

Zunahme VerteilungjährlichEinfuhren 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1992-19971992-1997 (%)(%)

Weltweit 9 853 10 936 11 571 15 356 17 353 18 888 13,9 100,0

USA 1 984 2 477 2 638 3 793 4 110 4 333 16,9 23,0

Kanada 162 203 265 315 408 433 21,7 2,1

EU15 2 026 2 317 2 507 3 156 3 538 3 957 14,3 20,8

Asien 1 796 1 929 2 120 2 597 2 769 3 009 10,9 16,9

Japan 965 881 1 007 1 013 950 1 055 1,8 7,0

NIL 515 595 554 820 880 862 10,9 5,0

China 147 212 281 390 515 721 37,5 2,7

Lateinamerika 2 430 2 445 2 915 4 089 4 704 5 253 16,7 26,0

Argentinien 634 581 955 1 385 1 634 1 837 23,7 8,4

Brasilien 996 1 060 1 000 1 195 1 066 1 243 4,5 7,8

Mexiko 178 210 264 601 927 1 076 43,3 3,9

Peru 68 72 95 147 118 119 11,7 0,7

Mercosur 1 740 1 761 2 055 2 678 2 814 3 193 12,9 17,0

5.3. Handelsbilanz, 1992-1997 (in Millionen Dollar)

Bilanz 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Weltweit 314 − 1 502 214 1 314 − 1 957 − 1 864

USA − 402 − 821 − 626 − 1 395 − 1 551 − 1 622

Kanada − 99 − 142 − 195 − 219 − 268 − 302

UE 15 1 176 238 324 1 293 144 190

Asien 1 280 991 1 723 3 041 2 349 2 699

Japan 742 621 969 1 893 1 546 1 621

NIL 439 313 686 944 794 1 028

China 134 − 29 − 148 − 102 − 161 − 123

Lateinamerika − 741 − 588 − 475 − 1 004 − 1 692 − 1 778

Argentinien − 178 8 − 318 − 799 − 933 − 1 056

Brasilien − 545 − 654 − 395 − 138 − 131 − 286

Mexiko − 88 − 79 − 52 − 469 − 780 − 700

Peru 105 132 234 291 203 229

Mercosur − 755 − 672 − 702 − 903 − 1 054 − 1 330

Quellen: IWF, Direction of Trade Statistics Yearbook 1997, Washington D.C.; sowie Berechnungen des IRELA.
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6. Handelsverkehr mit der Europäischen Union

6.1. Warenausfuhren, 1992-1997 (in Millionen Dollar und in Prozent)

Zunahme VerteilungjährlichAusfuhren 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1992-19971992-1997 (%)(%)

Europäische Union 3 202 2 557 2 829 4 451 3 683 4 147 5,3 100,0

Österreich 12 18 9 12 10 6 − 12,9 0,3

Belgien/Luxemburg 372 130 207 392 248 273 − 6,0 7,8

Dänemark 12 16 20 27 29 43 29,3 0,7

Finnland 46 28 38 67 85 109 18,8 1,8

Frankreich 381 374 404 509 394 458 3,7 12,1

Deutschland 610 452 582 837 742 747 4,1 19,0

Griechenland 36 42 40 52 39 58 9,9 1,3

Irland 2 2 3 6 7 8 32,6 0,1

Italien 377 364 359 609 475 500 5,8 12,5

Niederlande 263 262 346 438 394 423 10,0 10,2

Portugal 36 9 12 16 17 11 − 21,0 0,5

Spanien 361 241 219 320 282 345 − 0,9 8,5

Schweden 75 65 67 90 74 105 6,9 2,3

Vereinigtes Königreich 619 554 523 1 076 887 1 062 11,4 22,6

6.2. Wareneinfuhren, 1992-1997 (in Millionen Dollar und in Prozent)

Zunahme VerteilungjährlichEinfuhren 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1992-19971992-1997 (%)(%)

Europäische Union 2 026 2 316 2 509 3 156 3 538 3 957 14,3 100,0

Österreich 33 37 34 42 38 55 10,6 1,4

Belgien/Luxemburg 85 105 226 126 143 139 10,3 4,7

Dänemark 40 60 56 87 94 80 14,8 2,4

Finnland 44 77 71 90 104 140 26,1 3,0

Frankreich 282 346 363 446 582 502 12,2 14,4

Deutschland 631 620 555 790 730 843 6,0 23,8

Griechenland 1 1 1 2 2 6 41,6 0,1

Irland 25 27 36 40 50 46 13,0 1,3

Italien 273 336 351 509 551 700 20,7 15,5

Niederlande 88 88 91 106 124 109 4,3 3,5

Portugal 12 13 22 33 37 45 30,4 0,9

Spanien 223 278 341 445 530 621 22,7 13,9

Schweden 101 113 119 193 271 352 28,4 6,6

Vereinigtes Königreich 188 215 243 247 282 320 11,2 8,5

Quellen: IMF Direction of Trade Statistics Yearbook 1997, Washington D.C.
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6.3. Handelsbilanz, 1992-97 (in Millionen Dollar)

Bilanz 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Europäische Union 1 176 241 320 1 295 145 189,6

Österreich − 21 − 19 − 25 − 30 − 28 − 49

Belgien/Luxemburg 287 25 − 19 266 105 134

Dänemark − 28 − 44 − 36 − 60 − 65 − 37

Finnland 2 − 49 − 33 − 23 − 19 − 32

Frankreich 99 28 41 63 − 188 − 44

Deutschland − 21 − 168 27 47 12 − 96

Griechenland 35 41 39 50 37 52

Irland − 23 − 25 − 33 − 34 − 43 − 38

Italien 104 28 8 100 − 76 − 200

Niederlande 175 174 255 332 270 315

Portugal 24 − 4 − 10 − 17 − 20 − 34

Spanien 138 − 37 − 122 − 125 − 248 − 276

Schweden − 26 − 48 − 52 − 103 − 197 − 248

Vereinigtes Königreich 431 339 280 829 605 741

Quelle: IWF, Direction of Trade Statistics Yearbook 1997, Washington D.C.

7. Klassifizierung der Ausfuhren, 1992-1997 (in Millionen Dollar)

1992 1993 1994 1995 1996 1997

Landwirtschaft, Viehzucht und Fischerei 1 222 1 172 1 272 1 530 1 674 1 637

Bergbau 4 728 4 050 5 129 7 984 7 102 8 243

Kupfer 3 903 3 338 4 191 6 647 5 881 6 976

Übrige 825 713 938 1 337 1 221 1 267

Industrie 4 148 4 156 5 202 6 921 6 511 7 051

Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 1 919 1 806 2 144 2 894 3 072 3 154

Textil 147 176 180 183 199 226

Forst- und Tischlereiprodukte 419 487 581 735 729 838

Holzprodukte 684 617 923 1 629 953 966

Chemikalien, Erdöl und Derivate sowie Kaut-
schuk 502 535 738 823 772 1 014

Keramik, Porzellan, Glas und nichtmetallische
Mineralien 23 21 25 28 33 42

Grundstoffindustrie Eisen- und Nichteisen 167 138 164 221 198 200

Maschinen, Elektromaterial, Meß- und Trans-
portgeräte 238 319 413 383 525 587

Sonstige Industriewaren 49 58 34 27 30 23

Sonstige 26 37 41 54 110 94

Gesamt 10 124 9 415 11 643 16 490 15 396 17 025

Quelle: Zentralbank von Chile, Monatsbericht, Nr. 841-März 1998, Santiago de Chile.
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8. Klassifizierung der Einfuhren, 1992-1997 (in Millionen Dollar)

1992 1993 1994 1995 1996 1997

Industrie 1 548 1 725 1 829 2 630 3 119 3 435

Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 69 83 118 172 177 216

Textil 212 293 338 451 602 647

Holz und Holzprodukte 43 53 65 95 115 142

Chemikalien und Erdölderivate 155 181 232 297 412 457

Nichtmetallische Mineralien 31 35 34 47 56 58

Metallwaren, Maschinen und Ausrüstungen 953 975 937 1 421 1 589 1 725

Verschiedene Industrieerzeugnisse 85 104 106 148 169 191

Anlagegüter 2 473 2 969 3 190 4 091 4 652 5 167

Landwirtschaft 1 1 1 1 2 2

Maschinen und Ausrüstungen 2 471 2 967 3 186 4 088 4 645 5 161

Künstlerische Tätigkeit 1 1 3 3 5 4

Grundstoffe und Produktionsgüter 5 390 5 804 6 086 8 138 89 993 9 458

Landwirtschaft, Viehzucht und Fischerei 199 202 266 321 429 342

Bergbau 918 912 918 1 227 1 458 1 432

Erdöl, Kohle und sonstige fossile Mineralien 881 856 830 1 028 1 367 1 331

Kupfer, Eisen und sonstige Erze 37 56 88 199 91 101

Industrie 4 271 4 689 4 900 6 588 7 104 7 681

Nahrungsmittel, Getränke und Tabak 347 355 404 535 649 716

Textil, Bekleidung und Leder 391 401 378 494 489 494

Holzprodukte 22 30 32 45 63 84

Papier-, Druck- und Verlagsprodukte 205 209 247 429 348 388

Chemikalien und Erdölderivate 1 570 1 636 1 781 2 353 2 647 2 757

Nichtmetallische Bergbauprodukte 108 135 121 157 194 220

Metallische Grundstoffe 380 419 387 631 573 689

Metallprodukte, Maschinen und Ausrüstungen 1 220 1 474 1 518 1 904 2 099 2 289

verschiedene Industrieprodukte 30 31 34 41 43 44

Künstlerische Tätigkeiten 2 1 2 2 2 3

Sonstige 103 105 149 163 170 226

Gesamt 9 756 10 869 11 501 15 348 17 353 18 888

Quelle: Zentralbank von Chile, Monatsbericht, Nr. 841-März 1998, Santiago de Chile.
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9. Ursprung der wichtigsten ausländischen Direktinvestitionen, 1990-1996 (Nettozuflüsse in Millionen Dollar und in Prozent des
Gesamtwerts)

% Gesamt1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1990-1996 1990-1996

Österreich — — — — — 0 1 1 0,0

Belgien/Luxemburg 3 − 1 1 4 2 5 59 71 1,2

Dänemark — — — — — — — — —

Finnland 9 11 18 6 20 43 24 111 1,9

Frankreich 19 6 − 2 8 − 3 − 31 44 16 0,3

Deutschland 8 5 33 10 99 184 − 152 174 3,0

Italien 0 17 2 2 1 2 4 11 0,2

Niederlande 20 − 15 22 — 56 118 — 196 3,4

Portugal — — 0 — — — — 0 0,0

Spanien 9 37 32 4 96 − 24 82 190 3,3

Schweden 23 − 3 1 — − 10 − 1 1 − 9 − 0,2

Vereinigtes Königreich 34 142 − 39 152 116 347 139 715 12,3

EU 125 199 69 185 379 643 201 1 477 25,5

USA 293 226 106 198 1 554 1 406 994 4 258 73,5

Japan − 28 56 — 0 5 50 — 55 0,9

Quelle: BID/IRELA, Ausländische Direktinvestitionen in Lateinamerika, Madrid 1998.

10. Zahlungsbilanz, 1990-1997 (in Millionen Dollar)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Leistungsbilanz − 540 113 − 700 − 2 072 − 644 142 −2 921 −2 800

Güter 1 335 1 587 770 − 982 724 1 480 − 1 146 − 700

Dienstleistungen − 257 − 6 − 40 7 18 − 165 − 231 − 300

Zinsen − 1 818 − 1 809 − 1 860 − 1 468 − 1 743 − 1 482 − 2 016 − 2 350

laufende Transfers 200 341 430 371 357 309 472 550

Kapitalkonto — — — — — — — —

Finanzierungskonto 680 − 414 384 2 152 1 385 249 3 838 2 500

Direktinvestitionen 582 400 321 375 847 971 3 011 2 400

Portfolioinvestitionen 353 186 452 730 908 35 1 103 2 650

Sonstige Investitionen 1 867 49 1 955 1 216 2 547 − 17 831 1 350

Währungsreserven − 2 122 − 1 049 − 2 344 − 169 − 2 917 − 740 − 1 107 − 3 900

Restposten netto − 140 301 316 − 80 − 741 − 391 − 917 300

Quelle: BID, Basic Socio-Economic Data, Washington D.C., März 1998.
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11. Verteilung der Entwicklungszusammenarbeit der Europäische Kommission mit Chile, 1990-1996
(Verpflichtungen, in Millionen ECU und in Prozent des Gesamtbetrags)

in % des
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1990-1997 Gesamt-

betrags

Finanzielle Zusammen-
arbeit 0,0 0,0 10,0 5,6 0,0 9,4 12,3 19,7 57,0 34,8
Wirtschaftliche Zusam-
menarbeit 5,5 2,7 3,8 4,3 4,7 3,9 4,7 1,9 31,5 19,2
Humanitäre Hilfe 4,2 14,0 11,8 10,3 8,5 3,0 2,1 0,0 53,9 32,9
Umwelt 0,0 0,2 1,1 0,1 1,4 0,4 0,0 0,0 3,2 2,0
Sonstige Hilfen 4,2 5,0 3,1 1,8 1,5 1,5 1,2 0,2 18,5 11,3
Gesamt 13,9 21,9 29,8 22,1 16,1 18,2 20,3 21,7 164,0 100,0

Quelle: Europäische Kommission, Brüssel, 1997.

12. Offizielle Entwicklungshilfe, 1990-1996 (Nettozahlungen, in Millionen Dollar und in Prozent des Gesamtbetrags)

in % des
Gesamt-Geberländer 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1990-1996 betrags

1990-1996

Österreich 1 0 1 2 1 1 2 7 0,7
Belgien 3 3 6 6 4 6 5 34 3,2
Dänemark 5 5 1 3 1 1 0 16 1,6
Finnland 6 1 1 0 0 0 0 6 0,6
Frankreich 6 11 11 27 19 30 43 147 14,1
Deutschland 20 23 31 37 42 45 43 241 23,0
Irland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Italien 11 16 17 5 9 7 12 77 7,4
Luxemburg 1 1 1 1 1 0 2 6 0,5
Niederlande 14 19 16 14 16 11 8 99 9,4
Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Spanien 6 4 18 14 8 13 5 69 6,6
Schweden 9 15 10 9 18 7 5 72 6,9
Vereinigtes Königreich 1 1 2 1 2 3 3 13 1,2
Europäische Kommission 20 13 13 18 17 12 10 103 9,8
Europäische Union(1) und
CE 102 112 128 137 138 135 138 889 85,0
USA − 28 − 25 − 30 − 1 − 27 − 49 − 3 − 163 − 15,6
Kanada 3 3 4 3 3 2 2 19 1,8
Japan 19 18 18 29 31 63 53 231 22,1
Sonstige CAD(1) 28 10 11 9 4 4 4 70 6,7
Gesamt CAD 124 118 131 177 149 154 193 1 046 100,0

(1) Griechenland gehört nicht zum Ausschuß für Entwicklungszusammenarbeit (CAD) der OECD.
Quelle: OECD, Geographical Distribution of Financial Flows to Aid Recipients, Paris 1998; und Berechnungen des IRELA.
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema „Die transatlantische
Partnerschaft im Bereich der Wirtschaft“

(98/C 407/45)

Der Wirtschafts- und Sozialausschuß beschloß am 26. März 1998 gemäß Artikel 23 Absatz 3
der Geschäftsordnung, eine stellungnahme zu dem vorgenannten Thema zu erarbeiten.

Die mit derVorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Außenbeziehungen, Außenhan-
dels- und Entwicklungspolitik setzte eine Studiengruppe ein und benannte Frau Davison als
Berichterstatterin.

Der Ausschuß beschloß auf seiner 357. Plenartagung (Sitzung vom 10. September 1998), den
Titel der Stellungnahme in „Die transatlantische Partnerschaft im Bereich der Wirtschaft“ zu
ändern, und bestätigte Frau Davison als Hauptberichterstatterin. Er verabschiedete mit 55
gegen 8 Stimmen bei 2 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Hintergründe dem europäischen Markt wurde ein sachdienliches
Abkommen geschlossen. Gemeinsame Bemühungen der
EU und USA haben ferner zum erfolgreichen Abschluß
multilateraler Verhandlungen geführt, wie etwa des

1.1. Die nun auf dem Tisch liegenden Vorschläge Abkommens über Informationstechnologie (ITA) sowie
sind die jüngsten in einer ganzen Reihe von Initiativen. branchenspezifischer Vereinbarungen, in erster Linie im
1990 haben die USA und die EU einen neuen Vertrag Bereich der Telekommunikation und der Finanzdienst-
als Grundlage für stetige und stabile transatlantische leistungen im Rahmen des GATS. Es kam aber auch zu
Beziehungen in der Zeit nach dem Kalten Krieg in einigen ernsthaften handelspolitischen Differenzen, wie
Betracht gezogen. Damals wurde einem eher pragmati- etwa über das Helms-Burton- und das D’Amato-Gesetz
schen Konzept in Gestalt der Transatlantischen Erklä- sowie über Fragen der Lebensmittelsicherheit.
rung (TAD) (November 1990) der Vorzug gegeben. Mit
der TAD sollten im wesentlichen die zwischen der EU

1.3. Im März 1998 unterbreitete die Kommissionund den USA bestehenden Kooperationsabkommen
Vorschläge für die Intensivierung der Bemühungen zurwie die halbjährlichen EU/US-Gipfeltreffen kodifiziert
Stärkung der Beziehungen zwischen der EU und denwerden. Weiterhin wird darin die Zusammenarbeit in
USA. Diese Vorschläge, deren Schwerpunkt auf demWirtschaft, Handel und Politik konsolidiert. Die Sorge,
Handel lag, wurden in Form einer Mitteilung an dendie USA könnten in einen gewissen Isolationismus
Rat, das Europäische Parlament und den Wirtschafts-verfallen, veranlaßte eine Reihe europäischer Regie-
und Sozialausschuß über ein Abkommen zur Schaffungrungschefs 1994 zu dem Vorschlag einer Intensivierung
eines Neuen Transatlantischen Marktes vorgelegt.der Handelsbeziehungen in Gestalt der Transatlanti-

schen Freihandelszone (TAFTA). Auch die US-
Gewerkschaften AFL-CI0 forderten eine Transatlanti- 1.4. Die Kommission hat ihre Vorschläge aus folgen-sche Freihandelszone als Alternative zum Nordamerika- den drei Gründen vorgelegt:nischen Freihandelsabkommen. Eine ablehnende Reak-
tionderUSAunddieSorge,daßein formellesAbkommen

— Konsolidierung der politischen Beziehungen zwi-die Glaubwürdigkeit der neuen WTO unterlaufen
schenderEUunddenUSAdurchstärkere Impulse fürkönnte, führte erneut zu einem eher pragmatischen
bilaterale Handelsbeziehungen, die sich andernfallsinformellenKonzept. So entstand dieNeueTransatlanti-
vorwiegend auf die Beilegung von Streitigkeitensche Agenda und der entsprechende Gemeinsame Ak-
beschränken würden;tionsplan EU/USA, der im Dezember 1995 in Madrid

angenommen wurde und sich sowohl auf politische als
— Nutzung der wirtschaftlichen Vorteile, die sich auchauch auf Handelsbeziehungen erstreckte. Gleichzeitig

für die Verbraucher durch die Intensivierung derwurde der Transatlantische Wirtschaftsdialog aufge-
Handelsbeziehungenergebenwürden,beigleichzeiti-nommen, der die Einbeziehung der Wirtschaft im trans-
ger Gewährleistung des EU-Schutzniveaus in denatlantischen Dialog gewährleisten sollte.
Bereichen Umwelt, Gesundheit und Sicherheit;

— Anregung einer multilateralen Liberalisierung in
1.2. Seit 1995 wurden einige Fortschritte in der Gestalt einer neuen WTO-Runde, indem aufgezeigt
bilateralen Zusammenarbeit in Handelsfragen erzielt. wird, wie eine weitere Liberalisierung ermöglicht
Es wurde ein Abkommen über die gegenseitige Anerken- werden undwie ein Modell für umfassendereVerein-
nung von Vorschriften (MRA)unterzeichnet, das sich barungen aussehen könnte.
auf bestimmte Bereiche beschränkte, während gleichzei-
tig der Transatlantische Wirtschaftsdialog (TABD) und
die Zusammenarbeit in anderen Bereichenwie z. B. 1.5. Während sichderAusschußmitdieserMitteilung

beschäftigte, verständigten sich die EU und die USA aufWissenschafts- und Beschäftigungspolitik intensiviert
wurden. Zur Lösung von Problemen im Zusammenhang ihremGipfeltreffen imMaiu.a. auf eineTransatlantische

Partnerschaft imBereichderWirtschaft (TEP).Aufgrundmit dem Wettbewerb auf dem amerikanischen bzw.
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dieses Abkommens wurden die Kommissionsvorschläge derartigen Investitionen abhängig. Durch US-Ausfuhren
in die europäischen Staaten wird schätzungsweise einehinfällig. Die vorliegende Stellungnahme konzentriert

sich deshalb auf die einzelnen Elemente des EU/US- weitere Million Arbeitsplätze gesichert. In Europa hängt
eine vergleichbare Zahl von Arbeitsplätzen von US-Abkommens.
Investitionen in Europa und europäischen Ausfuhren in
die USA ab(2).1.6. Gegenüber den von der Kommission in ihrer

Mitteilung über ein Abkommen zur Schaffung eines
NeuenTransatlantischenMarktes (NTMA)unterbreite-

3. Allgemeine BemerkungentenVorschlägenwird inder imMai1998verabschiedeten
Erklärung über eine Transatlantische Partnerschaft im
Bereich der Wirtschaft (TEP) der Ad-hoc-Ansatz der in 3.1. Befürwortung einer Schrittmacherrolle der Euro-
den letzten Jahren verfolgten transatlantischen Han- päischen Union
delspolitik fortgesetzt. In die TEP sind einige der
Schlüsselelemente der Kommissionsvorschläge für das Der Wirtschafts- und Sozialausschuß nimmt erfreut zur
NTMA wie z. B. die schwerpunktmäßige Behandlung Kenntnis, daß die Kommission zum Thema transatlanti-
von auf Regulierungsmaßnahmen beruhenden Hemm- sche Beziehungen die Initiative ergriffen hat, bedauert
nissen für den Marktzugang eingeflossen. Im Gegensatz allerdings, daß sich diese auf Handelsfragen beschränkt.
zum NTMA handelt es sich bei der TEP jedoch nicht Jüngste Entscheidungen der WTO lassen vermuten,
um ein umfassendes Abkommen, das in allen Teilen daß wirtschaftlichen und technologischen Erwägungen
umgesetzt werden muß. Die Umsetzung wird in dem rigoros Vorrang vor legitimen Anliegen im sozialen
Aktionsplan geregelt, auf den sich die EU und die USA Bereich sowie imUmwelt- undVerbraucherschutz einge-
noch verständigen müssen. Dieser eher pragmatische räumt wird. Ähnliche Fragen werden zwangsläufig auch
Ansatz läßt jeder Vertragspartei die Möglichkeit, im vorgeschlagenen transatlantischen Handelsabkom-
„heikle“ Themen auszuklammern bzw. ihnen niedrigere men zur Sprache kommen müssen.
Priorität einzuräumen. Infolgedessen ist es durchaus
denkbar, daß die TEP eher selektive Auswirkungen Die EU hat zwar viel dabei zu gewinnen, die USA auf
haben wird. die Bereiche hinzuweisen, in denen eine Verringerung

der Handelshemmnisse für die europäischen Exportun-
ternehmen von Vorteil wäre, aber parallel dazu sollte1.7. Das weitreichendste Element der Kommissions-
versuchtwerden,Verständnis fürdas europäischeSozial-vorschläge — die Aushandlung eines EU/US-
und Umweltmodell zu wecken. Auch wenn die USAFreihandelsabkommens im Dienstleistungssektor —
z. B. mit Erfolg neue Arbeitsplätze geschaffen haben,wurde inderTEPnichtaufgegriffen; ebensounterblieben
bestehen doch Fragezeichen hinsichtlich der Ar-Vorschläge für die Festlegung eines bilateralen Schlich-
beitsplatzsicherheit, der Reallöhne und des sozialentungsverfahrens zwischen der EU und den USA.
Netzes. Überdies ließ das US-Engagement für weltweite
Maßnahmen in Umweltfragen zu wünschen übrig und1.8. Im Vergleich zu den NTMA-Vorschlägen liegt stand im Widerspruch zur EU-Position hinsichtlich desbeiderTEPder Schwerpunktverstärktaufmultilateralen Vorsorgeprinzips insbesondere im Bereich der Le-Lösungen für Probleme beim Marktzugang bzw. auf bensmittelsicherheit.multilateralen Ansätzen für Vereinbarungen über Regu-

lierungsfragen. Die InitiativederKommissionzurVertiefungderEU-US-
Handelsbeziehungen wird begrüßt, sofern sie mit einer
besseren Verständigung bei den obengenannten Themen

2. Die Handelsbeziehungen zwischen der EU und den einhergeht.
USA

Der Ausschuß würde eine erschöpfendere Bewertung
2.1. Die EUund dieUSA sind füreinander diewichtig- der Auswirkungen auf die Beschäftigung sowie auf
sten Partner für ausländische Direktinvestitionen. Die die Strukturveränderungen in den einzelnen Sektoren
Wirtschaftsbeziehungen sind ausgewogen und für beide begrüßen. Er befürwortet jedoch die Bemühungen, sich
Seiten von größter Bedeutung. Die EU und die USA sind einigen bereits seit langem bestehenden Problemen für
jeweils mit rund 19 % am gesamten Warenverkehr des Exporteure aus der EU zuzuwenden; er billigt das Ziel,
anderen Handelspartners beteiligt. Der Dienstleistungs- eine transatlantische Zusammenarbeit im wirtschaftli-
sektor macht über 66 % der Gesamtwertschöpfung in chenBereich zu fördern, soferndiesemitdenallgemeinen
den Volkswirtschaften der EU und über 70% in den Grundsätzen des GATT und anderer multilateraler
USA aus. Im Jahr 1996 beliefen sich die EU-Investitionen Übereinkommen vereinbar ist.
in den USA auf 372 Milliarden $, die US-Investitionen
in der EU auf 348 Milliarden $(1). 3.2. Nach Ansicht des Ausschusses wird es immer

wichtiger, daßdieEuropäischeUnion eineFührungsrolle
bei der Festlegung des Arbeitsprogramms für bilaterale2.2. In den USA sind drei Millionen Arbeitsplätze

unmittelbar von europäischen Investitionen in Form von und multilaterale handelspolitische Verhandlungen
übernimmt, nicht zuletzt weil einige wichtige WTO-direkter Beschäftigung durch europäische Unternehmen

abhängig. Drei weitere Millionen sind mittelbar von Entscheidungen nicht in unserem Sinne waren. Die

(1) Der neue transatlantische Markt, 11.3.1998 — EU- (2) Der neue transatlantische Markt: Analyse der wirtschaftli-
chen Auswirkungen, 15.4.1998 (Titel frei übersetzt).Kommission.
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jüngsten Entwicklungen in den Vereinigten Staaten 3.4. Umsetzung
zeigen, daß die USA zwar nicht in Isolationismus
verfallen, wie einige der Befürworter der bereits im Jahr In seiner Stellungnahme aus dem Jahr 1996 zu den
1994 vorgeschlagenen Transatlantischen Freihandelszo- Beziehungen zwischen der Europäischen Union und den
ne befürchtet hatten, daß sie aber weitaus weniger als in Vereinigten Staaten (CES 701/96) befürwortete der
der Vergangenheit in der Lage und willens sind, in Ausschuß das pragmatische Konzept des Transatlanti-
der internationalen Handelsdiplomatie die Führung zu schen Marktes anstelle eines formellen transatlantischen
übernehmen. Dem Präsidenten mangelt es im Kongreß Freihandelsabkommens, da er befürchtete, daß ein
an Unterstützung für handelspolitische Initiativen. Dies derartiges Freihandelsabkommen gegen den in der Er-
war z. B. an den Schwierigkeiten der US-Regierung richtung der WTO zum Ausdruck kommenden Geist
abzulesen, ein „Fast-Track“-Verhandlungsmandat zu des Multilateralismus verstoßen würde. Ein deutlicher
erhalten. Darüber hinaus gab es noch offene Fragen in Nachteil eines sektorweisen Vorgehens besteht darin,
bezug auf eine Reihe von Handelshemmnissen, die im daß beim Auftreten von Schwierigkeiten in einem
Bericht der Kommission über Handelshemmnisse und bestimmten Sektor keine sektorübergreifende Dynamik
Investitionen in den Vereinigten Staaten für 1997 darge- zurHerbeiführungeinerEinigungvorhanden ist. Solange
legt waren. Es lag somit sowohl im Interesse der eine solche sektorübergeifende Dynamik fehlt, wird es
EuropäischenUnion als auch im Interesse der transatlan- von der Fähigkeit der Parteien, sich auf eine gemeinsame
tischenBeziehungen, daß die EU Vorschläge unterbreite- Linie zu verständigen, und von ihrem politischen Willen
te. Der Ausschuß unterstützt Kommission und Rat auch abhängen, ob Fortschritte erzielt werden können. Ande-
darin, daß sie mit ihrem Drängen auf Einleitung einer rerseits bedeutet die zwiespältige Haltung gegenüber
neuen WTO-Runde multilateraler Verhandlungen das neuen Handelsvereinbarungen in den Vereinigten Staa-
Tempo vorgeben. ten, daß es rascher, vorzeigbarer Erfolge bedarf. Eine

Lösung würde darin bestehen, sich im Rahmen klarer,
diszpliniert einzuhaltender Zeitvorgaben sektorweise

3.3. Der Ausschuß befürwortet den ehrgeizigeren um Fortschritte zu bemühen. In seiner Stellungnahme
Ansatz in der Handelspolitik, den das Abkommen über von 1996 bemängelte der Ausschuß, daß im Rahmen des
eine Transatlantische Partnerschaft im Bereich der transatlantischen Marktes keine formelle bzw. regelmä-
Wirtschaft (TEP) erkennen läßt. ßige Überwachung vorgesehen wurde, um sicherzustel-

len, daß die Verhandlungen in den einzelnen Sektoren
Fortschritte machen. Infolgedessen waren bei der Ver-3.3.1. Die in der TEP enthaltenen Vorschläge für eine
wirklichung der Ziele des transatlantischen Marktes nurengere transatlantische Zusammenarbeit zielen nicht
schleppende Fortschritte zu verzeichnen, weshalb eineauf die Schaffung eines transatlantischen Binnenmarktes
neue Initiative notwendig wurde.ab. Sie sindalsMittel gedacht, umaufdieVeränderungen

bei den Handelsbeziehungen und den Hemmnissen für
3.5. Der Ausschuß vertritt den Standpunkt, daßden Marktzugang zu reagieren. In den USA gibt es nach
formelle Abkommen in den transatlantischen Handels-wie vor massive ordnungspolitische Hemmnisse für den
beziehungen, die den Rest der Welt vor vollendeteMarktzugang nicht nur auf staatlicher, sondern in
Tatsachen stellen würden, die WTO ihrer Substanznoch stärkerem Maße auch auf subföderaler (d.h.
berauben würden und deshalb vermieden werden müs-bundestaatlicher) Ebene. Diese Hemmnisse, die sich
sen; er befürchtet jedoch andererseits, daß ein pragmati-nachteilig auf EU-Anbieter auswirken, wurden im Be-
sches Vorgehen erneut dazu führen könnte, daß Fort-richt der Europäischen Kommission über Handels- und
schritte ausbleiben. Darüber hinaus fehlt es bisher anInvestitionshemmnisse indenUSAdokumentiert.Hierzu
Terminvorgaben für die TEP, die möglicherweise helfengehören u.a. Rechtsvorschriften für Telekommunika-
würden, daß sektorweise Verhandlungen stärker zielge-tionsdienste, die für EU-Anbieter den Zugang zu Funk-,
richtet geführt werden. Die ganze Initiative könnteMobil- und Satellitendiensten einschränken.
fehlschlagen, wenn sie nicht bis Mitte 2000 umgesetzt
wird.

Die Hemmnisse für den Marktzugang auf subföderaler
Ebene spielen eine ebenso wichtige Rolle. Es kann

3.6. Der Ausschuß dringt darauf, daß in dem laut dennicht länger hingenommen werden, daß die Vereinigten
Schlußausführungen der TEP aufzustellenden Plan klareStaaten von der EU die Öffnung ihrer Märkte erwarten,
Termine vorgegeben werden und daß die Kommissionwährend große Bereiche der Ordnungspolitik, die den
dem Europäischen Parlament und dem Wirtschafts- undMarktzugang einschränken, von den Verhandlungen
Sozialausschuß in aller Form über Fortschritte sowohlausgenommenbleiben,weil diese auf subföderalerEbene
bei derVerwirklichung derZiele derTEP als auch bei dergeregelt werden.
Umsetzung ihrer Agenda im Sozial- und Umweltbereich
berichtet.

Der Wirtschafts- und Sozialausschusses vertritt die
Ansicht, daß dasZiel der transatlantischenPartnerschaft

3.7. Bilaterales versus multilaterales Konzeptnicht die Schaffung eines Binnenmarktes sein sollte,
sondern ein maßvolles Reagieren auf die Veränderungen
in der Handelspolitik; hierzu ist es insbesondere notwen- In der TEP werden zehn gemeinsame Ziele für multilate-

rale Verhandlungen festgelegt. Vorbehaltlich seiner aus-dig, daß die Hemmnisse auf subföderaler Ebene berück-
sichtigt werden, die bei multilateralen Übereinkommen führlichen Bemerkungen ist der Ausschuß mit diesen

gemeinsamen Zielen im großen und ganzen einverstan-bisher systematisch ausgespart wurden. Derartige Über-
einkommen sollten von Vereinbarungen über Sozial-, den. Der Ausschuß stellt fest, daß die TEP gemeinsamen

Zielen bei multilateralen Verhandlungen einen höherenUmwelt- und Verbraucherfragen flankiert werden.
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Stellenwert beimißt als die Mitteilung der Kommission. gemeinsamen Zielen für multilaterale Verhandlungen
einverstanden, möchte jedoch folgendes herausstellen:Der Ausschuß begrüßt diese Verlagerung des Schwer-

punkts.
3.13. Der Ausschuß begrüßt die in der Erklärung
eingegangeneVerpflichtung, gemeinsamdaraufhinzuar-3.8. Die Kommission ist in ihrer Mitteilung bemüht,
beiten, daß die Länder mit dem niedrigsten Ent-sicherzustellen, daß die Vorschläge zur Vertiefung der
wicklungsstand von dem multilateralen Handelssystemtransatlantischen Handelsbeziehungen mit dem Eintre-
profitieren. Hierzu sind umfassende Verbesserungen derten der EU für multilaterale Lösungen vereinbar sind.
Handels-, Schulden- und Entwicklungshilfepolitik derEs muß jedoch bedacht werden, daß selbst informelle
EU und der USA, insbesondere gegenüber Afrika,Vereinbarungen zwischen der Europäischen Union und
notwendig. Der Ausschuß begrüßt hier die Verstärkungden Vereinigten Staaten Präzedenzfälle für künftige
der Zusammenarbeit, die er in seiner früheren Stellung-multilaterale Verhandlungen in der WTO schaffen. In
nahme als Priorität herausgestellt hatte, und hofft jetztder TEP-Vereinbarung vom 18. Mai 1998 wird explizit
auf deutliche Ergebnisse.darauf hingewiesen, daß eine verstärkte Partnerschaft

dazu beitragen kann, einer stärkeren Öffnung des
3.14. Der Ausschuß hofft, daß der Gebrauch desWelthandels den Weg zu bereiten. Wenn eine derartige
Ausdrucks „Partnerschaft“ eine stärkere Bereitschaft zurHandelsvereinbarung multilateral ausgeweitet werden
Kooperation im umfassenderen BereichEntwicklungs-soll, ist die Unterstützung weiterer WTO-Mitglieder
hilfe, Umwelt, Arbeits- und Verbraucherstandards,notwendig, um insbesondere eine neue WTO-
Währungsfragen und Beziehungen zu den übrigen inter-Verhandlungsrunde zum erfolgreichen Abschluß zu
nationalen Partnern impliziert. Solange den berechtigtenbringen. Unterstützung seitens weiterer WTO-Mitglie-
Sorgen von Arbeitnehmervereinigungen, Umweltgrup-der ist allerdings kaum zu erwarten, wenn die Vereinba-
pen und Verbraucherverbänden in der handelspoliti-rung zwischen der EU und den USA als vollendete
schen Diskussion nicht Rechnung getragen wird, bestehtTatsache präsentiert wird. Es besteht die Gefahr, daß
die Gefahr, daß das Interesse der Öffentlichkeit fürdie in der TEP geforderte Festlegung gemeinsamer
Handelsinitiativen schlechthin abebbt.Standpunkte bezüglich weiterer Verbesserungen des

TRIP-Übereinkommens überRechte an geistigemEigen-
tum von den anderen WTO-Mitgliedern als ein solches

4. Das Problem der Extraterritorialität„Fait accompli“ betrachtet werden könnte.

Helms-Burton-Gesetz (Libertad) und D’Amato-Gesetz3.9. Um zu verhindern, daß bilaterale Verhandlungen
(ILSA, Gesetz über Sanktionen gegen Iran/Libyen)zwischen der EU und den USA die multilateralen

Bemühungen unterminieren, müssen parallel dazu die
Arbeiten innerhalb der WTO weitergeführt werden. 4.1. Auf dem EU/USA-Gipfeltreffen am 18. Mai
Angesichts des 1996 auf dem WTO-Ministertreffen scheinen zumindest teilweise Lösungen für die durch das
in Singapur festgelegten Arbeitsprogramms der WTO Helms-Burton- und das D’Amato-Gesetz verursachten
sowie aufgrund der Tatsache, daß auf dem Ministertref- Probleme gefunden worden zu sein; diese Gesetze, mit
fen, das anläßlich des 50jährigen Bestehens des GATT denen die USA versucht hatten, ihre Rechtsvorschriften
im Mai 1998 in Genf stattfand, die Vorbereitung einer extraterritorial aufdieEUanzuwenden,habenzuernsten
neuen Verhandlungsrunde angekündigt wurde, gibt es Spannungen in den transatlantischen Beziehungen ge-
innerhalb der TEP kaum einen Politikbereich, der nicht führt. Es wurde eine aus drei Teilen bestehende Überein-
auch im Rahmen der WTO behandelt werden könnte. kunft getroffen.

4.2. Die US-Regierung hat vom D’Amato-Gesetz3.10. Der Ausschuß dringt darauf, daß die Europäi-
abweichende Ausnahmen für Unternehmen aus der EUsche Kommission und der Rat sicherstellen, daß die
gewährt, die im Iran im Energiesektor investieren. Siebilateralen Verhandlungen zwischen der EU und den
hat ferner eingewilligt, die Zustimmung des KongressesUSAparallel zu den in der WTO laufendenVorbereitun-
zu einer Änderung von Titel IV des Helms-Burton-gen für die nächste Runde multilateraler Verhandlungen
Gesetzes einzuholen, die es den USAermöglichen würde,geführt werden.
der EU eine unbefristete Ausnahmegenehmigung zu
gewähren. Die US-Regierung hat sich ferner bereit

3.11. Es stellt sich die Frage, ob Verhandlungen im erklärt, mit dem Kongreß Sondierungsgespräche aufzu-
Rahmen der TEP Ressourcen von der — wichtigeren — nehmen, um eine Ausnahmegenehmigung von Titel III
künftigen WTO-Runde abziehen könnten. Der Aus- zu erhalten.
sschuß hält die Vorschläge für bedenkenswert, weil sie
ausreichend realistisch sind und von der Wirtschaft 4.3. Im Gegenzug zu diesen Maßnahmen der US-Seitebeiderseits des Atlantiks wohlwollend aufgenommen hat die EU einer Vereinbarung betreffend die Vorschrif-wurden. In manchen Fällen können sie auch eine ten für die Verbesserung des Investitionsschutzes zuge-wegweisende Rolle für die WTO-Verhandlungen spie- stimmt. Obwohl dies lediglich eine politische Absprachelen, insbesondere wenn sie von einer Vereinbarung über ist, haben beide Seiten sich auch darauf verständigt, derSozial- und Umweltfragen flankiert werden. WTO einen entsprechenden Vorschlag zu unterbreiten,

um einen stärkeren plurilateralen Schutz vor Enteignung
zu erreichen. Die Unterstützung der EU wird von der3.12. Im Zuge seines Engagements für die Entwick-

lung der ärmeren Länder der Welt ist der Ausschuß mit Umsetzung der Vereinbarung durch die USA abhängig
gemacht.den in Ziffer 8 der TEP-Erklärung aufgeführten
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4.4. Der dritte Teil der Übereinkunft ist eine Erklä- — Auch hat der Ausschuß Vorschläge begrüßt und
unterstützt, die Einhaltung von Menschenrechtenrung zur Transatlantischen Partnerschaft im Bereich der

politischen Zusammenarbeit, durch dieDifferenzen, wie und auch sozialerGrundrechte imRahmendes neuen
APS zu belohnen.sie durch die beiden vorgenannten Gesetze verursacht

wurden, künftig vermieden werden sollen. In diesem
Teil der Übereinkunft werden Grundsätze festgelegt, die — Die EU und die USA müssen bei außenpolitischen
beiderVerhängungwirtschaftlicherSanktionenbeachtet Themen, die Handelsfragen berühren, stärker zu-
werden sollen. Diesen Grundsätzen zufolge soll multila- sammenarbeiten. Dazu gehört auch die Ausdehnung
teral vereinbarten Sanktionen — nach Möglichkeit mit der Grundsätze des Verhaltenskodex der EU für
Billigung des UN-Sicherheitsrats — der Vorzug gegeben Waffenexporte.
werden. Die Erklärung stellt es beiden Seiten frei,
Sanktionen auch dann zu verhängen, wenn für diese
keine multilaterale Unterstützung gefunden werden 5. Technische Handelshemmnisse
kann, verpflichtet aber die EU und die USA, keine neuen
Rechtsvorschriften mit extraterritorialer Wirkung über

5.1. Die Verringerung bzw. Beseitigung technischerwirtschaftlicheSanktionenanzustrebenodervorzuschla-
Handelshemmnissewar eineder zentralenZielsetzungengen und entsprechenden Initiativen entgegenzutreten.
der Mitteilung der Kommission und wurde in dieDie US-Regierung ist mit anderen Worten künftig
TEP-Erklärung übernommen. In der TEP-Erklärungverpflichtet, Rechtsvorschriften des Kongresses in der
wird gefordert, darauf hinzuarbeiten, daß die erfolgrei-Art der Helms-Burton/D’Amato-Gesetze Widerstand
che Aushandlung von Abkommen über die gegenseitigeentgegenzusetzen.
Anerkennung von Konformitätsbewertungen — die
Abkommen wurden auf dem EU/US-Gipfeltreffen am

4.5. Dies ist eine unmißverständliche Willenserklä- 18. Mai 1998 in London unterzeichnet — von entspre-
rung der Regierung, wobei in keiner Weise gewährleistet chenden Maßnahmen flankiert wird. In diesem Bereich
ist, daß es der US-Regierung auch gelingen wird, dem geht die TEP auch etwas ausführlicher auf die Einzelhei-
Kongreß die Stirn zu bieten. Es ist keineswegs sicher, ten ein, wie dieses Ziel erreicht werden soll. Es soll
daß das Hamilton-Crane-Luger-Gesetz, das Ausnahmen im wesentlichen durch einen europäischen Ansatz zur
von Sanktionen zulassen und dem Präsidenten mehr Beseitigung der technischen Handelshemmnisse erreicht
Ermessensspielraum geben würde, auch tatsächlich ver- werden, insbesondere durch Bemühungen zum Aufbau
abschiedet wird. Obwohl es in der US-Wirtschaft auf gegenseitigen Vertrauens in die jeweiligen Verfahren
breite Unterstützung stößt, ist es diesem Gesetz nicht und Praktiken sowie — soweit möglich — Konvergenz.
gelungen, einen Kongreß für sich zu gewinnen, der die Dies würde nicht nur die gegenseitige Anerkennung der
nächsten Wahlen (am 3. November) im Auge hat. Der Prüfbescheinigungen ermöglichen, sondern auch dazu
Einspruch von Exilkubanern und anderen Interessen- führen, daß die Rechtsvorschriften und Zertifizierungs-
gruppen macht sich stärker vernehmlich. verfahren der anderen Partei als gleichwertig anerkannt

werden. In der TEP wird überdies eine Intensivierung
Im Gegenzug ist der Partner, der keine Sanktionen des Dialogs zwischen wissenschaftlichen Beratern und
verhängt,verpflichtet, die gemeinsamenpolitischenZiel- sonstigen Sachverständigen, Normierungsstellen und
setzungen — wie z. B. politische Reformen in einem Aufsichtsbehörden gefordert. Der Ausschuß ist der
Land, gegen das Sanktionen verhängt werden — zu Auffassung, daß die Bedingungen für die Tätigkeit von
verfolgen, wenn auch „auf seine Weise“. Dies läßt der Aufsichtsbehörden einer Änderung bedürfen, um sie
EU mit anderen Worten den erforderlichen Handlungs- ernsthaft zu motivieren, sich in die handelspolitische
spielraum, um in derartigen Fällen auch weiterhin eine Diskussion einzuschalten. Darüber hinaus müssen Ver-
Politik des „kritischen Engagements“ wie gegenüber braucher- und Umweltorganisationen zu sämtlichen
dem Iran zu betreiben. Änderungen der Standards in ihrem Bereich konsultiert

werden.
4.6. Der Ausschuß betont nochmals, daß er die
extraterritoriale Anwendung von US-Vorschriften ver- 5.2. DerAusschußbefürwortet—wiebereits in seiner
urteilt, und mahnt rasches Handeln der USA an. Stellungnahme ausdemJahr 1996—dieVerstärkungder

Bemühungen zur Beseitigung technischer Handels-
hemmnisse, sofern relevante nichtwirtschaftliche Inter-4.7. Der Ausschuß begrüßt die Fortschritte bei der
essenvertretungen in vollem Umfang beteiligt werden.BeilegungderDifferenzen in den transatlantischenBezie-
Er begrüßt auch, daß in der Mitteilung der Kommissionhungen,diedurchdenunangebrachtenVersuchderUSA,
die Telekommunikationsindustrie, die chemische Indu-ihre Rechtsvorschriften extraterritorial anzuwenden,
strie und die Kraftfahrzeugindustrie als Sektoren ange-verursacht worden waren. Er dringt darauf, daß der
führt werden, in denen verstärkt auf gegenseitige Aner-US-Kongreß die auf dem EU/US-Gipfeltreffen im Mai
kennung hingearbeitet werden sollte.1998 erzielte politische Vereinbarung umsetzt.

— Der Ausschuß begrüßt die verstärkte Zusammenar- 5.3. In der TEP-Erklärung wird darauf hingewiesen,
beit der EU und der USA bei der Bekämpfung des daß das WTO-Übereinkommen über technische Han-
Terrorismus, der zunehmenden Bandenkriminalität delshemmnisse (in Artikel 6) Abkommen über die
und des Drogenhandels. gegenseitige Anerkennung zwischen WTO-Mitgliedern

vorsieht und sogar befürwortet. Aus diesem Grund wäre
jedesAbkommenüber die gegenseitigeAnerkennungmitIhnen gebührt eine hohe Priorität bei der internatio-

nalen Zusammenarbeit. den WTO-Bestimmungen vereinbar. Mit dem Abschluß
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bilateraler Abkommen über die gegenseitige Anerken- Grundlage der Meistbegünstigung beseitigt werden,
sofern eine „kritische Masse“ von weiteren WTO-nungkönnendieEUunddieUSAsomit eineVorreiterrol-

le in der WTO übernehmen, wie dies die TEP vorsieht. Mitgliedern zur Unterzeichnung dieses Abkommens
bereit wäre. Dieser Ansatz folgt dem Muster des IT-Es stünde ebenfalls im Einklang mit dem Abkommen

über technische Handelshemmnisse, Dritte über die Abkommens (Abkommen über Informationstechnolo-
gie) aus dem Jahr 1996. Der Ausschuß bedauert, daß dieTätigkeit der EU und der USA in diesem Bereich zu

informieren. TEP dies nicht so deutlich formuliert und keine Frist
festlegt.

5.4. Der Ausschuß dringt darauf, daß Kommission
undRatbeiderDurchführungvonArbeitenzurgegensei-

6.2. Der Ausschuß fordert Kommission und Rattigen Anerkennung im Rahmen der TEP die WTO über
auf, auf die Festlegung einer Frist für die Beseitigungihr Arbeitsprogramm informieren und so früh wie
sämtlicher Zölle für gewerbliche Waren hinzuwirken,möglich Drittstaaten die Teilnahme ermöglichen.
sofern ein kritische Masse von Ländern [entsprechend
dem IT-Abkommen] dazu bereit ist.5.5. In der TEPwird die Stärkung der ordnungspoliti-

schen Zusammenarbeit im Bereich der Gesundheit von
Menschen,TierenundPflanzeneinschl. derBiotechnolo-
gie gefordert und eingeräumt, daß dies ein strittiger

7. LandwirtschaftBereich ist.DieKommissionstellt in ihrerMitteilung fest,
daß bei einer derartigen Zusammenarbeit „zumindest
unser jetziges hohes Schutzniveau“ weiterhin gewähr-

7.1. DerAusschußunterstützt nachdrücklichdieAus-leistet werden muß. In der TEP wird zwar erklärt, daß
klammerung der Landwirtschaft aus dem bilateralenein hohes Sicherheits- und Schutzniveau in den Bereichen
TEP-Abkommen. Die TEP sieht vielmehr eine weitereGesundheit, Verbraucher und Umwelt aufrechterhalten
Liberalisierung der Landwirtschaft nur im Rahmenwird, aber eine diesbezügliche Sicherheitsklausel wird
multilateraler Verhandlungen. Das einzige Element dernicht erwähnt. Da zwischen dem auf dem Vorsorgeprin-
Agrarpolitik, das in der TEP erwähnt wird, ist diezipbasierendenEU-Konzeptunddemstärker aufwissen-
ordnungspolitische Zusammenarbeit in Bereichen wieschaftlichen Erkenntnissen basierenden US-Konzept
z. B. Nahrungsmittel- und Gesundheitsstandards.nach wie vor ein grundlegender Unterschied besteht,

muß eine Konvergenz Fragen zu dem einen oder dem
anderen Ansatz aufwerfen.

7.2. In seiner vorhergehenden Stellungnahme zu den
transatlantischen Beziehungen aus dem Jahr 1996 er-5.6. In seiner Stellungnahme aus dem Jahr 1996 hatte
kennt der Ausschuß an, daß ein Zusammenhang zwi-der Ausschuß gefordert, wirtschaftliche und soziale
schen der GAP-Reform und der weiteren LiberalisierungInteressengruppen in die handelspolitische Debatte ein-
des Marktzugangs im Agrarsektor besteht. 1996 vertratzubeziehen, da sie sowohl zum Entstehen als auch zur
der Ausschuß die Auffassung, daß in anderen SektorenEntschärfung von Spannungen in den Handelsbeziehun-
raschere Fortschritte gemacht werden könnten als in dergen beitragen können. Es fehlt der Hinweis auf den
Landwirtschaft, daß jedoch eine GAP-Reform notwen-Dialog mit den Interessenvertretungen der Verbraucher
dig wäre, um der EU die Möglichkeit zu geben, inund der Landwirte.
der neuen Runde von Agrarverhandlungen, die 1999
beginnen sollen, glaubwürdig aufzutreten.

5.7. Der Ausschuß würde in den EU-Vorschlägen
für die Umsetzung der TEP Garantien in dem Sinne
begrüßen, daß die ordnungspolitische Zusammenarbeit

7.3. Wie oben erwähnt spricht sich der Ausschußmit den USA zu keinen Abstrichen bei dem durch die
dafür aus, daß die EU bereits frühzeitig eine klareEU-Rechtsvorschriften im Gesundheits- und Umweltbe-
Position für die multilateralen Verhandlungen, die vor-reich gewährleisteten Schutzniveau führen wird. Insbe-
aussichtlich 1999/2000 beginnen werden, bezieht. Einesondere dringt er darauf, klarzustellen, ob in sämtliche
derartige Vorgehensweise läge im Interesse sowohl derAbkommen mit den USA eine Sicherheitsklausel aufge-
EU als auch des multilateralen Handels. Die EU kannnommen wird, durch die eine Aufweichung der EU-
jedoch nur dann einen Vorstoß unternehmen, wenn sieStandards verhindert wird.
eine glaubwürdige Verhandlungsposition vertritt. Nach
AuffassungdesAusschusseskanndieseGlaubwürdigkeit

5.8. Der Ausschuß fordert, daß im neuen Dialog nur durch weitere Reformen im Agrarbereich und
zwischen den Verbraucherorganisationen sowie im Dia- insbesondere der GAP im Einklang mit den Vorschlägen
log zwischenden landwirtschaftlichen Interessenverbän- der Agenda 2000 erreicht werden.
den so bald wie möglich die Überschneidungen zwischen
Lebensmittelstandards und Handelsfragen erörtert wer-
den. 7.4. Der Ausschuß befürwortet im Agrarbereich eine

Vorgehensweise, bei der die Verhandlungen im multila-
teralen Rahmen stattfinden. Der Ausschuß ist der

6. Zölle für gewerbliche Waren Auffassung, daß die EU in bezug auf künftige Verhand-
lungen im Rahmen der laut Artikel 20 des WTO-
AgrarabkommensgefordertenFortsetzungderVerhand-6.1. Der Ausschuß spricht sich dafür aus, daß bis

zum Jahr 2010 alle Zölle für gewerbliche Waren auf der lungen eine glaubwürdige Position einnehmen muß.
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8. Dienstleistungen 8.7. Der Ausschuß begrüßt die Fortschritte bei der
gegenseitigen Anerkennung von Befähigungsnachwei-
sen.8.1. Die TEP strebt eine erhebliche Verbesserung des

Marktzugangs an, klammert jedoch die audiovisuellen
8.8. Der Ausschuß vertritt aber den Standpunkt, daßDienste und den Seeverkehr aus. Der Ausschuß spricht
Bestimmungen für den Dienstleistungssektor multilate-sich dafür aus, daß statt allumfassender Verhandlungen
ral ausgehandelt werden sollten.spezifische Verhandlungen für die einzelnen Sektoren

geführt werden sollten.

9. Investitionen, Wettbewerbspolitik, öffentliches Be-8.2. Aufgrund einer Reihe von Problemen wäre die
schaffungswesen und UmweltEinbeziehungderaudiovisuellenDienste sicherlichunan-

gebracht. Neben den wichtigen Problemen Sprache und
Kultur wäre auch das Fehlen international anerkannter 9.1. In der TEP wird das Ziel aufgeführt, in entspre-
Normen, z. B. hinsichtlich der Darstellung von Gewalt, chendenmultilateralen Foren zu diesen Themen gemein-
zu nennen.Eine gründlicheBefassungmitdiesemBereich same Ansätze zu entwickeln.
sollte im Rahmen der Dialoge erfolgen.

9.2. Investitionen
8.3. Es gibt beträchtliche Möglichkeiten (das US-
Mobiltelefonsystem z. B. ist mit allen anderen System 9.2.1. Im Rahmen des multilateralen Investitionsübe-
auf der Welt nicht kompatibel) für die Verbesserung des reinkommens (MAI) fanden Verhandlungen über In-
Marktzugangs im Finanzdienstleistungs- und Telekom- vestitionen statt. Viele der in diesem Zusammenhang
munikationssektor in den USA. Bei jeder Liberalisierung aufgetretenen Probleme waren auf Differenzen zwischen
im Rahmen transatlantischer oder multilateraler Ab- der EU und den USA zurückzuführen. Anders als in den
kommen für den Dienstleistungssektor müssen klare Bereichen Wettbewerb und öffentliche Aufträge stehen
Ausnahmeregelungen vorgesehen werden, die eine wirk- jedoch im Investitionsbereich wichtige Interessen in den
same Aufsicht und den Schutz der Verbraucher z. B. in Entwicklungsländern auf dem Spiel. Es ist deshalb
dünnbesiedelten Gebieten sicherstellen. Es sollte klar wichtig, daß die Entwicklungsländer in der WTO nicht
herausgestellt werden, daß die Systeme der sozialen vor vollendete Tatsachen gestellt werden.
Sicherheit sowiedieArbeitnehmer-Versicherungsvereine
auf Gegenseitigkeit ausgenommen sind. Der Ausschuß 9.2.2. Ein wichtiges Problem, das die Verhandlungen
wärenichtdamit einverstanden,wennderartige Systeme, über das multilaterale Investitionsübereinkommen er-
die aufdemGrundsatzderUnterstützungder Bedürftige- neut aufgeworfen haben, ist das Fehlen eines Junktims
ren durch die Wohlhabenderen basieren, ausgehöhlt zwischen Investitionen einerseits und Mindestnormen
würden. in bezug auf die Arbeitsbedingungen sowie weitere

Standards für das Geschäftsgebaren andererseits. Wie
8.4. Durch transatlantische Verhandlungen könnten oben erwähnt vertritt der Ausschuß den Standpunkt,
jedoch Hemmnisse für den Marktzugang ausgeräumt daß in sämtliche Abkommen über Investitionen die
werden, die sich aus der Herkunftsstaatkontrolle sowie OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen in
der Vielzahl unterschiedlicher Regelungen auf bun- angemessener Form aufgenommen werden sollten.
desstaatlicher Ebene in den USA ergeben. Die Marktöff-
nung des EU-Bankgewerbes z. B. ist relativ weit fort- 9.2.3. Der Ausschuß hat seinen Standpunkt in bezug
geschritten. Die ordnungspolitischen Auflagen sind für auf Investitionen bereits deutlich gemacht; so vertritt
die in der EU niedergelassenen US-Banken dieselben er u.a. die Auffassung, daß die OECD-Leitlinien für
wie für EU-Banken. Die mangelnde Integration des multinationale Unternehmen in angemessener Form
Bankenmarktes in den USA macht es für EU-Banken in sämtliche multilaterale Abkommen aufgenommen
jedoch schwierig, auf die einzelnen bundestaatlichen werden müssen. Er hofft, daß der Dialog mit Arbeitneh-
Märkte vorzustoßen. Dies ist ein Bereich, in dem mer-, Umwelt- und Verbraucherorganisationen die EU
unbedingt Fortschritte erzielt werden müssen, da die EU und die US-Regierung zur Unterstützung dieser
einen starken Finanzdienstleistungssektor besitzt. Grundsätze bewegen kann.

8.5. Der Ausschuß befürwortet einen behutsamen 9.3. Wettbewerbspolitik
Ansatz und dringt in erster Linie auf Fortschritte im
Bereich der Bankdienstleistungen und bei der Öffnung 9.3.1. In der TEP wird festgelegt, daß sich beide
der US-Märkte, die durch bundesstaatliche Rechtsvor- Seiten um eine verstärkte Zusammenarbeit im Bereich
schriften sowie die fehlende Integration des ordnungspo- der Wettbewerbspolitik bemühen werden. Die EU und
litischen Systems der USA abgeschottet sind. die USA haben die bilaterale Zusammenarbeit in der

Wettbewerbspolitik bereits durch eine Regelung betref-
fend das gute Einvernehmen („Positive Comity“) ausge-8.6. In bezug auf die Festlegung von Regeln umfaßt

die eingeplante Agenda eine Reihe von heiklen Themen baut. Diese Regelung sieht vor, daß eine Partei — sobald
sie wettbewerbswidrige Praktiken auf dem Gebiet derwie z. B. Ursprungsbestimmungen und Schutzklauseln

imRahmendesGATS.DerAusschuß ist derAuffassung, anderen Partei feststellt, die Auswirkungen auf ihren
eigenen Markt haben — die Wettbewerbsbehörden derdaß derartige Regeln im multilateralen Rahmen und

nicht in bilateralen Gesprächen ausgehandelt werden anderen Partei auffordern kann, gegen diese Praktiken
vorzugehen.sollten.
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9.3.2. DieEuropäischeUnionhat sichdarumbemüht, 9.4.4. Der Ausschuß fordert die EU und die USA auf,
bilaterale Gespräche über das öffentliche Beschaffungs-daß die Wettbewerbspolitik in die multilaterale Agenda

der WTO aufgenommen wird. Im Jahr 1996 wurde auf wesen zurKlärung der Frage zunutzen,wie die derzeitige
Komplexität des plurilateralen Übereinkommens verrin-der WTO-Ministerkonferenz in Singapur eine Ar-

beitsgruppe damit beauftragt, sich mit der internationa- gert werden könnte, um mehr Staaten für seine Unter-
zeichnung zu gewinnen.len Wettbewerbspolitik zu befassen und Ende 1998 einen

Bericht vorzulegen. Im Rahmen der Tätigkeit dieser
Arbeitsgruppe war die EU die Partei, die mit dem
größten Nachdruck auf die Festlegung multilateraler 10. Erweiterung des Transatlantischen Dialogs
Wettbewerbsregeln innerhalb der WTO gedrungen hat.
Die USA hingegen vertraten den Standpunkt, daß ein

10.1. In der TEP-Erklärung wird auch darauf hinge-multilateraler Ansatz nicht möglich bzw. nicht nötig sei
wiesen, daß beide Seiten eine Erweiterung des Transat-und alle Probleme bilateral gelöst werden könnten.
lantischen Dialogs wünschen. Dies ist eines der Ziele,
das der Ausschuß in seiner Stellungnahme zu den9.3.3. Mit einem Übereinkommen über Wettbe-
transatlantischen Beziehungen aus dem Jahr 1996 her-werbspolitik könnte ein Modell für Entwicklungsländer
ausgestellt hatte. Er begrüßt daher das Ziel an sich, istgeschaffen und auf die Kritik an der Macht einiger
jedochbesorgt darüber, daß in einerReihe vonBereichenmultinationaler Unternehmen z. B. im Saatgutvertrieb
keine sonderlichen Fortschritte festzustellen sind.reagiert werden.
Während der Transatlantische Wirtschaftsdialog erfolg-
reich ist und sich mittlerweile auch auf den Dialog9.3.4. Der Ausschuß vertritt die Auffassung, daß
zwischen den mittelständischen Unternehmen erstreckt,innerhalb derWTOdieArbeit anmultilateralenWettbe-
sind in anderen Dialogbereichen nur geringe bzw.werbsregeln fortgesetzt werden sollte. Die Arbeit sollte
überhaupt keine Fortschritte zu verzeichnen.in der WTO genauso intensiv vorangetrieben werden

wie in den bilateralen Gesprächen zwischen der EU und
den USA. 10.2. WährendderUmwelt-Dialog imHerbst inWien

auf einer hochrangig besetzten Konferenz eingeleitet
werden wird, mußte der Dialog zwischen den Verbrau-9.4. Öffentliches Beschaffungswesen
cherorganisationen, der in diesem Sommer aufgenom-
men werden sollte, enttäuschenderweise verschoben9.4.1. In der TEP wird generell darauf hingewiesen,
werden. Da ein Hauptthema die Finanzierung ist, ist esdaß der Zugang zu den öffentlichen Beschaf-
wichtig, daß Stiftungen an diesen Dialogforen teilneh-fungsmärkten (d.h. staatlichen bzw. Regierungsaufträ-
men. Der Dialog zwischen den Arbeitnehmerorganisa-gen) verbessert und erleichtert werden muß. Ein verbes-
tionen hat nur wenig Fortschritte gemacht; obwohlserter Zugang zu den Beschaffungsmärkten in den USA
bereits informelle Treffen stattgefunden haben, wurdeist wichtig, da eine Reihe von Beschaffungskonzepten
noch kein konkretes Arbeitsprogramm festgelegt. Derdem Grundsatz „Buy US“ folgt.Der Zugang zu diesen
Dialog zwischen den landwirtschaftlichen Organisatio-Märkten könnte durch die stärkere Nutzung der elektro-
nen ist nach wie vor informeller Art. Die Einbeziehungnischen Kommunikationsmittel für die Bekanntma-
hochrangiger Regierungsvertreter in die Dialogforenchung von Ausschreibungen sowie die Nutzung der
würde deren Zugkraft erhöhen.elektronischen Datenverarbeitung bei der Abwicklung

der Vergabeverfahren erleichtert werden.

10.3. Der Dialog über allgemeine und berufliche
9.4.2. Derzeit gibt es kein multilaterales Übereinkom- Bildung war erfolgreich. Anfang 1998 fand in Akron/
men über das öffentliche Beschaffungswesen, sondern Ohio eine Konferenz zur beruflichen Bildung statt, die
lediglich ein plurilaterales Übereinkommen, das im in der Öffentlichkeit große Beachtung fand, und im
wesentlichen auf der von der EU und den USA 1994 im Anschluß daran wurde im Mai in London ein Seminar
Rahmen der Uruguay-Runde getroffenen Vereinbarung über den Zugang benachteiligter Bevölkerungsgruppen
basiert. Fortschritte bei der bilateralen Verständigung zum Arbeitsmarkt veranstaltet. Er wird erwartet, daß
würden daher nicht im Widerspruch zu einem multilate- sich aus diesen Konferenzen eine Reihe transatlantischer
ralenKonzept stehen.EinerderGründe,weshalbnureine Partnerschaften entwickelt.
begrenzteZahl vonLändern dasWTO-Übereinkommen
über das öffentliche Beschaffungswesen unterzeichnet

10.4. Ein Problem war das Fehlen von Querverbin-hat, ist seine Komplexität und somit der mit der
dungen zwischen diesen Dialogen. Der TransatlantischeErfüllung der Anforderungen verbundene hohe Kosten-
Dialog der Bürgergesellschaften, der als übergeordneteraufwand, der für kleinere Länder oder Entwicklungs-
Rahmendialog hätte dienen können, hat sich konkretländer, die der WTO angehören, in keinem Verhältnis
eher zu einem Transatlantischen Dialog der Geldgeberzu den möglichen Vorteilen steht. Eine Vereinfachung
entwickelt. So wird z. B. der Vorschlag — der auf derdes Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungs-
Konferenz in Akron wie auch in einer Stellungnahme deswesen könnte somit dazu beitragen, daß sich ihm mehr
Ausschusses gemacht wurde — einen transatlantischenStaaten anschließen, jedoch ohne daß es Entwicklungs-
Preis für Unternehmen auszusetzen, die benachteiligtenländern aufgezwungen wird.
Arbeitnehmern zu einemAusbildungs- oderArbeitsplatz
verhelfen — nur dann in die Tat umgesetzt werden9.4.3. Der Ausschuß fordert die Kommission auf,

weiterhin auf eine stärkere Öffnung des öffentlichen können, wenn eine entsprechende Zusammenarbeit mit
dem Wirtschaftsdialog stattfindet. Der Ausschuß hat dieBeschaffungswesens in den USA zu dringen, insbesonde-

re auf bundesstaatlicher Ebene. Absicht, hierfür einzutreten.
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10.5. EinThema, das für den Brückenschlag zwischen schen der EU und den USA. Der Ausschuß gibt den
begrenzteren handelspolitischen Zielsetzungen derden Völkern wichtig ist, aber noch nicht in Angriff

genommen wurde, ist der bürokratische Aufwand bei Transatlantischen Partnerschaft im Bereich der Wirt-
schaft (mit den vorgeschlagenen Änderungen) den Vor-transatlantischen Reisen.
zug vor den weitergefaßten Vorschlägen des Neuen
Transatlantischen Marktes.10.6. Der Ausschuß befürchtet, daß sich im Rahmen

des Transatlantischen Wirtschaftsdialogs bald nur noch Desungeachtet ist der Ausschuß enttäuscht, daß derbegrenzte Fortschritte erzielen lassen, weil es in den Schwerpunkt einzig und allein auf HandelsfragenVereinigten Staaten widerstreitende Auffassungen über liegt und daß Gewerkschaften, Umweltgruppen unddie Vorteile des internationalen Handels gibt. Um auf Verbrauchervereinigungen nach wie vor nicht an derdie Kritik von seiten einiger Arbeitnehmer-, Umwelt- Handelsdebatte beteiligt werden. Unsere Partnerorgani-und Verbrauchergruppen einzugehen, empfiehlt der sationen in den USA teilen diese Unzufriedenheit. DerAusschuß eine stärkere Interaktion des Transatlanti- Ausschuß dringt auf erneute Bemühungen in diesenschen Wirtschaftsdialogs mit diesen Interessengruppen. Bereichen, wie er dies in seiner Stellungnahme vomDies könnte auch durch einen formelleren, übergreifen- 30. Mai 1996(1) vorgeschlagen hatte.den transatlantischen Wirtschafts- und Sozialdialog
erreicht werden. Der Ausschuß hofft zudem, daß sich die Erstens könnte mehr Vertrauen in die transatlantische
US-Wirtschaft stärker darumbemüht, die amerikanische Zusammenarbeit in Handelsfragen aufgebaut werden,
Öffentlichkeit von den Vorteilen eines internationalen wenn sie durch eine fruchtbare Diskussion über die
Engagements zu überzeugen. Schaffung stabiler Arbeitsplätze mit einer angemessenen

sozialen Absicherung flankiert würde. Die Schaffung
10.7. DerAusschußwürde esdeshalb begrüßen,wenn von Arbeitsplätzen ist schließlich ein Hauptziel der
bei der Umsetzung der Transatlantischen Partnerschaft TEP.
im Bereich der Wirtschaft (TEP) dem Brückenschlag

Zweitens wurde es — trotz der verstärkten Abstimmungzwischen den Völkern ein höherer Stellenwert beigemes-
zwischen der EU und den USA in Umweltfragen —sen würde. Dies bedeutet, daß sowohl bestehende als
verabsäumt, auf der Konferenz von Kyoto im Novemberauch für die Zukunft vorgeschlagene transatlantische
1997 ausreichende Maßnahmen gegen die weltweiteDialoge gefördert werden müssen und ein Forum ge-
Erwärmung zu vereinbaren. Es sind neuerliche Anstren-schaffen werden muß, das die Kommunikation und die
gungen vonnöten, um die USA dabei zu unterstützen,Zusammenarbeit zwischen diesen Dialogen gewähr-
eine für die amerikanischenWähler annehmbareMetho-leistet. Der Ausschuß schlägt vor, ein jährliches Treffen
de zur Erfüllung dieser wichtigen internationalen Ver-mit Vertretern aller an transatlantischen Dialogen betei-
pflichtungen zu finden.ligten wirtschaftlichen und sozialen Interessengruppen

sowie Vertretern der EU-Institutionen zu veranstalten,
Drittens erwartet der Ausschuß Fortschritte im Bereichum die erzielten Fortschritte zu überprüfen und das
der Entwicklungshilfe, vorzugsweise in Absprache mitArbeitsprogramm für das folgende Jahr zu erörtern.
Japan, damit den Bedürfnissen insbesondere Afrikas dieDies würde die Transparenz erhöhen, die Einigung
gebotene hohe politische Priorität eingeräumt werdenauf einen gemeinsamen EU-Ansatz erleichtern und die
kann.Grundlage für einen übergreifenden transatlantischen

Wirtschafts- und Sozialdialog schaffen, an dessen Auf- Viertens müssen für die neuen transatlantischen Dialoge
bau der WSA mitwirken könnte. angemessene Ressourcen und Beachtung auf hoher

politischer Ebene sichergestellt werden, damit sie einen
eigenständigen Beitrag zu den Handelsbeziehungen zwi-Zusammenfassung/Schlußfolgerungen
schen den EU und den USA leisten können.

DerAusschußbegrüßt dieBemühungen derKommission
um die Stärkung und Vertiefung der Beziehungen zwi- (1) CES 706, ABl. C 212 vom 22.7.1996.

Brüssel, den 10. September 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Tom JENKINS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine Verord-
nung (EG) des Rates über ein strukturpolitisches Instrument zur Vorbereitung auf den

Beitritt“ (1)

(98/C 407/46)

Der Rat beschloß am 4. Juni 1998 den Wirtschafts- und Sozialausschuß gemäß Artikel 198 des
EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.

Die mit der Vorbereitung der Arbeiten des Ausschusses zu diesem Thema beauftragte
Fachgruppe Außenbeziehungen, Außenhandels- und Entwicklungspolitik setzte eine Stu-
diengruppe ein und bestellte Herrn Walker zum Hauptberichterstatter.

Der Ausschuß bestätigte auf seiner 357. Plenartagung (Sitzung vom 10. September 1998)
Herrn Walker als Hauptberichterstatter und verabschiedete mit 76 gegen 5 Stimmen ohne
Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Einleitung II) Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen zur Förderung
einer auf Dauer tragbaren Mobilität, insbesondere
Vorhaben von gemeinsamem Interesse auf der1.1. InderAgenda2000unterbreitetedieKommission
Grundlage der Kriterien, die in der Entscheidungeine Reihe von Vorschlägen, um die Heranführungsstra-
1692/96/EG des Rates über den Aufbau der trans-tegie für alle mittel- und osteuropäischen Bewerberstaa-
europäischenNetze (TEN)festgelegtwurden.Hierzuten (MOE-Staaten) zu intensivieren. Das allgemeine Ziel
gehören die Verknüpfung und die Interoperabilitätder Strategie besteht darin, ein kohärentes Programm
der einzelstaatlichen Netze sowohl untereinander alsanzubieten, um diese Länder auf den Beitritt zur EU
auch mit den transeuropäischen Netzen sowie dervorzubereiten, sowie
Zugang zu diesen.

I) die verschiedenen Formen der von der EU bereitge-
1.2.2. Außerdem wird erwartet, daß die in diesenstellten Unterstützung in einem einzigen Rahmen,
Bereichen vorgesehenen Maßnahmen zum Erreichen derden Beitrittspartnerschaften, zusammenzufassen;
im Rahmen der Beitrittspartnerschaften festgelegten
Ziele beitragen.II) die Bewerberländer mit den Politiken und Verfahren

der EUvertraut zumachen, indem ihnen die Teilnah-
me an Gemeinschaftsprogrammen ermöglicht wird. 1.2.3. Zwischen den Umwelt- und Verkehrsinfra-

strukturmaßnahmen soll ein angemessenes Gleichge-
wicht gewährleistet werden.1.2. Zusammen mit dem PHARE-Programm und der

Hilfe zur Agrarförderung wurde in der Agenda 2000
eine Strukturhilfe für die Bewerberländer in Höhe von 1.3. Dem Vorschlag liegt ein vorhabenbezogener
etwa 1 Milliarden Euro pro Jahr (bzw. von insgesamt Ansatz mit einem Mindestprojektvolumen von 5 Millio-
7 Milliarden Euro) für den Zeitraum 2000-2006 vorge- nen Euro zugrunde. Die ISPA-Fördersätze sollen bis zu
schlagen. Diese Hilfe würde in erster Linie dazu dienen, 85% erreichen können und abgestuft werden, um
die Bewerberländer an die EU-Normen im Infrastruktur- die Hebelwirkung der Investitionen (insbesondere bei
bereich heranzuführen, insbesondere — in Analogie Inanspruchnahme privatwirtschaftlicher Kofinanzie-
zum Kohäsionsfonds, in den Bereichen Verkehr und rungsquellen) zu verstärken.
Umwelt. Im Dezember 1997 billigte der Europäische Rat
auf seiner Tagung in Luxemburg grundsätzlich die 1.3.1. Die das Finanzmanagement und die Kontrolle
Schaffung eines solchen Strukturinstruments. Infolge- betreffenden Regelungen folgen den unter Titel IX der
dessen schlägt die Kommission nun eine Verordnung Haushaltsordnung getroffenen Festlegungen für die
übereinstrukturpolitisches InstrumentzurVorbereitung Finanzierung der Außenhilfe der Gemeinschaft. Die
auf den Beitritt (ISPA) auf der Grundlage vonArtikel 235 Vorhaben unterliegen demzufolge einer zwischen der
des Vertrags vor. Kommission und dem begünstigten Land getroffenen

Finanzierungsvereinbarung, die auch Bestimmungen für
1.2.1. Angesichts der vergleichbaren Zielsetzungen Verwaltungs- und Bewertungssysteme enthält.
wurde es für sinnvoll gehalten, das Konzept von ISPA
in etwa nach dem Vorbild des revidierten Kohäsions- 1.3.2. Hinsichtlich der Mittelbindungen sieht der
fonds zu gestalten. Folgende Maßnahmen sollen durch Vorschlag eine Regelung auf der Grundlage von Jahres-
ISPA unterstützt werden: tranchen vor, wie sie beim Strukturfonds und beim

Kohäsionsfonds bereits praktiziert wird. Weil dieseI) Umweltmaßnahmen mit dem Ziel, die Bewerberlän- Verfahrensweise eine Abweichung von der Haushalts-der in die Lage zu versetzen, den sich aus dem ordnung darstellt, muß sie Gegenstand einer interinstitu-gemeinschaftlichenBesitzstandergebendenAnforde- tionellen Haushaltsvereinbarung sein.rungen gerecht zu werden;

1.4. ISPA wird den in der Verordnung über die
Beitrittspartnerschaften festgelegten Konditionalitäts-(1) ABl. C 164 vom 29.5.1998, S. 4.
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bestimmungenunterliegen.Gleichzeitig soll eineKoordi- Schätzungen nicht berücksichtigt sind Umweltverbesse-
rungen, die zwar eine essentielle Voraussetzung fürnierungzwischenISPA,PHAREundderHeranführungs-

hilfe für die Landwirtschaft im Rahmen der Verordnung die wirtschaftliche Entwicklung sein mögen (z. B. die
Sanierung verseuchter Gelände), jedoch nicht unter dieüber die Koordinierung der Heranführungshilfe erfol-

gen. EU-Rechtsvorschriften fallen und für die daher keine
Investitionen im Hinblick auf die Erfüllung der mit
der Übernahme des gemeinschaftlichen Besitzstands

2. Die Vorschläge der Kommission verbundenen Kriterien erforderlich sind.

2.3.3. Es wird daher größerer Anstrengungen bedür-2.1. Förderfähige Länder
fen, einschließlich einer beträchtlichen technischen und

2.1.1. In Übereinstimmung mit den in der Agenda finanziellen Unterstützung seitens der EU, um den
2000 enthaltenen Leitlinien und den Schlußfolgerungen MOE-Staaten eine rasche Annäherung an den gemein-
des Europäischen Rates von Luxemburg soll den mittel- schaftlichen Besitzstand im Umweltbereich zu ermögli-
undosteuropäischenBewerberländern finanzielleUnter- chen. Die Unterstützung im Rahmen von ISPA wird sich
stützungausden strukturpolitischenund landwirtschaft- daher vorrangigaufdieWasser- undLuftqualität undauf
lichen Instrumenten zur Vorbereitung auf den Beitritt die Abfallbewirtschaftung konzentrieren. Infolgedessen
gewährt werden. Bei diesen Staaten, die in Artikel I der sieht ISPA Umweltmaßnahmen vor, mit denen die
vorgeschlagenen Verordnung aufgelistet sind, handelt begünstigten Länder in die Lage versetzt werden sollen,
es sich um: die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften im Umwelt-

bereichunddieZielvorgabender jeweiligenBeitrittspart-
Bulgarien, die Tschechische Republik, Estland, Ungarn, nerschaften zu erfüllen.
Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, die Slowakei und
Slowenien.

2.4. Verkehr

2.2. Prioritäten
2.4.1. In der Agenda 2000 wurde die dringende
Notwendigkeit hervorgehoben, die Verkehrsinfrastruk-2.2.1. Aufgrund der Vorgaben in der Agenda 2000
tur in den Bewerberländern auszubauen und zu verbes-undangesichtsdesUmfangsdesvorgeschlagenenFinanz-
sern und die fehlenden Verbindungen zur EU herzustel-rahmens müssen die unter das neue Instrument fallenden
len. Ohne solche Investitionen dürften gravierendeBereiche besonders sorgfältig ausgewählt werden. In
Überlastungsprobleme entstehen, die sich auf die gesam-Anbetracht der im Zusammenhang mit den Infrastruk-
teEU-Verkehrspolitikauswirkenwürden.Fürdiebetrof-turbedürfnissen der neuen deutschen Bundesländer ge-
fenenLänder sinddieVerbesserungenderVerkehrsinfra-sammeltenErfahrungenundunterZugrundelegung ihrer
struktur ein wesentlicher Teil ihrer wirtschaftlichenStellungnahmen zu den Bewerberländern schlägt die
Entwicklungsprogramme und folglich auch im HinblickKommission vor, mit dem neuen Instrument lediglich
auf ihre Fähigkeit, dem Wettbewerbsdruck innerhalbUmwelt- und Verkehrsvorhaben zu finanzieren. Darin
der EU sowie den dort herrschenden Marktkräftenwären Maßnahmen zur Gewährleistung einer erfolgrei-
gewachsen zu sein, von großer Bedeutung. Die Entwick-chen Durchführung der Vorhaben (z. B. Ausbildungs-
lung effizienter Verkehrssysteme ist daher ein wichtigerund Instandhaltungsmaßnahmen) enthalten.
Aspekt im Rahmen der Heranführungsstrategie. Ziel
dieser Strategie sollte die Entwicklung einer ausgewoge-

2.3. Umwelt nen multimodalen Verkehrsinfrastruktur sein.

2.3.1. Wie in der Agenda 2000 aufgezeigt wird,
2.4.2. Das künftige Netz sollte das transeuropäischesind die Bewerberländer insgesamt mit gravierenderen
Verkehrsnetz der EU-15, die geeigneten Teile der natio-Umweltproblemen konfrontiert als die derzeitigen EU-
nalenNetze indenBewerberländern sowie die erforderli-Mitgliedstaaten. In ganz besonderem Maße gilt dies
chen Verbindungen zwischen diesen umfassen. Gemäßfür die Wasser- und Luftverschmutzung und für die
den in der Kommissionsmitteilung genannten ZahlenAbfallentsorgung.
wurdendiepotentiellen Investitionskosten fürdieErrich-
tung des transeuropäischen Verkehrsnetzes der Union2.3.2. Eine Quantifizierung der erforderlichen An-
in den MOE-Staaten auf 50-90 Milliarden Euro überstrengungen ist schwierig und komplex, zumal hierzu
15 Jahre geschätzt. Dieser Betrag würde allein dazuverschiedeneHypothesen (z. B. inbezug aufWirtschafts-
benötigt, die vorhandenen Straßen- und Schienen-wachstum, Verbrauchsgewohnheiten und künftige Ver-
strecken unter Berücksichtigung des zu erwartendenhaltensweisen) aufgestellt werden müssen. Den besten
Anstiegs des Verkehrsaufkommens auf westeuropäi-verfügbaren Schätzungen zufolge könnte sich der mit
sches Niveau zu bringen, ohne daß dabei neue Verbin-der Übernahme des gemeinschaftlichen Besitzstands im
dungen angelegt würden.Umweltbereich verbundene Investitionsbedarf in den

zehn Bewerberländern jedoch auf etwa 100 Milliarden
2.4.3. Der ISPA-Beitrag zu künftigen VerkehrsnetzenEuro belaufen.
bestünde somit in Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen
zur Förderung einer auf Dauer tragbaren Mobilität,2.3.2.1. DieseZahl umfaßt nur die für die Übernahme

des gemeinschaftlichen Besitzstands erforderlichen In- wobei der Schwerpunkt auf Maßnahmen liegen würde,
die aufgrundderKriterien der Entscheidung 1692/96/EGvestitionen im Zusammenhang mit den Richtlinien über

Trinkwasserversorgung,Abwasserbehandlung,Luftver- des RatesVorhaben von gemeinsamem Interesse darstel-
len und die es den MOE-Staaten ermöglichen, dieschmutzung und Entsorgung von festen Abfällen. In den
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Zielsetzungen der Beitrittspartnerschaften zu erreichen. 2.6.2. Auswahl und Genehmigung der Vorhaben
sollen gemäß den einzelstaatlichen Programmen fürHierzu gehören die Verknüpfung und die Interoperabi-

lität der nationalenNetze sowohl untereinander als auch Verkehr und Umwelt erfolgen. Diese sind Bestandteil
des nationalen Programms zur Übernahme des gemein-mit den transeuropäischen Netzen (TEN) sowie der

Zugang zu diesen Netzen. schaftlichenBesitzstands,daswiederumeinesderHaupt-
elemente der Beitrittspartnerschaft bildet. Diese Pro-

2.4.4. Die Ergebnisse der Bewertung des Verkehrs- gramme werden spezifische Strategien für die Bereiche
infrastrukturbedarfs (TINA) sollen bei der Ermittlung Verkehr und Umwelt beinhalten und der für die künftige
geeigneter Vorhaben ebenfalls berücksichtigt werden. Entwicklung der transeuropäischen Netze notwendigen

transnationalenDimensionRechnungtragen.Außerdem
enthält der Verordnungsvorschlag eine Reihe von Krite-2.5. Technische Hilfe
rien, mit denen eine hohe Qualität der Vorhaben

2.5.1. Ein kleiner Teil der ISPA-Mittel soll dem einschließlich ihres potentiellen Multiplikatoreffekts
Vorschlag zufolgeauch zurFinanzierungvonVorstudien und ihrer Ausgereiftheit gewährleistet werden soll.
sowie für Ausgaben im Rahmen der technischen Hilfe
verwendetwerdenkönnen.DabeimußeinklarerZusam- 2.6.3. Die indikative Aufteilung der ISPA-Mittel aufmenhang zwischen den unterstützten Maßnahmen und die begünstigten Länder will die Kommission anhandden mit ISPA-Mitteln finanzierten Vorhaben bestehen. der Kriterien Bevölkerung, Pro-Kopf-BIP, gemessen inEine Hauptaufgabe der technischen Hilfe soll darin Kaufkraft-Paritäten (was den Wohlstand des betreffen-bestehen, eine hohe Qualität der Vorhaben zu gewähr- den Landes am realistischsten wiedergibt), sowie Flächeleisten, was auch eine effiziente Verwaltung und Durch- vornehmen.führung einschließt.

2.5.1.1. Die auf Initiative der Kommission in diesem 2.6.3.1. Die Mittelzuweisungen sollen im Rahmen
Zusammenhang getätigten Ausgaben dürfen insgesamt einer gewissen Bandbreite vorgenommen werden, was
nicht mehr als 2 % der gesamten ISPA-Finanzierungen eine gewisse finanzielle Flexibilität ermöglicht. Außer-
betragen. Das PHARE-Instrument für Infrastruktur- dem soll den jeweiligen Mängeln der Staaten in den
Großprojekte, das in erster Linie auf die Erweiterung Bereichen Umwelt- und Verkehrsinfrastruktur in gebüh-
derTENüber die EU-Grenzenhinaus sowie auf beitritts- render Weise Rechnung getragen werden. Diese Mittel-
relevante Umweltprobleme mit grenzüberschreitenden zuweisungen können in der Folge angepaßt werden, um
Auswirkungen ausgerichtet ist, soll ebenfalls der Vorbe- die von den Empfängerstaaten in den Vorjahren beim
reitung von Vorhaben dienen, die anschließend mit Einsatz von ISPA-Maßnahmen erbrachten Leistungen
ISPA-Mitteln finanziert werden könnten. zu honorieren.

2.5.2. Es wird einer engen Koordinierung zwischen
2.6.4. Es wird als wichtig erachtet, daß ISPA — woISPA, PHARE und der Heranführungshilfe für die
immer möglich — mit Blick auf den gesamten Investi-Landwirtschaftbedürfen,damit etwaigeÜberschneidun-
tionsbedarf eines Landes eine Wirkung als strategischergen zwischen den zu finanzierendenMaßnahmenkatego-
Katalysator entfaltet, anstatt Ad-hoc-Investitionen zurien vermieden werden können. Eine Schlüsselrolle wird
bezuschussen. Außerdem wird in der Agenda 2000in diesem Zusammenhang dem Ausschuß zukommen,
eine Verstärkung von Multiplikatoreffekten der fürdessenErrichtung in dem Vorschlag für eineVerordnung
Strukturmaßnahmen bereitgestellten Mittel gefordert,zur Koordinierung der Hilfe für die beitrittswilligen
indem vermehrt auf andere Interventionsformen alsLänder imRahmenderHeranführungsstrategie (1) erwo-
Zuschüsse zurückgegriffen wird. Insbesonderegen wurde.

2.5.3. Wie sämtliche Formen der Heranführungshilfe I) sollten die knappen öffentlichen Mittel einen Mul-
soll auch ISPA den in der Verordnung über die Bei- tiplikatoreffekt ausüben, vor allemdurchdieMobili-
trittspartnerschaft festgelegten Konditionalitätsbestim- sierung von Kofinanzierungsmitteln aus dem priva-
mungen unterliegen. ten Sektor;

2.6. Finanzierungsbestimmungen II) sollte die ISPA-Förderung andere potentielle Finan-
zierungsquellen, einschließlich örtlicher Quellen und2.6.1. Analog zum Kohäsionsfonds soll ISPA ein
der durch die Vorhaben geschaffenen Einnahmen,Ansatz nachVorhaben oderVorhabengruppen (nachste-
nicht ersetzen.hend Maßnahmen genannt) zugrunde gelegt werden.

Die Vorhaben müssen groß genug angelegt sein, um sich
in nachhaltiger Weise auf den Umweltschutz oder die 2.6.5. Die Kommission ist darauf bedacht, den Mul-
VerbesserungderVerkehrsinfrastrukturnetzeauswirken tiplikatoreffekt von ISPA zu maximieren, indem ein
zu können. Angesichts der mit dem Kohäsionsfonds vermehrter Rückgriff auf Quellen der Darlehens- und
gewonnenen Erfahrungen zur Vermeidung eines Eigenkapitalfinanzierung, insbesondere privater Quel-
übermäßigen Verwaltungsaufwands soll sich das Ge- len, gefördert wird. Eine verstärkte Suche nach alternati-
samtvolumen eines Vorhabens auf mindestens 5 Millio- ven Finanzierungsquellen soll jeglicher Tendenz, stets
nenEurobelaufen.Bei diesemMindestvolumen soll auch einen hohen Zuschußsatz zu erwarten, entgegenwirken
die geringe Größe einiger Bewerberländer berücksichtigt und könnte zudem als wichtiger Beitrag zur Unter-
werden. stützung der Anstrengungen betrachtet werden, die die

Bewerberländer auf ihrem Weg zur Marktwirtschaft
unternehmen.(1) KOM(98) 150 endg.



28.12.98 DE C 407/275Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

2.6.5.1. Der Satz der im Rahmen von ISPA gewährten Effizienz im Management-, Kontroll- und Bewertungs-
bereich ermöglichen. Dies bedeutet, daß die Durchfüh-EU-Unterstützung soll daher nachderArt desVorhabens

und nach Maßgabe des betreffenden Finanzierungspa- rung der Vorhaben unter der Verantwortlichkeit der
MOE-Staaten mit Überwachung durch die Kommissionkets differenziert werden. Dieser Satz soll sich auf bis zu

85% der öffentlichen oder gleichgestellten Ausgaben erfolgen würde, soweit die Haushaltsordnung und die
jeweiligen finanziellen Vereinbarungen dies zulassen.belaufen, wobei die genaue Höhe der Beteiligung festge-

setzt wird unter Berücksichtigung Am 1. Januar 2000, spätestens jedoch am 1. Januar 2002,
müßten die begünstigten Länder über die erforderlichen
Verwaltungs- und Kontrollsysteme verfügen. Falls not-I) des allgemeinen Interesses der Gemeinschaft an der
wendig, kann bis zum 1. Januar 2002 externe Hilfe inDurchführung eines bestimmten Vorhabens;
Anspruch genommen werden.

II) denMöglichkeiten,mitdembetreffendenVorhaben
Einnahmen zu erzielen;

2.7. Begleitung und Bewertung

III) der Anwendung des Verursacherprinzips.
2.7.1. Die Bewertung und Begleitung der ISPA-
Maßnahmen soll gemeinsam durch das betreffende2.6.5.2. Dieser Ansatz gestattet ein flexibles Vorge- Bewerberland und die Kommission gemäß dem inhen, so daß für Vorhaben, bei denen eine Finanzierung der Finanzierungsvereinbarung festgelegten Verfahrenüber Darlehen möglich ist, ein niedrigerer Beteiligungs- vorgenommen werden. Insbesondere soll die Begleitungsatz angewandt werden kann, während die Obergrenze unter Zugrundelegung quantifizierter materieller undder Kommission die Möglichkeit gibt, den Satz von Fall finanzieller Indikatoren erfolgen, die sich auf den spezifi-zu Fall anzupassen. schen Charakter des betreffenden Vorhabens und dessen
Ziele beziehen. Während der Durchführung der Vorha-

2.6.6. Die das Finanzmanagement betreffenden Arti- ben und nach ihrem Abschluß soll überprüft werden, obkel der ISPA-Verordnung folgen Titel IX der für den die ursprünglichen Ziele erreicht werden können bzw.Gesamthaushaltsplan der EU geltenden Haushaltsord- erreicht wurden. Die Bewertungskapazität der für dienung, die ausführliche Bestimmungen für die Finanzie- Durchführung und Begleitung zuständigen Einrichtun-rung der Außenhilfe enthält. Im wesentlichen bedeutet gen in den MOE-Staaten wird ggf. im Rahmen der
dies, daß die von der Kommission genehmigten Vorha- technischen Hilfe verstärkt.ben einer zwischen der Kommission und dem begünstig-
ten Land getroffenen Finanzierungsvereinbarung unter-
liegen würden. Die Modalitäten für die Zahlungen 2.8. Ausschuß für die Unterstützung bei der Durchfüh-
zugunsten der Vorhaben sowie die Einzelheiten der rung
Verwaltungs-, Bewertungs- und Kontrollsysteme
würden ebenfalls in die Finanzierungsvereinbarungen 2.8.1. Bei der Durchführung der ISPA Verordnung
aufgenommen. Soweit die Haushaltsordnung es erlaubt, soll die Kommission von einem beratenden Ausschuß
sollen diese Modalitäten und Systeme denen des Kohä- unterstützt werden, der sich aus Vertretern der Mitglied-
sionsfonds ähneln. staaten zusammensetzt und in dem der Vertreter der

KommissiondenVorsitz führt.DerAusschuß soll—ggf.
2.6.6.1. Für die Mittelbindungen im Rahmen von nach Abstimmung — zu den Fragen Stellung nehmen,
ISPA soll jedoch eine einfachere und effizientere Rege- mit denen er von der Kommission befaßt wird. Die
lung auf der Grundlage von mehrjährigen Vorhaben Europäische Investitionsbank (EIB) soll einen nicht
zur Anwendung kommen. Die erste Jahrestranche soll stimmberechtigten Vertreter in diesen Ausschuß entsen-
gebunden werden, sobald die Kommission die Entschei- den.
dung zur Gewährung der EU-Unterstützung getroffen
hat. Die darauffolgenden Jahrestranchen sollen zu Be-

2.9. Zeitplanginn eines jeden Haushaltsjahres, spätestens aber am
1. April des laufenden Jahres, gebunden werden.

2.9.1. Die Annahme des Vorschlags für die ISPA-
Verordnung soll ebenso wie die anschließenden Ver-2.6.6.2. Während das Management mehrjähriger
handlungen und Konsultationen innerhalb der anderenMaßnahmen verbessert wird, muß diese Ausnahme von
EU-Institutionen im Einklang mit dem Gesamtzeitplander Haushaltsordnung, mit der die Bereitstellung von
für die Genehmigung der sonstigen Heranführungs-Haushaltsmitteln für ein Finanzjahr genehmigt wird,
instrumente im Rahmen der Agenda 2000 erfolgen.in die interinstitutionelle Vereinbarung aufgenommen

werden. Um einen zu großen Unterschied zwischen der
Höhe der Mittelbindungen und der Zahlungen zu

3. Allgemeine Bemerkungenvermeiden und einen Anreiz für einen effizienten Mittel-
einsatz zu schaffen, soll die für ein Vorhaben gewährte
Beteiligung automatisch annulliert werden, wenn die 3.1. In Übereinstimmung mit seiner zuvor abgegebe-
Arbeiten nicht innerhalb der in der Finanzierungsverein- nen Initiativstellungnahme(1) begrüßt der Wirtschafts-
barung vorgesehenen Vertragsperiode angelaufen sind. und Sozialausschuß im großen und ganzen die Vor-

schläge der Kommission, die Heranführungsstrategie zu
2.6.6.3. Ein solcher Ansatz soll einen kohärenten
Gesamtüberblick über die Maßnahmen eines jeden
Vorhabens sowie einen gewissenGrad derDezentralisie- (1) Intensivierung der Heranführungsstrategie, ABl. C 157

vom 25.5.1998, S. 58.rungbei gleichzeitiger Sicherstellungeinerausreichenden
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intensivieren und den MOE-Staaten zu diesem Zweck jährlicheUnterstützung von 1 Milliarden Euro innerhalb
des Zeitraums 2000-2006 bereitstellt, d.h. insgesamtein kohärentes Programm anzubieten, das sie auf den

Beitritt zur EU vorbereiten soll. 7 Milliarden Euro, was etwa 4 % des veranschlagten
Investitionsbedarfs entspräche.

3.1.1. Der Ausschuß hält das allgemeine Ziel für
3.2.2.1. Der Ausschuß nimmt zur Kenntnis, daß derrichtig, die verschiedenen Formen der von der EU
Finanzierungsvorschlag für strukturpolitische Maßnah-bereitgestellten Unterstützung in einem einzigen, durch
men im Rahmen derRegionalpolitik und des Kohäsions-die Beitrittspartnerschaften gebildeten Rahmen zusam-
fonds der EU für den Zeitraum 2000-2006 im Vergleichmenzufassen und die MOE-Staaten mit den Politiken
zur Periode 1993-1999 folgende Aufstockung (in Milliar-und Verfahren der Union vertraut zu machen, indem
den Euro) vorsieht:ihnen u.a. die Teilnahme an Gemeinschaftsprogrammen

ermöglicht wird.

1993-1999 2000-2006
3.1.2. Der Ausschuß begrüßt auch die Entscheidung,
sich bei dieser Unterstützung auf umwelt- und verkehrs-

Strukturfonds:bezogene Infrastrukturmaßnahmen zu konzentrieren,
was auch dem Konzept für den revidierten Kohäsions- — Ziel-1-Regionen 119 140
fonds entspricht. — übrige förderfähige Regionen 59 70

Summe Strukturfonds 178 2103.1.3. Der Ausschuß hat die Bedeutung von Umwelt-
themen stets betont und ist besorgt über den allgemeinen

Kohäsionsfonds 17 20Mangel an Fortschritten auf diesem Gebiet. Er vermerkt,
daß die Bewerberländer insgesamt dringendere Umwelt- Summe heutige Mitgliedstaaten 195 230
probleme haben als die jetzigen Mitgliedstaaten, und
unterstützt vorbehaltlos die Entscheidung zugunsten der Bewerberländer:
umweltbezogenen Bestimmungen des gemeinschaftli-

— vor dem Beitritt — 7chen Besitzstandes als eines der vorrangigen Gebiete für
— nach dem Beitritt — 38die ISPA-Beihilfe.

Summe Bewerberländer — 45
3.1.4. Der Ausschuß unterstützt auch die Wahl der
Verkehrsinfrastruktur als zweites vorrangiges Gebiet. Gesamtvolumen 195 275
Er betrachtet es als entscheidend, das gegenwärtige
Flickwerk zu einem zusammenhängenden Netz zu ver-
knüpfen und sichere und schnelle Verbindungen zwi- 3.2.2.2. Nach Ansicht des Ausschusses sollte eineschen den Ländern zu schaffen, um die Wirksamkeit Neuaufteilungder für dieBewerberstaatenvorgesehenendes Binnenmarkts zu erhöhen und das Potential des 45 Milliarden Euro zwischen dem Heranführungs- undeuropäischen Handels zu maximieren. dem auf den Beitritt folgenden Zeitraum in Erwägung

gezogen werden. Der Ausschuß weist darauf hin, daß es3.1.4.1. Kommissionsmitglied Neill Kinnock drückte derzeit für einen großenTeil des Finanzierungszeitraumses so aus: „Die Grenzen werden erst dann ganz offen als unwahrscheinlich gilt, daß irgendein Bewerberstaatund die Freizügigkeit und der freie Warenverkehr erst aufgenommen wird, und daß die Zahl der Staaten, diedann erreicht sein, wenn Straßen, Eisenbahnen, Flug- als erste Gruppe die Mitgliedschaft erlangen, gering seinhäfen und Häfen Mittel- und Osteuropas effizient könnte. Es ist deshalb damit zu rechnen, daß derfunktionieren. Das Netzkonzept stellt einen ersten Zeitraum, in dem die im Anschluß an den BeitrittSchritt zur Gewährleistung dieses Anspruchs dar.“ vorgesehenen Fördermittel verfügbar sein werden, von
kurzer Dauer ist und daß nur einige wenige Staaten in

3.2. Der Ausschuß nimmt zur Kenntnis, daß die den Genuß dieser Förderung kommen.
Übernahme des gemeinschaftlichen Besitzstandes im
Umweltbereich in den zehn MOE-Staaten Investitionen 3.2.2.3. In Anbetracht dessen sowie im Hinblick
erfordern wird, deren Gesamtvolumen den besten ver- darauf, daß es wünschenswert ist, die Bewerberstaaten
fügbaren Schätzungen zufolge bei 100 Milliarden Euro auf das für die Übernahme des umweltpolitischen
liegen dürfte. Besitzstands erforderliche Niveau zu bringen und die

Leistungsfähigkeit ihrer Verkehrsinfrastruktur mög-
3.2.1. Er nimmt des weiteren zur Kenntnis, daß der lichst rasch zu steigern, empfiehlt der Ausschuß, einen
Investitionsbedarf im Verkehrsinfrastrukturbereich auf größeren Teil der fraglichen 45 Milliarden Euro für den
50 bis 90 Milliarden Euro innerhalb von 15 Jahren Heranführungszeitraum vorzusehen. Mit einer Auf-
geschätzt wird und dieses Investitionsvolumen allein stockung der für die Heranführung eingeplanten Mittel
dazu benötigt würde, die bereits vorhandenen Straßen- um beispielsweise 2,5 Milliarden Euro jährlich (bzw.
und Schienenstrecken auf EU-Niveau zu bringen und um insgesamt 17,5 Milliarden Euro) würde ein Schritt
für den erwarteten Anstieg des Verkehrsaufkommens zur Schließung der Lücke getan, die gegenwärtig zwi-
gerüstet zu sein, ohne daß die Kosten für die Schaffung schen dem in der Heranführungsphase zu deckenden
neuer Verbindungen in der genannten Spanne berück- Investitionsbedarf und dem verfügbaren Mittelvolumen
sichtigt wären. klafft.

3.2.3. DieEuropäische Investitionsbank, dieEuropäi-3.2.2. In Anbetracht des Gesamtbedarfs von etwa 170
Milliarden Euro wird vorgeschlagen, daß die EU eine sche Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die
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Weltbank, der öffentliche Sektor in den MOE-Staaten Handel (sowohl in bzw. zwischen den MOE-Staaten als
auch zwischen den MOE-Staaten und den EU-unddieAnwendungdesVerursacherprinzips imRahmen

der Maßnahmen, die die Bewerberstaaten zur Verbesse- Mitgliedstaaten) ohne die Schaffung neuer Verbindun-
gen jedoch nur begrenzt sein werden und auch derrung der Umweltsituation treffen, werden ebenfalls zur

Deckung des Finanzierungsbedarfs beitragen. volkswirtschaftliche Nutzen — sowohl für die MOE-
Staaten als auch für die EU-15 — entsprechend gering
ausfallen wird.3.2.3.1. Wichtig ist auch, daß parallele Finanzierun-

gen seitens einzelner Mitgliedstaaten verfügbar sein
3.3.2.1. Effiziente Verkehrssysteme sind für die Wirt-sollten.
schaft der Union entscheidend und gewährleisten, daß
das EU-Prinzip der Freizügigkeit und des freien Waren-3.2.3.2. Dennoch ist damit zu rechnen, daß das aus
verkehrs zum Tragen kommt. Diese Anliegen wirkendiesen Quellen erschließbare Mittelvolumen bei weitem
sich auch unmittelbar auf die Sicherheit der Menschennicht ausreichenwird, umdenGesamtinvestitionsbedarf
und auf die Umwelt aus. Nur in sehr wenigen Bewer-zu decken, was insbesondere für die Erfüllung der
berländern steht der Straßenverkehr obenan auf derAnforderungen gilt, die mit der Übernahme des EU-
Prioritätenliste, obschon sie eine deutliche Zunahme desBesitzstandes imUmweltbereichverbunden sind.Gleich-
Besitzes von PKW verzeichnen. Es sind nicht genügendzeitig muß bezweifelt werden, ob für ein ausreichendes
staatliche Mittel vorhanden, um die nötigen Infrastruk-Engagement privatwirtschaftlicher Investoren gesorgt
turverbesserungen durchzuführen und so die zusätzlichewerden kann, so daß die genannten Ziele innerhalb
Belastung der Verkehrssysteme aufzufangen. Moderneeines akzeptablen zeitlichen Rahmens erreicht werden
transeuropäische Netze sind entscheidend für Europaskönnen.
Wettbewerbsfähigkeit und für auf Dauer nachhaltiges
Wachstumund Beschäftigung; gleichzeitig sind sie unab-3.2.3.3. Umdafür zu sorgen, daßdie privatwirtschaft-
dingbar, damit die Bewerberländer wettbewerbsfähigeliche Kofinanzierung ein möglichst hohes Volumen
Volkswirtschaften entwickeln können, die der Nachfra-erreicht, muß nach Ansicht des Ausschusses eine wirkli-
ge gerecht werden und die Chancen des Binnenmarktsche industrielle Partnerschaftsstrategie entwickelt wer-
zu nutzen vermögen.den. Insbesondere sollte eine zu starke Vorausplanung

vermieden werden, damit der privatwirtschaftliche Ini- 3.3.3. Der Ausschuß hält es deshalb für geboten,tiativgeist nicht an seiner Entfaltung gehindert wird und die vorgesehenen Maßnahmen zur Verbesserung derRaum ist für einen innovativen privatwirtschaftlichen Verkehrsinfrastruktur innerhalb der MOE-Staaten da-Ansatz. durch zu intensivieren, daßneueVerbindungen zwischen
diesen Ländern und den EU-Mitgliedstaaten geschaffen

3.2.3.4. Es sollten Anstrengungen unternommen wer- werden. Er nimmt zur Kenntnis, daß der TEN-Zugang
den, die Verfügbarkeit neuer Finanzierungsquellen zu Teil des ISPA-Programms ist, die diesbezüglichenKosten
vergrößern. Wenn man beispielsweise das Bankenwesen jedoch nicht in den Finanzmittel-Bedarfsschätzungen
in den Bewerberländern auf eine gesunde Grundlage berücksichtigt wurden. Angesichts der enttäuschend
stellte und die Aktienmärkte stärkte, könnte in- und geringenFortschritte bei denderzeitigenTEN-Vorhaben
ausländisches Privatkapital herangezogen werden. stellt sich die Frage, wie derartige Verbindungen finan-

ziert werden sollen.
3.2.3.5. Der Ausschuß weist ferner darauf hin, daß
nicht nur finanzielle, sondern auch technologische In-
vestitionen erforderlich sind. Es wird deshalb darauf 4. Besondere Bemerkungen
ankommen, dieBesitzrechte undden Schutz des industri-
ellen geistigen Eigentums sowie Gesetzesvorschriften 4.1. Der Ausschuß ist wie die Kommission der Mei-und Praktiken im Bereich des Wettbewerbs festzulegen, nung, daß die Bindung der knappen öffentlichen Mitteldie den EU-Normen genügen. für einen Multiplikator-Effekt — vor allem durch die

Mobilisierung von Kofinanzierungsmitteln aus dem
privaten Sektor — sorgen muß, und daß die Durchfüh-3.3. Im Hinblick auf die zu erwartende Mittelknapp-

heit ist der Ausschuß der Auffassung, daß die ISPA- rung der ISPA-Fördermaßnahmen nicht zur Verdrän-
gung anderer Finanzierungsquellen führen sollte.Förderung auf die Vorhaben und Bereiche konzentriert

werden sollte, die guteVoraussetzungen für eine optima-
le Wirksamkeit der Maßnahmen bieten. Gleichzeitig 4.2. Der Ausschuß stimmt dem Vorschlag zu, die
sollten die Mittel nicht auf eine zu große Zahl von Fördersätze je nach Verfügbarkeit alternativer Finanzie-
Projekten verteilt werden. rungsmöglichkeiten flexibel zu handhaben. Mit Blick

auf die vorgeschlagenen Fördersätze von bis zu 85% der
3.3.1. Der Ausschuß hält es deshalb für richtig, die Projektkosten, empfiehlt er jedoch, diesen Prozentsatz
ISPA-Förderung auf Vorhaben mit einem Mindestvolu- wegen des relativ geringen ISPA-Budgets als Obergrenze
men von 5 Millionen Euro zu beschränken. zu betrachten und nicht zur Norm werden zu lassen.

4.2.1. Umden Synergie-Effekt bestmöglich zu nutzen,3.3.2. Der Ausschuß nimmt zur Kenntnis, daß in dem
Volumen, das zur Finanzierung des Verkehrsinfrastruk- sollteman sich bemühen, ISPA-Projektemit bestehenden

Projekten in den Empfängerländern zu verknüpfen, soturbedarfs veranschlagt wurde, keine neuen Verbindun-
gen enthalten sind. Erweist darauf hin, daßdieVerbesse- daßeinebessereKoordinierungmitdenStaatshaushalten

entsteht und sich die Aussichten für Finanzierungenrung der bestehenden Verkehrswege zwar gewisse Vor-
teile mit sich bringen wird, ihre Auswirkungen auf den seitens des privaten Sektors verbessern.
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4.3. DerAusschußhält es für richtig, daßdieKommis- Effizienz des ISPA-Programms regelmäßig überprüft
werden.sion bei der Projektauswahl pragmatisch vorgehen will,

indem sie das allgemeine Interesse der Gemeinschaft an
4.7. Der Ausschuß billigt die Anwendung einer einfa-der Durchführung eines bestimmten Vorhabens, die
cheren und effizienteren Regelung für die Mittelbindun-Möglichkeiten, mit dem betreffenden Vorhaben Einnah-
gen. Dies gilt insbesondere für die vorgesehene Bestim-men zu erzielen, und die Anwendung des Verursa-
mung, die für ein Vorhaben gewährte Beteiligung auto-cherprinzips als Kriterien anlegt.
matisch zu streichen, wenn die Arbeiten nicht innerhalb
des festgelegten Finanzierungszeitraums angelaufen

4.4. Der Ausschuß nimmt zur Kenntnis, daß die im sind.
Rahmen von ISPA gewährte Unterstützung in Form
von nicht rückzahlbaren Finanzhilfen, rückzahlbaren 4.8. Der Ausschuß nimmt zur Kenntnis, daß Verbes-
Darlehen,Kreditbürgschaftserleichterungen,Zinsvergü- serungen der Verkehrsinfrastruktur, die sich bei Vorha-
tungen,Risikokapital-Beteiligungenodermittels anderer ben als erforderlich erweisen, die im Rahmen des
Finanzierungsvereinbarungen erfolgen kann. Darin un- PHARE-Programms durchgeführt werden und auf die
terscheidet sich ISPA vom Kohäsionsfonds, in dessen Umgestaltung der Industrie oder die Entwicklung des
Rahmen eine nicht rückzahlbare Direktunterstützung ländlichen Raums abzielen, aus PHARE-Mitteln finan-
gewährt wird.DerAusschuß begrüßt dieseAbweichung, ziert werden sollen. Er nimmt ebenfalls zur Kenntnis,
weil sie ein flexibleres Tätigwerden und eine Anpassung daß ISPA-Fördermittel für Durchführbarkeitsstudien
der Finanzierung an den bei dem jeweiligen Vorhaben und technische Hilfe bereitgestellt werden können, die
zu deckendenBedarf ermöglicht. Insbesondere rückzahl- für Vorhaben bestimmt sind, die im Rahmen des
bare Darlehen haben einen verstärkten Multiplikatoref- PHARE-Programms finanziert werden sollen. Der Aus-
fekt, da die Mittel aus ihrer Tilgung für andere Projekte schuß hält dies für sinnvoll, weist allerdings darauf hin,
verwendet werden können. daß gewährleistet sein muß, daß diese Überschneidung

zwischen den beiden Programmen weder Verwirrung
4.4.1. Der Ausschuß ist auch mit dem Vorschlag stiftet noch Doppelfinanzierungen zur Folge hat.
einverstanden, die Europäische Investitionsbank zuRate

4.9. Im Hinblick auf die technische Hilfe empfiehltzu ziehen, umherauszufinden,welches Finanzierungspa-
der Ausschuß, der Entwicklung von Humanressourcen,ket für das jeweilige Vorhaben am besten geeignet ist.
Verwaltungskapazität und der konstruktiven Beteili-
gungder Sozialpartner und andererVertreterder Bürger-

4.5. Der Ausschuß hält es für richtig, die Einwohner- gesellschaft am Übergangsprozeß gebührende Aufmerk-
zahl, die Flächeunddas Pro-Kopf-BIPnachKaufkraftpa- samkeit zu widmen.
rität als Kriterien für die Fördermittelbereitstellung
anzulegen und dabei die Staaten mit dem niedrigsten

5. SchlußfolgerungPro-Kopf-BIP am stärksten zu fördern. Er begrüßt auch
die Absicht, die Unzulänglichkeiten, die die einzelnen 5.1. Der Ausschuß stimmt den von der KommissionStaaten imBereich derUmwelt- undVerkehrsinfrastruk- unterbreiteten Vorschlägen für die Schaffung einestur aufweisen, gebührend zu berücksichtigen.

strukturpolitischen Instruments zur Vorbereitung auf
denBeitritt zuundteiltdieAnsicht, daßdieses Instrument
wie ein strategischer Katalysator wirken muß. Sorge4.6. Der Ausschuß ist wie die Kommission der An-

sicht, daß eine geeignete Begleitung, Bewertung und bereitet ihm hingegen das Mißverhältnis, das zwischen
dem Umfang der vorgesehenen Unterstützung und demKontrolle der Vorhaben gewährleistet sein muß. Er

nimmt zur Kenntnis, daß der Aufbau der erforderlichen Gesamtbedarf an Finanzierungsmitteln besteht. Er ist
deshalb der Ansicht, daß die 45 Milliarden Euro, die imVerwaltungs- und Kontrollsysteme in den begünstigten

Ländern bis zum 1. Januar 2002 vollzogen sein sollte, Zeitraum 2000-2006 für die Bewerberländer vorgesehen
sind, gleichmäßiger auf die im Heranführungszeitraumund empfiehlt, die Schaffung dieser Mechanismen zu

einer generellen Vorbedingung für ISPA-Finanzierungen und die nach dem Beitritt erfolgende Förderung verteilt
werden sollten.zu machen. Zudem sollte die gesamte Funktion und

Brüssel, den 10. September 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Tom JENKINS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für einen Beschluß
des Rates über die Annahme der Ergebnisse der Verhandlungen der Welthandelsorganisation
über Finanzdienstleistungen im Namen der Europäischen Gemeinschaft hinsichtlich der unter

ihre Zuständigkeit fallenden Bereiche“

(98/C 407/47)

Der Rat beschloß am 28. Juli 1998, den Wirtschafts- und Sozialausschuß gemäß Artikel 198
des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft um Stellungnahme zu dem
vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.

Der Ausschuß beschloß, Herrn Pelletier als Hauptberichterstatter mit der Vorbereitung der
diesbezüglichen Arbeiten zu beauftragen.

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 357. Plenartagung am 9. und 10. September 1998
(Sitzung vom 10. September) mit 69 gegen 3 Stimmen bei 4 Stimmenthaltungen folgende
Stellungnahme.

Der Wirtschafts- und Sozialausschuß nimmt zur Kenntnis, daß die Europäische Kommission
dem Rat einen Vorschlag für einen Beschluß über die Endergebnisse der Verhandlungen der
Welthandelsorganisation (WTO) über Finanzdienstleistungen vorlegen wird.

1. Vorgeschichte 1.2. Die Verhandlungen im zweiten Halbjahr 1997

DerAusschußerkennt dieBedeutungderVerhandlungen
an, die im zweiten Halbjahr 1997 eröffnet wurden und1.1. Das Interimsübereinkommen vom 28. Juli 1995
zur Annahme einer neuen Übereinkunft am 12. Dezem-
ber 1997 führten. Dieses Fünfte Protokoll zum Allgemei-Der Ausschuß ruft in Erinnerung, daß bei der Errichtung
nen Übereinkommenüber denHandelmitDienstleistun-der WTO im Dezember 1993 — nach Abschluß der als
gen wurde von 102 Staaten unterzeichnet, von denen„Uruguay-Runde“ bekannten multilateralen Verhand-
70(1) (die EuropäischenUnion zählt hier als einMitglied)lungsrunde, deren Schlußakte auf derMinisterkonferenz
ein neues Angebot vorlegten und 32 ihr Angebot vondes GATT (Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen)
1995 aufrechterhielten.am 15. April 1994 in Marrakesch offiziell unterzeichnet

wurde — das Allgemeine Übereinkommen über den
Handel mit Dienstleistungen („GATS“) angenommen 2. Die Übereinkunft vom 12. Dezember 1997wurde. Gleichzeitig wurden für einige Dienstleistungs-
sektoren, darunter die Finanzdienstleistungen, Rahmen-

2.1. Inkrafttretenbedingungen und Endtermin der Verhandlungen festge-
legt.

DerAusschußnimmt zurKenntnis, daßdie Übereinkunft
am 1. März 1999 in Kraft treten soll, nachdem dieDie Verhandlungen über die Finanzdienstleistungen
Unterzeichnerstaaten das „Fünfte Protokoll“ zumGATSsollten am 1. Januar 1995 beginnen und innerhalb von
(General Agreement on Trade in Services) durch Unter-6 Monaten abgeschlossen sein. Tatsächlich endeten sie
zeichnung oder Ratifikation bis zum 29. Januar 1999erst am 28. Juli 1995 mit einer Kompromißlösung: Die
angenommen haben. Haben bis zum 30. Januar 1999Vereinigten Staaten verweigerten die Unterzeichnung,
nicht alle betroffenen Mitglieder das Fünfte Protokollda sie die Angebote der wichtigsten Entwicklungsländer
angenommen, so können die Mitglieder, die es fristge-(insbesondere Südost-Asien und Lateinamerika) als un-
recht angenommen haben, beschließen, es dennoch inzureichend erachteten. Einer Initiative der Europäischen
Kraft treten zu lassen, die Annahmefrist zu verlängernUnion ist es zu verdanken, daß in letzter Minute
oder es nicht in Kraft treten zu lassen. Können einigeein Interimsübereinkommen bei Stimmenthaltung der
Unterzeichnerstaaten des Abkommens das VerfahrenVereinigtenStaatenangenommenwerdenkonnte,dessen
nicht einhalten, können die Staaten, die das „Fünftewichtigstes Element das Zweite Protokoll zumAllgemei-
Protokoll“ bereits ratifiziert haben, innerhalb einer Fristnen Übereinkommenüber denHandelmitDienstleistun-

gen ist.
(1) Ägypten, Australien, Bahrein, Bolivien, Brasilien, Bulga-

rien, Chile, Costa-Rica, Dominikanische Republik, Ecua-Die Angebote und Listen mit Ausnahmen von der
dor, El Salvador, Europäische Gemeinschaft und ihreMeistbegünstigungskausel waren dem Protokoll als
Mitgliedstaaten, Ghana, Honduras, Hongkong (China),Anlagen beigefügt. Stichtag für ihre Anwendung war
Indien, Indonesien, Island, Israel, Jamaika, Japan,Kanada,der 1. November 1997. Ab diesem Zeitpunkt konnten
Kenia, Kolumbien, Korea, Kuwait, Macau, Malaysia,die Mitgliedstaaten ihr Angebot innerhalb von 60 Tagen Malta, Mauritius, Mexiko, Neuseeland, Nicaragua, Nige-ändern, ganz oder zum Teil zurücknehmen und/oder ria, Norwegen, Pakistan, Peru, Philippinen, Polen, Rumä-

eventuelleAusnahmenvonderMeistbegünstigungsklau- nien, Schweiz, Senegal, Singapur, Slowakische Republik,
sel beantragen. Imübrigen sollte in einer neuenVerhand- Slowenien, Sri Lanka, Südafrika, Thailand, Tschechische
lungsperiode im zweiten Halbjahr 1997 eine endgültige Republik, Tunesien, Türkei, Ungarn, Vereinigte Staaten,

Uruguay, Venezuela, Zypern.Einigung erzielt werden.
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von 60 Tagen nach dem 29. Februar 1999 beschließen, eines Übereinkommens mit substantiellen Verpflichtun-
gen der größtmöglichen Anzahl von Teilnehmern ver-es neu abzufassen.
stärkt und bevorrechtigte Beziehungen mit den Vertre-

Der Ausschuß nimmt zur Kenntnis, daß nach einer tern der Europäischen Gemeinschaft und ihrer einzel-
technischen Überprüfung die einzelnen Verpflichtungs- staatlichen Regierungen unterhalten.
listen, die dem Fünften Protokoll als Anlagen beigefügt
werden sollten, am 26. Februar 1998 vom WTO-Rat für
den Handel mit Dienstleistungen genehmigt wurden. 3.2. Auswirkungen auf die Strategie der Banken

Für die Banken, wie für sämtliche Finanzberater, ist die2.2. Allgemeine Beurteilung der Übereinkunft
Marktöffnung auf internationaler Ebene ein Schlüssel-

Der Ausschußwürdigt die durch diese Einigung erzielten element ihrer Strategie, sowohl für die Vervollkomm-
Fortschritte.Die Übereinkunftdeckt95 %des internatio- nung der Qualität der Dienstleistungen, die sie ihren
nalen Finanzdienstleistungsmarktes ab und ist insbeson- Kunden schuldig sind — die ihrerseits ihre Tätigkeiten
dere deshalb von Bedeutung, weil sie der seit Juli 1995 internationalisieren — wie auch für die Entfaltung ihrer
andauernden unbefriedigenden Übergangssituation ein eigenen Tätigkeit auf neuen Gebieten, die durch die
Ende setzt: Zu diesem Zeitpunkt hatten die Vereinigten Transparenz der Vorschriften und das Wissen abgesi-
Staaten beschlossen, sich dem Interimsübereinkommen chertwird, daß alle Banken undFinanzberater denselben
nicht anzuschließen, was konkret bedeutete, daß der Rechts- und aufsichtsrechtlichen Vorschriften unterlie-
wichtigste Akteur auf dem internationalen Finanzmarkt gen.
sich der Logik eines multilateralen Übereinkommens
widersetzte, das auf dem Grundsatz der „Meistbegünsti-

3.2.1. D i e G l o b a l i s i e r u n g d e r M ä r k t egungsklausel“ beruht, d.h. der automatischen Ausdeh-
nung einer vorteilhaften Maßnahme, die einem Unter-
zeichnerstaat gewährt wird, auf alle Unterzeichnerstaa- Die Internationalisierung der Wirtschaft ist eine Tatsa-
ten. che, ob man sie nun positiv oder negativ beurteilt,

wünscht oder nur erträgt. Die Großkonzerne wie die
Auch wenn die Angebote einiger WTO-Mitgliedstaaten Klein- undMittelbetriebe haben ihre heimischen Märkte
tatsächlich ungenügend waren, wesentlich ist, daß die oft bereits ausgeschöpft und müssen den Schritt zur
imDezember 1997 erzielte Übereinkunft auf derAchtung Internationalisierung tun. Dieses Phänomen wird in
der Prinzipien der Nicht-Diskriminierung, der Inländer- Zukunft durch die Schaffung des Marktes der einheitli-
behandlung und der Meistbegünstigungsklausel beruht. chen Währung zweifellos noch verstärkt.
Der gesamte Finanzdienstleistungssektor (Banken, Ver-
sicherungen Wertpapierdienstleistungen) wird dadurch Es obliegt den Banken, den Bedürfnissen ihrer Kunden
den multinationalen Bestimmungen und Regeln des Rechnung zu tragen. Da die Internationalisierung der
GATS unterworfen. Das Übereinkommen ist in zweifa- Großkonzerne tatsächlich schon stattgefunden hat, ist
cher Hinsicht bedeutsam: eine zweite Welle, die die mittleren Unternehmen er-

greift, die unvermeidbare Folge. Die Inlandsmärkte der— Es ist unbefristet gültig, was zeigt, daß nach dem
Industrieländer schrumpfen aufgrund des DoppeleffektsVorbild der anderen, bereits in die WTO einbezoge-
von Überproduktion und Sättigung der Nachfrage. Dienen Wirtschaftssektoren nun auch die Finanzdienst-
Erschließung neuer Horizonte ist für den gesamtenleistungen einer ständigen Prüfung durch die Welt-
Produktionssektor unumgänglich. Die Banken sind eshandelsorganisation unterliegen. Im übrigen hat
sich schuldig, das Netz ihrer Aktivitäten zu internationa-keiner der großen Staaten sein Angebot mit einer
lisieren, um die geographische Reichweite ihres Dienst-allgemeinen Ausnahmeregelung vom Prinzip der
leistungsangebots erheblich weiter auszudehnen.Meistbegünstigung versehen. Jeder Unterzeich-

nerstaat kann sich an das Streitbeilegungsgremium
der WTO wenden, wenn er der Ansicht ist, ein

3.2.2. D i e T r a n s p a r e n zanderes WTO-Mitglied würde gegen die mit diesem
Übereinkommen verbundenen Verpflichtungen ver-

Die Einführung einheitlicher, verständlicher und dau-stoßen.
erhafter Rechtsvorschriften wird die Tätigkeit der Kre-

— Bei den meisten Angeboten der wichtigsten aufstre- ditgeber anregen und den Banken ermöglichen, in einem
benden Staaten läßt sich im Vergleich zur Situation Klima des Vertrauens und verbesserten Risikomanage-
im Jahr 1995 eine deutliche Verbesserung ihrer ments einen größeren Beitrag zur Finanzierung der
Liberalisierungsverpflichtungen feststellen. Entwicklungsländer zu leisten.Dabeiwerdendie Banken

der Industrieländer durch die verstärkte Internationali-
sierung ihrer Tätigkeiten und ihrer Finanzierung zusätz-3. Allgemeine Bemerkungen
liche Erträge erwirtschaften, die auf ihren heimischen
Märkten oft nicht mehr möglich waren.In Erwägung der nachstehenden drei Ziffern begrüßt

der Ausschuß den Vorschlag für einen Beschluß des
Rates. Ein neues internationales Gleichgewicht zwischen Kre-

ditgebern und Kreditnehmern, gestützt von allgemein
anerkanntenRechtsvorschriften imBanksektor,wirddie3.1. Position des Bankensektors
Fluidität des Finanz- und Geldmarktes wiederherstellen,
die für stabile Beziehungen zwischen den Staaten unab-Die Vereinigung der Banken in der Europäischen Union

hat ihre Interventionen für den endgültigen Abschluß dingbar ist.
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3.2.3. D i e N i c h t - D i s k r i m i n i e r u n g Staaten im Juni 1995 zurückzuführen, eine Ausnahmere-
gelung von der Meistbegünstigungsklausel beizubehal-

Die Akzeptanz und Anwendung des Grundprinzips des ten und bilaterale Abkommen über die Marktöffnung
GATT (die Meistbegünstigungsklausel), durch das alle auszuhandeln.
Partner unterAusschluß jederDiskriminierung zwischen
den Vertragspartnern, ungeachtet ihrer Heimatzugehö- 4.5. Für den Versicherungssektor beinhaltet die neue
rigkeit oder Nationalität, gleichgestellt werden, zwingt Übereinkunft eine bedeutende, sowohl quantitative als
die Staaten zur Abschaffung der Privilegien, die sie ihren auch qualitative Verbesserung der Angebote der aufstre-
Bürgern tendenziell zubilligen. benden Staaten Asiens, Lateinamerikas, Mittel- und

Osteuropas, Afrikas und des Mittleren Ostens.
IndiesemZusammenhangbedeutetdie letztenDezember
in Genf unterzeichnete Übereinkunft einen großen Fort- 4.6. Gemäßden Bestimmungendermeisten der 60 un-
schritt. terbreiteten Angebote wird es in Zukunft möglich sein,

Mehrheitsbeteiligungen an ausländischen Unternehmen
zu halten, Zweigniederlassungen zu eröffnen, von der3.3. Dauerhafte Zunahme der Kapitalströme in die
Gleichbehandlung mit inländischen Versicherern zuaufstrebenden bzw. gering entwickelten Staaten
profitieren und, in der Transportversicherung wie in der
Rückversicherung, unbeschränkt grenzüberschreitendeDie dauerhafte Zunahme der Kapitalströme in die
Transaktionen zu tätigen.aufstrebenden bzw. gering entwickeltenVolkswirtschaf-

ten dürfte dem Wachstum derselben Auftrieb geben. Im
4.7. Der Ausschuß weist besonders darauf hin, daßübrigendürfte siedie SanierungdieserVolkswirtschaften
Japan zugestimmt hat, das gesamte bilaterale Abkom-erleichtern und das Vertrauen der Investoren in die
men, das es im Dezember 1996 im Versicherungsbereichkrisengeschüttelten asiatischen Staaten (z. B. Südkorea,
mit den Vereinigten Staaten abgeschlossen hat, inThailand, Indonesien) wiederherstellen.
Form von zusätzlichen Verpflichtungen in sein Angebot
aufzunehmen.

4. Öffnung des Versicherungsmarktes

5. Schlußfolgerung
4.1. Der europäische Versicherungssektor ist gleich

Der Ausschuß ist der Ansicht, daß die im Rahmen derdem europäischen Bankensektor der Auffassung, daß
Welthandelsorganisation im Dezember 1997 unterzeich-die aus den WTO-Verhandlungen hervorgegangene
nete Übereinkunft einen großen Schritt in RichtungÜbereinkunft einen bedeutenden Erfolg für die Europäi-
Liberalisierung der Finanzmärkte bedeutet. Er schließtsche Union sowie für die europäischen Versicherer
sich der von der Kommission an den Rat gerichtetendarstellt.
Empfehlung an, den Wortlaut des Fünften Protokolls
im Namen der Europäischen Gemeinschaft hinsichtlich4.2. Der europäische Versicherungsmarkt wird durch
der unter ihreZuständigkeit fallendenBereiche anzuneh-das von den WTO-Mitgliedern ausgehandelte Fünfte
men.Protokoll und die Verpflichtungen, die mit dem Angebot

der Kommission eingegangen wurden, nicht gefährdet. Trotz der erzielten Fortschritte bleibt noch viel Arbeit:
die beiden weltweit größten Märkte, China und Ruß-

4.3. Der Versicherungssektor betont, daß die Über- land, sindnochnicht indie Übereinkommeneingeschlos-
einkunft vom 12. Dezember 1997 im Gegensatz zu sen. Im übrigen sind die von den einzelnen Staaten
dem im Juli 1995 auf EU-Initiative abgeschlossenen eingegangenen Verpflichtungen von sehr unterschiedli-
Interimsübereinkommen endgültig ist und keine Abwei- cher Qualität. Die Verhandlungen müssen fortgesetzt
chung vom Prinzip der Meistbegünstigung beinhaltet. werden, um eine Verbesserung dieser Verpflichtungen

zu erreichen, wenn möglich gegen die wettbewerbsver-
zerrenden Rechtsvorschriften anzukämpfen und eine4.4. Mit der Übereinkunft wird eine für das gute

Funktionieren des multilateralen Handelssystems und wirklicheAbschaffungderHandelshemmnisse zu bewir-
ken. Ebenso muß darauf geachtet werden, bei neuendie Interessen des europäischen Finanzdienstleistungs-

und Versicherungssektors äußerst nachteilige Situation Verhandlungen auch Überwachung und Kontrolle zu
behandeln.beendet. Diese war auf den Beschluß der Vereinigten

Brüssel, den 10. September 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Tom JENKINS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema „Beschäftigung und Euro“

(98/C 407/48)

Der Wirtschafts- und Sozialausschuß beschloß am 27. Januar 1998 gemäß Artikel 23 Absatz 3
der Geschäftsordnung, eine Stellungnahme zu dem vorgenannten Thema zu erarbeiten.

Die mit der Vorbereitung der diesbezüglichen Arbeiten beauftragte Fachgruppe Wirtschafts-,
Finanz- und Währungsfragen nahm ihre Stellungnahme am 14. Juli 1998 an. Berichterstatter
war Herr Geuenich.

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 357. Plenartagung (Sitzung vom 9. September 1998)
mit 115 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen folgende Stellungnahme.

BEDINGUNGEN FÜR DEN BESCHÄFTIGUNGSPO- 1.4. Die Lohn- und Arbeitsmarktpolitik werden
herkömmlicherweise in einem tripartistischen ProzeßLITISCHEN ERFOLG DER EUROPÄISCHEN

WÄHRUNGSUNION ausgehandelt. Die Währungspolitikmit Wechselkurspo-
litik und Politik der kurzfristigen Zinssätze liegt häufig
in Händen der nationalen Zentralbank, während sich

1. Einleitung Parlament und Regierung in die Zuständigkeit für die
Fiskalpolitik einschließlich Bildungswesen und Sozial-

1.1. FürdieBeurteilungderBeschäftigungswirkungen system teilen. Löhne und Gehälter werden zwischen den
der EWU ist die Trennung zwischen kurz- und langfristi- Tarifparteien ausgehandelt.
gen Effekten bedeutsam. So dürften insbesondere die
enormen Einsparbemühungen der öffentlichen Hand
etlicher europäischer Staaten zur Erreichung des Defi- 1.5. Die längerfristigen Auswirkungen der EWU auf
zitkriteriums von 3 % die konjunkturelle Entwicklung Wachstum und Beschäftigung hängen dann von der
in etlichen Ländern Europas in den letzten Jahren Ausrichtung und dem koordinierten Verhalten von
gedämpft haben. Entsprechend ungünstiger fiel auch Lohn-, Geld- und Finanzpolitik in Europa ab. Dabei
die Beschäftigungsentwicklung aus. Diese negativen entscheidet sich, ob die Vorteile der EWU, die durch
kurzfristigen Wachstumseffekte dürften auch noch den geringere Transaktionskosten und Nominalzinsen und
Beginn der EWU überschatten. höheren Wettbewerb und bessere Preistransparenz für

die Verbraucher entstehen können, nicht durch zusätzli-
che Risiken, die möglicherweise in einer verminderten1.2. Mit der dadurch ausgelösten Dämpfung der
Anpassungsfähigkeit des erweiterten WährungsraumesWirtschaftsaktivität verschärfte sich aber bei dann
nach Störungen bestehen, aufgewogen werden.sinkendenSteuereinnahmenundsteigendenSozialausga-

ben der Druck auf die öffentlichen Haushalte, der in der
Regel zu höheren Defiziten führt. In dieser Hinsicht

1.6. Ausgeklammert aus der Analyse bleiben allebestand somit ein Konflikt zwischen den monetären und
die Wirkungen, die dem gemeinsamen europäischenfiskalischen Kriterien. Wollte die Finanzpolitik die
Binnenmarkt und der Freizügigkeit von Arbeit undselbstgesetzten Defizitziele erfüllen, mußte sie die kon-
Kapital zuzurechnen sind. Hierdurch wurden und wer-junkturelle Entwicklung mit erheblichen Folgen für
den weiterhin insbesondere eine Intensivierung desWachstum und Beschäftigung bremsen. Nach Beginn
innereuropäischenHandels, höhereausländischeDirekt-der EWU dürften die Auswirkungen der fiskalischen
investitionen und Wanderungsbewegungen ausgelöst.Restriktionen nachlassen.
Betrachtet werden in dieser Stellungnahme dagegen nur
die Auswirkungen auf die Beschäftigungssituation, die1.3. Kurzfristige Effekte können auch noch von der auf die Einführung des Euro zurückgehen.Fixierung der Umtauschkurse in den Euro ausgehen. Die

Umtauschkurse sollten weitgehend wettbewerbsneutral
sein. Dies könnte zum einen durch kurzfristige Wechsel-
kursspekulationen verhindert werden, wofür es derzeit 2. Allgemeine Bemerkungen
allerdings keine Anzeichen gibt. Als gravierender könnte
sich aber die derzeitige Veränderung der realen Wechsel-
kurse bei faktisch stabilen nominalen Wechselkursen

2.1. Lohnentwicklung und Konvergenz im Vorfeld derinnerhalb der EU erweisen. So verbesserte insbesondere
Währungsuniondie Bundesrepublik Deutschland zuletzt ihre Wettbe-

werbsposition durch sinkende Lohnstückkosten zu Las-
ten ihrer Partner innerhalb der EU. Erwartungsgemäß 2.1.1. Im Zuge des europäischen wirtschaftlichen

Konvergenzprozesses glichen sich die Nominallohnstei-dürften jedoch bis zum Start der EWU am 1. Januar
1999 keine Wechselkurskorrekturen mehr eintreten. So gerungen seit Mitte der achtziger Jahre in den europäi-

schen Ländern einander an. Noch Mitte der siebzigerhaben am Anfang die teilnehmenden Staaten unter-
schiedliche Startvoraussetzungen, gemessen an ihrer Jahre war dies anders gewesen. Die Geld- und Lohnpoli-

tik reagierte damals in den einzelnen Ländern Westeuro-Wettbewerbsfähigkeit. Es dürfte dann einige Zeit
dauern, bis die davonausgehendenWirkungenausgelau- pas sehr unterschiedlichaufdenAnstiegder Importpreise

infolge der Ölpreisschocks.fen sind.
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2.1.2. WährendeinigeVolkswirtschaftenunmittelbar derung — sowie die Intensität der gesamtwirtschaftli-
chen Koordination. Eine eindeutige Klassifizierung derdanach auf einen stabilitätsorientierten Pfad zurück-

kehrten, blieben in anderen sowohl Lohnsteigerungen Lohnbildung in Europa ist somit nicht möglich.
als auch Inflation hoch. In den um Preisstabilität
bemühten Ländern differierte die Inflation unmittelbar 2.1.7. Mit Beginn der Europäischen Währungsunion
nach dem Anstieg der Ölpreise nur geringfügig und wächst der Lohnpolitik in den einzelnen EU-Ländern
konvergierte danach wieder rasch. Spiegelbild dieser eine entscheidende Rolle zu. Durch die Teilung der
EntwicklungwarenweitgehendkonstanteWechselkurse Souveränität über die Geldpolitik und den Verlust der
zwischen den Währungen dieser Länder. eigenenWährung sind zukünftig Inflationsratendifferen-

zen im Bereich der handelbaren Güter zwischen den
2.1.3. Erst zu Beginn der achtziger Jahre erfolgte einzelnen Ländern bei einer unterschiedlichen Stabilität-
eine deutliche Trendwende in ganz Europa. Zwar sorientierung der Lohnpolitik kaum mehr möglich.
beschleunigte sich auch hier die Inflation als Reaktion Die Zentralbank wird nicht mehr die Befugnis zur
auf die erneute Ölpreissteigerung, doch gingen die Währungsabwertunghaben, umüberschäumendeLohn-
Inflationsraten aufgrund einer restriktiven Geldpolitik und Preisentwicklungen auszugleichen, und die Regie-
und schwachen Nachfrage seit etwa 1985 erheblich rungen werden in ihrer Fiskalpolitik durch die EWU-
zurück. Damit näherten sich die Preissteigerungsraten in Konvergenzkriterien eingeengt sein. Als Folge davon
Europa immer mehr an; die Streuung der Inflationsraten dürften über die Produktivitätssteigerung und das Infla-
ließ merklich nach. Die neunziger Jahre waren dann tionsziel hinausgehende Lohnabschlüsse tendenziell zu
geprägt von den Auswirkungen der deutschen Vereini- höherer Arbeitslosigkeit führen.
gung und dem gemeinsamen Bemühen der europäischen
Länder zur Erreichung der Maastricht-Kriterien. In 2.1.8. Soll die regionale Wettbewerbsfähigkeit nicht
Hinblick aufdieBildungeiner gemeinsamenWährung ist gefährdetwerden, sind ineinemmonetärvoll integrierten
derProzeßderKonvergenz der Inflationsraten—sowohl Markt Nominallohnsteigerungen durch den zu erwar-
was Niveau als auch Streuung betrifft — seit Beginn der tendenProduktivitätsfortschritt imeigenenLandunddie
neunziger Jahrenochweitervorangeschritten. Einhalbes Lohnstückkostensteigerungen in den anderen Ländern
Jahr vor dem geplanten Beginn der Währungsunion begrenzt. Sanktionen für Stabilitätsverletzungen der
unterscheiden sich die Preissteigerungsraten — ebenso Lohnpolitik in Form steigender Arbeitslosigkeit folgen
wie die Zuwächse bei den Einkommen — innerhalb der bei einer europäischen Geldpolitik nicht mehr mit einer
EU kaum noch. nennenswerten Verzögerung, wie bei einer nationalen

Geldpolitik,die zuerst einehöhere Inflationsrate toleriert
2.1.4. Eine ähnliche Angleichung wie bei den Infla- und erst später einen restriktiven Kurs einschlägt,
tionsraten konnte bei den Arbeitslosenzahlen nicht sondern unmittelbar durch den Verlust der regionalen
erreicht werden, wobei eine Vielzahl unterschiedlicher Wettbewerbsfähigkeit. Der Druck auf eine schnelle
Ursachen für die hohe Arbeitslosigkeit in Europa verant- Anpassung nimmt somit zu.
wortlich sein dürfte. Vor diesem Hintergrund stellt sich
die Frage, inwieweit sich die Arbeitsmärkte in Europa

2.2. Anpassungsfähigkeit des Arbeitsmarkteswirklich angeglichen haben. Reicht auf lange Frist für
eine erfolgreiche Währungsunion die Konvergenz der
Inflationsraten tatsächlich aus, wenn dies möglicherwei- 2.2.1. Eine der zentralen Forderungen im Hinblick
se nur unter dem Druck unterschiedlich hoher Arbeitslo- auf die Schaffung einer gemeinsamen Währung in
senquoten erreicht wird? Europa betrifft die Anpassungsfähigkeit des Ar-

beitsmarktes. Gerade wenn der Wechselkurs als Puffer
zwischen unterschiedlichen Volkswirtschaften wegfällt,2.1.5. Kurzfristig können unterschiedliche Niveaus
müßtedieLohnpolitik so flexibel sein, daß sie Störungen,der Arbeitslosigkeit mit einer gemeinsamen Währung
die die einzelnen Länder unterschiedlich treffen, ausglei-kompatibel sein. Wenn sich auf lange Frist jedoch keine
chen könnte. In einer sehr allgemeinen Definition mißtreale Konvergenz einstellt, bzw. sich bei Auftreten eines
der Grad der Arbeitsmarktflexibilität die Geschwindig-erneuten negativen Angebotsschocks die Arbeitsmärkte
keit, mit der sich eine Volkswirtschaft an eine exogenenoch weiter auseinanderwickeln sollten, dürften Forde-
Störung anpaßt. Dies kann sich jedoch auf eine Vielzahlrungen nach Transfers zwischen den Mitgliedstaaten
von Bereichen beziehen, so auf die Lohn- und Arbeits-nicht ausbleiben, und es besteht die Möglichkeit des
zeitflexibilität und die qualifikatorische und räumlicheAuftretens politischer Instabilitäten innerhalb der
Mobilität und institutionelle Regelungen. In ZukunftWährungsunion. Um dies und die Einführung zusätzli-
dürfte auch die Sprachflexibilität — die Fähigkeitcher Transfers zu verhindern, müssen die Arbeitsmärkte
mehrere Sprachen zu beherrschen — immer wichtigerin den teilnehmenden Ländern auf lange Frist einen
werden. Für die Frage nach der Arbeitsmarktflexibilitätähnlichen Grad an Arbeitsmarktflexibilität aufweisen.
in einemgemeinsamenWährungsraum ist aber insbeson-Auch für die nicht teilnehmenden Länder gestaltet sich
dere die Anpassungsfähigkeit der Lohnpolitik in Hin-die Situation fast identisch.
blick auf reale und nominale Störungen von besonderer
Bedeutung, weil Wechselkursveränderungen auch nur2.1.6. Äußerst heterogen gestaltet sich die institutio-
Einfluß auf die relativen Lohnkosten zwischen Ländernnelle Ausgestaltung des Lohnfindungsprozesses in den
nehmen können.Ländern der EU. Dies betrifft weniger die Ebene der

Lohnverhandlungen als vielmehr die Organisationsfor-
men der Gewerkschaften — Richtungsgewerkschaften 2.2.2. Analysiert man die Lohnfindung innerhalb der

EU, so zeigen sich noch immer deutliche Unterschiede.inAnlehnungandiepolitischenParteienoderEinheitsge-
werkschaften und sektorale oder berufsständische Glie- Zwar wirkte die Arbeitslosenquote überall dämpfend
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auf die Lohnentwicklung, der Grad der Reagibilität aber kein Problem, weil bei wettbewerbsneutralen Um-
stellungskursendieseUnterschiedebereitsberücksichtigtdürfte aber unterschiedlich hoch gewesen sein. Noch

deutlichere Unterschiede dürften bei der Orientierung wurden. Ist die Lohnbildung dann auch weiterhin an
der Produktivität orientiert, beeinträchtigt auch danachan der langfristigen Produktivitätsentwicklung und der

Reaktion auf sich verändernde Preissteigerungsraten die Verstärkung von Schutzvorschriften, die dann zu
entsprechend niedrigeren Reallohnzuwächsen führenbestanden haben. Die unterschiedlichen Entwicklungen

der Preise sowie der Arbeitslosenquoten spiegeln diese müssen, die wirtschaftliche Entwicklung nicht.
Differenzen der Lohnreagibilitäten zwischen den einzel-
nen Ländern wider. 2.2.7. Zu den nicht-lohnbezogenen Arbeitsmarktspe-

zifika gehören auch die Regelungen zu den Arbeits- und
Betriebszeiten. Dabei spielt weniger die Länge der2.2.3. Auf Dauer wird die wirtschaftliche und politi-
individuellen Arbeitszeit eine Rolle, deren „Kosten“sche Zukunft in der Europäischen Union mit einem
schon in den Lohnstückkosten berücksichtigt werden,gemeinsamen Binnenmarkt und einer gemeinsamen
sondern insbesondere Fragen der Flexibilisierung derWährung nur spannungsfrei verlaufen, wenn sich die
Arbeitszeit. Mit einer Flexibilisierung der Arbeitszeitderzeit bestehenden Unterschiede in den Lebensbedin-
lassen sich — bei unveränderten Stundenlöhnen —gungen nicht nur nicht weiter vergrößern, sondern auf
die Arbeitszeiten besser an die betrieblichen Belangelange Sicht gesehen sogar verringern. Dies bezieht sich
anpassen. Dabei lassen sich sowohl Lohnkosten einspa-sowohl auf die Höhe des Beschäftigungsstandes als auch
ren als auch Kapitalkosten, z. B. über eine Ausdehnungauf das Einkommensniveau in den einzelnen Ländern.
der Betriebsnutzungszeiten, reduzieren. Auf diese WeiseIst bei beiden keine Konvergenz oder sogar eine Diver-
können Wettbewerbsvorteile erzielt werden. Damitgenz zu beobachten, dürften auf längere Frist der Ruf
könnte in Zukunft gerade die Arbeitszeitflexibilisierungnach Transfers bzw. Wanderungsbewegungen aus den
ein wichtiger Wettbewerbsfaktor in Europa werden.zurückbleibenden Ländern unvermeidlich sein.

2.2.8. Investitionen in die Infrastruktur sind ähnlich2.2.4. In dem Falle, daß sich das Lohnwachstum auf
wie Investitionen in Humankapital zu behandeln. Ent-der sektoralen (Branchen-)Ebene an der Entwicklung
scheidet sich einLand fürverstärkte Infrastrukturinvesti-der sektoralen (Branchen-)Produktivität orientiert, stei-
tionen und bringt es die dafür erforderlichen Mittel auf,gen ex post die Reallöhne bei konstanter Lohnquote mit
dann stehen ihm anschließend auch die Erträge in Formdem Produktivitätsfortschritt, und die Lohnstückkosten
höherer Produktivitäten und höheren Wachstums zu.steigen mit der tolerierten Inflationsrate. In der Regel

vollzieht sich der Wachstumsprozeß aber nicht stetig,
sonderndieExpansionwirdvonnegativenoderpositiven 2.2.9. Schwieriger ist die Behandlung externer
Angebots- und Nachfragestörungen gebremst bzw. Kosten. Im Prinzip müssen externe Kosten der Produk-
beschleunigt. Die Lohnpolitik muß darauf entsprechend tion den verursachendenUnternehmen aufgebürdetwer-
flexibel reagieren. Verfolgt sie eine produktivitätsorien- den. Das weitere Voranschreiten einzelner Länder im
tierte Strategie, riskiert sie keine Konflikte mit der Umweltschutz könnte sich in diesem Zusammenhang
Zentralbank, die die Investitionsdynamik abbremsen. nach Beginn der EWU als schwierig erweisen, da
Damit steigen die Möglichkeiten zur Expansion er- mögliche Wettbewerbsverluste nicht mehr durch Wech-
folgreicher Unternehmen. selkursanpassungen ausgeglichen werden können. Ent-

weder gelingt es z. B. Ländern mit dem Wunsch nach
höheren Umweltstandards, diese wachstumsneutral2.2.5. Neben der Ausgestaltung der Lohnpolitik be-
durchzuführen, oder die Umweltstandards werden ein-stehenweiterewettbewerbsrelevanteAktionsparameter.
heitlich in der EU angehoben.DazugehöreneinmalMaßnahmen,diedenArbeitsmarkt

direkt betreffen, seien es Verbesserungen der Qualifika-
tion der Arbeitnehmer oder die institutionellen Regelun-
gen des Arbeitsmarktes (Kündigungsschutz, Mutter- 3. Anforderungen an die Politik
schutz, Erziehungsurlaub, Schwerbehinderte, Kranken-
geld u.v.a.). Unstrittig ist, daß alle Maßnahmen zur
Verbesserung des Humankapitals die Bewältigung eines 3.1. Zur Geldpolitik in der EWU
raschen Strukturwandels in einer Volkswirtschaft be-
günstigen. Dies zeigt sich in entsprechend höheren 3.1.1. Die monetäre Konvergenz steht seit längerem
Produktivitätsfortschritten und Lohnzuwächsen. In im Mittelpunkt der europäischen Wirtschaftspolitik.
einem Binnenarbeitsmarkt hängt die Wettbewerbsposi- Dies implizierte bereits seit einigerZeit eineweitreichen-
tion einer Person oder einer Personengruppe mit ver- de Veränderung der Rollenzuweisung für die Wirt-
gleichbaren Qualifikationen in erster Linie davon ab, ob schaftspolitik indenLändern,die sichumeineTeilnahme
sie: a) im Verhältnis zur Marktnachfrage angemessene an der dritten Stufe bemühten. Denn um die monetäre
Qualifikationen aufweisen, b) die von ihnen geforderten Konvergenz zu erreichen, war die Harmonisierung der
Löhne und Gehälter usw. wettbewerbsfähig sind und europäischen Geldpolitik unumgänglich. Dabei gab
c) sie räumliche Mobilitätsbereitschaft aufweisen. Deutschland in den achtziger Jahren als Land mit

niedrigen Preissteigerungsraten und als größte Volks-
wirtschaft Europas das Stabilitätsziel faktisch vor. Da2.2.6. Die Vielfalt der diesbezüglichen Regelungen in

Europa deutet scheinbar auf ein erhebliches Risiko zudem der D-Mark neben dem US-Dollar die Rolle einer
weltweiten Reservewährung zufiel, gestaltete sich dieder Währungsunion hin, nämlich, daß Länder mit

ausgeprägterenRegulierungsvorschriften oder Systemen Harmonisierung im wesentlichen als eine Anpassung an
die deutsche Geldpolitik, die sich nicht unbedingt ander sozialen Sicherheit dauerhaft Wettbewerbsnachteile

erleiden würden. Zumindest zu Beginn der EWU besteht europäischen Interessen orientierte und zudem stark auf
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die Preisstabilität fixiert war. Anderenfalls wären die Marktteilnehmer gibt. Auf der Grundlage einer produk-
tivitätsorientierten Lohnpolitik und stabiler Preise kannübrigen Länder Gefahr gelaufen, bei den geforderten

unveränderten Wechselkursen ihre Wettbewerbsfähig- und sollte die EZB eine die Investitionsnachfrage
fördernde Niedrigzinspolitik verfolgen.keit zu verlieren.

3.1.2. In den Ländern, die aufgrund deutlich höherer 3.2. Zur Finanzpolitik in der EWUInflationsraten als in Deutschland einen hohen Konver-
genzbedarf hatten, führte dieHarmonisierungwegender 3.2.1. Die finanzpolitische Diskussion um die Erfül-
damit unter diesen Rahmenbedingungen verbundenen lung der Kriterien des Vertrages von Maastricht wirft
Beschäftigungseinbußen und interner Spannungen im- die grundsätzliche Frage auf, welcheRolle eine nationale
mer wieder zu Erwartungen der Märkte, daß die Finanzpolitik in einer Währungsunion spielen kann und
entsprechendenWährungen abgewertetwerdenmüßten. sollte. Dabei ist einmal zu klären, welchen Beitrag die
Mit der Strategie der Anpassung antizipierte die europa- Finanzpolitik zur Stabilisierung von wirtschaftlicher
weit einheitliche Orientierung der Geldpolitik die Ver- Aktivität zu leisten vermag. Zum anderen ist zu überle-
hältnisse einer Währungsunion. gen, ob angesichts des Verlustes der geldpolitischen

Instrumente zur Stabilisierung asymmetrischer Störun-
3.1.3. Welche Strategie wird nun die Europäische gen der Finanzpolitik diese Rolle zuwachsen sollte. Eine
Zentralbank (EZB) verfolgen? Nach dem Vertrag von solche Rollenverteilung trifft aber auf Vorbehalte.
Maastricht wird die Aufgabe der europäischen Zentral-
bank „vorrangig“ in der Sicherung der Preisstabilität 3.2.2. Neben der in neoklassischen theoretischen
bestehen. Damit wurde dem Konzept der amerikani- Vorstellungen wurzelnden grundsätzlichen Skepsis ge-
schen Fed, die Preisstabilität und Wachstum als genüber der Fähigkeit antizyklischer Finanzpolitik, eine
gleichrangige Ziele versteht, zumindest im Vertrag konjunkturelle Stabilisierung zu erreichen(2), ist die
von Maastricht eine Absage erteilt. Es wäre dennoch Sorge verbreitet, daß einzelne Staaten sich zu Lasten
wünschenswert, wenn die EZB in der Ausrichtung ihrer allerTeilnehmer übermäßig verschuldenwürden(3). Aus
Geldpolitik— orientiert an Artikel 105 desMaastrichter diesem Grund wurden zum einen die Referenzwerte für
Vertrags — die Ziele „Wirtschaftswachstum“ und „Ab- die fiskalischen Defizite in den Vertrag von Maastricht
bau von Arbeitslosigkeit“ neben der Preisstabilität mit- eingefügt, an denen sich die nationale Finanzpolitik
verfolgen würde. orientieren sollte. Des weiteren enthält der Vertrag

eine „No Bailing-Out“-Klausel, nach der die einzelnen
3.1.4. Der Vorteil einer Beschränkung auf das Ziel Staaten für ihre Schulden selbst aufkommen müssen.
Preisstabilität bestände zwar in der eindeutigen Zure-
chenbarkeit der Verantwortung für die Zielerreichung. 3.2.3. Die Verhängung von Defizitschranken birgt
Folgt man keynesianischem Denken, bestände mit der für dieEU insgesamtdieGefahr eines kontraproduktiven
Vorgabe des vorrangigen Ziels der Preisstabilität für Policy-mix in sich. Als besonders schädlich erweisen
Europa jedoch die Gefahr, daß es zwar eine für die sich Kürzungen der öffentlichen Investitionen in Sach-
Preisstabilität verantwortliche Zentralbank haben und Humankapital. Insgesamt spricht einiges dafür, daß
würde, diese Zentralbank aber zugleich entscheidenden eine Kombination aus expansiver Geldpolitik, die für
Einfluß auf Wachstum und Beschäftigung in Europa gute Wachstumsbedingungen sorgt, und einer Politik,
ausüben würde. Dies könnte dazu führen, daß die die wachstumsbedingte Steuermehreinnahmen nicht zu
Verantwortung für Wachstum und Beschäftigung der zusätzlichen Ausgaben, sondern zur Konsolidierung
Finanzpolitik zugeschoben würde und die Geldpolitik nutzt, den größten Konsolidierungseffekt aufweisen
ohneweitereRücksichtenaufdieseZiele imAufschwung würde.
jeweils zu früh um eine Preisdämpfung bemüht wäre und
im Abschwung u.U. zu spät und nicht in ausreichendem 3.2.4. Die Finanzpolitik dürfte in Zukunft nicht der
Maße auf Expansion umschaltete. Hinzu kämen die Politikbereich sein, der die volle Anpassungslast bei
Probleme des Übergangs. Störungen, die die einzelnen Länder unterschiedlich

treffen, übernimmt. Diese Aufgabe wird wohl teilweise
3.1.5. Notwendig ist, daß beim Empfänger eines der Lohnpolitik zufallen. Um so bedeutsamer ist daher
geldpolitischen Signals sowohl der Anreiz zum Aufgrei- die beschäftigungsfördernde Umgestaltung der Steuer-
fen des Signals besteht als auch die Fähigkeit, überhaupt und Abgabensysteme. Dazu gehört vor allem eine
zu reagieren(1). Ob dies der Fall ist, hängt primär von Reduzierung der Lohnnebenkosten, finanziert durch
den Zielen der Institutionen ab. Dies läßt sich am eine Erhöhung der indirekten Steuern, wobei vor allem
Beispiel des Verhältnisses zwischen Zentralbank und die Mehrwertsteuer und die Energiesteuern in Frage
Tarifparteien verdeutlichen. Streben die Zentralbank kommen.
nach Preisstabilität, die Gewerkschaften nach möglichst
hohen Realeinkommen ihrer Mitglieder und die Unter- 3.3. Zur Lohnpolitik in der EWUnehmen nach möglichst hohen Gewinnen, dann wären
die Anreize zur wechselseitigen Reaktion auf Signale 3.3.1. Um nach dem Beginn der EWU eine stabile
gegeben. Diese Überlegungen sprechen für die Verwen- Entwicklung in Europa einzuleiten, bedarf die Lohnpoli-
dung eines intermediären Ziels, wie der Inflationsrate, tik einer doppelten Verankerung. Notwendig ist einmal
das klare und glaubwürdige Signale an aufnahmefähige

(2) Diese Skepsis dürfte weniger auf eine koordinierte Finanz-
politik zutreffen.(1) Vgl. Hall, Franzese (1996): Mixed Signals: Central Bank

Independance, Coordinated Wage-Bargaining and Euro- (3) Vgl. Baumgartner et al (1997): Auswirkungen der Wirt-
schafts- und Währungsunion, WIFO-Manuskript.pean Monetary Union, 15.7, unveröffentl. Manuskript.
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ein monetärer Anker, der den Spielraum für Preissteige- der Lohnfindung in den einzelnen Branchen von wichti-
gen Nachbarländern zu orientieren. Dazu ist allerdingsrungen definiert. Nur die Geldpolitik, also die Europäi-

sche Zentralbank, kann diesen Anker setzen. Mit der die Verbesserung der Informationen überTarifabschlüs-
se und die Bedingungen der Manteltarifverträge inFestlegung einer von ihr tolerierten Inflationsrate defi-

niert sie den Rahmen, in dem sich die europäische deneuropäischenNachbarländernzwingendnotwendig.
Hier könnte/sollte die Europäische Kommission aktivLohnpolitik insgesamtbewegendarf, ohnedaßmonetäre

Restriktionen verhängt werden. werden. Überläßtman die Herausbildung der lohnpoliti-
schen Institutionen einem unkoordinierten Suchprozeß,
dann besteht die Gefahr, daß aus stabilitätswidrigem3.3.2. Die Lohnpolitik bedarf neben des Inflations-
Verhalten externe Effekte resultieren. In diesem Fallziels eines weiteren Ankers, nämlich eines realen, um
wären tiefgreifende regionale Unterschiede, also dasihre Aufgabe erfüllen zu können. Erst dieser zweite
Gegenteil von Konvergenz, die Folge, und der Ruf nachAnker liefert der Lohnpolitik, unabhängig davon, auf
Transfers zur Überwindung dieser Ungleichgewichtewelcher Ebene und mit welchem Zentralisierungsgrad
wärewahrscheinlich.WürdedemVerlangennachTrans-sie stattfindet, dieOrientierung,ander sie sich ausrichten
fers nachgegeben, blieben die regionalen Ungleichge-kann, ohne in Konflikt mit der Geldpolitik zu geraten
wichte bestehen, und jene Länder, die einem stabilitäts-und zugleich Wachstum, Beschäftigung und die reale
orientierten Lohnbildungsprozeß folgten, wären dau-Konvergenz zu fördern.
erhaft durch Transferzahlungen belastet.

3.3.3. Optimal wäre es, wenn sich die Lohnbildung
inallenLändernander jeweiligenpotentiellen sektoralen 3.3.6. Die derzeit aktuellere Gefahr besteht nicht in
(Branchen) Produktivität orientieren würde. einer Überschreitung der Stabilitätsvorgaben, sondern

in ihrer Unterschreitung. Aus europäischer Sicht ist ein
Lohnsenkungswettlauf keine tragfähige Strategie, da sie3.3.3.1. Eine solche Ausrichtung würde zum einen
zu Lasten europäischer Nachbarländer geht. So würdenjenen Ländern wie z. B. Portugal, die sich in einem
zwar die Exporte einzelner Länder steigen, im wesentli-Aufholprozeß mit hohen Produktivitätszuwächsen zum
chen aber zu Lasten der europäischen Handelspartner.Rest Europas befinden, Raum für relativ hohe Lohn-
Das europäische Wachstum würde hierdurch kaumzuwächse lassenunddenBeschäftigten dortdieMöglich-
gefördert, und ein Konvergenzprozeß käme nicht inkeit eröffnen, ihre Realeinkommen an den Rest Europas
Gang. Selbst wenn man sich auf die neoklassischenanzugleichen.
Vorstellungen vom Produktionsprozeß mit seinen aus-
geprägten Substitutionsmöglichkeiten einließe, ergäbe3.3.3.2. Zum zweiten verhinderte diese Orientierung,
sichdocheinernüchterndesResultat.RealeLohnsenkun-daß Inflationsgefahren auftreten, da im Idealfall keine
gen implizieren einen Einbruch des Konsums, da diedas Inflationsziel überschreitenden Preiswirkungen der
Realeinkommenmit der abnehmendenArbeitsprodukti-Lohnentwicklung bestehen würden.
vität sinken müssen, und sie implizieren auch einen
Einbruch der Investitionen, weil der Einsatz von Kapital3.3.3.3. Allerdings wird es Ausnahmen von dieser
im Vergleich zu Arbeit zu teuer wird.Regel geben müssen. Länder mit einer weit überdurch-

schnittlichen Arbeitslosenquote (z. B. Spanien und Finn-
3.3.7. Die Überlegungen zu einer Lohnpolitik fürland) müßten, sofern sie nicht ausschließlich auf „Ar-
ganz Europa enthalten eine für die wirtschaftlichebeitsumverteilung“ durch Arbeitszeitverkürzungen set-
EntwicklungessentielleBotschaft.WirtschaftlicherFort-zen, ein überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum
schritt ist zwar untrennbar mit Wettbewerb verbunden,erzielen, um eine „Konvergenz“ ihrer Arbeitslosenquo-
aber nicht mit jeder Art von Wettbewerb. Höheresten zu erreichen. Wenn sie ihr Wachstum nicht steigern
Wachstum in ganzEuropa und einAufholender ärmerenkönnen, müssen die Nominallöhne für einige Zeit hinter
Länder ist nur möglich, wenn Wettbewerb einen unter-dem Zuwachs der heimischen Produktivität zurückblei-
nehmerischen Charakter hat. Das heißt, er muß sich imben, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit dieser
privaten Sektor auf dieAnwendungneuerTechnologien,Länder zu verbessern. Dieser Gewinn an internationaler
auf die effizientere Verknüpfung von Produktionsfakto-Wettbewerbsfähigkeit müßte aber von den übrigen
ren oder die Entwicklung neuer Produkte fokussieren,Ländern akzeptiert werden.
um Wettbewerbsvorteile für Unternehmen zu schaffen.
Im öffentlichen Sektor können es die Verbesserung3.3.4. Das institutionelle Konzept für die Lohnfin-
der Infrastruktur, des Humankapitals, das effizienteredung sollte folglich so sein, daß die Implementierung
Bildungs-undSteuersystemsein, dieWettbewerbsvortei-der Ausrichtung an der Produktivität gelingt. Entschei-
le einer Region begründen. Diese Art von Wettbewerbdend ist, ob die an der Lohnfindung Beteiligten in
erzeugt Wachstum durch ökonomische Kreativität.der Lage sind, sowohl die Signale der Zentralbank

aufzunehmen als auch eine Produktivitätsorientierung
zu erreichen. Mehrere Strategien stehen hierfür zur 3.3.8. Dagegen steht jene Form von Wettbewerb, die
Verfügung. In einigen europäischen Ländern treffen die Beschäftigung durch Lohnsenkungen, den Abbau von
Signale der Zentralbank auf Tarifparteien, die aufgrund Sozialleistungen oder Steuersenkungen schaffen will.
ihrer zentralistischen Ausrichtung gesamtwirtschaftlich Ein solcher Ansatz ist nur aus Sicht eines einzelnen
orientiert sind. Das Instrument sogenannte tripartisti- Landes, einer einzelnen Firma, oder ganz allgemein
scher Räte (Beispiel Niederlande) ließe sich dazu aus- einzelwirtschaftlich betrachtet, erfolgversprechend. Die
bauen. hieraus resultierenden Wettbewerbsvorteile beruhen

aber nicht auf der Schaffung von Neuem, sondern
ausschließlich aus der „Abwertung“ von Bestehendem.3.3.5. Theoretisch gäbe es auch die Möglichkeit für

kleinere europäische Länder, sich an den Ergebnissen Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht eröffnen sich daraus
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keine zusätzlichen wirtschaftlichen Möglichkeiten, son- Um den wachsenden strukturpolitischen Aufgaben zu
entsprechen, die vor allem durch die künftigen Erweite-dern bestenfalls ein Nullsummenspiel, bei dem der

verliert, der bei dieser Art von Kostensenkungswettlauf rungen der EG entstehen werden, hat die Kommission
Vorschläge für die Reform der Strukturfonds gemacht.zurückbleibt. Aus europäischer Sicht sind Lohnsen-

kungswettläufe und der Abbau von Sozialleistungen Diese Fonds helfen, den Produktivitätsrückstand in den
weniger entwickelten Regionen abzubauen und dort dieabzulehnen, da sie mit Wohlstandsverlusten einherge-

hen. Die europäische Politik kann zwar kein einheitlich Arbeitslosigkeit zu reduzieren. Insoweit stellen sie die
sinnvolle Ergänzung einer koordinierten Geld, Finanz-hohes soziales Sicherungsniveau garantieren, weil sich

das Niveau immer nur am jeweiligen wirtschaftlichen und Lohnpolitik in Europa dar. Für die Mitgliedstaaten
mit einemBIP unter 90 %desEU-BIP-Durchschnitts sindNiveau der einzelnen Länder orientieren kann. Doch

sollte die europäische Politik auch Kräften entgegenwir- überdies Mittel aus dem Kohäsionsfonds vorgesehen.
ken, die mit dem Verweis auf das niedrigere Niveau

3.4.3. Die Hauptverantwortung bei der Verbesserungim Nachbarland einen Sozialabbau im eigenen Land
der regionalen Strukturunterschiede kommt jedoch denfordern. Davon unberührt bleiben Reformen des Sozial-
Mitgliedsstaaten zu, zumal ein Teil dieser Unterschiedesystems, die stärker auf aktive Impulse denn auf passives
weniger zwischen den Staaten als innerhalb der StaatenReagieren setzen.
besteht (D, I, F, GB).

3.4. Europäische Strukturpolitik
4. Fazit

3.4.1. Der EU und insbesondere den Mitgliedsstaaten
Bei einemkoordiniertenVerhalten vonLohn-,Geld- undkommt jedoch darüber hinaus die Aufgabe zu, auch über
FinanzpolitikdürftenvonderEWUpositiveWachstums-eine aktive Strukturpolitik die Standortbedingungen der
und Beschäftigungseffekte ausgehen. Diese beruhen imeinzelnen europäischen Regionen anzugleichen. Hierzu
wesentlichen auf geringerenTransaktionskosten, niedri-gehören insbesondere Investitionen in Infrastruktur
geren Nominalzinsen und höherem Wettbewerb. Die(Verkehr, Telekommunikation), in Humanressourcen
Lohnpolitik sollte sich in den Sektoren (Branchen) der(Aus- und Weiterbildung), Forschung und Technologie,
einzelnen Länder an dem jeweiligen durchschnittlichenUmweltförderung, aber auch gezielte Hilfen für private
Produktivitätswachstum und der Zielinflationsrate derInvestoren (Wirtschaftsförderung). Diese, die weniger
EZB orientieren. Davon abweichende höhere Lohn-entwickelten Standorte stärkenden Investitionen, tragen
abschlüsse sind genauso abzulehnen wie Lohnsenkungs-dazu bei, die Produktivitätsunterschiede zu verringern.
wettläufe zwischendeneinzelnen europäischenLändern.DieLohnpolitikwäre überfordert, regionale Strukturun-
Damit wäre auch die Bedingung für ein inflationsfreiesterschiede auszugleichen.
Wirtschaftswachstum geschaffen, das es der EZB erlau-
ben würde, mit ihrer Geldpolitik den Abbau der Arbeits-3.4.2. Das wirksamste Instrument der EU-Struktur-

politik stellen die Strukturfonds der Gemeinschaft dar, losigkeit in Europa zu unterstützen. Dann könnte auch
die Finanzpolitik über automatisch steigende Staatsein-die für den Zeitraum 1994-1999 mit 141 Milliarden ECU

bereits ein Drittel des Gesamthaushalts ausmachen; das nahmen die öffentlichen Defizite begrenzen, ohne
restriktive Effekte auszulösen.sind lediglich −1,97 % des europäischen BIP für 1997.

Brüssel, den 9. September 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Tom JENKINS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu der „Mitteilung der Kommission an
den Rat, das Europäische Parlament und den Wirtschafts- und Sozialausschuß mit dem Titel

‘Elektronischer Handel und indirekte Steuern’“

(98/C 407/49)

Die Europäische Kommission beschloß am 23. Juni 1998, den Wirtschafts- und Sozialausschuß
gemäßArtikel 198 desVertrags zurGründung der EuropäischenGemeinschaft umStellungnah-
me zu der vorgenannten Mitteilung zu ersuchen.

Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Wirtschafts-, Finanz- und
Währungsfragen bildete eine Studiengruppe und bestellte Herrn Cal zum Berichterstatter.

Der Ausschuß bestellte auf seiner 357. Plenartagung am 9. und 10. September 1998 (Sitzung
vom9. September)HerrnCal zumHauptberichterstatter und verabschiedetemit 77 Ja-Stimmen
bei 6 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Zusammenfassung des Kommissionsdokuments des Herkunftslandprinzips) und Neutralität (Steuerwir-
kung unabhängig davon, ob die Gegenstände und
Dienstleistungen innerhalb oder außerhalb der EU er-1.1. Es wird davon ausgegangen, daß alle Formen des
worben wurden) sorgen.elektronischen Handels ein rasches Wachstum erleben.

Das Internet eröffnet sowohl der Wirtschaft als auch
dem Verbraucher in Europa neue Möglichkeiten. In 1.3. Das Thema wird derzeit auf internationaler
Ihrer Mitteilung „Europäische Initiative für den elektro- Ebene (im Rahmen von OECD und WTO) erörtert.
nischen Geschäftsverkehr“(1) stellte die Kommission Auch die Kommission beteiligt sich intensiv — vor allem
fest, daß der „elektronische Geschäftsverkehr (...) von im Bereich des Steuerwesens — an diesem Diskus-
Natur aus übernational (ist)“, Wachstum und Wettbe- sionsprozeß. Die Steuern werden eines der Schlüsselthe-
werbsfähigkeit in Europa fördere und „einen potentiell men der OECD-Ministerkonferenz sein, die unter dem
lebenswichtigen Faktor für den Zusammenhalt und die Titel „A Borderless World: Realising the Potential of
Integration in Europa dar(stellt)“. Zugleich bringt diese Electronic Commerce“(2) sein, die vom 6. bis 8. Oktober
Form des Handels aber auch neue Herausforderungen 1998 in Ottawa stattfindet.
mit sich, nicht zuletzt im Bereich der indirekten Steuern.
Da der Handel keine geographischen Grenzen mehr
kennt,wird es fürdie Steuerbehörden immerschwieriger, 1.4. Das Ziel der zu erörternden Kommissionsmittei-
den Ort eines Umsatzes und die Identität der Beteiligten lung besteht darin, den Beitrag der EU und ihrer
zu ermitteln. Mitgliedstaaten zur Diskussion von Fragen der indirek-

tenSteuernaufderKonferenzvonOttawavorzubereiten.
Zu diesem Zweck werden steuerpolitische Leitlinien1.2. Die MwSt ist die für den elektronischen Handel
aufgestellt, die als Grundlage für die weitere Erörterungam besten geeignete Steuerart. Sie wird unabhängig
mit allen Beteiligten — Regierungen, Industrie, Handeldavon, welche Kommunikationsmittel und Handelsfor-
und Verbrauchern — dienen sollen. Das derzeitigemen in Anspruch genommen werden, auf Lieferungen
MwSt-System der Gemeinschaft ist eines der Haupthin-von Gegenständen und Dienstleistungen innerhalb der
dernisse für die Entwicklung des elektronischen HandelsEU sowie auf die Einfuhr von Gegenständen und den
imBinnenmarkt.DieKommissionbleibt daherweiterhinüberwiegenden Teil der Dienstleistungen erhoben, die
der Einführung eines gemeinsamen MwSt-Systems aufUnternehmen außerhalb der EU erwerben. Dagegen
der Grundlage des Herkunftslandprinzips verpflichtet,unterliegen von Privatpersonen aus der EU direkt erwor-
bei dem eine Registrierung für MwSt-Zwecke nur inbene Dienstleistungen — ein nicht allzu häufiger Fall —
einem einzigen Land erforderlich ist, in dem dann einbisher zumeist nicht der MwSt. Diese letztgenannten
Unternehmer seine sämtlichen mehrwertsteuerpflichti-Umsätze könnten im Zuge der Internet-Entwicklung
gen Umsätze in der EU und sein Vorsteuerabzugsrechtkünftig Probleme aufwerfen. Es muß deshalb bereits
wahrnehmen kann. Die Kommission schlägt folgendejetzt nach Lösungen gesucht werden, die mit dem
sechs Leitlinien vor:dezentralen und internationalen Charakter der entste-

henden elektronischen Märkte vereinbar sind. Damit
sich der elektronische Handel uneingeschränkt ent-

Leitlinie 1wickeln kann, muß die gemeinschaftliche MwSt für
Rechtssicherheit (mittels eindeutiger und kohärenter
Vorschriften, die dasRisiko unvorgesehener steuerlicher

Keine neuen SteuernPflichten und Mißverständnisse bei der Ausübung wirt-
schaftlicher Tätigkeit verringern), Einfachheit (Einfüh-

Es soll eine Anpassung der geltenden Steuern — insbe-rungdes gemeinsamenMwSt-SystemsaufderGrundlage
sondere der MwSt — erfolgen.

(1) KOM(97) 157 endg. vom16.4.1997. Siehe auchdie Stellung-
nahme des WSA zu dieser Mitteilung — ABl. C 19 vom (2) Im Deutschen etwa: „Welt ohne Grenzen: Ausschöpfung

des Potentials im Bereich des elektronischen Handels“.21.1.1998, S. 72.
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Leitlinie 2 Leitlinie 5

Steuerkontrolle und Durchsetzung der Steuervorschrif-
tenAlleArtenderelektronischen Übertragungundsämtliche

aufdiesemWegegelieferten immateriellenGüter (Musik,
Videos, Software usw.) gelten in der EU für MwSt- Leitlinie 6
Zwecke als Dienstleistungen. Sämtliche Umsätze in der
EU, die im Wege des elektronischen Handels bewirkt

Einfachere Verwaltung der SteuerwerdenundzumVerbrauch inderEUführen,unterliegen
der in der Gemeinschaft erhobenen MwSt. Dieser Es muß gewährleistet sein, daß sowohl die FakturierungStandpunkt wird im übrigen von der EU und ihren als auch die Buchführung auf elektronischem WegeMitgliedstaaten auch in der WTO vertreten. erfolgen können.

1.5. DievorstehendenLeitlinien stehenmitdenZielen
des gemeinsamen MwSt-Systems der EU voll in EinklangLeitlinie 3
und lassen zugleich die Möglichkeit einer neutralen
Schnittstelle mit den Steuerregelungen der Drittländer
offen. Letztere müßten entscheiden, ob sie die bei ihnenGewährleistung der Neutralität eingehenden Lieferungen indirekten Steuern unterwer-
fen wollen. Von besonderer Bedeutung ist dies für
die Beratungen über die Festlegung eines weltweitenDienstleistungen, die von Privatpersonen in der EU bei
steuerrechtlichen Rahmens, die in Ottawa geführt wer-Lieferern außerhalb der EU bestellt und online geliefert
den sollen. Die Kommission ersucht deshalb den Rat,werden, stellen für die Erhebung der MwSt die größte
die vorstehend skizzierten Leitlinien für die indirekteHerausforderung dar. Sobald das Volumen derartiger,
Besteuerung des elektronischen Handels in der EU zuan Endverbraucher gelieferter Dienstleistungen, die der-
billigen. Da sich die einschlägige Technologie noch imzeit nicht der MwSt unterliegen, ein wirtschaftlich
Entwicklungsstadium befindet und die Handelsstruktu-erhebliches Maß erreicht, kann es sich als notwendig
ren noch nicht ausreichend genau definiert sind, ist eserweisen, in Abstimmung mit der Wirtschaft Mechanis-
zum gegenwärtigen Zeitpunkt weder notwendig nochmen zur Besteuerung derartiger Lieferungen zu entwer-
möglich, das geltende Steuersystem zu ändern. Nichts-fen. Die Nichtbesteuerung derartiger Lieferungen hätte
destoweniger bedarf es allgemeiner Leitlinien, um deneinen unfairen Wettbewerb zu Lasten der EU-
laufenden Diskussionen eine Grundlage zu geben und inUnternehmen zur Folge, die ja bereits ihre Dienstleistun-
AbsprachemitderWirtschaftdiekünftigensteuerrechtli-gen an EU-Privatverbraucher versteuern müssen. Da
chen Entwicklungen auf diesem neuen und rasch wach-nach den derzeitigen EU-Vorschriften viele Online-
senden globalen Markt vorzuzeichnen. Die KommissionDienstleistungen der MwSt im Herkunftsland unterlie-
ist davon überzeugt, daß eine diesen Leitlinien entspre-gen, müssen EU-Unternehmen auch auf alle in Drittlän-
chende Besteuerung sowohl dem elektronischen Handelder geliefertenDienstleistungenMwSt erheben.Dagegen
selbst als auch der EU-Wirtschaft insgesamt zum Vorteilwürden Lieferungen aus Drittländern in die EU nicht
gereichen wird, da sie den EU-Unternehmen gleichebesteuert, was auf einen eindeutigen Wettbewerbsnach-
Ausgangsbedingungen im Wettbewerb einräumt.teil für EU-Unternehmen hinausliefe. Die einschlägige

Gesetzgebung der Gemeinschaft müßte daher gewähr-
leisten, daß alle aus Drittländern online an Privatperso- 2. Allgemeine Bemerkungen
nen in der EU gelieferten Dienstleistungen mit der MwSt
belastet werden und alle derartigen Dienstleistungen,

2.1. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß nimmt mitdie aus der EU in Drittländer geliefert werden, von der
Interesse die Mitteilung der Kommission zum ThemaMwSt befreit sind. Dies würde im Gegensatz zur
„Elektronischer Handel und indirekte Steuern“ zurderzeitigen Situation bedeuten, daß auch solche Dienst-
Kenntnis, deren Ziel darin besteht, den Standpunkt derleistungen der MwSt unterlägen, die von außerhalb der
Europäischen Union in der internationalen Debatte überEU auf herkömmlichem Wege, etwa per Telefon oder
dieses Thema vorzubereiten. Der elektronische HandelFax, an Privatpersonen in der EU geliefert werden.
ist in geradezu typischerAusprägung ein globales Phäno-
men, das sich im Rahmen der Entwicklung des Internet
und dessen Nutzung als Handelsinstrument herausbil-
det.Leitlinie 4

2.2. Der Ausschuß schließt sich uneingeschränkt den
grundsätzlichen Positionen der Kommission und desGeringer Aufwand zur Einhaltung der Vorschriften
Rates an, denen zufolge bei der Organisation des
elektronischen Handels folgenden Erfordernissen Rech-
nung zu tragen ist:Die Glaubwürdigkeit eines jeden Steuersystems hängt

von seiner Anwendbarkeit in der Praxis ab. Die Steuer- — Rechtssicherheit im Rahmen klarer und kohärenter
mechanismen sollten in jeder Hinsicht mit den Handels- Regeln;
gepflogenheiten vereinbar sein, die sich im Zuge der
Entwicklung des elektronischen Handels allerdings ver- — Einfachheit, um unnötigen Aufwand für die Wirt-

schaftsakteure möglichst gering zu halten;ändern dürften.
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— Neutralität durch die Einführung einer Besteuerung, (elektronische Bestellung materieller Güter), zum ande-
ren den direkten elektronischen Geschäftsverkehr (Onli-die unabhängig davon erfolgt, wie der Umsatz

bewirkt wurde und ob die Gegenstände innerhalb ne-Lieferung immaterieller Güter) (umfaßt)“. Nach An-
sicht des Ausschusses stellen sich bei auf elektronischemoder außerhalb der EU erworben wurden.
Wege erfolgenden geschäftlichen Transaktionen, die
materielle Güter betreffen, die gleichen Probleme wie im2.3. Die Erwägung von Kommission und Rat, daß
herkömmlichen Handel. Alle derartigen Transaktionender elektronische Handel von den geltenden Steuern
sind mehrwertsteuerpflichtig — ob sie auf elektroni-erfaßt werden sollte und somit zu keiner neuen Son-
schem Wege erfolgen oder nicht. Das Problem derdersteuer führen darf, ist zu begrüßen.
„Nichtkontrollierbarkeit“ kleiner Versandstücke, die
in der EU ansässige Privatpersonen aus Drittstaaten2.4. InAnbetracht derTatsache, daß die Kommission erhalten, stellt sich unter steuertechnischen Gesichts-gleichzeitig die Arbeiten fortsetzt, mit denen sie das punkten unabhängig davon, ob es sich um einen elektro-derzeitige MwSt-System in der EU durch „ein neues nischenAuftrag handelt oder nicht. Da damit zu rechnenMwSt-SystemaufderGrundlagedesHerkunftslandprin- ist, daß das Volumen derartiger Transaktionen infolgezips“ ersetzen will, „bei dem eine Registrierung für derNutzungderMöglichkeiten, die durch den elektroni-MwSt-Zwecke nur in einem einzigen Land erforderlich schen Handel und das elektronische Geld gebotenist, in dem dann ein Unternehmer seine (...) Umsätze werden, in ganz erheblichem Maße ansteigt, könnteversteuern und sein Vorsteuerabzugsrecht wahrnehmen das Phänomen noch besorgniserregendere Ausmaßekann“, wirft der Ausschuß die Frage auf, ob sich diese annehmen.Leitlinie der Kommission, die seit langem bekannt

und unter dem Gesichtspunkt der Steuergerechtigkeit
zwischen Mitgliedstaaten und Unternehmen wohl auch 3. Besondere Bemerkungen und Schlussfolgerungen
gerechtfertigt ist, mit den Schlußfolgerungen des Rates
vom 6. Juli 1998 vereinbaren läßt, in denen deutlich zum

3.1. Wer ein materielles oder immaterielles Gut zuAusdruck gebracht wird, daß „hinsichtlich der im
gewerblichen Zwecken erwirbt, muß darauf MwStelektronischen Handel erbrachten Dienstleistungen eine
entrichten, die er in der folgenden VertriebsphaseBesteuerung — ohne Präjudiz für die innerhalb der EU
überwälzen kann. Der einzige Fall, der wirklich einanzuwendenden Regelungen — grundsätzlich am Ort
Problem darstellt, ist daher der Erwerb von direktdes Verbrauches stattfinden (sollte)“.
auf elektronischem Wege transferierten Gütern durch
Privatpersonen.2.4.1. Der Ausschuß stellt fest, daß sich die Kommis-

sion mit dem Gedanken trägt, die derzeitigen Verhältnis-
3.2. Zuerst einmal stellt sich die Frage, ob auf dasse im Bereich der indirekten Steuern in signifikanter
(bzw. die) auf elektronischemWege an eine PrivatpersonWeise zu ändern, indem sie gemäß ihrer Leitlinie 3 dafür
transferierte Gut (bzw. Dienstleistung) MwSt erhobensorgen will, daß „Dienstleistungen, die auf elektroni-
werden soll. Die Vorstellung, daß zahlreiche der betref-schem oder anderem Wege zum Verbrauch innerhalb
fendenGegenständeauchaufanderenTrägern (Diskette,der EU geliefert werden, (...) der MwSt in der EU
CD-ROM oder Buch) erworben werden können, macht(unterliegen),unabhängigdavon,vonwoaus sieerbracht
sie, wenn sie in einer dieser Formen transferiert werden,werden.“Mit dieserAussagewird ganzoffensichtlich die
mit den Waren vergleichbar, die von traditionellenEinführung einer neuen Steuer angekündigt: Besonders
Händlern geliefert werden und mehrwertsteuerpflichtigdeutlich wird dies im letzten Satz des die „Leitlinie 3“
sind (d.h. die MwSt wird dem Kunden in Rechnungbetreffenden Texts, wo es heißt, daß „im Gegensatz zu
gestellt und anschließend an die Finanzbehörde ab-heute (...) auch solche Dienstleistungen der MwSt
geführt). Eine Nichtbesteuerung derartiger, auf elektro-unterliegen würden, die von außerhalb der EU an
nischen Wege transferierter Gegenstände führte somitPrivatpersonen in der EU in herkömmlicher Weise
zu einerVerzerrung des Wettbewerbs zwischen verschie-geliefert werden, etwa (via) Telefon oder Fax“. Da die
denen Anbietern.wirkliche Dimension dieses Phänomens jedoch nicht

bekannt ist, kann derzeit nicht von der Existenz eines
Wettbewerbsproblems gesprochen werden. 3.3. Anschließend stellt sich die Frage, wo die MwSt

auf diese immateriellen Güter erhoben werden kann.
2.4.2. Eines ist gewiß: Erfolgt dieMwSt-Erhebung auf Mehrere Möglichkeiten sind denkbar:
internationaler Ebene nach dem Herkunftslandprinzip,
wird die Frage nach der Höhe dieser Steuer und ihrer a) beim Verkäufer, was das Problem der Einfuhren aus
Auswirkungen auf den Wettbewerb als ein wesentlich Drittstaaten aufwirft;
markanteres Problem zutage treten, als dies auf Gemein-
schaftsebene der Fall wäre. b) beim „Internet“-Server des Käufers, was für diesen

Beschwerlichkeiten mit sich bringen würde, die
angesichts des technischen Fortschritts im Software-2.5. In seinem Bericht vom 4. Mai 1998(1) stellt das
Bereich allerdings leicht behoben werden könnten;Europäische Parlament mit Recht fest, daß es „bislang

keine allgemein akzeptierte Definition des elektroni-
c) beim Transportunternehmer, wenn das elektronischschen Geschäftsverkehrs (gibt)“, und daß letzterer „zum

transferierte Gut in ein materielles Gut umgewandelteinen den indirekten elektronischen Geschäftsverkehr
und als solches ausgeliefert wird;

d) bei Banken oder sonstigen Finanzinstituten (Kredit-(1) Berichterstatterin: Erika Mann; EP 223.962/endg. (A4-
0173/98), S. 15. und Debetkarten);
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e) beimVerbraucher selbst (inFormeiner „ehrenwörtli- Verbrauch wird dort mit einer niedrigen, von Bun-
desstaat zu Bundesstaat unterschiedlichen Steuer belegt,chen“ Erklärung bei dessen turnusmäßiger Einkom-

mensteuererklärung); die häufig nicht über 3 % liegt. Der zuletzt genannte
Prozentsatz kommt beispielsweise auch in Singapur zur

f) bei einer unabhängigenGemeinschafts- oder interna- Anwendung. In einigen StaatenwerdenDienstleistungen
tionalen Einrichtung, die als Sammelstelle für die grundsätzlich nicht besteuert. Die Gemeinschaft muß
von den Verkäufern abzuführende MwSt fungiert im Rahmen der internationalen Verhandlungen damit
und dieses Steueraufkommen anschließend an die argumentieren, wie wichtig die MwSt für das Haus-
Staaten weiterleitet, in denen die jeweiligen Verbrau- haltsgleichgewicht ihrer Mitgliedstaaten ist.
cher ansässig sind.

3.7.1. Die europäischen und US-amerikanischen
Behörden tragen sich mit dem Gedanken, in enger3.4. Nach Ansicht des Ausschusses weist jede der
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft steuerpolitischevorstehend in Erwägung gezogenen Lösungen Nachteile
Maßnahmen in bezug auf den elektronischen Handel zuauf, weil in keinem Fall Sicherheit vor Mißbrauch und
ergreifen. Nach Ansicht des Ausschusses sollten derBetrug besteht. Das Vorhandensein dieser „Steuerunehr-
Handel, die Unternehmen und alle übrigen sozialen undlichkeit“ sollte jedoch nicht zum Anlaß dafür genommen
wirtschaftlichen Gruppen — namentlich die Verbrau-werden, die Möglichkeit einer indirekten Besteuerung
cher undArbeitnehmer— in dieseAbstimmung einbezo-der auf elektronischem Wege transferierten Güter für
gen werden.alle Zeiten auszuschließen.

3.7.2. In den genannten Kreisen sorgt man sich3.5. Um zu verhindern, daß sich der elektronische natürlich, daß steuerpolitische Maßnahmen, die ohneHandel gegenüber dem herkömmlichen Handel als Rücksichtnahme auf den globalen Kontext ergriffen„unlauterer Wettbewerber“ erweist, könnte die Gemein- werden, negative Auswirkungen auf die Wirtschafts-schaft in beiden Fällen vorübergehend bei allen aus der leistung,die InvestitionstätigkeitunddieBeschäftigungs-Gemeinschaft stammenden oder dorthin eingeführten lage mit sich bringen könnten (z. B. Produktionsverlage-Gütern oder Dienstleistungen, die auf elektronischem rungen, investitionshemmendes Klima, Wettbewerbs-Wege geliefert werden könnten(1), von der Erhebung nachteile).der MwSt absehen.
3.7.3. Der Ausschuß weist darauf hin, daß es gefähr-

3.6. Nach Ablauf einer bestimmten Zeitspanne (von lich ist, punktuelle Lösungen für die Besteuerung des
beispielsweise drei Jahren) könnte eine Neubewertung elektronischen Handel zu entwickeln. Diese Handels-
der Lage anhand folgender Kriterien vorgenommen form, die Teil einer tiefgreifenden Umgestaltung der
werden: technologische Entwicklung, Abgrenzung der Gesellschaft und der Arbeitsweise der Unternehmen ist,
verschiedenen Produkte, Stand der einschlägigen Vorbe- wirft für alle Bereiche des Steuersystems neue Probleme
reitungen der KMU, Entwicklung des elektronischen auf. Außerdem ist gegenwärtig zu beobachten, daß die
und herkömmlichen Handels mit den betreffenden steuerliche Belastung des Faktors Arbeit weiter erhöht
Gütern sowieErgebnisse derVerhandlungenmitunseren wird, was dazu führt, daß die Steuersysteme immer
Handelspartnern in allen Teilen der Welt, die mit einem ungerechter werden.
ähnlichen Problem konfrontiert sind.

3.8. Der Ausschuß bedauert, daß die Kommission in
3.7. In diesem Zusammenhang muß allerdings darauf ihrer Mitteilung nicht auf das Ersuchen reagiert, das das
hingewiesen werden, daß das Problem vor allem die Parlament in seiner Entschließung vom 14. Mai 1998
Staaten betrifft, die die höchsten MwSt- bzw. Ver- unter Punkt 22 formulierte. Das Parlament spricht dort
brauchsteuersätze anwenden. In den EU-Staaten Däne- die Besteuerungssproblematik in ihrer ganzen Tragweite
mark und Schweden beträgt der MwSt-Satz 25 %. an, indem es die Frage stellt, „ob der elektronische
In den Vereinigten Staaten gibt es keine MwSt; der Geschäftsverkehr nach dem herkömmlichen System

besteuert werden sollte oder ob neue Entwicklungen auf
dem Internetweltweite Herausforderungen schaffen, die(1) Für Güter, die auf elektronischem Wege geliefert werden
eine vollständigeNeuformulierung aller Steuergrundsät-können, existiert keine präzise Definition bzw. Abgren-
ze erforderlich machen (d.h. Festlegung territorialerzung. Der einzige Fall, in dem dies offensichtlich ist, ist

bislang der der Software. Konzepte, Ursprungsregeln, Einkommensquelle)“.

Brüssel, den 9. September 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Tom JENKINS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema „Anknüpfung an die
Stellungnahme ‘Sozialpolitik und Wirtschaftsleistung’“

(98/C 407/50)

Der Wirtschafts- und Sozialausschuß beschloß am 10. Juli 1997 gemäß Artikel 23 Absatz 3 der
Geschäftsordnung, eine Stellungnahme zu dem vorgenannten Thema auszuarbeiten.

Zur Vorbereitung der Arbeiten wurde gemäß Artikel 11 Absatz 4 und Artikel 19 Absatz 1 der
Geschäftsordnung beschlossen, einen Unterausschuß zu bilden. Das Präsidium genehmigte in
seiner Sitzung am24. Februar 1998 dieBestellung vondrei Berichterstattern.DerUnterausschuß
hat am 30. Juli 1998 den Entwurf einer Initiativstellungnahme angenommen.

Die Berichterstatter, Frau Konitzer, Herr Simpson und Herr Rodrı́guez Garcı́a Caro, haben
die Arbeiten wie folgt aufgeteilt: Teil I: Kontext der Stellungnahme, Berichterstatter: Herr
Simpson; Teil II: Wettbewerbsfähigkeit, Förderung des Unternehmergeistes und Investitionen,
Berichterstatter: Herr Rodrı́guez Garcı́a Caro; Teil III: Beschäftigungsfähigkeit, Schaffung von
Arbeitsplätzen und Zukunft der Arbeit mit niedriger Produktivität, Berichterstatterin: Frau
Konitzer;Teil IV:Anpassungsfähigkeit undChancengleichheit, Berichterstatter:Herr Simpson;
Teil V: Schlußfolgerungen; Berichterstatter: Frau Konitzer, Herr Rodrı́guez Garcı́a Caro, Herr
Simpson.

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 357. Plenartagung (Sitzung vom 10. September 1998)
mit 85 gegen 5 Stimmen bei 5 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

I. KONTEXT DER STELLUNGNAHME — Steigerung der Nachfrage nach Waren und Dienst-
leistungen infolge des durch höhere Wirtschafts-
leistung bewirkten Anstiegs der Realeinkommen.

1. Ziele und Beweggründe
Zur Verwirklichung dieser Ziele müssen die wirtschafts-
und sozialpolitischen Maßnahmen aufeinander ab-

1.1. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß hat diese gestimmt werden und miteinander vereinbar sein.
Stellungnahme ausgearbeitet, um einen Beitrag zur
Verringerung der Arbeitslosigkeit in der Europäischen

1.3. Dieser Zielkatalog gilt sowohl für die Maßnah-Union zu leisten. Die inBetracht gezogenenMaßnahmen
menderUnion, insbesondere (abernichtnur) imRahmenhätten natürlich konsequenterweise über eine Verringe-
der Wirtschafts- und Währungsunion, als auch für dierung der Arbeitslosigkeit hinausreichende Wirkun-
Maßnahmen der Regierungen der Mitgliedstaaten. Dergen(1).
WSA hat nicht nur Ziele benannt, sondern auch einige
Aspekte der Ursachen der wirtschaftlichen und sozialen

1.2. Die Wirtschafts- und Sozialpolitik hat folgende, Probleme untersucht, die im Zusammenhang mit diesen
sich wechselseitig bedingenden Hauptziele: Zielen stehen oder deren Verwirklichung behindern.

Werden Vorschläge für ihre Verringerung oder Beseiti-
— Nachhaltige Steigerung desVolumensundderQuali- gung gemacht, so muß den unterschiedlichen Rollen der

tät der in der EU zu global wettbewerbsfähigen verschiedenen „Akteure“ und dem Subsidiaritätsprinzip
Preisen verfügbaren Güter und Dienstleistungen; Rechnung getragen werden, während ergänzend die

Mitgliedstaaten in ihren Politiken in höherem Maße
zusammenarbeitenmüssen, soweit diese das Funktionie-— Erhöhung der Fähigkeit der EU zur Schaffung von
ren des Binnenmarktes berühren.Beschäftigung und zum Abbau der Arbeitslosigkeit;

— Erhöhung der Lebensqualität der Bürger der Union; 1.4. Die regionale Verteilung und die Auswirkungen
der wirtschaftlichen und sozialen Probleme müssen
erkannt und in die Diskussionen über potentielle Maß-— VerbesserungderLagebenachteiligterBevölkerungs-
nahmen einbezogen werden.gruppen;

— Erhöhung der Chancengleichheit für die Bürger; 1.5. In diesem einführenden Teil I wird der Kontext
der Stellungnahme umrissen; dazu wird die Diskussion
der schwierigen Frage wiederaufgenommen, wie even-

(1) Eine Liste weiterer Stellungnahmen des Wirtschafts- und tuell gegensätzliche Elemente der Wirtschafts- und der
Sozialausschusses zum Thema Beschäftigung befindet sich Sozialpolitik miteinander in Einklang gebracht werdenim Anhang. Insbesondere sei auf die Stellungnahmen zum können oder aber wie zwischen Wirtschafts- und Sozial-Thema „Europäischer Rat für Beschäftigung“ (ABl. C 355

politik Synergieeffekte erzielt werden können. Teil IIvom 21.11.1997) und zu der Mitteilung der Kommission
enthält eine Prüfung der Lage in bezug auf Wettbe-„Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen der
werbsfähigkeit, Unternehmensförderung und Investitio-Mitgliedstaaten 1998“ (ABl. C 19 vom 21.1.1998) hingewie-

sen. nen sowie Empfehlungen dazu. In Teil III werden die
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Themen Beschäftigungsfähigkeit und Schaffung von 2.6. Diese Abstimmung von Sozial- und Wirtschafts-
politik muß in einer Europäischen Union geschehen, dieArbeitsplätzen erörtert, und es wird die Frage geprüft,

welche Zukunft Arbeit mit niedriger Produktivität hat. zum großen Teil vom Funktionieren einer marktgesteu-
erten Wirtschaft abhängt, die durch die TätigkeitenIn Teil IV beschäftigt sich der Ausschuß mit der

entscheidenden Bedeutung der Anpassungsfähigkeit und und Entscheidungen von Tausenden von Unternehmen
geprägt ist. Das europäische Sozialmodell erkennt an,der Chancengleichheit. Teil V enthält die Schlußfolge-

rungen. daßdieRolledesStaatesbei derSteuerungderVolkswirt-
schaft im wesentlichen darin besteht, das wirtschaftliche
Umfeld für Unternehmen zu beeinflussen. Der Staat

2. Die Integration von Sozial- und Wirtschaftspolitik kann selbst als Unternehmer oder Teilnehmer an der
Unternehmensentwicklung oder -kontrolle fungieren,

2.1. Die Europäische Union verfolgt — im Rahmen wennbesonderePrioritätendie Übernahmeeiner solchen
ihrer eigenen Politiken oder imRahmen derBeschlußfas- zusätzlichen Rolle angezeigt erscheinen lassen. Dies ist
sung in den Mitgliedstaaten — das Ziel, die Elemente zum Beispiel der Fall, wenn neue Technologien oder der
der Sozial- und der Wirtschaftspolitik miteinander zu Umfang von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben
verknüpfen, um es der EU zu ermöglichen, ihre Stellung Tätigkeiten voraussetzen, die am ehesten vom Staat oder
als eine der fortschrittlichsten Volkswirtschaften, in der seinen Fachbehörden erbracht werden können. Dies
der Lebensstandard ihrer Bürger kontinuierlich steigt, hat zu einer marktgesteuerten Wirtschaft geführt, die
zu sichern und auszubauen. Eine bloße Verringerung innerhalb gewisser Bahnen arbeitet, die in der Regel
der Arbeitslosigkeit ohne gleichzeitige Erhöhung des vom Staat zur Verwirklichung weitergefaßter Ziele
gesamten Mehrwerts und Steigerung der realen Einkom- — oft im Zusammenhang mit der sozialen Kohäsion —
men wäre kein befriedigendes Ergebnis. vorgegeben werden.

2.1.1. Desgleichen käme eine Steigerung der Wirt-
schaftsleistung und Verbesserung des gesamten Mehr- 3. Faktoren, die Einfluß auf die Wirtschafts- und
werts in einer Art und Weise, durch die die ungleiche Sozialpolitik haben
VerteilungderArbeitsplätze, derEinkommenundsonsti-
ger sozialer Errungenschaften noch verschärft würde,

3.1. Eine Reihe von Entwicklungen beeinflußt ineinem Mißerfolg gleich. Ein solcher Weg ist zu vermei-
zunehmendem Maße den Arbeitsmarkt der EU. Dazuden.
zählen:

2.2. Mit diesen Zielen wird hervorgehoben, wie
a) Änderungen der Altersstruktur der Arbeitskräfte;wichtig angemessene und nachhaltige makroökonomi-

sche Politiken auf EU-Ebene und in den Mitgliedstaaten
b) zunehmende Anwendung von Vorruhestandsrege-sind.DieEUstrebtweiterhin langanhaltendes,nachhalti-

lungen;ges Wirtschaftswachstum an.

c) Gegendruck von seiten derer, die nach Erreichen des2.3. Diese Fragen machen deutlich, welchen Beitrag
Rentenalters weiterarbeiten möchten;angemessene Sozialpolitiken leisten können, wenn es

umdieVerteilung der Früchte vonWirtschaftswachstum
d) geringere Zahl von Neuzugängen auf dem Arbeits-und -entwicklung geht.

markt aufgrund des natürlichen Bevölkerungs-
rückgangs in der EU;2.4. Konflikte zwischenwirtschaftlichenund sozialen

Zielen sind indessen möglich.Das Wirtschaftswachstum
e) geringere Zahl und geringerer Anteil niedrigqualifi-kann durch eine Sozialpolitik beeinträchtigt werden, die

zierter Arbeitsplätze;beispielsweise die Motivation der Menschen, ihren
Beitrag zum Mehrwert zu verbessern, nachteilig beein-

f) Tendenz einer immer schnelleren Änderung der fürflußt. Ähnlich kann die Sozialpolitik durch den wirt-
einen Arbeitsplatz notwendigen Qualifikationen;schaftlichen Zwang an Grenzen stoßen, eine Verbesse-

rung der Unternehmensleistung und die Förderung von
g) zunehmende Zahl von Beschäftigten, die ihreInvestitionen mit Methoden erreichen zu müssen, die

Beschäftigung wechseln;sich z. B. negativ auf das Basis- oderMindesteinkommen
von Geringverdienenden auswirken.

h) in einigen Ländern Zunahme des Anteils weiblicher
Arbeitnehmer an der Wirtschaftstätigkeit;2.5. Im Extremfall können sich Politiken, die die

Steuerlast der Beschäftigten erhöhen, nachteilig auf die
i) Rückgang des Anteils männlicher ArbeitnehmerBereitschaftauswirken, eineBeschäftigunganzunehmen,

an der Wirtschaftstätigkeit, insbesondere in denund zugunsten der Entscheidung,keineArbeit zu suchen.
höheren Altersgruppen;Desgleichen können Sozialpolitiken, die von hohen

Spitzensteuersätzen auf durch Investitionen erzielte Ein-
j) steigende Zahl von Personen, die mehr als einenkommen abhängen, gerade diese Investitionen be-

(gemeldeten oder nicht gemeldeten) Arbeitsplatzeinträchtigen, die zur Schaffung von Arbeitsplätzen
haben;beitragen würden. Es geht darum, diese Politiken mitein-

ander in Einklang zu bringen, um eine optimale Balance
zu erreichen und soweit als möglich Konflikte zwischen k) Einfluß von Staatsangehörigen aus Drittländern, die

in der EU leben und arbeiten wollen.Wirtschafts- und Sozialpolitik zu vermeiden.
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3.2. Es wird außerdem befürchtet, daß der Arbeits- v) selektive Systeme zur Verbesserung der Beschäfti-
gungschancen von Langzeitarbeitslosen und ar-markt teilweise durch Unternehmen verzerrt werden

könnte, die Unterschiede der Arbeitsmarktbedingungen beitslosen Jugendlichen;
in den verschiedenen Mitgliedstaaten ausnutzen, die

vi) selektive Systeme zur Verbesserung der Beschäfti-nicht durch den Wettbewerb, sondern stärker durch
gungschancen von Frauen einschließlich Maßnah-finanzielle Anreize oder Formen der steuerlichen Un-
men, die Frauen nach einer Unterbrechung dengleichbehandlung bedingt sind, die in einem Binnen-
Wiedereinstieg ins Berufsleben erleichtern;markt unangebracht sind. Dazu zählt auch das Konzept

des „Sozial- und Umweltdumpings“.
vii) Komplex von Maßnahmen zur Verringerung der

hohen Arbeitslosigkeit in den am stärksten benach-3.3. Das Verhältnis zwischen Steuer- und Sozialpoli-
teiligten Gebieten (mit Unterstützung der Struktur-tikwird inder EuropäischenUnion ebenfalls zunehmend
fonds);mit Besorgnis betrachtet. Für eine ausgewogene Wirt-

schaftspolitik erscheint eine Verringerung des Anteils
viii) Maßnahmen, die es ethnischen Minderheiten er-der Steuern und Sozialabgaben an den Arbeitskosten

leichtern, sichandieArbeitswelt inderGesellschaft,ratsam. Außerdem wird darauf gedrängt, die steuerliche
in der sie leben, anzupassen;Gesamtbelastung im Verhältnis zum BIP zu verringern.

Aufgrund der konvergenzkriterien wurde jedoch der ix) vereinbarte EU-Politiken über Mindestlöhne und/Umfang der Staatsverschuldung verringert, was zur oder -einkommen;Folge hat, daß die Ausgaben des öffentlichen Sektors
stark begrenzt werden müßten. Gleichzeitig wird aber x) Bekämpfung von Importen, die unter nicht hin-auch auf eine Steigerung der Höhe der Ausgaben für nehmbaren Beschäftigungsbedingungen, die gegenSozialleistungen einschließlich der sozialen Sicherheit vereinbarte internationale Standards verstoßen,
gedrängt. Um Steuer- und Sozialpolitik miteinander in produziert wurden und als eine Form unlauterenEinklang zu bringen, müssen sozialpolitische Maßnah- Wettbewerbs betrachtet werden;men so angelegt werden, daß sie in den Bereichen
des größten Bedarfs ansetzen, daß Mittelvergeudung xi) Politiken zur Förderung der Vereinbarkeit von
vermieden wird und eine möglichst effiziente Durchfüh- Erwerbs- und Familienleben (einschließlich eines
rung gewährleistet ist, so daß die Steuerzahler durch die angemessenen Angebots von Betreuungsdienst-
Verwirklichung sozialer Ziele so wenig wie möglich leistungen für Kinder sowie der ausgewogenen
belastet werden. Gewichtung von Steuern und Sozialleistungen, so

daß ein positiver Anreiz gewährleistet ist);

4. Aktionsplan zu dieser Stellungnahme xii) Politiken, mit denen die Förderung des Unterneh-
mertums neben Männern ausdrücklich auch auf

4.1. Die in Teil IV Ziffer 2.5 genannten Themen Frauen ausgedehnt wird;
bestimmen einen Teil des Aktionsplans für eine Reihe
von Optionen, die die Bedürfnisse der Menschen und xiii) Steuersysteme, vondenenmöglichstkeineungünsti-
die Auswirkungen für Unternehmen berücksichtigen genodernegativenAnreize ausgehen, inderenFolge
müssen. Diese erfordern natürlich auf der entsprechen- sich die Bereitschaft zur Stellensuche verringert
den Ebene, d.h. oft auf der Ebene der Mitgliedstaaten (denkbar wäre es z. B., daß eher die Einzelperson
oder untergeordneter Einheiten regionaler oder lokaler als die Familie als Besteuerungsgrundlage dient);
Verwaltungen, Maßnahmen, die bereits etabliert sind
und eventuell weiterentwickelt werden müssen. xiv) Maßnahmen zur Vermeidung der „Armutsfalle“

mit gering bezahlter Beschäftigung und hohen
4.2. Der Aktionsplan sollte folgendes umfassen: (realen) Spitzensteuersätzen im Kontext von stei-

genden Leistungsentgelten und geringerem
i) geeignete makroökonomische Strategien zur Auf- Rückgriff auf Sozialleistungen;

rechterhaltung und Steigerung der Gesamtnachfra-
ge in den Volkswirtschaften; xv) Politiken, die flexible Regelungen für den Beginn

desRuhestands einbeziehen, ggf. inVerbindungmit
ii) geeignete makroökonomische Strategien, die auf Sozialversicherungs- und/oder Rentenregelungen;

der Angebotsseite der Wirtschaft ansetzen (einige
davon werden in den folgenden Absätzen genannt); xvi) flexible Arbeitsverträge, die Teilzeitarbeit vor-

sehen, mit fortwährender Vertragssicherheit, fle-iii) Körperschaft- und Einkommensteuersätze und So- xible Arbeitszeit oder ausschließlich auf die Arbeitzialabgaben, die sich möglichst nicht nachteilig auf bezogene Dienstleistungsverträge und sonstige Va-die Investitionsbereitschaft und die Schaffung von rianten, mit denen die Produktivität gesteigert undArbeitsplätzen auswirken; gleichzeitig die Beibehaltung des Sozialversiche-
rungssystems gesichert werden soll.iv) Aus-, Berufs- und Fortbildungsmöglichkeiten in

größerem Umfang, die bei angemessener Vorberei-
tung allgemein offenstehen und im Rahmen der 4.3. Der WSA hat zu diesen Fragen mehrfach Stellung

genommen. Zweck dieser Stellungnahme ist es, jeneGrundaus- und -fortbildung durch den Staat oder
durch Unternehmen, die die Kosten ihrer speziellen Politikbereiche zu bestimmen, in denen sich sozialpoliti-

sche Maßnahmen nachteilig auf die WirtschaftsleistungAusbildungsbedürfnisse tragen, bereitgestellt wer-
den; auswirken können und umgekehrt.
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4.4. Für Unternehmen müssen die Nettoerträge für grationvonentscheidendensozial- undwirtschaftspoliti-
schen Aspekten auf Gemeinschaftsebene erreicht wurde.zusätzliche Investitionen ausreichend hoch sein, um

Kapital anzulocken. Die Arbeitskosten sollten nicht Wichtig ist eine Zusammenführung der Grundzüge der
Wirtschaftspolitik und der beschäftigungspolitischendurchSozialabgabenerhöhtwerden,diedieGrenzkosten

erhöhen und das Beschäftigungspotential möglicherwei- Leitlinien, damit siebei derAnkurbelungdesWachstums
undder Schaffung vonArbeitsplätzen ineinandergreifen.se verringern. Der Arbeitsmarkt muß gut ausgebildete

potentielle Arbeitnehmer bereitstellen.
4.10. Der WSA schlägt vor, daß die Kommission im
Rahmen des Mandats zur Ausarbeitung der beschäfti-4.5. Die Kosten für wünschenswerte Sozialpolitiken,
gungspolitischen Leitlinien auch formell die Verpflich-die der breiteren Gemeinschaft oder Einzelpersonen, die
tung übernimmt, eine Evaluierung vorzunehmen undspezielle Regelungen in Anspruch nehmen können,
sich dazu zu äußern, inwieweit die Sozial- und Wirt-zugute kommen, können nicht einfach an einzelne
schaftspolitiken integriert und verbessert wurden, umUnternehmen weitergegeben oder diesen auferlegt wer-
einige der negativen internen Effekte der derzeitigenden.
Situation zu beseitigen.

4.6. Dennoch gibt es zahlreiche Beispiele von Unter-
4.11. In den folgenden Teilen II, III und IV legtnehmen, die zusätzliche Verpflichtungen im Zusammen-
der WSA seine Vorstellungen zur Ausweitung undhang mit weiter reichenden Sozialfragen akzeptieren.
Integration der für 1998 ausgearbeiteten beschäfti-Unternehmensorganisationen beschließen oft Regelun-
gungspolitischen Leitlinien dar.gen, um benachteiligte Personen dabei zu unterstützen,

sich besser auf eine Berufstätigkeit vorzubereiten, oder
um kleinere oder neue Unternehmen zu beraten, die aus II. WETTBEWERBSFÄHIGKEIT, FÖRDERUNG
demKnow-howgrößerer OrganisationenNutzen ziehen DES UNTERNEHMERGEISTES UND INVESTI-
können. Der WSA empfiehlt den freiwilligen Abschluß TIONEN
vonUnternehmenspartnerschaften inverschiedenenFor-
men, durch die die Unternehmen je nach ihren Sach- Mit dieser Stellungnahme werden die Arbeiten der
kenntnissen einen passenden Beitrag leisten können. Stellungnahme fortgesetzt, die der Wirtschafts- und

Sozialausschuß zum Thema Sozialpolitik und Wirt-
schaftsleistung abgegeben hat. Der Titel dieses Teils der4.7. Zur Sicherung und Verbesserung der Wettbe-
Stellungnahme „Wettbewerbsfähigkeit, Förderung deswerbsfähigkeit müssen die Kosten je Produkt- oder
Unternehmergeistes und Investitionen“ verweist auf dieLeistungseinheitminimiertwerden.Dieswirft eine ganze
Träger der wirtschaftlichen Entwicklung. Die Europäi-Reihe von Fragen zur Kostenstruktur von Unternehmen,
sche Union hat sich in der letzten Zeit intensiv mit denzur Verbesserung des Managements, besseren FTE-
drei hier behandelten Themen befaßt und wird es auchAnwendung, angemessenen Materialbeschaffung usw.
weiterhin tun. Sie sind eng miteinander verknüpft undauf.
daher gemeinsam zu untersuchen.

4.8. Die Beschäftigungskosten werden immer ein
maßgeblicher Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit sein. 1. Wettbewerbsfähigkeit
Entscheidend hierfür ist es, daß ein Zusammenhang mit
derArt undWeise besteht, in der dasEinkommensniveau

1.1. Der allgemeine Rahmenim Unternehmen und auf einer Makro-Ebene, die dann
die einzelnen Unternehmen beeinflußt, bestimmt wird.

1.1.1. Im Mittelpunkt der politischen Debatte auf derIn einigen Mitgliedstaaten ist dieser Prozeß durch
Ebene der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten stehteinen formellen Mechanismus unter Beteiligung von
gegenwärtig die Arbeitslosigkeit. Bei diesem ThemadarfRegierung und Sozialpartnern institutionalisiert (wie im
ein Faktor nicht außer acht gelassen werden, der für dieRahmen des Programms für Wettbewerbsfähigkeit und
Schaffung von Arbeitsplätzen in Europa von entschei-Beschäftigung in Irland). In anderen Mitgliedstaaten
dender Bedeutung ist: die FörderungderWettbewerbsfä-gibt es keinen derartigen Mechanismus. Soll die Wirt-
higkeit.schaftsleistung gestärkt werden, so müssen sich die

Lohnabschlüsse insgesamt im Rahmen des Gesamtpro-
1.1.2. Der Begriff der Wettbewerbsfähigkeit ist viel-duktivitätszuwachses bewegen.
fach in unangemessener Weise verwendet worden, so
daß er in der Öffentlichkeit einen negativen Beiklang

4.9. Im Zuge der Entwicklung des Protokolls über bekommen hat und mit dem Verlust von Arbeitsplätzen,
die Sozialpolitik, das dem Maastrichter Vertrag bei- Betriebsverlagerungen und Anpassungsmaßnahmen as-
gefügt und nun im Amsterdamer Vertrag verankert soziiert wird.
wurde, hofft der WSA, daß die schwierigen Fragen, bei
denen Sozialpolitik und Wirtschaftsleistung im Zusam- 1.1.3. Eine der Ursachen für die Vernichtung von
menhang gesehen werden, zunehmend zu einem Bereich Arbeitsplätzen ist aber gerade umgekehrt die mangelnde
engerer Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten werden. Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Dabei betrifft
Der WSA erkennt an, daß mit der seit kurzem an die Wettbewerbsfähigkeit jedoch nicht nur die Wirt-
die Kommission gestellten Anforderung, außer den schaft, sondern alle Akteure der Gesellschaft.
bestehenden Grundzügen der Wirtschaftspolitik auch
beschäftigungspolitische Leitlinien auszuarbeiten, eine 1.1.4. In einer Welt, die sich den Herausforderungen

einer zunehmenden Globalisierung stellen muß undsinnvolle Verbesserung bei der Koordinierung der Politi-
ken der Mitgliedstaaten und bei der allgemeinen Inte- derenHauptkennzeichender ständigeWandel ist, bedeu-
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tet Wettbewerbsfähigkeit die Fähigkeit einer Gesell- 1.1.13. Die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit
der europäischen Wirtschaft stellt die Grundlage fürschaft zur kontinuierlichen Anpassung an die sie umge-

bende Umwelt sowie zur Einflußnahme auf deren Wachstum, Arbeitsplatzschaffung und Erhöhung des
Wohlstands dar. Daher muß man zur Erhöhung desEntwicklung.
Beschäftigungsniveaus in Europa dieWettbewerbsfähig-

1.1.5. Diese dreifache Fähigkeit ist der Schlüssel zur keit verbessern.
Wettbewerbsfähigkeit und muß daher bei jedem Bürger,
jeder Regierung und jedem Unternehmen vorhanden 1.1.14. Um wettbewerbsfähig zu sein, muß die euro-
sein. Dies gilt umso mehr, da der Wandel sich immer päische Wirtschaft die Herausforderungen im Zusam-
schneller vollzieht. Insbesondere die Fähigkeit zur Fol- menhang mit der ständigen Modernisierung und der
genabschätzung, die die Gemeinschaftsinstitutionen zunehmenden Konkurrenz annehmen können. Die Un-
durch Beratung und sachdienliche Informationen ternehmen müssen in der Lage sein, mit diesen Verände-
stärken können, trägt per definitionem dazu bei, soziale rungen fertig zu werden, und die Arbeitnehmer müssen
Spannungen zu dämpfen und die notwendige Anpassung über die nötigen Kenntnisse verfügen.
reibungsloser durchzuführen.

1.1.15. Die Europäische Union war nicht in der Lage,1.1.6. Auf die Unternehmen bezogen ist Wettbe- das beständige Wirtschaftswachstum mit dem gleichenwerbsfähigkeit die Fähigkeit, nachhaltig und besser Erfolg wie ihre Mitbewerber in Beschäftigungszuwachsals die Mitbewerber die Bedürfnisse der Kunden zu umzuwandeln. Europa war sich in der Vergangenheitbefriedigen, indem ihnen Güter und Dienstleistungen nicht rechtzeitig dieses Verlusts an Wettbewerbsfähig-angeboten werden, die in bezug auf den Preis und keit bewußt und hat mit Anpassungsmaßnahmen rea-sonstige Faktoren attraktiver als die der Mitbewerber giert, als es darum ging, vorausschauend zu handeln.sind.

1.1.16. Eine wettbewerbsfähige Gesellschaft wird in1.1.7. Ein Land wird als langfristig international
erster Linie von den Bürgern getragen und kommt inwettbewerbsfähig angesehen, wenn folgende Bedingun-
erster Linie den Bürgern zugute. Daher gewinnen imgen gleichzeitig erfüllt sind:
Rahmen des hier verwendeten Begriffs der Wettbe-
werbsfähigkeit Investitionen in die Humanressourcen1) Die Produktivität nimmt mit der gleichen oder einer
sowie eine bessere allgemeine und berufliche Bildunghöheren Geschwindigkeit zu als die der Hauptwirt-
immer mehr an Bedeutung.schaftspartner, die ein vergleichbares Entwicklungs-

niveau haben.
1.1.17. In ihrer Funktion als Verbraucher können die

2) DieAußenhandelsbilanz ist imKontext einer offenen Bürger in einem wettbewerbsfähigen Umfeld aus einem
Marktwirtschaft ausgeglichen. Angebot an Produkten in größerer Vielfalt, in besserer

Qualität und zu niedrigeren Preisen wählen. Daher ist
3) Das Beschäftigungsniveau ist hoch. der Verbraucher ein Schlüsselelement zur Verbesserung

der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen.
4) Es herrscht politische und soziale Stabilität.

1.1.8. Die Zunahme der Arbeitsproduktivität ist in 1.2. Maßnahmen zur Förderung der Wettbewerbsfä-
der Europäischen Union in den letzten 24 Jahren mit higkeit
einem Jahresdurchschnitt von 2 % stabil geblieben und
lag somit über der der USA (0,7 % jährlich) und — in Europamuß ineinerglobalenWirtschaftwettbewerbsfä-
den letzten Jahren — auch über der Japans (1,9 % hig sein. Dazu müssen eine Reihe von Maßnahmen
jährlich im Zeitraum von 1986-1997)(1). ergriffen werden:

1.1.9. Die Leistungsbilanz der Europäischen Union
fluktuierte wie üblich innerhalb eines begrenzten Rah- 1.2.1. E i n e s t ä r k e r e F l e x i b i l i s i e r u n g d e r
mens, war fast ausgeglichen oder sogar überschüssig. M ä r k t e , i n s b e s o n d e r e d e s A r -

b e i t s m a r k t e s1.1.10. Sieht man sich allerdings den dritten Punkt
der Definition der Wettbewerbsfähigkeit an, so ist man

1.2.1.1. Die Arbeitsmärkte in Europa reagieren der-mit dem größten Problem der Europäischen Union
zeit nur außerordentlich langsam auf die internen undkonfrontiert — der Arbeitslosigkeit.
externen Anstöße. Notwendig ist mehr Flexibilität der
Regierungen, der Unternehmer und der Arbeitnehmer1.1.11. Letztes Jahr gab es in der Europäischen Union
durch:etwa 18 Millionen Arbeitslose, das sind 10,7% der

Erwerbsbevölkerung.
1) eine Neugestaltung der Arbeitszeit, bei der der

Interessenausgleich zwischen Arbeitgebern und Ar-1.1.12. Diese Arbeitslosenrate steht in starkem
beitnehmern durch Verhandlungen erfolgt;Kontrast zuder imgleichen Jahr in denUSAverzeichnete

Quote von 4,7 % auch wenn natürlich die sozialen und
wirtschaftlichen Gegebenheiten in den USA und in 2) neuartige Arbeitsverträge, wie zum Beispiel Teilzeit-
Europa nicht ohne weiteres vergleichbar sind. verträge und Verträge für Telearbeit;

3) eine stärkere geographische und berufliche Mobi-(1) KOM(98) 103 endg. Wachstum und Beschäftigung im
Stabilitätsrahmen der WWU. lität;
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4) tärkere Bemühungen im Bereich der allgemeinen und Förderung des Unternehmergeistes besondere Aufmerk-
samkeit gebührt.beruflichen Bildung, sowohl was die Qualität als

auch eine praxisnahe Lösung der Probleme der
Unternehmen und natürlich die Verbesserung des 1.2.2.7. Die tiefgreifenden Veränderungen, derenKenntnisstandes der Arbeitslosen betrifft; Zeuge wir sind, zwingen uns dazu, die Spielregeln neu

festzulegen, die sich in einem positiven Sozialmodell5) eine Verringerung vor allem der Arbeitskosten, niederschlagen müssen.besonders der indirekten, damit ein besser ausgewo-
genes Verhältnis in der Substitutionsrate von Kapital

1.2.2.8. Die öffentlichen Ausgabenprogramme müs-und Arbeitskräften entsteht;
sen in allenEinzelheiten geprüftwerden, um eine größere
wirtschaftliche Effizienz zu erreichen; dies kann auch6) die Konzipierung neuer Sozialschutzmodelle, die die
eine Übertragung von Aufgaben auf den PrivatsektorFlexibilität des Arbeitsmarktes erhöhen.
bedeuten. Ebenso müssen Aufgaben, die aufgrund ihrer
Besonderheiten weiterhin vom öffentlichen Sektor ge-1.2.1.2. Die Regierungen müssen eine Reihe von
handhabt werden müssen, mehr und mehr nach Effi-Strukturreformen durchführen, um die Wirtschaften
zienzkriterien durchgeführt werden.wettbewerbsfähiger zu machen, und die Sozialpartner

müssen in Ausübung ihrer Tarifautonomie über die
verschiedenen Mechanismen des Sozialen Dialogs zur 1.2.2.9. Die Systeme der sozialen Sicherheit müssen
Anpassung der Vorschriften in den jeweiligen Bereichen analysiert werden, wobei überlegt werden muß, welche
an die Besonderheiten der Sektoren und der Unterneh- Leistungen angeboten und wie dies finanziert werden
men beitragen. soll. In bezug auf die Formen der Finanzierung ist

rasches Handeln geboten, um zu erreichen, daß die
Finanzierung weniger auf die Beschäftigung drückt, so1.2.2. Ü b e r p r ü f u n g d e r R o l l e d e s S t a a -
daß die Schaffung von Arbeitsplätzen nicht erschwertt e s i n d e r W i r t s c h a f t
wird und der Fortbestand der Sozialversicherungssyste-
me auch in Zukunft gewährleistet ist. Der Wirtschafts-1.2.2.1. Die Lösung zur Gewährleistung der Wettbe-
undSozialausschuß istderAuffassung,daßdie Sozialver-werbsfähigkeit Europas liegt nicht im Abbau des Wohl-
sicherungssysteme den neuen Erfordernissen und Ent-fahrtstaates oder in der Kürzung der sozialen Min-
wicklungen anzupassen sind. Der Sozialschutz kanndeststandards, sondern in der Reform des Staates mit
dazubeigetragen,dieWirtschaftsentwicklunganzuregendem Ziel der Wahrung seiner Grundwerte (wirtschaftli-
und zu stärken.cher und sozialer Zusammenhalt, Gerechtigkeit, Frei-

heit, Toleranz, Chancengleichheit und Dialog).
1.2.2.10. Schließlich ist zu bedenken, daß eine Redu-

1.2.2.2. Die Rolle des Staates muß überprüft werden, zierung der laufenden staatlichen Ausgaben, die zur
denn Europa muß global wettbewerbsfähig sein und Verringerung der steuerlichen Belastung eingesetztwird,
kann dies nicht vorwiegend durch öffentliche Ausgaben die Investitionskraft der Wirtschaft erhöht. Dies sollte
schaffen.Der StaatmußangemesseneRahmenbedingun- wiederum die Schaffung neuer Arbeitsplätze begünsti-
gen schaffen, damit die europäische Wirtschaft auf den gen.
Weltmärkten konkurrieren kann, ohne jedoch übermä-
ßig einzugreifen.

1.2.3. V e r b e s s e r u n g d e r L e i s t u n g e n d e r1.2.2.3. In den letzten 25 Jahren sind die öffentlichen
U n t e r n e h m e n u n d d e r E r g e b n i s s eAusgaben in Europa von 36,9 % des BIP 1970 auf 51 %
i h r e r I n n o v a t i o n e n s o w i e E r -1995 gestiegen. 1996 erfolgte mit 50,4% eine leichte
h ö h u n g i h r e s I n v e s t i t i o n s v o l u -Trendumkehr, die sich 1997 mit 48,7 % — dank der
m e n svon den Mitgliedstaaten der Europäischen Union im

Zusammenhang mit der Wirtschafts- und Währungs-
union eingegangenen Verpflichtungen — verstärkte. 1.2.3.1. Die (im Zusammenhang mit dem Euro)

verzeichneten Fortschritte bei der wirtschaftlichen kon-
1.2.2.4. Die Zunahme der öffentlichen Ausgaben in vergenz in den einzelnen Mitgliedstaaten haben bereits
den letzten Jahren bezog sich vor allem auf die laufenden heute in geringeren Zinssätzen und stabileren Wechsel-
Ausgaben und nicht die Investitionen. Dies wirkte sich kursen ihren Niederschlag gefunden. Dies stellt zweifel-
vor allem auf die Staatsverschuldung und die Höhe des los einen Anreiz für Investitionen und den innergemein-
Haushaltsdefizits aus. schaftlichen Handel dar.

1.2.2.5. Angesichts der Globalisierung sind aber gera- 1.2.3.2. Allerdings sind Strukturreformen nötig, umde die Investitionsausgaben ein Faktor für die Verbesse- die öffentlichen Finanzen nachhaltig zu sanieren.rung der Wettbewerbsfähigkeit Europas.

1.2.2.6. Die Rolle des Staates sollte weniger admi- 1.2.3.3. Nur die Unternehmen und Sektoren, die ihre
Wettbewerbsfähigkeit durchbessereQualität, niedrigerenistrativ und mehr auf die Vorbereitung der Bürger auf

den Wandel der Wirtschaft ausgerichtet sein, wobei den Kosten, kontinuierliche Innovation und ständiges Bemü-
hen um die Erschließung neuer Märkte bewahren,Bereichen Ausbildung, Weiterentwicklung der Anforde-

rungen an die beruflichen Qualifikationen,Technologie, werden ihre Beschäftigtenzahlen halten und neue Ar-
beitsplätze schaffen können.Qualitätsinfrastrukturen und einigen Prinzipien der
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1.2.3.4. Es liegt auf der Hand, daß selbst wettbe- Außerdem muß die Verbindung zwischen den Unterneh-
men und den Ausbildungsstätten sowohl auf universitä-werbsfähige Unternehmen in einem nicht wettbe-

werbsfähigen Umfeld nicht überleben können. rer Ebene als auch auf Ebene der Berufsausbildung enger
werden, damit an den Schulen und Universitäten jene
Dynamik entsteht, die zur Ausbildung von Fachleuten

2. Der Unternehmergeist notwendig ist, die den aktuellen und vorausgeschätzten
Bedürfnissen der Gesellschaft insgesamt, vor allem aber

2.1. Die Förderung des Unternehmergeistes als dyna- der Unternehmen (sowohl für die Führungsebene als
mischerProzeß,derdieEntwicklungderUnternehmertä- auch für eher technische Sparten) gewachsen sind. So
tigkeit begünstigt und daher die Entdeckung und Nut- kann das große Problem der Jugendarbeitslosigkeit in
zung geschäftlicher Chancen erlaubt, ist eine in der Europa [1996 lag die Rate bei über 20%, verglichen mit
europäischenGesellschaftunerläßlicheGrundvorausset- 12% in den USA und weniger als 7 % in Japan(2)] zu
zung. Die kleinen und mittleren Unternehmen, die zwei einem großen Teil vermindert werden.
Drittel der Arbeitsplätze in Europa stellen, stehen hier
großen Schwierigkeiten gegenüber, u.a. beim Zugang zu 2.3.3. Innovation:Der tatsächlicheEinsatzder techni-
Finanzmitteln, durch das Fehlen von Eigenkapital oder schen Innovationen erfordert eine stärkere Zusammen-
durch ein Übermaß an Vorschriften. Bemerkenswert ist, arbeit zwischen den Forschungszentren und den Unter-
daß 50 % der neuen Unternehmen eine Lebensdauer von nehmen. So können optimale Ergebnisse erzielt werden.
weniger als fünf Jahren haben(1). Die Förderung von Technologieparks, wo eine größere

Zusammenarbeit zwischen den großen und kleinen
2.2. Auf Gemeinschaftsebene wird dem Unterneh- Unternehmen und den Forschungszentren erzielt wird,
mergeist in den letzten Monaten die notwendige Auf- stellt eine Priorität dar. Ein europäisches Patent wird
merksamkeit geschenkt; dies zeigt die Vorlage einer die Umsetzung der Innovationen in der Wirtschaft
Mitteilung zu diesem Thema durch die Europäische erleichtern.
Kommission oder die Einigung im Rat über die Bedeu-
tung des Unternehmergeists für Wettbewerbsfähigkeit, In diesem Zusammenhang steht die Europäische Union
Wachstum und Beschäftigung. Dieses Anliegen muß schlechter da als die Vereinigten Staaten oder Japan, die
auch auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene jeweils2,5 %bzw.2,8 %desBIP fürForschungausgeben.
verfolgt werden, damit auf entsprechender Ebene dazu DieEuropäischeUnion gibt dafür imDurchschnitt 1,8 %
beigetragen wird, die Unternehmenskultur zu fördern aus.
und ihre Entwicklung zu erleichtern.

Schließlichdarf nicht vergessenwerden, daßdie Sektoren
2.3. Die Elemente, die die Unternehmenskultur aus- mit einem hohen Technologieniveau das größte Wachs-
machen, sind vielfältig; hier muß man ansetzen, wenn tumspotential aufweisen.
man den Unternehmergeist fördern und so eine bessere
Wettbewerbsfähigkeit und stärkeres Wachstum in Euro-

2.4. Wie die Kommission in ihrer Mitteilung „Förde-pa erreichen will.
rung von unternehmerischer Initiative in Europa: Prio-
ritäten für die Zukunft“(3) unterstreicht, sind gute2.3.1. Kulturelle Voraussetzungen: In Europa muß
Ergebnisse auf makroökonomischer Ebene ein wesentli-die Bereitschaft, ein Risiko auf sich zu nehmen, verstärkt
ches Element für die Förderung des Unternehmergeists.werden. Geboten ist daher eine Mentalitätsänderung,
Stabile und daher vorhersehbare makroökonomischedie bereits in der Schule ansetzt, wo die Unternehmertä-
Bedingungen tragen dazu bei, daß die Unternehmertigkeit positiv behandelt und als Berufsstart dargestellt
Risikeneinzugehenbereit sind,d.h. Investitionentätigen.werden soll, der nicht nur für einige wenige in Frage

kommt. Man wird nicht als Unternehmer geboren,
sondern entwickelt sich dazu. Das setzt voraus, daß 2.5. Unternehmen in Europa verfügen heute über
Maßnahmen ergriffen werden, die die Menschen zur einen Handlungsspielraum, der durch die Errichtung
Aufnahme einer Unternehmertätigkeit ermuntern, in- des Binnenmarktes und die bevorstehende Einführung
dem ihnen die notwendigen Kenntnisse vermittelt wer- der einheitlichen Währung begünstigt wird.
den.

2.6. Die Vorteile des Binnenmarktes sind nicht zuAuch die gesellschaftlichen Vorurteile müssen abgebaut
übersehen. Schätzungen der Europäischen Kommissionwerden, die in Europa bei einem unternehmerischen
zufolge stieg das gemeinschaftliche Einkommen 1994Fehlschlag aufkommen. In diesemSinne sind dieUSA ein
zwischen 1,1 % und 1,5 % stärker an, als es ohne dengutes Beispiel, wo ein Unternehmer in Schwierigkeiten
Binnenmarkt der Fall gewesen wäre. Die Arbeitsweisenicht als „Verlierer“ angesehenwirdunddieMöglichkeit
des Binnenmarktes muß aber natürlich noch verbessertzu einem erneuten Versuch erhält.
werden, damit er seine volle Leistung erreicht. Ein

2.3.2. Ausbildung: Die Bürger müssen nicht nur deutliches Beispiel für diese Hindernisse sind die Proble-
ermutigt werden, Unternehmer zu werden, sondern es me imZusammenhangmit derGründung vonUnterneh-
muß auch die dazu nötige allgemeine und berufliche men in einem anderen Mitgliedstaat (4).
Ausbildung angeboten werden. Die lebenslange Weiter-
bildung gilt auch für den Unternehmer.

(2) OECD, Perspectives de l’emploi—Dezember 1997/OECD,
Perspectives économiques OECD — Juli 1997.

(3) KOM(98) 222 endg.(1) Europäische Beobachtungsstelle für KMU, Fünfter Jahres-
bericht 1997 (S. 140). (4) ABl. C 235 vom 27.7.1998.
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2.7. Die Einführung des Euro wird neue Möglichkei- leistungen und Produktionsfaktorenwie Energie, Trans-
port und Telekommunikation in Europa wesentlichten für die europäischen Unternehmen, vor allem für die

KMU, mit sich bringen, da ihre Internationalisierung teurer als in den übrigen Regionen der Welt (2).
und eine Verringerung wechselkursbedingter Kosten
begünstigt wird. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß 2.13. Die Einbeziehung des Unternehmergeistes in
arbeitet derzeit an einer Reihe von Texten, die sich die diesjährigen beschäftigungspolitischen Leitlinien der
mit den Auswirkungen der Einführung des Euro in Kommission, die am 15. Dezember 1997 vom Rat
verschiedenen Bereichen befassen. angenommen wurden, ist sehr zu begrüßen. Dies muß

auch in den kommenden Jahren wieder geschehen,
2.8. Es bestehen aber immer noch Faktoren, die den wobei dieses Prinzip vertieft werden und in die Ausrich-
Handlungsspielraum der Unternehmer in großem Maße tungen der nächsten Jahre einbezogen werden soll.
einengen. Wie bereits zuvor erwähnt, erschweren admi-
nistrative Hindernisse, die Kompliziertheit der Steuerge- 2.14. Außerdem soll der Informationsaustausch im
setzgebungundder schwierigeZugangzuFinanzierungs- Bereich des Unternehmergeistes im Sinne eines Ver-
quellen die Unternehmertätigkeit erheblich. Man geht gleichs der besten Methoden gefördert werden.
davon aus, daß die jährlichen Gesamtausgaben für
administrative Formalitäten, die die Unternehmen in

2.15. Die Branchen und Unternehmen in Europa, dieder EU bestreiten müssen, bei 200 Milliarden ECU
sich unter den neuen, durch die Globalisierung undliegen, das sind etwa 3 % des gemeinschaftlichen BIP(1).
die rasche Entwicklung der InformationstechnologienDieZahlungsrückstände imHandelsverkehr erschweren
gekennzeichnetenVerhältnissenbehauptenkönnen, sindin großem Maße die Unternehmertätigkeit in der Euro-
der Hauptmotor für die Wirtschaft der Zukunft und diepäischen Union, vor allem für neu gegründete Unterneh-
wichtigste Quelle für neue Arbeitsplätze.men und generell für kleine und mittlere Unternehmen.

2.9. Seitens der zuständigen Behörden sind unbedingt 3. InvestitionenMaßnahmen notwendig, die die Gründung und die
Übergabe von Firmen erleichtern. Gemäß den Empfeh-

3.1. Diese Herausforderungen verlangen große An-lungen der Task FORCE zur Vereinfachung des Unter-
strengungen wie z. B. Investitionen in F+E, in dienehmensumfeldes (BEST) müssen eine einheitliche Re-
Ausbildung, in neue Anlagen und Ausrüstungen sowiegistrierungsstelle, ein einheitliches Eintragungsdoku-
in neue Produkte. Die Forschung muß ihre logischement sowie eine einheitliche Identifikationsnummer
Fortsetzung in industrietauglichen Anwendungen fin-eingerichtetwerden.Außerdem ist eineZusammenarbeit
den. Erforderlich ist auch eine geeignete Strategie zurzwischen den zuständigen Behörden mittels Informa-
Erschließung neuer Märkte.tionsaustausch nötig. Dies wäre ein begrüßenswerter

erster Schritt zur Förderung der Unternehmertätigkeit.
Außerdem ist es ratsam, daß die Unternehmen vor 3.2. Nur in einem stabilen wirtschaftlichen Umfeld
allem zu Beginn ihrer Geschäftstätigkeit Zugang zu können die Unternehmen Risiken auf sich nehmen, d.h.
Informations- und Beratungsdiensten haben. Investitionen tätigen, die zu einem stärkeren Wachstum

und damit zu einem höheren Beschäftigungsniveau
führen. Die Vorbereitung der Wirtschafts- und2.10. Die Beziehungen zwischen dem Banksektor und
Währungsunion, genauer gesagt die bisher erreichteden KMU können und müssen auf Verständigung
wirtschaftliche Konvergenz, hat bereits heute zu einemausgerichtet sein, so daß beide Seiten davon profitieren.
verbesserten gesamtwirtschaftlichen Umfeld beigetra-
gen.2.11. Einweiterer, imZusammenhangmitdemUnter-

nehmergeist sehrwichtigerAspekt istdieNotwendigkeit,
3.3. Die KMU haben — wie bereits erwähnt — großedieQualität derGesetzgebung durch eineVereinfachung
Schwierigkeiten beim Zugang zu Finanzierungsquellen,der geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu
da sie nicht über ausreichend Eigenkapital verfügen.verbessern, so daß die administrative Last für die
ZurFörderungdesUnternehmergeistes ist esunerläßlich,europäischen Unternehmen, vor allem für die Klein- und
daß die Unternehmer, sobald ihr Unternehmen lebensfä-Mittelbetriebe, geringer wird. Das bedeutet nicht, daß
hig ist (Start-, Übergangs- bzw. Ausbauphase), Zuganges keine Vorschriften geben soll, sondern es soll eine
zu einer kostengünstigen Finanzierung haben.guteGesetzgebunggeschaffenwerden,dieunterAchtung

des Subsidiaritätsprinzips auf den entsprechenden Ebe-
nen verabschiedet wird und so zu einer Verbesserung 3.4. Heute zweifelt niemand daran, daß die Risikoka-
der Unternehmertätigkeit beiträgt. pitalmärkte ein geeignetes Instrument dafür sind, den

Unternehmen diese Finanzierung zuzuleiten. Der breite
Einsatz dieses Instruments in den USA, die zum bevor-2.12. In diesem Zusammenhang ist auf die hohen

Produktionskosten inEuropa gegenüberdenVereinigten zugten Markt für schnell wachsende KMU werden,
belegt dies.Staaten hinzuweisen. So sind die wichtigsten Dienst-

(2) Quelle: Internationale Straßentransportunion IRU, Inter-(1) Quelle: Mitteilung der Kommission an denRat „Förderung
von unternehmerischer Initiative in Europa: Prioritäten für nationale Energie-Agentur, International Telecommunica-

tions Users Group und Perspectives de communication derdie Zukunft“, KOM(98) 222, S. 5/Rede von Kommissions-
mitglied Frau Cresson in Coventry am 18.5.1998. OECD (1997).



C 407/300 DE 28.12.98Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

3.5. In der Europäischen Union sind die Risikokapi- 3.11. Der Ausschuß nimmt auch den Beschluß des
Rates über Maßnahmen zur finanziellen Unterstützungtalmärkte noch immer sehr klein und aufgesplittert, und

es bestehen noch zahlreiche Hindernisse auf rechtlicher innovativer und arbeitsplatzschaffender KMU mit Be-
friedigung zur Kenntnis(3).und steuerlicher Ebene, die ihre Entwicklung und daher

die Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen bremsen.
Die Initiative der Europäischen Kommission(1) zur 3.12. Im 1993 vorgelegtenWeißbuch derKommission
Abschaffung dieser Hindernisse, die vom Rat „Wirt- „Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung“
schaft und Finanzen“ angenommen wurde, ist durchaus werden die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit und
begrüßenswert. eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung als die wichtig-

stenMittel zurBekämpfungderArbeitslosigkeit bezeich-
3.6. Das Risikokapitalvolumen in der Europäischen net.
Union ist geringer als in den USA. Daher ist es ratsam,
diesem Instrument einen stärkeren Impuls zu verleihen 3.13. Was die Beschäftigung angeht, so wuchs in den
und es noch mehr auf die höheren Risiken, die Spitzen- vergangenen 25 Jahren in Europa der Anteil der im
technologie-Sektoren mit hohem Investitionsbedarf und öffentlichen Sektor Beschäftigten gemessen an der Ge-
die Gründung von Unternehmen auszurichten. samtzahl der Beschäftigten beträchtlich, während er in

denVereinigtenStaaten und Japankonstantblieb.Heute
3.7. Die Einführung des Euro wird die Integration beträgt der Anteil der Beschäftigten in diesem Bereich
der Finanzmärkte und daher die Bildung eines großen an der Zahl aller Erwerbstätigen in der Europäischen
europäischen Risikokapitalmarktes fördern. Schließlich Union (ohne die Beschäftigten in den öffentlichen
geht es darum, die Finanzinstrumente zu fördern, damit Unternehmen) insgesamt 18 %, in den Vereinigten Staa-
die Unternehmertätigkeit unterstützt werden kann und ten und Japan dagegen jeweils 15 % bzw. weniger als
nicht mehr in erster Linie von anderen Arten finanzieller 10%(4). Die Erfahrung zeigt jedoch, daß vor allem
Mittel abhängig ist, wie z. B. der Verschuldung bei den im Privatsektor stabile Beschäftigung ohne nachteilige
Kreditinstituten,was nicht die gewünschtenAuswirkun- Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft — wie hohe
gen auf das Wachstum und die Schaffung von Ar- Haushaltsdefizite, die es im Europa der einheitlichen
beitsplätzen hat. Der Europäische Rat von Luxemburg Währung nicht mehr geben darf — geschaffen wird.
hat die Rolle anerkannt, die große gesamteuropäische Aus diesen Gründen ist es dringend geboten, die Bedin-
Kapitalmärkte bei der Schaffung von Arbeitsplätzen gungen zu schaffen, die notwendig sind, damit der
spielen können. Privatsektor die ihm gebührende Rolle bei der Schaffung

von Arbeitsplätzen ausüben kann.
3.8. Kurz nach der Tagung des Europäischen Rates
von Amsterdam am 16. und 17. Juli 1997 hat die 3.14. Auch die Beratende Gruppe für Wettbe-
Europäische Investitionsbank das Sonderak- werbsfragen unter dem Vorsitz von Jean-Claude Paye
tionsprogramm von Amsterdam verabschiedet, dessen bringt in ihrem Bericht „Die Wettbewerbsfähigkeit im
Ziel die Schaffung konkreter Investitionsmöglichkeiten Dienste der Beschäftigung“ (November 1997), der im
zur Schaffung von Arbeitsplätzen in Europa ist. Eine Rahmen des Sondergipfels zur Beschäftigung
dieser Maßnahmen ist ein Europäischer Mechanismus (20./21. November 1997) dem Präsidenten der Kommis-
für Technologie, dessen Ziel die Bereitstellung von sion sowie den Staats- und Regierungschefs übermittelt
Risikokapital fürdie kleinenundmittlerenUnternehmen wurde, ihre Überzeugung zumAusdruck, daß der einzige
im Bereich der Hochtechnologie ist. Dieser dynamische Weg zur vollen und dauerhaften Erreichung des Ziels
Ansatz der EIB ist ein gutes Beispiel für mögliche der Schaffung von Beschäftigung und des Abbaus der
Maßnahmen zur Investitionsförderung in Europa. Arbeitslosigkeit über die Wettbewerbsfähigkeit führt(5).

3.9. In seiner Stellungnahme zur Mitteilung der Kom-
III. BESCHÄFTIGUNGSFÄHIGKEIT, SCHAFFUNGmission „Leitlinien für beschäftigungspolitische Maß-

VON ARBEITSPLÄTZEN UND ZUKUNFT DERnahmen der Mitgliedstaaten 1998“(2) hat der Wirt-
ARBEIT MIT NIEDRIGER PRODUKTIVITÄTschafts- und Sozialausschuß bereits die Verbindung

zwischen der neuen Unternehmerkultur und dem von
der Europäischen Investitionsbank aufgestellten Ak- 1. Einleitung
tionsplan sowie die Bedeutung der Rolle der EIB bei
der Ankurbelung von Wachstum und Investitionen, 1.1. In seinen Stellungnahmen zum Thema „Europäi-
insbesondere in KMU, betont. Darin hatte der Ausschuß scher Rat für Beschäftigung“(6) und zu der Mitteilung
die EIB bereits aufgefordert, eine risikofreudigere Hal- derKommission „Leitlinien für beschäftigungspolitische
tung an den Tag zu legen und sich stärker auf Projekte Maßnahmen der Mitgliedstaaten 1998“(2) hat sich der
zu konzentrieren, die die Beschäftigungswirksamkeit Wirtschafts- und Sozialausschuß in der jüngstenVergan-
und die Qualität der Arbeitsplätze erhöhen. genheit bereits ausführlich zum Thema Arbeitsmarkt

geäußert undeinenKatalog politischer Prioritätenaufge-
3.10. In diesem Sinne unterstreicht der Ausschuß stellt.
nochmals die Bedeutung, die Investitionstätigkeit in der
EU zu fördern und den Ausschuß zu den künftigen

(3) ABl. C 157 vom 25.5.1998.Arbeiten in diesem Bereich zu konsultieren.
(4) OECD, Statistiques historiques.
(5) Beratende Gruppe für Wettbewerbsfragen: „Die Wettbe-

werbsfähigkeit im Dienste der Beschäftigung“, November(1) KOM „Risikokapital: ein Schlüssel zur Schaffung von
Arbeitsplätzen in der Europäischen Union“, 31.3.1998. 1997, S. 4.

(6) ABl. C 355 vom 21.11.1997.(2) ABl. C 19 vom 21.1.1998.
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1.2. Die Ausführungen zum Arbeitsmarkt in dieser toren (u.a. Bildung, Partizipation, Chancengleichheit,
Umweltverträglichkeit).Stellungnahme werden im Lichte des allgemeineren

Themas „Sozialpolitik und Wirtschaftsleistung“ vorge-
nommen. Sie basieren auf der Überlegung, daß ein 2.2.2. Bildung ist im Verständnis des Wirtschafts-
hoher Beschäftigungsstand Voraussetzung für hohe und und Sozialausschuß ein integraler Bestandteil der Le-
nachhaltige wirtschaftliche Wachstumsraten ist, genau- bens- und Arbeitsverhältnisse und daher eine gesamtge-
so wie deren Resultat. sellschaftliche Aufgabe, zu der alle Akteure ihren Beitrag

leisten sollten:
1.3. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt,
daß es keinen Automatismus für die Schaffung von — Der einzelne sollte die Notwendigkeit lebenslangen
Beschäftigung gibt, sondern daß alle Kräfte vereint Lernens erkennen und sich aktiv um Bildungs- und
werden müssen, um der großen Herausforderung an der Weiterbildungsangebote bemühen.
Schwelle zum folgenden Jahrtausend zu begegnen.

— Schule undElternhaus sind künftig stärker gefordert,1.4. Es gilt vorrangig, unterschiedliche Interessen und
die dazu nötigen Fertigkeiten zu vermitteln sowieAnsprüchepositiv zusammenzuführen, umindenProzeß
das individuelle und gesellschaftliche Verantwor-einerAufwärtsspirale zugelangenunddiese fortwährend
tungsbewußtsein zu fördern, so daß der einzelnezu gewährleisten. So sollte z. B. eine Strategie der
dieser Herausforderung auch gerecht werden kann.Wettbewerbsfähigkeit für Unternehmen mit den Bil-

dungs- und Ausbildungswünschen der Arbeitskräfte
— Arbeitgeber bzw. Staat und Gesellschaft solltenvereinbartwerden,weil sich dadurch dieArbeitsproduk-

durch gezielte Bildungsmaßnahmen für eine Pflegetivität erhöht. Ebenfalls sollte beispielsweise der Schutz
des Humankapitals der Arbeitnehmer sorgen.der Umwelt mit dem Ziel eines hohen Beschäftigungs-

standes positiv verknüpft werden, indem auf nachhalti-
ges Wirtschaftswachstums gesetzt wird(1). 2.2.3. Mit langfristiger und wiederholter Arbeitslo-

sigkeit sindnebendemEinkommensverlust auchFrustra-
1.5. Eine der noch ungelösten Aufgaben besteht tion und Aussichtslosigkeit verbunden, die negative
darin, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik kohärent in einen BegleiterscheinungenhabenundgesellschaftlicheKosten
gesamtwirtschaftlichen Policy-mix einzubinden. verursachen. Daher sollten humankapitalfördernde und

-erhaltende Elemente im System der Sozialen Sicherung
gezielt ausgebaut und gefördert werden.

2. Beschäftigungsfähigkeit

2.2.4. Auf europäischer Ebene sollte hier nach den2.1. „Beschäftigungsfähigkeit“ ist ein sogenanntes Best Practices gesucht werden, denn in vielen Mitglied-„keyword“ aus den „Leitlinien für beschäftigungspoliti- staaten werden neue praktische Wege bereits erprobtsche Maßnahmen der Mitgliedstaaten 1998“. In ihrer oder haben sich sogar schon bewährt: Als ein positivesMitteilung definiert die Kommission den Begriff wie Beispiel kannDänemark genannt werden, wo ein Systemfolgt (2): „Beschäftigungsfähigkeit bedeutet die Möglich- gezielter Job Rotation mit verbundenen Qualifizie-keit, in eine Stelle vermittelt werden zu können, womit rungsmaßnahmen erprobt wird. In Deutschland bestehtnicht nur gefragte Fertigkeiten und Kenntnisse, sondern die Möglichkeit, daß Arbeitnehmer bei ihrem Arbeitge-auch Anreize und Chancen gemeint sind, die den ber während des Erziehungsurlaubs zeitweise weiterMenschen geboten werden, damit sie eine Beschäftigung beschäftigtwerden, sofern sie selbst denWunsch äußern.suchen“. In Schweden werden Fortbildungszeiten unter bestimm-
tenVoraussetzungen als Beitragszeit für dieRentenversi-

2.2. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß ist der cherung anerkannt. Der Wirtschafts- und Sozialaus-
Auffassung, daß Jugend- und Langzeitarbeitslosigkeit schuß sieht darin viele gute Ansatzpunkte. Bei Übertra-
die größten und drängendsten Probleme am Arbeits- gung von Maßnahmen auf andere Mitgliedstaaten ist
markt sind. jedoch den jeweiligen Besonderheiten Rechnung zu

tragen.
2.2.1. Grundlage für die Weiterentwicklung der Qua-
lifizierungvonJugendlichensolltemöglichstdieNeigung
und Eignung von Jugendlichen sein. Wirtschaft, Staat 2.3. Generell sollten sowohl Sozial- als auch Ar-
und Gesellschaft sollten dabei nicht nur den technischen beitsmarktpolitik noch stärker als bisher zu einer aktiven
und wirtschaftlichen Bestimmungsfaktoren des Wirt- und aktivierenden Politik der Befähigung ausgebaut
schaftswachstums Rechnung tragen, sondern gleicher- werden.Dabeidarf zumeinendiePriorität, die Beschäfti-
maßen auch den gesellschaftlichen Bestimmungsfak- gungsfähigkeit der Beschäftigten zu erhalten, nicht aus

den Augen verloren werden. Ein Weg, Arbeitslosigkeit
zu bekämpfen, besteht nämlich darin, daß sie gar nicht

(1) Vgl. die Mitteilung der Kommission zum Thema Umwelt erst entsteht. In diesem Sinne gilt es, das Konzept
und Beschäftigung (Die Schaffung nachhaltiger Wirt- einer präventiven Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik zu
schaftsstrukturen in Europa), KOM(97) 592 endg. vom betreiben. Zum anderen ist aber die aktive Integration18.11.1997. der Arbeitslosen durch geeignete arbeitsmarkt- und(2) Mitteilung der Kommission zu den Leitlinien für beschäfti-

sozialpolitische Maßnahmen von Bedeutung, denn hiergungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten in 1998,
sind die psychologischen und sozialen FolgewirkungenKOM(97) 497 endg. vom 1.10.1997, Abschnitt III: Schaf-
bereits akut. In diesem Zusammenhang ist auch auf diefung einer neuen Kultur der Beschäftigungsfähigkeit, erster

Absatz. Bedeutung der Wohlfahrtsverbände als eigenständiger
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Teil der europäischen Sozialstaatlichkeit hinzuwei- 3. Schaffung von Arbeitsplätzen
sen(1).

3.1. In einigen Mitgliedstaaten wird eine Diskussion
um die Bezuschussung von Niedriglöhnen, negativen2.4. Wichtig ist die Einbindung jeglicherMaßnahmen
Einkommensteuern und Grundrenten geführt. Diesein einen kohärenten makroökonomischen Policy-mix,
Überlegungen stellen insgesamt darauf ab, Tätigkeitenso daß ihre gesamtwirtschaftlichen Rückwirkungen
mit niedriger Produktivität marktfähig zu machen. Diemitbedacht werden.
Idee besteht darin, daß der jeweilige Arbeitgeber zwar
nur die produktivitätsorientierte Entlohnung zahlt, dem

2.5. Besondere Priorität kommt dabei der regionalen, betroffenenArbeitnehmer aber durchdie Bezuschussung
sozialen und beruflichen Mobilität von Beschäftigten dennoch ein ausreichend hohes Einkommen zugesichert
zu.EineerhöhteMobilitätderBeschäftigten istAusdruck wird. Der WSA will sich diesen Überlegungen gegenüber
von Flexibilität, die den gesamten Wirtschaftsprozeß nicht grundsätzlich verschließen, warnt aber vor der
verbessert. Allerdings kann Mobilität kein Selbstzweck Gefahr möglicher Mitnahmeeffekte. Er fordert die Kom-
sein. Es sollten Überlegungen angestellt werden, wie der mission daher auf, zu diesem Themenkreis eine Studie
Gefahr von Entwurzelung vorgebeugt werden kann. vorzulegen. Zu klären wäre insbesondere das Aktivie-

rungspotential des Lohnzuschusses im Unterschied zu
2.5.1. Regionale Mobilität der Beschäftigten zum Sozialleistungen, die Frage der Finanzierung derartiger
Erhalt und Ausbau ihrer Beschäftigungsfähigkeit ist Lohnzuschüsse und ihre gesamtwirtschaftliche Einbet-
insbesondere im internationalen Sinne noch wenig ent- tung.
wickelt.WennauchnachMaastricht formaleMobilitäts-
hindernisse für Personen zunehmend aus dem Weg 3.2. Eng damit verbunden ist der Vorschlag, im
geräumt werden, bleiben immer noch kulturelle und Rahmen der Strukturpolitik ein differenziertes Mehr-
sprachliche, aber auch soziale Barrieren(2). In diesem wertsteuersystem zu errichten, mit niedrigeren Steuer-
Zusammenhang istdieFörderunggrenzüberschreitender sätzen in arbeitsintensiven Sektoren. Problematisch ist
kultureller Projekte, die die internationale Mobilität von dabei, ebenso wie bezüglich eventueller Maßnahmen in
Beschäftigten fördern, eine wichtige Aufgabe europäi- Punkt 3.1, die Bereiche festzulegen, in denen eine
scher Politik, die nach Auffassung des Wirtschafts- derartige Politik sinnvoll sein könnte. Der Wirtschafts-
und Sozialausschusses in der beschäftigungspolitischen und Sozialausschuß betont, daß diesbezüglich transpa-
Diskussion nicht ausreichend Beachtung findet. In der rente Verfahren unter Beteiligung der relevanten gesell-
Mitteilung der Kommission „Kohäsionspolitik und Kul- schaftlichen Gruppen nötig sind.
tur: Ein Beitrag zur Beschäftigung“(3) werden sowohl
direkte als auch indirekte Beschäftigungseffekte von 3.3. Ebenfalls wird in einigen Mitgliedstaaten eine
„Kultur“ analysiert. Der Wirtschafts- und Sozialaus- Diskussion um die Umbasierung der Finanzierung der
schuß wünscht, daß auf Basis dieser Analyse weitergear- Sozialen Sicherungssysteme geführt.
beitet wird, um hier versteckte Potentiale aufzudecken.

3.3.1. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß hat be-
reits an mehreren Stellen bedauert, daß die Entwicklung2.5.2. Soziale Mobilität wird insbesondere durch
der Einkommenssteuern und Sozialabgaben in der Euro-ein Aus- und Weiterbildungssystem verwirklicht, das
päischen Union in der Vergangenheit äußert beschäfti-Chancengleichheit gewährleisten muß.
gungsfeindlich in demSinne verlaufen ist, daß der Faktor
Arbeit mit Abgaben überbelastet wurde(4).2.5.3. In bezug auf die berufliche Mobilität ist es von

besonderer Bedeutung, daß der sogenannte Wettbe- 3.3.2. Er begrüßt daher grundsätzlich Überlegungen,werbssektor derWirtschaft undderweiterzuentwickeln- die darauf abzielen, die Bemessungsgrundlage für diede Bereich mit niedriger Arbeitsproduktivität nicht Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme zu ver-auseinanderfallen. Sozial- und Arbeitsmarktpolitik soll- größern(5). In einigen Mitgliedstaaten wird in diesemten Sorge dafür tragen, daß das Wechseln zwischen den Zusammenhang eine Wertschöpfungsabgabe diskutiert.Sektoren problemlos möglich ist. Sie leitet ihre Bezeichnung davon ab, daß die gesamte
Brutto-Wertschöpfung der Betriebe statt lediglich der

2.6. Zuuntersuchen wäre auch, inwiefern Sozial- und Lohn- und Gehaltssumme als Beitragsbasis für Sozial-
Arbeitsmarktpolitik eine Risikokultur fördern können. leistungen dienen soll (6).
In diesem Zusammenhang ist das richtige Gleichgewicht
von Flexibilität und Sicherheit von Bedeutung. (4) „Die Steuern in der Europäischen Union — Bericht über

die Entwicklung der Steuersysteme“, WSA-Stellungnahme,
ABl. C 296 vom 29.9.1997, oder „Europäischer Rat für
Beschäftigung“, WSA Stellungnahme, ABl. C 355 vom(1) Vgl. die Initiativstellungnahme des WSA zum Thema

„Zusammenarbeit mit den Wohlfahrtsverbänden und den 21.11.1997.
(5) In einigen Mitgliedstaaten wird diese Diskussion auf dieWirtschafts- und Sozialpartnern“, ABl. C 73 vom 9.3.1998.

(2) Der Wirtschafts- und Sozialausschuß begrüßt die Mittei- Steuerpolitik insgesamt ausgedehnt.
(6) Für eine ausführliche Diskussion des Konzeptes, die exaktelung der Kommission „Aktionsplan zur Förderung der

Freizügigkeit der Arbeitnehmer“, KOM(97) 586 endg. Definition, die statistische Abgrenzung und mögliche
Meßprobleme sei auf eine Studie aus Österreich verwiesen:(3) KOM(96) 512 endg. Der WSA begrüßt außerdem die in

der Kommission zur Zeit noch intern geführten Debatte Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung,
„Wertschöpfungsabgabe als Alternative zu lohnbezogenenzu dem Thema: „Culture, The Cultural Industries and

Employment“, Arbeitspapier der Kommissionsdienststel- Dienstgeberbeiträgen zum Familienlastenausgleichs-
fonds“, Februar 1997. Auch in Großbritannien und Frank-len, und drängt darauf, an diesem Thema intensiv weiter-

zuarbeiten. reich findet die Diskussion statt.
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3.3.3. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß erkennt 3.3.7. Auch wenn der Effekt, den eine Wertschöp-
fungsabgabe als alternatives System zur Finanzierungzunächst die Plausibilität der Argumentation: Da die

Abgabenbelastung in der Vergangenheit in vielen Mit- von Sozialer Sicherung auf die Beschäftigung hat, unter
dem Strich zunächst nicht eindeutig ist, bekundet dergliedstaaten einseitig am Faktor Arbeit ansetzte, hatte

dies verzerrende Effekte. Arbeit wurde relativ teuer, Wirtschafts- und Sozialausschuß ein großes Interesse an
dieser Diskussion.somit wurden zunehmend Rationalisierungsinvestitio-

nen getätigt. Arbeitslosigkeit war die Folge. Die
Wertschöpfungsabgabe als alternative Finanzierung soll 3.3.7.1. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß ist sich
diebestehendeVerzerrungkorrigieren,mithinden relati- im klaren darüber, daß ein derartiges Unterfangen „ein
ven Preis von Kapital und Arbeit ins Gleichgewicht heißes Eisen“ ist, das anzufassen ein Wagnis darstellt.
bringen. Dabei geht es nicht darum, das Niveau der Selbst für den Fall, daß die Maßnahme theoretisch
Abgaben insgesamt zu erhöhen, sondern ihre Zusam- insgesamt als positiv eingeschätzt wird, sind beträchtli-
mensetzung zu ändern. Es gilt also das Gebot strikter che Widerstände zu erwarten, da esGewinner (arbeitsin-
Aufkommensneutralität. tensive Sektoren) und Verlierer (kapitalintensive Sekto-

ren) geben wird. Daher ist es von großer Bedeutung,
3.3.4. Es gibt ein empirisches Indiz für die Richtigkeit behutsam und unter konsequenter Einbeziehung der
der Argumentation. So existieren zwei Länder in der Sozialpartner vorzugehen. Wichtig ist ferner, daß even-
Europäischen Union, die ihre Sozialleistungen im we- tuelle Umbasierungen von Abgabensystemen europäisch
sentlichen aus dem allgemeinen Steuertopf und nicht koordiniert verlaufen, um Verzerrungseffekte im Bin-
aus der Belastung von Arbeit finanzieren: Großbritan- nenmarkt von vornherein auszuschließen.
nien und Dänemark(1). In diesen Ländern ist ebenfalls
die Arbeitslosigkeit auf einem relativ niedrigen Niveau. 3.3.7.2. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß bittet

die Kommission daher, zu diesem Themenkomplex ein
3.3.5. Ein zentraler Gegeneinwand darf jedoch nicht Grünbuch zu erarbeiten und erklärt seine Bereitschaft,
unberücksichtigt bleiben: Den Faktor Kapital relativ zu sich im Rahmen des Konsultationsprozesses aktiv ein-
verteuern bedeutet, daß die Rentabilität von Investitio- zubringen.
nenherabgesetztwird.Unter sonst gleichenBedingungen
hat dies zur Folge, daß weniger investiert wird. 3.4. Ebenfalls sollte überprüft werden, welchen Bei-

trag ein Mindeststeuersatz auf Energie leisten kann. Eine
3.3.5.1. Sollen die Folgewirkungen dieses Nachfrage- zielorientierte ökologische Besteuerung, die einerseits
ausfalls vermieden werden, bedeutet dies zunächst, daß marktwirtschaftliche Anreize für Energieeinsparungen
die relativ niedrigere Investitionsgüternachfrage durch und Umweltschutz gibt und andererseits den Faktor
eine entsprechend höhere Konsumnachfrage kompen- Arbeit von Kosten entlastet, könnte eine zukunftsorien-
siert werden muß, was besondere Anforderungen an die tierte Weichenstellung für ein umweltverträgliches und
Flexibilität der Gütermärkte stellt. beschäftigungsintensives Wachstum sein(2). Der Wirt-

schafts- und Sozialausschuß verweist in diesem Zusam-
3.3.5.2. Wenn weniger investiert wird, kommt außer- menhang auf die Schlußfolgerungen seiner Stellungnah-
dem der Kapazitätserweiterungseffekt der Investitionen me zum „Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur
weniger stark zum Tragen, was ein geringeres Wirt- Restrukturierung der Gemeinschaftlichen Rahmen-
schaftswachstum zur Folge hat. Unter sonst gleichen vorschriften zur Besteuerung von Energieerzeugnis-
Bedingungen hat dies einen adversen Effekt auf die sen“(3).
Beschäftigung.

3.3.5.3. Dem kann jedoch entgegengehalten werden, 4. Zukunft der Arbeit mit niedriger Produktivität
daß sich die Beschäftigungsintensität des Wachstums
erhöht, da aufgrund der Substitution von Kapital gegen

4.1. Die Globalisierung der Wirtschaft verursachtArbeit arbeitsintensiver produziert wird.
Druck insbesondere auf Tätigkeiten mit niedriger Pro-
duktivität und deren Entlohnung. Intersektorale Überle-3.3.5.4. Im Ergebnis ist der Gesamteffekt zunächst
gungen sollten von intrasektoralen unterschieden wer-also nicht eindeutig.
den.

3.3.6. Einweiterer Problembereich liegtdarinbegrün-
4.1.1. Intersektoral: Globalisierung beschleunigt dendet, daß der in den Investitionen gebundene technische
Strukturwandel. Sektoren mit niedriger ProduktivitätFortschritt niedriger ist, wenn weniger investiert wird.
können einfacher in Länder verlagert werden, in denenAuchhierkann jedoch entgegengehaltenwerden, daßder
mehr unqualifizierte Arbeitskräfte vorhanden sind, mit-tatsächlich stattfindende technische Fortschritt weniger
hin ein niedrigeres Lohnniveau herrscht. Es ist wichtig,arbeitssparend sein wird, da weniger Anreiz besteht,
daß entsprechend den Verlagerungen von Sektoren mitInnovationen in Richtung Rationalisierungsinvestitio-
niedriger Arbeitsproduktivität Neuansiedlungen vonnen voranzutreiben.
Zukunftsbranchen realisiert werden. So können sichere
Arbeitsplätze geschaffen werden. Dazu ist es nötig, daß
die Arbeitnehmer qualifiziert sind, solche Tätigkeiten(1) Vgl. den Bericht der Kommission „Soziale Sicherheit in

Europa 1997 — Zusammenfassung“, KOM(98) 243 endg.,
in dem ausgeführt wird, daß Sozialbeiträge im Vereinigten
Königreich weniger als 40 % und in Dänemark nicht mehr (2) Vgl. Kapitel 10 des Weißbuches „Wachstum, Wettbe-

werbsfähigkeit, Beschäftigung“.als exakt 23,5 % zur Finanzierung des Sozialschutzes
beitragen (S. 10). (3) ABl. C 19 vom 21.1.1998.
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auszuüben. Die Infrastruktur, insbesondere bezüglich basiert wesentlich aufDialog, Konsens und Kooperation
der beteiligten Akteure. Dies gilt für das Miteinander inneuer Technologien, muß ausgezeichnet sein. Ein hohes

Maß an sozialer Kohäsion ist Bestandteil stabiler wirt- den Betrieben genauso wie für die Politik insgesamt(3).
Die aktuelle Situation in Südostasien zeigt eindrucksvoll,schaftlicher Rahmenbedingungen, die nötig sind, um

arbeitsplatzschaffenden Investitionen Renditeerfolge zu daß sich wirtschaftliche Probleme zu einer ernsten Krise
verschärfen können, wenn ein wirtschaftspolitischerversprechen.
Ordnungsrahmen fehlt und ein Mangel an sozialer
Stabilität vorherrscht. Der Wirtschafts- und Sozialaus-
schuß begrüßt in diesem Zusammenhang, daß einige4.1.2. Intrasektoral: In seiner mit großer Mehrheit
weitsichtige, transnational operierende Unternehmenverabschiedeten Stellungnahme „Beschäftigung, Wett-
bereits weltweite Interessenvertretungsstrukturen fürbewerbsfähigkeit und Globalisierung der Wirtschaft“(1)
Arbeitnehmer geschaffen haben (vgl. zum Beispiel denhat der Wirtschafts- und Sozialausschuß den Begriff der
bei VW eingerichteten Weltbetriebsrat).„asymmetrischen Globalisierung“ geprägt: Während

Unternehmen international zunehmend mobil werden,
verbleiben die existierenden wirtschaftspolitischen Insti- 4.4. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß schließt
tutionen zu sehr im nationalstaatlichen Kontext verhaf- sich der an die Kommission gerichtete Empfehlung des
tet. Bezüglich desArbeitsmarktes heißt es in der Stellung- Europäischen Parlaments an(4), für die europäischen
nahme (Punkt 2.1.2): „Die Asymmetrie zeigt sich ... multinationalen Unternehmungen einen Verhaltensko-
darin, daß die Akteure auf der Arbeitsangebotsseite in dex auf Basis der einschlägigen Konventionen der
... isolierten Aktionsfeldern verbleiben, während die ILO(5) auszuarbeiten, der insbesondere die folgenden
Arbeitsnachfrager ihre Entscheidung auf Basis einer Grundrechte verankert:
weltumspannenden Gesamtkalkulation vornehmen“.

— Förderung der Koalitionsfreiheit und des Tarif-
abschlußrechts;

4.1.3. Die asymmetrische Globalisierung könnte ne-
ben der anhaltend hohen Arbeitslosigkeit eine der — Bekämpfung der Zwangsarbeit;
Ursachen sein, die zu einer Verschiebung der Verhand-
lungsgleichgewichte am Arbeitsmarkt zu Gunsten der — Bekämpfung der Kinderarbeit;
Unternehmen geführt haben. In den letzten Jahrzehnten
ist die Lohnquote kontinuierlich gesunken, während die — Beseitigung der Diskriminierung in Beschäftigung
Profitquote gestiegen ist. Als Resultat zeigt sich in den und Beruf und Gleichheit des Entgelts männlicher
Branchen am unteren Ende der Lohnskala, daß der und weiblicher Arbeitskräfte.
Abstand von Nettolohneinkommen zur Sozialhilfe zu-
nehmend geringer wird, obwohl die Sozialhilfe konstant

4.5. In bezug auf die staatliche Tätigkeit stellt sichbleibt. Hieraus resultieren Anreizprobleme.
das Problem der Konkurrenz um international mobile
Realinvestitionen transnationaler Unternehmen. Die
Globalisierung der Wirtschaft und die zunehmend inte-
grierten Finanzmärkte haben die Tendenz dazu zu4.2. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß wiederholt
führen, daß die Steuerpolitiken in den einzelnen Ländernden Appell an die Beteiligten, ihren jeweiligen Beitrag
zunehmend so ausgerichtet werden, daß sie transnatio-für den Aufbau international funktionsfähiger Tarif-
nalen Unternehmen kurzfristige Renditeerfolge sichern,verhandlungsstrukturen zu leisten, den er in der obenge-

nannten Stellungnahme bereits als Forderung formulier-
te (Punkt 2.1.4): „Um das Verhandlungsgleichgewicht

(3) So heißt es z. B. in der Einleitung zur Entschließung desam Arbeitsmarkt wiederzuerlangen, werden internatio-
Europäischen Rates über Wachstum und Beschäftigung,nal handlungsfähige Kollektivverhandlungsstrukturen verabschiedet in Amsterdam am 16.Juni 1997: „Wirtschaft-und Formen des sozialen Dialogs aufgebaut“. Dabei liche Effizienz und soziale Integration sind komplementäre

sollte regionalen, nationalen und sektorspezifischen Aspekte der von uns allen angestrebten europäischen
Gegebenheiten angemessen Rechnung getragen wer- Gesellschaft mit größerem innerem Zusammenhalt. Unter
den(2). Berücksichtigung dieser Grundsätze ruft der Europäische

Rat alle sozialen und wirtschaftlichen Akteure einschließ-
lich der nationalen, regionalen und örtlichen Behörden und
der Sozialpartner auf, sich ihrer Verantwortung in ihrem
jeweiligen Tätigkeitsbereich voll zu stellen.“ (ABl. C 2364.3. Es ist im langfristigen Interesse aller Beteiligten,
vom 2.8.1997, S. 3 und 4).daß ein Unterbietungswettbewerb der Arbeitnehmer

(4) Europäisches Parlament,Entschließung zuBetriebsverlage-untereinander vermieden wird. Eine funktionierende
rungen und ausländischen Direktinvestitionen in Drittlän-Wirtschaft an der Wende in das folgende Jahrtausend dern vom 15.1.1998, Punkt Q.2.

(5) Der Ausschuß hat sich bereits mehrfach zu diesem Thema
geäußert. Bezüglich der „Sozialklauseln“ vgl. die Stellung-
nahme zum Thema „Welthandel als globale Herausforde-
rung: Eine Marktöffnungsstrategie der Europäischen
Union“, Berichterstatter Herr van Dijk, insb. Punkt 5, ABl.(1) ABl. C 158 vom 26.5.1997.

(2) Inzwischen gibt es erste nachahmenswerte Beispiele: So C 56 vom 24.2.1997. Dort sind auch die relevanten
Abkommen der ILO aufgeführt, zu denen es in Punkt 5.3hat z. B. die Internationale Transportarbeiterföderation

(ITF) für die Belegschaften von Billigflaggenschiffen einen heißt: „All diese ILO-Abkommenwurden von der überwie-
genden Mehrheit der Länder ratifiziert, so daß sie alsweltweiten Tarifvertrag entwickelt, der schon heute mehr

als ein Drittel der Beschäftigten weltweit schützt. weltweit anerkannte Normen betrachtet werden können.“
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um ihre Investitionen anzulocken. Der Wirtschafts- und 4.9.1. Dies kann zunächst darauf zurückgeführt wer-
den, daß die Lohnnebenkosten bei diesen TätigkeitenSozialausschuß vermutet, daß dies zur Überlastung des

FaktorsArbeitmitSteuernundAbgabenbeigetragenhat, besonders stark zu Buche schlagen. Dazu sei auf die
Ausführungen zur Wertschöpfungsabgabe verwiesen.da er relativ immobil ist (1). Dies ist gesamtwirtschaftlich

nicht optimal und mit Folgeproblemen für den Arbeits-
markt verbunden. 4.9.2. Es gibt aber möglicherweise eine zweite, kultu-

relle Komponente: Der Wirtschaftsund Sozialausschuß
stellt die Vermutung an, daß sich bisher auf Seiten der4.6. Dies bedeutet jedoch nicht, daß der Wirtschafts- Konsumenten in Europa keine echte Dienstleistungskul-und Sozialausschuß steuerliche Anreize zur Förderung tur entwickeln konnte. Je nach Einzelfall kann diesunternehmerischer Initiative, wie sie von der Kommis- unterschiedliche Ursachen haben. Beispielsweise kannsion vorgeschlagen werden, generell nicht gutheißt(2). es mit negativem Ansehen einhergehen, einfache Tätig-Wie die Ausführungen im Teil II (insbesondere Ab- keiten fremderstellen zu lassen, oder mit der Ausübungschnitt 2) dieser Stellungnahme deutlich machen, unter- einer solchen Tätigkeit ist ein negatives Image verbun-streicht der Wirtschafts- und Sozialausschuß die Bedeu- den, oder die Selbsterstellung ist mit einem positiventung, die eine Förderung des Unternehmergeistes für die Image behaftet bzw. gilt als weniger umständlich. AlsBeschäftigung haben kann. konkrete Beispiele können dienen: die weitenteils in
Eigenleistung erstellte regelmäßigeReinigung der Privat-
haushalte, die Do-ityourself-Bewegung bezüglich einfa-4.7. In diesem Zusammenhang begrüßt der Wirt-
cherhandwerklicherArbeiten indenHaushaltenoderdieschafts- und Sozialausschuß den Ratsbeschluß vom
zunehmendenSelbstbedienungspraktiken inSupermarkt13. Dezember 1997, der besagt, daß in den Grundzügen
und Handel.der Wirtschaftspolitik künftig u.a. „... der allgemeinen

und beruflichen Bildung sowie stärker beschäftigungs-
fördernden Steuer- und Sozialversicherungssystemen 4.9.3. Zusammengenommen führt dies dazu, daß
größere Aufmerksamkeit gewidmet“ werden soll. Dies insbesondere einfache Dienstleistungen in die Schatten-
ist jedoch nur ein Beispiel dafür, daß die Koordination wirtschaft verdrängt oder von den Haushalten in Eigen-
relevanter Politikbereiche auf europäischer Ebene eine arbeit erstellt werden.
Strategie aktiver Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik ist.
Weitere Bereiche, in denen noch Handlungsbedarf be- 4.9.4. Sich diesem Thema im Rahmen einer wirt-
steht, sind z. B. Fiskal- und Umweltpolitik. schaftspolitischen Analyse zu nähern, ist ein schwieriges

Unterfangen, da es die Präferenzen der Individuen sind,
die hier einer „Kultur-Kritik“ unterzogen werden. Der4.8. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß warnt vor Wirtschafts- und Sozialausschuß vermutet jedoch, daßder Gefahr, daß das Beschäftigungspotential der lokalen hiermöglicherweise ein latentes BeschäftigungspotentialEbene zu vernachlässigt wird. Hier besteht noch immer vorhanden ist. Erwürde es begrüßen, wenn die Kommis-Raum für kreative Lösungen. Der Wirtschafts- und
sion Vorschläge erarbeiten würde, wie dieses PotentialSozialausschuß hat bereits in früheren Stellungnahmen aktiviert werden kann, so daß möglicherweise neueauf die Möglichkeit innovativer öffentlich-privater Part- Beschäftigunggeschaffenwird.Dabei gilt es zubeachten,nerschaften hingewiesen, die durch gezielte Förderung daß die resultierenden neuen Beschäftigungsverhältnisseund flankierenden Maßnahmen sowohl zur Sicherung regulär und diskriminierungsfrei sind.dringenderVersorgungsbedürfnisse als auch zurRealisa-

tion innovativer Projekte beitragen können.
4.10. Eine breitere Streuung des Produktivvermögens
könnte dazu führen, daß die Erwerbsarbeit für weniger

4.9. DerWirtschafts- undSozialausschußkonstatiert, Bevölkerungsgruppen die einzige Quelle zur Einkom-
daß einfache Tätigkeiten mit niedriger Produktivität in menserzielung ist. In Ergänzung dazu hat die Kommis-
Europa häufig zu wenig über den Markt abgewickelt sion in ihrem sogenannten PEPPER-Bericht festgestellt,
werden. daßProgrammefür eineGewinn-undKapitalbeteiligung

von Arbeitnehmern die Produktivität steigern(3). Der
Wirtschafts- und Sozialausschuß ist der Auffassung, daß(1) Vgl. die Ausführungen zu Punkt 3.3. Eine Berechnung wird die Bildung von Vermögen in breiten Bevölkerungs-in der Stellungnahme zu „Die Steuern in der Europäischen
schichten ein langfristiger Prozeß ist, der beschleunigtUnion“, ABl. C 296 vom 29.9.1997, angestellt. Dort wird
werden sollte.ausgeführt, daß die steuerliche Belastung des Faktors

Arbeit von 1980 bis 1994 von 34,7 % auf 40,5 % gestiegen
ist, während sie bei den übrigen Produktionsfaktoren
von 44,1 % auf 35,2 % sank (kalkulatorische Steuersätze (3) Der erste „Vorschlag für eine Empfehlung des Rates

zur Förderung der Beteiligung der Arbeitnehmer an deninklusive der Beiträge zur Sozialversicherung).
(2) Vgl. dieMitteilungder Kommissionan denRat „Förderung Gewinn- und Betriebsergebnissen (einschließlich Kapital-

beteiligung)“ stammt bereits von 1991 (ABl. C 245 vomvon unternehmerischer Initiative in Europa: Prioritäten für
die Zukunft“, KOM(98) 222 endg. Bezüglich der Steuern 20.9.1991, S.12). Des weiteren: Empfehlung 92/443/EWG

des Rates vom 27.7.1992 zur Förderung der Gewinn- undwerden in Punkt II.2.5 genannt: „ ... Förderung von
Investitionen in neugegründete Unternehmen, z. B. durch Betriebsergebnisbeteiligung der Arbeitnehmer (einschließ-

lich Kapitalbeteiligung) (ABl. L 245 vom 26.8.1992). DerSteueranreize für Business Angels; Erleichterung der Über-
tragung eines Unternehmens an Angestellte ...; außerdem PEPPER-Bericht selbst ist neueren Datums: Bericht der

Kommission „Die Förderung der Gewinn- und Betriebser-sollten die Mitgliedstaaten es in Erwägung ziehen, Schul-
denfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung entspre- gebnisbeteiligung (einschließlich Kapitalbeteiligung) der

Arbeitnehmer in den Mitgliedstaaten“, 1996 (KOM(96)chend zu besteuern, um so die Eigenkapitalbasis von KMU
zu stärken.“ 697 endg.).
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IV. ANPASSUNGSFÄHIGKEIT UND CHANCEN- der Unternehmen gängige Praxis ist, und ihm ist bewußt,
daß diese Fragen äußerst komplex sind und von denGLEICHHEIT IM EUROPÄISCHEN GESELL-

SCHAFTSMODELL Sozialpartnern mit einer positiven und konstruktiven
Haltung angegangen werden müssen.

1. Anpassungsfähigkeit
1.5. Die Kommission empfiehlt außerdem, daß die
Mitgliedstaaten einen Rahmen für anpassungsfähigere1.1. In den von der Kommission veröffentlichten
Formen von Arbeitsverträgen schaffen, die verschiedenebeschäftigungspolitischen Leitlinien für 1998 wird die
FormenderBeschäftigung zulassen.Damit solltenaußer-Förderung und Unterstützung der Fähigkeit, sich an die
demeine größereBeschäftigungssicherheit und einbesse-durch die Einführung neuer Technologien und neuer
rer Arbeitnehmerstatus für die im Rahmen von verschie-Marktbedingungen ausgelöste Umstrukturierung anzu-
denen Verträgen Beschäftigten gewährleistet werden.passen, empfohlen. Dieser Wandel ist so weitreichend,
Des weiteren sollte es das Ziel sein sicherzustellen, daßdaß die Kommission darin die Entstehung einer neuen
Arbeitnehmer, die sich für eine reduzierte ArbeitszeitWirtschaft mit technologisch fortschrittlicheren Unter-
entscheiden, nicht im Hinblick auf Karriereaussichtennehmen und einem wachsenden Dienstleistungssektor
oder soziale Absicherung benachteiligt werden. Dermit einer steigenden Zahl kleiner Firmen sieht.
WSA empfiehlt dieses Konzept den Behörden der Mit-
gliedstaaten.1.2. DieAnpassungsfähigkeit vonUnternehmenkann

für ihren Fortbestand und ihr Überleben ausschlagge-
bend sein. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist, daß 1.6. Die Modernisierung der Organisation der Ar-
dieUnternehmen inderLage sind, imvorhineinVerände- beitsregelungen wird in der Verantwortung der Sozial-
rungen einzuschätzen, die sich zum einen aus dem Markt partner liegen. Damit diese Modernisierung jedoch
ergeben, auf dem sie konkurrieren, und zum anderen bewältigt werden kann, sollten die Unternehmen dazu
aus methodischen und technologischen Fortschritten, ermutigt werden, sich an die veränderten Bedingungen
die die Art und Weise des Einsatzes von Ressourcen anzupassen. Die Mitgliedstaaten können diesen flexible-
einschließlich derHumanressourcen bestimmen.Daraus ren Ansatz in Unternehmen fördern, indem sie Hinder-
entwickelt sich eine Verantwortung, die sich auf das nisse beseitigen, die der Förderung von Investitionen in
Management unddie Beschäftigten auswirkt.Verbesser- eine bessere Qualifikation des Personals und eventuell
te Managementmethoden, veränderte Berufsinhalte und der Entwicklung von innerbetrieblichen Fortbil-
Beschäftigungsformen, die Einführung neuer Technolo- dungsmaßnahmen entgegenstehen. Alternativ dazu soll-
gien und die Änderungen von Produkten und Dienst- ten die Mitgliedstaaten und die Arbeitgeber ggf. andere
leistungen sind Aspekte eines kontinuierlichen Wandels, Wege prüfen, um für die Arbeitnehmer Anreize zu
der zu einer Verbesserung der Leistung führt. schaffen, damit sie die Fortbildungsmöglichkeiten für

eine Verbesserung ihrer Fähigkeiten wahrnehmen.
1.3. Für die Arbeitnehmer ist die Notwendigkeit der
Anpassungsfähigkeit oft mit Ungewißheit und einem 1.7. Die Kommission schlug vor, daß die Mitglied-
Gefühl der Unsicherheit verbunden. Damit konstruktiv staaten ihre Politiken auf eine Verbesserung der Qualifi-
auf die Notwendigkeit des Wandels reagiert werden kation der Arbeitnehmer und der Funktionsweise des
kann, muß sichergestellt werden, daß die Arbeitnehmer Arbeitsmarktes ausrichten und auf die Schaffung dau-
angemessen informiert und konsultiert werden und die erhafter Arbeitsplätze hinwirken sollten.
Möglichkeit der Mitwirkung haben. Manchmal können
die Berufsaussichten durch geänderte Prozesse, verbes-

1.8. Der WSA betrachtet die Empfehlungen der Kom-serte Produktivität oder Verringerung des Personal-
mission als das absolute Minimum an Maßnahmenbestands nachteilig beeinflußt werden. Dieser Mangel
zur Förderung einer höheren Anpassungsfähigkeit deran Beschäftigungssicherheit ist Ausdruck des von vielen
Unternehmen und der Arbeitnehmer. Da der Arbeits-Unternehmen zu tragenden Risikos, daß ihr Markt sich
markt in den einzelnen Mitgliedstaaten äußerst unter-ändern könnte oder ihre Produkte durch neue Produkte
schiedlich funktioniert, müssen die Methoden, die zuroder Technologien verdrängt werden könnten. Es ist
Verbesserung der Funktionsweise des Arbeitsmarktsdas Kennzeichen eines schnelleren technischen Wandels,
eingesetzt werden, die besonderen sozialen, wirtschaftli-daß Beschäftigte ebenso wie Unternehmen ein gewisses
chen und kulturellen Traditionen in dem jeweiligenRisiko tragen, das zum Teil durch Anpassungsfähigkeit
Staat zum Ausdruck bringen. Die Entwicklung desundFlexibilitätaufderEbeneder einzelnenArbeitsplätze
Binnenmarktes sollte jedoch nicht durch Maßnahmenüberwunden werden kann.
in einem (oder mehreren) Mitgliedstaat(en) behindert
werden, durch die sie die Form der Arbeitsmarktregulie-1.4. DieKommission empfiehlt, daß die Sozialpartner
rung in einer Weise abändern, daß sich daraus eineauf den entsprechenden Ebenen Vereinbarungen über
übermäßige Verzerrung des Beschäftigungsniveaus zudie Arbeitsorganisation und anpassungsfähige Arbeits-
ihren Gunsten und zu Lasten des allgemeinen Interessesregelungen, ggf. einschließlich von Arbeitszeitverkür-
des Binnenmarkts ergibt.zungen, aushandeln, um die Unternehmen produktiv

und wettbewerbsfähig zu machen und ein ausgewogenes
1.9. Die Bedürfnisse von Stellenanbietern und -nach-Verhältnis zwischen Flexibilität und Sicherheit zu errei-
fragern sind zum Teil schlecht aufeinander abgestimmt.chen(1). Der WSA erkennt an, daß dies in der Mehrzahl
Zum Beispiel wird manchen Arbeitnehmern nur ein
Teilzeit- oder befristeter Arbeitsvertrag angeboten, ob-(1) Mitteilung der Kommission — Leitlinien für beschäfti-
wohl sie eine Vollzeitbeschäftigung vorziehen würden.gungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten in 1998

(KOM(97) 497 endg.). Andere Arbeitnehmer möchten auf Teilzeit reduzieren,
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können aber nicht. Viele Menschen suchen Beschäfti- 2.5. Politiken zur Förderung der Chancengleichheit
sollten u.a. folgendes berücksichtigen:gung, andere leisten unfreiwillige (oder freiwillige)

Überstunden. Dieses Koordinationsproblem steht im
a) zu hohe Arbeitslosigkeit;Zusammenhang mit der Sozialpolitik, da z. B. die

Beiträge zur Sozialversicherung personenabhängig
b) jene, die aufgrundmangelnderQualifikation arbeits-entrichtet werden.

los sind oder deren Fähigkeiten nicht mehr benötigt
werden;1.10. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß befürwor-

tet, daß auf europäischer Ebene untersucht wird, inwie- c) Langzeitarbeitslose;fern das aktuelle System der sozialen Sicherung und der
Arbeitsbeziehungen flexibilitätshemmend wirkt und auf d) junge Menschen, die arbeitslos bleiben;
welcheWeisedieseBereichedereguliert oderneureguliert
werdenkönnen, sodaßeineneueBalance vonFlexibilität e) Arbeitslosigkeit von Frauen, wenn die Arbeitslosen-
und Sicherheit hergestellt wird. Die ideale Kombination quote bei Frauen höher ist als bei Männern (bzw. in
müßte einen akzeptablen Grad an Sicherheit zu Bedin- manchen Fällen umgekehrt);
gungen bieten, die für die Menschen einen wirklichen
Anreiz darstellen, eine Arbeit zu suchen. f) regionale Unterschiede bei der Arbeitslosenquote

(unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Defi-
nition der Arbeitslosigkeit in den verschiedenen

2. Chancengleichheit Mitgliedstaaten);

g) höhere Arbeitslosigkeit bei ethnischen oder religiö-2.1. Sozialpolitiken sind in der Regel darauf ausge-
sen Minderheiten;richtet,Maßnahmenzu fördern,diedieVerbesserungder

Chancengleichheit für Gruppen, die aus verschiedenen
h) benachteiligte Personengruppen mit geringerenGründen übermäßig benachteiligt sein könnten, zum

Beschäftigungsaussichten;Ziel haben.

i) Löhne, die offiziell als zu niedrig betrachtet werden;2.2. Der Arbeitsmarkt ist ein außerordentlich wichti-
ges Element der Gesellschaft, wenn es um die Umsetzung j) Aus- und Fortbildungsbedarf und -chancen;von Politiken zur Förderung der Chancengleichheit
geht. Der Zugang sollte allgemein offenstehen, und die k) geringerer Anteil von Frauen an der Zahl derMenschen sollten ermutigt werden, die Möglichkeiten Arbeitnehmer als von Männern;wahrzunehmen und sich selbst so gut wie möglich zu
qualifizieren, um mit Hilfe des Arbeitsmarkts sowohl l) Förderung der Chancengleichheit von Frauen in der
zum eigenen Wohlstand als auch zum Nutzen der gesamten Beschäftigungsstruktur;
gesamtenGesellschaft beizutragen. IndiesemRahmen ist
die Einstellung durch Arbeitgeber, die die bestgeeignete m) Wechselwirkungen von Besteuerung und Löhnen,
Person für ihre Arbeit suchen, ein rationaler Aspekt der die die Bereitschaft, eine Beschäftigung zu suchen,
Wirtschafts- und der Sozialpolitik. Darüber hinaus ist es verringern;
ein entscheidendes Merkmal der modernen Wirtschaft,
daß Unternehmen die bestgeeigneten Personen als Ar- n) Wechselwirkungen von nicht deklarierterArbeit und
beitnehmer in größtmöglichem Umfang nutzen und Sozialleistungen, die die Ausweitung der Schwarzar-
die lebenslange Entwicklung ihrer Fähigkeiten und beit (bzw. der Schattenwirtschaft) begünstigen.
Ausbildung fördern sollten.

2.6. Ein erster Schritt wäre es, Indikatoren für fehlen-
2.3. Chancengleichheit garantiert nicht immer gleiche de Chancengleichheit zu prüfen und zu vereinbaren. Es
Ergebnisse. Um die Chancen ergreifen zu können, wenn müssenStrategienkonzipiertwerden,diedieUngleichbe-
sie geboten werden, müssen die Menschen Anstrengun- handlung auf eine Weise verringern, die die Wirtschafts-
gen zurVerbesserung ihrer eigenenAussichtenunterneh- leistung nicht beeinträchtigt.
men. Manche Ungleichbehandlung kann der Ausdruck
vonBesonderheiten sein, die die Ergebnisse beeinflussen, 2.7. In diesem Dualismus liegt die Ursache für dieund die Verringerung mancher Ungleichbehandlung produktiven Konflikte — oder Synergien — zwischenkann Zeit erfordern, wenn z. B. die Sozialpolitik nur auf Sozialpolitik und Wirtschaftsleistung.den Zugang von Berufsanfängern zum Arbeitsmarkt
Einfluß nehmen kann.

V. SCHLUSSFOLGERUNGEN
2.4. Dennoch gibt es in der EU einige Anzeichen von
Ungleichbehandlung, die hoffentlich verringert wird. 1. Diese Stellungnahme wurde vom Wirtschafts- und

Sozialausschuß ausgearbeitet, weil es nach einhelligerEiner der besten Wege, die Ungleichbehandlung auf dem
Arbeitsmarkt zu verringern, wäre es, Vollbeschäftigung Meinung das vordringliche Ziel der EU sein muß, die

Beschäftigungsaussichten derer zu verbessern, die keinesicherzustellen oder sich dem Ziel der Vollbeschäftigung
zu nähern. Wenn die Arbeitslosigkeit so hoch ist, Arbeit haben. Die Arbeitslosigkeit ist unannehmbar

hoch. Der Erfolg der Europäischen Union in vielendaß sie Anlaß zu Besorgnis gibt, wird die bestehende
Ungleichbehandlung unausweichlich bei jenen zum Aus- unterschiedlichen Aspekten der Wirtschafts-, Sozial-

und Umweltpolitik steht außer Frage. Es muß jedochdruck kommen, die arbeitslos bleiben.



C 407/308 DE 28.12.98Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

erreicht werden, daß das europäische Gesellschaftsmo- 7. Der WSA hat bereits zum Ausdruck gebracht, daß
er die Einführung beschäftigungspolitischer Leitliniendell in der Frage der Beschäftigung für die Menschen,

die Arbeit suchen, greifbarere Resultate hervorbringt. als Konsequenz der auf der Tagung des Europäischen
Rates in Amsterdam gefaßten Schlußfolgerungen befür-
wortet. Auch die in den Leitlinien für 1998 dargelegten2. Im Hinblick auf diese vorrangigen Ziele gibt es
allgemeinenGrundsätzehatderAusschußunterstützt (1).eineganzeReihepolitischerMaßnahmen,diezubesseren

Lösungen beitragen können. Der WSA hat in dieser
8. Die Staats- und Regierungschefs der EuropäischenStellungnahme einen Bereich von entscheidender Bedeu-
Union riefen dazu auf, daß die Mitgliedstaaten und dietung durchleuchtet, in dem eine Interaktion zwischen
Gemeinschaft zusammenarbeiten, um die BedingungenPolitikfeldern besteht, nämlich die Art und Weise, in der
dafür zu schaffen, daß die Unternehmer und die kleinendieWirtschaftsleistungdurchdie Sozialpolitikbeeinflußt
Betriebe gefördert und ermutigt werden.werden kann. Die Stellungnahme zeigt, daß Sozialpoliti-

ken notwendig sind und eine Stärkung der Wirtschafts-
leistung bewirkenkönnen—zumbeiderseitigenNutzen. Auf der Tagung des Europäischen Rates in Cardiff
Es wird jedoch ebenso anerkannt, daß sozialpolitische wurde zudembekräftigt, daß der volleNutzen derWWU
Maßnahmen ohne sorgfältige Koordinierung Effekte und des europäischen Binnenmarktes nur durch eine
erzeugen können, die dem Ziel einer höheren Wirt- Strategie erzielt werden kann, mit der die Beschäftigung
schaftsleistung zuwiderlaufen oder sie in Grenzfällen durch erhöhte Wettbewerbsfähigkeit sowie wirtschaftli-
sogar beeinträchtigen. chen und sozialen Zusammenhalt gefördert wird.

Auf der Tagung des Europäischen Rates in Cardiff im3. Der Ausschuß hegt Bedenken, ob diese Fragen in
Juni 1998 wurden die Auswirkungen der von denallen Aspekten der gemeinschaftlichen und einzelstaatli-
Mitgliedstaaten vorgelegten beschäftigungspolitischenchen Politiken volle Berücksichtigung finden. Diese
Aktionspläne beurteilt. Der WSA hat zu seiner Zufrie-Stellungnahme kann seiner Ansicht nach als ein Rahmen
denheit festgestellt, daß der Rat zu dem Schluß gelangte,für die weitere Erörterung dieser Fragen dienen.
daßdieMitgliedstaaten ernsthafteAnstrengungenunter-
nehmen, um die Beschäftigungsfähigkeit der Erwerbs-4. Die Suche nach Maßnahmen, mit denen das
bevölkerung zu erhöhen, den Erwerb von KenntnissenBeschäftigungsniveau in der EU angehoben und die
und Fertigkeiten sowie das lebensbegleitende Lernengegenwärtigen, unannehmbar hohen Arbeitslosenraten
aktiv fördern, sich bemühen, die Bedingungen fürgesenkt werden können, vollzieht sich nach Auffassung
die KMU und die Selbständigen zu verbessern unddesWirtschafts- und Sozialausschusses in einemkompli-
Maßnahmen treffen, um Arbeit — anstatt Abhängigkeitzierten Geflecht und einem Mix wirtschafts- und sozial-
— zu fördern. Diese Ziele finden die Unterstützung despolitischer Aktionen, auf die wiederum Maßnahmen
WSA und stimmen mit den Grundgedanken dieserzur Förderung der Nachhaltigkeit und zur Integration
Stellungnahme überein.verschiedener Zuständigkeitsebenen einwirken, die sich

danachbestimmen,welcherGradanSubsidiaritätbei der
9. Der Vorschlag des Europäischen Rates, der RatBandbreite der Initiativen notwendig ist. Einzelaktionen
„Soziales“ und der Rat „Wirtschaft und Finanzen“reichen nicht aus. Auch wenn das europäische Sozialmo-
sollten weiterhin zusammenarbeiten, um u.a. diedell auf einem komplexen Mechanismus von Handlun-
beschäftigungspolitischen Leitlinien für 1999 zu erör-gen fußt, so verfügt die Europäische Union doch über
tern, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Der WSAden Einfallsreichtum, den Wohlstand und den Zusam-
sieht erwartungsvoll der Gelegenheit entgegen, zu denmenhalt für die Entwicklung von Ideen, die ein weltweit
Leitlinien, die Ende dieses Jahres dem Europäischen Ratherausragendes Beispiel für fortschrittliches Denken
auf seiner Tagung in Wien vorgelegt werden sollen,darstellen können, das wirtschaftliche Verbesserungen
Stellung zu nehmen.und ein hohes Sozialschutzniveau miteinander in Ein-

klang bringt.
10. Der Ausschuß unterstützt den Rat bei der Suche
nach besseren Möglichkeiten, eine Steigerung der Wirt-5. Angesichts dieser für die Zukunft so wichtigen
schaftsleistung mit der Weiterentwicklung engagierterHerausforderung hält es der WSA für geboten, die
Sozialpolitiken zu verbinden. Die beschäftigungspoliti-Wechselwirkungen zwischen den derzeitigen wirt-
schen Leitlinien sind eine sinnvolle Neuerung, die imschafts- und sozialpolitischen Maßnahmen gründlich zu
Zuge ihrer jährlichen Überprüfung weiter ausgefeiltdurchleuchten. Eine derartige Untersuchung muß dem
werden.Handlungsspielraum der Europäischen Union, der die

Festlegung beschäftigungspolitischer Leitlinien und der
11. Die für 1998 dargelegten zentralen MaßnahmenGrundzüge der Wirtschaftspolitik obliegt, und dem
haben sich bereits als sachdienlich und konstruktivHandeln der Mitgliedstaaten im Rahmen der Subsidia-
erwiesen. Nach der Erörterung der einzelnen Politikenrität Rechnung tragen. Insbesondere muß diese Untersu-
in dieser Stellungnahme gelangt der WSA zu der Auffas-chung die Wirkung des verstärkten Ausbaus des Binnen-
sung, daß es jetzt Anhaltspunkte dafür gibt, wie ihremarktes und die weitere Entwicklung der Wirtschafts-

und Währungsunion berücksichtigen.

(1) Stellungnahmen des WSA zum Thema „Europäischer Rat
6. In dieser Stellungnahme werden der Diskussions- für Beschäftigung“, ABl. C 355 vom 21.10.1997 und zu der
rahmen umrissen und einige einschränkende Faktoren Mitteilung der Kommission „Leitlinien für beschäfti-
dargelegt, die für eine derartige Untersuchung relevant gungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten 1998“,

ABl. C 19 vom 21.1.1998.wären.
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Zweckmäßigkeit weiter erhöht und erreicht werden staaten. Der WSA wird nicht nur seine Möglichkeiten
nutzen, die Chancen für mehr Beschäftigung zu verbes-kann, daß sie eine kontinuierliche und zunehmende

Wirkung auf die Beschäftigungs- und Sozialpolitik ent- sern, sondern er fordert auch alle im Ausschuß vertrete-
nen gesellschaftlichen Organisationen in der gesamtenfalten.
EUauf, daranmitzuarbeiten, die in dieser Stellungnahme

12. Der WSA sieht die Notwendigkeit, für mehr zum Ausdruck gebrachten Gedanken umzusetzen und
Beschäftigungschancen zu sorgen, als erste Priorität der zu untermauern. Die Mitglieder des WSA sollten si-
EU. Daran wirken der Rat, die Kommission, das cherstellen, daß die sie entsendenden Organisationen
Europäische Parlament, der Ausschuß der Regionen und das ihre tun, um sich dieser Herausforderung zu stellen.
der WSA mit. Bei dieser Aufgabe kommt dem WSA der

14. Das Beschäftigungsproblem läßt sich nicht alleinbesondere Vorteil zugute, bei seinen Ratschlägen aus
durch kurzfristige Maßnahmen lösen. Einige derder profunden Sachkenntnis seiner Mitglieder schöpfen
Lösungsoptionen sind grundlegender und strukturellerzu können.
Art. Der Ausschuß wird daher weitere Gelegenheiten
suchen, einen Beitrag zur Optimierung der Maßnahmen13. FürmehrBeschäftigungsmöglichkeiten zu sorgen,

ist Aufgabe aller Institutionen, Gliederungen und gesell- zur Verringerung der Arbeitslosigkeit und der Erhöhung
des Lebensstandards der Unionsbürger zu leisten.schaftlichen Organisationen der EU und der Mitglied-

Brüssel, den 10. September 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Tom JENKINS
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